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Zeitschrift für Unfallverhütung, Gewerbehygiene und Arbeiterwohlfahrt

sowie für

E in rich tu n g  und Betrieb gew erblich er  A nlagen .
V. Jahrgang. 1. Juli 1905. 1. Heft.

Schutzvorrichtungen an Hängebahnen.
Von G. B rau ne,

S i c h e r u n g e n  an L a u f b ü h n e n  für 
H ä n g e b a h n e n .  Der Transport der Ma
teralien, namentlich in den Düngerfabriken der
jenige des aufgeschlossenen Superphosphats, ge
schieht jetzt vielfach mittels der Hängebahnen. 
Die Wagen werden in der Regel, um beim La
gern der Ware die volle Schuppenhöhe auszu
nutzen, durch einen Aufzug bis zur Dachhöhe 
gefahren, hier von Arbeitern in Empfang ge
nommen und über die Laufbühnen hinweg an 
diejenigen Stellen des Schuppens geschafft, wo 
die Wagen ausgekippt werden sollen. Um die 
Arbeiter gegen das Herabfallen von den hohen 
Bühnen zu schützen, müssen Einfriedigungen an 
den Bühnen oder Fangroste neben denselben an
gebracht werden. Die Einfriedigungen sind we
gen der geringen Breite, welche die Laufbühnen 
oft nur haben, beim Umkippen der tief hängen
den Wagen sehr hinderlich oder gar unausführ
bar. Einfriedigungen, die an den Kippstellen 
entfernt werden müssen, erfüllen ihren Zweck 
nur mangelhaft oder gar nicht, denn gerade beim 
Entleeren und Wiederauf richten der Kipptröge 
befindet sich der Arbeiter an ungeschützter 
Stelle. Oft wird bezüglich der Fangroste ein
gewendet, die Stücke fielen nicht gut hindurch. 
In Fabriken, in denen sie seit längerer Zeit an
gebracht sind, hat sich indes bei geeigneter An
ordnung nie zu Klagen Anlaß gefunden. In 
den beigefügten Zeichnungen sind Anordnungen 
von Fangrosten und Einfriedigungen dargestellt, 
wie solche je nach der Lage der Balken- und 
Bühnenverhältnisse in verschiedenen Betrieben 
yorgefunden wurden.

Fig. 1 zeigt an der einen Seite Geländer, 
an der ändern Seite der Bühne einen Fangrost, 
der ebenfalls noch durch ein Geländer geschützt 
ist. Diese Anordnung ist mehrfach von der 
Firma A. W . M a c k e n s e n ,  Maschinenfabrik

Ingenieur, C öln .
und Eisengießerei in Schöningen getroffen und 
bietet in jeder Beziehung Sicherheit.

Fig. 2 zeigt eine sehr empfehlenswerte Ein
richtung einer großen Düngerfabrik. Der Rost
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besteht aus diagonal durchschnittenen Vierkant
hölzern von 120 mm im Quadrat, welche von 
Mitte zu Mitte in Entfernungen von 300 mm 
verlegt sind, und hat den Vorzug, daß kein Ma
terial auf demselben liegen bleibt, und die Ar
beiter nicht darauf gehen können.

Fig. 3 zeigt eine Anordnung, wie sie bei 
ganz schmalen Bühnen und besonders auch bei 
solchen getroffen werden kann, die für sonstige 
Zwecke begangen werden müssen. Hier befin
den sich an beiden Seiten feste Geländer, und 
das Auskippen der Wagen geschieht über einer

Schurre, die nach Bedarf von einer zur 
anderen Stelle verschoben werden muß.

W e i c h e n  f ü r  H ä n g e b a h 
n e n. Die Weichen, welche, wie Fig. 5 
zeigt, zur Seite gedreht werden, haben 
dabei mancherlei Übelstände und Ge
fahren an sich. Die Hängebahnen be
finden sich höchstens 2 m über dem 
Fußboden, gewöhnlich liegen sie infolge 
eines Gefälles für den Rücklauf der 
leeren Wagen noch tiefer. Die Wei-
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chenspitzen, auf der Zeichnung Fig. 5 mit 
S bezeichnet, hängen dann nach kurzem Ge
brauch der Bahn etwas herunter und befinden 
sich gerade in Kopfhöhe mitten auf der Lauf
bühne. Beim Begehen der Bühne ist eine 
Weichenspitze nur bei großer Aufmerksamkeit

Fig. 5

wahrzunehmen und bietet für jemand, der ihr 
entgegengehen muß, eine große Gefahr. Wenn 
sich diese Gefahr auch dadurch etwas vermin
dern läßt, daß vor der Spitze von der Decke 
aus ein Schild angebracht wird, welches diese 
verdeckt und gleichzeitig die Aufschrift „Vor
sicht“ enthält, so bleibt bei den Drehweichen 
doch immer noch die Gefahr des Entgleisens 
der Hängebahnwagen bei nachlässiger oder ganz 
unterlassener Weichenstellung. Zahlreiche Un
fälle sind hierauf bereits zurückzuführen. Kommt 
beispielsweise, Fig. 5, ein Wagen in der Rich
tung von A  gefahren und die Drehschiene ist

fallen. In der Richtung von B kann er nicht 
entgleisen, er wird dann in der Richtung C 
weiterlaufen.

Sowohl die Gefahr des Entgleisens, als auch 
die mit den Weichenspitzen verbundene hat die 
Firma A. W . Mackensen in Schöningen durch 
die in Fig. 4, 6 und 7 dargestellten Ausfüh

rungen beseitigt und außerdem noch, 
wie Fig. 6 und 7 zeigen, die Umstel
lung der Weichen durch diese Kon
struktionen ganz in Wegfall gebracht.

Kommt (Fig. 4) ein Wagen in 
der Fahrrichtung A, so drückt er 
sich selbst die Weiche zu. Die 
Spitze der Weiche steht immer nach 

oben gerichtet, das Gewicht befindet sich nicht 
an der Laufseite und ist außerdem besser wahr
zunehmen wie die Weichenspitze.

In den Anordnungen der Fig. 6 und 7 wird 
der Wagen nur durch einen leichten Druck nach 
der Fahrrichtung zu gesteuert.

Die Hängebahnen haben auch schon mehr
fach dadurch Veranlassung zu Unfällen gegeben, 
daß die Laufräder bei starken Seitenschwan
kungen der Transportgefäße von der Lauf
schiene seitwärts abgedrängt wurden, und das in
folgedessen herunterfallende Transportgefäß die 
unten befindlichen Personen beschädigte.

Bei der von der Maschinenbau-Aktiengesell-

Fig. 6.

nicht eingelegt, so wird der Wageii entweder die schaft vorm. Beck und Henkel in Kassel aus
Schiene abbrechen und zur Erde fallen oder geführten Hängebahn wird T-Trägereisen als
über die Spitze hinweglaufen und dann zur Erde Laufschiene verwendet, das mit dem oberen
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Mansch unter dem Tragwerk befestigt ist, und 
dessen unterer Flansch mit seiner Innenseite zu 
beiden Seiten des Steges als Lauffläche ver
wendet wird. Diese Laufträger haben eine Steg

gestells sich nicht an den Kanten der Träger
flanschen reiben, sind in Aussparungen der Bleche 
die leicht beweglichen Röllchen a a eingesetzt. 

Die Transportgefäße sind je nach ihrer Form

höhe von etwa 200 mm und liegen mit ihrer 
Unterkante 1,90 bis 2 m über dem Fußboden.

Das Laufgestell besteht aus zwei Räder
paaren, die an herzförmigen, in der nach unten 
gerichteten Spitze durch ein starkes Querstück 
verbundenen Blechen mittels Scheibenzapfen be
festigt sind. Wie aus Fig. 8 ersichtlich, sind 
die beiden Räder- oder Rollenpaare so angeordnet, 
daß sie den Steg des Trägers zwischen sich haben,

und Größe verschiedenartig am Laufgestell be
festigt. Der in Fig. 9 dargestellte Kastenwagen 
von ungefähr 0,30 cbm Inhalt ist vermittels zweier 
Ösen a a 1 in die Haken des eisernen Schwen
gels b eingehängt. Der Schwengel b hängt in 
der Mitte an zwei rechtwinkelig zueinander in

Fig. 8.

weshalb die Rollen nicht auf durchgehenden Ach
sen, sondern auf einseitig an den inneren Blech
seiten befestigten Zapfen laufen. Der Laufroll- 
durchmesser beträgt ungefähr 3/i der Trägerhöhe; 
die Rollenpaare sind so nahe als möglich an
einandergerückt, so daß die Entfernung der sich 
folgenden Rollen voneinander nur einige Milli
meter beträgt. Damit die Seitenbleche des Lauf-

Fig. 9.

der unteren Spitze des Laufgestells angebrachten 
Bolzen, so daß das Transportgefäß in der Lauf
richtung sowohl als auch rechtwinkelig zu der
selben frei schwingen kann. Die beiden Osen a a 1 
umfassen mit den zu einem Auge zusammenge
bogenen Laschen die Rundeisenstange c, die mit 
ihren beiden Enden in die Augen der Hänge
schienen d d 1 eingesteckt ist. Die Hängeschie
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nen d d 1 tragen in ihren unteren Augen die 
außen am Kasten des Transportgefäßes ange
brachten Zapfen e e 1. Diese Zapfen befinden 
sich au den Kopfseiten des Wagenkastens und 
liegen tiefer als der Schwerpunkt des Kastens, 
so daß der Kasten, wenn die die Hängeschiene 
beiderseits umfassende Sicherungsgabel f zurück
geklappt wird, von selbst umkippt und sich ent
leert. '

Die Weichen sind bei dieser Hängebahn, wie 
aus der Fig. 10 ersichtlich ist, in sehr einfacher 
Weise hergestellt und haben keine beweglichen 
Teile. Die ganze Weiche bildet einen Teil für 
sich und wird in die Laufschiene eingesetzt. In 
der Mitte des Weichenstückes sind an der Durch
gangsschiene sowohl als an der auslaufenden 
Schienenspitze der Steg und der Unterflausch 
durchbrochen, um den Laufrädern und der Seiten-

f - e
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Verbindung des Laufgestells den Durchgang zu 
ermöglichen. Die Durchbrechung im Stege ist 
etwas länger als der doppelte äußere Durch
messer und etwas höher als der einfache Durch
messer eines Laufrades. Dagegen ist der untere 
Flansch des Laufträgers nur in solcher Breite 
durchschnitten, daß die Führungsröllchen aa 
(Fig. 8) in den Seitenblechen des Laufgestells 
ungehindert hindurchgehen können. Diese Durch
brechungen im Steg und im Unterflansch der 
Laufschiene schwächen naturgemäß den Träger 
außerordentlich, weil derselbe an diesen Stellen 
nur noch durch den oberen Flansch zusammen
gehalten wird. Das Weichenstück erhält deshalb

durch die obere Verstärkungsschiene e (Fig. 10) 
die erforderliche Versteifung und kann außerdem, 
wenn es notwendig werden sollte, besonders am 
Tragewerk festgehängt werden. Das Weichen
stück c greift au seinen Enden auf die Flanschen 
des Laufträgers über und ist an denselben mittels 
Schrauben befestigt.

Die senkrechten Aufzüge zum Heben und 
Senken der Transportgefäße gestalten sich bei 
dieser Hängebahn äußerst einfach und unfall
sicher. Ein Stück der Laufschiene wird unter 
einem flachen Aufzuggestell, das etwa die Form 
des oberen Querstückes einer gewöhnlichen 
Förderschale hat und auf den Seiten an Lei
tungen geführt ist, befestigt. Dieser Laufträger
ausschnitt , der durch das Aufzuggestell im 
Förderschachte genau geführt wird, legt sich 
an den Be- und Entladestellen auf zwei an den 
inneren Schachtseiten in der Höhe der Unter
kante des Laufträgers angebrachten Vorsprüngen 
auf, so daß die Laufgestelle ganz leicht von der 
Hängebahn auf das Aufzuggestell und umgekehrt 
übergeführt werden können. Um vor den senk
rechten Aufzügen für die Zeit, in der nicht ge
fördert wird, den Durchgang frei zu haben, ist 
die Einrichtung getroffen, daß das im Durchgänge 
liegende, den Anschluß an die Laufschiene des 
Fördergestells bildende Stück, von der ganzen 
Schiene abgeschnitten und durch ein am oberen 
Flansch angebrachtes Scharnier mit derselben 
verbunden ist, so daß man es nach oben zurück
klappen kann.

Diese Aufzüge sind, wie bereits erwähnt, 
sehr unfallsicher und* können die Abgitterung 
der Schachtseiten und der Zugänge bis zur 
Höhe von 1,80 m über Fußboden sehr wohl 
entbehren, sofern irgend eine Vorrichtung gegen 
ein unmittelbares Hineinstürzen in den Förder
schacht getroffen ist. Weil die Transportgefäße 
Seitenschwankungen unterworfen sind, so ist die 
Schachtweite, diesen Schwankungen Rechnung 
tragend, entsprechend größer genommen, als es 
bei ruhig hängenden Transportgefäßen notwendig 
wäre. Dadurch entsteht zwischen dem Trans
portgefäß und der inneren Schachtwand ein freier 
Raum von solcher Breite, daß am Schachte 
stehende oder etwa sich in den Schacht hinein
beugende Personen von dem vorbeigehenden 
Fördergefäße nicht getroffen werden können. Es 
ist deshalb eine Schachtvergitterung in den ver
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schiedenen Stockwerken bis zur Höbe von 1 m 
über dem Fußboden ausreichend.

Die Schachtzugänge lassen sich zunächst durch 
eine etwas unterhalb der Laufbahn des Trans
portgefäßes fest angebrachte Schranke a (Fig. 11)

200

_ _ _ J

F este Schidzscfuene 

200
Förderge Paß 

F este Schranke

I

Fig. 11.

absperren. Außer dieser Schranke, die nur so 
hoch über dem Fußboden sein darf, daß die 
Transportgefäße ungehindert darüber hinweggehen 
können, läßt sich der obere Teil der Zngangs- 
öffnung zu beiden Seiten des Laufgestells und

der Hängestangen durch einen festen Schutz
bügel b b 1 sichern.

Mittels dieser Hängebahn lassen sich auch 
schwere Lasten sehr vorteilhaft fortbewegen, in
dem man sie mit zwei Laufträgern und Lauf-

V Z 7
Fig. 12.

katze einrichtet, wie Fig. 12 zeigt. Ist auch die 
erste Anlage teurer, als bei einer gewöhnlichen 
Hängebahn, so werden die Mehrkosten doch 
reichlich aufgewogen durch die Betriebs- und 
Unfallsicherheit der ganzen Anlage.

Aus dem Jahresbericht der Papier verarbeitungs - Berufsgenossenschaft für 
das Jahr 1904.

Im Berichtsjahre hatte die Zahl der Versicherten 
eine Zunahme von 5,7 °/0 (gegen 5,2 °/o im Vorjahre) 
aufzuweisen, während sie bei der Zahl der gemeldeten 
Unfälle betrug: überhaupt 9,3 °/0 (15,7 °/0), nicht durch 
Maschinen entstandene 13,7 °/0 (14,2 °/0), und der durch 
Maschinen herbeigeführten 5,3 °/0 (17,7 °/o).

Die Zunahme der Unfälle, besonders derjenigen an

Maschinen, hat erheblich nachgelassen. Wenn auch ein 
Teil der Unfälle durch Zufälligkeiten veranlaßt wird, so 
läßt doch andererseits die erhebliche Verminderung der 
Zunahme von Unfällen an Maschinen die Wirksamkeit 
sorgsam durchgeführter Unfallverhütungsmaßnahmen er
kennen.

D ie Form, in welcher den Betriebsunternehmern und



Nr. l.J Gewerblich - Technischer Ratgeber. 7

den Vorständen über den Revisionsbefund Kenntnis ge
geben bezw. Bericht erstattet wird, war dieselbe wie im 
Vorjahre. W o es erforderlich erschien, wurden die B e
sichtigungsberichte durch Skizzen ergänzt.

Mit der Herausgabe von Skizzenblättern, die sich 
bewährt hat, wurde fortgefahren.

In 50 Fällen wurde bei den Besichtigungen festge
stellt, daß vorhandene Schutzvorrichtungen entfernt und 
in einigen Fällen ganz abhanden gekommen waren. Eine 
absichtliche Entfernung konnte nicht festgestellt werden.

Eine erhebliche Anzahl von Unfällen ist regelmäßig 
auf U n a c h t s a m k e i t ,  L e i c h t s i n n  oder G le i c h 
g ü l t i g k e i t  der Arbeiter zurückzuführen. Die Wirkung 
der Unfallverhütungsmaßnahmen wird dadurch stark be
einträchtigt. Eine nennenswerte Besserung könnte erzielt 
werden, wenn sich M e i s t e r ,  A u f s e h e r  und V o r 
a r b e i t e r  besser ihrer großen Verantwortlichkeit be
wußt würden und die ihnen unterstellten Versicherten
— namentlich die jugendlichen Arbeiter — durch stän
dige Belehrung und W arnung zur Befolgung der Unfall
verhütungsvorschriften anhalten und zu größerer A cht
samkeit und Vorsicht erziehen würden. Sie sollten sich 
nicht mit der einfachen Zuweisung der Arbeit begnügen, 
sondern diese selbst beaufsichtigen, kein unüberlegtes 
Handeln ungerügt lassen und in entscheidenden Augen
blicken auch selbst vorbeugend eingreifen.

Kommen die B e t r i e b s u n t e r n e h m e r  der an 
sie gestellten Aufforderung zur Anbringung von Schutz
maßnahmen in der R egel bereitwillig nach, so halten es 
manche von ihnen doch für kleinlich, wenn sie auf kleine 
Mängel, wie z. B. schlechte Stellen in den Fußböden, 
verkehrbehindernde Gegenstände, nicht genügende Siche
rung gegen Abrutschen von Leitern, fehlende Handleisten 
an Treppenläufen u. s. w., aufmerksam gemacht und zu 
ihrer Beseitigung aufgefordert werden. Sie wollen nicht 
zugeben, daß durch solche Mängel Unfälle verursacht 
werden, während dadurch tatsächlich häufig genug Anlaß 
dazu geben wird.

W iederholt ist der Berichterstatter bei Besichtigun
gen der Ansicht begegnet, daß T r e p p e n  keine sonder
liche Gefahr bieten und die vorgeschlagenen Sicherungs
vorkehrungen entbehrlich seien. Mit Rücksicht auf ein 
Vorkommnis in einem größeren Betriebe, welches den 
Vorstand zur Anwendung seiner Strafbefugnis veranlaßt 
hat, ist eine Tabelle aufgestellt worden, aus der sich fo l
gendes ergibt.

In 10 Jahren hat sich vermehrt: die Zahl der Un
fälle durch Leitern um 159 °/0, durch Treppen um 208 °/o, 
durch Fahrstühle um 69 °/0, oder zusammen um 193 °/0. 
Die Durchschnittszahl der Unfälle in der Gesamtgruppe 
beträgt 169,5; durch Leitern 20,6, durch Treppen 46,7, 
durch Fahrstühle 17,8.

Aus diesen Zahlen geht die große Unfallgefährlich
keit von Treppen und Leitern deutlich hervor. Sie lassen 
aber auch den E rfolg einer zweckmäßig durchgeführten 
Unfallverhütung erkennen; denn sicher ist anzunehmen, 
daß ohne die strengen Vorschriften für Fahrstühle und 
ihre regelmäßig wiederkehrenden Besichtigungen die Zahl 
der durch sie veranlaßten Unfälle bedeutend höher sein 
würde.

Die Erkenntnis der guten Wirkung einer sachge
mäßen Unfallverhütung, die, richtig ausgeführt, durchaus 
nicht die Arbeit selbst beeinträchtigen soll und braucht, 
ist immer noch nicht in ausreichendem Maße verbreitet. 
Insbesondere wird der Durchführung und Handhabung der 
U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  noch recht 
häufig nicht die genügende Aufmerksamkeit gewidmet. 
Besonders häufig erhalten n e u e  E i n r i c h t u n g e n ,  
n e u e  M a s c h i n e n  entweder gar k e i n e n  oder nur 
e i n e n  T e i l  des erforderlichen S c h u t z e s .

Es wird an dieser Berichtsstelle der d r i n g e n d e  
R a t  wiederholt und die Genossenschaftsmitglieder werden 
durch einen auf dem Umschläge des Jahresberichts auf
geklebten roten Zettel in auffallender Weise darauf hin
gewiesen,
„ M a s c h i n e n ,  A p p a r a t e  u. s. w.  n u r  u n t e r  
„ d e r  s c h r i f t l i c h e n  B e d i n g u n g  z u  k a u f e n ,  
„d a s s  s i e d e n  U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f -
f, t e n  d e r  P a p i e r v e r a r b e i t u n g s - B e r u f s g e -  
„ n o s s e n s c h a f t  v o l l a u f  e n t s p r e c h e n ,  u n d  
„ d a ß  f e h l e n d e  o d e r  u n g e n ü g e n d e  S c h u t z 
v o r r i c h t u n g e n  a u f  K o s t e n  d e r  V e r k ä u f e r  
„ n a c h g e l i e f e r t  b e z w .  a b g e ä n d e r t  w e r d e n  
,m ü s s e n ,  f a l l s  s o l c h e s  s i c h  b e i  d e r  B e 

r i c h t i g u n g  a l s  n ö t i g  e r w e i s t .
Rat und Begutachtung vom u n f a l l t e c h n i s c h e n  

S t a n d p u n k t e  werden den Genossenschaftsmitgliedern 
und ihren Lieferanten von Seiten der Berufsgenossenschaft 
stets k o s t e n l o s  zur Verfügung gestellt.

Die große Anzahl meist schwerer Unfälle, die an 
B u c h d r u c k s c h n e l l p r e s s e n  beim Farbestellen wie auch 
beim Niederdrücken von Spießen und anderen verbotenen 
Haatierungen während des Ganges der Maschine an der 
Druckform entstehen, haben die Deutsche Buchdrucker
Berufsgenossenschaft veranlaßt, folgende Schutzvorrich
tungen vorzuschreiben:

1. eine S t a n g e  in der Nähe des Farbwerkes zum 
Halt für die Hand, und

2. eine W a r n u n g s t a fe l ,  die an auffallender Stelle 
(an der Schutzstange selbst oder dicht unter dem Farb
kasten) ausgehängt wird und in entsprechender Schrift 
davor warnt, bei gehender Maschine irgendwelche V er
richtungen an der Druckform vorzunehmen.

Es ist vorgeschlagen worden, die Tafel etwa 40 cm 
lang und 10 cm hoch, und ihren W ortlaut wie nachstehend, 
auszuführen.

Form und Walzen n i c h t  berühren 
solange die Maschine in Bewegung!

Die Vorschrift datiert vom 7. Januar 1905; zu ihrer 
Ausführung ist drei Monate Zeit gegeben.

Die Schutzvorrichtungen F r a n z  F r a n k e  in B e r l i n ,
D. R -P . 153580, sowie C a r l M ü h le  und A u g u s t  C o r 
n e liu s  in München D. R.-P. 155261 suchen die Unfälle 
am Fundament durch seine selbsttätige Verdeckung beim 
Gange der Maschine zu vermeiden.*) Die Schutzvor

*) Vgl. G .-T. R . IV . Jahrgang H eft 5 bezw. 12.
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richtung J. L. M e t z  i n R ü d e s h e i m  a. Rh., D . R .-P . 
158692, besteht in einer Einrichtung des Schließrahmens, 
welche durch ein Alarmsignal beim Inbetriebsetzen den 
Maschinenmeister veranlaßt, den Rahmen bei nicht richtig 
erfolgter Befestigung erst ordentlich festzulegen, wodurch 
eine Hauptursache von schweren Beschädigungen und Be
triebsstörungen beseitigt wird.

Die Unfälle an den H e f t m a s c h i n e n  sind zwar 
meist leichter Natur, sie werden aber infolge der steigen
den Verwendung dieser Maschinen immer zahlreicher.

Nach einem Unfalle ist es Herrn A l p h o n s  B a r u c h  
in H  a m b u r g  22, Marschnerstraße 29, gelungen, für die 
B r o s c h ü r e n d r a h t h e f t m a s c h i n e n  seines Be
triebes eine brauchbare Schutzvorrichtung herzustellen, 
die nach Erlangung des Patentschutzes im G.-T. R. ver
öffentlicht werden soll. Im  Betriebe ist die Erfahrung 
gemacht worden, daß die Anwendung dieser Schutzvor
richtung in der Praxis nicht nur zu keiner Beeinträchti
gung der Arbeit Veranlassung gibt, sondern daß die Ar
beiterinnen an einer mit der Schutzvorrichtung versehenen 
Maschine mit größerer Ruhe und Sicherheit arbeiten und 
eher mehr als weniger fertig stellen.

Infolge einer Anregung des technischen Aufsichts
beamten hat der Werkführer einer Kunstanstalt, Herr 
M ax H ü b n e r  in Frankenhausen bei Crimmitschau, einen 
Messerschutz an Q u e r s c h n e i d e m a s c h i n e n  zur 
Ausführung gebracht, durch den Unfälle durch das Messer 
dieser Maschinen so gut wie ausgeschlossen werden. Der 
Betrieb teilt m it, dass nach Anbringung der Schutzvor
kehrung eine Verminderung der durch das Herausnehmen 
der Bogen verursachten Abweichungen vom rechtwinkli
gen Schnitt festgestellt worden ist.

Eine nicht unerhebliche Anzahl von Unfällen wird 
durch die F u ß  e i n r ü c k u n g e n  verursacht, indem die 
Arbeiter bei ihrer Tätigkeit an der Maschine den Fuß 
unnötigerweise länger als erforderlich oder dauernd auf 
dem Fußtritt belassen und dadurch häufig — unabsicht
lich ■—• die Maschine in Betrieb setzen. Die Gefahr wird 
beseitigt, wenn man entweder die Maschinen ohne Fuß
einrückung baut oder letztere sichert.

Besonders wichtig ist in dieser Hinsicht die V er
besserung von S t a n z m a s c h i n e n ,  S p i n d e l p r e s s e n ,  
Z i e h p r e s s e n  u. s. w., welche größtenteils schon im Ge
werblich-Technischen Ratgeber veröffentlicht worden sind.

Um an Stanzen mit lose aufzusetzenden Schneide
eisen das Nachgreifen beim Umfallen oder schiefen A n
setzen des Werkzeugs zu vermeiden, fertigt die Maschinen
fabrik S c h ä f e r  in P ir m a s e n s  Handhaben zum Festhalten 
des Eisens unter der Maschine. Schutzgitter für derartige 
Stanzen finden sich im G.-T. R. IV  H eft 14.

Die Unfälle welche durch verbotswidriges A u f -  und 
A b l e g e n  v o n  R i e m e n  herbeigeführt werden, lassen sich 
durch Anwendung sogenannter festangebrachter 'Riemen
aufleger verhüten. Sie werden zweckmäßig gleichzeitig 
sowohl als Riemen auf leger wie -abwerfer ausgebildet.

Die neue S ic h e r h e i t s -A n d r e h v o r r i c h t u n g  von 
B a r th e l  für G a s - und ä h n lic h e  M o to r e n  wird von 
G e o r g  S c h ä fe r  in S c h w e in f  u rt hergestellt; sie zeichnet

sich dadurch aus, daß sie keine federnden oder leicht zer
brechlichen Teile besitzt, und daß ihre Kurbel sich über
haupt nicht rückwärts drehen kann, sondern bei eintreten
dem Rücklauf des Motors in ihrer augenblicklichen Lage 
verharrt.

D ie Anbringung von H ä n d e s c h u t z v o r r i c h t u n 
g e n  an T ie g e ld r u c k p r e s s e n  hat einen guten E rfolg 
gehabt. Nach einer Nachweisung der Deutschen Buch
drucker - Berufsgenossenschaft sind —  auf 1000 Pressen 
berechnet —  gegen 1903 die entschädigungspflichtigen 
Unfälle 1902 um 34 °/0, 1901 um 28 °/0, 1900 um 51 °/0 
und 1899 um 60 °/o höher gewesen. Trotzdem diese Ma
schinen eine immer größere Verwendung finden — nicht 
nur zum Drucken, sondern auch zum Prägen — hat sich 
in unserer Berufsgenossenschaft die Zahl der angemelde
ten Unfälle nicht bedeutend vermehrt (107 gegen 90), 
die Zahl der entschädigungspflichtigen ist dieselbe ge
blieben (23 gegen 23).
' D ie Abschützung von P a p i e r s c h n e i d e m a s c h i n e n  
und B i e g e m a s c h i n e n ,  sowie der Z a h n r ä d e r s c h u tz  
an Maschinen läßt noch viel zu wünschen übrig.

A uf W unsch werden — mit ihrer Einwilligung — 
Betriebe bekannt gegeben, in denen die empfohlenen 
Schutzmaßnahmen, ohne die Arbeit zu behindern, ange
wendet werden.

D ie Bekanntmachung der Unfallverhütungsvorschrif
ten hat durch Aushang derselben in Plakatform zu er
folgen. Außer den beiden erforderlichen Plakaten werden 
den Betrieben die Unfallverhütungsvorschriften noch in 
Buchform zugestellt, auf deren letzter Seite sich ein V or
druck für die von den Versicherten zu leistende unter
schriftliche Bescheinigung der Kenntnisnahme befindet. 
Es empfiehlt sich, für die Betriebe mindestens ein zweites 
Buchexemplar bereit zu halten, um es dem Versicherten 
eventuell zum Durchlesen mitzugeben.

Zum sofortigen Ersatz fehlender oder unbrauchbar 
gewordener Plakate werden stets Exemplare vom  techni
schen Aufsichtsbeamten auf der Reise mitgeführt.

Vielfach wurde beobachtet, daß die Plakate gar nicht 
oder nur eins derselben ausgehängt war, auch, daß die 
Unfallverhütungsvorschriften den Versicherten nicht zur 
unterschriftlichen Vollziehung vorgelegt waren. Betriebs
inhaber, welche sich dieser Verpflichtung entziehen, setzen 
sich der Gefahr aus, vom Genossenschaftsvorstande mit 
Geldstrafe belegt zu werden.

Nach vorheriger Verwarnung mußten 3 Mitglieder 
der Berufsgenossenschaft mit O r d n u n g s s t r a f e n  im 
Betrage von 2 0 —100 Mark belegt werden, da sie trotz 
mehrfacher schriftlicher Aufforderung keine Erklärung 
über die Ausführung der nach den Unfallverhütungsvor
schriften ihnen gemachten Auflagen abgaben. In einem 
dieser Fälle mußte dem Betriebsunternehmer eine zweite 
höhere Strafe auferlegt werden, ehe die Ausführung der 
verlangten Schutzmaßnahmen erreicht werden konnte.

D ie im Bericht für 1901 an dieser Stelle gemachten 
Ausführungen können hier nur wiederholt werden. A u f 
das erforderliche Vorhandensein von Verbandzeug wurde 
bei den Besichtigungen stets aufmerksam gemacht.
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Die bayerische Gewerbeinspektion.
Die Jahresberichte der kgl. bayerischen Fabriken- und 

Gewerbe-Inspektoren, sowie der kgl. Bergbehörden Bayerns 
für das Jahr 1904 liegen im Drucke vor.

In der Einleitung dieser Berichte durch den Zentral
inspektor, gedenkt derselbe zunächst seines Vorgängers 
im Amte, des verstorbenen Zentralinspektors Regierungs
rat Karl P ö l l a t h ,  und widmet demselben einen in warmen 
Worten gehaltenen Nachruf, in welchem er besonders die 
Verdienste des V erstorbenen um die bayerische Fabriken
inspektion und die Gründung eines Museums für Arbeiter
wohlfahrtseinrichtungen hervorhebt.

A uf die Berichte selbst eingehend, wird hervorge
hoben, daß den Gewerbeaufsichtsbeamten durch das In 
krafttreten des Gesetzes, betreffend die Kinderarbeit in 
gewerblichen Betrieben, vom 30. März 1903 und durch 
die Ausdehnung der Bestimmungen der §§ 135 bis 139 
und 139b der Gewerbeordnung auf die Werkstätten der 
Kleider- und Wäschekonfektion, neue Aufgaben erwachsen 
sind, denen sie sich im Berichtsjahre schon so weit als 
möglich unterzogen haben.

Bezüglich der Bevisionstätigkeit der Gewerbeaufsichts
beamten wird mitgeteilt, daß im Jahre 1904 im ganzen 
14679 .Revisionen vorgenommen wurden, gegen 13233 
im Jahre 1903, daß die Zahl der Betriebsbesichtiguugen 
demnach in einer ganz beträchtlichen W eise zugenommen 
hat. Von allen der Aufsicht unterstellten Fabriken wurden 
67,7 Prozent, von Fabriken, welche jugendliche Arbeiter 
beschäftigen, 66 Prozent, von Fabriken mit Arbeiterinnen 
über 16 Jahre 69,8 Prozent revidiert. Dte Zahl der be
sichtigten Handwerksbetriebe betrug 3494 =  5,6 Prozent 
all dieser Betriebe, von Motorbetrieben wurden 3743 =  
29 Prozent der Gesamtzahl derselben revidiert. Aus den 
14679 vorgenommenen Revisionen berechnet sich ein Er
gebnis von 14,4 Prozent aller zur Zeit der Aufsicht unter
stellten Betriebe.

An den Revisionen sind beteiligt: Oberbayern mit 
3027, Niederbayern mit 1402, die Pfalz mit 2007, Ober
pfalz mit 1177, Oberfranken mit 1201, Mittelfranken mit 
1831, Unterfranken mit 1495 und Schwaben mit 2539. 
Nachtrevisionen fanden im ganzen 118 statt, an Sonn- 
und Festtagen wurden 287 Betriebe besichtigt.

Die Beziehungen der Aufsichtsbeamten zu den Arbeit
gebern waren auch im Berichtsjahre wieder gute, ebenso 
jene zur Arbeiterschaft, ihren Organisationen und V er
tretungen; durch eine gesteigerte Inanspruchnahme der 
Gewerbeaufsichtsbeamten bezüglich des Vorbringens von 
Beschwerden, Wünschen und Anträgen teils mündlich, 
teils schriftlich bekundeten sie ihr Vertrauen zu denselben. 
Ernstliche Differenzen haben sich bei den Inspektionen 
nicht ergeben.

Das Entgegenkommen der Arbeiterinnen zu den weib
lichen Aufsichtsbeamten ist zwar noch kein zufrieden
stellendes, doch scheint es, als ob nunmehr die Arbeite
rinnen den Aufgaben der Assistentinnen ein erhöhteres 
Interesse entgegenbringen als früher, auch ihre Sprech
stunden besser benützen, um persönliche Anliegen, Wünsche 
oder Beschwerden vorzubringen. Der Verkehr mit den 
Berufsgenossenschaften war ein zufriedenstellender, mit

den technischen Aufsichtsbeamten wurden auf Wunsch 
derselben gemeinschaftliche Revisionen in verschiedenen 
Betrieben vorgenommen. In dem Prozentverhältnis der 
jugendlichen Arbeiter zur Gesamtzahl der Arbeiter hat 
sich eine wesentliche Änderung gegen früher nicht ergeben, 
die Verschiebungen in den einzelnen Industriegruppen ent
sprechen so ziemlich dem Geschäftsgänge in diesen Gruppen, 
nur in den Ziegeleien ist die Zahl der jugendlichen 
Arbeiter, infolge des strengeren Vorgehens bezüglich des 
Einhaltens der Arbeitszeit der jugendlichen Italiener, gegen 
die Vorjahre zurückgegangen.

Die Zahl der von den Aufsichtsbeamten ermittelten Zu
widerhandlungen gegen Schutzgesetze und Verordnungen, 
betreffend die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter, zeigt 
gegen früher eine kleine Zunahme, die sich in der Haupt
sache wohl aus der erhöhten Inspektionstätigkeit erklärt 
und zum überwiegenden Teile auf mehr formelle Be
stimmungen bezieht.

Die Einzelberichte enthalten eine Reihe von Mit
teilungen über die Lehrlingshaltung, die Lehrlingsaus
bildung, über Fachschulen und Fachkurse, Fortbildungs
schulen und dergl., sowie über das Bedürfnis und das 
Bestreben, die geistige Weiterbildung der jugendlichen 
Arbeiterschaft zu heben und zu fördern.

Bezüglich der weiblichen Arbeiter ist aus den Be
richten zu erwähnen, daß eine wesentliche Änderung in 
der Zahl derselben gegen das Vorjahr nicht zu verzeich
nen ist, unwesentlichen Vermehrungen in einzelnen Be
trieben und Betriebsgattungen stehen ausgleichend die 
Verminderungen in anderen gegenüber, vereinzelt zeigte 
sich sogar Mangel an Arbeiterinnen. Auch an der Dauer 
der Arbeitszeit hat sich gegen früher nur in einzelnen 
Betrieben eine Änderung ergeben, im großen ganzen tritt 
die zehnstündige Arbeitszeit als die in den Fabriken üb
liche hervor. Außergewöhnliche Arbeitshäufung und andere 
zwingende Gründe veranlaßten auch im Berichtsjahre 
wieder eine ziemlich erhebliche Anzahl von Gesuchen zur 
Genehmigung von Überarbeit für Arbeiterinnen über 16 
Jahre auf Grund der hier einschlägigen Gesetzesbestim
mungen.

Aus Tabelle IV  der Jahresberichte ist die Zahl der 
von den Aufsichtsbeamten ermittelten Zuwiderhandlungeu 
gegen die Schutzgesetze und Verordnungen, betreffend 
die Beschäftigung von Arbeiterinnen, zu ersehen, auch 
sie zeigt eine Zunahme gegen das Vorjahr und hängt zum 
Teil wohl mit der Vermehrung der Revisionen, nament
lich jener der Assistentinnen und strengerem Vorgehen 
derselben zusammen.

Die Besserung in der wirtschaftlichen Lage von In 
dustrie und Gewerbe hat eine vermehrte Arbeitsgelegen
heit gebracht und zur Folge gehabt, daß in allen jenen 
Betrieben, in welchen aus geschäftlichen Rücksichten die 
Arbeitszeit in den Voijahren gekürzt werden mußte, die
selbe nun wieder auf den früheren normalen Stand ge
bracht werden konnte. Nur in einigen Betrieben des Bau
gewerbes, der Spiegelglasindustrie und des Metallschläger
gewerbes war der Geschäftsgang nicht so zufriedenstellend, 
daß die volle Arbeitszeit wieder aufgenommen oder ohne
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Einschränkung der Arbeitsdauer fortgearbeitet werden 
konnte,. Im allgemeinen hat sich an den durch die Arbeits
ordnungen oder sonstige Vereinbarungen festgesetzten 
Arbeitszeiten nichts geändert, nur in einzelnen Fällen ist 
bei der Vereinbarung von Lohntarifen auch die Arbeits
zeit den Wünschen der Arbeiter entsprechend reguliert 
worden. Beim Vollzüge der Bundesratsvorschriften be
züglich der Arbeits- oder Buhezeiten in Bäckereien, Ge
treidemühlen, Steinhauereien, sowie in Gast- und Schank
wirtschaften ergaben sich wieder eine Beihe von Schwie
rigkeiten, die in manchen Einzelfällen, in welchen sich 
die Arbeiter selbst noch den Bestimmungen entgegen
setzen, wohl auch nicht so rasch zu überwinden sind. 
Ähnlich verhält es sich auch mit den Übertretungen der 
Bestimmungen über die Sonntagsruhe; die genaue Kennt
nis dieser Bestimmungen scheint in den beteiligten Kreisen 
noch vielfach zu mangeln.

Über die Tätigkeit der Arbeiterausschüsse wird Neues 
nicht berichtet, die Bildung von Ausschüssen scheint nur 
geringe Fortschritte zu machen; dagegen mehrten sich 
die Fälle, in welchen die Kündigungsfristen verkürzt 
oder ganz aufgehoben wurden.

Die Lohnzahlung vollzog sich im allgemeinen iu guter 
Ordnung, nur vereinzelt wird in den Berichten über V er- 
schleppung derselben, Auslohnung in Wirtschaften und un
statthafte Anrechnungen oder Abzüge geklagt. In der 
Hausindustrie hat sich die Berechnung der Stücklohn
arbeit nach einem bestimmten Tarif noch nicht allgemein 
eingebürgert, es kamen noch Fälle willkürlicher Lohn
berechnung oder Lohnabschätzung zur Kenntnis der Auf
sichtsbeamten. —

Die Zahl der angemeldeten Unfälle belief sich im 
Berichtsjahre auf 14649 gegen 12980 im Vorjahre, die 
Mehrung ist zum Teil auf die erhöhte Geschäftstätigkeit 
in Industrie und Handwerk zurückzuführen, zum Teil 
jedoch  auch auf die Ungleichheit der Auzeigeerstattung 
durch die Gemeinden, von denen einzelne jede gering
fügige Verletzung zur Anzeige bringen, ohne Rücksicht 
darauf, ob die V erletzung eine Arbeitsunterbrechung zur 
Folge gehabt hat. Zum Schutze der Arbeiter vor Ge
fahren wurden von den Aufsichtsbeamten 12371 A nord
nungen getroffen, aus welcher Zahl sich erkennen läßt, 
daß es immer noch sehr viele Arbeitgeber gibt, welche 
der ihnen durch den § 120 a der Gewerbeordnung auf
erlegten Pflicht nicht oder nicht genügend entsprechen. 
Auch zur Beseitigung gesundheitlicher Mißstände waren 
zahlreiche Anordnungen (4999) notwendig geworden; 
so einsichtsvoll hier auch von mancher Seite vorgegangen 
wird, so mangelt andrerseits nicht selten jeglicher Sinn 
für Reinlichkeit und Ordnung und es gehört mit zu den 
schwierigsten Aufgaben der Aufsichtsbeamten, in dieser 
Beziehung eine Besserung herbeizuführen.

Von Berufserkrankungen wurden 1 Nekrosefall aus 
einer Zündholzfabrik und 9 Erkrankungen an Milzbrand
infektionen aus Boßhaarspinnereien und Gerbereien, so
wie einige Bleivergiftungserscheinungen gemeldet, es 
wurden überall die geeigneten Maßnahmen getroffen, um 
diesen Erkrankungsgefahren entgegenzuwirken.

Sehr Ersprießliches leisteten im Berichtsjahre wieder 
die Arbeitsämter, sowie die Gewerbegerichte; letztere

waren vielfach mit E rfolg als Einigungsämter tätig. Die 
Ausstandsbewegung war im Jahre 1904 eine ziemlich be
deutende, nur in verhältnismäßig wenigen Fällen wurden 
Gewerbeaufsichtsbeamte angerufen, vermittelnd einzu
greifen, um die zwischen Arbeitgebern und Arbeitern 
entstandenen Differenzen auszugleichen. —  In  den Lohn
verhältnissen hat sich gegenüber dem Vorjahre nur we
nig geändert. Lohnkürzungen waren keine zu verzeich
nen, Lohnerhöhungen sind dagegen in einer Reihe von 
Betrieben eingetreten, in denen sich die Geschäftslage be
sonders günstig gestaltete.

Aus einzelnen Aufsichtsbezirken wird über eine Steige
rung der Lebensmittelpreise berichtet, wodurch die L e
benshaltung der Arbeiterfamilien ungünstig beeinflußt 
wurde, allgemein scheint jedoch  diese, durch Mißernten 
in einigen Bezirken hervorgerufene Preissteigerung nicht 
eingetreten zu sein.

Über das Wohnungswesen wird vielfach Erfreuliches, 
zum Teil jedoch  auch Ungünstiges berichtet, zu bekämpfen 
bleibt noch das Schlafgängerwesen mit seinen sanitären 
und sittlichen Nachteilen, die Aufsichtsbeamten werden, 
mehr noch als bisher geschehen, auf die Schaffung von 
geeigneten W ohnungen für ledige Arbeiter und Arbeite
rinnen hinwirken müssen. — D ie Einzelberichte enthal
ten verschiedene Mitteilungen über die Erbauung neuer 
Arbeiterwohnhäuser, über die Gründung von Arbeiterinnen
heimen, die Einrichtung von K och-, Näh- und Zuschneide
kursen, die Veranstaltung von Belehrungs- und Unter
haltungsgelegenheiten, Musik- und Theateraufführungen, 
sowie andere zur geistigen und körperlichen Wohlfahrt 
der Arbeiter getroffene neuere Einrichtungen.

Als Anhang ist den Berichten diesmal eine Sonder
erhebung „über die wirtschaftliche Lage der Textilindu
strie und deren Arbeiter“ beigegeben, in welchen die 
Verhältnisse dieser Industrie und der in ihr beschäftigten 
Arbeiter in eingehender Weise geschildert werden. Bei 
der sehr ungleichmäßigen Verteilung dieser Industrie in 
Bayern beanspruchen die Berichte aus der Pfalz, Ober
franken und Schwaben als Hauptniederlassungsgebiete 
derselben besonderes Interesse.

Der Bericht über d ie  K g l.  B e r g b e h ö r d e  B a y e r  ns 
gibt einleitend eine Statistik der Kohlenförderung und 
der Zahl der Arbeiter nach Gruppen,

Im  Anschlüsse daran fo lg t die Statistik der Betriebs
unfälle in den drei Berginspektionsbezirken.

Von tödlichen U nfällen ereigneten sich 11 durch Stein
fall, 3 bei der Förderung, 2 bei der Fahrung, 1 bei der 
Schießarbeit, 1 in der Kohlenwäsche, 1 beim Maschinen
betriebe und 1 bei der Bauarbeit ober Tage.

13 Todesfälle haben in unglücklichen Zufällen ihre 
Ursache, in 6 Fällen ist eigenes Verschulden ermittelt 
w orden , und ein Fall ist auf mangelhafte Betriebsein
richtung zurückzuführen, welche zur Einleitung der ge
richtlichen Untersuchung Veranlassung gab.

Von den vorhandenen, der Aufsicht unterstellten B e
trieben wurden von der Berginspektion München 98,83 
Proz., Bayreuth 94.19 Prozent und Zweibrücken 99,00 
Prozent revidiert. Hierunter befinden sich sämtliche Stein-
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kohlenbergwerke, von welchen die größeren wiederholt Ordnungen, sowie ihre Wahrnehmungen über die Arbeits
befahren wurden. Verhältnisse und dergleichen ist aus den Einzelberichten

Das W eitere über die Inspektionstätigkeit der Berg- der kgl. Berginspektionen zu entnehmen,
behörden, ihre zum Schutz der Arbeiter getroffenen A n 

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.
Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Entscheidungen, 

Verordnungen.
Beschäftigung von Arbeiterinnen in Betrieben der 

Fischverarbeitung.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W . 66, den 1. Mai 1905.
Bei den Vernehmungen über die Arbeitszeit der 

Arbeiterinnen in der Fischindustrie vor dem Beirate für 
Arbeiterstatistik (vgl. Drucksachen Verhandlungen Nr. 9) 
ist von einzelnen Auskunftspersonen auf die Gesundheits
schädigungen hingewiesen worden, die sich infolge des 
Naßwerdens der Arbeiterinnen bei der Arbeit ergäben. 
Demgegenüber ist von anderen Auskunftspersonen hervor
gehoben worden, daß sich Übelständen nach dieser R ich 
tung dadurch Vorbeugen lasse, daß auf die Stein- und 
Zementfußböden der Arbeitsräume an den Arbeitsplätzen 
Holzroste untergelegt, daß die Arbeitstische mit V or
kehrungen versehen würden, die das Wasser von den 
Arbeiterinnen, beispielsweise durch Abschrägen der Tische 
nach der Mitte, feruhielten, und daß den Arbeiterinnen 
Schürzen aus Öltuch oder Leder geliefert würden. Auf 
diese Weise sowie durch Bereitstellung gewärmter A n 
kleide- und Speiseräume werde schon jetzt in vielen Be
trieben für die Abwendung von Gesundheitsschädigungen 
Sorge getragen (zu vgl. S. 95, 99, 103, 123, 124 a. a. 0 .).

Ich  ersuche Sie, die Gewerbeaufsichtsbeamten, in 
deren Bezirk sich Betriebe der Fischverarbeitung finden, 
dahin zu verständigen, daß sie der Verhütung von Ge
sundheitsschädigungen für die Arbeiter in diesen Betrieben 
ihre Aufmerksamkeit zuwenden und erforderlichenfalls die 
dazu geeigneten Maßnahmen in die W ege leiten.

In Vertretung.
III 3554 II. Ang. L o h m a n n .

An die Herren Regierungspräsidenten in Königsberg, 
Danzig, Köslin, Stralsund, Stettin, Schleswig, Stade, 
Lüneburg, Aurich und den Herrn Polizeipräsidenten hier.

Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W. 66, den 8. Mai 1905.
Die vom Bundesrat auf Grund des § 14 Abs. 1 des Ge

setzes, betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, 
vom 30. März 1903 (R.G.Bl. S. 113) nach der Bekannt 
machung des Reichskanzlers vom 17. Dezember dess. Js. 
(R.G.B1. S. 312) für Ihren Bezirk zugelassenen Ausnahmen 
von den Vorschriften des Gesetzes über die Beschäftigung 
eigener Kinder treten mit dem 31. Dezember d. J . außer 
Kraft. Bereits in dem Erlasse vom 8. Januar v. J . (M.B1. 
S. 8) ist darauf hingewiesen, daß die vom Bundesrat

unter Ziffer I I  1 der Bekanntmachung vorgesehene B e
dingung, wonach die Ausnahme auf solche Kinder be
schränkt ist, welche am 1. Januar 1904 bereits über acht 
Jahre alt waren, den Zweck verfolgt, die Schwierigkeiten 
für eine volle Durchführung des Gesetzes nach Ablauf 
der im § 14 Abs. 1 vorgesehenen zweijährigen Übergangs
zeit tunlichst zu beseitigen. Es darf hiernach angenommen 
werden, daß sich die Vorschriften des § 13 Abs. 1 des 
Gesetzes auch für die in der Anlage zu der Bekannt
machung vom 17. Dezember 1903 bezeichneten Werkstätten 
vom 1. Januar 1906 an im allgemeinen ohne besondere 
wirtschaftliche Härten durchführen lassen werden.

Um solche indessen nach Möglichkeit zu vermeiden, 
wird bei der erheblichen wirtschaftlichen Tragweite der 
Vorschriften im § 12, § 13 Abs. 1 des Gesetzes für die 
Hausindustrie zunächst erneut in eine Prüfung der Frage 
einzutreten sein, ob und inwieweit etwa auch über den 
angegebenen Zeitpunkt hinaus für einzelne Arten derW erk- 
stätten Ausnahmen von den Vorschriften des Gesetzes 
nach Maßgabe des § 14 Abs. 2 erforderlich erscheinen. 
Dabei ist, grundsätzlich davon auszugehen, daß solche 
Ausnahmen für andere als die in der Bekanntmachung 
vom 17. Dezember 1903 und ihrer Anlage bezeichneten 
Werkstätten, Beschäftigungsarten und Bezirke nicht in 
Aussicht zu nehmen sind.

Daß bei den Vorschlägen für die Zulassung von Aus
nahmen nirgends über das Maß des im wirtschaftlichen 
Interesse der betroffenen Betriebe unbedingt Gebotenen 
hinauszugehen ist, bedarf keines besonderen Hinweises. 
Insbesondere wird zu prüfen sein, auf welchen Zeitraum 
die etwa für erforderlich erachteten Ausnahmen zu be
grenzen sind.

Ich  ersuche Sie, hiernach alsbald die erforderlichen 
Ermittelungen in die W ege zu leiten. Ihren Bericht er
warte ich bis 20. Juli d. J. Auf Innehaltung des Termins 
lege ich Wert.
III 3809 Mö l l e r .
An die Herren Regierungspräsidenten zu Potsdam, Breslau, 
Liegnitz, Oppeln, Merseburg, Erfurt, Schleswig, Hannover, 

Minden, Coblenz, Düsseldorf, Aachen.

Entscheidung des Reiclisversicherungsaints über 
die Frage: Ist der allgemeine Arbeitsmarkt bei Fest
setzung der Unfallrente in Betracht zu ziehen2 Bei der
Schätzung der Erwerbsfähigkeit eines V  erletzten sollen nicht 
die besonderen Verhältnisse eines Betriebes allein, sondern 
auch der allgemeine Arbeitsmarkt berücksichtigt werden. 
Der 25 Jahre alte Bergmann J. C. in Saarbrücken hatte durch 
Betriebsunfall eine Verstümmelung der rechten Hand' er
litten. Teile des Ring- und Kleinfingers mussten entfernt
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werden, die übrigen Finger waren teilweise gelähmt und 
die Druckkraft der Hand herabgesetzt. Die Knappschafts
berufsgenossenschaft hielt eine Rente von 30°/0 der V o ll
rente im Jahresbetrag von Mk. 263,40 für ausreichend. 
Der Verletzte legte bei dem Schiedsgericht für Arbeiter
versicherung des Saarbrücker Knappschaftsvereins Be
rufung ein mit dem Antrage, die beklagte Berufsgenossen
schaft zu verurteilen, ihm eine entsprechend höhere Rente 
zu zahlen. Das Schiedsgericht wies die Berufung zurück, 
da nach Mitteilung des Vertrauensmannes der Kläger als 
Bremser gegen einen Schichtlohn von Mk. 3,50 beschäf
tigt werden könne und „hiernach eine völlige Unbrauch
barkeit der rechten Hand keineswegs eingetreten“ sei.

Hierauf wurde das Reichsversicherungsamt angerufen. 
Das Reichsversicherungsamt kam unter Hinweis auf die 
Begründung des Rekurses zu folgender Entscheidung:

„Bei der Kürze und der seit dem Unfall vergangenen 
Zeit und der starken Verletzung der Hand konnten die 
Unfallfolgen zunächst mit einer Teilrente von 30°/0 nicht 
als ausreichend abgegolten erachtet werden. Der Um
stand, dass der Kläger auch jetzt als Bremser einen er
heblichen Verdienst erzielt, konnte nicht entscheidend 
ins Gewicht fallen, da bei der Schätzung der Erwerbs
fähigkeit nicht die besonderen Verhältnisse eines Betriebes 
allein berücksichtigt werden dürfen , sondern der allge
meine Arbeitsmarkt in Betracht zu ziehen ist.“ Die B e
rufsgenossenschaft wurde deshalb verurteilt, dem Kläger 
vom 11. Juni 1904 ab eine Teilrente von 40°/0 im Jahres
betrage von Mk. 351,20 (Mk. 87,80 mehr) zu bezahlen.

m

Preisausschreiben. 
Preisausschreiben der Königlich Niederländischen 

Regierung.
Von der C o m m i s s i e  P r i js u r a a g  D o p p e n m e t a a l  

zu Delft ist uns nachstehend abgedruckte Preisfrage nebst 
Erläuterung zur Veröffentlichung übersandt worden. W ir 
kommen dem Ansuchen der genannten Kommission in 
der Voraussetzung nach, daß aus dem Leserkreise unserer 
Zeitschrift sich Freunde für diese Preisfrage finden werden, 
die von den hier angeregten Bestrebungen gern Kenntnis 
nehmen oder sich auch tatsächlich mit der Preisfrage be
schäftigen.

P r e i s a u s s c h r e i b e n .
Die Erfahrung hat gelehrt, daß die Legierung von 

Zinn und Blei, welche beim Aufkitten von zu schleifenden 
Diamanten gebraucht wird, für die Arbeiter hygienisch 
schädlich wirken, nämlich Bleivergiftung hervorrufen kann.

Diese Tatsache hat die Königlich Niederländische 
Regierung zu folgendem Preisausschreiben veranlaßt.

Sie verlangt ein Mittel um die zu schleifenden Dia
manten aufzukitten und festzuklemmen, welches beim Ge
brauch keinen schädlichen Einfluß auf die Gesundheit 
der Arbeiter ausüben kann. Beim Lösen der Aufgabe 
braucht nicht bloß an eine unschädliche Legierung gedacht 
zu werden. Auch ist es zulässig, daß ein ausgearbeiteter 
Vorschlag zu einer solchen Veränderung der jetzt ge
bräuchlichen Methode angeboten wird, durch welchen die

hygienischen Nachteile verschwinden, die mit ihrer A n
wendung verbunden sind.

Ferner werden die folgenden Bedingungen gestellt:
1. Das Mittel oder die Methode muß für alle Größen 

und Formen von Diamanten brauchbar sein, die jetzt in 
den folgenden Branchen der Diamantindustrie in Nieder
land geschliffen werden, nämlich Brillanten, Rosen und 
sogenannte Ohatons.

2. Den mit der gebräuchlichen Methode vertrauten 
Arbeitern darf das Erlernen der neuen Arbeitsweise keine 
zu großen Schwierigkeiten machen; auch darf das A uf
kitten nicht mehr oder beinahe nicht mehr Zeit kosten 
als jetzt darauf verwendet wird.

3. Die Einführung und Anwendung des Verfahrens 
darf nicht mit größeren Kosten verbunden sein.

Die Beurteilung der Antworten und die Erteilung 
des Preises sind einer vom  Minister des Innern ernannten 
Kommission aufgetragen.

D ie Antworten müssen in holländischer, französischer, 
deutscher oder englischer Sprache abgefaßt sein und 
begleitet werden von Mustern und Gegenständen, die es 
der Kommission möglich machen, sich über den prak
tischen W ert der Erfindung ein Urteil zu bilden.

Die Antworten und die sie begleitenden Muster oder 
Gegenstände müssen franko, und wenn sie vom Auslande 
kommen, zollfrei vor dem Januar 1906 gesandt werden 
an den Präsidenten der Kommission, Prof. Dr. L. Aronstein, 
Adresse Chemisches Laboratorium der Polytechnischen 
Schule zu Delft. Sie müssen auch die deutliche Adresse 
des Bewerbers enthalten.

D er Preis für die nach dem Urteile der Kommission 
beste, vollständige Lösung des Preisausschreibens beträgt 
6000 Gulden. Die Kommission hat das Recht, den Preis 
zwischen verschiedenen Bewerbern zu verteilen und bei 
teilweiser Beantwortung, zum Beispiele für eine Erfindung, 
die nur für eine der hier oben genannten Branchen brauch
bar ist, einen Teil des Preises zu bewilligen; sie kann auch 
die Erteilung des Preises von einigen Bedingungen ab
hängig machen, die der Bewerber noch erfüllen muß.

E r l ä u t e r u n g  z u r  P r e i s f r a g e  ü b e r  di e  E r s e t z u n g  
des  g i f t i g e n  Sc h l e i f k i t t s .

Für diejenigen, welche sich mit der Beantwortung 
der Preisfrage zu beschäftigen wünschen, fo lgt hier eine 
kurze Übersicht der Manipulationen, wodurch Diamant
arbeiter beim Aufkitten und Schleifen mit dem giftigen 
Schleifkitt in Berührung kommen.

Der Schleifkitt ist eine Legierung von zwei Teilen 
Blei mit einem Teil Zinn; beim Erhitzen wird er vor 
dem Schmelzen knetbar; beim Abkühlen bekommt er die 
frühere Festigkeit zurück. Die Knetbarkeit ist eine wich
tige Eigenschaft des Schleifkitts, wie sich unten zeigen wird.

Ehe man zum Schleifen der gespaltenen und ge
schnittenen Diamanten übergeht, bekommt der Aufkitter 
die Steine zum Aufkitten. Hierzu gebraucht er einen 
messingenen Kittstock, welcher ungefähr die Form  einer 
Halbkugel hat, und an welchen ein kupferner Stiel fest
geschraubt wird. In diese Halbkugel wird soviel von der 
Legierung hineingeben, daß die Halbkugel gefüllt ist,
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und außerdem noch eine kegelförmige Masse hervorragt, 
welche durch Kneten modelliert wird.

Ist die Legierung mittelst einer Gasflamme in knet
baren Zustand gebracht worden, dann wird der Kittstock 
in einen hölzernen Klotz, den Aufkittklotz, befestigt und 
mittels einer spitzen eisernen Zange wird der zu schleifende 
Diamant in die Spitze des aus der Legierung bestehenden 
Kegels gedrückt, so daß nur die Stelle oder die Stellen, 
welche geschliffen werden sollen, frei bleiben; der A uf
kitter drückt darauf mit unbeschützten Fingern die noch 
plastische Legierung fest an. Der Kittstock wird nun 
abgekühlt und dem Schleifer übergeben.

Wenn man erwägt, daß ein Aufkitter für 4 oder 5 
Schleifer arbeitet und daß täglich für jeden Schleifer bis 
zu 200 mal aufgekittet werden muss (beim Schleifen von 
kleinen Steinen ist die Zahl noch weit größer), so leuchtet 
es ein, daß die Finger eines Aufkitters fortwährend mit 
bleihaltigen Teilchen besudelt sind, welche leicht an der 
Haut haften; außerdem ist er den bleihaltigen Dünsten 
ausgesetzt, die beim Erhitzen der Legierung entstehen.

Das Schleifen findet in folgender W eise statt: der 
Schleifer sitzt vor einem Arbeitstisch, Schleifstuhl ge
nannt, in dessen Mitte eine wagerechte Metallscheibe an
gebracht ist, welche sich schnell um eine Achse drehen 
läßt ( +  2400 Umwälzungen in der Minute). Als Schleif
mittel gebraucht man Bort, eine Mischung von Diamant
pulver und Olivenöl. Die Kittstöcke, welche den Dia
manten eingeklemmt halten, werden mit dem Stiel in 
Zangen festgesetzt, denen in bezug auf die Scheibe eine 
feste Stellung gegeben werden kann; wenn man den Stiel 
mehr oder weniger biegt, wird auch der Diamant in die 
richtige Stellung gegen die Scheibe gebracht; er wird 
fest gegen dieselbe gedrückt durch Gewichte, mit welchen 
man die Zange beschwert. Seit 1904 sind in Niederland 
eiserne Blöcke statt der bleiernen Beschwerungsgewichte 
mit gutem Erfolg eingeführt.

Die Reibung beim Schleifen entwickelt eine große 
Hitze, infolgedessen die Kittstöcke wiederholt abgekühlt 
werden müssen. Die Legierung wird aber niemals so 
warm, daß sie erweicht, da sie die Wärme gut leitet.

Wenn man zum Aufkitten der Diamanten Reiberkitt 
(eine Mischung von Harz und Sand), wie beim Spalten 
und Schneiden gebrauchen würde, so würde der Kittstock, 
als schlechter Wärmeleiter durch die Hitze weich und 
der Diamant lose werden.

Das fortwährende Drehen und Biegen der Kittstöcke 
in den Zangen (auf jedem Schleifstuhl wird mit mindestens
4 Zangen gearbeitet), sowie das Abwischen des Diamants 
und der Legierung, wenn untersucht werden muss, ob 
die zu schleifende Facette die erforderliche Größe hat, 
ist Ursache, daß die Hände des Schleifers während der 
Arbeit stets durch die bleihaltende Legierung beschmutzt 
werden. ,

Die gebräuchliche Methode für die Bearbeitung des 
Diamanten ist demnach nicht ohne Gefahr für die Ge
sundheit; fortwährend kommen Aufkitter und Schleifer in 
Berührung mit metallischem Blei, wodurch sie bei unge
nügender Vorsicht der Gefahr chronischer Bleivergiftung 
ausgesetzt sind.

Beispiele davon werden erwähnt in der medizinischen

Literatur u. a. von Dr. Coronel in der Niederländischen 
Medizinischen Zeitschrift (Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde) 1864. Dr. Hirt, der sich im Jahre 1870 
von der Richtigkeit der Mitteilung Coronels überzeugte, 
berichtet, daß von 90 Aufkittern, die er in der Fabrik 
von Coster untersuchte, dreißig Merkmale von Bleiver
giftung zeigten. (Dr. L. Hirt, die Krankheiten der Arbeiter, 
erster Teil: Die Staubinhalations-Krankheiten S. 102.)
Dr. Pel, Professor der Medizin an der städtischen Uni
versität in Amsterdam, hat einen merkwürdigen Fall 
chronischer Bleivergiftung bei einem Aufkitter beschrieben 
im „Zentralblatt für innere Medizin,“ Jahrg. 1897, Nr. 23. 
Reiche Erfahrung erwarb sich Dr. A. Norden in Amsterdam, 
dem als kontrollierenden Arzt des allgemeinen Nieder
ländischen Diamantarbeiterbundes die Untersuchung der 
Mitglieder der Krankenkasse dieses Bundes obliegt. Er 
machte in der Wochenschrift dieses Bundes (Weekbladen 
van 28 Juni en 5 Juli 1901) auf diese wichtige Ange
legenheit aufmerksam.

Internationales Preisausschreiben.
Im Anschluß an die auszugsweise Mitteilung im Heft 22

S. 425 Jahrg. IV  G .-T. R. wird im Hinblick auf das große 
Interesse, das diese Mitteilung für unsern Leserkreis hat, 
nachstehend das ausführliche Programm des Preisaus
schreibens nebst den allgemeinen Bedingungen mitgeteilt.

Internationales Preisausschreiben der Associazione 
degli Indnstriali d’ Italia per prevenire gli lnfortuni 

(lei Lavoro.

P r o g r a m m .
A.  G o l d e n e  Me d a i l l e  und 8000 L i r e ,  für ein 

neues System zur Verhütung der Gefahren, die durch den 
Kontakt der Hochspannungs- mit der Niederspannungs
Wickelung an elektrischen Wechselstro mtransformatoren 
entstehen können; auch muß eine Störung des Trans
formators im Fall von Blitzschlag oder übermäßiger 
Spannungserhöhung ausgeschlossen sein.

B. G o l d e n e  M e d a i l l e  und  1000 L ir e ,  für einen 
Kran oder eine Handwinde mit neuer, einfacher und prak
tischer Vorrichtung, durch welche die Umdrehung der 
Kurbelwelle beim Herablassen der Last verhindert wird.

C. G o l d e n e  M e d a il le  u n d  500 L i r e ,  für eine 
einfache, starke und zuverlässige Sicherheitsvorrichtung, 
um die auf einer schiefen Ebene rollenden Wagen im 
Falle eines Drahtseilbruchs anzuhalten. Die Vorrichtung 
muß auf bereits bestehende Einrichtungen anwendbar sein.

C. G o l d e n e  Me d a i l l e ,  für eine Einrichtung zum 
Aufsaugen und Sammeln des beim Sortieren und Zer
schneiden der Lumpen entstehenden Staubes; die Ein
richtung muß ihren Zweck erreichen, ohne Zugluft zu 
erzeugen, welche für die Gesundheit der Arbeiter schäd
lich werden könnte.

E. G o l d e n e  Me d a i l l e ,  für eine Anlage zur A b 
saugung und Entfernung des Staubes, der bei dem Krem
peln von Flachs, Hanf, Jute u. s. w. entsteht; die Anlage 
muß Staubfreiheit des Arbeitsraums erzielen, ohne die 
Umgebung zu schädigen.

F. G o l d e n e  Me d a i l l e ,  für eine Anlage, um die
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Ausbreitung des Staubes, in den zur Kalk- und Zement
Bearbeitung bestimmten Bäumen zu verhindern.

Allgemeine Bedingungen, welchen die Bewerber 
genügen müssen.

1. Die Gesuche um Zulassung zur Preisbewerbung 
müssen an den Präsidenten der Associazione degli Indu- 
striali d’Italia per preveniro gli Infortuni del Lavoro, Foro 
Bonaparte, 61, Milano, spätestens bis zum 31. Juli 1905 
gerichtet werden.

2. Die zur Preisbewerbung zugelassenen Apparate, 
soweit sie sich um die unter A , B, 0  des beigefügten 
Programms genannten Preise bewerben, müssen in der 
zu ihrem praktischen Gebrauch bestimmten Größe her
gestellt sein, um praktischen Versuchen unterworfen 
werden zu können; auch müssen sie in den Räumen der 
Ausstellung zu Mailand 1906 auf Kosten des Bewerbers 
während der von dem Ausstellungskomitee festgesetzten 
Zeit ausgestellt werden.

3. Diejenigen Bewerber, welche ihre W erke in der 
Abteilung der Associazione auszustellen gedenken, ge
nießen freien Ausstellungsraum, müssen aber in dem recht
zeitig einzureichenden Gesuch um Zulassung zur Preisbe
werbung angeben, wieviel Raum sie benötigen.

Die Entscheidung über die Zulassung steht dem Prä
sidenten der Associazione zu.

4. Die Bewerber, welche es vorziehen, ihre Apparate 
in einer anderen Abteilung der Ausstellung auszustellen, 
müssen erlauben, daß eine Aufschrift angebracht werde 
mit der Angabe, daß ihr Apparat an der von der Asso
ciazione ausgeschriebenen Preisbewerbung teilnimmt; auch 
müssen sie, spätestens bis zum 1. Januar 1906 der Asso
ciazione eine eingehende und sorgfältig ausgeführte Zeich
nung von jedem Apparat liefern, damit die Associazione 
diese in ihrer Abteilung ausstellen kann.

5. Die Bewerber um die unter D , E, F  genannten 
Preise müssen nicht nur ihre Einrichtung in einer natio
nalen Fabrik in Betrieb haben, sondern sie müssen auch 
der Associazione zur Ausstellung in ihrer Abteilung eine 
genaue Zeichnung oder ein kleines Modell der Einrich
tung nebst zugehöriger Beschreibung liefern.

6. Die zur Preisbewerbung ausgestellten Apparate 
bleiben Eigentum der Bewerber; aber die Associazione 
kann die darauf bezüglichen Zeichnungen, Modelle und 
Beschreibungen zurückbehalten.

Die Systeme, welche die Apparate darstellen, bleiben 
ausschließliches Eigentum der betreffenden Erfinder; doch 
müssen diese die nötigen Schritte tun, um sich das Eigen
tum daran zu sichern.

7. Die Associazione behält sich das Recht vor, nach 
Schluß der Ausstellung eine Beschreibung und Abbildung 
der zur Preisbewerbung ausgestellten Apparate und Ein
richtungen nach eigenem Ermessen zu veröffentlichen.

8. Eine besondere von dem Vorstand der Associazi
one ernannte Kommission wird die Prüfung der um die 
einzelnen Preise sich bewerbenden Apparate und Ein
richtungen vornehmen. Diejenigen, über die ein im all
gemeinen günstiges Urteil abgegeben wird, werden einer 
besonderen Probe unterzogen, und für jeden Preis wird 
eine entsprechende fiangordnung festgesetzt.

Auf Grund des von der Kommission abgegebenen 
Gutachtens wird der Vorstand der Associazione über die 
Verteilung der Preise endgültig entscheiden.

N. B. W egen weiterer Aufklärungen wolle man sich 
gefälligst an den Direktor der Associazione degli Indu- 
striali d ’Italia, Foro Bonaparte, 61, Milano, wenden.

m

Technologisches.
Neues Arbeitsverfahren für die Metallindustrie.

Ein für die Metallindustrie außerordentlich wichtiges Ar
beitsverfahren zur schnellen Herstellung von Löchern etc. 
ist vor kurzem patentiert worden und hat in Fachkreisen 
große Beachtung gefunden. Das Verfahren wendet die 
Hitze einer Knallgasflamme an, um sonst schwer zu be
arbeitende Metallgegenstände zu lochen oder zu trennen. 
Soll z. B. in einer starken Panzerplatte ein Loch  her
gestellt werden, so wird eine Knallgasflamme auf die be
treffende Stelle gerichtet. Dadurch wird das Metall an 
dieser Stelle bis zur Anzündungstemperatur erhitzt. Nun 
läßt man noch Sauerstoff, und zwar in dem hohen Druck 
von etwa 30 Atmosphären hinzutreten. D ie Flamme 
des Brenners frißt sich jetzt ungemein schnell in das 
Metall ein und stellt so das Loch  her. Die Hitze wird 
in denkbar rationellster Weise fast nur zu der Durch
schmelzarbeit ausgenutzt. Das läßt sich sehr einfach 
dadurch nachweisen, daß sie dicht neben dem entstehen
den Loche zu liegen kommt. Dieses wäre erklärlicher
weise doch nicht m öglich, wenn ein großer Teil der 
entwickelten Hitze zur Erwärmung des Bleches in weitem 
Umkreise um das herzustellende L och  verbraucht werden 
würde.

Die Erklärung dieses interessanten Vorgangs ist 
darin zu suchen, daß zunächst jedes durch den Sauer
stoff verbrannte Eisenteilchen durch seine große Ver
brennungswärme die Nachbarteilchen im Moment flüssig 
macht. Durch den großen Druck des Sauerstoffes wird 
nun das W egpressen und Verbrennen der sich der Flamme 
entgegenstellenden Eisenteilchen so schnell bewirkt, daß 
sie nach der Erschmelzung gar nicht erst wieder durch 
W ärmeabgabe an die weiter entfernt liegenden Eisenteile 
abkühlen können. Nach der Einleitung des Schmelz
prozesses wird der Gaszufluß abgestellt. Der Sauerstoff 
verbrennt nun das Eisen. D ie Hitze wird also nicht eigent
lich von außen zugeführt, sondern entsteht durch die 
Verbrennung der Eisenteilchen. Durch dieses Verfahren 
werden an der zu durchschmelzenden Stelle Temperaturen 
entwickelt, die selbst die mit den besten Hitzequellen 
bisher erreichbaren weit in den Schatten stellen. Durch 
die bei der Verbrennung von 100 Gramm Eisen entste
hende Hitze kann man etwa 450 Gramm kaltes Eisen 
fortschmelzen. D ie zu diesem Verfahren nötigen Ein
richtungen sind verhältnismäßig einfach. Außer dem in 
einer der bekannten Stahlflaschen komprimierten Sauer
stoff und dem erforderlichen Gase zur Einleitung des 
Verfahrens braucht man einen entsprechend konstruierten 
Brenner, Druckregulierventil und Druckschläuche. Außer
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In der nebenstehenden Zeichnung ist a die wage
rechte Strebe, welche aus einem flacheisen besteht, das 
mit einer beliebigen Anzahl von Löchern b versehen ist 
und am hinteren Ende eine Ose c zum Anhängen der 
Strebe am Dachhaken d besitzt. Außer dieser Ose kann 
an der Strebe a ein verschiebbarer Anschlag e vorgesehen 
sein, welcher sich gegen die .Kastenrinne f legt. Die 
Stützstrebe h besteht aus zwei Flacheisen, welche gleich
falls eine beliebige Anzahl von Bohrungen besitzen; das 
untere Ende dieser Strebe h ist abgebogen, und zweck
mäßigerweise ist hier ein Holzklotz i befestigt. Das Flach
eisen a ragt durch die beiden Flacheisen h hindurch; 
diese sind durch den Bolzen g miteinander und verstell
bar verbunden. An der Strebe a hängt durch den Bolzen 
j verstellbar befestigt die Flacheisenstrebe k, welche wieder

Am Dachgebäik befestigtes Schutz- und Arbeits- 
geriist mit zwei sich kreuzenden, durch Drehung
verstellbaren Eisenstreben. Unter diesem Titel ist der 
Firma G. Lesemeister in Köln a. Rh. durch D. R .-G e
brauchsmuster No. 247005 das nachstehend beschriebene 
Schutz- und Arbeitsgerüst geschützt worden. (Fig. 15.)

Bei den bekannten Vorrichtungen dieser Art, die am 
Dachgebälk befestigt werden und aus zwei sich kreuzen
den, durch Drehung verstellbaren Eisenstreben bestehen, 
wird die Stellung der wagerechten Tragstrebe und der 
Stützstrebe zueinander durch einen nach unten ragenden 
Bügel bestimmt, welcher an der wagerechten Strebe ver
schiebbar angeordnet ist und gegen den sich die Stütz
strebe lehnt. Diese Konstruktion ist eine verhältnismäßig 
schwere.

Bei der verliegenden neuen Anordnung wird die 
Stellung der wagerechten Tragstrebe und der Stützstrebe 
zueinander durch eine Versteifungsstrebe bestimmt, durch 
welche gewissermaßen die Stützstrebe an der wagerechten 
Strebe aufgehängt ist.

D ie nach meinen Angaben gebaute Schutzvorrichtung 
ist seit W ochen an einer von der bekannten Firma Robert 
Tümmler in Döbeln in Sachsen hergestellten Reibungs
presse mit 21 Hüben per Minute angebracht worden und 
arbeitet zur Zufriedenheit aller Beteiligten.

Nebensächlich sei hinzugefügt, daß an der erwähnten 
Presse ohno Schutzvorrichtung in verhältnismäßig kurzer 
Zeit 3 Unfälle passierten, die zu teilweise bedeutenden 
Entschädigungsleistungen Veranlassung gaben.

Ni es e .

Fig. 15.

durch den Bolzen 1 mit der Strebe h verstellbar be
festigt ist.

Die Konstruktion ist trotz ihrer Einfachheit eine 
außerordentlich feste. Sie kann an jeder beliebigen Dach
konstruktion, sei es ein Dach mit weit ausladendem Ge
sims, sei es ein Mansardendach, sei es ein überhängendes 
Dach, angeordnet sein und ist für alle Zwecke entsprechend 
einstellbar. H.
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Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.
Vom  29. Mai 1905 an,

Kl. 8 e. P. 19000. D esinfizier Vorrichtung fü r T cp- 
]>ic lik lop fmascliineu. J a k o b  F e l b e r ,  L ö r r a c h .
22. 6. 04.

Kl. 21 c. H. 32495, Schutzvorrichtung für Frei
leitungen elektrischer Kraftübertragimgsanlagen.
C o  n r a d  H e s s e ,  D a r m s t a d t ,  Frankfurterstr. 62.
27. 2. 04.

Kl. 341. H. 33 869. Sicherheitsventil fiir Behälter 
fiir leicht vergasende feuergefährliche Flüssigkei
ten. H r c h .  A l f r e d  H ü r l i m a n n ,  Z ü r i c h ;  
Vertr.: E. G. Prillwitz, P a t .-A n w ., Berlin N W . 5.
28. 9. 04.

Vom  2. Juni 1905 an.
Kl. 55 e. H. 34690. Schutzvorrichtung an Papier

Querschneidmaschinen. F r a n z  M a x  H ü b n e r ,  
F r a n k e n h a u s e n  b. C r i m m i t s c h a u  i. S.
11. 2. 05.

Kl. <51 a. G. 19020. Verfahren zur Verhütung nnd 
Löschung von Bränden in Petroleum - ,  Naphta-
u. dergl. Quellen. C o n r a d  G ä n t s c h j u n . , B e r 
l i n ,  Luitpoldstr. 38. 16. 10. 03.

Vom 8. Juni 1905 an.
Kl. 14 g. Sch. 20932. Sicbcrheitsvorrichtung fiir 

Fördermaschinen. A n t o n  S c h i m i t z e k ,  F o h n s -  
d o r f ,  S t e i e r m . ; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, 
Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N W . 7.
26. 9. 03.

Kl. 61 a. G. 20532. Verfahren zum Schutz von In
nenräumen gegen Feuersgefahr durch Überdecken 
mit feinem Sand, Asche, Hochofenschlacke o. dgl. 
mineralischen Stoffen. S p e z i a l - G e s c h ä f t  f ür  
B e t o n -  u n d  M o n i e r b a u  F r a n z  S c h l ü t e r  
und L e o n h a r d  G e u s e n ,  D o r t m u n d .  7. 11. 04.

Kl. 61 a. S. 20170. Behälter mit Ätzkalistangen 
zum lleinigen ausgeatmeter Luft von Kohlensäure 
bei Atinungsvorrichtungen. S a u e r s  t o f f - F a b r i k  
B e r l i n ,  G. m. b. H. ,  B e r l i n .  21. 10. 04.

tiebranclisninsler-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 29. Mai 1905.
Kl. 4 a. 251459. Magnetverschlufs fiir Grubenlam

pen. H e r m a n n  B o r g m a n n ,  G e r t h e  b. B o 
c h u m .  27. 3. 05. B. 27427.

Kl. 8d . 251139. Zur Verhinderung von Ungliicks- 
fiillen beim Betriebe von Wäschemangeln dienende, 
sieh selbsttätig einstellende Vorrichtung aus einem 
federnden, die Riemengabel beeinflussenden Schie
ber, der von dem oberhalb der Wäscheeinlegestelle 
pendelnd angebrachten Gitter beeinflußt wird. G e b r . 
P o e n s g e n ,  R a t h  b. D ü s s e l d o r f .  1. 4. 05. 
P. 10015.

Kl. 50b. 251129. Separator fiir Entstäubungsanlagen 
mit innerer Schraubenbahn, die unten zwischen Staub
sammeltrichter und Luftausgang in einen zentralen H ohl

kegel mit Schraubenflügeln unten und Vertikalschau
feln oben ausläuft. Fa. F r . L u d w i g ,  E r f u r t .
29. 3. 05. L. 14 090.

Kl. 67 c. 251341. Bewegliche Sicherheits-Schlcif- 
auflagc für Schleifsteine. W i l h e l m  R o l s h a u -  
s e n ,  K a r l s r u h e  i. B., Körnerstr. 40. 17. 9. 04.
R. 14581.

Kl. 86 g. 251 456. Schiitzenfiiiiger mit am Ladendeckel 
drehbar befestigtem, das Auf- und Niederklappen be
wirkendem Arm. F a . E m i l  S c h m i d t ,  F o r s t
i. L. 24. 3. 05. Sch. 20559.

Vom  5. Juni 1905.
Kl. 87 c. 252167. Dachdeckerstuhl mit in Drehlagern 

angeordneten Rädern und mit bei jeder Dachneigung 
horizontal einstellbarer Sitzfläche. J o s e f  E d u a r d  
H a m i c o l t ,  C ö l n - L i n d e n t h a l .  15. 4. 05.
H . 26 797.

Kl. 37 d. 252080. Schutzgeländer mit Klappstäben 
an Bodenluken. H a n s  K ö s t e r ,  W a p e l f e l d .  
25. 4. 05. K. 24425.

Kl. 37 e. 251905. Zusammenklappbarer Gerüstbock.
P h i l i p p  E s c h ,  F r a n k f u r t  a. M., Jahnstr. 51.
27. 3. 05. E. 7793.

Kl. 45 e. 251 753. Sicherheits-Abstellvorrichtung für 
Futterschneidmaschinen u. dgl., mit einem Abstell- 
gestänge, welches durch einen von ihm und dem Ka
sten wegstehenden Druckarm mittels Körperdrucks be
wegt wird. G o t t l i e b  W o l l p e r t ,  A u g s b u r g ,  
Friedbergerstr. 5. 3. 4. 05. W . 18156.

Kl. 67 a. 251777. Sclileifnpparnt mit geteilten La
gern und an dem einen Lagerdeckel angegossener 
Räderschutzkappe. F e r d .  P e t e r s ,  H a g e n  i. W . 
20. 4. 05. P. 10076.

Kl. 86 g. 251 555. Aufklappbarer SchUtzenfänger aus 
drei miteinander verbundenen, parallelen Schienen, 
von denen die dritte nach Art eines Teleskoprohres 
verlängert bezw. verkürzt werden kann. E m i l S c h m i d t ,  
F o r s t  i. L.  2 0 . 3 . 0 5 .  Sch. 20529.

Vom  13. Juni 1905.
Kl 8 a. 252374. Mit Benzin arbeitender Waschapparat, 

bei welchem der Benzinbehälter mit Schutzklappen 
gegen Explosionsgefahr versehen ist. F a . J. A r n o l d ,  
P a s i n g .  2. 9. 04. A . 7520.

Kl. 37 e. 252 760. Als Doppelschleife ausgebildetes 
Rüsteisen. O t t o  R ö d e l ,  L e n g e n f e l d  i. V.
4. 5. 05. R . 15556.

Kl. 46 c. 252 382. Andrehvorriclitung mit ausschalt
barer Kurbel usid Sperrhülse fiir Explosionskraft- 
inascliinen. J o h a n n e s  I b b e k e n ,  S c h l e s w i g .
9. 3. 05. J. 5632.

Kl. 87 d. 252 628. H olzheft, bei welchem Bohrer, 
Schraubenzieher etc. durch eine gegen den Bohrkolben 
zu schraubende Schraube von H olz festgehalten wer
den. W i l h e l m  C a s p a r i ,  L ü t t r i n g h a u s e n .
3. 4. 05. C. 4753.

Patente.
D e u tsch la n d .

Kl. 4 2 f. 160947 vom 14. April 1904. A l b e r t  D a ib e r  
in  V o r w o h l e  ( B r a u n s c h w e i g ) .  UmsteUwerk
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für die Füllvorrichtung' an doppelten Sackwagen.
(Fig. 16 bis 18.)

An jedem W agebalken ist eine Zugstange befestigt 
die an ihrem oberen Ende einen Haken trägt. Durch 
diese Haken wird beim Niedergehen des Wagebalkens 
die Leitrinne b etwas über die senkrechte Stellung um
gelegt, bis sie, weil ihr Schwerpunkt höher als der Dreh
punkt liegt, von selbst vollends umkippt. Zu gleicher 
Zeit streift die Zugstange einen Anschlag d, welcher sie 
zur Seite drückt, so daß sie von dem Zapfen, auf den sie 
vorher einwirkte, gänzlich frei wird.

Fig. 16 der beistehenden Zeichnung zeigt die Anfangs
stellung, wenn der Sack links gefüllt wird, Fig. 17 die 
Stellung, wenn die Leitrinne umgestellt und die Zugstange 
zur Seite gedrückt w ird ; Fig. 18 ist die Seitenansicht der 
Wage.

Kl. 36 d. 160945 vom 16. Oktober 1903. A u g u s t  
S c h m i d t  in L a n g e n s a l z a .  Einrichtung: zur 
Befeuchtung von Arbeitsräumen mittels warmer Luft.
(Fig. 19 u. 20.)

Die Einrichtung zeichnet sich dadurch aus, daß die 
Luft in einzelnen Strahlen, also unterteilt, den Wasser
strahlen zugeführt und mit Wasserdunstbläschen gesättigt 
in den zu befeuchtenden Arbeitsraum geschafft wird.

Bei der in den Zeichnungen dargestellten Ausführungs
form tritt die bei 1 zugeleitete Luft zunächst in einen 
ringförmigen Verdichtungsraum 2. Die Innenwand 3 des
selben ist perforiert, so daß die Luft durch die Saug
wirkung des Ventilators 4 in den eigentlichen Befeuch
tungsraum 5 in Teilströmen eingesaugt, von dem durch 
ein zentral abgeordnetes, mit Spritzöffnungen versehenes 
Rohr 6 in Teilströmen austretenden Wasser getroffen wird, 
aufsteigt und durch das hinter bezw. drehbar angeord
nete Rohr 7 der Verwendungsstelle zugeführt wird.

Das Rohr 6 ist unten geschlossen und steht oben 
mit der Druckleitung 8 einer Pumpe 9 in Verbindung,

Fig. 16 bis 18.

Die Erfindung betrifft 
eine doppelte Sackwage, 
mit welcher pulver- und 
körnerförmige Stoffe gew o
gen werden.

Bei a fällt das Material 
auf eine Leitrinne b, welche 
es abwechselnd in den einen 
oder anderen Sack leitet.

Die an dieser Sackwage 
angebrachte Vorrichtung 
hat den Zweck, das Um
stellen der Leitrinne selbst
tätig zu besorgen, und zwar 
in der W eise , daß nach 
vollzogener Umstellung der 
Wagebalken mit dem an
gehängten Sack frei schwin
gen kann.
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deren Saugleitung 10 am Boden des Luftbefeuchtungs
raumes mündet. LI ist eine beliebig an- und abstellbare 
Dampfleitung, welche am Oberende des Wasserspritzrohres 
6 zentral nach unten ragend angeordnet ist und daselbst 
eine Düse 12 bildet, wodurch der ausströmende Dampf 
injektorartig wirkt und somit neben seinem Hauptzwecke, 
das ist die Anwärmung des Wassers und damit der zu 
befeuchtenden L u ft, außerdem die Spritzwirkung des 
Wassers noch erhöht.

Das vom aufsteigenden Luftstrom nicht aufgenommene 
W asser sammelt sich am Boden des Befeuchtungsraumes
5, wird seitens der Pumpe 9 angesaugt, wieder durch das 
Rohr 8 hochgedrückt, um hierauf abermals durch das 
Strahlrohr 6 auszutreten u. s. f. Das durch Befeuchtung 
der Luft verloren gehende Wasser wird durch bekannte 
Einrichtungen von Zeit zu Zeit ersetzt. H.
Kl. 24 c. 160757 vom 8 April 1904. B e r l i n - A n -  

h a l t i s c h e  M a s c h i n e n b a u - A k t .  - G e s .  i n  
B e r l i n .  Schutzwand gegen Wärmestrahlung für 
Retortenöfen.

Um die für die Arbeiter schädliche von den Mund
stücken von Retorten ausgehende Wärmestrahlung zu 
verringern, wird in einem gewissen Abstande vor der 
Ofenwand eine Schutzwand angeordnet, welche aus iiber- 
oder nebeneinander liegenden, in Führungen beweglichen 
Schiebern gebildet wird. Gemäß der Erfindung werden 
diese Schieber derart in sich an den Enden überschnei
denden Führungen angeordnet, daß sie sich dachziegel
artig überdecken. Hierdurch wird es ermöglicht, jeden 
beliebigen Schieber unabhängig von den übrigen Schie
bern durch Hochschieben in seiner Führung aus seiner 
abdeckenden Stellung zu entfernen und das dahinter lie
gende Retortenmundstück freizugeben. Ferner ist der 
Vorteil geboten, die Schieber leicht verstellen und im 
Falle der Beschädigung schnell auswechseln zu können.

A m e rik a .
779 79(> vom 10. Januar 1905. F r a n k  A.  N o b l e  in 

W o r c e s t e r ,  M a s s a c h u s e t t s  ( G r a t o n  a n d  
K n i g h t  M a n u f a c t u r i n g O o m p a n y  i n  W o r 
c e s t e r ) .  Staubsammler fiir hin- und herbeweg- 
liclie Schneidwerkzeuge. (Fig. 21 bis 24.)

Bei Maschinen mit hin- und herbeweglichen Schneid
werkzeugen o. dgl. stellen sich der Absaugung der Staub
teilchen häufig große Schwierigkeiten entgegen. Durch 
die im nachstehenden beschriebene Vorrichtung scheinen 
diese Schwierigkeiten beseitigt zu sein, so daß die der
artige Maschinen bedienenden Personen ziemlich voll
kommen gegen den sich während der Bearbeitung eines 
Werkstückes bildenden Staub geschützt sind. Unmittel
bar vor dem W erkzeug 4, welches, wie üblich, vermittels 
eines Riemenantriebes in Drehung versetzt, von einer 
Kurbelwelle 7 vermittels einer Zugstange 9 über den 
Werktisch 5 hin- und herbewegt wird, und auf einer Gleit
stange 2 geführt ist, ist ein Mundstück angeordnet, wel
ches die in Fig. 24 dargestellte Form besitzt und mit dem 
Werkzeug unter Führung auf einer Gleitstange hin- und 
herbewegt wird. Durch den oberen Teil des Mund
stückes ist ein Rohr 12 geführt, welches auf einer Seite 
geschlossen, in dem Mundstück drehbar und mit einer

Öffnung 14 versehen ist. An das R ohr 12 ist vermittels 
eines Kniestückes ein Rohr 16 angeschlossen, welches 
seinerseits vermittels eines S-förmig gebogenen Rohres 21 
mit der an der Decke des Raumes befestigten Sauglei-

Fig. 21 und 22.

tung verbunden ist. Die Verbindung des S-förmigen 
Rohres mit dem Rohre 16 und der Saugleitung ist der
art ausgeführt, daß die Rohre sich gegeneinander ver
drehen können. Zu diesem Zweck ist das eine der zu 
verbindenden Rohrenden mit einem mit einer Eindrehung

Fig. 23. Fig. 24.

versehenen Flansch versehen und das andere Rohrende 
besitzt einen Flansch von dem Durchmesser der E in
drehung. Der kleinere Flansch wird in die Eindrehung 
des größeren Flansches eingelegt und mit letzterem ein 
Ring verschraubt, der sich über den kleineren Flansch 
legt (Fig. 23). An eine um das Rohr 16 gelegte Schelle 
greift eine Feder 17 an, die an der Decke des Raumes 
befestigt ist und das Gewicht der Rohrverbindung aus
gleicht. Letztere kann daher der Bewegung des Mund
stückes folgen, ohne daß dieses in irgend einer W eise 
belastet wird.
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Verschiedenes.
Die Znnahme (1er Betriebsunfalle. Die Ursachen 

für die Zunahme der Betriebsunfälle sind schon vielfach 
erörtert worden, ohne daß eine Einigung unter den ver
schiedenen Ansichten zu erzielen war. Es ist natürlich, 
daß je  nach dem Standpunkte der Beurteilung die ver
schiedensten Urteile über diese auffallende Tatsache ab
gegeben worden sind. So machte der eine für die Zu
nahme der Unfälle lediglich die Zunahme der Zahl der 
versicherten Personen verantwortlich, der andere den in
tensiveren Betrieb, die größere Heranziehung der un
geschulten Arbeitskräfte, das Vordringen der maschinellen 
Kraft auf Kosten des Handwerks, die Erweiterung des 
Begriffs des Betriebsunfalles durch die Rechtsprechung 
des Reichsversicherungsamtes u. s. w. Auch auf die Aus
dehnung der Trunksucht und des Leichtsinns der A r
beiter wurde ein Teil der vermehrten Betriebsunfälle zu
rückgeführt. Exakte wissenschaftliche Untersuchungen 
von Dr. Lange im 11. Bande des „Archivs für soziale 
Gesetzgebung und Statistik“ , S. 144 ff., und von Dr. 
Saucke im 22. Bande der „Arbeiter-Versorgung“ , S. 217 ff., 
wollen den Beweis dafür erbringen, daß alle bisherigen 
Erklärungsversuche fehlgingen , oder daß jedenfalls die 
früher angegebenen Gründe nur eine ganz untergeordnete 
und nebensächliche Rolle spielen. Nach Lange-Saucke 
ist man überhaupt nicht berechtigt, von einer Zunahme 
der Betriebsunfälle zu sprechen, sondern nur von einer 
Zunahme der geltend gemachten Entschädigungsansprüche. 
Nicht die Zahl der Unfälle habe zugenommen, sondern 
nur die Zahl der Entschädigungsansprüche.

Dies sei in folgender W eise zu erklären. In den 
ersten Jahren nach Erlaß der Unfallversicherungsgesetze 
seien bei weitem nicht alle Unfälle zur Kenntnis der Be
rufsgenossenschaft gekommen, da weder die Arbeitgeber 
noch die Arbeiter sich über den Begriff Betriebsunfall 
und die ihnen durch das Gesetz gegebenen liechte und 
Pflichten klar gewesen seien. Dies werde nun von Jahr 
zu Jahr besser, wenn auch noch immer nicht alle Un
fälle gemeldet würden.

Krankheit und Vergiftung. Der bekannte Pharma
kologe Lewin unterzieht in einer der letzten Nummern 
der Berliner „Medizinischen W ochenschrift“ dieses inter
essante Thema einer eingehenden und höchst bemerkens
werten Erörterung. Die Frage der Gewerbevergiftungen 
hat eine hohe soziale Bedeutung, und sie verdient daher 
in der breiten Öffentlichkeit erörtert zu werden. Die 
Wissenschaft lehrt uns, dass eine grosse Reihe von Krank
heitserscheinungen an den Organen des menschlichen 
Körpers ebensogut durch Vergiftungen wie durch Krank
heiten bedingt sein können. Diese Tatssche muss uns 
veranlassen, bei der Beurteilung der die Giftarbeiter heim
suchenden Erkrankungen in allererster Linie an eine B e
rufsschädigung zu denken. Dazu gehört es natürlich, dass 
die Arzte noch mehr als bisher Toxikologie treiben, um 
bei der Beurteilung solcher Fälle keine Irrtümer zu be
gehen. Rücksichten auf die Arbeitgeber und auf die von 
diesen oft erstrebte und erwünschte günstige Statistik 
darf es dabei niemals geben. Offen und rücksichtslos

müssen die gefundenen Tatsachen mitgeteilt werden, erst 
dann wird man den im Sinne einer genügenden sozialen 
Fürsorge erwünschten Arbeiterschutz erreichen können. 
Dass Arbeiter in Giftbetrieben von Schädigungen frei 
bleiben, ist lediglich ein Zufall. Die langsame Vergiftung 
ist eine chemische Notwendigkeit. Lewin b eton t, dass 
man an den massgebenden Stellen lange nicht genug über 
die Gefahren und den Umfang der Gewerbevergiftungen 
orientiert sei, und dass gerade in dieser Hinsicht durch
aus nicht das Nötige geschehe. Die Gewerbevergiftungen 
stellen ein furchtbares soziales Elend d a r , dessen B e
deutung weit über das Individuum hinausgeht und nicht 
selten durch schwere Schädigung der Generationssphäre 
den Charakter einer allgemeinen sozialen Gefahr annimmt.

Calcium-Karbid fiir Rettungsgiirtel. Eine Nach
richt, die für die gesamte Azetylen-Industrie von großem 
Interesse sein wird, kommt laut „Schweiz. W erkm .-Ztg.“  
über Frankreich. Es handelt sich um den sogenannten 
Groß-Rettungsgürtel. Er besteht aus vier flachen Säcken, 
die in aufgeblasenem Zustande kreisrund werden und durch 
einen Schlauch verbunden sind. Man trägt den Gürtel 
wie eine Weste unter der gewöhnlichen Kleidung so, 
dass zwei Säcke auf der Brust und zwei auf dem Rücken 
liegen. An den beiden Enden des Schlauches sind kleine 
Metallcylinder angebracht, deren jeder eine kleine Quan
tität von Calcium-Karbid enthält. Das Ganze trägt so 
wenig auf, daß man es unbemerkt unter der Kleidung 
fragen kann; sobald man aber unter Wasser kommt, wird 
sofort Azetylengas gebildet, das die Säcke innerhalb 
zweier Sekunden vollständig ausfüllt und den Träger über 
Wasser hält. Bei den ausgedehnten Versuchen, die in 
La Rochelle mit diesem Gürtel gemacht wurden, zeigte 
sich, daß eine Person, die des Schwimmens absolut un
kundig, aber mit dem Gürtel ausgerüstet war, in zwei 
Sekunden aus der Wassertiefe emporstieg und sich mit 
K opf und Armen über dem Wasser hielt. Der neue L e 
bensgürtel hat daher die größte Aufmerksamkeit der 
Schiffahrts- und Rettungsgesellschaften aus Wassernot ge
funden.

Unfall an einem Dampfkessel durch Erdgase.
Folgende Schilderung eines Unfalles, der in einer ungari
schen Fachzeitung für Kessel und Maschinen mitgeteilt 
wurde, sei unsern Lesern nicht vorenthalten. Im Dampf
bade zu Arad ereignete sich ein eigentümlicher Unfall. 
Den Dampfkessel des Bades hatte man nach der Reini
gung mit frischem Wasser gefüllt; es wird Wasser aus 
einem artesischen Brunnen verwendet. Dieses in der 
Gegend von Arad gebohrte artesische Brunnenwasser 
bringt Erdgase mit sich , die an mehreren Stellen ge
sammelt, zu Motorenbetrieb gebraucht werden. In dem 
erwähnten Falle gelangte aber das aus dem Wasser frei 
werdende Gas in den Dampfkessel und es mischte sich 
in dem Raume über dem Wasser mit Luft. Der Maschi
nist, der den Kessel gefüllt hatte, leuchtete zum Mann
loch in den Kessel hinein, um den Wasserstand zu be
obachten; in diesem Moment explodierte das Luft- und 
Gasgemisch, und der Maschinist wurde vom Kesselkörper
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mit derartiger Wucht zu Boden geschleudert, daß er 
tödliche Verletzungen davontrug.

Ausserordentlich weite Elektrizitäts-Übertragung.
Nach dem „E cho des Mines“ hat die Force et Lumifere 
Oie. von Grenoble die Installation einer Leitung von 
ihrem Kraftwerk in Avignonet am Flusse Drac nach den 
160 Kilometer entfernten La Mure Mienen und vier dort 
gelegenen Ortschaften beendet. Es wird aber noch eine 
Verlängerung um 50 Kilometer bis zum Orte Annonay 
geplant, und das wird dann die längste Kraftleitung in 
Europa sein. Dieselbe Gesellschaft projektiert jetzt die 
Fortleitung der Kraft der Plombiferes-Fälle bei Moutiers 
nach dem 180 Kilometer entfernten Lyons für den B e
trieb von Strassenbahnen. Dieses neue Kraftwerk wird 
von einer Genfer Firma ausgeführt und wird aus vier 
Satz Doppel-Dynamos von 6300 PS bestehen. Der Gleich
strom wird eine Spannung von 56 900 Volt haben, die 
höchste je  in Europa verwendete, und welche die Fort
leitung jener 6300 PS an nur zwei 9 mm starken Kupfer
drähten gestattet. Die von ebendieser Gesellschaft an
gelegte Leitung von St. Maurice nach Lausanne hat 
22000 Volt Spannung. B. E.

Neue Betonarmiernng. Armierter Beton hat seit 
einiger Zeit angefangen, in der Bautechnik eine Rolle 
zu spielen; man versteht darunter sehr leichte Eisenkon
struktionen, denen man durch eine dicke Verkleidung 
mit Beton Steifigkeit verleiht, so dass eins das andere 
hält. Das neueste auf diesem Gebiet ist das sog. „Ferro- 
Inclave“ , ein geriffeltes Blech von schwalbenschwanzartigem 
Profil, wie es Kastenfugen zeigen. Solche Bleche kann 
man in die verschiedensten Formen biegen, so dass sich 
damit Rinnsteine, Stufen, Säulen, Röhren und andere 
gewölbte Körper aus Beton bilden lassen. Es ist klar  ̂
dass bei einer solchen Einlage das Zementmaterial auf 
beiden Seiten gut festgehalten wird. Freitragende Stein
treppen nach diesem System sollen vollkommen sicher 
sein. Ebenso haben sich Säulen bewährt. Zwischen
wände mit dieser Einlage können bei völliger Sicherheit 
bis 25 mm schwach genommen werden. Ganz besonders 
praktisch soll die Sache sein für Abwässerleitungen. W er 
sich für das Technische der Betonarmierung interessiert, 
findet Eingehendes darüber in der Zeitschrift „Technics“ , 
No. 16 u. folg. (Revue Metalurgique.) B. E.

Gas vers. Elektrizität. Das „Journal o f Gas Ligh- 
ting“ zeigt sich etwas bekümmert wegen der zunehmenden 
Konkurrenz der Elektrizität für K raftbedarf; für kleinste 
Anforderungen wäre dieser das Feld wohl kaum wieder 
zu entreissen, aber auch für grössere Kräfte würde sie 
wegen gewisser Bequemlichkeiten und der Einfachheit 
der Wartung in vielen Fällen vorgezogen; und das trotz 
zumeist sehr hoher Stromkosten. Tatsächlich könne man 
sich vielfach mit städtischem Gas Elektrizität billiger er
zeugen, als einem der Strom geliefert w ird ! Wäre nun 
dieses Verhältnis noch etwas eklatanter, so könnte es der 
Aufmerksamkeit der Industriellen nicht mehr entgehen 
(wie es jetzt der Fall zu sein scheine) und diese w'ürden

dann doch wieder auf den ökonomischeren Gasmotor 
zurückkommen. Es wird dann Stellung genommen zu der 
Äusserung eines fachmännischen Stadtverordneten, Mr. 
Dugald Clerk, dass es möglich und geboten sei, den Preis 
des Gases auf 1 sh 6 d, ja  sogar auf 1 sh pro 1000 Kubik- 
fuss (5,4 resp. 3,6 Pfennig pro Kubikmeter) herunterzu
bringen; dies sei nur möglich, wenn man nicht mehr in 
erster Linie auf Leuchtkraft ausginge (worauf angesichts 
des Auerstrumpfs es nicht mehr ankäme), sondern alle Be
mühungen darauf richtete, ein Gas von einem Heizwert 
zwischen 500 und 600 B .T . U. („British Thermal Units“ , 
125 bis 150 Calorien) zu erzeugen. Nun habe aber die 
Sache diesen grossen Haken, dass bisher jeder Versuch, 
die Leuchtkraft zu reduzieren, gleichzeitig zu einer V er
minderung der Heizkraft geführt habe! Allerdings in einem 
schwächeren Verhältnis, und käme es also darauf an, 
dieses zu erhöhen. Man braucht sich wegen diesem keinen 
bösen Vorahnungen kommender verschlechterter Gasbe
leuchtung hinzugeben, denn wie gesagt, die Leuchtkraft 
des Auerstrumpfs ist ja  von der des Gases per se unab
hängig, und die Argumentierung des englischen Blattes 
ist eine Illustration der Tatsache, dass in England der 
Glühstrumpf noch immer nicht so unbestritten zur 
Herrschaft gelangt ist, wie bei uns, wie er sich denn über
haupt dort (und in Amerika) merkwürdig langsam ein
geführt hat; es bildet dies ein ganz interessantes sozial
technisches K apitel! B. E.

»
Literatur.

I)as neue Haftpflichtgesetz und die Unfallver
sicherung in Schweden. Unter diesem Titel ist — 
schreibt Dr. Zacher, Direktor im Reichsstatistischen Amt 
in Berlin in der „Sozialen Praxis“  •— im Verlage von 
Duncker & Humblot in Leipzig eine Broschüre erschienen, 
in welcher Thor Andersson, Mitglied der Königl. statisti
schen Zentralkommission in Stockholm das am 1. Januar 
1903 in Kraft getretene schwedische Unfallentschädigungs
gesetz vom 5. Juli 1901 seiner Entstehungsgeschichte und 
seinem Inhalt nach behandelt.

In der Einleitung gibt der Verfasser einen kurzen 
Überblick darüber, wie sich in Europa aus dem römisch
rechtlichen Grundsatz der persönlichen Haftpflicht all
mählich die erst in der deutschen U .V.G. verkörperte m o
derne, sozialpolitische Anschauung entwickelt habe, „daß 
die Schäden, welche die Industrie hervorrufe, auch von 
dieser selbst, nicht von der Armenpflege oder der A r
beiterfamilie zu tragen sei, und daß für die Schadlos
haltung der Verunglückten nicht das formulare Verschul- 
dungs-, sondern das soziale Versorgungsprinzip maß
gebend sei, da die meisten Unfälle unvermeidlichen B e
triebsvorgängen entspringen.“  Es wird dann an Hand 
der verschiedenen gesetzgeberischen Anläufe der R eg ie 
rung geschildert, welchen Vorurteilen diese moderne A n 
schauung auch im schwedischen Parlament begegnete 
und wie man schließlich, ähnlich wie in Dänemark, E ng
land, Frankreich und Belgien, auf halbem W ege stehen 
blieb, d. h. zwar einen gesetzlich normierten Entschädi
gungszwang zugunsten der Unfallverletzten einführte, aber
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—  entgegen den einmütigen Wünschen der organisierten 
Arbeiterschaft — an der persönlichen Haftpflicht des 
Unternehmers festhielt und es diesem überließ, ob und 
wie er sich für das Unfallrisiko versichern wollte.

Das nur 27 Paragraphen umfassende Gesetz (deutsche 
Übersetzung S. 68 ff.) beschränkt sich im wesentlichen 
auf industrielle, besonders ungefährliche Betriebe und 
legt die Entschädigungspflicht für Betriebsunfälle dem 
Unternehmer auf, jed och  vom 60. Tage nach dem Unfall 
und in sehr begrenztem Umfange: für vorübergehende 
Erwerbsumähigkeit in einem täglichen Krankengeld von
1 Krone ( =  1,12 M.), bei dauernder Erwerbsunfähigkeit 
in einer jährlichen Unfallrente bis 300 Kronen oder bei 
tödlichen Unfällen in einem Begräbnisgeld von 60 Kronen 
und Hinterbliebenenrente bis 300 K ronen ; indessen hat 
der Entschädigungsberechtigte jedesmal die Wahl, ob er 
die Entschädigung nach diesem Gesetz oder nach dem 
gemeinen Recht beanspruchen will.

Durch freiwillige Versicherung bei der staatlichen 
Reichsversicherungsanstalt kann der Betriebsunternehmer 
sich seiner Haftpflicht entledigen ; ebenso kann sich jeder 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei dieser Staatsanstalt 
gegen Betriebsunfälle versichern.

Mit Recht bemängelt der Verfasser an diesem Gesetz, 
daß es seinen Wirkungskreis zu eng begrenzt, daß die 
Wartezeit in Ermangelung einer geordneten Kranken
versicherung zu lang ist, daß die Versagung jeder Ent
schädigung bei grobem Verschulden des Verletzten un
billig ist, daß die Unfallentschädigungen ohne jede B e
ziehung zum Lohnverdienst des Verletzten stehen und 
sich kaum über die Leistungen der Armenpflege erheben, 
daß die Grundlage des ganzen Gesetzes eine durchaus 
rückständige, insbesondere von Selbstverwaltung und pari
tätischen Spruchinstanzen nirgends die Rede is t , und 
daß bei Zahlungsunfähigkeit des versicherten Arbeitgebers 
der Verletzte völlig leer ausgehe. Bis zum Ende des 
Jahres 1903 seien aber bei der Reichsversicherungsanstalt 
kaum mehr als 30000 Arbeiter =  ’ /io aller industriellen 
Arbeiter versichert gewesen.

Sprechsaal.
Zur Anfrage ln Heft 22 vorig. Jahrg. G.-T. R.

Besondere hygienische Einrichtungen sind in der photo
graphischen Abteilung einer chemigraphischen Anstalt 
nicht erforderlich. Um die Räume staubfrei zu halten, 
ist täglich mehrmalige Reinigung der Fußböden durch 
feuchtes Abwischen empfehlenswert. Zur Staubfreiheit 
trägt auch bei, daß nur das notwendigste Personal sich 
im Raum bewegt. Gegen die Dünste von Chemikalien 
und Säuren gibt es nur ein Gegenmittel: denkbar beste 
Ventilation der Räume. Dem Bedürfnis nach Licht kann 
bei einer Neuanlage am besten durch Beschaffung eines 
Ateliers für Tageslicht (Nordlicht) kombiniert mit elek
trischer Beleuchtung entsprochen werden. Die Heizung 
kann zwar am einfachsten durch Dampf erfolgen, doch 
erscheint es zweckmäßiger, dem Atelier die Wärme durch 
Koksöfen oder dergl. zuzuführen. D ie Kühlhaltung der 
Räume im Sommer gelingt meist nur unvollkommen durch 
kräftigen künstlichen Luftzug, durch Schutzvorhänge, 
welche die Wärmestrahlung absorbieren und im Atelier 
durch Berieseln des Daches. Der beste Fußboden ist 
unzweifelhaft ein solcher aus Fliesen oder Kacheln; gut 
geeignet ist aber auch Holzboden mit Linoleumbelag; 
die W ände sind mit Ölfarbe zu streichen. Zur Verm ei
dung von Staub empfiehlt es sich die W ände sowie den 
Fußboden mit sog. Fußbodenöl einzureiben. Falls dieses 
augewendet wird, beschränkt sich die regelmäßig vorzu
nehmende Reinigung auf kräftiges F egen ; im ändern 
Fall ist mit reichlich Wasser zu waschen. W egen ratio
neller Ausführung einer derartigen Anlage wenden Sie 
sich an die Firma Ullrich in Charlottenburg oder Zimmer- 
maun in Stuttgart.

Anfrage:

Gibt es ein zweckmäßiges Verfahren zur Unschäd
lichmachung der beim Beizen von Metallen in Säuren 
(Salpetersäure u. s. w.) entstehenden Dämpfe, unter gleich
zeitiger Auffangung und Wiedernutzbarmachung derselben ?

Bericht über die Sitzung der Westdeutschen Gruppe des Vereins deutscher 
Revisions-Ingenieure

am 6. Mai 1905 zu F r a n k f u r t  a. M., Restaurant B ö r s e .

Anwesend: B a e n t s c h  - Mainz, B a u e r -  Mann
heim, B r a u n e -  Cöln, E l t e n -  Barmen, F e l d m a n  n - 
Frankfurt a. M., F r e u d e n b e r g  - Essen, Dr. G e l i r -  
h a r d t - Gießen, G o o d s o n  - Mainz, G u n d e r l i c h -  
Mainz, K a p p e s -  Düsseldorf, K u m b r u c h  - Hagen, 
L  ö s s e r - Darmstadt, M o e s e r - Darmstadt, Dr. Mü l l e r -  
W  orms, N o t t e b o h m  - Saarbrücken, P o g g e n p o h l -  
Cöln, S c h a u b -  Mainz, S i c k e 1 - München-Gladbach,
S c h u b e r th -S tu ttgart, S t ö p e 1 - Mannheim, U r b a n 
Mannheim, Z a c h a r i a s  - Remscheid.

Gäste: Kommerzienrat W  e iß m ü lle r -F ra n k fu rt a. M., 
Gewerberat K 1 i e w e r , Gewerbe-Inspektor Dr. Ma n s f e l d -

Frankfurt a. M. und Gewerbe-Inspektions-Assistent Dr. 
S c h n e i d e r  -Gießen.

Der Vorsitzende Herr Freudenberg eröffnet um 
945 vormittags die Sitzung und begrüßt die zahlreich 
Erschienenen, insbesondere die Gäste, worauf Herr 
Kommerzienrat Weißmüller und Herr Gewerberat Kliewer 
im Namen der Gäste danken.

Es wird sodann zur Tagesordnung übergegangen.
P u n k t  1.

Herr Freudenberg berichtet über die am 4. März 19Q5 
in Berlin stattgefundene Sitzung der lledaktions-K om 
mission des „Gewerblich-Technischen Ratgebers“ .
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P u n k t  2.
Vortrag des Herrn Braune über die Unfallgefahr der 

Gummi- und Celluloid-Walzwerke sowie über Moment
ausrückungen.

(Der Vortrag wird durch den Vortragenden im Ge
werblich-Technischen Ratgeber veröffentlicht werden.)

Herr Braune weist zunächst auf die große Gefährlich
keit der Gummi- und Celluloidwalzmaschinen hin. Er 
erläutert an der Hand von Zeichnungen und Modellen 
einige Momentausrückungen, die ein sofortiges Stillstehen 
der Maschine bewirken.

Nach Schluß des Vortrages spricht der Herr V or
sitzende Herrn Braune den Dank der Versammlung für 
seinen lehrreichen Vortrag aus. Darauf nimmt Herr 
Stöpel zunächst das W ort zur Diskussion und führt aus, 
daß trotz der Momentausrückungen sich noch häufig 
Unfälle an den Walzwerken ereignen.

Er führt dies auf den Umstand zurück, daß der Arbeiter 
nicht ausreichend mit der Benutzung der Ausrückvor- 
richtuugen vertraut ist. Der Arbeiter müsse durch öftere 
Benutzung der Vorrichtungen in normalem Betrieb an 
deren Gebrauch gewöhnt werden, damit er in Augen
blicken dringender Gefahr sofort die richtigen Handgriffe 
ausführen könne.

An der Debatte beteiligen sich noch die Herren 
Freudenberg und Nottebohm.

P u n k t  3
fällt wegen Verhinderung des Herrn von Groddeck aus.

P u n k t  4.
Vortrag des Herrn Feldmann über neue Schutzvor

richtungen an Buchdruckmaschinen.
Der Referent spricht über Unfälle in Buchdruckereien, 

besonders durch die Schnellpressen und deren Verhütung 
durch geeignete Schutzvorrichtungen, unter anderem auch 
die Anbringung einer Schutzstange am Farbkasten der 
Pressen.

Am Schluß seines Vortrages bemerkt der Redner, 
es freue ihn, mitteilen zu können, daß die Unfälle in 
seiner Berufsgenossenschaft sich bedeutend vermindert 
hätten.

Er schreibt dies dem Umstande zu, daß die Fabrikanten 
für Buchdruckereimaschinen sich bereitwilligst erklärt 
hätten, nur Maschinen zu liefern, die voll und ganz den 
Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. Auch die 
Fabrikanten für Papier - V  erarbeitungsmaschinen hätten 
sich seit neuerer Zeit erboten, die zu liefernden Maschinen 
mit den nötigen Schutzvorrichtungen zu versehen.

Der Vorsitzende dankt Herrn Feldmann für seinen 
interessanten Vortrag.

In der sich anschließenden Debatte sagt Herr 
Schuberth, daß die Fabrikanten der Eisen- und Stahl
industrie leider nicht so entgegenkommend wären.

Herr Kommerzienrat Weißmüller ist im Prinzip 
d a f ü r ,  die Fabrikanten zu verpflichten, an den zu 
liefernden Maschinen Schutzvorrichtungen anzubringen

und im Unterlassungsfälle die Fabrikanten haftbar zu 
machen. Die A rt und Weise der Anbringung und Aus
führung einer Schutzvorrichtung müßte natürlich jedem 
einzelnen Fabrikanten überlassen bleiben. Jedenfalls 
darf dem Fabrikanten nicht zugemutet werden, die Kosten 
für nachträglich (nach Abgabe seines Angebots) ihm be
kannt gegebene Anordnungen der berufsgenossenschaft
lichen oder staatlichen Organe zu tragen.

Der Vorsitzende dankt Herrn Kommerzienrat W eiß
müller mit dem Bemerken, daß die Durchführung des 
Prinzips ein sicherer W eg zur Verhütung von Unfällen 
sein wird.

An der eingehenden Diskussion beteiligen sich noch 
die Herren: Braune, Bauer, Gunderlich, Nottebohm und 
Schuberth.

P u n k t  5.
Herr Freudenberg berichtet über die Zusammenkunft 

der technischen Aufsichtsbeamten der Eisen- und Stahl
Berufsgenossenschaften in der Ausstellung für Unfallver
hütung und Arbeiter-W ohlfahrt zu Charlottenburg.

An der sich entspinnenden lebhaften Debatte be
teiligen sich die Herren: Kommerzienrat Weißmüller, 
Bauer, Nottebohm, Sickel, Braune und Schuberth.

P u n k t  6.
T e c h n i s c h e  M i t t e i l u n g e n .

Herr Schuberth erläutert an der Hand des im Druck 
vorliegenden Entwurfes zu Unfallverhütungsvorschriften 
für die elektrischen Betriebe der Berufsgenossenschaft 
der Feinmechanik die einzelnen Paragraphen.

Herr Kappes bittet um Aufklärung über die B e
schaffenheit und die A rt der Anbringung des Spaltkeiles 
an Kreissägen.

Herr Braune erwidert darauf, daß der Spaltkeil unter 
dem Sägetisch und nicht oberhalb desselben befestigt 
sein muß, insbesondere bei verstellbaren Tischen. Die 
Stärke des Spaltkeiles muß mindestens die gleiche A b 
messung haben wie die Schränkung des Sägeblattes.

Herr Gunderlich bemerkt noch dazu, daß der Keil 
auch gleichzeitig die hinteren Zähne des Blattes gegen 
Berühren von Hölzern schützen soll.

Herr Zacharias äußert sich über Unfälle au Schwabbel
scheiben und über Explosion eines Rommelfasses.

Herr Freudenderg und Nottebohm geben Mitteilung 
über die Gefährlichkeit von Vergiftungen durch H och 
ofengase, ferner über Reinigen von Gasleitungen und 
über selbsttätige Schachtabschlüsse.

Herr Stöpel teilt noch eine neue Konstruktion von 
Schutzbrillen mit, die nach oben hin offen sind und wo
selbst nur der untere Teil auf der Nase sitzt. Zu be
ziehen durch Hövermann-Hamburg.

P u n k t  7.
Auf Vorschlag des Herrn Nottebohm wird T r i e r  

als nächster Zusammenkunftsort gewählt.
Der Vorsitzende schließt um 1*6 die Sitzung mit 

Worten des Dankes für das rege Interesse, das alle B e
teiligten an den Tag gelegt haben.

Ffir die Schriftleitung verantwortlich : Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Gross-Lichterfelde-W . 
Druck der Buchdruckerei Koitzsch, G. m. b. H., Koitzsch.
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Darstellung der Arbeiter Verhältnisse bei der Königlich Preussischen 
Feldzeugmeisterei.*)

Der Feldzeugmeisterei sind unterstellt:
16 technische Institute, und zwar: 3 Gewehr

fabriken, 1 Munitionsfabrik, 4 Artillerie
werkstätten, 1 Geschützgießerei, 1 Geschoß
fabrik, 2 Feuerwerkslaboratorien, 2 Pulver
fabriken, 1 Artillerie-Konstruktionsbureau 
und 1 Militärversuchsamt;

84 Artillerie- und Traindepots.
Die Zahl der Arbeiter bei diesen Behörden 

betrug nach der Statistik vom Jahre 1904 =
17 414.

Unter den Begriff „Arbeiter“ fallen, wo es 
nicht ausdrücklich anders gesagt ist, männliche 
und weibliche Arbeiter.

In den nachstehenden Abschnitten sind die 
wesentlichen Bedingungen kurz zusammengefaßt, 
unter denen die Arbeiter beschäftigt werden. 

Insbesondere sind hervorzuheben
1. die Satzungen für deii Arbeiterausschuß;
2. die Arbeits- und Lohnordnung;
3. die Unfallverhütungsv.orschriften;
4. die Y orschriften für den Unterstützungsfond. 
In den bildlichen Darstellungen werden einige

der Einrichtungen wiedergegeben, die zur Er
reichung guter und gesunder Lebens- und Ar
beitsbedingungen geschaffen worden sind.

I. A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e .
Die rechtliche Stellung des Arbeiters ist in 

der den Arbeitsvertrag zwischen Arbeitgeber und 
-nehmer darstellenden Arbeitsordnung nebst Lohn
ordnung klargelegt.

Die Höhe des Arbeiterstandes ist von den 
zur Verfügung gestellten Mitteln und der Art 
der vorliegenden Bestellungen abhängig. Schwan
kungen des Arbeiterstaudes sind daher nicht ganz

*) Mit Genehmigung des Herrn Kriegsministers aus 
dienstlichem Materiale veröffentlicht. Der Herausgeber.

zu umgehen. Auf ihre möglichste Einschränkung 
wird bei Aufstellung der Arbeitspläne unausge
setzt hingewirkt. Der höchste zulässige Arbeiter
stand wird unter Berücksichtigung erprobter Ge- 
sundheits- und Sicherheitsverhältnisse nach den 
verfügbaren Bäumen bemessen.

Die dauernde Erhaltung eines bestimmten 
Arbeiterstammes ist bei den Artillerie- und Train
depots durch die regelmäßig zu leistende Arbeit 
gegeben. Bei den technischen Instituten wird 
sie durch Überweisung eines Mindestmaßes von 
Arbeit gesichert.

Um den bei den Behörden der Feldzeug
meisterei auftretenden Bedarf an Arbeitskräf
ten in geordneter und gerechter Weise decken 
zu können, sind überall, wo zwei oder mehrere 
Behörden sich an einem Orte befinden, Arbeits
nachweisstellen errichtet.

Solche Arbeitsnachweisstelleu befinden sich 
bei dem Feuerwerkslaboratorium Spandau, der 
Geschoßfabrik Siegburg, den Artilleriewerkstätten 
Deutz und Straßburg, den Gewehrfabriken Erfurt 
und Danzig, den Artilleriedepots Magdeburg, 
Posen, Breslau, Königsberg i. Pr., Rendsburg, 
Münster, Koblenz, Hannover, Kassel, Darmstadt 
und Karlsruhe.

Ihre Tätigkeit regelt sich nach der Dienst
anweisung.

Wo sich keine Arbeitsnachweisstelle befindet, 
werden Anwärterlisten geführt und hiernach der 
Bedarf in gleichem Sinne gedeckt.

Sofern sich Entlassungen von Arbeitern trotz 
der besonders getroffenen Maßnahmen aus Man
gel an verfügbaren Mitteln nicht vermeiden lassen, 
wird vor der Kündigung die Genehmigung der 
Vorgesetzten Behörde eingeholt.

Bei der Auswahl der verbleibenden Arbeiter 
ist maßgebend:
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1. Werkkenntnis, Zuverlässigkeit und Ge
samtverhalten,

2. Gesamtbeschäftigungsdauer bei Behörden 
der Feldzeugmeisterei,

3. Familie nVerhältnisse,
4. Wohnort (ob am Ort oder auswärts).
Die zur Entlassung kommenden Arbeiter

werden in ihren Bemühungen, Arbeit zu erhal
ten, nach Kräften unterstützt.

In erster Linie ist dies Sache der Arbeits
nachweisstellen, welche sich dieserhalb mit Be
hörden und Privatfabriken in Verbindung zu 
setzen haben.

Auch können solchen Arbeitern aus dem Un
terstützungsfonds Beihilfen zur Erleichterung 
ihres Übertritts in andere Verhältnisse gewährt 
werden.

Erkrankte Arbeiter werden, solange ihnen 
nach den gesetzlichen Bestimmungen und den 
Satzungen der Krankenkassen Kassengeld ge
währt werden kann, nicht entlassen.

Nur wenn die in der Arbeitsordnung vorge
sehenen Gründe zur sofortigen Entlassung vor
liegen sollten, würde hiervon abgewichen werden.

Bei der Art der Beschäftigung und der Aus
wahl der Arbeiter zu den verschiedenen Arbeits
verrichtungen wird in weitgehender Weise Alter, 
Geschlecht und Gesundheitszustand der Arbeiter 
berücksichtigt.

Mit Ausnahme der Lehrlinge werden Arbeiter 
im Alter von 14 bis 18 Jahren nur in beschränk
ter Zahl zu leichten Arbeiten verwendet. Ihre 
Beschäftigung in chemischen Laboratorien, in 
Betrieben, in welchen Pulver und Sprengstoffe 
verarbeitet werden, und in allen gesundheits
schädlichen Betrieben, ist verboten.

Arbeiterinnen werden nur bei solchen Ar
beitsverrichtungen angestellt, welche besonders 
Feinfühligkeit und Fingerfertigkeit erfordern, und 
Gefahren für Gesundheit und Sittlichkeit aus
schließen.

Bei Einstellung von Lehrlingen ist der Vor
stand der Behörde nicht an die Arbeitsnachweis
stelle gebunden, weil in erster Linie die Söhne 
von im Dienst befindlichen oder verstorbenen 
Angestellten und Arbeitern des eigenen Instituts 
zu berücksichtigen sind.

Es werden aber nur so viel Lehrlinge be
schäftigt, als es die Heranbildung eines tüchtigen 
Nachwuchses wünschenswert erscheinen läßt.

Ihre Ausnutzung zugunsten einer wohlfeileren 
Herstellung von Heeresgerät ist untersagt.

Zwischen dem Vorstand der Behörde und 
dem Lehrling sowie dessen Vater oder Vormund 
wird binnen vier Wochen nach dem Beginn der 
Lehrzeit ein schriftlicher Lehrvertrag abge
schlossen.

Die Lehrlinge werden für hervorragend gute 
Leistungen und Führung durch Geschenke be
lohnt.

Die Prüfungsordnung für die Gesellenprüfung 
und die Vorschrift für die Bildung des Prüfungs
auschusses regeln das weitere Fortkommen der 
Lehrlinge.

Die Dauer der regelmäßigen täglichen Ar
beitszeit für großjährige Arbeiter ist verschieden, 
weil die in die Arbeitszeit einzurechnenden, be
zahlten Pausen nach der Art der zu leistenden 
Arbeit, der zurückzulegenden Wege, der vor dem 
Essen erforderlichen gründlichen Reinigung, der 
bei Ausübung der Arbeit sich von selbst erge
benden Pausen (Pförtner, Wächter u. s. w.) ver
schieden lang bemessen werden müssen. Sie 
beträgt bei der Mehrzahl der Arbeiter 9 bis 
92/e Stunden.

Bei den technischen Instituten wird vorwie
gend im Stücklohn, bei den Artillerie- und Train
depots ausschließlich im Zeitlohn gearbeitet.

Hinsichtlich der Bemessung der Stücklöhne 
sind Bestimmungen getroffen, welche einerseits 
den Arbeitern einen normalen Verdienst sichern, 
andererseits ein zu häufiges oder zu starkes Her
absetzen der Stücklöhne verhindern und Willkür 
ausschliessen sollen.

Im übrigen sind die Grundsätze für Bemes
sung der Löhne in der Lohnordnung enthalten.

Außer den auf Grund des § 616 des Bür
gerlichen Gesetzbuches vorgesehenen Fällen wird 
den Arbeitern noch in weitergehendem Maße der 
Ausfall an Arbeitszeit vergütet.

Für jede Behörde wird ein Arbeiterausschuß, 
oder bei geringer Arbeiterzahl ein Vertrauens
mann von den Arbeitern gewählt. Die Arbeiter 
sollen dadurch Gelegenheit haben, durch ord
nungsmäßig selbstgewählte Vertreter Anträge, 
Wünsche und etwaige Beschwerden dem Vor
stande vorzutragen, auch soll die Behörde in 
der Lage sein, über die Ansicht der Arbeiter
schaft in sonstigen allgemeinen Arbeiterfragen und 
-angelegenheiten sich unterrichten zu können.
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Die Satzungen für den Arbeiterausschuß ent
halten das Nähere hierüber.

Außerdem sind bestimmte Sprechstunden an
gesetzt, in denen die einzelnen Arbeiter auch 
während der Arbeitszeit dem Vorstand der Be
hörde ihr Anliegen vortragen können.

Nach 25 jähriger vorwurfsfreier Dienstzeit 
werden an das nicht etatsmäßige Personal ein
malige Lohnerhöhungen gewährt.

Es erhalten :
1. Meister, Techniker, Lokomotivführer, Zeich

ner, Revisoren 120 Mark,
2. Meistergehilfen, Revisorgehilfen, Schreiber, 

Vorarbeiter, Kolon nenführer, Aufseher, Auf
seherinnen 100 Mark.

3. sonstige Arbeiter und Arbeiterinnen 80Mark.
Des weiteren wird nach längerer vorwurfs

freier Dienstzeit als Allerhöchste Anerkennung 
das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen.

II. W oh lfah rtsein rich tu ngen .
Die Wohlfartseinrichtungen werden nach den 

zur Verfügung stehenden Mitteln dem auftreten
den Bedürfnis angepaßt und fortlaufend ver
vollkommnet.

völlige Trennung von den Arbeitsräumen wird 
an gestrebt.

Es kommen zur Verwendung Ankleideräume 
mit eingebauten Wascheinrichtungen und aufge
stellten Kleiderschränken.

Besonders erwähnenswert sind die Ankleide
räume mit Wascheinrichtungen für den Neubau 
der Artilleriewerkstatt Lippstadt. Die Arbeiter 
durchschreiten beim Eintritt in die Werkstatt 
zunächst die Auskleideräume, legen hier ihre 
Straßenkleider ab und können sich nun in die 
unmittelbar anstoßenden, aber durch feste Wände 
abgetrennten Werkstattsräume begeben. Beim 
Verlassen ist der W eg der umgekehrte. Hier
bei können die Arbeiter die zwischen den 
Kleiderschränken aufgestellten Wascheinrich
tungen für kaltes und warmes Wasser benutzen. 
Die Räume sind hell, luftig und entspre
chen den neuesten Erfahrungen auf diesem Ge
biet.

Die Kleiderschränke (Fig. 25 u. 26) sind ent
weder einzeln oder in Gruppen zu 2, 4, 6 und 
mehr aufgestellt. Für Lüftung der Kleider ist 
durch Anordnung durchbrochener Füllungen Sorge
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Ihre Ausführung erfolgt unter Be
rücksichtigung der in den eigenen, os- 
wie in anderen staatlichen Betrieben 
und der Privatindustrie gewonnenen 
Erfahrungen. Seit Errichtung der 
Feldzeugmeisterei im Jahre 1898 sind hierfür 
etwa 5 Millionen Mark aufgewendet worden.

Die Ankleideräume sind für die Geschlechter 
getrennt. Ihre Größe ist so bemessen, daß sie 
der auf sie angewiesenen Kopfzahl genügend 
Platz bieten. Vielfach dienen sie zugleich als 
Wasch-, mitunter auch als Wärmeräume. Ihre

Fig. 26.

Kleiderschränke für Arbeiter 
in der Gewehrfabrik Erfurt.

getragen. Regelmäßige Reinigung und Desinfek
tion der Schränke ist vorgesehen.

Jedem Arbeiter ist, soweit irgend angängig, 
eine besondere verschließbare Abteilung zuge
wiesen.

Wenn ihre Zahl für einen zeitweiligen hohen 
Arbeiterstand nicht ausreicht, werden vorüber-
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gehende Einrichtungen zum Schutz der Kleider 
getroffen.

Wascheinrichtungen sind in solchem Um
fange vorhanden, daß die Reinigung des Ar
beiterpersonals in kürzester Zeit erfolgen kann.

gebaut. Jedem Arbeiter steht beim Waschen 
ein Becken oder ein Zapfhahn mit frischem, 
kaltem und warmem Wasserzufluß zur Verfü
gung-

Die Kippwaschbecken (Fig. 27) haben den

Fig. 27.
Warmwasch- und Duscheeinrichtungen in der Pulverfabrik Spandau.

Sie besteheii aus Einzelbecken, Waschtrögen Nachteil, daß sie, wenn mehrere Arbeiter hin
oder Gruppenständern und sind zur Zeit noeh tereinander darauf angewiesen sind, immer erst
vielfach in den Werkstattsräumen untergebracht, gereinigt und neu gefüllt werden müssen, so daß
Bei Neueinrichtungen werden sie in abgetrennte das Waschen nicht so schnell vor sich geht,
Räume, meist in die Ankleideräume selbst, ein- wie beim frisch zufließenden Wasser. Letztere



2. Heft Gewerblich - Technischer Ratgeber. 29

Einrichtung wird deshalb bei Neueinrichtungen 
bevorzugt.

Die Wamibadeanstalten (Fig. 28 — 30) sind 
mit Wannenbädern und Brausen ausgestattet.

Die Bereitung der Bäder erfolgt durch be
sondere Badewärter und -Wärterinnen.

Es sind Vorkehrungen getroffen, daß für die 
Badenden ein Verbrühen durch zu warmes Was
ser ausgeschlossen ist.

Während der kälteren Jahreszeit ist für Be
heizung der Baderäume gesorgt.

„_______ ___________tJJL

Soweit dies die örtlichen Verhältnisse irgend 
gestatten, werden die Badeanstalten auch den 
Angehörigen der Arbeiter zu bestimmten Stun
den gegen mäßige Bezahlung zur Verfügung ge
stellt.

Flußbadeaustalten stehen bei den an Fluß
läufen gelegenen technischen. Instituten den Ar
beitern unentgeltlich zur Verfügung.

Die Speisesäle sind nach Zahl und Größe 
dem Bedürfnis angepaßt.

Ihre Ausrüstung besteht aus Tischen, Stühlen,

Grundriss der Warmbadeanstalt in der Gesehützgiesserei Spandau.

Sämtliche Bäder stehen den Arbeitern wäh
rend der Arbeitszeit unentgeltlich zur Benut
zung. .

Auf Wunsch werden Handtuch und Seife 
für 1 und 2 Pfennig verabfolgt, bei ärztlich ver- 
ordnetenoder dienstlich vorgeschriebeneu Bädern 
(Pflichtbädern) unentgeltlich verabreicht.

Die Badezeiten liegen innerhalb der Arbeits
zeit. Lohnabzüge finden nicht statt. Zur ge
regelten Durchführung des Badens ist die Be
nutzung der Badeanstalten auf die einzelnen Ge
werke der Kopfzahl entsprechend verteilt.

Man rechnet im allgemeinen für die Arbeiter 
wöchentlich ein Wannen- und ein Brausebad.

Banken, Wärme Vorrichtungen für Speisen und 
Getränke. Auch ist Gelegenheit geboten, daß sich 
die Arbeiter Kaffee wärmen oder kochen können.

Durch Zusammenstellen verschieden großer 
Tische, teilweise auch durch Abgrenzen einzelner 
Tische mit Holzabschlägen können Familien und 
die einzelstehenden männlichen und weiblichen 
Arbeiter gesondert essen. Durch passende Aus
schmückungen wird ein behaglicher wohnlicher 
Eindruck angestrebt.

In diesen Speisesälen liegen Zeitungen und 
Zeitschriften aus.

Heizung, Beleuchtung und Reinigung erfolgt 
auf Kosten der Behörde.
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Wärmeeinrichtungen sind teils in den Ar
beitsräumen, teils in den Speisesälen aufgestellt. 
Sie bestehen aus Ofen, Wärmeplatten oder 
Wärmeschränken, welche meist mit Dampf ge
heizt werden. Ihre Bereitstellung und Über
wachung erfolgt auf Kosten der Behörde.

Zur gemeinsamen Benutzung durch die Ar
beiter der technischen Institute in Spandau, 
welche ihre Mittagsmahlzeit wegen zu großer 
Entfernung der Wohnungen vom Arbeitsplätze

den Arbeitern übergeben und nachher wieder 
abgeliefert.

Es ist den Arbeitern der technischen In
stitute Gelegenheit gegeben, sich kochendes 
Wasser zum Aufbrühen von Kaffee zu ver
schaffen. Zu diesem Zweck sind mit Dampf 
geheizte Warmwasserkessel an mitten im Betrieb 
gelegenen Punkten aufgestellt. Hieran ange
schlossene Verteilungsrohre mit zahlreichen Zapf
hähnen ermöglichen die Deckung des Wasser-

Pig. 31.
Speisewagen mit Einrichtung in der Pulverfabrik Spandau.

nicht zu Hause einnehmen können, sind zur un
entgeltlichen Überführung warmer Speisen 3 heiz
bare Speisenbeförderungswagen für je 224 Por
tionen dauernd im Betrieb.

Die Speisenbeförderungswagen sammeln das 
von den Hausfrauen bereitete Essen zu bestimm
ten Stunden und liefern es an die Arbeiter in 
den Instituten ab. Die in der Figur 31 erkenn
baren Essenträger enthalten 2 verschließbare 
Töpfe aus Steingut für verschiedene Gerichte 
und einen Rahmen zur Aufnahme des Namens 
des Arbeiters. Sie werden gut durchgewärmt

bedarfs einer größeren Anzahl Arbeiter in kür
zester Zeit. Die ordnungsmäßige Instandhaltung 
und Bereitstellung erfolgt durch besondere Ar
beiter auf Kosten der Behörde.

Die Kantinen bieten der Arbeiterschaft Ge
legenheit, gute, preiswürdige Speisen und Ge
tränke in der Nähe ihrer Arbeitsstelle zu er
halten, sie liefern vielfach auch billigen Mittags
tisch. Meist sind sie mit den Speisesälen ver
bunden.

Der Betrieb der Kantine ist entweder an Un
ternehmer auf Grund eines zwischem dem Di
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rektor des Instituts und dem Unternehmer ge
schlossenen Vertrages vergeben, oder erfolgt in 
Selbstbewirtschaftung. Eine Überwachung des 
ganzen Nahrungsmittelverkehrs findet durch Ar
beitervertreter und durch den Institutsarzt statt.

Die Räumlichkeiten, ihre Ausstattung und 
Kücheneinrichtungen werden kostenlos zur Ver
fügung gestellt. Der Kantinenbewirtschafter hat 
jedoch die Instandhaltung sowie die Kosten für 
Beleuchtung, Heizung und Reinigung zu tragen.

Liegen die Betriebe der Institute weit aus
einander, so sind zur Bequemlichkeit der A r
beiter noch besondere Verkaufs- und Bieraus
schankstellen errichtet. Kantinen und Neben
verkaufsstellen sind in der Regel nur während der 
Arbeitspausen geöffnet.

Überschüsse finden ausschließlich zum besten 
der Arbeiter oder deren Angehörigen Verwen
dung.

(Fortsetzung folgt.)

Die Bedeutung der diesjährigen internationalen Arbeiterschutzkonferenz 
in Bern.

Der enttäuschende Ausgang der Berliner Konferenz 
vom Jahre 1890 hatte den Glauben an die Möglichkeit 
eines internationalen Vorgehens auf dem Gebiete des 
Arbeiterschutzes stark erschüttert. Aber die Anhänger 
der Idee ließen sich nicht entmutigen. Besonders die 
Schweizer Regierung, die ihr seit jeher sympathisch gegen
übergestanden hatte, erneuerte wiederholt die Versuche, 
eine Verständigung zwischen den Regierungen der euro
päischen- Kulturstaaten herbeizuführen, zunächst jedoch  
ohne Erfolg.

Eine W endung datiert bekanntlich erst von der B e
gründung der I n t e r n a t i o n a l e n  V e r e i n i g u n g  
f ür  d e n  g e s e t z l i c h e n  A  r b e i t e r s c h u  t z , welche 
im Juli 1900 in einer Zusammenkunft gelegentlich der 
Pariser Weltausstellung von Arbeiterschutzfreunden aus 
verschiedenen Ländern ins Leben gerufen wurde, und ihre 
d r i t t e  Generalversammlung*) in der Zeit vom 25. bis
28. September verg. Jhrs. hat die W ege vorgezeichnet, 
auf denen eine internationale Verständigung über die 
Ziele des Arbeiterschutzes zu ermöglichen ist.

Die eifersüchtigen Befürchtungen, die von den Inter
essenten den Bestrebungen des internationalen Arbeiter
schutzes gegenüber von jeher geltend gemacht worden 
waren, daß sie die W eiterbildung des Arbeiterschutzes 
auf nationaler Basis verzögern würden, indem sie einer
seits die Aufmerksamkeit der Freunde des Arbeiterschutzes 
auf internationale Fragen ablenken, anderseits den Gegnern 
des Arbeiterschutzes eine willkommene Gelegenheit bieten 
würden, ihre Abneigung hinter scheinbares Sympathisieren 
mit dem internationalen Arbeiterschutz zu verbergen, 
diese Befürchtung war auch bei der Gründung der inter
nationalen Vereinigung vielfach geäußert worden.

Heute kann man mit Genugtuung feststellen, daß 
diese Besorgnisse unbegründet waren. V on  Anfang an 
hat die Vereinigung, von der richtigen Erkenntnis aus
gehend, daß der Fehler aller früheren internationalen 
Aktionen auf diesem Gebiete der war, daß sie zu weit 
ausgriffen, sich ein bescheidenes, aber ernstes Ziel gesteckt.

Ihre Bestrebungen waren darauf gerichtet, nicht den 
nationalen Arbeiterschutz zu ersetzen, sondern ihn in ge
wissen Richtungen zu e rg ä n z e n . Das Mittel zur E r
reichung dieses Zieles sollte die Beeinflussung der öffent
lichen Meinung zu gunsten der Idee des internationalen 
Arbeiterschutzes sein, um durch diese die gesetzgebenden 
und regierenden Kreise für internationale Aktionen zu 
gewinnen und durch die Errichtung des i n t e r n a t i o n a l e n  
A r b e i t s a m t e s  in Basel, durch Gründung von Sektionen 
in fast allen Kulturstaaten hatte sich die Gesellschaft ge
eignete Organe für diese Aufgaben geschaffen. Bereits 
nach fünfjähriger Tätigkeit war der Boden für eine inter
nationale Aktion durch die Gesellschaft so weit bereitet, 
daß die Schweizer Bundesregierung auf die Initiative der 
internationalen Vereinigung hin andieRegierungen der K ul
turstaaten die Einladung*) zu der diesjährigen Konferenz 
ergehen lassen konnte, auf deren Programm die internationale 
Regelung zweier konkreter Fragen des Arbeiterschutzes 
stand, welche für eine internationale Regelung zur Reife 
gediehen waren. .

Es sind dies das V erbot der N a c h t a r b e i t  d e r  
F r a u e n  in den Industriebetrieben und das Verbot der 
V  erwendung des w e i ß e n  P h o s p h o r s  i n  d e r  
Z ü n d h ö l z c h e n i n d u s t r i e .

Bezüglich des V e r b o t s  d e r  i n d u s t r i e l l e n  
N a c h t a r b e i t  d e r  F r a u e n  sind von der Konferenz 
die folgenden Grundzüge für ein internationales Überein
kommen festgestellt w orden :

Artikel 1: Die industrielle Nachtarbeit der Frauen 
soll verboten sein. Dieses Übereinkommen erstreckt sich 
auf alle industriellen Unternehmungen, in denen m e h r  
a l s  z e h n  Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt sind ; 
es findet keine Anwendung auf Anlagen, in denen nur 
Familienglieder tätig sind. Jeder der vertragschließenden 
Teile hat den Begriff der industriellen Unternehmungen 
festzustellen, unter allen Umständen sind aber hierzu zu 
rechnen Bergwerke und Steinbrüche, sowie Bearbeitung 
und Verarbeitung von Gegenständen. Dabei sind die

*) V gl. G.-T. R. 1904. H eft 8. S. 125 u. folg. *) V gl. G.-T. R. 1905. H eft 19. S. 378/379.
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Grenzen zwischen Industrie einerseits, Handel und Land
wirtschaft andererseits durch die Gesetzgebung jedes 
Staates zu bestimmen. Artikel 2: D i e  N a c h t r u h e  
hat eine Dauer von mindestens 11 aufeinander folgenden 
Stunden: in diesen 11 Stunden soll in allen Staaten der 
Zeitraum von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens einbe
griffen sein. In denjenigen Staaten jedoch, in denen die 
Nachtarbeit von erwachsenen industriellen Arbeiterinnen 
gegenwärtig nicht geregelt ist, darf die Dauer der un
unterbrochenen Nachtruhe während einer Übergangsfrist 
von höchstens 3 Jahren auf 10 Stunden beschränkt werden. 
Artikel 3 : Das Verbot der Nachtarbeit kann außer Kraft 
treten a) im Falle einer nicht vorauszusehenden, sich 
nicht periodisch wiederholenden Betriebsunterbrechung, 
die auf höhere Gewalt zurückzuführen ist; b) für die 
Verarbeitung leicht verderblicher Gegenstände, zur V er
hütung sonst unvermeidlichen Verlustes an Rohmaterial. 
Artikel 4 : In Saisonindustrien, sowie unter außergewöhn
lichen Verhältnissen in allen Betrieben kann die Dauer 
der ununterbrochenen Nachtruhe an 60 Tagen im Jahr 
bis auf zehn Stunden beschränkt werden. Artikel 5: Die 
Urkunden über die Ratifikation des Übereinkommens 
sollen spätestens am 31. Dezember 1907 hinterlegt werden. 
Für das I n k r a f t t r e t e n  des Übereinkommens wird eine 
Frist von 3 J a h r e n  bestimmt, die vom Zeitpunkt der 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunden an zu rechnen ist. 
Diese Frist soll aber 10 J a h r e  betragen, a) für Fabriken, 
die R o h z u c k e r  aus R ü b e n  herstellen, b) für die 
S c h a f w o l l k ä m m e r e i  und -S p in n e r e i ,  c) für Arbeiten 
ü b e r  T a g e  i n B e r g w e r k e n ,  sofern diese Arbeiten für 
die Dauer von mindestens 4 Monaten im Jahr infolge 
von klimatischen Verhältnissen eingestellt werden müssen-

Aus diesem Beschlüsse ist als besonders wichtig her
vorzuheben, daß der Begriff des fabriksmäßigen Betriebes 
sehr weit gefaßt ist, indem er die Beschäftigung von 
mehr als z e hn  Personen schon als Kriterium eines in
dustriellen Unternehmens festsetzt. Ferner sind nach den 
Beschlüssen der Berner Konferenz auch die B e r g w e r k e  
und S t e i n b r ü c h e  in den Begriff des Industriebetriebes 
einzubeziehen.

Die weitere wesentliche Folge der Beschlüsse ist 
d e r  F o r t f a l l  d e r  A u s n a h me n .  Das Verbot, welches 
die Berner Konferenz zum Beschlüsse erhoben hat, ist 
allgemein und kann nur temporär außer Kraft gesetzt 
werden.

Von minder unmittelbarer aber großer prinzipieller 
Bedeutung ist das von der Berner Konferenz beschlossene 
V e r b o t  des w e i ß e n  Phosphors in der Zündhölzerfabri
kation, des Erregers der furchtbaren Arbeiter - Berufs
krankheit, die unter dem Namen der P h o s p h o r n e k r o s e  
bekannt ist.

In manchen Ländern ist die Verwendung dieses 
giftigen Stoffes in der Zündhölzerfabrikation schon gegen
wärtig verboten ; zuletzt ist in Deutschland im Jahre 1903 
ein solches Verbot beschlossen worden, dessen Aktivierung 
allerdings erst im Jahre 1907 erfolgen sollte. In der 
österreichischen Zündhölzerfabrikation wird noch bis zu 
zwei Dritteln der Gesamtproduktion weißer Phosphor 
verwendet, ln  diesem Falle wirkte die Rücksicht auf

die Konkurrenzbedingungen des Weltmarktes als Hemmnis 
des Arbeiterschutzes. D ie österreichische Zündhölzchen
industrie arbeitet zum großen Teile für den Export nach 
den Märkten des Orients und Ostasiens, wo jenen ge
wöhnlichen und billigen Sorten der Vorzug gegeben wird, 
zu deren Erzeugung weißer Phosphor notwendig ist. 
Darum mußten z. B. die Vertreter Österreichs Gewicht 
darauf legen, daß a l l e  Staaten, besonders aber sein be
deutendster Konkurrent in Ostasien, J a p a n ,  der K on
vention beitreten, welche nur unter diesem Vorbehalte 
abgeschlossen worden ist und am 1. Januar 1911 in 
Kraft tritt.

Die A r b e i t e r s c h u t z k o n f e r e n z  hat folgende 
Grundzüge bezüglich des V  e r b o t s d e r  V e r w e n d u n g  
v o n  w e i ß e m  (gelbem) P h o s p h o r  in der Zündholz
industrie angenommen; Artikel 1. V om  1. Januar 1911 
an ist die Herstellung, die Einfuhr und der Verkauf von 
Zündhölzern, die weißen (gelben) Phosphor enthalten, 
verboten. Artikel 2. Die Urkunden über die Ratifikation 
sollen spätestens am 31. Dezember 1907 hinterlegt werden. 
Artikel 3. D ie R e g i e r u n g  v o n  J a p a n  wird ein
geladen werden, bis zum 31. Dezember 1907 ihren B ei
tritt zu diesem Übereinkommen zu erklären. Artikel 4. 
Das Übereinkommen tritt in Kraft, wenn die bei der 
Konferenz vertretenen Staaten und Japan beigetreten sind.

Zur diesjährigen Arbeiterschutzkonferenz hatten alle 
eingeladenen Staaten mit Ausnahme von Rußland und 
einiger Balkanstaaten Vertreter entsendet.

Die deutsche Regierung War vertreten durch Mini
sterialdirektor Caspar und Geheimrat K och  vom Reichsamt 
des Innern, Geheimrat Frick vom preußischen Handels
ministerium, Legationsrat Plehn vom Auswärtigen Amt.

D er deutsche Delegierte, Ministerialdirektor C a sp a r , 
der französische Delegierte W a d d i n g t o n  und der eng
lische Delegierte C u n n i n g h a m  betonten in der Schluss
sitzung das befriedigende Ergebnis der Konferenz und 
dankten für den ihnen bereiteten Empfang. D er Franzose 
Mi l l e r a n d  sprach der internationalen Vereinigung für 
Arbeiterschutz den Dank für ihre Initiative aus. Der 
Schweizer Bundesrat Deucher, welcher schon in einer Ein
leitungsrede mit warmen W orten vollster Überzeugung 
die hohe Bedeutung der Konferenz hervorgehoben hatte, 
gab in seinem Schlußworte der Hoffnung Ausdruck, daß 
die Regierungen nicht zögern werden, auf dem W ege 
diplomatischer Verhandlungen das so vorbereitete Werk 
zum glücklichen Abschluß zu bringen.

Das W erk der Berner Konferenz ist mit diesen B e
schlüssen noch nicht vollendet; ihnen wird ergänzend 
eine Reihe einheitlicher Durchführungsverordnungen an 
die Seite treten müssen, wenn die gefaßten Beschlüsse 
auch praktisch wirksam werden sollen und dabei wird 
noch manche Schwierigkeit zu überwinden sein. Es ist 
aber wohl nicht zu zweifeln, daß dies gelingen wird. 
Gewiß haben die Vertreter der Regierungen alle Ursache, 
sich zu dem Gelingen und dem Erfolg der Konferenz 
zu beglückwünschen.

Besonders aber darf die internationale Vereinigung 
für Arbeiterschutz, die sie vorbereitet und initiiert hat, 
auf diesen E rfolg stolz sein. Ihrem tätigen Wirken wohl
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Internationaler Kongress für Unfallheilkunde
in Lüttich vom 29. Mai bis 1. Juni 1905.

Auf diesem Kongresse haben sich etwa 300 Teil
nehmer aus medizinischen Kreisen getroffen und dem
entsprechend waren auch die erörterten Fragen meist 
medizinischen Inhalts. Was unsere Leser an dem K on 
gresse besonders interessiert, ist die gleich zu Anfang 
auf die Tagesordnung gebrachte Frage I  nach der D e 
f i n i t i o n  d e s  U n f a l l e s  i m S i n n e  d e s  G e 
s e t z e s .

Charakterisiert wurde der Unfall als einmalige Stö
rung des Körpers durch eine äußere Ursache mit vor
übergehenden oder dauernden Folgen ohne Komplikation, 
die nicht Unfallfolge ist. In der Diskussion wurde davor 
gewarnt, den Unfall zu verwechseln mit seinen Folgen, 
während von anderer Seite der Unfall als plötzlich ein
tretende Schädigung aufgefaLit wurde, und weitergehende 
Ansichten den Unfall mehr als eine, stets zu entschä
digende Gewerbekrankheit definieren.

Die Frage I I  beschäftigte sich mit der G l e i c h 
s t e l l u n g  de r  G e w e r b e k r a n k h e i t e n  mi t  den 
U n f ä l l e n .  Über diesen Punkt war wegen der ver
schiedenen Auffassungen der staatlichen Gesetzgebungen 
eine Einigkeit nicht zu erzielen. Die übrigen der sieben 
Fragen liegen teilweise auf medizinischem Gebiete, teil
weise auf medizinisch- technischem (z. B. Hygiene),

insbesondere kamen folgende Gegenstände zur Erörte
rung :

Frage I I I  Hernien.
Frage IV  Organisation der ersten Hilfe.
Frage V  Unfallfolgen. (Neurose, Hysterie, Neu

rasthenie).
Frage V I Simulation. ,
Frage V II Prophylaxe, Statistik, Begutachtung.
Der Kongreß verdankt seine Entstehung dem Um

stande, daß in den Ländern deutscher Sprache, seitdem 
man auf den Naturforscherversammlungen eine eigene 
Abteilung für Unfallheilkunde nicht mehr zustande kom 
men ließ , weil hiebei Interessenkonflikte zutage traten 
und man eine allzu große Spezialisierung fürchtete, der 
Versuch einer gemeinsamen Tagung derjenigen ärztlichen 
Kreise, welche sich mit der Behandlung und Begutach
tung von Unfallverletzten beschäftigen, nicht mehr ge
macht worden ist. In wissenschaftlicher Beziehung ist 
aber das Interesse der einzelnen Disziplinen an der E r
kennung, Beurteilung und Behandlung der Folgen von 
Unfällen kein geringeres geworden und selbst die „U n
fallheilkunde“  hat ihre Bedeutung, die hauptsächlich in 
der Zusammenfassung und Pflege aller Grenzgebiete be
steht, behalten. K.

Die württembergische Gewerbeaufsicht.
Der J a h r e s b e r i c h t  d e r  w ü r t t e m b e r g i s c h e n  

G e w e r b e a u f s i e h t s b e a m t e n  für 1904 ist, gegen
über früheren Jahren erheblich verspätet, soeben erschienen. 
Die Verspätung ist auf eine längere schwere Erkrankung 
eines der Inspektoren zurückzuführen. W ie dem Bericht 
zu entnehmen ist, bestand das Personal der Inspektion 
aus 3 Inspektoren, 5 Gewerbeassessoren, 3 Inspektions
gehilfen und 2 Inspektionsassistentinnen. In sämtlichen
3 Inspektionsbezirken gab es im Berichtsjahr 8313 Fa
briken und ähnliche nach der Gewerbeordnung ihnen gleich
gestellte Anlagen, in denen 185201 Arbeiter beschäftigt 
wurden. Von diesen wurden 6312 d. i. 75,9 Prozent mit 
154737 Arbeitern d. i. 83,5 Prozent der Arbeiter, in 
6715 Revisionen kontrolliert. Im Vorjahr waren in dieser 
Kategorie von Betrieben 5793 Revisionen in 4413 An
lagen zu verzeichnen. Es hat also die Zahl der R evi
sionen nicht nur absolut zugenommen, sondern auch, frei
lich nur in kleinem Maße, im Verhältnis zu der Zahl der

revidierten Betriebe. Die Zahl der nicht unter die Fa
briken gerechneten Betriebe (Bäckereien, Gastwirtschaf
ten u. s. w.) betrug 4259, von denen 2558 d. i. 60 Prozent 
mit 5752 Arbeitern in 2579 Revisionen (im Vorjahr 270 
Revisionen in 259 Betrieben) kontrolliert wurden. Hier 
ist also die Revisionstätigkeit eine wesentlich intensivere 
geworden, was allerdings auch dringend notwendig war. 
Wenn beide Kategorien zusammengerechnet werden, so 
sind 70^3 Prozent revidiert worden. In rein handwerks
mäßigen Betrieben ohne Motor wurden 83 Revisionen vor
genommen. Auf die Aufsicht über die Durchführung des 
Kinderschutzgesetzes entfallen außerdem 1007 Revisionen. 
Im ganzen hat sich die Zahl der Revisionen mehr als 
verdoppelt. D ie einzelnen Mitteilungen der Berichte 
sind wieder nach Bezirken in gleichmäßiger Anordnung 
gegeben, was bezüglich der allgemeinen Darlegungen, 
die sich vielfach an die rein sachlichen Feststellungen 
anschließen, kaum ein Vorteil ist. In bezug auf das
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Verhalten der Arbeitgeber wird mehrfach konstatiert, 
daß die Nervosität und Voreingekommenheit gegenüber 
den Aufsichtsbeamten abgenommen hat. Die vorge
brachten Wünsche der Arbeiter werden ruhig entgegen
genommen und geprüft. Dies komme daher, daß einerseits 
die Arbeitgeber sich ihrer Macht bewußt geworden seien 
und ein gewisses Gefühl der Sicherheit gegenüber den 
Arbeitern erlangt haben, andrerseits haben sie gelernt, die 
Emanzipationsbestrebungen der Arbeiter zu begreifen. Von 
den Arbeitern wird u. a. gesagt, daß die zur Verhütung von 
Unfällen getroffenen Maßnahmen in ihren Kreisen wachsen
dem Verständnis begegnen. Dies sei wesentlich den Bestre
bungen der Arbeiterorganisationen zu danken. Die fluk
tuierende Arbeiterbevölkerung zeige sich vielfach moralisch

minderwertig, aber hier werde Ursache und Wirkung oft 
verwechselt. Grade das Herumziehen drücke die Arbeiter 
moralisch herab. Für diese Verhältnisse seien Arbeiter 
und Arbeitgeber solidarisch haftbar. A uf dem Gebiete 
des Wohnungswesens sind verschiedentlich erfreuliche 
Fortschritte gemacht worden. Auch die Assistentinnen 
hatten nur in einzelnen Fällen unliebsame Auseinander
setzungen mit den Arbeitgebern. Die Arbeiterinnen zeig
ten wachsendes Vertrauen. Den Berichten ist ein um
fangreiches Quellenmaterial beigegeben. Im Ganzen er
hält man den Eindruck, daß die Beamten der ihnen ge
stellten Aufgabe, Vermittler zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitern zu sein, mit Eifer, gutem Willen und Geschick 
nachkommen.

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.
Technische Mitteilungen.

Neue Siclierlieitskurbel für Hebezeuge. (D.R.P. 
159920/35 e. R i c h a r d  B r a u n  in K a n d r z i n ,  O.-S.) 
Bei der Sicherheitskurbel wird wie üblich beim Drehen 
der Antriebskurbel in der Heberichtung durch schräge 
Flächen, welche an der Kurbelnabe vorgesehen sind, ein 
mit entsprechenden schrägen Flächen ausgestattetes Sperr
rad gegen einen Konus der Lasttriebwelle gepresst, wäh
rend zum Senken der Last ein geringes Rückwärtsdreheu

Fig. 32 u. 33.

der Antriebskurbel erforderlich ist, wodurch ein Entkup
peln der Lasttriebwelle bewirkt wird. (Fig. 32 u. 33.)

D ie Konstruktion der Kurbel ist folgende: Die Kur
belwelle ist mit einem Konus b versehen, welcher mit 
einem mit entsprechender konischer Bohrung versehenen 
Sperrrade c im Eingriff steht. Ein zweites Sperrrad ist 
mit der lose auf ihrer W elle sitzenden Kurbel fest ver
bunden. Die beiden einander zugekehrten Naben der

Sperrräder c und d besitzen ineinander greifende schräge 
Flächen f. In das Sperrrad c greift eine Sperrklinke g 
ein, welche um einen Bolzen i drehbar und mit einem 
Handgriff versehen ist. Auf dem Bolzen ist ferner ein 
Arm 1 drehbar angeordnet, welcher unter Zwischenschal
tung einer Feder eine in das Sperrrad d eingreifende 
Sperrklinke trägt. Die Feder drückt ständig einen Bund 
p der Sperrklinke gegen den diese tragenden Arm 1. An 
dem Zapfen i ist ein Ansatz r vorgesehen, welcher in 
einer Aussparung des schwingenden Armes 1 spielt; durch 
den Ansatz wird ein dauerndes Ausheben der Sperrklinke 
g  verhindert.

Die Wirkung der Vorrichtung ist folgende: W ird die 
Sperrklinke g  ausgeboben und die Kurbel nach rechts 
herum gedreht, so wird durch Vermittlung der schrägen 
Flächen f  ein Anpressen des Sperrrades an den Konus 
b erfolgen und die W elle a zu einer Rechtsdrehung ver
anlasst werden, womit ein Anheben der Last verbunden 
ist. W ird die Kurbel losgelassen, so kann infolge des 
steten Eingriffes der federnden Sperrklinke q mit dem 
Sperrrade d ein freiwilliges Lösen der Kupplung nicht ein
treten, so dass die Last nicht herunterfallen kann. W ill 
man. die Last senken, so legt man die Sperrklinke g  in 
das Sperrad c ein und zieht die Kurbel ein wenig zurück, 
d. h. man veranlasst sie, soweit dies die Spannung der 
Feder der Klinke q gestattet, zu einer geringen Links
drehung. Hierdurch wird zwischen den Schrägflächen f 
genügender Spielraum geschaffen, um das Sperrrad c auf 
dem Konus b derart zu lüften, dass eine Linksdrehung 
der W elle a möglich ist. W ird alsdann die Kurbel wieder 
ein wenig nach rechts gedreht bezw. wird die Kurbel los
gelassen, so wird sofort das Herunterlassen der Last un
terbrochen. Es kann also die Last in jeder gewünsch
ten H öhe festgehalten oder mit regelbarer Geschwindig
keit heruntergelassen werden. W . B.

Einrichtungen zur Beseitigung des Staubes aus 
den Lumpen in Papierfabriken. Die Beseitigung des 
Staubes aus den Lumpen in Papierfabriken geschieht 
entweder vor dem Zerteilen der Lumpen oder erst während 
des Zerteilens derselben. (Fig. 34 bis 3ti.)
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Im ersteren Falle können nachstehend beschriebene 
Einrichtungen vorteilhaft Verwendung finden. Bei der 
in Fig. 34 dargestellten Anordnung befindet sich die be
treffende Vorrichtung in einem Stockwerk, bei 
der in Fig. 35 dargestellten im Erdgeschoß.

Die auf den Tisch a gelegten Lumpen werden 
durch ein endloses, um die Walzen b und c ge
führtes Band fortbewegt. Sie werden nacheinander 
um drei in geringen Abständen angeordnete Trom 
meln herumgeführt, welche mit mehreren Zahn
reihen d besetzt sind, von denen die Lumpen 
immer gegen die obere Reihe geworfen werden.

Die Bewegung des Zuführungsbandes geschieht 
absatzweise, damit die Lumpen während einer 
genügend langen Zeit geschlagen werden. Das 
Band rückt jedesmal um eine der Länge des 
Tisches a entsprechende Strecke vor. Eine Schar
nierklappe g öffnet sich selbsttätig und läßt einen 
Teil der Lumpen hinabfallen; alsdann schließt sie 
sich wieder und das Zuführungsband setzt sich 
in Gang.

Die gröbsten und schwersten Abfälle fallen 
durch ein unterhalb der Trommeln angeordnetes 
grobes Sieb und gelangen durch einen Trichter 
h in einen kleinen unterhalb der Vorrichtung be
findlichen Behälter. Die leichteren Staubteile 
werden von einem Ventilator durch ein Drahtsieb 
in die Staubkammer i gesaugt. Diese kann je  nach 
dem zur Verfügung stehenden Raum aus einem 
einzigen Abteil oder aus mehreren übereinander 
gelegenen, etwa 1,25 m hohen Abteilen bestehen. Die 
Abfälle werden je  nach ihrem Gehalt an Webefasern für 
die Pappfabrikation oder als Dünger verwendet.

Sammler von 0,90 m Durchmesser mündet, an dessen Ende 
sich ein Ventilator befindet. Dieser befördert den Staub 
in eine besondere Kammer.

Fig. 34.

Die Einrichtung kann auch wie folgt getroffen sein. 
Unter dem Fußboden befindet sich unterhalb der Arbeits
tische jeder Reihe ein Sammelrohr mit einem Ventilator 

am Ende des Rohres, dessen Durchmesser mit 
der Entfernung vom Ventilator abnimmt. Auf 
der rechten Seite jedes gitterartig durchbroche
nen Arbeitstisches ragt ein senkrechtes Rohr

6roie difä//e

Fig. 35.

Bei der während des Zerteilens der Lumpen erfol
genden Staubbeseitigung ist an jedem Zerteiltisch in K op f
höhe des Arbeiters eine Absaugevorrichtung von etwa
0,30 m Durchmesser angeordnet, welche in einen Zentral-

Fig. 36.

von 180 Millimeter unterhalb desselben durch 
den Fußboden hindurch in den Sammler.

Eine abnehmbare, schräg auf einen Trag
stein gestellte Wand C D bildet eine Führung 

und Schutzwand in der Absaugekammer und verhindert, 
daß die Arbeiter von einem zu heftigen Luftstrom beläs
tigt werden (Fig. 36). Die W and E F , welche die Luft
kammer nach vorn abschließt, ist unten etwas nach innen
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geneigt, um die Arbeiter beim Sitzen nicht zu hindern. 
Das senkrechte Rohr mündet bei O etwa 0,10 m ober
halb des Fußbodens, damit die schweren Staubteile sich 
rings um die Öffnung ablagern können, ohne von dem 
Ventilator mitgerissen zu werden.

Die Sammler münden in besondere Zwischenkammern, 
wo die gröberen Staubteile abgesetzt werden, während 
die feineren in eine gemeinsame Kammer weitergeführt 
werden, wo auf Holzrahmen gespannte Leinwand aufge
stellt ist. H.
(Aus Bulletin de 1’Association des Industriels de France.) 

»

Patentbericht.
Anuiel dangen,

welche während zweier Monate von dem angegebenen 
Tage an in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes

zur Einsicht ausliegeu.

Vom 15. Juni 1905 an.
Kl. HO (1 A. 11204. Schutzbrille für Antomobilfahrer 

oder dergl. mit gelenkig1 miteinander verbundenen 
Glasgclläuscn. J a me s  A i t c h i s o n ,  L o n d o n  ; Vertr.: 
A. L o l i  und A.  V o g t ,  Pat.-Anwälte, B e r l i n  W . 8.
2. 8. 01.

Kl. 49a. A. 30210. Bevolverdrelibank mit durch Druck
gas, bezw. Dnickfliissigkeit bewegten Mechanismen.
J a me s  I l a r t n e ß ,  S p r i n g f i e l d ,  V e r m o n t ;  Vertr.: 
Paul  M ü lle r , Pat.-Anw., Berlin SW. 11. 1. 1. 03.

Vom 19. Juni 1905 an.
Kl. 4 c. K. 19966. Vorrichtung zum selbsttätigen 

Absperren der Gaszufuhr bei Gasbehältern. Ka r l  
F r a n c k e ,  B r e me n ,  Bachstr. 69/93. 14. 3. 05.

Kl. 81 c. W . 21420. Hebelado zum Entladen und 
Beladen von Wagen oder sonstigen Transportge- 
riiten. R i c h a r d  W e b e r ,  Me i ß e n  i. S. 16. 11. 03.

Vom 22. Juni 1905 an.
Kl. 45 c. A. 10 830. Schutzklappe zur Überdeckung 

des Rechenkopfes und der Rechengelenke an Ge
treide-Mähmaschinen mit seitwärts ablegenden 
Rechen. W i l l y  A l m u s ,  B e r l i n ,  Manteuffelstr. 68.
23. 3. 04.

Kl. 47 c. G. 20666. Elastische Kupplung. R o b e r t  
G r i s s o n ,  D r e s d e n ,  Dohnaerstr. 31. 8. 12. 04.

Kl. 81 e. W . 22553. In ein Gefäss für feuergefähr
liche Flüssigkeiten einschraubbarer, aus einzelnen 
Ringen zusammengesetzter Siebeinsatz. Frl. L i n a  
W e i b e z a h l ,  R o t h e n f e l d e ,  Prov. Hannover.
28. 7. 04.

Vom 26. Juni 1905 an.
Kl. 15 d. Sch. 22267. Sicherheitsvorrichtung an 

Tiegeldruckpressen und ähnlichen Maschinen. J. G. 
S c h e i t e r  & G i e s e c k e ,  L e i p z i g .  24. 6. 04. 

Kl. 37 e. P. 16185. Gerüstieiter mit au den Holmen 
und aneinander verstellbar ungeordneten Armen 
und Streben. G o t t f r i e d  P r e c k e l ,  R o d e n 
k i r c h e n ,  Rhein. 17. 6. 04.

Vom 29. Juni 1905 an.
Kl. 20 d. 4294. Schutzvorrichtung für Strassenbahn-

züge. O t t o  J w i n g m a n n ,  K ö l n ,  Kom ödien
straße 42. 25. 7. 04.

Kl. 47 d. S. 19771. Riemenrücker für Stufenschei
ben mit verschiebbar und drehbar gelagerter Fiih- 
rungshülse. F r i e d r i c h  S e y b o t h  und A l e x a n 
de r  B a u m a n n ,  Z w i c k a u  i. S. 6. 7. 04.

Kl. 49 a. E. 10752. Dreiteiliges Zentrierlager. 
G u s t a v  E h r h a r d t ,  Z e l l a ,  St. Bl. 31. 3. 05.

Kl. 49 a. H. 34581. Schmier- und Kühlvorrichtung 
für den Stahlträger von Drehbänken und Arbeits
maschinen ähnlicher Art. J a m e s  H a r t n e ß  
S p r i n g f i e l d ,  Verm ont; Vertr.: P a u l  M ü l l e r ,  
Pat.-Anw., Berlin SW . 11. 25. 1. 05.

(Jebranclisinnster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 19. Juni 1905.

Kl. <> f. 252975. Gärspund mit Sicherheitsventil 
gegen Gärgasausströmung in die Kellerräume.
L o u i s  R e u s c h ,  St.  J o h a n n  a. S a a r. 21. 3. 05. 
R. 15342.

Kl. 21 a. 253139. Zusammenlegbare Schutzkappe 
aus Zelluloid oder dergl. für Telephouhörer. A b r a 
h a m  M o s b a c h ,  I s e r lo h n .  17. 5. 05. M. 19548.

KI. 21a . 253291. Hygienisches Schutzband für Tele
phonsprechtrichter. Os k a r  Me ß t e r ,  Be r l i n ,  Schiff
bauerdamm 18. 11. 11. 04. M. 18318.

Kl. 35 a. 253453. Fangvorrichtung für Förderkörbe,
deren Klemmbacken mit Keilen versehen sind, die in 
entsprechende, mit Buffen versehene Keilführungen 
gleiten. H e i n r i c h  A l t e n a  und O t t o  E i g e n ,  Duis
b u r g . 4. 2. 05. A . 7915.

Kl. 37 e. 253282. Gerüsthalter, bestehend aus einem 
drehbaren W inkelhebel mit krallentragendem vertikalen 
Stützarm und horizontalem Gerüststangen - Tragarm. 
C h r i s t o f  U m b a c h ,  B i e t i g h e i m ,  Württ. 
16. 5. 05. U. 1967.

Kl. Ul a. 252963. Selbsttätige Feuerlöschvorrich
tung, bestehend aus einem mit einer Wasserleitung in 
Verbindung stehenden, nach Öffnen des Durchlaßhahnes 
derselben in Wirkung tretenden Schleuderrade. M ax 
M ü l l e r ,  L e i p z i g  - G o h l i s .  7. 12. 04. M. 18481.

Kl. 87 d. 252921. Aus Gummi hergestellte Schutz
kapsel oder Auflage für Holzhefte, die Schläge 
abhalten müssen. H e r m a n n  S t r a u s c h e i d t ,  
B a r o p .  26. 4. 05. St. 7404.

Vom  26. Juni 1905.
Kl. 2 b. 253918. Schutzdeckel mit Probierschieber 

für Knet- und Mischmaschinen, l la a g e n  & Ri n a u ,  
B rem en . 16. 3. 05. H . 26501.

Kl. 46 c. 254092. Beim Umstürzen des Automobils 
sich entleerender Flüssigkeitskontakt für dieZiind- 
leitung. B r a u n  & B o c k m a n n ,  M a n n h e i m .
10. 5. 05. B. 27802. .

Kl. 61 a. 253711. Schleier gegen Feuer-Hitze aus 
grobmaschigem Gewebe. E r i c h  D o e r i n g ,  L e 
o p o l d s h ö h e ,  Lippe. 3. 5. 05. D . 9910
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Patente.
D e u tsc h la n d .

Kl. 8a b- 161058 vom 6. August 1904. M o l l  & 0  o. 
in F r a n k f u r t a. M. Anstrichmasse fiir das Innere 
von Dampfkesseln behufs Verhinderung von Kessel- 
stelnbildnng.

Gleiche Teile von Graphit und gereinigtem benzol
freiem Teeröl werden leicht erwärmt, gut durcheinander 
gerührt unter Hinzufügung von etwas Asphalt und die 
ganze kompakte Masse durch ein Mischwalzwerk (eventuell 
Farbmühle) getrieben.

Hierauf erfolgt der Zusatz von Tetrachlorkohlenstoff 
ebenfalls unter leichtem Anwärmen und stetem Umriihren, 
und zwar wird soviel genommen, daß eine leicht strich- 
lahige Masse entsteht. Tetrachlorkohlenstoff hat den 
Zweck, die aus Graphit, Asphalt und benzolfreiem Teeröl 
bestehende Masse bequem auf die Kesselwandung zu 
bringen und wird, nachdem dies erfolgt, durch leichtes 
Erwärmen der Strichfläche wieder entfernt, verdunstet 
und bedingt, daß der Graphit, Asphalt u. s. w. sich nun
mehr ganz innig an der Eisenfläche der Kesselwandung 
festsetzen kann.

Seither verwendete man anstatt Tetrachlorkohlenstoff 
B enzol, allein da in vielen Kesselanlagen die mit dem 
Anstrich betrauten Arbeiter nicht die nötige Sorgfalt ob 
walten lassen, so entstanden wegen der nicht ausgeschlosse
nen Feuer- und Explosionsgefährlichkeit sehr oft Unzu
träglichkeiten. Ferner entwickelten sich bei der mit 
Benzol hergestellten Anstrichmasse leicht penetrante Ge
rüche, die für den mit dem Anstrich betrauten Arbeiter 
oft sehr belästigend waren (Atemnot u. s. w. verursachend), 
was bei der Verwendung von Tetrachlorkohlenstoff für 
Benzol auch nicht der Fall ist.

Kl. 5 c .  161042 vom 5. August 1904. K a r l  M e i -
b e r t und H e i n r i c h  B ü c h n e r  in C a s t r o p .  
Verfahren zum Setzen von Tiirstöcken und Hölzern 
in Bergwerken.

Durch das vorliegende Verfahren soll das Setzen 
von Türstöcken und Hölzern in Bergwerken wesentlich 
erleichtert und nach Möglichkeit gefahrlos gemacht wer
den. Dies Verfahren besteht darin, daß zunächst die 
Kappe mittels besonderer Hilfsvorrichtungen unter das 
Hangende gepreßt wird und erst hierauf die Stempel 
unter die Kappe gesetzt und verkeilt werden. Als H ilfs
werkzeuge dienen Hebevorrichtungen beliebiger Art, bei
spielsweise die in Fig. 37 dargestellte Zahnstangenwinde. 
Diese besteht aus einem kräftigen Eisen 1, das unten 
spitz zuläuft und oben mit einem Gehäuse versehen ist. 
In diesem Gehäuse ist ein Zahnrad 3 gelagert, das mit 
der Zahnstange 4 , die oben ein hölzernes Widerlager 5 
und unten eine Führung 6 hat, in Verbindung steht. 
Unter dem W iderlager 5 ist ein verstellbares, halbring
förmiges Auflager 7 an der Zahnstange 4 angeordnet. 
A uf der Zahnradwelle befindet sich ein Klinkrad 8 nebst 
Kurbel 9.

In Verbindung mit der Zahnstangenwinde kann der 
in Fig. 38 veranschaulichte H ebebock verwendet werden, 
welcher aus zwei zweiteiligen mit einem Auflager 12 ge

lenkig verbundenen Stangen besteht, die durch Spann
schrauben 11 eingestellt werden können.

Das Setzen eines Türstockes erfolgt in folgender 
W eise: Zunächst wird die Zahnstangenwinde mit dem 
Eisen im Liegenden befestigt und das Widerleger 
der Zahnstange mittels der Kurbel bis unter das 
Hangende gedreht. Alsdann wird das Auflager an der 
Zahnstange unter dem Hangende eingestellt und die 
Kappe mit dem einen Ende in die Auflage gehoben. 
Nunmehr wird das andere Ende der Kappe auf des A uf
lager 12 des H ebebockes gelegt und mittels dieses gleich
falls unter das Hangende gepreßt. Hierauf werden die 
Stempel unter die Kappe gesetzt und verkeilt. Die H ilfs
vorrichtungen können nun wieder gelöst und zum Setzen 
des nächsten Türstockes verwendet werden.

Kl. 4c . 161608 vom 29. November 1903. D r. F e r 
d i n a n d  S c h m i d t  in Br e s l a u .  Siclierlieitslialin 
mit am Kiikcu beweglich angeordnetem Grill'.

Um zu verhindern, daß beim Schließen des Gashah
nes die Hand eine unwillkürliche .Rückwärtsbewegung 
ausführt, wodurch der bereits geschlossene Hahn wieder 
ein wenig geöffnet wird, ist die Anordnung so getroffen, 
daß ein Mitnehmer am Griff das Küken nur beim Schlie
ßen des Hahnes mitnimmt, während das Offnen des H ah
nes ausschließlich mittels eines zweiten, mit dem Küken 
verbundenen Hebels erfolgt. (Fig. 39 u. 40.)

Ein Kupplungsstift e ist in den Fortsatz a des Griffes 
eingeschraubt und tritt durch einen Längsschlitz f des 
Kükens b hindurch. Bei i hat das Hahngehäuse eine 
Aussparung, in welcher der am Griff befestigte Stift e 
bei der Drehung frei spielen kann, an deren abgeflachten 
Seitenwänden er jedoch  einen Halt und Anschlag findet, 
so daß der Griff überhaupt sich nur in einem Viertel
kreisbogen bewegen kann.

Zum Aufdrehen des Kükens ist es mit einer Hand
habe, z. B. einem Arme g, verbunden.
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Die Wirkungsweise des Hahnes ist folgende; Bei 
offenem Hahn (Fig. 39) legt sich der Stift an die End
fläche des Längsschlitzes im Küken und an die linke 
Seitenkante der Gehäuseaussparung an. Bei der Ver-

Fig 39.

Fig. 10.

drehung des Griffes nach rechts drückt der Stift das 
Küken ebenfalls mit, wo der Hahn geschlossen wird und 
der Stift an die rechte Seitenkante der Gehäuseaussparung 
anschlägt. Bei der Ri ick- 

wärtsbewegung des 
Griffes in der anderen 
Richtung gleitet jedoch 
der Stift frei in dem 
Längsschlitz, so daß das 
Küken daher auch nicht 
mitgedreht wird und der 
Hahn auch nicht geöff
net werden kann, da der 
Stift schließlich wieder 
an die linke Seitenkante 
der Gehäuseaussparung 
anschlägt. Das Offnen 
des Hahnes kann nur

mittels der Handhabe erfolgen, wobei dann gleichzeitig 
die Fläche den Stift und dadurch den Handgriff mit
nimmt.

Der Hahn kann in gleicher W eise für Gase und 
Flüssigkeit Anwendung finden.

A m e r ik a .
7805<»2 vom 24. Januar 1905. M o s e s  G. G a n s in 

B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d .  Selbsttätiger Riemen
rücker.

Die Werkzeugmaschinen bedienenden Arbeiter ver
lassen häufig die Maschine, ohne sie vorher auszurücken, 
d. h. stillzusetzen. Durch die alsdann ohne Aufsicht lau
fenden Maschinen werden einerseits häufig Unglücksfälle 
hervorgerufen, andererseits leicht die Werkstücke oder 
sogar die Maschinen beschädigt, außerdem werden hier
durch, besonders bei Antrieb durch Elektromotoren unter 
Umständen große Kraftverluste und daher unnötige Kosten 
verursacht. Durch die in Fig. 41 dargestellte Vorrich
tung sollen vorstehende Mißstände dadurch vermieden 
werden, daß die Maschinen selbsttätig ausgerückt werden, 
sobald die sie bedienenden Arbeiter sich von ihnen ent
fernen. Zu diesem Zweck ist vor der Maschine zwischen 
zwei um Zapfen m drehbaren Hebeln 1 eine Leiste k 
angeordnet, welche sich über die ganze Länge der Ma
schine erstreckt und durch ein Gegengewicht l2 oder 
durch eine Feder in der gezeichneten Lage gehalten wird. 
Der eine Arm des einen Hebels 1 ist vermittels einer 
Zugstange mit dem einem Arm eines Winkelhebels o ver
bunden, dessen anderer Arm mit einem Zapfen in den 
Schlitz eines Hebels 9 eingreift, der auf einer achsial 
verschiebbaren W elle g  festgeschraubt ist. Diese W elle 
trägt ferner eine Gabel i ,  welche den Riemen j um
faßt, der die Drehbewegung der unter der W erkzeug
maschine gelagerten Hauptantriebswelle b auf eine eben
falls unter der Maschine gelagerte Zwischenwelle c über
trägt. Letztere trägt einerseits eine lose Scheibe f und 
eine feste Scheibe e, andererseits eine Scheibe r, welche 
durch einen Riemen mit der Riemenscheibe der Maschinen
welle verbunden ist. Soll die Werkzeugmaschine in Gang 
gesetzt w erden, so tritt der Arbeiter auf die Leiste k. 
Diese wird dadurch niedergedrückt und rückt vermittels 
des Hebels 1, der Zugstange, des Winkelhebels o , des 
Hebels 9 der W elle g  und der Gabel i den Riemen j 
von der losen Scheibe f  auf die feste Scheibe e. Die

Fig. 41.
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Welle c wird jetzt in Drehung versetzt und überträgt 
ihre Drehbewegung durch die Riemscheibe r auf die 
Werkzeugmaschine. Der Arbeiter muß jetzt, falls nicht 
eine Unterbrechung des Betriebes eintreten soll, ständig 
bei der Maschine und auf der Leiste k  stehen bleiben, 
denn sobald er die Maschine verläßt und damit die Leiste 
freigibt, wird diese von dem Gegengewicht l3 angehoben, 
und der Riemen auf die Losscheibe f  gerückt, so daß 
die Maschine zum Stillstand kommt.

Verschiedenes.
Feuerwelirstrahlrohre mit Giimmibezug. Durch 

einen unlängst herbeigeführten Unglücksfall ist man auf 
den Gedanken gekommen, Feuerwehrstrahlrohre mit einem 
Gummibezug zu versehen. Beim Löschen eines in Berlin 
ausgebrochenen Ladenbrandes kam ein Feuerwehrmann 
mit seinem Strahlrohr einer herabhängenden elektrischen 
Leitung zu nahe und erhielt einen elektrischen Schlag, 
der den Mann betäubte. Dadurch, daß man den Unfall 
sofort wahrnahm, wurde das Leben des Betreffenden ge
rettet. Es ergibt sich hieraus zur Genüge, daß solche 
Unglücksfälle nicht zu den Unmöglichkeiten gehören und 
man muß bestrebt sein, denselben vorzubeugen. Da 
Feuerwehrstrahlrohre zum allergrößten Teile aus Kupfer 
hergestellt sind, so bilden sie bei mangelhaft gewordenen 
elektrischen Anlagen eine sehr gute Leitung für elek
trische Ströme und dadurch eine Gefährdung des Lebens.

Das Nächstliegende ist daher, die Kupferteile der 
Handrohre zu isolieren. D a Gummi ein vorzüglicher 
Isolator ist, wird man sich seiner bedienen. Um die das 
Löschen ausübenden Personen gegen elektrische Ströme 
zu schützen, hat man bereits früher die Feuerwehrstrahl
rohre mit Kordel umgeben. W enngleich auch diese Um
spinnung ihren W ert als Isolierung hat, kann es doch 
durch irgendwelche Umstände passieren, daß die Kordel 
zerreißt oder zerschnitten wird und dadurch keinen Schutz 
mehr gewährleistet. Man wird aus diesem Grunde einen 
besseren und gewissenhafteren Isolator suchen müssen. 
Das Resultat wird der Gummibezug sein.

Es würden nun zwei Arten der Gummibezüge V er
wendung finden können! H a r t -  oder W e i c h g u m m i 
b e z ü g e . — Ventilräder, Schirm- und Stockgriffe, Spi
ralen etc. werden seit Jahr und Tag mit H a r t g u m m i  
bezogen. Für unsere Industrie ergibt sich jedenfalls aus 
dem eingangs erwähnten Unglücksfalle eine neue Absatz
gelegenheit.

Man würde zum Schluß noch fragen, ob es auch 
m öglich wäre, die Schlauchkuppelungen, Verschraubungen, 
ja sogar Standrohre u. s. w. mit Gummibezügen zu ver
sehen, um auch hier gegen elektrische Ströme einen wert
vollen Schutz zu schaffen. Durch die Bedeutung und 
immer wachsende Ausdehnung der elektrischen Leitungen 
ist man g e z w u n g e n ,  Schutzmaßregeln zu treffen, ohne 
Rücksicht auf die etwa entstehenden Mehrkosten; denn 
was bis heute ein nur zufälliger und ausnahmsweiser Un
glücksfall war, kann beim Voranschreiten der elektro
technischen Industrie bald öfter Vorkommen.

(Gummizeitung.)

Am Dachgebälk befestigtes Schutz- und Arbeits- 
gerflst mit zwei sich kreuzenden, durch Drehung 
verstellbaren Eisenstreben. Zu der in der vorigen 
Nummer unserer Zeitschrift auf S. 17 veröffentlichten Be
schreibung dieses Schutzgerüstes, wird noch ergänzend 
bemerkt, daß mit einem derartigen , einen wirksamen 
Schutz sowohl für die auf dem Dache arbeitenden Leute, 
als auch für die auf der Straße befindlichen Passanten 
bietenden Gerüst einem fühlbaren Bedürfnis gedient wird, 
wie aus der Unfallstatistik hervorgeht. Allein in Rhein
land und Westfalen sind während der letzten 10 Jahre 
von 1894 bis 1903 an Dach-Absturzfällen, worunter viele 
Todesfälle, bei Klempnern und Spenglern 323 verletzt, 
59 tot, bei Dachdeckern 822 verletzt, 181 tot, vorgekom 
men.

Hiernach sind also 1385 Personen verunglückt, da
von 1145 verletzt, 240 tot.

Das bereits mehrfach erprobte Gerüst kann an den 
verschiedenartigsten Dachkonstruktionen angebracht wer
den, sowohl bei solchen mit Kastenrinnen, als mit Stech
rinnen und Hängerinnen. Jeder einzelne Gerüstbock ist 
auf eine Tragfähigkeit von 5 Zentnern mit dreifacher 
Sicherheit berechnet. In der Praxis wird es jedoch  nie 
Vorkommen, dieses Gerüst mit Leuten und Materialien 
bis zu seiner höchsten Tragfähigkeit zu belasten.

H.

■ #

Sprechsaal.
In einer Zuschrift werden wir darauf hingewiesen, 

daß das Grundprinzip der auf S. 16. des 1. Heftes G .-T.R. 
1905 dargestellten S c h u t z v o r r i c h t u n g  an P r e s s e n  
schon mehrfach in der Praxis zur Ausführung gekommen 
sei. Im besonderen stehe eine gerade damit ausgerüstete 
Presse der Firma B o l l e  u. J o r d a n ,  Berlin in der „Stän
digen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt“ zu (Jharlotten- 
burg.

W ir geben von dieser Mitteilung unsern Lesern gern 
Kenntnis, indem wir gleicherweise daran erinnern, daß in 
der Schrift 3 des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure 
unter Gruppe X I  „Räumer“ ähnlich wirkende Schutz
vorrichtungen aufgeführt sind, deren kinematische Zu
sammensetzung die gleichen Elemente — Gleitstück mit 
schiefer Ebene zum Vorbringen des Räumers beim Nieder
gänge des Stempels und zum Zurückziehen der Räumers 
beim Hochgange des Stempels —  wie die von Ni e s e  be
schriebene Vorrichtung enthält.

Es ist ein Zeichen für die Brauchbarkeit dieser Art 
Schutzvorrichtung, wenn die im Gewerbe-Aufsichtsdienste 
stehenden Beamten auf neue praktische Durchführungen 
einer längst bekannten Idee verfallen und in ihrem Berufe 
Gelegenheit nehmen, mit der von ihnen erdachten Lösung 
der gestellten Aufgabe praktische Versuche anzustellen, 
selbst wenn sie schon anderwärts Erdachtes wieder bringen.

W ir sind gern erbötig, andere praktische Aus
führungen dieser oder ähnlicher Schutzvorrichtungen, die 
sich im Gebrauche bewährt haben zur Veröffentlichung zu 
bringen und dadurch zum Austausch praktischer E r
fahrungen beizutragen. Die Schriftleitung.
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Programm der 12. Hauptversammlung des Vereins deutscher 
Revision s-Ingenieure,

vom 3. bis 6. September 1905 in Dessau.

S o n n t a g ,  d e n  3. S e p t e m b e r  1905:
Abends 8 Uhr: Begrüßung der Teilnehmer im Garten 

des Bahnhofshotels zu Dessau.
M o n t a g ,  d e n  4. S e p t e m b e r  1905:

9 Uhr: Vereinssitzung im Gartenpavillon des Hotels 
zum goldenen Beutel.*)

1 */a Uhr: Gemeinsames Mittagessen daselbst (Trockenes 
Gedeck 3 Mk.).

4— 6 Uhr: Besichtigung der alten Fabrik der Berlin- 
Anhaltischen Maschinenbau - Aktien - Gesellschaft 

Dessau.**)
Spaziergaug nach dem Tivoli.

8 Uhr: Festvorstellung im Sommertheater daselbst. 
D i e n s t a g ,  d e n  5. S e p t e m b e r  1905:

8 Uhr: Vereinssitzung im Bahnhofs-Hotel.*)
12 '/j Uhr: Gemeinsames Mittagessen daselbst (Trocke

nes Gedeck 3 Mk.).
2'/a Uhr: W agenfahrt nach Wörlitz.

Gondelfahrt, Besichtigung des Herzoglichen Parkes 
und der Grotten, sowie des Museums.

8 U hr: Rückkehr nach Dessau.
Gemütliches Zusammensein im Künstlerheim. 

M i t t w o c h ,  d e n  6. S e p t e m b e r  1905:
8*/a Uhr: Besichtigung der neuen Fabrik der Berlin- 

Anhaltischen Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft.**) 
Frühstück, gegeben von der Firma.

1 Uhr 8 Min.: Abfahrt nach Bernburg.
2 Uhr 3 Min.: Aukuuft daselbst.

Besichtigung des mustergültig angelegten Kalk
steinbruches des Herrn O. Merkel.***)

4 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im Kurhause. 
Rückfahrt Richtung Berlin oder Magdeburg 8 Uhr 

26 Min.
Rückfahrt Richtung Halberstadt 7 Uhr 33 Min.

Während der beiden Vereinssitzungen ist für die 
Damen Besichtigung von Dessau und seiner näheren Um
gegend vorgesehen.

Diejenigen Teilnehmer, die die Heimreise von Bern
burg aus antreten wollen, sind gebeten, ihr Reisegepäck 
zu dem Zuge 1 Uhr 8 Min. auf den Dessauer Bahnhof 
zu bestellen, da die Rückkehr von der Bamag zum H otel 
zu große Zeitverluste mit sich bringen würde.

Empfehlenswerte Hotels in Dessau:
H otel zum goldenen Beutel.
H otel zum goldenen Schiff.
Bahnhofs-Hotel.
H otel Kaiserhof.
Dessauer Hof.

*) Für die Vereinssitzungen am 4. und 5. September 
steht ein Projektionsapparat zur Verfügung. Zulässige 
Bildgröße 8 : 9 und 9 : 12 cm.

**) Die Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Aktien-Ge- 
sellschaft hat zur Besichtigung ihrer Fabriken freundlichst 
eingeladen.

***) Herr Merkel hat hierzu freundlichst eingeladen 
und wird die Führung übernehmen.

Tagesordnung.
M o n t a g ,  d e n  4. S e p t e m b e r  1905 v o r m i t t a g s

9 U h r  i m H o t e l  z u m  g o l d e n e n  B e u t e l  
(Gartenpavillon).

1. Bericht des Vorstandes für die Zeit vom 13. Sep
tember 1904 bis 3. September 1905.

2. Herr B r a u n e :  Uber Transport- und Abfüllvor
richtungen für ätzende Flüssigkeiten.

3. Herr D r. T r z e c i o k :  Über Lagerung von feuer
gefährlichen Flüssigkeiten.

4. H e r r H ü t t :  Über die Erfolge der Bestrebungen zur 
Aufstellung von Normalien für Schutzvorrichtungen 
an Papierschneidemaschinen.

5. Herr F r e y  s t e d t : Die Unfallgefahren der R oll- und 
Industriebahnen.

6. Herr F ' r e u d e n b e r g : Mitteilungen über die stän
dige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt.

7. Herr G a r y :  Wünschenswerte Reformen auf dem 
Gebiet des berufsgenossenschaftlichen Plakatwesens.

D i e n s t a g ,  d e n  5. S e p t e m b e r  1905 v o r 
m i t t a g s  8*/a U h r  im  B a h n h o f s - H o t e l .

1. Vereinsangelegenheiten:
a) Vorlage des Rechnungsabschlusses für das Ver

einsjahr 1904— 1905.
b) Bericht der Rechnungsprüfungs-Kommission. 

Erteilung der Entlastung für Vorstand und 
Schatzmeister.

c) Vorlage des Kostenanschlages für das Jahr 
1905/1906.
Festsetzung des Jahresbeitrages für 1905/1906.

d) Neuwahl der nach den §§ 11 und 20 der 
Satzungen ausscheidenden Mitglieder des V or
standes und der Redaktions-Kommission.

(Vom  Vorstand scheiden turnusmäßig aus die 
Herren Freudenberg, Otto und Feldmann, 
von der Redaktions-Kommission die Herren 
Feldmann, Sickel und Nottebohm.)

2. Bericht über die Maßnahmen zur F’örderung der Zeit
schrift Gewerblich-Technischer Ratgeber.

Berichterstatter Herr Gary und Herr Hosemanu.
3. Bericht über den Stand der Vereinsschriften.
4. Festsetzung des Jahresbeitrages (§ 7 der Satzungen).
5. Anträge der Mitglieder.
6. Technische Mitteilungen.

a) Herr S p e c h t :  Verbesserung der Schutzvor
richtungen an Abricht-Hobelmaschinen.

b) H err B e h r :  Neuerungen an Zentrifugen.
c) Herr F r e u d e n b e r g  : D ie 34. Delegierten-und 

Ingenieurs - Versammlung des Internationalen 
Verbandes der Dampfkessel - Überwachungs
vereine.

7. W ahl von Ort und Zeit der nächsten Hauptversamm
lung.

8. Verschiedenes.
N.B. Für den Fall, daß die Zeit in Dessau zur E r

ledigung der Tagesordnung nicht ausreicht, ist die Fort
setzung der Sitzung in Bernburg in Aussicht genommen.

Für die Schriftleitung verantwortlich : Regierunggrat L u d w i g  K o l b e  in Groeg-Lichterfelde-W . 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H., Roitzsch.
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Darstellung der Arbeiterverhältnisse bei der Königlich Preussischen
Feldzeugmeisterei.*) (Fortsetzung.)

Für den Samariterdienst wird alljährlich durch 
einen Krankenkassen- oder Institutsarzt eine 
reichliche Anzahl ständiger, vorwiegend dem 
Aufsichtspersonal entnommener Arbeiter, ausge- 
hildet.

Die Ausbildung besteht in theoretischem Un
terricht mit anschließenden praktischen Übungen. 
Sie erfolgt während der Arbeitszeit.

Die Arbeitsversäuiimis wird den Teilnehmern 
nach den Bestimmungen der Lohnordnung ver
gütet.

Die zur ersten Hilfe erforderlichen Medika
mente, Verbandstoffe und Geräte sind in leicht 
zugänglichen Samariterkasten aufbewahrt, welche 
in den Arbeitsräumen möglichst in der Nähe 
von Wasserhähnen oder an anderen übersichtlichen 
Stellen angebracht sind.

Die Arbeitsplätze der Samariter sind inner
halb der technischen Institute durch ein G enfer 
K reuz gekennzeichnet.

Bei jedem Kasten und außerdem an anderen 
übersichtlichen Stellen der Betriebsräume ist in 
Tafelform die Vorschrift von Professor Dr. von 
Esmarch: „Erste Hilfeleistung bei Unglücks
fällen“ aufgehängt.

Der U n t e r s t ü t z u n g s f o n d s  dient zur 
Gewährung laufender oder einmaliger Unter
stützungen an das Arbeiterpersonal und die 
Hinterbliebenen von Arbeitern. Die Verwaltung 
dieses Fonds erfolgt nach der dafür geltenden 
Vorschrift.

Der Unterstützungsfonds ist am 1. April 1898 
gebildet worden.

Darauf mußten übernommen werden: 162 
Invaliden mit jährlich 65424,78 Mark und 8 
Witwen mit jährlich 1782 Mark laufende Unter

*) Mit Genehmigung des Herrn Kriegsministers aus 
dienstlichem Materiale veröffentlicht. Der Herausgeber.

Stützungen, welchen die Unterstützungen bisher 
auf Grund Allerhöchster Gnadenbewilligung ge
zahlt worden waren.

Ferner wurde der bisher vom Reich gezahlte 
Zuschuß zu den damals noch bei den Gewelir- 
und Munitionsfabriken bestehenden Pensions
zuschußkassen, zu welchen die betreffenden Ar
beiter Beiträge zahlen mußten, auf den Unter
stützungsfonds übernommen.

Zum Unterstützungsfonds zahlen die Arbeiter 
keine Beiträge.

Im Jahre 1900 wurden die Pensionszuschuß
kassen aufgelöst. Ihre Verpflichtungen gingen 
auf den Unterstützungsfonds über. Nunmehr 
konnten sämtliche Arbeiter der in Betracht 
kommenden Behörden gleichmäßig behandelt 
werden. Dadurch erhielten die bisherigen Mit
glieder der Pensionszuschußkassen bedeutende 
Vorteile.

Vom 1. April 1901 ab wurden auch andere 
Arbeiter der Heeresverwaltung, die sonst der 
Feldzeugmeisterei nicht unterstehen, z. B. Forti- 
fikationen, Kadettenanstalten u. s. w. in bezug 
auf Unterstützungsangelegenheiten der Feldzeug
meisterei zugeteilt.

Die Kassen wurden in den Jahren 1895/96 
gegründet und hierzu ein Betrag von insgesamt 
5000 Mark vom Kriegsministerium überwiesen.

Besondere Sorgfalt hat die Verwaltung dem 
Aufbau von A r  b e i t e r  W o h n h ä u s e r n  zuge
wendet.

In S p a n d a u  und H a s e l h o r s t  sind vor
handen :

48 eingeschossige,
61 zweigeschossige,

9 dreigeschossige, 
zusammen 118 Arbeiterwohnhäuser 

für 446 Familien und 30 Einzelwohner, außer
dem zwei Verkaufsläden.
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Von den Familienwohnungen sind einzelne 
aus örtlichen Gründen vorübergehend mit Auf- 
sichts- und Lehrpersonal besetzt. Dafür sind 
jedoch noch eine Anzahl Arbeiterfamilien in 
sonstigen Wohnhäusern untergebracht.

In H a n a u  sind vorhanden:
3 eingeschossige,

10 zweigeschossige, 
zusammen 13 Arbeiterwohnhäuser.

Fig. 42.

Arbeiterwohnhauskolonie an der Pichelsdorferstrasse.

für einige besonders große 
Wohnungen bis 286 Mark, 
für sehr kleine dergleichen 
von 72 Mark an,

4. in H a n a u .......................... 60— 120 Mark
5. für Einzelstuben . . . .  30— 54 „

Das Mietsverhältnis ist in einer Hausordnung
festgelegt.

Die eingeschossigen, kleineren für 1 bis 2 
Familienwohnungen eingerichteten Gebäude in 
Haselhorst werden von den Arbeitern zwar gern 
bezogen, weil das Wohnen in diesen kleinen

Die Familienwohnungen bestehen aus Küche, 
1 bis 3 Wohnräumen und Nebengelaß.

Bei Reihen- oder Doppelhäusern ist jeder 
auf einen besonderen Hauseingang angewiesene 
Wohnungsblock als ein Haus angesehen worden. 
Die eingeschlossenen Häuser enthalten W oh
nungen für 1, 2, 4 und 7, die zweigeschossigen 
für 3, 4, 6, 9 und 10 und die dreigeschossigen 
für 6 Familien.

Waschküche und Trockenböden werden zur 
gruppenweisen Benutzung zur Verfügung gestellt. 
Soweit wie angängig, ist für jede Familie eine

Hof- oder Gartenfläche vorgesehen. Einem gro
ßen Teil der Wohnungen sind auch Ställe zu
geteilt. (Fig. 42 u. 43.)

Die Jahresmieteii betragen :
1. In Pichelsdorf und Alt-Ha

selhorst ...............................  144—-180 Mark,
2. In Spandau Stadt . . . 140— 220 „
3. Arbeiterkolonie Haselhorst

durchschnittlich . . . .  140— 242 „
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Häusern manche Vorteile bietet, wie: „Ganz 
getrennte Wohnung, kein Treppensteigen, leichte 
Beaufsichtigung der außerhalb der Wohnung 
spielenden Kinder u. s. w.“ , trotzdem werden im 
allgemeinen die größeren Wohnhäuser vorge
zogen, weil die Wohnungen sich dort billiger 
stellen.

Nach Fertigstellung des Neubaues der Ar
tilleriewerkstatt in Lippstadt werden 
beitern dort zur Verfügung stehen: 

100 Wohnungen in 25 zwei
geschossigen Vierfamilienhäu
sern, wovon 10 als Doppel
häuser aneinandergebaut und 
5 als einzelstehende Vier
familienhäuser aufgeführt sind.

Jede Wohnung besteht aus 
1 bis 2 Stuben und Küche, 
Speisekammer, A bort, Spül- 
nische sowie grösstenteils noch 
einer heizbaren Dachkammer. 
Erbauungskosten rund 500 000 
Mark.

Zu jeder Wohnung gehört 
ein Stall und etwas Garten, für 
mehrere Wohnungen gemeinsam 
eiue Waschküche und Keller.

Für Spandau ist der Bau 
von 500 Wohnungen in 11 vier
geschossigen Häuserblocks auf 
ehemaligem Festungsgelände am 
Febrbelliner Tor geplant.

Dieselben sollen enthalten:
125 große mit 2 Stuben und 

1 Wohnküche, 125 mittlere 
mit einer großen Stube und

den Ar-

durch Gartenanlagen und Anpflanzungen geziert. 
Zahlreiche Sitzbänke, auch Tische sind dort auf
gestellt und stehen den Arbeitern, sofern sie im 
Freien ihr Frühstück oder Mittagsmahl einnehmen 
wollen, zur Verfügung.

Die B ü c h e r e i e n  werden durch regel
mäßige jährliche Staatsbeihilfen unterhalten und 
vergrößert. Ihre Verwaltung erfolgt unter Ver
antwortlichkeit des Vorstandes der Behörde nach 
den Satzungen.

1 Wohnküche,
250 kleine mit einer kleine

ren Stube und 1 Wohn
küche.

Sämtliche Wohnungen haben Speisekammer, 
Klosett, Spüluische in der Küche und mit Ausnah
me der Erdgeschoßwohnungeu, Balkon. Wasch
küchen mit Badeeinrichtungen sind für mehrere 
Familien zusammen vorgesehen. Veranschlagte 
Kosten 2194000 Mark. Mit den bisher durch 
den Etat bewilligten 250000 Mark wird zunächst 
ein Häuserblock mit 48 Wohnungen zur Aus
führung gelangen.

Die Fabrik- und Depothöfe sind zumeist

\ J e v  e r  r a  s je  .

Fig. 43.
Vierfamilienhäuser.

Zeitungen und Zeitschriften unterhaltenden 
und belehrenden Inhalts, welche aus Mitteln der 
Kantinenkasse gehalten werden, liegeii in den 
Speisesälen aus. Ihre Auswahl erfolgt durch den 
Büchereiausschuß. Nach der Auslage werden 
die Zeitschriften gesammelt, geheftet und der 
Bücherei einverleibt.

S c h u l e n  mit Elementarunterricht befinden 
sich in der Arbeiterkolonie Haselhorst und in 
der Pulverfabrik bei Hanau. Die sechsklassige
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Schule in Haselhorst wurde im Winterhalbjahr 
1904 von 139 Knaben und 165 Mädchen be
sucht.

Der Unterricht wird in der Ober-, Mittel
und Unterstufe erteilt und erstreckt sich auf:

Religion, Deutsch, Rechnen und Raumlehre, 
Geschichte, Geographie, Naturkunde, Zeichnen, 
Turnen, Handarbeit.

Lehrpersonal sind 1 Hauptlehrer, 3 Lehrer

Handarbeits- und Haushaltungsschulen sind 
bei dem M ä d c h e n h e i m in Spandau unter 
Aufsicht einer Vorsteherin eingerichtet. (Fig. 44.)

Der Unterricht ist unentgeltlich und wird 
durch Lehrerinnen in mehreren gleichlaufenden 
Abteilungen erteilt und erstreckt sich auf:
1. N ä h e n ,  Stricken, Flicken, Stopfen, Nähen 

auf der Maschine, Namensticken und Weiß- 
zeuganfertigen.

Fig. 44.
Mädchenheim mit Park der Munitionsfabrik Spandau.

und 2 Lehrerinnen; Ortsschulinspektor ist der 
Divisionspfarrer in Haselhorst. Katholische 
Kinder erhalten Religionsunterricht durch einen 
Lehrer aus Spandau.

Die Schule der Pulverfabrik bei Hanau wurde 
im "Winterhalbjahr 1904 von 33 Knaben und 
28 Mädchen besucht. Der Unterricht wird von 
einem Lehrer, der Handarbeitsunterricht von 
seiner Frau erteilt.

Die Unterrichtsfächer sind dieselben wie in 
Haselhorst.

Katholische Kinder erhalten Religionsunter- 3. 
rieht von einem Lehrer aus Hanau.

Dauer des Kursus 8 Monate, Unterricht 
wöchentlich zweimal von 7 bis 9 oder von 
6 l|a bis 8'|2 Uhr abends. Die erforderlichen 
Stoffe werden von den Schülerinnen mitge
bracht, die gefertigten Gegenstände sind Ei
gentum der Schülerinnen.

2. S c h n e i d e r n .  Anfertigung von Klei
dern.

Dauer des Kursus 4 Monate, Unterricht 
wöchentlich dreimal von 61|2 bis 9112 oder 
von 5 bis 8 Uhr abends.
W a s c h e n ,  P l ä t t e n .  Dauer des Kur
sus 3 Monate. .
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Unterricht wöchentlich zweimal von 61 
bis 91!, Uhr abends.

Die Schülerinnen können ihre eigene Wäsche
waschen. Im übrigen wird die Wache des
Mädchenheims herangezogen.
An dem Unterricht können die Arbeiterinnen, 

die Frauen und Töchter des Arbeiterpersonals 
sämtlicher Spandauer Institute sowie des Artil
lerie und Traindepots teilnehmen. Die Kosten 
des Unterrichts bezahlen die Behörden der Ar
beiterinnen u. s. w. je nach der Anzahl der auf sie 
entfallenden Teilnehmerinnen.

Eine Kleinkinderschule ist in Haselhorst ein
gerichtet. Eine Kindergärtnerin leitet sie. Zur 
Unterstützung ist ihr eine Gehilfin beigegeben.

Durch billige Überlassung von Festungsge
lände in Spandau unter besonders vereinbarten 
Bedingungen zum Bau eines Kinderhortes und 
durch Zahlung von Beiträgen aus den Kantinen
kassen ist die Aufnahme von Arbeiterkindern in 
mehrere durch Privatwohltätigkeit erhaltene Kin
derhorte gesichert.

Kinderspielplätze befinden sich in der Nähe Frr=rr 
des Feuerwerkslaboratoriums Spandau, bei den 
Arbeiterwohnhäusern an der Pichelsdorfer Straße 
in Spandau, in der Kolonie Haselhorst und bei 
der Pulverfabrik bei Hanau.

Sie sind durch Anpflanzungen geschmückt 
und mit Spiel- und Turngeräten, Tischen und 
Bänken ausgestattet.

Das M ädchenheim  befindet sich seit dem 
Jahre 1893 auf dem Gelände der Munitions
fabrik in Spandau und wird von dieser verwaltet.

Die Anlage besteht aus:
1. einem Wirtschaftsgebäude mit anschlie

ßendem Speisesaal,
2. zwei Wohnhäusern,
3. einem Pförtnerhaus und
4. den Parkanlagen.
Das Wirtschaftsgebäude enthält im Keller

geschoß Kiicho, Vorratsräume und einen Baum 
für Zurichtung der Speisen und Reinigung des 
Küchengeschirrs.

Im Hochparterre liegt die Wohnung für die 
Vorsteherin, 1 Waschzimmer für die Wirt
schafterin , 1 Zimmer für das Hilfspersonal,
1 Besuchszimmer, 2 Zimmer zur Aufbewahrung 
von Wäsche und ein Geschäftszimmer für die 
Vorsteherin.

Im oberen Stockwerk sind 2 Familien

wohnungen für einen verheirateten Zeugfeldwebel 
und Zeugsergeanten eingerichtet. Der Speise
saal ist mit dem Wirtschaftsgebäude unmittelbar 
verbunden und liegt zu ebener Erde.

Die beiden Wohnhäuser enthalten je ein 
Kellergeschoß, drei Stockwerke und ein Dach
geschoß. (Fig. 45 u. 46.)

zr o  v r n  i i I i i m  I i i i i
to. to

M ;ipstab.1-500.
Fig. 45 u. 46.

Die Kellerräume sind als Aufbewahrungs
räume, Waschküchen, Roll- und Plättkammern 
eingerichtet.

Tn jedem Stockwerk befinden sich sechs 
Wohnstuben, von denen jede für sieben Be
wohnerinnen bestimmt und ausgestattet ist.

Auf dem breiten Flur sind die Kleider
schränke der Bewohnerinnen und für jede noch 
ein gemeinsamer Schrank zur Unterbringung der 
Wäschebeutel aufgcstellt. Die Stuben sind mit 
Möbeln, Betten und Bettwäsche ausgestattet.

An einer Giebelseite befinden sich die A b
ortanlagen, welche unmittelbar vom Flur aus zu
gänglich sind.

Das Pförtnerhaus liegt an dem von der Fa
brikstraße einmündenden Eingang.

Die 75 a großen und nach allen Seiten um
zäunten Parkanlagen schließen die vorbeschrie
benen Gebäude ein.

Die Erträgnisse eines zugehörigen Gemüse
gartens und Hühnerhofes kommen dem Mädchen
heim zugute. An seiner Bewirtschaftung betei
ligen sich die Mädchen zur Erwerbung von Kennt-
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nissen, welche sie nach Verheiratung im kleinen 
Haushalt nützlich anwenden können.

Die Leitung des Mädchenheims liegt einer 
Vorsteherin ob.

Für die Verwaltung gelten die Haus- und 
Stubenordnung und die Verpflegungsordnung.

Bei Verteilung der Stuben wird den Wün
schen der Mädchen nach Möglichkeit Rechnung 
getragen.

Zur Förderung der Geselligkeit finden zu
weilen Zusammenkünfte im Speisesaal statt, bei 
welchen durch Vorlesungen, Vorträge, Gesell
schaftsspiele, gemeinsam gesungene Lieder für 
Unterhaltung gesorgt wird. Auch eine W eih
nachtsfeier wird für diejenigen Bewohnerinnen

veranstaltet, welche der elterlichen Fürsorge ent
behren.

Ein Sparzwang wird auf die Arbeiter, mit 
Ausnahme der Lehrlinge, nicht ausgeübt. Bei ei
nigen technischen Instituten entsenden die städ
tischen Sparkassen an den Lohnzahlungstagen 
einen Vertreter, welcher die Beträge der Spar- 
lustigen gleicli nach der Lohnzahlung entgegen
nimmt, bei anderen Sparkassen werden die Spar
beträge beim Sparer abgeholt.

Die Bewohnerinnen des Mädchenheims geben 
ihre freiwilligen Ersparnisse an die Vorsteherin 
ab, welche die Beträge auf den städtischen Spar
kassen in ein auf den Namen der Sparerin lau
tendes Sparkassenbuch eintragen läßt.

(Schluss folgt.)

f f

Zentralstelle für Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen.
Die 14. Konferenz der Zentralstelle fiir Arbeiterwohl

fahrtseinrichtungen trat am 5. Juni in H a g e n  i. W. zu
sammen. Die Konferenz hatte zahlreichen Zuspruch ge
funden. Die Zahl der Teilnehmer belief sich auf etwa 
250. Unter den Teilnehmern sind Pfleger der W ohlfahrts
bestrebungen, Gewerbeinspektoren, Hygieniker, Arzte, 
Fabrikbesitzer und Fabrikleiter, Reichs-, Staats- und G e
meindebeamte. V on  den Berliner Teilnehmern seien ge
nannt: Geheimrat P o s t ,  Prof. L e w i n ,  Prof. F r a n k e ,  
Prof. A l b r e c h t ,  Geheimer Admiralitätsrat H a r m s ,  Ge
heimer Medrzinalrat R o th .

Nach den geschäftlichen Mitteilungen eröffnete der 
Vorsitzende die Beratung über das 1. Thema: „D  i e 
B e l e h r u n g  d e r  A r b e i t e r  ü b e r  d i e  G i f t 
g e f a h r e n  i n  g e w e r b l i c h e n  B e t r i e b e n . “ Be
richterstatter sind Professor Dr. K . B. L e h m a n n 
Würzburg und Dr. L. L  e w i n - Berlin.

Professor Dr. K. B. L e h m a n n  behandelte die 
Frage: „W as sind und wie wirken die wichtigsten Fabrik
gifte, und was ist bisher zu ihrer Bekämpfung geschehen?“ 
Der Vortragende teilt eine Reihe von eigenen Versuchen 
mit, aus denen hervorgeht, daß eine große Reihe organi
scher Gifte, namentlich Anilin und Nitrokörper, von der 
unverletzten Haut des Tieres und auch des Menschen in 
Ausschluß jedes anderen Aufnahmeweges aufgesaugt wer
den und zu schweren Vergiftungen führen. Mit Hilfe 
großer Tabellen gibt der Vortragende einen Überblick 
über die Fabrikgifte. Der zweite Teil des Vortrages be
handelt die Frage: „W as ist bisher zur Verminderung 
der Giftgefahr in den deutschen Fabriken geschehen?“ 
Zunächst bespricht der Vortragende die Entwicklung der 
deutschen Gesetzgebung. Der Tätigkeit der deutschen 
Fabrikinspektion spendet der Vortragende hohes Lob, 
doch wünscht er die Anstellung von Gewerbeärzten bei 
der Gewerbeinspektion. Da jeder Fabrikbesitzer Interesse 
hat, einer möglichst niedrigen Gefahrenklasse anzugehören,

beseitigt er manche Gelegenheit zur gewerblichen Ver
giftung. Endlich werden als wertvolle Maßnahmen die 
Gründung zahlreicher pharmokologischer Institute an den 
deutschen Universitäten, und endlich auch die Gründung 
des Reichsgesundheitsamtes angegeben. W ichtig sind die 
Verbesserungen der technischen Einrichtung zur Abfüh
rung von Staub und Dämpfen, Ersatz von Menschenarbeit 
durch Maschinen, Einrichtung von Bädern, von obliga
torischem Kleiderwechsel, endlich in weiterem Sinne die 
Gründung von Arbeiterwohnungen, Arbeiterküchen, Speise
sälen und allen sonstigen Wohlfahrtseinrichtungen. Ein 
Urteil über die Frage, inwieweit die Arbeiter dazu bei
getragen haben, die Gefahr in den Fabriken zu vermin
dern, getraut sich der Vortragende nicht abzugeben. Er 
schätzt aber die bisherige Mitwirkung der Arbeiter in 
dieser Richtung ziemlich gering ein. Dagegen erkennt 
der Vortragende mit warmen W orten zum Schlüsse die 
erheblichen Verdienste an, die sich viele Ä r z t e  durch 
Studien und Publikationen über F'abrikkrankheiten bei 
der Bekämpfung der Giftgefahr erworben haben. Dabei 
bedauert er, daß es den angestellten F’abrikärzten aus 
naheliegenden Gründen häufig nicht möglich ist, die von 
ihnen gesammelten wichtigen Erfahrungen zu verwerten.

Den zweiten allgemeinen Bericht erstattete Prof. Dr. 
L e w i n  (Berlin). Er führte Folgendes aus: Die Tatsache, 
daß Giftarbeiter schwer geschädigt werden, ist seit Jahr
hunderten bekannt. Der Giftarbeiter verdient auch be
sonderen Schutz, weil sich bei ihm neben den Wirkungen 
der Arbeit noch die besonderen Schädigungen der Gifte 
geltend machen. Zurückzuweisen sei die Annahme, es 
geschehe schon genug, wenn die Giftarbeiter besser be
zahlt würden. Das wichtigste Mittel ist die Einschrän
kung der Giftgefahr. Und dazu gehört die Belehrung 
der Arbeiter über die Gefahren der Giftarbeit. Diese 
hat aber zur Voraussetzung, daß diese Gefahr wissen
schaftlich erforscht ist. Für einen großen Teil der Gifte
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trifft dies wohl zu, und zwar ist der Gang, wie diese Er
kenntnis gewonnen ist, der folgende: Bei rein wissen
schaftlichen Experimentaluntersuchungen wird die W ir
kungsweise eines Stoffes objektiv studiert. Dabei zeigt 
sich der Stoff als giftig für den Menschen. Erst später 
wird bekannt, daß Arbeiter, die sich mit diesem Stoffe 
beschäftigen, in ganz eigenartiger Weise erkranken. Die 
Wissenschaft will der Praxis voraus. Die Praxis muß 
sich aber die wissenschaftliche Erkenntnis zu nutze machen. 
Leider geschieht dies nicht in ausreichender Weise, und 
zwar besonders deswegen, weil die allgemeine Kenntnis 
der Gifte nicht weit genug gedrungen ist. Sonst würde 
auch besser der große Schaden, den die Giftarbeit stiftet, 
eingeschätzt werden. Bei diesem Schaden ist auch ein
zusetzen, daß dieser sich auf die Nachkommenschaft des 
Giftarbeiters vererbt. Bekannt ist die Wirkung vieler 
Gifte auf die Geburtenhäufigkeit der in Giftbetrieben 
tätigen Arbeiterinnen. Wenn auch alles das nicht stati
stisch sicher zu bestimmen ist, außer Zweifel steht es 
doch. Man darf sich hinsichtlich der Giftgefahren auch 
nicht durch die Tatsachen täuschen lassen, daß manche 
Giftarbeiter ihre Arbeit viele Jahre leisten, ohne Schaden 
zu nehmen. Die Untersuchung der Arbeiter in Giftbe
trieben vor der Einstellung bietet keine Gewähr. Bren
nend wird die Frage der Giftgefahr jetzt, w'o die che
mische Industrie eine gewaltige Zunahme erfahren hat. 
Auch den Arbeitern ist die Gefahr bekannt. Bleiweiß
fabriken haben schon Mühe, Arbeiter zu bekommen. Sehr 
dankenswert ist das große Interesse, daß die Gewerbe
inspektion an den Gefahren der Giftarbeit genommen hat. 
Wie ist dem Arbeiter die Kenntnis von den Giften 
zu übermitteln? Hierbei ist zu beachten, daß die A r
beiter ein starkes Verlangen nach Belehrung haben. Aber 
die Belehrung muß durchaus einfach gestaltet werden. 
Freilich, die Organisation dieses Unterrichts ist schwierig. 
Es käme der Unterricht in der Volksschule und in der 
Fachschule in Betracht. Aus dieser Belehrung, die sich 
erst ganz allmählich wird durchsetzen lassen können, wird 
den Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleich großer Nutzen 
erwachsen.

Über die Mitwirkung der A r b e i t g e b e r  in dieser 
Frage referierte F'abrikdirektor Prof. Dr. L e p s i  u s -  
Griesheim. Er forderte einen Ausschluß der Giftbetriebe 
aus den Wohnungen, also ein Verbot der Heimarbeit mit 
Giften, ferner die Abschaffung der F’rauen- und Kinder
arbeit in solchen Betrieben. Bei den kleineren W erk
stätten mit vorwiegend manuellem Betriebe, deren Leitern 
häufig die nötigen chemischen und konstruktiven Kennt
nisse fehlten, müßte auf Verbesserung der Einrichtungen 
hingedrängt werden. Bei den größeren Betrieben seien 
wohl fast alle etwa möglichen Schutzmaßregeln und Er
leichterungen eingeführt, die den Arbeiter mit Vertrauen 
an die Arbeit gehen lassen. Von Vorbeugungsmaßregeln 
seien besonders folgende zu empfehlen: Pflege der Sauber
keit im Betriebe und bei den Arbeitern durch Fjinrich- 
tung reichlicher und bequemer W asch- und Badegelegen
heiten, Stellung von Arbeits- und Unterkleidern , V er
kürzung der Arbeitszeit, F'ürsorge für gute Ernährung 
der Arbeiter durch Menagen etc. Wesentlich sei aber 
die ä r z t l i c h e  Überwachung; es genüge nicht, die

Neueintretenden zu untersuchen, sondern es müßte in be
stimmten Zeiträumen, etwa monatlich oder wöchentlich, 
in gefährlichen Betrieben sogar täglich, eine ärztliche 
Kontrolle platzgreifen. Hierbei müßten die Organe der 
Gewerbeaufsicht und der Berufsgenossenschaften helfend 
eingreifen, deren Zusammenarbeiten mit den F’abrikleitern 
der Referent aus eigener Erfahrung als außerordentlich 
wertvoll und dankenswert bezeichnet. Nur müßte nament
lich den Gewerbeaufsichtsbeamten durch Vermehrung der 
Stellen mehr Muße gegeben werden, damit sie sich noch 
eingehender mit den hygienischen und toxikologischen 
Aufgaben beschäftigen könnten. Von Belehrungen durch 
Merkblätter u. s. w. verspreche er sich keinen großen 
Erfolg. Bewährt habe sich dagegen die Methode, daß 
Aufseher die wichtigen Vorschriften, die für sie in ein 
besonderes Buch eingetragen sind, an jedem Löhnungs
tage vorlesen. Die in den großen Betrieben eingeführten 
Maßnahmen hätten seines Erachtens genügt, um die Ge
fahren auf das Mindestmaß zu beschränken. Sie ganz 
zu beseitigen, sei unmöglich. W ertvoll sei die stetige 
Verbesserung der maschinellen Einrichtungen, die beson
ders die Handarbeit zu ersetzen hätten. Zum Schlüsse 
forderte L e p s i u s :  1. e i n e  V e r m e h r u n g  d e s  P e r 
s o na l s  de r  G e w e r b e a u f s i c h t ,  so daß sich einzelne 
Gewerbeaufsichtsbeamte eingehend mit der Giftarbeit be
schäftigen können, 2. d i e  E r r i c h t u n g  e i n e s  I n 
s t i t u t s  f ü r  e x p e r i m e n t e l l e  F a b r i k h y g i e n e  
b e i m  k a i s e r l i c h e n  G e s u n d h e i t s a m t e .  Un
erläßlich sei ein ausgedehntes und eindringliches Studium 
der biologischen Wirkung der Gifte.

Chemiker Dr. R o e ß l e r - F r a n k f u r t  a. M. er
örtert die A rt der Mitarbeit der Arbeiter zur Förderung 
und Belehrung der Giftarbeiter. Erstens käme die Be
lehrung von Mann zu Mann in der Fabrik in Betracht. 
Der alte Arbeiter soll den neuen unterweisen. Die Be
dingung ist, daß die Arbeiter ständig sind. Zweitens 
können die A r b e i t e r - A u s s c h ü s s e  sehr viel tun. 
Sie können auch dahin wirken, daß der einzelne Arbeiter 
die Vorsicht übt, die notwendig ist, um der Giftgefahr 
zu begegnen. Mitglieder der Ausschüsse müßten in Kurse 
über Hygiene abgeordnet werden. Am meisten aber bleibt 
den Gewerkschaften zu tun. Sie können u. a. auch V or
lesungen von Ärzten und Hygienikern veranstalten. Da, 
wo die Gewerkschaften Einfluß auf die Krankenkassen 
haben, können sie diesen zur Bekämpfung der Giftgefahren 
geltend machen. In Anspruch zu nehmen ist auch die 
F o r t b i l d u n g s s c h u l e .  Sie wird etwas leisten, wenn
1. der pflichtgemäße Unterricht am Tage erteilt wird, und 
wenn 2. F’achklassen bestehen. Zum Schlüsse befürwortet 
R  o e ß 1 e r die Z u z i e h u n g  d e r  Z e n t r a l k o m 
m i s s i o n  d e r  G e w e r k s c h a f t e n  D e u t s c h l a n d s ,  
die sich bereit erklärt hat, an einschlägigen Beratungen 
teilzunehmen.

Der nächste Berichterstatter ist Dr. med. B l u m 
Frankfurt a. M. Er bespricht die Stellung des F’ a b r i k -  
u n d  K a s s e n a r z t e s  in der Bekämpfung der Giftge
fahr. An erster Stelle verlangt er die Errichtung von 
S o n d e r a b t e i l u n g e n  in den K r a n k e n h ä u s e r n ,  
in denen ausschließlich die giftkranken Arbeiter behan
delt werden sollen. Der leitende Arzt dieser Abteilung
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soll Unterricht in der Lehre von den Giftkrankheiten er
teilen. Ein solcher Unterricht sei nötig, weil das Haupt- 
stiick von den Gewerbekrankheiten, was das Klinische 
angeht, im Universitätsunterricht nicht genügend beriick- 
sicht werde. Von jedem Eabrikarzte sei der Nachweis 
zu erbringen, daß er 1. genügende Kenntnis in der Gift
lehre und Hygiene sich angeeignet habe, und daß er
2. einen Kursus auf einer Krankenhausabteilung für Gift
kranke durchgemacht habe. Es sei an eine F a b r i k 
a r z t p r ü f u n g  zu denken. Um den Fabrikarzt gegenüber 
dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer zu sichern, müßte 
dem Fabrikarzt vorgeschrieben werden, seine Kranken
bücher dem Kreisarzt vorzulegen. Hinsichtlich der Be
lehrung schlägt B l u m  vor, hier dem vom Arzt und 
Techniker genauer unterrichteten Werkmeister die Haupt
rolle zu geben. Jedoch soll der Fabrikarzt Belehrung 
im großen durch Vorträge oder Kurse über Verhütung 
von Giftkrankheiten geben. Zum Schlüsse seines Be
richtes verlangt B l u m  die genaue Belehrung der in die 
Giftarbeit neu Eintretenden. A uf eine solche Belehrung 
habe gerade diese ein Recht. Zu verwerfen sei die Ein
stellung ungeschulter Arbeiter, in der Absicht, diese, um 
die Gefahrenklasse nicht zu hoch zu stellen, schnell wieder 
zu entlassen.

In der Erörterung der Maßregeln für den Kampf 
gegen die Giftgefahren nehmen auch zwei Vertreter der 
Staatsbehörden, Regierungs- und Gewerberat O p p e r 
m a n n  und Regierungs- und Geheimer Medizinalrat Dr. 
R  o t h - Potsdam das W ort. Ersterer spricht über die 
geringe Mithilfe der Gewerbeaufsichtsbeamten auf Grund 
der bisher bestehenden Gewerbegesetzgebung. Geheim
rat R o t h  gibt eine Übersicht über das, was der Medi
zinalbeamte im Kampfe gegen die Giftgefahren jetzt zu 
tun hat. Er hebt dabei hervor, daß das Interesse der 
Arzte an der Gewerbehygiene wesentlich gewachsen ist. 
Von den R  o t h sehen Forderungen sind die wichtigsten:
1. Errichtung von S a n a t o r i e n  und von K r a n k e n 
h a u s a b t e i l u n g e n  f ü r  G i f t k r a n k e ,  2. Errich
tung von A n s t a l t e n  f ü r  G e w e r b e h y g i e n e ,
3. Begründung von L e h r s t ü h l e n  d e r  G e w e r b e 
h y g i e n e .  Bescheiden muß nach den folgenden Dar
legungen des Landesrats S c h m a l f u ß  - Hannover der 
Anteil der L a  n d e s v e r  s i c h e  r u n g s a n s t a l t e n  
an der Belehrung der Arbeiter über Giftgefahren bleiben. 
Es ist verlangt worden, diese Belehrung den Kontroll- 
beamten der Versicherungsanstalten zu übertragen. Das 
gehe aber nicht an. Es bleibt im Grunde nichts als die 
Verteilung von Merkblättern in Betracht. Den Stand
punkt des Schulmannes legte Stadtschulinspektor Dr.
S c h m i d t - München dar. Er bejaht die Frage, daß 
die Schulbehörde an der Aufklärung über die Gefahr an 
der Giftarbeit mitarbeiten müsse. Aber welche Schule 
soll das sein? Die Volksschule kann nur mittelbar an 
der Arbeit teilnehmen. Eigentlicher Unterrichtsgegen
stand in der Volksschule kann die Giftgefahr nicht sein. 
Es wäre schon sehr viel erreicht, wenn durch die V olks
schule der Erkenntnis von den Beziehungen zwischen 
Ursache und Wirkung allgemeiner Eingang verschafft 
werde. Sonst kämen nur die Fortbildungsschulen und 
insbesondere die Fachschulen in Betracht. In München

hat man diese für die gewerbehygienische Belehrung in
tensiv ausgenutzt. Sowohl in die Lehrstunden über Bürger
und Gewerbewesen, als auch in die Lehrstunden über Ge
sundheitspflege sind Hauptstücke über Giftarbeit einge
fügt. Um das Lehrpersonal für diesen Unterricht fähig 
zu machen, sind die Fortbildungsschullehrer auf ein Jahr 
beurlaubt worden , das sie darauf zu verwenden haben, sich 
in Gewerben, in der Technologie und Hygiene auszubilden.

Als letzter Berichterstatter spricht Prof. Dr. F r a n k e 
Berlin über die Aufgaben der Presse im Kampfe gegen 
die Giftgefahr.

Die Diskussion eröffnet Dr. B ö t t r i c h  - Hagen. 
Er fordert sehr eindringlich eine dauernde und strenge 
Ü b e r w a c h u n g  d e r  G i f t a r b e i t e n  d u r c h  F a 
b r i k ä r z t e .  Dank einer solchen Überwachung ist die 
Erkrankungsziffer in dem Hagener Akkumulatoren werke 
beständig und sehr beträchtlich heruntergegangen. Prof. 
Dr. D  u i s b e r g , Direktor der B a y e r  sehen Farben
fabriken in Elberfeld, kennzeichnet die Stellung der 
chemischen Fabrikleiter in der Giftfrage. Er erklärt, daß 
die Giftgefahr allein wirksam dadurch bekämpft werden 
kann, daß d i e G i f t b e t r i e b e s o  v i e l w i e m ö g l i c h  
v o n  m e c h a n i s c h e n  E i n r i c h t u n g e n  G e b r a u c h  
m a c h e n .  Belehrungen durch Flugblätter, mündliche 
Belehrung und vollends das Eingreifen der Arbeiterorgani
sationen fruchten so gut wie nicht. Die Gewerkschaften 
sind überhaupt nicht für die R olle , die mau ihnen zu
weist, zu brauchen. Sie übertreiben aus politischem In 
teresse die Giftgefahr. Tatsächlich ist die Arbeit in Gift
betrieben nicht wesentlich größer wie anderswo. Dr. B r a t 
Berlin bringt zu der letzteren Frage Materialien aus der 
Anilinfarbenfabrikation bei und kennzeichnet die mannig
faltigen Aufgaben des Fabrikvertrauensarztes. Fabrikbe
sitzer L i n d g e n s  - Mühlheim a. Rh. macht Mitteilungen 
über die Gesundheitsverhältnisse der Bleiarbeiter in dem 
Sinne, daß auch bei diesen die Giftgefahr übertrieben 
werde. Gewerbeinspektor Dr R a s c h -  Berlin will die 
Krankenkassen, insbesondere die Kassenstatistik für die 
Sache mobil machen. Von Gewerbeärzten will er nichts 
wissen, sondern die Überwachung der Giftbetriebe den 
technischen Chemikern übertragen wissen. In seinem 
Schlußworte betont Prof. L  e w i n , es sei falsch, die Gift
gefahr gering zu veranschlagen. Denn, mag man auch 
im chemischen Großbetriebe allerlei Schutzmaßnahmen 
treffen, es bleiben noch in Hülle und Fülle die G e f a h r e n  
d e r  K l e i n b e t r i e b e  bestehen. Es gilt hier durch 
gemeinsame Arbeit W andel zu schaffen.

Als zweites auf der Tagesordnung steht: „D ie Ge
staltung des Arbeiterwohnhauses“ . Der erste Bericht
erstatter C. E. O s t h a u s  spricht zunächst über „das 
Haus in seiner erzieherischen Bedeutung“ . Seine Dar
legungen gipfelten in dem Satze, daß man nach engli
schem Muster den Hausbau so gestalten müsse, daß er 
nicht allein seinen Zweck erfüllt, sondern zugleich in dem 
Bewohner das Gefühl der ästhetischen Befriedigung er
weckt. Man muß Wohnungen schaffen, die wirkliche 
Heime der Familien sind. In England geschieht dies 
schon und die Folge davon ist u. a.. daß dort die Zahl 
der öffentlichen Wirtschaften sehr viel kleiner ist, wie 
in den meisten anderen Ländern.
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Den einleitenden Hauptvortrag über die E n t w i c k 
l u n g  u n d  d e n  h e u t i g e n  S t a n d  de s  A r b e i t e r 
w o b  n h a u s b a u e s  hielt Landesgewerberat Doktor - In 
genieur M u t h e s i u s  - Berlin. Er stellt die englischen 
Unternehmungen als Muster für unsere Bestrebungen hin, 
dem Arbeiterwohnhaus trotz seiner Einfachheit bis zu 
einem gewissen Grade etwas Künstlerisches zu geben.

Über die w i r t s c h a f t l i c h e  Seite der Ausgestal
tung des Arbeiterwohnhauses sprach Herr Direktor Dr. 
B r a n d t s -  Düsseldorf. Er erörterte die Frage, ob eine 
bessere architektonische Ausgestaltung nötig und wirt
schaftlich möglich wäre.

Prof. S c h u l t z e  - Naumburg zeigte sodann an einer 
Reihe von Lichtbildern, inwieweit das B a u e r n h a u s  
f ü r  d e n  A r  b e i t e r  W o h n u n g s b a u  a l s  V o r b i l d  
zu nehmen ist. W eiter legte R ie m e rsch m id -M ü n ch e n  
im einzelnen dar, was beim Grundriß, dem Außenbau, 
dem Innenausbau und der Einrichtung von Arbeiterhäusern 
zu beachten ist. Hervorzuheben ist seiue Forderung, daß 
die Polizei sich möglichst bemühe, die guten Absichten 
der Architekten nicht durch allzu strenge Anordnungen 
zu stören.

Aus deu weiteren Verhandlungen haben eine beson
dere Bedeutung noch die Ausführungen des Aachener 
Hochschulprofessors Doktor-Ingenieur H e n r ic i-A a ch e n , 
der die A r b e i t e r k o l o n i e e n  bespricht. Man hat, 
so führt er aus, die Arbeiterkolonieen grundsätzlich ver
worfen, weil sie die Selbständigkeit der Bewohner ge
fährdeten. Aber man braucht die Kolonieen überall dort, 
wo große gewerbliche Unternehmuugen entstehen. Solche 
Betriebe aber brauchen wir, um den Bevölkerungszuwachs 
zu erhalten. Besonders betrachtet seien diejenigen A r
beiterkolonieen, die von Arbeitgebern (sei es ein Fabri
kant, oder der Staat) errichtet werden, und insbesondere 
diejenigen, die geschlossene Ortschaften darstellen. Un
erläßlich ist, daß der Arbeiter in seinem Koloniehause 
mit seiner Familie wie in einem eigenen Hause lebt. 
Diese Arbeiterkolonieen sind weder Städte noch Dörfer, 
sondern etwas Eigenes. Demgemäß müssen sie auch als 
etwas Besonderes betrachtet merden. Am wichtigsten 
aber ist die Frage, wie ist das M i ß t r a u e n  z u  b e 
s e i t i g e n ,  d a s  d i e  A r b e i t e r  a l l g e me i n  g e g e n  
K o l o n i e e n  haben. Sollte es nicht angängig sein, durch 
eine Vermietbehörde d ie  K o l o n i e e n  u n a b h ä n g i g  v o n  
d e r  F a b r i k  zu m a c h e n ?  oder man übertrage die Ver
mietung einem Privaten. H ier liegen W ege, durch welche 
die Kolonieen den Gartenstädtchen näher gebracht werden.

Aber die Kolonien werden doch etwas Uniformes beibe
halten. Das ist kein Schaden. Was die Bauweise an
geht, so muß je  nach dem Hodenpreise das Wohnhaus 
ein- oder mehrgeschossig gebaut werden. Das Ideal ist 
das Einfamilienhaus mit Stall und Garten. Neben Ein
familienhäusern muß mau in der Arbeiterkolonie auch 
Etagenhäuser bauen. In diesen Häusern könnten un
mittelbar zu vermietende Flinzelzimmer für Ledige ein
gerichtet werden. Die Einzelhäuser sind einfach als 
Ganzes zu gestalten. Jedes Haus muß eine schlichte 
elementare Gestalt herausbekommen. Einzelhäuser, Eta
genhäuser und die öffentlichen Gebäude zusammen geben 
ein stadtähnliches Bild.

Zum Schlüsse sprach als letzter Berichterstatter 
Gartendirektor H  e n k e-H am burg über die G ä r t e n  
der Arbeiterhäuser.

In der E r ö r t e r u n g  teilt Regierungsrat H u b e r g  
mit, daß für die A n s i e d e l u n g  d e r  I n d u s t r i e 
a r b e i t e r  eine wichtige Neueruug vom preußischen 
Landwirtschaftsminister getroffen worden ist. Es handelt 
sich um die Errichtung von R e n t e n g ü t e r n .  Diese 
war bisher auf Bauern und ländliche Arbeiter beschränkt. 
Jetzt soll sie auch auf Industriearbeiter ausgedehnt wer
den. Bedingung ist, daß die Vermittlung Gemeinden 
oder auch Arbeitgeber übernehmen. W eiter nimmt Stadt
rat Dr. F l es ch-Frankfurt a. M. zu einer eindringlichen 
M a h n u n g  das W ort. Sie richtet sich gegen diejenigen, 
welche durchaus das B a u e r n h a u s  z u m  V  o r b i l d  
f ür  das  A r b e i t e r  w o h n h a u s  nehmen wollen. Das 
heiße durchaus verkennen, worauf es bei der Verbesserung 
des Arbeiterwohnungswesens in den Groß- und Industrie
städten ankomme. Sicher werde sich hier das Einfamilien
haus niemals zur Norm machen lassen, geschweige denn, 
daß je  das bunte Bauernhaus mit seinen Schnörkeln Ein
gang finden könnte. Das Bauernhaus hat überhaupt ganz 
andere Zwecke zu erfüllen wie die Wohnung des Indu
striearbeiters in der Großstadt. Es geht nicht an, in der 
Großstadtwohnung alles zu vereinigen, was der Arbeiter 
zu einem gewissen Kom fort nötig hat. Dieser Kom fort 
muß vielmehr für die Gesamtheit der Bewohner eines 
Arbeiterwohnhauses als gemeinsame Einrichtung gestaltet 
werden.

Nach dem Schluß der Verhandlungen besichtigten 
die Teilnehmer an der Konferenz die A r b e i t e r w o h n 
h ä u s e r ,  welche die F’irma F u n c k e  & H u e c k  bei 
Hagen errichtet hat.

(Medizinische Reform.)

Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse, Entscheidungen.
Erhebungen, belrefl'end Arbeiterschutz. DieM etall- 

schleifer werden bei ihrem Gewerbe infolge Einatmung 
von Staub, insbesondere von Metallstaub, gesundheitlich 
schwer geschädigt. Es handelt sich dabei hauptsächlich 
um Erkrankungen der Lungen, insbesondere Schleifer
asthma und Lungentuberkulose. In einzelnen Landesteilen 
z. B. in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Arnsberg, 
sind bereits Vorschriften zur Bekämpfung dieser Ge

sundheitsgefahr erlassen worden. Zur Prüfung der Frage, 
ob der Erlaß solcher Vorschriften für das ganze Reichs
gebiet auf Grund des § 120e Abs. 1 der Gewerbeordnung 
geboten ist, hat der Staatssekretär des Innern, Graf 
v. Posadowsky, die Bundesregierungen um Erhebungen 
über die Zahl der Trocken- und der Naßschleifereien, 
über die Zahl der in ihnen beschäftigten männlichen, 
weiblichen und jugendlichen Schleifer und auch um An



50 Gewerblich - Technischer Ratgeber. 3. Heft

gaben über die Zahl der an Lungenleiden erkrankten 
Schleifer ersucht, soweit sich darüber aus der Statistik 
der Krankenkassen Auskunft geben läßt. Gleichzeitig 
sind den Bundesregierungen Grundzüge derartiger Vor
schriften zur Begutachtung zugegangen.

Diese Erhebungen sind veröffentlicht im Ministerial
blatt der Handels- und Gewerbe-Verwaltung, No. 15 
vom 17. VII. 1905 und an dieselben anschliessend die 
„Grundziige für Vorschriften über die Einrichtung und 
den Betrieb der Metallschleifereien.“

Bleierkrankungen der Arbeiter. Zur Bekämpfung 
der aus der Verwendung von Blei drohenden Gesundheits
gefahren hat der Staatssekretär des Innern die Bundes
regierungen ersucht, durch die Gewerbeaufsichtsbeamten 
feststellen zu lassen, wieviel der Arbeiter in Feilenhauereien 
infolge der Benutzung von Unterlagen aus Blei und 
Bleilegierungen beim Hauen der Feilen sowie infolge An
lassens und Härtens der letzteren in Bleibädern beobachtet 
worden sind. Gleichzeitig ist eine Äußerung darüber er
beten worden, ob die Verwendung des Bleies und seiner 
Legierungen zu Unterlagen ganz oder teilweise verboten 
werden kann.

Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben. Nach 
dem Gesetz vom 30. März 1903 war der Bundesrat er
mächtigt, für die ersten zwei Jahre nach dem Inkraft
treten dieses Gesetzes für einzelne Arten von Werkstätten 
A u s n a h m e n  von dem V erbot der B e s c h ä f t i g u n g  
e i g e n e r  K i n d e r  zuzulassen. Er hat hiervon auch 
Gebrauch gemacht. Mit dem Ende des laufenden Jahres 
ist nun die Übergangszeit von zwei Jahren a b g e 
s c h l o s s e n ,  die betreffenden Ausnahmevorschriften 
treten am 31. Dezember 1905 außer Kraft. Es wird an
genommen, daß sich vom 1. Januar 1906 ab die Gesetzes
vorschriften über das Verbot der Beschäftigung eigener 
Kinder im allgemeinen ohne wirtschaftliche Härten werden 
durchführen lassen. Um solche indessen nach Möglich
keit auch im besonderen zu vermeiden, hat der preußische 
Minister für Handel und Gewerbe bei der erheblichen 
wirtschaftlichen Tragweite dieser Gesetzesvorschriften für 
die Hausindustrie bei verschiedenen Regierungspräsidenten 
eine erneute Prüfung der Frage angeordnet, ob und in
wieweit etwa auch über den angegebenen Zeitpunkt 
h i na us  für einzelne Arten der Werkstätten A u s n a h m e n  
erforderlich erscheinen. Solche Ausnahmen könnten auch 
über den ersten Januar 1906 hinaus zugelassen werden. 
Allerdings darf dann der Bundesrat die Beschäftigung 
eigener Kinder nur unter der Bedingung gestatten, daß 
diese n i c h t  an d e n  d u r c h  T r ie b k r a f t  b e w e g te n  
Ma s c h i n e n  beschäftigt werden. Auch kann der Bundes
rat außerdem für einzelne Arten von Werkstätten Aus
nahmen von dem Verbote der Beschäftigung eigener 
Kinder unter zehn Jahren zulassen, sofern die Rinder 
mit besonders leichten und ihrem Alter angemessenen 
Arbeiten beschäftigt werden. In seiner Verfügung hat 
der preußische Handelsminister betont, daß bei den von 
ihm angeregten Vorschlägen für die Zulassung von Aus
nahmen nirgends über das Maß der im wirtschaftlichen 
Interesse der betreffenden Betriebe unbedingt Gebotenen 
hinauszugehen ist. Insbesondere soll geprüft werden, auf

welchen Zeitraum die etwa für erforderlich erachteten 
Ausnahmen zu begrenzen sind.

Ausdehnung der deutschen Unfallversicherung 
auf das Ausland. Nach einer jüngst ergangenen Ent
scheidung des R e i c h s - V e r s i c h e r u n g s a m t e s  i st  d i e  
V  e r s i e h e  r u n g  e i nes  i n l ä n d i s c h e n B e t r i e b e s  räum- 
lieh n i c h t  unter allen Umständen auf das I n l a n d  b e 
s c h r ä n k t ;  es werden vielmehr von der Versicherungs
pflicht vielfach auch solche Betriebstätigkeiten mit erfaßt, 
die sich in örtlicher Loslösung von der im Inlande be
findlichen Betriebsanlage im Auslände vollziehen. Dies gilt 
aber nur insoweit, als die im Auslande vorzunehmenden 
Arbeiten nicht von solchem Umfange oder solcher Dauer 
sind, daß sie einen s e l b s t ä n d i g e n  B e t r i e b  bilden. 
Hat eine besondere Z w e i g n i e d e r l a s s u n g ,  die 
einer auswärtigen Staatsaufsicht untersteht, die besondere 
Bilanzen zieht, selbständig Beamte und Arbeiter anstellt, 
und ein besonderes räumliches Geschäftsgebiet bearbeitet, 
die Arbeiter übernommen, bei deren Ausführung der Un
fall eingetreten, so kann eine Entschädigungspflicht der 
zuständigen inländischen Berufsgenossenschaft nicht an
erkannt werden.

Aufstellung und Betrieb von beweglichen Kraft
maschinen. Auf Veranlassung des Ministers für Handel 
und Gewerbe und des Ministers für Landwirtschaft ist 
eine P o l i z e i v e r o r d n u n g  betr. A u f s t e l l u n g  und B e 
t r i e b  von b e w e g l i c h e n  K r a f t m a s c h i n e n  (Lokom o
bilen) entworfen. Dieselbe betrifft 1. Dampflokomobilen,
2. Petroleum-, Benzin- und Spirituslokomobilen, 3. Elek
trisch betriebene Lokomobilen und ist im Ministerialblatt 
der Handels- und Gewerbe - Verwaltung, No. 15 vom 
17. Juli 1905 bekannt gemacht.

D ie F rage, ob Hitzschiag als Betriebsunfall
anzusehen sei, ist vom Reichsversicherungamt b e j a h t  
worden. Ein Arbeiter N., der am Tage im Betriebe tätig 
gewesen war, brach auf dem W ege nach seiner Wohnung 
gegen 6 Uhr abends im Hochsommer zusammen und starb. 
Die Berufsgenossenschaft lehnte jede Rentenzahlung an 
die Hinterbliebenen ab, da N. infolge eines Herzfehlers 
verstorben sei, möge auch die Hitze die Herzlähmung 
begünstigt haben. Das Schiedsgericht erachtete aber 
einen Betriebsunfall für vorliegend und sprach den Hinter
bliebenen eine Rente zu, da nach den angestellten Er
hebungen der Tod des N. nicht eingetreten wäre, wenn 
nicht besondere Umstände, die mit dem Betriebe im Zu
sammenhang stehen, hinzugekommen wären. N. habe 
während der heißesten Tageszeit eine über den Rahmen 
der üblichen Betriebsarbeit hinausgehende Tätigkeit aus
zuüben gehabt; auch habe der W ind die Betriebsstätte 
nicht berühren können. Das R  e i c h s - V e r s i c h e r u n  g s - 
A m t  bestätigte die Vorentscheidung, indem es in Betracht 
zog , daß die Herzlähmung des N. offenbar durch die 
Hitze begünstigt sei, welche mehr als 30 Gr. C. betragen 
habe. Voraussetzung eines Betriebsunfalls sei, daß der 
Betrieb die Überhitzung des Körpers, die den T od wesent
lich verursacht habe, durch Umstände erheblich gefördert 
habe, die im Betriebe liegen. Dies müsse aber mit dem 
Schiedsgericht vorliegend angenommen werden.

(Vossische Zeitung, No. vom 12. V II. 1905.)
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Von der preussischen Gewerbeinspektion im Jahre 1904.
Die Jahresberichte der Königlich preußischen R egie

rungs- und Gewerberäte und Bergbehörden für 1904 
(Berlin 1905, Deckers Verlag. 800 S., Preis geb. M. 7.50) 
konstatieren, von einigen Ausnahmen abgesehen, eine 
gegenüber den Vorjahren sich in steigendem Maße gün
stiger gestaltende Lage der industriellen Verhältnisse. 
Daraus ist aber nicht zu schließen, daß sich die in
dustrielle Produktion auch lohnender gestaltet hätte. An 
Arbeitsgelegenheit fehlte es nirgends, aus manchen Be
zirken wird sogar ein Mangel an Arbeitskräften gemeldet. 
Gleichwohl hielten sich die A r b e i t s l ö h n e  im großen 
und ganzen auf der Höhe der Vorjahre. W o sie viel
leicht unter dem Drucke der Organisationen eine Stei
gerung erhielten, wurde diese, wie aus verschiedenen 
Berichten hervorgeht, durch erhöhte Preise der Existenz
mittel wieder ausgeglichen.

D er vermehrten B e s c h ä f t i g u n g s g e l e g e n h e i t  ent
sprach eine Zunahme der revisionspflichtigen Fabriken 
und der diesen gleichgestellten Anlagen von 103 423 im 
Jahre 1903 auf 124 580 im Jahre 1904. Bei diesen so
wie den folgenden Zahlen ist sehr zu berücksichtigen, 
daß die zum Teil auffallende Zunahme herbeigeführt 
wurde durch die Unterstellung der früher nicht revisions
pflichtigen Betriebe der Kleider- und Wäschekonfektion 
unter die Gewerbeaufsicht durch die Bundesratsverord
nung vom 17. Februar 1904. In diesen Fabriken u. s. w. 
waren 1904 tätig 2 704 945 Arbeiter überhaupt gegenüber
2 516 783 im Vorjahr, mithin mehr 188162. V on diesen 
waren erwachsene männliche Arbeiter 2025080, Arbeiterin
nen von 16 bis 21 Jahren 201044, über 21 Jahre 286694, 
junge Leute von 14 bis 16 Jahren: männlich 124305, 
weiblich 65 392, Kinder unter 14 Jahren männlich 1534, 
weiblich 896. Besonders auffallend ist die starke Zu
nahme der weiblichen Arbeitskräfte um 57 956. Ist diese 
auch zum Teil zurückzuführen auf die obengenannte Bun
desratsverordnung, so entspricht sie anderseits auch dem 
steigenden Bestreben vieler Unternehmer, sich an den 
weiblichen Arbeitern billige Arbeitskräfte zu sichern, um 
zu möglichst geringen Herstellungskosten produzieren zu 
können. Die Prozentzahl der revidierten Fabriken ist im 
Berichtjahre bedauerlicherweise wieder zurückgegangen. 
Wurden im Vorjahre noch 50905 — 49,2 Proz. der 
revisionspflichtigen Anlagen revidiert mit 2 021 379 =
80,3 Proz. Arbeitern, so sank im Jahre 1904 die Prozent
zahl der Betriebe auf 47,5 und der Arbeiter auf 79,9 
herab.

Die Zahl der Anlagen, in welchen bei den Revisio
nen Z u w i d e r h a n d l u n g e n  gegen die Bestimmung 
der Arbeiterschutzgesetzgebung betr. jugendliche Arbeiter 
ermittelt wurden, stieg im Jahre 1904 auf 7405 gegen 
6307 im Jahre 1903. Ebenso vermehrte sich die Zahl 
der wegen Zuwiderhandlungen bestraften Personen im 
gleichen Zeitraum von 963 auf 1403. Hieraus dürfte zu 
schließen sein, daß die Behörden mit Bestrafungen jetzt 
stärker vorgehen. Eine zum Teil bedeutende Steigerung 
der Verstöße haben aufzuweisen die Bestimmungen über 
Arbeitsbücher, Lohnzahlungsbücher, Anzeigen, Verzeich
nisse, Aushänge, Beschäftigungsdauer u. s. w. Zurückge
gangen sind die Verstöße gegen die Bestimmungen über

Pausen und Sonntagsbeschäftigung. D ie Zahl der A n
lagen, in denen Zuwiderhandlungen gegen die Schutzbe
stimmungen für Arbeiterinnen ermittelt wurden, ist noch 
stärker gewachsen, und zwar von 1909 auf 2893, die Zahl 
der bestraften Personen von 307 auf 576. Gegenüber 
diesen wenig erfreulichen Feststellungen ist hinsichtlich 
der Überarbeit anzuerkennen, daß sowohl die Zahl der 
Betriebe, denen Überarbeit gestattet war, als auch die 
Zahl der Betriebstage und endlich die Summe der be
willigten Überstunden zurückgegangen ist.

Von mehr a l l g e m e i n e r e n  F e s t s t e l l u n g e n  der 
Gewerbeaufsichtsbeamten seien folgende hervorgehoben. 
Das Verhältnis zwischen ihnen und den Arbeitern sowie 
den Arbeitgebern war zum Teil nicht befriedigend, sonst 
durchweg gut. Namentlich wurden sie von den letzteren 
vielfach in Anspruch genommen; ihren Anregungen wurde 
seitens der Arbeitgeber durchweg mit Entgegenkommen 
F’ olge gegeben, wie der Beamte für den industriereichen 
Arnsberger Bezirk hervorhebt. AVeniger ist das von den 
kleineren Betriebsinhabern zu berichten. Die Organi
sationen der Arbeiter schreiten allgemein voran und ge
winnen zum Teil bereits einen merkbaren Einfluß. Unter 
ihrem Druck gehen die Arbeitgeber vielfach zu einer V er
kürzung der Arbeitszeit über, anderwärts aber auch frei
w illig, wobei beide Teile gut fahren. D ie Verstöße 
gegen die Arbeiterschutzgesetzgebung zeigen eine bedauer
liche Zunahme, namentlich in den Betrieben der Ziege
leien und Bäckereien. Über die Durchführung des Kinder
schutzgesetzes, das am 1. April 1904 in Kraft getreten 
ist, läßt sich noch nichts Bestimmteres sagen. Jeden
falls hat aber schon der Versuch, das Gesetz durchzu
führen, gezeigt, wie groß die Kinderbeschäftigung außer
halb der industriellen Betriebe in manchen Bezirken ist. 
Zur Durchführung des Gesetzes erhoffen die Aufsichts
beamten viel von einem Zusammenarbeiten mit der Lehrer
schaft. Die Klagen über mangelndes Interesse von A r
beitern und Arbeitgebern gegenüber Maßnahmen zur Ver
hütung von Betriebsunfällen und auf dem Gebiete der 
Gewerbehygiene sind die alten. Die Zahl der Unfälle 
ist weiter gestiegen. Gerade die Berichte der Gewerbe
aufsichtsbeamten aber enthalten eine Reihe wertvoller 
Hinweise, wie man einer Steigerung der Zahl der „Opfer 
auf dem Felde der Arbeit“  mit E rfolg begegnen kann 
und wie namentlich auch der Arbeiterschutz in besonders 
gesundheitsschädlichen Betrieben weiter auszubauen ist.

Den Schattenseiten aus den Berichten der preußischen 
Gewerbeaufsichtsbeamteu stehen auch eine Reihe von 
L i c h t s e i t e n  gegenüber. Die Bestrebungen der Arbeit
geber, den Arbeitern ihre Lage nach Möglichkeit zu 
erleichtern, nehmen, ohne daß erstere durch öfters unange
brachte Kritiken sich beirren lassen, richtig ihren Fortgang, 
besonders auf dem Gebiete des Wohnungswesens. Neuer
dings scheint man mehr wie früher auch der Bekämpfung 
des Alkoholismus, der Förderung des Bildungswesens, 
Erteilung von Urlaub u. s. w. seine Aufmerksamkeit zu 
widmen. Arbeitgebern wie Arbeitnehmern, die an füh
render Stelle stehen, ist das Studium der Berichte dringend 
zu empfehlen. Manches Vorurteil wird dann vielleicht 
schwinden. (Kölnische Volksztg., No. 13. VII. 1905.)
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Technische Mitteilungen.
Vorrichtung znm sicheren Abstellen von Dampf

maschinen von irgend einer Steile ans. Die in den
Figuren 47, 48 u. 49 dargestellte Vorrichtung rührt von 
M. Berlingin, Direktor des Hüttenwerks Vielle - Mon- 
tagne in Penchot (Aveyron), her. Sie 
hat den Zweck, eine Dampfmaschine 
in bestimmten J'ällen durch einen 
Stromunterbrecher selbsttätig und 
zwar von einer bebeliebigen Stelle 
aus abstellen zu können.

Die Vorrichtung ist seit 3 Jahren 
in dem W erk in Penchot an einer 
Farcotschen Maschine von 350 HP. 
angebracht, welche eine mit einem 
sehr schweren Schwungrad von 50 
Umdrehungen versehene AValzenstraße 
treibt, und hat sich dort auf das beste 
bewährt.

Die Vorrichtung besteht
1. aus einer von der .Regulator

welle angetriebenen Dynamomaschine 
a von 3 Amperes bei 25 V olt Span
nung;

2. aus einem Elektromagneten 
von 20 kg Tragfähigkeit;

3. aus einem H ebel c, desseu 
einer Arm an seinem Ende das Ge
wicht von 20 kg aufnimmt und dessen 
anderer Arm zum Anheben des zu 
diesem Zweck mit einem Stift m ver
sehenen .Regulators behufs Absper
rung des Dampfzutritts zu den Schie
bern dien t;

4. aus einem gußeisernen Gewicht, 
d von 20 kg, welches oben einen 
Deckel g aus weichem Eisen und un

ten eine mit Gewinde versehene Stange k trägt, auf welcher 
ein kleines Handrad h sitzt. Diese Stange ist in einer 
Hülse c geführt und endigt unten in eiueu durchlochten 
Kolben, welcher zwecks Vermeidung von Stößen auf den 
Regulator in einem Olcylinder n gleitet;

5. aus einem kleinen Hebel p, welcher eine auf dem

Eig. 47.

Fig. 48. Fig. 49.
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Wasserinjektor r des Kondensators befestigte Füllen
scheibe q sperrt, die, wenn der Hebel sie freigibt, durch 
ein Gewicht s in die den Abschluss des Injektors herbei
führende Stellung gebracht wird ;

6. aus einem kleinen in der Nähe des Holzwerks an
geordneten Stromunterbrecher, von dem aus die Arbeiter 
die Maschine bei einem eintretenden Unfall abstellen 
können.

Hie so zusammengesetzte Vorrichtung arbeitet selbst
tätig in folgenden F ällen :

a) B e i  A b f a l l e n  o d e r  B r u c h  d e s  T r e i b 
r i e m e n s  e d e s  R e g u l a t o r s .

Infolge Stillstandes der Regulatorswelle steht auch 
die kleine Dynamomaschine still. Da kein Strom mehr 
durch den Elektromagneten läuft, fällt das Gewicht auf 
den H ebel, dieser hebt den Regulator an und schließt 
so den Dampfzutritt. Die Maschine gelangt infolge
dessen ebenfalls zum Stillstand. Gleichzeitig drückt ein 
aui unteren Ende des Gewichtes angebrachtes W inkel
stück auf den kleinen am Fußboden gelagerten H ebel p ; 
hierdurch wird die auf den Injektor aufgekeilte Rillen
scheibe q frei und schließt den Injektor.

Zur Wiederingangsetzung der Maschine braucht man 
nur das kleine oberhalb der Führungshülse befindliche 
Handrad h zu drehen, worauf sich die Gewindestange 
und mit ihr das Gewicht wieder in die Höhe bewegt.

b) B e i  A b g l e i t e n  de s  R  e g  u l a t o  r - T r e i b 
r i e m  e n s e.

Wenn der Treibriemen abgleitet, läßt der Regulator, 
dessen Geschwindigkeit sich verringert, zu viel Dampf zu 
und die Maschine fangt an durchzugehen. D a aber in
folge dieses Abgleitens die Geschwindigkeit der Dynamo
maschine sich verringert und der Strom nicht mehr stark 
genug ist, das Gewicht zu halten, so fällt dieses nieder 
und bringt die Maschine zum Stillstand.

c ) W e n u  d a s  W a l z w e r k  d i e  M a s c h i n e  
z u  s t a r k  i n  A n s p r u c h  n i m m t .

Wenn der Druck der Walzen zu stark ist und zu 
sehr auf der Maschine lastet, so verringert sieh die Ge
schwindigkeit derselben und das Gewicht fällt wie in 
dem vorhergehendem Falle nieder und hält die Maschine 
an , indem zugleich ein kräftiges Läutewerk in Gang 
gesetzt wird. Man kann also dann leicht den Druck 
regeln.

d) B e i  z u f ä l l i g e m  F e s t s e t z e n  d e s  W a l z 
w e r k s .

Wenn das W alzwerk sich zufällig festsetzt, schließt 
die Vorrichtung den Dampfzutritt ab und die Trägheit 
des Schwungrades sucht allein das Hindernis zu über
winden. Man könnte die Vorrichtung leicht mit einer 
Bremsvorrichtung verbinden, welche die Energie des 
Schwungrades nach und nach verringert.

e) B e i  e i n e m  d e r  M a s c h i n e  o d e r  d e r  
W a l z e n s t r a ß e  z u s t o ß e n d e n  U n f a l l .

In diesem Falle brauchen die Arbeiter des AValz- 
werks nur den kleinen in ihrem Bereich befindlichen 
Stromunterbrecher in Tätigkeit zu setzen, um die Ma

schine abzustellen. Dieses Abstellen ist gefahrlos, da 
jedesmal, wenn das Gewicht niederfällt und den Dampf
zutritt zum Oylinder absperrt, der Zutritt von Wasser 
zum Kondensator abgeschlossen ist, mithin Wasserschläge 
nicht erfolgen können.

Man kann diese kleinen Stromunterbrecher an jeder 
beliebigen Stelle des Arbeitsraumes anordnen, um von 
irgend einem Orte aus die Maschine abzustellen.

Die Vorrichtung kann bei jeder A rt von Maschinen 
angebracht werden. Die Dynamomaschine verbraucht 
nur 50 Watt, was eine Ausgabe von wenigen Centimes 
für den Tag ausmacht.
(Aus Bulletin de l’Association des Industriels de France).

Mit Schillzgehäuse versehene Vorrichtung zum 
Sättigen von Flüssigkeiten mit Kohlensäure. (Fig. 50 
u. 51.) Beim Sättigen von Flüssigkeiten mit Kohlensäure 
oder anderen geeigneten Gasen wird der Flüssigkeitsbe
hälter häufig infolge eines zu hohen Gasdruckes zersprengt 
und die umherfliegenden Glassplitter oder Metallstücke 
verletzen die in der Nähe befindlichen Personen. Eine 
gute Schutzvorrichtung muß deshalb verhindern, daß aus 
Unachtsamkeit ein zu hoher Druck in dem F'lüssigkeits- 
gefäß erzeugt wird, und daß Glassplitter oder Metallstücke 
umhergeschleudert werden, falls der Flüssigkeitsbehälter 
aus irgend einem Grunde trotzdem zerspringt. Die nach
stehend beschriebene Vorrichtung entspricht diesen A n 
forderungen.

An dem Auslaßstutzen 6 des Gasbehälters, welcher 
mit einem Hahn und einem Manometer ausgestattet sein 
kann, ist vermittels einer Muffe das Rohr 7 befestigt, 
welches in die zu sättigende Flüssigkeit getaucht wird. 
An den Stutzen ist ein Gehäuse 1 angeschraubt, welches 
einerseits einen mit Gewinde versehenen Anschlußpfropfen
3 für den die zu sättigende Lösung enthaltenden Behälter, 
andererseits eine durch ein Ventil 10 verschließbare Aus
laßöffnung besitzt. An dem Gehäuse 1 ist vermittels 
eines Bolzens 12 eine mit Handgriff versehene Schutz
haube drehbar befestigt, die sich mit dem Bolzen 13 auf 
eine das Ventil 10 belastende Feder stützt. Damit ist 
die einfache, sinnreiche Einrichtung erschöpft. Es be
darf nur noch der Anordnung, das G e w i c h t  der Scliutz- 
haube, deren Vorderwand aus einer dicken Glasplatte be
steht, so zu wählen, daß die F'eder stark genug belastet 
wird, um den Austritt des Gases aus der Öffnung des 
Gehäuses zu verhindern. Dies muß so weit geschehen, 
bis der Druck in dem die Flüssigkeit enthaltenden Be
hälter bezw. der Druck des Gases, welches die Flüssig
keit durchströmt und sich in dem Gehäuse 1 .angesammelt 
hat, die gewünschte Größe erreicht.

Um zu hohen Druck auf die Feder zu vermeiden, 
bringt man für den Bolzen 13 Anschläge an, auf die er 
sich vor dem völligen Zusammendrücken der F'eder auf
legen kann. Wenn die Schutzhaube hochgeklappt ist, 
kann in dem F'lüssigkeitsbehälter kein höherer Druck ent
stehen, als er durch das Eigengewicht des Ventils bedingt 
ist. Dieser Druck ist zwar nicht imstande, die Flasche 
zu zersprengen, aber es wird die Flüssigkeit bei diesem 
Druck in dem erforderlichen Maße mit dem Gase auch 
nicht gesättigt werden. Die Schutzhaube muß daher
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immer über den Flüssigkeitsbehälter geklappt werden, 
wenn eine genügende Sättigung der Flüssigkeit erzielt 
werden soll. In diesem Zustande ist aber die Schutz
vorrichtung in Wirksamkeit. Die Gefahr des Zerspringens 
wird also beseitigt, sobald die Schutzvorrichtung entfernt 
wird.

Die Vorrichtung ist durch D .R .P . geschützt.
W. B.

#

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.
Vom  3. Juli 1905 an.

Kl. 201. E. 10447. Sicherheitsvorrichtung bei mit 
Hochspannung arbeitenden elektrischen Fahrzeugen. 
E l e k t r i z i t ä t s - A k t . - G e s .  v o r m .  W.  L a h -  
m e y e r  & C o ., F r a n k f u r t  a. M. 5‘. 12. 04.

Kl. 47 g. M. 26826. Sicherheitsventil für Behälter 
zur Aufbewahrung unter Druck stehender Flüssig
keiten. M. F. C a rl M ü lle r , H a m b u r g ,  Ericastr. 31. 
27. 1. 05.

Vom 6. Juli 1905 an.
Kl. 13 d. H. 30589. Vorrichtung zum Ableiten von 

Dampfwasser und zum Entlüften der Leitung für 
Dampf heizungen, bei der ein als Abschlußventil aus
gebildeter Schwimmer von einer W and umgeben ist, die 
beim Ansteigen des Dampfwassers für den Kaum, in 
welchem sich der Schwimmer bewegt, einen Wasserver
schluß herstellt. W a r r e n  W  e b s t e r  & C o ., C am d en , 
V. St. A .; Vertr.; Georg Benthin, Berlin SW . 61. 
19. 5. 03.

Kl. 13 e. D. 15349. Vorrichtung zum Entfernen des 
Kesselsteins von den Wandungen eines Dampfkessels.
L o u i s  D a u p h i n  a i ne  u. P i e r r e  Ch a l us ,  Ne v e r s ,  
F r a  n k r .; Vertr.: E. W . Hopkins u. K. Osius, Pat.- 
Anwälte, Berlin SW . 11. 14. 11. 04.

Kl. 20 1. G. 19305. Sicherheitsvorrichtung für elek
trisch betriebene Motorwagen; Zus. z. Pat. 116712.



3. Heft Gewerblich-Technischer Ratgeber. 55

A l l g e m e i n e  E l e k t r i z i t ä t s - G e s e l l s c h a f t ,  B e r lin . 
14. 12. 03.

Kl. 35 a H. 33681. Scliachtverschluss. Ot t o  H i l l e  
u. Ma x  H a b e r k o r n ,  K r i e b i t z s c h ,  S.-A . 29. 8. 04.

Vom 10. Juli 1905 an.
Kl. 15(1. M. 26749. Vorrichtung zum gefahrlosen 

Gin führen der zu bedruckenden Papierbahn zwischen 
den Schön- und Widerdruckzylinder von Rotations
Maschinen. E r n s t  M a n n ,  S i e g e n .  13. 1. 05.

Kl. 49 a. M. 24224. Universal-Werkzeugmaschine mit 
beliebig einstellbarer Arbeitsspindel. M a s c h i n e n 
f a b r i k  M ü n c h e n ,  G.  m.  b. H. ,  Mü n c h e n .  10. 10. 03.

Kl. 49 b. M. 26622. Verfahren zum Zentrieren der 
Schwerachse schnell umlaufender Scheiben und 
Räder. W i l h e l m  Ma t h i e s e n ,  L e u t z s c h - L e i p z i g .  
19. 12. 04.

Vom 13. Juli 1905 an.
Kl. 35 a. Sch. 21 558. Einrichtung zum Verhindern 

des Zustandekommens unzulässiger Geschwindig
keiten beim Betriebe von Fördermaschinen, Aufzugs
maschinen ii. dgl.; Zusatz z. Pat. 158610 u. dem 
Zus.-Pat. 159137. E. S c h w a r z e n a u e r ,  H e i d e l b e r g ,  
Lutherstr. 19. 1. 2. 04.

Kl. 4 " d. G. 19478. Rienienaufleger mit Gelenk
stange und am freien Ende des drehbaren Aufleger- 
dornes vorgesehener einstellbarer lliilse. Os c a r  
Ge b a u e r ,  B e r l i n ,  Scharnhorststr. 22. 14. 11. 03.

Kl. 85 a. P. 15055. Filter mit Liiftungseinrichtungeu 
zur Enteisenung und Reinigung von Wasser. 
P h ö n i x ,  K u n s t s t e i n f a b r i k  und B r u n n e n b a u 
g e s c h ä f t  J.  M e y e r  & Go.  B r i e s e n ,  B r i e s e n  
(W e s tp r .)  17. 7. 03.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 3. Juli 05.

Kl. 37 c. 254242. Dachleiter mit den Dachfirst iiber- 
greifendein, nach dem Firstwinkel einstellbarem 
Au fhängebiigel. M a r t i n  H o f m a n n  u. P a u l  
H  o f m a n n , G r o ß r ö h r s d o r f .  24. 5. 05. H. 
27061.

Kl. 45 e. 254497. Rieineii-Ausrückvorrichtung mit 
Bremse fiir Dreschmaschinen zum gleichzeitigen Still
setzen der Maschine beim Überführen des Riemens von 
der Festscheibe auf die Losscheibe. U e l z e n e r  
E i s e n w e r k  A.  B ü l t e m a n n  & S o h n ,  U e l 
z e n .  17. 5. 05. LT. 1971.

Kl. 46 c. 254421. Beim Umstürzen des Automobils
selbsttätig ausschaltender und beim Aufstellen selbst
tätig eiuschaltender Fliissigkeitskontakt für die Zün
dungsleitung. B r a u n  & B o c k m a n n ,  M a n n 
h e i m .  16. 5. 05. B. 27843.

Kl. 47 a. 254104. Selbsttätige Ein- und Ausriick-
vorrichtung fiir den Antrieb von Maschinen mit 
in einem Bottich umlaufendem Getriebe (Teigknet
maschinen u. dgl.) beim Offnen und Schließen des 
Deckels. L e n n e p e r  M a s c h i n e n b a u  - A  n - 
s t a l t G r o b e l  & P o h 1, L e n n e p ,  Rhld. 24. 5. 05. 
L . 14368.

Kl. 47 a. 254381. Schutzvorrichtung fiir Zentrifu
gen, bestehend aus einem die Zentrifuge schützenden

Ring mit Deckel. F r a n z  H u n g e r s h o f f ,  L e i p 
z i g .  2. 6. 05. H. 27145.

Kl. ö l a. 254124. Atmungsapparat für staub-, rauch
oder gaserfiillte Räume mit an einer über das A t
mungsgehäuse schiebbaren Muffen angeordneten Gummi
Anschlußstücken für Nase und Mund. M e t a l l  - 
s c h l a u c h f a b r i k  P f o r z h e i m  (vorm. Hch. 
Witzenmann), G. m. b. H ., Pforzheim. 26. 5. 05. 
M. 19604.

Kl. 61 a. 254373. Vorrichtung zum Geradestellen 
von Leitern auf schrägen Unterlagen, bestehend aus 
einem am Leiterunterte'l dreh- und feststellbar anzu
ordnenden Fußteil mit Führungen. J o h a n n  N e p o 
m u k  K r e u z e r ,  L u c k a h a m m e r ,  Post Ober- 
viechtach. 17. 3. 05. K . 24062.

Kl. 66 b. 254247. Fleischschneidemaschine (Cutter) 
mit an der Schüssel direkt angeordnetem Zahukranz 
nebst Schutzrippe für denselben. E i s e n h ü t t e n -
& E m a i l l i e r w e r k ,  N e u s a l z  a. O. 25. 5. 05.
E. 8103.

Vom  10. Juli 05.
Kl. 35 d. 254 542. Vorrichtung zum Heben gefüllter 

Säcke behufs bequemer Aufnahme auf den Rücken, 
aus einem auf einer schiefen Ebene mittels W inde hoch
ziehbaren, den Sack aufnehmenden Schlitten. A l b e r t  
S c h ö n t h a l ,  W a l l d o r f  a. Werra. 5. 6. 05. 
Sch. 21054.

Kl. 45 c. 254518. Häckselmaschine mit feststehender 
Schutzwand. Fa. H e i n r i c h  L a n z ,  M a n n 
h e i m .  29. 5. 05. L. 14376.

Kl. 45 e. 254 519. Selbsteinleger mit an vollen 
Scheiben angegossenen Mitnehmerzinken. Fa. 
H e i n r i c h L a n z ,  M a n n h e i m .  29. 5. 05. L. 14377.

Kl. 45 e. 254 526. Brustplatte au Binde- und Kniipf- 
vorriehtungen für Strohbinder mit seitlichen Schutz
rändern. E l s n e r  & H o l d s c h m i d t ,  B r a u n 
s c h w e i g .  31. 5. 05. E. 8123.

Kl. 45e. 254 627. Ausriickvorrichtung des Binde
mechanismus an Strohbindern durch den Schutz
korb. Fa. H e i n r i c h L a n z ,  M a n n h e i m .  3. 6.
05. L. 14402.

Kl. 61 a. 254 736. Gesichtsmaske für Atmungsappa
rate mit Ventilen, die in Stutzen innerhalb der Maske 
angebracht sind. S a u e r s t o f f f a b r i k  B e r l i n ,  
G. m. b. H. ,  B e r l i n .  17. 4. 05. S. 12340.

Kl. 74 b. 254 809. Vorrichtung zum Anzeigen explo
siver Gase, bestehend aus einem den Kontakt schließen
den, durch Platinmoorkörper erwärmten Ausdehnungs
draht. M a x  W u t t g e ,  Caprivistr. 18 u. E d m u n d  
Fa l k e ,  Wrangelstr. 125, Be r l i n .  3. 5. 05. W . 18337.

Kl. 81 e. 254 896. Die Vereinigung von Säure und 
Karbonaten ermöglichende, wärinecmpfiudliche Aus
lösevorrichtung au einem Apparat zur Erzeugung 
flaminenerstickender Gase. F a b r i k  e x p l o s i o n s 
s i c h e r e r  G e f ä ß e ,  G. m. b. H. ,  S a l z k o t t e n .
13. 4. 05. F. 12 398.

Kl. 86g. 254 502. An der Weblade hin und her be
weglich anzubringender Schützenfänger fiir mecha
nische Webstiihle. F r a n z  T e p l y ,  F o r s t  i. L.
2. 5. 05. T. 6873. •
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Patente.
Deutschland.

Kl. 17 a. 160 5!)5 vom 17. April 1904. O t t o  W  o m - 
in e r i n  T ü r k i s m ü h l e .  SicherheitsYorrichtung 
für Arbeitsmaschine». (Fig. 52 u. 53.)

An Arbeitsmaschinen sind häufig auch solche Ma
schinenteile, welche zeitweise zugänglich sein müssen,

schützten Maschinenteile ausgerückt is t ; ebenso ist ein 
Einrücken erst nach dem Wiederanbringen der Schutz
vorrichtung möglich.

D ie Erfindung besteht nun darin, daß die Schutz
vorrichtung mit der Schaltung des Antriebes so ver
bunden ist, daß durch die Entfernung der Schutzvor
richtung die geschützten Maschinenteile selbsttätig von 
dem Antrieb abgeschaltet und durch die Wiederanbrin-

Fig.

Fig. 53.
von einer Schutzvorrichtung (Kappe, Netz o. dgl.) um
geben. Die Entfernung dieser Schutzvorrichtungen ist 
meistens nur cfarm m öglich, wenn der Antrieb der ge-

52.
gung der Schutzvorrichtung wieder in Betrieb gesetzt 
werden.

Die Zeichnung veranschaulicht die Erfindung an einer 
Fleischschneidemaschine. D ie durch einen Kiementrieb 
in Drehung gesetzte W elle i treibt vermittels einer K upp
lung g  h die W elle k des Messerkopfes, der von einer 
Schutzhaube a überdeckt ist. D ie Haube a trägt ein mit 
ihren Scharnierbolzen c fest verbundenes Auge b und 
auf dem Scharnierbolzen ist eine Scheibe von der Form 
eines Kreisausschnittes befestigt, der in eine am Maschi
nengestell verschiebbar gelagerte, entsprechend gebogene 
Schiene e eingreift. W ird die Haube von dem Messer
kopf entfernt, d. h. in der Pfeilrichtung gedreht, so schiebt 
die Scheibe d die Schiene e nach unten. Hierdurch wird 
ein W inkelhebel f  gedreht, der mit seinem freien Ende 
zwischen zwei Bunde der Kupplungshälfte g  greift. Die 
letztere wird durch die Bewegung des Winkelhebels ver
schoben und so die W elle k des Messerkopfes ausgerückt, 
d. li. zum Stillstand gebracht. W ird die Haube wieder 
zugeklappt, so verschiebt sich die Kupplungshälfte g  in 
entgegengesetzter Richtung und die Messerkopfwelle wird 
mit der Antriebswelle wieder gekuppelt.

An Stelle der aus- und einrückbaren Kupplung kann 
eine lose Riemscheibe auf der Messerkopfwelle vorge
sehen werden. In diesem Fall wird der freie Arm des 
Winkelhebels als Gabel ausgebildet, welche beim Öffnen 
bezw. Schließen der Schutzhaube den Antriebsriemen auf 
die Losscheibe bezw. von der Losscheibe bewegt.
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Kl. 47<1. 161707 vom 17. Februar 1904. E m a n u e l  
K o  tt u s c h  in W e t z i k  on  b. Z ü r ic h . Riemenrücker 
mit verschiebbarer und drehbarer Gabelstang’e.

Von den bekannten Riemenrückern, bei denen die 
Gabelstange außer ihrer Verschiebung noch eine Drehung 
um ihre eigene Achse erfährt, zum Zw eck, die Gabel 
mit dem Riemen in oder außer Berührung bringen zu 
können, unterscheidet sich die vorliegende neue A nord
nung im wesentlichen dadurch, daß bei ihr die Gabel
stange nicht um ihre eigene, sondern um eine mit dieser 
gleichgerichtete Achse drehbar angeordnet ist, so daß

stange auch seitlich wieder mittels der Stange f  zurück
geschoben (Pfeil 4 in Fig. 54) und diese losgelassen. Der 
Hücker hängt dann wieder senkrecht frei herab, der 
Riemen aber liegt auf der nächst kleineren Stufe zwischen 
dem nächsten Gabelarmpaar.

Soll der Riemen auf die nächst größere Stufe gerückt 
werden, so wird umgekehrt verfahren.

Die schwingbare Aufhängung des ganzen Rückers 
gestattet, wie Fig. 55 erkennen läßt, die Benutzung des 
Rückers sowohl bei unten auflaufendem Riemen, als auch 
bei oben auflaufendem.

Fig. 54.

sie eine Zylinderfläche beschreibt und schon bei Drehung 
um einen verhältnismäßig kleinen Winkel die Gabel mit 
dem Riemen in oder außer Eingriff gebracht werden 
kann.

Bei der Ausführungsform nach Fig. 54 und 55 ist auf 
der W elle a der Stufenscheibe b , durch einen Stellring 
gegen Verschiebung gesichert, der gegabelte Arm d pen
delnd aufgehängt. An diesem ist mittels eines Zapfens 
die Stange f  zum Handhaben des Rückers drehbar be
festigt. Der Arm d trägt das Gleitlager für die Rücker
stange h, die gegenüber der Stufenscheibe die Gabelarme 
i trägt und mit der Stange f  durch die Schubstange k 
verbunden ist. . Durch die Gabelarme i geht eine Quer
stange j.

Soll der Riemen auf die nächst kleinere Stufe ge
rückt werden, so wird zunächst die Stange f  in der Ebene 
senkrecht zur Wellenachse geschwungen (Pfeil 1 in Fig. 55), 
bis der Riemen zwischen den Gabelarmen i an der Quer
stange j liegt, und dann wird die Stange f  seitlich ge
schwungen (Pfeil 2 in Fig. 54), so daß der Riemen auf 
die nächst kleinere Stufe gerückt wird, worauf die Stange 
wieder in der Ebene senkrecht zur W ellenachse (Pfeil 3 
in Fig. 55) zurückgeschwungen wird, bis die Gabelarme i 
ganz an dem Riemen vorbeitreten; darauf wird die Rücker-

England.
4977 vom 19. Februar 1904. P h i l i p  S ma r t  L i d d e l l  

in K i n g s t o n - o n - T h a m e s .  Schutzvorrichtung fiir 
Pliittmascliinen und dergl.

Bei Maschinen, bei denen eine Walze mit einer Gegen
lage zusammen arbeitet, z. B. bei Plätt- bezw. Mangel
maschinen, werden häufig Unfälle dadurch hervorgerufen, 
daß die Finger bezw. die Hände der die Maschine be
dienenden Arbeiter von der Walze erfaßt und zwischen 
diese und die Gegenlage gezogen werden, wodurch die 
Finger nicht nur gequetscht, sondern gleichzeitig ver
brannt werden, da die Gegenlage durch den durchströmen
den Dampf auf einer sehr hohen Temperatur gehalten 
wird. Durch die in der Fig. 56 u. 57 in Vorder- und Seiten
ansicht dargestellten Schutzvorrichtung sollen Unfälle der 
erwähnten Art unmöglich gemacht werden. Etwa */a Zoll 
oberhalb der Speiselippe U, über welche der Stoff o. dgl. 
zwischen die Plättwalze A  und die durch Dampf geheizte 
Gegenlage B eingeführt wird, ist an der ganzen W alze ent
lang eine Stange D geführt, welche ein leichtes Gitter 
E trägt, das verhüten soll, daß der Arbeiter den Stoff 
über die Stange D hinweg zwischen die W alze und die 
Gegenlage schiebt und so die Wirkung der Schutzvor
richtung unmöglich macht. Die Stange D ist in Hebeln
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gelagert, welche auf den Stirnflächen der Walzen dreh
bar am .Maschinengestell gelagert sind. Derjenige Hebel, 
welcher oberhalb der Antriebscheibe für die W alze liegt, 
trägt eine Stange L , welche unten in einem Auge des 
Maschinenrahmens geführt und mit einem Ansatz P  aus 
hartem Metall z. B. Stahl versehen ist. Letzterer greift 
in eine Aussparung einer die Ausrückgabel J für den A n
triebsriemen tragenden Gleitstange ein, welche ihrerseits 
vermittels eines Bolzens in den Schlitz eines am Maschinen
rahmen gelagerten Winkelhebels S eingreift, der auf seinem 
freien Ende ein verschiebbares Gewicht trägt. Auf der 
Stange L , die in ihrer Länge veränderlich ist, ist ein 
Ring festgeschraubt, unter welchen eine Gabel N eines

am Maschinenrahmen drehbar gelagerten, ein verschieb
bares Gewicht Z tragenden Hebels greift. Das Gewicht 
Z wird an seinem Hebel derart aufgehängt, daß es das 
Gewicht der Stange D, des Gitters E, der diese tragen1- 
den Hebel und der Stange L annähernd ausgleicht, so- 
daß die Stange L  durch den leisesten Zug nach oben 
aus der Aussparung der die Gabel J tragenden Gleit
stange entfernt wird, und diese durch das auf dem W inkel
hebel S angeordnete Gewicht verschoben werden kann. 
Wenn die Maschine in Betrieb ist, ruht der Ansatz P der 
Stange L  in der Aussparung der die Ausrückgabel J 
tragenden Gleitstange. Sobald nun eine Hand zwischen 
die Speiselippe 0  und die Walze A  kommt, stoßen die 
Knöchel, bevor die Finger von der Walze und der heißen 
Gegenlage erfaßt werden, an die Stange D und üben auf 
diese einen Druck aus. Durch diesen Druck werden die 
die Stange D  tragenden H ebel um ihren Befestigungs
punkt gedreht und die Stange L  achsial nach aufwärts 
bewegt, so daß deren Ansatz P  aus der Aussparung der 
Ausrückgleitstange entfernt wird. Das auf dem Hebel 
L  sitzende Gewicht kommt jetzt zur Wirkung und schiebt 
vermittels des Hebels S die Gleitstange mit der Gabel .) 
nach vorne, so daß der Antriebsriemen auf die Losscheibe 
gerückt wird und die Maschine augenblicklich zum Still
stand kommt. Statt durch ein Gewicht kann der Hebel 
S durch eine Feder o. dgl. beeinflußt werden; ebenso 
kann an Stelle des Gewichtes Z eine Feder verwendet 
werden.

Technologisches.
Vorsicht hei Anwendung von Iniienanstrivh fiir 

Dampfkessel. Zahlreiche Versuche sind bekanntlich ge
macht worden, Anstx*ichmittel für das Innere von Dampf
kesseln zu finden, welche sowohl das Rosten der Bleche 
als den allzu festen Ansatz des Kesselsteins verhindern. 
Abgesehen davon, dass viele derartige Mittel o ft den ge
hegten Erwartungen nicht entsprechen, sind sie auch 
häufig nicht ganz ungefährlich. Manche Anstriche sind 
z. B. nicht so leicht aufzutragen, weil sich namentlich 
bei warmen Kesselwänden Gase entwickeln, die der Ge
sundheit des ausführenden Arbeiters schädlich sind und 

wohl zu bedenklichen Unfällen Veranlassung 
geben können, indem der Arbeiter im Kessel 
ohnmächtig wird, was sehr üble Folgen haben 
kann. Aber selbst wenn das Anstrichmittel seine 
volle Schuldigkeit tu t , kann es gerade des
wegen nicht ohne besondere V orsicht angewen
det werden. Ein Beispiel hierfür teilt in der 
„Zeitschrift für Dampfkessel- und Maschinen
betrieb“  No. 3 der Düsseldorfer Dampfkessel
revisionsverein mit: Man hatte einen engrühri
gen Siederohrkessel, System „M ax N icol“ , innen 
zum Schutze gegen Rosten und zum leichteren 
Entfernen des Kesselsteins mit einem Anstrich 
versehen, welcher die Ursache eines Unfalles 
werden sollte. Während des Betriebes riss 
nämlich in der unteren Reihe ein Siederohr 
von der vorderen Rohrwaud ab; durch den 
plötzlich ausströmenden Dampf wurden die 
Feuertüren aufgeschlagen und das auf dem Rost 

befindliche Feuer herausgeschleudert. Der Heizer, wel
cher glücklicherweise nicht unmittelbar vor dem Kessel, 
sondern etwas seitlich stand, kam infolgedessen mit 
einer leichten Verletzung der Hand davon. Der A n
strich hatte nämlich bewirkt, dass der Kesselstein wäh
lend der Betriebspausen, in denen sich die Wandungen 
etwas abkühlen konnten, in kleinen Stückchen absprang 
und sich vorn in den Siederohren und in den vordem 
Wasserkammern ablagerte. Dadurch trat während des 
Betriebes dann, infolge Wärmestauung, eine verhältnis
mässige Erhitzung der Siederohre ein, woraus sich das 
Abreissen des betreffenden Rohres erklärt. Diese Wirkung 
war allerdings noch durch eine falsche Montage der beiden 
Wasserkammern begünstigt, welche nicht parallel zu
einander lagen, so dass die Siederohre leicht geknickt 
waren. Man weist in der Mitteilung nun mit Hecht darauf 
hin, dass man bei Anwendung von Innenanstrichen vor
sichtig sein soll, besonders sind die unmittelbar von den 
Heizgasen getroffenen Stellen des Kessels nicht damit 
zu versehen, da ähnliche t'olgen, wie oben geschildert, 
dann leicht eintreten können. Denn es ist ja  bekannt, 
dass Anhäufungen von Schlamm und Kesselstein in Dam pf
kesseln viel gefährlicher sind als eine gleichmässige, nicht 
zu starke Bedeckung der W ände mit Kesselstein. W e
nigstens aber sollte man dafür sorgen, dass der Kessel
stein, welcher sich eventl. ablösen kann, dann auch ent
fernt wird und nicht an anderer Stelle sich in noch 
stärkerer Schicht ansetzen kann.



3. Heft Gewerblich - Technischer Ratgeber. 59

Selbstentzündung in Kolilenlianfen. Dieses ist eine 
„brennende“ Frage in so manchen Betrieben. Es ist fast 
immer das Ergebnis unrichtiger Lagerung zufolge man
gelnden Besserwissens. Wärme sowohl, wie Feuchtigkeit, 
oder beides, lassen im Kohlenhaufen eine schwache Oxy
dation entstehen, die ihrerseits Wärme erzeugt und da
durch weiter gefördert wird, und so kommt es durch 
Wechselwirkung endlich zur Entzündung. D a es sich 
dabei also um Oxydation handelt, das heisst um eine 
Verbindung mit Sauerstoff, der einen Bestandteil der 
Luft bildet, so fo lgt, dass der übliche Brauch, in dem 
Haufen Luftröhren anzubringen, gänzlich falsch ist, so
fern die Röhren nicht weit genug sin d , um genügend 
Luft zuzulassen, dass die Hitze abgeleitet werden kann. 
Gewöhnlich sind die Röhren aber nicht nur zu eng, 
sondern auch nach keinem richtigen Ventilationsplan ver
teilt , so dass sie nur dazu dienen, der K ohle weitere 
Luft für die Oxydation zu verschaffen. Bituminöse Kohlen 
verhalten sich in dieser Hinsicht schlimmer als Hartkohlen; 
und je  mehr wässerige und flüchtige Stoffe und je  mehr 
Schwefel sie enthalten, desto gefährlicher sind sie. 4,75°/o 
Wassergehalt kann als das Maximum gelten, das solche 
Kohle enthalten darf, wenn sie beim Lagern vor über
mässiger Erwärmung frei bleiben soll. Erreicht die Tem
peratur einer Schicht 60 0 0 ., so wird die Sache gefähr
lich. Man misst am einfachsten mittelst eines einge
rammten Eisenstabes, den man eine W eile stecken lässt; 
nach dem Herausziehen kann ein Erfahrener durch Be
fühlen beurteilen, ob Gefahr vorliegt, und hat man ein 
Thermometer zur Hand, so lässt man es eine Minute an 
dem heissen Ende des Stabes, nachdem man dick mit 
Putzwolle umwickelt hat. Vorbeugende Massregeln sind: 
man häufe niemals eigentlich nasse K ohle; die Behält
nisse sollten von Eisen oder mit Beton ausgekleidet 
und ihre Lage sollte eine kühle sein, also nicht in der 
Nähe von Kesseln. Man lagere nie höher als 4 Meter 
und lasse hinreichend weite Ventilationskanäle, auch rings 
herum an den Seiten. Ist es aber einmal zur Überhitzung 
gekommen, so darf man nicht etwa von oben mit Wasser 
begiessen, denn von diesem könnte vielleicht nur soviel 
eindringen, als genügt, um den Zustand noch zu ver
schlimmern. Was man tun muss, ist umschaufeln; geht 
dies aber nicht an, oder vermutet man, dass das Innere 
bereits brennt, so kann man noch retten, wenn man ein 
weites R ohr, das am untern Ende eine Anzahl Löcher 
eingebohrt hat, eintreibt, bis es die Schicht der bereits 
angekokten K ohle erreicht; dann lässt man einen Wasser
strom durchlaufen, der solcherart das Feuer allerdings 
mit Sicherheit löscht. („Technics“ ) B. E.

«
Berufsgenossenschaftliches.

Bie staatliche Unfallversicherung 1904. Die Be
rufsgenossenschaften sind gegenwärtig damit beschäftigt, 
ihre ausführlichen Rechnungsergebnisse für 1904 zu
sammenzustellen, um sie dem Reichsversicherungsamte 
zu unterbreiten, das später eine für den Bundesrat und 
den Reichstag bestimmte Zusammenstellung derselben 
vornehmen wird. Die A u s g a b e n  f ür  d i e  s t a a t l i c h e  
U n f a l l v e r s i c h e r u n g  auf 1904 lassen sich wenigstens

annähernd auch gegenwärtig schon übersehen. Nach den 
vorläufigen Berichten, die dem Reichs-Versicherungsamte 
von den Trägern der Unfallversicherung bereits vor einiger 
Zeit übermittelt sind, sind im letztverflossenen Kalender
jahre an Entschädigungen etwa 126,8 Millionen Mark ge
zahlt worden. Gegenüber dem Vorjahre bedeutet diese 
Summe eine Steigerung um 9,6 Millionen Mark. Die 
Entschädigungen nehmen unter den Ausgaben der Träger 
derUnfallversicherungdenbei weitem bedeutendsten Posten 
ein. Der nächste ist seit einigen Jahren wieder der B e
trag, um den die Reservefonds aufgefüllt werden müssen. 
Bekanntlich ist durch die Unfallversicherungsnovelle vom 
Jahre 1900 die Erweiterung der Reservefonds sowohl für 
die gewerblichen wie für die landwirtschaftlichen Berufs
genossenschaften vorgeschrieben. In den ersten drei 
Jahren, also von 1901 bis 1903 einschließlich mußten 
die gewerblichen Berufsgenossenschaften 10 Proz. ihres 
Reservefondsbestandes zuschlagen. Diese Fonds erreichten 
demnach bei ihnen die H öhe von 170,5 Millionen Mark 
Ende 1903. Für 1904 ist ein Zuschlag von 9 Proz. vor
geschrieben gewesen. Man wird demgemäß damit rechnen 
müssen, dass die gewerblichen Berufsgenossenschaften für 
das letztverflossene Kalenderjahr rund 15,3 Millionen Mark 
als Reserven angelegt haben. Die landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften sind verpflichtet, jährlich 2 Proz. 
ihrer Ausgaben als Reserven anzusammeln, was für 1904 
eine Summe von 0,7 Millionen Mark ausgemacht haben 
dürfte. D ie Gesamtausgabe für die Reservefonds wird 
sich demnach auf etwa 16 Millionen Mark belaufen haben. 
Die nächstwichtige Ausgabe stellen die Verwaltungskosten 
dar, die auf Grund der jährlich zu beobachten gewesenen 
Steigerung auf 12 Millionen Mark anzurechnen sind. 
Setzt man die übrigen Kosten, wie die der Fürsorge für 
Verletzte innerhalb der gesetzlichen Wartezeit, der Unfall
untersuchungen und Entschädigungsfeststellungen, des 
Rechtsganges, der Unfallverhütung und der sonstigen 
Ausgaben gleichfalls auf Grund der bisher festgestellten 
Beträge mit 8,5 Millionen Mark an, so e r h ä l t  m a n  
e i n e  G e s a m t a u s g a b e  v o n  n i c h t  w e n i g e r  a ls
163,3 M i l l i o n e n  M a r k .  D a die Ausgabe für staat
liche Unfallversicherung im Jahre 1903 sich auf 152,3 Mil
lionen Mark stellte, wovon 117,2 auf Entschädigungen, 
15,5 auf Reservefondsbeiträge, 11,7 auf Verwaltungskosten 
und 8,2 auf sonstige Ausgaben kamen, s o  w ü r d e  i m  
1 e t z v e r f  1 o s s e n e n K a l e n d e r j a h r e  g e g e n 
ü b e r  d e m  V o r j a h r e  e i n e  M e h r a u s g a b e  v o n  
e t w a  11 M i l l i o n e n  M a r k  z u  v e r z e i c h n e n  
g e w e s e n  s e i n .  (National-Zeitung.)

Die Mehrzahl der gewerblichen Beriifsgenosseu-
schat'ten hat gelegentlich der in letzter Zeit abgehaltenen 
diesjährigen Generalversammlungen Feiern ihres zwanzig
jährigen Bestehens abhalten können. Dazu führen die 
„B . P. N .“ aus:

Das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 trat 
zwar erst mit dem ersten Oktober 1885 in Kraft, die zu 
seiner Ausführung bestimmten Organe waren jedoch  zum 
allergrößten Teile bereits im Frühjahr und Sommer des
selben Jahres errichtet worden. Sieht man auf die zwei 
Jahrzehnte zurück, die die gewerblichen Berufsgenossen
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gewirkt haben, so wird man vor allem die Tätigkeit an
erkennen müssen, die von den an der Spitze der Träger 
der Unfallversicherung stehenden Gewerbetreibenden ge
leistet worden ist. Sie waren die Bahnbrecher auf diesem 
ehrenamtlichen Gebiete und ihrer rastlosen Arbeitsfreudig
keit ist es in erster Linie zu danken, wenn die berufs
genossenschaftliche Organisation sich so entwickelt hat, 
daß sie am wenigsten Anlaß zu Klagen gegeben hat. 
Es ist Pflicht der Gesamtheit der Staatsbürger, jenen 
Männern, die in selbstlosester Weise an der Erhaltung 
des sozialen Friedens auf diesem Gebiete gewirkt haben, 
bei der jetzigen Gelegenheit den verdienten Dank abzu
statten. W enn die Berufsgenossenschaften, wie dies bei 
den Feiern vielfach geschehen ist, ferner einen Rückblick 
auf ihre geschichtliche Entwicklung geworfen haben, so 
ist dabei die Zunahme der Fürsorge für die Arbeiter und 
deren Familien hauptsächlich aufgefallen. Die kleinen Ent
schädigungssummen der ersten Jahre des Bestehens der Be
rufsgenossenschaften sind gewaltigen Ausgabesummen in 
den letzten Jahren gewichen. D ie Arbeiterschaft Deutsch
lands erhält entsprechend dem für die Unfallversicherung 
gewählten Umlageverfahren von Jahr zu Jahr größere 
Entschädigungsbeträge, und diese Entwicklung wird auch 
noch einige Zeit anhalten. Jedoch die Ausgaben werden 
von den Berufgenossen mit Rücksicht auf den humanitären 
Zweck, dem sie dienen, gern gezahlt. Man ist sich in 
den berufsgenossenschaftichen Kreisen bewußt, daß Deutsch
land mit der staatlichen Unfallversicherung eine kulturelle 
Aufgabe ersten Ranges erfüllt und hat sich bei den er
wähnten Feiern vielfach das Versprechen gegeben, eben
so wie in der Vergangenheit auch in der Zukunft zum 
Besten der deutschen Arbeiterschaft keine Mühe und 
keine Opfer zu scheuen, um die durch das Gesetz ge
gebenen Vorschriften nach allen Richtungen zu erfüllen.

(Vossische Zeitung, No. vom 13. Juli 1905.)

#
Sprechsaal,

Antwort anf die Anfrage in Heft 1, Seite 23.
Die Abführung der beim Beizen von Metallen entstehen
den Säuredämpfe, unter gleichzeitiger Wiedernutzbar
machung derselben, ist nicht so einfach und erfordert, 
wenn sie ihren Zweck erfüllen soll, eine umfangreiche 
Apparatur. Die vom Schornstein angesaugten Gase müs
sen hinter ihrer Entwicklungsstelle durch sogenannte 
T  u r i 11 s und A b s o r b i e r t ü r m e  aus Steinzeug ge
leitet werden. Der Fragesteller läßt sich am besten von 
der Firma „ V e r e i n i g t e  T o n w a r e n f a b r i k e n  
A k t .-G e s . ,  C h a r l o t t e n b u r g “ oder „ B e t t e n 
h a u s e n  b e i  C a s s e l , “ einen Katalog kommen, in 
welchem er solche Kondensationsapparate für Säuredämpfe 
abgebildet findet. B r a u n e - C ö l n .

V. Versammlung von Heizungs- und Lüftungs
Fachmännern. Unter Leitung des Geheimen Regierungs
rats Professor K o n r a d  H a r t m a n n  als Vorsitzenden 
fand die obige Versammlung unter zahlreicher Teilnahme 
von Fabrikanten und Ingenieuren der Heizungs- und 
Lüftungstechnik am 2. bis 5. Juli in H a m b u r g  statt. 
Aus der Reihe der bei dieser gehaltenen Vorträge wird 
den Lesern des G.-T. R . besonders der folgende interes-

f a c h e r  O f e n -  u n d  K e s s e l h e i z u n g e n ' ,  Vortrag des 
Herrn E. N ie s , Oberingenieur des Vereins für Feuerungs
betrieb und Rauchbekämpfung in Hamburg, dessen V er
öffentlichung im nächsten H eft erfolgen soll.

»
Gewerbeinspektion.

P e r s o n a l - V e r  a n d e r  u n g e n i m p r e u ß i s c h e n  
G e w e r b e - A u f s i c h t s d i e n s t .

D er Gewerberat Herrn. S t r o h m e y e r  in Stettin ist 
zum Regierungs- und Gewerberat ernannt und ihm die 
etatsmäßige Stelle eines gewerbetechnischen Rats bei 
den Regierungen in Stettin, Köslin und Stralsund verliehen 
worden.

Der Gewerberat K a r l  M ü l l e r  in Minden ist zum 
Regierungs- und Gewerberat ernannt und ihm die etats
mäßige Stelle eines gewerbetechnischen Rats bei der 
Regierung in Minden verliehen worden.

Es sind versetzt worden: Gewerberat K o z e r  von 
Göttingen nach Arnsberg, die Gewerbeinspektoren Dr. 
B o r g m a n n  von Linden (Hannover) nach Düsseldorf zur 
Unterstützung und Vertretung des dortigen Regierungs
und Gewerberats, Dr. R a s c h  von Berlin N. nach Linden 
(Hannover) und Dr. R u h n a u  von Neusalz a. Q. nach 
Berlin N . in der bisherigen Amtseigenschaft, der Gewerbe
assessor Dr. B u b l i t z  von Unna nach Neusalz a. Q,. zur 
Verwaltung der dortigen Gewerbeinspektion, der Ge
werbeassessor M i n ß e n  von Kattowitz nach Lüneburg, 
der Gewerbeassessor Dr. D a m m  von Stettin I  nach 
Berlin SO., der Gewerbeassessor O e l e r t  von Cöln I I  nach 
Liegnitz, und zum 1. Oktober d. J. die Gewerbeassisten
tinnen R e i c h e r t  von Berlin SO. nach Berlin C. und 
K ü m m e r t  von Berlin C. nach Berlin SO.

Dem Gewerbeassessor D o l l  ist auftragsweise die 
Verwaltung der Stelle des Eichungsinspektors in K iel 
übertragen.

Die Gewerbeassessoren Dr. K i r c h n e r  in Göttingen, 
sowie Ernst S c h m i t t  in Aachen sind zu Gewerbe
inspektoren ernannt und dem letzteren die Verwaltung der 
Gewerbeinspektion Aachen I  übertragen.

D ie Gewerbereferendare U l r i c h s  aus Breslau, 
D r e s c h e r  aus Potsdam und Dr. R o s e b r o c k  aus 
Koblenz sind nach bestandener Prüfung zu Gewerbe
assessoren ernannt worden. Der Gewerbeassessor 
D r e s c h e r  ist der Gewerbeinspektion in Merseburg, der 
Gewerbeassessor U l r i c h s  der Gewerbeinspektion Berlin
I  (Potsdam) als Hilfsarbeiter überwiesen worden

D ie Geschäftsräume der k g l. G e w e r b e - I n s p e k t i o n  
B e r l i n  W . befinden sich jetzt Charlottenburg, Mommsen- 
straße 76, II.

sieren: E r f a h r u n g e n  i m F e u e r u n g s b e t r i e b  e in - Wilke, Ferd., Stettin, Pestalozzistr. 11.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
N e u e  M i t g l i e d e r :

Eger, Carl, Magdeburg, Arndtstr. 9 H .
Fleischmann, Friedr., Nürnberg, Weberplatz 2.
Hederich, E., Baugewerksmeister, Metz, Kleine Pariser

straße 15.
Hörber, Carl, Nürnberg, Rathausgasse 1.
Schulze, Bernhard, Düsseldorf, Wagnerstr. 29. 
Spielmann, Alexander, Breslau, Sandstr. 13.
Steiger, Teophil, Dörnach b. Mühlhausen i. Eis., Schul- 

straße 2. ^

Für die Schriftleitung verantwortlich : Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Gross-Lichterfelde-W . 
Druck der Buchdruckerei Boitzsch, ft. m. b. H.. Roitzsch.
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sowie für

E in rich tu n g  und Betrieb gew erb lich er  Anlagen.
V. Jahrgang. 15. August 1905. 4. Heft.

Darstellung der Arbeiterverhältnisse bei der Königlich Preussischen
Feldzeugmeisterei.*) (Schluss.)

III. B e s o n d e r e r  S c h u t z  d e r A r b e i t e r  Die ersteren enthalten im besonderen An- 
f ü r  L e b e n  und  G e s u n d h e i t .  Weisungen über die Kenntnisnahme der Vor-

Außer den ,,g e m e i n s am e n U n f a l l  v e r -  Schriften, über das allgemeine Verhalten der
h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  f ü r  a l l e B e h ö r -  Arbeiter, über die Prüfung und Benutzung der

Fig 58.
Schaftfräserei der Gewehrfabrik Spandau.

den  d e r  F e l d z e u g m e i s t e r e i “ kommen 
in Betracht die „ U n f  a l l v e r  h üt u n g s v o r - 
S c h r i f t e n  f ü r  d e n  B e r e i c h  d e r  F e l d -  
z e u g m e i s t  er  ei.“

*) Mit Genehmigung des Herrn Kriegsministers aus 
dienstlichem Materiale veröffentlicht. Der Herausgeber.

Maschinen einschließlich der elektrischen An
lagen, über das Putzen, Reinigen u. s. w. von Ma
schinen, über die Schutzmittel und Kleidung für 
die Arbeiter, über die Behandlung der Säuren, 
Laugen und Gifte, über den Zustand der Ver
kehrswege, Treppen und Leitern, über die Ver-
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hütung von Feuersgefahr und endlich über das 
Verhalten bei Verletzungen und Unfällen.

Die letzteren berücksichtigen die e i n z e l n e n  
t e c h n i s c h e n  G e b i e t e  und sind in folgende 
zehn Abschnitte geteilt:

I. A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  (Be
triebsanlagen, Betriebsführung, hygienische 
und sanitäre Schutzmaßregeln) nebst einer 
Vorschrift über die Benutzung von S ch u tz
brillen  und R espiratoren .

II. B e t r i e b  v o n  D a m p f k e s s e l n  mit der 
Dienstvorschrift für D a m p f f a ß  wär t e r .

III. K r a f t m a s c h i n e n .
IV.  T r i e b w e r k e  (Wellenleitungen und Zu

behör).
V. A rb e its - und W e r k 

zeugmaschi nen (Holz
bearbeitung, Metallbear
beitung) nebst einer Vor
schrift über das Mon
tieren der maschinell an
getriebenen Schleifsteine.

VI. G i e ß e r e i b e t r i e b .  
VII. F a h r s t ü h l e  u nd  

H e b e z e u g e  (Lauf
krane , Laufkatzen, Fla
schenzüge u. s. w.

VIII. Bewegung von Lasten.  
IX.  E l e k t r i s c h e  A n l a 

g e n  nebst einer Anlei
tung zur ersten H i l f e 
l e i s t u n g  b e i  Un
f ä l l e n  in elektrischen 
Betrieben.

X . Betriebe, in denen P u l 
v e r ,  S c h i e ß w o l l e  
und a n d e r e  S p r e n g 
s t o f f e  verarbeitet wer
den, mit einer besonderen 
Vorschrift, betreffend 
Schutz m aßregeln g e 
gen Bl e i vergi f tung für 
die Arbeiter und Arbei
terinnen.

Jeder der zehn Abschnitte 
enthält im ersten Teile die Vor- 
chriften für den A r b e i t 
g e b e r  und im folgenden Teile 
die Vorschriften für den A r 
b e i t n e h m e r .

Das Aufsichts- und Arbeiter
personal ist verpflichtet, sich mit 
den U n f a l l v e r h ü t u n g s 
V o r s c h r i f t e n  eingehend 
vertraut zu machen und wird 

hierin durch den Vorstand der Behörde über
wacht.

Die Kraft- und Arbeitsmaschinen sowie die 
Kraftübertragungen sind, soweit wie angängig, 
mit Schutzvorrichtungen ausgerüstet, welche eine

Fig. 59.
Absaugeanlage für Messingstaub der Artilleriewerkstatt Spandau.
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Fig. 61. Staubabsaugeanlage der Schmirgelschleifmaschine der Gewehrfabrik Danzig.
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unabsichtliche Annäherung und Berührung ver
hindern.

W o in einzelnen Fällen durch die Eigenart 
der gefahrbringenden Maschinenteile eine solche 
Vorrichtung nicht angebracht werden kann, ist 
durch auffallenden g e l b e n  Anstrich auf die be
stehende Gefahr aufmerksam gemacht und durch 
Aushang auf die Bedeutung dieses Anstrichs hin
gewiesen.

Eine Sammlung von Zeichnungen bewährter 
Schutzvorrichtungen ist bei der Feldzeugmeisterei 
aufgestellt. Dieselbe ist im Besitz sämtlicher 
unterstellten Behörden und wird laufend ergänzt. 
Das Material hierzu liefert die einschlägige 
Literatur, Beobachtungen in den Privatfabriken, 
sowie die eingehende Durcharbeitung dev der 
Feldzeugmeisterei von allen unterstellten Behör
den einzureichenden Unfallanzeigen.

Gesundheitliche Maßnahmen zum Schutz gegen 
Krankheiten, im besonderen B e r u f s k r a n k 

h e i t e n ,  werden überall da getroffen, wo 
sich eine Gefahr für die Gesundheit vermuten 
läßt.

Belehrungen und Hinweise auf die erlassenen 
besonderen Arbeitsvorschriften werden durch das 
Aufsichtspersonal fortlaufend gegeben.

Regelmäßige ärztliche Untersuchungen finden 
nach den Vereinbarungen mit den Ärzten in be
stimmten Zeitabschnitten statt.

Erforderlichenfalls wird für angemessenen 
Wechsel der Arbeitstätigkeit gesorgt.

Schutzkleider und Schutzbrillen sowie Gummi
handschuhe und Respiratoren werden unentgelt
lich geliefert.

Durch besondere sorgfältige und andauernde 
Versuche ist festgestellt worden, bei welchen 
Arbeiten Schutzkleider, Schutzbrillen und Respira
toren getragen werden müssen und können. Die 
zweckmäßigste Konstruktion ist hierbei ebenfalls 
ermittelt worden.

Fig. 62.
Innenansicht des Nitrierraums mit Absaugeanlage für Säuredämpfe der Pulverfabrik Hanau.
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Regelmäßige Waschungen und Bäder nach 
ärztlicher Vorschrift werden innerhalb der Arbeits
zeit ohne Lohnkürzung gewährt und überwacht. 
Wasch- und Brauseeinrichtungen für die Arbeiter 
der Pulverfabrik Spandau sind bereits in Fig. 27 
(Heft 2 Seite 26) gezeigt worden.

Die zu den vorgeschriebenen Reinigungen 
notwendigen Gegenstände, als Seife, Handtuch, 
Zahnseife, Mundwasser, Händebürsten, sowie Des-

der Bleiarbeiter befindet sich am Schluß 
der Unfallverhütungsvorschriften.

Für Bleiarbeiter ist die Einrichtung 
eines besonderen Waschraums mit Wasch
einrichtung, Schrank für Zahn- und Hände
bürsten, Mundwasser, Zahnseife getroffen, 
sowie ein Milchkochapparat aufgestellt, in 
welchem die als Vorbeugungsmittel ver
abfolgte Milch für die Anstreicher abge-

Fig. 63.

Neues Nitrierwerk der Pulverfabrik bei Hanau.

infektions- und Neutralisierungsmittel werden un
entgeltlich geliefert.

In Betracht kommen zur Zeit folgende Ar
beiten :

a) alle Bleiarbeiten *) einschließlich der Zu
richtung bleihaltiger Farben und deren 
Verwendung. Die Vorschrift zum Schutz

*) Es wird angestrebt, die Verwendung von blei
haltigen Farben tunlichst einzuschränken und sie durch 
andere geeignete Mittel zu ersetzen. Bei fast allen 
Farben ist dies bereits gelungen.

kocht wird,
b) Lötarbeiten, Verzinnen, Verzinken.

In den Räumen, wo solche Arbeiten 
in größerem Umfange ausgeführt werden 
müssen, wird für gründliche Lüftung ge
sorgt. Ein Beispiel einer solchen Anlage 
zeigt eine Klempnerei, die durch frische, 
im Winter erwärmte Zugluft gelüftet 
wird.

Die beim Beizen entstehenden Säure
dämpfe werden aus möglichst abgeschlosse-
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uen Kasten, in denen die Beizbottiche 
stehen, abgesaugt.

c) Arbeiten an Schleifmaschinen und Sand
strahlgebläsen.

Es wird für eine möglichst energische 
Absaugung des entstehenden Staubes Sorge 
getragen. (Eig. 59 u. 61.)

d) Zurichten und Verarbeiten von Borsten 
sowie Hecheln und Haarschlagen.

Durch Einkapseln der Maschinen, so
wie durch Absaugung des Staubes mittels 
Exhaustoren wird das Auftreten von Staub 
im Arbeitsraum nach Möglichkeit beseitigt.

e) Untersuchung und Verarbeitungvon Spreng
stoffen und giftigen Chemikalien.

Eine Absaugeanlage ist auch für die 
Explosionsgase bei Zündhütchen - Lade
pressen angelegt.

f) Säurearbeiten.
Eig. 62 u. 63 zeigen die Anordnung einer 

Nitrieranlage, in der schädliche Säure
dämpfe auftreten können. Die Nitrier
zentrifugen sind vollständig eingekapselt 
und durchTonrohrleitungen an Exliaustoren 
angeschlossen, auch die Einwurftrichter 
nach den Schwemmkasten haben nochmals 
Absaugung. Die Bäume selbst sind sehr 
hoch und luftig ausgestattet.

Die Wirksamkeit der angeordneten 
Dunstrohre kann noch durch eingebaute 
Exhaustoren erhöht werden. Durch diese 
Anordnungen sind auch hier sehr gute 
Arbeitsbedingungen geschaffen worden.

Auch bei solchen Arbeiten, wo zwar eine 
Gesundheitsschädigung nicht unmittelbar zu be
fürchten ist, bei denen aber mehr oder weniger 
belästigender Staub oder belästigende Dämpfe

auftreten, sind vielfach Absaugeanlagen geschaffen 
worden.

Fig. 58 u. 60 zeigen Absaugeanlagen für Holz
maschinenwerkstätten, durch die die feuergefähr
lichen Späne und der feine die Atmungsorgane 
belästigende Holzstaub aus den Werkstätten ent
fernt und in besonderen Kammern, nach Ab
scheidung der Luft, gesammelt und teilweise 
durch eine Presse in Brikettform zum bequemen 
Verfeuern gebracht wird.

Die Anordnung von Absaugeanlagen ist in 
der Messing- und Aluminiumgießerei des Feuer
werkslaboratoriums Spandau getroffen, durch 
welche die beim Schmelzen und Gießen ent
stehenden Dämpfe sehr energisch abgesaugt 
werden.

Auch sind, die Eß-, Ruhe- und Kleiderab- 
legeräume, mit Dampfheizung zum Trocknen der 
Kleider, die Wasch- und Badeeinrichtungen in 
demselben Gebäude untergebracht, so daß die 
erhitzten Arbeiter nicht erst ins Freie zu gehen 
brauchen. Eine derartige Verbindung der Räume 
wird überall, wo es erforderlich erscheint, an
gestrebt.

Bei dem Neubau der Schmiede in der Ar
tilleriewerkstatt Lippstadt sind ganz besondere 
hygienische Einrichtungen zum Wohle der A r
beiter getroffen worden. Hier werden die ent
stehenden Rauchgase unmittelbar über den 
Schmiedefeuern durch angeschlossene Exhausto
ren abgesaugt; dadurch wird ein Eindringen der
selben in die Arbeitsräume, wie es sonst, zumal 
bei ungünstigen Außenluftverhältnissen, vorkommt, 
gänzlich vermieden. Die ganze Schmiede ist hell, 
hoch und luftig gebaut, so daß alle bisher bei 
diesem Betriebe auftretenden Schädlichkeiten 
ausgeschlossen erscheinen.

Unfallstatistik und Unfallverhütungs-Vorschriften.
Von Prof. K. P. Z e c h n e r .

Nach § 38/11 des Reichs-Uufallversicherungs-Gesetzes 
vom 30. Juni 1900 muß das Genossenschaftsstatut B e
stimmungen treffen, „über die Ausübung der der Genossen
schaft zustehenden Befugnisse zum Erlasse von Vorschriften 
behufs der Unfallverhütung und zur Überwachung der Be
triebe.“  In jüngster Zeit haben die landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften diesem Paragraphen des R.U .V.G. 
neuerdings dadurch Rechnung getragen, daß sie auf dem

vorgeschriebenen Instanzenwege dem Kgl. Reichsversiche
rungsamt Vorschriften für die Unfallverhütung in den 
ihnen zukommenden Betrieben vorlegten. Diese V or
schriften wurden auf zweierlei Basis ausgearbeitet.

1. Auf Grund einer Konferenz, in welcher die ein
zelnen Berufsgenossenschaften vertreten waren und

2. Auf Grund einer Augenscheinnahme der auf der 
Wanderausstellung der D. L.-G . in Hannover 1902 aus
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gestellt gewesenen Unfallverhütungsvorrichtungen, welche 
von einer, von den einzelnen Berufsgenossenschaften zu 
diesem Zweck entsandten Kommission vorgenommen wurde.

Diese Entwürfe zu den neuen Unfall verhütungsvor
schriften, welche zum größten Teil noch der Genehmigung 
des Reichsversicherungsamtes bedürfen, enthalten aber 
bezüglich der Verwendung von Selbsteinlegeapparaten an 
Dreschmaschinen keine bindenden Vorschriften und zwar 
w'ohl deshalb, weil die Kommission auf der Ausstellung 
in Hannover nicht zu der Überzeugung gekommen war, 
daß durch die Verwendung von Selbsteinlegern den Un
fällen an der Dreschmaschine absolut vorgebeugt werden 
könne, insofern, als durch den Einleger selbst Unfälle 
immer noch nicht ausgeschlossen sind. Dabei mag auch 
der Umstand mitbestimmend gewesen sein, daß durch die 
Anbringung des Einlegers sich die Dreschmaschine erhöht 
und somit für niedrige Scheunen als ein Betriebshinder
nis zu betrachten wäre.

W ir halten beide Ansichten im Interesse sowohl der 
W ohlfahrt der bei den landwirtschaftlichen Betrieben be
schäftigten Arbeiter, als der Schadenersatzverpflichtung 
der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, für nicht 
ausreichend, um auf die Aufnahme einer diesbezüglichen 
bindenden Vorschrift gänzlich zu verzichten und haben 
die Unfallstatistik für Land- und Forstwirtschaft vom 
.Jahre 1901/02 daraufhin geprüft und folgendes schwer
wiegendes Zahlenmaterial gefunden.

An Arbeitsmaschinen sind im landwirtschaftlichen 
Betriebe im ganzen 4834 Unfälle vorgekommen. Davon 
entfallen 1297 Unfälle, also nahezu 27 v. H., d. i. mehr 
als ein Vierteil, auf die Dreschmaschine allein. Von diesen 
1297 Unfällen entfallen weitere 615, also nahezu die 
Hälfte auf die Dreschtrommel, bezw. auf den Eingang 
zur selben und würden vermieden worden sein, wenn ein 
Einleger auf der Dreschmaschine gewesen wäre.

Von diesen 615 ander Dreschmaschine vorgekomme
nen Unfällen kommen 416 Fälle ausschließlich der Ein
legerarbeit selbst zu, so daß sich die Verhältniszahl auf 
zwei Drittel erhöht (67,5 v. H.). An keiner anderen 
Maschine des landwirtschaftlichen Betriebes zeigt sich 
eine so hohe Zahl von Unfällen, wie gerade an der Dresch
maschine, und bei keiner anderen Beschäftigung eine so 
große Gefahr, als gerade bei der Einlegearbeit.

Uber die Schwere der einzelnen Unfälle fehlt leider 
in der Statistik eine genaue Angabe und ebenso über die 
H öhe der Schadenersatzleistungen, zu denen die einzelnen 
Berufsgenossenschaften bezw. das Reichs versicherungsamt 
herangezogen wurden, nur so viel ist erwähnt, daß die 
1297 Unfälle an Dreschmaschinen 44 Todesfälle in sich 
schließen, welche einem Prozentsatz von 3,39, also fast
4 v. H ., gleichkommen.

Wenden wir diese Durchschnittsziffer auf die 615 
speziell durch die Dreschtrommel verursachten Unfälle 
an, so ergeben sich für diese 25 Fälle mit tödlichem Aus
gang. Diese Zahlen sind aber für heute entschieden zu 
niedrig genommen, weil das gesamte hier angeführte 
Zahlenmaterial zwar den amtlichen Nachrichten des Reichs
versicherungsamtes vom Jahre 1904 entnommen ist, sich 
aber, wie eingangs erwähnt, auf die Unfallstatistik vom 
Jahre 1901 bezieht.

Es ist aber allgemein bekannt und wurde in der 
jüngsten Tagung des preußischen Landesökonomiekolle- 
giurns besonders hervorgehoben, daß die Praxis ein über
aus starkes Anwachsen der Unfälle ergebe, und zw'ar 
darum, weil die Kenntnis der Gesetzgebung immer mehr 
in die Bevölkerung gedrungen sei und weil heute auch 
die leichtesten Unfälle angemeldet würden, da die H off
nung, eine Rente zu beziehen, für die Arbeiter maß
gebend sei.

Stünde mir also das gleiche statistische Material aus 
den letzten drei Jahren ebenso zur Verfügung, wie das 
vom Jahre 1901, so wäre ich gewiß in der Lage, noch 
viel höhere Prozentsätze für die an der Dreschtrommel 
und speziell bei der Einlegearbeit erfolgten Unfälle an
zugeben.

Dieser hohe Prozentsatz von genau 67,5 v. H. der 
durch das Einlegen mit der Hand hervorgerufenen U n
fälle zeigt wohl am deutlichsten, welche Bedeutung dem 
Einlegen mittelst Selbsteinlegeapparates zukommt.

Die Anbringung eines Selbsteinlegers an der Dresch
maschine ermöglicht aber nicht nur die Arbeit des Ein
legens auf mechanischem W ege, sondern schließt auch 
den Zugang zur Dreschtrommel vollkommen ab. Der 
Selbsteinleger ist also in der 'Tat eine Schutzvorrichtung, 
welche mit größter Sicherheit gerade in der Spezies land
wirtschaftlicher Arbeit Unfälle zu vermeiden geeignet ist, 
welche statistisch nachgewiesen die berufenen Behörden 
und Korporationen am empfindlichsten zur Schadenersatz
leistung heranzieht.

Den Wert des Selbsteinlegers als Schutz gegen Un
fälle an der Dreschmaschine darum herabmindern zu wollen, 
weil derselbe an sieh Unfälle nicht ausschließt, ist aber 
darum unzulässig, weil die möglichen Unfälle am Einlege- 
apparat wegen dessen viel einfacherer Konstruktion und 
viel geringerer Geschwindigkeit als bei der Dreschtrommel 
unbestreitbar an Schwere hinter denen an der Dresch
trommel- Zurückbleiben werden, wie auch andererseits 
durch Anwendung eines Einlegeapparates der Gang der 
Dreschmaschine viel regelmäßiger wird und dadurch die 
Veranlassung zum Eingriff in den Einlegeapparat viel 
seltener und so die Anzahl der Unfälle viel geringer 
werden muß.

Unter Berücksichtigung all dieser Umstände wäre 
es den Berufsgenossenschaften also wohl möglich, die ob 
ligatorische Einführung von Selbsteinlegern auf Dresch
maschinen vollkommen zu rechtfertigen.

Auch der Umstand, daß der Einlegeapparat die Dresch
maschine erhöht, ist nicht stichhaltig. Abgesehen davon, 
daß der Selbsteinleger die Dreschmaschine nur unwesent
lich zu erhöhen braucht, und die Fälle, wo eine zu niedrige 
Scheuer seine Anbringung unmöglich macht, sehr ver
einzelt sein werden , wäre es ja  auch gar nicht ausge
schlossen, daß für solche Ausnahmefälle in einer Be
schränkung der obligatorischen Einführung in der Weise 
Rechnung getragen wird, daß es heißt:

„Nur bei absoluter Unmöglichkeit der Verwendung 
von Einlegeapparaten wegen zu geringer Scheunenhöhe 
ist das Dreschen auch ohne solche gestattet.“

Die Erhebungen, welche nach jeder Unfallanmeldung 
an Ort und Stelle vorgenommen werden müssen, w’erden

*
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leicht auch feststellen können, ob ein event. Nichtan- 
wenden eines Selbsteinlegers durch die vorhandene zu 
geringe Scheunenhöhe gerechtfertigt war.

Wir glauben daher mit Recht darauf hinweisen zu 
könneu, daß die Bedenken, welche im Jahre 1902 gegen 
die obligatorische Einführung des Selbsteinlegers als Schutz 
auf der Dreschmaschine sprachen, heute nicht mehr aus
reichen.

Dieser Ansicht neigen auch bereits einzelne Berufs- 
genossensehaften zu, welche in ihren neu ausgearbeiteten

U nfall'Verhütungsvorschriften diesbezügliche Hinweise 
aufgenommen haben.

So heißt es in den neuen Unfallverhütungsvorschriften 
für die Provinz Sachsen § 5 d :  „Breitdreschmaschinen
sind mit Selbsteinlegern zu versehen ■— — “ Und in den 
vom  Reichsversicherungsamt für die Provinz Posen be
reits genehmigten Unfallverhütungsvors^hriften findet sich 
Ziffer 41 als letzter Satz: „Besondere Schutzvorrich
tungen erübrigen sich bei der Anbringung von Selbst
einlegern.“ (Illustr. Landwirtschaftliche Zeitung, Berlin.)

Die im Jahre 1904 bei der Fabrikation von Explosivstoffen vorgekommenen 
Unfälle.

(Aus dem Tätigkeitsbericht der Technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.)

Groß ist leider wieder die Zahl der Unfälle, die durch 
Explosion von Sprengstoffen hervorgerufen sind: 70 ge
meldete, 41 entschädigte, 16 tödliche, im Vorjahr 75, 27,
14. Hierher gehört ein Massenunglück, welches sich am 
Schluß des Berichtsjahres in einer in der Sektion Breslau 
gelegenen Schwarzpulverfabrik ereignete, und bei dem 8 
Arbeiter ihr Leben einbüßten. Diese hohe Zahl steht in 
der Geschichte der Schwarzpulverfabrikation fast bei
spiellos da. Bei dieser Explosion ging das Körnwerk 
mit dem dicht dabeiliegenden Preßwerk vollständig in 
Trümmer; diese beiden Werke waren durch zwei sehr 
starke und hohe Mauern getrennt, eine gemeinsame, %  m 
starke und über den First der leichten Betriebsgebäude 
ragende Mauer umschloß außerdem die beiden Werke. 
Da die Führungsstangen der hydraulischen Presse völlig 
intakt und fast noch parallel nebeneinander lagen, ist die 
Explosion bestimmt im Körnwerke entstanden, iu welchem 
die Walzen, Wellen u. s. w. ganz zertrümmert wurden; 
in dem letzteren Werke waren anwesend zwei Arbeiter 
und der Transporteur, im ersteren vier Arbeiter und der 
Transporteur, also unglücklicherweise die volle Anzahl. 
Die Explosion trat ein um II */4 Uhr vormittags; die 
Zeugen sind sämtlich tot; es bleiben daher nur V er
mutungen für die Veranlassung der Katastrophe übrig. 
Da nach den Angaben der Betriebsleitung die Getöteten 
zum Teil alte und unbedingt zuverlässige Leute waren, 
so ist eine Fahrlässigkeit der Arbeiter so gut wie ausge
schlossen und die Annahme berechtigt, daß der Bruch 
einer der Rotgußwalzen, welche bereits mehrere Jahre 
in fortdauerndem Betriebe waren, oder ein Fremdkörper, 
welcher trotz aller Vorsicht auf zufällige W eise in das 
Pulver geriet, den Anlaß zu einer Funkenbildung gab.

In der Schußlinie der Explosion befindet sich, zirka 
175 m entfernt, das Stampfwerk, welches ebenso mit 
starken Mauern eingefriedigt ist. Mit der Explosionswelle 
müssen Funken in das Stampfwerk gedrungen sein, denn 
dieses ging ebenfalls hoch, die Schutzmauer dagegen blieb 
intakt, so daß das W erk äußerlich unbeschädigt aussah; 
in dem W erke befand sich in der verhängnisvollen Zeit 
kein Arbeiter. —

In dem Körnwerke war zur Zeit der Explosion eine 
Menge von zirka 16 Zentner bestem Militärpulver für die

Verarbeitung gelagert. Die einzelnen W erke dieser Pulver
fabrik liegen in einem engen Tale in einer Ausdehnung 
von zirka 1 1/2 km. Die Tragik dieses Massenunfalles ist 
um so größer, als sich unter den Toten ein Arbeiter be
fand, welcher nach 40jähriger Tätigkeit in demselben 
Betriebe zum 1. Januar 1905 sich zur Ruhe setzen wollte, 
und ein zweiter, welcher bereits 38 Jahre im Dienste 
war.

Durch Nichtbeachtung der für Ausbesserungsarbeiten 
geltenden Unfallverhütungs - Vorschriften für Schwarz
pulverfabriken, nach welchen in erster Linie sämtliches 
Pulver aus dem betreffenden Raume zu entfernen, sowie 
der auszubessernde Gegenstand von Pulver und Pulver
staub zu reinigen ist, ereignete sich in einem Siebwerk 
eine E xplosion, bei welcher zwei Arbeiter tödlich ver
brannt wurden. Einer der beiden stand im Begriff, den 
Pulverstaub im Raume zusammenzukehren, während der 
andere, ein Schreiner, damit beschäftigt war, eine neue 
Fensterscheibe in den nicht aushebbaren Fensterrahmen 
von außen einzusetzen und zwar ohne Auftrag und Wissen 
seines Vorgesetzten Meisters. Die Ursache der Explosion 
konnte nicht festgestellt werden, doch dürfte sie mit der 
erwähnten Reparaturarbeit in Zusammenhang stehen, ob 
gleich der Schreiner, wie er noch vor seinem Tode aus
sagen konnte, vor Beginn der Arbeit vorschriftsmäßig 
genetzt haben will. D ie Wirkung der Explosion des 
etwa 5 Zentner betragenden Pulverquantums auf das 
nach dem Ausblasesystem errichtete Gebäude bestand 
nur in der Zertrümmerung des Daches und der leichten 
Vorderwand, das Mauerwerk hielt stand; eine Übertra
gung auf die Nachbargebäude fand nicht statt. In dem 
neuen Entwurf von Unfallverhütungs - Vorschriften für 
Schwarzpulverfabriken sind die auf Ausbesserungsarbeiten 
bezüglichen Bestimmungen dahin ergänzt, daß derartige 
Arbeiten nur nach eingeholter Erlaubnis des Meisters 
begonnen werden dürfen, ihre eigenmächtige Vornahme 
aber untersagt ist. —

Bei einem Brande, der in der Zumischpulvermühle 
einer Dynamitfabrik ausbrach, verloren zwei Arbeiter das 
Leben. Das Zumischpulver besteht aus Salpeter (Chili-, 
Baryt- und Ammoniak-Salpeter), Holzm ehl und R oggen
mehl. Letztere beiden Stoffe wurden fertig gemahlen
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bezogen, der Salpeter dagegen in Desintegratoren ge
mahlen. Mutmaßliche Ursache des Brandes war das 
Warmlaufen der Transmission in der Salpetermühle. Im 
Moment stand das ganze Gebäude in Flammen; die beiden 
Arbeiter konnten infolge der sich heftig entwickelnden 
Gase den Ausgang nicht mehr erreichen und verbrannten. 
In der neu erbauten Mühle sind die einzelnen Bäume 
durch starke Mauern getrennt und jeder Raum hat jetzt 
zwei Ausgänge. —

In  der Denitrierstation einer Dynamitfabrik wurde 
ein Arbeiter durch eine Explosion in dem Augenblick 
getötet, als er den Ablaßhahn an einem Abfallsäurebe
hälter öffnen wollte. Da die Anlage mehrere W ochen 
stillgelegen hatte, und die Explosion sich gerade am Tage 
der Wiederinbetriebsetzung ereignete, so lag die V er
mutung nahe, daß sich im Laufe der Zeit geringe Mengen 
Sprengöl im Hahnkörper oder in der Rohrleitung ange
sammelt haben könnten. Die Untersuchung ergab jedoch, 
daß das 01 auf andere Weise in den H,ahnkörper gelangt 
war. Der erwähnte Säurebehälter erhielt nämlich die 
Abfallsäure aus der Nachscheidung durch ein Montejus, 
welches durch Umschaltung der Rohrleitung auch zum 
Befördern vom Separator kommender Mischsäure nach 
der Nachscheidung benutzt wurde, d. h. das Montejus 
beförderte abwechselnd ölhaltige und entölte Säure. Diese 
Anordnung machte es unvermeidlich, daß im Montejus 
jedesmal eine geringe Menge Separatorsäure, und zwar 
gerade die oberste, Ol enthaltende Schicht, zurückblieb, 
welche dann mit der nächsten Oharge Nachscheidesäure 
zur Denitrierung gedrückt wurde. Auch am Unfalllage 
war die Operation in dieser W eise vor sich gegangen. 
Im übrigen dürfte auch der Umstand, daß die Hähne in 
der Fabrik nur mit 66° Schwefelsäure geschmiert wurden, 
zur Entstehung des Unfalles beigetragen haben. Das 
Werk hat jetzt für die Seperatorsäure und für die zur 
Denitrierung bestimmte Säure je  ein besonderes Montejus 
eingebaut und für die Hähne Vaseline - Schmierung ein
geführt. —

Ein weiterer, tödlich verlaufener Unfall ereignete sich 
bei der Ausführung von Sprengversuchen in einem K ali
bergwerk. Der Mineur einer Sicherheitssprengstofffabrik 
w ollte, als nach dem Abtun einer Anzahl mit kompri
miertem Sprengsalpeter besetzter Schüsse ein Schieß
meister im giftigen Nachschwaden zu Boden gefallen 
war, diesen retten, brach aber selbst ohnmächtig zu
sammen und konnte, da auch einige andere Hilfsmann
schaften bewußtlos wurden, erst nach längerer Zeit ge
borgen werden ; Wiederbelebungsversuche blieben er
folglos. —

Im Laboratorium einer Sprengstofffabrik wurden, mit
tels einer gewöhnlichen Spindelpresse, aus einer Trini- 
trotoluol enthaltenden Mischung 50—60 g  schwere Spreng
körper gepreßt. H ierbei erfolgte eine Explosion und die 
Stücke der zerspringenden Presse zerschmetterten dem 
Laboratoriumsdiener das linke Bein, so daß es amputiert 
werden mußte. Die nur V ersuchen dienende Presse wurde 
alsdann in einem besonderen gesicherten Raume aufge
stellt und wird nun von außen durch eine maschinelle 
Einrichtung bewegt. —

Von den durch Knallquecksilber verursachten E x

plosionen ereigneten sich mehrere beim Herausnehmen 
der mit Sprengkapseln gefüllten Ladelöffel aus der Presse. 
Da die Vermutung vorlag, daß etwas herabfallender 
Mörtel in den Knallsatz geraten sein könnte, wurden die 
Mauern, an denen die Pressen stehen, verputzt und tape
ziert, was sich noch an vielen ändern Stellen solcher 
Betriebe empfiehlt.

An dieser Stelle verdient auch ein Unfall Erwähnung, 
welcher dadurch von Interesse ist, daß er zu einer be
merkenswerten Entscheidung des Reichs -Versicherungs
amtes über die Versicherungspflicht von Betrieben zur 
Herstellung von Blitzpulver Veranlassung gab. In einem 
Engrosgeschäft, welches 4 Personen mit der Anfertigung 
von photographischen Apparaten, Rahmen und ähnlichen 
Utensilien (hauptsächlich Buchbinderarbeit, ohne Ma
schinen) beschäftigte, auch gelegentlich auf Bestellung 
Blitzpulver in kleineren Mengen herstellte, wurde im 
Jahre 1903 ein Arbeiter beim Mischen von Blitzpulver 
tödlich verletzt. Ein Quantum von etwa 1 kg fertigen 
Pulvers hatte sich auf unaufgeklärt gebliebene W eise ent
zündet und war explosionsartig verbrannt. Der Betrieb 
gehörte keiner Berufsgeuossenschaft an und war nach A n 
sicht der Sektion auch nicht versicherungspflichtig. Die 
von der W itwe geltend gemachten, von der Sektion je 
doch abgelehnten Entschädigungsansprüche stützten sich 
darauf, daß Blitzpulver zu den in § 2 des Gewerbe-Unfall
versicherungsgesetzes genannten „Explosivstoffen“  oder 
„explodierenden Gegenständen“  zu zählen sei, deren ge
werbsmäßige Herstellung einen Betrieb ungeachtet seines 
Umfanges zu einem versicherungspflichtigen mache. Das 
zur Entscheidung angerufene Schiedsgericht erkannte zu 
Gunsten der W itwe, mit der Begründung, daß das Blitz
pulver bei dem Unfalle eine schnelle und gleich ver
heerende Wirkung wie etwa verbrennendes Schießpulver 
oder Dynamit ausgeübt und damit einen Charakter als 
explodierender Gegenstand im Sinne des § 2 dargetan 
habe; außerdem wurde die „Gewerbsmäßigkeit“  des Be
triebes für erwiesen erachtet, da die Herstellung des 
Blitzpulvers seit längeren Jahren und zwar in nicht un
erheblichen Mengen (im W inter monatlich 20 — 25 kg) 
betrieben worden sei. Hiergegen legte die Sektion 
beim Reichs-Versicherungsamt Berufung ein, welches nun
mehr unter Aufhebung des Schiedsgerichtsurteils den die 
Entschädigungsansprüche der Witwe ablehnenden Be
scheid der Sektion wiederherstellte, indem es zwar eben
falls die Gewerbsmäßigkeit des Betriebes anerkannte, dem 
Blitzpulver aber die Eigenschaft eines Explosivstoffes oder 
explodierenden Gegenstandes im Sinne des Gesetzes ab
sprach. Aus der Begründung sei der nachfolgende Passus, 
seiner grundsätzlichen Bedeutung wegen, im W ortlaut an
geführt :

„D ie kennzeichnende Eigenschaft der explosiven Stoffe 
oder explodierenden Gegenstände ist die beim E xplo
sionsvorgang auftretende große, plötzliche Gasentwick
lung, wodurch die Sprengwirkung erzielt wird. Je 
größer diese Gasentwicklung ist, desto kräftiger wirkt 
das Sprengmittel. Dabei kann der chemische Vorgang 
sich entweder so abspielen, daß die Sprengwirkung 
durch Zerfall der chemischen Verbindung, aus welcher 
der explosive Stoff besteht, hervorgebracht wird, oder
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falls er aus einem Gemisch verschiedener Körper gebildet 
wird, durch die augenblicklich erfolgende chemische Ein
wirkung der Bestandteile aufeinander. Nun entwickeln 
sich zwar durch die Verbrennung des Blitzpulvers, 
welches aus einem Gemisch von pulverisiertem Magne
siummetall und chlorsaurem Kali besteht, ebenfalls 
nicht unbedeutende Gasmengen, aber doch nicht in dem 
Maße wie bei den eigentlichen explosiven Stoffen. D a
her findet auch das Blitzpulver keine Anwendung als 
Explosiv- oder Sprengstoff und wird auch nicht als 
solcher bezeichnet. Insbesondere ist es in der „N ach
weisung der Gruppen, Klassen und Ordnungen der 
Reichs-Berufs- (Gewerbe-) Statistik“ bei den in Gruppe 
V I I  (Chemische Industrie) unter e angegebenen E x
plosivstoffen nicht mit aufgeführt. Im  Gegensätze zu

der Gasentwicklung ist bei der Verbrennung des Blitz
pulvers die Lichtentwicklung besonders stark, und darin 
ist seine Verwendung für photographische Zwecke be
gründet. Es ist unzweifelhaft ein sehr feuergefährlicher 
Stoff und muß mit großer Vorsicht behandelt werden; 
aber als Explosivstoff oder als explodierender Gegen
stand im Sinne des § 2 Absatz 3 des Gewerbe-Unfall
versicherungsgesetzes kann es nicht bezeichnet werden.“ 

Durch die vorstehend wiedergegebene Entscheidung 
hat die Versicherungspflicht der Berufsgenossenschaft 
eine wünschenswerte Abgrenzung erfahren gegen ein um
fangreiches und unsicheres Gebiet meist kleiner, schwer 
kontrollierter Betriebe, deren Zugehörigkeit zweifellos eine 
unverhältnismäßige Belastung der gesamten Genossenschaft 
zur Folge gehabt haben würde. B.

Eine neue Schutzbrille.
(Aus dem Jahresbericht der technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie pro 1901.)

Die große Zahl der entschädigungspflichtigen Augen
verletzungen, von denen sich die meisten durch die B e
nutzung von Schutzbrillen hätten verhüten lassen, zeigt 
auch in diesem Berichtsjahre wieder, wie häufig dieses 
so wichtige Schutzmittel unbeachtet geblieben ist.

Zweifellos ist außer manchen anderen Momenten in 
sehr vielen Fällen die Gleichgültig
keit der Arbeiter gegen Betriebsge
fahren wesentlich die Ursache mit.
Häufiger kommt aber die Abneigung 
gegen die Schutzbrillen in Frage, 
deren Grund zum großen Teil in den 
Belästigungen und Unbequemlichkei
ten zu suchen ist, die ihre Benutzung 
in der Tat mit sich bringt. Solange 
von einer Schutzbrille verlangt wird, 
daß die Augen von allen Seiten und 
möglichst auch noch gegen alle Ein
flüsse geschützt sein sollen, werden 
diese auch immer sehr große bleiben.

Solche Brille wird schon durch 
das dichte Anliegen ihrer Fassung vor 
dem Gesicht, namentlich bei warmem 
Wetter oder bei anstrengender Arbeit, 
äußerst unbequem. W eit lästiger ist 
das Beschlagen der Gläser, und ge
radezu nachteilig wirkt die Erhitzung 
infolge der ungenügenden Luftzirku
lation hinter der Brille auf die Augen 
ein, deren Einfluß selbst bei Draht
brillen noch empfunden wird.

Flimmern, Kopfschmerz und allgemeines Unbehagen 
sind die Klagen der Arbeiter; durch die Beschränkung 
des Gesichtsfeldes tritt bei manchen Brillen noch ein 
Gefühl großer Unsicherheit in den Bewegungen hinzu. 
Der Arbeiter sucht sich deshalb durch Abnehmen der 
Brille Erleichterung zu verschaffen, so oft die Art der 
Arbeit dies einigermaßen gestattet. Bietet sich hierzu,

bei wechselnder Beschäftigung häufiger Gelegenheit, so 
bildet das Abnehmen und Wiederbefestigen der Brille 
eine weitere Unbequemlichkeit, die bei kurzer, perio
discher Arbeit der Grund werden kann, die Brille über
haupt nicht mehr aufzusetzen.

Gegenüber den hervorgehobenen Mängeln solcher das 
Auge ganz umschließenden Brillen 
läßt sich allerdings nicht verkennen, 
daß sie dafür auch einen absoluten 
Schutz bieten und deshalb bei sehr 
vielen Arbeiten auch in Zukunft nicht 
entbehrt werden können.

Die weitaus meisten Arbeiten 
werden unterhalb der Augenhöhe aus
geführt und dabei besteht die Gefahr 
in der R egel in den abfliegenden A r
beitssplittern, die nur aus dieser R ich 
tung kommen können. Es braucht nur 
an das Zerkleinern von Materialien, 
an die Arbeiten an Drehbänken, 
Schraubstöcken, Schmirgelscheiben, 
an das Abfüllen von Mineralwasser 
u. s. w. erinnert zu werden, und es 
gibt eine ganze Reihe ähnlicher V or
gänge, bei denen es nicht nötig ist, 
das Auge ganz einzuschließen.

Deshalb würde eine Schutzbrille, 
auch wenn sie nicht allen Zwecken 
dienen kann, sondern nur hinreichen
den Schutz gegen Gefahren ganz be
stimmter A rt, wie die vorstehenden, 

bietet und dafür nicht die Belästigungen in sich schließt, 
die bisher weite Kreise williger Arbeiter von ihrer Be
nutzung abgehalten hat, zweifellos als ein Fortschritt zu 
betrachten sein, der bei der W ichtigkeit der Verhütung 
jeder einzelnen Augenverletzung gewiß beachtet zu wer
den verdient.

Diesem Gesichtspunkt trägt Rechnung die von dem
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technischen Aufsichtsbeamten Gr. H ö v e r m a n n  in Ham 
burg konstruierte und in Fig. 63 dargestellte Schutzbrille, 
die sowohl aus Drahtgeflecht wie auch mit Glaseinsätzen 
von der Firma St. S c h e i d i g  & S o h n ,  Optische Indu
striewerke in Fürth, hergestellt wTird.

Die Abweichungen von den bisher gebräuchlichen 
Brillen lassen sich ohne weiteres aus der Zeichnung er
kennen. Die Brille kann auch, sobald der Schutzschirm 
mehr, wie gezeichnet, nach oben hinaufgeführt wird, noch 
gegen Arbeiten Schutz gewähren, deren Sprengstücke aus 
Augenhöhe oder darüber hinaus herrühren. Die Art, wie

die Brille vor den Augen befestigt wird, dürfte wesentlich 
zu einer bequemen Benutzung beitragen Ihr Gewicht 
wird wenig empfunden, weil die Backen mittragen. Die 
Brille bietet ein unbegrenztes Gesichtsfeld und vollstän
dige Luftzirkulation, weil die erwärmte Luft unbehindert 
nach oben entweichen kann. Einer der Hauptvorteile 
ist das freie obere Gesichtsfeld, welches dem Arbeiter 
gestattet, über seine Arbeit hinweg frei umherzusehen 
und Zwischenarbeiten auszuführen, ohne zur Erleichterung 
die Brille abnehmen zu brauchen. Augenschwache können 
neben der Schutzbrille ihre eigene Brille tragen. Br.

Fabrikgesetzliche Bestimmungen, Erlasse, Entscheidungen.
Zu § (»18 B.Gt.B.*) 1. Ein Arbeitsraum ist auch dann 

nicht so eingerichtet, daß der Arbeiter gegen Gefahr für 
Leben und Gesundheit geschützt ist, wenn darin eine nicht 
dem Arbeitszwecke dienende bewegliche Sache in einer 
solchen W eise aufgestellt oder angebracht ist, daß sie bei 
einer leichten Erschütterung oder dadurch, daß jemand 
unversehentlich beim Vorübergehen daran stößt, Umfallen 
und in der Nähe befindliche Personen verletzen kann.

2. Der Arbeitgeber hat unter Betätigung der erforder
lichen Sorgfalt und Sachkunde in den Arbeitsräumen nur 
diejenigen Einrichtungen und Schutzvorrichtungen zu. 
treffen, die nach vernünftigem Ermessen geeignet sind, 
die mit der Arbeit in den betr. Räumen für die Arbeiter 
verbundenen Gefahren tunlichst zu beseitigen. W eitere 
Einrichtungen und Vorsichtsmaßregeln braucht er nicht 
zu treffen. Insbesondere liegt kein Verschulden darin, 
daß er es unterlassen hat, seinen Arbeitern zu verbieten, 
sich mit einer in den Arbeitsräumen befindlichen beweg
lichen Sache zu schaffen zu machen.

Der Beklagte hatte in dem Packraum seiuer Fabrik 
einen 6 Zentner schweren Heizkörper in einem Latten
schlag verpackt auf der schmalen Fläche aufstellen lassen. 
Der Kläger hat den Heizkörper aus Neugierde, um ihn 
auf sein Gewicht zu prüfen, hin und her bewegt, wobei 
der Heizkörper das Übergewicht bekommen und das rechte 
Bein des Klägers zerquetscht hat. Nach § 618 B.G.B. hat 
der Dienstberechtigte Räume, Vorrichtungen oder Gerät
schaften, die er zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen 
hat, so einzurichten und zu unterhalten, daß der V er
pflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit 
geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet. 
Diese Vorschrift bezieht sich nicht nur auf die bauliche 
Beschaffenheit der Räume und die ihrem Zwecke als 
Arbeitsräume entsprechende Ausstattung. Denn sie spricht

*) Diesen Aufsatz entnehmen wir der Rundschau für 
deu deutschen Juristenstand „Das Recht“ (Hannover, 
Helwingsche Verlagsbuchhandlung), eine Zeitschrift deren 
Lektüre wir unseren Lesern wegen ihrer für die Praxis 
überaus wertvollen Aufsätze und wegen ihrer erschöpfen
den Mitteilung der oberstrichterlichen Rechtsprechung im 
eigenen Interesse zum Abonnement wärmstens empfohlen.

Red.

nicht von den zur Einrichtung des Arbeitsraumes als solchen 
gehörenden Gegenständen, sondern von der Einrichtung 
des Arbeitsraumes schlechthin. Für diese Auslegung spricht 
auch der Zweck der Vorschrift, der dahin geht, den A r
beitern ungefährliche Arbeitsräume zu sichern. Ob die 
Gefahr von der baulichen Beschaffenheit oder von einem 
zur Einrichtung gehörenden Gegenstand oder von einem 
fremden, den Arbeitszwecken nicht dienenden Gegenstand 
droht, ist gleichgültig; denn die Gefahr ist in jedem Fall 
vorhanden. Ein Verstoß gegen die Vorschrift des Sj 618
B.G.B. und eine dadurch bedingte Haftung des Beklagten 
würde also gegeben sein, wenn die Aufstellung des Heiz
körpers, durch den der Unfall herbeigeführt worden ist, 
eine Gefahr für Leben und Gesundheit der Angestellten 
des Beklagten herbeiführte. Eine solche Gefahr könnte 
nur dann Vorgelegen haben, wenn der Heizkörper nicht 
f e s t s t a n d  und infolgedessen bei einer leichten E r
schütterung oder dadurch, daß jemand versehentlich beim 
Vorbeigehen dawider stieß, Umfallen und in der Nähe 
befindliche Personen verletzen konnte..............Berücksich
tigt man nun, daß der Heizkörper dadurch zu Fall ge
kommen ist, daß der Kläger daran gespielt und ihn hin- 
und herbewegt hat, und bedenkt man ferner, daß ein 
Gegenstand von 6 Zentnerschwere auch auf einer schmalen 
Fläche von 1 0 0 x 2 0  Zentimeter feststeht, so ist als er
wiesen anzusehen, daß der Heizkörper f e s t s t a n d .............
Stand aber der Heizkörper fest, so war mit seiner A u f
stellung im Packraum eine Gefahr für die Arbeiter im 
Sinne des § 618 B.G.B. nicht verbunden. Der Beklagte 
hat dadurch, daß er für ordnungsmäßige Aufstellung des 
Heizkörpers sorgte, seiner Pflicht genügt. Denn einmal 
drohte keine Gefahr durch den Heizkörper, da er fest 
aufgestellt war. Sodann ist keine besondere Klugheit 
und Erfahrung dazu erforderlich, um einzusehen, daß 
Gegenstände von verhältnismäßiger Höhe, die auf einer 
schmalen Grundfläche stehen, wenn sie hin und her be
wegt werden, leicht das Übergewicht bekommen und Um
fallen können. Diese Erfahrung durfte auch dem Kläger, 
der zur Zeit des Unfalls 141/a Jahre alt und schon einige 
Monate als Lehrling in dem Geschäft des Beklagten tätig 
war, nicht gefehlt haben. Der Beklagte konnte auch nicht 
voraussehen, daß einer seiner Arbeiter, die an dem Heiz
körper nichts zu schaffen hatten, ihn hin- und herbewegen
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würde. Er konnte vielmehr davon ausgehen, daß bei A n
wendung der von einem jeden v e r n ü n f t i g e n  Arbeiter 
billigerweise zu verwendenden und anzuwendenden Sorg
falt und Aufmerksamkeit, die er auch bei dem Kläger 
voraussetzen durfte, ein Unfall durch den Heizkörper aus
geschlossen sei.

(Das Recht, No. vom 10. VH. 1905.)

Einrichtung und Betrieb der Bleihiitten. Am
1. Januar k. J. tritt die in Nr. 26 des Reichsgesetzblattes 
veröffentlichte Bekanntmachung, betr. die Einrichtung und 
den Betrieb der Bleihütten, vom 16. Juni d. J., in Kraft. 
Ihre Vorschriften erstrecken sich zunächst auf alle B lei
hütten.

Die ministerielle Veröffentlichung hierüber ist im 
Ministerialblatt- der Handels- und Gewerbe-Verwaltung, 

/ " ■ S o .  15 vom 17. Juli 1905, enthalten.

Erhebungen, betreffend Arbeiterschutz. Die Metall
schleifer werden bei ihrem Gewerbe infolge Einatmung 
von Staub, insbesondere von Metallstaub, gesundheitlich 
schwer geschädigt. Es handelt sich dabei hauptsächlich 
um Erkrankungen der Lungen, insbesondere Schleifer
asthma und Lungentuberkulose. In einzelnen Landesteilen, 
z. B in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Arnsberg, 
sind bereits Vorschriften zur Bekämpfung dieser Ge
sundheitsgefahr erlassen worden. Zur Prüfung der Frage, 
ob der Erlaß solcher V orschriften für das ganze Reichs
gebiet auf Grund des § 120e Abs. 1 der Gewerbeordnung 
geboten ist, hat der Staatssekretär des Innern, Graf 
v. Posadowsky, die Bundesregierungen um Erhebungen 
über die Zahl der Trocken- und der Naßschleifereien, 
über die Zahl der in ihnen beschäftigten männlichen, 
weiblichen und jugendlichen Schleifer und auch um A n
gaben über die Zahl der au Lungenleiden erkrankten 
Schleifer ersucht, sow?eit sich darüber aus der Statistik 
der Krankenkassen Auskunft geben läßt. Gleichzeitig 
sind den Bundesregierungen Grundzüge derartiger V or
schriften zur Begutachtung zugegangen.

Diese Erhebungen sind veröffentlicht im Ministerial
blatt der Handels- und Gewerbe-Verwaltung, No. 15 vom 
17. VII. 1905 und an dieselben anschließend die „Grund
züge für Vorschriften über die Einrichtung und den B e
trieb der Metallschleifereien.“

D er Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 4. Mai 
folgende Beschlüsse, betreffend die Aul'serkraftsetzung 
von Bestimmungen der Unfall Versicherungsgesetze 
zu  G u n s t e n  d e s  G r o ß h e r z o g t u m s  L u x e m 
b u r g  gefaßt.

1. Die Bestimmungen im § 94 Ziffer 2 des Gewerbe
unfallversicherungsgesetzes und § 37 Abs. 1 des Bau
unfallversicherungsgesetzes über das R u h e n  de r  R e n t e  
v o n  A u s l ä n d e r n ,  welche nicht im Inland ihren ge
wöhnlichen Aufenthalt haben, finden auf die A n g e 
h ö r i g e n  des Großherzogtums Luxemburg keine A n
wendung, auch wenn die Rentenberechtigten nicht in dem 
zufolge des Bundesratsbeschlusses vom 13. Oktober 1900 
als Grenzgebiet im Sinne dieser Gesetzesbestimmungen 
geltenden Gebiete des Großherzogtums Luxemburg ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben (vgl. Bekanntmachung 
vom 16. Oktober 1900, Zentralblatt für das deutsche 
Reich S. 54). Das R e n t e n b e z u g s r e c h t  ist aber 
davon abhängig, daß der Rentenberechtigte, so lange er 
■weder im Gebiete des Deutschen Reichs, noch innerhalb 
des Großherzogtums Luxemburg sich aufhält, die vom 
Reichsversicherungsamt auf Grund des § 94 Ziffer 3 des 
Gewerbeunfallversicherungsgesetzes für Inländer erlassenen 
und noch zu erlassenden Vorschriften befolgt. Dabei 
gilt für diese Rentenberechtigten als Tag des Inkraft
tretens der Vorschriften des Rcichsversicherungsamtes 
vom 5. Juli 1901 der Tag des Inkrafttretens dieses B e
schlusses. 2. Das Gebiet des G r o ß h e r z o g t u m s  
L u x e m b u r g  gilt im Sinne der Unfallversicherungs
gesetze a ls  G r e n z g e b i e t  mit der Wirkung, daß die 
Bestimmungen' im § 21 des Gewerbeunfallversicherungs
gesetzes, § 22 des Unfallversicherungsgesetzes für die 
Land- und Forstwirtschaft, § 9 des Bauunfallversicherungs
gesetzes und § 27 des Seeunfallversicherungsgesetzes über 
den Ausschluß des Anspruchs auf Hinterbliebenenrente 
für die Angehörigen eines Ausländers, welche zur Zeit 
des Unfalls nicht im Inland ihren gewöhnlichen Aufent
halt hatten, auf diejenigen Angehörigen von Ausländern 
keine Anwendung finden, welche im Gebiete des Groß
herzogtums Luxemburg ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hatten. 3. D ie Bestimmungen des § 21 des Gewerbe
unfallversicherungsgesetzes und des tj 9 des Bauunfall
versicherungsgesetzes über den Ausschluß des Anspruchs 
auf Hinterbliebenenrente finden auf die A n g e h ö r i g e n  
des Großherzogtums Luxemburg keine Anwendung, auch 
wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt zur Zeit des 
Unfalls nicht innerhalb des Gebiets des Großherzogtums 
Luxemburg (vgl. Ziffer 2) hatten. 4. Die vorstehenden 
Bestimmungen haben rückwirkende Kraft vom 15. April 
1903 ab, soweit über den Anspruch bei dem Inkrafttreten 
dieses Beschlusses noch nicht rechtskräftig entschieden 
ist. 5. D i e s e r  B e s c h l u ß  t r i t t  am 15. Ma i  1905 
in  K r a f t .

w

Referate. Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.
Technische Mitteilungen.

Runde Welle für Abrichtmaschinen. Im Anschluß 
an die vom „Gewerblich-Technischen Ratgeber“*) an
fangs dieses Jahres gebrachte Kontroverse über die Auf

*) Vgl. Heft 13, 14 u. 15 des IV'. Jahrgangs G .-T. R.

fütterung der Messerwellen an Abrichtmaschinen bin ich 
nunmehr in der Lage, auf Grund der praktischen Erpro
bung näheres bekannt zu geben, wie ich damals zu
sicherte.

D ie Erfahrungen in der Praxis haben unsere E r
wartungen, die wir nach den im Münchener Museum für
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Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen angestellten Versuchen 
zu hegen berechtigt waren, vollständig bestätigt. Der 
beste Beweis hierfür ist, daß fast alle Unternehmer, welche 
sich zu einem Versuch mit dieser W elle entschlossen 
hatten, solche nachbestellten, sofern sie überhaupt meh
rere Abrichtmaschinen besaßen. Es ist das ein Zeugnis 
besser als irgend ein in den schönsten Wendungen sich 
ergehendes Schriftstück. So hat die Holzbearbeitungs
werkstätte der Vereinigten Maschinenfabriken Augsburg
Nürnberg in Nürnberg nicht weniger als 5 Stück in Be
trieb und wird noch weitere 4 beziehen, die Kistenfabriken 
Jean W i t t m a n n  und A.  S t r o b l ,  beide in Fürth haben 2, 
beziehungsweise 3 in Betrieb, ebensoviele die Spiegel
rahmenfabrik A. H a u s e i  in Jj’ ürth, je  2 laufen in der

Fig. 66.

Stuhlfabrik L. S c h e i d i g  in Kurth und in dem Sägewerk 
Clemens S ö l l e r  in Stadtprozelten. Soviel, um die prak
tische Erprobung der Vorrichtung darzutun.

Die beigefügten Zeichnungen —  eine von vornherein 
nach dem neuen System ausgeführte (Fig. 65) und dann 
eine nach diesen Gesichtspunkten aufgefütterte alte 
W elle darstellend (Fig. 6 6 )—  zeigen übereinstimmend auf 
den ersten Blick, daß es hier gelungen ist, die Maschine 
an sich ungefährlicher zu machen. D a es wohl ausge
schlossen ist, zu verhindern, daß die Hand des Arbeiters 
da Eingang finden kann, wo das Arbeitsstück leicht 
durchgehen muß, ist darin ein außerordentlich wichtiger 
Fortschritt in bezug auf Unfallverhütung zu erblicken, ganz

besonders da vielfach Arbeiten auf der Abrichtmaschine 
vorgenommen werden müssen, die eine Anbringung irgend 
einer der seither konstruierten Schutzvorrichtungen aus
schließen. Ich  brauche nur an das Znrichten schwerer 
Faßdauben, an das Abrichten ganzer, großer Spiegelrah
men auf ihrer Rückseite zu erinnern, um von den Herren 
Kollegen die Bestätigung zu erhalten, daß keine Schutz
vorrichtung existiert, welche solche Arbeiten ohne B e
lästigung zuläßt. Es sind also in diesen Fällen die A r
beiter den großen Gefahren der Abrichtmaschine preis
gegeben und den schwersten Verletzungen ausgesetzt, die 
hauptsächlich dadurch hervorgerufen wurden, daß die 
Finger in die beim Passieren des Vierkantes vor den 
Zungen der Maschine entstehenden Lücken gerieten und 
bis zur Mittelhand hin zerdrückt und abgerissen worden 
sind. Diese Lücke ist am größten, wenn sich die Vier
kantseite, welche keine Messer trägt in einem Winkel 
von 45 Grad zur Tischfläche befindet.

Dieses Hineingeraten der Finger ist bei der neuen 
Messerwelle vollständig ausgeschlossen, wie die A bbil
dung (Fig. 65) ohne weiteres erkennen läßt. Diese A b 
bildung zeigt ferner, ebenso wie die der aufgefütterten 
W elle, daß die frühere Ansicht, die Spannute müsse, 
um Verstopfungen zu vermeiden, recht groß sein, vo ll
ständig irrig gewesen ist. Der den tatsächlichen Aus
führungen genau entsprechende Querschnitt, den unsere 
Abbildungen wiedergeben, zeigt nur eine ganz gering
fügige Vertiefung, mit welcher alle zur Zeit in Betrieb 
befindlichen Wellen ausgestattet sind, ohne daß sich in 
der Praxis dadurch irgend welche Anstände ergeben hät
ten. Ferner ist aus den Abbildungen ersichtlich, daß auch 
die Schrauben und ihre Muttern sich genau dem zylin
drischen Umfang anpassen —  es werden runde Muttern 
für Stiftschlüssel verwendet —  so daß auch durch diese 
keine Veranlassung zu Verletzungen gegeben ist. Hier 
könnte vielleicht eingewendet werden, daß die Muttern 
durch das Anziehen aus ihrer Lage kommen müssen. 
Das ist jedoch  niemals in so hohem Grade der Fall, daß 
ein erheblicher Höhenunterschied entstände, da der Zahn 
des, die Messer einklemmenden Stückes immer gleich 
hoch bleibt und außerdem schon bei der Herstellung auf 
die später eintretende stärkere Verdrehung Rücksicht ge
nommen wird.

Als einen Nachteil der Vorrichtung werden manche 
Schreinermeister den Umstand empfinden, daß die runde 
Welle anscheinend die Vornahme von Kehlarbeiten auf 
der Abrichtmaschine nicht zu gestatten scheint. Nun ist 
vom Standpunkt der Unfallverhütung sicher nur zu be
grüßen, wenn es unmöglich gemacht wird, auf einer Ma
schine Arbeiten vorzunehmen, für welche sie nicht geeig
net und bestimmt ist und dazu gehört das Kehlen auf 
Abrichtmaschinen, wenn nicht besondere Druckvorrich
tungen angebracht sind und auch diese werden, wenn 
vorhanden, oft genug nicht gebraucht und selbst verhält
nismäßig starke Profile aus freier Hand bearbeitet. Sind 
geeignete Druckapparate in Gebrauch, so bietet die runde 
W elle auch Gelegenheit zur Anbringung von Kehlmessern, 
indem dann die Druckplatte für die Messer einfach nicht 
aus einer einzigen Lamelle besteht, sondern in zwei Teile 
geteilt wird. W ird der gegen das Anschlaglineal stehende

Fig. 65.
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Teil abgenommen, so kann an dessen Stelle ein beliebiges 
Messer aufgesetzt werden.

Einen Vorteil, der die Anschaffung dieser, zur U n
fallverhütung hervorragend geeigneten Vorrichtung, ganz 
erheblich erleichtert, hat man darin zu suchen, daß die 
Nachschaffung der hier verwendeten dünnen Messer nur 
einen Bruchteil der Kosten für die jetzt in Gebrauch be
findlichen starken Messer erfordert, so daß die entstandene 
Auslage sich bald bezahlt macht. Außerdem erfordern 
die dünnen Messer weniger Zeit und Kosten zum Nach
schleifen und Abziehen.

Nur in einem Palle kann die runde W elle nur dann 
Verwendung finden, wenn die betreffende Maschine an 
eine Spanabsaugung angeschlossen ist, in dem Falle 
nämlich, wenn es sich um eine Abrichtmaschine handelt, 
die gleichzeitig als Dickeuhobelmaschine gebraucht wer
den kann. Hier bedingt der Umstand, daß die runde 
W elle selbstverständlich nicht in dem Maße als Ventila
tor wirken kann, wie die Vierkantwelle, ein Liegenbleiben 
der Späne und iufolgedessen ein rasches Verstopfen 
der Maschine. In einem solchen Falle mußte die runde 
Welle, sehr zum Leidwesen des betreffenden Maschinisten, 
wieder beseitigt werden.

Es ist sehr erfreulich, daß die Bemühungen des In
habers der „Ersten deutschen Spezialfabrik für Schutz
vorrichtungen an Holzbearbeitungsmaschinen“ , des Herrn 
Ernst Ca r s t e n s  in Nürnberg, Rosenplütstr. 9 von vollem 
Erfolg gekrönt wurden. Jeder, der die runde Welle ein
mal arbeiten sah, ist ihr warmer Vertreter geworden, 

ö u m b a r t ,
Ingenieur u. techn. Aufsichtsbeamter der Bayerischen 

Holzindustrieberufsgenossenschaft.

Erfahrungen über das Zerreifsen der Bandsägen.
Um das Zerreißen der Bandsägen nach Möglichkeit zu 
beschränken, und um mit denselben rationell arbeiten zu 
können, ist bei der Behandlung des Blattes darauf zu 
achten, daß die Zähne stets mit rundkantigen Feilen 
oder rundkantigen Schmirgelscheiben geschärft werden, 
damit keine scharfen Ecken am Zahngrunde entstehen, 
die daun beim Schränken, gleichgültig ob dieses mit der 
Hand oder der Maschine ausgeführt wird, bestimmt kleine 
Risse bekommen, die, im Anfang kaum bemerkbar, spä
ter beim Warm- und Kaltwerden des Blattes bald weiter 
springen. Ebenfalls muß das Blatt nach dem Löten ge
nau gerade gerichtet werden, was man durch ein paar 
Schläge am Rücken beziehungsweise an der Zahnung er
reicht, damit beim Sägen das Blatt möglichst schnur
gerade läuft und nicht nur einige Zähne allein schneiden, 
auch sind die Bandsägenblätter nicht zu stark zu wählen.

Abnorme Fälle abgesehen, genügt bei Bandsägen bis 
1000 mm eine Bandstärke von 0,8 mm , da erfahrungs
gemäß schwache Bandsägeblätter nicht so leicht reißen 
wie starke, weil überhaupt kein Zerreißen stattfindet, 
sondern ein Zerbrechen oder Springen der Blätter. Je 
größer der Rollendurchmesser, desto weniger Brüche, 
ebenfalls je  geringer die Härte des Blattes, um so ge
ringer die Brüche.

Bei der Behandlung der Bandsäge selbst lege man 
großes Gewicht auf den ruhigen Gang der Bandrollen.

Die Bandage, ob Gummi oder Leder, ist stets möglichst 
gerade zu halten, nur sehr, sehr wenig ballig, damit das 
Blatt auf jeder Stelle der Rolle frei läuft. D ie anhaf
tenden Sägespäne sind stets durch angebrachte starke 
Bürsten zu entfernen. Seitlich ist das Blatt durch gute 
Holzführungen vor allem Zittern zu bewahren.

Die Hauptsache ist, daß das Bandsägeblatt durch 
Einstellen der oberen Bandrolle niemals fest gegen die 
Rückenführung, welche sich an der Blattführungsstange 
befindet, gedrückt wird, mag diese Rückenführung nun 
aus einer gehärteten, schräg liegenden Stahlrolle, Stahl
backe oder Stahlfedern bestehen. Das Blatt darf beim 
Leerlaufen nur leicht die Rückenführung streifen, erst 
dann, wenn das Blatt schneidet, soll die Rückenführung 
in Tätigkeit treten und ein Zurückweichen des Bandsäge
blattes verhindern. Nach Außerbetriebsetzung der Band
säge ist die Spannung des Blattes etwas nachzulassen, 
weil das Blatt beim Arbeiten warm wird und sich nach
her wieder zusammenzieht. Die durchschnittliche Säge
geschwindigkeit beträgt in der Sekunde etwa 25 m. Sollte 
bei sachgemäßer Behandlung des Blattes wie der Ma
schine dennoch ein häufiges, wiederholtes Zerreißen des 
Blattes Vorkommen, so kann es wohl nur an dem Ma
terial liegen, besonders dann, wenn sich Sprünge sowohl 
an der Zahnung wie am Rücken des Blattes in naher 
Entfernung einstellen. Zum Schlüsse sei noch erwähnt, 
daß die Zahnform je  nach dem zu verarbeitenden Ma
terial verschieden sein muß, nämlich je  härter das H olz, 
desto rechtwinkliger der Zahn, je weicher das Material, 
desto spitzer die Zahnform.

(W erkmeister-Zeitung durch Technisch-industrielle 
Rundschau.)

Schutzvorrichtung für Hobelmaschinen, bei wel
cher die Messerwelle von schwingbaren Segmenten 
überdeckt wird. In Fig. 67 der beistehenden Zeichnung 
ist diese Herrn A u g u s t  F e c h n e r  in Berlin durch D.R. 
Patent 161098 geschützte Vorrichtung in der Ruhelage 
läge dargestellt, während Fig. 68 dieselbe während der 
Durchführung des Werkstückes veranschaulicht. Die je 
weilige andere Stellung ist in der betreffenden Zeichnung
punktiert eingezeichnet.

Bei den bekannten Schutzvorrichtungen, bei denen 
zuriickschiebbare, schmale Klappen die Messerwelle ver
decken, wird die letztere erst nach völligem Vorbeigang 
des Werkstückes an den Messern wieder verdeckt. Bei 
der vorliegenden Anordnung ist dieser Übelstand dadurch 
behoben, daß auch auf der anderen Seite der Messerwelle 
eine Schutzvorrichtung vorgesehen ist, welche hinter dem 
W erkstück das W erkzeug verdeckt.

Die Schutzvorrichtung besteht aus den Segmenten a 
und b. Zur besseren Veranschaulichung ist in den nach
folgenden Erläuterungen nur ein Segmentpaar a und b 
angenommen. An dem gemeinsamen Drehpunkt dieser 
Segmente ist eine Feder f angebracht, an deren Ende 
das Segment b befestigt ist. Um ein leichtes Bewegen 
desselben, zu bewerkstelligen, sind die Führungsrollen e e 
angeordnet, über welche das Segment leicht hinweg
gleiten kann.
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Die Wirkungsweise der 
Schutzvorrichtung ist fo l
gende. W ird über die H e
belwelle ein W erkstück ge
schoben, so wird zunächst 
Segment a zurückgedrängt, 
während Segment b sich 
von unten gegen das W erk
stück legt, wodurch gleich
zeitig auch Feder f  ange
spannt wird. Gleitet nun 
das Werkstück bei fort
schreitender Bearbeitung 
über die Messerwelle hin
weg, so w ird , wenn das 
Ende desselben den Schlitz 
des Segmentes b passiert 
hat, letztere durch die an
gespannte Feder f  nach 
oben geschnellt und Seg
ment b legt sich dann über 
die Messerwelle, dieselbe 
verdeckend. Ist das W erk
stück ganz über die Messer 
welle geschoben und da
durch auch der Schlitz des 
Segmentes a frei geworden, 
so wird letzteres durch das 
Gegengewicht g  in seine 
ursprüngliche Lage zurück
kehren und das Segment 
verschwindet wieder in der 
Tischplatte.

Da beide Segmente um 
einen gemeinsamen D reh
punkt angeordnet sind, so 
wird das Gewicht g  in der 
Ruhelage das Segment a 
nach oben drücken, sodaß 
dieses allein den Schutz 
der Messerwelle bildet. Seg
ment b dagegen befindet 
sich in der Ruhelage unter
halb seines Schlitzes. Erst 
wenn infolge Durchführens 
des Werkstückes Segment a 
nach unten gedrückt und 
dadurch Feder f gespannt
wird, wird Segment b bei Freiwerden des Schlitzes nach 
oben schnellen und die Messerwelle überdecken.

Die ganze Schutzvorrichtung besteht aus einer Reihe 
derartiger Segmente, die nebeneinander aufgereiht sind 
und von welchen immer nur soviele in Wirkung treten, 
als es die Breite des Werkstückes erfordert. Da nun 
beim Durchgleiten des Werkstückes die Rückseite der 
Messerwelle sofort selbsttätig überdeckt wird, sobald das

Fig. 67 u. 68.

Werkstück den Schlitz von b passiert hat, so ist durch 
diese Anordnung der denkbar größte Schutz für den A r
beiter gewährleistet.

Soll Segment b nicht in Tätigkeit treten, so wird 
dies durch Drehen des Hebels n um c bewerkstelligt, 
n legt sich dann gegen das als Anschlag ausgebildete 
Gewicht g 1 und verhindert dadurch ein Vorschnellen des 
Segmentes b. H
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Patentbericht.
Anmeldungen,

welche während zweier Monate in der Auslegehalle des 
Kaiserlichen Patentamtes zur Einsicht ausliegen.

Vom  17. Juli 1905 an.
Kl. 35 a. M. 27 306. Schutzmantel fiir Fördergefäfse 

aller Art. M a s c h i n e n f a b r i k  R h e i n  und L a h n ,  
Ga uh e ,  G o c k e l  & C ie., O b e r l a h n s t e i n  a. Rh.
11. 4. 05.

Kl. 74 b. R. 19850. Warn- und Kontrollvorrichtung
für Geschwindigkeitsaiizeiger. Ga s t o n  R o u a i x
u. A u g u s t e  Mo us s e a u ,  Par i s ;  Vertr.: Pat.-Anwälte 
Dr. R. Wirth, Frankfurt a. M. 1, u. W. Dame, Berlin 
NW . 6. 25. 6. 04.

Kl. 74 c. F. 19766. Einrichtung zur Überwachung
von Anlagen, die mit Ruhe- und Arbeitsstrom betrieben 
werden. K o n r a d  F r i e d l ä n d e r ,  Be r l i n ,  Pariserstr. 7.
2. 2. 05.

Vom 20. Juli 1905 an.
Kl. 35 a. B. 38200. Vorrichtung an Bauaufzügen

zum selbsttätigen Drehen des Fördergestelles am Hub
ende. S i m o n  B a u m ,  A l t e n e s s e n ,  u. A u g u s t  
L o r e n z ,  Es s en,  Ru h r .  16. 5. 04.

Kl. 35 a. J. 8054. Fangvorrichtung fiir Aufzüge u.
dgl. M ax J u n g b a u e r ,  A u g s b u r g .  17. 9. 04.

Kl. 37 c. K. 27220. Sturmklammer fiir Biebersclnvanz- 
Dacliziegel. E m i l  K  i n z e 1, D r e s d e  n-A, Starken
gasse 10. 20. 4. 04.

Vom 24. Juli 1905 an.
Kl. 4 a. P. 16212. Grubenlampe mit innerem Lampen

topf und äufserem Schulzniantel. E m i l  P i e p e n 
b r i n g ,  Dortmund, Kaiserstr. 72. 27. 6. 04,

Kl. 13 b. H. 32737. Dampfkesselspeiseregler mit 
Schwimmer, welcher in einem mit dem Kesselinnern 
durch ein Standrohr in Verbindung stehenden Gehäuse 
angeordnet ist und den Dampfzufluß zu einem das 
Speiseventil tragenden Kolben steuert. Wi l h .  H a n n e 
m a n n ,  D ü r e n ,  Rh l d .  31. 3. 04.

Kl. 24 g. Funkenfänger fiir Lokomotiven und Loko
mobilen. H e r m a n n  Be n  d l  e r ,  Adl .  L i e b e n a u ,  
W  e s t p r. 24. 12. 04.

Kl. 24 k. M. 25 731. Hohler, vom Kesselwasser durch- 
strömter, drehbarer Feuerschirm fiir Lokomotiv- 
feuerungen. J o h a n n  M i n n i c h ,  B e r l i n 
R u m m e l s b u r g .  30. 6. 04.

Kl. 49 a. L. 19896. Vorrichtung zur Regelung des 
Vorschubs von Schueidzeugen oder Werkstücken 
mittels umlaufender Leerformen. H e n r y  L i e b e r t ,  
Mi l n r o w ,  L a n c a s h i r e ,  Eng l . ;  Vertr.: C. Ro b .  
W ä l d e r ,  Pat.-Anw., Be r l i n  SW . 11. 1. 8. 04.

Kl. 49 b. J. 8419. Mechanischer Antrieb fiir Loch
stanzen und Schneidmaschinen mit Zahnstangen
getriebe; Zus. z. Pat. 136296. H u g o  J o h n ,  E r fu r t ,  
P i l s e  8. 12. 5. 05.

Kl. 49 b. K. 29603. Führung mit verstellbarem 
Anschlag fiir Sägen, Scheren u. dgl. F r ie d . K r u p p  
A k t . - G e s .  G r u s o n w e r k ,  M a g d e b u r g - B u c k a u .  
22. 5. 05.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom  17. Juli 05.

Kl. 30 d. 255123. Schutzhaube gegen Flugstaub mit
an der Kopfkappe angeordneter, durchsichtiger Ge
sichtsmaske, an deren Rahmen eine Kapuze befestigt 
ist. G u s t a v  P e s c h k e ,  K r e n t s c h ,  Kr. Strehlen. 
9. 6. 05. P. 10202.

Kl. 36 d. 255184. Schutzkorb fiir elektrisch betrie
bene Fliigelgebläse, mit Einrichtung zum Festklem
men am Motor. S i e m e n s - S c h u c k e r t w e r k e  
G. m. b. H. ,  B e r l i n .  10. 6. 05. S. 12568.

Kl. 37 c. 255449. Mittels Haltetaues zu befestigendes 
Klempner- und Dachdeckcrgeriist, bestehend aus 
winklig gebogenen Schienen mit Schutzbrett und V or
richtung zum Auflegen auf Gesimse und Abstützen 
gegen das Mauerwerk. A l f r e d  G r u n d m a n n  u. 
G u s t a v  J e n n e w e i n ,  L e h e  a. W . 1. 5. 05. 
G. 13951.

Kl. 37 d. 255197. Feuersichere Tiir, bestehend aus 
zwei Eisenblechplatten mit durch Asbest isolierten 
Brettern in einem U-förm igen Rahmen. J o h a n n  
G o l d h a g e n ,  E s s e n  a. Ruhr, Waldthausenstr. 4. 
21. 11. 04. G. 13251.

Kl. 38 e. 254570. Schutzvorrichtung an Hobelma
schinen fiir Holzbearbeitungszwecke, bestehend aus 
einer Hülse und einer Hülsenhälfte mit dazwischen 
angeordueten zweiarmigen Federn. P e t e r .1 u n k e r , 
M a l s t a t t - B u r b a c h .  28. 4. 05. J . 5598.

Kl. 70 b. 255265. Schutzvorrichtung fiir W ölfe etc., 
bestehend aus einer selbsttätigen Verschlußklappe am 
Atiswurf. W i l h e l m  l o r g n e r ,  W  erdau.  9. 6. 05. 
M. 19685.

Bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 24. Juli 05.
KI. 8 b 255767. Fiir die Iiaiihwalzcnlnger an Ti om- 

mclraulimaschiiien dienende Schmiervorrichtung mit
umgebogenen Schmierdochten, Dichtungsrinnen, A b 
teilungskanälen und Schutzdeckeln. Fa. F r a n z  
M ü l l e r ,  M . - G l a d b a c h .  4 . 1 0 . 0 4 .  M. 18090.

Kl. 38 c. 255653. Messerkopf mit auswechselbaren 
Messern fiir Hobel- und Kehlmashiiicu, dessen 
federnde Klemmstücke zur Verhinderung des Heraus- 
schleuderns besonders festgeklemmt sind. F r a n k 
f u r t e r  M a s c h i n e n f a b r i k  A k t .-G e s . ,  F r a n k 
f ur t  a. M. 15. 2. 05. F. 12196.

Kl. 38 e. 255979. Schutzvorrichtung fiir Fräs- und 
Hobelmaschinen mit an einstellbarem Bügel auf- und 
abverschiebbarem Schutzblech. M ath. Jos .  R u n k e l ,  
R h e i n b r o h l .  3. 6. 05. li. 15707.

Kl. 4(> c. 255641. Sicherheits-Andrehkurbel fiir Ex- 
plosions-Motore mit auf der Kurbelnabe sitzendem 
Schraubenrad und in dasselbe eingreifenden, fest stehen
den Sperrklinken, an denen das Schraubenrad bei Früh
zündung entlang gleitet und die Kupplung zwischen 
Kurbel und Motor löst. J o s e f  J e r z y k o w s k i ,  
N ü r n b e r g ,  Königsstr. 51. 12. 10. 04. J. 5374.

Kl. 47 e. 255743. Ölkanne mit automatischer Düsen
reinigung, die dann in Kraft tritt, wenn sich das 
Ventil schließt resp. öffnet. G u s t a v  T r ö g e r ,  
S c h w a r z e n b e r g  i. S. 14. 6. 05. T. 6969.
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KI. 49 n. 254653. Beim Ende des vorgeschobenen 
Materials wirksame Ausschaltevorrichtung für den 
Maschinennusriicker. E m i l  M a r o l d ,  B e r l i n ,  
Adalbertstr. 51. 11. 4. 05. M. 19310.

KI. 55 d. 255887. Auffangvorrichtung der Schlag
arme von Knotenfiingern fiir Papierfabrikation od. 
dgl., bestehend aus in einem Gehäuse gelagerten Gummi
puffern und in denselben geführten, verstellbaren Kolben 
der Schlagarme. W a n d e l  & Co . ,  R e u t l i n g e n ,  
W ü rtt . 16. 6. 05. W . 18556.

Kl. (54 a. 255579. Sicherung für die Holzstopfeu 
irdener Säuretöpfe mit unabhängig voneinander 
wirkenden Bruckorgauen für die verschiedenen 
Stopfen. H e r m a n n  F ey , Ka l k .  2 9 .5 .0 5 . F. 12582. 

KI. 81 e. 255507. Eiserner Säiireflaschenkorb aus 
Drahtgellecht. H e r m a n n  Fe y ,  Ka l k .  17. 5. 05. 
F. 12536.

Patente.
Deutschland.

Kl. 24 k. 161926 vom 13.
August 1904. J us t u s  
H o f m a n n  in W i t k o -  
wi t z  (Mähren). Schutz
vorrichtung gegen das 
Austreten von Gasen 
aus Gaserzeugern und 
dergleichen während des 
Schürens unter Verwen
dung eines zerteilten 
Dampfstrahles. (Fig. 69
u. 70.)

Die Dampfeinblase- und 
Zerteilungsvorrichtung ist 
nicht, wie bislier, in dem
11 auptkörper des Schürloch- 
verschlusses, sondern in dem 
D eckel desselben angeord
net. Der Deckel kann mit
samt der von ihm getrage
nen Dampfeinblasevorrich
tung in einfacher W eise 
aus dem heißen, die Ver
teerung herbeiführenden 
Bereiche des Schürloches 
entfernt werden, indem da
bei gleichzeitig der Abschluß 
des Schürloches und der 
Dampf Zuführung ohne A n 
wendung von Ventilen oder 
Hähnen erfolgt. Der die 
Gleitflächen bespülende 
heiße Dampf wirkt gleich
zeitig lösend auf den Teer 
ein, so daß die Verteerung 
der Dampfeinblasevorrich
tung und der Gleitflächen 
zwischen dem Deckel und 
dem Verschlußkörper, also

auch das Zusammenbacken dieser beiden Teile verhütet 
wird.

A uf den Hauptkörper b wird der Deckel c durch 
eine auf den Zapfen e aufgesteckte Schraubenfeder dicht 
angedrückt. Der Deckel ist, wie Fig. 69 zeigt, mit zwei 
Flügeln, einem Schürflügel und einem Verschlussflügel, 
ausgestattet. Im Schürflügel ist ein Schürloch sowie ein 
kreisförmig gebogenes Rohr d angeordnet, welches mit 
kleinen, bis in das Schürloch fortgesetzten Löchern ver
sehen ist. Der Verschlußflügel trägt nur einen Zapfen 
oder Griff, an dem man den Deckel um den Zapfen e 
drehen kann.

Durch ein Leitungsrohr, welches an einen im Unter

Fig. 69 u. 70.
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teil b angeoi'dneten und an dessen ebener Gleitfläche 
mündenden inneren Kanal f  angeschlossen ist, wird der 
Dam pf beständig zugeführt, derart, daß er bei der D eckel
lage nach Fig. 70 in das Kreisrohr d strömt und von 
diesem aus in das Schürloch a eintreten kann. Dagegen 
entfernen sich die Mündungen d und f  voneinander, wenn 
der Verschlußflügel des Deckels c über die Schürloch- 
öffnung gedreht wird. Gleichzeitig kommt der das Dampf
einblaserohr d tragende Schürflügel außerhalb des heißen 
Bereiches des Schürloches zu stehen. Während dieser 
Ausschwingung des Deckels findet die teerlösende Be- 
spülung der Gleitflächen von b und c durch den aus
tretenden Dampf statt.

England.
1083 vom 15. Januar 1904. F. H ä u s g e n  i n E s s e n  

a. d. R u h r ,  B o r n s t r .  16. Schutzvorrichtung fiir 
Druekerpressen. (Fig. 71.)

Die Schutzvorrichtung soll Unglücksfälle bei der Be
dienung von Druckerpressen verhüten, welche dadurch 
entstehen, daß das Personal während des Ganges der 
Maschine Teile an dieser in Ordnung zu bringen versucht, 
wobei die Hände oder Arme der Arbeiter zwischen die 
Druckform und die Auftragwalze geraten können. Dies 
ist namentlich der Fall, wenn versucht wird, über die 
Druckform liervorsteheude Spatien (Trennst.ifte) nieder
zudrücken.

Die Schutzvorrichtung besteht im wesentlichen aus 
rostartigen Stäben b, welche in einen geeigneten Rahmen 
eingesetzt sind, und einem mit diesem Gitterrost durch 
Scharniere a verbundenen gekrümmten Deckel c. Der 
Rost ist auf dem Sattel gelagert, in welchem die Druck
form gleitet, und verhindert eine Berührung der letzteren 
während des Ganges der Maschine; jedoch sind die 
Zwischenräume zwischen den Stäben weit genug, um ein 
Zurechtrücken hervorstehender Spatien oder Anlagestege 
zu ermöglichen, wenn die Maschine zum Stillstand ge
bracht ist. Der Deckel c reicht über die Farbwalzen 
oder -zylinder hinweg und ist mit dem Rahmen auf ge
eignete Weise, z. B. durch Scharniere e, verbunden. Um 
eine Verschiebung des Rostes zu verhindern, ist sein 
Rahmen mit Stiften d versehen. Ferner ist ein Riegel

in Form eines gekrümmten Hebels f g angeordnet, welcher 
den Rost mit seinem abgebogenen Ende niederdrückt. 
Durch Drehung des Hebels wird der R ost freigegeben 
und die Schutzvorrichtung kann in die punktierte Lage 
gehoben und umgelegt werden.

Die Stäbe des Rostes können auch längs statt quer 
liegen.

Der Deckel c besteht aus Drahtgeflecht oder aus 
einer perforierten Metallplatte oder dergl., welche zwar 
die Beobachtung der darunter liegenden Teile, aber nicht 
eine Berührung derselben gestattet.

4717 vom 26. Februar 1904. L . W h i t t a k e r  und 
C. W h i t t a k e r  & C o ., D o w r y  S t r e e t  J r o n -  
w o r k s ,  A c c r i n g t o n ,  L a u c a s  h i r e. Schutz
vorrichtung’ an Ziegelpressen. (Fig. 72 u. 73.)

D ie Erfindung bezieht sich auf Maschinen, in welchen

Ziegelsteine oder andere Gegenstände durch Kolben oder 
Stempel in F’ ormen gepreßt werden, und hat den Zweck, 
Vorkehrung zu treffen, daß das Bedienungspersonal beim 
Niedergange der Kolben nicht mit den Händen in den 
W eg  derselben kommt.

Die Schutzvorrichtung ist auf der Abnehmeseite der 
Maschine angebracht und besteht aus einer Platte oder

Fig. 73.

dergl., welche drehbar an dem Maschinenrahmen befestigt 
ist oder in Führungen an der Maschine gleitet und in 
der Schlußlage bis auf die Oberfläche des Abnehmetisches 
reicht. Die Bewegung der Platte erfolgt dadurch, daß 
sie mit dem Kreuzkopf der Kolben oder mit dem Speise
ventilkasten oder mit einem anderen geeigneten beweg
lichen Teil der Maschine verbunden ist, und zwar in der 
Weise, daß sie beim Hochgang der K olben sich von dem 
Abnehmetisch entfernt und beim Niedergang der Kolben 
auf den Tisch aufsetzt.

In dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 72 ist 1 die
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Schutzplatte, welche mit einer angelenkten Stange 4 ver
sehen ist, gegen deren freies Ende der übliche Speise
ventilkasten 7 bei seinem Vorwärtsgange, also beim H och 
gange der Kolben stößt, so daß die Schutzplatte in die 
punktierte Stellung gebracht wird und ein fertig gepreßter 
Ziegelstein bequem von Hand entfernt werden kann.

Bei der Ausführungsform nach Eig. 73 gleitet die 
Schutzplatte 1 an Führungen 2 und wird durch eine über 
Rollen führende, an dem Speiseventilkasten befestigte 
Kette 4 entsprechend der Bewegung des Kastens bezw. 
der Kolben gehoben oder gesenkt.

In beiden Fällen bewegen sich die Schutzplatten frei 
in die Schlußlage; es besteht daher keine Gefahr einer 
Verletzung des Arbeiters bei dieser Bewegung der Platte, 
er wird vielmehr nur dadurch, daß die Platte gegen seine 
Hand stößt, rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht, die 
Hand wegzuziehen.

Amerika.
782350  vom 14. Februar 1905. J o h n  H.  M o o r e  in 

H o o p e s t o n .  Illinois Riemenrücker. (F’ ig. 74.)
Der Riemenrücker soll ein sicheres Rücken des R ie 

mens von einer Losscheibe auf eine Festscheibe und um
gekehrt gewährleisten und den Riemen auf den Scheiben 
halten. Ein den Riemen umfassender Bügel 8 ist senk
recht zum Riemen an einem Bolzen drehbar aufgehängt 
und vermittels einer Zugstange gelenkig mit einem Aus

rückhebel 9 verbunden, der seinerseits vermittels eines 
Bolzens pendelnd aufgehängt ist. Der Ausschlag des 
Ausrückhebels wird durch Bolzen 16 begrenzt, die in den 
Seitenwandungen eines den H ebel umgebenden Gehäuses 
verstellt werden können, so daß die Größe des Aus
schlages geändert werden kann. Zwischen den beiden 
Anschlagschrauben 16 ist mitten auf der Stirnwand des 
Gehäuses 15 ein H ebel 22 drehbar gelagert, welcher zwei 
Augen 19 und 21 von verschiedener Bohrung trägt. Die 
Bohrung des Auges 19 entspricht dem Durchmesser einer 
Stange 24, welche in einer Bohrung eines drehbar in dem 
Ausrückhebel 9 gelagerten Bolzens 13 befestigt ist, wTäh- 
rend die Bohrung des Auges 21 so groß ist, daß eine die 
Stange 24 umgebende Schraubenfeder durch sie hindurch
geht. D ie Stange 24 ist in den Augen 19 und 21 ach

sial verschiebbar. Soll der Riemen beispielsweise aus 
der gezeichneten Lage auf die andere Riemscheibe be
wegt werden, so wird der H ebel 9 nach links bewegt, 
an welcher Bewegung der Bügel 8 teilnimmt. Bei dieser 
Bewegung wird der H ebel 22 um seinen Drehpunkt be
wegt und die Schraubenfeder 20 angespannt. Sobald der 
Hebel 9 die senkrechte Lage überschreitet, kommt die 
angespannte Schraubeofeder 20 zur Wirkung und bewegt 
die H ebel 9 und 22 und den Bügel 8 in die punktiert 
gezeichnete Lage und hält sie in dieser Lage und damit 
den Riemen auf der Riemscheibe. Zwecks Rückführung 
des Riemens in die gezeichnete Lage wird der H ebel 9 
von Hand sowTeit nach rechts bewegt, bis er die senk
rechte Lage überschreitet, worauf die Feder 20 w'ieder 
zur Wirkung gelangt und die H ebel in die gezeichnete 
Lage zurückführt. D ie Anordnung kann auch so getrof
fen werden, daß der H ebel 20 nicht an dem Ausrück
hebel, sondern an der Verlängerung der Zugstange über 
den Bügel 8 hinaus angreift, wobei letzterer nicht pen
delnd aufgehängt, sondern an der Zugstange zwischen 
den Hebeln- 9 und 22 befestigt und parallel verschoben 
wird.

m

Bücherschau.*)
Sommerfeld, der Gewerbearzt. (194 S. Lex. 8°. 

Preis geh. M. 5,— , geb. M. 6,— .) Das vorliegende W erk 
bildet den 6. Band des bei G. F is c h e r -J e n a  erscheinen
den „ H a n d b u c h e s  de r  s o z i a l e n  M e d i z i n “ . Es ist 
wohl das erste W erk, das so recht freimütig die Stellung 
des Arztes in der Gewerbeaufsicht — d. h. eigentlich die 
nahezu gänzliche Ausschaltung des Mediziners aus diesem 
Dienste —  bespricht; hier findet man Gedanken ausge
sprochen mit reichem Beweismateriale belegt, welche schon 
so oft gedacht und auch hie und da mehr oder weniger 
schüchtern zum Ausdrucke gebracht, aber noch nie zu einem 
so klar sprechenden Ganzen vereint wurden. Ohne sich 
in meist fruchtlose Klagen über die bisherige Nicht
berücksichtigung dieses Leitgedankens zu verflachen, zeich
net der Verfasser zunächst ein schönes, übersichtliches 
Bild des gesamten Gewerbeinspektionswesens und seiner 
Entwicklung in den Kulturstaaten —  doch verliert er 
nie den blauen Faden: er schildert das Verdienst der 
Arzte um die Gewerbeinspektion —  und in derselben; 
er schildert genau und unparteiisch den Anteil, der den 
Ärzten bei der Exekutive des Inspektionsdienstes als Ge
werbeärzten zukommt. Klassisch schlagend wirkt der 
Hinweis darauf, daß dort, wo die Gewerbeinspektion ge
boren, in E n g l a n d  und dort, wo der Gew&rbeaufsichts- 
dienst die schönsten Früchte gezeitigt —  in der S c h w e iz , 
den Gewerbeärzten das größte Feld eingeräumt ist (Eng
land), ja  sogar Arzte an der Spitze des Inspektions
dienstes stehen (Dr. S c h ü l e r  in der Schweiz) —  dem 
entgegen die beinahe prinzipielle ängstliche Ausschließung 
des Arztes von diesem Dienste in den  Staaten, die sich

*) Zu beziehen durch die P o l y t e c h n i s c h e  
B u c h h a n d l u n g  A.  S e y d e l  in B e r l i n  W.  8.
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ja  doch jene beiden zum Vorbilde nahmen! Kategorisch 
und streng deduziert S o m m e r f e l d  die Notwendigkeit 
ärztlichen Beirates in der Gewerbeinspektion und die Un
möglichkeit der Lösung der allüberall in gewerblichem 
Aufsichtsdienste sich bietenden und aufdrängenden ärzt
lichen Fragen durch medizinisch nicht gebildete Fach
männer unter Ausschluß ärztlichen Beirates. Ebenso 
streng jedoch zeichnet S o m m e r f e l d  das Bild des zum 
„Gewerbearzte“  geeigneten Arzte. Nicht jeder Arzt ist 
zum Gewerbearzte geeignet, auch die Vorbildung zur 
„Physikatspriifung“ , zur Prüfung, die den Arzt zum Ein
tritt in den Staatsdienst (Bezirksarzt, Physikus etc.) be
fähigt, entspricht und genügt hier nicht. Es ist eine 
Ausbildung an der technischen Hochschule — und in 
der technischen Praxis, aber nicht in e i n e m Fache auf 
e i n e r  Fakultät, sondern eine technische Allgemeinbil
dung hier von Nöten. Aber dem Arzte die M ö g l i c h 
ke i t  einer solchen Ausbildung abzusprechen, deshalb, 
weil er ein geschulter Mediziner ist, ist ein Nonsens . . . ! 
Die Ansichten Dr. S o m m e r f e l d s  bezüglich der Art der 
Stellung des Gewerbearztes —  wie sie sein s o l l t e  und 
müßte, stimmen mit den seitens des Gefertigten schon 
wiederholt geäußerten Anschauungen vollkommen überein. 
Der Gewerbearzt sei kein exekutives Organ, sondern als 
vollwertiger, s a c h v e r s t ä n d i g e r  B e i r a t  den exekutiven 
und legislativen Organen beigegeben —  sowohl bei den 
Zentralen als in den Inspektionsbezirken — seine Tätig
keit bestehe vor allem in der Abgabe von Gutachten 
natürlich meist nach Teilnahme an den betreffenden 
Revisionen oder aus der Aktenlage.

Dr. Rambousek.

Sprechsaal.
Das Ausland über unsere Ausstellungen ohne 

Schutzvorrichtungen. Letzthin erhielt ich wieder Besuch 
von einem Kollegen aus dem Auslande. Ich  mußte ihn 
in mehrere F'abriken führen; "der Herr wollte sich von 
der Durchführung unserer Unfallverhütungsvorschriften 
in den hiesigen Fabriken überzeugen. Er klagte darüber, 
daß er in den von ihm zu besuchenden Betrieben so oft 
die Antwort erhielt: „Ja ! die Betriebe in Deutschland 
besitzen in W irklichkeit nur Parade-Schutzvorrichtungen, 
über welche viel Lobendes geschrieben worden ist, die 
aber wenig oder gar nichts Gutes zeigen. Es wird immer 
nur schleunigst das Allernotwendigste angebracht, wenn 
eine Revision erfolgen soll. — ln  den Ausstellungen 
findet man jene Parade-Schutzvorrichtungen auch nur 
sehr vereinzelt.“

Die Ausländer haben recht mit ihren Klagen über 
die Ausstellungen, nicht aber mit ihren Vermutungen be
treffs der Parade-Schutzvorrichtungen in den Betrieben. 
__ D och  es gab auch einmal eine Ausnahme in den

Ausstellungen; man sah in der Berliner Gewerbe-Aus
stellung, wie für Unfallverhütung in umfassendster Weise 
gesorgt werden kann. Es war damals ein besonderer 
Ausschuß für diesen Zweck eingesetzt. Dies gute B ei
spiel hat aber leider in den später folgenden Ausstel
lungen keine Nachahmung gefunden. D ie Leipziger Aus
stellung 1897 zeigte eine große Anzahl von Unfallm ög
lichkeiten, gerade als ob die diesbezügliche neuere Gesetz
gebung nicht bestand; ebenso die Düsseldorfer 1902, so 
manche andere kleinere Ausstellung und so auch jetzt 
wieder die Görlitzer Ausstellung. Die Ausländer haben 
somit scheinbar recht, wenn sie behaupten, wir hätten 
nur „Parade-Schutzvorrichtungen“ .

H ier muß entschieden W andel geschaffen werden ! 
In Berlin hat man es 1896 erlebt, daß ein Unfallver
hütungs-Ausschuß vorzüglich arbeiten kann. Die Herren, 
die eine Ausstellung ins Leben rufen, sollten die Unfall
verhütung hochhalten, damit unseren Gewerbetreibenden 
und auch denen des Auslandes ein gutes Beispiel vor
geführt wird und nicht immer wieder halbfertige Ma
schinen ausgestellt werden; als halbfertig sind doch alle 
die Maschinen zu bezeichnen, die ohne Rücksicht auf die 
neuere sozialpolitische Gesetzgebung erdacht, ausgeführt 
und aufgestellt sind.

Im Sinne der Selbstverwaltung, die durch Gesetz den 
Berufsgenossenschaften gewährt ist, liegt es, tatkräftig 
einzusetzen. Man rufe nicht immer gleich nach Staats
hilfe, man muß sich auch ohne dieselbe zu helfen wissen. 
A ber! — —  Es muß etwas geschehen, so darf es nicht 
w eitergehen!

Sehr viele Herren des Aus- und Inlandes habe ich 
in Berliner Fabriken geführt und alle waren überrascht 
über die vorzüglichen Sicherheits-Vorkehrungen und die 
teilweise vollkommene Durchführung derUnfallverhütungs- 
vorschriften. Ein derartig günstiges Ergebnis hatte nicht 
einer der Herren erwartet. P. H.

Der im letzten Hefte S. 60 angekündigte Abdruck 
des Vortrags über Erfahrungen im Feuerungsbetrieb 
einfacher Ofen- und Kesselheizungen kann erst im 
nächsten Hefte Aufnahme finden.

Die Schriftleitung. 

»  .

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
N e u e  M i t g l i e d e r :

Kumbruck, F ., Ingenieur, Technischer Aufsichtsbeamter 
der Maschienenbau- und Kleineisenindustrie B.G. 
(Sekt. 2) in Hagen i. W ., Wilhelmstr. 18.

Lehmann, Ehr ich, Ingenieur in Berlin-Halensee, Lützen
straße.

Für die Schriftleitung verantwortlich : Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Gross-Lichterfelde-W . 
Druck der Bnchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H., Roitzsch.
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sow ie  für

E in rich tu n g  und Betrieb gew erblicher  Anlagen.
V. Jahrgang. 1. Septem ber 1905. 5. Heft.

Erfahrungen im Feuerungsbetrieb einfacher Ofen- und Kesselheizungen.*)
Von E . N ies , Oberingenieur des V e r e i n s  f ür  F e u e r u n g s b e t r i e b  und  R a u c h b e k ä m p f u n g  in H a m b u rg .

. Die vielseitige Behandlung, welche in neuerer 
Zeit das Gebiet des Heizungswesens sowohl in 
wissenschaftlicher als auch praktischer Hinsicht 
erfährt, hat neben ändern zu einer Reihe von 
Bestrebungen Veranlassung gegeben, welche in 
besonderem Maße durch Anleitung für sach
gemäße Bedienung der Feuerungen einen Fort
schritt im Betrieb derselben anzubahnen suchen. 
Diese Bestrebungen werden auch einen durch
greifenden Erfolg herbeiführen, wenn sie unter 
eingehender Berücksichtigung der jeweils ver
schiedenen Verhältnisse tätig sind, und ihnen 
das für alle gemeinnützigen Bestrebungen not
wendige Interesse entgegengebracht wird. Die 
Heizungstechnik hat heute schon eine Reihe von 
Konstruktionen geschaffen, welche den Einfluß 
der Bedienung auf die vorteilhafte Wirkungs
weise der Feuerung teilweise auszuschalten ver
mögen. Diese Einrichtungen werden jedoch nur 
allmählich Eingang finden können. Mit Rücksicht 
auf die Tatsache, daß unsere meist verbreiteten 
einfachen Haushaltungsfeuerungen sowie alle in 
der Industrie noch am häufigsten vertretenen 
Planrostfeuerungen mit Handbeschickung sein
aufmerksamer und sachgemäßer Wartung be
dürfen, wird es eine besondere Aufgabe sein, 
durch Ratschläge und Angaben für die Bedienung 
fördernd zu wirken.

Es braucht wohl nicht besonders hervorge
hoben zu werden, daß die örtlichen Verhältnisse, 
insbesondere die am Platze preiswerten und daher 
meist verwendeten Brennstoffe die Richtung an
geben für die Vorschläge und Maßnahmen, welche 
einen Fortschritt zu bringen geeignet sind; ich 
möchte deshalb bei meinen heutigen Ausführungen

*) Ausführliche W iedergabe des Vortrages, gehalten 
bei der V. Versammlung für Heizungs- und Lüftungs
Fachmänner in Hamburg am 3. Juli 1905.

noch vorausschicken, daß die folgenden Er
fahrungen sicli in erster Linie auf die in Ham
burg zumeist gebräuchlichen englischen Gaskohleii 
beziehen, welche bedeutend mehr zur Rauch
bildung neigen, als eine Reihe unserer deutschen 
Steinkohlen.

Die eingangs erwähnten Bestrebungen gehen 
sowohl von staatlicher als auch privater Seite 
aus. So wurde z. B. von der preußischen Re
gierung die Einrichtung der Heizerkurse in die 
Wege geleitet, in welchen die Heizer der ein
zelnen Bezirke zu einem 14 tägigen theoretischen 
und praktischen Unterricht herangezogen werden, 
und nach Beendigung desselben ihre Kenntnisse 
in einer Prüfung darzutun haben. Interesse 
bietet das Vorgehen des Schweizerischen Ver
bandes von Dampfkesselbesitzen), welcher nicht 
nur die Ausbildung von Heizern vorsieht, sondern 
auch für die Heranziehung von Heizerlelirlingen 
geeignete Schritte getan hat. Eine Reihe städtischer 
Verwaltungen haben durch Anstellung von Heiz
technikern, deren Tätigkeit sich in erster Linie 
auf die Ausarbeitung geeigneter Merkblätter und 
Vorschriften erstreckt, für die spezielleu örtlichen 
Verhältnisse fördernd zu wirken gesucht. Wie 
Ihnen wohl bekannt, hat der Verein für öffent
liche Gesundheitspflege in Hannover ein Merk
buch und Merkblatt herausgegeben, durch welches 
den Besitzern von Haushaltungsfeuerungen für 
die zweckmäßige Behandlung von Kohlen 
und Ofen geeignete Vorschläge erteilt werden 
sollen.

Sind auch die eingeschlagenen Wege ver
schieden und nicht von jedem Gesichtspunkte 
aus als einwandfrei zu bezeichnen, so streben 
sie doch alle nach dem Ziel, eine Besserung der 
teilweise noch wenig aufgeklärten Verhältnisse 
durch Ausbildung der Kreise herbeizuführen,
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welche sich mit der Bedienung der Feuerungen 
zu befassen haben.

In vieler Beziehung anregend können die 
Anschauungen bezeichnet werden, welche seitens 
der Kommission des Vereines deutscherlngenieure 
anläßlich der Behandlung des Standes der Frage 
der Rauchbelästigung im Jahre 1896 zusammen
fassend erschienen sind. An dieser Stelle 
wurde darauf hingewiesen, daß das Eingreifen 
der Gesetzgebung, wie dies in England während 
fünf Jahrzehnten der Fall war, von unerheblicher 
Wirkung geblieben ist, was diesen Weg nicht 
nachahmenswert erscheinen lassen dürfte. Da
gegen ist jene Kommission zu der Ansicht ge
langt, daß es eine größere Anzahl von Feuerungen 
gebe, welche sowohl hinsichtlich W i r t s c h a f t 
l i c h k e i t ,  als auch g e r i n g e r  R a u c h e n t 
w i c k l u n g  zufriedenstellend arbeiten, daß diese 
Einrichtungen jedoch unwirksam bleiben, wenn 
sie nicht dauernd gut gehandhabt und überwacht 
werden; es ist deshalb vor allem auf die Aus
bildung und Verwendung von tüchtigen Heizern 
auch seitens der Aufsichtsbehörden Wert zu 
legen, von Heizern, die nicht nur ihrer schwie
rigen Aufgabe gewachsen sind, sondern auch 
durch ihre Charaktereigenschaft Gewähr dafür 
bieten, daß sie sich ihrer großen Verantwortung 
dauernd bewußt bleiben. Die ihre Tätigkeit über
wachenden Organe müssen durch reiche prak
tische und theoretische Erfahrung dem Heizer 
überlegen sein.

Von ähnlichen Grundsätzen ausgehend, hat 
ein Teil der Hamburger Industrie sich zu dem 
Verein für „Feuerungsbetrieb und Rauchbe
kämpfung“ zusammengeschlossen, um durch die 
Tätigkeit geeigneter technischer Kräfte für die 
Erzielung tunlichst vollkommener und rauch
schwacher Verbrennung bei möglichst guter Aus
nutzung der Brennstoffe in ihren Anlagen Sorge 
zu tragen.

Die zur Erledigung dieser Aufgabe notwen
digen Arbeiten schließen kurz zusammengefaßt 
in sich

1. Eine eingehendeUntersuchungderKessel und 
sonstigen Feuerungsanlagen hinsichtlich Be- 
lastungs-, Ausnutzungs und Zugverhältnisse.

2. Eine gründliche Unterweisung und dauernde 
Überwachung der Heizer sowie der Feue
rungsanlagen.

3. Maßnahmen, welche eine Hebung der Wirt

schaftlichkeit des Betriebes sowie eine Ein
schränkung stärkerer Rauchentwicklung her
beizuführen imstande sind, wobei neben Er
höhung der Ausnutzung Wert auf die Ver
wendung preiswerter Brennstoffe und Kon
trolle derselben, Verwendung der Abwärme 
und dergleichen gelegt wird.

4. Vorschläge für die Verwendung besonderer 
Konstruktionen, welche nach erst erfolgter 
eingehender Prüfung geeignet erscheinen die 
Feuerungseinrichtung, welche das Werkzeug 
für den Heizer bildet, vollkommener zu ge
stalten.

Wenn auch die Anregung zur Gründung dieses 
Vereines in erster Linie gegeben wurde durch 
die Bestrebung, eine Minderung der Rauchbe
lästigung in Hamburg herbeizuführen, so war doch 
für die Art des Vorgehens die Erwägung maß
gebend gewesen, daß die Frage der Rauchent
wicklung der Feuerungsaulagen mit derjenigen 
der Wirtschaftlichkeit der letzteren, bezw. mit 
der Ausnützung der Kohle in so vielen Be
ziehungen stehe, daß für die Industrie die erste 
Frage ohne Berücksichtigung der zweiten nicht 
behandelt werden könne. Ich will Ihnen nun 
im Folgenden in kurzen Umrissen die Art und 
Weise dieses Vorgehens sowie einiges über die 
im Laufe der Tätigkeit gesammelten Erfahrungen 
schildern.

Um einen leichteren Überblick zu gewinnen 
möchte ich meine Ausführungen nach folgenden 
Gesichtspunkten trennen.

1. Wirtschaftliche und rauchschwache Wärme
erzeugung in der Feuerung in Abhängigkeit 
von Bau und Bedienung derselben unter Be- 
rücksichtigungder Verschiedenheit des Brenn
stoffes.

2. Wirtschaftliche Wärmeverwendung in Ab
hängigkeit von der Anordnung der Heiz
flächen und

3. Mittel und Wege zur Kontrolle und Über
wachung des Betriebes der Feuerungsanlagen.

Indem ich auf die Abhängigkeit wirtschaftlicher 
und rauclischwacher Wärmeerzeugung von dem 
Bau und der Bedienung der Feuerung näher 
eingehe, wähle ich als Ausgangspunkt meiner 
Darlegungen die einzelnen am Kessel auftretenden 
Wärmeverluste. Um Ihnen den Einfluß der 
Feuerführung, wie Schichthöhe, Rostbedeckung, 
verwendete Zugstärke u. s. w. auf die Größe der
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verschiedenen Verluste kurz zu zeigen, möchte 
ich mich der graphischen Darstellung Figur 75 
bedienen. Diese Darstellung zeigt die Wärme
verteilung bei 4 Versuchen, welche unter ver
schiedenen Verhältnissen mit einer englischen Gas
kohle an einem Zweiflammrohrkessel von 80 qm 
Heizfläche zur Durchführung kamen.

Versuch Nr 
IV I III

sich umgekehrt verhält. Die günstigste Ausnutzung 
trat nicht ein bei der geringsten Rauchentwick
lung (Versuch 2) sondern in einem Pall, wo bei 
mäßiger Rauchentwicklung der Luftüberschuß 
noch genügend eingeschränkt war.

Um diese Verhältnisse beim Planrost noch 
näher zu erläutern, möchte ich mich der in Figur 76

enthaltenen Darstellung 
bedienen, welche einer
seits

Versuch Nr. 
II

V er!u<st:

m der durchge-

Anderung der Wärmeverteilung mit dem Luftüberschuß beim gewöhnlichen Planrost.

Auf der Ordinate sind abgetragen:
a) die nutzbar gemachte Wärme,
b) die Wärme Verluste

1. nach dem Schornstein an freier Wärme 
in den Abgasen,

2. in unvollkommener Verbrennung, Rauch 
und Ruß,

3. durch Leitung und Strahlung des Kessels 
und

4. durch Unverbranntes in den Rückständen.
Auf der Abscisse sind die einzelnen Ver

suche entsprechend der Zu
nahme des Luftüberschusses im 
Feuerraum angeordnet. Sie 
sehen nun aus Fig. 75 deutlich, 
daß der Verlust in unvollkomme
ner Verbrennung Ruß und Rauch 
am größten war bei dem klein
sten Luftübcrschuß, daß dieser 
Verlust am kleinsten war bei 
dem höchsten Luftüberschuß, 
während der Verlust in Abwärme

zogenen Linie den Ver
lauf des Lufteintrittes 
durch den Rost, zwi
schen einer Beschick
ung und der anderen 
in ganz schematischer 
Weise andeuten soll, 
während die gestrichelte 
Linie den ungefähren 
Verlauf des Luftbedar
fes zeigt, unter der Vor
aussetzung, daß der zur 
Verheizung gelangende 
gashaltige Brennstoff 
gleichmäßig in nicht zu 
hoher Schicht auf dem 
ganzen Rost aufgewor
fen wird. Wir können 
hierbei zwei Perioden 

unterscheiden, eine erste Periode nach dem Auf
werfen, bei welcher der im Feuerraum vorhan
dene Luftüberschuß nicht genügt um vollstän
dige Verbrennung herbeizuführen, und deshalb 
auch starke Rauchbildung auftritt, eine zweite 
Periode, bei welcher die durch den Rost ein
tretende Luft den Luftbedarf überwiegt, und 
eine unvollständige Verbrennung nicht mehr statt
findet.

Diesem wechselnden Luftbedarf kann nun
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in einfacher Weise Rechnung getragen werden, 
sofern während der ersten Periode dem Feuer
raum außer der primären Luft durch den Rost 
noch sekundäre Luft in den Verbrennungsraum 
von vorn über dem Rost, oder durch die Feuer
brücke u. s. w. zugeführt wird. Natürlicherweise 
darf die Zuführung dieser Sekuudärluft nur so
lange erfolgen, als ein Mehrbedarf an Luft vor
handen ist. Hieraus resultieren ohne weiteres 
die Hauptforderungen, welche an eine zweck
entsprechende Einrichtung zur Zuführung regel
barer Sekundärluft bei der Planrostinnenfeuerung 
zu stellen sind.

1. Der Ort der Zuführung muß derart ge
wählt sein, daß das Gemisch von Rauchgasen und 
Luft noch die zur Entzündung nötige Tempera
tur vorfindet. Es ist jedoch nicht notwendig, so
gar unvorteilhaft, diese Temperatur durch Ein
bau von Chamottekörpern in den Feuerraum zu 
steigern, da letztere Maßnahme nur den Wärme
durchgang in die Heizflächen wie auch die Ent
gasung des Brennstoffes und die Schlackenbil
dung ungünstig beeinflussen.

2. Die konstruktive Durchbildung der Ein
richtung muß einen dichten Abschluß der Sekun
därluft sichern, welcher in zuverlässiger Weise 
selbstätig zu erfolgen hat. Die beweglichen Teile 
müssen der strahlenden Wärme des Feuerraumes 
möglichst entzogen sein. Luftmenge und Dauer 
der Luftzuführung müssen der Zusammensetzung 
des Brennstoffes wie auch den Betriebsverhält
nissen entsprechend leicht eingestellt und regu
liert werden können.

Für den Ort der Zuführung war es von In
teresse festzustellen, welche Ausführung z. B. 
beim Flammrohrkessel die günstigste Wirkungs
weise ergeben würde.

Der Verein für Feuerungsbetrieb hat im letz
ten Jahre drei hinsichtlich der verschiedenen 
Orte der Sekundärluftzuführung typische Ein
richtungen geprüft, welche in Fig. 77 schema
tisch dargestellt sind. Die Ergebnisse dieser 
sehr eingehenden Versuche, welche in der Ver
suchsstation des Vereines zur Durchführung 
kamen, werden demnächst zur Veröffentlichung 
gelangen, und darf ich Sie hierauf verweisen.

Man hat bisher beim Planrost eine Feuer
führung derart, daß die frische Kohle auf der 
vorderen Hälfte des Rostes aufgeworfen und 
nach erfolgter Entgasung nach hinten zurückge

schoben wird, besonders bevorzugt, weil sich bei 
dieser Bedienungsweise — jedoch nur bei mäßiger 
Beanspruchung — sowohl hinsichtlich der Rauch
entwicklung als auch der Brennstoffausnutzung 
bei sehr aufmerksamer Bedienung zufrieden
stellendes erreichen läßt. Die Grenze der Rost- 
beansprucliung, bei welcher die Verhältnisse in 
bezug auf vollkommene und rauchschwache Ver
brennung noch zufriedenstellend sind, wird sehr 
bald überschritten. Auch ist die Gefahr sehr 
groß, daß durch Leerbrennen eines Teiles der 
hinteren Rostfläche der Luftüberschuß sich rasch 
erhöht, da der Rost nicht genügend übersehen 
werden kann.

Zudem wird der Heizer, bei Bedienung meh
rerer Feuer in dieserWeise, sehr stark in An-

Q
Fig. 77.

spruch genommen, sodaß dieses Hilfsmittel nicht 
als durchgreifend in Betracht kommen kann. Die 
Bestrebungen sind nach den obigen Erörterungen 
darauf zu richten die unter (a bis c) angeführten 
Punkte konstruktiv möglichst vollkommen zu 
erfüllen, sowie für eine gute Rostbedeckung 
durch gleichmäßiges Bedecken der ganzen Rost
fläche schon beim Aufwerfen mit frischer Kohle 
Sorge zu tragen. Welche Mittel es gibt, um 
den letzterwähnten Punkt bei der Kesselheizung 
zu erreichen, werde ich noch bei meinen Aus
führungen über Kontrolle der Feuerungen ein
gehender erläutern. Das bis jetzt Erwähnte er
streckte sich ausschließlich auf die Verheizung 
g a s h a l t i g e n  Brennstoffes unter Anstrebung 
eines wirtschaftlichen und rauchschwachen Be
triebes auf dem von Hand beschickten Planrost. 
Bei der Verwendung gasarmer Brennstoffe, wie
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wir sie in unseren westfälischen Fett- und Mager
kohlen, sowie im Koks, Anthrazit und dergl. 
besitzen, gestaltet sich die Bedienung wesent
lich einfacher. Hier kann der Brennstoff voll
ständig gleichmäßig über den ganzen Bost in 
nicht zu hoher Schicht aufgeworfen werden, um 
auch ohne Vorwendung von Sekundärluft günstige 
Verhältnisse zu erzielen. Es bedarf deshalb 
hierzu keiner weiteren Ausführung. Zu erwäh
nen ist noch, daß bei hoher Brennstoffschicht 
auch bei diesen Kohlen die Gefahr der Bildung 
von Kohlenoxyd größer wird, und hierbei beach
tenswerte Verluste in unvollkommener Verbren
nung eintreten können.

Allgemein ist für die Gaskohle wie auch für 
die Magerkohle nachzuholen, daß die Regulierung 
der Brenngeschwindigkeit bei der Kesselfeuerung 
nur mit dem Zugschieber zu erfolgen hat, und 
die verwendete Zugstärke für einen wirtschaft
lichen Betrieb nur ebenso groß sein darf, um 
die nötige Dampfmenge bei guter Feuerführung 
erzeugen zu können.

Nach Behandlung der Industrie-Feuerungen 
erübrigt es hinsichtlich der Wärme-Erzeugung

noch kurz auf die Haushaltuugsfeuerungen und 
Zentralheizungen einzugehen. Soweit es sich hier 
um die Verwendung von Koks und ähnlichen 
Brennstoffen handelt, liegen die Verhältnisse 
für die Bedienung einfach. Ungünstig bemerk
bar macht sich zuweilen bei den letzteren Brenn
stoffen die Art der Schlackenbildung, welche eine 
stärkere zeitweilige Beanspruchung, oder die Halt
barkeit der Roststäbe und dergl. ungünstig be
einflußt. Durch richtige Dimensionierung des 
Roststabes, sowie durch nicht zu niederen Asch
fall und Vermeidung zu grösser Wärmestrahlung 
gegen den Rost von unten, z. B. durch Aus
bildung des Aschfalles als Wasserbehälter, kann 
hier mancher Vorteil erzielt werden. Ungünstige 
Schlackenbildung hängt zusammen mit demWarm- 
werden des Roststabes ; deshalb ist für dessen 
praktische Kühlung Sorge zu tragen.

Daß die Wärmeerzeugung und -Verwendung 
bei Verheizung von Koks z. B. in Gliederkessel 
eine günstige sein kann, mögen folgende Versuche 
zeigen, welche aus dem letzten Bericht des 
Schweizerischen Verbandes für Dampfkessel
besitzer vorhegen.

V ersuch: A R O D E P

Dauer der V ersu ch e ................................................................... Std. 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Mittlere Temperatur der Luft vor der Luftklappe . . «C 25,6 26,2 24,7 24,5 16,1 15,4
Mittlere Zugstärke in mm W a ssersä u le ............................ 2,5 4,1 2,0 3,5 3,5 2,0
Mittlere Temperatur der Abgase beim Austritt aus dem 

K e s s e l ............................................................................... . CC 176,7 310,3 166,5 265,1 299,7 171,5
Mittlerer C 02-Gehalt der Abgase beim Austritt aus dem 

K e s s e l .......................................................................................... °/o 13,7 15,4 13,6 15,1 14,3 13,9
Mittlere Temperatur des zufliessenden Wassers . . . °C 16,2 16,1 15,9 15,7 9,0 9,0
31ittlere Temperatur des abfliessenden Wassers . . . 11 62,7 91,7 67,0 93,0 87,6 66,4
Mittlere Temperaturzunahme des W a s s e r s ...................... 11 46,5 75,C» 51,1 77,3 78,6 57,4
Gesamtmenge des durchgeflossenen Wassers . . . . kg 15049 15136 6728 7491 5818 5040
In der Stunde durchgeflossene Wassermenge . . . . 11 1881,2 1892,0 841,0 936,4 727,2 630,0
Wärmeleistung des Kessels in der Stunde . . . . W .E. 87475 14:10:18 42976 72388 57133 36137
Wärmeleistung des Kessels in der Stunde und auf 1 qm 

H e i z f l ä c h e ............................................................................... 6677 10919 6612 11136 12810 8102
Gesamt-Koksverbrauch . . ............................................. kg 125,0 215,0 60,0 98,0 83,0 51,5
Ivoksverbrauch in der Stunde . . .  ....................... 11 15,62 26,88 7,50 12,25 10,38 6,44
Koksverbrauch in der Stunde und auf 1 qm Rostfläche 11 30,2 51,9 37,3 60,9 70,6 43,8
Wärmeleistung des Kessels in der Stunde und auf I kg 

K o k s .............................................  .................................. W .E. 5598,4 5322,4 5730,2 5909,2 5506,8 5613,9
Heizwert des Koks nach der kalorimetrischen Unter

suchung .................................................................................... 7084 7067 7005 7176 6939 6803
Nutzeffekt des K essels.............................................................. °/o 79,0 75,2 81,8 82,4 79,4 82,5
Durch die Abgase verlorene W ä r m e .................................. 11 8,1 13,6 7,6 8,4 14,7 8,5
R est: Strahlungs- und Leitungsverlust . . . . . 12,9 11,2 10,6 9,2 5,9 9,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Wesentlich ungünstiger gestalten sich die 
Verhältnisse für die Haushaltungsfeuerung bei 
Verwendung der G askohle. Bei der Schwierig
keit der sich hierbei ergebenden Verhältnisse zur 
Erreichung wirtschaftlicher und rauchschwacher 
Verbrennung gehen denn auch die Bestrebungen 
vielfach dahin, nur rauchschwache Brennstoffe 
zu verwenden.

In Berlin und anderen Städten werden fast 
ausschliesslich Braunkohlenbriketts verwendet. 
Das eingangs erwähnte Merkblatt in Hannover 
beschränkt sich gleicherweise auf die Empfehlung 
der Westfälischen Eett- und Magerkohlen an 
Stelle der Gaskohlen. Abgesehen davon, daß 
die Magerkohlen für den Haushaltungsofen ver
schiedene Nachteile bringen, starkes Angreifen 
von Mauerwerk und Roststäben, langsames An
brennen u. s. w., kann auf diesem Wege nichts 
oder jedenfalls nur wenig erreicht werden an 
Orten wo, wie z. B. in Hamburg, die Gaskohle 
das billigste Feuerungsmaterial bildet. Die fort
schrittlichen Bestrebungen werden sich deshalb 
damit befassen müssen, unter Anlehnung an die

bei der Industriefeuerung gemachten Erfahrungen 
die Lösung der Aufgabe wirtschaftlicher und 
rauchschwacher Verheizung der Gaskohle im 
Haushaltungsofen näher zu treten.

Als Anhaltspunkt für die etwaige Wärme
ausnützung in einem gewöhnlichen Haushaltungs
ofen erwähne ich hier noch Versuche, welche 
in letzter Zeit von mir an einem einfachen Säu
lenofen durchgeführt wurden. Der Brennstoff 
war schottische Gasnußkohle. Die Wärmever
teilung gestaltete sich im Durchschnitt folgender
maßen :
Verloren in Abwärme nach dem Schornstein 31 v.H.

„ in den Herdrückständen . . . 2 „ „
in unvollkommener Verbrennung ca. 4 ,, „ 

Nutzbar abgegeben an die Ofenwandungen 63 ,, „ 
Die Feuerung wurde zu Anfang in Pausen von 
ca. l/2 Stunde mit Kohle beschickt, und der Luft
zutritt nach Bedarf von vorne durch die Roset
ten reguliert. Nach 2 Stunden wurde der Ofen 
dicht geschraubt und nach weiteren 2 Stunden 
wieder etwas in Gang gesetzt. Der Versuch 
dauerte 8 Stunden. (Schluß folgt.)

Schutz der Arbeiter in Metallbeizereien gegen salpetrige (nitrose) Gase 
(sog. Säuredämpfe.*)

Das Beizen von Metallgegenständeu erfolgt durch 
Eintauchen in Säuremischungen, die hauptsächlich Sal
petersäure enthalten, und nachheriges Abspülen in mehre
ren Wasserbädern. Infolge Zersetzung der beim Beizen 
das Metall berührenden Salpetersäure entstehen salpetrige 
(nitrose) Gase; dieselben treten vornehmlich beim H er
ausnehmen der gebeizten Gegenstände aus dem Säurebad 
und beim ersten Abspülen auf und sind an ihrer rot
braunen Farbe leicht erkennbar. Das Einatmen der sal
petrigen Gase ist in hohem Grade gesundheitsschädlich, 
der Aufenthalt in Bäum en, in welchen sie in grösserer 
Menge entstehen, kann raschen T od herbeiführen. Es 
müssen daher Vorkehrungen getroffen werden , durch 
welche sie so abgeführt werden, dass ihre Einatmung 
durch die beschäftigten Arbeiter ausgeschlossen ist. Am 
besten wird dies durch Absaugung an der Entstehungs
stelle selbst, ehe sie sich im Arbeitsraum verbreiten können, 
erreicht. Eine Einrichtung, durch welche dieses Ziel in 
vorzüglicher Weise erreicht ist, hat die Firma V e r 
e i n i g t e  U h r e n f a b r i k e n  von G e b r ü d e r  J u n g -  
h a n s und T h o m a s  H a l l e r  in ihrer Fabrik zu 
Schwenningen unlängst ausgeführt: In dankenswerter

*) Mit Bewilligung der Schriftleitung des „ G e w e r b e 
b l a t t  a u s  W ü r t t e m b e r g “ abgedruckt aus Heft 18 
vom 6. 5. 05.

W eise hat der Generaldirektor der Firma, Geheimer K om 
merzienrat J u n g h a n s  in Schramberg, dem Gewerbe
inspektor des zweiten Bezirks Zeichnung und Beschrei
bung ihrer neuen Beizereianlage überlassen. Die hier
nach angefertigte beistehende Zeichnung gibt eine sche
matische Darstellung der Anlage. (Fig. 78 bis 80.)

Die Beiztröge a sind in einen allseitig verschlossenen 
H olzverschlag, an welchem sich vorn eine schmale A r
beitsöffnung m befindet, eingesetzt. An diesen Verschlag, 
der sich nach oben verengt, schliesst eine Steinzeugrohr
leitung an, die zu dem Steinzeugexhaustor b führt. Mittels 
dieses Exhaustors werden die beim Beizen auftretenden 
Säuredämpfe (salpetrigen Gase) durch die Rohrleitung 
angesaugt und in den untern Teil des Absorptionsturms c 
eingeführt. Der Turm ist mit kegelförmigen, geriffelten 
Einsatzstücken gefüllt, über welche Wasser niederrieselt, 
das dem obenstehenden Gefäss d entströmt und gleich- 
mässig über den Turminhalt verteilt wird. Das Wasser 
absorbiert die nach oben steigenden Säuredämpfe grössten
teils und sammelt sich in der unten stehenden Vorlage e, 
aus welcher es (wie bei der schematischen Zeichnung 
mittels eines M ontejus, oder wie bei der ausgeführten 
Anlage mittels einer Säurepumpe) durch die Rohrleitung f  
wieder in das oben stehende Gefäss d gedrückt wird, um 
nochmals den Turm zu passieren. Dies wird so oft 
wiederholt, bis das Wasser sich so mit Säure angereichert
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hat, dass es aus der Vorlage e abgelassen und als B e
gäbe für die Vorbeize verwendet werden kann. Die 
geringen Reste von nicht absorbierten Säuredämpfen tre
ten durch die Tonrohrleitung g in das Gefäss h, in wel
chem etwa mitgerissene Wasserteilchen aufgefangen werden, 
und sodann in das 35 m hohe Dampfkamin i ein, aus 
dem sie mit deu Rauchgasen in die Luft entweichen. 
Durch die von dem Gefäss d zum Exhaustor b führende 
Glasrohrleitung k fliesst Wasser, das über dem Exhaustor 
durch ein Verteilungsstück mit vier feinen Öffnungen 
ausströmt, einen Teil der Säuredämpfe sofort niederschlägt 
und so den Absorptionsturm c etwas entlastet.

Selbstverständlich kann eine solche Anlage nur für

grosse Metallbeizereien, in denen 
salpetrige (nitrose) Gase in grösserer 
Menge auftreten, in Betracht kom
men.

Im Anschluss hieran veröffent
licht Herr Zivil-Ingenieur E m i l  
W a h l s t r ö m  in S t u t t g a r t  in 
H eft 20 desselben G e w e r b e 
b l a t t s  die folgende Abhandlung, 
die wir mit Bewilligung des Herrn 
Verfassers hier gleichfalls zum A b
druck bringen!

Die vorstehend beschriebene 
Einrichtung zum Absaugen der 

Säuredämpfe aus Beizereien ist jedoch  nur für Gross
betriebe und kann mit Rücksicht auf die Anlagekosten 
wohl kaum für kleinere Einrichtungen in Betracht kom
men. Dass eine ähnliche Einrichtung auch für kleinere 
Betriebe wünschenswert ist, wird jeder, der mit Beizen 
zu tun gehabt hat, empfunden haben; denn die Säure
dämpfe sind nicht nur für die Arbeiter, sondern auch 
für die nächste Umgebung oft sehr lästig. Es erscheint 
daher zweckmässig, auch für kleinere Anlagen die Ein
richtung der Beizerei so zu gestalten, dass sowohl die 
Arbeiter wie die nächste Umgebung möglichst gegen die 
Einwirkung der schädlichen Dämpfe geschützt sind.

Da bei kleineren Anlagen der Preis der Einrichtung
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eine grosse Rolle spielt, muss alles, was nicht unbedingt 
notwendig ist, vermieden werden. In erster Linie kann 
bei der beschriebenen Anlage die Einrichtung fiir das 
Absorbieren der Dämpfe weggelassen werden, da die ver
hältnismässig geringe Menge Dämpfe ohne weiteres in 
einen Schornstein, sofern derselbe nicht aus Eisen ist, 
geleitet werden können. Wenn ein solcher Schornstein 
nicht vorhanden ist, können die Dämpfe in entsprechen
der H öhe direkt in die Luft abgeleitet werden. Weiter 
kann bei der beschriebenen Einrichtung der aus Stein
zeug hergestellte Exhaustor vermieden w erden , wenn 
eine andere, wom öglich vorhandene Einrichtung mitver
wendet wird.

Solche Einrichtungen sind: 1. der natürliche Zug 
eines Schornsteins, 2. eine Dampfanlage, 3. eine Press
luftanlage, 4. eine Gebläseeinrichtung. Dass die Anlage 
der vorhandenen Einrichtung, welche mitbenutzt werden 
soll, angepasst werden muss, ist selbstverständlich. Ich 
werde daher im folgenden die vier Fälle kurz beschreiben.

1. Der natürliche Zug eines gemauerten Schornsteins 
soll verwendet werden.

Die Beizeinrichtung muss in diesem Falle unmittel
bar am Schornstein angelegt werden, um lange Luftlei
tungen, welche Zugverlust verursachen, zu vermeiden 
(s. Pig. 81). In allen solchen Fällen, wo es sich um das 
Absaugen von Dampfen, Gasen, Staub etc. handelt, muss 
der D am pf, Gas oder Staub erzeugende Gegenstand so 
eingeschlossen werden, dass nur die für die Überwachung
nötigen Öffnungen vorhanden sind. So auch hier. So
wohl die B eiz- wie die Spülwassertröge sollen in einer 
aus H olz hergestellten Umhüllung a untergebracht werden. 
Im obersten Teile der Umhüllung mündet das Absaug-

2. Es ist eine Dampfanlage vorhanden, aber der 
Schornstein kann ans irgend einem Grunde nicht fiir 
das Absaugen verwendet werden.

Es empfiehlt sich hier einen Dampfstrahl-Ventilator 
einfachster Form in Anwendung zu bringen. Ein solcher 
Ventilator kann für vorliegenden Zweck aus dem A b-

Fig. 81.
rohr b aus, welches mit dem anderen Ende im Schorn
stein eingeführt ist. Durch den Zug des Schornsteins 
erfolgt die Absaugung ohne weiteres. Wenn die Ein
richtung nicht gebraucht wird, ist es zweckmässig, das 
Rohr zu verschliessen.

Fig. 82.

saugrohr und einem darin eingeführten Dampfrohr mit 
Düse bestehen. Schematisch ist dies in Fig. 82 dargestellt. 
Mit Rücksicht darauf, dass die abgesaugten Gase erst in 
einer gewissen H öhe über dem Boden in der Luft aus
strömen dürfen^ wird das Rohr für die abgehenden Gase 
am besten an einer W and, welche als Stütze dient, hoch
geführt Für das Rohr selbst eignet sich Steinzeug sehr 
gut. Ist das R ohr lang, so dient es gleichzeitig als K on
densator für die Säuredäm pfe, welche sich mit dem 
W asserdampf zum grossen Teil vereinigen und verdünnte 
Salpetersäure bilden. Dieses Kondensat kann unten ab
geführt und eventuell verwendet werden (s. Fig. 82).

3. Es steht Pressluft zur Verfügung.
Dieser wohl selten vorkommende Fall unterscheidet 

sieb nur insofern von dem Fall 2 , als die Säuredämpfe 
nicht kondensiert werden.

4. Gebläseluft steht zur Verfügung.
Dieser Fall unterscheidet sich von Fall 3 nur durch 

eine geringere Pressung der Luft. Die Ausströmungs
düse für die Luft muss dementsprechend weiter als bei 
Dampf- und Pressluft gewählt werden. Wenn auch Ge
bläseluft nicht zur Verfügung steht, kann dieselbe mit 
H ilfe eines gewöhnlichen Schmiedefeuerventilators erzeugt 
werden.

Mit Rücksicht auf das Niederschlagen der Säuredämpfe 
wird es sich immer empfehlen, wenn irgend möglich, den 
Fall 2 zu verwenden.
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Wohn- und Speiseanstalt für unverheiratete Arbeiter der Bergwerksgesellschaft 
Dahlbusch.

Die Bergwerksgesellschaft D a h l b u s c h ,  die auf ihren 
3 Schachtanlagen bei Rotthausen rd. 3350 Arbeiter be
schäftigt, beabsichtigt, für ihre unverheirateten Arbeiter 
eine umfangreiche W oh n- und Speiseanstalt in Rotthau
sen zu errichten, die auch unverheirateten Beamten ein 
Heim gewähren soll. Das Gebäude, dessen Ausführung 
unverzüglich in Angriff genommen werden soll, hat auf 
der Ausstellung in Lüttich in einem gut ausgeführten 
M odell eine getreue W iedergabe nach dem fertig vorlie
genden Projekt, das von Generaldirektor T o m s o n  ent
worfen und von Bauführer K e m p e n e r  bearbeitet worden 
ist, erfahren.

Veranlassung zur Schaffung dieser Wohlfahrtsein
richtung gaben einmal die Bedenken, die in hygienischer 
und moralischer Hinsicht gegen das Kostgängerwesen 
zu erheben sind, und sodann die verhältnismäßig hohen 
Kosten für W ohnung und Beköstigung, die den unver
heirateten Arbeitern daraus erwachsen, und es der Ge
sellschaft erschweren, junge Arbeiter zu erhalten.

Eine ähnliche Einrichtung ist in erheblich beschei
denerem Maßstabe bereits im Jahre 1886 nach dem Mu
ster der W ohn- und Speiseanstalt Louise der Gesellschaft 
„ H a z a r d “ bei Lüttich, die der verstorbene Julien d’A n -  
d r i m o n t  aus ähnlichen Motiven heraus geschaffen hatte, 
auf der Zeche Gneisenau getroffen worden. Diese A n
stalt gewährt etwa 200 Arbeitern W ohnung in je  einem 
verschließbaren kleinen Zimmer. Ihre Einrichtung hat 
sich nach den gewonnenen Erfahrungen durchaus bewährt, 
wenn sich auch im Laufe d erZ eit einige Fehler geltend 
gemacht haben, die jedoch  der Ausführung, nicht dem 
System anhaften, und die bei der Errichtung der Anstalt 
in Rotthausen vermieden werden sollen.

Aus der beigefügten Tafel ist die Konstruktion und die 
innere Einrichtung zu ersehen, wie sie von der Gesell
schaft Dahlbusch in Aussicht genommen ist. D ie A n 
stalt soll der Aufnahme von 180 Arbeitern sowie von 
20 Vorarbeitern und Beamten Raum gewähren.

Das Gebäude besteht in seinem Hauptumrisse aus 
zwei voreinanderliegenden, zusammenhängenden Teilen, 
die ein Rechteck bilden. Das Vordergebäude mit der 
Front hat mehrere Stockwerke und ist mit Ziegeln ge
deckt, das ausgedehntere Hintergebäude besitzt nur ein 
Erdgeschoß mit einem Sheddach aus Draht und Beton, 
in das zahlreiche Fenster mit Lüftungsflügeln eingelassen 
sind.

Das Hauptgebäude enthält, wie aus der Tafel zu er
sehen ist, im Erdgeschoß Eingänge für die Beamten und 
die Arbeiter, die Portierstube, in der auch Kleidungs
stücke, Schuhe, Tabak u. s. w. zu Selbstkostenpreisen an 
die Leute abgegeben werden, Speisesaal und Lesezimmer 
für die Arbeiter, sowie Speisesaal und Aufenthaltsraum 
für die Beamten.

Im ersten und zweiten Stock befinden sich die W oh 
nungen des Verwalters und des Personals der Anstalt, 
sowie, von diesen getrennt, die Zimmer für Vorarbeiter 
und unverheiratete Beamte.

Das Hintergebäude enthält die 180 für die Arbeiter

bestimmten kleinen Zimmer. Diese liegen an parallelen 
Längsgängen, die durch Quergänge miteinander verbun
den sind. Die Wände der Zimmer sind aus Eisenbeton 
hergestellt, erhalten bis 2,50 m H öhe und lassen am Fuß
boden einen Raum von 20 cm frei, um die Ventilation und 
die Reinigung zu erleichtern. Eine Eisentür trennt jedes 
dieser Zimmer von den Gängen. Um zu verhindern, daß 
von außen geworfene Gegenstände in die Räume fallen, 
sind sie von einem Drahtnetz mit weiten Maschen über
spannt.

Links von den Wohnräumen der Arbeiter sind die 
Wirtschaftsräume untergebracht. Die mit allen erforder
lichen Einrichtungen versehene Küche steht durch Schal
ter mit den Speiseräumen in Verbindung. Ferner be
finden sich dort die maschinell betriebene Dampfwasch
anstalt, der Trockenraum für die Kleider der Arbeiter, 
der Desinfektionsraum für die Ausbesserung der K lei
dungsstücke, das Bureau des Verwalters und eine Zelle, 
in der etwaige Ruhestörer bis zur Ankunft der Polizei un
tergebracht werden können.

In der Verlängerung der Küche und in den Kellern, 
die von ihr aus zugänglich sind, liegen die Vorratsräume; 
eine unterirdische Bahn gestattet die Abfuhr der Küchen
abfälle und des Kehrichts.

Die Aborte für die Arbeiter liegen am Ende des 
Mittelquerganges in einem besonderen Gebäude, das durch 
einen nicht überdeckten Gang mit den Schlafräumen in 
Verbindung steht. Hierdurch wird die Abführung der 
Dünste erleichtert, deren Verbreitung im übrigen durch 
automatische Wasserspülung und gut konstruierte Syphons 
verhindert wird. Die Wasserklosetts für die Beamten 
und den Verwalter sind in der Nähe der für diese be
stimmten Räumlichkeiten eingerichtet.

Die ganze Anlage wird durch eine Niederdruck
Dampfheizung erwärmt und ist elektrisch beleuchtet.

Dampf und elektrischer Strom, der auch die B e
triebskraft für die Waschmaschinen liefert, werden von 
der nächsten Schachtanlage entnommen. Der Dampf 
zirkuliert in den Schlafräumen in glatten Rohren, in den 
verschiedenen Sälen in Radiatoren.

Die Möbel des Hauptgebäudes sind aus Eichenholz 
sehr solide hergestellt. D ie Kammern für die Arbeiter 
enthalten jede ein Eisenbett mit Strohsack, Matratze, 
Kopfkissen, zwei Bettüchern und zwei W olldecken, einen 
verschließbaren eisernen Schrank und einen Holzstuhl.

Im Mittel- und im hinteren Quergange des Schlaf
saales sind die Wascheinrichtungen angebracht, deren 
Waschbecken umgekippt und daher leicht entleert und 
gereinigt werden können.

Für den Fall einer Feuersbrunst sind in den Gängen
5 Feuerlöschhähne mit Hanfschläuchen und großen Strahl
rohren verteilt. Ferner sind zahlreiche Notausgänge vor
gesehen. Im übrigen ist W ert darauf gelegt, die i ’euers- 
gefahr nach Möglichkeit zu vermindern ; die Umfassungs
mauern sind massiv, die Zwischenwände in f-E isen fach 
werk mit Ziegelsteinausmauerung ausgeführt; die Be
dachung des Hintergebäudes besteht nur aus Eisenbeton;
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die Treppen sind von Eisen und die Fußböden aus Be
ton mit einem Überzug yon „Zeuith“ .

Die Kosten für die Einrichtung dieser W ohn- und 
Speiseanstalt, wobei Möbel, W äsche, Tischgeschirr und

Apparate aller A rt einbegriffen sind, werden auf je  650 M. 
für Arbeiter und Beamte geschätzt, die tägliche Unter
haltung auf 1,20 M. fiir den Arbeiterkostgänger und auf 
1,75 M. für den Beamten.

( G l ü c k a u f ,  Berg- u. Hüttenmännische Zeitung.)

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.
„Quick“ , ein neuer Rieinenaufleger der Firma 

Me w e s ,  K o t t e c k  & C o ., G. m. b. H. Be r l i n  N 58. 
„ R i e m e n  d ü r f e n  w ä h r e n d  d es  G a n g e s  n i c h t  a u f 
g e l e g t  w e r d e n ,“ ist das sehr zweckmäßige Verbot 
einer jeden Berufsgenossenschaft ihren Mitgliedern gegen-

nur. Zeit vertrödelt zum Schaden des Geschäftsbetriebes, 
sondern auch die wegen des zeitweilig unterbrochenen 
Betriebes mit ihren Maschinen feiernden Arbeiter em
pfinden solche Unterbrechungen unangenehm, weil ihre 
Akkordarbeiten aufgehalten und ihr Verdienst geschmälert 
wird. Erfordern es gar die Umstände, daß eine andere 
an den betroffenen Transmissionsteil angeschlossene Ma
schine durchaus in Gang bleiben soll, so kann jene Ma
schine, deren Riemen auf- oder umgelegt werden soll, 
erst nach Feierabend wieder eingeschaltet werden.

Um diesen Übelständen vorzubeugen, helfen sich 
trotz des angeführten Verbotes die Arbeiter meistens da-

Fig. 83. Fig. 84.

über. Dieses Verbot ist so lange berechtigt, als es einen 
Riemenaufleger noch nicht gab, der ohne Gefährdung 
der Arbeiter zum Auflegen von Riemen während des 
Ganges der Betriebsmaschinen benutzt werden konnte. 
Jedem Fachmanne sind indessen die unliebsamen Störungen 
bekannt, die mit dem Stillegen eines Transmissionsstranges 
oder des ganzen Betriebes und dem ordnungsgemäßen 
Auflegen eines Riemens verb undeu sind. Es wird nicht

Fig. 85.

durch, daß sie, auf einer Leiter stehend, den Riemen von 
Hand aufzuwerfen suchen, wobei bekanntlich die meisten 
Unglücksfälle Vorkommen. Oder man benutzt die be
kannte gefährliche Stange mit daran befestigtem Stift 
zum Aufwerfen der Riemen, oder es sind besonders kon
struierte, meist stationär angebrachte Riemenaufleger für 
die Benutzung während des Betriebes in Gebrauch. Der
artige Aufleger sind aber meistens vielfach unhandlich
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und kompliziert, so daß sie im Betriebe nur selten benutzt 
werden.

Der neue Riemenaufleger „Q uick“  gestattet nun, den 
Riemen während des Ganges der Transmissionswellen 
ohne Gefahr für den Arbeiter aufzulegen; er ist nicht 
allein handlich, sondern auch sicher in der Anwendung.

Ein Riemenaufleger muß aber dem Arbeiter auch leicht 
verständlich in der Benutzung sein und sich rechts, und

Fig. 86. 
Aufzulegender Riemen.

links anwenden lassen; er darf durch das Einstellen auf die 
verschiedenen Breiten nicht Veranlassung geben zum Fest
klemmen und dadurch zum Mitreißen in die Drehbewegung 
der Riem enscheibe; ferner soll ein Riemenaufleger auch 
nachgiebig sein, damit bei unrichtig gewähltem Stand-

Fig. 87. 
Aufgelegter Riemen.

ort der Arbeiter nicht durch das Schlagen der Auf
legerstange verletzt wird. Vorstehenden Bedingungen 
entspricht nun dieser neue Riemenaufleger „Q uick“  in vollem 
Maße, wie aus der folgenden B e s c h r e i b u n g  und 
G e b r a u c h s a n w e i s u n g  ersichtlich ist (Fig. 83— 85).

A uf der Handstange h ist das Schaftrohr g  mittels 
Holzschraube befestigt; in diesem Schaftrohr g  ist ein 
gelenkiger Arm c gelagert, der den Aufnehmer, die Spindel

a, trägt. Der gelenkige Arm ist an seinem Drehpunkte 
zur Herzkurve e von der Form ausgebildet, daß die 
Radien von der Mitte aus wachsen und am Ende gleich
bleiben. Auf diese Herzkurve wirkt ein durch eine starke 
Feder im Schaftrohr geführter Druckstift, welcher dem 
Gelenkarm das federnde Umlegen gestattet, ihn aber in 
seinen Endstellungen festhält. Das obere Ende des Ge
lenkarmes b ist zu einem Halslager gestaltet, in welchem 
sich die Spindel a lagert. Die drehbare Gegenscheibe d 
dient zur Riemenanlage.

Auf der Spindel a ist die konische Reibhülse f ver
stellbar; sie hat den Zweck, die beim Umführen des

Fig. 88.
Aufgelegter Riemen. D er Riemenaufleger nachfedernd.

Riemens um die Scheibe auftretende Spannung in Reibung 
umzusetzen und dadurch den Riemen auf der Scheibe zu 
halten. Zur Verstellung der Hülse f  sind auf der Spindel 
parallel umlaufende Rillen eingepreßt; unterbrochen sind 
die Rillen auf einer Seite durch eine Längsnut und diame-

Fig. 89.
Aufzulegender Riemen.

tral gegenüber durch einen Verschluß.
Ein in der Reibhülse f  befindlicher Führungsstift dient 

zum Einstellen der Reibhülse in die gewünschte Stellung. 
Als Material für sämtliche Teile ist nur Stahl und Stahl
guß verwendet, um einerseits beim Gebrauch die größte 
Haltbarkeit und andererseits durch kleinste Abmessungen 
die beim Hantieren notwendige Leichtigkeit zu erzielen. 

Zum Gebrauch stelle man die Reibhülse f auf ca.



92 Gew erblich - Technischer Ratgeber. 5. Heft

s/4 der Breite des aufzulegenden Riemens ein, erfasse 
mit der Spindel a den Riemen so, daß er an der Ge
genseheibe d anliegt, und führe nun den Riemen im 
Drehungssinne auf die Riemscheibe. Im Moment der auf
tretenden Riemenspannung zeigt der Riemen das Be
streben, infolge seiner schrägen Stellung von der Scheibe 
zu gleiten. Hier ist aufzupassen und die Auflegerstange 
festzuhalten, bis durch die Riemenspannung die nötige 
Reibung erzeugt ist. Dann gleitet der Riemen schnell 
und sicher auf die Scheibe. Bei nicht richtig gewählter 
Stellung wird der Gelenkarm nachfedern resp. umklappen. 
Bei nicht gut zugänglichen Riemen wird der Gelenkarm 
vorher umgeklappt und so der Riemen über die W elle 
hinaufgeholt. (Fig. 86 bis 89.)

Der Riemenaufleger kann sowohl rechts wie links 
ohne weiteres benutzt werden und ist für jede auch noch 
so schwierige Stellung des Auflegers verwendbar.

Die Konstruktion des Riemenauflegers ist patent
amtlich geschützt. Seine Brauchbarkeit ist vielfach er
probt. Bin Exemplar des Riemenauflegers befindet sich 
z. Zt. in der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 
in Oharlottenburg.

Sicheiheitsvorrichtung an Maschinen. Die trotz 
Sicherheitsvorrichtungen immer noch vorkommenden Un
fälle an den verschiedensten Arbeitsmaschinen sind meist 
auf ein Bloßlegen geschützter Teile während des Ganges 
der Maschine, auf ein Einrücken der letzteren bei ent
fernten Schutzkappen, auf das Einrücken seitens Unbe
fugter sowie darauf zurückzuführen, daß die beim Arbeits
schlüsse nicht ausgerückte Maschine bei der Ingangsetzung 
des Motors sofort in Betrieb kommt. Mit Bezug hier
auf wird in der „ D e u t s c h e n  T e c h n i k e r  - Z e i t u n g “ 
(Berlin) No. v. 24. 6. 05 ein V e r s c h l u ß r i e g e l  vorge
schlagen, der ein Einrücken der Maschine seitens Unbefug
ter oder bei geöffneten Schutzkappen unmöglich macht, und 
der gleichzeitig den Aufsichtsbeamten eine gewisse K on
trolle über die Beobachtung der Vorsichtsmaßregeln seitens 
der Arbeiter gewährleistet. Es sei beispielsweise in Fig. 90

A  ein mit einer Schutzkappe versehener Teil einer Arbeits
maschine, die von einem Riemen angetrieben wird und 
durch Verschiebung desselben von der Festscheibe f  auf

die Losscheibe 1 aus- oder eingerückt wird. D er zu 
öffnende Teil B der Schutzkappe wird mit einer Stange ai, 
die Riem engabel g  mit einer Schiene S verbunden, die 
für die Stange ai einen Ausschnitt bi enthält. Derselbe 
ist so angeordnet und die Länge der Stange ai so be
messen, daß ein Offnen von B nur dann m öglich ist, 
wenn der Riemenrücker g auf die Losscheibe geschoben 
ist, weil nur dann das Ende der Stange ai in den Aus
schnitt bi treten kann. In gleicher W eise kann das 
Offnen anderer Schutzhüllen und Räderverdecke durch 
Stangen a2, a;! und entsprechende Ausschnitte ba, bis ab
hängig gemacht werden. Mit der Schiene S läßt sich 
eine Tafel verbinden, auf der in dem Ausschnitte einer 
Platte P  die W orte „R uhe“ oder „Gefahr“  sichtbar wer
den. Mit dieser Einrichtung wird ein einfaches Schloß 
in Verbindung gebracht, dessen Riegel r bei der Aus
rückstellung der Schiene S in einen Ausschnitt c derselben 
tritt. Vor dem Einrücken der Maschine muß zuerst der 
R iegel r zurückgeschoben werden, was mit H ilfe eines 
in o einzusteckenden Schlüssels erfolgt. Hierauf kann 
erst, wie in Fig. 91 veranschaulicht ist, die Schiene S 
verschoben werden, wenn gleichzeitig alle Stangenenden 
ai, ag . . . aus den zugehörigen Einschnitten b i, ba . . . 
getreten sind. Das Schloß des Riegels r enthält einen 
durchgehenden, festgenieteten Stift t, der ein vollkomme
nes Umdrehen des Schlüssels zwecks Herausziehens nicht 
zuläßt. Der Schlüssel muß daher, solange die Maschine 
eingerückt ist, im Schlosse stecken bleiben. Erst nach 
Zurückschieben der Schiene S, wenn also der R iegel r 
wieder in c eingetreten ist, kann man den Schlüssel aus 
dem Loche o ziehen. Die Einrichtung wird nun in der 
Weise für eine Kontrolle nutzbar gemacht, daß nach 
Arbeitsschluß alle Schlüssel, die für jede Maschine mit 
besonderem Bart ausgeführt werden, beim Aufseher ab
zugeben oder an eine mit Nummern versehene Tafel zu 
hängen sind. D er Aufseher kann sich dann überzeugen, 
ob alle Maschinen abgestellt sind. Bei Beginn der Arbeit 
werden die Schlüssel der Maschinen, an denen gearbeitet 
werden soll, herausgegeben, die übrigen zurückbehalten, 
sodaß von unbefugter Seite die übrigen Maschinen nicht 
in Gang gesetzt werden können. Das beim Einrücken 
der Maschinen erscheinende und während des Ganges 
sichtbar bleibende W ort „Gefahr“ soll den Arbeiter be
ständig an seine Aufmerksamkeit erinnern. A. J.

*

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche während zweier Monate von dem angegebenen 
Tage an in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patent

amtes zur Einsicht ausliegen.

Vom  27. Juli 1905 an.
Kl. 13 e. D. 15 641. Durch Druckluft betriebener

Rohrreiniger. D e u t s c h e  N i l e s - W e r k z e u g -  
m a s c h i n e n f a b r i k ,  O b e r - S c h ö n e w e i d e .
25. 2. 05.

Kl. 21 c . B. 39195. Vorrichtung zur Befestigung 
einer Schulzbekleiduiig fiir elektrische Leitungen.
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H u g o  B o r c h a r d t ,  C h a r l o t t e n b u r g ,  K a n t 
s t r a ß e  31. 14. 2. 05.

Kl. 47 g. N. 7195. Absperrventil mit besondt rem bei 
Rohrbruch zur Wirkung kommendem Selbstsclilurs- 
rentilkürper. N a c h t i g a l l  & J a c o b y ,  L  e i p - 
z i g - E u t r i t s c h .  15. 3. 04.

Kl. 49 b. S. 20 460. Vorrichtung zum stofslosen Um
steuern von Hobelmaschinen, Stofsmaschincn, Slia- 
l>ing- und Nutenziehmaschinen. E. S o n n e n t h a l  jr ., 
B e r l i n ,  N e u e  P r o m e n a d e  6. 22. 12. 04.

Kl. 86 c. W . 22580. Vorrichtung zum Auswerfen der 
Schiitzen fiir Webstühle mit selbsttätiger Schützen
auswechselung. W i l l i a m  W i l l i a m s o  n u. J o h n  
C o l l i n s o n ,  M a n c h e s t e r ,  En g l . ;  Vertr.: Albert 
Elliot, Pat.-Anw. Berlin N W . 6. 14. 12. 03.

Vom  31. Juli 1905 an.
Kl. 21 d. E. 10504. Einrichtung zur Unschädlich

machung von Schlagwetterexplosionen bei ge
schlossenen Elektromotoren. E l e k t r i z i t ä t s -  
A k t .-G e s .  v o rm . W . L a h m e y e r  & C o., F r a n k 
f u r t  a. M. 24. 12. 04.

Kl. 30 d. M. 25 404. Schutzbrille für Automobil-, 
Radfahrer od. dgl. mit Einrichtung zum Lüften 
der Augen. E l i e  M i r o v i t c h,  L e  Ma ns ,  F r a n k r .; 
Vertr.; C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. 
Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N W . 7. 28. 4. 04.

Kl. 36 d. Sch. 21438. Befenchtungseinrichtung für 
Arbeitsräume; Zus. z. Pat. 160945. A u g u s t  S c h mi d t ,  
L a n g e n s a l z a .  14. 1. 04.

Kl. 37 e. Sch. 21939. Gcriisthalter. F r i e d r i c h  
S c h n e i d e r ,  G r o ß - L i c h t e r f e l d e - W .  15. 4. 04.

Kl. 76 d. H. 34226. Selbsttätige Ansriickvorrichtung 
fiir Dublier* und ähnliche Maschinen. E d u a r d  
H o s c h b e r g e r ,  B u c h h o l z  i. Sa. 28. 11. 04.

Vom 3. August 1905 an.
Kl. 21 b. Sch. 23616. Sicherheitseinrichtung für 

Sammlerräume, in denen Sammlerbatterien von hoher 
Spannung aufgestellt sind. L u d w i g  S c h r ö d e r ,  
B e r l i n ,  L u i s e n s t r .  31a. 1. 4. 05.

Kl. 46 c. K. 20679. Gegen Rückschlag gesicherte 
Anlafskurbel mit prismatischem Schaft für Explosions
kraftmaschinen. H u g h  R e i d & J o h n  ß i e k i e ,  
G l a s g o w ;  Vertr.: B. Kaiser. Pat.-Anw. Frankfurta.M. 1.
26. 1. 05.

Clebranclisuinster-Eintraguiigen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 31. Juli 1905.
Kl. 8 a. 256315. Zentrifuge mit Oberbetrieb zum 

Entölen von Putzwolle, Lappen u. s. w. vermittels 
Dampfdruckes, bei welcher das äußere Gehäuse aus 
Schmiedeeisen hergestellt und durch einen mit verschließ
barem Handloch, Dampfventil, Manometer und Sicher
heitsventil ausgerüsteten Deckel dampfdicht verschlos
sen ist. E. F i s c h e r  & C o . ,  C h e m n i t z .  15. 6. 05.
F. 12644.

Kl. 34 c. 256354. In am Fensterstock angeordnete 
Ösen einhakbare Plattform für das Fensterputzen,
welche mit Standleisten und Haken und mit in Ver
tiefungen eingreifenden Vorsprüngen zur Lagesicherung 
versehen ist. A l o i s  H e r b s t ,  W i e n e r - N e u 

s t a d t ;  Vertr.: J . P. Schmidt u. O. Schmidt, Pat.-An
wälte, Berlin SW . 68. 1. 5. 05. H. 26880.

Kl. 37c. 256288. Aus an Dächern anzubringeuden, 
mit Laufbrettern und Brüstungen zu verbindenden 
Bängeböcken bestehende Arbeits- und Schutzvor
richtung für Dacharbeiter. L o u i s  B e i l ,  G i e 
ß e n .  24. 5. 05. B. 27931.

Kl. 37 c. 256387. Kombiniertes Arbeits- und Auf- 
zugsgeriist mit Schutzvorrichtung fiir Dachdecker 
und Bauklempner. F r i e d r i c h  M a t h .  A d l e r ,  
W i e s b a d e n ,  Luxemburgerpl. 1. 25. 4. 05. A . 8153. 

Kl. 46 c. 256177. Andrelivorrichtung fiir Motore, 
bei welcher das Antriebsrad nach Lüften des Gegen
gewichts selbsttätig in Eingriffsstellung gebracht und 
erhalten, während es beim Voreilen des Zahnkranzes 
selbsttätig in Ausrückstellung gebracht und erhalten 
wird. T h e o d o r  G ä m l i c h ,  D ü s s e l d o r f ,  
Worringerstraße 55. 8. 4. 05. G. 13851.

Kl. 47 h. 256161. Andrehvorrichtung für ungezackte 
Schwungräder. C o l d i t z e r  M a s c h i n e n f a b r i k ,  
G o t t s c h a l d ,  & G a u e r t ,  C o l d i t z i .  S. 24. 6. 05.
C. 4865.

Kl. 66 d. 256372. Elektrisch betriebene Fleisch
schneidemaschine mit zwangläuflger Verbindung 
des Motoranlassers und der Messerschutzhauben
sicherung. A 1 e x  a n d e r w e r k  A.  v o n  d e r  N a h -  
m e r  A k t .  - G e s . , R e m  s c he i d .  21. 6. 05. A . 8295.

Vom  7. August 1905.
Kl. 23 f. 256741. Schutzpendel an Seifenpressen.

Fa. J o h . Fr. W e b e r ,  B r a u n s c h w e i g .  13 .6 .05 . 
W . 18543.

Kl. 38 e. 256524. An einem Stahlgufsblock mit
Schutzdeckel in horizontaler und vertikaler Rich
tung verstellbare Anlaufschiene fiir Holzfräsen.
A u g u s t  K o l b ,  S o l i n g e n .  29. 5. 05. K. 24699. 

Kl. 87 a. 256787. Pai allelscliraubstock, dessen Bak- 
kenteile mit Ansätzen in Ausnehmungen der anderen 
Glieder befestigt sind. F. K a r l  B r e b e k  B a r m e n ,  
Oberdörnerstr. 8. 6. 4. 05. B. 27 527.

Kl. 87 d. 256 826. Stielbefestigung für Beile u. dgl., 
bestehend aus einer Hülse mit geschlitzten Federn zum 
Befestigen am Stiel und herausgedrückter Zunge zur 
Sicherung des Beiles an der Hülse. I s a a k  B a n d e i ,  
K ü l l e n h a h n .  29. 6. 05. P. 10261.

Patente.
Kl. 61 a. 160730 vom 6. März 1905. D r ä g e r w e r k  

H e i n  r. & B e r n h .  D r ä g e r  i n  L ü b e c k .  Atz- 
kalipatronc für Atmungsvorrichtungen zum Reinigen 
der ausgeatmeten Luft von Kohlensäure und Wasser
dampf.

Bei der Patrone wird nach der Erfindung das Ä tz
kali in Form von Körnern verwendet und in einzelnen 
übereinander angeordneten, im Boden mit Durchtritts
öffnungen versehenen Schalen auf Fließpapier gelegt. 
Hierdurch wird einerseits dem durch die Patrone strei
chenden, zu reinigenden Luftstrom eine große Oberfläche 
geboten, andererseits die sich bildende Lauge sofort auf
gesaugt, so daß dies Ätzkali beständig porös bleibt.
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Kl. 01 a . 162 099 vom 30. Mai 1903. D r ä g e r w e r k
H e i n  r. & B e r n h .  D r ä g e r  i n  L ü b e c k .  Ätz
kalipatrone fiir Atmnngvorrichtungen. Zusatz zum 
Patent 160730. Längste Dauer: 5. März 1918.

Die Einsatzschalen des Hauptpatents werden mit 
einer mittleren, trichterförmigen Bodenöffnung und mit 
durchlochten Deckeln versehen. Infolge dieser Ausbildung 
der Schalen wird die durchstreichende Luft vom Mittel
punkt der einzelnen Schalen aus nach allen Richtungen 
über die Atzkalikörner geleitet.
Kl. 8 5 d. 102233 vom 25. Oktober 1904. A d o l f  

D i s c h n e r  in A a c h e n .  Sclirotleiter mit rollender 
Plattform. (Fig. 92— 94.)

angeordnete Laufrolle r zur Trommel s der W inde b 
laufen. Die Achse der Laufrolle r läuft in Lagerböcken, 
die in den seitlichen ausgekröpften Enden der Leiter
bäume liegen.

W ird eine Last emporgezogen, so legt sich der ge
lenkige Teil g  der Plattform um die Laufrolle r und wird 
über letztere hinweggezogen, bis die vorderen Laufräder 
p mit der Laufrolle r in Berührung kommen. Bei dieser 
Stellung der Plattform h wird der zu verladende Gegen
stand schon teilweise über die Abladestelle vorstehen und 
sich deshalb leicht auf letztere überführen lassen.

An den aus U-Eisen hergestellten Schrotleiterbäumen 
a ist in bekannter Weise eine Winde b gelagert. Die 
zur Aufnahme der Last bestimmte Plattform h besteht 
aus zwei Teilen, einer festen Platte f  und einem Vorder
teil g, welches aus einer Anzahl gelenkig (jalusieartig) 
miteinander verbundener Stäbe hergestellt ist. Die Platte 
f, die mit Löchern zum Einstecken eines Bügels k ver
sehen ist, besitzt, damit sie sich nicht seitlich verschieben 
kann, auf ihrer Unterseite Leisten 1 m, an welchen die 
Lagerböcke zur Aufnahme der die Laufräder p tragenden 
Achsen befestigt sind. An dem Vorderteil g der Platt
form h sind Seile befestigt, die über die im Leiterkopfe

Berufsgenossenschaftliches.
Amtliche Bekanntmachung' der Siidwestdeutschen 

Holz-Bernfsgenossenschaft.

In Erfüllung der den Berufsgenossenschaften nach 
§ 119 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes vom 30. 
Juni 1900 obliegenden Pflicht, f ü r  d i e  D u r c h f ü h r 
u n g  d e r  e r l a s s e n e n ü n f a l l v e r h ü t u n g s v o r -  
s c h r i f t e n  S o r g e  zu t r a g e n ,  hat sich der V  orstand 
der Südwestdeutschen HolzBerufsgenossenschaft bis vor 
einiger Zeit mit belehrenden Mitteilungen über Betriebs
unfälle und deren Verhütung, durch Ausgabe von ein
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zelnen Plakaten, die in den Betriebsräumen aufgehängt 
wurden, an die Mitglieder der Berufsgenossenschaft und 
die versicherten Arbeiter gewendet.

Nachdem es in Delegierten- und sonstigen Kreisen 
der Berufsgenossenschaft auch für zweckmäßig erachtet 
wurde, derartigen Bekanntmachungen eine umfassendere 
und dauerndere Form zu geben, durch die man insbeson
dere auch neu eintretende Mitglieder der Berufsgenossen
schaft und neu in die Betriebe aufgenommene Arbeiter 
über die einschlägigen Verhältnisse jederzeit leicht orien
tieren kann, hat der Genossenschaftsvorstand das Erschei. 
nen der nachstehend besprochenen Broschüre, zunächst 

f ü r  M ö b e l -  u n d  H o l z w a r e n f a b r i k e n ,  
m e c h a n i s c h e  S c h r e i n e r e i e n  u. s. w. 

veranlaßt. Die Broschüre wird dieser Tage mit den hier 
nachgedruckten Begleitschreiben an die Vorstände der 
Sektionen und ihre Mitglieder, wie außerdem an andere 
Stellen, die sich für die Sache interessieren, zur Ver
sendung gelangen.

S t u t t g a r t ,  7. August 1905.
S ü d w e s t d e u t s c h e  H o l z - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t .

Der Vorsitzende des Vorstandes:
F a b  e r ,  Kommerzienrat.

An den Vorstand der 
Sektion I, II , I I I  u. IV .

Es hat sich gelegentlich der Betriebsrevisionen und 
Unfalluntersuchungen wiederholt gezeigt, daß die Unfall
verhütungsvorschriften namentlich bei n e u e n  und n o c h  
n i c h t  l a n g e  e r ö f f n e t e n  B e t r i e b e n  nicht in vollem 
Maße verstanden und beachtet werden, wodurch alljähr
lich eine Anzahl entschädigungspflichtige Unfälle ent
standen sind, die sich wohl hätten verhüten lassen. Von 
dem Genossenschaftsvorstande wurde deshalb angeregt, 
ob nicht durch eine nähere Darlegung der Gründe, welche 
zu den einzelnen Unfallverhütungsvorschriften geführt 
haben bezw. durch eine Anleitung zur Erfüllung der V or
schriften diesem Mangel einigermaßen abgeholfen werden 
könne, der um so fühlbarer geworden ist, als infolge des 
anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwunges der Zugang 
der mechanischen Betriebe der Menge, selten auch der 
Qualität nach, in stetem Steigen begriffen ist. Im V er
waltungsjahr 1901 betrug er z. B. 10 Proz. der bestehen
den mechanischen Betriebe, der durch den A bgang von 
ca. 5 Proz. in bezug auf die Unfallgefährlichkeit der 
neuen Betriebe insofern auch nicht ausgeglichen wird, 
als die alten erloschenen Betriebe mit den Unfallverhü
tungs-Einrichtungen versehen waren, die neuen Betriebe 
dagegen nicht, die letzteren vielmehr es gerade sind, die 
infolge Verwendung ungeschulten Personals zu gefähr
lichen Arbeiten und sonstigen Nachlässigkeiten der Unter
nehmer die Berufsgenossenschaft schwer mit Entschä
digungszahlungen belasten. D ie Fälle sind nicht selten, 
daß ein neu eröffneter oder noch nicht lange aufge
nommener Betrieb schon im nächsten Jahr oder nach 
einigen Jahren, nachdem der Unternehmer abgewirt
schaftet hat, mit Hinterlassung der Verpflichtung zu 
hohen Rentenzahlungen geschlossen wird. Die Mitglieder 
der Berufsgenossenschaft haben alsdann bekanntlich nicht 
nur den Nachteil der in der R egel unlauteren K on

kurrenz durch Unterbieten der Preise gehabt, sondern sie 
müssen die von den Schleuderbetrieben verursachten Un
fälle solange die oft jugendlichen Verletzten leben, allein 
weiterentschädigen, was als eine höchst unbequeme und 
ungerechte Last in weiten Kreisen der Mitglieder em
pfunden wird.

Diesen Erwägungen verdankt die anliegende Broschüre 
„ E r m a h n u n g e n  u n d  W i n k e  z u r  m ö g 
l i c h s t  u n f  a 11 s i c h e r e n G e s t a l t u n g  
d e r  A r b e i t e n  a n  H o l z b e a r b e i t u n g s 
u n d  H i l f s m a s c h i n e n  i n  M ö b e l -  u n d  
H o 1z w a r e n f a b r i k e n , m e c h a n i s c h e n  
S c h r e i n e r e i e n  u. s. w .“ *) 

im wesentlichen ihre Entstehung.
Der Genossenschaftsvorstand ersucht Sie ergebenst, 

im Interesse der Unfallverhütung für die Verbreitung der 
Broschüre in Mitglieder- und Arbeiterkreisen der Branche 
der Möbel- und Holzwarenfabriken, mechanischen Schrei
nereien u. s. w. besorgt zu sein.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie bitten, die 
Aufmerksamkeit Ihres Herrn Aufsichtsbeamten ganz be
sonders auf die Revision n e u  e r ö f f n e t e r  m e c h a 
n i s c h e r  Betriebe zu lenken. Durch die alsbald nach 
der Betriebseröflnüng stattfindende Besichtigung des B e
triebs und die Belehrung des neuen Mitglieds über seine
u. A. durch die Unfallverhütungsvorschriften begründeten 
Verpflichtungen gegenüber der Berufsgenossenschaft wird 
sich mancher Unfall verhüten lassen, der sonst durch 
Unerfahrenheit des Unternehmers und seines Personals 
entstehen würde, event. könnte bei Unfällen infolge 
Nichtbeachtung der Unfallverhütungsvorschriften auf die 
betreffenden Mitglieder gemäß § 136 des Gew.-Unf.-Vers.- 
Ges. mit E rfolg zurückgegriffen werden.

D e r  G e n o s s e n s c h a f t s v o r s t a n d :  
gez. Fab  e r , Kommerzienrat, 

Vorsitzender.

Statistisches.
Das Reichsarbeitsblatt veröffentlicht Angaben über 

Umfang der Arbeiter V e r s i c h e r u n g ,  Versicherte und 
Versichermigsträger im Jahre 1903, denen wir die 
a u f d ie  U n f a l l v e r s i c h e r u n g  bezüglichen entnehmen.

Unter Zugrundelegung einer Gesamtbevölkerung von 
48614000, darunter 28843000 männliche und 29771000 
weibliche, waren gegen Unfall versichert im G anzen: 
12964000 männliche und 5889000 weibliche Personen, w o
von 10864000 bezw. 5001000 erwerbstätige Arbeiter sind.

Berufsgenossenschaften gab es im Jahre 1903 66 ge
werbliche mit 7466484 Versicherten und 48 land- und 
forstwirtschaftliche mit 11189 071 Versicherten. Daneben 
bestanden 487 staatliche und kommunale Ausführungs
behörden mit 809867 Versicherten.

*) Herausgegeben von dem Vorstand der Südwest
deutschen Holz-Berufsgenossenschaft. Verfaßt von R  u d. 
H o f m a n n, techn. Aufsichts- u. Rechnungsbeamter die
ser B.G. und deren Sektion I  (Württemberg und Hohenz. 
Lande). 78 S. gr. 8® mit 42 in den Text gedr. Figuren, 
zum Teil an den Gefahrstellen mit farbigem Überdruck.
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Nach den vier großen Versicherungsgruppen, für 
welche die gesetzliche Regelung in besonderen Gesetzen 
erfolgt ist, gliedern sich die Versicherungsträger und 
Versicherten im Jahre 1903, wie fo lgt:

Berufs
genossen
schaften

Zahl
der

Versicherten

Aus
führungs
behörden

Zahl 
der Ver
sicherten

Gewerbe-Unfallver-
sicherung . . . 64 7 187 993 61 449 351

Bau-Unfallversiche
rung ....................... 1 214 018 362 121 314

See-Unfallversiche
rung ....................... 1 64 473 12 618

Unfallversicherung
fürLand- u. F orst-
wirtschaft . . . 48 11 189 071 52 238 584

Nach dem V  ersichertenbestande steht an erster Stelle 
die Land - und Forstwirtschaft (Berufsgenossenschaften 
mit 57,48 °/o, Ausführungsbehörden mit 1,23 °/o aller ge
gen Unfall Versicherten); es folgt die Gewerbe - Unfall
versicherung (Berufsgenossenschaften mit 36,93 °/o, Aus- 
führungsbehördei*- mit 2,B1 °/o), dann die Bau-U nfallver
sicherung (Tiefbau-Berufsgenossenschaft mit l,10°/o, Aus
führungsbehörden mit 0,62 °/o), schließlich die See - Un
fallversicherung (See - Berufsgenossenschaft mit 0,33 °/o 
Ausführungsbehörden mit 0,003 °/o aller Versicherten).

Im besonderen verteilt sich die Zahl der in den 
64 g e w e r b l i c h e n  Berufsgenossenschaften Versicher
ten in folgender W eise:

Privater H o c h b a u ............................  1 210 309
Eisen und S t a h l ............................  1 104 293
T ex tilin d u strie ..................................  815 269
Bergbau . . . . . . . . .  619 798
Glas, Töpferei, Ziegelei . . . .  423 413
Steinbrüche . . .  . . . .  391 172
Metall, Feinmechanik, Musikinstru

mente ............................ .....  364 097
H olz ...................................................  363 639
Nahrungsmittel, Fleischerei,Tabak 335 673
Papier, Buchdruck............................  322 774
Müllerei, Zucker, Brennerei und

M ä lz e r e i ....................................... 311 834
Andere Berufsgenossenschaften . 925 722

Der auf die Gewerbe-Unfallversicherung entfallende 
Anteil des Versichertenbestandes ist im W achsen, der 
der Unfallversicherung für Land- und Forstwirtschaft 
etwas im Sinken begriffen.

Verschiedenes.
Ausstellung fiir Arbeiterwohlfall rt. Im Reichs

haushaltsetat nehmen schon seit Jahren die Kosten zur 
Unterhaltung der Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohl
fahrt einen festen Platz ein. Daß diese Ausstellung auch 
auf dem Gebiete der Unf a l l ver hüt ung mit Erfolg 
segensreich wirkt, geht aus den kürzlich veröffentlichen 
Äußerungen der Gewerbeaufsichtsbeamten hervor, wonach

die Arbeitgeber sich die nötigen Schutzvorrichtungen auf 
dieser Ausstellung ansehen. Im letzten Jahresberichte 
der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Be
rufsgenossenschaft findet sich aber auch ein direkter 
Hinweis auf den Zusammenhang zwischen jener Aus
stellung und der Unfallverhütung. Es heißt darin: „Auf 
mehreren Werken haben Meister, welche die Ständige 
Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Cliarlottenburg be
sichtigt hatten, Anordnungen nach gesehenen Mustern 
getroffen. In einem größeren Werke sind in einer neu 
erbauten Reparaturwerkstätte sämtliche Arbeitsmaschinen 
mit Schutz Vorkehrungen nach Ausstellungsmustern ver
sehen worden.“

Eine Vorlesung über die Gesundheitsgefahren 
beim Bergbau und Hüttenwesen, wie sie bereits seit 
längerer Zeit an der königlichen Bergakademie zu Berlin 
besteht, hat der Vorstand für die Berg- und Hütten
männischen Interessen im Aachener Bezirk bei der 
königlich technischen Hochschule zu Aachen angeregt 
und sich gleichzeitig bereit erklärt, zu den entstehenden 
Kosten beizutragen. In der Begründung wird ausgeführt, 
daß mit der Vermehrung und Ausdehnung der Betriebe 
sowohl beim Bergbau als im Hüttenwesen eine Verm eh
rung der Gesundheitsgefahren, welche die Leistungen der 
Arbeiter hemmen oder herabsetzen, Hand in Hand gehe. 
Trotz aller Vorbeugungsmaßregeln mehrten sich die 
Schädigungen durch Betriebsunfälle, sowie durch Ge
werbekrankheiten. Die eingehende Kenntnis aller Ge
sundheitsgefahren beim Bergbau und Hüttenbetriebe ist 
ein dringendes Bedürfnis für alle, die berufen sind, im 
gewerblichen Leben eine Stellung zu bekleiden, um sich 
auch ihrerseits an den vorbeugenden Maßregeln tatkräftig 
zu beteiligen. An der Hochschule besteht bereits eine 
Vorlesung „über die erste Hilfeleistung bei plötzlichen 
Unglücksfällen“ , an die der angeregte Vortrag ange
gliedert werden soll. F.

Königl. Preufs. Gewerbeinspektion.
Der Gewerberat L  e s s e r in Altona ist zum 1. Ok

tober d. Js. mit der kommissarischen Wahrnehmung der 
Geschäfte eines Regierungs- und Gewerberates in Gum
binnen beauftragt worden.

Zum 1. Oktober d. Js. sind versetzt w orden : 
der Gewerbeassessor H e l w i g  von Reichenbach i. Schl, 

nach Tilsit zur kommissarischen Wahrnehmung der 
GescEäfte der dort neu zu errichtenden Gewerbe
inspektion ;

der Gewerbeassessor W i e h e r t  von Gumbinnen nach 
Reichenbach i. Schl.; 

der Gewerbeassessor Dr. K o c h  von M. - Gladbach 
nach Altona zur kommissarischen Wahrnehmung 
der Geschäfte der dortigen Gewerbeinspektion.

Dem Gewerbeassessor Dr. S a g  g  a u ist eine etats
mäßige Hilfsarbeiterstelle bei der Gewerbeinspektion in 
Flensburg verliehen worden.

Für die Schriftleitung verantwortlich : Regierangerat L u d w i g  K o l b e  in Gross-Lichterfelde-W . 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, G . m. b. H., Roitzsch.
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Erfahrungen im Feuerungsbetrieb einfacher Ofen- und Kesselheizungen.*)
V on E. N ies , Oberingenieur des V e r e i n s  für F e u e r u n g s b e t r i e b  und  K a u c h b e k ä m p f u n g  in H a m b u rg .

(Schluss.)
Auf den zweiten Punkt meiner Ausführungen 

„Die wirtschaftliche Wärmeverwendung in Ab
hängigkeit von der Anordnung der Heizflächen“ 
eingehend, dürften einige Angaben über den ver
schiedenen Wert der Heizfläche in Abhängigkeit 
von ihrer Lage zum Feuerraum Interesse bieten.

Aus der Zeitschrift des Vereins deutscher 
Ingenieure 1904 No. 18 und 19 liegen Aus
führungen über den Wert der Heizfläche eines 
Lokomotivkessels vor; Versuche an diesem Kessel 
haben ergeben, daß die Dampfleistung von 1 qm 
Heizfläche in der Feuerbüchse zehnmal größer 
ist als von 1 qm in den Siederohren. Diese 
Überlegenheit der Heizfläche in der dem Feuer
rauin zunächst liegenden Elementen erklärt sich 
nicht allein mit dem höheren Temperaturgefälle 
zwischen Heizgasen und Kesselwandungen, son
dern auch mit der Tatsache, daß für die der 
strahlenden Wärme ausgesetzten Heizflächen eine 
höhere Wärmedurchgangszahl vorhanden ist, als 
für solche, wo nur eine Wärmeübertragung durch 
Berührung mit den Heizgasen stattfindet.

Entsprechend den oben gemachten Angaben 
über die verschiedene Verdampfungsfähigkeit der 
Heizfläche eines Kessels lassen Versuche unseres 
Vereines an einem Zweiflammrohrkessel darauf 
schließen, daß bei einer mittleren Beanspruchung 
pro qm der Gesamtheizfläche von 24 kg erzeugten 
Dampfes in der Stunde, auf 1 qm im Feuerraum 
bezw. im vorderen Teil des der Strahlung aus
gesetzten Flammrohres ca. 280 kg verdampft 
werden, während der Anteil der Mantelheizflächen 
des Außenkessels weit hinter der mittleren Be
anspruchung bleibt. Die Verschiedenheit der 
Wärmedurchgangszahl, welche in dem Falle, wo

*) Ausführliche W iedergabe des Vortrages, gehalten 
bei der V. Versammlung für Heizungs- und Lüftungs
Fachmänner in Hamburg am 3. Juli 1905.

es sich um strahlenden Wärmeübergang handelt, 
wesentlich rascher wächst als das Temperatur
gefälle, rechtfertigt in besonderem Maße die Be
strebungen , die den Feuerraum begrenzenden 
Wände möglichst als wirksame Heizfläche aus
zubilden. Vergleicht man in dieser Richtung 
z. B. die in Figur 95 und 96 dargestellten Kessel
typen, so ist ohne weiteres die Überlegenheit der 
Anordnung der Heizfläche des Gliederkessels zu 
erkennen, indem das Verhältnis der direkten, 
der Strahlung ausgesetzten Heizfläche zur ge
samten sich viel günstiger gestaltet als bei dem 
in Fig. 95 aufgezeichneten Kessel, bei welchem 
nur die untere Außenfläche als direkte Heizfläche 
angenommen werden kann. Ilm in beiden Fällen 
auf den gleichen Effekt zu kommen, d. h. um 
dieselbe Wärmemenge nutzbar zu erzeugen, er
fordert der Kessel Fig. 95 bedeutend mehr Heiz
fläche als der Gliederkessel Fig. 96. Dieser Tat
sache wird oft bei der sich hieraus ergebenden 
verschiedenen Belastungsfähigkeit der einzelnen 
Kesselsysteme nicht genügend Rechnung getragen.

Bei der verschiedenen Bewertung direkter 
und indirekter Heizfläche sei noch einer für die 
Ausführung an Wasserrohrkesseln geschützten 
Konstruktion Erwähnung getan, welche da, wo 
mit Rücksicht auf die Raumverhältnisse eine mög
lichst hohe Belastungsfähigkeit der gesamten Heiz
fläche erwünscht ist, Bedeutung haben kann. Es 
ist dies die in Fig. 97— 99 wiedergegebene Anord
nung, welche durch Anbringung von gepreßten 
Winkeleisen an denRohren ein es Wasserrohrkessels 
die wasserberührte Heizfläche durch Vergrößerung 
der feuerberührten wirksamer zu machen sucht. 
Bei der Tatsache, daß einerseits der Wärme
durchgang von den Heizgasen in Eisen wie auch 
die Wärmeleitung günstige sind, haben Versuche 
an einem in ähnlicher Weise ausgeführten Kessel
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eine durchschnittliche Belastungsfähigkeit der ge
samten wasserberührten Heizfläche bis im Mittel 
45 kg erzeugten Dampfes auf 1 qm in der Stunde 
ergeben.

Eine derartige Vergrößerung der feuerbe
rührten Heizfläche wird insbesondere eine Be
rechtigung haben, wenn das Verhältnis von di
rekter zu indirekter Heizfläche ein ungünstiges ist.

m w r n r

M. H. Es erübrigt mir noch kurz einiges 
über die Kontrolle des Feuerungsbetriebes aus
zuführen.

Bei den eingangs gemachten Angaben über 
die Wärmeverteilung im Kessel in Abhängigkeit 
von dem Luftüberschuß haben Sie der gra
phischen Darstellung entnommen, daß der Über
schuß an Luft, mit welchem die Verbrennung 
vor sich geht, von einschneidender Bedeutung 
auf die Ausnutzung des Brennstoffes ist. Bei 
der Abhängigkeit des Luftüberschusses wie auch 
der Vollkommenheit der Verbrennung von der 
Feuerführung ist es im besonderen Maße gerecht
fertigt, zur Beurteilung der Bedienung und des 
Ganges einer Feuerung die Untersuchung der 
Abgase zu benutzen. Je mehr dieser Maßstab 
zur Beurteilung einer Feuerung von sachver
ständiger Seite angelegt wird, desto leichter wird 
es auch sein, ein zutreffendes Urteil über die 
auf dem Gebiete des Feuerungsbetriebes so zahl
reich vorhandenen Konstruktionen zu fällen.

Zur Durchführung der dauernden Kontrolle 
der Industrie-Feuerungen sind heute eine Reihe 
selbsttätig arbeitender Apparate zur Bestimmung

des C 0 2-Gehaltes der Heizgase geschaffen, welche 
in mehr oder weniger zufriedenstellender Weise 
den an sie zu stellenden Anforderungen nacli- 
kommen; in manchen Fällen stellt die Empfind
lichkeit der Apparate ihre Anwendung noch in 
Frage. Da der Weg der Ermittlung des Luft
überschusses für die Überwachung des Ganges 
der Feuerung der einzig sachgemäße ist, so wird 
jede Verbesserung in dieser Richtung besonders 
dankbar zu begrüßen sein.

Ich möchte nicht versäumen hervorzuheben, 
daß auch das in meinem früheren Ausführungen 
erwähnte Hilfsmittel der regelbaren Sekundär
luftzufuhr beim Planrost nur dann als eine wirk
liche Verbesserung der Feuerung bezeichnet wer
den kann, wenn mit dessen Anwendung die Kon
trolle des Luftüberschusses eingeführt wird. Eine 
Verbindung beider Maßnahmen macht es jedoch 
auch am einfachsten, von Hand beschickten Plan
rost möglich, unter Beibehaltung dessen sonstiger 
Vorzüge, wie Anpassungsfähigkeit an die ört
lichen Verhältnisse, Brennstoff u. s. w. einen 
wirtschaftlich und rauchschwach arbeitenden Be
trieb lierbeizuführen.
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Fig. 97.

Fig. 99.

M. H .! Ich habe Ihnen mit meinen Aus
führungen darzutun gesucht, auf welche ein
fache Weise unter den vorliegenden Verhältnissen 
inbezug auf den Bau der Feuerung und die 
Verheizung des Brennstoffes ein Fortschritt an
zubahnen gesucht werden kann. Es ist selbst
verständlich, daß jede konstruktive Verbesserung, 
welche für die Arbeitsweise der Feuerung vor

teilhaft erscheint, volle Aufmerksamkeit 
verdient, und, wo die Verhältnisse pas
send erscheinen, auch zur Anwendung 
empfohlen werden soll. In diesem Sinne 
hat auch unser Verein neben den Ver
suchen mit regelbarer Sekundärluft am 
von Hand beschickten Planrost, noch 
eine Reihe mechanischer Feuerungen ge
prüft, welche neuerdings in besonderem 
Maße seitens der Industrie Beachtung 
gefunden haben.

Meine Ausführungen abschließend, 
möchte ich nicht versäumen, noch dar
auf hinzuweisen, daß es allein auf dem 

Wege richtiger Verbindung praktischer und wissen
schaftlicher Tätigkeit gelingen wird, zielbewußt 
und erfolgreich zu arbeiten, und läßt das bisher 
Erreichte hoffen, daß, auf gleicher Bahn weiter
schreitend, es auch fernerhin möglich sein wird, 
zur Lösung der noch vorliegenden Aufgaben 
beizutragen.
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Schutzvorrichtungen an Behältern, welche heisse, ätzende oder giftige 
Stoffe enthalten.

Von G. B raune, Ingenieur, Köln.

Die „Allgemeinen Unfallverhütungs-Vorschriften“ be
stimmen :

§ 14. Behälter, welche ätzende, heiße oder giftige 
Stoffe enthalten, sind, soweit dies mit der Arbeitsweise 
vereinbar ist, sicher abzudecken oder einzufriedigen, oder

m

Fig. 100.

mit ihrem Rande so hoch über den Standort des Arbeiters 
zu legen, daß bei gewöhnlicher Vorsicht ein Hinein - 
stürzen von Personen verhindert wird.

Ferner enthalten die „Besonderen Vorschriften für 
Seifenfabriken“ die Bestimmung:

Fig. 102.

die offenen Kochgefäße eine Randhöhe von mindestens 
90 cm haben.

Das Arbeiten an offenen Kochgefäßen von einem er
höhten Stand aus ist nur gestattet, wenn dieser Stand 
fest und mit Umfriedigung, Fangrost oder ähnlicher Schutz-

In den „Besonderen Vorschriften für Düngerfabriken“ 
heißt es :

§ 18. Bei der Gewinnung von Fett und Leim müssen

Fig. 101.

§ 2. Die Höhe der Kesselwandungen, Laugen
reservoire n.s.w. soll vom Fußboden, beziehentlich von dem 
die Kesselwand umgebenden Podium aus, mindestens 
90 cm betragen, um das Hineinstürzen der Arbeiter bei 
etwaigem Ausgleiten zu verhindern.

Fig. 103.

einrichtung gesichert ist.
Soweit nicht genügende Sicherung durch dichte A b 

deckung der Gefäße oder mittels Rostbelag angängig, ist 
ganz besonders auf die Anbringung von Schutzgeländern 
hinzu wirken. Gegen solche Barrieren wird aber vielfach



6. Heft Gewerblich - Technischer Ratgeber. 101

der Einwand erhoben, daß sie das Arbeiten in der Flüssig
keit, namentlich das Umrühren, Ausschöpfen, das Heraus
schaffen des Bodensatzes (beispielsweise der Fischsalze in 
Sodafabriken) erschweren, besonders bei tiefen Gefäßen. 
Das in Fig. 100 dargestellte Geländer a hat freie senkrechte 
Zwischenräume i, in welche das Rührscheit oder der

Schöpflöffel eingelegt werden kann, so daß der Stiel auf 
dem Rande des Behälters m ruht und der Arbeiter eine 
möglichst günstige Hebelwirkung zu erzielen vermag. Die 
freien Zwischenräume i haben 15 bis 20 cm W eite, so 
daß der Arbeiter nicht hindurchstürzen kann.

Nicht immer scheidet sich das Salz in den A b-

Fig 104.

dampfpfannen aus; sehr häufig muß die konzentrierte 
heiße Lauge in Kristallisierpfannen abgelassen werden. 
Letztere können durch feste Geländer nicht abgeschlossen 
werden, da diese beim Herausschaffen der Kristalle und 
Abheben der Mutterlauge hinderlich sein würden. Die 
Chemische Fabrik Kalk b. Cöln bedient sich daher be
weglicher Geländer, deren Stützen am unteren Ende gabel
förm ig gestaltet sind und mit diesem gegabelten Teile 
den Rand der Pfanne umfassen (Fig. 101). Die Geländer 
können also auf die Seitenteile der Pfannen während 
der Kristallisation aufgesetzt und später behufs der Ent
leerung des Pfanneninhalts abgenommen werden. Fig. 101 
zeigt aber auch noch eine andere sehr praktische Ein
richtung, nämlich die eiserne Ablaßrinne, welche durch 
gußeiserne, mit Öffnungen versehene Platten abgedeckt 
sind. Vielfach sind nämlich in den Boden versenkte 
Leitungsrinnen im Gebrauch, welche oft Verkehrshinder
nisse bilden. Auch die geschlossenen Leitungsrohre haben 
bei Verstopfungen und Inkrustationen oft Übelstände im 
Gefolge und sind die Ursache mancher Unfälle.

Um die Trichter bei hohen Salzleckbühnen in sicherer 
Weise bedienen zu können, hat die Chemische Fabrik 
Kalk b. Cölnbewegliche Schutzleitern (Fig. 102) konstruiert, 
an deren Spitze sich eine kanzelartige, durch Geländer 
geschützte Vorrichtung befindet, welche dem Arbeiter einen 
festen Standpunkt gewährt.
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Für runde, niedrige Pfannen, Kessel u. s. w., in denen 
gerührt werden muß, ist auch die in Fig. 103 dargestellte 
Schutzvorrichtung vorgeschlagen worden, welche ein 
Hineinfallen des Arbeiters unmöglich macht und das 
Rühren von jeder Seite aus bequem gestattet. D ie Ein
richtung ist folgende: Auf dem Rande des betreffenden 
Kessels ist rundum ein Flacheisen oder ein Winkeleisen, 
dessen eine Seite vertikal steht, angebracht; auf der da
durch gebildeten eisernen Rundführung a läuft auf 4 Rollen 
bei kleineren, 6 Rollen bei größeren Kesseln ein stern
förmiges Gerippe aus Rundeisenstäben b, welche im Mittel
punkte der oberen KesselöfFnung, wo sich die Stäbe 
kreuzen, unter gleichen Winkeln verbunden sind. Diese 
Rundeisenstäbe sind im halben Radius durch ein kreis
förmig gebogenes Rundeisen c verbunden Letzteres ver
hindert, daß der Arbeiter zwischen den Stäben hindurch 
in den Kessel fällt. Da dieses Gerippe leicht beweglich, 
so kann der Arbeiter dasselbe, beim Rühren mit dem dazu 
benutzten Eisen leicht mit herumnehmen. Beim Füllen 
resp. Entleeren des Kessels wird die Schutzvorrichtung 
mittels einer Kette über eine an der Decke angebrachte 
R olle in die H öhe gezogen und fest aufgehängt. Nament
lich für Seifensiedekessel ist diese Einrichtung zu em
pfehlen, jedoch  auch für alle runden Kessel, an denen 
gerührt werden muß. Das Gerippe kann auch aus Holz 
hergestellt werden.

Bei rechteckigen Pfannen erhält man auch einen 
Schutz gegen Hineinfallen, wenn ein solches Gerippe aus 
rechtwinklig sich kreuzenden Eisen- und Holzstäben auf 
die Pfanne gelegt wird. Unfälle an Leimwasserpfannen, 
die während des Kochens aufgefüllt werden, würden da
durch vermieden werden.

W ill man die Sicherheitsbarriere d nicht am Kessel

rande selbst anbringen, so kann man sie, wie Fig. 104 
zeigt, entweder mittels einer Eisenkonstruktion e an der 
Lokaldecke aufhängen oder auch hinten in der Gebäude
mauer befestigen. Das Arbeiten mit dem Schöpflöffel f 
oder dem Rührscheit ist dann in keiner Weise behindert. 
Ein in das Bassin zu entleerendes Gefäß c kann zweck
mäßig, nachdem dasselbe die Schrotleiter b hinaufgerollt 
ist, aui einem eingehängten Rost a gelagert werden.

Die Allgem . Unfallverhütungs-Vorschriften enthalten 
endlich folgende Bestim mung:

§ 13. Gruben, Kanäle, versenkte Gefäße und andere 
gefahrbringende Vertiefungen in den Arbeitsräumen und 
auf den Arbeitsplätzen sind, soweit dies mit der Arbeits
weise vereinbar ist, sicher abzudecken oder mit festem 
Geländer oder vorstehendem Rand zu versehen.

Die Durchführung dieser Vorschrift stößt mitunter 
auf Schwierigkeiten, so z. B. bei den Kälkgruben in den 
Lederleimfabriken. In einem solchen Betriebe fand sich 
die in Fig. 105 dargestellte, sehr einfache und praktische 
Abdeckvorrichtung. Sie besteht aus einigen kreuzweise 
übereinander gelegten Stangenhölzern, die untereinander 
zu einem gitterartigen Deckel verbunden sind. Diese 
Schutzvorrichtung hat den Vorzug, so leicht zu sein, daß 
sie ein Mann bequem zur Seite schieben oder abheben 
kann; anderseits ist sie stark genug, um einen etwa Darauf
fallenden zu tragen. Dabei halten die Durchbrechungen 
wegen ihrer Größe und der Stangenrundung davon ab, 
das Gitter leichtsinnigerweise zu betreten. Damit es nicht 
ganz entfernt werden kann, bindet man das Gitter zweck
mäßig mit einem Ende des längsten Stangenholzes am 
Boden fest, ohne damit das Aufklappen oder ein seitliches 
Verschieben des Gitterdeckels zu verhindern.

Unfälle durch elektrischen Strom.
Die Jahresberichte der Kgl. Preuß. Gewerberäte 

bringen für jeden Betriebsleiter und Installateur elek
trischer Anlagen wichtige Aufschlüsse. So finden wir 
unter den Angaben über die Betriebsgefahren mehrere 
Unfälle hervorgehoben, die auf elektrischen Strom zu- 
rückzutühren sind. Allerseits wird jedoch  anerkannt, 
daß im Hinblick auf die häufige und vielgestaltige Ver
wendung elektrischer Betriebskraft die Unfälle in elek
trischen Anlagen sehr gering seien.

. Regierungsrat O p p e r m a n n  aus dem Regierungsbezirk 
A r n s b e r g  berichtet: Die Zahl der Unfälle durch Elek
trizität ist trotz der steten Zunahme elektrischer Betriebe 
verhältnismäßig gering. Nur ein Todesfall durch Elek
trizität, der sich durch einen tragbaren Bohrapparat in 
einer Eisenkonstruktionswerkstatt ereignet hat, ist bekannt 
geworden. Der Apparat war nach A rt einer Brustleier 
von dem Arbeiter vor die Brust zu setzen; Elektromotor 
und Räderwerk befanden sich in einem gußeisernen Ge
häuse, das an zwei einander gegenüberliegenden Seiten 
hölzerne durch eiserne Bügel befestigte Handgriffe, an 
zwei ändern gegenüberliegenden Seiten eiserne Rohrenden 
hatte, die auch als Handgriffe benutzt werden konnten.

Der Apparat wurde mit 210 V olt Drehstrom betrieben. 
Der Arbeiter hatte beim Bohren die Rohrenden gefaßt; 
er bekam plötzlich einen Schlag und sank tot zu Boden. 
Die Untersuchung ergab, daß eine Stelle der drei Zu
leitungsdrähte, an der die Isolation durchgescheuert war, 
gerade mit dem zu bohrenden Träger, der auf H olz
unterlagen ruhte, in Berührung gekommen war, sodaß 
der Strom durch den Träger und den Bohrapparat in 
den Arbeiter geleitet wurde. Unglücklicherweise war 
gerade zu derselben Zeit bei einem von derselben Strom
quelle gespeisten elektrischen Kran an einer der beiden 
ändern Leitungen Erdschluß entstanden, sodaß der V er
unglückte den ganzen Strom erhielt. D ie Weiterbenutzung 
des Apparats wurde nur unter folgenden Bedingungen 
gestattet; Sämtliche Handgriffe müssen in zuverlässiger 
W eise gegen das Gehäuse isoliert sein; die Rohre sowie 
das Gehäuse müssen mit isolierendem Stoff überzogen 
werden; die Leitungsschnur muß in ihrer ganzen Länge 
in einen geerdeten Metallschlauch eingeschlossen und mit 
dem Gehäuse durch einen Nippel oder eine Verschraubung 
verbunden werden; in die Leitungen müssen Isolations
messer eingeschaltet werden; die zu bearbeitenden Stücke
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müssen gut leitende Verbindung mit der Erde besitzen. 
Die Lieferantin des Apparats hat sich nach längeren 
Verhandlungen zu den geforderten Änderungen des 
Apparats bereit erklärt.

In der Arbeitshalle eines Gußstahlwerks war elek
trisches Schweißverfahren eingerichtet; da durch die dabei 
entstehenden Gase die Arbeiter stark belästigt wurden, 
so mußte ein besonders abgekleideter Raum mit guter 
Entlüftung hergerichtet werden. —  In zwei Ketten
fabriken werden seit einiger Zeit kleine Ketten elektrisch 
geschweißt, und, da die Arbeit bequem im Sitzen zu 
verrichten ist, wird sie zum Teil von Arbeiterinnen aus
geführt. Infolge des den Ketten anhaftenden öligen 
Schmutzes entwickeln sich beim Schweißen häufig un
angenehme, belästigende Dünste. Eine Firma hat daher 
aus eigenem Antrieb eine mechanische Entdünstung der 
Schweißmaschinen durch Exhaustor und Saugetrichter 
angelegt. D ie zweite Firma hat sich bisher geweigert, 
eine solche Einrichtung zu treffen, da nur reine Drähte 
verwendet würden; eine Anfrage bei der zuständigen 
Krankenkasse, ob bei den Schweißarbeiterinnen der Firma 
Erkrankungen der Atmungsorgane vorgekommen seien, ist 
verneint worden.

Geheimer Regierungsrat T h e o b a l d  aus dem R e
gierungsbezirk D ü s s e ld o r f  sagt folgendes: Die Zahl 
der durch elektrischen Strom verursachten Unfälle war 
auch im Berichtsjahre verhältnismäßig niedrig. 48 Fälle 
dieser Art, darunter 2, die den sofortigen Tod zur Folge 
hatten, gelangten zur Kenntnis der Aufsichtsbeamten. 
Beide Todesfälle ereigneten sich an elektrisch betriebenen 
Laufkranen. In dem einen Falle wurde ein Kranführer 
getötet, als er mit der einen Hand die zum Betriebe des 
Krans dienende Hochspannungsleitung und mit der anderen 
die Eisenkonstruktion des Krans berührte. Die Leitung 
war im Arbeitsbereiche des Führers ringsum verkleidet 
und nur durch waghalsige Kletterei zu erreichen. Der 
zweite Fall betraf einen Kranführer, der sich, entgegen 
der mit seinem Mitarbeiter getroffenen Verabredung, 
während dieser sich zum Wiedereinschalten des Stroms 
fortbegeben hatte, ohne ersichtlichen Grund an den K on 
takten zu schaffen machte. Beim Einschalten des Stromes 
wurde er sofort getötet. D ie übrigen durch Elektrizität 
veranlaßten Unfälle waren meist leichter Natur und be
standen in ihrer überwiegenden Mehrzahl in Verbrennungen 
der Hände oder des Gesichts, welche sich die Betreffenden 
beim Ein- und Ausschalten des Stromes zugezogen hatten. 
Die Ursache lag häufig in der Benutzung fehlerhafter 
oder unzweckmäßig gebauter Ausschalter, auf deren A b 
änderung oder Beseitigung daher in vielen Fällen hin
gewirkt werden mußte. Zur Verhütung von Unfällen, 
die durch den Öffnungs^ oder Schließungsfunken beim 
Offnen oder Schließen der Schalter entstehen können, ist 
für Hochspannungsleitungen mehrfach die Verwendung 
von Ölschaltern empfohlen worden, die sich nach den 
bisherigen Erfahrungen überall gut bewährt haben.

Geheimer Regierungsrat S c h ü l e r  aus dem Regierungs
bezirk H i l d e s h e i m  berichtet: Durch ungenügend ge 
schützte Schalthebel elektrischer Leitungen kamen zahl
reiche Verbrennungen vor. Es wurde darauf gehalten, 
daß die Schalthebel in so dichten Kästen untergebracht

werden, daß die beim Öffnen oder Schließen des Stromes 
entstehenden Flammen nicht herausschlagen können. — 
Auf einem größeren Werke, wo der Strom motorischen 
Zwecken aller Art dient, wurden die in den staubdichten 
Kästen untergebrachten Sicherungen so eingerichtet, daß 
bei Fehlgriffen am Schalthebel der Strom unterbrochen 
wird, und der Motor nicht anlaufen kann. —  In einem 
städtischen Elektrizitätswerk, in dem Gaskraftmaschinen 
zur Erzeugung der Elektrizität benutzt wurden, wurde 
dem Maschinenmeister gemeldet, daß es in dem die Gas
leitung enthaltenden Keller nach Gas rieche. Der 
Maschinenmeister stellte vor dem Betreten des Kellers 
die elektrische Beleuchtung an. Der Umschalter befand 
sich an der Kellertreppe und war in der üblichen Weise 
mit einer Hartgummikapsel verschlossen. Beim Schließen 
des Stromkreises mußte sich ein Funke gebildet haben, 
weil sich' in dem Augenblicke des Umschaltens das im 
Keller angesammelte Gasgemisch entzündete und den 
Maschinenmeister verbrannte. Er starb an den Folgen 
der Verbrennung. Die Sicherheitsglocken der im Keller 
untergebrachten Glühlampen waren unversehrt. Der Fall 
lehrt, daß für die Beleuchtung von Räumen mit feuer
gefährlichen Gasen eine Überdeckung der Schaltvor
richtungen mit Sicherheitskapseln nicht genügt, daß diese 
vielmehr außerhalb solcher Räume angebracht werden 
müssen.

In dem Bericht aus dem Regierungsbezirk L ie g 
ni t z  schreibt Regierungsrat R u b e :  In einer Spinnerei in 
Grünberg sollte am ersten Weihnachtstage der Betriebs
kessel, der erst am Tage vorher in den ersten Nach
mittagsstunden außer Betrieb gesetzt worden war, ge
reinigt werden. W ie bei früheren Reinigungen hatte im 
Einverständnisse mit dem Betriebsinhaber der Kessel
heizer zur Beleuchtung des Innern des Zweiflammrohr
kessels fünf mit Schutzkörben versehene Glühlampen an 
die im Kesselhause befindliche elektrische Leitung an
geschlossen und in den Kessel gebracht. D er Strom 
wird in dem zu Eichsdorf a. B. gelegenen Elektrizitäts
werke mit einer Spannung von 10000 Volt nach Grün
berg geleitet und den Verbrauchsstellen nach Umformung 
auf 120 V olt Spannung als Wechselstrom zugeführt. 
Die bei der Reinigung des Kessels beschäftigten Arbeiter 
waren wegen der im Kessel herrschenden hohen Tempe
ratur genötigt, wiederholt Pausen zu machen. Als sie 
einer solchen wieder in den Kessel gestiegen waren und 
kurze Zeit gearbeitet hatten, fiel ein auf einem Flamm
rohre sitzender Arbeiter, der einen Beleuchtungskörper 
in den Händen hielt, plötzlich nach vorn über und war 
sofort tot.-7 Es wurde festgestellt, daß an der Fassung 
der Glühlampe, welche der Getötete gehalten hatte, der 
Porzellanisolierring fehlte. Die Glühlampe saß infolge
dessen in der Fassung nicht fest, sondern war leicht be
weglich, und der elektrische Strom konnte daher auf die 
sonst stromlosen Metallteile der Fassung und den an ihr 
befestigten Schutzkorb und den Getöteten, welcher diese 
berührte, übergeilen. Die tödliche Wirknng des W echsel
stromes von 120 Volt Spannung ist jedenfalls dem Um
stande zuzuschreiben, daß die Arbeit wegen der hohen 
Temperatur sehr anstrengend, der Körper des Getöteten 
mit Schweiß bedeckt, und die Kleidung vollständig durch
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näßt war. Der getötete Arbeiter war 43 Jahre alt, regel
mäßig gebaut und mit kräftiger Muskulatur versehen. 
A uf der Brust befanden sich mehrere Brandwunden. 
Ob der Tote einen Herzfehler hatte, ist bei der gericht
lichen Leichenschau nicht festgestellt worden.

Im Landespolizeibezirk B e r l i n  erwies sich, wie 
Regierungsrat H a r t m a n n  meldet, der elektrische Betrieb 
im ganzen als wenig gefährlich. Durch einen Drehstrom
m otor (190 Volt) wurde zwar auch ein Arbeiter getötet, 
welcher auf einen Haufen spiralförmiger, den Motor be
deckender Drehspäne tretend mit stromführenden Teilen

in Berührung kam. Die erschreckten Mitarbeiter hatten 
auch vergessen, Wiederbelebungsversuche anzustellen. 
Dieser eigenartige Unfall, dessen Wiederkehr durch Be
seitigung der älteren blanken Kontakte zu vermeiden ist, 
kann aber gegenüber der Zahl von 12933 elektrischen 
Motoren (mit 46 791 PS), von denen etwa die Hälfte in 
gewerblichen Betrieben benutzt wird, kaum in Betracht 
kommen. Außerdem sind an elektrischen Leitungen nur 
28 leichte Unfälle gemeldet worden, welche meist in 
Verbrennungen bestanden.

(Die Elektrizität.)

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen 
Betriebsunfälle.

Explosion eines Schwungrades. Ein zum Glück sel
tenes Ereignis stellt in seinen verderblichen Folgen die A b 
bildung Fig. 106 dar, welche wir der Berg- und Hütten
männischen Zeitschrift „Glückauf“ verdanken. W ir sehen

sie war eine Zweizylindermaschine mit 8 Atmosphären 
Betriebsdruck, 450 mm Zylinderdurchmesser und 750 mm 
H u b ; sie arbeitete normal mit 60 Umdrehungen in der 
Minute und mit einer Admissionsspannung von 3 Atm o
sphären. Die Steuerung erfolgte durch R id er-K olben -

Fig.
•

hier in das Innere der Maschinenstube einer westfälischen 
Zeche, deren Inneres und deren eiserner Dachstuhl durch 
die Explosion des Schwungrades übel zugerichtet worden 
ist. D ie Maschine diente zum Antrieb eines Ventilators,

106.

Schieber, die durch einen mittels Riemens angetriebenen 
Regulator beeinflußt wurden. An dem Tage, an welchem 
sich die Explosion des Schwungrades ereignete, hatte die 
Maschine von morgens 4 Uhr ab dauernd gleichmäßig
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gearbeitet, wie aus dem Diagramm des Depressionsmessers 
hervorging. Bis zu dem Augenblick der Explosion hat 
keiner der drei Maschinisten an der Maschine etwas B e
sonderes wahrgenommen.

Die Untersuchung ergab, daß Zylinder, Schieber und 
Regulatoren in Ordnung waren, dagegen war der den 
linken Regulator antreibende Riemen abgefallen , der 
Riemen des rechten Regulators und der Hauptriemen vom 
Schwungrad zum Ventilator waren gerissen.

Der V organg hat sich nun vermutlich wie folgt ab
gespielt: Da die Regulatorriemscheiben nicht mit Bordring 
(|—|) versehen waren, ist — etwa weil 01 auf die Riemen
scheibe gespritzt war —  der linke Regulatorriemen ab
gerutscht, so daß zunächst die linke Maschine „durch
ging“ ; infolgedessen riß der Hauptriemen. D a die Ma
schine nunmehr vollständig entlastet war, erhielt das 
Schwungrad eine solche Umlaufgeschwindigkeit, daß dessen 
Material der im Übermaß gesteigerten Inanspruchnahme 
nicht mehr gewachsen war und zerriß oder, wie man un
zutreffend zu sagen pflegt, explodierte.

Die Folgen gibt unsere Abbildung anschaulich wieder: 
Das Dach des Maschinenhauses war an drei Stellen von 
den umherfliegenden Schwungradteilen durchgeschlagen 
und die W and hinter der Ventilator-Riemenscheibe war 
nach außen gedrückt. Das Schutzgeländer der Maschine 
war fortgerissen und in die Schwungradgrube gefallen. 
Das Schwungrad selbst war vollständig zertrümmert; die 
Bruchstücke, welche bis auf einen kleinen Teil einer 
Speiche wiedergefunden wurden, waren bis 40 m weit 
fortgeschleudert.

Der vorliegende Unfall beweist, daß der Riemen
antrieb des Regulators gefährlich werden kann.

Elektrische Beleuchtung bei (1er Kesselrelnlgung.
Es ist in dieser Zeitschrift bereits mehrfach auf die Ge
fahren hingewiesen worden, welche die Benutzung elek
trischer Glühlampen beim Reinigen der Dampfkessel mit 
sich bringt.

Der nachfolgende, der Schweizerischen Zeitschrift 
„D am pf“  entnommene Bericht gibt sowohl hierfür, als 
auch für die Benutzung transportabler elektrischer Glüh
lampen beachtenswerte Fingerzeige, weshalb wir densel
ben wörtlich folgen lassen.

Überall dort, wo man elektrisches Licht verwendet, 
hat man auch versucht, dasselbe, statt der Kerzen, zur 
Beleuchtung der Kessel während der Kesselreinigung zu 
verwenden, indem man eine an einer Kabelschnur befes
tigte Lampe mit in den Kessel nimmt. D och  scheint es, 
daß man diese Beleuchtungsart nicht überall ungestraft 
verwenden kann, in dem schon mehrfach Fälle vorge
kommen sind, wo die durch die Lampe in den Kessel 
geführte Elektrizität den Kesselreiniger tötete. So viel 
wir uns erinnern können, kam ein solcher Fall auch im 
Februar 1899 in einem H otel in Zürich vor, wo der Heizer 
im Kessel tot liegen blieb und sein Gehilfe nur mit schweren 
Brandwunden davon kam.

Damals war man nun in Fachkreisen durchaus nicht 
einig darüber, ob der Heizer nur infolge Stickluft gestorben 
und sein Gehilfe aus gleichem Grunde besinnungslos ge
worden oder ob die Elektrizität auch etwas zu diesem

Unglück beigetragen habe. W ir standen damals auf Seite 
derjenigen, die der Stickluft die Hauptschuld in die Schuhe 
schoben, setzten dabei aber allerdings voraus, daß die 
Lampe sowohl wie die Lampenschnur gut isoliert und 
trocken waren. Seither haben wir, durch die sich von 
Zeit zu Zeit wiederholenden Fälle, wo Heizer in dem 
Kessel durch Elektrizität getötet worden, aufmerksam ge
macht, durch Erfahrung gelernt, mit den Schnurlampen 
im Kessel behutsam umzugehen.

Auch in unserem K e s s e l h a u s e  wird zur Beleuchtung 
der Kessel während der Reinigung mit Vorliebe die Steck
kontaktlampe an der Schnur verwendet, ohne daß dabei 
in den vielen Jahren je  etwas Unliebsames in dieser R ich
tung sich ereignet hatte. Die Lampe wird bei solchen 
Arbeiten erst in den Kessel hineingehängt, nachdem der 
Arbeiter sich bereits im Kessel befindet und die Lampe 
bleibt auch unter dem Mannloch hängen, ohne daß man 
sie in die Hand nehmen muß.

Der Zufall wollte nun, daß vor einiger Zeit eine 
solche Lampe, ohne daß sie jemand berührt hatte plötz
lich mit lautem Geknister verlosch, man sah dabei deut
lich, daß das Feuer aus der Lampenfassung herausspritzte. 
Nebenbei gesagt, war diese Lampe mit ihrer Fassung 
mit zweifacher Fiberisolierung gesichert, und über dem 
Fiber steckte noch eine solide Nickelblechhülse, die sich 
gegen die Schnur hin verengte und dort knapp Platz 
für dieselbe offen ließ. Gerade dort aber war das. Feuer 
zischend herausgetreten, daß man ganz wohl daraus 
schließen konnte, die Lampe habe Kurzschluß erhalten 
durch die im Kessel vorhandene Wärme. W ir ließen 
daher die Fassung abnehmen, fanden aber dabei nicht * 
das mindeste, was auf einen Kurzschluß hätte deuten 
können. Lampe und Fassung waren unbeschädigt, aber 
die Sicherung im Steckkontakt der 20 m langen Schnur 
war durchgebrannt. Natürlich wurde diese sofort ersetzt, 
aber sobald die Lampe wieder einige Sekunden brannte, 
gab es wieder ein ganz gleiches Feuerwerk, so daß wir 
für die ganze Nacht auf elektrisches Licht im Kessel 
verzichten mußten. Als es dann Tag war, sahen wir 
auch, wo die Ursache des Kurzschlusses lag. Die Lampe 
hatte nach unten gekehrt in dem Kessel gehangen, und 
weil der Kessel mittels Schlauch und Hochdruckwasser 
ausgewaschen wurde, ist jedenfalls dort, wo die oben er
wähnte Schutzhülse die Schnur umspannte, Wasser in 
die Lampe gedrungen, denn die Schnur und die Fiber 
waren im Innern der Hülse naß. Hätte nun in unserem 
Falle der Mann im Kessel die Lampe in der Hand ge 
halten, hätte er unbedingt einen elektrischen Schlag er
halten, der unter Umständen, wie sie in nassen Kleidern 
und im nassen Kessel vorhanden sind, zu einem Unglück 
hätte führen können. —

In einer großen P a p i e r f a b r i k  hatte ein Maschinist 
einen an einer dunklen Stelle befindlichen Flansch neu zu 
dichten; als Beleuchtung benutzte er ebenfalls eine Stech
kontaktlampe mit Schnur. Die Schnur hatte er, damit 
die Lampe an einer bestimmten Stelle stehen blieb, um 
zwei in der Nähe befindliche Ventilhandräder gewickelt.

Nachdem er die Schrauben gelöst hatte, nahm- er 
die Lampe an der Fassung in die Hand, um die D ich
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tungsflächen sich besser anzusehen; da das freie Schnur
stück der Lampe zu diesem Zwecke fast nicht reichte, 
zog er ein wenig daran und erhielt in diesem Moment 
einen heftigen elektrischen Schlag, der ihn jedenfalls zu 
Boden geworfen hätte, wenn er nicht schon auf dem 
Boden gesessen hätte. Nachher hatte die Lampe keinen 
Kontakt mehr, weil zugleich die Sicherung durchgebrannt 
war; woher kam nun der plötzliche Kurzschluß? Die 
mit einem Schutzkorbe versehene Lampe hatte ihre 
Fassung mit dem Schraubengewinde auf einem hölzernen 
Fuße aufgeschraubt, über diesem Fuße war ein Streifen 
Fiber gewickelt und das ganze deckte eine Metallhülse. 
Angeschlossen an diese Hülse steckte auf der Holzfassung 
noch der Ring, welcher den Schutzkorb festhielt. Ring 
und Hülse waren mit sechs kleinen Schrauben am H olze 
befestigt. Bei der Untersuchung der Lampe stellte es 
sich dann heraus, daß das H olz rissig war, und zwei 
solcher Schrauben gerade in einem solchen Risse steckten; 
als dann der Maschinist die Lampe in die Hand nahm 
und ein wenig daran zog, verschoben sich die nur locker 
sitzenden Schrauben im gespaltenen H olze und kamen so 
mit der Fassung der Lampe in Berührung, wodurch dann 
ein Kurzschluß unvermeidlich war. Gesetzt der Fall, 
diese Lampe wäre in einem Kessel gebraucht und ähn
lich gehandhabt worden, und der Arbeiter im Kessel 
hätte nasse K leider und durch Schweiß eine nasse Haut 
gehabt, so wäre er unbedingt mindestens betäubt worden; 
wenn aber die Sicherung zufällig statt nur für 1 Amp. 
für 5 Amp. oder mehrere Am p. gewesen wäre, so hätte 
der Mann unbedingt getötet werden können, sogar wenn 
die Spannung nicht 125 Vol t  betragen hätte.

W ir schließen hier noch eine weitere, derselben Zeit
schrift entnommene Mitteilung an: Auffällig kann es er
scheinen, daß solche Fälle vorgekommen sind, in welchen 
nicht zu erkennen war, wie der Verunglückte mit beiden 
Polen der Stromleitung in Berührung gekommen sein 
kann. Hierzu bieten aber die Verhältnisse in einem in 
der Reinigung befindlichen Dampfkessel die günstigste 
Gelegenheit. Der durchnäßte Arbeiter ist mit dem 
feuchten Kessel, und dieser mit der Erde besonders 
durch die Speiseleitung in elektrisch gut leitende Verbin
dung gebracht, an welcher auch, an irgend einer Stelle 
versteckt, ein Pol der elektrischen Anlage liegt. Ergreift 
der Arbeiter eine der in den Kessel eingeführten Glüh
lampen, an welcher die Isolation des zweiten Poles nicht 
mehr in Ordnung ist, so ist die Kette für den elektrischen 
Strom geschlossen, deren gesamter Widerstand klein genug 
ist, um darin einen für die eingeschaltete Person gefähr
lich starken Strom bei 120 Volt entstehen zu lassen. — 
Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß an der Lampe 
beide Polisolationen defekt sind, besonders da die Isola
tion in dem feuchtwarmen Kessel weich und leicht ver
letzbar wird. Dann ist bei einer Berührung der Lampe 
mit der ebenfalls nassen Hand des Arbeiters auf dem 
allerkürzesten W ege die Gelegenheit zum Übergänge des 
Stromes durch den Körper gegeben.

Bei einem Falle hatte der Arbeiter die mit einem 
eisernen Griffe und Schutzkorb versehene Glühlampe in 
der Hand. Als er den Strom in der Hand fühlte, wollte

er die Lampe weglegen, konnte sie aber nicht los werden, 
bis, durch seinen R uf veranlaßt, die Lampe außen am 
Stöpsel ausgeschaltet wurde. Der Mann kam mit ver
schiedenen Brandblasen an den Fingern davon. Es han
delte sich um 120 V olt Drehstrom.

W ir verweisen hier noch auf die im G .-T. R. IV . Jahr
gang S. 394 gemachte Mitteilung über einen Todesfall.

w

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche während zweier Monate von dem angegebenen 
Tage an in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patent

amtes zur Einsicht ausliegen.

V om  14. August 1905 an.
Kl. 42 k. L. 20007. Hydraulisches Bremsdynamo

meter. H u g o  L e n t z ,  B e r l i n ,  Potsdamerstr. 10/11. 
31. 8. 04.

Kl. 47 a. R. 21143. Verfahren zur Sicherung von 
Schraubenmuttern gegen selbsttätiges Zurückdrehen. 
H e r m a n n  R a s c h e n ,  G r i e s h e i m  a. M. 13.
5. 05.

Kl. 47 g. H. 33341. Bei Rohrbruch selbsttätig- sich 
schliefsendes Ventil. H a l l e s c h e  M a s c h i n e n -  
u n d  D a m p f k e s s e l  - A r m a t u r e n  - F a b r i k  
D i c k e r  & W e r n e b u r g ,  H a l l e  a. S. 8. 7. 04.

V om  17. August 1905 an.
Kl. 17 a. W . 23372. Öl- und Schmutzabscheider für 

Gase und Dämpfe. L u d w i g  W e p n e r ,  D a r m 
s t a d t ,  Landwehrstr. 4. 4. 2. 05.

Kl. 47 a. D. 14349. Schutzvorrichtung an Teigknet- 
und Mischmaschinen. „ D r a i s w e r k  e“ , G. m.  b. H. ,  
W a l d h o f - M a n n h e i m .  29. 1. 04.

V om  21. August 1905 an.
Kl. 13 e. H. 31717. Rolirreiniger mit schwingendem 

Hammer und durch Dampf, Druckluft oder dergl. be
wegtem Kolben. B e n n o  H e r m a n ,  B e r l i n ,  
Chausseestr. 15. 11. 11. 03.

Kl. 24g . Sch. 23865. Rolirreiniger mit nach außen 
federndem Kratzer, welcher zwischen zwei Kappen ein
stellbar auf einer Stange festgehalten ist. F r a n z  
S c h u l t e ,  E r w i t t e  b. Lippstadt, W estf. 25. 5. 05.

Vom  28. August 1905 an. '
Kl. 87 c. M. 24799. Ans Kneifzange und Hammer 

bestehendes Verbund W erkzeug. G o t t h i l f  Mü l l e r ,  
O b e r t ü r k h e i m ,  Württ. 20. 1. 04.

Kl. (iöb. 257 594. Fleischschneidemascliine mit zwang
läufiger Verbindung zwischen der Messerwellenkupp
lung, dem Riemenausrücker und der Schutzhauben
sicherung. A l e x a n d e r w e r k  A.  v o n  d e r  N a h m e r ,  
A k t .-G e s . ,  R e m s c h e i d .  21. 6. 05. A . 8301.

Kl. 81 e. 257676. Lagerfafs mit gegenüber dem
Spundloche angeordneter, napfartiger Ausbauchung 
für feuergefährliche Flüssigkeiten und dergl. Ca r l  
Ma r t i n i ,  Podbielskistr. 92, und H e r m a n n  H ü n e k e ,  
Kurzestr. 5, H a n n o v e r .  30. 3. 05. M 19205.

Kl. 21 a. 258270. Hygienische Schutzvorrichtung 
für Telephonsprechtrichter, bestehend aus einem vor
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der Trichteröffnung weiterschaltbaren Band. Os k a r  
M e ß t e r ,  B e r l i n ,  Schiffbauerdamm 18. 5. 1. 05.
M. 18636.

Kl. 24 i. 258 138. Aus einem mit einem Gtitterschieber 
verbundenen Selbstschliefser bestehende Vorrich
tung an Dampfkesselfeuerungstüren zur selbsttätigen 
regelbaren Einführung von Verbrennungsluft. Mü l l e r  
& K ö r t e ,  P a n k o w - B e r l i n ,  17. 6. 05. M. 19731.

Kl. 38 a. 258464. Schutzvorrichtung für Kreissägen, 
aus einem das zu schneidende H olz aufnehmenden Ge
stell mit vor und hinter der Holzlagerstelle angeordneten 
Schutzmänteln. O hr. W i c h a r d ,  W e r k e l  b. Fritzlar.
13. 7. 05. W . 18671.

Kl. 86 g . 258412. Schiitzenfänger fiir mechanische
Webstiihle, aus einem mittels Scharnieren am Laden
deckel aufklappbar befestigten, mit mehreren Quer
streben versehenen Bügel aus Flacheisen. E r n s t  
B e r n s c h e i d ,  N o w a w e s - N e u e n d o r f .  27. 7. 05. 
B. 28460.

C.ebraiiclisninster-Eint Tagungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 14. August 05.
Kl. 34 f. 257415. Spucknapf, bestehend aus einem 

verbrennbaren Napf aus wasserdichter Pappe oder 
dergl. und einem aus Draht hergestellten Halte- 
biigel. A l e x a n d r e  F o u r n i e r ,  V a n v e s ,  Seine; 
Vertr.: C. G r o n e r t  und W.  Z i m m e r m a n n ,  Pat.- 
Anwälte, B e r l i n  N W . 6. 7. 6. 05. F. 12617.

Kl. 37 e. 255844. Verstellbarer Leitergeriisthalter, 
bestehend aus einer Gewindestange mit Haken, welche 
in den Ansatz eines vermauerten Flacheisens einge
schraubt wird. A l b e r t  D e d i a l  und A u g u s t  
S c h o l a n d ,  S c h w e l m .  16. 3. 05. Sch. 20845.

Kl. 38 e. 257187. Schutzvor
richtung an Abriclithobel- 
maschinen mit unter Feder
wirkung stehender, den H obel
messerschlitz abdeckender Plat
te. G. Ol a uß ,  S o n t h o f e n .
12. 4. 05. C. 4765.

Kl. 45 e. 257346. Umklapp
barer Selbsteinleger für
Dreschmaschinen. L u d w i g  
B a u m a n n ,  L ü b z  i. Meckl.
27. 6. 05. B. 28214.

Kl. 37 e. 257904. Mittels Spaun
kette am Baugerüst zu be
festigender Halter für Ban
geräte und Gerüstzeug. A u 
g us t  M ü l l e r - S t r a u ß ,  B a 
sel ;  Vertr.: O t t o  E g l e ,
Pat. - Anw alt, L ö r r a c h .  10.
7. 05. M. 19872.

Patente.
D eutschland.

Kl. 61 a. 162157 vom 29. N o
vember 1903. Tragbare At
mungsvorrichtung, bei wel
cher unter Wegfall von Ven

tilen für die Zuführung der einzuatmenden, unter 
mäfsigem Druck stehenden, sauerstoffreichen Luft 
ein besonderer Leitungsschlauch vorgesehen ist.

Bei-der tragbaren Atmungsvorrichtung, bei der keine 
Rückschlagventile zur Festlegung der von der ausge
atmeten und der einzuatmenden Luft zurückgelegten 
W ege in die Luftleitung eingeschaltet sind, wird die aus
geatmete Luft in bekannter Weise durch Bindung der 
Kohlensäure und Zuführung frischen Sauerstoffs wieder 
atembar gemacht. Bei den bekannten Vorrichtungen 
dieser Art wird die ausgeatmete Luft zunächst in eine 
Maske, einen Helm oder einen Mundschlauch ausgestoßen, 
um aus diesem in den Behälter zu gelangen, in welchem 
die Bindung der Kohlensäure erfolgt. Es kommt daher 
nicht die gesamte ausgeatmete Luft mit dem Ätzkali oder 
dergl. in Berührung, sondern derjenige Teil, welcher sich 
nach dem Ausatmen zwischen dem Munde des Atmenden 
und dem Ätzkalibehälter befindet, bleibt von der Reinigung 
ausgeschlossen. Da nun die Einatmung der gereinigten 
Luft durch denselben Schlauch erfolgt, so folgt daraus, 
daß, ehe die gereinigte und mit Sauerstoff aufgefrischte 
Luft in den Mund und die Lungen des Atmenden gelangt, 
derselbe zunächst die nicht gereinigte Luft aus dem 
Schlauch einatmen muß. Es ist dies mit Rücksicht dar
auf, daß die ausgeatmete Luft einen Kohlensäuregehalt 
von 4,4 bis 5,4 Prozent enthält, ein den bekannten V or
richtungen gemeinsamer erheblicher Ubelstand.

Um zu verhüten, daß die E in - und Ausatmungs
produkte in denselben Raum gelangen, hat man bereits 
den Versuch gemacht, die frische Luft dem Atmenden 
durch eine gesonderte Leitung zuzuführen, welche in un
mittelbarer Nähe des Mundes in die Leitung für die aus-
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geatmete Luft einmündet. Um jedoch  die beabsichtigte 
W irkung zu erreichen, war es erforderlich, Ventile in die 
Leitungswege einzuschalten, was ebenfalls Ubelstände in 
sich schließt, da die Ventile die Zuverlässigkeit der V or
richtung beeinträchtigen und das Atmen erschweren.

Nach der Erfindung werden die Leitungswege für 
die einzuatmende und die ausgeatmete Luft in unmittel
barer Nähe des Mundes des Atmenden zusammengeführt 
und die gereinigte und mit frischem Sauerstoff gemischte 
Luft mit mäßigem Druck in den Mundschlauch einge
führt wird. (Fig. 107 und 108.)

Durch das Mundstück und den Schlauch gelangt 
die ausgeatmete Luft in den das Bindemittel für die 
Kohlensäure enthaltenden Atmungssack, welcher mit 
Tragösen und dem Ablaßventil versehen ist. Aus den 
Sauerstoffflaschen, welche in bekannter Weise mit Ven
tilen, einem Manometer, einem Druckverminderungsventil 
und einem Hilfsventil ausgestattet sind, gelangt der Sauer
stoff in die Leitung und aus dieser in das Mundstück. 
In die Leitung ist ein Injektor eingeschaltet, durch wel
chen vermittels der Leitung die gereinigte Luft aus dem 
Atmungssack abgesaugt wird. Die durch den die Saug
wirkung erzeugenden Sauerstoff aufgefrischte Luft strömt 
in ein Gehäuse, in welches das Mundstück düsenartig 
hineingeführt ist und der Schlauch einmündet.

Beim Ausatmen gelangt die Luft durch das Mund
stück in den Schlauch und von hier in den Atmungssack, 
während beim Einatmen die durch Sauerstoff aufgefrischte 
gereinigte Luft den durch die Pfeile bezeichneten W eg 
nimmt. Da die frische Luft mit mäßigem Überdruck in 
das Mundstück eintritt, so wird dadurch einem Rücktritt 
der innerhalb des Schlauches enthaltenen schlechten Luft 
beim Einatmen vorgebeugt.
Kl. 35a . 162470 vom 29. Dezember 1903. J o h a n n

K u f f e l  i n  H i l d b u r g h a u s e n .  Federnde Auf
fangvorrichtung für Förderseilalen. (Fig. 109 b. 111.)

Um die Wucht des Aufstoßens der Förder-Auffang- 
schale abzuschwächen, werden bekanntlich kräftige Federn 
auf der Schachtsohle angebracht, welche sich unter der 
niedergehenden Förderschale zusammendrücken. Diese 
Federn werden in ihrer gespannten Lage dadurch fest
gehalten, daß an ihnen gelenkig befestigte Sperrklinken 
in Zahnstangen eingreifen, welche zu beiden Seiten der 
Federn angeordnet sind. Um die Förderschale nach 
ihrem Fall nun wieder vor den Anschlagsort, d. h. die 
Schachtöffnung, zu bringen, werden die Sperrklinken aus 
den Zahnstangen entfernt. Die hierdurch freigegebenen 
Federn entspannen sich und schnellen die Förderschale 
hoch. Dieses Hochschnellen kann für die Insassen, die 
dank der Wirkung der Federn beim Abstürzen der Schale 
unversehrt geblieben sind, unangenehme Folgen haben. 
Um diese zu vermeiden, werden die Federn nur langsam 
wieder entspannt. Zu diesem Zwecke sind die mit der 
Feder a gelenkig verbundenen Sperrklinken b durch Zug
stangen mit Bremsbacken g verbunden, die drehbar an 
der Feder gelagert sind. Die Zugstangen haben dabei 
eine solche Länge, daß die Bremsbacken sich in dem 
Augenblick an die Zahnstangen anlegen, in dem die 
Klinken b durch die Spindel s vermittels Zugstangen 
aus den Zähnen der Zahnstangen entfernt sind.

Um die Bremsbacken und die Sperrklinken beim 
Drehen der Spindel in entgegengesetzter Richtung selbst
tätig in ihre Anfangsstellungen zurückzuführen, sind die

Bremsbacken mit den Enden einer in der Mitte befestig
ten Feder verbunden. Infolge der Wirkung der Brems
backen wird die Förderschale durch die Feder langsam 
angehoben, bis sie vor der Schachtöffnung zur Ruhe 
kommt.

Kl. 85 a. 162971 vom 19. Dezember 1903. S i e m e n s -  
S c h u c k e r t  W e r k e  G. m.  b. H.  i n  B e r l i n .  
Sicherung von Förderanlagen.

Beim Förderbetrieb werden Unglücksfälle häufig da
durch veranlaßt, daß die Aufsetzstützen nicht rechtzeitig



6. Heft Gewerblich - Technischer Ratgeber. 109

aus dem Durchgangsquerschnitt des Schachtes heraus
gezogen werden, der für den Förderkorb freigehalten 
werden muß. Infolgedessen setzt der Förderkorb mit 
großer Geschwindigkeit auf die Stützen auf. Dies kann 
Betriebsstörungen und bei Personenfahrten trotz der ver
hältnismäßig geringeren Fördergeschwindigkeit schwere 
Unfälle veranlassen. Um dieses zu vermeiden, soll nach 
der Erfindung bei Beginn der Fahrt die Bedienung der 
Aufsetzvorrichtungen derart gesichert werden, daß bei 
Personen- und Materialfahrt diejenigen Stützen, an denen 
der Förderkorb vorbeifahren soll, während der ganzen 
Dauer der Fahrt nicht ausgelegt werden können und die
jenigen Stützen, auf die der Förderkorb aufsetzen soll, 
dann zurückgezogen werden, wenn das Signal Seilfahrt 
(Personenfahrt) gegeben ist oder wenn an irgend einer 
Stelle des Förderweges eine Geschwindigkeit auftritt, die 
größer ist als diejenige, die dem normalen Diagramm der 
Geschwindigkeit entspricht Diese letztere Maßnahme 
findet darin ihren Grund, daß bei Geschwindigkeitsüber
schreitung die normale Bremsvorrichtung der Förder
anlage unter Umständen nicht schnell genug wirkt, um 
den Förderkorb an der vorgeschriebenen Stelle zum 
Halten zu bringen. Dadurch würde, wenn die Aufsetz
stützen ausgelegt wären, der Förderkorb zu hart aufsetzen.

Die Zurückziehung der Stützen wird beispielsweise 
von einer bei vielen Fördermaschienen angebrachten V or
richtung abhängig gemacht, die nach irgend einem System 
die Fördergeschwindigkeit anzeigt oder das Diagramm 
der Fördergeschwindigkeit aufzeichnet, wobei bei unzu
lässiger Abweichung von der Normalknrve der Stromkreis 
eines Elektromagneten geschlossen wird, durch den die 
Stützen zurückgezogen werden. Hat die Förderanlage 
eine Steuervorrichtung, deren Einstellung sich nach der 
zulässigen und vorgeschriebenen Geschwindigkeit richtet, 
so kann die Sicherheitsvorrichtung auch von dieser ab
hängig gemacht werden.

Um das Zurückziehen der Stützen zu sichern, wird 
die Sicherheitsvorrichtung mit den Signaleinrichtungen 
der verschiedenen Sohlen und den Sicherheits- und Steuer
vorrichtungen (Bremse) der Förderanlage verbunden. 
Dabei kann die Einrichtung so getroffen werden, daß, 
wenn die Aufsatzstützen unrichtig eingestellt sind, die 
Steuervorrichtung selbsttätig gesperrt bleibt.

#

Verschiedenes.
Mithilfe der Arbeiter bei der Unfallverhütung.

Es ist bekannt, wie gleichgültig die Arbeiter vielfach 
gegen Einrichtungen zum Verhüten von Unfällen sind und 
die Klagen der Fabrikbesitzer und der Beamten der Ge
werbeinspektion sind, wie alljährlich an einer großen Zahl 
von Unfällen festgestellt werden kann, nicht unbegründet. 
D ie Arbeiter kehren sich im allgemeinen wenig an die 
ihnen bekannt gegebenen Unfallverhütungsvorschriften 
und selbst dringende Warnungen fruchten nicht viel, die 
ständige Beschäftigung an gefährlichen Maschinen und 
Einrichtungen stumpft eben ab und führt allmählich zur

Gleichgültigkeit. Hieraus erklärt sich das Bestreben, die 
Zahl der erforderlichen Arbeiter bei den gefährlichen 
Betrieben einzuschränken, und ihm entspringt die Aus
breitung automatischer Einrichtungen. Aber das ist nur 
in ganz bestimmten Betrieben möglich, in den übrigen 
läßt sich nur durch verstärkte Wachsamkeit etwas er
reichen und da ist von Interesse, kennen zu lernen, wie 
in einigen Fabriken die Arbeiter selbst zur Überwachung 
derUnfallverhütungseinrichtungen und zur Mitarbeit heran
gezogen werden. Die soeben erschienenen Jahresberichte 
der Königlich Preußischen Kegierungs- und Gewerberäte 
für das Jahr 1904 enthält einige solche Fälle, die sich 
gut bewährt haben. — Bei dem P e i n e r  W a l z w e r k  
werden von den Arbeitern der verschiedenen Abteilungen 
in freier W ahl Arbeiterausschüsse für jede Abteilung ge
wählt, die allmonatlich einmal die Werkstätten auf das 
Vorhandensein genügender Schutzeinrichtungen zu be
sichtigen haben. Der Befund der Ausschüsse wird durch 
Vermittelung der Abteilungsleiter dem Direktor vorge
legt, der über die Ausführung der Vorschläge beschließt. 
In den ersten Monaten war naturgemäß die Tätigkeit der 
Ausschüsse sehr groß, jetzt stellt sie sich so, daß durch
schnittlich im Monat zwei Vorschläge gemacht werden, 
die meist recht brauchbar sind. —  Die c h e m i s c h e  
F a b r i k  B u c k a u ,  in deren weitverzweigtem Betriebe 
außerordentlich viele Unfälle vorkamen, hat außer der 
Androhung von Strafe bei erwiesener Nichtbeachtung 
der Unfallverhütungsvorschriften drei Arbeiter, einen 
Schlosser, einen Zimmermann und einen Hofhandwerker 
damit beauftragt, die in ihr Fach schlagenden Fabrik
einrichtungen allwöchentlich zweimal genau zu prüfen 
und über den Befund Bericht zu erstatten. Der Betriebs
ingenieur nimmt allmonatlich eine Nachprüfung vor, und 
wenn diese zufriedenstellend ausfällt, so erhalten die vor
genannten Arbeiter eine Prämie. W eitere Belohnungen 
erhalten sie, wenn durch ihre Tätigkeit, durch besondere 
Vorschläge u. s. w., die Unfallverhütung wesentlich ge
fördert wird. Über die Wirksamkeit dieser in diesem 
Jahre eingerichteten Maßnahme gibt ein Vergleich der 
Unfälle der letzten Jahre Aufschluß; bei 386 Arbeitern 
kamen im Berichtsjahre 29 Unfälle vor, im Vorjahre da
gegen bei nur 380 Arbeitern 58 Unfälle. -— Das K a b e l 
w e r k  O b e r s p r e e  der Allgemeinen Elektrizitäts-Ge
sellschaft in Oberschöneweide hat einen aus Beamten und 
Arbeitern zusammengesetzten Ausschuß, dessen Aufgabe 
es ist, für die Verhütung von Betriebsunfällen zu sorgen 
und die Einrichtung sanitärer Einrichtungen anzuregen. 
Durch diesen Ausschuss haben die Arbeiter die Möglich
keit, Wünsche oder Beschwerden über die Betriebsein
richtungen vorzubringen. Für praktische Vorschläge von 
Sicherheitseinrichtungen werden den Arbeitern Prämien 
in Höhe von 9 bis 300 M. gezahlt. Auf diese 
W eise soll das W erk bereits mehrfach wertvolle A n 
regungen zu Verbesserungen von Schutzvorrichtungen 
erhalten haben. Die Einrichtung erinnert an die in 
amerikanischen und einigen englischen Werkstätten ein
geführten Einrichtungen der „suggestions“ (Verbesserungs
vorschläge), die sich allerdings dort meist nicht auf die 
Unfallverhütung allein beschränken, sondern sich all
gemein auf sämtliche Betriebseinrichtungen erstrecken. -—
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Endlich möge noch die Bestimmung einer größeren 
M ö b e l f a b r i k  in Frankfurt a. 0 . erwähnt werden, 
nach welcher diejenigen Arbeiter, die sich während des 
Betriebsjahres nicht verletzt haben, zu Weihnachten eine 
Prämie von 5 M. erhalten, die sich in jedem folgenden 
Jahre um weitere 5 M. bis zu dem Höchstbetrage von 
30 M. steigert. Auch diese Einrichtung hat- sich gut be
währt; ein Vertuschen erlittener Unfälle ist kaum m ög
lich, da sich die Arbeiter gegenseitig überwachen.

F.

Eine Anerkennung: für die ständige Ausstellung 
fiir Arbeiterwohlfahrt findet sich in dem Verwaltungs
bericht der Rheinisch-W estfälischen Hütten- und W alz
werksberufsgenossenschaft. Der technische Aufsichtsbe
amte dieser Berufsgenossenschaft, Herr F r e u d  e n b e r g , 
ist Mitglied des Beirates der Ausstellung und die Ge
nossenschaft hat verschiedene hervorragende Schutzvor
richtungen und Einrichtungen für Arbeiterwohlfahrt der 
Ausstellung überwiesen; außerdem hat sie in ihren Krei
sen dafür gewirkt, daß Meister und Vorarbeiter zum 
Studium der Ausstellung nach Charlottenberg entsandt 
werden, damit sie in höherem Maße bestrebt sind, in 
ihrem engeren Wirkungskreise auf die Schutzvorrich
tungen zu achten und namentlich ihre Ausbesserung zu 
veranlassen, denn es ist nicht genug damit getan, daß 
die Betriebsunternehmer bei Beschaffung maschineller 
Anlagen darauf dringen, daß die Schutzvorrichtungen 
angebracht werden, wie dies neuerdings fast durchweg 
geschieht, sondern sie müssen auch instand gehalten 
werden, wenn sie nicht mehr Schaden als Nutzen bringen 
sollen. In dem Verwaltungsbericht der genannten Be
rufsgenossenschaft über das Jahr 1904 wird gesagt: „A u f 
mehreren W erken haben Meister, welche die ständige 
Ausstellung für Arbeiter-W ohlfahrt in Charlottenburg be
sichtigt hatten, Anordnungen nach gesehenen Mustern 
getroffen In einem größeren W erk sind in einer neu 
erbauten Reparaturwerkstätte sämtliche Arbeitsmaschinen 
mit Schutzvorkehrungen nach Ausstellungsmustern ver
sehen worden, so daß diese Werkstätte sich ganz be
sonders auszeichnet. Es kann deshalb die W iederholung 
solcher Besichtigungen nur empfohlen werden.“

F.

Geschultes Sanitätspersonal zur Hilfeleistung bei 
Unfällen ist in keinem Betriebe so notwendig wie 
gerade im B e r g b a u .  Von diesem Gesichtspunkte aus
gehend, wurde seinerzeit an der B o c h u m  e r  B e r g 
s c h u l e  ein besonderer Kursus eingerichtet, in dem die 
Teilnehmer eine entsprechende Unterweisung erhalten. 
Zum Besuch dieses Unterrichts, der nach Anweisung des 
Chefarztes Professor Dr, Löbker durch dessen Assistenten, 
Militäroberarzt Dr. llberg, erteilt wird, sind sämtliche 
Schüler der Bergschule verpflichtet. Im letzten Schul
jahre wurden 309 angehende Grubenbeamte in der Hilfe
leistung bei Unfällen ausgebildet. Von diesen 309 
Schülern nahmen 165 Freiwillige an dem durch den berg
gewerkschaftlichen Tauchermeister Herrn Körte erteilten 
Tauchunterricht teil. Mit dem Vordringen in nicht atem
bare Gase machte Herr Körte 310 Schüler vertraut. Die

Schüler der zum Abschluß gekommenen Lehrgänge wurden 
im letzten Halbjahr zur berggewerkschaftlichen Versuchs
strecke und Lampenstation auf der Zeche Konsolidation 
geführt, um dort die Einwirkung von Sprengschüssen auf 
Schlagwetter und Kohlenstaub, sowie die Flammenan
zeigen und Durchschlagsbedingungen bei Sicherheits
lampen durch eigene Beobachtung kennen zu lernen.

Eine Abteilung fiir Arbeiterfiirsorge wird die Aus
stellung zu Mailand, die im Jahre 1906 zur Feier des 
Simplondurchstiches veranstaltet wird, erhalten. Diese 
als international beabsichtigte Abteilung wird in sechs 
Gruppen folgende Gegenstände vereinigen: Die Unfall
verhütung; die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Arbeits
losenversicherung und Unterstützung); Einrichtungen um 
die schädlichen Folgen der Arbeitseinstellungen zu ver
mindern oder abzumildern; Arbeiterwohnungen. In zwei 
besonderen Gruppen werden, dem Charakter der Aus
stellung als Verkehrsausstellung entsprechend, besondere 
Wohlfahrtseinrichtungen vereinigt werden, die für die 
Angestellten von Verkehrsgesellschaften bestehen.

_______ F.

Zur Unfallversicherung im Kleinbetrieb der See
schiffahrt sowie in der See- und Küstenfischerei. Im
Bereiche dieser Unfallversicherung werden die Mittel zur 
Deckung der Entschädigungsbeträge durch Beiträge auf
gebracht, die vom Reichs-Versicherungsamt mindestens 
alle fünf Jahre im voraus festzustellen und so zu berechnen 
sind, daß durch sie außer den sonstigen Leistungen der 
Versicherungsanstalt der Kapitalwert der voraussichtlich 
zu gewährenden Renten gedeckt wird. D ie Beiträge sind 
nach näherer Bestimmung der Landeszentralbehörde von 
den Küstenbezirke umfassenden weiteren Kommunal
verbänden der Seeuferstaaten zu entrichten und werden 
auf diese nach der Zahl derjenigen Personen verteilt, die 
in ihren Bezirken der oben bezeichneten Art erwerbs
tätig beschäftigt sind. Der Bundesrat ist befugt, anzu
ordnen, daß die Verteilung unter Berücksichtigung der 
Dauer der Beschäftigung und der Verschiedenheit der 
ortsüblichen Tagelöhne zu erfolgen hat. Von dieser B e
fugnis hat der Bundesrat kürzlich insofern Gebrauch ge
macht, als beschlossen worden ist, daß die nach obiger 
Anordnung zu entrichtenden Beiträge auf die weiteren 
Kommunal verbände der Seeuferstaaten im Verhältnis der
jenigen Lohnsummen zu verteilen sind, die sich für die 
Gesamtheit der in den Bezirken dieser Kommunalver
bände in Betrieben der vorbezeichneten Art beschäftigten 
Versicherten unter Berücksichtigung ihrer in das Kalender
jahr fallenden Besehäftigungsdauer und des ortsüblichen 
Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter ergeben.

#

Literatur.
Das Luftrecht in der deutschen Gewerbeordnung.

Von Pr o f .  Dr .  K o n r a d  W.  J u r i s c h  (Berlin), 364 
Seiten gr. 8°, geh. Preis Mark 12.— . (Karl Heymanns 
Verlag, Berlin 1905.) Trotzdem die Gewerbeordnung
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wesentlich auf technischen Grundlagen beruht, so haben 
sich Techniker mit ihr eigentlich nur dann befaßt, wenn 
sie sich mit den Bestimmungen über die Einrichtung und 
den Betrieb von gewerblichen Anlagen vertraut machen 
mußt e n.  Dies erklärt Jurisch für den offenbaren Mangel 
der Gewerbegesetzgebung. Die Rechtsvorstellung nennt 
der Verfasser nur die Ranken um das technische Gebilde, 
das stets die Hauptsache bleibt; diese technische Grund
lage erscheint dem Verfasser vernachlässigt; er weist mit 
seinem W erke nach, wie die technischen Tatsachen be
nutzt werden können, um willkürliche oder irrige Aus
legungen des Gesetzes zurückzuweisen und will so den 
deutschen Industriellen und Gewerbetreibenden im vor
liegenden Werke eine Verteidigungswaffe zur Hand geben 
die sie bisher entbehrten. —  Nach einer Revue über die 
Reichsgesetze und die preußische, bairische und sächsische 
Gesetzgebung in luftrechtlicher Beziehung geht Jurisch 
zu einer Besprechung des luftrechtlichen Teiles der Ge
werbeordnung über, wobei nach kurzer Erwähnung der 
§§ 1, 6, 7 und 13— 15, der § 16 über die genehmigungs
pflichtigen Anlagen unter Besprechung aller hierher ge
hörigen Betriebe im einzelnen eine sachgemäße Erörte
rung findet. Außerordentlich interessant sind die Be
sprechungen der chemischen Industrie, besonders die ge
setzlichen Bestimmungen über den Gehalt der Abgase an 
schädlichen Stoffen, die Grenzzahlen hierüber etc.

Es folgen in Kürze die §§ 17— 24. —  Außerordent
lich lehrreich gestaltet sich die Interpretation des § 25 
und seiner vier Teile über die Notwendigkeit der neuer
lichen Genehmigung bei Änderungen genehmigungs
pflichtiger Anlagen. Die größte R olle  spielt hier die 
Auslegung des im zweiten Teile vorkommenden W ort
lautes „ w e s e n t l i c h e  Veränderungen“ . Jurisch bezieht 
im Sinne eines sehr beachtenswerten aber wenig be
achteten Erkenntnisses des Dresdner Oberlandesgerichtes 
vom 1. Juli 1877 das wesentlich nur auf solche Ver
änderungen, durch welche neue größere Gefahren und 
Belästigungen entstehen, wo es sich also tatsächlich um 
eine Veränderung des vorher genehmigten Zustandes 
handelt. Dadurch können auch technisch wesentliche 
Veränderungen gewerberechtlich unwesentlich sein. 
Die Veränderungen des Grades der Einwirkung auf die 
Nachbarschaft ist maßgebend. In dieser Beziehung be
stehen zahlreiche unrichtige Auffassungen und gefehlte 
Auslegungen, die Jurisch im einzelnen entkräftet, um 
hierauf die für den Industriellen und Gewerbetreibenden 
praktischen und nützlichen Schlüsse aus der obigen Inter
pretation zu ziehen und dann alles zusammenzufassen. 
Hiernach steht logisch unerschütterlich fest, daß gewerbe
rechtlich: u n w e s e n t l i c h e  Änderungen solche Ände
rungen sind, welche neue oder größere Gefahren u. s. w. 
nicht herbeiführen; —  und daß w e s e n t l i c h e  Ände
rungen solche Änderungen sind, welche neue oder größere 
Gefahren u. s. w. herbeiführen. —  Es folgen noch Be
lege durch Erkenntnisse und praktische Beispiele. — 
Die gefehlte Gesetzesauslegung könnte dazu führen, daß 
sogar eine Verbesserung eines Betriebes auf Schwierig
keiten stoßen würde, trotzdem sie es gestattet die Ziele 
der Gewerbeordnung vollkommener zu erreichen als es 
durch den früheren bereits genehmigten Zustand der Fall

war. Auch können unter wesentlichen Bedingungen der 
Genehmigung nur solche Bedingungen verstanden werden, 
welche geeignet sind, die Erreichung der Zwecke und 
Ziele der Gewerbeordnung sicher zu stellen, die also das 
friedliche Zusammenleben ermöglichen und so dafür 
bürgen, daß die gewerbliche Werterzeugung stattfinden 
kann, ohne daß dadurch berechtigte Interessen verletzt 
werden.

Auf den § 26 (Privatklage auf Herstellung von Ein
richtungen zum Schutze der Nachbarschaft etc.) und den 
§ 27 (gesundheitsschädlicher Lärm) schließt die Erörte
rung des § 51 (Sperrung des Betriebes wegen Gesund
heitsgefahr) hier ab. —  Die §§ 120, 134, 139 geben 
Veranlassung zur Besprechung der Arbeiterwohlfahrt d. h. 
des Schutzes der Betriebsangehörigen in luftrechtlicher 
Beziehung. —  Jurisch wünscht zum Schlüsse mehr Selb
ständigkeit für das Luftrecht und dadurch eine ruhige, 
gleichmäßig sachliche und gerechte Auslegung und A n
wendung der Gesetze, wozu hoffentlich das zukünftige 
technische Reichsamt verhelfen wird. —  Der Anhang 
dieses sehr interessanten Werkes, dessen eingehendes 
Studium dem deutschen Techniker und insbesondere dem 
Industriellen und Gewerbetreibenden nur empfohlen 
werden kann, bringt noch viel Lesenswertes über die 
besten praktischen Mittel, die Kollektivhaftbarkeit, die 
Gewerbeinspektion und die Legislative in diesen Dingen.

(Es dürfte den Leser interessieren, daß die öster
reichische Gesetzgebung der Jurisch’schen Auffassung 
jedenfalls ziemlich nahe kommt, die betreffenden Paragra
phen der Gewerbeordnung in Österreich lauten: § 25: Die 
Genehmigung der Betriebsanlage ist bei allen Gewerben not
wendig, welche durch gesundheitsschädliche Einflüsse, —  
durch üblen Geruch oder durch ungewöhnliches Geräusch 
die Nachbarschaft zu gefährden oder zu belästigen ge
eignet sind. — § 32: Änderungen in der Beschaffenheit 
der Betriebsanlage oder in der Fabrikationsweise oder 
eine bedeutende Erweiterung des Betriebes, durch welche 
einer der im § 25 vorgesehenen Umstände eintritt, sind 
vor der Ausführung zur Kenntnis der Gewerbsbehörde 
zu bringen, welche von der Einleitung einer kommissioneilen 
Verhandlung Abstand nehmen kann, wenn sie die Über
zeugung gewinnt, daß die beabsichtigte Veränderung oder 
Erweiterung für die Arbeiter oder die Gemeinde über
haupt neue oder größere Gefahren oder Nachteile —  
als mit der vorhandenen Betriebsanlage verbunden sind, 
nicht herbeiführen werde. — Bemerkung des Berichter
statters). Dr. R a mb o u s e k .

Handlexikon der Sozialen Gesetzgebung. Die
Rechte und Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
Für Fabrikanten, Kaufleute, Handwerker, Arbeiter und 
deren V ertretungen sowie für Behörden zusammengestellt 
und erläutert von D r. K u r t  v o n  F i n c k h ,  Gewerbe
referendar. Verlag von A l f r e d  U n g e r  in Ber l i n.  
Das Werk umfaßt 398 Seiten in 8°. Preis gebd. M. 7,— .

Mit obiger Erscheinung bietet die Verlagsbuchhand
lung dem ausgedehnten Interessentenkreise ein W erk, das 
einem wirklichen Bedürfnisse entgegenkommt und eine 
tatsächlich vorhandene Lücke ausfüllt. Es stellt das Um
fassendste dar, was die letzten Jahre auf diesem, dem
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wichtigsten Gebiete des öffentlichen Lebens gebracht 
haben. Der Hauptvorzug des Buches ist die lexikalische 
Anordnung des Stoffes. In eine Fülle von Schlagworten, 
die wohl auf jede Frage antworten, hat der Verfasser 
das gesamte einschlägige Gesetzesmaterial in einer Weise 
verarbeitet, die bei Sachkundigen den Ausdruck höchster 
Anerkennung hervorgerufen hat.

Berücksichtigung haben gefunden: die gesamte A r 
b e i t e r v e r s i c h e r u n g ,  also d i e K r s n k e n - ,  U n 
f al l -  und I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g s g e s e t z e ;  
die A r b e i t e r s c h u t z g e s e t z g e b u n g ,  wie sie in 
G e w e r b e o r d n u n g ,  K i n d e r s c h u t z g e s e t z  
und H a n d e l s g e s e t z b u c h  enthalten ist; die S o n d e r 
g e r i c h t e  fiir Arbeiter und Handelsangestellte, also das 
G e w e r b e g e r i c h t s g e s e t z  und das neue G e s e t z  
ü b e r  d i e  K a u f m a n n s g e r i c h t e ;  das H a n d 
w e r k e r r e c h t  der G e w e r b e o r d n u n g  und das 
wichtigste über die E r r i c h t u n g  s t e h e n d e r  G e 
w e r b e b e t r i e b e  u n d  g e n e h m i g u n g s p f l i c h 
t i g e r  A n l a g e n ,  einschließlich der D a m p f k e s s e l .  
Auch auf das B ü r g e r l i c h e  G e s e t z b u c h  ist, so
weit es notwendig erschien, hingewiesen worden. -

Der Entwurf einer Polizeiverordnung, betreffend 
den V e r k e h r  m i t  v e r f l ü s s i g t e n  und v e r 
d i c h t e t e n  Ga s e n  ist veröffentlicht im Mi n i s t e r i a l 
b l a t t  der H a n d e l s -  und G e w e r b e - V e r w a l 
t u n g  No. 18 vom 28. August 1905.

Personalien.
Exzellenz Lohmann f .  Am 31. August d. J. ver

schied zu G roß-Tabarz, wo er zur Erholung weilte, der 
Unterstaatssekretär im Königl. Preuß. Ministerium für 
Handel und Gewerbe, der W irkl. Geheime Rat T h e o d o r  
L o h m a n n .

Dem Dahingeschiedenen, dessen hohe Verdienste um 
die sozialpolitische Gesetzgebung bereits im zweiten Jahr
gang (Seite 221) dieser Zeitschrift voll gewürdigt sind, 
widmet das Ministerium für Handel und Gewerbe, das 
durch den T od eines seiner ersten Beamten schwer be
troffen worden ist, im R e i c h s a n z e i g e r  folgenden 
Nachruf :

Am 18. Oktober 1831 in Winsen a. d. A ller geboren, 
studierte L o h m a n n  nach Absolvierung des Gymnasiums 
in Celle Rechts- und Staatswissenschaften in Göttingen. 
Nach Ablegung der ersten juristischen Prüfung in Hannover 
wurde er am 21. Dezember 1854 zum Auditor ernannt. 
Nach weiterer Vorbereitung im hannoverschen Justiz
dienst trat er zur allgemeinen Verwaltung über und be
stand am 14. Dezember 1858 die Prüfung für den höheren 
Verwaltungsdienst. Er war dann als Amtsassessor bei 
den Ämtern Hameln, Bruchhausen und Lehe, vom April 
1861 ab als Hilfsarbeiter bei der Landrostei Osnabrück 
und seit 1. Januar 1862 im h a n n o v e r s c h e n  K u l t u s 
m i n i s t e r i u m ,  anfangs als Hilfsarbeiter und vom

14. Februar 1863 ab als Referent mit dem Titel eines 
Regierungsassessors tätig. V om  1. Oktober 1866 ab war 
er Mitglied der Kultusabteilung der Ziviladministration 
in Hannover. Am 1. Juni 1870 wurde er der Regierung 
in Minden überwiesen. Von hier erfolgte am 1. Oktober 
1871 seine Berufung in das damalige M i n i s t e r i u m  
f ü r  H a n d e l ,  G e w e r b e  u n d  ö f f e n t l i c h e  A r 
b e i t e n ,  wo er hauptsächlich mit s o z i a l p o l i t i s c h e n  
A n g e l e g e n h e i t e n  beschäftigt war. Hier wurde er 
am 27. Oklober 1871 zum Regierungsrat, am 15. Sep
tember 1873 zum Geheimen Regierungsrat und Vor
tragenden Rat und am 20 März 1877 zum Geheimen 
Oberregierungsrat befördert. In gleicher Eigenschaft wurde 
er am 27. April 1881 in das R e i c h s a m t  des  I n n e r n  
versetzt. Während dieser Zeit war er nebenamtlich auch 
im Handelsministerium als Referent, hauptsächlich fiir die 
Ausführung der A r b e i t e r  s c h u t z g e s e t z e  u n d  
d a s  F a b r i k a u f s i c h t s w e s e n ,  tätig. Am  24. J uni 
1891 schied er endgültig aus dem Reichsamte des Innern 
aus, wurde zum Wirklichen Geheimen Oberregierungsrat 
und Ministerialdirektor ernannt und mit der Leitung der 
neu gebildeten G e w e r b e - A b t e i l u n g  d e s  M i 
n i s t e r i u m s  f ü r  H a n d e l  u n d  G e w e r b e  b e 
t r a u t .  Im folgenden Jahre, am 4. Mai 1892, wurde 
er hier zum Unterstaatssekretär und am 24. Juni 1899 
zum W irklichen Geheimen Rat mit dem Prädikat E x 
zellenz ernannt. Seit Juli 1900 verwaltete er neben seinen 
Geschäften als Unterstaatssekretär die Handelsabteilung 
des Ministeriums. Seit Mai 1892 führte er auch den V or
sitz in der königlichen Technischen Deputation für Ge
werbe. Die theologische Fakultät in K iel verlieh ihm 
1901 hornoris causa die Doktorwürde. Bei seinem fünfzig
jährigen aktiven Dienstjubiläum am 21. Dezember v. J. 
wurde er durch Verleihung des Wilhelm - Ordens ausge
zeichnet.

Die Entwicklung und den Ausbau der sozialpoli
tischen Gesetzgebung hat Exzellenz Lohmann von jeher 
als seine Lebensaufgabe betrachtet, und kaum einer hat 
größeren Anteil daran gehabt als er. W ohl sind nicht 
alle seine Pläne verwirklicht worden, aber seine Arbeiten 
bildeten überall eine wertvolle und sichere Unterlage für 
den Bau der deutschen Sozialpolitik. Die Krankenver
sicherung ist vornehmlich sein Werk, die ersten Entwürfe 
zum Unfallversicherungsgesetze rühren von ihm her, an 
der Arbeiterschutzgesetzgebung war er maßgebend be
teiligt, und er ist der Organisator des preußischen Ge
werbeaufsichtsdienstes.

Umfassende wissenschaftliche Bildung, hervorragende 
geschäftliche Befähigung und vielseitige Erfahrungen auf 
industriellem und wirtschaftlichem Gebiete befähigten 
ihn, diesen wichtigen und schwierigen Aufgaben gerecht 
zu werden. Aus einem arbeitsvollen, aber reich gesegneten 
Leben wurde er abberufen. Als V orbild eines mit seltenen 
Gaben des Geistes und des Herzens ausgestatteten, hervor
ragend pflichttreuen Dieners seines Königs und Vater
landes, als wohlwollender und gerechter Vorgesetzter wird 
er in der Erinnerung aller derer, die ihn gekannt haben, 
fortleben !

Für die Schriftleitung verantwortlich : Regierungarat L u d w i g  K o l b e  in Gross-Lichterfelde-W . 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H., Roitzsch.
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Das Lagerungs- und Entnahmeverfahren von feuergefährlichen Flüssigkeiten 
nach dem Patent Martini & Hüneke und seine Verwendung in der Industrie.
Vortrag gehalten von D r. T r z e c io k  in der 12. Haupt-Versam mlung des Vereins Deutscher Bevisionsingenieure

in Dessau.

Meine Herren! Wenn ich Ihnen heute einen 
Gesamtüberblick über ein Lagerungsverfahren 
gebe, das ich bereits im G.-T. R. in Abschnitten 
veröffentlicht habe, und von dem Sie auch schon 
in anderen Zeitschriften gelesen haben werden, 
so tue ich dies deshalb, weil dieses Verfahren 
als einziges die absolute Gewähr bietet, die leider 
so häufigen und verhängnisvollen Explosionen beim 
Lagern und der Entnahme von Benzin, Spiritus, 
Äther u. s. w. ganz und gar zu beseitigen, ferner, 
weil es technisch leicht, einfach und billig ver
wertbar ist, und endlich, weil es fast die gesamte 
Industrie und das Gewerbe und damit viele Be
rufsgenossenschaften lebhaft interessieren muß. 
Das Verfahren hat sich seit meinen Berichten im 
G.-T. R. bereits in verschiedenen Industrie
zweigen eingebürgert, sodaß diese Tatsache als 
dankbares und vollgültiges Beweismaterial für die 
Verwendbarkeit angesehen werden muß. Es kann 
heute unmöglich meine Aufgabe sein, Ihnen alle 
die speziellen Details, wie sie die Anwendung in 
den verschiedenen Betrieben mit der mannig
fachen sich der Fabrikation anpassenden Appa
ratur erfordert, anzugeben, sondern mein Vor
trag hat den Zweck, Ihre Aufmerksamkeit auf das 
eigenartige Verfahren in großen, allgemeinen 
Zügen zu lenken und Ihr Interesse dafür 
zu erwecken. Ich möchte Ihnen, m. H., zu
nächst eine Frage vorlogen. Was würden Sie 
tun, um einen Raum, ein Gebäude, in dem 
Dynamit lagert, gegen eine Explosion unter allen 
Umständen zu sichern ? Die Antwort darauf 
müßte lauten: Man entfernt einfach dieses Dy
namit. So ähnlich liegt es bei dem neuen Lage
rungsverfahren. Man schafft mit diesem die 
explosiblen Gase einfach aus den verschiedenen

Gefäßen, Tanks u. s. w. heraus! Sie wissen, m. H., 
daß sich explosible Gase nur bilden können, 
wenn sie in einem bestimmten chemischen Ver
hältnis mit Luft bezw. dem Sauerstoff der Luft 
gemengt werden.

Wenn man also dafür sorgt, daß die Luft zu 
einem brennbaren Gase nicht treten kann, oder 
daß sich das für eine Entzündung nötige Ver
hältnis von Luft und Gas nicht bilden kann, so 
kann eine Entzündung oder Explosion nicht ein
treten, weil eben kein explosibles Gas vorhanden 
ist. Eine Explosion wird, das Vorhandensein 
des notwendigen Gasgemisches vorausgesetzt, 
immer eintreten, wenn der durch die Entzündung 
und die folgende plötzliche Verbrennung des 
Gasgemisches entstehende Gasdruck in einem 
Gefäß oder Raum so stark wirkt, daß die Wan
dungen bersten müssen. Ist dagegen der Gas
druck ein allmählich wirkender, so wird man 
sich gegen die eventuelle Zerreißung der Gefäß
wände durch die Anbringung eines Sicherheits
ventils schützen können, im ändern Falle aber 
nicht.

Wie Entzündungen überhaupt entstehen können, 
darüber kann ich mich heute nicht näher auslassen. 
Sie können, kurz gesagt, mechanisch oder che
misch entstehen. —  Es ist jedem Chemiker be
kannt, daß gewisse indifferente Gase die Verbren
nung nicht unterhalten, sondern sogar eine solche 
völlig ausschließen. Solche Gase sind die Kohlen
säure, das Kohlenoxyd, der Stickstoff, das Ammo
niakgas u. s. w .; das letzte ist nur in einer reinen 
Sauerstoffatmosphäre brennbar. Die Verwendung 
dieser Gase mit dem genannten Eigenschaften 
auf einem für die Industrie gangbaren Wege so 
geeignet zu machen, daß Entzündungen und Ex
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plosionen beim Lagern und die Entnahme brenn
barer Flüssigkeiten absolut vermieden werden, 
das ist das Verdienst jahrelanger Mühe der beiden 
Erfinder Martini & Hüneke! Jedes andere, den
selben Zweck verfolgende Verfahren geht dar
auf hinaus, eine bereits entstandene Entzündung 
in ihren Folgen zu mildern, d. h. sie zu keiner 
Explosion kommen zu lassen. Diese Verfahren 
sind nur relativ sicher, denn zahlreiche Versuche 
haben gelehrt, daß brennbare Flüssigkeiten durch 
Elektrizität z. B. zur Explosion gebracht werden 
können, abgesehen davon daß die Sicherheits
einrichtung selbst mechanischen Beschädigungen 
leicht ausgesetzt ist und dann überhaupt ver
sagt. Sie werden mir, m. H., zugeben, daß ein 
Prinzip, einen Brand oder die Explosion von 
brennbaren Flüssigkeiten und Gasen überhaupt 
und absolut zu verhindern, zweifellos das Bessere 
ist. Dieses Bessere ist infolgedessen auch von 
den verschiedensten autoritativen Stellen durch
aus anerkannt worden; es wird dies also in 
erster Linie auch den Kreis der Deutschen Re
visionsingenieure interessieren. —

Im Juni 1903 wurde auf dem 5. internatio
nalen Chemikerkongreß in Berlin von Professor 
S c h l e y e r  aus Hanover ein Vertrag in der zu
ständigen Sektion über das Lagerungsverfahren 
von Martini & Hüneke gehalten. Es wunderte 
mich nicht, daß diesem Vortrage von den meisten 
Teilnehmern nicht die gebührende Aufmerksam
gewidmet wurde, denn es saßen dort meistens 
Pulverfabrikanten, welche dieses Thema vor
läufig wenig interessierte, und die daher dasselbe 
sehr skeptisch beurteilten; auch später war bei 
ähnlichen Vorträgen das Interesse ein geringes, 
da man an dieses so einfache Verfahren so weit
tragende Folgen nicht knüpfen wollte. Aber 
regierungsseits erfuhr die neue Lagermethode 
eine sehr günstige Beurteilung, denn der Minister 
für Handel und Gewerbe hat nach Prüfung durch 
die K ö n i g l i c h e  T e c h n i s c h e  D e p u t a 
t i o n  f ür  G e w e r b e  das Verfahren den sämt
lichen Regierungspräsidenten und dem Polizei
präsidenten von Berlin zur Beachtung empfohlen. 
Nun, m. H., im Laufe der Zeit wich die skep
tische Beurteilung der allgemeinen Einsicht, daß 
dieses Lagerungsverfahren seine Daseinsberech
tigung und seine Verwendbarkeit völlig bewiesen 
hat! Das Prinzip will ich nun möglichst kurz 
wiederholen.

Die brennbare Flüssigkeit wird direkt in ein 
zweckmäßiges Gefäß abgefüllt; dieses ist durch 
eine Rohrleifung mit einem sog. Sicherheitslager
gefäß verbunden, welches in einem massiven 
und abgeschlossenen Raume, sagen wir in einem 
Keller, aufgestellt is t ; an diesem letzteren Ge
fäße hängt eine Flasche mit flüssiger Kohlensäure 
an einem zugänglichen Orte, welche die Appa
rate mit Gas anfüllt und zu dem Transport der 
Flüssigkeit aus dem Lagergefäße dient; hierzu 
ist ein Überdruck von 0,3— 0,8 Atm. notwendig; 
zur Regulierung dieses Druckes dient ein Redu
zierventil, und zum Ausgleich eines etwa sich 
bildenden Überdruckes von den Gefäßen her ein 
mit Quecksilber gefülltes U-Rohr. Vom Lager
gefäße gehen Rohrleitungen nach den Zapfstellen. 
Ein Zünden und Zurückschlagen der Flamme 
an diesen Zapfstellen ist absolut ausgeschlossen, 
da in den Rohren ein Überdruck herrscht, und 
dieselben samt den Gefäßen, falls sie leer von 
Flüssigkeit sind, mit Kohlensäuregas angefüllt sind. 
Angenommen nun, es entsteht in dem Lagerungs
gebäude oder an der Lagerstelle ein Brand, 
so wird durch die Wärme die Flüssigkeit, sagen 
wir Benzin, aus dem Abfüllgefäß in das Sicher
heitsgefäß durch eigenen Überdruck hineinge
drückt ; ist der letztere zu groß, so wird durch 
den bereits erwähnten Quecksilberverschluß im 
U-Rohr ein Ausgleich herbeigeführt. An die 
Stelle des Benzins in den Rohren und dem 
Abfüllbehälter tritt die Kohlensäure. Eine 
Zündung ist daher ausgeschlossen. Abfüll- und 
Sicherheitsgefäß sind in einem bestimmten Größen
verhältnisse gebaut.

M. H.! Wenn hier nur von Kohlensäure als 
Sicherheitsgas die Rede ist, so kommt dies da
von , weil die Erfinder dieses Gas als das bil
ligste, handlichste und in seiner Herstellung und 
Verdichtung industriell hochentwickelte Mittel 
gewählt haben. Fig. 112 zeigt den geschilderten 
Apparat.

Damit nun bei einem Rohrbruche die Flüs
sigkeit nicht austreten kann, eine Aufgabe, die, 
wenn nicht gelöst, das ganze Verfahren illusorisch 
machen würde, ist die folgende Sicherheit ge
troffen worden. Die Rohre sind in ihrer ganzen 
Länge einschließlich der Zapfstellen mit einem 
Mantel umgeben, welcher durch eine Spirale gegen 
die innere Rohrwand abgesteift wird; dieses 
innere Rohr geht bis auf den Boden des Sicher-
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heits- bezw. Lagergefäßes, das äußere bis an die 
obere Wandung; wird nun das innere Rohr 
brüchig, so kann keine Flüssigkeit austreten, 
weil der Gasdruck an der Bruchstelle größer ist, 
als der Flüssigkeitsdruck des Rohres und zwar 
um soviel größer, als der Flüssigkeitsdruck um

a —  Sicherheitsgefäß 
6 =  Abfüllgefäß 
c =  Kohlensäureflasche

Fig. 112.

die überwundene Steighöhe geringer ist; wird 
das äußere Rohr brüchig, so wird der auf der 
Flüssigkeit liegende Gasdruck sofort entweichen, 
die Flüssigkeit kann daher nicht mehr aus
fließen.

Ich will hierbei vorweg ein Bedenken zer
streuen, welches mir seiner Zeit mit einer ge
wissen Berechtigung entgegengehalten wurde. Der 
Rohrmantel besteht nämlich aus Blei und kann 
in der Brandhitze schmelzen, wodurch die Sicher
heit im kritischen Augenblicke illusorisch werden 
könnte. Diesem Einwurf halte ich entgegen, daß,

Bet Bruch der Leitung 

tritt I^Eni fieiiziri a u s

Fig. 113.

bevor das Rohr schmilzt, die Flüssigkeit schon 
lange aus dem Rohre gedrückt ist und durch die 
Zerstörung desselben der Druck entweicht, so- 
dass keine Flüssigkeit entweichen kann. Dahin

gehende Versuche und ein wirklicher Brand in 
Hannover, auf deu ich noch später zurückkom
men werde, haben die Zweckmäßigkeit der Blei
rohre bezw. -Mäntel vollauf bestätigt (Fig. 113).

Ein weiteres Bedenken geht dahin, daß die 
Wandungen des Sicherheitsgefäßes, welches, wie 

erwähnt, in einem feuersicheren 
und abgeschlossenen Raume liegt, 
leck wrerden könnten, ohne daß 
dieser Fehler sofort bemerkt 
würde. Um auch dieser Möglich
keit wirksam vorzubeugen, wird 
das Gefäß mit einer Doppelwan
dung versehen; der hierdurch ge
bildete Zwischenraum steht unter 
einem etwas höheren Drucke , als 
der eigentliche Gefäßraum. Die 
beide Drucke anzeigenden Mano
meter befinden sich an einer Kon
trollstelle, z. B. im Direktionsraum 
oder im Kontor. Es ist klar, daß 

das Leckwerden der Innen- oder Außenwand 
sich sofort als Druckverlust auf den Manometern 
anzeigen muß. Dadurch, daß die Doppelwand 
um 1 mm stärker im Bleche genommen wird, ist 
die Gewähr gegeben, daß die Bleche nicht etwa 
gleichzeitig leck werden. — Ferner kann der 
Fall eintreten, daß bei einem Brande und einem 
Rohrbruche das Druckrohr von außen Luft in 
das Lager- oder Sicherheitsgefäß hineinleitet, 
und dann durch allmähliche Diffusion ein ex
plosionsfähiges Gasgemisch entstehen kann. Um 
auch dieser Gefahr wirksam zu begegnen, werden 

in den Gefäßen die Rohrenden 
mit sog. Quecksilber-Diffusions
verschlüssen versehen, welche 
wrohl jedem Überdruck der Koh
lensäure , aber nicht dem ge
wöhnlichen Atmosphärendruck 
nachgeben und so den Zutritt 
von Luft absolut verhindern. So
viel, meine Herren, über die not
wendige, prinzipielle Apparatur 
des Verfahrens, welches natür
lich jedem Betriebe besonders 
angepaßt werden muß. Fig. 114 

zeigt eine schematische Darstellung einer bereits 
ausgeführten Anlage.

Für den Transport großer Flüssigkeitsmengen 
haben die Erfinder eine besondere Verbreunungs-
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maschine konstruiert, welche ein hochprozentiges 
Kohlensäuregasgemisch liefert, das bei einer Her
stellungsmenge von 10000 1 40 Pf. kostet. Die
ses Ersatzgas spielt in ökonomischer Hinsicht

natürlich eine hervorragende Rollo für Fabriken, 
welche bedeutende Mengen von brennbaren Flüs
sigkeiten zu transportieren haben, z. B. Destil
lationsanlagen für Mineralöle und für Stein
kohlenteer , Spiritusfabriken, Tankanlagen für 
Benzin, Petroleum u. s. w.

Es ist nachgewiesen worden, daß in den erst
genannten Anlagen die wiederholten Explosionen 
der neuesten Zeit auf den Transport der Flüssig
keiten durch komprimierte Luft zurückzuführen 
sind. Diesen Nachweis Ihnen, m. H., heute zu 
wiederholen, liegt nicht in dem Rahmen meines 
Vortrages. —

Bei derWahl der Verb rennungs-Abgase, welche 
zum größten Teil aus Kohlensäure, Kohlenoxyd 
und Stickstoff bestehen, also aus laxiter indifferen
ten Gasen, wird man die Abgase von Gasmotoren 
oder einer Verbrennungsmaschine vorziehen mes
sen, wenn es sich darum handelt, reine Flüssig
keiten zu transportieren. Diese letzteren Abgase 
sind entweder ganz rein oder lassen sich den 
Abgasen von Kesselfeuerungen gegenüber leicht 
reinigen. Sie müssen, natürlich vor ihrer Ver
wendung in einem Gasometer gesammelt werden. 
Die Bedenken, welche kürzlich in einem Hefte

des Gew.-Techn. Ratgebers vom 1. März er., ge
äußert wurden, daß nämlich die motorischen Gase 
eines Gasmotors bei einzelnen Huben unverbrannt 
durch den Zylinder gehen, treffen für unsere 
Betrachtungen nicht zu, denn die unverbrannten 
Gase mischen sich im Sammler mit den ver
brannten, deren Mengen natürlich weitaus die 
größten sind und durch ihren Gehalt an indiffe
renten Gasen jede Gefahr ausschließen. Be
denklich könnte nur bei u n v o l l k o m m e n e r  
Verbrennung der Gase ein großer Gehalt an 
Kohlenoxyd sein, da der Explosionsbereich die
ses Gases ein sehr großer ist. Aus diesem Be
denken heraus und aus ökonomischen Gründen 
bauen d ie  E r f i n d e r  unseres Verfahrens die 
obenerwähnte Gasverbrennungsmaschine, welche 
eine vollkommene Verbrennung bewirkt und 
ein an Kohlensäure hochprozentiges, reines A b
gas zu einem außerordentlich billigen Preise 
liefert, indem den eigentlichen Verbrennnungs- 
gasen noch reine Kohlensäure aus einer Flasche 
allerdings in ganz geringen Mengen hinzugeführt 
wird. Aus Gründen der absoluten Sicherheit 
werden daher die Abgase von Motoren durch 
die Erfinder ausgeschlossen.

M. H .! Ich kann heute unmöglich alle Gut
achten von maßgebenden Personen und Insti
tuten in Wortlaut anführen ; ich kann nur ein
zelne Namen nennen, so den Prof. S c h l e y e r  
von der techn. Hochschule in Hannover, den 
Geheimrat Prof. Dr. W i t t  in Charlottenburg, 
das Kg l .  V e r s u c h s  amt  in Charlottenburg, 
den Prof. Dr. K o h l r a u s c h  und Prof. Dr. 
E s c h  w e i l  er  in Hannover. Bei dem Gut
achten der letzten beiden Herrn wollen wir et
was länger stehen bleiben.

Prof. Dr. E s c h w e i l e r  hat sich speziell 
mit der Frage beschäftigt, in welchem Verhält
nis sich die Dämpfe von Benzin u. s. w. mit 
Kohlensäure und Luft mischen können, um noch 
die absolute Explosionssicherheit zu gewährleisten. 
Er hat durch einwandfreie Versuche festgestellt, 
daß die heftig wirkenden Benzinluftmischungen 
nicht mehr zur Explosion gebracht werden kön
nen, wenn durch Zugabe von Kohlensäure diese 
30 Vol. °j0 beträgt. Bei diesem Gehalt an Koh
lensäure können Luft und Benzin in beliebigem 
Verhältnis gemengt sein. Nun verschiebt sich 
diese Kohlensäuremenge noch bedeutend nach 
unten, wenn an Stelle der Luft Stickstoff tritt,
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wie dies bei den Verbrennungsgasen von Leucht
gas, Benzin, Petroleum, Kohle der Pall ist. Der
lei Abgase lassen, in beliebigem Verhältnis mit 
explosiven Dämpfen gemengt, keine Explosion 
mehr zn. Die Versuche haben nun auch dieses 
gelehrt, denn bei nur 5 Vol. °|o Kohlensäure, 
85 Vol. °|0 Stickstoff können bis 10 Vol. °jo Sauer
stoff enthalten sein, ohne eine Entzündung des 
Gemenges mit Dämpfen von Benzin, Äther, Luft
gas u. s. w. zuzulassen. —

Prof. Dr. K o h l  r a u s c h  sagt aus, daß das 
Verfahren auch bezüglich der Blitzgefalir die 
erdenklichste Sicherheit bietet, und daß selbst 
bei böswilliger Beschädigung der Apparatur es 
nicht gelingen dürfte, eine Entzündung der brenn
baren Flüssigkeit und die Explosion ilirer Dämpfe 
herbeizuführen. —

An diese Laboratoriumsversuche, welche 
alle zu demselben Resultate kommen mußten, 
schlossen sich praktische im Großen an, so auf 
dem Hofe der Hauptfeuerwehrwache in Berlin 
vor zahlreichen Vertretern der Regierung und 
Industrie, ebenso in Frankfurt a. 0 . und a. M. 
und Hannover. In letztgenannter Stadt wurden 
von der städtischen Feuerwehr Versuche mit 
hochgespannten, elektrischen Strömen unter der 
Leitung des inzwischen nach Berlin berufenen 
Branddirektors R e ich e l angestellt, und darauf 
zufolge einer Verfügung des Regierungspräsi
denten vor einem größeren Kreise geladener 
Herren die Versuche eingehend wiederholt und 
zwar nach dem Programm, wie es in der fol
genden Ausführung des Branddirektors Rei chel  
im Archiv für Feuerschutz vom 6. 2. 05 fest
gelegt worden war.

P r a k t i s c h e  V e r s u c h e  mi t  d e m  S y s t e m 
„ M a r t i n i  & H ü u e k e “ zur  L a g e r u n g  

f e u e r g e f ä h r l i c h e r  F l ü s s i g k e i t e n .
Die bei dem Lagern oder Abfüllen feuer

gefährlicher Flüssigkeiten leider sehr häufig ein
tretenden Unfälle werden bekanntlich dadurch 
hervorgerufen, daß an Stelle von abgefüllter 
Flüssigkeit atmosphärische Luft in das Lager
gefäß eintritt, die mit den Dämpfen der feuer
gefährlichen Flüssigkeit ein explosibles Gas
gemisch bildet.

D ie  g e g e n w ä r t i g  b e s t e h e n d e n  V e  r - 
o r d n u n g e n  f ü r  d i e  L a g e r u n g  f e u e r 
g e f ä h r l i c h e r  F l ü s s i g k e i t e n  v e r m ö g e n

di e  „ E x p l o s i o n s g e f a h r “ n i e m a l s  zu 
b e s e i t i g e n ;  sie suchen nur eine Entzündung 
des explosiblen Gasgemisches möglichst zu ver
hindern und die Wirkungen einer trotz aller 
Vorsichtsmaßregeln eventuell eintretenden Ex
plosion einzuschränken.

Die Herren Martini & Hüneke aus Hannover 
haben nun bereits vor längerer Zeit ein Ver
fahren angegeben, das das Entstehen explosiver 
Gasgemische überhaupt verhindert, und zwar 
dadurch, daß die in den Lagergefäßen sonst 
befindliche atmosphärische Luft durch Gase er
setzt wird, die keine Verbrennung unterhalten 
können, wie z. B. Kohlensäure, Stickstoff u. s. w.

Obwohl das Verfahren theoretisch unanfecht
bar ist, wurden doch auf meine Veranlassung, 
um allen Einwänden zu begegnen, ajji 2. De
zember v. J. in der Zentrale Rethen der Han
noverschen Straßenbahn praktische Versuche mit 
elektrischen Strömen von 6000 Volt Spannung 
vorgenommen. Die Versuche ergaben ein vor
zügliches Resultat, d e n n  es war  n i c h t  m ö g 
l i ch,  Be n z i n ,  das  n a c h  dem V e r f a h r e n  
v o n  M a r t i n i & H ü n e k e  g e l a g e r t  w u r d e ,  
zur E n t z ü n d u n g  ode r  zur E x p l o s i o n  
zu b r i n g e n .  Dagegen konnten sogenannte 
explosionssichere, durch Siebe geschützte Ge
fäße mit Leichtigkeit durch den elektrischen 
Strom zur Explosion gebracht werden.

Nach diesen Vorversuchen fanden dann, zu
folge einer Verfügung des Herrn Regierungs
präsidenten von Philipsborn, am 16. Dezember 
v. J. auf dem Übungsplätze der hiesigen Haupt 
feuerwache in Gegenwart eines größeren Kreises 
geladener Herren eingehende Versuche nach an
liegendem Programme statt.

In dem Programme waren alle in der Praxis 
möglichen Fälle des Entstehens einer Explosion 
von Benzingasen oder einer Entzündung von 
Benzin vorgesehen. Die Versuche dürften wohl 
die schärfste Probe darstellen, der das Verfahren 
Martini &  Hüneke bis jetzt unterworfen wor
den ist.

Die Versuche verliefen durchaus dem Pro
gramme entsprechend und ergaben, daß es auf 
keine Weise möglich ist, feuergefährliche Flüs
sigkeiten, die nach dem Verfahren Martini & Hü
neke gelagert werden, zur Explosion oder zur 
Entzündung zu bringen.

Me i n e s  E r a c h t e n s  b i e t e t  das V e r 
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f a h r e n  e i ne  s o l c h  a b s o l u t e  S i c h e r 
h e i t ,  daß  s e i n e  A n w e n d u n g  s e i t e n s  
d e r  B e h ö r d e n  o b l i g a t o r i s c h  v o r g e 
s c h r i e b e n  w e r d e n  müßt e .

H a n n o v e r ,  den 20. Januar 1905.
R e i c h e l ,  Branddirektor.

Die praktischen Versuche mit dem System 
„Martini & Hüneke“ zur Lagerung feuergefähr
licher Flüssigkeiten ergaben folgende Resultate:

G r u p p e  I.
Die Versuche der Gruppe 1 sollen dartun, 

daß bei dem bisherigen Verfahren der Lagerung 
feuergefährlicher Flüssigkeiten, infolge des Vor
handenseins von Luft in den Gefäßen, unbe
dingt Explosionsgefahr besteht.

1. Versuch.
Durch einen Glasballon, enthaltend ein Ge

misch von Luft und Benzingasen, erzeugt aus 
50 Tropfen Benzin, wird ein elektrischer Strom 
geleitet. Der Glasballon explodiert mit starker 
Detonation.

2. Versuch.
Auf die gleiche Weise wird ein sogenanntes 

explosionssicheres Gefäß, mit Schutzsieben ver

sehen, zur Explosion gebracht.

G r u p p e  I I .
Bei den Versuchen der Gruppe II werden 

nach dem Verfahren „Martini & Hüneke“ nicht 
oxydierende Gase, z. B. Kohlensäure, Stickstoff 
u. s. w., in die Gefäße geleitet, die eine Explo
sion mit absoluter Sicherheit verhindern.

3. Versuch.
In einem Glasballon, enthaltend ein Gemisch 

von Kohlensäure und Benzingasen, erzeugt aus 
50 Tropfen Benzin, wird mit einem elektrischen 
Strome von 220 Volt Spannung ein Flammen
bogen erzeugt. Der Glasballon explodiert nicht.

4. Versuch.
Ein Glasballon, enthaltend flüssiges Benzin 

und Kohlensäure. Der elektrische Flammeu- 
bogen, der eine Temperatur von ca. 3000° C. 
hat, wird direkt in der Flüssigkeit (Benzin) er
zeugt. Eine Explosion erfolgt nicht.

5. Versuch.
In ein unterirdisches Lagerbassin von 450 1 

Inhalt, gefüllt mit 250 1 Benzin und Kohlen

säure, wird ein Flammenbogen, wie bei Versuch
3, erzeugt. Ein aufgestelltes Amperemeter be
weist durch Zeigerausschlag, daß der elektrische 
Strom innerhalb des Lagerbassins tatsächlich in 
Wirksamkeit getreten ist. Eine Explosion er
folgt nicht.

6. Versuch.
Ein mit Benzin gefülltes, unter Kohlensäure

druck stehendes Faß von 300 1 Inhalt wird der 
Einwirkung eines starken Feuers ausgesetzt. Eine 
Explosion erfolgt nicht. Das Benzin wird durch 
den infolge der Einwirkung der Hitze im Innern 
des Fasses entstehenden Gasdruck durch die 
Rohrleitung in ein unterirdisches Bassin ge
leitet.

Gruppe III.
Durch die Versuche der Gruppe III  soll be

wiesen werden, daß die bei dem Verfahren „Mar
tini & Hüneke“ zur Anwendung kommenden 
Armaturen, wie Rohre, Ventile u. s. w., bei even
tuell eintretendem Bruch oder bei Einwirkung 
starker Hitze vollkommene Sicherheit bieten.

7. Versuch.
Ein Ventil der Rohrleitung wird durch Feuer 

zum Abschmelzen gebracht. Trotzdem fließt 
Benzin nicht aus.“ —

8. Versuch.
Eine mit Benzin gefüllte Rohrleitung wird 

zerschlagen. Aus der Bruchstelle tritt kein Ben
zin aus.

Es sei hier noch kurz erwähnt, daß die Er
finder des Verfahrens Martini & Hüneke im 
Oktober 1904 vom P r i n z e n  H e i n r i c h  eine 
Aufforderung erhielten, in Kiel einen Experi
mental-Vortrag mit Versuchen im Großen und, 
zwar mit Benzin, zu halten. Die Vorführungen 
geschahen in Gegenwart des Prinzen, des Ober
präsidenten sowie zahlreicher Marineoffiziere und 
Ingenieure. Die Anwesenden konnten sich von 
der Gefahrlosigkeit des Lagerungs- und Entnahme
verfahrens , der Sicherheit beim eingetretenen 
Rohrbruch vollkommen überzeugen. Der Prinz 
selbst bestellte sofort zwei derartige Anlagen für 
sein Automobilbenzinlager in Kiel und Hemmel- 
mark.

In letzter Zeit sind auch von dem Direktor 
des Gewerbe - Museums in Nürnberg die Unter
lagen des Verfahrens zur Ausführung von Ver
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suchen, und zwar im Aufträge des Bayrischen 
Ministeriums, eingefordert worden. —

Nach allen diesen exakt gelungenen Ver
suchen konnte es nicht ausbleiben, daß die Auf
merksamkeit der Behörden und der Industrie 
auf das neue Lagerungsverfahren gelenkt wurde. 
In Hannover speziell hat der Polizeipräsident 
bereits den Interessenten die Lagerung von 
Benzin bis zu 20001 unter der Bedingung ge
stattet , daß das neue Verfahren angewendet 
würde, während früher auch bei der Anwendung 
von anderen sog. sicheren Methoden und unter 
strengster Beobachtung der polizeilichen Vor
schriften die Lagerung von höchstens 250 1 ge
stattet wurde. —

Von dieser besonderen Erlaubnis ist natür
lich zahlreich Gebrauch gemacht worden. Auch 
die Adlerfahrradwerkc in Hannover haben be
reits die Lagerung von großen Mengen Benzin 
und eine Abfüllstation nach dem neuen Ent
nahmeverfahren eingerichtet, welche vorzüglich 
funktioniert. Diese Lagernngsweise hat auch be
reits seine Feuerprobe in der Industrie bestan
den, denn während der oben erwähnten Experi
mentalvorführung in Kiel brannte in Hannover 
der Betriebsraum der Adlerfahrradwerke ab, in 
welchem Benzin nach dem Kohlensäureprinzip 
lagerte und bewegt wurde. Das Benzin blieb

während des Brandes völlig intakt, aus den 
Bohren trat keine Spur Benzin aus, und die 
Feuerwehr konnte ruhig ihres Amtes walten. 
Fig. 115 zeigt ein vom Brande zerstörtes Lei
tungsrohr.

In Berlin ist einer Drogenfirma die Erlaub
nis erteilt worden, auf ihrem Grundstück in
mitten der Stadt bei Anwendung des neuen Ver
fahrens 10000 1 Benzin lagern zu dürfen. An
fang dieses Jahres ist die ganze Anlage in Be
trieb genommen worden. Die Regierungspräsi
denten von Frankfurt a. O. und a. M., welche 
sich durch die vorgeführten Versuche selbst 
überzeugt haben, geben den Erfindern die schrift
liche Zusicherung, daß sie gegebenen Falles die

Einführung der Lagermethode veranlassen werden. 
Die Lagerei - B. - Genossenschaft hat in 10000 
Exemplaren eine kurze Beschreibung des Ver
fahrens durch die Erfinder drucken und an ihre 
Mitglieder verteilen lassen. —

Ich will nun, m. H., mich zu der Verwend
barkeit des Lagerungsverfahrens in der Industrie 
und Praxis wenden. Die Perspektive hierzu ist 
eine außerordentlich große! Es ist mir früher 
entgegnet worden, daß die Anwendbarkeit und 
die hiermit gegebene Sicherheit des Verfahrens 
eine verhältnismäßig beschränkte ist, insofern als 
wohl die Lagerung und die Entnahme der brenn
baren Flüssigkeit einen Brand und eine Explo
sion ausschließen, während die Gefahr bei der 
Verwendung der Flüssigkeit selbst dieselbe ge
blieben ist. Das ist freilich richtig! Aber Sie 
müssen, m.H., bedenken, daß man beim Gebrauch 
der Flüssigkeit in der Industrie nur von einer 
eventuellen Zündung, niemals von einer eigent
lichen Explosion reden kann, da die Verwendung 
in offenen Gefäßen geschieht. Sie werden auch, 
m. H., diese beschränkte Sicherheit nicht unter
schätzen, wenn Sie die Veranlassung der zahl
reichen Benzin-und Spiritusexplosionen der neue
ren Zeit verfolgt haben. Ausnahmlos passierte 
das Unglück bei der Entnahme z. B. von Spi
ritus aus dem Keller, durch die Explosion von 

umherstehenden Benzin - Ballons, 
aus denen in der Nähe von Flam
men die Flüssigkeit abgefüllt wurde
u. s. w .; leicht entzündliche Flüssig
keiten vergasen natürlich auch 
leicht, und die Gase entzünden sich 
an nahen und offenen Flammen 

ebensoleicht, wobei natürlich die ganze vorhan
dene Menge der Flüssigkeit und der Gase in dem 
Gefäße zur Explosion kommt. Dies wird ja ge
rade durch das neue Verfahren verhindert, denn 
die Flüssigkeit wird durch Rohrleitungen an den 
betreffenden Betriebsstellen mittels sicherer Ab
füllvorrichtung entnommen. —

Die zur unmittelbaren Verwendung kommen
den Flüssigkeitsmengen sind verhältnismäßig ge
ring, es werden daher auch die Wirkungen bei 
einer eventuellen Zündung niemals so verhee
rende sein. Wenn wir, m. H., z. B. die Für
sorge der Regierung als Vergleich heranziehen, 
um die Phosphornekrose in ihrem verschwindenden 
Auftreten in neuerer Zeit zu beseitigen, eine
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Fürsorge, welche kurzer Hand die Verwendung 
des weißen Phosphors in der Zündholzindustrie 
beseitigte, so wird man das Bestreben verstehen, 
welches die viel häufiger vorkommenden, ver
hängnisvollen Explosionen brennbarer Flüssig
keiten beseitigen soll. Es ist mir leider nicht 
gelungen, durch die Hauptfeuerwehr in Berlin 
eine Statistik über Explosionen verbrennbarer 
Flüssigkeiten innerhalb der letzten 10 Jahre zu 
erlangen, da nur eine statistische Rubrik „Ex
plosionen“ geführt wird, in welcher auch die 
Brände aufgeführt werden, die durch Explosionen 
anderer Stoffe entstanden sind.

Doch nun zurück zu unserer näherliegenden 
Betrachtung! In hohem Grade ist bei der feuer
sicheren Lagerung gefährlicher Flüssigkeiten die 
Feuerwehr interessiert. So mancher brave Wehr
mann mußte ins Gras beißen, wenn er sich den 
giftigen Gasen brennbarer Flüssigkeiten aussetzte. 
Die letzte Benzinexplosion in Gablonz, Ende Juli 
dieses Jahres, bei dem 28 Feuerwehrleute mehr 
oder weniger schwer verletzt wurden, spricht ein
dringlicher, als jede Mahnung. Wie schwer sind 
die Löscharbeiten bei der Möglichkeit einer Ex
plosion ! Wie schwer nach einer erfolgten Ex
plosion ! Es hieße Eulen nach Athen tragen, 
diesen Gedanken weiter zu spinnen. Der letzte 
Kongreß der Berufsfeuerwehren in Bremen hat 
daher einstimmig beschlossen, die Einführung 
des neuen Verfahrens durch die Behörden zu 
veranlasssen, und eine engere Kommission ein
gesetzt zur Ausarbeitung eines für die Ein
führung geeigneten Weges. —

Aber auch das Interesse der Berufsgenossen
schaften wird stark herangezogen. Nehmen Sie, 
m. H. z. B. den Kaufmann, Drogisten, Apo
theker und alle die Betriebe an, welche ein ver- 
sicherungspfiichtiges Lager von brennbaren Flüs
sigkeiten unterhalten müssen. Dieses Lager be
steht jetzt allgemein darin, daß ein Ballon, Faß 
etc. im Hofe unter irgend einem Schuppen oder 
im Keller der Entnahme harrt. Die Leute in 
derartigen Betrieben befinden sich auf einem 
Krater, der jeden Augenblick zum Ausbruch 
kommen kann. —

Im Sommer 1903 explodierte in einer Dro
gerie in Britz b. Berlin ein Spiritusfaß bei der 
Entnahme der Flüssigkeit mittels Krug durch 
den Lehrling, als dieser ein Streichholz anzün
dete. Dieser Lehrling und der Inhaber des Ge

schäftes verbrannten hierbei! Aber auch in 
ökonomischer Hinsicht ist die bis jetzt übliche 
Lagerungsmethode nicht zu empfehlen, denn die 
häufigere Entnahme der Flüssigkeit mittels Kanne 
oder Krug muß mit einem ziemlich bedeuten
den Tropfabfall verbunden sein. Das neue Ver
fahren wird sich also mit seiuer einfachen und 
billigen Apparatur bald bezahlt machen. —

Ich erinnere hierbei an eine schwere Schwe
felkohlenstoffexplosion in einer Drogerie, welche 
bei der chemischen Berufsgenossenschaft kata- 
striert ist. Diese Explosion passierte im vorigen 
Jahre und führte den Tod einer Arbeiterin und 
die schwere Verbrennung zweier Arbeiter herbei, 
sie entstand beim Umfüllen von Schwefelkohlen
stoff aus einem eisernen Barrel in einen Glas
ballon mittels Trichter, wahrscheinlich durch 
elektrische Selbstzündung oder einem Funken, 
welcher beim Aufschlagen des Trichters auf den 
Glasballon erzeugt wurde. Die ganze vorhan
dene Flüssigkeit brannte nach der Explosion 
natürlich sofort ab.

In besonderem Maße wird das neue Ver
fahren auch der Berufsgenossenschaft der che
mischen Industrie zu Gute kommen; es ist 
dies ganz natürlich, da die chemische Industrie 
feuergefährliche Flüssigkeiten nicht nur her
stellt, sondern auch verwendet. Ich erinnere 
z. B. an die Gummiwarenfabriken mit ihrem be
deutenden Verbrauch von Schwefelkohlenstoff, 
Chlorschwefel und Benzin; in diesen Betrieben 
muß mit einer ganz eigenartigen Krankheit ge
rechnet werden, welche als Betriebsunfall fest
gestellt wurde und die Genossenschaft bereits 
in mehreren Fällen belastet; die Krankheit be
steht in der Lähmung der Extremitäten ver
bunden mit hochgradiger Nervosität infolge plötz
lichen Einatmens größerer Mengen von Schwefel
kohlenstoffgasen. In den diesbezüglichen Ent
schädigungsfällen ist die Flüssigkeit durch Zer
brechen der Transportgefäße verschüttet worden; 
dieselbe vergast sehr schnell, und die Einatmung 
der Gase war unvermeidlich. Ich erinnere fer
ner an die zahlreichen Entfettungsfabriken, an die 
vielen chemischen Laboratorien und an dieAnlagen 
für Herstellung chemisch-pharmazeutischer Prä
parate. Es ist erwiesen, daß durch den Trans
port brennbarer Flüssigkeiten, wie z. B. von 
Benzol, in den Steinkohlenteerdestillationen, durch 
komprimierte Luft schwere Explosionen in jüngster
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Zeit entstanden sind. Besondere Versuche des 
Gewerbeinspektors Dr. Kl o c ke i n  Bochum haben 
die Veranlassung festgestellt. Es ist richtig,
daß für die letztgenannten Betriebe die An
schaffung eines Sicherheitsgcfäßes für jeden ein
zelnen Tank mit bedeutenden Kosten und Platz
mangel verbunden sein würde. Die Erfinder 
umgehen aber diese Schwierigkeit, indem jedes 
vorhandene Lagerreservoir durch Umbau mit 
einem Erdwalle oder einer Mauer gleichzeitig 
das Sicherheitsgefäß darstellt, ln diesen Be
trieben kommt es aber hauptsächlich darauf an, 
daß die Flüssigkeit nicht mit komprimierter Luft, 
sondern mit Kohlensäure oder kohlen säurehalti-

selten mitten in belebten Stadtgebieten fortgesetzt 
erzeugen, ohne daß durch die bisherigen Schutz
mittel die damit verbundenen Gefahren auch nur 
annähernd beseitigt werden. In diesen Betrieben 
verbindet das neue Verfahren die Möglichkeit, 
das Benzin absolut und selbst gegen elektrische 
Funken explosionssicher zu lagern, noch mit einer 
wesentlichen Vereinfachung der Apparatur ge
genüber dem sonst üblichen Luftdruck. Dadurch 
daß man das vom. Waschgefäß kommende, 
schmutzige Benzin durch sofortige Destillation 
wiedergewinnt, sind drei Reservoire nach dem 
jetzt üblichen Verfahren nötig, und zwar eins 
für reines, destilliertes Benzin, eins für die

Benzinlagerung und Destillation in chemischen Wäschereien. 
B i s h e r i g e  A n o r d n u n g :

3 Benzinbehälter (1, 9, 18) mit 9 H ä h n e n ,  o h n e  S c h u t z  gegen 
Explosion und Eeuersgefahr.

Fig. 116.

z.Nachfüllen

gen Abgasen, hergestellt nach geeigneter billiger 
Methode, transportiert wird. —

Ferner wird die Spiritusindustrie und mit ihr 
die betreffende Berufsgenossenschaft an dem ex
plosionssicherem Lagerungsverfahren sehr inte
ressiert sein, ebenso die Textilindustrie mit den 
zahllosen, chemischen Wäschereien. Bei diesen 
wollen wir einen Augenblick länger verweilen. 
Ich benutze hierbei die Angaben des Prof. 
Schl eyer  aus seinem im Gewerbeverein zu Han
nover gehaltenen Vortrage.

In den chemischen Wäschereien werden be
kanntlich bedeutende Mengen von Benzin als 
Waschflüssigkeit verwendet und in Bewegung ge
halten, welche entweder mit oder ohne Luftdruck 
große Quantitäten explosibler Gasmischungen nicht

Abgabe des gebrauchten und eins für die 
schmutzige Flüssigkeit als Sammler. Alle drei 
Behälter sind angeschlossen an eine Luftdruck
leitung und unter sich verbunden. Werden diese 
Behälter mit neuem Benzin nachgefüllt oder an
gefüllt, so sind dafür besondere mit Hand zu 
bedienende Ventile nötig; an jedem Behälter 
sind Lufthähne vorhanden, welche geöffnet werden 
müssen, bevor aus den Nachbarbehältern neue 
Flüssigkeit Zutritt. Zur Bedienung dieser Appa
ratur sind zwölf Ventile nötig; es können sich 
daher überall explosible Gase bilden. (Fig. 116.)

Wesentlich einfacher nun ist die Apparatur des 
neuen Verfahrens; es fallen nicht weniger als 
neun Hähne fort. Aus einem unter Kohlensäure
druck stehendem Gefäße tritt das Benzin aus
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dem Waschgefäß direkt in die Destillierblase; 
von hier geht das Benzin in Gasform in den 
hochgelegenen Kühler, um hier mit Gefälle in 
das Druckgefäß zurückzufließen. Der Gefälle
druck überwindet hierbei den Druck der Koh
lensäure. Der Benzinvorrat wird bei dieser 
Apparatur auf die Hälfte reduziert, und da alle

Condensator  k. f

sigkeiten findet ferner in der Metallwarenindu- 
sti'ie statt. Die Explosion eines Benzinballons 
in einer derartigen Anlage in Berlin, Wasser
torstraße in letzter Zeit wird dem einen oder 
ändern von Ihnen gewiß noch in der Erinnerung 
sein; diese Explosion, bei welcher der Verlust 
von Menschenleben leider zu beklagen war, ent
stand durch Entnahme von Benzin aus einem 
Glasballon und zwar in der Nähe einer Gas
flamme. —

M. H. ! Wer die Gelegenheit gehabt hat, 
im Sommer die Abfüllung von Benzin-Tank
wagen auf der Eisenbahn zu beobachten, wird 
dabei auch den Bezindampf wahrgenommen haben, 
welcher der oberen Öffnung des Tanks entströmt 
und sehr leicht eine Explosion herbeiführen kann, 
wie sie wiederholt vorgekommen ist. Die Ge
fahr ist von der Eisenbahnverwaltung völlig er
kannt worden und hat zu besonderen V orschriften 
über Annahme und Transport geleerter Benzin
behälter geführt. Auch hierbei zeigt sich die 
Anwendung des Martini & Hünekeschen \ er- 
fahrens als höchst empfehlenswert, besonders 
wenn die unterirdische Lagerung der feuerge
fährlichen Flüssigkeit damit verbunden ist. Nach-

Fig. 117.
N e u e  A n o r d n u n g :  1 Benzinbehälter (b) ohne Hähne, bei gleichem Konsum nur der halbe Benzinvorrat,

Betrieb kostenlos, weil kein Verlust an Druckgas, absolut gesichert gegen Explosions- und Feuersgefahr.

Behälter unter Kohlensäuredruck stehen, bietet 
die Einrichtung absolute Sicherheit gegen Ex- 
plosions- und Feuersgefahr. (Fig. 117.) M. H .! Ich 
hoffe, dieses neue Verfahren den Berliner Herren 
Kollegen in der Wäscherei „Carmen“ in Rixdorf 
im kommenden Wintersemester zeigen zu können. 
Diese Anlage ist bereits im Betriebe.

Die Verwendung von feuergefährlichen Flüs-

dem der Tankwagen angefahren ist, wird durch 
nichtoxydierende Gase die Flüssigkeit direkt in 
den unterirdischen Sicherheitsbehälter gedrückt 
und gelangt von hier aus durch die Sicherheits
rohre zur Zapfstelle. Wenn bei dieser Methode 
die Druckgase der von mir bereits vorher er
wähnten Verbrennungsmaschine von Leuchtgas 
entnommen werden, welche zum Überfluß im
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Wasser gewaschen werden, so kostet die Um
füllung eines Tanks von 10000 kg Inhalt an Be
triebskosten ca. ’/ü Mark; hierbei wird noch davon 
abgesehen, daß bei der üblichen, bisherigen A b
füllung ein bedeutender Verlust durch Verdampf
ung entsteht, welcher erfahrungsgemäß bei einem 
Benzintankwagen von 10000 kg bis 12 M. be
trägt.

Ferner, m. H., ist das Baugewerbe bei der 
feuersicheren Lagerung von gefährlichen Flüs
sigkeiten stark interessiert. Dieses Interesse gip
felt in einer Ausführung des Professor S a u e r 
b o r n ,  welche in der Baugewerkszeitung vom 
14. 5. 04. veröffentlicht wurde mit den Schluß
worten : Diese höchst segensreiche Erfindung, 
welche auch in Baukreisen die größte Beach
tung verdient, ist in ihrer Einrichtung so über
raschend einfach und erfordert im Verhältnis 
zu den behördlichen Sicherheitsmaßregeln so ge
ringe Kosten, daß dieselbe jedem auf der Höhe 
stehenden Bautechniker bekannt sein muß, und 
daß sie außerdem durch gesetzliche Bestimmung 
vorgeschrieben werden müßte.

Die Einführung des neuen Verfahrens im 
Bergbau, und zwar in neuester Zeit, hat auch 
für diese Industrie seine eminente Bedeutung 
gezeigt. Die führenden Werke im Bheinlande 
und Westfalen, die Gelsenkirchener Bergwerks- 
A.-G., hat für vier verschiedene Zechen das Ver
fahren eingeführt; auf der Zeche „Ewald Fort
setzung“ ist die Einrichtung seit einem Jahre im 
Betriebe, worüber ein ausgezeichnetes Gutachten 
vorliegt. Ebenso haben verschiedene andere 
Zechen bereits Aufträge den Erfindern erteilt. 
Bei dem Oberbergamte ist man seitens der Di
rektion des „Ewald Fortsetzung“-Schachtes vor
stellig geworden, für eine Zeche größere Mengen 
von Benzin zu genehmigen, um eine volle Eisen
bahnladung direkt abfüllen zu können ; es sollen 
hierdurch die Fracht verbilligt und das lästige 
Umherrollen der Transportfässer auf dem Grund
stücke vermieden werden. Durch eine besondere, 
höchst zweckmäßig eingerichtete Abfüllkonstruk- 
tion haben die Erfinder es ermöglicht, ca. 2000 
Lampen, welche nach der alten Methode eine 
Bedienung von 4 Mann und eine Zeit von 2 Tagen 
erforderten, in ca. 2— 3 Stunden durch einen 
Mann zu füllen. Welche Mengen von Benzin 
durch Verschütten, Überfüllen etc. bei der alten 
Abfüllungsweise verloren gingen, abgesehen von

der eminenten Gefahr, kann sich nur der einen 
Begriff machen, welcher eine derartige Prozedur 
selbst gesehen hat. Damit der die Füllung der 
Lampen besorgende Mann auch dann, wenn er 
durch irgend einen Zufall vergißt, den Hahn zu 
schließen, kein Benzin austreten lassen kann, 
so ist sein Sessel mit einem Federventil ver
bunden, welches automatisch die Benzinleitung, 
wenn sich der Mann von seinem Sessel erhebt, 
schließt. —

Ich habe bereits im Anfänge meines Vortrages 
von einer Benzinfüllstation für Automobile ge
sprochen. Bisher wurde das Benzin direkt mit 
Hilfe eines Gefäßes in den Behälter des Automo
bils gefüllt. Nun wird nach dem neuen Verfahren, 
welches auch darin in der Praxis bereits erprobt 
ist, das Bezin direkt aus dem Lagergefäß durch 
Rohr, Abfüllhahn und automatische Meßeinrich
tung in den Behälter des Automobils gedrückt. 
Solche Benzinstationen besitzen bereits die Adler
fahrradwerke!

Für die Schiffahrt wird es von besonderem 
Interesse sein, daß die nach dem System Mart ini  
& H ü n e k e entleerten Schifftanks, mögen sie Petro
leum, Teeröl, Benzin u. s. w. enthalten, nicht 
mehr mit explosiblen Gasgemischen, sondern mit 
nicht oxydierenden Gasen angefüllt sein werden, 
die weder explosibel noch brennbar sind. Auch 
die Motorboote werden Nutzen von der Erfindung 
haben. Ein zum Kaiserl. Jachtklub gehöriges 
Motorboot ist denn auch schon mit der besproche
nen Vorrichtung ausgestattet worden.

So wird es fast keine Industrie geben, welche 
für ihre Zwecke feuergefährliche Flüssigkeiten 
nicht verwendete. Hieraus können Sie, m. H., 
das Interesse der Berufsgenossenschaften an dem 
neuen Lagerungsverfahren ermessen. Ich will 
noch bemerken, daß charakterisch für die Be
urteilung des Verfahrens seitens der Behörden 
auch das Vorgehen des Kaiserlichen Ministeriums 
der Reichslande ist, welches neuerdings einer 
bedeutenden Firma in Mühlhausen die neue La
gerungsmethode direkt vorgeschrieben hat mit 
der Bewilligung, bis zu 20000 1 der brennbaren 
Flüssigkeit lagern zu dürfen. Auch das bürger
meisterliche Amt der Stadt Brünn in Österreich 
hat auf Grund eigens angestellter Versuche be
schlossen, die Einführung zu empfehlen oder 
selbst anzuordnen.

So könnte ich Ihnen, m. H ., noch eine
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große Anzahl von Behörden nennen, welche 
für dag Lagerungsverfahren das lebhafteste Inter
esse bezeugten ; dasselbe hat jedenfalls die tech
nische Verwendbarkeit glänzend bewiesen; hier 
hat einmal die Theorie das Versprochene bis 
auf das I-Tüpfelchen in der Praxis bestätigt. 
Wenn sich noch irgendwelche Mängel zeigen 
werden, so können sie nur untergeordneter Na
tur sein; sie werden leicht beseitigt werden. 
Man kann den Erfindern auf das Lebhafteste 
danken, daß sie unermüdlich und zähe mit vielen 
und großen Opfern ihre Erfindung verfochten 
und diese über alle geäußerten Bedenken hinaus 
ausarbeiteten, bis ihnen endlich die Wege ge
ebnet wurden, und die mit Recht mißtrauische 
Industrie das Vorzügliche der Einrichtung an
erkannte.

M. H.! Diese Einrichtung muß auch eine

vollkommene sein, denn sonst hätte eine Auto
rität wie Professor Kohl rausch sein Gutachten 
nicht so klipp und klar mit den Worten schlie
ßen können , das Verfahren sei absolut sicher, 
selbst gegen jede Blitzgefahr, und er wüßte nicht, 
wenn böswilliger Schaden in der Apparatur ein
träte, inwiefern auch dann eine Gefahr für die 
Zündung der Flüssigkeit möglich wäre. —

Wenn ich nnn, m. H., durch meine heutigen ob
jektiven Betrachtungen bei Ihnen, die Sie in erster 
Linie berufen sind, Unfälle iu der Industrie zu 
verhüten , einiges Interesse für dieses eigenartige 
Lagerungsverfahren erweckt habe, so soll mir 
dieses Resultat eine hohe Genugtuung sein. Ich 
bin dann überzeugt, daß Sie meine Anschau
ungen zu den Ihrigen machen werden ! Somit 
schließe ich und danke Ihnen, m. H., für Un
bereitwilliges und andauerndes Gehör!

Der VII. Internationale Arbeiterversicherungskongrefs.
Der V II. internationale Arbeiterversicherungskongreß 

hat vom 17.— 22, September d. Js. in W i e n  getagt. 
Die Eröffnung, zu welcher sich etwa 1500 Teilnehmer 
aus den meisten Kulturstaaten eingefunden hatten, fand 
im Festsaale der Universität statt.

Es waren u. a. erschienen der d e u t s c h e  u nd  de r  
i t a l i e n i s c h e  B o t s c h a f t e r ,  die ö s t e r r e i c h i 
s c h e n  M i n i s t e r  G r a f B y l a n d t - R h e y d t  u n d  
v o n  R a n  d a ,  Vertreter staatlicher und städtischer Be
hörden sowie Reichstags- und Landtagsabgeordnete.

Der Ehrenpräsident des Organisationskomitees, frühe
rer Ministerpräsident D r. v. K ö r b  e r ,  hielt eine B e 
g r ü ß u n g s a n s p r a c h e ,  in der er nach einem kurzen 
Rückblick auf die früheren Kongresse und die bisherigen 
Bestrebungen auf dem Gebiete der Arbeiterversicherung 
auf den verschärften wirtschaftlichen W ettbewerb in 
neuerer Zeit hinwies. Nach einer weiteren Begrüßung 
durch das Organisationskomitee bewillkommnete der 
Minister des Innern G r a f  v o n  B y l a n d t - R h e y d t  
die Kongreßteilnehmer im Namen der österreichischen 
Regierung. D er Minister führte aus: D a ß  d e r  A u s 
b a u  des  s o z i a l e n  V e r s i c h e r u n g s w e s e n s  ei n 
u n a b w e i s l i c h e s  P o s t u l a t  ist, steht für sich fest. 
Dabei verhehle ich mir durchaus nicht, daß die soziale 
Versicherung n u r  e i n e n  T e i l  j e n e r  u m f a s s e n 
d e n  s o z i a l e n  F ü r s o r g e  bildet, die der Staat um 
seiner selbst willen denjenigen schuldet, die im Wettlaufe 
des Lebens nur ihre Arbeit einzusetzen haben. Den Ge
boten der Sittlichkeit zur Geltung zu verhelfen, bleibt 
immer der höchste Zweck jeder staatlichen Betätigung. 
Einer sittlichen Forderung aber entspricht es, denjenigen,

die auf den Ertrag ihrer Hände angewiesen sind, eine 
menschenwürdige Lebensführung zu sichern. Vorwärts 
schreitend dürfen wir den Blick nicht abwenden von die
sem hohen Ziele, das der Staatskunst künftiger Genera
tionen gesteckt ist, der Verwirklichung des Rechtes auf 
die Existenz. Indessen müssen wir uns jedoch  bescheiden, 
des Tages Arbeit auf dasjenige zu richten, was unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen zunächst für jene geleistet 
werden kann, die durch ihr Alter oder durch widriges 
Geschick ihrer Arbeitsfähigkeit beraubt sind.

Sodann begrüßte B ü r g e r m e i s t e r  L u e g e r  
den Kongreß im N a m e n  d e r  S t a d t  W i e n  und der 
f r a n z ö s i s c h e  D e l e g i e r t e  E d u a r d  F u s t e r  
faßte die Zwecke und Ziele des Kongresses in übersicht
licher Darstellung zusammen. Ü b e r  r e g i e r u n g s 
r a t  W e r n e r  dankte im  N a m e n  d e r  d e u t s c h e n  
D e l e g i e r t e n  für den schönen Empfang und der 
frühere Minister M i 11 e r a n d sprach den D a n k  d e r  
F r a n z o s e n  für den Empfang aus.

Zu P r ä s i d e n t e n  wurden Handelskammerpräsi
dent v o n  K i n k ,  Geheimer Rat Dr. B ö d i c k e r -  
Berlin und H ofrat Dr. v. P h i l ip p o v ic h -W ie n  gewählt.

Zunächst wurde auf dem Kongreß eine Übersicht über 
die Entwickelung der Arbeiterversicherung seit dem 
I. Internationalen Arbeiterversicherungskongreß (Paris 
1899) gegeben. V on  besonderer W ichtigkeit waren 
die Referate über die V e r e i n h e i t l i c h u n g  u n d  
V e r e i n f a c h u n g  d e r  A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g ,  
welche von Dr. B ö d i c k e r  und Dr. Freund (Berlin), 
Dr. M e n z e l  (W ien), B e l l o m  (Paris), Dr. van D rooge 
(Dordrecht) und Ch e y s s o n  (Paris) erstattet wurden. Über
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I n t e r n a t i o n a l e  U n f a l l s t a t i s t i k  lagen fünf 
Korreferate vor, und zwar von O h e y s s o n  (Paris), Dr. 
Ka a n  (W ien), P u s t e r  (Paris), Dr. K l e i n  (Berlin) und 
M a i n g i e  (Brüssel). Referate über I n v a l i d e n -  u n d  
A l t e r s v e r s i c h e r u n g  erstatteten H a s s e l  (Braun
schweig) , B i e l e f e l d t  (Berlin) und Dr. R u m p f  
(Friedrichsheim), S c h n i t z l e r  (Brünn) und Dr. Pf eri er  
(Paris) über die Bestimmung des Grades der Invalidität 
nach Arbeitsunfällen, ferner von W e i ß  (Paris) über 
die zahlenmäßige Bewertung der Verminderung des Seh
vermögens bei Augenverletzungen, endlich von De A n -  
g e l i  (Mailand) und S e i f a r t  (Berlin) über Berufskrank

heiten. Dr. M a g  a 1 d i (Rom ) berichtete über die aus
ländischen Arbeiter und die Arbeiterversicherungsgesetz
gebung, Dr. L a ß  (Berlin) über die internationalen Rechts
beziehungen auf dem Gebiete der Arbeiterversicherung 
und v. K  ö g 1 e r (W ien) über die Unfallversicherung und 
das Rechtsbewußtsein.

Als Ort für die nächste Tagung wurde vom Ehren
präsidenten Dr. von K ö r b e r  R o m  verkündet.

In den Schlußreden von Geheimrat Dr. B ö d i c k e r 
und Ehrenpräsident Dr. von K ö r b e r  wurden die E r
gebnisse der Beratungen gewürdigt.

Der Begriff ,,Betriebsunfall“ ,

Die Voraussetzung zur Erlangung einer Entschädi
gung nach dem Unfallversicherungsgesetz ist, daß der 
Verletzte einem Unfall „bei dem Betriebe“ erlag. Der 
Begriff Unfall ist nach dem Unfallversicherungsgesetz 
nicht näher bestim m t: die Merkmale dieses Begriffes 
müssen daher der Absicht des Gesetzgebers und dem 
allgemeinen Sprachgebrauch entnommen werden.

Voraussetzung ist danach einmal, daß der Betroffene, 
sei es durch äußere Verletzung, sei es durch organische 
Erkrankung, eine Schädigung seiner körperlichen oder 
geistigen Gesundheit — Körperverletzung oder T od  — 
erleidet, und sodann, daß diese Schädigung auf ein plötz
liches, d. h. zeitlich bestimmbares, in einem verhältnis
mäßig kurzen Zeitraum eingeschlossenes Ereignis zurück
zuführen ist, welches in seinen möglicherweise erst all
mählich hervortretenden Folgen den T od  oder die K ör
perverletzung verursacht.

Nicht notwendig ist es, daß es sich dabei um ein 
außerordentliches, den Betrieb als solchen störendes Er
eignis in dem Sinne handelt, daß neben der Schädigung 
des Betroffenen noch außerdem eine besondere Störung 
des Betriebes eingetreten sein müsse, vielmehr kann un
ter Umständen die erlittene Körperverletzung selbst als 
der vom Gesetz bezeichnete Unfall angesehen werden, 
letztere also sich in der W irkung auf die Person des 
Verletzten erschöpfen. Dagegen läßt keine Bestimmung 
des Gesetzes erkennen, daß das W ort „U nfall“ auch in 
einem weiteren Sinne aufzufassen, namentlich auch auf 
eine Reihe nicht auf bestimmte Ereignisse zurückzufüh
rende Einwirkungen auszudehnen ist, welche in ihrer fort
gesetzten W irkung allmählich zum Tode oder zur Körper
verletzung führten.

Hieraus würde sich zunächst ergeben, daß die soge
nannten Gewerbekrankheiten, welche als das Endergebnis 
der eine längere Zeit andauernden, der Gesundheit nach
teiligen Betriebsweise bei bestimmten Gewerbetätigkeiten 
aufzutreten pflegen, nicht als Unfälle anzusehen sind. 
Hierzu gehören die „Phosphornekrose“  (z. B. in Zünd
holzfabriken), die „Bleivergiftung“  (z. B. in Bleiweiß
fabriken), Lungenkrankheiten infolge Einatmens schäd
licher Dämpfe, Staubentwicklung u. s. w.

Ausgenommen wäre liier die Einatmung plötzlich 
austretender Gase (z. B. schlagende W etter in Berg
werken), Milzbranderkrankung und Blutvergiftung. Diese 
Fälle würden als Unfälle angesehen werden müssen und, 
wenn beim Betriebe eingetreten, zu entschädigen sein.

Schädigungen infolge gewisser Einflüsse ungesunder 
Betriebsstätten, Zugluft, Feuchtigheit u. s. w. werden als 
Betriebskrankheiten angesehen und unterliegen daher nicht 
dem Entschädigungszwange.

Auch Unterloibsbrüche werden meistens als Krank
heit angesehen und daher nicht entschädigt, es sei denn, 
daß durch ein über den Rahmen der gew'ohnten Tätig
keit hinausgehendes besonderes Ereignis, z. B. Heben un
gewöhnlich großer Lasten, vielleicht in auch sonst nicht 
gewohnter Leibesstellung den —  meistens schon als Bruch
anlage bestehenden — Bruch p l ö t z l i c h  heraustreten 
lassen. In solchen Fällen hat jedoch  der Betroffene stets 
die ßeweislast, wenigstens aber muß er die plötzliche 
Entstehung des Bruches wahrscheinlich machen.

Was nun den „U nfall beim Betriebe“  anbetrifft, so 
ist die Voraussetzung für das Vorliegen eines solchen 
immer, daß der Betroffene zur Zeit des Unfalles bei dem 
Betriebe beschäftigt ist, d. h. seine Tätigkeit oder Ver
richtung in jenem Augenblicke muß — unmittelbar oder 
mittelbar — durch den Betrieb veranlaßt sein, bezw. 
ihrer Zweckbestimmung nach dem Betriebe zu dienen 
haben.

Hieraus ist jedoch  nicht zu folgern, daß die W orte 
„bei dem Betriebe“  rein zeitlich und örtlich aufzufassen 
sind, daß also jeder Unfall, der den Versicherten zur Zeit 
und am Orte des Betriebes bezw. bei Gelegenheit der 
Vornahme einer Verrichtung für den Betrieb betrifft, da
mit ohne weiteres sich schon als Betriebsunfall darstellt. 
Vielmehr sind solche Unglücksfälle keine Betriebsunfälle, 
welchen an der betreffenden Stelle, bezw. zur betreffenden 
Zeit auch jeder andere nicht im Betriebe Beschäftigte 
hätte ausgesetzt sein und welche zugleich den im B e
triebe Beschäftigten in gleicher W eise auch überall an
derswo, d. h. zu jeder anderen Zeit außerhalb des Be
triebes hätte erreichen können. Mit anderen W orten, der 
Unfall muß, um als Betriebsunfall zu gelten, in ursäch-
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liehen Zusammenhang mit dem Betriebe und dessen Ge
fahren gebracht werden können.

Dieser ursächliche Zusammenhang zwischen dem B e
triebe und seinen Gefahren einerseits und dem Unfalle 
andererseits kann ein unmittelbarer, aber auch ein nur 
mittelbarer sein. Auch erfordert der Begriff des Be
triebsunfalles nicht, daß der Betrieb die alleinige Ursache 
des Unfalles bildet; es reicht hin, wenn er sich als mit
wirkende Ursache desselben darstellt. Der letztere Fall 
bildet sogar im allgemeinen die Kegel, indem beim Zu
standekommen eines Unfalles gewisse, durch den Betrieb 
nicht ohne weiteres gegebene Momente mitwirken, so 
höhere Gewalt, eignes Verschulden oder andere in der 
Person des Verletzten, z. B. in seiner körperlichen Ver
anlagung liegende Umstände, Verschulden von Mitarbeitern 
oder dritten Personen, vielfach auch mehrere dieser M o
mente zusammen.

Es würde zu weit führen, die einzelnen Arten der 
Betriebsunfälle näher zu beleuchten. Das Vorhergesagte 
mag in dieser Beziehung genügen. Nur eine bestimmte 
Art von Unfällen wollen wir hier noch erörtern.

W ie das Reichs-Versicherungsamt, die höchste In 
stanz in der Unfallversicherungsrechtsprechung, wieder
holt entschieden hat, sind die W ege eines Versicherten 
von der W ohnung bis zur Betriebstätte und von dieser 
zur W ohnung nicht schon deshalb Betriebsvorgänge, 
weil sie in weiterem Sinne die Arbeitsverrichtung ermög
lichen. Sie sind vielmehr in die eigenwirtschaftliche Tätig
keit des Arbeiters fallende Handlungen, die nur zu dem 
Zwecke erfolgen, um erst zum Betriebe zu gelangen oder 
nach dessen Beendigung nach Hause zurückzukehren. 
Damit ein solcher W eg dem Betriebe zugerechnet werden 
kann, muß der Umstand hinzutreten, daß der Gang nach 
seiner zweifellosen und unmittelbaren Zweckbestimmung 
noch im Banne des versicherungspflichtigen Betriebes 
erfolgt.

Schließlich sei noch bemerkt, daß auch das gröbste 
Verschulden und der bodenloseste Leichtsinn des V er
letzten immer noch nicht seine Entschädigungsansprüche 
an die Berufsgenossenschaft ungültig machen.

E. Graebke.

Anzeigepflicht bei gewerblichen Vergiftungen.
Aus der diesjährigen Sitzung der G e s e l l s c h a f t  

f ü r  s o z i a l e  M e d i z i n ,  H y g i e n e  u n d  M e d i 
z i n a l s t a t i s t i k  ist ein Vortrag hier zu erwähnen, 
den Prof. Dr. S o m m e r f e l d  über die A n z e i g e p f l i c h t  
b e i  g e w e r b l i c h e n  V e r g i f t u n g e n  gehalten hat und 
der etwa in folgenden Ausführungen gipfelte.

Die Bekämpfung der Gefahren der Giftarbeit ist 
neuerdings wiederholt Gegenstand der Untersuchungen 
gewesen. So hat ihn die Deligiertenversammlung der 
internationalen Vereinigung für Arbeiterschutz in Basel 
und die Konferenz der Zentralstelle für Arbeiterwohl- 
fahrts-Einrichtungen in Hagen besprochen. D ie Bestre
bungen sind darauf gerichtet, durch Vereinbarungen 
Verordnungen oder ein Gesetz einen gesteigerten Schutz 
der Giftarbeiter herbeizuführen.

Dr. S o m m e r f e l d  legte einleitend dar, daß das 
Wissen von den Giftschäden durch gewerbliche Arbeit 
noch sehr gering ist. Was vorliegt, sind zumeist nur 
Mitteilungen von Ärzten, die Einzelbeobachtungen an die 
Öffentlichkeit gebracht haben. An einer amtlichen Zen
tralstelle zur Erforschung der Gewerbekrankheiten fehlt 
es noch ganz; geschweige denn, daß es klinische A b 
teilungen für Gewerbekrankheiten gäbe, wie sie R o t h  und 
B l u m mit Recht gefordert haben.

Dieser Lage der Dinge entspricht es auch, daß die 
Gewerbehygiene im Hochschulunterricht sehr wenig zur 
Geltung kommt. Was Berlin angeht, so hat der Staats
sekretär v. Posadowsky im Reichstage zugesagt, er werde 
bei dem preußischen Kultusministerium die Errichtung 
einer U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s u r  für  H y g i e n e  an
regen. Die Anregung harrt aber noch der Verwirk
lichung.

Das k a i s e r l i c h e  Ge s u n d h e i t s a mt  kann sich 
seiner Bestimmung gemäß gewerbe-hygienischen Unter

suchungen nur widmen, wenn es im Einzelfalle vom 
Reichsamte des Innern dazu beauftragt wird.

W ohl gehört die Pflege der Gewerbehygiene zu den 
Aufgaben der s t a a t l i c h e n  G e w e r b e a u f s i c h t .  Aber 
schon die Fülle der Aufgaben, welche ohnehin die im 
Verhältnis geringe Zahl der Gewerbeaufsichtsbeamten 
zu erfüllen haben, läßt den Schluß zu, daß die gewerbe
hygienische Arbeit der Gewerbeaufsichtsbeamten nicht 
ausreichend ist. Auch das ist unzweifelhaft, daß die 
Gewerbeaufsichtsbeamten nach ihrer Vorbildung —  es 
handelt sich um Regierungsbaumeister, Maschinenin
genieure, Bergleute, Chemiker —- nicht imstande sind, 
Erkrankungen der Arbeiter, also rein medizinische Dinge, 
zu erkennen und zu beurteilen. Tatsächlich sind auch 
die Gewerbeaufsichtsbeamten gezwungen, in Hinsicht auf 
Gewerbekrankheiten auf Untersuchungen und Mitteilungen 
von Ärzten sich zu stützen oder die ganz unzuverlässigen 
Angaben der Arbeiter über Krankheitsbeobachtungen zu 
benutzen.

Liegen schon in bezug auf die Gewerbekrankheiten 
ganz allgemein Schwierigkeiten vor, so ist es noch viel 
schlechter um die Kenntnis der Gesundheitsschädigungen 
der Arbeiter in Giftbetrieben bestellt. W oh l machen 
einzelne Gifte sinnfällige Krankheitserscheinungen (anzu
führen ist als Beispiel der Bleisaum am Zahnfleisch der 
Bleiarbeiter), die auch der Laie zu erkennen vermag. 
Sehr viele Giftkrankheiten kann aber auch der Arzt sehr 
schwer als solche erkennen und sicher bestimmen. Sind 
die Erscheinungen doch oft so , daß sie auch auf einer 
anderen Ursache als der Gifteinwirkung beruhen können. 
Zudem werden immer neue Giftsubstanzen in die chemische 
Produktion neu aufgenommen, Substanzen, deren b io lo 
gische Eigenschaften erst erforscht werden müssen.

Die Gewerbeaufsichtsbeamten haben sich bemüht, um
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ihrer Aufgabe gerecht zu werden, zum wenigsten statistische 
Unterlagen über den Umfang einzelner Giftkrankheiten 
an bestimmten Orten zu gewinnen. Das Bemühen war 
aber vergeblich. Während die Gewerbeaufsichtsbeamten 
z. B. in Chemnitz zu melden hatten, von Bleierkrankun
gen sei nichts bekannt geworden, wurde festgestellt, daß 
in der Berichtszeit eine nicht geringe Zahl von Bleier
krankungen vorgekommen war.

W eiter fällt den F a b r i k v e r t r a u e n s ä r z t e n  
eine R olle  in der Bekämpfung der Giftkrankheiten in 
den Gewerben zu. Für bestimmte Betriebe, in denen 
Gifte hergestellt oder verarbeitet werden, sind Arzte an
zustellen, denen es obliegt, die Arbeiter in bestimmten 
zeitlichen Zwischenräumen zu untersuchen. Über die Er
krankungen der Arbeiter in diesen Betrieben sind nach 
einem Formular Aufzeichnungen zu machen, welche den 
zuständigen Staatsbehörden zu unterbreiten sind. Die 
Fabrikärzte, denen die Kontrolle der Fabrikarbeiter ob 
liegt, werden von den Fabriken angenommen und besol
det. Darin liegt eine Gefahr; der Fabrikarzt wird unter 
Umständen durch die Abhängigkeit vom  Fabrikbesitzer 
zum Schaden beeinflußt, wenn er nicht in seinem Cha
rakter ganz gefestigt ist, von den Medizinalbeamten wer
den die Krankenkontrollbücher nicht hoch eingeschätzt. 
Anders wäre es schon, wenn die Fabrikärzte durch staat
liche Ordnung in ihrer Stellung vollkommen unabhängig 
gemacht würden.

Schließlich ist noch daran zu erinnern, daß durch 
ihre Dienstordnung auch die K r e i s ä r z t e  angewiesen 
sind, auf die Gesundheitsschädigungen der Arbeiter in 
Fabrikbetrieben zu achten. Bei der Menge ihrer A uf
gaben können aber die Kreisärzte nicht gerade viel für 
die Gewerbehygiene tun. Sehr wesentlich aber ist auch, 
daß nicht alle Arten von Betrieben, die in Frage kom
men, der Gewerbeaufsicht unterliegen.

Der einzige Ausweg, den Gesundheitsschädigungen

der Giftarbeiter beizukommen, ist die M e l d e p f l i c h t  
der gewerblichen Gifterkrankungen. Die Meldepflicht ist 
den behandelnden Ärzten aufzuerlegen. Die Anzeige hat, 
wo es sich um Versicherte handelt, an die Kassen, sonst 
an die Medizinalbehörde zu erfolgen. In diesem Sinne 
hat sich die Baseler Konferenz für Arbeiterschutz ein
dringlich ausgesprochen. Verlangt wurde zugleich, daß 
die Meldungen dem Arzte bezahlt werden sollen und daß 
der Arzt unabhängig zu stellen ist, so daß er in keiner 
Weise an der Erfüllung der Meldepflicht gehindert wird. 
Zur unmittelbaren Beaufsichtigung der Arbeiter in den 
Giftbetrieben sollen besonders gutgeschulte Ärzte ange
stellt werden

Auf der Konferenz gab nur Prof. Lewin (Berlin) eine 
abweichende Meinung kund. Er erklärte, daß die Gift
krankheiten noch nicht genügend erforscht seien, als daß 
man den Ärzten die Meldepflicht der Giftkrankheiten 
auferlegen könnte. Er verlangt daß die Fabriken ge
halten sein sollen, sämtliche bei ihren Arbeitern vor
kommenden Erkrankungen den Behörden zu melden. 
Aber die Lewinschen Anschauungen fanden nicht den 
Beifall der Konferenz. Um die Arzte zur Ausübung der 
Meldepflicht zu ' befähigen, seien sie durch Merkblätter 
über die Erscheinungen der einzelnen gewerblichen 
Vergiftungen zu unterrichten. Die etwa erforderlichen 
chemischen und bakteriologischen Untersuchungen müßten 
unentgeltlich in Staatsanstalten ausgeführt werden.

Daß die Meldepflicht der gewerblichen Vergiftungen 
durchführbar ist, beweist England, wo sie seit 15 Jahren 
besteht. Freilich wird dort jede ärztliche Meldung mit
2 Schilling 6 Pence bezahlt. Auch in Deutschland, 
z. B. in Leipzig und Chemnitz, besteht für bestimmte 
Giftkrankheiten die Meldepflicht. Zum Schlüsse trat 
Sommerfeld dafür ein, daß die Erkrankungen in Giftbe
trieben unter Umständen auch als Unfälle betrachtet 
werden sollen. (Vossische Zeitung.)

Anleitung zur Hilfeleistung bei den durch Elektrizität verursachten Unfällen.*)

Vor allen Dingen ist nach einem Arzt zu schicken; so
dann ist die Entfernung des Verunglückten von der Lei
tung vorzunehmen. Dies kann man dadurch erreichen, 
daß man die Maschine abstellen oder den betreffenden 
Stromkreis mit allen Polen von dem Stromerzeuger ab
schalten läßt. Erfordert dies zu viel Zeit, so suche man 
die Leitung kurzzuschließen und zu erden.

Das Kurzschließen kann durch Überwerfen eines 
Drahtes, nasser Tücher oder dgl. geschehen. Dabei achte 
man darauf, daß der menschliche Körper, wie bereits er
wähnt, auch ein Leiter der Elektrizität ist; deshalb dürfen 
die betreffenden Gegenstände sofort nach dem W urf nicht

*) Aus einem Vortrage, gehalten bei der Hauptversamm
lung des Laudesausschusses der Badischen Männerhilfs
vereine und der Badischen Freiwilligen Sanitätskolon
nen vom Roten Kreuz von Hofapotheker Dr. Friedrich 
S t r o e b e .

mehr mit dem Helfenden in Berührung stehen. Man 
werfe also niemals das eine Ende fort und halte das 
andere fest.

Beim Erden ist stets der dazu benützte Leiter zuerst 
mit der Erde und dann mit der Leitung in Berührung 
zu bringen. W ürde man dies umgekehrt bewerkstelligen, 
so würde der elektrische Strom, sobald die Verbindung 
mit der Leitung hergestellt ist, seinen W eg durch die 
helfende Person zur Erde nehmen.

Berührt der Verunglückte einen einzigen Leitungs
draht, so genügt es vielfach, nur diesen zu erden oder 
den Verunglückten vom Boden zu heben, wobei man aber 
streng beachte, mit demselben nicht in direkte Berüh
rung zu kommen. Man sehe darauf, daß zwischen der 
eigenen Person und der Erde sich ein Nichtleiter befindet, 
d. h. mit anderen W orten : man mache sich nichtleitend oder 
isoliere sich der Erde gegenüber. Dies kann man dadurch 
erreichen, daß man sich auf Glas, trockenes H olz, z. B.
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einen Schemel, eine Bank, einen Stuhl, eine Leiter oder 
ein Strohbündel, entlieh zum Notfall auf zusammengelegte 
trockene Kleidungsstücke stellt.

Daun fasse man den Verunglückten, nachdem man 
zuvor seine Hände mit trockenen Tüchern oder Kleidungs
stücken umwickelt hat, nur an seinen Kleidungsstücken 
an oder bediene sich eines Holzstückes, um ihn von der 
Leitung zu entfernen. Besonders zweckentsprechend sind 
hierzu Gummihandschuhe.

Ist ein Befreien des Verunglückten nach den oben 
beschriebenen Arten nicht möglich, so kann man die A b 
schaltung des Stromes dadurch erreichen, daß man den 
Draht durchschneidet, d. h. mit ändern W orten: man 
macht durch Einschalten einer Luftstreeke den W ieder
stand der Leitung so groß, daß kein Strom mehr durch 
dieselbe fließen kann.

Da man in den meisten Fällen nicht weiß, auf wel
cher Seite sich die Stromquelle befindet, so schneidet 
man am besten die Leitung beiderseits von der Unfall
stelle durch, bevor man den Verunglückten berührt.

Fiir diesen Zweck eignet sich die hier vorliegende 
Drahtschere*) für elektrische Starkstromleitungen mit

Fig. 118.

Fanggabeln und gut isolierten Griffen vorzüglich. Sie 
hat sich in München bereits als sehr praktisch bewährt 
und wird von der dortigen Kolonne als unentbehrliches 
Ausrüstungsstück bezeichnet. (Fig. 118.)

Falls eine vom elektrischen Strom getroffene Person 
nicht sofort getötet ist, bietet sie das Bild 

der Ohnmacht, 
oder des Schlaganfalls,

„ der Gehirnerschütterung,
„ der Nervenerschütterung,
„ der Erstickung, 

endlich des Scheintodes.
Dabei können in allen Fällen noch Brandverletz

ungen aller drei Grade auftreten.
Die Behandlung dieser Erscheinungen und Verletz

ungen bis zum Eintreffen des Arztes, den sofort zu rufen, 
wie bereits gesagt, nicht vergessen werden darf, ist die 
gleiche, ob sie nun durch Elektrizität hervorgebracht sind 
oder durch Unfälle anderer Art, und muß jedem ausge
bildeten Mitglied unserer Sanitätskolonnen bereits be
kannt sein.

Jedenfalls darf aber erst nach Entfernung des Ver-

*) Zu beziehen durch die Fabrik von Andreas Sedlmayr 
in München, Königl. Bayer. Hofwerkzeugfabrik. (Preis 
Mk. 35.— )

unglüekten von der Leitung die Tätigkeit des geschulten 
Helfers beginnen. Ausgeübt wird dieselbe auf Grund 
der bezüglichen Anordnungen von R ü h l e m a n n ,  zweck
mäßig unterstützt durch eine Spezialinstruktion, wie solche 
in dem sehr zweckentsprechenden Aushang der Prüfungs
und Überwachungsanstalt für elektrische Anlagen ge
geben ist.

Es wird darauf hingewiesen, daß man noch sehr 
häufig der Anschauung begegnet, daß elektrische Ströme 
unter 1000 bis 1200 V olt ungefährlich seien; dies ist 
aber durchaus unrichtig. Denn von fachmännischer Seite 
wurde längst nachgewiesen, daß schon bei viel geringeren 
Spannungen, ja  schon bei solchen von 110 V olt Gefahr 
besteht.

W enn diese Tatsache allen denjenigen, welche in 
elektrischen Betrieben arbeiten, bekannt wäre, würde sich 
ohne Zweifel die Zahl der Unfälle in solchen Betrieben 
wesentlich vermindern.

Steht es doch längst fest, daß derartige Unfälle 
meistens auf Unachtsamkeit oder auf Mangel an Vorsicht 
zurückzuführen sind.

Es ist deshalb von größter W ichtigkeit, namentlich 
»bei Wechselstrom, ale zur Verhütung von Unfällen nötigen 

Vorsichtsmaßregeln anzuwenden und zwar nicht nur bei 
der Einrichtung von Hochspannungen, sondern auch bei 
solchen von 150 oder 200 Volt. Denn wenn es sich um 
Menschenleben handelt, dürfen selbst übertrieben erschei
nende Schutzmaßregeln am Platze sein.

Durch eingehendere Studien läßt sich nach weisen, daß 
bei gleichen Spannungen die Arbeitsleistung eines im

i Stromkreis eingeschalteten Körpers bei Wechselstrom 
größer ist, wie bei Gleichstrom. Infolgedessen wird es 
erklärlich, daß im letzteren Falle die Wirkungen des 
elektrischen Stromes nicht so einschneidend sind wie im 
ersteren.

In neuester Zeit haben die Herren Dr. P r e v o s t  
u n d  B a t t e l i  aufs genaueste nachgewiesen, daß gerade 
die Ströme mittlerer Stannung am gefährlichsten sind. 
Denn diese lähmen das Herz des Menschen, während 
Ströme von hoher Spannung nur die Atmung unterbrechen, 
ohne indes die Herztätigkeit aufzuheben. Künstliche 
Atmung könnte deshalb in letzterem Falle einen Ver
unglückten retten, während sie im Falle eines Wechsel
stromes von 500 bis 800 Volt vollständig nutzlos wäre.

Ein Hund von mittlerer Größe wird beispielsweise 
nicht immer getötet werden, wenn er eine oder zwei 
Sekunden der Wirkung eines Stromes von 800 Volt aus
gesetzt ist; die Atmung beginnt bisweilen von selbst 
wieder.

Bei einem Wechselstrom von nur 600 V olt verendet 
aber der Hund, ohne auch nur noch eine einzige Atmungs
bewegung gemacht zu haben. Dies rührt, wie bereits er
wähnt, daher, daß im ersten Falle, wie ärztlicherseits 
nachgewiesen ist, das Herz fortfährt, zu schlagen und das 
Nervensystem nach und nach seine Tätigkeit wieder auf
nehmen kann, während im zweiten Falle das Herz ge
lähmt ist und die Atmungsorgane zu gleicher Zeit durch 
den elektrischen Schlag und den gestörten Kreislauf be
einträchtigt werden.

Es wäre also zusammenfassend hier nochmals festzu
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stellen, daß die Ströme von ganz hoher Frequenz, wie 
solche Professor Dr. H e r t z  bei seinen hochbedeutsamen 
Versuchen an der Karlsruher Technischen Hochschule 
seinerzeit in Anwendung gebracht hat, keinen Einfluß auf 
den menschlichen Körper ausüben. Man kann sich diese 
Tatsache gewissermaßen dadurch erklären, daß bei der

im vorliegenden Fall ungeheueren Geschwindigkeit des 
Richtungswechsels der elektrische Strom keine Zeit habe, 
in den menschlichen Körper einzudringen. Die wissen
schaftliche Erklärung hierüber wird durch den Skin-Effekt 
(Oberflächenverteilung) und durch die Selbstinduktion er
bracht. (Das Rote Kreuz, No. v. 21. V . 1905.)

Referate, Zeitschriftenschau, Technische Mitteilungen.
Technische Mitteilungen. hebel L  und Li bedient. Sobald einer dieser Hebel

Sicherheits vorrichtung fiir Maschinen zum Pressen wird) h5rt die Bewe« un»  der beweglichen
von Schuhsohlen, von M. D a b a s s e . Bei den Maschinen '
zum Pressen von Schuhsohlen werden die Sohlen zwischen Ähnliche Vorrichtungen werden bei Metallpresseu
einer oberen festen Form und einer unteren beweg- verwendet.
liehen Form zusammengedrückt. Wenn die senkrechte Der sonst auf der W elle A  befestigte Kuppelungs

fußtritt fällt hier fort. Der H e
bel L  sowie eine Kuppelhälfte M 
sind auf die W elle A i aufgekeilt. 
Der H ebel L i sitzt auf einer H ül
se D , welche sich mit geringer 
Reibung in dem Lager S der W elle 
A i dreht und auf diese lose auf
geschoben ist. Wenn der Arbei
ter den linken Handhebel nieder
drückt, verschiebt sich die K upp
lungshälfte M , (mit H ilfe des 
Steilganges bei rr) nach rechts, 
jedoch  ohne sich mitzudrehen. 
Ihre Drehung erfolgt erst, wenn 
auch der rechte Handhebel nie
dergedrückt wird, d. h. wenn der 
Arbeiter beide Hände gebraucht. 
Diese Drehung der Kupplungs
hälfte M. bewirkt durchdie Stange
B, H ebel M2 u. s. w. das Einrücken 
der Maschine.

Beim Loslassen eines der bei
den Hebel treibt die in der K upp

- lung sitzende Feder K  die beiden
, . , ,  ... , Kuppl ungshäl f ten wieder ausein-Fig. 119. Fig. 120. ”

Bewegung der letzteren, wie häufig üblich, durch einen 
Fußtritt eingerückt wird, können dem Arbeiter leicht die 
Hände zerquetscht werden. Es kommt z. B. vor, daß die 
flache gerade Sohle sich auf der gekrümmten Form bei' 
der Aufwärtsbewegung derselben verschiebt; wenn der 
Arbeiter sie nun wieder zurecht zu legen versucht, hat 
er häufig nicht mehr Zeit die Hand rechtzeitig zurück
zuziehen, so daß diese zwischen den beiden Formen zer
malmt wird.

Um derartige Unglücksfälle unmöglich zu machen, 
hat M. Dabasse, Maschineningenieur in Toulouse, nach
stehend beschriebene und in den Figuren 119— 121 dar
gestellte Sicherheitsvorrichtung erdacht.

Sie beruht im wesentlichen darauf, daß die Bewegung 
der beweglichen Form nur dann erfolgen kann, wenn der 
Arbeiter gleichzeitig mit beiden Händen die beiden H and

ander und die Stange B kann durch Federdruck gehoben 
werden, wodurch die Maschine wieder ausgerückt wird 
und still steht. •

H.
(Aus Bulletin de l ’Association des Industriels de France).

w
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Patentbericht.
Anmeldungen,

welche während zweier Monate von dem angegebenen
Tage an in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patent

amtes zur Einsicht ausliegen.
Vom  4. September 1905 an.

Kl. 35a. K. 29416. Stützklinkeneinrichtung fiir Auf
züge u. dgl. J. K a u f m a n n ,  G a f f o n t a i n e  bei 
S a a r b r ü c k e n .  18. 4. 05.

Vom  11. September 1905 an.
Kl. 36 d. G  20 112. Verfahren und Einrichtung zur 

Staubbeseitigung beim Putzen mittels Freistrahl im 
geschlossenen Raume. A l f r e d  G u t m a n n ,  A k t . -  
Ge s .  f ü r  M a s c h i n e n b a u ,  A l t o n a - O t t e n 
s e n .  5. 7. 04.

Kl. 47 c. D. 15 653. Zwangläuflg ausriickbare Dop
pelkegelreibungskupplung. P a u l  D i e t z  u n d  
J u l i u s  W u r s t e r ,  D e r e n d i n g e n  bei T ü 
b i n g e n .  1. 3. 05.

Vom  14. September 1905 an.
Kl. 4d. T. 9435. Zündvorrichtung für Grubenlampen 

mit Hilfsdocht und Rcibziindung. T h e o d o r  
T r  o w e ,  D o r t m u n d ,  Prinz Wilhelmstraße 12. 
22. 1. 04.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 4. Sept. 1905.
Kl. 20c. 258650. Transportwagen-Einrichtung zur

Beförderung unverpackter Spiritus- o.dgl. Flaschen, 
mit, einschiebbaren Flaschenkästen A l b .  E r n s t
G. m.  b. H. ,  H a l l e  a. S. 22. 7. 04. E. 7303.

Kl. 37 c. 258 457. Firsthaken, für alle Dachneigungen 
passend. J o h a n n  F r a n z  H a ß l i n g e r  II., B i n 
gen.  5. 7. 05. H. 27361.

Kl. 37 c. 258 553. Laufbrettstütze mit über das Lauf
brett hinaus verlängerter umgebogener Brücke zum 
Halten der Laufstange. F. E m i l  K a i s e r ,  L e i p 
z i g ,  Antonstr. 4. 24. 7. 05. K . 25 130.

Kl. 46 c. 258 769. Aus einer unter Federspannuug 
stehenden, vor der Motorachse gelagerten Spindel 
bestehende Sicherheitsvorrichtung zum gefahrlosen 
Ingangsetzen von Motoren aller Art. P a u l  v o n  
d e r  W e t t e r n ,  B a r m e n ,  A lle 13a. 28. 7. 05.
W. 18764.

Kl. 46 c. 258 799. Selbsttätig auslösbare Anlafs- 
kurbel fiir Gasmotoren mit federnder, in einen festen 
Zahnkranz eingreifender Sperrklinke. H e i n r i c h  
B l a n k e ,  L e i p z i g - P l a g w i t z ,  Nonnenstr. 2.
4. 8. 05. '  B. 28 515.

V om  11. September 1905.
Kl. 4d. 259 058. Durch Gasabschlufs betätigter

explosionssicherer, elektrischer Stromscliliefser. 
F r i e d r i c h  B u d e r ,  H ö h s c h e i d - S o l i n g e n .  
15. 7. 05. B. 28 353.

Kl 24 g. 258 909. Dosenföriniger Rohrreiniger mit 
einstellbaren Laufrollen am Vorderende und federnden 
verstellbaren Führungsrollen am Hinterende. O t t o  
S c h n e i d e r ,  B r o m b e r g ,  Danzigerstraße 110. 
3. 8. 05. Sch. 21 351.

Kl. 341. 259042. Leiterfeststellvorrichtung, gekenn
zeichnet durch zwei angelenkte Schienen mit Sperrung 
an den freien Enden. F r i e d r i c h  B r u n o  R i c h 
t e r ,  L e i p z i g - R e u d n i t z ,  Kreuzstraße 29 a.
8. 7. 05. R . 15 877.

Kl. 341. 259 047. Lcitersicherung, gekennzeichnet
durch einen auslösbaren, verschiebbaren Stachel am 
Fußende. J o h a n n e s  W e b e r ,  M ü n s t e r  i. W ., 
Breitegasse 33. 10. 7. 05. W . 18 660.

Kl. 341. 259 235. Vorrichtung zur Verhütung von
Explosionen bei mit feuergefährlichen Flüssig
keiten gefüllten Gefäfsen, aus einem in das Gefäß 
eingefügten B all, der halb in das Gefäß hineinragt 
und auf dieser Hälfte siebartig fein gelocht ist. Fr i t z  
L e w y ,  C h a r l o t t e n b u r g ,  Kurfürstenstr. 112a. 
1. 8. 05. L. 14 621.

Kl. 47 d. 258915. Aus einer auf der Innenseite mit 
schräg gestellten Zähnen versehenen Schnalle ge
bildeter Riemenverbinder. H a n s  S c h a f f e r u s ,  
E l b i n g .  7. 8. 05. Sch. 21366.

Kl. 47 e. 259163. Kugel-Ringschmierlager mit zwei 
nebeneinander angeordneten Kugelreihen, denen 
mittels Schmierringes das Öl gleichmäßig zugeführt 
wird. Fa. A. G o e d e ,  B e r l i n .  17. 7. 05. G. 14231. 

Kl. 87 d. 257 126. Stielbefestigung fiir Heile, Ix te , 
Hämmer, Hacken u. dgl., bei welcher zwei halbkonische 
Federn den Einsteckstiel umfassen. W  a l t e r  R a u 
h a u s  & Co., G. m. b. H ., C r o n e n f e l d  b. C r o n e n 
b e r g ,  Rhld. 27. 3. 05. R. 15341.

Kl. 87 d. 259 253. Werkzeugheft mit einem Längen- 
und einem Quereinsatz, in welchen die Werkzeuge 
durch einen doppelarmigen Hebel und einen Kniehebel 
selbsttätig festgehalten werden. H u g o  S c h o l z ,  
S o l i n g e n .  10. 8. 05. Sch. 21 397.

Patente.
Deutschland.

Kl. 21 C- 162 225 vom 10. Januar 1905. A l l g e m e i n e  
E  1 e k t r i z i t ä t s - G e s e 11 s c h a f  t i n  B e r l i n .  
Sicherheitseinrichtnng für in feuergefährlichen 
Räumen eingebaute elektrische Anlagen.

Müssen in einem Raume, in dem explosive oder leicht 
entzündliche Stoffe lagern, elektrische Leitungen verlegt 
werden, an welche Körper angeschlossen sind, welche 
durch Funkenbildung, hohe Temperatur oder Glühzustand 
zünden können, so ist die grundsätzliche Beseitigung je 
der Explosions- oder Feuersgefahr von besonderer Be
deutung.

Die Explosionsgefahr beseitigt man durch gasdichtes 
Einkapseln der zündfähigen Körper. Bei der Wartung 
dieser K örper oder bei der Auswechslung einzelner Teile 
derselben läßt sich die Einkapselung jedoch  nicht aufrecht 
erhalten. Es ist daher eine Vorrichtung erforderlich, 
welche den Zugang zu dem zündfähigen K örper nur in 
betriebslosem Zustand und umgekehrt den K örper nur 
im abgeschlossenen Zustand in Betrieb zu nehmen ge
stattet.

Dieser Zweck wird durch vorliegende Erfindung er
reicht. Der zündfähige Körper kann nur durch ein außer



7. Heft Gewerblich - Technischer Ratgeber. 131

halb des gefährlichen Raumes befindliches Schaltorgan 
ein- oder ausgeschaltet und das Schaltorgan nur durch 
einen besonderen Schlüssel bedient werden, welcher nur 
bei Nullstellung des Schaltorgans aufsteckbar oder ab
nehmbar ist. Er wird dagegen in der Betriebsstellung 
des gesicherten Körpers in dem Schaltorgan festgehalten. 
D er gleiche Schlüssel ermöglicht die Öffnung des zünd- 
fiihigen Körpers. Letzterer muß in dem Augenblick des 
Öffnens ausgeschaltet sein, da der Schlüssel nur in der 
Ausschaltstellung des Schaltorgans von diesem entfernt 
werden kann. Der Schlüssel wird wiederum in dem ge
öffneten zündfähigen Körper festgehalten und kann erst 
wieder entfernt werden, nachdem der Körper gasdicht 
abgeschlossen ist.

Sämtliche Schalter u. dgl. sind mit Sperrvorrichtungen 
versehen, welche durch Klinken das Abschrauben der die 
Apparate verschließenden Deckel verhindern. H.
Kl 4c. 161840 vom 11. Januar 1905. Emi l  B e t h k e

i n  S c h ö n e b e r g ,  Belzigerstr. 58. Vorrichtung 
zum selbsttätigen Absperren von Gasleitungen. 
(Fig. 122.)

Hinter dem Haupthahn b ist ein zweiter Hahn c an
geordnet, welcher durch die neue Vorrichtung selbsttätig 
bewegt wird.

An der Decke eines Raumes wird vermittelst Ösen 
das Thermometer e, welches auf dem Brettchen f mittels 
Schellen befestigt ist, aufgehängt. Die Kugel dieses 
Thermometers ist mit Platinschwamm h umgeben und in 
das Quecksilber ist der eine Pol i einer elektrischen 
Schwachstromleitung geführt, deren anderer Pol 1 in den 
luftleeren Teil des Thermometers einmündet.

Strömt nun in den mit der Vorrichtung versehenen 
Raum Leuchtgas aus, so steigt es in die H öhe und be

wirkt eine Erwärmung des Platinschwammes h. Das 
Quecksilber im Thermometer beginnt zu steigen und schließt 
bei dem Kontakte 1 den elektrischen Stromkreis. Dadurch 
wird (z. B. mittels eines Elektromagneten) das Uhrwerk 
m ausgelöst. Dieses dreht langsam die Achse n, welche 
ein Zahnsegment o trägt. Dieses ist in Eingriff mit einem 
anderen Zahnsegment p, welches auf der Achse des H ah
nes c sitzt. Auf diese W eise wird der Hahn c selbst
tätig geschlossen, sobald sich Leuchtgas unter der Decke 
des mit der Schutzvorrichtung versehenen Raumes an
sammelt.

Das Thermometer e ist gebogen angeordnet, damit 
die Kugel recht nahe unter der Decke zu hängen kommt 
und die Wirkung recht schnell eintritt. H.
Kl. 36d. 162248 vom 16. Februar 1904. J e a n  Ha s e

i n W i e s b a d e n ,  Weinbergstr. 18. Luftbefeuchter 
mit über (len Rand eines Wassergefäfses überhiin- 
gendem Gewebe. (Fig. 123.)

Der Luftbefeuchter beruht auf der bekannten Idee, 
durch ein aus einem Wassergefäß über den Rand des
selben überhängendes Tuch durch Kapillarität und eine 
Art Heberwirkung das Wasser in so reichlichem Maße 
aus dem Gefäß zu ziehen, daß 'es aus dem Tuch unter
halb abtropft, wenn keine sehr lebhafte Verdunstung 
wirkt.

Nach der vorliegenden Erfindung werden die Saug
zelleu d nebeneinander mit einem schwanenhalsartigen 
oder schnabelförmigen Ansatz in ein oberes Wassergefäß 
eingehängt und tauchen mit ihrem breiten Fuß in ein 
feststehendes, mit dem oberen Gefäß durch Säulen b ver
bundenes unteres Gefäß a. Diese parallel nebeneinander 
stehenden Zellen bestehen einzeln aus einem Riemen oder 
einer Versteifung, über welche der Gewebestoff über
gezogen ist. Dadurch, daß sich unterhalb des Ansatzes 
die Zelle erweitert, wird eine im Verhältnis zur ange
saugten Wassermenge große Verdunstungsfläche herbei
geführt-, so daß bei starker Verdunstung, also lebhaftem 
Zug von trockner Luft zwischen den einzelnen Zellen,

Fig. 123.

wenig oder kein Tropfwasser in den unteren Trog ge
langt. Bei dauernd schwacher Verdunstung wird sich 
allmählich etwas Tropfwasser ansammeln, bis der obere 
Trog entleert ist. Dieses Tropfwasser wird aber teil-
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weise in der unteren Schale selbst verdunsten, teilweise 
wieder in die Saugzellen hochsteigen. Das letztere wird 
auch eintreten, wenn die Verdunstung so lebhaft ist, daß 
kein Wasser mehr in die unteren Teile der Saugzellen 
gelangt, namentlich wenn z. B. die ganze Vorrichtung 
auf einem Heizkörper steht; in diesem Falle kommt der 
untere Trog nur bei Abstellung des Heizkörpers zur 
Wirkung. H.
Kl. 45 e . K!2(i47 vom 27. Juni 1903. Frau E m i l i e  

V l a d e s e n  in G a r a  N n e e t  (Rumänien). Schutz
vorrichtung- an Maschinen zur Entfernung- der den 
Maiskolben umgebenden Blätter.

Die Vorrichtung hat den Zweck, den Arbeiter vor 
der Berührung mit den Werkzeugen zu schützen und den 
Maiskolben zu führen.

Die Fig. 124 und 125 zeigen in Schnitt und End
ansicht eine mit dieser Vorrichtung versehene Maschine, 
mit welcher sämtliche den Maiskolben umgebenden Blätter 
nahe dem Stempel auf einmal durchschnitten und hierauf mit
tels einer Abstreifvorrichtung vom unteren Teil des K o l

bens abgelöst werden, so daß der Maiskolben aus der ihn 
umgebenden Blätterhülle herausfällt.

Im Gestell 1 der Maschine ist die von der Scheibe 
11 angetriebene W elle 2 mit der Büchse 3 gelagert. An 
einem Ende der W elle 2 sitzt der die Werkzeuge tragende 
K op f 4. In dessen Mitte ist ein an seinem Ende mit 
Sägezähnen versehener Cylinder 5 befestigt, während an 
dem kreisförmigen Rand des Kopfes die den Abstreifer 
bildenden Zähne 6 sitzen. Um nun zu verhindern, daß 
die Hand des Arbeiters mit den umlaufenden Werkzeugen 
in Berührung kommt, ist ein den K op f umgebender 
Cylinder 7 vorgesehen, welcher im Gestell 1 gelagert ist 
und frei auf der Büchse gleitet, wobei ihm eine sich

gegen das Gestell stützende Feder in seiner den W erk
zeugkopf umgebenden Lage hält.

Auf dem anderen Ende der Welle kann eine Kreis
säge 9 angebracht sein, mittels welcher die Maisstengel 
von den Maiskolben abgeschnitten werden.

Der vom Arbeiter in den Cylinder eingeiührte und 
gegen die Cylindersäge gedrückte Maiskolben findet in 
diesem Cylinder Führung, wobei die federnde Lagerung 
des Cylinders ermöglicht, daß Maiskolben verschiedenster 
Form gegen die Werkzeuge gedrückt und von diesen be
arbeitet werden, ohne daß die Hand des Arbeiters mit 
den Werkzeugen in Berührung kommt. H.

»

Verschiedenes.
Rückblick auf die zwanzigjährige Tätigkeit der 

gewerblichen Berufsgenossenschaften. Am 1. Oktober 
1905 sind es zwanzig Jahre, seitdem die große Mehrzahl 
der gewerblichen Berufsgenossenschaften ihre Tätigkeit 
aufgenommen hat. Das erste Unfallversicherungsgesetz 
datiert zwar vom  6. Juli 1884, jedoch  konnte mit seiner 
Ausführung erst nach längerer Vorbereitung und nament
lich nach Einrichtung der Träger der Versicherung be
gonnen werden. Seitdem haben die gewerblichen und 
mit ihnen die etwas später errichteten landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften eine gewaltige Arbeit geleistet, 
die um so mehr anzuerkennen ist, als ein sehr großer Teil 
von ihr im Ehrenamt vollführt ist. Es wäre auch gar 
nicht möglich gewesen, die Unfallversicherung so durch
zuführen, wie dies der Fall gewesen ist, wenn nicht die 
A r b e i t g e b e r  sich hätten bereit finden lassen, die 
berufsgenossenschaftliche Verwaltung in die Hand zu 
nehmen. Es gibt glücklicherweise Tausende von Männern 
in Deutschland, die vom 1. Oktober 1885 bis jetzt Tag 
für Tag und unverdrossen sich der Ausübung des ihnen 
übertragenen Ehrenamtes gewidmet haben. Ihnen allen 
bei der W iederkehr des 20. Jahrestages in der berufs
genossenschaftlichen Tätigkeit zu danken, hat die deutsche 
Nation allen Anlaß. Gewiß hat auch die staatliche A r
beiterversicherung im allgemeinen und die Unfallversiche
rung im besonderen nicht den sozialen Frieden zwischen 
Arbeitgeber und Arbeiter herbeiführen können. Aber, 
was die Versicherung und namentlich die ehrenamtliche 
Tätigkeit der Arbeitgeber sowie ihre alleinige Aufbringung 
der Kosten in der Unfallversicherung den Arbeitern ge
zeigt hat, trägt zu diesem Frieden stark bei. Der Ar
beiter muß jetzt wissen, daß der Arbeitgeber nicht bloß 
ein Interesse an der Erfüllung des Arbeitsvertrages, son
dern auch an der Sicherung der Arbeiter gegen die 
Notfälle des Lebens hat. W äre das nicht der Fall, so 
würde er doch nicht neben dem Gelde auch noch einen 
großen Teil seiner Zeit der Arbeiterfürsorge widmen. 
Gerade dieses Moment wirkt denn auch in Arbeiterkreisen 
je  länger je  mehr. Und wenn die Sozialdemokratie in 
neuester Zeit gegenüber den Arbeiterversicherungsgesetzen 
im Reichstage eine ganz andere Stellung als früher 
einnimmt, so ist sie dazu eben durch den Umstand 
gezwungen worden, daß in der Arbeiterschaft der Segen
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der Arbeiterversicherung, an deren Durchführung die 
Arbeitgeberschaft im allgemeinen und namentlich bei 
der Unfallversicherung so tätigen Anteil nimmt, im
mer mehr erkannt wird. Mit Stolz kann und wird es 
alle an der berufsgenossenschaftlichen Verwaltung mit
arbeitenden Arbeitgeber erfüllen, daß nach allgemeinem 
Urteile ihre Versicherungsorganisation sich am besten von 
allen bisher eingeführten bewährt hat. Er rührt dies 
eben zum allergrößten Teil daher, daß in der berufsge
nossenschaftlichen Verwaltung Männer tätig sind, die in 
der Praxis stehen und nicht bloß dem Buchstaben der 
Gesetzes- und Verwaltungsbestimmungen folgen, sondern 
im Sinne der Gesetzgeber die vorkommenden Einzelfalle 
nach allen dabei mitsprechenden Tatsachen beurteilen und 
so erst wirklich den Arbeitern den Segen bringen, der 
aus der Unfallversicherung erwartet wurde. Man sollte 
sich hüten, diese Grundlage der berufsgenossenschaftlichen 
Verwaltung zu erschüttern. Sie hat sich in zwanzig 
Jahren bewährt, sie sollte auch ferner aufrecht erhalten 
werden. Auf jeden Pall können die in der berufsgenossen
schaftlichen Verwaltung tätigen Arbeitgeber am 1. Ok
tober 1905 auf reiche Erfolge ihrer unermüdlichen Arbeit 
zurücksehen. Hoffentlich stehen dem deutschen Gewerbe 
auch für die Zukunft ebenso uneigennützige Kräfte im 
gleichen Umfange für den in Rede stehenden Zweck zur 
Verfügung.

Schutzvorrichtungen an landwirtschaftlichen Ma
schinen. Der Vorstand der L a n d w i r t s c h a f t s k a m m e r  
f ü r  d i e  P r o v i n z  S c h l e s w i g  - H o l s t e i n  hatte 
jüngst erklärt, daß er dem Erlasse einer Verordnung über 
Schutzvorrichtungen an landwirtschaftlichen Maschinen 
nur dann zustimme, wenn in erster Linie durch Verord
nung des Bundesrates d e n  F a b r i k e n  auferlegt werde, 
nur Maschinen mit vorschriftsmäßigen Schutzvorschriften 
in den Handel zu bringen, da manche der letztem nach
träglich gar nicht oder doch nur mit unverhältnismäßig 
hohen Kosten angebracht werden könnten. Daraufhin 
haben sich die Fabrikanten landwirtschaftlicher Maschinen 
au den S t a a t s s e k r e t ä r  d e s  I n n e r n  mit der 
Frage gewandt, ob es beabsichtigt werde, den Fabriken 
diese Verpflichtung aufzuerlegen. Der Staatssekretär des 
Innern hat darauf erwidert: daß über den Erlaß einer 
reichsrechtlichen Vorschrift, nach der Maschinenfabrikan
ten und Maschinenhändjer unter Strafe gestellt würden, 
die Maschinen ohne die in den Unfallverhütungsvor
schriften der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
vorgeschriebenen S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  in den 
inländischen Verkehr brächten, zurzeit k e i n e  E r w ä 
g u n g e n  schwebten. —  Das ist unseres Erachtens be
dauerlich. W ir wüßten wahrhaftig nicht, was dagegen 
sprechen sollte. (Deutsche Tageszeitung.)

Der soeben erschienene V  e r w a l t u n g s b e r i c h t  de r  
Knappschafts-Berufsgenossenschaft gibt ein übersicht
liches Bild über deren Wirksamkeit im Jahre 1904. 
Beim deutschen Bergbau waren 642526 Personen gegen 
Un f a l l  versichert. Die Zahl der zur Anmeldung ge
kommenen Unfälle betrug 80204, das sind 124,8 auf 1000 
Versicherte. Entschädigungsgflichtige Unfälle, also solche,

die eine Erwerbsunfähigkeit von mehr als 13 W ochen 
oder den T od zur Folge hatten, ereigneten sich 9950 
oder 15,49 auf 1000 Versicherte. 1178 Unfälle hatten töd
lichen Verlauf, aus diesen hinterblieben 857 W itwen, 2410 
Kinder und 61 sonstige zu entschädigende Verwandte. Von 
den entschädigungspflichtigen Unfällen wurden veranlaßt: 
67,62 pOt. durch die Gefährlichkeit des Betriebs an sich, 
1,01 pOt. durch Mängel des Betriebs im besonderen, 3,43 
pOt. durch die Schuld der Mitarbeiter und 27,94 pCt. 
durch die Schuld der Verletzten selbst. Die seit Jahren 
gemachte Erfahrung, wonach der Dienstag der unfall
reichste Tag ist, bestätigt sich wieder sowohl für das Be
richtsjahr als auchfürden 11jährigen Durchschnitt der Jahre 
1894 bis 1904. Dem Dienstag am nächsten steht wieder 
wie im Vorjahre der Sonnabend. Die Aufwendungen 
für Unfallentschädigungen beliefen sich auf nahezu 17 
Mill. Mark. Dem Reservefonds wurden einschließlich der 
eigenen Zinsen desselben wieder über 3 Mill. Mark zuge
führt; derselbe hat die H öhe von nahezu 39 Mill. Mark 
erreicht. D ie Verwaltungkosten betrugen 3 pCt., die 
Kosten der Unfalluntersuchungen, der Feststellung der 
Entschädigungen, die Schiedsgerichts- und Unfallverhü
tungskosten, sowie die Kosten des Heilverfahrens inner
halb der ersten 13 W ochen nach dem Unfalle 2,7 pOt. 
der Jahresumlage. Der von den Unternehmern aufzu- 
bringeride Jahresbedarf betrug im ganzen annähernd 20 
Millionen Mark. Die Gesamtunfallkosten stellten sich 
im Berichtsjahre auf 30,97 M. für einen Versicherten 
und auf 26,57 M. für je  1000 M. Lohnsumme. Den 
Schiedsgerichten lagen 7617 Berufungen bezw. Anträge 
nach § 88 des Gewerbe - Unfall - Versicherungsgesetzes 
vor, wovon 5837 ihre Erledigung fanden. Beim Reichs
Versicherungsamt waren 2583 Rekurse anhängig; hiervon 
wurden erledigt 1767. Die an die Versicherten zur Aus
zahlung gekommenen Löhne bezifferten sich auf 750 Mill. 
Mark und es berechnet sich für einen Versicherten die 
Lohnsumme im Durchschnitt zu 1165,58 M. Die ehren
amtlichen Organe bei der Knappschafts-Berufgenossen
schaft, auch die Vorsitzenden, erhalten für ihre Mühe
waltung keinerlei Entschädigung.

Gleichgültigkeit der Arbeiter gegen Betriebsge
fahren. W ie in den letzten Jahresberichten der preußischen 
Gewerbeaufsichtsbeamten festgestellt wird, hat die Z a h l  
d e r  Üb e r t r e t u n g e n  von berufsgenossenschaftlichen Un
fallverhütungsvorschriften seitens der Arbeitgeber erheblich 
abgenommen; weit mehr trägt das Verhalten der Arbeit
nehmer zur Herbeiführung von Unfällen bei.

So erwähnt d e r B e a m te  fü r  L i e g n i t z ,  daß Leicht
sinn, Nichtbenutzung oder Entfernung bew'ährter Schutz
vorrichtungen und Nichtbeachtung der Betriebsvorschriften 
den Gewerbeaufsichtsbeamten nur zu häufig bei den R evi
sionen aufstoßen. Eine g r o ß e  Z a h l  s e l b s t v e r s c h u l d e 
t er  Un f ä l l e ,  so fügte er hinzu, würde andernfalls nicht 
zu beklagen sein. V or  längerer Zeit setzte einmal eine 
Bewegung ein, die die Entschädigung für selbstverschuldete 
Unfälle zwar nicht beseitigen, aber gegenüber der für 
andere herabsetzen wollte, um die Arbeiter zu größerer 
Aufmerksamkeit zu veranlassen. Die Bewegung hat Früchte 
nicht getragen. Dafür ist aber auch d ie  G l e i c h g ü l 
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t i g k e i t  d e r  A r b e i t e r  g e g e n  d ie  B e t r i e b s g e f a h r e n  
g e b li-e b e n . D e r  B e a m t e  f ür  M a g d e b u r g  hat die
selbe Beobachtung wie der für Liegnitz gemacht. Er 
meint, die ständige Beschäftigung an den gefährlichen 
Maschinen und Einrichtungen führe eben allzuleicht zur 
Gleichgültigkeit, daher empfehle es sich, daß bei gefähr
lichen Einrichtungen die Zahl der Arbeiter tunlichst ein
geschränkt wird. Genau die gleichen Beobachtungen hat 
der B e a m t e  f ür  H i l d e s h e i m  bezüglich der Arbeiter 
gemacht. Er erwähnt eine andere , gegen die Gleich
gültigkeit in seinem Bezirk getroffene Einrichtung. Danach 
wei'den in einigen Betrieben von den Arbeitern K om 
missionen frei gewählt, die allmonatlich einmal die zu 
überwachenden Betriebsabteilungen auf das Vorhanden
sein genügender Schutzvorrichtungen zu besichtigen haben. 
Die auf die Revision verwendete Zeit wird vergütet. 
Ähnliche Erfahrungen werden aus den Bezirken Arnsberg, 
Kassel und Koblenz mitgeteilt.

Man wird also noch lange damit zu rechnen haben, 
daß ein großer Teil der Unfälle a u f d ie  S c h u l d  d e r  
A r b e i t e r  s e l bs t  z u r ü c k z u f ü h r e n  is t.

Staiibabsange-Vorrichtungen. Durch polizeiliche 
Verfügung war den Rauhereibesitzern in M.-Gladbach 
aufgegeben worden, an ihren Rauh-, Scher- und Bürst- 
maschienen S t a u b a b s a u g e - V o r r i c h t u n g e n  arizubrin- 
gen. Hiergegen hatten sie Beschwerde erhoben, da der 
Wert derartiger Vorrichtungen sehr verschiedenartig 
beurteilt werde und die Anlagen sehr kostspielig seien. 
D ie Regierung, die daraufhin die Sachlage durch den 
Gewerbeinspektor und besonders entsandte Beamte in 
den Betrieben selbst prüfen ließ, hat nunmehr die Be
schwerden als unbegründet zurückgewiesen , weil die 
jetzige Staubentwicklung die Gesundheit der Arbeiter ge
fährde.

In den neuen Unfallverliiitungsvorschriften der
Hannoverschen Baugewerksberufsgenossenschaft sind fo l
gende wichtige Bestimmungen aufgenommen: a) Für Be
triebsinhaber und Betriebsbeamte: „DerGenuß von Brannt
wein, Lagerbier und sonstigen geistigen Getränken während 
der Arbeitszeit ist verboten, insbesondere ist der Handel mit 
geistigen Getränken auf d.er Arbeitsstelle auf das strengste 
zu verbieten. Der Arbeitgeber ist jedoch  verpflichtet, für 
genießbares Trinkwasser auf der Baustelle Sorge zu tragen.“
b )F ür Arbeitnehmer: „D er Genuß von Branntwein, Lager
bier und sonstigen geistigen Getränken ist während der 
Arbeitszeit verboten. Auch wird der Handel mit solchen 
Getränken auf den Arbeitsstellen streng untersagt.“ Die 
Vorschriften werden am 1. März 1906 in K raft treten. Diese 
sehr vernünftige Anordnung zur Wahrung von Leben 
und Gesundheit der Bauarbeiter sollte überall nachgeahmt 
werden. Die Landesversicherungsanstalten haben das 
stärkste Interesse an der genauen Durchführung derartiger 
Schutzmaßregeln.

D er Beirat fiir Arbeiterstatistik unter dem Vor
sitz des Präsidenten des Kaiserlichen Statistischen Amts 
Dr. von der Borght hat in einer diesjährigen Sitzung 
folgenden Antrag einstimmig angenommen: Den Herrn

Reichskanzler (Reichsamt des Innern) zu ersuchen, den 
Beirat für Arbeiterstatistik mit Erhebungen über die 
Arbeiterverhältnisse: Arbeitszeit, Sonntagsruhe, Arbeits
ordnung, Löhne, Strafen, Gefährdungen von Gesundheit 
und Leben, bestehende Schutzvorschriftcn, Aufenthalts
räume etc. in den Betrieben der elektrischen, Pferde- 
und Dampfstraßenbahnen zu beauftragen.

Die Unfallgefnlir im Giefsereibetriebe ist ver
hältnismäßig hoch, weil das Hantieren mit den glühenden 
das flüssige Metall enthaltenden Tiegeln zu den schwierig
sten Arbeiten gehört. In modernen Gießereien werden 
jetzt durchweg zum Ausheben der Tiegel aus den Schmelz
öfen mechanische Hebevorrichtungen verwendet. Als ein 
weiterer Fortschritt ist die Beschaffung eines Trag
apparates anzusehen, der dazu dient, die Tiegel während 
des Transportes von den Ofen zu den Formen sicher 
festzuhalten und zu verhindern, daß die Tiegelböden 
unter der Last des Inhalts abreißen und der glühende 
Inhalt sich auf die Füße der Arbeiter ergießt. Der heiße 
Tiegel wird nämlich auf einen Untersatz gestellt, von 
dem drei in Scharnieren bewegliche Seitenstäbe ausgehen. 
Diese Stäbe sind an ihren freien Enden hakenförmig um
gebogen. Beim Anlegen der Tragzange richten sich die 
drei Stäbe auf und die Haken hängen sich in die Zange 
ein. Der Tiegel ruht also sicher auf dem Untersatz auf 
und kann der Zange nicht entschlüpfen, wie das sonst 
leicht der Fall ist. Auch vermag er nicht umzukippen, 
denn die Seitenstäbe halten ihn auf.

(W elt der Technik.)

Vermehren die Sicherheilsvorrichtuugen die Un
fälle? Die Zeitschrift „Iron. A g e “ berichtet, daß in einer 
englischen Ingenieur-Zeitschrift ein Schriftsteller aus der 
Zahl der gemeldeten Unfälle in gewerblichen Betrieben 
eine Schlußfolgerung zieht, die in dem Satze gipfelt: 
„Jedermanns Freiheit liegt in seiner eigenen Aufmerksam
keit; sie wird zerstört, sobald man ihn künstlich hemmt.“  
Mit anderen W orten, es wird behauptet, daß die wach
sende Anwendung von Sicherheitsvorrichtungen, welche 
doch bestimmt ist, die Gefahr von Unglücksfällen auf ein 
Minimum zu verringern, in genau umgekehrter Weise 
arbeitet und dazu dient, die Gefahr zu vergrößern. Die 
Theorie gründet sich auf eine Statistik der Unfälle in 
gewerblichen Betrieben Groß-Britanniens für die Jahre 
1897 und 1904. Im Jahre 1897 betrug die Zahl der Ge
töteten 513, die der Verletzten 35000, während im Jahre 
1904 die Zahl der Toten 721, die der Verletzten 78000 
betrug. Das Anwachsen der Zahl der Verletzten war be
sonders zu bemerken bei sich häufig wiederholenden Fäl
len. Der in obigem Satze ausgesprochene Tadel enthält 
eine schwere Anschuldigung im Hinblick auf die A n
strengungen, Vorschriften und behördlichen Bestimmungen, 
welche oft unter Aufwendung erheblicher Kosten gemacht, 
bezw. mit Eifer durchgeführt w erden, um die Gefahren 
der gewerblichen Betriebe zu beseitigen oder doch zu 
verringern. Es ist ein müßiger, durch nichts begründeter 
Tadel, der hier leichtfertig ausgesprochen wird, liegen 
doch ganz andere Begründungen vor, welche die gedachten 
Bestrebungen vollauf gerechtfertigt erscheinen lassen.
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Sollte wirklich ein Körnchen Wahrheit in der Schluß
folgerung des englischen Schriftstellers liegen, so mag dies 
vielleicht auf einige wenige sorglose Arbeiter zutreffen, die 
durch ihr Verhalten die Gefahren vermehren, nicht aber 
dürften die Vorwürfe bei der großen Masse der Arbeiter 
und im Hinblick auf die Vorteile, welche für die Gesamtheit 
des arbeitenden Volkes erzielt werden, gerechtfertigt sein. In 
der erwähnten Statistik dürfte zunächst nicht berücksichtigt 
sein, daß die Zahl der Beschäftigten im Jahre 1904 jeden
falls viel größer war, als sieben Jahre vorher. Vielleicht war 
auch dieZahl der sich wiederholendenUnfällevollständiger, 
schloß jedoch  nicht einen größeren Prozentsatz weniger 
schwerer Fälle ein. Verschiedene Umstände müssen bei 
einer solchen Statistik verglichen werden. Ein sehr wich
tiger Umstand durfte auch die Art und W eise sein, in 
welcher der englische Arbeiter arbeitet und die wesent
lich verschieden von der des amerikanischen Arbeiters ist.*) 

Unzweifelhaft scheinen sich neuerdings in den eng
lischen Fabriken Methoden einzubürgern, welche auf ein 
schnelleres Arbeiten hinwirken. Es gibt dort jetzt schon 
größere Vereinigungen zu dem Zwecke, größere und bil
ligere Arbeitsleistungen zu erzielen. Das althergebrachte 
langsame Abwägen ist durch größeren Eifer und größere 
Schnelligkeit bei der Arbeit ersetzt. Die natürliche Folge

*) Diese Begründung erscheint deshalb von Bedeu
tung, weil sie eine zutreffende Antwort auf die auch im 
Reichstag oft erörterte Frage der Vermehrung der Unfälle 
in Rücksicht auf die englischen Verhältnisse gibt. Es ist 
tatsächlich richtig, daß die Leistungen der amerikanischen 
Arbeiter, welche in dem Aufsatz denen der englischen 
gegenüber gestellt werden, höhere sind, als die der eng
lischen Arbeiter, In England wird durch die Gewerk
vereine die Leistung des einzelnen Arbeiters künstlich 
zurückgehalten, während die Entwicklung der amerika
nischen Industrie in der Erhöhung der Leistung des ein
zelnen Arbeiters gipfelt. Trotzdem läßt sich auch in 
England, falls seine Industrie im W ettbewerb die ihr 
zukommende Stelle sich erhalten will, die Förderung der 
Arbeitsleistung nicht aufhalten. Zu einer solchen be
darf es der Erziehung und der Anpassung, auch die A n 
passung an die hierdurch veränderten Arbeitsbedingungen. 
D ie Übertragung dieser Auffassung auf unsere deutschen 
Verhältnisse liegt nahe. Unsere Industrie hat es recht
zeitig verstanden, sieh die von Amerika kommenden 
Lehren zu Nutze zu machen. Mehr oder weniger befin
den sich alle Industriezweige in einer Umwandlung. E r
höhte Anforderungen werden überall gestellt, infolge
dessen sind neue Einrichtungen an der Tagesordnung. 
An diese müssen sich die Arbeitsgewohnheiten anpassen. 
Mit dieser Umwandlung hängt zweifellos auch die Stei
gerung der Unfälle zusammen, für die selbstverständlich 
auch noch andere Gründe mitsprechen (z. B. die pein
liche Genauigkeit, mit der jetzt jeder, auch der kleinste 
Unfall gemeldet wird, die klarere Auslegung des Begriifs 
Betriebsunfall seitens der Rechtsprechung u. a. m. V gl. 
die ausführlichen und wissenschaftlich begründeten Unter
suchungen von Dr. Lange und Dr. Saucke im „Archiv 
für soziale Gesetzgebung und Statistik,“  Bd. 11 und 
„A rbeiter-Versorgung“  Bd. 22.

hiervon dürfte sein, daß bei schnellerem Arbeiten weniger 
Vorsicht geübt wird, als vielleicht im Interesse der Un
fallverhütung wünschenswert erscheint.*)

Angesichts der gegen die Sicherheitsvorrichtungen er
hobenen Anschuldigungen muß festgestellt werden, daß 
der Arbeiter doch wohl erst dann vollkommen sorglos 
für sein Leben und seine Glieder sein w ird , wenn die 
Sicherheitsvorrichtungen tatsächlich alle erdenklichen Ge
fahren beseitigen. Dies tun die meisten Vorrichtungen 
allerdings nicht —  und können es auch nicht tun —  sie 
sollen nur möglichst viele Gefahren beseitigen. Es ist 
absurd zu sagen, eine vermehrte Quelle der Gefahr sei 
darin zu suchen, wenn man z. B. Triebräder einhüllt, da
mit der Rockärm el oder die Hand des Arbeiters nicht 
in das Getriebe gezogen werden kann. Wenn diese eine 
Gefahr beseitigt ist, lernt der Arbeiter keineswegs die 
Gefahr ähnlicher Maschinenteile mißachten, welche durch 
ihre Anwendung oder Beschaffenheit nicht geschützt wer
den können. Überall, wo derartige Teile Vorkommen, 
muß für ihn Gefahr vorhanden sein. Der Arbeiter aber 
weiß dies, auch wird er von seinem Meister oder In 
genieur darauf aufmerksam gemacht und wird dadurch so 
vorsichtig, wie es die gegebenen Umstände gestatten.

Ein sorgloser Arbeiter oder eine sorglose Arbeiterin 
läuft natürlich doppelte Gefahr, aber die Gefahr ist ge
ringer als in der Zeit, wo Schutzvorrichtungen noch nicht 
eingeführt waren. Niemand wird behaupten wollen, daß die 
Eisenbahnbediensteten heute dieselbe Gefahr laufen, wie 
zu der Zeit, in welcher automatische Kupplungen noch 
nicht allgemein eingeführt waren, ln  jeder Fabrik sind 
jetzt Schutzvorrichtungen als ein wesentlicher Teil der 
Betriebseinrichtungen angebracht. Größere Konzentration 
bei den Handarbeiten mag ein Anwachsen des Prozent
satzes der Unfälle hervorrufen, aber wir müssen bezwei
feln, ob ' dieses Anwachsen annähernd so groß ist, als 
es unter gleichen maschinellen Arbeitsbedingungen ist. 
Aber bei diesen fehlen die Sicherheitsvorrichtungen, die 
wenige Jahre vorher nur in dem natürlichen Sinn und 
Gefühl des Arbeiters für Vorsicht bestanden.

Vom Arbelteiversichcriingskoiigrefs. In einer 
Sitzung hat sich der Kongreß auch mit der so überaus 
wichtigen Frage der i n t e r n a t i o n a l e n  U n f a l l 
s t a t i s t i k  befaßt. Der Vorsitzende brachte die Zu
schrift des Sektionschefs v. J n a m a - S t e r n e g g  zur 
Kenntnis, in welcher die Frage der Schaffung einer i ti - 
t e r n a t i o n a l e n  U n f a l l s t a t i s t i k  vom Stand
punkte der allgemeinen Statistik erörtert wird. Bei der 
Behandlung dieser Frage gibt namens des Referenten 
C h e y s s o n  (Paris) Eduard F u s t e r eine kurze Dar
stellung des Referates, welches sich hauptsächlich mit 
den Schwierigkeiten beschäftigt, die der Herstellung der 
internationalen Unfallstatistik gegenüberstehen. Das R e
ferat gipfelt in dem Vorschlage, eine K o m m i s s i o n  
einzusetzen, welche die Frage einer genauen Beratung zu

*) Unserer Ansicht nach dürfte dies oben nur so 
lange zutreffend sein, als sich die Arbeiter noch nicht 
an diese neueren Arbeitsmethoden gewöhnt haben.

D. Red.
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unterziehen hätte und sowohl mit dem Kongreß als auch 
mit dem „Institut internationale de Statistique“  in Ver
bindung stehen müßte.

Regierungsrat Dr. K a a n  (W ien) will jene Momente 
hervorheben, die eine Einigung der einzelnen Länder in 
dieser Frage zu erleichtern scheinen. Er schlägt fo l
gende R e s o l u t i o n  v o r :

„D er V ll . internationale Arbeiter-Versicherungskon
greß hat mit großem Interesse von jenen Beschlüssen 
Kenntnis genommen, die bei der diesjährigen Session 
des i n t e r n a t i o n a l e n  s t a t i s t i s c h e n  I n s t i t u 
t e s  in L o n d o n  die Angelegenheit der Einrichtung einer 
internationalen Unfallstatistik gefaßt wurden. Der K on
greß beschließt auch seinerseits die E i n s e t z u n g  e i ne r  
K o m m i s s i o n  zum weiteren Studium dieser Frage 
und beauftragt diese Kom m ission, sich mit der von 
dem statistischen Institute eingesetzten Kommission ins 
Einvernehmen zu setzen. Der Kongreß versagt es sieh 
zwar, der Kommission für ihre Arbeiten bestimmte Direk
tiven zu erteilen, empfiehlt jed och , die dem Kongresse 
von den Herren C h e y s s o n ,  K a a n ,  J u s t e r  und 
K l e i n  vorgelegten Referate über internationale Unfall
statistik der Kommission zur eingehenden Würdigung. 
Der Kongreß würde es überdies begrüßen, wenn zunächst 
ein praktischer Versuch gemacht würde, eine z u s a m 
m e n f a s s e n d e  D a r s t e l l u n g  der gegenwärtig vor
handenen u n f a l l s t a t i s t i s c h e n  E r g e b n i s s e  
in den einzelnen Ländern zu veröffentlichen.“

In die Kommission zum Studium der Unfallstatistik 
werden F u s t e r ,  K a a n ,  K l e i n ,  K o e g l e r ,  M a 
g a 1 d i und M o s e r  vorgeschlagen.

Kais. Regierungsrat Dr. G. A. K l e i n  referiert über 
die Frage der Einrichtung einer internationalen Unfall
statistik auf Grund der deutschen unfallstatistischen Er
fahrungen. Referent gelangt zu dem Schlüsse, es sei 
eine synoptische wissenschaftliche Bearbeitung der Er
gebnisse der Unfallstatistiken der einzelnen Staaten er
wünscht, und diese mit der Schilderung der Grundzüge 
und Einrichtungen der Unfallversicherung in Verwaltung, 
Rechtsprechung und Statistik zu verbinden.

Unterstaatssekretär Dr. M a y e r  (Berlin) beantragt 
unter Zustimmung der Kongreßteilnehmer, es möge an 
das Präsidium des statistischen Institutes in London mit 
dem Ersuchen herangetreten werden, in Gemeinschaft mit 
dem Arbeiterversicherungskongreß eine Kommission zum 
Studium der Unfallstatistik zu bilden.

D eutsche U nfa llversicherung im Auslände. Ein
deutscher Maschinenbauer erlitt in Haidar Pascha bei 
Konstantinopel einen Unfall, als er bei der von der Zweig
niederlassung der deutschen Firma S. u. H. in Wien 
übernommenen Herstellung einer elektrischen Licht- und 
Kraftanlage für die dortige Hafenbeleuchtung beschäftigt 
war. Er nahm wegen der Folgen dieses Unfalls die zu
ständige Berufsgenossenschaft im W ege der Klage in 
Anspruch, weil der Wiener Betrieb der Firma einen Teil 
des von dieser in Deutschland unterhaltenen, bei der be
klagten Berufsgenossenschaft versicherten Unternehmens 
bilde. Sein Entschädigungsanspruch wurde durch Urteil 
des Reichsversicherungsamtes vom 19. November 1904

(Deutsche Juristen - Zeitung No. 12) abgewiesen. Die 
Versicherung eines inländischen Betriebes ist allerdings 
räumlich nicht unter allen Umständen auf das Inland be
schränkt; es werden vielmehr von der Versicherungs
pflicht vielfach auch solche Betriebstätigkeiten mit erfaßt, 
die sich in örtlicher Loslösung von der im Inlande be
findlichen Betriebsanlage im Auslande vollziehen. Dies 
gilt aber nur insoweit, als die im Auslande vorzunehmen
den Arbeiten nicht von solchem Umfange oder solche, 
Dauer sind, daß sie nicht mehr eine unselbständige Aus
strahlung eines inländischen Betriebes, sondern für sich 
einen selbständigen Betrieb bilden. Eine solche unselb
ständige Ausstrahlung des inländischen Betriebes konnte im 
vorliegenden Falle nicht mehr angenommen werden, zumal 
es sich bei dem Betriebe in W ien um eine besondere 
Zweigniederlassung handelt, die als solche der österreichi
schen Staatsaufsicht untersteht, besondere Bilanzen zieht, 
selbständig Beamte und Arbeiter anstellt und ein be
sonderes räumliches Geschäftsgebiet bearbeitet, so daß es 
sich nicht lediglich um einen unselbständigen Teil des 
inländischen Betriebes der Firma handelt.

Literatur.
B etrieb  von F abriken , bearbeitet und herausge

geben von Dr. F. W . R. Z i m m e r m a n n ,  Geh. Finanz
rat in Braunschweig ■— von F r a n k e n b e r g ,  Stadt
rat in Braunschweig —  A. J o h a n n i n g ,  Fabrikdirektor 
in Baden-Baden —  Dr. R. S t e g e m a n n ,  Regierungs
rat in Braunschweig. 436 S. gr. 8 °  Verlag von B. G. 
Teubner in Leipzig. Preis geh. 8. — , gebd. 8.60.

D er Inhalt dieses beachtenswerten Werkes erstreckt 
sich auf folgende K apitel:

1. Die geschichtliche Entwicklung und die volkswirt
schaftliche Bedeutung der Fabriken. (Z.) 2. D ie Organi
sation des Betriebes. (J .) 3. Die besonderen gesetzlichen
Bestimmungen für den Fabrikbetrieb, (v. F .) 4. V er
sicherung des Unternehmers gegen Feuersgefahr, H aft
pflicht u. s. w. (v. F.) 5. Die Arbeiterversicherungsge
setze. (v. F.) 6. Betriebseinrichtungen für die Wohlfahrt
der Arbeiter. (St.)

W ir werden noch eingehender über dieses Werk 
berichten. (D. Sehr.)

Schriftleitung und Verlag
des G.-T. R. haben eine n e u e  E i n r i c h t u n g  getroffen, 
mit welcher sie beabsichtigen ihren g e e h r t e n  L e s e r n  
eine ganz besondere A n n e h m l i c h k e i t  zu bieten.

Es handelt sich um leihweise, kostenfreie Überlassung 
derjenigen Bücher, w'elche für .Redaktionszwecke beschafft, 
bezw. derjenigen, welche der Schriftleitung zurBesprechung 
zugegangen sind und in Zukunft zugehen werden.

Die Sammlung enthält in der Hauptsache nur solche 
W erke, welche derRichtungunserer Zeitschrift entsprechen, 
zu deren Anschaffung jedoch  der einzelne Interessent 
sich nicht immer entschließen kann.

D ie zunächst zur freien Benutzung bestimmten Bände 
sind in einem besonderen Verzeichnis aufgeführt, welches 
auf der 5. Umschlagseite dieses Heftes abgedruckt ist.

Für die Schriftleitung verantwortlich : Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in GroBB-Lichterfelde-W. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H., Roitzsch.
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Unfallverhütung und technische Aufsichtsbeamte in Deutschland.*)
Von Dr. Krisehe, Geheimem Regierungsrat im Kgl. Sächsischen Ministerium des Innern.

Die Unfallverhütung ist zunächst eine all
gemeine, polizeiliche Aufgabe des Staates. Nicht 
in dem Sinne, daß die polizeiliche Fürsorge den 
Einzelnen auf Schritt und Tritt zu begleiten 
hätte; wohl aber gehört es zu der dem Staate 
obliegenden guten Ordnung des Gemeinwesens, 
daß er, so wie er für Körperverletzungen und 
Tötungen deu Urheber straf- und zivilrechtlich 
verantwortlich macht, auch polizeilich schon der 
bloßen Gefährdung von Leben und Gesundheit 
des Einzelnen durch andere entgegenwirkt. Es 
ist Sache des inneren Staatsrechtes und von den 
Verhältnissen abhängig, ob zur Erfüllung dieser 
Aufgabe der Weg der Gesetzgebung beschritten 
oder ob die Landeszentralbehörde oder untere 
Verwaltungsbehörden mit der allgemeinen poli
zeilichen Ordnung auf diesem Gebiete betraut 
werden.

Mit am frühesten ist sich der Staat der Auf
gabe, Unfälle zu verhüten, gegenüber den be
sonderen Gefahren des Bergbaues bewußt ge
worden. W o immer der Bergbau einen größeren 
Umfang erreichte, finden wir betriebspolizeiliche 
Vorschriften und die Sorge für ihre gewissenhafte 
Beaclitung durch Anstellung besonderer Beamter. 
Und wie im Bergwesen schon zeitig die Kranken-, 
Unfall- und Invalidenversicherung vorbildlich aus
gestaltet worden ist, so bat auch die Bergpolizei 
die Unfallverhütung mehr und mehr vervollkomm
net. Die Knappschaftsberufsgenossenschaft ist 
deshalb unter den deutschen gewerblichen Berufs- 
genossenscliaften die einzige, die zurzeit noch keine 
berufsgenossenschaftlichen U nf allverhütungsvor
schriften besitzt und ihrer auch am ehesten ent- 
raten kann.

Auch sonst finden sich auf einzelnen Ge

*) Vortrag, gehalten auf dem 7. Internationalen Ar
beiterversicherungskongreß in Wien.

bieten des Erwerbslebens schon zeitig Unfall
verhütungsvorschriften polizeilichen Ursprunges.

Es sind aber lange einzelne Ansätze ge
blieben ; selbst noch als die deutsche Gewerbe
ordnung nach dem Vorgänge einzelner deutscher 
Bundesstaaten in § 107 bestimmt hatte, daß 
jeder gewerbliche Unternehmer verbunden sei, 
auf seine Kosten alle diejenigen Einrichtungen 
herzustellen und zu unterhalten, die mit Rück
sicht auf die besondere Beschaffenheit des Ge
werbebetriebes und der Betriebstätte zu tun
lichster Sicherung der Arbeiter gegen Gefahren 
für Leben und Gesundheit notwendig sind. Eine 
umfassendere Tätigkeit im gewerblichen Arbeiter
schutze entwickelte sich erst, nachdem mit der 
Ausführung dieser Bestimmung besondere Ge
werbeaufsichtsbeamte beauftragt worden waren, 
wie dies im Königreiche Sachsen durch Ver
ordnung vom 4. September 1872, allgemein in 
Deutschland durch das Gesetz über die A b
änderung der Gewerbeordnung vom 17. Juli 1878 
geschehen ist.

Uber Art und Umfang der Tätigkeit dieser 
Fabriken-lnspektion legen die Berichte rühm
liches Zeugnis ab, in denen die Gewerbeauf
sichtsbeamten jährlich über ihre Wirksamkeit 
Bechenschaft ablegen und ihre Erfahrungen und 
Anregungen zur allgemeinen Verwertung mit
teilen. Und von Jahr zu Jahr ist die Gewerbe
aufsicht besser ausgestaltet worden. Um hierfür 
einige Zahlen anzuführen, sei kurz erwähnt, daß 
im Jahre 1882 in ganz Deutschland 61 tech
nische Beamte mit der Überwachung der Fabriken 
beauftragt waren, während ihre Zahl im Jahre 
1903 sich bereits auf 382 belief. Von ihnen 
waren bei den Regierungsbehörden 42 angestellt; 
der praktische Aufsichtsdienst beschäftigte 180 
Gewerbeinspektoren, 138 Assistenten, 17 Assi
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stentinnen, 5 weibliche Vertrauenspersonen und 
außerdem 6 chemische Sachverständige. Die 
Zahl der Revisionen betrug im Jahre 1887 
(schätzungsweise, da die Statistik fiir die da
malige Zeit die Zahl der mehrfach revidierten 
Anlagen nicht genau auseinander hält) insge
samt 25000, im Jahre 1903 dagegen 167341. 
Der Einfluß des verstärkten Vorgehens der staat
lichen Verwaltung machte sich sehr bald auch 
in den technischen Wissenschaften geltend, die 
mehr und mehr der Unfallsicherheit der Ma
schinen ihre Aufmerksamkeit zuwendete, und in 
der Industrie, die sich in eifrigem Wettbewerbe 
bemühte, die Betriebssicherheit ihrer Erzeugnisse 
immer weiter zu vervollkommnen.

Neben die staatliche Aufsicht auf dem Ge
biete des Arbeiterschutze's ist nun durch die 
Unfallversicherungs-Gesetzgebung die Aufsicht 
der Berufsgenossenschaften über die Betriebe 
ihrer Mitglieder gestellt worden. Lag es schon 
an sich nahe, in einem zur Linderung der Un
fallschäden bestimmten Gesetze der alten Wahr
heit eingedenk zu sein, daß besser als die Hei
lung eines Schadens dessen Verhütung sei, so 
mußte auch daran gelegen sein, den Berufs
genossenschaften Mittel an die Hand zu geben, 
ihrer Rentenbelastung durch eigene Kraft und 
Tätigkeit entgegenzuwirken. Das Unfallversiche
rungsgesetz vom 6. Juli 1884 ermächtigte die 
Berufsgenossenschaften zum Erlasse von Unfall
verhütungsvorschriften für ihre Mitglieder. Ge
werbliche Unternehmer, die diese Vorschriften 
nicht beachten, können vom Genossenschaftsvor- 
stande mit Zuschlägen zu den Genossenschafts
beiträgen oder mit Einschätzung ihrer Betriebe 
in eine höhere Gefahrenklasse, Versicherte da
gegen, die das zur Verhütung von Unfällen vor
geschriebene Verhalten nicht beobachten, von 
der Ortspolizeibehörde oder dem Vorstände ihrer 
Betriebskrankenkasse mit Geldstrafen bis zu 6 
Mark bestraft werden. Dank insbesondere der 
fortgesetzten Anregungen des Reichs-Versiche
rungsamtes haben auch die meisten Berufsge
nossenschaften Unfallverhütungsvorschriften er
lassen. Im Jahre 1889 hatten bereits 45 von 
insgesamt 59 gewerblichen Berufsgenossenschaften 
solche Vorschriften eingeführt. Die Gesetzgebung 
des Jahres 1900 ergänzte dann auch die Be
stimmungen über Unfallverhütung und Über
wachung der Betriebe in verschiedenen Be

ziehungen. Praktisch von großer Wichtigkeit 
war namentlich, daß den Berufsgenossenschaften 
gestattet wurde, bei Zuwiderhandlungen gegen 
die Unfallverhütungsvorschriften auch Geldstrafen 
zu verhängen. Denn von der Befugnis, Verstöße 
gegen diese Vorschriften mit Zuschlägen auf die 
Genossenschaftsbeiträge oder mit Einschätzung 
in eine höhere Gefahrenklasse zu ahnden, konnte 
nicht wohl bei minder schweren Verfehlungen 
Gebrauch gemacht werden, wie auch jetzt noch 
diese Strafmittel verhältnismäßig nur wenig an
gewendet werden. Deshalb sah man unter der 
Herrschaft des älteren Rechtes tatsächlich in 
vielen Fällen von Strafen ab, wo jetzt durch 
Verhängung geringer Geldstrafen der Durch
führung der Vorschriften nachdrücklich gedient 
wird.

Die Gesetzgebung des Jahres 1900 gab aber 
einem Teile der Berufsgenossenschaften auch 
Anlaß, ihre Unfallverhütungsbestimmungen einer 
umfassenden Umarbeitung unter Berücksichtigung 
der inzwischen gesammelten Erfahrungen zu unter
ziehen. Noch immer wird an tunlichster Vervoll
kommnung der Erfüllung dieses Teiles der berufs
genossenschaftlichen Aufgaben fleißig gearbeitet.

Wie beim staatlichen Arbeiterschutze zeigte 
sich indessen sehr bald, daß durch bloße Vor
schriften und gelegentliche Bestrafungen anläß
lich von Unfällen infolge vorschriftswidriger Be
triebseinrichtungen nicht viel erreicht wird. Eine 
tatkräftige Bekämpfung der unfallgefährlichen 
Betriebseinrichtungen beginnt deshalb in der 
Hauptsache erst, seitdem die Berufsgenossen
schaften zur Revision der einzelnen Betriebe 
übergegangen sind und hierfür besondere Be
amte bestellt haben. Schon vor dem Inkraft
treten der abgeänderten Unfallversicherungsge
setze ist dies vielfach geschehen. Am 1. Ok
tober 1889 waren bereits bei 41 gewerblichen 
und 1 landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 
insgesamt 119 Revisionsbeamte tätig. Ende 1904 
belief sich die Zahl allein der von den gewerb
lichen Berufsgenossenschaften angestellten tech
nischen Aufsichtsbeamten auf 235; nur 7 gewerb
liche Berufsgenossenschaften waren im Rück
stände. Für den Umfang ihrer praktischen Wirk
samkeit kann als Maßstab dienen, daß 1903 von 
den damals angestellten 217 technischen Auf
sichtsbeamten 25 009 Tage zu Revisionen ver
wendet wurden, von denen 14119 Tage auf die
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Betriebsüberwachung, 3532 auf Lohnbuchrevision, 
4667 Tage auf beide Tätigkeiten gemeinschaftlich 
und 2691 Tage auf die Rentnerkontrolle entfielen. 
Dabei wurden 109 653, das ist 21 Prozent der 
den beteiligten Berufsgenossenschaften zugehöri
gen Betriebe von den Beamten besichtigt.

Die Berichte, die über die Tätigkeit der tech
nischen Aufsichtsbeamten und deren Ergebnisse 
dem Reichs-Versicherungsamte zu erstatten sind, 
geben ein anschauliches Bild davon, welche Fülle 
gemeinnütziger Arbeit sich hinter diesen Zahlen 
verbirgt. Besonders erfreulich ist es verzeichnen 
zu können, daß die beteiligten Unternehmer die 
Tätigkeit dieser Beamten zumeist nicht als lästige 
Überwachung empfinden, vielmehr den Beamten 
mit wenig Ausnahmen bereitwillig entgegenkom
men und sie vielfach mehr als sachverständige 
Berater in dem ihnen überwiesenen Geschäfts
kreise und wohl auch noch in manchen anderen 
Fragen ihres Industriezweiges begrüßen. Die 
besonderen Sachkenntnisse und Erfahrungen, die 
diesen Beamten in dem einzelnen Industriezweige 
zu eigen sind, verleihen ihnen gegenüber den 
staatlichen Aufsichtsbeamten einen Vorzug; diese 
Beschränkung auf einen einzelnen Industriezweig 
macht auch ihre Anregungen, die in vielen Be
richten dieser Beamten über Unfallverhütung ge
geben werden und den Mitgliedern der Berufs
genossenschaften mit dem Geschäftsberichte zu
gehen, für die Genossenschaftsmitglieder unmittel
bar verwertbar.

So sehen wir staatliche und berufsgenossen
schaftliche Techniker an der Betriebsüberwachung 
beteiligt. Da liegt die Frage nahe, wie diese an 
sich voneinander unabhängige und teilweise nach 
verschiedenen Grundsätzen arbeitende Betriebs
überwachung sich in der Praxis verträgt. Im 
allgemeinen wird sich hier sagen lassen, daß das 
Nebeneinander von staatlichem und berufsge
nossenschaftlichem Wirken weniger Reibungen 
erzeugt als man wohl erwarten könnte. Aller
dings ist es nicht ausgeschlossen, daß die polizei
lichen Vorschriften oder die Anordnungen der 
Behörden im einzelnen Falle von den berufs
genossenschaftlichen U nf allverhütungsvorschriften 
abweichen. Doch haben im Großen und Ganzen 
die zur Verhütung solcher „Unstimmigkeiten“ ge
troffenen Vorschriften der Gewerbeordnung und 
der Unfallversicherungsgesetze ihren Zweck durch
aus erfüllt, wonach vor Erlaß allgemeiner polizei

licher Arbeiterschutzbestimmungen die beteiligten 
Berufsgenossenschaften, vor Genehmigung berufs
genossenschaftlicher Unfallverhütungsvorschriften 
die Zentralbehörden der beteiligten Bundesstaaten 
zu hören sind und dann, wenn die Anordnung 
einer Verwaltungsbehörde einer Unfallverhütungs
vorschrift widerspricht, auch die Berufsgenossen
schaft zur Einwendung von Rechtsmitteln be
fugt ist.

Im Königreiche Sachsen sind die Gewerbe
aufsichtsbeamten verpflichtet worden, bei der 
Revision der Betriebe der sächsischen Textil
berufsgenossenschaft deren Unfallverhütungsvor
schriften zur Richtschnur zu nehmen, ohne daß 
die Staatsbehörden indessen behindert sind, nach 
den Verhältnissen des besonderen Falles weiter
gehende Anordnungen zu treffen. Diese Verein
fachung der von den Betriebsunternehmern in 
bezug auf Arbeiterschutz einzuhaltenden Vor
schriften verdient vielleicht Nachahmung.

Was sind nun die Erfolge dieses staatlichen 
und berufsgenossenschaftlichen Kampfes gegen 
Betriebsunfälle? Nach den Jahresberichten des 
Reichs-Versicherungsamtes wurden an Betriebs
unfällen

angemeldet entschädigt
im Jahre 1895 . . 309468 75954

n 1897 . . 381865 92521
11 1899 . . 442 202 105 688
11 1901 . . 476 446 117136
» 1902 . . 488706 120856
11 1903 . . 530421 130661
11 1904 . . 582 648 138562

Es ist also nicht nur keine Verminderung 
der jährlichen Betriebsunfälle zu verzeichnen; 
ihre jährliche Steigerung zeigt nicht einmal eine 
Tendenz zur Abnahme.

Selbstverständlich kann diese betrübende 
Zahlenreihe nicht entmutigen, sondern nur zu 
weiterer umfassenderer Tätigkeit anspornen. 
Hierzu ist zunächst erforderlich, den Ursachen 
dieser auf den ersten Blick so auffälligen Er
scheinung nachzugehen.

Hier dürfte vor allen Dingen in Betracht 
kommen, daß vielleicht die Hälfte aller unfall
versicherungspflichtigen Betriebe von der, zur Ver
hütung von Unfällen entwickelten planmäßigen 
und ins einzelne gehenden Tätigkeit der staat
lichen und berufsgenossenschaftlicheu Aufsichts
organe bis vor kurzem nicht berührt worden ist;
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denn die land- und forstwirtschaftlichen Berufs
genossenschaften sind in der Ausbildung der 
Unfallverhütung sehr im Rückstände geblieben. 
Zu Beginn des laufenden Jahres hatten von den
48 land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften im Reiche erst 18 Unfallverhütungsvor
schriften eingeführt; besondere technische Auf
sichtsbeamte waren aber nur bei 5 Berufsge
nossenschaften tätig und zwar insgesamt nur 9.

In der Land- und Fortswirtschaft beträgt 
aber nach dem letzten Jahresberichte des Reichs
Versicherungsamtes die Zahl der versicherten Per
sonen insgesamt 11189071 gegenüber 7466484 
Versicherten bei den gewerblichen Berufsge
nossenschaften. Dementsprechend entfällt auch 
auf die Land- und Forstwirtschaft die größere 
Zahl aller Betriebsufälle.

Wie sehr aber gerade die Landwirtschaft 
hinsichtlich der Unfallverhütung der bessernden 
Hand bedarf, wie viel unermüdliche sorgfältige 
Kleinarbeit gegenüber dem passiven Widerstande 
der fest am Alten haftenden bäuerlichen Bevöl
kerung hier zu leisten ist, dafür möge gestattet 
sein, aus den Erfahrungen der sächsischen land- 
und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 
mitzuteilen, daß bei den Betriebsrevisionen des 
Jahres 1903 von 20319 Betrieben bei 18606, 
also bei 91 :57 Prozent, Verstöße gegen die 
Unfallverhütungsvorschriften zu rügen waren. 
Und doch sind hier Unfallverhütungsvorschriften, 
die den gesamten Landwirtschaftsbetrieb um
fassen, seit 1. Januar 1898 in Kraft und außer 
den Besitzern der kleinsten Anwesen allen Ge
nossenschaftsmitgliedern zugefertigt; abgesehen 
von 2815 Vertrauensmännern werden die Betriebe 
ferner regelmäßigen, eingehenden Revisionen von 
Sachverständigen, seit Jahren bereits durch 5 
fest angestellte technische Aufsichtsbeamte unter
worfen; auch wird die Abstellung der gefunde
nen Mängel genau überwacht. Verliert nun auch 
die erwähnte Zahl der Vorgefundenen Mäugel 
wesentlich an Gewicht, wenn dabei berücksichtigt 
wird, daß schon der Mangel einer Handleiste 
in irgend einem wenig benutzten Teile eines Ge
bäudes und schon der Mangel des Aushangs der 
Unfallverhütungsvorschriften die Einreihung des 
Betriebes unter die mangelhaften begründet hat, 
so ist doch nicht in Abrede zu stellen, daß trotz 
wiederholter Revisionen doch noch immer eine 
verhältnismäßig hohe Zahl wichtigerer Mängel

gefunden worden ist. Der Genossenschaftsvor
stand macht deshalb von seinem Strafrechte, 
das ursprünglich nur bei unterlassener Abstel
lung der bei den Revisionen gerügten und dem 
Unternehmer schriftlich bezeichneten Mängel an
gewendet war, einen immer umfassenderen Ge
brauch. Wenn auch die ausgeworfenon Geld
strafen sich meist unter 5 Mark halten und selten 
20 Mark übersteigen, so kann doch von diesem 
Verfahren ein durchschlagender Erfolg erwartet 
werden.

Die mit dem Erlasse von Unfallverhütungs
vorschriften rückständigen land- und forstwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaften sind jetzt 
im Begriffe, das Versäumte nachzuholen. Auf 
Anregung des Reichs-Versicherungsamtes wurde 
1902 auf einer Konferenz der landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften zu Tübingen ein Aus
schuß zur Ausarbeitung von Normalvorschriften 
gewählt. Dieser Ausschuß hat zunächst Unfall
verhütungsvorschriften für landwirtschaftliche Ma
schinen aufgestellt, die von der im Oktober 1903 
zu Detmold versammelten Konferenz der landwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaften als Grund
lage für weitere Beratungen innerhalb der ein
zelnen Berufsgenossenschaften angenommen wor
den sind. In gleicher Weise wurden auch die 
von dem Ausschüsse weiter ausgearbeiteten Nor
malvorschriften für landwirtschaftliche Nebenbe
triebe gewerblicher Art von der Konferenz in 
Straßburg im August 1904 angenommen. Es 
ist zu hoffen, daß die besonders wichtigen Vor
schriften für den baulichen Zustand der Gebäude 
bald nachfolgen.

Die Zunahme der Betriebsunfälle ist aber 
auch bei den gewerblichen und bei denjenigen 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften zu 
beklagen, die schon seit längerer Zeit in der 
Unfallverhütung mit großem Aufwande an Mühen 
und Kosten tätig gewesen sind. Die Erklärung 
dieser Tatsache bietet ziemliche Schwierigkeiten. 
Es ist ohne weiteres klar, daß das, was zur Ver
hütung von Betriebsunfällen bisher geschehen 
ist, vielfach auch Unfälle verhütet hat. Das 
läßt sich für den einzelnen Teil wohl beurteilen, 
aber naturgemäß nicht zahlenmäßig zusammen
fassen. Die Zunahme der zur Entschädigung 
angemeldeten und auch die der wirklich ent
schädigten Unfälle ist andererseits zweifellos 
neben der Zunahme der Versicherten zum großen
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Teile damit zu begründen, daß die Kenntnis der 
Unfallversicherungsgesetze und die Fähigkeit, 
ihre Bestimmungen sich zunutze zu machen, noch 
immer Fortschritte macht. Den in der Praxis 
Stehenden überrascht nicht selten das Verständ
nis, womit an Gebrechen Leidende ihren Körper
schaden auf einen Unfall zurückzuführen wissen. 
Gewiß trägt auch zur Vermehrung der Betriebs
unfälle die zunehmende Intensität der gewerb
lichen Arbeit bei; auch die Notwendigkeit, in 
Zeiten gewerblichen Aufschwunges ungelernte, 
mit den Betriebsgefahren nicht genügend ver
traute Arbeiter einzustellen, wird hier verant
wortlich gemacht. Jedenfalls ist die Zunahme 
der Betriebsunfälle das Schlußergebnis verschie
dener, unfallfördernder und unfallhindernder Ur
sachen, deren Gewicht sich meist nicht statistisch 
bewerten läßt.

Und doch liefert uns die Statistik einen wichti
gen allgemeinen Erklärungsgrund für die verhält
nismäßige Unwirksamkeit der bisherigen Unfall
verhütung, hiermit aber auch einen beachtens
werten Fingerzeig, in welcher Richtung vornehm
lich der Kampf gegen die Betriebsunfälle weiter
geführt werden möchte: Bei den gewerblichen 
Berufsgenossenschaften waren 1897 nur 14 : 97, 
in der Land- und Forstwirtschaft 1903 nur 
15 : 94 °/o sämtlicher Unfälle auf Mängel der Be
triebseinrichtungen, fehlende oder ungenügende 
Schutzvorrichtungen zurückzuführen, wofür der 
Arbeitgeber verantwortlich zu machen war, und 
auf deren Abstellung die Aufsichtstätigkeit der 
Berufsgenossenschaften vornehmlich gerichtet 
gewesen ist. 42:5 °/o (bei der Landwirtschaft
49 : 23 °/0) der Unfälle beruhten auf „unvermeid
licher Betriebsgefahr“ . Dagegen trifft bei 29 : 89 
(in der Landwirtschaft bei 27 : 90 °/o) der Un
fälle den Arbeitnehmer die Schuld. Diese Ver
schuldung wird (für die Landwirtschaft sind die 
Zahlen in Klammern beigefügt) in 20 : 85 
(25 : 42 °/0) der Fälle als Ungeschicklichkeit und 
Unachtsamkeit bezeichnet und bestand in 1 : 92 
(0 : 18 %) der Fälle in der Nichtbenutzung oder 
Beseitigung vorhandener Schutzvorrichtungen, in 
5 : 44 (1 : 08 % ) im Handeln wider bestehende 
Vorschriften oder erhaltene Anweisungen, in 
1:19 (1:02 %) in Leichtsinn, Balgerei, Neckerei, 
Trunkenheit; 0 : 49 (0 : 20 °/0) der Unfälle waren 
durch unpassende Kleidung, flackernde Hals
tücher, Schürzen usw. veranlaßt.

Wenn wohl angenommen werden kann, daß 
das, was in der Statistik als unvermeidliche Be
triebsgefahr behandelt wird, nur nach dem augen
blicklichen Stande der Tecknik unvermeidlich 
ist und die Möglichkeit der Besserung nicht aus
schließt, so lehren diese Zahlen auch, daß eine 
Herabminderung der Unfälle vor allem auch durch 
Einwirkung auf das Verhalten der Versicherten 
selbst angestrebt werden muß. Der Mangel an 
Interesse an der Unfallverhütung, die Gleich
gültigkeit der Arbeiter gegen die drohende Ge
fahr bilden denn auch ein stehendes Kapitel in 
den Berichten der staatlichen wie der berufs
genossenschaftlichen Aufsichtsbeamten.

Von diesem Standpunkte werden sich viel
leicht Bedenken erheben lassen gegen die aus
führliche Fassung vieler neueren Unfallver
hütungsvorschriften. Es sind teilweise kleine 
Bücher, deren Inhalt der Versicherte in sich 
aufnehmen soll. Diesem Studium obzuliegen, 
die Wirkungsweise der sinnreichen und ver
wickelten Schutzvorrichtungen an bildlich dar
gestellten Maschinen sich zu vergegenwärtigen, 
wird von dem gewöhnlichen Pferdeknechte oder 
von der vielbeschäftigten Stallmagd wohl kaum 
mit Erfolg verlangt werden. Damit soll den 
Arbeiten z. B. des Ausschusses der landwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaften nicht zu 
nahe getreten werden; sie sind sicherlich außer
ordentlich verdienstlich und verwertbar in der Be
kämpfung der landwirtschaftlichen Betriebsun
fälle. Daneben müßte aber, meinen wir, unbe
dingt dafür Sorge getragen werden, daß die 
wesentlichsten Grundsätze über das Verhalten 
gegenüber den Betriebsgefahren in kurzen, klar 
und anschaulich gefaßten Vorschriften in An
schlagform an auffälliger Stelle zur Kenntnis 
gebracht und dem Arbeitgeber zur Pflicht ge
macht werden, die von ihm beschäftigten Per
sonen wiederholt auf diese Vorschriften hinzu
weisen und sie insbesondere den neu eingestellten 
Personen eindringlichst einschärfen.

Auch sonst kann das Interesse der Arbeiter
schaft an der Unfallverhütung auf vielfache Weise 
gestärkt werden. Es verdient hier verzeichnet 
zu werden, daß die kgl. württembergisclie und 
sächsische Regierung einer größeren Anzahl von 
Arbeitern auf Staatskosten — unter namhafter 
Unterstützung von Allerhöchster Stelle —  den 
mehrtägigen Besuch der ständigen Ausstellung
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für Arbeiterwohlfahrt und Unfallverhütung in 
Charlottenburg ermöglicht haben. Es wäre zu 
wünschen, daß namentlich auch die Berufsge-

Wenn durchnossenschaften hierin nachfolgten.

solche und ähnliche Mittel die Ansprüche dex 
Arbeiter an die Unfallsicherheit der Betriebe 
gesteigert würden, so wäre das im Interesse der 
Sache nur willkommen zu heißen.

Verhandlungen der 12. ordentlichen Hauptversammlung 
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.

in Dessau
3. bis 6. September 1905.

Anwesend sind:
1. Das Ehrenmitglied des Vereins, Herr Geheimer 

Regierungsrat Prof. K. H a r t m a n n - Berlin.
2. Vom Vorstande die Herren; Gary-Gr. Lichter

felde, Sp e cht-ßerlin, Freudenberg-Essen, Otto- 
Magdeburg. Entschuldigt fehlen vom Vorstande die 
Herren: Dr. Eisenträger - Charlottenburg , B ütow - 
Essen und F eld  mann - Frankfurt.

3. Von Mitgliedern die Herren: B ehr-Berlin; 
Braune-Cöln; Dr. Bramkamp-Cöln ; Elten-Barmen; 
Freystedt-Hannover; G o o d s o n - Mainz; Gunder-  
l o c h -  Mainz; H o f fm a n n - Oharlottenburg; H o 11 z - 
h a u s e n - Chemnitz; v. H ö e ß 1 i n - Karlsruhe; Höver
mann-Hamburg; Hosem ann-Charlottenburg; Hütt-  
Berlin; Kiesler-Leipzig; Krampf-Karlsruhe; Kunze
Dresden; Lincke-Liegnitz; Dr. jur. Löbner-Leipzig; 
L ü d ke-Schöneberg; Meyer-Hamburg; Pfaff-Chem- 
nitz; P o g g e n p o h 1-Cöln; R e i n o 1 d-Berlin; Rott-  
s i e p e r- Bösdorf-Leipzig; S c h c f 1 e r - Stettin ; Spiel
mann-Breslau; Schliephacke-Hannover; S t ö p e l -  
Mannheim; Trzeciok-Friedenau; VVunderle-Mainz.

4. Als Gäste nehmen an der Versammlung teil: 
Herr Kommerzienrat Roth-Dessau; Herr Steinbruch
besitzer M e r k e 1 - Bernburg; Herr Betriebsingenieur 
B a d e r - Dessau; Herr Fabrikbesitzer B i s c h o f - Cos
wig i./A.; Herr Fabrikbesitzer Völker-Bernburg; Herr 
Fabrikbesitzer Carstens-Nürnberg; Herr Home,  tech
nischer Aufsichtsbeamter der Schmiede-B-G. ; Herr In
genieur R e i c h e l ,  Assistent am Königl. Material
prüfungsamt, Berlin.

Erste Sitzung am 4. September 1905.
Der Vorsitzende Herr P r o f e s s o r  Gary eröffnet 

die Sitzung um 9 ‘/j Uhr, teilt mit, daß die Versammlung 
satzungsgemäß berufen ist und daß eine Reihe von Gästen 
eingeladen sind, die indessen zum größten Teil wegen 
dringender Dienstgeschäfte oder weil sie den Urlaub nicht 
unterbrechen können, abgesagt haben. Dazu gehört leider 
auch der Präsident des Reichs-Versicherungsamtes, Herr 
Geh. Ober-Regieruugsrat G a e b e 1 und der Direktor im 
Reichs-Versicherungsamte Herr Geh. Ober-Regierungs
rat P f a r r i u s, sowie der Direktor des Königl. Material
prüfungsamtes Herr Geh. Regierungsrat Prof. Dr. ing. 
Martens ,  den wir im vorigen Jahre bei der Haupt
versammlung zu begrüßen die Freude hatten. Abgesagt 
haben auch die Herren Geh. Ober-Bergrat L e h me r -  
Dessau und Herr Gewerberat Kr ä me r  daselbst. Für 
einige Verhaudlungstage haben ihr Erscheinen in Aus

sicht gestellt der Direktor der Berlin-Anhaitischen Ma
schinenbau-Akt. Ges. Herr Kommerzienrat R o t h  in 
Dessau. Von der gleichen Firma begrüßt der Vorsitzende 
den Betriebsingenieur Herrn B a d e r ,  der die Freund
lichkeit haben wird, den Projektionsapparat zu bedienen. 
Ihr Erscheinen haben ferner in Aussicht gestellt die 
Herren Baurat Dr. ing. Th. P e t e r s ,  Direktor des V er
eins deutscher Ingenieure, Fabrikbesitzer A . B i s c h o f 
Coswig i./A., Steinbruchbesitzer 0 .  M e r k e 1 - Bernburg, 
Fabrikbesitzer V ö 1 k e r - Bernburg und Fabrikbesitzer 
Ernst C a r s t e n s  - N ürnberg, der bei Gelegenheit der 
Besichtigung der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Akt.- 
Ges. die von ihm gelieferte Sicherheitswelle für Abricht
hobelmaschinen (Punkt 6 a der Tagesordnung vom 5. Sep
tember) selbst im Betriebe vorzuführen beabsichtigt. So
weit die Herren bereits in der Versammlung erschienen 
sind, werden sie begrüßt und hierauf wird in die Tages
ordnung eingetreten. Die Berichterstattung übernehmen 
in Vertretung des abwesenden Schriftführers die Herren 
F r e u d e n b e r g  und S p e c h t .

P u n k t  l. B e r i c h t  d e s  V o r s t a n d e s  f ü r  
d i e  Z e i t  v o m  13. S e p t e m b e r  1904 b is  zum  3. S e p 
t e m b e r  1905. Der Bericht liegt gedruckt vor und ist 
jedem Vereinsmitglied bereits zugegangen. Verlesung 
wird nicht gewünscht. Indessen gibt der Vorsitzende 
einige Erläuterungen zu dem Bericht, aus dem nach
stehend die wichtigsten Punkte mitgeteilt werden.

Im  verflossenen Vereinsjahre hat der Verein sich wie 
in den Vorjahren stetig weiter entwickelt. W enn auch 
bis zum 1. Juli 1905 11 Mitglieder, zum Teil wegen B e
rufswechsels, zum Teil wegen Krankheit und Alter, aus 
dem Verein ausschieden, so ist doch durch den Eintritt 
von 22 neuen Mitgliedern ein Zugang von 11 Mitgliedern 
zu verzeichnen. Der Verein umfaßt jetzt 139 Mitglieder, 
die sich im wesentlichen über das Deutsche Reich ver
teilen, aber auch vereinzelt im Auslande ansässig sind.
Das Mitgliederverzeichnis des Vereins nach dem Stande 
vom Januar 1905 ist den Verhandlungen der 11. ordent
lichen Hauptversammlung in Jena angeheftet worden und 
allen Mitgliedern zugegangen.

V on  den 139 Mitgliedern sind:
8 (7) Staatliche Aufsichtsbeamte.

95 (71) Technische Aufsichtsbeamte.
22 (24) Kessel-Revisions-lngenieure.

3 (9) Geschäftsführer.
2 (3) Geschäftsführer, die zugleich Technische Auf

sichtsbeamte sind.
9 (10) Ingenieure in verschiedenen Stellungen.
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Folgende Berufs genossenschaften sind vertreten: 
Sämtliche Bisen- und Stahl-B.Gn., die B.G. der 

Feinmechanik und die Metall-B.Gn. mit lß  Mitgliedern, 
Baugewerks-B.Gn. mit 11,
Textil-B.Gn. mit 10,
H olz-B.Gn. mit 9,
Steinbruchs-B.G. mit 9,
B.G. der chemischen Industrie mit 6,
Brauerei- und Mälzerei-ß.G. mit 5,
Miillerei-B.G. mit 4,
Ziegelei-B.G. mit 4,
Lagerei-B.G. mit 3,
Nahrungsmittel-B.G. mit 2,
Papiermacher-B.G. mit 2,
Buchdrucker-B.G., Fleischerei-B.G., Lederindustrie- 

B.G., Papierverarbeitungs-B.G., See-B.G., Straßenbahn-
B.G., Zucker-B.G., Glas-B.G mit je  einem Aufsichtsbe
amten.

Einige Technische Aufsichtsbeamte haben die Vertre
tung mehrerer Berufsgenossenschaften. Einige Kessel- 
revisions-Ingenieure sind zugleich als Technische Aufsichts
beamte der Papiermacher-B.G. tätig.

Neu hinzugekommen ist gegen das Vorjahr die 
Glas-B.G.

Im Laufe des Vereinsjahres sind ausgeschieden die. 
Herren: S c h w a n c k ,  F a h l b u s c h ,  R i c h t e r ,  L ö h r -  
m a n n ,  K u f K h l ,  Op  p l er ,  R ü t t l e r ,  F i s c h e r ,  
Z s c h o c h ,  K r u mK l i o r n ,  J ü r g e n s .

Neu eingetreten sind dagegen die Herren :
F r i t z  A l b r e c h t ,  Ing., techn. Aufs.-B. der Ziegelei- 

B.G. Charlottenburg, Goethestr. 50.
P a u l  B u s c h m a n  n,  Ing., techn. Aufs.-B. der Ziegelei- 

B.G. Mainz, Taunusstr. 25 1.
K a r l  E g  e r , techn. Aufs.-B der Magdeb. Baugewerks- 

B.G. Magdeburg, Arndtstr. 9 H .
F r i e d r. F 1 e i s c h m  a n n , Chemiker, techn. Aufs.-B. 

der chemischen Industrie-B.G. Sekt. V III. Nürnberg, 
Weberplatz 2.

A . G o o d s o n ,  techn. Aufs.-B. der Sekt. V I der L a
gerei-B.G. Mainz.

C. v. G r o d d e c k ,  Elektro-lngenieur des Dampfkessel
Überwachungsvereins der Zechen im Oberbergamts
bezirk Dortmund. Essen a. Ruhr, Brunnenstr. 58.

G. G r ü n i g  , techn. Aufs.-B. u. Rechnungs.-B. der Hess.- 
Nass.-Baugewerks-B.G. Sekt. V I, Gießen.

E. H e d e r i c h ,  Baugewerksmeister, techn. Aufs.-B der 
Sekt. V I, der Südwest-Baugewerks-li.G. Metz, Kleine 
Pariserstr. 15.

K a r l  H ö r b e r ,  techn. Aufs.-B. der Brauerei- und 
Mälzerei-B.G. Nürnberg, Mathäusgasse 1.

A l f r e d  v o n  H ö ß l i n ,  D ipl.-Ing., techn. Aufs.-B. der 
Sekt. I I  der Steinbruchs-B.G. Karlsruhe (Baden), 
Hirschstr. 18.

O t t o  K i e s l e r ,  techn. Aufs.-B. u. Rechnungsbeamter 
der Sächs.-Thür. Eisen- u. Stahl-B.G. Leipzig, Har- 
kortstr. 3.

K ü 1 p , techn. Aufs.-B. der Glas-B.G. Steglitz, Grune- 
waldstr. 5.

F r i t z  K u m b r u c h ,  techn. Aufs.-B . der Sekt. I I  der

Maschinenbau- u. Kleineisenindustrie - B.G. Hagen
i. W . Wilhelmstr. 18.

E r i c h  L e h m a n n ,  Ingenieur, Halensee, Lützenstrasse. 
G e o r g  L o h m a n n ,  Ing. des Schlesischen Vereins für 

Überwachung von Dampfkesseln. Breslau, Rado- 
waerstr. 86 II.

E. M a y ,  techn. Aufs.-B. der Sekt. V I der Lagerei-B.G.
Düsseldorf, Elisabethstr. 6.

A. M ü 1 h a n , Obering., techn. Aufs.-B. der Sekt. V  der
Steinbruchs-B.G. Hagen i. W .

R  e i n o 1 d , Major a. D., techn. Aufs.-B. der Papier
macher-B.G. Berlin W . 50, Kulmbacherstr. 15.

0. F. R o t h e ,  Elektrotechniker u. Revisions-Ingenieur 
Berlin W . 9, Köthenerstr. 33.

B e r n h a r d  S c h u l z e ,  Düsseldorf, Wagnerstr. 29. 
T h . S t e i g e r ,  Ing., techn. Aufs.-B. der Textil-B.G. in 

Elsass-Lothringen. Dörnach.
A l e x a n d e r  S p i e l m a n n ,  techn. Aufs.-B. der Stein

bruchs-B.G. Sekt. V IH . Breslau, Sandstr. 13.
F. W i l k e ,  techn. Aufs.-B. der Lagerei-B .G . Stettin,

Pestalozzistr. 11.
V o r s i t z e n d e r :  Nach dem Drucke des Berichtes 

sind noch zwei weitere Mitglieder eingetreten, nämlich 
Herr J. E. W u n d e r l e  in Mainz and H err'- ! ) ^  W . 
B ra m k a m p . Assislen i-des.Techn. Aufsichtsbeamten der 
f i-G . derChem ischen Industrie in Cöln. Beide Herren 
sind in der Versammlung anwesend und werden begrüßt.

An diejenigen Berufsgenossenschaften, deren Auf
sichtsbeamte noch nicht Mitglieder des Vereins sind, ist 
das Ersuchen gerichtet w orden , ihren Aufsichtsbeamten 
den Beitritt zum Verein zu ermöglichen ; daraufhin sind 
einige der genannten Herren dem Verein als neue Mit
glieder beigetreten.

Der Vorstand des Vereins hat am 24. November
1904 und am 4. März 1905 Sitzungen abgehalten.

Am 25. Januar 1905 wurde der Vorsitzende von 
dem Herrn Präsidenten des Reichsversicherungsamtes 
empfangen. In V erfolg dieser Unterredung hat das Amt 
das inzwischen den Herren Vereinsmitgliedern wohl be
kannt gewordene Rundschreiben vom 2. Februar 1905 
an die Berufsgenossenschaften erlassen. Für dies warm
herzige Eintreten zu Gunsten der Zeitschrift „Gewerblich
Technischer Ratgeber“  sei dem Am t auch an dieser Stelle 
der aufrichtige Dank des Vorstandes ausgesprochen.

Im Anschlüsse an dieses amtliche Rundschreiben und 
unter Hinweis darauf hat der Vorstand seinerseits am 
15. Mai 1905 an die sämtlichen gewerblichen Berufsge
nossenschaften, mit Ausnahme der Baugewerks-Berufsge- 
nossenschaften, ein Schreiben gerichtet, in dem nochmals 
um wirksame Unterstützung der Zeitschrift G.-T. R. ge
beten wurde.

Beide Rundschreiben haben E rfolg gehabt. 
Ablehnend verhalten haben sich nur: dieKnappschafts-

B.G., die Privatbahn-B.G. und die Schornsteinfeger-B.G. 
Die Verhandlungen mit dem Verbände der deutschen

Berufsgenossenschaften haben sich leider vorläufig zer
schlagen, da der vom Verbands-Ausschuß mit der Ange
legenheit betraute Unter-Ausschuß seine Mitwirkung 
von der Verschmelzung des G .-T. R. mit der Zeitschrift 
„Berufsgenossenschaft“ abhängig machte, derart, daß der
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G.-T. R. künftig als Beiblatt der „Berufsgenossenschaft“  
erscheinen sollte. D ie gestellte Vorbedingung erschien 
weder dem Verleger noch dem Vorstande annehmbar. 
D ie Mission des Unterausschusses gilt vorläufig für ge
scheitert. Die Kommision wird dem geschäftsführenden 
Verbands-Ausschüsse davon Mitteilung machen, dem nun 
weitere Schritte überlassen bleiben.

Der Verhandlungsbericht der 11. Hauptversammlung 
ist an einige technische Vereine und Berufsgenossenschaf
ten gesandt worden, wofür Dankschreiben eingegangen 
sind.

Umständlich und kostspielig ist das Verfahren für die 
gerichtliche Eintragung der in Jena beschlossenen V o r
stands- und Satzungsänderung geworden. Nachdem das 
Gericht zweimal die Anmeldung zurückgewiesen hatte, 
mußte noch ein Notar zugezogen werden, um die ge
wünschten Formalitäten zu erfüllen. In Zukunft wird 
stets zur Vorstandswahl ein Notar zur Aufnahme des er
forderlichen Protokolles zugezogen werden.

Von den Vereinsschriften sind die Nummern 1 und 2 
vergriffen. Die Neubearbeitung der Schrift Nr. 2, wel
che s. Z. großen Anklang fand, ist inzwischen in die 
W ege geleitet. Für die Neuauflage der Schrift 1 ist 
noch kein Bearbeiter gewonnen, nachdem der Herr Ver
fasser der ersten Auflage, Herr H e i d e p r i e m ,  wegen 
Arbeitsüberbürdung die Neubearbeitung ablehnen mußte.

D ie Firma Pa u l  K ö n i g  & S c h w a r t z  teilte mit, 
daß der frühere Brunn-Löwenesche Apparat verschiedene 
Verbesserungen erfahren hat und jetzt der Brunn- 
Krügersche Apparat genannt wird. Man wird das bei 
Neubearbeitung des Heftes berücksichtigen.

Dem Keichsversicherungsamt ist von der Ernennung 
seines Senatsvorsitzenden Herrn Geh. Regierungsrat Prof. 
K o n r a d H a r t m a n n  zum Ehrenmitgliede des Vereins 
deutscher Revisions-Ingenieure Kenntnis gegeben worden.

Die Oberschlesische Holzimprägnierung „Idaweiche“ 
machte im Anschluß an den Vortrag des Prof. G a r y  
in Jena über feuersichere Baukonstruktionen auf ihre 
Imprägnierung von H olz mit Gemischen von schweren 
und leichten Metallsalzen aufmerksam. Interessenten 
stehen die näheren Mitteilungen hierüber zur Verfügung.

Die Firma E m i l  M a r o l d  Akt.-Ges. Berlin über
sandte ihren neuen Stellring, der in den Versammlungen 
der Berliner Gruppe vorgelegt und besprochen wurde.

Der Verein der Wasserfreunde in Berlin W ., König- 
grätzerstraße hat den Mitgliedern des Vereins gegen 
Vorzeigung der Mitgliedskarte ermäßigte Preise gewährt.

Die Verwaltung der ständigen Ausstellung für A r
beiterwohlfahrt in Charlottenburg veranstaltete in den 
Monaten Januar bis März 1905 populäre Vorträge aus 
dem Gebiete der Arbeiterwohlfahrt. Der Besuch dieser 
Vorträge steht jedermann unentgeltlich frei. Unter den 
neun Vortragenden Herren befand sich Herr Prof. Dr. 
A  1 b r e c h t, der über die Arbeiterwohnungsfrage sprach, 
und Herr Regierungsrat Dr. H  e y r o t h , Mitglied des 
R .-V .-A ., der die Unfallverhütungs-Vorschriften der ge
werblichen Berufsgenossenschaften und andere Bestim
mungen für den Arbeiterschutz zum Thema seines V or
trages gewählt hatte.

Zu den Vortragenden Herren gehörte ferner unser

Mitglied Herr Ingenieur H o s e m a n n ,  der über Un
fall-Verhütung an Metallbearbeitungsmaschinen sprach.

Beide Vorträge sind in der Zeitschrift G .-T. R. zum 
Abdruck gebracht worden.

Als ein erfreuliches Zeichen des Interesses, welches 
die Arbeiter und Werkmeister den Bestrebungen der U n
fallverhütung entgegenbringen, darf der zahlreiche Besuch 
der Vorträge gerade aus diesen Kreisen angesehen werden.

Das Stiftungsfest des Vereins ist am 4. März dieses 
Jahres im „Restaurant Schlaraffia“ , Enckeplatz in üb
licher W eise unter Teilnahme der meisten in Berlin an
wesenden Mitglieder und einiger Gäste gefeiert worden.

Außerdem tagte die Berliner Gruppe an 9 Abenden 
des Winters 1904/05 im Restaurant „Stadt Pilsen“ Unter 
den Linden. Bei Gelegenheit dieser Zusammenkünfte 
wurden zahlreiche technische D inge besprochen und leb
hafter Meinungsaustausch gepflogen.

Die W estliche Gruppe des Vereins hat am 6. Mai
1905 zu Frankfurt a. M. getagt. Die technische Tages
ordnung umfasste folgende Punkte:

Vortrag über die Unfallgefahr der Gum mi- und 
Celluloid-W alz werke sowie über Momentausrückun
gen, Herr B r a u n e .

Vortrag über Elektromobile, Herr von G r o d d e c k .
Über einige neue Schutzvorrichtungen an Buchdruck

maschinen, Herr F  e 1 d m a n n.
Mitteilungen über die dauernde Ausstellung für A r

beiterwohlfahrt in Charlottenburg.
D ie technischen Aufsichtsbeamten der Eisen- und 

Stahl - Berufsgenossenschaften versammelten sich am 
30. Januar 1905 in Berlin zur Besichtigung der ständigen 
Ausstellung in Charlottenburg. Aus diesem Anlasse ist 
eine zwanglose Vereinigung mit den in Berlin anwesen
den Herren herbeigeführt worden. In gleicher Weise 
wurde bei Gelegenheit der Zusammenkunft der technischen 
Aufsichtsbeamten der Steinbruchs - Berufsgenossenschaft 
am 28. Mai 1905 verfahren.

An der 22. ordentlichen Vorstandsversammlung des 
Zentralverbandes der preußischen Dampfkessel-Uberwa- 
chungsvereine am 9. Juni 1905 hat der Vorsitzende teil
genommen. Von besonderem Interesse war die Erörte
rung der von dem Herrn Minister für Handel und G e
werbe gestellten Frage, ob der Verband vorbehaltlich 
näherer Verhandlungen bereit ist, bei Annahme des Ge
setzentwurfes, betreffend die Kosten der Prüfung über
wachungsbedürftiger Anlagen, die darin bezeichneten Prü
fungen auszuführen, soweit sie den Vereinen nicht bereits 
obliegen, oder sie ihr Einverständnis damit erklärt haben.

Hierzu teilte der V o r s i t z e n d e  folgendes mi t:
D er in Betracht kommende § 1 des vom A bgeord

netenhause angenommenen Gesetzentwurfes, betreffend 
die Kosten der Prüfung überwachungsbedürftiger A n
lagen, hat folgenden Wortlaut:

„Sow eit durch Polizeiverordnung des Oberpräsi
denten, des Regierungspräsidenten (in Berlin des P oli
zeipräsidenten) oder des Oberbergamtes angeordnet wird, 
dass

1. Aufzüge,
2. Kraftfahrzeuge,
3. Dampffässer,
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4. Gefäße fiir verdichtete und verflüssigte Gase,
5 Mineralwasserapparate,
6. Azetylenanlagen,
7. Elektrizitätsanlagen

durch Sachverständige vor der Inbetriebsetzung oder 
wiederholt während des Betriebes geprüft werden, kann 
in diesen Verordnungen den Besitzern die Verpflich
tung auferlegt werden, die hierzu nötigen Arbeitskräfte 
und Vorrichtungen bereit zu stellen und die Kosten 
der Prüfungen zu tragen.“

Aus den Verhandlungen ging hervor, daß etwa die 
Hälfte der Vereine bereits elektrische Abteilungen ein
gerichtet hat und mehrere Vereine sich dazu bereit er
klärt haben, so daß es wohl nicht schwierig sein wird, 
fiir jeden Bezirk einen Verein zu finden, der die Ü ber
wachung der Anlagen unter 7 mit übernimmt. D er Über
wachung der Anlagen unter I — 6 stellen sich ebenfalls 
keine besonderen Schwierigkeiten entgegen, der Zentral
verband würde aber nicht in der Lage sein, die Über
wachung einheitlich zu übernehmen. Er könnte nur der 
Regierung gegenüber als Vermittler auftreten.

Der Einladung des internationalen Verbandes der 
Dampfkessel-Überwachungs-Vereine zur Teilnahme an der 
Jahresversammlung in Kassel am 23. und 24. Juni ist 
der Verein gefolgt. Herr Oberingenieur B ü t o w  hat 
freundlichst die Vertretung des Vereins übernommen. 
Er hat einen schriftlichen Bericht eingereicht, den Herr 
Freudenberg unter Punkt 6 c der Tagesordnung vom
5. Sept. verlesen wird.

Den Einsendern sei der Dank des Vereins auch an 
dieser Stelle ausgesprochen.

Einige minder wichtige Eingänge sind in diesem Be
richte unerwähnt geblieben.

Bemerkungen aus dem Schöße der Versammlung 
werden zu diesem Berichte nicht gemacht.

Vor Übergang zu Punkt 2 der Tagesordnung bemerkt 
der V o r s i t z e n d e ,  daß es dringend wünschenswert 
sei, einige Tage vor jeder Hauptversammlung ungefähr 
die Zahl der Teilnehmer an derselben kennen zu lernen. 
Es werde demgemäß in Zukunft der Einladung zur Haupt
versammlung eine Karte zur Anmeldung für dieselbe bei

gelegt werden und sind die Vereinsmitglieder ersucht, 
hiervon rechtzeitig Gebrauch zu machen.

Der V o r s i t z e n d e  teilt ferner mit, daß der Vorstand 
in seiner, der Hauptversammlung vorangegangenen Sitzung 
der Zeitersparnis wegen die Herren Pfaff und Behr, 
letzteren an Stelle des am Erscheinen verhinderten Herrn 
Sickel gebeten hat, die Rechnungsprüfung für 1904/05 zu 
übernehmen und bittet um nachträgliche Genehmigung 
der Versammlung.

Die Genehmigung wird einstimmig erteilt.
Hierauf erhielt zu P u n k t  2 Herr B r a u n e  -Cöln 

das W ort zu dem V ortrage:
2. Ü b e r  T r a n s p o r t -  u n d A b f ü l l v o r r  i c h -  

t u n g e n  f ü r  ä t z e n d e  F l ü s s i g k e i t e n .  (Der 
Vortrag kommt gesondert zum Abdruck).

Der V ortragende erntet reichen Beifall der V er- 
sammlung und der Vorsitzende dankt für den lehrreichen 
Vortrag.

In der anschließenden Besprechung bemerkt Herr 
Dr. T r z e c i o k  betreffend die Verwendbarkeit der V o ll
mantel-Schutzkörbe der Firma A . Ma u s e r  in Köln-Ehren
feld, daß nach eingehender Erkundigung in vielen dies
bezüglichen Betrieben diese K örbe speziell in Essigsäure
fabriken nicht verwendet werden können, da zu häufig 
Bruch der Ballons und hiermit ein bedeutender Verlust 
des Produktes eintritt. Redner erklärt diese Erscheinung 
dam it, daß die zwei kreuzweise gelegten , federnden 
Asbestbänder die starken Schwingungen der Glaswände 
beim Stoß des ganzen Korbes nicht verhindern; diese 
Schwingungen führen natürlich leicht zum Bruch; wenn 
die Glasballons in einem enganliegenden Strohfutter 
ruhen, zerbrechen dieselben nicht so leicht. Es ist daher 
möglich, daß bei Gebrauch von mehreren, elastischen 
Tragbändern die Glaswände nicht mehr so heftig schwin
gen können, und ein so häufiger Bruch vermieden wird. 
Es wäre bedauerlich, wenn die sonst empfehlenswerten 
Vollmantelkörbe der genannten Firma in ihrer Verwend
barkeit eine Beeinträchtigung erführen.

Herr B r a u n e  erwidert, daß in seinem Bezirk durch
aus günstige Erfahrungen mit diesen Körben gemacht 
worden sind. (Fortsetzung folgt.)

(Autorisiert.)

Hand in Hand.
Von B u d g ett M eakin. (Nachdruck verboten.)

Einst wurden die Gewerbe in Werkstätten betrieben, 
die an das Heim des Meisters und oft auch an das der 
Gehilfen grenzten. Die Interessen der Meister und die 
der Gehilfen galten allgemein für identisch und das ge
meinsame Familienleben führte oft zu Familienbanden. 
Da jeder Arbeiter seine Arbeit vom Anfang bis zum 
Ende —  ohne Arbeitsteilung — durchführte, liebte er sie. 
Tüchtige Leistungen wurden gut bezahlt und daher konn
ten geschickte Kräfte einem sorgenfreien Leben entgegen
sehen. W er sein Handwerk inne hatte und fleißig war, 
brauchte nicht zu hungern. Man arbeitete mit Lust und 
Liebe bei einfacher Kost, in einfachen W erkstätten, ohne 
die Vorteile zu kennen, deren sich die heutige Arbeiter
welt vielfach erfreut. Aber trotz aller modernen Er

leichterungen in den Arbeitsbedingungen, im Bildungs
wesen, in der Lebenshaltung u. s. w. ist es fraglich, ob der 
Gewinn den Schaden aufwiegt, den die Absonderung der 
Meister und der Gehilfen, das Aufhören des engeren Ver
kehrs zwischen den Beteiligten heute anrichtet.

Dieses Unheil haben wir der an sich so segensreichen 
Einführung der Dampfkraft in die Gütererzeugung zu
zuschreiben. Die Dampfkraft hat dem Kapital gewaltige 
verdichtete Machtquellen zugeführt, denn sie hat ihm die 
Möglichkeit verliehen, im Bunde mit fähiger Oberleitung
—  dem sogenannten Unternehmertum —  ungeheure Scha
ren von Arbeitsknechten zu beschäftigen und zu beherr
schen. Je vollkommener das Maschinenwesen wurde, 
desto mehr mußte der Mensch zurücktreten. Trotzdem
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neue Gewerbe und Gewerke die geschickteren Arbeiter 
beschäftigten, verfiel die minder tüchtige Mehrheit immer 
mehr der eintönigen, oberflächlichen Schablone des Füt- 
terns und ßedienens der Maschinen. Die Furcht, daß 
die pustenden Ungeheuer große Massen arbeitslos machen 
werden, erwies sich freilich als unbegründet, denn wenn
gleich die Anpassungsunfähigen litten, so bewirkte doch 
die infolge der erstaunlichen Verringerung der Herstel
lungskosten eingetretene Vermehrung der Produktion, daß 
im großen ganzen kein Arbeitsausfall platzgriff. Aber 
eine andere schlimme Änderung trat ein: Die Konzen
trierung von Industriestätten und daher von großen B e
völkerungen in und zu Großstädten mit ihren Folgeübeln: 
Wohnungsnot, Überfüllung, Anwachsen der Menge un
gelernter Arbeitskräfte (dieses Anwachsen rührt daher, 
daß bei gutem Geschäftsgang untüchtige Arbeiter leicht 
Beschäftigung finden, die sie jedoch  in schlechten Zeiten 
ebenso leicht wieder verlieren) und Verlust der Zusammen
gehörigkeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

Das letztere Ü bel ist das ärgste von allen, weil es 
den Mißstand erzeugt hat, daß die eine Seite ein E in
kommen zieht aus der Tätigkeit einer ändern, von deren 
Verhältnissen sie wenig oder nichts weiß. Das durch 
einen leichterkauften Luxus eingelullte Gewissen des Un
ternehmers wird meist nicht geweckt durch das harte 
Los und die dringenden Bedürfnisse derjenigen, die ihn 
zu seinem Luxus verhelfen. Ein großer Teil der Kapita
listen steht heute in schmarotzerischer Abhängigkeit von 
Arbeitern, um die sich zu kümmern sie nicht für nötig 
halten. Diese Gleichgültigkeit führt zum Bruch, zum Un
willen, zur Erbitterung und Agitation, zu immer schärfer 
werdenden Zwistigkeiten. Der von kurzsichtigen Unterneh
meraugen als Maschine oder als Beigabe zu einer Maschine 
betrachtete Arbeiter gelangt allmählich dazu, seinen Brot
geber, den er in vielen Fällen überdies nie zu Gesicht 
bekommt, als einen Feind und Unterdrücker zu betrach
ten, der für möglichst wenig Geld möglichst viel Arbeit 
erpressen wolle. Diese, leider nur zu oft auch berech
tigte Vorstellung hat zur Folge, daß man sich bemüht, 
schlecht und möglichst wenig zu arbeiten.

Nichts könnte ungesunder und unwirtschaftlicher sein, 
als ein solcher Interessenwiderstreit. In Wirklichkeit 
gibt es keinen Gegensatz zwischen dem, was dem Brot
herrn und dem, was dem Arbeiter frommt. Es ist ein 
ebenso gründlicher, wie verhängnisvoller Irrtum, den beide 
Parteien so oft begehen, daß sie annehmen, sie könnten 
aus dem Nachteil der ändern Nutzen ziehen. Die Sucht, 
einander auszubeuten oder zu übervorteilen hat die be
klagenswerten Streitigkeiten gezeitigt, unter denen alle 
W elt so sehr zu leiden hat. Je rascher alle Beteiligten 
die Wahrheit erkennen, daß ihre wahren Interessen ge
meinsam sind, desto besser für sie und desto glatter, 
stetiger, sparsamer wird der wirtschaftliche Apparat ar
beiten, dessen Bestandteile beide sind. Daß die Interessen
gemeinschaft unter Umständen sogar bis zur völligen 
Verschmelzung gehen kann, beweisen die Mitglieder der 
Produktionsgenossenschaften und die heute schon sehr 
zahlreichen Arbeiteraktionäre.

W ollen die zwei Parteien ihr Ziel, jede möglichst 
viel für sich herauszuschlagen, wirklich erreichen, so

müssen sie geradezu für einander eintreten. Nimmt der 
Arbeiter auf das W oh l des Unternehmers Rücksicht, so 
wird er durch fleißige und sorgfältige Leistungen die 
Herstellungskosten verringern, mithin den Absatz erleich
tern; dann können mehr Kräfte angestellt und bessere 
Arbeitsbedingungen gewährt werden. Und sorgt der Un
ternehmer für das W ohl seiner Leute, so entstehen besse
re gegenseitige Beziehungen, die Reibungsflächen verklei
nern sich, die Erzeugnisse gewinnen an Güte und Menge, 
Die Lokomotivfabrik Reeves in Trenton (Neujersey), die 
ihr Personal außerordentlich gut behandelt, hat geäußert: 
„Unser Verfahren sichert uns bessere Arbeiter, die mehr 
und besseres leisten. W ir befolgen den Grundsatz: hohe 
Löhne, gesunde Arbeitsverhältnisse, große Erzeugung.“ 
Die Sherwin-Williams-Company, die für die Arbeiter ihrer 
vierzehn amerikanischen und englischen Fabriken ideale 
Zustände geschaffen hat, schreibt; „A u f drei Dinge ist ganz 
besonders Gewicht zu legen: Gesundheit, gute Sitten, 
Bildung. Denn ein kräftiger Arbeiter kann mehr leisten, 
ein gewissenhafter kann gewissenhafter und ein intelli
genter kann intelligenter arbeiten.“  Der newarker Fa
brikant W eston sagt: „Sehr oft wird der Gesundheit des 
Personals und den Anforderungen des Geschäfts durch 
genau die gleichen Arbeitsbedingungen am besten gedient.“  
V iele Firmen haben ausdrücklich anerkannt, daß sie ohne 
das herzhafte Hinzutun ihres Arbeiterstabes niemals die 
erreichten Erfolge erzielt haben würden. W er da glaubt, 
den Anfang verschieben zu sollen, bis er reich geworden 
sein werde, wird gewiß nie anfangen, denn seine selbst
süchtige H abgier wird seine Seele ersticken. W er seine 
Angestellten aus Gottesfurcht von vornherein menschen
würdig behandelt hat, dankt seinem Gotte täglich für das 
Ergebnis. W er es aus volkswirtschaftlicher Einsicht und 
Klugheit getan, hat nicht geringeren Grund, mit der ge
wonnenen praktischen Erfahrung zufrieden zu sein.

D er Großindustrielle Boden in Derby wohnt ununter
brochen in allernächster Nähe seiner Fabrik und kümmert 
sich in Gemeinschaft mit seiner Gattin um jeden Arbeiter. 
Diesem engen Beisammenleben entspringen die glücklich
sten Beziehungen. Ein Mitglied der Nottinghumor Firma 
Thomas Adams & Co. sagte zu mir: „W ir  alle wohnen 
an Ort und Stelle und wir können daher nicht umhin, 
uns für das W ohlergehen unserer Leute zu interessieren.“ 
Ist die Zahl der Angestellten allzu groß, als daß solche 
unmittelbare Beziehungen möglich wären, können mittel
bare hergestellt werden, insbesondere wenn sich einer der 
Firmeninhaber die Aufgabe stellt, die soziale Lage des 
Personals zu erforschen. Er wäre diesfalls Chef einer 
wichtigen Abteilung, wie ein andrer etwa das Maschinen
wesen oder den Absatz leiten würde. Der sozialen A b 
teilung kann man gar nicht zuviel Aufmerksamkeit schen
ken. Geht’s nicht anders, so stelle man einen „Sozial
ingenieur“ , eine „Sozialsekretärin“ , einen „W ohlfahrts
direktor“ oder eine „Fabrikpflegerin“ an oder auch meh
rere, die nichts andres zu tun haben, als die Angestellten 
in jeder Hinsicht zu betreuen.*)

*) Vergl. mein „Mit, nicht gegen einander!“ Kapitel: 
„Lohnende Arbeiterfreundlichkeit.“ —  A d e l e  S c h r e i 
b er  bemerkt in einer Besprechung dieses Buches: „D ie
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Aber selbst angesichts solcher tüchtigen Spezialhilfe 
dürfen die Unternehmer das soziale Element so wenig 
persönlich vernachlässigen wie etwa die Warenerzeugung 
oder die Absatzabteilung. Herr Vreeland, erster V or
sitzender der New-Yorker Citybahngesellschaft, behauptet 
aus Erfahrung, daß der geschäftliche E rfolg der W oh l
fahrtsmaßregeln großenteils von dem Interesse der leiten
den Personen an denselben abhängt. „In  neun Jahren 
gab ’s bei uns keine Versammlung in der ich nicht an
wesend war und die Leute ansprach; auch alle Vize
präsidenten und Abteilungsleiter mußten gegenwärtig 
sein . . . D ie ganze Direktion nimmt an dieser Arbeit 
teil; wir sind durchweg mit den Arbeitern in -Berührung.“  
Der erste Vorsitzende und sämtliche leitenden Mitglieder 
der bereits erwähnten Sherwin-Williams-Gesellschaft kom 
men allwöchentlich mit den Arbeitern und Beamten zu
sammen, die bei dieser Gelegenheit Vorträge halten u. s. w. 
»Solche geselligen Zusammenkünfte m ü ssen  zur Sicherung 
idealer Arbeitsverhältnisse beitragen.

W ohlfahrt der Arbeiter und noch mehr der Arbeiterinnen 
läßt es wünschenswert erscheinen, daß in großen Unter
nehmungen neben der Fabrikinspektion, die für Einhal
tung gesetzlicher Vorschriften, also für das Mindestmaß 
der Arbeiterfürsorge bürgt, noch zwischen den obersten 
Betriebsleitern und der Arbeiterschaft eine vermittelnde 
Person dauernd vorhanden sei. Verschiedene amerika
nische Unternehmer haben dazu eigene sogenannte Spe
zialsekretäre angestellt. Ähnlicher Art ist das in Deutsch
land zuerst von Prof. D. Zimmer vorgeschlagene Am t 
der Fabrikpflegerin. Unabhängig von den Zimmerschen 
Vorschlägen traten württembergische Gewerbeinspektoren 
für die Einführung solcher Fabrikpflegerinnen ein, die 
sich allerdings von den amerikanischen Spezialsekretärin
nen dadurch unterscheiden, daß sie nicht nur Aufsichts
damen, sondern als Aufseherinnen gründlich ausgebildete 
Fachkräfte sind. Ein Trierer Fabrikbesitzer ging mit dem 
Beispiel voran, zehn solcher Aufseherinnen anzustellen, 
die in der ganzen Technik der Fabrikation unterrichtet 
worden waren. Die Josefsschwestern in Trier haben hier
auf zum ersten Male im Herbst 1904 einen theoretischen 
Kursus für die sozialpolitische Ausbildung dieser Fabrik - 
pfiegerinnen durch eine volkswirtschaftlich gebildete Dame, 
Dr. Elisabeth Gottheiner, eingerichtet. Aufgabe der Fa
brikpflegerinnen, die, wenn sie sich bewähren, auf ein A n 
fangsgehalt von etwa 1200 Mark rechnen dürfen, ist die 
Beaufsichtigung und sittliche Beeinflussung der Arbeite
rinnen, Prüfung der Arbeitsbücher und Überwachung der 
Durchführung der Arbciterschutzbestimmungen. Etwas 
anderer Art ist die Tätigkeit der ersten Fabrikpflegerin 
Deutschlands, die Direktor Erich Rathenau im Kabel
werk Oberspree der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft 
angestellt hat. Es sind dort 800 Arbeiterinnen angestellt 
und die Pflegerin übt Kontrolle über die zahlreichen W oh l
fahrtseinrichtungen des Unternehmens. Sie erfreut sieh 
des vollen Vertrauens ihrer Pfleglinge, die sich gern ihrer 
Vermittelung bedienen, um Wünsche auszusprechen und 
Mißstände abstellen zu lassen. In derselben W eise könn
ten männliche Vertrauenspersonen für die Bedürfnisse der 
Arbeiter sorgen.“

Unsere warme Befürwortung der Schaffung derartiger 
gerechter, praktischer, vernünftiger Verhältnisse nötigt 
uns aber zu einer Warnung: man vermeide unter allen 
Umständen sorgfältig, an Stelle einer Brüderlichkeit, eine 
Väterlichkeit zu schaffen. Der Arbeiter bedarf keines 
aufdringlichen Patriarchalismus, der ihn eiligst und zwangs
weise auf ein höheres Niveau emportreibt, sondern der 
allmählichen Höherführung durch die Hand eines wohl
wollenden, einsichtigen Bruders. Jede falsch angewen
dete Väterlichkeit scheitert, weil sie kritisch und unzu
frieden macht; dann wirft man sich einerseits Eigennutz, 
anderseits Undankbarkeit vor. Auch plötzliche erkünstelte 
Schöpfungen sind nicht am Platze, vielmehr ist eine all
mähliche, sorgfältig gehegte Entwicklung geboten. Sol
len die Untergebenen nicht Mißtrauen hegen, so ist es 
am besten, sie wenn irgend möglich, zum eigenen Be
ginnen und Leiten einschlägiger Einrichtungen zu er
muntern und ihnen dabei mehr auf ihren Wunsch als 
durch freiwilliges Entgegenkommen zu helfen. Dies 
gilt namentlich von Unternehmungen, die im Punkte 
der Arbeiterwohlfahrt viel nachzuholen haben; hier 
würde eine plötzliche Änderung leicht Verdacht er
regen. Weniger notwendig ist solche Vorsicht dort, wo 
schon von vornherein ideale Zustände geschaflen 
wurden.

Noch wesentlicher ist die Erwägung, daß die freund
lichste Behandlung oder die größte Verbesserung der 
Umgebung halb wertlos wird, wenn sie nicht mit ange
messener pekuniärer Arbeitsentlohnung und mit einer 
entsprechenden .Regelung der Arbeitszeit verbunden ist. 
Niemals darf man sich dem Argwohn aussetzen, daß die 
Wohlfahrtseinrichtungen einen Teil des Lohnes ersetzen 
oder durch überlange Arbeitszeit hereingebracht werden 
sollen; sonst ist der Industriefriede gefährdet. Freilich 
ist es auch notwendig, daß die Arbeiter ihrerseits den 
Unternehmer mit loyalen, billigen Arbeitsleistungen ent
gegenkommen.

Im übrigen beherzige man, was ein hervorragender 
milwaukeer Arbeitgeber sagt: „Beiden Teilen erwachsen 
die größten V orteile, wenn die Firma es ihren Leuten 
ermöglicht, Selbsthilfe zu üben. W as man für sich selbst 
tut, ist viermal so viel wert als was von anderer Seite 
geschieht, und der W ert des Arbeiters steigt mit seiner 
Selbstentfaltung, die wir nach Kräften fördern sollten.“ 
Dies gilt von fast allen Wohlfahrtseinrichtungen in W a
renhäusern, Fabriken, Bureaus, Bergwerken u. s. w. Was 
zu Lebzeiten eines hochgesinnten Chefs ohne die Mit
wirkung des Personals ausgeführt wird, wird nach dessen 
Tode zerfallen und schon früher nicht voll wirksam sein. 
D ie Kohlengruben-Unternehmung Chagot in Blanzy hat 
von dieser Lehre großen Nutzen gezogen: Zur Unter
stützung und Leitung ihrer alten Wohlfahrtsvorkehrungen 
waren die Arbeiter nicht herangezogen worden; demge
mäß erregten sie auch nicht deren Interesse und verlie
hen ihnen keine persönliche Initiative. Da besann sich 
die Firma eines besseren und riet über sechzig neue Ein
richtungen ins Leben, deren Verwaltung siefast gänzlich 
den Arbeitern überläßt. „Nun lernten diese auf eigenen 
Füßen stehen und lohnten den Freisinn der Chefs durch
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herzhafte Mitwirkung.“ *) Die bekannte Daytoner R egi
strierkassenfabrik**) traut sogar den bei ihr beschäftigten 
Knaben zu, ihren Klub selbständig zu leiten, und sie 
rechtfertigen das in sie gesetzte Vertrauen.

Hinsichtlich des Einflusses verbesserter Arbeitsbedin
gungen auf die Arbeiter schreibt der bekannte englische 
Industrielle Seebohm Rowntree aus eigener Erfahrung : 
„Ich  halte den Einfluß, den die Arbeitsumgebung auf 
den Charakter der Leute ausübt, für viel günstiger als 
den von der Kirche ausgeübten. . . . Der in den Fabri
ken, Werkstätten u. s. w. herrschende Ton spielt bei der 
Charakterbildung der Angestellten eine ebenso bedeutende 
R olle wie die Schule.“  Der Clevelander Handelskammer 
leuchtete die Einwirkung solcher Tatsachen auf das Ge
deihen der Geschäfte so sehr ein, daß sie die Hebung 
der Arbeiterwohlfahrt in den Unternehmungen ihrer Mit
glieder zu einer Hauptaufgabe ihrer Tätigkeit machte. 
Sie errichtete eine eigene Wohlfahrtsabteilung und stellte 
an deren Spitze einen Sekretär, der die Pflicht hat, sich 
mit allen arbeiterfreundlichen Einrichtungen, die >es wo 
immer gibt, vertraut zu machen und den Kammermit
gliedern die zweckentsprechend befundenen zur Nach
ahmung zu empfehlen. Demzufolge dürfte Cleveland 
heutzutage in Sachen der Arbeiterwohlfahrt die bestbe
stellte Stadt der Erde sein.***) Damit alle W elt aus 
den Erfahrungen der Kammermitglieder Nutzen ziehen 
könne, hat die Kammer einen entsprechenden Bericht 
veröffentlicht. Das Statistische Am t des Bundesstaates 
Neujersey veranstaltete bei den größten Firmen dieses 
Staates eine Rundfrage, welche bei 75 Häusern Alters
versorgung, Gewinnbeteiligung und viele andre W oh l
fahrtseinrichtungen ergab; und sämtliche 75 Firmen drück
ten ausnahmslos ihre höchste Zufriedenheit mit den er
zielten Ergebnissen aus.

„Künftig werden die höchsten Preise den tüchtigsten 
Geschäftsgeneralen zufallen, und der tüchtigste dieser 
Generale wird sein, wer es am besten versteht, das Ver
trauen und die Begeisterung seiner Angestellten-Armee 
zu erwecken und die in ihr schlummernden mannigfachen 
Begabungen und Fähigkeiten für sein Unternehmen nutz
bar zu machen,“  hat W. T. S t e a d  einmal bemerkt. 
Selbstverständlich ist dabei, daß jedes Unternehmen, jeder 
Betrieb seine eignen Besonderheiten hat und seine eignen 
Möglichkeiten birgt, welche von Fall zu Fall berücksichtigt 
werden müssen. D a sich eins nicht für alle schickt, läßt 
sich keine allgemein gültige Schablone vorschreiben. Die 
G r u n d s ä t z e  jed och , die für die ganze Sache maß

*) W as Deutschland betrifft, hat es in diesem Punkte 
ein ebenso bedeutendes wie erfolgreiches Vorbild aufzu
weisen: die Einrichtungen der H e i n r i c h  F r e e s e ’schen 
Jalousienfabriken. Man lese die bemerkenswerte, löblich 
kurze Schrift Freese’s: „Das konstitutionelle System im 
Fabrikbetriebe.“  (Gotha 1905), 2. Auflage. L. K —r.

**) Über die klugen Wohlfahrtseinrichtungen dieses 
Betriebes vergl. mein „M it, nicht gegen einander!“  (Dres
den 1905), Kapitel „D ie  N. C. R .“  L. K — r.

***) Näheres befindet sich in meinem „M it, nicht 
gegen einander!“  letztes Kapitel: „E ine Stadt der A r
beiterwohlfahrt“  (von Professor Richard T. Ely).

gebend sind und die wir wohl zur Genüge dargelegt 
haben, sollten stets und in allen Fällen vor Augen ge
halten werden.

Was die Frage der Verantwortlichkeit betrifft, so 
wird leider viel zu wenig beachtet, daß dort, wo das 
Eigentum an einem Betrieb sich auf viele Personen ver
teilt, jede einzelne dieser Personen ein Stück der Verant
wortung für die Arbeitsbedingungen trägt. Bei Aktien
gesellschaften haftet moralisch jeder Aktionär für die U m 
stände, unter denen er seine Dividende verdient. Ein 
erheblicher Teil der modernen Arbeitsmißstände wird von 
der Tatsache verschuldet, daß die Besitzer menschen
unwürdig geleiteter Unternehmungen oft über ein ganzes 
Land verstreut sind, und vergnügt von ihren Dividenden 
leben, ohne sich darum zu bekümmern, in welcher Weise 
diese „ins Verdienen gebracht“  werden. Es wäre von 
W ichtigkeit, diese Gleichgültigen, die praktisch den H erz
losen gleichkommen, nach Kräften über ihren Anteil an 
der moralischen Verantwortung für die ohne ihre Kenntnis 
verübte industrielle Unterdrückung oder Ausbeutung auf
zuklären.

Und noch auf einen anderen wichtigen Punkt, dem 
sehr selten Aufmerksamkeit geschenkt wird, möchten wir 
nachdrücklich liinweisen. Auch die Konsumenten ver
dienen V orw ürfe, wenn sie W aren kaufen, welche von 
schlecht entlohnten, unter ungesunden Verhältnissen tätigen 
Arbeitern erzeugt worden sind. Die Mehrheit der Käufer 
macht sich durch ihre Gedankenlosigkeit zu Mitschul
digen an der ungerechten Behandlung und schlechten 
Lage der betreffenden Arbeiter. In diesem Punkte kann 
das schlummernde Gewissen des Publikums nicht laut ge 
nug geweckt werden. Nichts kann wohlfeil genannt 
werden, wenn das Ersparen eines Teils der Kosten mit 
der körperlichen oder geistigen Ausbeutung und der sitt
lichen Erniedrigung der Erzeuger erkauft wird. Man 
gründe allenthalben Konsumentenverbände, die die A u f
gabe haben sollen, die Lohnverhältnisse und die sonstigen 
Arbeitsbedingungen der Firmen zu untersuchen, deren 
Waren ihren Mitgliedern zum Kauf angeboten werden. 
Schon jetzt üben in Nordamerika und in Paris solche 
Konsumentenverbände einen segensreichen Zwrang auf die 
Kreise der Industriellen und der Kaufleute aus. InDeutsch
land hat vor Jahr und Tag W i l h e l m  B o d e  die, be
dauerlicherweise noch nicht beachtete Anregung zur Schaf
fung eines Deutschen Konsumentenbundes gegeben.

Allein, eine so kräftige Wirkung auch durch die 
Verbesserung der materiellen Seiten des Fabriklebens er
reicht werden kann, ist doch noch wichtiger und erfolg
reicher die Hebung der sozialen Lage der Arbeitenden, 
die Veredlung ihrer Beziehungen zueinander und zu den 
Brotherren. Diese Aufgabe wird heutzutage beträchtlich 
erschwert durch die Entfernung der Wohnungen der bei
den Klassen voneinander. W eit leichter sind solche 
guten Beziehungen dort herbeizuführen, wo der Chef in
mitten seines Personals lebt und seine Familie mit denen 
seiner Leute verkehrt, sodaß er deren Verhältnisse und 
Bedürfnisse näher kennen lernt. „W ir  wohnen eben 
hier,“ antwortete Herr Cheney in South Manchester, dem 
bekannten Industrie-Musterstädtchen, auf die Frage nach 
dem Geheimnis seiner vorzüglichen Beziehungen zu seinen
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dreitausend Seidenarbeitern, und er fügte hinzu; „W ir 
sind keine Philanthropen, sondern lediglich Geschäfts
leute.“ Es ist nicht zum Verwundern, daß es seit dem 
sehr langen Bestände -der Firma nur einen kleinen Streik 
gegeben hat, der übrigens auch nur den Zweck hatte, 
gegen einige Entlassungen Einspruch zu erheben. Ähn
liche Zustände herrschen auch in Hause Whitin in 
W hitinsville; als ein Agitator dort vorsprach, schickten 
die Arbeiter ihn zum „C hef, der uns eine allzu behag
liche Lage bereitet.“  Las ist Industriefriede auf nieman
des Kosten ! D er Begründer der großen amerikanischen 
W agenfabrik Fairbanks Scale Company sagte zu seinen 
Arbeitern: „Betrachten und behandeln Sie mich als Ihren 
Vater.“ Einer der Inhaber der Firma Kilbourne & Jacobs 
Manufacturing Co. in Columbus äußerte: „Nächst der 
Zuneigung meiner Frau und meiner Kinder wünsche ich 
mir nichts so sehr als Ihre Achtung und Ihr Vertrauen, 
meine Mitarbeiter! Lassen Sie uns in diesen Ihren 
und unseren Werkstätten die alten guten Beziehungen 
fortsetzen.“

Bei der Firma Proctor & Gamble in Ivosydale haben 
die früher häufigen Arbeitseinstellungen und andere Un
ruhen gänzlich aufgehört, seitdem sie die Gewinnbeteili
gung und viele andere Wohlfahrtseinrichtungen eingeführt

hat. D ie Mitglieder der Fabrikantenfamilie Harmel in 
Warmeriville, deren Wohnungen an die ihrer Arbeiter
schaft grenzen, bleiben Sommer und Winter an Ort und 
Stelle; auch sonst geschieht alles mögliche zur Sicherung 
des Industriefriedens. Der wohlbekannte Gewinnbeteili
gungsfreund J. C. van Marken in D elft steht mit seinem 
Personal in innigem Verkehr und wohnt in dessen Mitte. 
Er schreibt: „Ich  halte es für die Pflicht jedes Arbeit
gebers, seinen Untergebenen in jeder W eise beizustehen; 
mit seinem Herzen, seinem Verstand, seinem Geld, auf 
daß sie jene hohe Stufe erreichen, die allein das Leben 
lebenswert macht. Solche Bemühungen erlegen dem 
Unternehmer keine Opfer auf; wenn aber auch, so ist 
es seine heilige Pflicht, sie bis zur Grenze des Möglichen 
zu bringen.“ Er bemerkt, daß seine Wohlfahrtseinrich
tungen nicht das Ergebnis, sondern eine der Hauptur
sachen seines geschäftlichen Gedeihens sind; „das Geld, 
welches sie kosten, ist nicht verloren, sondern eine sich 
glänzend verzinsende Kapitalsanlage.“ Herr Schlittgen 
(Marienhütter Eisenwerke) betont mit R echt, daß man 
den Arbeitern nichts in herablassender W eise geben sollte 
und daß es von großer W ichtigkeit sei, beim Geben ehr
liches menschliches Mitgefühl zu bekunden.

L e o p o l d  K ä t s c h e r .

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.
Vom  22. September 1905 an.

Kl. 35.1. P. 16539. Elektrische Stockwerksabstellnng 
fiir Aufziige. O t h m a r  0.  P o l l o k ,  F r a n k 
f u r t  a. M., Speyererstr. 13. 18. 10. 04.

Vom  25. September 1905 an.
Kl. 37 e. S. 20 415, Klammer zum Befestigen der

beim Ziehen von Gesimsen verwendeten Lauflatten 
an Hohlsteindecken o. dgl. M a r t i n  S e u f f e r t ,  
N ü r n b e r g .  14. 12. 04.

V om  28. September 1905 an.
Kl. 24 h. S. 19 385. Vorrichtung zur selbsttätigen

Regelung der Brennstoff- und Luftzufuhr in A b 
hängigkeit vom Dampfdruck. Konstruktionsbureau 
Zwickau Seyboth, B a u m a n n  & C o . ,  Z w i c k a u .
8. 4. 04.

Kl. 35 a . B. 38 821. Tür fiir Anfziige. W i l h e l m
B a l k s ,  M a i n z ,  Neutorstr. 15. 24. 12. 04.

Kl. 35 a. W . 23 426. Aufsetzvorrichtung für Förder
anlagen. L öbel (Louis) W echselmann, S i e g f r i e d  
K ö n i g s b e r g e r  u. E d u a r d  F r e u d e n t h a l ,  
K a 11 o w i t z. 15. 2. 05.

Kl. 45 e. G. 20 507. Selbsteinleger für Dreschma
schinen. I w a n  G o l w e r ,  S c h ö n e b e r g  b e i  
B e r l i n ,  Siegfriedstr. 4. 29. 10. 04.

Kl. 61 a. A. 11 501. Vorrichtung zum Herablasseu 
von Personen aus den oberen Stockwerken von 
Gebäuden mit ausschaltbarem Fliehkraftregler. J o s ia h

S. A n d r e w s ,  B u f f a l o ,  V . St. A .; V ertr.: M. 
Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 19. 11. 04.

Kl. <>1 a. L. 20167. Sicherheitsvorriclitmiiar gegen 
Abstürzen von Leitern, insbesondere von aufwickel
baren Rettungsleitern. J o h a n n  L a n g e r ,  W i e n ;  
V ertr.: A . R oh rbach . M. Meyer u. W . Bindewald, 
Pat.-Anwälte, Erfurt. 15. 10. 04.

Kl. 78 c. V . 4138. Verfahren zur Herstellung von 
Sicherheitssprengstoffen auf der Basis von Am mon
salpeter. Dr. F r a n z  V o l p e r t ,  D o r t m u n d ,  
Südwall 29. 29. 1. 01.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 19. Sept. 1905.
Kl. 13 e. 259 546. Apparat zur Entfernung von 

Krnsten aus Röhren mittels durch Dampf, Luft
oder Wasserdruck betriebenen Treibrades, mit 
welchem Fräsräder verbunden sind. B r u n o  H i l b i g ,  
D r e s d e n .  Rndolfstr. 12 d. 8. 8. 05. H. 27 620.

Kl. 34 f. 259 418. Spucknapfhehlilter mit Deckel, 
mittels Fußdrucks zu öffnen. J u l i u s  M i e d  t a n k ,  
B e r l i n ,  Skalitzerstr. 141. 5. 6. 05. M. 19 659.

Kl. 37 e. 259 765. Gerüsthalter aus einer Festlegung 
mit einschlagbarer Spitze am unteren Ende und 
hakenförmiger Abbiegung am oberen Ende, an 
welcher eine Kette befestigt ist. A l b i n  K ü h n ,  
H e i d e 1 b e r g i. B. 8. 7. 05. K. 25 017.

Kl. 38 a. 259 456. Kombinierte Riemenausriick-Vor- 
richtung und Bremse an transportablen und festen 
Kreissägen. M a s c h i n e n f a b r i k  D.  W a c h t e l ,  
B r e s l a u .  8. 8. 05. M. 20 027.

Kl. 87 a. 259 690. Schraubenzieher mit durchgehen-
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der Klinge und Griff ans kantigen Schalen, die nur
am Druckende rundgeformt und zweckentsprechend 
befestigt sind. G e b r .  S c h l ü t t e r ,  B r o t t e r o d e .  
30. 6. 05. Sch. 21169.

V om  25. September 1905.
Kl. 47 c. 260 088. Vorrichtung zum Ein- und Aus- 

riicken von rotierenden Maschinenteilen mittels 
durch Hebel betätigter Priktionsbacken. J o s e f  
H e i m ,  O f f e n b a c h  a. M.  2 4 . 8 . 0 5 .  H . 27 727.

Kl. 47 e. 260 069. Schmiervorrichtung, aus einem mit 
dem Schmiermittelreservoir verbundenen, mit einem 
verschiebbaren Kolben versehenen und durch einstell
bare Hähne gesteuerten Zylinder bestehend. Fa. A. 
W a w e r d a ,  S c h a r l e y  O.-S. 19. 8. 05. VV. 18867.

Kl. 47 g. 260 245. Rohrbruchventil mit außen am 
Ventil freiliegend angeordneter Regulierfeder und R e
gulierschraube. S ä c h s .  A n h a l t .  A r m a t u r e n 
f a b r i k  u n d  M e t a l l w e r k e  A k t .  - G e s .,  B e r n 
b u r g .  2 8 . 8 . 0 5 .  S. 12 810.

Kl. 86 g. 260 282. Pendelhcbelwerk fiir Schiitzen
fänger. F r a n z  T e p 1 y , F o r s t  i. L  4. 8. 05. 
T.  7054.

leger mit im Halbkreise neben der Riemscheibe 
angeordneten, mit Rollen versehenen Uiemcn- 
trägerzapfen. (Fig. 126 u. 127).

D ie Vorrichtung soll eine -funkenerzeugende B e
rührung zwischen Riemscheibe und Ausrückerhebel an 
solchen Riemenauflegern verhüten, bei denen der Auf
legerhebel an dem der Scheibe zunächst liegenden Ende 
eines Riementragerzapfens angelenkt ist.

An dem bogenförmigen Kranzstücke a, das an der 
Decke befestigt ist, sind in bekannter W eise die Riemen
tragrollen c nahezu gleichachsig zu der auf der Achse e 
sitzenden Festscheibe d angeordnet, auf die der Riemen 
geräuschlos aufgelegt werden soll. Eine Hülse g  ist dazu 
bestimmt, den Auflegerhebel i aufzunehmen. Diese Auf
nahme erfolgt aber nicht mehr an dem Ende der Hülse, 
wodurch der Hebelbewegung freies Spiel gegeben war, 
sondern erheblich weit von dem Hülsenende entfernt.

Hinter der Hebelaufnahme ist hier nämlich noch ein 
Hülsenansatz g 1 angeordnet, der bis dicht an die Riem 
scheibe heranreicht und eine den Rollen c  gleiche Stärke 
besitzt. D ie innere Begrenzung des erweiterten Hülsen
ansatzes erfolgt dagegen durch eine schiefe Ebene, gegen

Fig. 127.

die sich der Auflegerhebel bei seiner Bewegung anlegt 
und somit nicht mehr die Riemscheibe berühren kann. 
Durch die in Rollenstärke nach hinten bis zur R iem 
scheibe verlängerte Hülse wird aber gleichzeitig der V or
teil erzielt, daß jetzt der Riemen nicht m ehr unter die 
Tragrollen gleiten kann, wie dies früher der Fall war.

H.

England.
11109 vom 13. Mai 1904. H a n s  J o r g e n  H o e g h  in 

N e w - Y o r k  (V . St. A .) Riemenrücker. (Fig. 128
u. 129).

Der Riemenrücker ist für Werkzeugmaschinen u. dgl. 
bestim mt, denen vermittels eines Stufenscheibenpaares 
verschiedene Umlaufsgeschwindigkeiten erteilt werden

c
Fig. 126.

Kl. 87 a. 260 074. Rohrzange mit durch eine auf zwei 
Seiten gezahnte Sperrschiene einstellbarem Maul. J o 
h a n n e s  D ö t t e r e r ,  C a n n s t a t t .  21. 8. 05.
D. 10 251.

Kl. 87 a. 260 274. Schnellspannschrnubstock, dessen 
beweglicher Spannbacken durch Laufgewichte belastet 
ist, zwecks Minderung des Widerstandes beim Schließen 
des Schraubstocks. Gu s t a v  B o le y ,  E ß l i n g e n  a. N. 
27. 7. 05. B. 28 445.

Patente.
Deutschland.

Kl. 47 d. 162 899 vom 18. Februar 1904. E r n s t  
W i r t h  i n  S c h o p f h e i m  (Baden). Riemenauf-
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können. Das W esen der Erfindung beruht darin, daß 
der Riemen, nachdem er auf der einen Stufenscheibe von 
Hand bewegt ist, auf der anderen Scheibe selbsttätig sieh 
bewegt.

Hinter den Stufenscheiben ist außerhalb der Ebene 
der äußeren Stirnflächen eine senkrechte W elle 12 drehbar 
gelagert, welche zwei Kiemengabeln 15 und 18 trägt, die 
den Riemen 11 an den Stellen umfaßt, an denen er auf 
die Stufenscheiben aufläuft. Die Riemengabeln bestehen 
aus zwei L-förmigen Teilen, die gelenkig miteinander 
verbunden sind und durch eine kräftige Feder 24 in der 
gezeichneten Lage gehalten werden. Der abklappbare 
Teil 23 der Gabeln ist nach der Seite gerichtet, nach 
der die Durchmesser der einzelnen Stufen der Scheiben 
an Größe abnehmen. Die untere Gabel 15 besitzt einen 
Handgriff und vor der unteren Scheibe ist am Maschinen
rahmen eine Schiene 30 angeordnet, die derart gebogen 
ist, daß zwischen ihr und den einzelnen Stufen der Scheibe 
ein gleicher Zwischenraum bleibt. Die Schiene be
sitzt Aussparungen für den Handhebel der Riemengabel
15. Der Riemenrücker wirkt wie fo lg t: Durch die untere 
Riemengabel wird der Riemen von Hand von der Stufe 
von größerem Durchmesser nach der Stufe von kleinerem 
Durchmesser zu bewegt. Gleichzeitig wird die obere 
Riemengabel durch die W elle selbsttätig um denselben 
W inkel gedreht wie die untere Riemengabel. D a der 
Riemen sich jedoch  gegen die vorspringende Stirnfläche 
der Scheibe von größerem Durchmesser anlegt, so wird 
der bewegliche Teil 23 der Gabel unter Anspannung der 
Feder 24 in die punktierte Lage gedreht (Fig. 128). So
bald der Riemen auf der unteren Scheibe auf die Stufe 
von geringerem Durchmesser gerückt und dahei der Hand
hebel in die entsprechende Aussparung der Schiene 
eingelegt ist, wird der Riemen schlaff und selbständig 
durch den unter der Wirkung der angespannten Feder 
stehenden beweglichen Teil der Gabel 18 auf die Stufe

von größerem Durchmesser der oberen Scheibe gerückt. 
D ie Vorrichtung kann natürlich ebenso gut für gekreuzte 
wie für gerade Riemenzüge verwendet werden, nur muß 
darauf geachtet werden, daß die Gabeln immer den auf
laufenden Riementeil umfassen, und daß die beweglichen 
Teile der Gabeln immer nach der Seite aufklappen, nach 
der die Durchmesser der Stufen der Scheiben an Größe 
abnehmen. Die Gabeln sind vermittels Stellschrauben 
auf der W elle befestigt und können auf der letzteren 
achsial verschoben werden.

Amerika.
787 673 vom 18. April 1905. J a m e s  S. J o h n s t o n  

und T h o m a s  H.  M u r ß h y  in U t i c a ,  N e w -  
Y  o r k (V . St. A.). Sicherheitsvorrichtung für 
Schleudermaschinen. (Fig. 130).

Die Vorrichtung soll verhindern, daß die Arbeiter 
in die im Betrieb befindliche Schleudermaschine (W asch
maschine u. dgl.) hineinfassen und durch die umlaufen
den Schläger verletzt werden.

Uber der Öffnung der Maschine ist eine drehbare 
Schutzkappe angeordnet, welche aus zwei gebogenen 
Teilen besteht, die derart durch zwei Flacheisen 14 mit
einander verbunden sind, daß zwischen den beiden Teilen 
ein Raum verbleibt, der etwas größer ist als der Durch
messer der senkrechten in einem Lagerbock 5 gelagerten, 
die Schläger tragenden W elle 3. Der letzteren wird 
von einer hinter der Maschine auf einer wagerechten 
W elle aufgekeilten Riemenscheibe 9 vermittels eines über 
Führungsscheiben 7 laufenden Riemens 6 die Drehbe
wegung erteilt. D ie die Riemenscheibe 9 tragende wage
rechte W elle trägt ferner eine Fest- und eine Losscheibe
10 bezw. 11, die zur Aufnahme des Antriebsriemens dient.

Fig. 130.

Letzterer wird durch einen mit einem Handgriff ver
sehenen , durch den Lagerbock 5 hindurchgeführten 
Riemenrücker 17, 18 verschoben. Der Riemenrücker 
trägt einen Arm 171 und ist mit einer Aussparung ver
sehen, welche zum Festlegen des Riemenrückers dient, 
wenn die Maschine ausgerückt ist. D ie Schutzhaube 
trägt einen Stift 16, welcher derart angeordnet ist, daß 
er bei der dargestellten Lage der Schutzhaube, bei der 
die letztere die Öffnung der im Betrieb befindlichen 
Maschine verdeckt, ein Zurückklappen der Haube ver
hindert, indem er sich gegen den Arm des Ausrück
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hebels legt. Die Schutzhaube kann daher erst umgelegt 
und so das Innere der Maschine zugänglich gemacht 
werden, nachdem der Ausrückhebel zurückgedrückt, d. h. 
nachdem der Riemen auf die Losscheibe bewegt und 
so die Maschine still gestellt ist. Ist die Haube zurück
geklappt, so legt sich ihr Stift vor den Arm des 
Ausrückhebels, so daß dieser nicht bewegt und daher 
die Maschine nicht eingerückt werden kann. Soll die 
Maschine wieder in Betrieb gesetzt werden, so muß un
bedingt erst die Schutzkappe in die gezeichnete Lage 
bewegt werden, da der Riemenrücker von dem Stift der 
Haube erst freigegeben wird, nachdem die Haube von 
Hand soweit bewegt ist, daß sie durch ihr Eigengewicht 
gezwungen w ird , die dargestellte Lage einzunehmen. 
Das Innere der Maschine ist daher, solange sie in Be
trieb ist, von der Bedieuungsseite aus unzugänglich, so- 
daß Betriebsunfälle unmöglich sind.

#

Literatur.
Über die Einrichtungen zur Entstaubung der Braun- 

kohlen-Brikettfabrikcn von L . Seemann. 24 S. 8o. 
Mit 15 Abbildungen. 1905. Verlag von Graz & Gerlach 
(Joh. Stettner) in Ereiberg i. S. Preis geh. Mk. 1,— 

Die Staubbeseitigung in den Braunkohlen - Brikett
fabriken ist ebenso eine hygienische wie wirtschaftliche 
Frage, deren Lösung bekanntlich noch in weiter Ferne 
liegt. Der Verfasser hat sich die dankenswerte Aufgabe 
gestellt, erprobte Verfahren und Vorrichtungen aus der 
Praxis zusammenzutragen und kritisch zu beleuchten.

Neuerdings haben mehrfach Polizei- und Bergbehörden 
im Aufsichtswege durch Bekanntmachung von Grund
sätzen und Verordnungen dieser Frage sich zugewendet, 
sodaß wenigstens die Betriebsvorrichtungen und Arbeits
maschinen unter Kontrolle gestellt sind.

Da die Staubbildung sich nicht vermeiden läßt, so 
ist es die Aufgabe des Maschineningenieurs, durch die 
Einrichtung der Bearbeitungs- und Transportmaschinen 
wenigstens den Austritt von Kohlenstaub in die Fabrik
räume zu verhindern und den in den Apparaten ge
bildeten Staub vor seinem Austritt ins Freie aufzufangen. 
Wenn diese Aufgabe bisher nicht genügend gelöst wor
den ist, so liegt der Grund darin, daß man einerseits 
sich scheut, kostspielige Anlagen zu schaffen, und anderer
seits den Verlust von Kohlen, der mit dem Staube davon
geht, bei dem Reichtum an K ohle nicht sonderlich drückend 
empfindet. Einen nicht zu unterschätzenden Antrieb nach 
dieser Richtung hin bietet die Gesundheits- und. E xplo
sionsgefahr des Staubes.

So sind denn auch eine Reihe von zweckmäßigen 
Staubfängern in Anwendung gebracht. Der Verfasser 
zeigt verschiedene Vorrichtungen, um den unvermeidlichen 
feinen Stempelstaub, der am hinteren Ende der Preßform 
in den freien Preßraum tritt, abzufangen. Unter anderen 
wird der Schirachsche und der Baudenbachersche Apparat

erwähnt, der den fallenden Stempelstaub den Preßstem- 
peln wieder zuführt.

Es ist offenbar, daß allein solche Vorrichtungen Aus
sicht auf Einführung in die Praxis haben können, welche 
ihre Anschaffungskosten nicht nur verzinsen und tilgen, 
sondern auch reichlichen Gewinn ab werfen. Vorrichtungen, 
welche den Staub nur abführen, ohne praktische W ieder
gewinnung desselben, eignen sich nicht.

V on  der A rt des Staubes hängt allgemein auch seine 
Behandlung ab. Während die Transport- und Aufgabe
apparate trockenen Staub abscheiden, ist der aus den 
Trockenöfen geblasene Staub sehr feucht. Das Nieder
schlagen des Staubes durch Anfeuchtung ist fast ebenso 
häufig in Benutzung, wie das Abfangen des Staubes durch 
Staubfänger, welche auf dem Prinzip der Richtungsände
rung und des Einblasens in ruhende Lufträume beruht. 
Durch diese auch aus anderen Industriezweigen (z. B. 
der Textilindustrie) bekannten Einrichtungen läßt sich 
der trockene Staub, der als der gefährlichere bezeichnet 
werden kann, fast nahezu unschädlich machen, während 
es noch nicht ganz gelungen ist, den nassen Kohlenstaub 
vollständig abzufangen.

Als eine der zweckmäßigsten Einrichtungen mag die
jenige der Grube Fürst Bismarck zu Zipsendorf bei Meusel
witz besonders Erwähnung finden, mit H ilfe deren es m ög
lich ist, den aufgefangenen Staub direkt den Kesselfeue
rungen zuzuführen. Die Explosionsgefahr bei Berührung 
mit der Flamme wird dadurch beseitigt, daß man dem 
vom Ventilator herangeführten Kohlenstaub kurz vor der 
Feuerung frischen Wasserdampf einbläst. Die K ohlen
ersparnis beim Heizen der Dampfkessel wird hier auf 
20 Prozent beziffert. Es eignet sich hierzu allerdings 
nur der feinste trockene Staub, während der schwerere 
Stempelstaub sich auf diese W eise noch nicht hat ver
werten lassen.

Man erkennt, daß zweckmäßige Einrichtungen sich 
nicht nur bezahlt machen, sondern direkt einen Gewinn 
abwerfen. Der wirtschaftliche Nutzen ist nicht zu unter
schätzen, wenn man erwägt, daß der Abgang an Staub 
etwa 5 Prozent und mehr der zu Briketts verarbeiteten 
Kohle beträgt. K.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
Die Berliner Gruppe des Vereins versammelt sich 

im kommenden W inter am
Donnerstag, den 26. Oktober 1905

„  „  30. November „
„  » 2 1 .  Dezember „
„  „  25. Januar 1906
„  „  22. Februar „
„  „  22. März „

im Restaurant „Stadt Pilsen“ , Unter den Linden 13. 
Um recht zahlreiche Beteiligung wird gebeten. Gäste 
sind willkommen.

G a r y ,
Vorsitzender.

Für di« Schriftleitung verantwortlich: Begierungarat L u d w i g  K o l b e  in Groae-Lichterfelde-W . 
Druck der Buchdruckerei Koitzsch, G. m. b. H., Roitzsch.
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Die Feuerversicherung von Maschinenfabriken.
Von Dr. F . N ietham m er,

o. ö. Professor für Elektrotechnik an der Technischen Hochschule in Brünn.

Die Feuerversicherung von Maschinenfabriken 
erstreckt sieb

1. auf die Gebäude (Mauern, Säulen, Dach
stuhl, Böden etc.);

2. auf die Einrichtung (Werkzeugmaschinen,
Hebezeuge, Schlosser- und Meßwerkzeuge, 
Betriebsmaschinen, Beleuchtung, Heizung, 
Bureaueinrichtungen etc., auch die Funda
mente von Werkzeug- und Betriebsmaschi
nen gehören hierher); .

3. auf die in Arbeit befindlichen und ein
magazinierten W aren und Materialien ent
sprechend dem Fabrikationszweig der be
treffenden Fabrik;

4. auf die Kosten der Abräumung nach einem 
Brande.

Die Versicherung ad 4 ist sehr empfehlens
wert, da diese Abräumungskosten nicht unbe
trächtlich sind. Für den Posten 3 kann natür
lich nur ein dem schwankenden Umsatz ent
sprechender Mittelwert angesetzt werden. Dabei 
ist als Versicherungssumme nur Materialkosten 
+  Löhne -)- Unkosten*) (Regie) der betreffenden 
Werkstätte, nicht etwa der Verkaufspreis oder 
der gesamte Gestehungspreis mit den totalen 
Unkosten einzusetzen.

Schon beim Abschluß der Versicherung ist 
bei der Einsetzung der Versicherungswerte vor
sichtig vorzugehen, da die Versicherungsgesell
schaften sich beim Schadenersatz nur insoweit 
um die Versicherungssumme kümmern, als diese 
die oberste Grenze des zu gewährenden Ersatzes

*) D ie Berechnung der Unkosten ist von Firma zu 
Firma sehr verschieden; ich kenne Fälle, wo die Unkosten 
gesetzt werden gleich 20— 40°/o von Material plus Lohn, 
anderwärts gleich 80— 250 °/o vom Lohn, dann aber auch 
gleich 5— 20°/o vom Material plus 50— 150°/0 vom Lohn.

darstellt. Im übrigen wird jedoch nur der von 
zwei Sachverständigen*) ermittelte tatsächliche 
Schaden ersetzt und zwar auf Grund der t a t 
s ä c h l i c h e n  Zeitwerte der einzelnen Gegen
stände vor dem Brande. Setzt man die Ver
sicherungswerte höher ein, als sie nach einem 
Brande von der Versicherungsgesellschaft an
erkannt werden, so bezahlt man unnötigerweise 
zu hohe Prämien. Gibt dagegen der Versicherte 
zu geringe Versicherungswerte an, so tritt der 
Fall der teilweisen Selbstversicherung ein, d. h. 
die Versicherungsgesellschaft leistet nicht für den 
vollen Schaden Ersatz, sondern reduziert den 
ermittelten Schaden im Verhältnis des versicher
ten zum tatsächlichen Wert des Objektes.

Sofern man die Versicherungswerte nicht 
direkt durch einen Sachverständigen festsetzen 
läßt, dessen Angaben von der Versicherungs
gesellschaft unbedingt anerkannt werden, — es 
ist dies allerdings mit Vorsicht zu tun, da der 
Sachverständige rechtlich nicht als Bevollmäch
tigter der Gesellschaft anzusehen ist, — so ist 
das sicherste Vorgehen zur Bestimmung der 
Versicherungswerte etwa folgendes:

Für alle Gebäude und Einrichtungsgegen
stände benutzt man zur Ermittelung des N e u 
w e r t e s  die bezahlten Rechnungen und Fak
turen, die aber nach Möglichkeit als Beleg nach 
einem Brande jederzeit einsichtsbereit vorhanden 
sein sollten. Fracht und Zoll ist zu dem Fak
turenwert zuzuschlagen. Aus den Fakturen geht 
in der Regel auch das A l t e r  der einzelnen 
Objekte hervor und nun ist zur Bestimmung des 
Z e i t w e r t e s  (Augenblickwertes, Wertes vor 
dem Brande) eine geeignete A b s c h r e i b u n g

*) Einer von der Versicherungsgesellschaft, der andere 
vom Versicherten aufgestellt.
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vorzunehmen, deren jä h rlich e  Prozent sätze  
am besten im Einvernehmen mit der Versiche
rungsgesellschaft, im übrigen aber gemäß der 
dem betreffenden Betrieb entsprechenden alljähr
lichen Entwertung festgelegt werden z. B. 5 °/0 auf 
Dampfmaschinen, Kessel, Dynamos, Werkzeuge 
(total 5 x  8 =  40 °/0 bei einem Alter von 8 Jah
ren), 2 °/0 auf Werkzeugmaschinen, 1 °/0 auf Ge
bäude. Im Magazin befindliche neue Waren, so
wie in Arbeit befindliche Erzeugnisse erfahren 
natürlich keine Abschreibung. Die Neuwerte 
der in Arbeit befindlichen Gegenstände berechnet 
man aus den laufend geführten Material- und 
Lohnlisten und aus der Inventur, und zwar 
werden nach einem Brande nur die Material- 
und Lohnsummen augesetzt, die bis zum Brande 
für einen Gegenstand ausgegeben wurden, d. h. 
die Werte hängen vom Grade der Fertigstellung 
ab. Auch die Unkosten , die zu Material und 
Lohn geschlagen werden, hängen von dem Grade 
der Fertigstellung ab, sie betragen z. B. bei erst 
angefangenen Maschinen nur 10 °/u von Material 
und Lohn, bei fertigen aber 40 °/o. Die maximale 
Abschreibung, über die in der Regel nicht hin
ausgegangen wird, ist total 50 °/0, so daß der 
Zeitwert gleich der Hälfte des Neuwertes wird.

Da bekanntlich die Versicherungsgesellschaf
ten höchstens den tatsächlichen Schaden ersetzen, 
aber trotzdem in jedem Falle die volle Versiche
rung zum tatsächlichen Zeitwert verlangen, so 
kann es für manche Objekte, die im Feuer nicht 
nennenswerten Schaden nehmen können, ange
zeigt sein, sie überhaupt nicht zu versichern. 
Der Umfang dieser Nichtversicherung oder Selbst
versicherung hängt einerseits von dem Grad der 
Präzision der Einrichtungsgegenstände und der 
fabrizierten Waren, andererseits von dem Grade 
der Feuersicherheit der Gebäude, der Einrich
tung und der Waren ab. Roheisen, nichtbe- 
arbeitetes Guß- und Walzeisen und andere nicht 
bearbeitete Metallteile sowie viele Gießerei-Ma
terialien braucht man nicht zu versichern. In 
einer Fabrikhalle, die ausschließlich aus Eisen, 
Stein und anderen nicht brennbaren Materialien 
aufgebaut ist, dürfte es beinahe ausgeschlossen 
sein, daß grobe massive Werkzeugmaschinen, 
Hebezeuge, eingemauerte Kessel, Fundamente
u. a. ernstlichen Schaden nehmen. Die Ver
hältnisse können aber bereits auch für die ge
nannten Maschinen verhängnisvoll werden, wenn

sich ein hölzerner Dachstuhl, ein hölzerner Ga
lerieboden oder eine Reihe von hölzernen "Werk
bänken und Werkzeugkästen durch das Gebäude 
zieht. Überdies ist der Schaden bei Feuers
brünsten vielfach ein indirekter, durch herab
fallendes Mauer- und Eisenwerk können Prä
zisionsmaschinen fast völlig entwertet werden. 
Schutt und Staub, die überall eindringen, machen 
vielfach ein Auseinandernehmen und Nachar
beiten der bearbeiteten Teile erforderlich. Ein 
brennendes Holzstück, das auf eine große Ma
schine fällt, kann lokal Temperaturerhöhungen 
erzeugen, die weder R ot- noch Weißglut er
reichen, die aber genügen, um ein wertvolles 
Stück zu verziehen und zum Zerspringen zu 
bringen. Nach oberflächlicher Beurteilung sollte 
mau annehmen, daß Dampfkessel, abgesehen von 
der Sicherheits- und Ofenarmatur, die meist zu
grunde geht, keinen erheblichen Schaden erleiden 
können. Tatsächlich tritt nicht selten der Fall 
ein, daß besonders die Oberkessel beim Brande 
Temperaturen erreichen, welche die Festigkeits
eigenschaften gefährden und den Nietungen die 
elastische Spannung nehmen, so daß die Kessel 
leck werden und einer kostspieligen Reparatur 
unterzogen werden müssen. Durch herabfallende 
Massen werden überdies die Kessel unter Um
ständen zusammengedrückt, wodurch namentlich 
Röhrenkessel undicht werden. Ein weiterer in
direkter Schaden wird durch die beim Brande 
entwickelten Wassermassen verursacht. Die 
Eisenteile verrosten dadurch und die Funda
mente setzen sich, wodurch Arbeitsmaschinen 
indirekt wieder beschädigt werden. Es tritt da 
z. B. die interessante Frage auf, ob die Ver
sicherungsgesellschaft den Schaden an versicher
ten Werkzeugmaschinen zu tragen hat, der aus
schließlich dadurch bedingt ist, daß das n i c h t  
versicherte Fundament erneuert werden muß. All 
diese Fälle ließen sich leichter erledigen, wenn 
es, wie dies in Amerika der Fall sein soll, eine 
eigentliche Schadenversicherung gäbe, bei der 
man den maximal möglichen Schaden, nicht den 
Gegenstand an sich versichert.

Bei Ermittelung des Wertes nach dem Brande 
bezw. bei Bemessung des Schadens (gleich Wert 
vor dem Brande minus Wert nach dem Brande) 
kann man folgende Fälle unterscheiden:

1. Total verbrannte Gegenstände wie Zeich
nungen, Riemen, Holzgegenstände; dafür gilt
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Schaden =  Zeitwert (vor dem Brande),
2. Eisen- und Metallgegenstände bezw. nicbt 

brennbare Materialien, die direkt im Feuer ge
standen sind, also zum großen Teil Rot- und 
Weißglut erreicht haben; dafür gilt

Wert nach dem Brande =  Gewicht in kg 
mal Altmaterialpreis pro kg oder

Schaden — Zeitwert vor dem Brande minus 
Altmaterialwert. Der Alteisenpreis ist z. B. 
2— 5 Pf. pro kg, für Altmessing etwa 80 Pf. 
pro kg.

3. Teilweise beschädigte, nicht brennbare 
Gegenstände. In diesem außerordentlich schwierig 
zu entscheidenden Falle wird der Schaden durch 
herabfallende brennende Balken, durch herab
fallendes Mauer- und Eisenwerk, durch Wasser
massen etc. erzeugt. Die allgemeine Methode 
der Schadensbemessung ist dabei wohl folgende:

Schaden =  Kosten (Material -f- Lohn -f- Werk
stättenunkosten), um die betreffende beschädigte 
Maschine in bezug auf Leistungsfähigkeit, Sicher
heit und Präzision wieder in den früheren Zu
stand zu bringen, gegebenenfalls minus Altma
terialwert einzelner wegfallender Teile. Diese 
Schadensermittlung kann aus einer Material- und 
Lohnaufstellung für die fragliche Maschine ent
nommen werden, wobei noch Demontagekosten

und manchmal auch Fracht- und Zollspesen zu
zuschlagen sind; womöglich läßt man von Fach
leuten rasch geeignete Kostenanschläge anfertigen. 
In anderer Weise setzt man

Schadeu =  Zeitwert der beschädigten und 
in Mitleidenschaft gezogenen Teile einer Ma
schine minus Altmaterialwert dieser Teile.

Selbst im günstigsten Falle dürfte der Schaden 
mindestens 10— 20 °/o des Zeitwertes oder des 
Neuwertes betragen, da ein gewissenhafter Werk
stättenchef jede vom Feuer direkt oder indirekt 
berührte Maschine zum mindesten auseinander
nehmen, genau untersuchen und ausrichten wird.

Die Schwierigkeit für die Entscheidung des 
Sachverständigen liegt bei teilweiser Beschädi
gung häufig darin, daß die Entwertung nach dem 
Augenscheine und ohne kostspielige Demontage 
und Versuche nicht festgestellt werden kann; 
häufig kann nur ein längerer teuerer Dauerbe
trieb den ganzen Umfang der Beschädigung klar
legen. Namentlich da, wo eine Wiederinbetrieb
setzung nach dem Brande Menschenleben ge
fährden kann, sollte man in zweifelhaften Fällen 
entweder die Gegenstände ganz entwerten oder 
die Kosten für eine einwandfreie Untersuchung 
in den Schaden einrechnen.

Verhandlungen der 12. ordentlichen Hauptversammlung 
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.

in Dessau
3. bis 6. September 1905. (Fortsetzung.)

P u n k t  3 ,H errD r. T r z e c i o k :  Ü b e r  L a g e r u n g  
f e u e r g e f ä h r l i c h e r  . F l ü s s i g k e i t e n .  (Der V or
trag ist in H eft 7 gesondert zum Abdruck gekommen).

Auch dieser Vortrag findet den Beifall der V er
sammlung; der Vorsitzende dankt dem Redner.

Eine Besprechung schließt sich nicht an.
P u n k t  4, H e r r  H ü t t :  Ü b e r  d i e  E r f o l g e  

d e r  B e s t r e b u n g e n  z u r  A u f s t e l l u n g  v o n  
N o r m a l i e n  f ü r  S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  a n  
P a p i e r s c h n e i d e m  a s c h i n e n .  (Der V ortrag kommt 
gesondert zum Abdruck).

Die Versammlung zollt dem Redner lebhaft Beifall. 
Der Vorsitzende dankt Herrn H ü t t  für seinen lehrreichen 
Vortrag.

In der anschliessenden Besprechung bemerkt Herr 
H o l t z h a u s e n ,  daß er hinsichtlich der Anbringung 
geeigneter Schutzvorrichtungen an Q u e r s c h n i t t k r e i s 
s ä g e n  anfänglich großen Schwierigkeiten bei den be
treffenden Maschinenfabriken begegnet sei. Nachdem er 
im Einverständnis mit dem Vorstande seiner B.G. in

seinen Jahresberichten diejenigen Fabriken namhaft 
machte, welche gute Schutzvorrichtungen liefern, haben 
sich auch die anfangs widerstrebenden Fabiiken zur Aus
führung der gewünschten Schutzvorrichtungen verstanden.

Auch die Einführung gewisser Schutzvorrichtungen 
an Filztrocknern der Papiermaschinen hat Widerstand bei 
einigen Betriebsinhabern gefunden. In einem besonderen 
Falle ereignete sich infolge Eehlens der Schutzvorrich
tung ein sehr schwerer Unfall, und wurde der betr. Be
triebsinhaber, weil er die vorgeschriebene Schutzvorrich
tung nicht angebracht hatte, von der B.G. haftbar ge
macht. Das Verfahren schwebt indes noch.

Der V o r s i t z e n d e  weist darauf hin, daß, wie 
aus dem Vortrage und den weiter gemachten Mitteilungen 
hervorgehe, durch energisches Eingreifen der B.Gn. sehr 
Vieles auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes erreicht 
werden könne. Besonders sei darauf hinzuwirken, daß 
die Maschinenfabriken schon bei der Konstruktion der 
Maschinen, auf die Anforderungen der Unfallverhütung 
die gebührende Rücksicht nehmen.
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P u n k t  5 der Tagesordnung muß ausfallen, da Herr 
Freystedt behindert war, das betr. Thema ausführlich zu 
bearbeiten. Der V o r s i t z e n d e  bemerkt, daß die U n 
f a l l g e f a h r e n  de r  R o l l -  u n d  I n d u s t r i e b a h 
n e n  die Steinbruchs-B.G. bereits mehrfach beschäftigt 
haben. Br selbst habe bereits im Jahre 1891 an einem 
Preisausschreiben des deutschen Vereins für Fabrikation 
von Ziegeln, Tonwaren, Kalk und Zement sich beteiligt über 
„Unfälle in Ziegelei-Betrieben“ und in dieser Schrift auf 
die besonderen Gefahren der Rollbahnen hingewiesen. 
Die Zahl der Unfälle an diesen Transportmitteln stand 
damals an zweiter Stelle aller Unfälle im Gruben- und 
Fabrikbetrieb der Ziegeleien.

Die Ursachen dieser Unfälle sind mannigfacher Art. 
Sie entstehen vornehmlich:

1. durch Entgleisen der Lowrys und Umkippen in
folge Entgleisung;

2. durch Quetschen zwischen zwei Lowrys beim Fahren 
oder Verkuppeln derselben;

3. durch Quetschen beim Auskippen;
4. durch Überfahren;
5. durch Wiederaufrichten gefallener Lowrys;
6. durch Herabfallen von den Lowrys.
Aus No. 2 erklären sich die vielen Beinverletzungen, 

aus 4 die Fußverletzungen und aus 3 und 5 die besonders 
zahlreichen Quetschungen der Hände.

Gegen alle diese Unfälle hilft am besten die Be
schaffung möglichst stabiler Fördergefäße, die Wahl einer 
möglichst großen Spurweite der Geleise, die Anwendung 
nicht zu schwacher, gut verlaschter Schienen, die A n
bringung einer sicheren Feststellvorrichtung der Kipp- 
kasten und die Vermeidung zu scharfer Kurven und zu 
großer Gefälle, wo sich diese überhaupt vermeiden lassen.

Das Aufsteigen und Mitfahren (auch zum Zwecke des 
Bremsens) sollte nur bei Benutzung solcher Lowrys ge
stattet sein, welche dem Arbeiter (Bremser) einen sicheren 
Stand bieten, niemals aber z. B. bei den bekannten eiser
nen Muldenkippern, die auf einem ringförmigen Unter
gestell ruhen. Dieses Gestell bildet vorn und hinten am 
Wagen eine Schlinge, welche, aus T- oder U-Eisen her
gestellt, dem Arbeiter nur einen sehr unsicheren Stand 
gewährt. Gleitet der Arbeiter von dem in der Fahrt 
begriffenen W agen ab, so kommt er zumeist mit dem 
Unterschenkel in diese Schlinge zu stehen, die ihm an 
der nächsten vorstehenden Schwelle einen Knochenbruch 
zufügt. Nach Möglichkeit sollten die Bremser auch hinten 
auf den einzelnen Wagen bezw. Bremszügen sitzen, damit 
sie beim Herabfallen nicht unter die W agen geraten.

Beim Rangieren schwerer Lowrys soll es den A r
beitern verboten sein, die Hand an die Puffer zu legen 
oder sich zwischen die Lowrys zu stellen.

Es sollte ferner nicht geduldet werden, daß die 
Lowryschieber barfuß gehen, weil sie sich allzu leicht 
Nägel oder spitze Steine in den Fuß treten oder den 
Fuß am Geleise verletzen.

Der V o r s i t z e n d e  hat damals den bereits genannten 
Verein angeregt, ein besonderes Preisausschreiben zu er
lassen für eine möglichst vollkommene Konstruktion einer 
Kipplowry für schmalspurige Industrie- (Geleis-) Bahnen, 
welche folgenden Bedingungen genügen sollte:

a) die Lowry muß derart stabil gebaut sein, ohne 
schwerfällig zu werden, daß sie, selbst mit nassem 
Ton oder Lehm beladen, beim Auskippen durch 
einen kräftigen Ruck fest auf dem Geleis stehen 
bleibt, ohne zu schwanken und ohne zu entgleisen 
oder gar umzufallen;

b) die Bewegung des Kippkastens muß demgemäß 
leicht und möglichst stoßfrei von statten gehen;

c) der Kippkasten muß eine bequem zu handhabende 
Feststellvorrichtung besitzen, die ihn im beladenen 
Zustande fest und sicher mit dem W agengestell 
verbindet und keine Schwankungen beim Fahren, 
selbst auf unebenen oder mangelhaft verlegten 
Geleisen oder bei plötzlichen Stößen zuläßt; ■

d) die Feststellvorrichtung muß derartig konstruiert 
sein, daß ein Entleeren des Kastens nach der 
nicht gewünschten Seite, wo der Mann beim Lösen 
der Feststellung steht, unmöglich ist;

e) das W agengestell muß eine Form haben, welche 
das Quetschen von Händen oder Beinen der A r
beiter beim Rangieren möglichst ausschließt (Zen
tralbuffer);

f) mehrere Lowrys untereinander müssen auf eine 
jede Gefahr möglichst ausschließende Weise ver
kuppelt werden können;

g ) die Lowry muß eine zuverlässig wirkende und 
leicht zu handhabende Bremsvorrichtung besitzen;

h) der mitfahrende Bremser, sowie der Kutscher bei 
Pferdebetrieb muß auf der Lowry einen sicheren 
Stand oder Sitz haben ;

i) dem Kutscher (bei Pferdebetrieb) muß es erm ög
licht sein, die Pferde auszuhängen, ohne daß er 
genötigt ist, vor der in Bewegung befindlichen 
Lowry im Gehen sich niederzubeugen oder sich 
auf dem W agengestell niederzuhocken, wenn er 
mitfährt. —

Ein weiterer Preis wurde von Herrn G a r y  vorge- 
geschlagen für:

eine möglichst vollkom mene, billige Drehscheibe 
für schmalspurige Geleisanlagen, welche geeignet 
ist, einen Ersatz für die vielfach gebräuchlichen 
Wendeplatten zu bieten, ohne deren Nachteile, 
große Glätte und starke Erschütterung der Lowrys 
beim W enden, zu besitzen.

Diesen Anregungen ist Folge gegeben worden und 
es haben eine ganze Anzahl von Kippwagen- und Geleis
fabrikanten M odelle und Zeichnungen eingereicht, die 
mannigfache Verbesserungen aufweisen. Über das E r
gebnis dieses Wettbewerbes hat s. Zt. Herr If’ erd . H a u e r s  
in dem Zieglervereine berichtet. Ein großer Teil der da
mals empfohlenen Neukonstruktionen ist inzwischen A llge
meingut geworden, aber noch immer geben W agen und 
Geleise zu zahlreichen Unfällen Veranlassung.

Die Steinbruchs-B.G. hat deshalb vor einiger Zeit 
auf Anregung des Professor G a ry  die Frage von neuem 
aufgenommen und in einer gemeinsamen Sitzung der tech
nischen Aufsichtsbeamten mit dem Vorstande der Ge
nossenschaft beschlossen:

I. Das Genossenschaftsbureau oder die Sektionen sind 
zur Aufnahme einer besonderen Statistik über die
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Gefahren der R o ll- und Industriebahnen zu ver
anlassen; hierfür ist zunächst das Jahr 1905 in 
Aussicht genommen. Ein Entwurf für einen Frage
bogen zu dieser Statistik liegt bereits vor.

II. Nach Feststellung der Statistik sind die technischen 
Aufsichtsbeamten anzuhalten, einzeln diejenigen 
Punkte herauszuschälen und nach der vermeintlichen 
oder nachgewiesenen W ichtigkeit zu ordnen, in 
denen die Bestrebungen zur Verminderung der U n
fälle zuerst einsetzen müssen.

III . Diese Äußerungen sind zusammenzustellen, zu ver
einigen und den technischen Aufsichtsbeamten mit 
dem Ersuchen zugänglich zu machen, diejenigen 
Maßnahmen, wenn nötig unter Vorlegung von 
Zeichnungen oder Skizzen, anzugeben, die ihrer 
Meinung nach zur Verminderung der einzelnen Ge
fahrsmomente getroffen werden müssen.

IV . Die größeren Fabrikanten und Lieferanten von 
Gleisanlagen und Transportwagen sind aufzufordern, 
auch ihrerseits Vorschläge zu machen, wie den 
durch die Statistik ermittelten Gefahren der R oll- 
und Industriebahnen zu begegnen ist.

V. Die auf diese W eise gesammelten Vorschläge sind 
zusammenzufassen und der gemeinsamen Beratung 
der technischen Aufsichtsbeamten zu unterstellen.

VI. Je nach Ausfall dieser Beratung werden von dem Ge
nossenschafts-Vorstand die erforderlich erscheinen
den Schritte zur Veröffentlichung der empfohlenen 
Vorrichtungen und zwar unter Hinweis auf die in 
Frage kommenden Fabrikanten von Gleisanlagen 
und Fahrzeugen eingeleitet.

D er V o r s i t z e n d e  wünscht, das diejenigen Vereins
mitglieder, in deren Betrieben viel derartige Bahnen Vor
kommen, das einschlägige Material sammeln und Herrn 
F r e y s t e d t  zustellen möchten, der sieh bereit erklärt, 
dasselbe in geeigneter W eise, event. als Vereinsschrift 
zu bearbeiten.

Herr G. R .-R . H a r t m a n n  betont ebenfalls die große 
Gefährlichkeit Her Industriebahnen, zu denen sich noch 
die Grubenbahnen gesellen und begrüßt die vom Vor
sitzenden gegebene Anregung.

Herr F r e u d e n b e r g  macht darauf aufmerksam, daß 
die Unfälle bei solchen Bahnen nicht allein der Bauart 
der W agen, sondern wohl eben so oft der der Gleise 
und Drehscheiben zuzuschreiben seien und wäre es not
wendig, bei der gedachten Arbeit auch die Gleise u. s. w. 
zu berücksichtigen. Es müßten, wie bei den Eisenbahnen, 
Normen für das Gewicht der Grubenschienen im V er
hältnis zur Last aufgestellt werden, weil jetzt bei Aus
wahl des Schienenprofils ganz beliebig und nur mit R ück
sicht auf den Preis verfahren werde.

Hinsichtlich- der W agen betont Redner die großen 
Gefahren, welche die jetzt gebräuchlichen Kupplungen 
mit sich bringen.

Bezüglich der Grubenbahnen bemerkt Herr F r e u d e n 
b e r g ,  daß ihm vor Jahren ein Gleissystem patentiert 
worden sei, welches den in den Gruben herrschenden be
sonderen Verhältnissen und namentlich auch den Ein
wirkungen des Gebirgsdruckes auf die Grubengleise

Rechnung trägt, derart, daß die ursprüngliche Spurweite 
unter allen Umständen aufrecht erhalten wird.

Der V o r s i t z e n d e  ersucht Herrn Freystedt, auch 
die Gleise in seiner Arbeit zu berücksichtigen.

Auf Wunsch des Herrn H o l t z h a u s e n ,  welcher auf 
die vielen Bruchschäden und Sehnenzerrungen hinweist, 
die beim Betriebe der Industriebahnen Vorkommen, teilt 
der Vorsitzende mit, daß die oben erwähnten Berichte vom 
Chemischen Laboratorium für Tonindustrie, Berlin N .W ., 
Dreysestraße 4 zu beziehen seien.

Auf Anregung des Herrn Br a un e  verspricht der 
Vorsitzende, dafür zu sorgen, daß jedem technischen Auf
sichtsbeamten ein Exemplar des oben erwähnten Frage
bogens der Steinbruchs-B.-G. zugeht.

Herr B e h r  wünscht, daß bei der in Aussicht ge
nommenen Arbeit auch die Versuche der Eisenbahnver
waltung über Wagenkuppelungen berücksichtigt werden 
m öchten, doeh wird auf Vorhalt des Vorsitzenden, daß 
diese Versuche ganz andere Verhältnisse betreffen, der 
Vorschlag abgelehnt.

Herr S t ö ß e l  bemerkt, daß die vielen Unfälle, welche 
sich beim Auskippen der beladenen Mulden ereignen, 
vielfach auf Mängel an den Kippvorrichtungen zurück
geführt werden müssen. Mit E rfolg werde das W agen- 
gestell durch eine Kette gehindert, sich vom Geleise ab
zuheben.

Der V o r s i t z e n d e  teilt hierzu einen Fall mit, der 
in einem bayrischen Steinbruche sich zugetragen hat and 
zur Anklage des Betriebsunternehmers führte. Auffälliger
weise erfolgte Freispruch, weil sieh der Gerichtshof der 
Ansicht eines Sachverständigen anschloß, der meinte, der 
Betriebsunternehmer habe seine Schuldigkeit getan, indem 
er den schlecht konstruierten Wagen, der den Unfall herbei
geführt hat, von einer sehr angesehenen Firma bezogen 
habe. Eine solche Firma müsse am besten wissen, wie 
solche Wagen zu konstruieren seien. Glücklicherweise 
für die Unfallverhütung stehen solche Auffassungen noch 
vereinzelt da.

Im Anschluß an diese Besprechung verliest der V o r 
s i t z e n d e  folgendes an ihn gerichtete Schreiben der 
Steinbruchs-B.-G.:

„Anliegend übersenden wir Ihnen einen Auszug 
aus dem Katalog der Firma P o h 1 i g  - Köln betreffend 
H u n t s  automatische Bahn. Es erscheint uns zweck
mäßig zu prüfen, ob und wie weit sich diese Einrich
tung praktisch im Steinbruchbetriebe oder ähnlichen 
Unternehmungen bewährt hat. W ir bitten daher um 
eine gutachtliche Äußerung des Vereins Deutscher R e 
visions-Ingenieure hierüber.“

Der Auszug aus dem Katalog hat folgenden W ort
laut:

„ Hu n t s  automatische Bahn ist eine schwach geneigte 
Hochbahn, auf welcher ein besonders konstruierter 
W agen von einer Beladestelle zu einer einstellbaren 
Entladestelle hinläuft, um nach erfolgter automatischer 
Entleerung selbsttätig zum Ausgangspunkt zurückzu
kehren.

Die Bahn erfordert keinerlei Betriebsmaschine, und 
ein einzelner Arbeiter, welcher absolut keine Vorkennt
nisse zu besitzen braucht, kann ohne weiteres eine der
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artige Anlage bedienen und über 100 tons Fördergut 
pro Stunde über Lagerplätze von 250 m Länge gleich
mäßig verteilen. Der Arbeitsvorgang ist dabei folgender: 

Der aus einem Füllrumpf oder auf sonstige Weise 
beladene W agen läuft selbsttätig die geneigte Ebene 
hinab und zwar mit steigender großer Geschwindigkeit. 
A uf dem letzten Teile seiner Bahn, dicht vor der Stelle, 
wo die Entladung des Wagens stattfinden soll, faßt 
dieser ein auf den Schienen liegendes Querjoch, das er 
von hier ab vor sich herschiebt. Letzteres ist durch 
ein endloses Seil mit einem eigenartig konstruierten 
und aufgehangenen Gegengewicht verbunden, welches 
durch die Verschiebung des Querjoches von dem voll
beladenen W agen hochgezogen wird. D er W agen ist 
ein sogenannter Schweinsrückenwagen und hat beider
seits Türen, die um ihre oberen horizontalen Angeln 
schwingen können und durch eine Hebelkonstruktion 
miteinander verbunden und geschlossen sind. Stößt der 
Verschlußhebel nun an einen verstellbaren sogenannten 
Entladefrosch, so öffnen sich die beiden Türen und der 
Wageninhalt entleert sich beiderseits außerhalb der Ge
leise, ohne jedoch  auf letztere fallen zu können. Der 
Entladefrosch ist ein schräges Brett, welches auf die 
einfachste W eise an der Längsseite der Schienen auf
gehängt wird und leicht versetzt werden kann. Der 
nunmehr um seinen Inhalt erleichterte W agen, der be

' laden beim Heben des Gegengewichtes seine lebendige 
Kraft abgegeben und aufgespeichert hat, wird vom 
Gegengewicht zur Beladestelle zurückgeschoben und 
das Spiel kann von neuem beginnen, sobald der Arbeiter 
die Seitentüren durch einen einzigen Hebeldruck ge
schlossen und den W agen wieder gefüllt hat.

Dieser ganze Vorgang vollzieht sich mit sehr großer 
Geschwindigkeit und es ist die Leistungsfähigkeit einer 
derartigen Anlage nach oben hin fast unbegrenzt. Die 
automatischen Bahnen werden entweder auf festen Ge
rüsten oder auf fahrbaren Brücken montiert und viel
fach im Anschluß an Elevatoren verwendet. Man kann 
auch zwei oder mehr fahrbare Brücken aneinander an
schließend aufstellen, wodurch deren Eigengewicht in
folge der Vermeidung großer Spannweiten erheblich 
geringer wird. Es erhält dann jede Bahn ein beson
deres Seil- und Gegengewichts-System.“

An der anschließenden Besprechung beteiligen sich u.a. 
die Herrn F r e u d e n b e r g ,  S p e c h t  und R o t t s i e p e r ,  
die über ähnliche Anlagen berichten, jedoch  scheinen diese 
nicht dem H untschen  System zu entsprechen. Es wird 
besonders darauf hingewiesen, daß die plötzliche Ver
nichtung der lebendigen Kraft des ablaufenden Wagens 
bedenklich erscheine und möglicherweise Unfälle durch 
Entgleisung, plötzliche, unerwartete Entleerung des W a 
gens und desgl. zur Folge haben kann.

Da eine der beschriebenen Huntschen Bahn ent
sprechende Anlage nicht bekannt ist, wird die Frage der 
Steinbruchs-B.G. zunächst verneint.

Zu P u n k t  6 der Tagesordnung erhält 
H e r r  F r e u d e n b e r g  das W ort zu M i t t e i l u n g e n  
ü b e r  d i e  s t ä n d i g e  A u s s t e l l u n g  f ü r  A r 
b e i t e r w o h l f a h r t  i n  C h a r l o t t e n b u r g .

M. H .! W enn ich Ihre Aufmerksamkeit für kurze

Zeit in Anspruch nehme, so geschieht dies nur, um Ihnen 
einige Mitteilungen von allgemeinem Interesse über den 
Verlauf der Ausstellung zu geben.

Die Ausstellung selbst hat wohl in der letzten Zeit 
durch Darbietung neuer Schutzvorrichtungen nicht die
jenigen Fortschritte gemacht, welche erwartet wurden. 
Eine auffallende Vermehrung hat nur durch Aufstellung 
landwirtschaftlicher Maschinen stattgefunden.

Vermehrung der Ausstellungsgegenstände in größerem 
Maßstabe ist aber nur noch zu erwarten, wenn die in 
Aussicht genommene Vergrößerung der Ausstellungshallen 
wirklich zur Ausführung kommen wird. Leider ist die 
in Aussicht gestellte V orlage zur Vergrößerung dem 
Reichstage in der letzten Session nicht vorgelegt worden, 
sonst würde wohl schon mit der Ausführung begonnen 
sein.

D ie bisher zur Ausstellung gelangten Gegenstände 
bieten, wie bekannt ist, allerdings schon sehr viel Nach
ahmenswertes und haben, wie ich aus eigener Erfahrung 
weiß, schon Nachahmung gefunden.

Es dürfte Ihnen bekannt sein , daß die Rheinisch
Westfälische Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft 
im Jahre 1904 eine Besichtigung der Ausstellung durch 
52 Meister und Arbeiter veranlaßte. D er E rfolg  dieser 
Besichtigung ließ nicht lange auf sich warten, denn ich 
konnte bald feststellen, daß auf einzelnen Werken N ach
ahmungen der in Charlottenburg ausgestellten Schutzvor
richtungen ausgeführt waren.

Folge dieses ersten Besuches ist, daß Ende dieser 
W oche eine zweite Besichtigung unter meiner Leitung 
durch Meister und Arbeiter stattfinden wird und daß 
weitere Besichtigungen für die Zukunft in Aussicht ge
nommen sind.

Ich  lege großen W ert darauf, daß der erste bei der 
Hütten- und Walzwerks-B.G. erzielte E rfolg  in den Kreisen 
der B.Gn. bekannt.wird und zur Nachahmung anspornt.

D a auch von anderen Genossenschaften Besuche durch 
Meister und Arbeiter stattgefunden haben, würde es von 
Interesse sein, zu erfahren, .ob bei denselben die gleichen 
günstigen Erfahrungen gemacht sind.

Ein E rfolg  bei derartigen Besuchen ist allerdings 
nur dann zu erwarten, wenn bei der Auswahl der zu 
Entsendenden nur die besten bevorzugt werden.

W ie Ihnen bekannt ist, fand am Vormittage des 
27. Februar 1904 eine Besichtigung der Ausstellung durch 
die Mitglieder unseres Vereins statt, an der sich etwa 
20 Mitglieder beteiligten.

Eine weitere Besichtigung fand durch 16 technische 
Aufsichtsbeamte der Eisen- und Stahl - Berufsgenossen
schaften und 3 Geschäftsführer am 30. und 31. Januar 
d. J. statt. An die Besichtigung schloß sich eine ge
meinsame Sitzung, in welcher unter anderm folgender 
Antrag angenommen wurde:

„D er Verband der Eisen- und Stahl - Berufsgenossen
schaften m öge eine gemeinschaftliche Konferenz seiner 
technischen Aufsichtsbeamten mit den Maschinenfabri
kanten, die sich mit Herstellung von Pressen und Stan
zen befassen, veranlassen, in welcher die nötigen Schutz
vorrichtungen an diesen gefährlichen Maschinen beraten 
und festgelegt würden “
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Begründet wurde der Antrag dadurch, daß es der 
ßuchdruckerei-B.G. durch ein solches Vorgehen gelungen 
sei, an ihren Maschinen zweckdienliche Schutzvorrich
tungen durchzusetzen und die Unfälle an diesen Maschinen 
um 30°/o herabzumindern, ferner, daß auch die Papier
macher- und Papierverarbeitungs-B.G. in gleicher R ich 
tung vorgegangen sei. Der gegebenen Anregung, mit den 
Fabrikanten in Verbindung zu treten, ist vom Verbände 
der E isen- und Stahl-Berufsgenossenschaften Folge ge
geben und bin ich beauftragt, in der nächsten Gesamt
sitzung ein Programm für die Verhandlungen vorzulegen.

Am 30. Mai 1905 besuchten auch die 10 technischen 
Aufsichtsbeamten der Steinbruchs - B.G. und einige Ge
schäftsführer die Ausstellung.

Der Besuch der Ausstellung durch das Publikum ist 
als durchaus zufriedenstellend zu bezeichnen. Durch die

Liebenswürdigkeit des Herrn Geheimrats H a r t m a n n  
bin ich in den Besitz der Besucherzahl gelangt.

Die Ausstellung besuchten vom 13. Juni 1903, dem 
Tage der Eröffnung, bis inkl. April 1905 — 29042 Per
sonen, d. i. also ein monatlicher Besuch von durchschnitt
lich 1320 Personen. Für eine Fachausstellung, welche 
fern von den Hauptverkehrspunkten liegt, gewiß ein 
günstiges Resultat.

Früher Gesagtes kann ich heute nur wiederholen, 
daß die technischen Aufsichtsbeamten in erster Linie dazu 
berufen und auch in der Lage sind, Material für die Aus
stellung herbeizuschaffen.

Auch halte ich es für eine besondere Aufgabe der 
technischen Aufsichtsbeamten, bei ihren Revisionen die 
Mitglieder der Genossenschaften auf die Ausstellung auf
merksam zu machen. (Fortsetzung folgt.)

Ein. neues Wiederbelebungsverfahren.
V on Dr. med. R u d o l f  E i s e n m e n g e r  in Szäszväros (Ungarn).

Außer den vielen Schädlichkeiten, welche die Ge
sundheit des Bergmanns gefährden und ihn schon in ver
hältnismäßig jungen Jahren „bergfertig“  machen, gibt es 
für ihn zahlreiche Gefahren plötzlicher Natur, welche sein 
Leben direkt bedrohen. Hierher zählen die Unfälle, welche 
durch Verschüttungen, durch Einsturz von Räumen her
vorgerufen werden, die durch verbrauchte, sauerstoffarme 
und kohlensäurereiche Luft verursachten „bösen“  Wetter, 
dann die bei drückender Hitze entstehenden sogenannten 
„matten“  Wetter. Häufige Veranlassung geben zu Un
glücksfällen ferner bekanntlich die verschiedenen Gase, 
wie das Grubengas (Methan), die Kohlensäure, das K oh
lenoxydgas, ferner das Schwefelwasserstoffgas, das als 
„schlagende“  W etter bekannte Gemisch von Grubengas 
und atmosphärischer Luft etc.

W enn auch die hygienischen Erfordernisse in einigen 
Beziehungen noch manches zu wünschen übrig lassen, so 
muß dennoch zugegeben werden, daß in keinem anderen 
Industriezweig so viele Einrichtungen für Gesundheits
zwecke in Verwendung stehen, als gerade bei dem Berg
bau.

Mit dem Fortschreiten der neuen Errungenschaften 
der Wissenschaften erscheinen immer neue Mittel und 
Verfahren zur Erhaltung der Gesundheit und zur Rettung 
von Menschenleben. Auch in der F r a g e  d e r  W  i e -  
d e r b e l e b u n g  sind in letzter Zeit erfreuliche Fort
schritte zu konstatieren, zumal seit durch die Versuche 
an Tier- und Menschenherzen der Beweis erbracht wurde, 
daß ein aus dem K örper herausgenommenes Herz selbst 
nach mehreren Stunden, nach 18, 24, ja  sogar 34 Stun
den, zu regelmäßigen Zusammenziehungen und somit zur 
Übernahme seiner Tätigkeit angeregt werden kann. —  
Ja, es gelang sogar ein 24 Stunden dem Froste ausge
setztes, steinhart gefrorenes Herz nach dem Auftauen wie
der zu beleben. — Nach vielseitigen Betätigungen solcher 
physiologischer Versuche ist es nur natürlich, daß man 
sich mit der Frage zu befassen begann, ob denn nach

dem Stillstände des Herzens und Aufhören der Atmung 
der eigentliche T od  unmittelbar darauf eintritt, oder ob 
dieser erst nach mehreren Stunden sich einstellt. In der 
Tat gelang es oft durch lange Zeit mit Ausdauer fort
gesetzte Wiederbelebungsversuche dem Verunglückten 
Leben und Gesundheit wiederzugeben, wo anfangs ein 
Erfolg für ausgeschlossen schien.

Das Aufhören der Atmungsbewegungen und der H erz
stillstand können für sich nicht in jedem Falle als absolut 
sichere Zeichen des eingetretenen Todes betrachtet wer
den. Erst das Auftx’eten von Verwesungserscheinungen 
schließt jeden Zweifel aus!

Wenn wir also einen Menschen vor uns haben, der 
totenbleich, evtl. auch etwas abgekühlt, ohne Atmung da
liegt und an dem wir auch bei genauester Untersuchung 
weder Herztöne hören, noch irgend welche Blutbewegung 
in den Adern wahrnehmen können, und an dem wir fer
ner eine arge Verstümmelung der edlen Körperteile (z. B. 
Lostrennung des K opfes, Gehirnquetschung etc.), aber 
noch nicht den Beginn des Verwesungsprozesses (Toten
starre, Leichengeruch, grüne Leichenflecke, besonders am 
Bauch etc.) vorfinden, sollten wir ohne Verzug und ohne 
Rücksicht darauf, daß der Betreffende evtl. schon stun
denlang in diesem Zustande sich befindet, die W ieder
belebungsversuche mit aller Energie in Angriff nehmen.
—  Unsere Mühe würde durch den Dank einer zahlreichen 
armen Familie, deren Gedeihen und Fortkommen an das 
Leben des Familienhauptes untrennbar geknüpft ist, in 
reichem Maße belohnt werden.

Es ist hier nicht der Platz, die verschiedenen Arten 
der bei Scheintoten anzuwendenden Verfahren zur W ieder
belebung der Reihe nach einer Kritik zu unterwerfen, 
vielmehr möchte ich hier nur hervorheben, daß bei derlei 
Verfahren sowohl die Blutzirkulation, wie auch die A t
mung in gleichem Maße berücksichtigt werden müssen. 
W eder die gewöhpliche und meist angewandte künstliche 
Atmung, welche durch verschiedene Handgriffe, z. B.
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Hinaufziehen und Senken der Arm e, das zeitweise Zu
sammendrücken des Brustkorbes angestrebt wird, noch 
die Methode der „Herzmassage“  allein sind als hinläng
lich zu betrachten. Um beiden Anforderungen auf eine 
den praktischen Verhältnissen angepaßte W eise entspre

chen zu können, d. h. sowohl Atmung, wie auch Blut
zirkulation, resp. Herzbewegung auf eine leichte und be
queme Art künstlich hervorzurufen und ohne Anstrengung 
lange Zeit hindurch aufrecht zu erhalten , erdachte ich

H ilfe man den auf dem Bauche lastenden atmosphärischen 
Luftdruck nach Belieben vergrößern und verringern kann.

D er Apparat besteht aus einem mit seitlichen, bieg
samen Fortsätzen versehenen, gewölbten Schild (H ohl
körper), welcher behufs luftdichten Abschlusses am Rande 
eine ringsherum laufende Pneumatik besitzt und an sei
nem konvexen Teil eine für einen Rohransatz geeignete 
Öffnung trägt.

D er Schild wird mit seiner konkaven Fläche gegen 
den K örper gekehrt, derart über Bauch und unteren Brust
abschnitt angelegt, dass einerseits der ganze Bauch, in
klusive der beiden Seitenteile, in weitem Umkreise brücken
artig bedeckt sind, und andererseits der mit Dichtung ver
sehene Rand überall auf widerstandsfähige Teile zu liegen 
kommt (Fig. 131 und Fig. 132). Es wird also der Rumpf 
von vorne über die Seitenteile hin bis in die Nähe der 
Wirbel umklammert und nach A rt einer Bauchbinde mit
tels Riemen und elastischer Gurten befestigt derart, daß 
zwischen K örper und Schild (Maske) ein annähernd luft
dicht abgeschlossener Raum entsteht, ln  diesem Raume 
wird nun die Luit durch Verbindungsrohr mittels eines 
geeigneten Blasebalges abwechselnd verdünnt und ver
dichtet. (Fig. 133.)

Um das Zustandekommen der Atmung bei Anwendung 
dieser Vorrichtung graphisch darzustellen, bediene ich 
mich nachstehenden Schemas. (Fig. 134.)

Nehmen wir nun an, daß 1 die Brust und 2 die 
Bauchhöhle darstellen ; c-d sei das Zwerchfell und c-b  die 
Bauchwand. W ird der Atmosphärendruck auf c-b  ver
ringert, dann pflanzt sich diese Einwirkung durcli die 
weichen und nachgiebigen Eingeweide der H öhle 2 und 1 
fort und saugt durch die Luftwege e-a atmosphärische 
Luft. Dadurch wird Volumen 1 vergrößert, das Zwerch
fell gelangt nach c -g -d , während die Bauchwand nach

Fig.* 133.

Fig. 132.

mir folgendes Verfahren, welches auch für die Ünglücks- 
fälle in Bergwerken von allergrößter Bedeutung ist.

Von der Idee ausgehend, daß man durch entspre
chende Drucksteigerung und Druökverminderung über den 
Bäuch durch Vermittelung der Eingeweide und des Zwerch
felles sowohl die Lunge, als auch das Herz, das eine Mal 
zusammendrücken und das andere Mal erweitern kann, 
führte mich zur Erfindung meines Apparates, mit dessen Fig. 134.
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c-f-b  zu liegen kommt. Es ist also die Inspiration bei 
diesem künstlichen Verfahren geradeso wie bei dem natür
lichen Atmen eine echte Saugwirkung des Brustraumes. 
Wenn nun der Luftdruck über c-f-b  vergrößert wird, so 
nimmt dieses die Stellung c-h-b  ein, während c-g-d  nach 
c-i-d  zu liegen kommt, was zur Eolge hat, daß durch e-a 
die Luft aus der Lunge entweichen muß. —  Das erschlaffte 
Zwerchfell macht also1 bei meinem Verfahren dieselben 
Bewegungen in noch größeren Exkursionen passiv mit, 
welche es bei normalen Verhältnissen beim Lebenden 
aktiv verrichtet. Der Umstand, dass bei dieser Art künst
licher Atmung mit dem Einatmen zu gleicher Zeit die 
Lunge mit Blut gefüllt wird, ist von höchster Bedeutung, 
weil ja  der Gasaustausch auf diese Art am besten zustande 
kommen kann.

kommt (siehe Fig. 135), die beiden Flügelteile werden zu
erst durch den mittleren elastischen Gurt geschnallt, dann 
werden die Riemen straff befestigt und zum Schluß noch
mals der elastische Gurt fest angezogen. Hierauf wird 
der Verbindungsschlauch mit seinem gebogenen Ende an 
die Maske und mit seinem geraden Teil an den Blase
balg angeschraubt.

4. Es fo lgt nun das „Probieren“  durch Betätigung 
des Blasebalges mit dem Fuße. Ist der Luftabschluß 
ein genügender, dann erfolgt gegen das Ende des Druckes 
ein Geräusch, welches durch die entweichende Luft zwi
schen Pneumatik und Haut entsteht. W enn dagegen die 
Luft aus dem Apparat ohne laut hörbares Geräusch leicht 
entweicht, so müssen entweder die Riemen und Gurte 
mehr angezogen, oder es muß durch das kleine Gummi-

Fig. 135.

Es ist ferner leicht einzusehen, daß diese Druck
schwankungen auf die in dem mit 1 bezeichneten Raume 
befindliche Lunge und das Herz zu gleicher Zeit und im 
gewünschten Sinne einwirken können, u. z. so, daß durch 
das hierbei erfolgte Zusammenpressen aus der Lunge die 
Luft und aus dem Herzen das Blut herausgetrieben wird, 
um dann durch die darauffolgende Erweiterung wieder 
Luft resp. Blut einströmen zu lassen.

Die praktische Anwendung des Apparates, wie sie 
sich auch für die in Bergwerken vorkommenden Un
glücksfälle am besten eignen dürfte, ist folgende:

1. Der Verunglückte wird möglichst rasch an die 
freie Luft oder in ein gut gelüftetes Zimmer gebracht.

2. Er wird gänzlich entkleidet auf den Rücken ge
legt, seine Füße werden durch Unterschieben seiner zu
sammengerollten Kleider etwas erhöht, die beiden Arme 
hinaüfgezogen.

3. Jetzt wird die entsprechend große Maske auf den 
Bauch angelegt und zwar mit dem stärker gewölbten Ende 
nach abwärts, so daß dieses auf das Schambein zu liegen

röhrchen mittels einer Fahrradpumpe durch 2—3 Hube 
Luft in die Pneumatik eingepumpt werden.

5. Nase und Mund des Patienten werden von evtl. 
Schleim, Blut, Fremdkörpern etc. gereinigt, der Mund 
wird weit geöffnet und, die Zunge mit einem Tuche oder 
einer entsprechenden Zange hervorgezogen. Nun be
obachtet man die bei abwechselnder Druck- und Saug
wirkung erfolgende Aus- und Einatmung einerseits und 
das A b- und Anschwellen der Halsadern anderseits, letz
teres als ein sicheres Zeichen der hervorgerufenen Blut
bewegung. Treten diese Erscheinungen bei hervorgezo
gener Zunge trotz guten Luftabschlusses nicht ein, dann 
ist das Hindernis in der Luftröhre (Kehlkopf) des Patien
ten zu suchen, und es muß dann entweder ein entspre
chender Katheter in die Luftröhre bis über die Stimm
ritze hineingeschoben, oder der Luftröhrenschnitt gemacht 
werden. Die Betätigung des Blasebalges mit dem Fuß 
durch das eigene Körpergewicht soll im Tempo der nor
malen Atmung bewerkstelligt werden (bei Erwachsenen 
etwa 15— 20 Ein- und ebensoviel Ausatmungen in der
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Minute), und es muß dabei darauf geachtet werden, daß 
nach jeder Druck- resp Saugwirkung einige Sekunden lang 
innegehalten wird, um so den jeweiligen Effekt immer 
erst abzuwarten. Nur zu Beginn des Verfahrens und 
manchmal auch im Verlaufe desselben ist es mitunter 
notwendig, einige Male rasch aufeinanderfolgende Druck

schwankungen und damit Erschütterungen des Bauches 
(und dadurch der Brusthöhle) hervorzurufen.

Mit diesem eben geschilderten neuen Verfahren können 
fast alle übrigen Methoden kombiniert werden, so z. B. 
das Einspritzen einer Salzlösung in die Blutader, das rhyth
mische Hervorziehen der Zunge, Sauerstoffeinatmung etc.

Technische Mitteilungen.
Neuerungen nn Schutzvorrichtungen fiir Schleif

steine. Auf dem Gebiete der Schutzvorrichtungen für 
Schleifsteine haben neuerdings zwei führende Fabriken 
Deutschlands Erfindungen sich schützen lassen, welche 
geeignet ist, die bestehenden Schutzvorrichtungen zweck
mäßiger und praktischer zu gestalteu und ihren Schutz
wert zu erhöhen.

Die V e r e in ig t e n  S c h m ir g e l -  u n d  M a s c h in e n 
fa b r ik e n , A. G. vorm. S. O p p e n h e im  &  Co. und 
S c h l e s i n g e r  & Co., in H a n n o v e r - H a i n h o l z  
haben eine neue e i n s t e l l b a r e  S c h u t z h a u b e  für 
Schleifscheiben konstruiert. (Fig. 136 u. 137.)

Außerdem bietet sie den Vorteil der leichteren A n
passung an die Schleifscheibe bei kleiner werdendem 
Durchmesser derselben. Durch Abnehmen der äußeren 
Bleche wird der Schutzmantel biegsamer und gestattet 
dann wiederum ein engeres Anschließen an die ver
kleinerte Scheibe, wobei keine Einbuße an Sicherheit zu 
befürchten ist, weil die sich abnutzende Scheibe mit 
kleiner werdendem Durchmesser auch entsprechend ge
ringere Fliehkraft entwickelt.

In den Zeichnungen sind zwei Ausführungsformen 
der Anlage dargestellt; einmal für glatte B leche, das zweite 
Mal für gewellte bezw. sonst in sich verstärkte Bleche.

Fig. 136. Fig. 137.

Die Schutzhaube wird durch Aufeinanderlegen von 
mehreren Blechen gebildet. Die Zahl derselben ist von 
der Größe des zu umschließenden Gegenstandes abhängig 
und man ist daher durch entsprechend hohe Bemessung 
der Zahl der Blechlagen in der Lage, bei etwaiger Zer
trümmerung der Schleifscheibe den ausreichendsten Schutz 
für jede Abmessung der umschlossenen Körper herzu
stellen.

Diese zusammengesetzte Kappe hat gegenüber Hauben 
aus einem Stück namentlich den wichtigen Vorteil der 
größeren Dehnbarkeit. Sie gestattet ein viel engeres A n 
passen an die Scheibe, wodurch ein wirksamerer Schutz 
gegen abfliegende Stücke erreicht wird.

Seitens der N a x o s -U n io n , S c l i m i r g e l d a m p f w e r k  
in F r a n k f u r t  a. M. ist die bekannte K e t t e n s c h u t z 
h a u b e  durch eine neue Erfindung verbessert worden. 
(Fig. 138 u. 139.)

Die Erfindung besteht in einer eigenartigen Be
festigung der Gelenkketten durch Klemmbacken bei Ge
lenkkettenschutzvorrichtungen für Schleifräder.

An den Stutzen 1 sind um Bolzen drehbar die mit 
langen Schlitzen versehenen Arme 5 befestigt. In den 
Schlitzen sind die Bolzen 6 geführt. Diese tragen die 
Klemmbacken 7, welche so ausgebildet sind, daß sie ge
nau auf die Kettenglieder 8 der Kette passen. Sie legen 
sich immer zwischen zwei Verbindungsbolzen 9 der Ketten
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glieder, so daß ein Lösen der Kette von den Armen 5 
ausgeschlossen ist. Verm öge dieser Anordnung läßt sieh 
die Kette an jeder beliebigen Stelle befestigen. Bei ab
nehmendem Durchmesser des Schleifrades wird die Kette

an einem Ende über die Klemmbacken hinweggezogen 
und zurückgebogen.

Durch die Enden der Verbindungsbolzen 9 sind 
außerhalb der Kettenglieder 8 Drähte gezogen, welche 
der Kette die erforderliche Steifigkeit geben. H.

Driickluft-Kesselst.einabklopfer von Zivilingenieur 
A l f r e d V o ß b e r g  in Magdeburg. (Fig. 140 u. 141.)

Der Kesselsteinabklopfer hat die Größe und das Aus
sehen eines gewöhnlichen Handhammers. Der Ham merkopf 
ist hohl und in seinem Innern als runder Zylindergearbeitet, 
in welch letzterem sich ein aus geeignetem harten Grußstahl 
gearbeiteter, mit Zähnen versehener, runder Schlagkolben 
befindet. Der Hammerstiel ist eine hohle Stahlröhre und 
besitzt einen Handgriff, dessen Ende mit einem Bajonett
verschluß versehen ist. Beim Drehen dieses Verschlusses 
wird der Luftkanal mehr oder weniger frei, so daß der 
den Apparat handhabende Arbeiter jederzeit in der Lage 
ist, den Apparat ein- und auszurücken. Das Bajonett
stück endigt in einem Nippel zum Aufstecken des Luft
Zuführungsschlauches, welcher mit seinem anderen Ende 
an der festen Luftleitung angeschlossen wird.

D ie W irkung des Apparates beruht auf der Aus
bildung des Schlagkolbens als Diffentialkolben, dessen 
wirksame Fläche oben größer als unten ist. Im Beginn 
des Niedergangs steht die Preßluftzuleitung mit beiden 
Kolbenflächen in Verbindung und der Kolben geht nach 
unten. Durch eine Längs- und eine Querbohrung des 
Kolbens ist diese Verbindung hergestellt. Beim Nieder

gange wird aber sehr bald die Querbohrung und somit 
der über dem Kolben befindliche Baum von dieser V er
bindung nach dem Bohre abgeschlossen, während der 
untere ringförmige Baum seine Verbindung beibehält.

Fig. 139.

Dieser Zustand bewirkt, daß oben die Luft expandiert 
und ihr Druck abnimmt, unten dagegen der gleiche Druck 
aufrecht erhalten wird. Der Kolben geht soweit herunter, 
bis auf beiden Seiten Druck X  Fläche gleich wird, und 
bis die Beharrungskraft des Kolbens von dem unterhalb 
lastenden Drucke sowie von der Kesselwand aufgenom- 
meu worden ist. Dann entweicht die Luft oberhalb des 
Kolbens und der Kolben schnellt wieder in die Höhe.

Fig. 140.

Fig. 141.

Der im Innern des Hammerkopfzylinders befindliche 
Schlagkolben macht bei einem Luftdruck von 4 Atm. 
mit einem Verbrauche von etwa 0,2 ccm angesaugter 
Luft in 1 Minute etwa 8000 Schläge. Diese hohe Touren
zahl des zylindrischen Schlagkolbens tritt als starke V i
bration in die Erscheinung. Diese Vibrationen sind be
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treffs der Größe des Hammers und seiner Geschwindig
keit konstruktiv so bemessen, daß jeder Kesselstein, ob 
spröde oder zähe, unbedingt losspringt, während die 
eisernen Kesselwandungen, trotzdem dieselben metallisch 
rein werden, nicht die geringsten Eindrücke von Schlägen 
aufweisen. Besonders hervorzuheben ist n och , daß sich 
im Hammerkopfzylinder außer dem runden Schlagkolben 
überhaupt keiue beweglichen Teile befinden, also auch 
die Abnutzung des Kesselsteinabklopfers eine äußerst 
minimale ist. Außerdem hat aber auch der den Apparat 
handhabende Arbeiter keinerlei Schlagbewegungen aus
zuführen, da der Apparat über die zu reinigende Fläche 
nur leicht hingeführt zu werden braucht. Versuche haben 
ergeben, daß dieser Luftdruck-Kesselsteinabklopfer etwa 
30 Mal so viel leistet, als es mit Handarbeit möglich ist, 
so daß die schnelle Einbürgerung dieses Apparates ohne 
Zweifel gesichert erscheint.

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.
V om  2. Oktober 1905 an.

Kl. 52 a. B. 39 596. Schutzvorrichtung an Sclinell- 
nähmaschienen: B i e l e f e l d e r  M a s c h i e n e n f a b r i k
v o r m .  D ü r k o p p  & Co., B i e l e f e l d .  28. 3. 05.

Vom  5. Oktober 1905 an.
Kl. 13b. G. 20 642. Speisewasservorwärmer aus meh

reren zwischen Ober- nnd Unterkästen angeordneten 
Reihen stehender Wasserrohren. F r a n c i s  W i l l i a m  
G r e e n ,  W a k e f i e l d ,  Engl.; Vertr.: A . L oli u. A. 
V ogt, Pat.-Anwälte, Berlin W . 8. 30. 11. 04.

Kl. 26b. V . 5758. Einrichtung zur Verhütung von 
Explosionen bei Azetylenapparaten. C l e m e n t  van 
d e  V  e l t e - V  i m k x . D i e s t ,  B elg.; V ertr.: E. H off- 
mann, Pat.-Anw., Berlin SW . 68. 11. 11. 04.

Vom  9. Oktober 1905 an.
Kl. 24 g. Sch. 23732. Flugaschenabschcider; Zus. 

z. Pat. 148 721. O t t o  S c h u m a n n ,  Z e i t z .  28.
4. 05.

Kl. 36 d. St 9197. Kegelungseinrichtung fiir den 
Fliissigkeitszntritt zu den VerdunstungstUchern
von Luftbefeuchtern. Dr. Q u i r i n  S t ö c k e r ,  O b e r 
w e s e l  a, Rh. 3. 11. 04.

Kl. 81 e. T. 9411. In ein Gefiifs für feuergefähr
liche Flüssigkeiten einschraubbarer Siebeinsatz. 
I g n a z  T i m a r ,  B e r l i n ,  P l a n - U f e r  17. 12. 1. 04.

Vom  12. Oktober 1905 an.
Kl. 20 c. A. 11 069. Schutzvorrichtung an Eisenbahn

wagentüren gegen das Einklemmen von Körperteilen, 
Kleidungsstücken u. dgl. M a t h i a s  C h r i s t i a n  
A n d r e s e n ,  K l a n x b ü l l  p e r  N e u k ir c h e n , S c h l e s w .  
17. 6. 04.

Kl. 34 e. D. 15900. Fenster mit einem beim Öffnen 
sich vorlegenden Schutzgitter. A m a l i e D e u ß e n ,  
geb. M e r t z, E  1 b e r f  e 1 d - S o n n b o r n. 18. 5. 05.

Kl. 49 a. G. 21071. Vorrichtung zur Veränderung 
der Antriebsgeschwindigkeit an Drehbänken, Hobel
maschinen und ähnlich arbeitenden Werkzeug
maschinen. J  o h a n n e s  Gr i m me ,  B o c h u m ,  Baare- 
s t r a ß e  3. 10. 3. 05.

Kl. 65 a. 260624. Rettungsweste mit durch einen 
Schlauch nebst zwei Karbidzylindern verbundenen, ge
schlossenen Taschen. R o b  e r t  Sa us e i ,  B e r l i n ,  L ip- 
pehnerstr. 26. 26. 5. 05. S. 12506.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 2. Okt. 1905.
Kl. 6 f. 260433. Lagerbock zum bequemen Aufheben 

schwerer Fässer, mit Rinne zum Auffangen abtropfen
der Flüssigkeiten. Fa. F. Mi s l i n g ,  B i e l e f e l d .  10 .6 .05 . 
M. 19701.

Kl. 11 a. 260472. Schutzvorrichtung mit federnder 
Platte fiir Heftmaschinen. A l p h o n s  B a r u c h ,  
H a m b u r g ,  Marschnerstr. 19. 11 .8 . 05. B. 28563.

Kl. 34 c. 260122. Vorrichtung zur Verhütung des 
Abstiirzens beim Fensterreinigen; bestehend aus einem 
kastenartigen Gestell. C h r i s t i  an P e i x ,  H a n n o v e r ,  
Kirchenstr. 17. 28. 7. 05. P. 10314.

Kl. 86 c. 260417. Aus einer Winkelschiene gebildete 
Schutzvorrichtung an Webstiihlen gegen das Heraus
springen der Schützen. C u r t  V a l t e ,  K o t t b u s .  
30. 8. 05. V. 4754.

Vom  9. Oktober 1905 an.
Kl. 24g. 261021. Raiichverbrennungsvorriclitung für 

Dampfkessel, bei welcher der Rauch aus der Rauch
kammer mittels Dampfstrahlgebläses, regelbarer Klappe 
und Rohrleitung dem Feuerraum wieder zugefiihrt wird. 
R u d o l p h S p o h d ,  K ö n i g s b e r g  i. Pr., W allsche- 
straße 6. 8. 9. 05. S. 12859.

Kl. 34 f. 260769. Spucknapf mit seitlicher, innen 
durch eine Kappe überdeckter Ausgnfsöffnung und 
mit durch die Einspeiöffnung des konischen Deckels 
hindurchragendem, aufrechtem Verdeckunskegel. W  i 1- 
h e l m  S c h e r f ,  B e r l i n ,  Berlichingenstr. 4. 31. 8. 05. 
Sch. 21517.

Kl. 37 e. 260926. Gerüsthalter, aus einem die Gerüst
stange umfassenden, vorn eine nach außen und oben 
abgeschweifte Querbalken-Tragschiene durchgreifenden 
Bügel mit auf seine Enden aufgeschobener und durch 
Keile verriegelbarer Klemmwange. O s c a r  S c h a c h ,  
A l t e n  b ü r g  S.-A . 28. 8. 05. Sch. 21498.

Kl. 45 e. 260687. Selbsteinleger fiir Dreschmaschinen 
mit au geschlossener Trommel beilndliclien Mit
nehmerstiften. L u d w i g  B a u m a n n ,  L ü b z i .  M
29. 8. 05. B. 28725.

Kl. 61 a. 260607. Helm fiir Freiluftatmung mit durch 
Ventile abgeschlossenen Ein- und Ausatmungswegen. 
S a u e r s t o f f  - F a b r i k  Be r l i n ,  G. m. b. H. ,  Ber l i n .
30. 8. 05. S. 12826.

Patente.
Deutschland.

Kl. 3 0 d. 164162 vom 31. Juli 1904. P a u l  K o c h  in 
S a a r b r ü c k e n .  Schutzbrille. (Fig. 142 u. 143.)

D ie Erfindung betrifft eine Schutzbrille, welche ein
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vollständiges Fernhalten des Staubes von den Augen er
möglicht.

Die Kapseln a tragen an dem vorderen, engen Ende

Fig. 143.!fg!$

die durchsichtigen Platten b aus Glas, Glimmer oder dergl. 
während ihre Kanten am weiteren, hinteren Ende mit 
Polsterungen c ausgerüstet sind, um einerseits einen dich
ten Abschluß der Kapseln a gegen das Gesicht des Trä
gers zu erreichen, andererseits den letzteren durch das 
Tragen der Schutzbrille nicht zu belästigen, sobald die 
Brille mit an den Haken d angreifenden elastischen Bän
dern oder dergl. am K opfe befestigt ist. D ie beiden 
Kapseln werden durch Gummibändere zusammengehalten.

Bei der dargestellten Ausführungsform (Fig. 142 u. 143) 
sind an den nach außen gerichteten Teilen der Kapseln a 
Lufteintrittsstutzen f  vorgesehen, an welche sich, quer 
zu ihrer Achse, Bohre g  anschließen, die zur Aufnahme 
des Filtermaterials h dienen. Das letztere besteht aus 
W ollfasern oder kurzen W ollfäden , welche durch einen 
gewundenen Draht i nach Art der Zylinderputzer, Fla
schenbürsten oder dergl. gehalten werden. In der Mitte 
ist derjenige Teil des Drahtes i von W ollfäden freige
lassen, welcher bei eingeschobenen Filterkörpern dem 
Stutzen f  gegenüberliegt, da es sich herausgestellt hat, 
daß dadurch eine bessere Luftzirkulation erreicht wird, 
als wenn die Bohre g  vollständig mit Filtermaterial an
gefüllt sind.

• Um zu verhindern, daß die Filterkörper h sich in 
den Bohren g  verschieben und herausfallen, kann man 
die Filterkörper aus zwei voneinander getrennten Teilen 
hi und ha hersteilen, deren Drähte an der ßerührungs- 
stelle aufgespreizt sind, um ein Zusammenstößen der Fä
den der beiden getrennten Teile zu vermeiden, wodurch 
der Zwischenraum gegenüber der Öffnung f  verloren gehen 
könnte. H .
Kl. 341. 1(>35(>2 vom 29. September 1904. H  r c h.

A l f r e d  H ü r l i m a n n  i n  Z ü r i c h .  Sicherheits
ventil fiir Behälter fiir leicht vergasende, feuer
gefährliche Flüssigkeiten. (Fig. 144.)

Das Ventilgehäuse a ist an der höchsten Stelle der 
Kanne, wo sich die Gase sammeln, befestigt und bildet

das Einfüllorgan für die Kanne. Das Gehäuse hat eine 
Öffnung b zur Verbindung mit dem Kanneninnern und 
eine Öffnung c zur Verbindung mit der freien Luft. Die 
Kugel k, die in dem Ventilgehäuse a frei beweglich an
geordnet ist, hat einen Durchmesser, der ihr einen Aus
tritt aus dem Ventilgehäuse weder durch Öffnung b, 
noch durch Öffnung c erlaubt. Die Anordnung der Kugel 
im Gehäuse ist derart, daß sich die Kugel weder zwischen 
den Öffnungen b und c, noch zwischen der Gehäuse
wandung einklemmen kann, und daß sie sieh beim Auf
rechtstehen der Kanne selbsttätig in die Öffnung b, deren 
Band den Ventilsitz bildet, legt und beim Steigen der 
Kanne selbsttätig aus dieser rollt und sich an die Seiten- 
wanduug des Ventilgehänses legt.

Das Gewicht der Kugel k ist derart bemessen, daß 
die Verdunstungsgase im Behälter bei Erreichung einer 
erlaubten größten Kraft imstande sind, sie aus der Ver
schlußstellung zu heben und vor Erreichung eines gefahr
bringenden Druckes zu entweichen.

Hat der in Ruhestellung sich befindende Behälter 
unvorsichtigerweise einen warmen, eine unter anderen 
Verhältnissen gefahrbringende Verdunstung erzeugenden 
Aufbewahrungsort, so öffnet sich das Ventil rechtzeitig, 
um eine zu große Steigeruug des Druckes im Behälter 
zu verhüten.

Fig. 144.
Kommt beim Ausgießen von Flüssigkeit aus dem B e

hälter dieser in die Nähe eines die Verdunstung beschleu
nigenden W ärm eentwicklers, so ist infolge des beim 
Neigen des Behälters sich selbsttätig öffnenden Sicher- 
heitsventiles ein gefahrbringendes Anwachsen des Druckes 
der Verdunstungsgase ausgeschlossen.

Um die Kanne aufrechtstehend füllen zu können, 
ist die Kugel k mittels eines durch die Öffnung c ein
zuführenden Organes aus der Öffnung b bezw. vom V en
tilsitz wegzurollen. H.
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Amerika.
787.195 vom 11. April 1905. E d w a r d  L e a d b e a t e r  

i n  D e t r o i t ,  M i c h i g a n  (V . St. A .). Selbsttätiges 
Sicherheitsventil fiir Gasleitungen. (Fig. 145 u. 146.)

Ohne Beaufsichtigung brennende Leuchtgas-Flammen 
kommen häufig dadurch zum Erlöschen, daß der Druck 
in der Leitung nachläßt, indem entweder der Gasdruck 
in dem Netz überhaupt fällt oder die Leitung abgesperrt 
wird. Erhöht sich später die Spannung in dem Netz 
wieder oder wird der an dem Gasmesser befindliche 
Haupthahn wieder geöffnet, so strömt aus den Brennern, 
deren Flammen erloschen waren und deren Austrittsöff
nungen daher nicht geschlossen sind, das Gas frei aus. 
Füllt das Gas in solchen Fällen Räume oder dergl. an, 
so veranlaßt es leicht Unglücksfälle, indem es in dem 
Raume schlafende lebende W esen vernichtet oder indem 
es zu Explosionen Anlaß gibt. Um vorstehendes zu ver-

< \

hindern, werden hinter dem Gasmesser bezw. dem Haupt
Gashahn vor den Brennern, die ohne Aufsicht brennen, 
Ventile eingeschaltet, die beim Nachlassen des Druckes 
in der Leitung diese selbsttätig abschließen, so daß bei 
Wiederaufnahme des Druckes kein Gas aus den Brennern 
austreten kann. Ein solches Ventil ist Gegenstand der 
Erfindung und in der Fig. 145 dargestellt. Die Fig. 146 
zeigt, in welcher W eise das Ventil in einer Leitung an
geordnet wird. Der nach oben gebogene Schenkel eines 
doppelten Kniestückes g  ist mit einem Ventilsitz für ein 
Ventil i versehen, das eine Stange 1 trägt, die in einer 
mittleren Führung des Kniestückes gleitet. Ventil und 
Stange sind aus Aluminium so leicht hergestellt, daß sie 
durch den normalen Gasdruck in der dargestellten Lage 
erhalten werden. In dieser schließt das Ventil die obere 
Öffnung eines T-Stückes d, welches durch einen mit ra
dialen Bohrungen versehenen Deckel q verschlossen ist. 
Eine zu den radialen Bohrungen des Deckels führende

mittlere Aussparung des Deckels besitzt einen Ventilsitz 
und unterhalb dieser Öffnung ruht auf Rippen desT-Stückes 
ein Ventil r. D ie radialen Öffnungen des Deckels sollen 
verhindern, daß sich in der gezeichneten Stellung des 
Ventils i oberhalb desselben ein G as- oder Luftkissen 
bildet. Das Kniestück mit dem T-Stück und einem kur
zen Rohrstüek e ist in der in Fig. 146 veranschaulichten 
Weise drehbar zwischen den Teilen a und b der Gas
leitung verschraubt. Die W irkung der Vorrichtung ist 
folgende: Sobald der Druck in der Leitung b nachläßt, 
fällt das Ventil infolge seines Eigengewichtes auf den 
Ventilsitz des Kniestückes und schließt dieses und damit 
den Brenner von der Gasleitung ab. Erhöht sich jetzt 
der Druck in dieser Leitung wieder, so wird durch die
sen einerseits das Ventil i fest auf den Ventilsitz des 
Kniestückes gepreßt, andererseits durch das Ventil r die 
zu den radialen Bohrungen des Deckels q führende Öff
nung geschlossen, so daß das Gas weder aus dem Brenner 
noch aus dem T-Stück austreten kann. Soll jetzt dem 
Gas der Zutritt zu dem Brenner wieder freigegeben wer
den, so werden, nachdem der Haupt-Gashahn abgesperrt 
ist und die Muttern, die die Verbindung mit den Teilen 
a und b der Gasleitung hersteilen, etwas gelöst sind, die 
Teile g, d und e um 180° gedreht, so daß das Kniestück 
die in Fig. 146 punktiert gezeichnete Lage einnimmt. 
Das Ventil fällt jetzt infolge seines Eigengewichtes her
unter und setzt sich auf den Ventilsitz des T-Stückes 
auf (Fig. 145). W ird alsdann der Haupthahn geöffnet, 
so preßt das Gas das Ventil fest und die Teile g, d und e 
können wieder in die gezeichnete Lage gedreht werden, 
ohne daß dem Gas durch das Ventil i der Durchtritt 
durch das Kniestück verhindert wird.

Die Verwaltungskosten der Berufs
genossenschaften .

Alljährlich, wenn die Heberollenauszüge mit ent
sprechender Zahlungsaufforderung versandt worden sind, 
erheben die Betriebsunternehmer vielfach Klage darüber, 
daß die Verwaltungskosten und namentlich die Beamten
gehälter zu hoch seien im Verhältnis zu anderen Berufs
genossenschaften, und richten wohl auch entsprechende 
Anfragen au den Vorstand der betreffenden Berufsge
nossenschaft.

Nun ist aber der Vergleich mit anderen Berufsge
nossenschaften nicht lediglich nach der Lohnausgabe des 
Betriebs m öglich; bezüglich der Höhe der Entschädi
gungsbeträge, der Verwaltungskosten wie auch der sich 
aus den ersteren ergebenden Aufwendungen für den R e
servefond und der Kosten der Gerichtshaltung sprechen 
ganz besondere Verhältnisse mit. Auch an der Hand 
der jährlich vom Reichs-Versicherungsamt veröffentlichten 
Rechnungsergebnisse der Berufsgenossenschaften können 
derartige Vergleiche nicht ohne weiteres gezogen werden. 
Die sich hieraus auf den ersten Blick ergebenden Schlüsse 
sind meist unrichtige.

Über die Bedeutung dieser Rechnungsergebnisse hat 
sich das Reichs-Versicherungsam t selbst dahin ausge
sprochen. Die H öhe der Verwaltungskosten hängt in
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jeder Berufsgenossenschaft nicht nur von der Zahl der 
versicherten Personen, sondern auch von der Zahl der 
Betriebe, der Unfallgefährlichkeit der betreffenden B e
rufszweige, der räumlichen Ausdehnung der Berufsge
nossenschaften, der Notwendigkeit der Einteilung in 
Sektionen und von anderen Besonderheiten der betreffen
den Berufsgenossenschaften ab. Nur bei gleichmäßiger 
Berücksichtigung all dieser Gesichtspunkte läßt sich ein 
zutreffendes Urteil darüber gewinnen, in welchem Ver
hältnis die in den einzelnen Berufsgenossenschaften tat
sächlich aufgewendeten Beträge zu der Gesamtwirksam
keit der Genossenschaften stehen. Die in den Rechnungs
ergebnissen mitgeteilten Ziffern können daher für sich 
allein zur Beurteilung der tatsächlichen H öhe der laufen
den Verwaltungskosten, aber nicht auch zur Beurteilung 
der Angemessenheit dieser Aufwendungen dienen.

Eine eingehende Prüfung der Rechnungsergebnisse 
sämtlicher Berufsgenossenschaften ergibt, daß gerade die
jenigen Berufsgenossenschaften am billigsten verwalten, 
welche möglichst wenig Kleinbetrieb haben. Hierfür 
findet sich eine Erklärung sofort, wenn erwogen wird, 
daß die Katasterführung für Großbetriebe eine viel ein
fachere ist. Es ist so wie so üblich, daß die seßhaften 
Betriebe, welche einen großen Kreis von Interessenten 
haben, diese allgemein einen etwa vorkommenden Be
sitzwechsel und dergl. anzeigen. Selbstverständlich wird 
auch den zuständigen Organen der beteiligten Berufs
genossenschaften ebenfalls eine derartige Anzeige über
mittelt werden. Die geordnete kaufmännische Buchfüh
rung bedingt nun selbst eine genaue Führung der Lohn
listen. Die Folge hiervon ist, daß die Jahreslohnnach- 
weisung den Anforderungen der Berufsgenossenschaft 
entsprechend aufgestellt wird und pünktlich an der zu-- 
ständigen Stelle eingeht. Etwaige Rückfragen werden 
prompt erledigt; ebenso wird der Umlagebeitrag in der 
vorgeschriebenen Zeit eingesandt werden. Desgleichen 
werden die Unfälle bestimmungsgemäß gemeldet, die den 
Verunglückten betreffenden, der Berufsgenossenschaft 
wichtigen Angaben teilweise ohne besondere Aufforde
rung gemacht.

D er für solche Betriebe bestellte Berufsgenossen
schaftsvorstand arbeitet ohne große Mühe und mit dem 
geringsten Kostenaufwand. Auf der anderen Seite finden 
wir in den kleinen Betrieben zwar außerordentlich viele 
praktische Leute für ihr Gewerbe, dabei aber auch sehr 
wenig federgewandte. Eine öffentliche Einrichtung, wie 
die gesetzliche Unfallversicherung, kanu aber eine ganze 
Reihe von Einrichtungen und Bestimmungen nicht ent
behren, deren Frfüllung und Beachtung den Inhabern 
kleiner Betriebe viel Schwierigkeiten macht. Die L ohn 
buchführung ist mangelhaft, die Meldungen der Unfälle 
sind meist ungenau, die Rückfragen der Berufsgenossen
schaft werden vielfach ohne ein Eingehen auf ihre W ichtig
keit und ohne Verständnis für dieselben beantwortet. Dies 
ist erklärlich, da die meisten Inhaber kleiner und kleinster 
Betriebe selbst schwer mitarbeiten und die Pausen in der 
Betriebstätigkeit so notwendig für die eigene Erholung 
brauchen, daß sie nicht noch an langen Schreibereien 
und dergl., die ihnen außerdem noch als ungewohnte Arbeit 
recht schwer fallen, ein gewisses Genügen finden können.

Dazu kommt noch, daß auch die Beiträge nicht pünktlich 
gezahlt werden und durch die Mahnungen bezw. die zur 
exekutorischen Beitreibung derselben erforderlichen Maß
nahmen bei den Berufsgenossenschaften mit Kleinbetrieben 
mehr Aufwand und Zeit verbraucht werden, als dies bei 
Großbetrieben der Fall ist.

Es ist bereits oben angedeutet worden, daß die Unter
nehmer kleinerer Betriebe der Berufsgenossenschaft mehr 
Schwierigkeiten in der Einreichung der Lohnnachweisung 
verursachen, als die Inhaber von Großbetrieben. Bei 
letzteren genügt meistens e i ne  Zuschrift des Genossen
schaftsvorstandes, um Mißstände auf Jahre hinaus zu be
seitigen; dem Inhaber eines kleinen Betriebes muß jahraus, 
jahrein dieselbe Belehrung erteilt werden, ohne daß er die 
erwünschte Lehre zieht. Er beantwortet die bezüglichen 
Ausstellungen selten und läßt den Dingen ruhig ihren 
Lauf. Wenn ihm jedoch  der Heberollenauszug behändigt 
wird, dann findet er sich in jeder W eise benachteiligt 
und geschädigt. Jetzt wendet er sich an die Berufsge
nossenschaft und erheischt Auskunft über Auskunft, sei 
es, daß die Beiträge zu hoch sind, sei es, daß die Lohn
summe nicht richtig berücksichtigt ist und dergl. V iel
fach erfahren auch die Berufsgenossenschaften erst im 
Laufe des Umlageverfahrens, daß Mitglieder den Betrieb 
aufgegeben oder verkauft haben, in Konkurs gerieten 
und dergl.

Selbstverständlich hängt die Höhe der Verwaltungs
kosten auch zu einem großen Teil von der Zahl der Un
fälle ab, denn die Behandlung der einzelnen Unfälle, zu
meist derjenigen, deren Entschädigung in Frage kommt, 
erfordert nicht unerhebliche Aufwendungen an Zeit und 
Auslagen (Papier, Porto und dergl.).

Daß ein großer Teil der Betriebsunternehmer selbst 
an der Verteuerung der berufsgenossenschaftlichen Bei
träge mit schuld ist, ergibt sich daraus, daß gerade die 
Berufsgenossenschaften mit vielen Betrieben gezwungen 
sind, verhältiaemäßig mehr Ordnungsstrafen gegen ihre 
Mitglieder zu verhängen, als diejenigen mit nur wenigen 
Betrieben.

Nach den Rechnungsergebnissen der Berufsgenossen
schaften für 1903 (veröffentlicht im Jahre 1905) hatten 
an Strafen festgesetzt bezw. eingezogen

die Knappschaftsberufsgenossenschaft bei 1938 B e
trieben 80,00 Mk.,

die Norddeutsche Metallberufsgenossenschaft bei 
2126 Betrieben 80,00 Mk.,

die Norddeutsche Holzbernfsgenossenschaft bei 33787 
Betrieben 11141,45 Mk.,

die Fuhrwerksberufsgenossenschaft bei 29617 Be
trieben 32270,63 Mk.

Deutlicher kann wohl nicht nachgewiesen werden, 
daß die Kleinbetriebe die Verwaltungskosten der Berufs
genossenschaften erheblich verteuern, da die Gesamtsumme 
der Strafen sich zum Teil aus recht geringen Beträgen 
zusammensetzt, und jede einzelne Bestrafung eine Nach
lässigkeit in der Beachtung von Gesetz und Statut zu
grunde liegt, welche wiederum der Berufsgenossenschaft 
eine Reihe von Ermittelungen und Aufklärungen auferlegt.

G.
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Verschiedenes.
Zu dein Begriff „Betriebsunfall“ im Sinne der 

reichsgesetzlichen Unfallversicherung. In einem am 
15. September 1905 bekannt gegebenen Urteil hat sich 
das Reichs - Versicherungsamt über den Zusammenhang 
der Folgen eines in einem Krankenhause, in dem der 
Verletzte zur BeobachtungundUntersuchung untergebracht 
war, eingetretenen Unfalls mit dem Betriebsunfälle, der 
die Unterbringung des Verletzten in das Krankenhaus 
veranlaßt hatte, wie folgt geäußert: Das R e ich s-V er
sicherungsamt hat daran festgehalten, daß Unfälle oder 
Gesundheitsbeschädigungen von Versicherten während 
des zu H eil- oder Untersuchungszwecken erfolgenden 
Aufenthalts in Krankenhäusern der Entschädigungspflicht 
der Berufsgenossenschaften nur dann unterliegen, wenn 
sie durch den früheren, beim Betrieb erlittenen Unfall 
mittelbar herbeigeführt worden sind; es muß also fest
stehen, daß der Aufenthalt im Krankenhause den zweiten 
Unfall nur deshalb herbeigeführt hat, weil infolge der 
früheren Verletzung eine geringere köi'perliche Gewandt
heit oder eine geringere Widerstandsfähigkeit des Ver
sicherten vorhanden war, oder weil der Versicherte durch 
die zu dem Untersuchungs- bezw. Heihmgszweck erfolgten 
Maßnahmen besonderen Gefahren ausgesetzt worden ist, 
die über die Gefahren des gewöhnlichen Lebens hinaus
gingen.

Im Deutschen Werkmeister - Verband wird am
4. November d. Js. abends 9 Uhr im Schultheiß, Berlin, 
Alte Jakobstraße 24—26 auf Ersuchen des Vorstandes 
von dem technischen Aufsichtsbsamten, Herrn Ingenieur 
H  o s e m a n n , ein V  o r t r a g über „ D a s  U n f a l l 
v e r s i c h e r u n g s g e s e t z  i n  s e i n e n  F o l g e n “ 
gehalten, worauf wir hiermit hinweisen möchten.

Es ist nur mit Freuden zu begrüßen, daß auf diese 
Weise das rechte Verständnis für die soziale Gesetzgebung 
unmittelbar in die Kreise der beteiligten Beamten hinein
getragen wird. Vielleicht gibt dieser Fall Veranlassung, 
daß sich noch mehrere der im technischen Aufsichtsdienst 
der Berufsgenossenschaften stehenden Beamten berufen 
fühlen, in technischen Vereinen ihre praktischen Er
fahrungen über die Wirkungen der Unfallgesetzgebung 
u. ä. zu erläutern.

Kgl. Preufs. Gewerbeinspektion.
Personalien.

Dem Gewerbeinspektor B i e 1 i n s k i in Düsseldorf 
ist zum ersten Oktober d. Js. die nachgesuchte Untlassun'g 
aus seinem Amte mit Pension unter Verleihung des Titels 
Gewerberat erteilt worden. Dem Gewerbeinspektor Dr. 
B o r g m a n n  ist zum 1. Oktober d. Js. die Stelle eines 
zweiten gewerbetechnischen Hilfsarbeiters bei der K önig
lichen Regierung in Düsseldorf verliehen worden. Der 
Gewerbeassessor Dr. ing. B u b l i t z  in Neusalz a. 0 . ist 
am 1. Oktober d. Js. zum Gewerbeinspektor ernannt und 
mit der Verwaltung der Gewerbeinspektion in Neusalz 
betraut worden. Dem Gewerbeassessor Julius B r a u n

. \/
in Solingen ist zum 1. Oktober d. Js. eine etatsmäßige 
Hilfsarbeiterstelle bei der Gewerbeinspektion in Solingen 
verliehen . worden. Der Gewerbeassessor W  e s p y  ist 
zum 1. Oktober d. Js. von Geestemünde nach U nna ver
setzt worden. » J

Literatur.
Jahresberichte der Gewerbe-Aufsichtsbeamten und 

Bergbehörden fiir das Jahr 1904. Mit Tabellen, einer 
Übersicht über die Gewerbe-Aufsichtsbeamten, ihr H ilfs
personal und die Aufsichtsbezirke, sowie einem Gesamt
register zu den Berichten. Amtliche Ausgabe. Bd. I. 
Preußen. Bd. II. Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden. 
Bd. III . Hessen, Mecklenburg-Schwerin und alle anderen 
Großherzogtümer, Herzogtümer, Fürstentümer und freien 
Reichsstädte, sowie der Reichslande Elsaß-Lothringen. 
Bd. IV . Registerband. 4 Bände in elegantem Kaliko
Einband. Zunächst ist ausgegeben: Bd. I —III  zum
Preise von M. 16.50. Bd. IV  erscheint in ca. 2 Monaten 
und wird voraussichtlich M. 14.50 kosten.

Bleimerkblatt. Soeben ist ein im Kaiserlichen Ge
sundheitsamt bearbeitetes Bleimerkblatt erschienen, daß 
die Frage behandelt: „W ie  schützen sich M a l e r ,  A n 
s t r e i c h e r ,  T ü n c h e r ,  W e i ß b i n d e r ,  L a c k i e r e r  und 
sonst mit Anstreicharbeiten beschäftigte Personen vor 
Bleivergiftung?“  Das Merkblatt schildert die Krankheits
erscheinungen, unter denen die Bleivergiftung sich zeigt, 
sowie die Folgezustände, zu denen sie führt, und gibt 
schließlich Verhaltungsmaßregeln an, durch deren B e
folgung sich der einzelne wirksam vor Bleierkrankung 
schützen kann. Erschienen ist das Blatt im Verlage von 
Julius Springer in Berlin. Auf starkem Kartonpapier 
gedruckte, zum Aufhängen bestimmte Exemplare kosten 
einzeln 5 P fg . ; der Preis für 100 Exemplare beträgt
3 M , für 1000 25 M. Behörden sowie gemeinnützige 
Körperschaften und Vereine können auf dünnerem Papier 
gedruckte Abzüge des Bleimerkblattes vom Kaiserlichen 
Gesundheitsamte unentgeltlich beziehen; einzelne Exem 
plare werden auch an Privatpersonen kostenlos abgegeben. 

«

Sprechsaal.
Anfrage 1. „In  der Steinbrecheranlage eines Schotter

werkes (Granitporphyr) entwickelt sich eine Menge von 
f e i n e m  S t e i n s t a u b  (Porphyrmehl). Es wird be
absichtigt, dieses Produkt in einem Staubsammler, Staub
kammer, mittelst Exhaustor abzufangen, im Falle sich 
dieses Mehl irgendwie verwerten läßt. W elcher Industrie
oder Fabrikationszweig hat Verwendung für dieses P ro
dukt ?“

Anfrage 2. Ist zur B e l e u c h t u n g  einer kleinen 
Stadt die Erstellung einer W a s s e r g a s a n l a g e  zu em
pfehlen? — W elche Erfahrungen über die Brauchbarkeit 
solcher Beleuchtungsanlagen sind in technischer B e
ziehung schon gemacht worden ?

Für die Schriftleitung verantwortlich : Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Grosa-Lichterfelde-W . 
Druck der Buchdruckerei Roitzecb, G. m. b. 11.. RoitzBcb.
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Unfallverhütung und technische Aufsichtsbeamte in Deutschland.
Von Ingenieur G. H överm an n , Technischem Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.

Unter der obigen Überschrift ist in No. 8 
dieser Zeitschrift ein auf dem 7. Internationalen 
Arbeiterversicherungskongreß in Wien gehaltener 
Vortrag vom Geheimen Regierungsrat Dr. Krische 
wiedergegeben, in welchem lediglich aus der Zahl 
der gemeldeten und entschädigten Unfälle mehrerer 
Jahre Schlüsse auf die Wirkung der Unfallver
hütungsvorschriften und Betriebsüberwachung ge
zogen wurden. Solche des inneren Zusammen
hanges. entbehrende Angaben, auch wenn damit 
eine erschöpfende Darstellung nicht beabsichtigt 
wurde, sind aber leider geeignet, den Eindruck 
zu erwecken, als seien bisher all die großen Auf
wendungen an Arbeit und Geld ohne wahrnehm
baren Erfolg geblieben, und sei statt einer Ver
minderung der Unfälle eine Steigerung vorhan
den, wie sie etwa durch das Verhältnis der 
Zahlen ausgedrückt ist.

W ohl lassen die angeführten Zahlen eine 
auffallende Zunahme sowohl der gemeldeten wie 
auch der zur Entschädigung gelangten Unfälle 
erkennen, einen Rückschluß auf die Wirkung 
der Unfallverhütung gestatten sie indes ohne 
weiteres durchaus nicht; dazu gehört notwendig 
die Kenntnis von der Anzahl der den Unfall
gefahren ausgesetzten Arbeiter und zwar der 
Vollarbeiter. Würde die Zahl der Unfälle inner
halb verschiedener Jahre mit der Zahl der Voll
arbeiter im gleichen Verhältnis wachsen, so ließe 
sich von einer Steigerung der Unfallgefahr natür
lich nicht sprechen; erst wenn nachgewiesen wird, 
daß die Arbeiterzahl nicht gleichen Schritt ge
halten hat, sondern zurück. geblieben ist, könnte 
ein solcher Schluß gezogen werden. Aber auch 
selbst bei gleichmäßigem Anwachsen der Unfall- 
und Vollarbeiterzahl ist zur Erkennung des Wertes 
der Unfallverhütung nicht allein die etwa auf 
1000 Vollarbeiter entfallende Unfallziffer aus

reichend, sondern auch die Schwere der Ver
letzungen innerhalb der einzelnen Jahre muß 
berücksichtigt werden.

Alle diese Momente sind indes nicht, oder 
doch nur in den weiteren Ausführungen des 
Vortrages nebensächlich beachtet worden, denn 
in demselben heißt es wörtlich:

„Was sind nun die Erfolge dieses staatlichen 
und berufsgenossenschaftlichen Kampfes gegen 
Betriebsunfälle? Nach den Jahresberichten des 
Reichsversicherungsamtes wurden an Betriebs
unfällen

angemeldet entschädigt
im Jahre 1895 . . 309468 . . 75 954

1897 . . 381865 . . 92521
1899 . .. 442 202 . . 105 688
1901 . . 476446 . . 117136
1902 . . 488706 . . 120856
1903 . . 530421 . . 130661

»J 1904 . . 582648 . . 138562

Es ist also nicht nur keine Verminderung 
der jährlichen Betriebsunfälle zu verzeichnen; 
ihre Steigerung zeigt nicht einmal eine Tendenz 
zur Abnahme. Selbstverständlich kann diese 
betrübende Zahlenreihe nicht entmutigen, sondern 
nur zu weiterer umfassender Tätigkeit anspornen.“ 

Nachdem der Vortragende dann noch be
richtet, daß in vorstehenden Zahlen auch die
jenigen Unfälle der Land- und Forstwirtschaft 
mit enthalten sind, bei welcher nur erst zum 
Teil Unfallverhütungsvorschriften erlassen wurden, 
heißt es weiter:

„Die Zunahme ist aber auch bei den gewerb
lichen und bei denjenigen landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften zu beklagen, die schon 
seit längerer Zeit in der Unfallverhütung mit 
großem Aufwande von Mühe und Kosten tätig 
gewesen sind. Die Erklärung dieser Tatsache
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bietet ziemliche Schwierigkeiten. Das läßt sich 
fiir den einzelnen Teil wohl beurteilen aber natur
gemäß nicht zahlenmäßig zusammenfassen.“

In Nachstehendem soll nun trotzdem durch 
Zahlen bewiesen werden, daß die Bemühungen 
und Aufwendungen keineswegs vergeblich waren, 
sondern einen Erfolg gezeitigt haben, der es 
wohl wert erscheinen läßt, die "Wanderung auf 
den betretenen Bahnen getrost fortzusetzen. Wenn 
in den nachstehenden Angaben auch nicht die 
Zahlen von sämtlichen Berufsgenossenschaften, 
sondern nur die der Berufsgenossenschaft der 
chemischen Industrie verwendet werden konnten, 
so wird doch das Gesamtbild darunter kaum zu 
leiden haben, denn alle Berufsgenossenschaften 
mit gleich intensiver Betriebsüberwachung werden 
ähnliche Resultate verzeichnen können.

trage zugrunde gelegten Zahlen eine Zunahme 
von 138 562 — 75 954 =  62 608 oder 82 Prozent, 
während die aus der chemischen Industrie sogar 
um 1532 — 697 =  835 oder 120 Prozent zu
genommen haben. (Die auffallende Abweichung 
hat ihren Grund in der höheren Betriebsgefahr 
der chemischen Industrie gegenüber der Durch
schnittsgefahr aus allen Berufsgenossenschaften 
zusammen.)

Würde man sich nun auch hier nur nach 
der Zahl der Unfälle allein richten, so wäre der 
Rückschluß auf die Wirkung der Unfallverhütung 
noch viel ungünstiger, als dies bei den in dem 
Yortrage benutzten Zahlen den Anschein hat.

Ein ganz anderes Bild erhält man indes bei 
der gleichzeitigen Berücksichtigung der den Un
fallgefahren in den verschiedenen Jahren aus-

1.

Jahr

2.

Voll
arbeiter

3.

Gemeldete
Unfälle

4.
Gem. Unf. 
auf 1000 
Vollarb.

5.
Ent

schädigte
Unfälle

6.
E. Unfälle 
auf 1000 
Vollarb.

7.
Todesfälle 

aus 
Spalte 5

8.
Todesfälle 
auf 1000 
Vollarb.

9.
Berech

nete
Todesfälle

10.
Zu- u. Ab

nahme 
d. Todesf.

1891 100285 4489 44,76 576 5,74 81 0,808 81 ±  0
1892 102101 4797 46,98 581 5,69 84 0,823 82 +  2
1893 106 006 5251 49,54 618 5,83 71 0,669 86 —  15
1894 110348 5240 47,49 686 6,21 81 0,734 89 —  8
1895 114581 5651 49,32 697 6,08 72 0,628 93 —  21
1896 124219 6577 54,56 889 7,16 89 0,717 100 —  11
1897 129827 6839 52,68 903 6,95 99 0,763 105 —  6
1898 135 350 7125 52,64 947 7,00 75 0,554 109 —  34
1899 143119 7783 54,38 1118 7,81 83 0,580 116 —  33
1900 153011 8557 55,92 1258 8,22 119 0,778 124 —  5
1901 156488 8428 53,86 1273 8,14 104 0,664 126 —  22
1902 160841 8427 52,39 1244 7,73 95 0,590 130 — 35
1903 168950 9414 55,72 1286 7,61 101 0,598 136 —  35
1904 177461 10244 58,29 1532 8,63 108 0,608 143 —  35

Vergleicht man zunächst die Zahlen der an
gemeldeten Unfälle aus den Jahren 1895 und 
1904, die dem Yortrage zugrunde gelegt waren, 
mit den Zahlen der Berufsgenossenschaft der 
chemischen Industrie aus dem gleichen Zeitab
schnitt, so ergibt sich bei ersteren eine Zunahme 
von 582648— 309468 =  273180 oder 88 Prozent, 
bei letzteren eine solche von 10244 — 5651 =  
4593 oder 81 Prozent; bei beiden ist also die 
Steigerung in annähernd demselben Verhältnis 
erfolgt.

Beim Vergleich der entschädigungspflichtigen 
Unfälle aus derselben Zeit zeigen die dem Vor-

| —  258
gesetzten Zahl der Vollarbßiter, wie solche aus 
der Spalte 2 vorstehender Tabelle zu ersehen 
ist. Hiernach zeigt sich, um zunächst bei dem 
vorhin verglichenen Zeitabschnitt zu bleiben, 
(vergl. Spalte 4) daß im Jahre 1895 auf je 
1000 Vollarbeiter 49,32 und im Jahre 1904 
58,29 Unfallmeldungen entfallen, daß also eine 
Zunahme der Unfallmeldungen allerdings vor
handen ist, diese aber nicht, wie beim Vergleich 
aus Spalte 3 allein, 81 Prozent, sondern nur 
(Spalte 4) 8,97 auf 1000 oder 0,897 auf 100, 
also nicht einmal ganz 1 Prozent beträgt.

Um einen Vergleich für einen größeren und
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deshalb zuverlässigeren Zeitabschnitt zu haben, 
ist in der vorstehenden Tabelle mit dem Jahre 
1891 begonnen. Von diesem Jahre bis 1904 
beträgt die Zunahme der Unfallmeldungen auf 
1000 Vollarbeiten 58,29 — 44,76 =  13,53 oder 
1,353 Prozent. Die Zunahme der entschädigungs
pflichtigen Unfälle, die nach der ersten Berech
nung in den Jahren 1895 bis 1904 120 Prozent 
beträgt, ermittelt sich nach Spalte 6 zu 0,255 
Prozent und für die Zeit von 1891 bis 1904 
zu 0,289 Prozent.

Für diese geringe Zunahme der Unfälle trifft 
zweifellos ein Teil der Gründe zu, die bereits 
in dem Vortrage angegeben und vielfach an 
anderer Stelle besprochen sind; sie ist aber noch 
ganz besonders der Hebung der Industrie zuzu
schreiben, die sich zur Ermöglichung einer er
höhten Leistung, einer größeren Anzahl zum Teil 
neuartiger Hilfsmaschinen bediente und auch bei 
der größeren Zahl der nötigen Arbeitskräfte nicht 
im m e r  in der Lage war, nur tüchtige und nüchterne 
Arbeiter einzustellen.

Würde das Ergebnis der Unfallverhütungs
bestrebungen vorläufig auch nur darin bestehen, 
der übergroßen Zunahme der Unfälle Einhalt 
getan zu haben, was ja nach den vorstehenden 
Ausführungen annähernd wirklich der Fall ge
wesen ist, so ließe sich darin unter den bereits 
erörterten, zur Steigerung der Unfälle führenden 
Verhältnissen, immerhin schon ein ganz schät
zenswerter Erfolg erblicken. Tatsächlich sind 
aber die Resultate weit günstiger ausgefallen, 
und das darf uns namentlich im Hinblick auf 
die als betrübend geschilderten Aussichten mit 
besonderer Genugtuung erfüllen. Hat sich im 
Verhältnis zur beschäftigten Arbeiterzahl schou 
die Zahl der gemeldeten und entschädigungs
pflichtig gewordenen Unfälle seit der Zeit der 
Unfallverhütungsbestrebungen fast auf demselben 
Standpunkt erhalten, so hat sich sogar die Zahl 
der schweren Unfälle seit dieser Zeit nicht un
wesentlich vermindert. Es kann dies hier aus

Mangel an dem erforderlichen Material nicht, 
wie wünschenswert, in Rentenprozenten ausge
drückt werden ; aber sehen wir die Todesfälle 
als die schwersten Unfälle an, was wohl bezüg
lich der Unfallverhütung ruhig geschehen darf, 
so läßt sich von der Vermehrung oder Ver
minderung dieser auch mit Recht auf die übrigen 
schweren, aber nicht grade tödlich verlaufenen 
Fälle schließen.

In Spalte 7 der Tabelle sind die Todes
fälle aufgeführt. Ihre Zahl steigt von 81 im Jahre 
1891 auf 108 im Jahre 1904. Es ist also auch 
hier in absoluten Zahlen ausgedrückt, eine Zu
nahme von 27 Todesfällen oder 33 Prozent zu 
verzeichnen. Bezogen auf je 1000 Versicherte 
ist indes eine Abnahme von 0,220 das sind 0,02 
Prozent vorhanden.

Während noch das Jahr 1891 auf 1892 eine 
Steigerung von 0,808 auf 0,823 zeigt, wird in 
den späteren Jahren die Höhe von 0,808 nicht 
wieder erreicht, sie fällt im letzten Jahre auf 0,608.

So kleine Zahlen lassen die Wirkung nicht 
im vollen Licht erscheinen; es ist deshalb, um 
ein besseres Bild zu erhalten, in Spalte 9 die
jenige Zahl der Todesfälle eingesetzt, welche in 
den verschiedenen Jahren auf die den Unfall
gefahren ausgesetzten Versicherten entfallen wäre, 
wenn die Todesfälle den Stand des Jahres 1891 
beibehalten hätten.

Spalte 10 zeigt den Unterschied zwischen 
den wirklich eingetretenen Todesfällen und den 
nach der Berechnung zu erwarten gewesenen.

Die Gesamtzahl der hiernach ■— sagen wir 
ruhig — verhüteten Todesfälle beträgt in dem 
Zeitabschnitt von 1891 bis 1904 in den Be
trieben der Berufsgenossenschaft der chemi
schen Industrie 258. Gewiß ein Resultat, das 
sowohl im rein menschlichen wie auch im wirt
schaftlichen Sinne als ein sehr erfreuliches an
zusehen ist; dies umsomehr, als bei der Stetig
keit der Zahlen von Zufälligkeiten hier wohl 
nicht die Rede sein kann.

Die Sicherheit an Bord von Unterseefahrzeugen.
Im Hinblick auf die Unfälle des französischen Unter- machen festgefahrener Unterseeboote und die Bettung

seebootes Farfadet und der britischen Unterseeboote A 1 der in ihnen befindlichen Schiffsmannschaft zu bewirken,
und A 8 wird im Genie civil auf die folgenden Einrich- Eine dieser Einrichtungen ist von M. Stephen H. Terry
tungen hingewiesen, welche geeignet sind, das Flott- vorgeschlagen worden und im Engineer beschrieben. Hier-
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nach soll der obere Teil des Schiffsrumpfes mit einer 
oder zwei Aushöhlungen versehen werden, in denen eine 
Boje und ein an dieser befestigtes Kabel gelagert wird; 
das Kabel ist um eine feste Trommel geschlungen, deren 
W elle durch eine Stopfbüchse führt. Für gewöhnlich 
wird die Boje durch eine Sperrvorrichtung vom Schiffs- 
innern aus festgehalten und verbleibt auf der Oberseite 
des Schiffsrumpfes. Fährt das Boot auf dem Grunde 
fest, so klinkt man die Sperrvorrichtung der Boje aus, 
und letztere steigt nun unter Abwicklung des Kabels an 
die Wasseroberfläche und zeigt der Rettungsmannschaft 
die Stelle an, wo das B oot liegt. Das Kabel leistet beim 
Rettungswerk gute Dienste; es kann entweder als Tau 
benutzt und an Ponton-Lichterschiffen oder schwimmenden 
Kranen befestigt w erden, oder als Führungsseil dienen 
für ein stärkeres K abel, welches sich mit einigen Win
dungen um die Trommel des Unterseebootes schlingen 
und dort befestigen läßt. D ie Befestigung würde vom 
Innern des Bootes aus durch die Schiffsmannschaft ver
mittels eines Bratspills vorgenommen werden können.

M. Terry nimmt eine Länge des Kabels von. 40 m 
an, welche derjenigen größten Wassertiefe entspricht, in 
welcher die Unterseeboote sich aufzuhalten pflegen. Diese 
Tiefe ist aber schon so groß, daß sie die Taucherarbeiten 
bei der Flottmachung erschwert; denn diese können nur 
noch in einer Tiefe von 30 m leicht und für längere Zeit 
ausgeführt werden. Wenn das Kabel, wie vorher angegeben, 
einfach als Träger dient, und zwei derartige gleiche V or
richtungen an dem Boote angebracht sind, genügt für 
die beiden cylindrischen Bojen ein Durchmesser von 90 cm 
und eine H öhe von 75 cm. Die Aushöhlung für die Boje 
und die Trommel mit aufgewickeltem Kabel beträgt 
dann nicht mehr als 1,40 m Tiefe.

In derselben Zeitschrift ist von M. C. Scott Snell 
ein anderes Mittel zur Rettung der Schiffsmannschaft an

gegeben, welches einfach darin besteht, daß das Unter
seeboot mit einer genügenden Anzahl von Atmungshel
men ausgerüstet wird, welche stark genug sind, um 
einen der Tiefe von 40— 50 m entsprechenden Wasser
druck auszuhalten, und mit Vorrichtungen zur Erzeugung 
bezw. Erneuerung atmosphärischer Luft für etwa zwanzig 
Minuten versehen sind. W enn das B oot gekentert ist, 
nimmt jeder Mann seinen H elm ; man öffnet dann be
sondere Wassereinlaßklappen am Unterseeboote, so daß 
nach Herstellung des Druckausgleichs auf beiden Seiten 
der Luke diese leicht geöffnet werden kann und jedem 
Mann der Besatzung einem nach dem ändern den Aus
gang ermöglicht.

Ferner wird noch ein anderes Verfahren vorgeschlagen, 
welches so einfach erscheint, daß man sich fragt, wes
halb man nicht früher bereits darauf gekommen ist. Es 
besteht darin, daß der Schiffskörper an verschiedenen Stel
len mit sehr kleinen Stöpseln versehen wird, welche die 
Taucher von außen ohne große Schwierigkeit öffnen und 
mit Luftzuführungsschläuchen versehen können. Man 
könnte sogar die Stöpsellöcher so groß machen, daß 
Schläuche mit Lebensmitteln, die beispielsweise in Fla
schen eingeschlossen werden, hindurchgeführt werden 
könnten.

Es würde sich offenbar empfehlen, diese Stöpsel in 
großer Anzahl anzuordnen, damit wenigstens einige von 
ihnen stets zugänglich sind, sobald ein Teil des Unter
seebootes verschlammt ist. Da die Taucher zum Öffnen 
der Stöpsel nur kurze Zeit brauchen, so läßt sich diese 
Einrichtung auch bei großen Wassertiefen benutzen. Die 
Schiffbrüchigen wären sehr bald jeder Ungewißheit ent
hoben und würden fürs erste auch mit notwendigen B e
dürfnissen versehen werden können, während man ge
nügend Zeit gewinnen würde, um die ordnungsmäßigen 
Flottmachungsarbeiten einzuleiten. H.

Die Bleilötung mit verdichtetem arsenfreiem Wasserstoff.
Die einfachste, wenn auch nicht zugleich billigste 

Herstellung von Wasserstoff geschieht bekanntlich auf 
chemischem Wege, nämlich aus Schwefelsäure und Zink. 
Diese A rt der Herstellung würde auch den Vorzug der 
praktischen Verwendung des Wasserstoffs beim Bleilöten 
haben, da die Bereitung des Wasserstoffs durch einfache 
Apparate am Ort der Verwertung geschehen könnte, wenn 
nicht die Zusammensetzung des auf diesem W ege er
haltenen Wasserstoffs wegen der Unreinheit der zu seiner 
Herstellung verwendeten Mittel gewisse Gefahren in sich 
schlösse.

Es ist erwiesen, daß beim Bleilöten zuweilen V er
giftungen mit Arsenwasserstoff Vorkommen, der aus un
reinem Zink oder unreiner Schwefelsäure oder beiden bei 
der Entwicklung des Wasserstoffs herstammt.

Nach neueren Untersuchungen von dem Chemiker 
R . R o b e r t s o n  in London enthalten diese Materialien, 
selbst wenn sie mit der Vorschrift „m öglichst arsenfrei“  
geliefert werden, noch Mengen an Arsenwasserstoff, welche 
Vergiftungsgefahren für die Bleilöter in sich schließen.

Die Gefährlichkeit der Einatmung eines Arsenwasser
stoff enthaltenden Gases braucht wahrlich nicht erst er
wiesen zu werden. W enn sich die Gefährlichkeit auch 
ganz bedeutend abschwächt, sobald bestimmte niedrigste 
Grenzwerte für den Gehalt des Zinks und der Schwefel
säure an Arsen vorgeschrieben werden, so wird die Ver
giftungsgefahr damit doch nicht ganz beseitigt.

Denn daß auch verhältnismäßig kleine Mengen von 
arsenwasserstoffhaltigen Gasen, wie sie bei Verwendung 
unreiner Materialien in den Apparaten der Bleilöter ent
stehen werden, schwere Unfälle verursachen können, zeigt 
ein im Berichte der preußischen Fabrikinspektoren für 
1902 angeführter Fall, wo drei Bleilöter infolge der Ver
wendung eines schadhaften Gasleitungsschlauches an ihrem 
Lötapparate ums Leben kamen.

Auch das Reichsversicherungsamt hat den Berufsge
nossenschaften der chemischen Industrie eine Warnung 
übermittelt, welche sich allerdings auf Fälle bezieht, wo 
konzentrierte Gase oder größere Gasmengen bei der Auf
lösung von Zink, Eisen und Zinn unter Verwendung
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arsenhaltiger Säuren für technische Zwecke hergestellt 
werden.

W elchen Grad von Reinheit wir für die beim Blei
löten zu verwendenden Materialien vorschreiben sollen, 
hängt davon ab, wieweit die Praxis diesen Forderungen 
nachkommen kann, ohne unerfüllbare Bedingungen auf
zustellen.

R o b e r t s o n  hält unter Berücksichtigung der prak
tischen Anforderungen eine Maximalgrenze für Zink von
0,0005 pCt. As und für Schwefelsäure von 0,00022 pCt. 
As für möglich, wenngleich die im Handel vorkommen
den Materialien meist höheren Gehalt aufweisen. Bei 
regelrechter Verbrennung des Wasserstoffs ist dann eine 
Arsenvergittung durch die Luft wohl ausgeschlossen; noch 
immer erscheint eine solche aber möglich durch den an 
einzelnen Stellen sich ansammelnden Staub der W erk
statt, in welchem Robertson bis 0,005 pCt. Ass Os er
mittelte.

Die Gefahr der Vergiftung wird also auch durch 
die Herabsetzung des Arsengehalts des Zinks und der 
Schwefelsäure nicht völlig beseitigt.

W eit sicherer geht man, wenn die Entfernung des 
Arsenwassersoffs durch Waschen des Wasserstoffgases 
vorgenommen wird. Während z. B. L u n g e  in seinem 
Handbuch der Schwefelsäurefabrikation als Waschmittel 
eine Kupfersulfatlösung empfiehlt, die indessen das Arsen 
nicht immer vollständig entfernt, hat R o b e r t s o n  ge
funden, daß das Arsen vollständig zurückgehalten wird, 
wenn der W asserstoff durch eine 5prozentige Lösung von 
übermangansaurem Kali hindurchgeleitet wird.

Die Einfachheit der Herstellung des Wasserstoffs 
aus Zink und Schwefelsäure erleidet aber sowohl durch 
diese Waschapparate als auch durch die Schwierigkeit 
der Beschaffung von Materialien mit geringem Arsenge
halte eine gewisse Beschränkung in der Verwendung.

Viel richtiger erscheint es deshalb, auf eine andere 
Methode der Bereitung von Wasserstoffgas zurückzugreifen, 
welche ohne vorherige Prüfung der Materialien und ohne 
die Kontrolle einer richtigen Waschung des Gases zum 
Ziele führt, nämlich auf die e l e k t r o l y t i s c h e  H e r 
s t e l l u n g  des Wasserstoffs.

Natürlich darf bei der Elektrolyse die Leitfähigkeit 
des Wassers nicht durch Zusatz von gewöhnlicherSchwefel
säure herbeigeführt werden, sondern sie muß, wie dies 
bei der technischen Elektrolyse wohl allgemein geschieht, 
stets durch alkalische Lösungen erfolgen, andernfalls 
könnten Spuren von Arsenwasserstoff in dem Elektrolyt 
enthalten sein.

Ein auf diesem W ege hergestellter Wasserstoff ist 
vollständig arsenfrei, und bei seiner Verwendung ist jede 
Vergiftungsgefahr ausgeschlossen.

Nicht mit Unrecht haben deshalb die Gewerbeinspek
tionen und Berufsgenossenschaften neuerdings besonderen 
W ert darauf gelegt, daß alle Bleiarbeiten mit a r s e n 
f r e i e m  Wasserstoff ausgeführt werden.

Den Konsumenten wird durch diese Forderung keines
wegs eine Verteuerung der Hilfsmittel und Materialien 
auferlegt, da wenigstens in Deutschland das elektrolytische 
Wasserstoffgas eher billiger ist, als das auf anderm W ege 
hergestellte.

Allerdings vermag der Bleilöter sein Wasserstoffgas 
nicht mehr an der Arbeitsstelle selbst zu erzeugen, muß 
es vielmehr in den bekannten Flaschen in verdichtetem 
Zustande aus Fabriken beziehen. In Anbetracht aber 
der von den Wasserstofffabriken eingetührten, bequemen 
Bezugsbedingungen, der Verleihung für billige Miete und 
der praktischen Benutzung der Flaschen sowie der ge
regelten Versendung nach Bestimmungen der Verkehrs
ordnung der Eisenbahnen Deutschlands ist jedem Blei
löter die Verwendung arsenfreien Wasserstoffs so erleich
tert, daß er gern von den alten Entwicklungsapparaten 
absieht und den völlig giftfreien elektrolytischen Wasser
stoff bezieht.

Wir machen im nachstehenden auf die Einrichtungen 
zum Bleilöten der c h e m i s c h e n  F a b r i k  G r i e s 
h e i m - E l e k t r o n ,  F r a n k f u r t  a. M. aufmerksam, 
welche sich in die Praxis eingeführt haben.

Die nachstehende Abbildung (Fig. 147) veranschau
licht die Apparatur, wie sie bei Bleilötarbeiten üblich ist.

Fig. 147.

Von dem Reduzierventil der Wasserstoffflasche führt 
der Gasschlauch 1 zu dem Gabelstück 2, wo auch der 
Gebläseluftschlauch 3 einmündet. Das Gabelstück besitzt 
zwei Hähne 4 und 5 für W afferstoff und Luft. Der Blei
löter hat es hiermit in der Hand, die Flamme, abgesehen 
vom Reduzierventil, in bestimmten Grenzen zu regulieren.

Der Schlauch 6 führt das Wasserstoff-Luftgemisch zu 
der Lötspitze 7. 8 ist der zum Löten verwendete Blei
streifen, 9 das Arbeitsstück, in diesem Falle zwei Stücke 
Bleirohr, die eingesteckt zusammen gelötet werden sollen. 
Der Wasserstoff wird zunächst bei geschlossenem Luft
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hahn 5 entzündet, und hierauf der Lufthahn sowie der 
Wasserstoffhahn 4 je  nach Art und Größe des zu löten
den Gegenstandes eingestellt.

Die F l a s c h e  n zum Füllen mit verdichtetem Wasser
stoff sind nach den Prüfungsbedingungen des Königlichen 
Luftschiffer-Bataillon hergestellt. Sie werden auf einen 
Druck von 200 Atm. in Zwischenräumen von drei Jahren 
amtlich geprüft und dürfen mit verdichtet emWasserstoff 
von 150 Atm. gefüllt werden. Am  Fuße befindet sich 
ein Rollkranz und über dem Ventil eine Schutzkappe. 
D ie Ventile sind nach dem System „A rbor“  aus gepreß
tem Deltametall hergestellt.

A lle Wasserstoffventile haben nach einer inter
nationalen Vereinbarung der Wasserstoff- und Sauei'stoff- 
Fabrikanten mit Zustimmung des Ministeriums für Handel 
und Gewerbe Linksgewinde am Anschlußzapfen. Das 
Gewinde hat 21,9 mm äußeren Durchmesser.

Die Anschlußzapfen haben kugelige Eindrehung als 
D ichtfläche; die Dichtung geschieht vorteilhaft vermittels 
Hartgummi oder Fiberstöpsel.

D er Rauminhalt vorgenannter Flaschen beträgt 36 1, 
und der Fassungswert somit bei 150 Atni. rund 5,4 cbm 
verdichteter Wasserstoff, mit einem Reinheitsgrad von 
nicht unter 98 °/0 H.

Der Wasserstoff wird auf elektrolytischem W ege ge
wonnen, ist also vollkommen arsenfrei.

Fig. 148.

Zur Entnahme des Gases aus den Flaschen ver
wendet man ein R e d u z i e r v e n t i l  Fig. 148. Dieses ver
folgt den Zweck, den H ochdruck der Flasche auf einen 
beliebigen niedrigen Druck unter l'fa  Atmosphären her
abzumindern.

Zum Gebrauche des Reduzierventiles wird zunächst 
die Ventilklappe 1 von der Wasserstoffflasche 2 abgenom
men, darauf läßt sich mittels des Schlüssels 3 die Ver
schlußmutter 4 von dem Ventilseitenzapfen 5 des Flaschen
ventils 6 entfernen.

Die Ventile schließen im Drehungssinne des Uhr
zeigers und öffnen umgekehrt.

Befindet sich auf dem Flaschenventil kein Handrad, 
so kann man sich eines gut passenden Kanonenschlüssels

7 bedienen. Das Flaschenventil öffne man einen Augen
blick, bevor das Reduzierventil angeschlossen wird. H ier
durch sollen etwaige Verunreinigungen aus dem Flaschen
ventil entfernt werden.

Sollte bei geringer Öffnung des Ventiles und bei ge
schlossenem Seitenzapfen an der Ventilspindel etwas Gas 
entweichen, so öffne man das Ventil ganz, jedoch  ohne 
Gewalt anzuwenden. Hierbei preßt sich der im Ventil 
liegende Stopfbüchsengummiring gegen Spindel und 
Büchse und verhindert das Entweichen des Gases.

Sodann ist das Reduzierventil mit der Überwurf
mutter 8 bei geschlossenem Ausgangsventil 9 an den 
Seitenzapfen 5 des gleichfalls geschlossenen Flaschen
ventils 6 zu schrauben.

W ird hiernach das Flaschenventil geöffnet, so läßt 
sich der gewünschte reduzierte Druck mittels der R egu
lierschraube 10 einstellen. D er Minderdruck wird durch

Fig. 149.

das Manometer 11 angezeigt und wird für Lötzwecke 
vorteilhaft in den Grenzen von 0,3 bis 0,5 Atmosphären 
gehalten. Das Manometer 12, auch Finimeter genannt, 
zeigt den Hochdruck bezw. den Inhalt der Flasche an. 
Fehlt dasselbe, so befindet sich die Überwurfmutter 8 
unmittelbar unter dem Manometer 11.

Der Gasschlauch 13 wird über das Anschlußstück 14 
gesteckt und das Reduzierventil ist nun zum Gebrauche 
fertig.

Die Schraube 15 verschließt das Sicherheitsventil, 
welches gewöhnlich auf 1 1/2 Atmosphären eingestellt ist.

Um die im verdichteten Wasserstoff aufgespeicherte 
Energie wieder nutzbar zu machen, hat das D r ä g e r -  
w e r k ,  L ü b e c k  den sogenannten S t a r k b r e n n e r
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o h n e  L u f t d r u c k  geschaffen, einen Brenner, der 
sich durch die Strömungsgeschwindigkeit des austretenden 
Wasserstoffs die erforderliche Verbrennungsluft selbst
tätig ansaugt. Dies geschieht kurz vor der Mündung des 
Brenners mittels eines Düsensystems. Die ganze A ppa
ratur für dieses neue Bleilötverfahren besteht also nur 
noch aus Flasche, Reduzierventil, Schlauch und Brenner. 
Die Brennerkonstruktion ist dem Drägerw’erk, Lübeck, 
geschützt.

Die Handhabung dieses Apparates ist folgende:
Der Druckschlauch 1 (Fig. 149) wird einerseits mit

dem Reduzierventil, andererseits mit dem Brenner 2 ver
bunden. In diesen' Schlauch wird in einem Abstand von 
ungefähr 1 m vom Brenner noch ein Regulier- bezw-. 
Absperrventil 3 eingeschaltet. Der längere Schlauch liegt 
am besten über der Schulter des Arbeiters, so daß sich 
das Regulierventil 3 in handlicher H öhe vor der Brust 
befindet. Mit diesem Ventil soll unabhängig vom R e
duzierventil die Feinstellung der Flamme oder zeitweise 
Abstellung des Gases bei kleinen Arbeitspausen bewirkt 
werden.

K.

Verhandlungen der 12. ordentlichen Hauptversammlung 
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.

in Dessau
3. bis 6. September 1905. (Schluss.)

Hieran anschließend betont Herr G. R. R . H a r t 
m a n n ,  daß die Ausstellung wohl verbesserungsbedürftig 
sei, aber zunächst durch Raummangel an weiterer Aus
gestaltung behindert werde; es müsse jetzt durch Aus
weisung älterer Ausstellungsgegenstände der Platz für 
neuere geschaffen werden. D er recht erfreuliche Besuch 
der Ausstellung sei wesentlich den Vereinen und Gewerk
schaften zu danken. Redner bittet, den Besuch der Aus
stellung in weiteren Kreisen anzuregen, auch sei es 
wünschenswert, daß in Fachzeitschriften mehr als bisher 
auf die Ausstellung hingewiesen werde. Die Kritik au 
den ausgestellten Gegenständen sei erwünscht, damit die 
Ausstellungsleitung Fingerzeige für den Ersatz unzweck
mäßiger Gegenstände durch bessere erhalte. Auch hin
sichtlich der ausgestellten Photographien sind Auswech
selungen und Ergänzungen geplant. Dieselben sind be
sonders zur Vorführung solcher Vorgänge geeignet und 
wertvoll, die sich auf andere W eise, z. B. durch Aus
führungen und Modelle, nicht darstellen lassen.

Redner richtet an die technischen Aufsichtsbeamten 
die Bitte, die Ausstellung auch ferner nach Kräften för
dern zu wollen.

Zu Punkt 6a  der Tagesordnung für den 5. September 
erteilt der Vorsitzende mit dem Hinweis auf die bevor
stehende Besichtigung der Berlin-Anhaitischen Maschinen- 
bau-Akt.-Ges. Herrn S p e c h t  das W ort. .H err S p e c h t  
bemerkt, daß er diejenige V e r b e s s e r u n g  a n  A b 
r i c h t h o b e l m a s c h i n e n  im Auge habe, welche durch 
die bekannte Auffütterung von Holzleisten (oder Eisen
schienen) auf die flachen Seiten der Messerwelle erzielt 
werde und die geeignet ist, die Verletzungen, welche an 
dieser Maschine so häufig Vorkommen, wenn auch nicht 
zu verhindern, so doch weniger folgenschwer zu gestalten. 
Obwohl sich die Verbesserung, wenn sie richtig und sorg
fältig ausgeführt würde, in zahlreichen Fällen auf das 
Beste bewährt hat, wird sie doch von einer der bedeuten
deren Holzbearbeitungsmaschinenfabriken verworfen R ed 
ner verliest ein ihm von anderer Seite zugegangenes 
Schreiben dieser Fabrik, in welchem etwa folgende R ech
nung aufgestellt wird.

Die Messerwelle macht 4000 Umdrehungen in der 
Minute, oder etwa 66 in der Sekunde, dies ergibt 132 
Messerschläge in derselben Zeit. Bei plötzlichen V er
letzungen tritt das menschliche Empfinden etwa nach 
V «  Sekunde ein, in dieser Zeit erfolgen etwa 5 Messer
schläge und da die Messer 4 mm vorstehen, werden in 
dieser Zeit 20 mm Finger abgehobelt.

Herr S p e c h t  bemerkt noch, daß nach einer Mitteilung 
des Herrn Schliephacke eine Fabrik bei Herstellung 
dieser Verbesserung in der Weise vorgegangen sei, daß 
sie die zunächst in H olz hergestellten auf der Messer
welle befestigten Leisten auf der Drehbank genau abge
bohrt und dann in Metall abgegossen habe. Diese Metall
abgüsse sind dann endgültig auf der Messerwelle befes
tigt. Indes stellen diese Auffütterungen mehr oder weniger 
einen Notbehelf dar und hat daher Herr C a r s t e n s ,  
Maschinenfabrik in Nürnberg, seine runde, sog. S i c h e r 
h e i t s w e l l e  (vergl. G.-T. R. V . Jahrg. H eft 4) konstru
iert, die sich von der bisher gebräuchlichen auch da
durch unterscheidet, daß bei ihr nur 3 bis 5 mm starke 
Messer, statt der bisherigen 10— 13 mm starken, zur A n
wendung kommen. Diese Messer haben noch den V or
zug größerer Billigkeit.

Es sei hier bemerkt, daß Herr Carstens am Nach
mittage die Güte hatte, seine Sicherheitswelle in der 
Berlin-Anhalt. Maschinenbau-Akt.-Ges. im Betriebe vor
zuführen. Obgleich hierbei Späne von 20— 25 mm 
H öhe genommen wurden, zeigte sich doch keine Ver
stopfung.

In der an obige Mitteilungen anschließenden B e
sprechung macht Herr M a j o r  a. D.  R e i n o l d  auf 
eine in dem Jahresbericht der Königl. Preußischen Ge
werbe - Aufsichtsbeamten angeführte Schutzvorrichtung 
für Abrichtmaschinen aufmerksam, die aus einzelnen, 
über der Messerwelle drehbar angeordneten Klappen be
steht und von A . W e r n i ’ c k e  in H alle a. S. ausgeführt 
wird.*)

*) Jahresbericht der Gewerbe-Aufsichtsbeamten 19Q4
S. 225.
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P u n k t  7. W ü n s c h e n s w e r t e  R e f o r m e n  
auf  d e m  G e b i e t  de s  b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t 
l i c h e n  P l a k a t w e s e n s .

Herr Professor G a r y  führt etwa folgendes aus:
Ob das Aushängen der Plakate den Zweck erfüllt, 

die Versicherten über die zur Verhütung von Unfällen 
erforderlichen Maßnahmen aufzuklären, ist zweifelhaft. 
In sehr wenigen Fällen erhält der Aufsichtsbeamte, der 
Arbeiter über den Inhalt der Vorschriften befragt, be
friedigende Auskunft. Meistens lesen die Leute die V or
schriften nicht; namentlich, die polnischen, masurischen, 
lithauischen Arbeiter im Osten des Reiches besitzen nicht 
genügend Bildung, um die Vorschriften lesen und ver
stehen zu können, selbst wenn sie ihnen in ihrer Mutter
sprache ausgehändigt oder vorgelesen werden, was viel
fach geschieht.

Seit 1902 hat der Berichterstatter wiederholt darauf 
hingewiesen, daß die vorgeschriebenen Plakate allmählich 
solchen Umfang angenommen haben, daß ihre A uf
hängung häufig geradezu mit Unzuträglichkeiten ver
knüpft ist.

Z. B. hat ein der Steinbruchsberufsgenossenschaft 
zugehöriger Kiesgrubenbetrieb, der im Regierungsbezirk 
Frankfurt a. 0 . mit einem Kiesbagger arbeitet, und 
das geförderte Material auf einer Schmalspurbahn etwa 
1000 m weit zum Bahngleis fördert, gelegentlich auch 
Steine sprengen läßt, im ganzen aber 15 Arbeiter be
schäftigt, folgende Plakate aufzuhängen:

1. Anweisung für die Kesselwärter,
2. und 3. U nfallverhütungsvorschriften für maschinelle 

Betriebe und Nachtrag,
4. und 5. Unfallverhütungsvorschriften für Gräberei

betriebe und Nachtrag,
6. und 7. Unfallverhütungsvorschriften für Transport

bahnen und Nachtrag,
8. Schießinstruktion
Dazu kommt die Polizeiverordnung betreffend die 

Anlage und den Betrieb von Erd- u. s. w. Gruben vom 
14. August 1902 (siebenunddreißig Paragraphen), der 
Hinweis auf die Zugehörigkeit des Betriebes zur Sektion X , 
ein Hinweis auf die erste H ilfe bei Unfällen und das V or
handensein von Verbandstoffen, und, da auch einige Frauen 
und jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, die betreffen
den Bestimmungen der Gewerbeordnung.

Das sind insgesamt 12 Plakate, von denen einzelne 
fast 1— 2 qm Fläche einnehmen. Von den Arbeitern, 
die häufig kaum des Lesens kundig sind, wird man ver
geblich fordern, daß sie diese sämtlichen, teilweise mit 
sehr kleiner Schrift gedruckten Wandtafeln mit ihren 
zahllosen Pharagraphen lesen, den Inhalt sich einprägen 
und beachten. Vielfach geben sich nicht einmal die Be
triebsunternehmer die Mühe, die umfangreichen Schrift
stücke zu studieren; sie glauben, ihre Schuldigkeit getan 
zu haben, wenn sie der Vorschrift genügen und eine 
ganze W and der Arbeiterbude mit den Tafeln bedecken 
oder auch die Tafeln einzeln* im Grubenbetriebe auf
stellen, wo sie naturgemäß von W ind und W etter bald 
aufgezehrt werden oder der Jugend als Zielscheibe für 
ihre Wurfgeschosse dienen.

Die somit fast alljährlich notwendig werdende Er

neuerung fordert Kosten und Mühe und wird deshalb 
nur zu oft unterlassen.

Der Berichterstatter hält diese Art der Bekannt
machung der Unfallverhütungsvorschriften für die Arbeiter 
für ungeeignet und gibt der Erwägung anheim, ob es 
nicht durchführbar und vielleicht zweckmäßiger wäre, 
in den Betrieben nur diejenigen Vorschriften in kurzen 
bestimmten Sätzen anzuschlagen und zwar in großer, 
deutlich lesbarer Schrift, welche von den Arbeitern unter 
allen Umständen befolgt werden müssen.

D ie Sätze müßten möglichst die Form des katego
rischen Imperativs haben.

Neben diesen kurzen deutlichen Vorschriften für die 
Unfallverhütung könnte man die Pflichten der Betriebs
unternehmer in einem besonderen „Pflichtenheft“ zu
sammenfassen, welches jedem  Betriebsunternehmer gleich
zeitig mit der Mitgliedskarte überreicht werden könnte. 
Jeder neue Betriebsunternehmer wäre zur Anerkennung 
der in diesem Pflichtenheft ihm zugeteilten Obliegenheiten 
in bezug auf ordnungsmäßige Führung der Lohnlisten 
und des Betriebes, auf Befolgung der Vorschriften für 
das Meldewesen, die Unfall-Maßnahmen u. s. w. zu ver
pflichten.

Durch eine derartige Maßnahme würde bei den Be
triebsunternehmern vielleicht mehr E rfolg  erreicht werden, 
als m it den einzelnen, zwar für bestimmte Betriebszweige 
zugeschnittenen aber für bestimmte Ausnahmebetriebe 
oder gemischte Betriebe doch stets lückenhaften Unfall
verhütungsvorschriften. Diese sollten möglichst nur das 
enthalten, was an Finrichtungen zur Unfallverhütung, an 
Maßnahmen im Betriebe selbst, an Maschinen, Apparaten 
und Geräten zur möglichst sicheren Betriebsführung ge
fordert werden muß.

D e r  B e r i c h t e r s t a t t e r  e m p f i e h l t  d i e  
R e o r g a n i s a t i o n  d e r  U n f a l l v e r h ü t u n g s 
v o r s c h r i f t e n  d a h i n ,  d a ß

' 1. d i e  U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  i n  
k u r z e n  a l l g e m e i n  v e r s t ä n d l i c h e n  S ä t z e n  
nur  A n w e i s u n g e n  f ür  d i e  m ö g l i c h s t  u n f a l l 
s i c h e r e  E i n r i c h t u n g  d e s  B e t r i e b e s  e n t 
h a l t e n ,  und

2. A l l e  w e i t e r  g e h e n d e n  P f l i c h t e n  de s  U n t e r 
n e h m e r s  a u s  d e n  U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r 
s c h r i f t e n  h e r a u s g e n o m m e n  u n d  mi t  den 
ü b r i g e n  A n w e i s u n g e n  b e z ü g l i c h  d e r  L o h n -  
n a c h w e i s u n g ,  d e r  U n f a l l m e l d u n g e n  und  a n 
d e r e m  in e i n e m  „ P f l i c h t e n h e f t “  v e r e i n i g t  
w e r d e n ,  w e l c h e s  n ur  d e n  B e t r i e b s u n t e r 
n e h m e r n  n i c h t  a b e r  d e n  A r b e i t e r n  z u 
g ä n g l i c h  g e m a c h t  wi r d .
In der anschließenden Besprechung führt Herr 

B r a u n e  ein Beispiel an , in welchem durch berufsge
nossenschaftliche und behördliche Vorschriften 14 Pla
kate im Betriebe erforderlich sind, auch Herr R o t t -  
s i e p e r  führt ähnliches an bemerkt aber, daß die Aus
hängung der Unfall - Verhütungsvorschriften durch das 
Gesetz geboten sei.

Herr G. R. R. H a r t m a n n  erkennt die Ubelstände 
an, welche durch die Aushängung zahlreicher Plakate 
gegeben sind und bemerkt, daß dem Unfallversicherungs-
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Gesetz entsprechend, die Unfall - Verhütungsvorschriften 
sowohl für die Arbeiter, als auch für die Betriebsinhaber 
den Arbeitern bekannt gegeben werden müssen , doch 
brauche dies nicht durch Aushängen von Plakaten zu ge
schehen. Br erachtet es als wünschenswert, daß in den 
einzelnen Betriebsabteilungen nur die für diese erlassenen 
Vorschriften ausgehängt würden. A uf eine Vereinfachung 
der Vorschriften durch Spezialisierung und durch W eg 
lassung aller nicht zum Verständnis notwendigen W orte 
und aller nicht eine bestimmte Forderung aussprechenden 
Angaben sei hinzuwirken. Allerdings sei dies leichter 
gesagt, als getan. Jedenfalls sei die vom Vorstande an
geregte Frage von großer W ichtigkeit und verdiene eine 
eingehende Behandlung in allen interessierten Kreisen.

Herr Dr. T r z e c i o k  ist der Ansicht, daß es nicht 
nötig sei, die Vorschriften für Arbeitgeber in den B e
trieben auszuhängen.

Herr F r e u d e n b e r g  teilt mit, daß in den Betrieben 
der Rhein.-W estf. Hütten- und Walzwerks-B.G. in jeder 
Meisterstube die vollständigen Unfall - Verhütungsvor
schriften zur jederzeitigen Ansicht ausliegen und daß 
außerhalb an .jeder Meisterstube ein Plakat angebracht 
sei, welches auf die innerhalb ausliegenden vollständigen 
Vorschriften hinweist. Außerdem bestehen für jede B e
triebsabteilung besondere, in denselben aushängende V o r 
schriften.

Nach einer Mitteilung des Herrn E l t e n  wird bei 
der Rhein. - Westf. Textil-B.G. in ähnlicher Weise ver
fahren.

Herr B e h r  spricht sich dahin aus, daß infolge der 
Mitwirkung der Arbeiter bei Erlaß von Unfall-Verhütungs
vorschriften auch die Veröffentlichung der vollständigen 
Vorschriften geboten sei; er betont, daß die Kürzung 
und Vereinfachung der Vorschriften notwendig sei.

H err Dr. L ö b n e r  erachtet es nicht für empfehlens
wert, ohne vorherige weitere Erwägungen eine bestimmte 
Form der Vereinfachung der Plakate kurzer Hand vor
zuschlagen. Er betont, daß die Plakate mit den voll
ständigen Vorschriften eine gewisse Sicherheit für die 
Betriebsinhaber oder Betriebsleiter gegenüber Anklagen 
wegen etwaiger Unterlassungen bieten. Auch die Arbeit
geber müßten geschützt werden! —  D ie W ahl der zu
treffenden Plakate und Warnungstafeln gerade für die 
richtige Stelle, könne nicht jedem  überlassen werden. 
Gegebenenfalls erfordert diese W ahl großes Sachverständ
nis, viel Umsicht und Erfahrung, die durchaus nicht über
all vorhanden sein dürften, und schließlich würden auch 
persönliche Anschauungen bei der W ahl der Plakate mit
sprechen, denen vielleicht die Ansichten anderer Sach
verständiger direkt entgegen ständen. Dadurch würde 
der Arbeitgeber und Betriebsleiter in unsichere, schwie
rigere Lage versetzt als seither.

Der V o r s i t z e n d e  erkennt die Ausführungen des 
Vorredners als berechtigt an, hat aber nicht beabsichtigt, 
die Auswahl der Plakate den Betriebsinhabern zu über
lassen, er wünscht nur eine möglichste Kürzung der U n
fall - VerhütungsVorschriften, neben denen aber auch 
Warnungstafeln anzubringen sind. Hierauf wird folgende 
Resolution einstimmig angenommen:

D ie  z w ö l f t e  H a u p t v e r s a m m l u n g  des  V e r 

e i ns  d e u t s c h e r  R e v i s i o n s - I n g e n i e u r e  i s t ü b e r -  
e i n s t i m m e n d  d e r  M e i n u n g ,  d a ß  das  P l a k a t 
w e s e n  d e r  B.Gn. d r i n g e n d  d e r  R e f o r m  b e d a r f  
u n d  d a ß  es n o t w e n d i g  i st ,  d i e  Z a h l  u n d  n a m e n t 
l i c h  d e n  U m f a n g  d e r  in d e n  B e t r i e b e n  a u s 
z u h ä n g e n d e n  P l a k a t e  w e s e n t l i c h  e i n z u 
s c h r ä n k e n .

Schluß der Sitzung 1 ’ /s Uhr Mittags.

2. Sitzungstag.

5. S e p t e m b e r  1905. (D e ssa u , B a h n h o f s h o t e l . )
Der V o r s i t z e n d e  eröffnet die Sitzung um 8 ’ /i

Uhr.
P u n k t  1. V e r e i n s a n g e l e g e n h e i t e n .
Zu a. V o r l a g e  de s  R e c h n u n g s a b s c h l u s s e s  

f ü r  d a s  V e r e i n s j a h r  1904/05. Der Rechnungs
abschluß liegt in Überdruck vor und wird den erschiene
nen Mitgliedern des Vereins ausgehändigt. Von der 
Verlesung des Berichts wird Abstand genommen. Der 
Vorsitzende gibt einige Erläuterungen, die erhöhten Aus
gaben betreffend. D a sich niemand zum W orte meldet, 
wird der Rechnungsabschluß ohne Besprechung genehmigt.

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird die Wahl der 
Kassenrevisionskommission für das nächste Jahr vorge
nommen. Es werden gewählt die Herren P f  a f f und 
S i c k e l  und zu deren Stellvertretern die Herren Be h r  
und E l t e n .

Zu b. B e r i c h t  d e r  R e c h n u n g s p r ü f u n g s 
k o m m i s s i o n .  E r t e i l u n g  d e r  E n t l a s t u n g  
f ü r  V o r s t a n d  u n d  S c h a t z m e i s t e r .  Herr 
P f  a f f  berichtet über die Revision der Bücher und be
antragt Entlastung für Kassierer und Vorstand für das 
Jahr 1904/05. Die Entlastung wird erteilt.

Zu c. V o r l a g e  d e s  K o s t e n v o r a n s c h l a g s  
f ü r  d a s  J a h r  1905/06. Der V oranschlag, der im 
Umdruck verteilt wurde, wird genehmigt.

Zu d. N e u w a h l  d e r  n a c h  d e n  § § 1 1  u n d  20 
d e r  S a t z u n g e u  a n s s c h e i d e n d e n  M i t g l i e d e r  
d e s  V o r s t a n d e s  u n d  d e r  R e d a k t i o n s - K o m 
m i s s i o n .  In Gegenwart des Herrn Notar G u m p d  
wird die W ahl der Vorstandsmitglieder und der Mitglieder 
der Redaktionskommission vorgenommen.

Die ausscheidenden Mitglieder des Vorstandes, 
F r e u d e n b e r g  und O t t o  werden wiedergewählt und 
an Stelle des Herrn F e l d m a n n ,  welcher auf eine 
Wiederwahl verzichtet, Herr F r e y s t e d t ,  H a n n o v e r  
gewählt.

Von den ausscheidenden Mitgliedern der Redaktions
kommission wird Herr S i c k e l  wiedergewählt und an Stelle 
der auf W iederwahl verzichtenden Herren F e l d m a n n  
und N o t t e b o h m  die Herren H ü t t  - B e r l i n  
und S c h e f f l e r - B e r l i n .

P u n k t  2. B e r i c h t  ü b e r  d i e  M a ß n a h m e n  
z u r  F ö r d e r u n g  d e r  Z e i t s c h r i f t  G e w e r b 
l i c h  T e c h n i s c h e r  R a t g e b e r .  Der V o r 
s i t z e n d e  berichtet über die Verhandlungen mit dem 
Verbände der deutschen Berufsgenossenschaften.

Aus den ausführlichen Mitteilungen geht hervor, daß 
auf eine Unterstützung des G.-T. R. durch den Verband 
der deutschen Berufsgenossenschaften vorerst nicht zu
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rechnen ist. Daß ein großer Teil der B.-Gen. sich dan
kenswerterweise der Sache der Zeitschrift angenommen 
hat, ist bereits im Jahresbericht erwähnt worden. Für 
das Eintreten des Herrn Vorsitzenden im Interesse des 
G .-T. R . wird demselben von der Versammlung Dank 
ausgesprochen.

Bei der Besprechung des Punktes 2 wird von allen 
Rednern hervorgehoben, daß auch eine weitere Förde
rung des G.-T. R . vom Reichs-Versicherungsamt und den 
Berufsgenossenschaften zu erhoffen ist.

D er Vorsitzende teilt ferner mit, daß die Gesellschaft 
m. b. H. G .-T. R . in der Hauptversammlung vom 3. Sep
tember 1905 die Auflösung beschlossen habe, nachdem 
Herr Seydel sich bereit erklärte, die Aktiva und Passiva 
der G. m. b. H . zu übernehmen und die Zeitschrift 
G.-T. R. auf eigene Kosten weiterzuführen.

D er V  o r s i t z e n d e  liest noch den Entwurf eines 
zwischen dem Vereine und dem Verleger Herrn Seydel 
zu schließenden Vertrages vor und ersucht um die Er
mächtigung für den Vereinsvorstand diesen Vertrag nach 
eigenem Ermessen abzuschließen, sobald die Verhältnisse 
geklärt sind.

Die Ermächtigung wird erteilt.
Herr B r a u n e  wünscht im G.-T. R. die Personal

veränderungen der technischen Aufsichtsbeamten zu ver
öffentlichen.

Herr Geheimrat H a r t m a n n  weist noch darauf hin, 
daß es erwünscht sei, im G.-T. R. auch Entscheidungen 
des Reichs-Versicherungsamts zu veröffentlichen, ferner 
Mitteilungen über neu erlassene Unfallverhütungs-Vor
schriften, wichtige Katasterangelegeuheiteu, Auszüge aus 
den Rechnungsergebnissen des Reichs-Versicherungsamts
u. s. w. Derartige Mitteilungen würden vom Amt gern 
zur Verfügung gestellt.

Der V  o r s i t z e n d e  ersucht zum Schlüsse die 
Mitglieder um recht lebhafte Beteiligung an der Förderung 
des G.-T. R. durch Einsendung von Mitteilungen aus der 
Praxis. Er regt an, mit dem Verbände der Eisen- und 
Stahl - Berufsgenossenschaften in Verbindung zu treten 
und denselben zu ersuchen, den G.-T. R. eventuell als 
Publikationsorgan des Verbandes zu benutzen.

Herren F r e u d e n b e r g  und G u n d e r l o c h  Werden 
sich an geeigneter Stelle für die Sache verwenden.

P u n k t  3. B e r i c h t  ü b e r  d e n  S t a n d  d e r
V e r e i n s s c h r i f t e n .  Der V o r s i t z e n d e  ver
liest den von Herrn Verlagsbuchhändler Seydel er
statteten Bericht. Die Vorschläge des Herrn Seydel 
werden mit einer Einschränkung angenommen.

Herr B r a u n e  regt wieder die Herausgabe einer 
Schrift über Schutzvorrichtungen an Walzwerken an. Er 
erklärt sich bereit, die Vorarbeiten für eine solche Schrift 
in die W ege zu leiten und sich mit den technischen Auf
sichtsbeamten der interessierten Genossenschaften in Ver
bindung zu setzen.

Herr H  ü 11 beantragt Herausgabe einer Schrift über 
Schutzvorrichtungen an Papierschneidemaschinen.

Der Vorstand wird die Herausgabe der Schrift in 
die W ege leiten.

Der V o r s i t z e n d e  teilt alsdann mit, daß die Neu
bearbeitung der Vereinsschrift Nr. 1 von dem Verfasser

Herrn H e i d e p r i e m  wegen Überlastung abgelehnt 
worden ist. Herr Heidepriem soll gebeten werden, eine 
geeignete Persönlichkeit zur Neubearbeitung der Schrift 
vorzuschlagen. .

Schrift 2 ist von Herrn S p e c h t  neubearbeitet und 
liegt druckfertig vor. D ie Korrekturabzüge sollen an 
alle Mitglieder des Vereins zur Begutachtung eingesandt 
werden.

P u n k t  4. F e s t s e t z u n g  de s  J a h r e s b e i t r a g e s  
(§ 7 der Satzungen).

Der V o r s i t z e n d e  schlägt vor, von einer Erhöhung 
des Jahresbeitrages abzusehen, obgleich die Kassenver
hältnisse recht ungünstige sind und die Vereinskosten nur 
bei äußerster Sparsamkeit durch die Einnahmen gedeckt 
werden können.

Herr H o l z h a u s e n  spricht sich für Erhöhung des 
Jahresbeitrages um 3 Mark aus, zieht aber diesen Antrag 
zurück, nachdem sich die Herren S p e c h t  und G u n d e r 
l o c h  dagegen geäußert haben.

P u n k t  5. A n t r ä g e  d e r  M i t g l i e d e r .
Herr S c h u b e r t h - S t u t t g a r t  hat dem Vorsitzenden 

brieflich einige Wünsche unterbreitet, die auf die Vereins
zeitschrift Bezug haben und Berücksichtigung finden 
sollen.
' Herr B r a u n e  bringt einen Übelstand bei dem 

jetzigen Verfahren der Konzessionierung gewerblicher A n 
lagen zur Sprache und stellt folgenden A n trag :

„D er Vereinsvorstand wolle an maßgebender Stelle 
(Minister für Handel und Gewerbe) dahin vorstellig 
werden, daß die Anlagepläne neu zu errichtender kon
zessionspflichtiger Betriebe dem zuständigen technischen 
Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaft zur Prüfung 
hinsichtlich der Übereinstimmung mit den Unfallver
hütungs-Vors-'ariften vorgelegt werden.“

D ie technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossen
schaft der chemischen Industrie haben wiederholt die un
angenehme Wahrnehmung gemacht, daß neu errichtete 
Fabrikanlagen nicht den Unfallverhütungs - Vorschriften 
entsprechen. Besonders war dies der Fall bei Lack
fabriken, Sprengstoff-Fabriken, Knochenfett-Extraktionen 
und anderen Betrieben, für welche hinsichtlich der bau
lichen Anlage besondere Unfallverhütungs - Vorschriften 
erlassen sind. Die Folge hiervon sind kostspielige Um
bauten der neuen Anlagen.

Der Minister für Handel und Gewerbe hat den Kreis- 
(Stadt-) ausschüssen eine technische Anleitung für die 
Genehmigung gewerblicher Anlagen zugehen lassen (siehe 
Gewerbeordnung von Dr. Hoffmann 1904 Seite 600), in 
welcher es h e iß t:

„A uch sind die Unfallverhütungs-Vorschriften der in 
Frage kommenden Berufsgenossenschaft zur Vermeidung 
von Widersprüchen zwischen diesen und den festzu
setzenden Bedingungen zu beachten.“

Es kann ja  Vorkommen, daß bei Erteilung der K on
zession zur Errichtung einer neuen Anlage noch gar nicht 
festgestellt werden kann, welcher B.G. der Betrieb später 
angehören wird. Im allgemeinen wird es aber immer 
wichtig sein, daß der technische Aufsichtsbeamte sobald 
als möglich von der beabsichtigten Neuanlage Kenntnis 
erhält, damit er die Pläne mit den besonderen Unfall-
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verhütungs - Vorschriften in Übereinstimmung bringen 
kann.

Hierzu ist aber keine Gesetzesänderung erforderlich, 
sondern nur eine ministerielle Anweisung an die Bezirks
ausschüsse oder an die Gewerbeinspektionen, daß die 
technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaften 
gutachtlich gehört werden.

Herr G u n d e r l o c h  fürchtet, der Antrag würde 
keinen E rfolg haben, da die Betriebe den Genossenschaf
ten erst nach Inbetriebsetzung zugeteilt werden.

Die gleiche Ansicht äußert der V o r s i t z e n d e .
Auch Herr G. R .-R . H a r t m a n n  ist der Ansicht, 

daß der Antrag keinen E rfolg haben werde.
Herr B r a u n e  wird beauftragt, für die nächste 

Hauptversammlung den Antrag weiter vorzubereiten und 
Mittel und W ege zu erforschen, um zum Ziele zu ge
langen. Bis dahin wird die Sache vertagt.

D e r  A n t r a g  d e s  V o r s t a n d e s ,  gelegent
lich im G .-T. R . ein Hotel-Verzeichnis zu veröffentlichen, 
wird angenommen.

Die Mitglieder werden ersucht, aus ihren Bezirken 
empfehlenswerte Hotels Herrn S c h e f f  1 e r-B erlin  be
kannt zu geben.

5. Herr H ü t t  beantragt, bei Bekanntwerden von 
Ausstellungsunternehmen möchte der Verein als solcher 
an die betreffenden Ausstellungsleitungen herantreten, 
bei den Ausstellern auf Beachtung der Unfallverhütungs
Vorschriften dringen und der Ausstellungs-Leitung Herren 
aus dem Kreise der Kollegen vorschlagen, welche ihr 
mit unfalltechnischem Rat zur Seite stehen würden.

Nach Befürwortung des Antrages durch Herrn Ge
heimrat H a r t m a n n  und andere Herren wird derselbe 
angenommen.

P u n k t  6. T e c h n i s c h e  M i t t e i l u n g e n .
a) V e r b e s s e r u n g  d e r  S c h u t z v o r r i c h 

t u n g e n  a n A b r i c h t h o b e l m a s c h i n e n  ist durch 
die Mitteilungen des Herrn Specht am ersten Sitzungs
tage erledigt.

Herr H o l z h a u s e n  wünscht Auskunft, welche A uf
satzvorrichtungen, die das Herabgehen der Eahrstühle bei 
Betreten derselben verhindern, bekannt sind.

Herr S p e c h t  unterscheidet zwei Arten von Aufzügen, 
und zwar solche mit einer oder solche mit mehreren Lade
stellen. Bei Fahrstühlen mit mehreren Ladestellen sind 
die Aufsatzvorrichtungen an Zwischenstationen zu ver
werfen, weil sie sehr leicht Gelegenheit zur Bildung von 
Hängeseil geben. .

Herr B e h r  tritt der Ansicht des Herrn Specht ent
gegen und teilt mit, daß auch bei mehretagigen Lade
stellen Aufsatzvorrichtungen anzubringen seien.

Gute Aufsatzvorrichtungen liefert zum Beispiel die 
Firma Germania in Chemnitz.

b) N e u e r u n g e n  a n  Z e n t r i f u g e n .  Herr 
Behr ist nicht in der Lage, besondere Neuerungen an 
Zentrifugen bekannt zu geben.

c) D  i e 34. D e l e g i e r t e n  - u n d  I n g e n i e u r 
V e r s a m m l u n g  d e s  I n t e r n a t i o n a l e n  V e r 
b a n d e s  d e r  D a m p f k e s s e l - Ü b e r w a c h u n g s 
v e r e i n  e. Herr Freudenberg teilt zunächst mit, daß 
er behindert war, der Sitzung in Kassel beizuwohnen.

Herr Bütow hat den Verein vertreten und nach
stehenden, durch Herrn F r e u d e n b e r g  vorgelesenen 
Bericht erstattet.

„Ü ber die höchst interessanten Vorträge, die teils in 
deutscher, teils in französischer Sprache gehalten wurden, 
darf leider nicht vor Erscheinen des offiziellen Protokolls 
eingehend berichtet werden, man muß sich daher hier 
mit einigen kurzen Bemerkungen begnügen. Die für die 
Dampfkessel-Technik bereits allgemein gültigen W ürz
burger und Hamburger Normen betreffend die Material
frage und den Bau der Dampfkessel werden zunächst 
noch einer eingehenden Erörterung unterzogen, sie bleiben 
jedoch in der Fassung, wie sie im Februar d. J. in 
Amsterdam beschlossen sind, bestehen, bis auf einige re
daktionelle Änderungen.

Die bisherige technische Kommission, welcher nament
lich die ständige Bearbeitung der genannten Normen ob 
liegt, wird auch für das kommende Jahr wiedergewählt. 
Desgleichen wird wiedergewählt der geschäftsführende Aus
schuß, bestehend aus den Vereinen zu Amiens, Hannover, 
W ien; W ien wird als V orort von neuem bestimmt. Als 
Ort der nächstjährigen Versammlung wird auf Einladung 
Mailand angenommen und für 1907 Danzig bestimmt.

Über die E n t z ü n d u n g  v o n  V e r s c h a l u n g e n  
b e w e g l i c h e r  D a m p f k e s s e l  wird eingehend berichtet. 
Die meiste Veranlassung zu Entzündungen, die übrigens 
viel häufiger Vorkommen als man gewöhnlich anzunehmen 
pflegt, geben die verwendeten Stoffe selbst, unter Unter
stützung von Schmieröl u. s. w. Verwendung geeigneter 
feuersicherer Materialien und Instandhalten der Blech
schutzmäntel geben den besten Schutz.

In interessanter Weise wurde über die S e l b s t e n t 
z ü n d u n g  v o n  M i n e r a l k o h l e  referiert. Die umfang
reichen Nachforschungen haben ergeben, daß die Zahl 
der Fälle wesentlich überschätzt ist, natürlich nur auf ge
lagerte Kohle bezogen. Allgemeine Grundsätze für die 
Entstehung von Selbstentzündungen können noch nicht 
aufgestellt werden, es fehlt daher auch noch an V er
hütungsmaßregeln. Umstürzen der Kohle und direktes 
Löschen mit Wasser werden am meisten als Gegenmittel 
angewendet.

E r h e b u n g e n  und  E r f a h r u n g e n  ü b e r  F e u e 
r u n g e n  mi t  R a u c h v e r h ü t u n g  bringen lebhaftes In 
teresse hervor. Die Ansichten, ob „sekundäre“ oder 
„direkte“ Luftzufuhr das richtige sei, scheinen noch nicht 
geklärt zu sein. Die Erfolge der Rauchverhütung werden 
nicht verkannt, nur ist Rauchverhütung mit Erhöhung der 
Wirtschaftlichkeit nicht immer verbunden. Die Vertreter 
der Großindustrie versprechen sich nichts über genannte 
Feuerungen beim Großbetrieb bei stark wechselnder Be
anspruchung der Kessel.

Mit R o h r b r u c h v e n t i l e n  b e i  D a m p f a n l a g e n  
sind genügend Betriebserfahrungen noch nicht gemacht, 
es dürften nicht mehr als höchstens drei Sorten brauch
barer Ventile vorhanden sein, die aber auch eigentlich 
nur bei Versuchen erprobt seien. Das Schließen der 
Ventile verlangsamt sich mit der Entfernung der R ohr
bruchstelle vom Ventil.

Es folgt dann zunächst noch ein Vortrag über V o r 
r i c h t u n g e n  z u m s c h n e l l e n  u n d  s i c h e r e n  S t i l l 
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s e t z e n  v o n  D a m p f m a s c h i n e n  u nd  W e l l e n l e i t u  n - 
ge n . .  Der Hauptwert ist immer noch auf das Ein- und 
Ausrücken einzelner Leitungen und Maschinen zu legen.

V e r w e n d u n g  ü b e r h i t z t e n  D a m p f e s  b e i  
M a s c h i n e n  m i t  g e m a n t e l t e n  Z y l i n d e r n  
wird für wertlos gehalten.

V e r s u c h e  ü b e r  de n  E i n f l u ß  d e s  K e s s e l 
s t e i n s  a u f  d e n  W i r k u n g s g r a d  d e r  D a m p f 
k e s s e l  zeigen, daß ein Unterschied zwischen porösem 
und festem Kesselstein zu machen ist, bei ersterem ist 
bei einer Stärke von ca. 8 mm ein Nachteil noch nicht 
festzustellen gewesen.

D e r  ö k o n o m i s c h e  W i r k u n g s g r a d  d e r
S a u g  g a s a n 1 a g  e n g e g e n ü b e r  d e n  D a m p f 
a n l a g e n  schlägt durchaus nicht immer zu Gunsten der 
ersteren aus. Der Nachteil kommt hauptsächlich durch 
die hohen Beinigungsunkosten.

Als Fragen, deren Beantwortung in der nächst
jährigen Versammlung in Mailand geschehen soll, wurden 
angenommen:

a) W elche Erfahrungen haben sich bezüglich der Dauer- 
haftigtkeit der verschiedenen Kesselsysteme ergeben ?

b) W elche typischen Defekte sind bei Wasserröhren
kesseln bekannt geworden und wie sind dieselben 
zu verhindern?

c) Über die Verwendung von Stahlguß als Kesselbau
material und zu Armaturen für hohe Dampfspannung.

d) Erfahrungen und Verbreitung von mechanischen 
Feuerbeschickungsvorrichtungen (Stöckern).

e) Über das Barytverfahren und seine Anwendung.
f) Erfahrung über die Bedienung von Dampfturbinen 

und über ihre Instandhaltungsarbeiten.“  Damit 
schließt der Bericht.
Herr Bütow soll gebeten werden, den Verein auch 

in der nächstjährigen Versammlung in Mailand zu ver
treten.

Herr Dr. T r z e c i o k  zeigt noch eine von Herrn 
Hövermann konstruierte Schutzbrille, deren Beschreibung 
im V . Jahrgang, H eft 4, Seite 70, des G.-T. ß .  zu fin
den ist.

Der V o r s i t z e n d e  macht noch auf das internationale 
Preisausschreiben der „Associazone degli Industriali 
d ’Italia per prevenire gli Infortuni del Lavoro“ , welches 
auszugsweise in H eft 22, Seite 425, Jahrgang IV  des 
des G .-T. P . mitgeteilt ist, aufmerksam und fordert zur 
Teilnahme an demselben auf.*)

Herr B e h r teilt mit, daß die Berliner Feuerwehr 
die Giersbergschen Sauerstoffrauchhelme abgeschafft habe, 
weil sich dieselben nicht in allen Fällen bewährt haben.

P u n k t  7. W a h l  v o n  O r t  u n d  Z e i t  d e r  
n ä c h s t e n H a u p t v e r  S a m m l u n g .  Für das nächste 
Jahr wird Nürnberg und Düsseldorf als Versammlungs
ort empfohlen.

Die Versammlung entschließt sich für N ü r n b e r g .  
P u n k t  8. V e r s c h i e d e n e s .
Herr G. P . ß .  H a r t m a n n  führt folgendes aus: 
Meine H erren! W enn ich zum letzten Punkt der um-

*) Abdrücke des Preisausschreibens sind noch von 
Herrn Prof. Gary, Gr. Lichterfelde-W est zu beziehen.

fangreichen Tagesordnung noch auf einige Minuten Ihre 
Zeit in Anspruch nehme, so bitte ich dies damit begründen 
zu dürfen, daß es sich um eine meiner Meinung nach 
sehr wichtige Angelegenheit handelt.

Es ist eine Ihnen bekannte, außerordentlich beklagens
werte Tatsache, daß unsere auf Unfallverhütung gerichte
ten Bestrebungen auf große Gleichgültigkeit stoßen, die 
nicht allein in weiten Kreisen besteht, in denen man 
von der W ichtigkeit und Notwendigkeit der Unfallver
hütung nichts weiß, sondern die auch in den Kreisen der 
Unternehmer und Arbeiter herrscht. Auffallend ist es, 
daß die Bestrebungen zur Verhütung von Krankheiten 
und noch mehr die zur Heilung von solchen, namentlich 
zur Bekämpfung der Tuberkulose viel mehr Verständnis 
und W ürdigung finden. Es ist nicht zu verkennen, daß 
wir und unsere Arbeit unter der uns so häufig vorkommen
den Geringschätzung unserer Tätigkeit leiden, während 
diejenigen, die sich der Tuberkulosebekämpfung und den 
ähnlichen Bestrebungen widmen, für ihre Wirksamkeit 
von allen Seiten her reichste Anerkennung finden. Es 
verlohnt sich daher, der Ursache dieser auffallenden Er
scheinung nachzuforschen, und da möchte ich besonders 
zwei Momente für die Gleichgültigkeit unserem Wirken 
gegenüber haftbar machen. Das eine ist die weitver
breitete Meinung, daß es sich bei den Unfällen doch 
nur um kleine Zahlen handelt, die gegenüber der Zahl 
der Erkrankungen verschwinden, und das zweite Moment 
ist die Ansicht, daß die Unfälle meist durch Zufall oder 
durch Verschulden der Verletzten selbst entstehen und 
daß sie daher als etwas Unvermeidbares hingenommen 
werden müssen; besondere Anstrengungen zu machen, 
große Kosten aufzuwenden, um Unfälle zu verhüten, sei 
zwecklos.

Diese Meinungen sind Ihnen, meine Herren, lange 
bekannt, und ich würde auch kein W ort mehr darüber 
verlieren, wenn ich Ihnen heute nicht an zwei krassen 
Beispielen zeigen könnte, wie selbst in sogenannten sach
verständigen Kreisen diese Anschauungen zur Geltung 
gebracht werden.

Das eine Bespiel kennzeichnet die A nsicht, daß 
nahezu alle Unfälle unabwendbar seien. In dem Ver
waltungsbericht einer Berufsgenossenschaft für das Jahr 
1904 wird u. a. auch eine Statistik der Ursachen der 
in diesem J ahre von der Berufsgenossenschaft zum ersten 
Mal entschädigten Unfälle mitgeteilt. D ie Zahl dieser 
Unfälle war im ganzen 9950, davon sollen nach dieser 
Statistik durch „Gefährlichkeit des Betriebes an sich“ 
6728 «= 67,6 °/0, durch Schuld der Verletzten 2781 =  
27,9 °/o, durch Schuld der Mitarbeiter 341 =  3,43 °/0
und durch Mängel des Betriebes ganze 100 =  1,01 o/o
entstanden sein. Bei der größten Sektion dieser B e
rufsgenossenschaft sind die Zahlen noch m erkwürdiger; 
die Gesamtzahl der Unfälle für 1904 war 4594, da
von sind durch „Gefährlichkeit des Betriebs an sich“ 
3851 =  83,8 °/o, durch Schuld der Verletzten 631 =  
13,74 °/o, durch Schuld von Mitarbeitern 100 =  2,18 °/o
und durch Mängel des Betriebs 12 =  0,26 % , also 12
von 4594 Unfällen entstanden. Eine solche Statistik 
wird von denjenigen, die für die Unfallverhütung nichts 
übrig haben, mögen die Gründe sozialer Unverstand oder
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sonst welche sein, stets so ausgelegt werden: Schuld der 
Verletzten und ihrer Mitarbeiter bei der ganzen Berufs
genossenschaft 3122 Unfälle und Schuld der Arbeitgeber 
100; 3122 gegen 100! Und im übrigen sind die Unfälle 
aus Ursachen entstanden, die nun einmal untrennbar mit 
dem industriellen Betrieb verbunden sind und die sich 
nicht beseitigen lassen! A lso wozu Unfallverhütung? 
Um schließlich von 10000 Unfällen 100 zu verhüten? 
Der Berufsgenossenschaftsvorstand, der die Statistik ver
öffentlicht, wird freilich, wenn man ihn fragen würde, 
sagen: „S o ist das nicht gemeint. Von den Unfällen, 
die wir auf die „Gefährlichkeit des Betriebs an sich“ 
zurückführen, lassen sich auch noch viele vermeiden, 
wenn man die Betriebsgefährlichkeit zu vermeiden sucht 
und das ist selbstverständlich unser Bestreben.“ So 
wird der Vorstand seine schöne Statistik rechtfertigen, 
aber meine Herren, wer wie Sie und ich tagtäglich sich 
mit solchen Fragen beschäftigt, der weiß, daß die große 
Masse der Techniker und anderer Leute, die überhaupt 
einmal diesen Fragen etwas Nachdenken widmen, eine 
solche Statistik nehmen wird, wie sie veröffentlicht ist, 
und dann ist es kein "Wunder, wenn selbst in sozial den
kenden Kreisen die Meinung vertreten wird: es lassen 
sich verhältnismäßig doch nur so wenig Unfälle verhüten, 
daß es sich nicht lohnt, große Anstrengungen zu machen 
und viel Geld dafür auszugeben. Nun, meine Herren, 
wir wissen das besser, nicht vom grünen Tisch aus; wir 
wissen aus Erfahrung, wieviel noch für die Sicherheit 
der Betriebe zu tun ist, wie häufig noch die allerein
fachsten Forderungen der Unfallverhütung unbeachtet 
sind, wie viele Unfälle tatsächlich durch das Fehlen von 
Sicherheitsvorrichtungen entstehen.

Nun das zweite Beispiel. V or kurzem hielt ein als 
Sozialhygieniker bekannter Herr vor einer Gruppe von 
Reichstagsabgeordneten einen kurzen Vortrag über die 
Verhütung von Gewerbekrankheiten und namentlich der 
durch Einatmen von Staub begünstigten Erkrankungen 
an Tuberkulose. Um die Notwendigkeit der Bekämpfung 
der Staubgefahr recht deutlich zu machen, wies der Herr 
auf die Tuberkuloseerkrankungen hin und sagte, daß jähr
lich etwa 170— 180000 Menschen in Deutschland an Tuber
kulose sterben und über 1 Million Menschen in Deutsch
land an Tuberkulose leiden. Der Herr meinte dann: Was 
bedeuten gegen diese Zahlen die der Unfälle und was 
bedeutet also die Unfallverhütung gegen die Bekämpfung 
der Tuberkulose; nach den Veröffentlichungen des Reichs
versicherungsamts entstehen jährlich etwas über 100000 
Unfälle und davon sind ein paar tausend tödlich! Nun, 
meine Herren, diese Zahlen sind zum Teil falsch und 
jedenfalls in durchaus unrichtiger W eise in Vergleich 
gestellt. Nach einer von mir erbetenen Angabe des inter
nationalen Zentral - Bureaus zur Bekämpfung der Tuber
kulose wird die Zahl der Tuberkulose-Kranken in Deutsch
land auf 1 Million geschätzt, darunter sind aber auch die 
Leichtkranken! Die Zahl derjenigen, deren Leiden so 
weit vorgeschritten ist, daß eine Krankenhausbehandlung

nötig ist, wird auf 250000 geschätzt; als Zahl der Neu
erkrankungen an Tuberkulose kann jährlich 100000 an
genommen werden. Es sterben jährlich in Deutschland 
etwa 106000 Menschen an Tuberkulose der Lungen und 
11000 an Tuberkulose anderer Organe. Diese Zahlen 
beziehen sich selbstverständlich auf die g a n z e  B e v ö l k e 
r ung ,  also nicht nur auf die Arbeiter. Stellen wir da
gegen die Zahlen der Unfälle. Nach dem Geschäfts
bericht des Reichs-Versicherungsamts für das Jahr 1904 
betrug die Zahl der in diesem Jahre von versicherten 
Personen angemeldeten Unfälle 582648; 138562 Unfälle 
wurden erstmalig entschädigt, davon verliefen 8624 töd
lich. Diese Zahlen gelten natürlich nur für die nach den 
Unfallversicherungsgesetzen versicherten Personen, deren 
Zahl 1904 etwa 19V2 Millionen betrug, also etwa den 
dritten Teil der Bevölkerungsziffer Deutschlands.

Stellen wir nun diese r i c h t i g e n  Zahlen einander 
gegenüber, bedenken w ir, daß es sich hei den Tuber
kulosekranken auch um die l e i c h t e n  Erkrankungen han
delt, bei den entschädigten Unfällen aber um Unfälle, die 
s c h w e r e r e  Folgen hatten, nämlich eine Erwerbsbeein
trächtigung von länger als 13 W ochen, beachten wir ferner 
den Unterschied der Bevölkerungszahlen, welche für die 
Zahlen der Tuberkulosen und der Unfälle in Betracht 
kommen, dann kann man wohl behaupten, die Notwendig
keit der Bekämpfung der Unfallgefahren ist mindestens 
so groß und für die Volkswohlfahrt ebenso wichtig als 
die der Tuberkulosebekämpfung.

Ich verkenne nicht, daß dieser Zahlenvergleich sehr 
bedenklich ist, aber er ist von dem betreffenden Herrn 
benutzt worden, um die Unfallverhütungsbestrebungen auf 
Kosten der Bestrebungen zur Verhütung von Gewerbe
krankheiten zu verkleinern und dagegen wehre ich mich 
ganz entschieden, umsomehr, als die dabei benutzten 
Zahlen, wie Sie sehen, wesentlich unrichtig waren.

W ir alle wünschen der Tuberkulosebekämpfung und 
der Bekämpfung der Gewerbekrankheiten den besten Er
folg. Nur um Mißverständnisse nach außen zu vermeiden, 
möchte ich darauf hinweisen, daß ich stets für die N ot
wendigkeit dieser Krankheitsverhütung eintrete und mir 
große Mühe gegeben habe, für das Badische Tuberkulose
museum zahlreiche Objekte zu beschaffen, welche die 
technische Lösung der Aufgabe der Staubbekämpfung in 
den gewerblichen Schichten darstellen. Ich bin daher, 
wie gewiß Sie alle, meine Herren, bereit, bei diesen Be
strebungen kräftig mitzuarbeiten. Aber wir halten für 
ebenso wichtig die U n f a l l v e r h ü t u n g  und müssen 
uns daher gegen Bestrebungen energisch wenden, die 
unsere Arbeit herabsetzen. Ich  bitte Sie, meine Herren, 
mir darin beizustehen und mit mir dafür einzutreten, daß 
unsere Bestrebungen die verdiente Würdigung erfahren, 
zum Heile der arbeitenden Klassen!

Mit einem Dank für das Erscheinen des Ehrenmit
gliedes Herrn Geheimrats Hartmann und der Teilnehmer 
schloß der Vorsitzende die Hauptversammlung o b  121 /3 
Uhr.
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Patentbericht.
Anmeldungen,

Welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

, zur Einsicht ausliegen.
V om  16. Oktober 1905 an.

Kl. 13b. B. 37 360. Einrichtung zur Überwachung 
der Speisung von Dampfkesseln, in Verbindung mit 
einem selbsttätigen, aber auch von Hand zu bewegen
den Speiseregler. M i c h a e l  B a u m g ä r t n e r ,  St. 
G e o r g e n ,  B a d e n .  6. 6. 04.

Kl. 20 d. N. 7561. Auslösbare Strafsenbahnschutz- 
vorrichtung mit Vorrichtung zum Unterbrechen des 
Betriebsstromes beim Intätigkeittreten der Schutz
vorrichtung: W i l l i a m  N u t t a l l  u. C h a r l e s
H e l l y e r  P e a r s o n ,  M a n c h e s t e r ,  E n gl.; Vertr.: 
C. Fehlert, G. Loubier, Pr. Harmsen u. A. Büttner, 
Pat.-Anwälte, Berlin SW . 61. 18. 11. 04.

Kl. 74 a. A. 11102. Meldevorrichtung zum Schulz
gegen Einbruchsversuche oder Feuersgefahr. C h a r 
l es  A.  A l i ,  C a t a n i a ,  S i z i l i e n ;  Vertr.: Dr. A. 
L e v y ,  Pat.-Anw., Berlin SW. 11. 30. 6. 04.

Vom 23. Oktober 1905 an.
Kl. 13 d. D. 14 828. AbdampfentöJer mit irrgang

artigen eckigen, vom Dampf zu durchströmenden 
Kanälen. G u s t a v  D e u t s c h ,  W i e n ;  Vertr.: 
E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anw., Berlin S.W . 11. 
23. 6. 04.

Kl. 67 c. P. 16700. Aus Schmirgel oder einem ande
ren harten Material und einem Bindemittel (Schel
lack, Harz u. dgl.) bestehende Masse zur Herstel
lung von Schleifwerkzeugen. F. H. P a u l s ,  B o d -  
s t e d t i n S c h 1 e s w i g. 6. 12. 04.

Vom  26. Oktober 1905 an.
Kl. 36 d. F. 19 659. Verfahren zum Reinigen staub

haltiger Luft, bei dem die Luft unter Saug- oder 
Druckwirkung durch die Flüssigkeit gefördert wird. 
W i l l y  F i s c h e r ,  B e r l i n ,  Mauerstr. 43. 28. 12.04.

Kl. 46 c. G. 20203. Andrehkurbel für Explosions
kraftmaschinen. H e c t o r  G e r a r d ,  P a r i s ;  Vertr.: 
A . Stich, Pat.-Anw. Nürnberg. 3. 8. 04.

Kl. 47 c. K. 26 779. Ein- und Ausriickvorrichtung 
fiir Kupplungen, Riemenfiihrungen u. dgl. Fa. K a r l  
K r a u s e ,  L  e i p z i g -A  n g  e r-C r o 11 e n d o r f. 12.
4. 02. •

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 16. Okt. 1905.
Kl. 37 e. 261 438. Baugeriisthalter mit Spannhebel.

H e r m a n n  E c k e r t ,  G l a u c h a u  i. S. 31. 8. 05.
E. 8348.

Kl. 45 c. 261185. Schutzvorrichtung für Sensen in 
Form einer Scheide,, in welche die Sense mit ihrer 
Schneide eingelegt und die mittels Riemen o. dgl. an 
derselben befestigt wird. J o h a n n  A.  K e l l e r ,  
P r ü m ,  Bez. Trier. 9. 9. 05. G. 26077.

Kl. 45 e. 261189. Anordnung an Riibenschneid- 
maschinen zum quetschfreien Durchschneiden der 
Rüben, darin bestehend, daß auf der Angriffsseite der

Hakenmesserwalze eine Messerscheibenwalze gelagert 
wird, deren äußere Hälfte von oben abgedeckt ist- 
E m i l  F i s c h e r ,  H a g s f e l d  b. K a r l s r u h e  i. B.
11. 9. 05. F. 12981.

Kl. 77a. 261 526. Steigeisen zum Besteigen ver
schieden starker Masten , bei welchem das Fest
klemmen am Mast durch die W irkung eines vom Fuß 
betätigten Exzenters erfolgt. W . K  ü c k e & C o ., 
E l b e r f e l d .  12. 9. 05. K. 26100.

Kl. 87 a. 261357. Hammerstiel, dadurch gekenn
zeichnet, dafs derselbe in seiner Längsrichtung 
mit einem Metalldraht durchzogen ist. R o b e r t  
L i e n h o f f ,  S e n f t e n b e r g .  12. 9. 05. L. 14791.

Vom 23. Oktober 1905.
K l. 30d. 261 845. An der Kopfbedeckung befestigte 

Haltevorrichtnng für Schutzbrillen. M a r t i n  P l a t h ,  
K ö p e n i c k - B e 11 e v u e. 25. 8. 05. P. 10395.

Kl. 34 f. 261934. Spucknapf mit Wasserspülung. 
J o h a n n  Ne p .  M a i s l i n g e r ,  Thurmstr. 11, u. K a r l  
F u r t w ä n g l e r ,  Ferandstr. 7, F  r e i b u r g  i. Br. 
22. 5. 05. M. 19564.

Kl. 37e. 261823. Geriiststangcnhalter aus einem in 
einem Lagerbock drehbaren Exzenter, durch dessen 
Drehung die um die Stangen geschlungene Kette ge
spannt wird. J o h a n n  F r e y m a n n ,  N ü r n b e r g ,  
Flaschenhofstr. 21. 18. 9. 05. F. 13012.

Kl. 64 a. 261 885. Gegen Explosionen gesicherter 
Ausgufsstutzen fiir (Jefäfse feuergefährlichen In
haltes mit verschließbarer Ausgufstülle. I g n a z  
T i m a r ,  B e r l i n ,  Planufer 17. 21. 8. 05. T. 7098.

Patente.
Deutschland.

Kl. 4 c. 163 841 vom 13. November 1904. R i c h a r d  
S c h m i d t  in B e r l i n .  Vorrichtung zum selbsttätigen 
Absperren von Gasleitungen. (Fig. 150 u. 151.)

Durch die Erfindung soll verhindert werden, daß 
bei Absperrung der Gaszufuhr durch offen gebliebene 
Absperrhähne Gas ausströmt, wodurch leicht E xp lo
sionen verursacht werden können Zu diesem Zweck 
erfolgt die Absperrung der Hauptleitung durch einen 
Flüssigkeitsverschluß, welcher dadurch herbeigeführt 
wird, daß durch den im Bereich der Flamme angeord
neten Ausdehnungskörper bei zufälligem Erlöschen der 
Flamme der belastete Hebel für ein Flüssigkeitsventil 
ausgelöst wird; nach erfolgtem Öffnen dieses Ventils 
stellt die zufließende Flüssigkeit den Verschluß in einem 
in die Leitung eingeschalteten Gehäuse her.

Letzteres besteht aus einem Gußkörper a , dessen 
unterer Teil soweit ausgebuchtet ist, daß einerseits der 
Durchgang des Gases möglich ist, andererseits durch eine 
in die Ausbuchtung hineinströmende Flüssigkeit ein 
genügend tiefer Verschluß hergestellt werden kann. 
Dieser wird durch eine Trennungswand b gebildet, deren 
unteres Ende um den doppelten Gasdruck in Millimeter 
Wassersäule tiefer liegt als die untere Innenkante der 
Leitung. An dem Gußkörper befindet sich an der Aus
trittseite des Gases eine Öffnung, in welche ein Hahn d 
eingeschraubt ist. A uf letzteren wird ein Bunsenbrenner 
f  aufgeschraubt, der eine Spiralfeder c trägt. Die Ein
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richtung zur Herstellung des Flüssigkeitsverschlusses be
steht aus einem Gefäß 1, welches unten ein Rohr m und 
einen Hahn n trägt. Am Hahnküken befindet sich ein 
Hebel o mit Gegengewicht, welcher auf dem haken
förmigen Fortsatz der Spiralfeder i aufliegt. Unter dem 
Hahn befindet sich ein Rohr q, durch welches das Gefäß 
mit dem Gußkörper in Verbindung steht.

Fig. 150.

Hört der Gasdurchgang und damit das Brennen der
Flamme des Bunsenbrenners f  auf, so zieht sich die
Spiralfeder i zusammen. Der Hebel o wird durch das
Gegengewicht herabgezogen und öffnet den Hahn n, 
worauf die Flüssigkeit aus dem Gefäß 1 in die Aus
buchtung des Gußkörpers a fließt und den Verschluß 
herstellt. H.

Kl. 25(1. Ki3(>55 vom 20. Juli 1904. C a t h a r i n a
B r ü g g e  geb. P e t e r s e n  in Z i m m e r t  bei H o l z d o r f ,

Fig. 152.

Schleswig. Finger schütz fiir das Sticken und Häkeln 
mit der Hand. (F ig. 152.)

Der Fingerschutz hat den Zweck, das Wundwerden 
des Zeigefingers beim Häkeln und Sticken zu verhüten.

Er besteht aus einer den Formen des leichtge
krümmten Zeigefingers der linken Hand entsprechenden 
Hülse a aus Aluminium oder dergl. Sein oberes Ende

Fig. 151.

ist mit einem Loch versehen, durch welches eine Gummi
schnur b gezogen ist, die die Hülse mit dem Klemmring 
c verbindet. Der Ring hat den Zw eck, das Herunter
gleiten der Hülse vom Finger dadurch zu verhüten, daß 
er soweit auf das Endglied des Fingers geschoben wird, 
bis sich die Gummischnur spannt Hierdurch wird der 
Ring auf dem Finger festgeklemmt, ein Heruntergleiten 
des Fingerschutzes bei der Arbeit ist dadurch sehr er
schwert H.

K l. 38 e. 164457 vom 2. September 1904. J o s e p h  
D e c o s t e r  in St.  S e r v a i s  (Belgien). S chutzvor
rich tung für K reissägen. (Fig. 153, 154, 155.)

Die Schutzvorrichtung besteht aus einer halbkreis
förmigen Kappe, die aus zwei Teilen 1 und 2 gebildet 
ist, von denen der Teil 2 um den Bolzen 3 schwingbar 
ist. Beide Teile besitzen Doppelwände, zwischen welchen 
genügender Raum zum Durchgänge der Kreissäge besteht. 
An der einen W and des Teiles 1 ist ein Träger befestigt, 
auf dem eine beliebige Anzahl Laufrollen 6 angeordnet 
sind; zwei weitere Laufrollen 7 und 8 befinden sich auf 
dem Bolzen 3 bezw. am vorderen Ende des unteren 
Mantelteiles 2. An letzterem ist eine Führung 9 an
gebracht, in welche ein Stift des oberen Mantelteiles 2
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eingreift. Der so gebildete Schutzmantel ist an dem 
unteren Ende einer senkrechten Stange 12 befestigt, 
welche zwischen Rollen in einem Gehäuse 14 auf und 
niedergleiten kann, und deren oberes Ende an einen 
Doppelhebel 15 mit Gegengewicht angelenkt ist.

während der Schenkel 23 an den Hebel 25 angelenkt 
ist. Letzterer ist mit dem unteren Mantelteile 2 gelenkig 
verbunden. Ein um die Achse 28 schwingender Hebel
arm 27 dient dazu, den Arbeiter von dem Ende der Arbeit 
in Kenntnis zu setzen.

Für di« Schriftleitung verantw ortlich: Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in G ross-Lichterfelde-W . 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H., Roitzsch.

Fig. 155.

Das Gehäuse 14 trägt zwei schräge Arme 19, deren 
freie Enden durch den Bolzen 20 verbunden sind. Letz
terer trägt einen Doppelarm in Form eines Winkels, 
dessen Schenkel 21 mit einer Rippe 22 ausgestattet ist,

Fig. 154.

Die beschriebenen Teile werden von einem wage
rechten Balken 29 getragen, welcher mit dem Gehäuse 
14 verbunden und als Zahnstange ausgebildet ist. Letz
tere steht im Eingriff mit einem Zahnrad 32, bei dessen 
Drehung die Zahnstange wagerecht bewegt wird, so daß 
die Schutzvorrichtung seitlich verstellt werden kann.

Beim Verschieben eines Arbeitsstückes gegen die 
Säge trifft dieses zunächst gegen den Schenkel 21 und 
sodann der Reihe nach gegen die Rollen 8, 6 und 7, 
wodurch der Schutzmantel vollständig gehoben wird. 
Hierauf fällt der Hebelarm 27 nieder, um die Aufmerk
samkeit des Arbeiters auf die Säge zu lenken. Der 
Schenkel 21 mit Rippe 22 dient als Schutzgatter und 
sichert den Arbeiter gegen Unfälle.

W enn das Arbeitsstück die Säge verläßt, so senkt 
sich die Schutzhaube durch ihr Eigengewicht. Der hinter 
der Säge stehende Arbeiter ist vor den weggeschleuderten 
Holzsplittern sowie vor dem durch die Drehung der Säge 
hervorgerufenen, oft sehr scharfen Luftzuge vollkommen 
geschützt. Gleichzeitig kann er den Schnitt der Säge 
beständig bewachen, da die W ände der Schutzhaube 
durchbrochen sind. H.

g~p . .. ■ /TU-,

7̂ 0 77/777^
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Transport- und Abfüllvorrichtungen für ätzende Flüssigkeiten,*)
Von Ingenieur G. Braune in C öln , technischer Aufsichtsbeamter der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.

Für den Transport von Flüssigkeiten ist 
eine große Reihe von Apparaten und Maschinen 
vorhanden, welche in der Mannigfaltigkeit ihrer 
Ausführung dem Betriebschemiker eine so viel
seitige Anwendung ermöglichen, daß er —  bei 
der Wahl des für den jeweiligen Zweck sich am 
besten eignenden Apparates — nie in Verlegen
heit kommen wird. Da aber nicht nur Wasser 
mit solchen Apparaten gefördert werden soll, 
sondern auch Säuren, Laugen, Beizen, Farb- 
wässer u. s. w., so wird man bei der Aus
wahl der zur Konstruktion der Vorrichtungen 
zu verwendenden Materialien sehr sorgfältig ver
fahren müssen. In Betracht kommen da Guß
eisen, Schmiedeeisen, Blei, Kupfer, Zinn, Messing, 
Rotguß, Aluminium, Steingut, Glas, Gummi 
u. s. w. Ganz besonders vervollkommnet wurden 
in den letzten Jahren die Apparate aus Stein
zeug, man stellt sogar Rührwerke, Centrifugen, 
Pumpen und Gebläse, sowie andere Maschinen 
aus Steinzeug her, und erst kürzlich hat Herr 
Prof. L in d n er in Karlsruhe in der Zeitschrift 
des Vereins Deutscher Ingenieure einen inter
essanten Artikel über die Berechnung solcher 
Maschinen veröffentlicht.

Die Apparate zum Hochfördern oder zum 
Weiterbewegen von Flüssigkeiten in verschiedenen 
Höhenlagen zerfallen in zwei Gattungen :

1. Solche, welche erst durch beliebig andere 
umgesetzte motorische Kräfte in Tätigkeit ver
setzt werden — das sind die Pumpen, auf die 
ich hier nicht näher eingehe, da sie ja hinläng
lich bekannt sind.

2. Solche für direkten Betrieb mittelst Dampf, 
Luft oder Wasser, wie:

*) Vortrag, gehalten bei der 12. Hauptversammlung 
des Vereins Deutscher Revisions - Ingenieure in Dessau 
am 4. September 1905.

Injekteure oder Elevatoren (Dampfstrahl
apparate).
Ejektoren (Wasserstrahlapparate).
Aquapulte (Einkammerpumpen).
Pulsometer (Zweikammerpumpen).
Monte jus.

Die Injekteure (Dampfstrahlapparate) sind 
bekanntlich Vorrichtungen, welche im Prinzip 
darauf beruhen, daß Dampf durch ein System 
von Düsen strömt und dadurch über dem Niveau 
der zu hebenden Flüssigkeit ein Vakuum erzeugt, 
wodurch letztere angesaugt, vom Dampfstrom 
erfaßt und nach der Verwendungsstelle gedrückt 
wird. Bekanntlich werden die Injekteure aus
schließlich zum Speisen der Dampfkessel ver
wendet.

Die Ejektoren (Wasserstrahlpumpen) werden 
nicht wie die Injekteure mittels Dampfdruck, 
sondern mittels Wasserdruck in Betrieb gesetzt 
und können naturgemäß nur da angewendet 
werden, wo eine Hochdruck-Wasserleitung vor
handen ist. Ihre Verwendung ist insofern eine 
beschränkte, als man sie nur zum Transport von 
Wasser oder solchen Flüssigkeiten benutzen kann, 
welche eine Verdünnung durch das Betriebswasser 
vertragen.

Die Pulsometer oder kolbenlosen Zweikam
merpumpen sind Apparate, bei welchen das Saugen 
der zu transportierenden Flüssigkeit durch die 
Kondensation, und das Heben derselben durch 
den Druck des Betriebsdampfes in zwei neben
einander hegenden Kammern hervorgebracht 
wird. Mittels der Pulsometer lassen sich kalte 
und bis zu zirka 80° C. warme, dünn- und dick
flüssige, sandige und schlammige Flüssigkeiten 
mit Leichtigkeit transportieren.

Die Aquapulte oder kolbenlosen Einkammer
Dampfpumpen wirken in ähnlicher Weise wie 
die Pulsometer, indem bei ihnen ein entlastetes
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Dampfventil abwechselnd geschlossen und ge
öffnet wird, wodurch Dampf in die Kammer 
eintritt, welcher dann die angesaugte Flüssigkeit 
wegdrückt und durch Kondensation wieder an
saugt.

Die Emulseure dienen zum Befördern ätzender 
Flüssigkeiten mittels Preßluft; sie arbeiten nach 
Art der B o r s i g ’ sehen Mammutpumpen, indem 
sie vom Boden eines Senkrohres aus die Luft
—  zugleich mit der im Eohre stehenden Flüssigkeit
— durch ein Steigrohr hoch aufsteigen lassen. 

Ein in chemischen Fabriken außerordentlich
viel angewendetes und sehr bequemes Transport
mittel für ätzende Flüssigkeiten (Säuren, Laugen) 
sind die Druckfässer oder Druckbirnen (Mon
tejus). Es sind dies Gefäße, denen die zu be
fördernde Flüssigkeit aus einem höher aufge
stellten Behälter selbständig zuläuft, worauf die 
Flüssigkeit alsdann vermittels eines oben ein
tretenden Dampfstromes oder mittels gepreßter 
Luft durch ein bis auf deu Gefäßboden hinab
reichendes Eintauchrohr nach irgend einer Ver-

Fig. 156.

brauchstelle hin gedrückt wird (siehe Fig. 156). 
Werden mit solchen Montejus kalte Flüssigkeiten 
transportiert, so kann man als Druckmittel nicht 
gut Dampf anwenden, wegen der eintretenden

starken Kondensation desselben. Wendet man 
aber in diesen Gefäßen gepreßte Luft an, so 
hat man ein Transportmittel, mit welchem man 
jede Flüssigkeit, ob kalt oder heiß, bewegen kann. 
Es empfiehlt sich die zur Erzeugung der Preß
luft dienende Luftpumpe in ein großes Reservoir 
arbeiten zu lassen, und von diesem nach sämt
lichen Verbrauchsstellen hin eine Rohrleitung 
zu legen, von welcher dann Abzweigungen die 
Druckluft in die einzelnen Montejus leiten. Die 
Bedienung ist die denkbar einfachste, sie besteht 
lediglich in dem wechselnden Offnen und Schließen 
mehrerer Hähne.

Unfälle können an solchen Druckfässern Vor
kommen durch falsche Hahnstellung, indem die 
frisch zulaufende Flüssigkeit durch die noch im 
Montejus befindliche Druckluft in das Reservoir, 
aus welchem man die Flüssigkeit abläßt, zurück
gedrängt wird, wobei die das Abflußventil be
dienenden Personen durch Säure- oder Laugen
spritzer schwer verletzt werden können. Solche 
Unfälle lassen sich durch ein in die Flüssigkeit
zuleitung zwischen Reservoir und Montejus einge
bautes Rückschlagventil verhüten (siehe Fig. 157).

Fig. 157.

Da ein absolutes Dichthalten dieses Ventils nicht 
erforderlich ist, besteht dasselbe aus einem ein
fachen abgedrehten Teller, hergestellt aus einem 
der Flüssigkeit gegenüber widerstandsfähigen
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Material; bei Schwefelsäure wird man also Hart
blei nehmen. Die Wirkungsweise des Ventils 
ist derart, daß die etwa im Montejus noch vor
handene Druckluft den Ventilkegel geschlossen 
hält. Das Ventil hebt sich erst dann zum Einlaß 
der Flüssigkeit, wenn die Druckluft aus dem Mon
tejus abgelassen ist.

Die Aktiengesellschaft Deutsche Ton- und 
Steiuzeug-Werke in Charlottenburg fabriziert 
eine Druckbirne „Wotan“ , bei welcher sich das 
eben erwähnte Rückschlagventil am Apparate 
selbst befindet (siehe Fig. 158). Die Flüssigkeit 

läuft aus einem höher auf
gestellten Behälter dem 
Apparat, welcher aus Stein
zeug hergestellt ist, bei c 
zu. Wenn man dann bei 
a Druckluft einläßt, wird 
die im Apparat befind
liche Flüssigkeit durch die 
eingeschliffene Steinzeug
kugel am Zurückströmen 
gehindert. Bei b wird, um 
die erfolgte Füllung an
zuzeigen, ein Glasrohr ein
gekittet, das über den höch
sten Stand in dem Vor- 

Fig. 158. ratsbehälter hinausreicht.
Der Gebrauch dieser Druckbirne erfordert nur 
die Bedienung eines Hahnes.

Bei niedrigem Druck kann man die aus Ton 
(Steinzeug) hergestellten Apparate wählen; größere 
Montejus für höhere Drucke werden aus Guß
eisen hergestellt und vielfach gegen die Ein
wirkung der ätzenden Flüssigkeiten innen mit 
einem Bleimantel ausgekleidet.

Obgleich bei den Montejus meist nur niedrige 
Drucke (3— 4 Atm.) zur Verwendung kommen, 
sind doch schon Explosionen solcher Apparate 
zu verzeichnen, weshalb die Berufsgenossenschaft 
der chemischen Industrie auch diese Luftdruck
apparate unter fortlaufende Kontrolle gestellt 
hat. Die regelmäßigen Untersuchungen solcher 
Apparate sind aber ebenso unangenehm für den 
Betriebsunternehmer, wie für den Revisionsin
genieur. Es werden häufig schmutzige Flüssigkeiten 
befördert, die mit Gerüchen unangenehmster Art 
verbunden sind. Die Druckprüfungen sind auch 
vielfach erschwert durch den inneren Bleimantel, 
sowie dadurch, daß die Montejus meist im Erd

reich versenkt gelagert sind. Beim Reinigen der 
für die Schwefelsäurefabrikation dienenden Druck
gefäße kann sich ferner aus dem Schlamm der 
höchst giftige Arsenwasserstoff und hinter dem 
Bleimantel Knallgas sich bilden.

Eine weitere Unfallgefahr bietet das zu zeitige 
Offnen des Entlüftungshahnes am Apparat, so 
lange sich noch etwas Druck in demselben be
findet; durch die herausspritzende ätzende Flüssig
keit haben schon viele Arbeiter schwere Ver
brennungen erlitten. Die Bedienung der vielen 
Hähne ist umständlich und bietet überhaupt eine 
ständige Quelle von Unfällen. Nach der Füllung 
und Entleerung des Montejus müssen die Hähne 
jedesmal umgestellt werden und erinnert dies au 
die älteste Dampfmaschinen-Steuerung. Man ist 
daher in den letzten Jahren zur Konstruktion 
automatischer Montejus übergegangen, welche 
einer besonderen Wartung nicht mehr bedürfen 
und sich in der Praxis sehr bewährt haben; sie 
arbeiten meist mit Schwimmer.

Fig. 159 zeigt ein neues automatisches Druck
faß der Deutschen Steinzeugfabrik in Friedrichs
feld (Baden), bei welchem das Preßlufteinlaß
ventil und das Abluftventil unmittelbar von einem

Fig. 159.

Schwimmer aus gesteuert werden, was uns an die 
Wirkungsweise eines Kondenswassertopfes er
innert. Der Eintritt der Luft wird bei einer 
gewissen Höhe des sinkenden Flüssigkeitsspiegels 
durch den Schwimmer abgesperrt. Der Luftaus
laß wird von unten durch einen Ventilkörper ge
schlossen gehalten, der ebenfalls als Schwimmer 
ausgebildet und so belastet ist, daß er sich erst 
dann von der Öffnung abhebt, wenn der Uber
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Pig. 162. Fig. 163.

druck im Gefäße auf das der Förderhöhe gerade 
entsprechende Maß gesunken ist. Der Apparat 
arbeitet also mit Expansion der Preßluft, um 
deren Arbeitsvermögen voll auszunutzen. Der 
Luftdruck beträgt in der Regel 3— 4 Atm.; die

nach der Höhe des Zuflusses und dem Drucke 
der Preßluft.

Die Aktiengesellschaft Deutsche Ton- und

Fig. 161.

Förderhöhe eines Druckfasses von 15U 1 Inhalt 
kann 5— 20 m betragen. Durch entsprechende 
Belastung der Schwimmer mit Schrot läßt sich 
die Steuerung den Betriebsverhältnissen anpassen. 
Die Leistung beträgt 4— 6 cbm pro Stunde, je

Fig. 160.
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Steinzeug-Werke in Charlottenburg baut die in 
Fig. 160 und 161 dargestellte automatische Druck
birne, System Dr. P l a t h .  Die zu befördernde 
Flüssigkeit fließt dem Montejus aus einem etwas 
höher stehenden Reservoir durch das Einlauf
ventil, welches gleichzeitig als Rückschlagventil 
wirkt, zu, füllt den Apparat an und hebt dann 
den Schwimmkörper des links befindlichen Luft
einlaßventils. Dadurch wird der Preßluft der 
Eintritt in das Montejus freigegeben und dessen 
Inhalt durch das Steigrohr nach oben gedrückt. 
Sobald das Montejus entleert ist, stellt sich innen 
und außen gleicher Druck ein, das Luftventil 
fällt infolgedessen herab und sperrt die Preßluft 
ab. Gleichzeitig öffnet sich das Zulaufventil, 
der Flüssigkeitszulauf und damit das Spiel des 
Apparates beginnt von neuem. Die noch im 
Apparat befindliche Luft kann hierbei durch 
das nun geöffnete Luftventil in das Steigrohr 
entweichen. Da während des Füllens die Preß
luft abgeschlossen ist, wird nur soviel davon ver
braucht, als der geförderten Flüssigkeitsmenge 
entspricht. Als Beispiel für die Leistungsfähig
keit sei angeführt, daß ein solches Montejus von 
150 1 Inhalt — bei Förderung von Wasser auf 
12 m Druckhöhe und bei Verwendung von Preß
luft von 1,5 Atm. Spannung —  in der Stunde 
40 Mal spielt, also zirka 6000 1 fördert.

Das automatische Druckfaß von P a u l  
S c h ü t z e  in Oggersheim (Pfalz) ist in Fig. 162 
u. 163 dargestellt. Der Zulaufstutzen a liegt min
destens 1 m tiefer, als der zur Speisung dienende 
Behälter, so daß die Flüssigkeit bequem zuläuft, 
b ist das Druckrohr und c der Anschluß für 
die Druckluft. Es ist hier ein zweiteiliger 
Schwimmer k vorhanden. Die zu hebende 
Flüssigkeit tritt bei a in den Apparat ein, um
spült zuerst den unteren Schwimmerteil s, dessen 
Auftrieb 3 kg mehr beträgt, als das Eigenge
wicht des ganzen Schwimmers-k. Der Schwim
mer drückt nun mit 3 kg gegen das Einlaßventil 
b für Druckluft, was aber nicht genügt, um das
selbe zu öffnen. Erst wenn die zulaufende Flüssig
keit den oberen Schwimmerteil sl erreicht hat 
und der Auftrieb desselben größer wird, als der 
auf dem Luftventil lastende Druck, öffnet sich 
dasselbe und läßt Druckluft ein. Die Luft, welche 
während des Flüssigkeitszulaufes verdrängt wird, 
entweicht durch das Abluftventil c, welches sich 
von selbst schließt, wenu das Lufteinlaßventil

b sich öffnet. Die Flüssigkeit wird nun durch 
das Steigrohr d fortgedrückt, wobei das Luft
ventil von dem unteren Schwimmerteil s solange 
offen gehalten wird, bis das Niveau der Flüssig
keit soweit gefallen ist, daß der Auftrieb des 
unteren Schwimmerteils kleiner wird als sein 
Eigengewicht. Die Luft entweicht nun durch 
das Steigrohr d und wenn die Spannung im Faß 
gefallen ist, öffnet sich das Abluftventil c und 
der Zulauf beginnt von neuem. Der Auftrieb des 
oberen Schwimm er teils ist so bemessen, daß der 
Druck auf dem Luftventil von 2 bis 5 Atm. vari
ieren kann. J e größer der Druck auf das Luft
ventil ist, desto mehr taucht der obere Schwim
merteil ein.

Auch dieses Druckfaß kann bei ein und der
selben Luftspannung zum Fördern auf verschie
dene Höhen benutzt werden, ohne daß die Span
nung der entweichenden Luft am Ende der Druck
periode größer ist, als die Säule der zu fördern
den Flüssigkeit erheischt. Nehmen wir z. B. an, 
daß bei einer normalen Luftspannung von 5 Atm., 
entsprechend dem höchsten Punkt, auf den ge
fördert werden soll, ein Montejus auf die ganze 
Förderhöhe drücken soll, während ein zweites 
nur die halbe Höhe zu fördern hat, so entweicht 
im ersten Fall die Luft am Ende der Druck
periode entsprechend der Steigsäule mit 5 Atm., 
während im zweiten Falle die Luft, entsprechend 
der halben Säule, mit der Hälfte der Spannung
—  gleich 2 xi2 Atmosphären —  entweicht. Es 
ist dies da, wo viele Druckfässer arbeiten uud 
auf verschiedene Höhen gedrückt wird, ein be
deutender Vorteil, da absolut nie mehr Luft ge
braucht wird, wie erforderlich. Mit anderen W or
ten: Diese Druckfässer arbeiten bei einer nor
malen Zentral-Luftspannung auf jede gewünschte 
Förderhöhe ökonomisch, nämlich mit Expansion.

Die Abbildung Fig. 164 zeigt das Druckfaß 
der Maschinenfabrik S c h ü t z e  in Oggersheim in 
etwas abgeänderter und verbesserter Form. A ist 
der Säurezulauf, G der Säureaustritt. Die Druck
luft tritt bei E ein und die Abluft bei F aus. 
Die beiden Ventile liegen also hier in Mannes
höhe bequem vereinigt, was auch für die Rohr
leitungen vorteilhaft ist, da die Montejus meist 
in die Erde eingegraben sind.

Ähnlich ist die Konstruktion des automatishen 
Säuredruckapparates von P a u l  K e s t n e r  in 
Lille (Frankreich) (siehe Fig. 165).
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Die Füllung des Druckkörpers B erfolgt durch 
das Rohr Ta mit Rückschlageventil M, und die 
Entleerung durch das Rohr Tr  Die Vorrich-

Pig. 164.

tung, welche abwechselnd den Eintritt T3 der 
Druckluft öffnet und den Luftaustritt schließt, 
befindet sich in einem Kasten D, welcher höher 
angeordnet ist, als das Niveau G F, welches 
dem höchstmöglichen Säurestande im Bassin, 
aus dem der Apparat gespeist wird, entspricht. 
Der Luftsteuerungsappat D, welcher mittels des 
Rohrs T mit dem Druckkörper B in Verbindung 
steht, kann demnach nie mit der Säure in Be
rührung kommen. Ein durch Gegengewicht aus- 
balanzierter Schwimmer X  Y, im oberen Teile 
des Drackkörpers, bewirkt vermittels einer Zug
stange C die Luftverteilung durch zwei Ventile, 
das eine zum Lufteintritt, das andere zur Luft

ableitung. Diese Ventile sind derart eingerichtet, 
daß, weun das eine offen, das andere jeweilig 
geschlossen ist. Die Leistung des Apparates 
ist von Hand veränderbar und zwar in Grenzen 
der vorhandenen Druckluft; sie ist proportional 
der zugeführten Druckluftmenge und kann ent
weder durch den Lufteinlaßhahn oder durch die 
Säurezuleitung reguliert werden.

Das automatische Montejus von Laurent  ar
beitet ganz ohne Schwimmer und ist unverwüst
lich. Die zu hebende Flüssigkeit strömt dem 
Apparate durch ein Rohr von weitem Quer
schnitt zu (siehe Fig. 166). Hierbei wird die 
Steinzeugkugel, deren spezifisches Gewicht um 
ein geringes höher zu bemessen ist als das der 
Flüssigkeit, durch die Strömung gehoben. Wali-

Fig. 165.

rend sich das Gefäß füllt, entweicht die un
unterbrochen einströmende Druckluft durch den 
U-förmigen Ansatz am Steigrohr so lange, bis
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der steigende Flüssigkeitsspiegel die obere Öff
nung dieses U - Rohres schließt. Jetzt kann die 
Druckluft nicht mehr austreten, sie drückt die

Fig. 166.

Flüssigkeit durch das Steigrohr heraus, gleich
zeitig die Kugel auf ihren Sitz pressend und

damit den Zufluß unterbrechend. Kaum hat 
der letzte Rest der Flüssigkeit das Gefäß ver
lassen, so kann die Druckluft wieder durch das 
Steigrohr ausblasen, der Druck im Apparat läßt 
nach, die Kugel hebt sich und eine neue Charge 
strömt ein.

Die Leistung des Apparates ist trotz seiner 
geringen Dimensionen eine beträchtliche. Bei
spielsweise hebt das in Fig. 166 dargestellte 
Montejus, welches in einem großen Werk seit 
Jahren ohne Reparaturen in Betrieb ist, in 24 
Stunden rund 20000 kg Schwefelsäure. Diese 
Leistung läßt sich indessen nach Belieben stei
gern durch Erweiterung der Rohrquerschnitte 
oder durch Verstärken des Luftdrucks. Dabei 
ist der Verbrauch an Druckluft, obgleich diese 
während der Füllperiode ungenutzt ausströmt, 
ein minimaler, denn man hat es durch die Wahl 
eines genügend großen Querschnittes des Flüssig
keitszuflußrohres in der Hand, die Füllperiode 
nach Belieben, nötigenfalls also bis, auf wenige 
Sekunden abzukürzen. Außerdem läßt sich durch 
Einschalten einer mit feiner, eventuell aufzu
weitender Öffnung versehenen Blechscheibe in 
die Luftleitung (siehe Abbildung) der Luftzufluß 
ein- für allemal in einer den speziellen Verhält
nissen zukommenden Weise ökonomisch regeln. 
Zu beachten ist, daß die Flüssigkeit dem Appa
rat aus einer Höhe Zuströmen muß, welche genügt, 
um eine im U-Rohr von der letzten Charge zu
rückgebliebene Flüssigkeitssäule, sowie dieWider- 
stände der Kugel und der Rohrleitung zu über
winden; meist wird 1— 1,5 m hierfür ausreichen. 
Da der Apparat automatisch arbeitet, fällt ein 
Bedienen von Hähnen fort. Soll der Betrieb 
unterbrochen werden, so genügt es, den Lufthahn 
zu schließen ; nach seiner Wiederöffnung springt 
der Apparat sofort wieder an.

Dem praktischen, auf die Vervollkommnung 
der Apparatur bedachten Betriebsleiter werden 
die Vorzüge des Apparates sogleich in die Augen 
spriugen. Das Fehlen aller zu Reparaturen Ver
anlassung gebenden, zerbrechlichen oder beweg
lichen Teile wie Schwimmer, Klappen etc., die 
Möglichkeit, sich den einfachen, durch keine 
Patentgebühren belasteten Apparat durch jeden 
einigermaßen geübten Bleilöter selbst anfertigen 
zu können, der bescheidene Platzbedarf, der 
wohl meist eine Grube fiir die Aufstellung ver
meiden läßt, vor allem aber die einfache und
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unfallsichere Betriebsweise, das siud Eigenschaf
ten,'die dem Apparat eine größere Verbreitung 
sichern.

Stark ätzende Flüssigkeiten, z. B. die meisten 
Mineralsäuren, transportiert man, je nach dem 
Quantum, entweder in Kesselwagen, eisernen 
Fässern oder gläsernen Säureballons.

Die Kesselwagen bestehen aus einem ge
wöhnlichen Wagenuntergestell, auf welchem ein 
schmiedeeiserner Cylinder horizontal gelagert ist, 
der außer einem Mannloch noch je einen Stutzen 
zum Füllen, zum Ableiten und zur Zuleitung von

Preßluft besitzt. Ähnlich ausgerüstete Kessel, 
nur größer (von etwa 10000 kg Inhalt), montiert 
man auch auf Waggons, zum Versenden der 
Säure mittels der Eisenbahn. Hierbei findet im 
Kessel eine Gasansammlung statt, durch welche 
beim Offnen des Verschlusses Säure heraus
spritzen und den Arbeitern Verbrennungen bei
bringen kann. Man muß daher die Kesselwagen 
mit besonderen Vorrichtungen versehen, welche 
die sich entwickelnden Gase beständig entweichen 
lassen.

(Fortsetzung folgt.)

Die Berlin-Anhaltische Masehinenbau-Aktien-Gesellschaft (Bamag).
D er Verein deutscher Revisions-Ingenieure besuchte 

gelegentlich seiner 12. Hauptversammlung auf Einladung 
der Berlin-Anhaitischen Maschinenbau-Akt.-Ges. ihre 
Werke in Dessau und zwar am 4. September nachmittags 
die alte Fabrik und am 6. September früh die neue. In 
beiden Fabriken erhielten die Besucher unter der liebens
würdigen Führung der Fabrikleiter genauen Einblick.

Die Firma besitzt in Berlin, Dessau und neuerdings 
in Benrath bedeutende Fabriken, von denen erstere sich 
speziell mit den Bau von Gasbehältern und Apparaten 
aller A rt für Gasanstalten und Kokereien, Transportein
richtungen für Kohlen in Gasanstalten, Kesselhäusern
u. dgl. befaßt, während die Benrather Abteilung dem 
Bau von Kranen aller Art und Hebezeugen, Hüttenwerks
Einrichtungen etc. gewidmet ist. Die Dessauer Anlagen 
betreiben in der Hauptsache die Fabrikation von Trieb
werken und Triebwerksteilen (Transmissionen) fertigen 
aber ebenfalls Apparate für Gasanstalten, hauptsächlich 
solcher die vorwiegend aus Gußteilen bestehen.

Die Gesamtzahl der Arbeiter der genannnten drei 
Abteilungen betrug im Jahre 1904 etwa 3050 Mann.

Die Abteilung Dessau, über die allein hier berichtet 
werden kann, besteht aus einem älteren, in der Stadt an 
der Franzstrasse gelegenen Betriebe und einer neueren, 
außerhalb der Stadt errichteten, mit Anschluß an die 
Staatsbahn ausgerüsteten Anlage, jede dieser beiden 
Fabriken enthält Maschinenbauwerkstätten und Eisen
gießerei, die ältere Anlage auch eine Stahlgießerei.

D ie in der Stadt belegene Fabrik oder Bamag I  
ist vorwiegend für Fabrikation von Lagern aller Art, 
von großen Riemen- und Seilscheiben, der Dohmen- 
Leblanc-Reibungskuppelungen und der kleineren Gas
apparate bestimmt.

Besonders beachtenswert ist hier die bis ins Kleinste 
durchgebildete Massenfabrikation der genannten K up
pelung und Lager, unter denen die Bam ag-Sparlager 
mit Ringschmierung jetzt wohl die erste Stelle einneh
men. Die Grundbedingungen einer rationellen Massen
fabrikation sind möglichste Gleichmäßigkeit der rohen 
Gußstücke, um diese handelt es sich bei der Lagerfabri

kation ausschließlich, eine ausgebildete Fräserei und last 
not least sorgfältig konstruirte A u f- und Einspannvor
richtungen für jede Gattung der einzelnen Lagerteile. 
Diese Grundbedingungen sind hier in hervorragendster 
W eise erfüllt, alle gangbaren Lager, H ängeböcke u. s. w. 
werden nach eisernen Modellplatten auf Maschinen ge
formt, die Aufspann- und Einspannvorrichtungen sind 
so konstruiert, daß die betr. Gegenstände gleicher Art 
sofort die für die Bearbeitung notwendige richtige Lage 
erhalten und möglichst durch einen Handgriff festgespannt 
werden. Die Fräsarbeit ist in jeder W eise durchgebildet, 
so daß jede der verschiedenen Arbeitsoperationen auf 
besonderer Fräsmaschine ausgeführt wird. D ie A nord
nung der Maschinen ist so getroffen, daß der betreffende 
Gegenstand mit jeder Arbeitsoperation den die letzten 
Arbeiten ausführenden Schlossern näher gebracht und 
schließlich dem Lager zugeführt w ird , so daß die 
Transportarbeiten auf das geringste Maß beschränkt 
sind.

Sehr lehrreich ist ferner die ausgedehnte Anwendung 
von Bohrschablonen und des Bohrkopfes Bamag (vergl. 
G .-T. R. Jahrgang I I I  S. 302), der an vorhandenen ein
spindeligen Bohrmaschinen angebracht wird und bei ein
facherer Bauart eine mehrspindelige Bohrmaschine auf 
das Beste ersetzt.

In der Modelltischlerei wurde den Besuchern die 
neue von C a r s t e n  s-Nürnberg, konstruierte S i c h e r h e i t s 
w e l l e  für Abrichthobelmaschinen (vergl. G .-T. R. Jahr
gang IV ) von dem Erfinder selbst vorgeführt und sind 
wohl alle Teilnehmer von dem hohen W ert dieser Ver
besserung überzeugt worden. Es wurden von einer Leiste 
Späne bis 25 mm H öhe und von einem astreichen Brett
stück solche bis 10 mm H öhe anstandslos genommen, 
ohne daß eine Verstopfung durch die Späne zu beob
achten war.

Die Eisengießerei hat zwei Kupolöfen, ist mit Dreh- 
und Laufkranen ausgestattet und kann Gußstücke bis 
15000 kg Gewicht liefern. Zahlreiche Formmaschinen 
für Lager und andere Teile sichern möglichste Überein
stimmung gleichartiger T eile , auch die Riemenscheiben
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bis 1500 mm Durchmesser werden mit Maschinen, größere 
und namentlich Seilscheiben nach Schablonen geformt.

D ie neuere Fabrik oder Bamag II , ebenfalls mit 
Eisengießerei ausgestattet, dient hauptsächlich der B e
arbeitung der W ellen und Riemenscheiben.

Erstere werden ausschließlich aus Stahl hergestellt 
und befindet sich vor der Dreherei ein vorzüglich ein
gerichtetes Lager für die Rohwellen. Dasselbe be
steht in eisernen überdachten Regalen, deren horizontale 
Querverbände aus Rundeisen hergestellt sind, auf denen 
dicht nebeneinander gußeiserne Rollen sitzen, deren Um
fang dem Durchmesser der betreffenden Wellendimen
sion entsprechend halbrund ausgedreht sind. Durch diese 
Einrichtung ist das Hineinschieben und Herausschieben 
der W ellen aus dem Lager sehr erleichtert und wird da
mit vielen Unfällen vorgebeugt.

D ie W ellen werden auf Spezialmaschinen gedreht, 
poliert und auf das Sorgfältigste gerichtet. Kommen 
Scheibenkupplungen zur Anwendung, so werden dieselben 
mittels hydraulischer Presse auf die W ellen aufgezogen 
und dann nochmals auf der W elle überdreht, so daß sie 
durchaus rund laufen.

Die Riemenscheiben werden zunächst auf Horizontal
drehbänken (Karussellbänken) gebohrt und dann ausnahms
los auf dem Dorn abgedreht; auch hierfür sind Spezial
drehbänke vorhanden. Jede Riemenscheibe wird sorg
fältig ausgewuchtet. —  Bei den geteilten, im Ganzen ge
gossenen Riemenscheiben haben die in der Teilungsebene 
liegende Arme ellyptischen Querschnitt, dieselben sind 
mittels, nach einem patentierten Verfahren hergestellten 
Kerne, hohl gegossen, derart, daß die Teilung der Arme 
außerordentlich leicht vollzogen werden kann. Nach der 
Sprengung werden die beiden Teile verschraubt und dann 
wird die Scheibe abgedreht.

D ie Eißengießerei ist ebenfalls mit 2 Kupolöfen, 
elektr. betriebenem Laufkran und Drehkranen versehen, 
sie liefert Gußstücke bis zu 17500 kg Gewicht.

In beiden Fabriken findet der B a m a g - R i e m e n -  
r ü c k e r  ausgedehnte Verwendung zum W echseln der 
Riemen auf den Stufenscheiben der Deckenvorgelege. 
Derselbe ist für die verschiedensten Riemenlagen und 
Riemenbreiten eingeführt und hatten die Besucher G e
legenheit, sich von der sicheren Wirkungsweise zu über
zeugen. Dieser Riemenrücker verhindert nicht bloß Un
fälle, welche bei Benutzung der gewöhnlichen Riemen
stange oft genug Vorkommen, er erspart außerdem viel 
Zeit, weil sich der Riemenwechsel viel schneller vollzieht, 
als mit der Stange, die außerdem oft genug nicht so 
schnell bei der Hand ist, wie jener. (Abbildung des 
Riemenrückers findet sich im G .-T. R. Jahrgang I I I
S. 206.)

Der Antrieb ist in beiden Fabriken teilweise direkt, 
teilweise elektrischer Gruppenantrieb, die Strom und Licht 
erzeugenden Dynamos werden durch Dampfmaschine in 
der alten und durch Gasmotoren in der neuen Fabrik 
betrieben.

Von den Wohlfahrtseinrichtungen der Fabriken er
wähnen wir zunächst die K r a n k e n k a s s e ,  welche am 
Anfänge des Jahres 1905 bei 1120 Versicherten, ein 
Vermögen von 49837,98 Mk. am 31. Dezember 1904

besaß. Die Verwaltung der Kasse wird durch den 
Vorstand geleitet, unter Vorsitz des Direktors Herrn 
Kommerzienrat Roth, ihm zur Seite steht ein Buchhalter 
der Fabrik als Kassenführer, zugleich Stellvertreter des 
Vorsitzenden, und aus 4 Arbeitnehmern. Aus dem Kreise 
der letzteren sind außerdem zwei Revisoren und zwei 
Stellvertreter derselben gewählt.

Ferner besteht eine U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e  für 
die Arbeitnehmer, deren Zweck ist 1. die Leistungen der 
gesetzlich bestehenden Kassen in denjenigen Fällen zu 
ergänzen, in welchen sie sich als unzureichend erweisen,
2. in Notfällen aller Art, die außerhalb jener gesetzlichen 
Bestimmungen oder außerhalb der Ziele sonst bestehender 
Kassen fallen, Unterstützungen zu gewähren. Die Mittel 
dieser Kasse werden beschafft a) durch Erhebung eines 
Eintrittsgeldes (0,25 Mk.) von jedem neu eintretenden 
Arbeitnehmer, b) durch wöchentliche Beiträge der Mit
glieder (0,05 Mk.), c) durch Beiträge der Fabrik in gleicher 
Höhe wie unter b, ferner d) durch die den Arbeitnehmern 
etwa auferlegten Strafgelder, e) durch Zinsen des R e
servefonds und durch sonstige Zuwendungen.

Die Einnahmen der Kasse betrugen im Jahre 1904 
20158,49 Mk., die Ausgaben 10128,86 Mk., das Vermögen 
hatte am 31. Dezember 1904 die H öhe von 186870,76 Mk. 
erreicht. Der Vorstand besteht außer den oben genannten 
Beamten der Fabrik ebenfalls aus 4 Arbeitnehmern.

Die F a b r i k - K a n t i n e ,  welche den Grundsatz be
folgt, den Arbeitern kalte Speisen und Getränke in bester 
und billigster W eise zu liefern, wobei Kaufzwang nicht be
steht, hatte im Jahre 1904 eine Einnahme von 24947,04 Mk. 
und Ausgaben von 23506,90 Mk., so daß sich ein Ver
dienst von 1440,24 Mk. ergibt. Der Überschuß wird für 
populär-wissenschaftliche Vorträge, für Weihnachtsge
schenke an bedürftige Arbeitnehmer der Fabrik u. s. w. 
verwendet.

Die Kantine steht unter Kontrolle des Ä l t e s t e n 
K o l l e g i u m s ,  welchem der Direktor als Vorsitzender, 
bezw. dessen Stellvertreter, und vier Arbeitnehmer ange
hören. Dieses Kollegium hat vor allem den Zweck, alle 
Angelegenheiten der Arbeitnehmer im Sinne der Satzungen 
der Anhaltischen Arbeitgeber und im Sinne friedlichen 
Zusammenwirkens zu fördern. Seit Bestehen desselben 
wurden viele interne Fragen nach reiflicher, sachgemäßer 
Erörterung erledigt und dadurch das gute Einvernehmen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wesentlich ge
fördert.

An s o n s t i g e n E i n r i c h t u n g e n i s t z u  erwähnen : 
Ein Abkommen der Fabrik mit einer leistungsfähigen 
Nähmaschinenfabrik, wodurch den Arbeitnehmern die Be
schaffung einer guten Nähmaschine zu billigem Preis 
und günstigen Zahlungsbedingungen möglich wird. Fer
ner können die Fabrikangestellten ihren Kohlenbedarf zu 
sehr günstigen Preisen, bei ratenweiser Bezahlung, durch 
die Fabrik beziehen; auch sorgt die Verwaltung für 
Beschaffung frischer Seefische, die zum Selbstkostenpreis 
abgegeben werden. —

Da auf den Fabrikgrundstücken Badeanstalten erst 
im nächsten Jahr eingerichtet werden, so werden jetzt in 
den Bureaus Badekarten für das Volksbad und Friederiken
bad zu dem Preise von 15 Pf. für ein V ollbad und 5 Pf.
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für ein Brausebad für die Fabrikangestellten und deren 
Familienangehörige ausgegeben.

Der Verein hat von allen Einrichtungen beider 
Fabriken in Dessau mit höchstem Interesse Kenntnis ge
nommen und ist allen Herren, die ihn hierbei durch

freundliche Führung und Unterweisung unterstützt haben, 
insbesondere Herrn Kommerzienrat R o t h  un,d Ober
ingenieur B a d e r  zu bleibendem Danke verpflichtet. 
Der Gesellschaft selbst ist dieser Dank auch für die 
überaus liebenswürdige Bewirtung am 6. September 1905 
auszusprechen.

Preisgekrönte Entwürfe 
von Kleinwohnungen für städtische und ländliche Arbeiter,

Die soeben erschienenen preisgekrönten Entwürfe 
von Kleinwohnungen verdanken ihre Entstehung einem 
von dem E r n s t  L u d w i g - V e r e i n ,  Hessischen 
Zentralverein für Errichtung billiger Wohnnngen in Darm
stadt, unter den in Deutschland ansässigen Architekten 
ausgeschriebenen Wettbewerbe. Dem Ausschreiben lagen 
die Bedingungen zugrunde, daß die Pläne nicht nur 
mustergiltig in der Anordnung des Grundrisses, sondern 
auch in bezug auf die äußere Ausgestaltung sein sollten. 
Die letztere Bedingung war gestellt worden mit Rück
sicht auf die jetzt namentlich bei Errichtung kleiner 
Häuser in weitem Umfange eingerissene monotone Bau
weise.

Die vorliegende Sammlung*) enthält auf 66 Tafeln 
mit einem Vorworte die preisgekrönten Entwürfe und 
eine reiche Anzahl angekaufter Entwürfe, und zwar 
stellen dar:
Die Tafeln Nr. 1 bis 12 die Entwürfe des Architekten 

Arthur W ienkoop in Elberfeld-Darmstadt 
(I. Preis);

„ „ „ 13 bis 22 die Entwürfe des Arch. Jos.
Rings in Darmstadt (II. Preis);

„ „ » 2 3  bis 29 die Entwürfe von Grein und
W inter (III. Preis);

„  „ » 3 0  bis 39 die Entwürfe von Bräuer und
Bausch (ebenfalls III. Preis);

*) Preis in Mappe M. 6. — . Zu beziehen durch die 
Polytechnische Buchhandlung in Berlin W. 8.

Die Tafeln Nr. 40 bis 66 die angekauften Entwürfe von 
Miller, Kahm u. a.

Inhaltlich kann sich das W erk den besten bisher 
bekannten architektonischen Veröffentlichungen an die 
Seite stellen, wenn auch die äußere Ausstattung der 
Pläne mit Rücksicht auf möglichst umfangreiche Ver
breitung und erleichterte Beschaffung des W erkes in 
einfacher Ausführung gehalten ist. Der Inhalt ist ein 
vielseitiger und trägt den verschiedensten Verhältnissen 
Rechnung.

Es sind folgende Haustypen vorhanden
1. Einfamilienhaus für ländliche Arbeiter, Baukosten 

2600 -  2800 M.
2. Einfamilienaus für städtische Arbeiter, Baukosten 

3 3 0 0 -4 0 0 0  M.
3. Zweifamilienhaus (zwei Wohnnngen übereinander an

geordnet), Baukosten 4200 — 5100 M.
4. D oppel-(Zwillings-)H aus:

a) fiir zwei Familien ländlicher Arbeiter, Baukosten 
5000—5500 M.

b) für zwei Familien städtischer Arbeiter, Baukosten 
6 2 0 0 -7 5 0 0  M.

c) für vier Familien städtischer Arbeiter, Baukosten 
8000 -9 0 0 0  M.

5. Vierfamilienhaus, d. h. vier Wohnungen an einer 
Treppe.

6. Sechsfamilienhaus, d. h. sechs Wohnnngen an einer 
Treppe.

Bei den Häusern, in denen zwei Wohnungen über-

ir»iTi«Tii»i« Ata«
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einander anzuordnen sind, haben die oberen Wohnungen 
teilweise Kniestock oder Mansardengröße. W o W and
schrägen erforderlich sind, bleiben die Wände bis 1,20 m 
senkrecht.

Die Baukosten sind so bemessen, daß unter Zu
grundelegung eines Durchschnittspreises für städtische 
Häuser von 11 M. und für ländliche Häuser von 9 M. 
pro 1 cbm umbauten Raumes die Herstellungskosten einer 
Wohnung von 3 Räumen einschließlich Küche nicht mehr 
als 2800 M., die einer Wohnung von 4 Räumen ein
schließlich Küche nicht mehr als 3200 M. betragen. Die 
Küche ist überall als sog. W ohnküche ausgebaut; zu 
einzelnen Häusern gehören kleine Stallgebäude für 
welche besondere Pauschal-Bausummen mit angegeben 
sind. Neben der Küche ist noch ein kleiner Raum von 
1 bis 2 qm Bodenfläche vorgesehen, der für Aufbewah
rung von Küchengeräten (Eimer, Besen) dienen kann.

Außerdem ist von der Anordnung von Wandschränken 
oder kleinen Aufbewahrungskammern ausgiebiger Ge
brauch gemacht worden.

Die Baukostensummen für die einzelnen Entwürfe 
finden sich auf jeder Tafel vermerkt. Um einen Über
schlag darüber zu machen, was das Haus eines ausge
wählten Entwurfes an einem Wohnorte mit ändern Durch
schnittspreisen als den zugrunde gelegten für das Kubik
meter umbauten Raum kosten würde, hat man nur die 
Bausumme nach dem Ortsdurchschnittspreise umzurech
nen.

Wenn in der hier beigefügten Abbildung 107 der 
Entwurf eines Hauses (^Vierfamilienhaus) wiedergegeben 
wird, so soll damit darauf aufmerksam gemacht werden, 
daß das Werk nicht nur nach jeder Richtung muster
gültiges, sondern auch zum praktischen Gebrauche durch
aus verwendbares Material enthält. K.

Bekanntmachung des Reichskanzlers, betr. die Einrichtung und den Betrieb der 
Bleihütten, vom 13. Juli 1905 (R.G.B1. S. 545).

A uf Grund des § 120 e der Gewerbeordnung hat der 
Bundesrat über die Einrichtung und den Betrieb der Blei
hütten folgende Vorschriften erlassen.

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n .
§ 1. Die Räum e, in denen Bleierze geröstet, ge

sintert oder geschmolzen, W erkblei gewonnen und weiter 
verarbeitet, Reichblei abgetrieben, Glätte, Mennige oder 
andere oxydische Bleiverbindungen hergestellt, gemahlen, 
gesiebt, gelagert und verpackt werden oder Zinkschaum 
abdestilliert wird, müssen geräumig, hoch und so einge
richtet sein, daß in ihnen ein ausreichender beständiger 
Luftwechsel stattfindet.

Sie müssen mit einem ebenen und festen Fußboden 
versehen sein, der eine leichte Beseitigung des Staubes 
auf feuchtem W ege gestattet.

D ie Wände müssen, damit Staubansammlung ver
mieden wird, eine ebene Oberfläche haben; sie müssen 
mindestens einmal jährlich entweder abgewaschen oder 
mit Kalk angestrichen werden. Diese Bestimmung findet 
auf Röstschuppen mit Holzwänden keine Anwendung.

§ 2. Für die Arbeiter an den Öfen und Schmelz
kesseln muß in der Nähe der Arbeitsstellen gutes gegen 
Eindringen von Staub geschütztes Trinkwasser in reichen 
Mengen derart bereit gehalten werden, daß sie es jeder
zeit bequem erreichen können, ohne ins Freie zu treten.

In der Nähe der Ofen sind Einrichtungen zum B e
sprengen des Fußbodens anzubringen.

D er Fußboden der im § 1 bezeichneten Räume ist 
mindestens täglich einmal feucht zu reinigen.

§ 3. Aufbereitete Bleierze und bleihaltige Hütten
produkte dürfen, wenn sie nicht feucht sind, nur in 
Apparaten zerkleinert w erden, die so eingerichtet sind, 
daß das Eindringen von Staub in die Arbeitsräume tunlichst 
verhindert wird. Auf das Röstgut aus den Konvertern 
findet diese Bestimmung keine Anwendung.

Säcke, in denen Bleierze oder bleihaltige Stoffe ver

packt waren, dürfen nur in staubdichten Apparaten oder 
durch Waschen entstaubt und gereinigt werden.

§ 4. Die zum Beschicken der Schachtöfen bestimmten 
bleihaltigen Stoffe müssen , wenn sie oxydisch sind und 
stauben, angefeuchtet werden, bevor sie, mit anderen 
Materialien gemischt, aut dem Gichtboden gelagert und 
in die Schachtöfen eingeführt werden. Auf das R öst
gut aus den Konvertern findet diese Bestimmung keine 
Anwendung.

§ 5. Staub, Gase und Bleidämpfe, die den Öfen 
und Konvertern, den Abstichrinnen, den Abstichkesseln, 
den Vorsumpf-, den Schlackentiegeln, den Schlacken
wagen oder den Schlackentriften und deu aus den Öfen 
gezogenen glühenden Rückständen sowie den Raffinier
kesseln entweichen, müssen möglichst nahe an der Aus
trittsstelle abgefangen und unschädlich abgeführt werden.

Flugstaubkammern und Flugstaubkanäle sowie aus
geblasene Öfen sind, wenn sie von den Arbeitern be
treten werden müssen, vor dem Ausräumen ausreichend 
abzukühlen und zu durchlüften.
B e s o n d e r e  V o r s c h r i f t e n  f ür  d i e  B e t r i e b s 
a b t e i l u n g e n ,  i n  d e n e n  B l e i f a r b e n  h e r g e 

s t e l l t  w e r d e n .
§ 6. Beim Mahlen, Sieben und Packen trockener 

bleihaltiger Stoffe, beim Beschicken und Entleeren der 
Glätte- und Mennigeöfen, beim Mennigebeuteln und bei 
sonstigen Verrichtungen, bei denen sich bleihaltiger 
Staub entwickelt, muß durch Absauge- und Abführungs
Vorkehrungen oder durch andere geeignete Vorrichtungen 
das Eintreten von Staub in die Arbeitsräume verhindert 
werden.

§ 7. Apparate, welche bleihaltigen Staub entwickeln, 
müssen, insoweit nicht nach ihrer Einrichtung und Be
nutzungsart das Austreten von Staub wirksam verhütet 
wird, an allen Fugen durch dicke Lagen von Filz oder 
W ollenzeug oder durch Vorrichtungen von gleicher W ir
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kung so abgedichtet sein, daß das Eintreten des Staubes 
in den Arbeitsraum verhindert wird.

Apparate dieser Art müssen mit Einrichtungen ver
sehen sein, welche eine Spannung der Luft in ihnen ver
hindern. Sie dürfen erst dann geöffnet werden, wenn der 
in ihnen entwickelte Staub sich abgesetzt hat und völlig 
abgekühlt ist.

B e s o n d e r e  V o r s c h r i f t e n  f ür  d i e  Z i n k s c h a u m 
d e s t i l l a t i o n s a n l a g e n .

§ 8. Neu zu erbauende Zinkschaumdestillationsöfen, 
für die gemäß §§ 16 ff., § 25 der Gewerbeordnung eine 
besondere Genehmigung erforderlich ist, müssen so an
gelegt werden, daß

1. vor ihren Beschickungsöffnungen ein lichter Kaum 
von mindestens 3 Meter vorhanden ist,

2. die unter den Destillationsräumen etwa vorhandenen 
Gänge (Röschen) geräumig, im Scheitel mindestens 
3,5 Meter hoch, hell und luftig sind.
§ 9. Staub, Gase und Dämpfe, die den Zinkschaum

destillationsöfen entweichen, müssen möglichst nahe an 
der Austrittstelle abgefangen und zum Hüttenraume hin
ausgeführt werden.

Durch geeignete Ausführungsvorkehrungen muß auch 
das Eindringen der Eeuerungsgase in den Hüttenraum 
tunlichst verhindert werden.

§ 10. Das Sieben und Verpacken der bei der Zink
schaumdestillation gewonnenen Nebenprodukte (Poussi&re, 
Elugstaub) darf nur in einem besonderen, von anderen 
Arbeitsräumen getrennten Raume ausgeführt werden, der 
den Vorschritten des § 1 entspricht.

Das Sieben darf nur in Apparaten vorgenommen 
werden, die so eingerichtet sind, daß eine Verstaubung 
nach außen nicht stattfinden kann.

B e s c h ä f t i g u n g  v o n  A r b e it e r n .
§ 11. Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern darf 

in den im § 1 bezeichneten Räumen, in den Flugstaub
kammern und Flugstaubkanälen und beim Transporte des 
Flugstaubes eine Beschäftigung nicht gewährt und der 
Aufenthalt in den genannten Räumen nicht gestattet werden.

§ 12. In den im § 1 bezeichneten Räumen, in den 
Flugstaubkammern und Flugstaubkanälen, sowie zum Trans
porte des Flugstaubs dürfen Personen zur Beschäftigung 
neu nur eingestellt werden, wenn durch ein Zeugnis eines 
von der höheren Verwaltungsbehörde dazu ermächtigten 
Arztes bescheinigt wird, daß weder ihre Gesundheit noch 
ihre körperliche Entwickelung zu Bedenken gegen die 
Beschäftigung Anlaß geben. Die Bescheinigungen sind 
zu sammeln, aufzubewahren und dem Gewerbe-Aufsichts
beamten (§ 139 b der G.O.) sowie dem zuständigen Me
dizinalbeamten auf Verlangen vorzulegen.

§ 13. D ie bei der Bedienung der Schachtöfen tä
tigen Arbeiter, abgesehen von den Arbeitern auf den 
Gichtböden, dürfen nicht länger als acht Stunden täglich 
beschäftigt werden. Dasselbe gilt für Arbeiter, die im 
Innern kaltgestellter Ofen beschäftigt sind oder beim Aus
räumen von Flugstaubkammern und Flugstaubkanälen, 
welche nassen Flugstaub enthalten.

Beim Ausräumen von Flugstaubkammern und Flug
staubkanälen, die trockenen Flugstaub enthalten, dürfen

Arbeiter im Innern der Kammern und Kanäle täglich 
höchstens vier Stunden mit Räumungs- und Transport
arbeiten dieser Art, überhaupt aber nicht länger als acht 
Stunden täglich beschäftigt werden.

Die übrigen Arbeiter, welche in den im § I  bezeich
neten Räumen arbeiten, dürfen innerhalb eines Zeitraums 
von vierundzwanzig Stunden nicht länger als zehn Stunden 
ausschließlich der Pausen beschäftigt werden.

Ausgenommen von den vorstehenden Bestimmungen 
sind diejenigen Arbeiter, welche zur Herbeiführung des 
wöchentlichen Schichtwechsels mit Arbeiten beschäftigt 
w erden, die nach den reichsgesetzlichen Bestimmungen 
über die Ausnahmen von der Sonntagsruhe erlaubt sind.

A r b e i _ t s k l e i d e r ,  W a s c h g e l e g e n h e i t  u n d  
d e r g l e i c h e n .

§ 14. Der Arbeitgeber hat die mit dem Ausräumen 
der Flugstaubkammern und Flugstaubkanäle, die mit der 
Ausbesserung kalt gestellter O fen , sowie die mit dem 
Mahlen, Sieben und Verpacken von Glätte, Mennige und 
anderen Bleifarben beschäftigten Arbeiter mit vollständigen 
Arbeitsanzügen einschließlich einer Mütze, sowie mit 
Mundschützern (Respiratoren, Mundschwämmen oder 
dergleichen) zu versehen.

§ 15. Arbeiten, bei denen eine Berührung mit ge
lösten Bleisalzen stattfindet, darf der Arbeitgeber nur 
durch Arbeiter ausführen lassen, welche entweder zuvor 
die Hände entweder eingefettet oder mit undurchlässigen 
Handschuhen versehen haben.

§ 16. Die in den §§ 14, 15 bezeichneten Arbeits
anzüge , Mundschützer (Respiratoren, Mundschwämme 
oder dergleichen) und Handschuhe hat der Arbeitgeber 
jeden damit zu versehenden Arbeiter besonders in aus
reichender Zahl und zweckentsprechneder Beschaffen
heit zu überweisen. Er hat dafür Sorge zu tragen, daß 
diese Gegenstände stets ihrer Bestimmung gemäß und 
nur von denjenigen Arbeitern benutzt werden, welchen 
sie zugewiesen sind, und daß sie in bestimmten Zwischen
räumen , und zwar die Arbeitsanzüge mindestens jede 
W oche, die Mundschützer (Respiratoren, Mundschwämme 
oder dergleichen) und Handschuhe vor jedem Gebrauche 
gereinigt und während der Z eit, wo sie sich nicht im 
Gebrauche befinden, an dem für jeden Gegenstand zu be
stimmenden Platze aufbewahrt werden.

§ 17. In einem staubfreien Teile der Anlage muß 
für die Arbeiter ein W asch- und Ankleideraum und, ge
trennt davon, ein Speiseraum vorhanden sein. Beide 
Räume müssen sauber und staubfrei gehalten und während 
der kalten Jahreszeit geheizt werden. A n  einer ge
eigneten Stelle muß sich Gelegenheit zum Erwärmen der 
Speisen befinden.

In dem Wasch- und Ankleideraum müssen Wasser, 
Seife und Handtücher sowie Einrichtungen zur getrennten 
Verwahrung der Arbeitsanzüge und derjenigen Kleidungs
stücke, welche vor Beginn der Arbeit abgelegt werden, 
in ausreichender Menge vorhanden sein.

D er Arbeitgeber hat den mit dem Ausräumen und 
Reinigen der Flugstaubkammern, Flugstaubkanäle und 
der kaltgestellten Öfen beschäftigten Arbeitern täglich 
nach Beendigung dieser A rbeit, den übrigen mit oxy-
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dischen bleihaltigen Stoffen in Berührung kommenden 
Arbeitern mindestens einmal wöchentlich während der 
Arbeitszeit Gelegenheit zu geben, in einem geeigneten, 
während der kalten Jahreszeit geheizten Raume innerhalb 
des Betriebsanlage ein warmes Bad zu nehmen.

Ü b e r w a c h u n g  d e s  G e s u n d h e i t s z u s t a n d e s .
§ 18. Der Arbeitgeber hat die Überwachung des Ge

sundheitszustandes der Arbeiter einem von der höheren Y er 
waltungsbehörde hierzu ermächtigten, dem Gewerbe-Auf
sichtsbeamten (§ 139b der G.O.) namhaft zu machenden 
Arzte zu übertragen, von diesem mindestens einmal m o
natlich die Arbeiter im Betrieb aufsuchen und bei ihnen 
auf die Anzeichen etwa vorhandener Bleierkrankung 
achten zu lassen.

D er Arbeitgeber darf Arbeiter, die nach ärztlichem 
Urteil einer Bleierkrankung verdächtig sind, zur Beschäf
tigung in den im § 1 bezeichneten Räumen, zum Aus
räumen der Flugstaubkammern, Flugstaubkanäle und kalt
gestellten Öffnungen und zum Transporte des Flugstaubes 
bis zu ihrer völligen Genesung nicht zulassen. Solche 
Arbeiter, die sich den Einwirkungen des Bleies gegen
über besonders empfindlich erweisen, sind dauernd von 
jenen Beschäftigungen auszuschließen.

§ 19. D er Arbeitgeber ist verpflichtet, zur K on
trolle über den W echsel und Bestand, sowie über den 
Gesundheitszustand der Arbeiter ein Buch zu führen oder 
durch einen Betriebsbeamten führen zu lassen. Er ist 
für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Eintragungen, 
soweit sie nicht vom  Arzte bewirkt werden, verantwort
lich.

Dieses Kontrollbuch muß enthalten:
1. den Namen dessen, welcher das Buch führt,
2. den Namen des mit der Überwachung des Gesund

heitszustandes der Arbeiter beauftragten Arztes,
3. V or- und Zunamen, Alter, W ohnort, Tag des E in

tritts und des Austritts jedes Arbeiters, sowie die 
A rt seiner Beschäftigung,

4. den Tag und die Art der Erkrankung eines A r
beiters,

5. den Tag der Genesung,
6. die Tage und Ergebnisse der im § 18 vorgeschrie

benen allgemeinen ärztlichen Untersuchungen.
Das Krankenbuch ist dem Gewerbe-Aufsichtsbeamten 

(§ 136b der G.O.) sowie dem zuständigen Medizinalbe
amten auf Verlangen vorzulegen.

S c h l u ß b e s t i m m u n g e n .
§ 20. Der Arbeitgeber hat für die Arbeiter ver

bindliche Vorschriften folgenden Inhalts zu erlassen:
1. Die Arbeiter dürfen Nahrungsmittel nicht in die A r

beitsräume mitnehmen. Das Einnehmen der Mahl
zeiten ist nur außerhalb der Arbeitsräume gestattet.

2. D ie Arbeiter dürfen erst dann den Speiseraum be
treten, Mahlzeiten einnehmen oder die Hütte ver
lassen, wenn sie zuvor ihre Arbeitsanzüge (§  14) ab
gelegt und die Hände und Gesicht sorgfältig ge
waschen haben.

3. Die Arbeiter haben die Arbeitsanzüge, Mundschützer 
(Respiratoren, Mundschwämme oder dergleichen) und 
Handschuhe in denjenigen Arbeitsräumen und bei 
denjenigen Arbeiten, für welche sie geliefert sind, 
zu benutzen.

4. Das Rauchen von Zigarren und Zigaretten während 
der Arbeit ist verboten.

5. Die in der Anlage vorhandene Badeeinrichtung soll 
von den mit dem Ausräumen und Reinigen der Flug
staubkammern, Flugstaubkanäle und kaltgestellten 
Öfen beschäftigten Arbeitern täglich nach Beendi
gung dieser Arbeit, von den übrigen mit oxydischen 
bleihaltigen Stoffen in Berührung kommenden A r
beitern einmal wöchentlich benutzt werden. Diese 
Vorschrift findet auf diejenigen Arbeiter keine A n 
wendung, für welche das Baden von dem im § 18 
bezeichneten Arzte als unzuträglich erachtet wird. 
Außerdem ist in den zu erlassenden Vorschriften

vorzusehen, daß Arbeiter, welche trotz wiederholter W ar
nung den vorstehend bezeichneten Vorschriften zuwider
handeln, vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne 
Aufkündigung entlassen werden können.

Ist für den Hütteubetrieb eine Arbeitsordnung er
lassen (§ 143a der G ,0.), so sind die vorstehend bezeich
neten Vorschriften in die Arbeitsordnung aufzunehmen.

§ 21. In jedem  Arbeitsraume sowie in dem Ankleide- 
oder dem Speiseraume muß eine Abschrift oder ein A b 
druck dieser Bestimmungen und der gemäß § 20 vom A r
beitgeber erlassenen Vorschriften an einer in die Augen 
fallenden Stelle aushängen.

Der Arbeitgeber ist für die Handhabung der im 
§ 20 Abs. 1 bezeichneten Vorschriften verantwortlich. 
Er hat einen Meister oder Vorarbeiter zu beauftragen, 
die genaue Befolgung der im § 20 Abs. 1 unter Nr. 2 
und 5 vorgesehenen Bestimmungen ständig zu überwachen. 
D ie zur Überwachung bestellte Person ist nach Maßgabe 
des im § 151 der Gewerbeordnung für die Befolgung der 
Vorschriften und für die Anwendung der nötigen Vor
sicht verantwortlich.

§ 22. Neue Bleihütten dürfen erst in Betrieb ge
setzt werden, nachdem ihre Errichtung dem zuständigen 
Gewerbe-Aufsichtsbeamten (§ 139b der G.O.) angezeigt 
ist. Dieser hat nach Empfang der Anzeige durch per
sönliche Revision festzustellen, ob die Einrichtung der 
Hütte den erlassenen Vorschriften entspricht.

§ 23. Die vorstehenden Bestimmungen treten mit 
dem 1. Januar 1906 in Kraft.

Soweit zur Durchführung der Vorschriften der §§ 1,
5 Abs. 1, §§ 6, 9, 10 und 17 bauliche Veränderungen 
erforderlich sind, können hierzu von der höheren Ver
waltungsbehörde Fristen bis höchstens 1. Januar 1908 
gewährt werden.

Wenn es aus überwiegenden Gründen des öffentlichen 
Interesses dringend geboten ist, kann der Bundesrat für 
einzelne Betriebe diese Frist bis zum 1. Januar 1913 ver
längern, auch bis dahin Ausnahmen von den Vorschriften 
des § 13 Abs. 1 und 2 zulassen.
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Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.
Vom  30. Oktober 1905 an.

Kl. 42 c. D. 15726. Fliissigkeitsstandanzeiger an Be
hältern für feuergefährliche Flüssigkeiten. Fa.
F. D o r a n d t ,  C ö l n .  22. 3. 05.

Kl. 4T d. W . 21323. Vorrichtung zum Festhalten 
und Verbinden von Treibriemen. J o e l  F. W a t z ,  
S t o c k h o  I m ;  V ertr.: Dr. A . Levy, Pat.-Anw., Ber
lin SW . 11. 27. 1. 03.

Vom  6. November 1905 an.
Kl. 15 d. M. 25658. Schutzvorrichtung für Cylinder- 

Schnellpressen. M a s c h i n e n f a b r i k  R o c k s t r o h  
& S c h n e i d e r  N a c h f .  A .-G ., D r e s d e n - H e i d e 
n a u. 17. 6. 04.

Kl. 46 c. B. 39272. Sicherheitsvorrichtung fiir das 
Anlassen von Explosionskraftmaschinen. W i l l y  
B ä c h t o l d ,  S t e c k b o r n ,  S c h w e i z ;  Vertr.: 
Max Löser, Pat.-Anw., Dresden 9. 21. 2. 05.

(üebrancIisnmster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom  30. Okt. 1905.

Kl. 15 g. 262678. Fingerschntz fiir Maschinenschrei
ber. E d m u n d  R e u m ,  E i s e n b a c h ,  S c h w a r z  w. 

Kl. 21 a. 262501. Schutzvorrichtung für Telephon
hörer, mit Gummiband zum Befestigen. M o r i t z  
R o s e n f e l d ,  W o r m s .

Kl. 26 b. 262554. Explosionssicherer Azetylengas
erzeuger, bei weichem eine Nachwurfvorrichtung durch 
den auf- und niedersteigenden Gasometer betätigt wird 
und ein Signal vor gänzlicher Entleerung des Karbid
behälters sichtbar wird. J o h a n n  B a c h e r ,  A u g s 
b u r g ,  Bleichstr. 20.

Kl. 30 d. 262 650. Röntgenschutzschiirze mit Hand
auflagen. F a b r i k  e l e k t r i s c h e r  A p p a r a t e  D r .  
M a x  L e v y ,  B e r l i n .

Kl. 37 c. 262308. Zusammenlegbares und fiir jede 
Dachneigung einstellbaresDachsclmtzgeriist. H e i n 
r i c h  C h r i s t i a n  H a n s e l ,  G i e ß e n .

Vom 6. November 1905.
Kl. 27 b. 262762. Kompressor mit über der Arbeits

kurbel angeordneter Schutzkappe. V e r e i n i g t e  
M a s c h i n e n f a b r i k  A u g s b u r g  u n d  M a s c h i n e n 
b a u g e s e l l s c h a f t  N ü r n b e r g  A .-G .,  A u g s b u r g .

Kl. 30 f. 262803. Vorrichtung zur künstlichen At
mung. F. & M, L a u t e n s c h l ä g e r ,  B e r l i n .

Kl 34 c. 262135. Fensterschutzrahmen zur Verhütung 
von Unfällen beim Putzen nach außen schlagender 
Fenster. R i c h a r d  S i l w a r ,  H a m b u r g ,  Mendel- 
sohnstr. 17.

KL 47 d. 262898. Beim Zerreifsen eines Treibrie
mens wirksame Vorrichtung zur selbsttätigen Aus
rückung mittels eines mit dem Vorgelegetreibrie
men-Ausrücker verbundenen Riemenspanners. E m i l  
M a r o l d ,  B e r l i n ,  Adalbertstr. 51. 

K l. 65 a 262796. Rettungsapparat fiir Schiffbrüchige,

bestehend aus einer Pelerine mit eingenähtem Luft
schlauch mit Ventil und einem Schnallgürtel. Ch r i s t i a n  
P e t e r s e n ,  O s c h a t z .

Patente.
Deutschland.

Kl. 35 a . 165581 vom 12. April 1905. M a s c h i n e n 
f a b r i k  R h e i n  u n d  L a h n ,  G a u h e ,  G o c k e l
& C i e  i n  O b e r l a h n s t e i n  a. R h . Schntzman- 
tel für Fördergefäfse aller Art. (Fig. 168 u. 169.)

D er Schutzmantel ist der Form des Fördergefäßes 
entsprechend gestaltet und mit Füßen c versehen, die sich 
auf den Boden e öder einen in einer Zwischenetage ein
geschalteten W iderstand aufsetzen, sobald sich das För
dergefäß diesem Punkte in der Richtung nach abwärts 
entgegenbewegt. Sobald der Boden des Fördergefäßes 
gleichfalls an diesem Punkte angelangt ist (Fig. 168), ist 
der Laderaum völlig frei gegeben und das Fördergefäß 
kann ungehindert ent- und beladen werden. Sobald das 
Fördergefäß jedoch  wieder angehoben wird, bleibt der

Fig. 168.

Schutzmantel einstweilen so lange auf seiner festen U n
terlage e stehen, bis in halber H öhe des Schutzmantels 
oder des Fördergefäßes angeordnete Anschläge am an
deren Teile angeordnete Anschläge berühren. Alsdann 
bleibt der Schutzmantel auf diesen Anschlägen in der 
aus Fig. 169 ersichtlichen Lage hängen und umschließt 
mithin während der W eiterbewegung des Fördergefäßes 
den Laderaum desselben.

Soll das Fördergefäß b während des Hebens an einer 
Zwischenetage halten, so läßt man dasselbe samt Schutz
mantel zunächst so weit hoch gehen, bis die Füße des 
Schutzmantels den Fußboden der betreffenden Haltestelle 
überschritten haben, worauf man den festen Widerstand 
e einschaltet und das Fördergefäß um so viel sinken 
läßt, bis die in Fig. 168 dargestellte Lage erreicht ist. 
Kl. 47 a. 164975 vom 19. Mai 1904. R u d o l p h  F l o t t  

u n d  W i l l y  S c h u l z e  in G e n t h i n .  Schutzvor
richtung fiir gegeneinander bewegliche Teile an 
Maschinen. (F'ig. 170 u. 171.)

Bei den bisher bekannten Schutzvorrichtungen an
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Druckmaschinen kommt ein Schutzbügel in Anwendung. 
Dieser Schutzbügel sitzt meist an drehbaren Hebeln, die 
verhältnismäßig lang und daher sehr schwer sind, so daß 
der Arbeiter bei zu spätem Zurückziehen einen kräftigen 
Schlag gegen die Hand erhält.

Um diesen Ubelstand zu vermindern, wird der Bü
gel am feststehenden Teil der Maschine leicht beweglich 
in Führungen gelagert, so daß auch bei geringem Anstoß 
der Hand an den Bügel die Ausrückvorrichtung in Tä-

stab c in Verbindung stehen. Die Schiene a ist durch 
eine Stange d mit einem am Maschinengestell drehbar 
gelagerten H ebel e verbunden, welcher über seinen dreh
baren Mittelpunkt hinaus mit einem Schubdaumen oder 
Exzenter f  ausgerüstet ist, der auf eine an dem festen 
Zapfen g  drehbar angebrachte Sperrklinke h einwirkt. 
Gegen eine Sperrnase i dieser Klinke drückt von unten 
eine an der Ausrückwelle k sitzender Arm 1. An einen 
zweiten Arm m der W elle k greift eine kräftige Feder

tigkeit gesetzt wird. Die Vorrichtung kann jedoch  nicht 
nur an Druckpressen, sondern auch an beliebigen anderen 
Maschinen vorteilhafte Verwendung finden, bei welchen 
gegeneinander sich bewegende Teile vorhanden sind, durch 
die eine Verletzung irgendwelcher Art herbeigeführt 
werden könnte.

Bei der in den Figuren 170 u. 171 dargestellten 
Ausführungsform für eine Druckpresse ist die Schutz
schiene a an Leisten b befestigt, die am Maschinengestell 
geführt sind und oben miteinander durch einen Quer-

Fig. 171.

n an, welche bestrebt ist, die W elle k in der Pfeilrich
tung zu drehen.

Die Schiene a, welche mit den angeschlossenen Tei
len durch ein Gegengewicht z ausgeglichen ist, ragt um 
ein beträchtliches vor der Druckebene der Form vor. 
Ereignet sich der Fall, daß während der Druckarbeit der 
W ärter seine H and zu spät zurückzieht, so daß diese von 
dem Tiegel oder von der Bremsplatte gegen die Schiene 
a geschleudert wird, so bewegt sich diese Schiene auf
wärts und bewirkt unter Vermittelung der Stange d eine
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Drehung des Hebels e. Der Schubdaumen f  dieses H e
bels wirkt dann derart auf die Klinke h ein, daß die 
Nase i beiseite geschoben und der Arm 1 freigegeben 
wird. Die Welle k vermag sich somit unter Einwirkung 
der Feder n in der Pfeilrichtung zu drehen, wodurch 
mittels einer besonderen Ausrückvorrichtung der Antrieb 
unterbrochen und die Maschine festgehalten wird. Diese 
Ausrückung erfolgt so schnell, daß die zwischen die ge
geneinander sich bewegenden Teile der Maschine einge
führte Hand nicht festgeklemmt oder verletzt werden 
kann.
K l. 81 e. 164911  vom 17. November 1903. R i c h a r d  

W e b e r  i n  M e i ß e n  i. S. H ebelade zum  Entladen 
und Beladen von W agen od er sonstigen  T ran sport
geräten .

Fig.
Die Hebelade besteht aus einem Handhebel a, wel

cher eine mittels Scharnierhebel c an einer Unterlage 
aus L l - Eisen befestigte Tragschiene t parallel zu sich 
zu sich hebt und senkt. Derartige Hebeladen werden zu 
beiden Seiten des zu entladenden oder beladenden W a
gens so angeordnet, daß ihre Tragschienen t unter vor
springenden Teilen des Ladegutes oder der das Ladegut 
tragenden Rahmen liegen. (Fig. 172.)

Die Handhebel a werden hierauf nacheinander hoch
gezogen , . wodurch die Schienen t unter das Ladegut 
bezw. den das Ladegut tragenden Rahmen fassen und 
dieses anheben. Der W agen kann jetzt unter dem Lade
gut fortgezogen und letzteres durch Umlegen der Hand
hebel auf eine Unterlage o. dgl. aufgesetzt werden.

Sprechsaal.
U nfallverhütung an A brichtm aschinen. In Nr. 10

dieser Zeitschrift ist der Schluß der Verhandlung der 
Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisions
ingenieure in Dessau erörtert.

Sehr interessant ist die von Herrn Ingenieur Specht 
besprochene Sicherheitswelle, die wohl unstreitig als 
beste Vorrichtung zur Verhütung von Unfällen an Ab
richtmaschinen gilt.

Es ist nur zu bewundern, daß seitens einer der be- 
deutensten Holzbearbeitungsmaschinenfabriken solche Auf
stellungen, wie in dem Berichte erwähnt, gemacht werden; 
denn meiner Ansicht nach rühren die schweren Unglücks
fälle bei Abrichtmaschinen mit Vierkantwellen davon 
her, daß der Arbeiter beim Ausgleiten direkt in die 
große Öffnung zwischen dem Vierkant und den Stahl
lippen gerät und die Finger dadurch abgedrückt werden.

172.

Dies ist doch, wie klar aus der Abbildung im G.-T. R. 
Nr. 4 vom 15. August 1905 ersichtlich, bei der Sicher
heitswelle ganz unmöglich und können demzufolge auch 
nur leichte Verletzungen Vorkommen.

Erwähnt sei noch, daß wohl keine Fabrik die Messer
4 mm vorstehen läßt sondern höchstens 1— l ‘ As mm.

Unglücksfälle an Abrichtmaschinen ganz zu ver
meiden ist nie m öglich , sie kommen fast täglich vor; 
infolgedessen wäre es meiner Ansicht nach für den Ver
ein Deutscher Revisionsingenieure von Interesse zu er
fahren, ob mit der Sicherheitswelle schon Verletzungen 
vorgekommen und wie dieselben ausgefallen sind; der 
Fabrikant wird hierüber jedenfalls unterrichtet sein.

Auch wäre eB angebracht, Fabrikanten, die Sicher
heitswellen in Betrieb haben zu bitten, ihre Ansicht und 
Erfahrung dem Verein mitzuteilen oder im G.-T. R. zu 
veröffentlichen.

Diese im Verhältnis kleine Arbeit seitens des Ver
eins Deutscher Revisionsingenieure würde jedenfalls durch 
das sich dann bildende Urteil reichlich belohnt werden.

G. E. A.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
Gemäß Beschluß der 12. Hauptversammlung bitte 

ich die Herren M itglieder Verzeichnisse derjenigen Hotels, 
in denen sie abzusteigen pflegen und die sie empfehlen 
können, an die Adresse des Herrn R o b e r t  S c h e f f -  
l e r ,  B e r 1 i n - F  r i e d e n a u , W i 1 h e 1 m s h ö h e r -  
s t r a ß e  9, einzusenden. Zusammenstellung dieser 
Listen wird den Herren Mitgliedern se in erze it zugehen.

Der V orsitzende 
G a r y .

Für die Schriftleitung verantwortlich : Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Gross-Lichterfelde-W . 
-  Druck der Buchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H., Koitzsch.
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Transport- und Abfüllvorrichtungen für ätzende Flüssigkeiten,*)
Von Ingenieur G. B rau ne in C öln , technischer Aufsichtsbeamter der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.

(Schluß.)

Sehr geeignet für den Säuretransport, be
sonders für Salzsäure und Salpetersäure, sind 
auch die sogenannten Topfwagen (Fig. 173). Es 
werden in der Regel zwölf Steinzeugtöpfe zu 
800 1 Inhalt, oder zehn Töpfe zu 1000 1 auf 
einem Eisenbahnwaggon montiert.

Die eisernen Fässer eignen sich wie die 
Kesselwagen zum Transport innerhalb und außer-

Fig. 173.

halb der Fabrik, sowohl für Schwefelsäure, als 
auch für Laugen, Benzin etc. Es sind dies 
cylindrische Blechgefäße, welche mit zwei Schutz
ringen versehen sind und eine mittels gußeisernem 
Schraubstopfen verschließbare und abzudichtende 
Öffnung besitzen. Früher wurden diese Fässer 
nur genietet, jetzt aber werden sie mittels des 
elektrischen Schweißverfahrens geschweißt.

Am meisten werden wohl zum Transport in 
den chemischen Fabriken die gläsernen Säure
ballons benutzt; es sind dies Flaschen, welche 
60 1 fassen und mittels Stroh in einem soge
nannten Flaschenkorbe verpackt werden, um sie

*) Vortrag, gehalten bei der 12. Hauptversammlung 
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure in Dessau 
am 4. September 1905.

gegen Stöße widerstandsfähiger zu machen. Auf 
die Verpackung der in Glasballons zum Versand 
kommenden Salpetersäure ist ganz besondere 
Vorsicht zu verwenden, damit nicht die Gefäße 
zerspringen und Säure auf die Strohpackung 
spritzt; es würde dies die starke Entwicklung 
nitroser Gase und eine Entzündung des Pack
materials zur Folge haben. Sämtliche für Sal
petersäure zur Verwendung kommenden Körbe, 
sowie der Strohinhalt müssen vor dem Gebrauch 
mit einer Lösung von Glaubersalz, Chlorkalzium, 
Wasserglas, Alaun oder ändern, die Oxydations
wirkung der Salpetersäure hemmenden Materialien 
gründlich durchtränkt werden. Die Ballons sind 
auch vor der Einwirkung des Sonnenlichts zu 
bewahren, weil dieses die Salpetersäure unter 
Entwicklung von Sauerstoff zersetzt, und die 
nitroseh Gase in fest verschlossenen Ballons 
einen Druck erzeugen, der ein Zerspringen ver
ursachen kann.

Neuerdings haben sich die Blechmantelkörbe 
der Mauser-Eisenwerke in Cöln-Ehrenfeld sehr 
gut eingeführt (siehe Fig. 174 bis 176). Solche 
Vollmantelkörbe mit Deckel verschließen den 
Ballon vollständig und halten das Füllmaterial, 
sei es Stroh, Torf oder Kieselguhr, dicht im 
Behälter, wodurch die Bruch- und Feuersgefahr 
verhindert wird. Zur Vermeidung des lästigen 
Imprägnierungsverfahrens von Füllmaterial wer
den ferner die Vollmantelkörbe meist mit eisernen 
Tragbändereinsätzen versehen, wodurch jegliches 
Füllmaterial in Wegfall kommt. Die Flasche 
wird einfach in die nachgiebigen, stark anpressen
den Tragbänder eingesetzt und durch den Deckel, 
der den Flaschenhals federnd umfaßt, so ge
schlossen, daß sie vollständig unbeweglich aber 
doch elastisch gelagert und vor Bruch geschützt
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ist. Die Tragbänder sind mit Jute- oder Asbest
schnur umwickelt, sie haben oben und unten

Flüssigkeitslage momentan verändert. Der hier
bei erzeugte Flüssigkeitsstoß verursacht häufig 
so starke Wellenbewegung, daß ein Teil der 
Flüssigkeit aus der Ballonöffnung herausgeschleu-

nachgiebige Endungen, mit welchen durch Sprei
zung eine beliebig starke Anpressung der Flasche 
bewirkt werden kann, so daß diese vollständig 
fest und sicher im Behälter sitzt und der Korb 
auch ohne Deckel gebraucht werden kann.

Das umständliche Ausgießen von Flüssigkeiten 
aus einem solchen Transportballon in kleinere Ge
fäße erleichtern die bekannten Ballonkipper (siehe 
Fig. 177 u. 178). Es ist dies ein Gestell, welches 
aus zwei seitlichen festen Böcken besteht, zwischen 
denen sich ein zur Aufnahme des Ballons die
nender Eisenkorb bewegt. Der Ballon wird fest 
mit dem Eisenkorbe verbunden und kann dann 
durch Kippen des letzteren bis auf den letzten 
Tropfen entleert werden, ohne ein Umfallen des 
Ballons befürchten zu müssen.

Das Tragen der Ballonkörbe an den Henkeln 
sollte möglichst vermieden werden, da die Henkel 
bei dem schweren Gewicht häufig abreißen, der 
Ballon hinfällt und zerbricht, Es empfiehlt sich 
daher die Benutzung besonderer Ballontransport
karren (Fig. 17 9 u. 180).*)

Beim Abfüllen von Flüssigkeiten mittels der 
Ballonkipper wird durch das schnelle Wieder
aufrichten des Ballons in seinen Euhestand die

*) Von der Firma K ö t t g e n  & Co. in Bergisch-Gladbach,

Fig. 175.

Fig. 176.
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dert werden und den darüber gebeugten Arbeiter 
treffen kann; wenn es sieb um ätzende Flüssig
keiten handelt, gibt dies häufig böse Verbren
nungen. Einen vollständig ruhigen Auslauf erzielt 
man dagegen bei Anwendung der in Eig. 181 darge
stellten Ausgußhaube von M. Ei c ht e r s he i me r  
in Mannheim. Auf die Ballonöffnung ist eine aus 
Weichgummi hergestellte Haube B mit konischem 
Ausguß A  aus Hartgummi gestülpt, durch welche 
eine Hartgummiröhre in das Innere des Ballons 
geführt ist. Durch diese tritt beim Ausgießen 
Luft in das Gefäß, wodurch ein gleichmäßiger 
Auslauf erzielt wird.

Die Firma F r a n z  Cl o u t h  in Cöln-Nippes 
fertigt den in Fig. 182 dargestellten Säureballon
Entleerungsapparat, welcher das Kippen des Bal
lons entbehrlich macht und damit das Spritzen der

Fig. 177.

Säure verhindert. Durch Niederdrücken des 
Tretbalges mit dem Fuß wird der leere Teil des 
Glasballons mit komprimierter Luft gefüllt und

Fig. 178.

dem Ballon, ohne ihn zu bewegen, bis zu seiner 
vollständigen Entleerung jede beliebige Menge zu 
entnehmen. Die Hebung von 25— 30 Liter kann 
ohne Anstrengung in einer Minute bewirkt werden.

Für gewöhnlich werden zum Füllen und Ent
leeren der Säureballons einfache Heber benutzt, 
da diese ebenfalls die Entnahme beliebiger Mengen 
von Flüssigkeiten ohne Verspritzen gestatten und

Fig. 179.

mittels dieser die Säure durch das Glasrohr ge
drückt. Durch Herausziehen des Stopfens aus 
dem Schlauchansatz an der Kappe wird diese 
Wirkung plötzlich aufgehoben und der Auslauf 
sofort unterbrochen. Es ist demnach möglich,

ohne daß das Gefäß selbst gehoben oder gekippt 
zu werden braucht. Die gewöhnliche Form solcher 
Heber briugt jedoch andere schwere Gefahren 
mit sich, wenn sie mit dem Munde angesaugt 
werden müssen; auch hat die Benutzung von

Fig. 180.-
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vollgegossenen, gebogenen Röhren, die mit der 
Hand verschlossen gehalten werden, Verbren
nungen und andere Un
zuträglichkeiten im Ge
folge. Bei den von der 
Aktiengesellschaft Ver
einigte Tonwarenwerke 
in Charlottenburg, sowie 
dem Tonwarenwerk in 
Bettenhausen bei Cassel 
gefertigten Hebern wer
den diese Gefahren da
durch vermieden, daß sie 
nach Art der Spritz
flasche in Tätigkeit ge
setzt werden, ohne daß 
der betreffende Arbeiter Fig. 181 a.
überhaupt mit der Flüs
sigkeit irgendwie in Berührung kommt. Die eine 
Form der Heber (Fig. 183) wird durch Anblasen 
in Gang gesetzt und zwar genügt die mensch
liche Lungenkraft, um Flüssigkeiten bis zum 
spezifischen Gewicht von 1,35 in Bewegung zu

■ ■ , , . „ ... tilü ■
Fig. 182.

setzen. Das Ingangsetzen des eingetauchten 
Hebers erfolgt durch nicht zu starkes Blasen in 
den Stutzen e, wodurch die Ventilkugel c sich 
schließt, während die im Tauchschenkel T stehende 
Flüssigkeit das Ablaufrohr o füllt und in den Ab-

Fig. 181 b.

laufschenkel L eintritt, womit dann die Heber
wirkung gegeben ist. Der Stutzen e wird dann 
durch eine kleine Gummikappe verschlossen.
Durch stärkeres Blasen in e kann man den Heber 
außer Tätigkeit setzen. Der Stutzen d dient zum 
Einbringen der Ventilkugel und zum Reinigen.

Für schwerere Flüssigkeiten werden die Heber 
zum Angießen eingerichtet (Fig. 184). Durch das 
Angießen mit der Flüssigkeit wird der Heber 
so hoch gefüllt, daß die Flüssig
keit im oberen Schenkel von selbst 
abfließt, ohne daß der Arbeiter 
diesen Schenkel mit der Hand zu 

, berühren oder mit döm Munde 
daran zu saugen braucht; er kann 
also weder Säure an die Hand
noch in den Mund bekommen.

Der größte der hier abgebil
deten Heber (Fig. 185) ist zum 

?* Angießen eingerichtet und stellt 
einen sogenannten Waggonheber dar, wie sol
che zum Füllen der Ballons aus den Säure
transportwagen benutzt werden. Der Heber wird 
durch Füllen der am Ablaufschenkel befindlichen 
Kugel, während der Hahn des Ablaufschenkels 
geschlossen ist, und nachfolgendes Offnen des 
Hahnes in Gang gesetzt. Die obere Kugel
nimmt so viel Flüssigkeit auf, als dem in die
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Säure eintauchenden Schenkel entspricht. Durch 
die besondere Form des Hebers wird vermieden, 
daß sich beim Gebrauch an heißen Sommertagen 
durch die Wärmeeinwirkung Luftblasen bilden, 
die sich in dem gebogenen Teil absetzen und 
das Ausfiießen hindern würden. Die aus der 
Flüssigkeit sich ausscheidenden Gasblasen gehen

Fig. 184.

durch die obere Schlauchverbindung in die Ku
gel. Diese Einrichtung ist für ein sicheres Funk
tionieren des Hebers unentbehrlich.

Beim Abfüllen von rauchenden Säuren, be-

Fig. 185.

sonders von hochgradiger Sal
petersäure und rauchender Schwe
felsäure (Oleum) treten zu den 
Unfällen und Verbrennungen durch 
Säurespritzer noch die Gefahren 
der giftigen Dämpfe hinzu. Be
kannt ist die in den meisten Fällen 
tödliche Wirkung der eingeatmeten 
nitrosen Gase. Aber auch die Nach
barschaft einer solchen Arbeits
stätte wird beim Abfüllen derarti
ger Säuren in Mitleidenschaft ge
zogen, weshalb man im Laufe der 
Zeit mehrfach Vorrichtungen und 
Apparate zur Beseitigung dieser 
Ubelstände ersonnen hat. Herr 
Putzer,  technischer Leiter der Che
mischen Fabrik Einergraben bei 
Barmen, hat den in Fig. 186 dar
gestellten Abfülltrichter für rau
chende Säuren konstruiert, dessen 
Fabrikation die W  estdeutschen 
Steinzeug-, Chamotte- und Dinas- 
werke in Euskirchen (Rhein 1.) über
nommen haben.

Der Apparat ist aus säure
festem Steinzeug angefertigt und

*
Fig. 186.
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bestellt aus einem äußeren glockenförmigen, 
einen seitlichen, nach oben weisenden Stutzen 
tragenden Teil und einem inneren trichterför
migen Teil. Letzterer ist in der Glocke vertikal 
in jeder Richtung verstellbar und kann mit Hilfe 
von kleinen Nasen, die sein oben erweiterter Um
fang trägt und welche in entsprechende Ausspa
rungen des oben verengten Glockenteils passen, 
auf verschiedene Höhen festgestellt werden. Im 
unteren Teil des Glockeninnern findet sich eine 
kranzförmige Verengung, unter welcher einge
klemmt ein dicker, weicher Gummiring liegt.

Fig. 187.

Das Innenrohr dient zum Abführen der Flüssig
keit von oben nach unten, die äußere Glocke 
zum Abführen der Gase von unten nach oben. 
Handhabung und Wirkungsweise des Apparats 
lassen sich am besten an einem Beispiele er
läutern und zwar soll beschrieben werden, wie 
der Abfülltrichter beim Entleeren der Tourills 
einer Salpetersäure - Anlage benutzt wird (siehe 
Fig. 187). Man setzt zunächst den Trichter 
mit ganz heruntergelassenem Innenrohr auf den 
Hals des Glasballons, in welchen die Flüssigkeit 
abgezogen werden soll. Der weiche Gummiring, 
welcher als Puffer zwischen Steinzeug und Glas 
ient und letzteres vor Bruch sichert, dichtet

nun den oberen Flaschenhals ab. Jetzt wird 
die Flasche mit dem Trichter möglichst genau 
unter das Hahnende des Tourills geschoben, aus 
dem abgefüllt werden soll. Das Hahnende steht 
gewöhnlich immer zirka 85 cm vom Boden; diese 
Höhe ergibt sich von selbst, wenn man mittels 
gewöhnlichen Trichtern, wie es bisher geschah, 
in die zirka 70 cm hohen Glasballons abzufüllen 
hat. In diesem Falle bleiben noch einige Zenti
meter Spielraum zwischen Hahnende und oberer 
Trichtermiinduug. Um beide in Verbindung zu 
bringen, ergreift man nun das Innenrohr des 
Trichters bei seinem gezackten Rand und hebt 
es so weit, bis das Hahnende genügend tief in 
die Öffnung des Innenrohrs hineinragt. Eine 
kleine Drehung nach rechts oder links stellt das 
Innenrohr fest. Der gezackte Rand, der nach 
der Mündung zu etwas konisch abfällt, soll das 
Erfassen des Innenrohrs erleichtern und ver
hindert, daß sich der Arbeiter die Hände ver
brennt, wenn aus irgend einem Grunde der Innen
trichter mit Säure benetzt sein sollte. Zum Schluß 
hat man noch den seitlichen Stutzen des Trichters 
mit irgend einer saugend wirkenden Leitung zu 
verbinden. Man benutzt nämlich ein kurzes, ge
bogenes Bleirohr, dessen eines Ende ein wenig 
aufgetrieben ist und auf den Trichterstutzen paßt 
und dessen anderes Ende in ein etwas weiteres 
Saugrohr aus Ton, Eisen oder dergleichen locker 
hineingeht. Je nachdem der Glasballon etwas 
höher oder niedriger als sein Normalmaß war, 
schiebt sich dieses Ende etwas weniger oder 
mehr in das Saugrohr hinein. Diese Art der 
Verbindung macht die Verwendung von Gummi
schläuchen unnötig, die beim Abfüllen konzen
trierter Salpetersäure z. B. sehr leiden würden.

Das Abfüllen kann nun beginnen und ver
läuft völlig glatt, ohne daß irgend welche Dämpfe 
in den Raum gelangen oder daß Flüssigkeit ver
spritzt, selbst nicht bei ganz geöffnetem Hahn. 
Das Innere des Glasballons steht ständig in 
direkter Verbindung mit der Absaugestelle; die 
Flüssigkeit fällt ungehindert durch das Innen
rohr in den Ballon und die hierbei massenhaft 
frei werdenden nitrosen Dämpfe entweichen zu
sammen mit der verdrängten Luft ungehindert 
in den Schornstein.

Eine sehr ähnliche Abfüllvorrichtung für Salpe
tersäure hat die Firma Farbwerke vorm. Meister  
L u c i u s  & B r ü n i n g  in Höchst a. M. kon
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struiert. Der Apparat (Fig. 188) ist ebenfalls 
aus Ton hergestellt und funktioniert vorzüglich.

Fig. 189 zeigt einen einfachen Tontrichter, 
welcher zum Abfüllen von Salpetersäure in Glas
ballons dient. Im Innern des Trichters befindet

[Fig. 188.

Gase durch den seitlichen Stutzen b abgeleitet, 
bezw. abgesaugt werden können. Außerdem ist 
der Säurezulauf a oben noch möglichst überdeckt.

Einen sehr brauchbaren Apparat zum Ab
füllen von konzentrierter rauchender Salpeter
säure, durch den jedes Austreten von nitrosen 
Dämpfen in den Arbeitsraum vermieden wird, 
hat die Chemische Fabrik Griesheim - Elektron 
in Benutzung. Er besteht aus einer verdeckten 
schwingenden Bleirinne (Fig. 190), welche unter 
dem Ausfluß des Sammelgefäßes angebracht ist 
und von diesem bis zu dem zu füllenden Glas
ballon führt. Zur Abführung der aus der ab
gefüllten Salpetersäure entweichenden Dämpfe 
ist sie an eine Absaugevorrichtung angeschlossen. 
Der Apparat ist um einen unterhalb der Mitte 
angebrachten Bolzen drehbar, so daß die Glas
ballons bequem und sicher untergestellt werden 
können. Das Absaugerohr steht fest und trägt 
an seinem unteren Ende einen Bleilappen, der 
einen genügend dichten Abschluß bildet, wenn 
die Rinne auf- und abbewegt wird. Der ganze 
Apparat ist aus Blei hergestellt und kann von 
jedem Bleilöter angefertigt werden.

Es sind hier nur die eigentlichen Apparate 
zum Transport ätzender Flüssigkeiten und zum 
Abfüllen derselben behandelt und die Rohr
leitungen, Hähne und Ventile nicht in den Kreis 
der Betrachtung gezogen worden. Die möglichst 
unfallsichere Anlegung und Bedienung derselben 
ist ebenfalls von größter Wichtigkeit und richten

Fig. 189.

sich eine Scheidewand, durch welche bewirkt 
wird, daß die sich entwickelnden und von unten 
auf steigenden gesundheitsschädlichen nitrosen

Fig. 190.

die technischen Aufsichtsbeamten der Berufs
genossenschaft der chemischen Industrie auch 
hierauf andauernd ihr Augenmerk.
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Die Bedeutung des Nebenbetriebes bezüglich der Unfallversicherungspflichtigkeit.
Die Träger der durch das Unfallversicherungsgesetz 

geschaffenen Zwangsversicherung der industriellen Arbeit
nehmer gegen die Folgen von Betriebsunfällen, die Berufs
genossenschaften, sind für bestimmte Bezirke zu bilden 
und umfassen innerhalb derselben alle Betriebe der
jenigen Industriezweige, für welche sie gebildet sind.

Die Grundlage der Überweisung dieser Industrie
zweige an die einzelnen Berufsgenossenschaften bildet 
die als Ergebnis einer bezüglichen Zählung aufgestellte 
Reichs-Berufs-Statistik. Darnach waren alle Berufe in 
Gruppen, Klassen und Ordnungen eingeteilt und die Zu
weisung der unter das Unfallversicherungsgesetz fallenden 
Gruppen, Klassen oder Ordnungen konnte so vorzüglich 
geordnet werden, daß in fast durchweg allen Fällen die 
mit der Überweisung neu angemeldeter Betriebe an die zu
ständige Berufsgenossenschaft betrauten Beamten von 
vornherein die „richtige“ Berufsgenossenschaft feststellen 
können.

Allerdings muß darauf Bedacht genommen werden, 
daß der zu überweisende Betrieb keine Besonderheiten, 
keine Abweichungen von dem Herkömmlichen aufweist.

Nun kommt es aber häufig vor, daß Betriebsan
lagen wesentliche Bestandteile verschiedenartiger Indu
striezweige umfassen, z. B. wenn mit einer Waggonfabrik 
ein für deren Zwecke bestimmte Gasfabrik, ein Dampf
kran, eine Eisenbahnanlage u. s. w. verbunden ist, oder 
wenn ein Bergwerk eine eigene Kokerei hat, eine Ge
treidemühle gleichzeitig Sagemühle ist und dergleichen.

In derartigen Fällen hat Bestimmung getroffen wer
den müssen, wo diese Anlagen unterzubringen sind. Aus 
Zweckmäßigkeitsgründen hat man sich dafür entschieden, 
alle diese verschiedenartigen Bestandteile einer einzigen 
Genossenschaft, und zwar derjenigen zuzuweisen, welcher 
der Hauptbetrieb zugehört. Meistens wild hier die An
sicht bezw. der Wunsch des Unternehmers berücksichtigt 
werden, welchen Betrieb er für den Hauptbetrieb hält. 
Und diesen Hauptbetrieb muß der Nebenbetrieb folgen. 
Die Zugehörigkeit eines Betriebs zu der in Aussicht ge
nommenen Berufsgenossenschaft wird durch die Eintragung 
des Betriebs in deren Kataster anerkannt.

Gegen die Aufnahme in das Kataster — der von dem 
Betriebsunternchmer nicht gewünschten Berufsgenossen
schaft — , sowie gegen die Ablehnung der Aufnahme in 
das Kataster — der vielleicht aus den verschiedensten 
Gründen begehrten Berufsgenossenschaft steht dem Be
triebsunternehmer das Recht der Beschwerde zu. Über 
dieselbe entscheidet das Reichs-Versicherungsamt oder, 
falls dasselbe zuständig, das Landes-Versicherungsamt. 
Die von dem Versicherungsamt getroffene Entscheidung 
ist eine endgültige, d h., falls sich nicht Änderungen 
in dem Betriebsunternehmen vollziehen, welche für die 
Zugehörigkeit zu der bezüglichen Berufsgenossenschaft 
von Bedeutung sind, verbleibt es bei der Zugehörigkeit 
zu der Berufsgenossenschaft, welche das Versicheruugamt 
für die zuständige erklärt hat.

Wenn gesagt worden ist, die Nebenbetriebe folgten 
dem Hauptbetriebe, auch in bezug auf ihre berufsgenossen

schaftliche Zugehörigkeit, so kann doch der Fall ein
treten, daß mehrere wirtschaftliche Unternehmungen des
selben Unternehmers bei mehreren Berufsgenossenschaften 
versichert sind. Dies kommt sogar häufig vor. In solchen 
Fällen richtet sich die Entscheidung darnach, ob das 
einzelne Unternehmen einen Betrieb für sich oder mit 
den anderen Unternehmungen zusammen einen einheit
lichen Gesamtbetrieb bildet. Es können z. B. Zweigge
schäfte, Zweigniederlassungen, welche neben einem Haupt
betriebe bestehen, als besondere Betriebe aufzufassen 
sein. Doch kann die Abhängigkeit von dem Hauptbetriebe 
wirtschaftlich so erheblich sein, daß die in der Zweig
niederlassung vorgenommenen Betriebshandlungen als 
von dem Hauptbetriebe ausgehend oder nur durch den
selben erm öglicht anzusehen sind. Dann bilden sie 
mit diesem einen einheitlichen Betrieb.

So wurde beispielsweise ein umfangreiches Hafen
bauunternehmen, welches sich entfernt von dem Bange
schäft in dem Bezirke einer anderen als der für dieses 
zuständigen Baugewerks-Berufsgenossenschaft vollzog, als 
ein selbständiger Betrieb angesehen, der daher der für 
ihn örtlich zuständigen Genossenschaft anzugehören hatte. 
Dagegen ist die an einem anderen Orte gelegene Zweig
niederlassung eines Militäreffektengeschäfts für einen 
mit diesem einheitlichen Betrieb erachtet worden.

Die bisherigen Ausführungen betrafen durchweg Be
triebe, welche zweifellos der gesetzlichen Versicherungs
pflicht unterliegen. Es teilen jedoch  Nebenbetriebe, 
auch wenn sie nicht versicherungspflichtig sind, sofern 
sie nur im inneren Zugammenhange mit dem Hauptteile 
stehen, das Schicksal dieses Hauptbetriebs, d. h. auch 
sie werden von dem Versicherungszwang ergriffen und 
gehören dem Hauptbetrieb an.

Ist ein Betrieb, ohne sich als Gesamtbetrieb darzu
stellen, aus mehreren selbständigen Bestandteilen zusam
mengesetzt, welche verschiedenen Industriezweigen ange
hören, so ist derjenige Industriezweig, welchem der 
Hauptbetrieb angehört, auch für die ändern Bestandteile 
maßgebend und trotz innerlicher Verschiedenheit ge
hören auch letztere der Berufsgenossenschaft des Haupt
betriebs zu.

Die Frage, welcher Berufsgenossenschaft ein Betrieb 
angehört, ist hinsichtlich der Beiträge eine ziemlich 
wichtige. Denn eine Berufsgenossenschaft arbeitet sozu
sagen billiger wie eine andere. Es kann daher nur ge
raten werden, zu prüfen, ob es sich verlohnt, nur einer 
Berufsgenossenschaft mit verschiedenen Betrieben, die 
sich naturgemäß als Haupt- und Nebenbetrieb darstellen 
müßten, anzugehören, oder ob ein Unternehmer mehreren 
Berufsgenossenschaften angehören möchte. Handelt es 
sich darum, zu prüfen, ob durch die eine oder die andere 
W ahl die Beiträge geringer werden, so muß zunächst 
festgestellt werden, wie hoch die Gefahrenziffern der be
züglichen Berufsgenossenschaft sich stellen und nament
lich, ob die Betriebe vereinigt eine Gesamtgefahrenzitfer 
erhalten oder ob der Hauptbetrieb und die Nebenbetriebe 
einzeln für sich in die Gefahrenklasse eingeschätzt wer
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den. Dann ist es möglich, an der Hand der Umlage
ziffern der in Frage kommenden Berufsgenossenschaft 
zu erwägen, welche Art der Zugehörigkeit zur Berofs- 
genossenschaft die praktischste ist, und dann muß der 
Unternehmer mit allen Mitteln versuchen, die ihm vor
teilhaftere Überweisung an die Berufsgenossenschaft 
durchzusetzen. Diese Mittel bestehen in gütlichen Unter
handlungen mit den beteiligten Genossenschaftsvorständen 
bezw. in der Beschwerde gegen die von den Vorständen 
getroffene Entscheidung.

Bemerkt sei hier noch, daß die sämtlichen Maß
nahmen der Berufsgenossenschaften, sowie die Beschwer
den bei dem Reichs-Versicherungsamt für den Betriebs
unternehmer vollkommen kostenlos sind.

Neben der Frage, welcher Zugehörigkeitsmodus der 
billigere ist, können auch noch andere Gründe den 
Wunsch eines Betriebsunternehmers zeitigen, einer be
stimmten Berufsgenossenschaft anzugehören, nämlich das 
Verlangen nach einem Ehrenamt. Es kann und wird 
öfters Vorkommen, daß eine Gruppe von Betriebsunter
nehmern bezw. Mitgliedern einer Berufsgenossenschaft 
den Wunsch haben, eine ganz bestimmte Persönlichkeit 
aus den verschiedensten Gründen an der Verwaltung der 
Berufsgenossenschaft beteiligt zu sehen. Dies ist jedoch 
nur dann möglich, wenn der zu W ählende Mitglied dieser 
Berufsgenossenschaft ist. Auch in solchen Fällen wäre 
der W eg der Unterhandlungen und ev. Beschwerden zu 
empfehlen. G.

Besuch des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure in dem Kalksteinbruche 
des Herrn O. Merkel, Bernburg.

Am 6. September 1905 besuchte der Verein Deutscher 
Revisions-Ingenieure im Anschlüsse an seine 12. Haupt
versammlung von Dessau aus den als mustergültige A n 
lage, sowohl was bequeme und unfallsichere Gewinnung 
der Steine, als auch übersichtliche Anordnung anbetrifft, 
bekannten Kalksteinbruch des Herrn O. Merkel in Bern
burg. Herr Merkel selbst empfing den Verein am Bahn
hofe und geleitete ihn zu dem hoch in den Berg hinein
gebauten Bruche; über die Bruchanlage gab Herr Merkel 
folgende Erklärung ab:

Der von mir für die Deutschen Solray-W erke be
triebene Kalksteinbruch liegt etwa 1 km nördlich von 
Bernburg auf dem linken Saaleufer, etwa 30 Meter über 
der Talsohle. Das Gestein ist Muschelkalk (Triasfor
mation), welcher sich nach Norden und Westen weithin 
erstreckt. Der Muschelkalk liegt hier meist unmittelbar 
auf dem unteren Buntsandstein auf und nur selten ist 
eine schwache Lage des R öth  zwischen beiden vorhanden.

Im Steinbruche selbst und seiner Nähe bilden D ilu
vialablagerungen von 1— 2 m Mächtigkeit die Decke, 
während nördlich davon, an der Bode, Keuper aufge
lagert ist.

Das Streichen geht von Nordwesten nach Südosten, 
parallel zum Staßfurther Sattel. D ie jüngeren Klüfte, 
welche erst nach der Tertiärzeit, oder am Ende derselben 
entstanden, folgen der Richtung des Streichens, resp. der 
des Staßfurther Sattels, während die älteren, vor dem 
Tertiär entstandenen Klüfte eine davon unabhängige nörd
liche und nordnordwestliche Richtung verfolgen.

Einige dieser älteren Klüfte sind mit tertiären Sanden 
und Tonen gefüllt, in denen unteroligocäne Fossilien 
(Korallen, Muscheln, Schnecken, Foraminiferen etc.) in 
vorzüglichem Erhaltungszustände eingebettet sind.

Es geht hieraus und aus anderen Gründen hervor, 
daß die Gegend von Bernburg während der Tertiärzeit 
Meeresboden war, welcher aus u n b e d e c k t e m  Buntsand
stein, Muschelkalk etc. bestand. In die bereits vorhan
denen Klüfte wurden die genannten Tiere zugleich mit 
Sand und Ton eingetragen, oder die Tiere lebten auch

in den Klüften und wurden verschüttet. Jedenfalls sind 
diese Fossilien noch lebend in die Klüfte gekommen, 
denn sie sind so wohlerhalten, daß von einer Abschleifung 
vorspringender Teile nichts zu sehen ist.

An einer Stelle fand sich, daß die Ausfüllung einer 
von Süden nach Norden laufenden Kluft in eine sie 
kreuzende, dem Staßfurther Sattel parallel laufende Kluft, 
vom Schnittpunkte aus kegelförmig eingetragen war. 
Hieraus ist zu schließen, daß die dem Sattel parallelen 
Klüfte jünger sind, als die sie schneidenden —  da aus 
letzteren in erstere Material hineingelaufen ist — und 
ferner, daß die älteren vor der Tertiärzeit, die jüngeren 
am Ende oder nach derselben entstanden sind.

Es ist dies eine interessante Beobachtung, die bisher 
nur selten gemacht werden konnte. (Die Besucher be
sichtigten diese Klüfte mit besonderer Aufmerksamkeit.)

Das Kalksteinlager gehört zum unteren Muschelkalk, 
während der obere Muschelkalk erst weiter nördlich vor
kommt. Jedenfalls waren die Gesteinslagen seinerzeit 
auch am Steinbruche mit jüngerem Muschelkalk und 
Keuper überdeckt, die im Laufe der Jahrtausende durch 
die sie bedeckenden Meereswogen hinweggespült wurden. 
Wenn die älteren Klüfte während dieser Abtragungszeit 
bereits vorhanden gewesen wären, so würden sie durch 
die sich bildenden Schutt- und Schlammmassen ausgefüllt 
sein; da dies nicht der Fall ist, so können sie erst nach 
der Abtragung, also wohl in der jurassischen Periode ent
standen sein.

Die Schichthöhe des (Jesteins ist gering, von einigen 
Centimetern bis höchstens 20 cm. D ie einzelnen Schich
ten sind durch dünne Tonablagerungen voneinander ge
trennt, doch ist das Gestein selbst tonarm; es ent
hält 75 bis 98°/o kohlensauren K alk, bei sehr geringem 
Vorkommen von Magnesia und Gips. Zu Bauzwecken 
eignet sich das Gestein wegen seiner geringen Stärke 
wenig und wird in benachbarten Brüchen nur zu Mörtel
kalk und Zement verwendet; hier nur zur Sodafabrika
tion.

D ie abbauwürdigen Schichten sind zirka 45 Meter
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Meter hoch, doch können nur 30 Meter bis zum Grund
wasser abgebaut worden.

Zwischen 200 und 240 Arbeiter müssen täglich an 
Material, Brechschutt und Abraum etwa 25000 Zentner 
bewältigen.

Der Abbau erfolgt in Etagen von etwa 5 m Höhe, 
wodurch an sich dem Arbeiter eine größere Sicherheit 
geboten is t ; aber auch im übrigen sind Sicherheitsmaß
regeln in reichlichem Maße vorhanden, um Unglücksfälle 
nach Möglichkeit zu verhindern.

Der Transport des Abraums und der obern Schichten 
erfolgt auf Schienengleisen mit Lokom otivbetrieb; wäh
rend der Brechschutt und die Steine auf den einzelnen 
Etagen auf Gleisen mit Handbetrieb bewegt werden, wenn 
nicht auf längeren Strecken Bremsberge benutzt werden.

Noch sei auf eine sonst nicht übliche Einrichtung der 
Bremsberge aufmerksam gemacht, die darin besteht, daß 
die Führung des Seils nicht auf der Trommel, sondern 
durch zwei vorgelegte Seilscheiben erfolgt, die auf einer 
Spindel laufen, deren Ganzhöhe gleich der Seilstärke ist. 
Es wird hierdurch eine sehr sichere Führung und sehr 
geringe Abnutzung des Seiles, sowie eine sehr große 
Sicherheit des Betriebes erreicht. Diese Bremsbergan
lagen haben sich seit achtzehn Jahren auf das Beste be
währt.

Um dem verderblichen Genüsse von Branntwein ent
gegen zu wirken, sind große heizbare Kantinen mit 
Kaffeeküchen eingerichtet, aus denen jeder Arbeiter Kaffee 
nach Belieben gratis erhält. Während der Sommerzeit 
wird den Leuten auch während der Arbeit und an ihrer 
Arbeitsstelle kalter Kaffee verabreicht, der den Durst 
besser löscht als kaltes Wasser, das oft sogar Durchfälle 
herbeiführt.

Bier wird nur in den Kantinen verabfolgt unter Auf
sicht der Bruchmeister.

Es ist so gelungen, den Branntwein zu beseitigen 
und die Arbeiter nüchtern und leistungsfähig zu er
halten.

D ie Arbeiter unserer Gegend haben das Bedürfnis 
zu lesen. Um sie nun von schlechter Lektüre abzuhalten, 
werden ihnen Zeitschriften für wenige Pfennige gehalten, 
deren Inhalt weder eine religiöse noch politische Richtung 
hat, sondern farblos ist. Sie enthalten außer belletristi
schen Aufsätzen auch naturwissenschaftliche Abhand
lungen in populärer Form , und werden diese letzteren 
besonders gern gelesen. Es ist erfreulich zu sehen, wie 
gern sich der doch schwer arbeitende Mann mit der Natur 
und dem Verständnis derselben beschäftigt, denn oft 
kommen sie im Gespräch auf das Gelesene zurück und 
stellen Fragen über Punkte, die sie nicht verstanden 
haben und über die sie weitere Auskunft haben möchten.

D ie Errichtung einer Unterstützungskasse wurde 
seitens der Arbeiter abgelehnt, so daß Unterstützungen 
lediglich Sache des Arbeitgebers sind.“

Nachdem alle Teile des Bruches und seiner Ein
richtungen eingehend besichtigt waren, begab man sich 
in das Kurhaus, dicht vor der Stadt in parkähnlichen 
Anlagen neu erbaut, wo im kleinen Festsaal von Herrn 
Merkel ein gemeinsames Mittagsmahl vorbereitet war. 
Während desselben erläuterte Herr Merkel in überaus 
fesselnder W eise eine von ihm zusammengestellte Samm
lung von Petrefakten, mit deren H ilfe sich die geologische 
Zugehörigkeit der einzelnen Gesteinsschichten bestimmen 
läßt. Der Vorsitzende, Professor Gary dankte Herrn 
Merkel namens des Vereins für den freundlichen Empfang 
und die reiche Belehrung und Herr Merkel gab seiner 
Freude Ausdruck, daß es ihm vergönnt war, den Verein 
in seinem Betriebe zu begrüßen. Die Abendzüge führten 
die Vereinsmitglieder wieder der Heimat zu.

Bekanntmachung des Reichskanzlers, betr. Betriebe, in denen Maler-, Anstreicher-, 
Tüncher-, Weissbinder- oder Lackiererarbeiten ausgeführt werden, 

vom 27. Juli 1905 (R.G.B1. S. 555).
A uf Grund des § 120 e der Gewerbeordnung hat der 

Bundesrat für Betriebe , in denen Maler-, Anstreicher-, 
Tüncher-, W eißbinder- oder Lackiererarbeiten ausgeführt 
werden, folgende Vorschriften erlassen:
I. V o r s c h r i f t e n  f ü r  d i e  B e t r i e b e  des  M a l e r - ,  

A n s t r e i c h e r - ,  T ü n c h e r - ,  W e i ß b i n d e r -  o d e r  
L a c k i e r e r g e w e r b e s .

§ 1. Bei dem Zerkleinern, dem Mengen, dem Mi
schen und der sonstigen Verarbeitung von Bleiweiß, an
deren Bleifarben oder ihren Gemischen mit anderen Stof
fen in trockenem Zustande dürfen die Arbeiter mit den 
bleihaltigen Farbstoffen nicht in unmittelbare Berührung 
kommen und müssen vor dem sich entwickelnden Staube 
ausreichend geschützt sein.

§ 2. Das Anreiben von Bleiweiß mit Ol oder Firnis 
darf nicht mit der Hand, sondern nur auf mechanischem 
W egein Behältern vorgenommen werden, die so eingerichtet

sind, daß auch bei dem Einfüllen des Bleiweißes kein 
Staub in die Arbeitsräume gelangen kann.

Dasselbe gilt von anderen Bleifarben. Jedoch dür
fen diese auch mit der Hand angerieben werden, wenn 
dabei nur männliche Arbeiter über achtzehn Jahre be
schäftigt werden und die von einem Arbeiter an einem 
Tage anzureibende Menge bei Mennige 1 kg, bei anderen 
Bleifarben 100 g  nicht übersteigt.

§ 3. Das Abschleifen und Abbimsen trockener Ö l
farbenanstriche oder Spachtel, welche nicht nachweislich 
bleifrei sind, darf nur nach vorheriger Anfeuchtung aus
geführt werden.

Der Schleifschlamm und die beim Abschleifen und 
Abbimsen entstehenden Abfälle sind, bevor sie trocken 
geworden sind, zu entfernen.

§ 4. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß sich 
die Arbeiter, welche mit Bleifarben oder ihren Gemischen
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in Berührung kommen, mit Malerkitteln oder anderen 
vollständig deckenden Arbeitsanzügen und einer K op f
bedeckung versehen und sie während der Arbeit benutzen.

§ 5. Allen Arbeitern, die mit Maler-, Anstreicher-, 
Tüncher-, W eißbinder- oder Lackiererarbeiten beschäftigt 
werden, bei denen sie Bleifarben oder deren Gemische 
verwenden, müssen W aschgefäße, Bürsten zum Reinigen 
der Hände und Nägel, Seife und Handtücher zur Ver
fügung gestellt werden.

W erden solche Arbeiten auf einem Neubau oder in 
einer Werkstatt ausgeführt, so muß den Arbeitern Ge
legenheit gegeben werden, sich an einem frostfreien Orte zu 
waschen und ihre Kleidungsstücke sauber aufzubewahren.

§ 6. Der Arbeitgeber hat die Arbeiter, welche mit 
Bleifarben oder deren Gemischen in Berührung kommen, 
auf die ihnen drohenden Gesundheitsgefahren hinzuweisen 
und ihnen bei Antritt des Arbeitsverhältnisses das nach
stehend abgedruckte Merkblatt*), sofern sie es noch nicht 
besitzen, sowie einen Abdruck dieser Bestimmungen aus
zuhändigen.

II. V o r s c h r i f t e n  f ü r  B e t r i e b e ,  in d e n e n  M a l e r - ,  
A n s t r e i c h e r - ,  T ü n c h e r - ,  W e i ß b i n d e r -  o d e r  
L a c k i e r e r a r b e i t e n  i m  Z u s a m m e n h a n g e  m i t  
e i n e m  a n d e r e n  G e w e r b e b e t r i e b  a u s g e f ü h r t  

we r d e n .
§ 7. Für die Beschäftigung von Arbeitern, welche 

in einem anderen Gewerbebetriebe ständig oder vorwie
gend bei Maler-, Anstreicher-, Tüncher-, Weißbinder- oder 
Lackiererarbeiten verwendet werden und dabei Bleifarben 
oder deren Gemische —  und zwar nicht nur gelegentlich 
-— benutzen , gelten die Bestimmungen der §§ 1 bis 6.

Findet eine solche Beschäftigung in einer Fabrik 
oder auf einer W erft statt, so gelten außerdem die B e
stimmungen der §§ 8 bis 11.

§ 8. D eo Arbeitern muß ein besonderer Raum zum 
Waschen und Ankleiden zur Verfügung gestellt werden, 
der sauber gehalten, bei kalter W itterung zu heizen und 
mit Einrichtungen zur Verwahrung der Kleidungsstücke 
zu versehen ist.

§ 9. Der Arbeitgeber hat für die Arbeiter verbind
liche Vorschriften zu erlassen, welche folgende Bestim
mungen für die mit Bleifarben und deren Gemischen in 
Berührung kommenden Arbeiter enthalten müssen:

1. Die Arbeiter dürfen Branntwein auf der Arbeitsstätte 
nicht genießen.

2. Die Arbeiter dürfen erst dann Speisen und Getränke 
zu sich nehmen oder die Arbeitsstätte verlassen, wenn

*) V gl. H eft 9 S. 168 dieser Zeitschrift.

Patentbericht.
A n m e ld u n g e n ,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Fatentamtes 

zur Einsicht ausliegen.
V om  9. November 1905 an.

Kl. 35 b. St. 9702. Siclierlieitsvorrichtung an Giefs-

sie zuvor die Arbeitskleider abgelegt und die Hände 
sorgfältig gewaschen haben.

2. Die Arbeiter haben die Arbeitskleider bei denjenigen 
Arbeiten, für welche es von dem Arbeitgeber vor
geschrieben ist, zu benutzen.

4, Das Rauchen von Zigarren und Zigaretten während 
der Arbeit ist verboten.

Außerdem ist in den zu erlassenden Vorschriften vor
zusehen, daß Arbeiter, welche trotz wiederholter W ar
nung den vorstehend bezeichneten Vorschriften zuwider
handeln, vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne 
Aufkündigung entlassen werden können.

Ist für einen Betrieb eine Arbeitsordnung erlassen 
(§ 134 a der G.O.), so sind die vorstehend bezeichneten 
Bestimmungen in die Arbeitsordnung aufzunehmen.

§ 10. Der Arbeitgeber hat die Überwachung des 
Gesundheitszustandes der Arbeiter einem von der höheren 
Verwaltungsbehörde hierzu ermächtigten, dem Gewerbe
aufsichtsbeamten (§ 139 b der G.O.) namhaft zu machen
den approbierten Arzte zu übertragen, der mindestens 
einmal halbjährlich die Arbeiter auf die Anzeichen etwa 
vorhandener Bleierkrankung zu untersuchen hat.

Der Arbeitgeber darf Arbeiter, die bleikrank oder 
nach ärztlichem Urteil einer Bleierkrankung verdächtig 
sind, zu Beschäftigungen, bei welchen sie mit Bleifarben 
oder deren Gemischen in Berührung kommen, bis zu ihrer 
völligen Genesung nicht zulassen.

§ 11. D er Arbeitgeber ist verpflichtet, zur Kontrolle 
über den W echsel und Bestand, sowie über den Gesund
heitszustand der Arbeiter ein Buch zu führen oder durch 
einen Betriebsbeamten führen zu lassen. Er ist für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Eintragungen, soweit 
sie nicht vom Arzte bewirkt werden, verantwortlich. 

Dieses Kontrollbuch muß enthalten:

1. den Namen dessen, welcher das Buch führt,
2. den Namen des mit der Überwachung des Gesund

heitszustandes der Arbeiter beauftragten Arztes,
3. V or-u n d  Zuname, Alter, W ohnort, Tag des Eintritts 

und des Austritts eines jeden der im Abs. 1 bezeich
neten Arbeiter, sowie die Art seiner Beschäftigung,

4. den Tag und die A rt der Erkrankung eines Arbeiters,
5. den Tag der Genesung,
6. die Tage und Ergebnisse der im § 10 vorgeschrie

benen allgemeinen ärztlichen Untersuchungen.
Das Kontrollbuch ist dem Gewerbeaufsichtsbeamten 

(§ 139 b der G.O.), sowie dem zuständigen Medizinal
beamten auf Verlangen vorzulegen.

§ 12. Die vorstehenden Bestimmungen treten am
1. Januar 1906 in Kraft.

kranen. Fa. L u d w i g  S t u c k e n h o l z ,  W e tte r , 
Ruhr. 12. 8. 05.

Kl, 86 c. U. 2600. Elektromagnetische Schiitzoiuuis- 
wechselvorrichtung fiir Webstühle. P a u l  Uh l i g ,  
L e i p z i g ,  Inselstr. 13. 29. 12. 04.

Vom  13. November 1905 an.
Kl. 21 c. Sch. 20807. Schaltung zur Verhütung der
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Fenersgefahr in elektrischen Leilungsanlagen.
F r i e d r i c h  S c h u l t z ,  K ö l n  a. Rh., Thieboldts- 
gasse 77. 1. 9. 03.

Kl. 67 a. P. 16501. Wasserzuführungsvorrichtung
fiir Werkzeugschleifmaschinen. J o h n  W y n n e  
P o r t e r ,  B r o a d h e a t h  b. Manchester, E ngl.; 
Vertr.: E. W . Hopkins und K. Osius, Pat.-Anwälte, 
Berlin SW . 11. 2. 10. 04.

Kl. 86 c. Sch. 23874. Vorrichtung zur Sicherung-des 
Baudwebschiitzens in seiner Schiitzenbahn. Fa. 
C. H. Schäfer, Ohorn i. S. 29. 5. 05.

Vom 16. November 1905 an.
Kl. 61a . D. 16011. Vorrichtung zum Atmen in

Räumen, die mit schiidlieheu Gasen erfüllt sind, 
mit getrennten Kammern fiir die Ein- und Ausat
mung. D r ä g e r w e r k  H e i n r .  & B ern h . D r ä g e r ,  
L ü b e c k .  23. 6. 05.

Kl. 78 c. P. 14090. Verfahren zur Herstellung eines 
Sicherheitssprengstoffes. K ö l n e r  S p r e n g s t o f f 
w e r k e  „ G l ü c k a u f “ G. m. b. H., K ö l n .  6. 10. 02. 

Vom 20. November 1905 an.
Kl. 46 c. S. 20765. Anlafsvorrichtung für Maschinen

von Kraftfahrzeugen. G r a f  G y u l a  S z e c h e n y i  
W i e n ;  Vertr.; F. O. Glaser, L. Glaser, O. Hering
u. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin SW . 68. 22. 2. 05.

Kl. 87 c. V. 4880. Verfahren zur Herstellung von
Sicherheitssprengstoffen. Dr. K. V o l p e r t  D o r t 
m u n d ,  Südwall 29. 8. 11. 02.

Vom 23. November 1905 an.
Kl. 37 f. Sch. 21627. Vorrichtung zum Auslösen einer 

Vorhaiigssicherung in Theatern o. dgl. mittels eines 
Fallgewichtes. K a r l S c h o l z ,  B e r l i n ,  Krausen
straße 4/5. 13. 2. 04.

Kl. 74b  M. 27052. Vorrichtung zum Anzeigen von 
brennbaren Gasen. F r a n z  E u g e n  M ü l l e r ,  
D r e s d e n ,  Dornblüthstr. 40. 3. 3. 05.

Kl. 87 a P. 16581. Zusammenlegbarer Schraubstock
bock. O t t o  P f e r d e k ä m p e r ,  D u i s b u r g  a. Rh., 
Ludgeristr. 33. 31. 10. 04.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 13. Nov. 05.

Kl. 8b. 263520. Schutzvorrichtung an Dampfmangeln.
H e r r n . R ö m e r ,  D u i s b u r g ,  Ritterstraße 21— 25. 

Kl. 2()d. 263235. Schutzvorrichtung fiir Automobile,
bestehend aus einem mit Drahtnetz und Klappen ver
sehenen Rahmen, welcher, mittels Federn in schräger 
Lage gehalten, erst bei Berührung des Hindernisses 
sich senkrecht stellt und das Überfahren desselben ver
hindert. W i l l y  M i c h a e l i s ,  S t r e l i t z  i. M.

Kl. 37 e. 263180. Riisthalter, bestehend aus einem 
eisernen Anlegestück von etwa sternförmigem Quer
schnitt mit Ketten, deren Enden in entsprechenden, 
in der Rückrippe des Anlegestücks eingearbeiteten 
Schlitzen festgehalten werden. P a u l  T i e p o l t ,  
S t .  I n g b e r t .

Kl. 4 5 e. 263540. Auf der Schwungradwelle be
festigte Messerschutzscheibe für Häckselmaschine. 
H e i n r i c h  H o l l m a n n  & C o m p . ,  B u r g s o l m s  
a. d. L a h n .

Kl. 47 d. 263 579. Elektrische Ausrückvorrichtung 
fiir Triebwerke u. da l, besteheud aus einem zwischen 
das auszurückende Organ eingeschalteten, mit einem 
elektrisch zu betätigenden Sperrmechanismus in Ver
bindung stehenden Gewichtstriebwerk. G u s t a v  
V o l l  r a t  h, L e i p z i g - P l a g w i t z .

Kl. 81 a . 263372. Transportable Sackfiill-Vorrich- 
tung mit Füllrumpf und abnehmbaren Beinen. 
C a r l  N e u k i r c h ,  B e r n b u r g .

Kl. 86 g. 263278. Webschützen mit innerhalb der 
Seitenwände liegender Blechbewehrung. W  a l t e r
& S t o l l e ,  S e i f h e n n e r s d o r f .

Vom 20. Nov. 05.
Kl. 22 h. 263958. Teerkocher mit den Kochkessel 

umgebendem Sicherheits-Überlaufmantel mit stets 
offenem Abflufsrohr und trichterförmigem Einlauf
deckel. H errn. S c h r e i b e r ,  H a m b u r g ,  Malzweg 1. 

Kl. 28 b. 264 067. Schutzvorrichtung fiir Leder
stanzmaschinen, bei welcher das Einrücken der Ma
schine durch eine mittels eines einzigen Fußtritts auf 
eine exzentrische Scheibe übertragene Bewegung erfolgt. 
F e r d .  S c h ä f e r  S ö h n e ,  P i r m a s e n s .

KI. 42 k. 263992. Sicherheitsvorrichtung an Queck
silber-Manometern zur Verhütung des Heraus- 
schleuderns von Quecksilber bei Überdruck. Fa.
G. A.  S c h u l t z e ,  C h a r l o t t e n b u r g .

Kl. 45 e. 264217. Sicherheitsvorrichtung au Futtcr- 
schneidmascliinen, gekennzeichnet durch den in jeder 
Lage feststellbaren, der Flugrichtung des Häcksels an
gepaßten und gleichzeitig auch die Transportwalzen 
überdeckenden Schutzkasten. M i c h a e l  R u e ß ,  
R ü c k l e n m ü h l e  b. G a b e l b a c h .

Kl. 47 a. 263453. Schutzvorrichtung an Wäsche
mangeln, gekennzeichnet durch ein Gestell mit Draht
netzbespannung. F  r a n 2 F i n d e i s e n , C h e m n i t z ,  
Bernsdorferstr. 37.

Patente.
Deutschland.

Kl. 13 e. 165490 vom 15. November 1904. L o u i s  
D a u p h i n  a i n e  und P i e r r e  C h a l u s  in N e v e r s  
(Frankr.). Vorrichtung zum Entfernen des Kessel
steines von den Wandungen eines Dampfkessels.
(Fig. 191.)

Zur Entfernung des Kesselsteines gelangen thermo
elektrische Säulen zur Verwendung, bei denen Blei das 
positive und Eisen das negative Metall bildet. Ein E in
zelelement dieser thermo-elektrischen Reihe besteht aus 
zwei übereinander gelegten Platten a und b von beliebiger 
Dicke, von denen die eine a aus Blei und die andere 
b aus Eisen besteht. Letztere ist auf einer Fläche, mit 
welcher sie auf die Bleiplatte gelegt wird, verzinnt, um 
eine vollkommene Berührung zwischen den beiden Plat
ten zu erreichen, welche untereinander verlötet oder ver
nietet werden. Die Platten a und b sind mit Ösen c 
und d versehen, welche an gegenüberliegenden Kanten 
eines jeden Elements angeordnet sind. Mittels dieser 
Ösen werden die Platten durch elektrische Leitungsdrähte, 
die, mit Ausnahme an ihrer Befestigungsstelle, verzinnt 
sein können, untereinander verbunden in der Weise, daß
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die Bleiplatte eines Elementes an die Eisenplatte des Die Platten, von denen die Bleiplatte den positiven
nächstfolgenden angesohlossen ist u. s. f. D ie so anein- Pol und die Eisenplatte den negativen Pol darstellt, bil
ander geschlossenen Platten werden in den Innenraum den infolge der durch das erhitzte Kesselwasser erreichten

5  f l  ä  \

• ä  c  c  t

Fig. 191.

des Kessels, dessen Kesselstein entfernt werden soll, der
art eingelegt, daß die Bleiplatten die Kesselwandung be
rühren.

hohen TemperaturT und infolge der Zusammensetzung 
des Kesselwassers einen fortdauernden elektrischen Strom, 
der sich auf die Kesselwandung überträgt. Hier wirkt 
er auf den Kesselstein, welchen er von der Kesselwandung 
löst und derart zerteilt, daß die einzelnen Teile vom 
Kesselwasser in der Schwebe und von den Wandungen 
des Kessels entfernt gehalten werden.

Kl. 47(1. 105761 vom 15. November 1903. O s k a r  
G e b a u e r  i n  B e r l i n ,  Scharnhorststraße 22. Rie- 
inenniiflpfrpr mit Gelenkstnnge und am freien Ende 
des drehbaren Auflegedorncs vorgesehener einstell
barer Hülse. (Fig. 192 u. 193.)

Die Erfindung bezieht sich auf als gelenkige Stangen 
a ausgebildete Riemenaufleger, deren zum Tragen der 
Riemen dienender Dorn c an seinem Ende mit einer 
Hülse b oder dergl. versehen ist, die der Riemscheiben
breite entsprechend eingestellt werden kann. Mittels die
ser Riemenaufleger sollen die Riemen in der W eise auf
gebracht werden, daß der Dorn gegen die sich drehende 
Riemscheibe s gedrückt wird, wobei er von der Scheibe 
mitgenommen wird und den Riemen auflegt.

Diese Riemenaufleger können leicht durch die Riem
scheibe beiseite geschleudert werden, und der Riemen 
kann herabfallen, wodurch Verletzungen von Arbeitern 
entstehen können.

Diesem Ubelstande soll gemäß der Erfindung da
durch abgeholfen werden, daß man am Ende des Dornes 
c des Riemenauflegers eine kegelige Hülse f  anordnet, 
deren verjüngter Teil nach der Stange zu liegt. Diese 
kegelige Hülse wird nicht der Riemscheibenbreite, son
dern der Riemenbreite entsprechend eingestellt und beim 
Aufbringen des Riemens r wird nicht der Dorn, sondern 
lediglich die gehärtete Kante der kegeligen Hülse mit 
der Riemscheibe in Berührung gebracht. Hierdurch ist 
eine gefahrlose Handhabung des Riemenauflegers ge
währleistet, da die Hülse durch den gespannten Riemen 
selbst mit ihrer Kante gegen die Riemscheibe gedrückt 
wird und von ihr nicht abgleiten kann. Die kegelige

Form der Hülse sichert 
nebenbei ein selbsttätiges 
Auflaufen des Riemens auf 
die Scheibe.

A uf dem Dorn c sitzt 
in bekannter Weise lose 
eine Scheibe h , die den 
aufzulegenden Riemen an 
einer Kante begrenzt. Der 
Dorn selbst ist mit_ zwei

Fig. 192 u. 193,
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einander gegenüberliegenden Längsnuten d und einer A n 
zahl Rillen d 1 versehen. In eine der Längsnuten d ist 
eine Feder e eingelegt, und zwar ist die Längsnute 
schwalbensehwauzförmig gestaltet, um das Herausfallen 
der Feder zu verhindern. Die Hülse f  ist mit einem 
Stift g  versehen, der bis auf den Boden der Rillen bezw. 
der einen Längsnute reicht und mittels dessen man die 
Hülse f  in jeder Rille d 1 feststellen kann , indem man 
sie bis an die Feder e dreht.

Verschiedenes.
Die Dnm pffnfs - E xp losionen  in  P reu fsen  1904.

In Preußen sind im Jahre 1904 vier Dampffässer ex
plodiert, wobei es sich um je  einen Knochenkohledämpfer, 
einen Zellulosekocher, einen Vulkanisierapparat und einen 
Schwefelnatrinmauslauger handelte. Drei dieser Dampf
fässer bestanden aus Schmiede- und Gußeisen und eins 
aus Schweißeisen. Die Explosionen fanden statt: je  eine 
im April, Juli, August und Oktober; bei der im April 
wurde 1 Person getötet; sonstige Verletzungen kamen 
nicht vor. Über die Bauart und den Betrieb der be
troffenen Dampffässer sowie über die näheren Umstände 
ihrer Zerstörung geben folgende Mitteilungen Auskunft.

1. Ein zum Trockendämpfen von Knochenkohle in 
einer Zuckerraffinerio zu Hildesheim für sich allein be
triebenes Dampffaß aus Schmiedeeisen mit gußeisernen 
Aufsätzen für die Mannlochverschlüsse explodierte am 
28. April, früh 4 ’/a ü h r ; es hatte cylindrisch-konische 
Gestalt und zwei Bügelverschlüsse mit je  zwei seitlichen 
Bolzen und einer mittleren Druckschraube. Der Be
triebsdruck des Dampffasses sowie die höchste Dampf
spannung des dazu gehörigen Dampferzeugers belief sich 
auf 5 Atm. Bei der Arbeit wurde der Kocher mit der 
aus der Kohlenwäsche kommenden Knochenkohle gefüllt, 
nach Schließung der Mannlöcher das überschüssige Wasser 
mittels Dampf abgedrückt und der Inhalt des Kochers 
längere Zeit dem Dampfdrücke ausgesetzt. Das Dampf
faß stand bereits einige Zeit unter Druck, als ohne be
sondere Veranlassung das Zerreißen eines Bolzens au 
dem unteren Mannlochverschlusse erfolgte, was den Tod 
eines Arbeiters herbeiführte. Zerstörungen an den Aus
rüstungsstücken des Kochers oder an Gebäuden fanden 
nicht statt. A ls Ursache der Explosion war schlechtes 
Material des zerrissenen Bolzens angenommen, der län
gere Zeit schon mit Haarrissen versehen und angebrochen 
war; der Anbruch wird darauf zurückgeführt, daß er beim 
Öffnen des Verschlußbügels der Bolzen mehrfach krumm 
gebogen, durch einfache Hammerschläge wieder gerade 
gerichtet wurde.

2. Am 5. Juli explodierte abends 8 Uhr 35 Minuten 
ein zum Vulkanisieren von Hartgummi verwendetes Dampf
faß in einer Gummifabrik zu Limmer im Kreise Linden; 
es bestand im Mantel und den Böden aus Schmiedeeisen, 
in den Verschlußringen aus Gußeisen, hatte einen runden 
Verschluß (Verflanschung), war von cylindrischer Form 
und wurde in Verbindung mit zwei anderen gleichgebauten 
Dampffässern betrieben; sein Betriebsdruck betrug 5 Atm.,

ebenso die höchste Dampfspannung des zugehörigen Dampf
entwicklers. Das Arbeitsverfahren war folgendes: W eich
gummi mit 30 °/o Schwefel gemischt wurde in Bleiformen 
gebracht, von denen mehrere in eisernen Bügeln zusammen
geschraubt und im Dampffasse einem Dampfdrücke von 
158° C =  5 Atm. ausgesetzt wurden. Das Verfahren be
ansprucht für jede einzelne Beschickung des Dampffasses
5 bis 9 Stunden. Letzteres war am Tage des Unfalles 
bereits seit 2 Stunden im Betriebe, als die Explosion er
folgte, die den oberen Boden abriß und einen Verschluß
ring zerstörte. Personen wurden dabei nicht verletzt; 
am Gebäude, in dem das Dampffaß aufgestellt war, zer
brachen einige Fensterscheiben. D ie Untersuchung er
gab, daß der abgerissene Boden stark abgerostet und 
die ursprüngliche Blechstärke von 15 mm an den 
schwächsten Stellen bis auf 2,5 mm heruntergegangen 
war. Die Ursache der starken Abrostung ist auf den 
hohen Schwefelgehalt der zu vulkanisierenden Hartgummi
masse, die lange Dauer der Vulkanisation und die hohe 
Temperatur im Dampffasse zurückzuführen.

3. In einer Zellulose- und Papierfabrik zu Kunners- 
dorf, Kreis Hirschberg, explodierte am 16. August, früh 
44/s Uhr, ein liegender Zellulosekocher, der mit noch 
zwei anderen Kochern zusammen betrieben w urde; er 
bestand aus einem geschweißten doppelwandigen Cylinder 
mit gewölbten Böden; die Mäntel und beiden vorderen 
Böden waren gegeneinander durch Stehbolzen versteift 
und der innere Hinterboden durch einen aufgenieteten 
Stern von Quadrateisen verankert. Das Dampffaß wurde 
mit einem Dampfdruck von 4 ‘ /g Atm. betrieben, während 
der dazu gehörige Dampferzeuger eine festgesetzt höchste 
Dampfspannung von 6 ’/a Atm. aufwies. Bei der Arbeit 
wurde der Innenraum des Fasses mit Holz gefüllt, letz
teres durch direkten Dampf ohne Druck 1 Stunde lang 
gedäm pft, darauf der Innenraum des Dampffasses mit 
Kalziumbisulfit-Lauge gefüllt und durch Einführung von 
Dampf in den Mantel bei einer Drucksteigerung von 0 
bis 3 Atm. drei Stunden lang indirekt geheizt. Daraut 
Heizung bei gleichbleibendem Drucke von 3 Atm. JO 
Stunden hindurch, Verminderung der Heizdampfzuführung 
und Abstellung des Dampfes nach Verlauf einer Stunde, 
'/* bis 3/i Stunden langes Drehen des Kochers ohne 
Heizung, Abblasen des im Innenkocher euthaltenen, aus 
Wasserdampf und schwefligen Säuren bestehenden Druckes 
und Wiedergewinnung der Säuren durch Schlangenküh
lung. Nach 2 Stunden wurden die Mannlöcher geöffnet 
und der fertige Zellstoff aus dem Kocher entfernt. Als 
an dem genannten Tage die Verminderung der Heizdampf
zuführung begonnen und die Spannung im Dampfmantel 
bereits auf 2 1/» Atm. gesunken war, erfolgte plötzlich 
ein Aufreißen des äußeren Hinterbodens; der in langsamer 
Drehung befindliche Kocher kam durch Abrutschen des 
Antriebriemens zum Stillstand und der Dampf entwich, 
ohne jedoch  jemanden zu verletzen. Bei der Untersuchung 
nach der Explosion ergab sich eine wahrscheinlich von 
Säuren herrührende lange, 3 bis 4 cm breite Rinne, in 
welcher das Blech des Hinterbodens bis auf 2 mm ge
schwächt war. Die dünne Blechstelle erstreckte sich 
auf eine Länge von 1400 mm ; der Riß folgte dieser Rinne 
auf 1300 mm. Die Erklärung für das Entstehen der
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Einfressung und damit auch für die Explosion des Dampf
fasses ist hauptsächlich in der mangelhaften Beschaffen
heit des Baustoffes zu suchen.

4. Das zuletzt explodierte Dampffaß war zum Aus
laugen von Schwefelnatrium in einer chemischen Fabrik 
iu Staßfurt im Kreise Kalbe bestimmt; es bestand aus 
einem stehenden, schmiedeeisernen Cylinder mit guß
eisernen Böden, hatte drei Verschlüsse (.Verflanschung), 
wurde umschichtig für sich allein oder mit zwei anderen 
Dampffässern betrieben und war nicht eingemauert. Der 
Betriebsdruck des Dampffasses betrug 6 Atm., des zuge
hörigen Dampferzeugers ebensoviel. Die Benutzung des 
Auslaugers erfolgte in der Weise, daß er mit Schwefel
natriumrohschmelze in Stücken angefüllt und Lauge auf 
die Schmelze gelassen wurde; alsdann wurde die Lauge 
nach unten hin durch Dampf von 2 —3 Atm. wieder ab
gedrückt und die Beschickung aus dem Auslauger ent
fernt. Am 23. Oktober, abends 63/4 Uhr, hatte der 
Dampffaßwärter auf das bereits größtenteils ausgelaugte 
Filter nochmals Lauge gelassen und diese bis auf 1,2 cbm 
fortgedrücki, als eine Explosion eintrat und den unteren 
gußeisernen Boden des Dampffasses von seinem cylin- 
drischen T eile , der ungefähr 0,7 m hoch geschleudert 
wurde, abriß; auch die Zu- und Ableitungsrohre für 
Dampf und Lauge wurden abgebrochen. Durch den Un
fall wurde weder eine Verletzung von Menschen noch 
eine Beschädigung an Gebäuden herbeigeführt; nur ein 
über dem Dampffaß liegender Balken der Decke, zeigte 
Druckstellen. Bei der Untersuchung ergab sich, daß der 
Boden, der ursprünglich 25 mm Wandstärke hatte, durch
weg nur noch l l 1/* bis 12 mm aufwies und daß seine 
Verstärkungsrippen fast ganz verschwunden waren. Zu 
große Schwächung des Bodens, hervorgerufen durch die 
starken chemischen und mechanischen Abnutzungen 
während des Betriebes, in Verbindung mit der Einwirkung 
bedeutender Temperaturunterschiede auf das Material 
und mit vorhanden gewesenen Gußspannungen, dürfte die 
Ursache zur Explosion gewesen sein.

Ausstellung' des Arbeiterlebens. Unter dieser Be
zeichnung ist für das.Tahr 1909 in Paris eine Ausstellung 
geplant, die für die Lösung zahlreicher sozialer Fragen 
die höchste Bedeutung haben wird.

Zur Organisation derselben ist bereits kürzlich ein 
Ausschuß im dortigen Handelsministerium zusammenge
treten. der unter dem Vorsitze des Abgeordneten Leon 
Bourgeois getagt hat. W elche Ziele dabei verfolgt wer
den, geht aus folgenden W orten des Vorsitzenden hervor. 
Er sagte:

„W enn der Friede, wie wir oft gesagt haben, in der 
W elt nur dann für alle Zeiten gesichert erscheinen kann, 
wenn alle Menschen sich wahrhaft zu dem Zwecke des 
menschlichen Fortschrittes verbündet haben und sich als 
die Mitglieder einer wahrhaften Gesellschaft ansehen 
werden, die unter dem Gesetze einer gegenseitigen Ge
rechtigkeit gebildet ist, so wird man, indem man genau 
zeigt, was schon geschehen ist und was noch zu tun 
bleibt, damit eine solche Gesellschaft gegründet werde, 
am sichersten den einen die Hoffnung und den anderen 
den W illen verleihen, deren Bürger zu werden.“

Nach einem kurzen Meinungsaustausche wurde dann 
eine Unterkommission ernannt, der die spezielle Prüfung 
der verschiedenen Vorschläge über das Programm der 
Ausstellung aufgetragen wird. Diese Unterkommission 
besteht aus den Herren Professoren C h e y s s o n  und 
B o u t h a r d, dem Abg. S i e g f r i e d  und Herrn D u  - 
t i 1 1 o y.

Internationnales Abkommen über die Arbeiter
versicherung. Nach einem unter dem 2. September d. J. 
zwischen dem D e u t s c h e n  R e i c h  und L u x e m b u r g  
getroffenen Abkommen ist die Frage der U n f a l l v e r 
s i c h e r u n g  der v o r ü b e r g e h e n d  in einem dieser Län
der beschäftigten versicherungspflichtigen Angehörigen 
des ändern Staats dahin geregelt worden, daß diese V er
sicherungspflichtigen der Unfallversicherung desjenigen 
Staates angehören, in dem der Sitz des Haupt- oder Ge
samtunternehmens belegen ist. Voraussetzung ist dabei, 
daß diese ausländische Beschäftigung voraussichtlich nicht 
länger als sechs Monate dauert. Land- und forstwirt
schaftliche Betriebe sind von dem Abkommen ausge
schlossen. Durch das letztere ist also festgestellt — was 
für den rheinischen Maschinenbau und ähnliche Betriebe 
wichtig ist —  daß z. B. die in Luxemburg mit der Auf
stellung von Maschinen u. dgl. vorübergehend beschäf
tigten deutschen Arbeiter n i c h t  in Luxemburg versichert 
zu werden brauchen, sondern in der deutschen Unfall
versicherung bleiben. Das gegenseitige Verlangen der 
luxemburgischen Regierung hatte früher die hier in Be
tracht kommenden deutschen Betriebe sehr unangenehm 
betroffen und zu lebhaften Beschwerden Anlaß gegeben, 
die nunmehr in befriedigender Weise erledigt worden 
sind. Ursache des jetzt beseitigten Anspruchs Luxem
burgs war die Einführung der Unfallversicherung nach 
deutschem Muster in diesem Lande. Ähnliches mag sich 
hinsichtlich anderer Staaten wiederholen, die ebenfalls die 
bezeichnete Zwangsversicherung einführen.

Ist die Aufstellung einer Sauggas - Kraftanlage 
im Dampfkesselhause zulässig? Diese Frage ist durch 
einen Rekursbescheid vom 20. Juni 1904 des Mi n i s t e r s  
f ü r  H a n d e l  u n d  G e w e r b e  entschieden worden.

Auf den Antrag der Beschwerdeführerin ist die nach
gesuchte Genehmigung unter folgenden Bedingungen erteilt 
w orden:

1. Durch Anbringung hinreichend großer öffnungsfähiger 
Fenster in der Außenwand vor den Dampfkesseln 
und von Lüftungsvorrichtungen im Dach ist für reich
liche Lüftung und Beleuchtung des Kesselhauses zu 
sorgen.

2. Die Auspuffgase der Sauggasanlage dürfen nicht in 
den Dampfkesselschornstein abgeführt werden.

Aus der Begründung ist folgendes hervorzuheben: 
Wenn auch nach Ziffer 1 der mit Erlaß vom 20. Juni

v. J. mitgeteilten „Grundsätze für die Einrichtung und 
den Betrieb der Sauggas - Kraftanlagen“  (M.Bl. 338) die 
znr Darstellung und Reinigung des Gases dienenden 
Räume zu keinen anderen Zwecken benutzt werden dür
fen und Sauggasanlagen insbesondere aus A r b e i t s r ä u 
me n  fernzuhalten sind, in denen vielfach eine größere
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Zahl yon Menschen in einem verhältnismäßig kleinen 
Räume beschäftigt ist und in denen die Lüftung nicht 
besonders kräftig zu sein pflegt, so erscheint doch die 
Anwendung des bezeichneten Grundsatzes in Fällen wie 
dem vorliegenden nicht genügend gerechtfertigt, da bei 
der Geräumigkeit und H öhe des Kesselhauses der Rekur
rentin und wegen des durch den Dampfkesselbetrieb her
vorgerufenen ziemlich kräftigen Luftwechsels der Gefahr 
der Vergiftung durch entweichende Generatorgase dann 
hinreichend vorgebeugt is t , wenn die im Tenor dieses 
Bescheides vorgeschriebenen Lüftungsvorrichtungen ge
troffen werden. Ferner ist auch die vom Kreisausschusse 
hervorgehobene Vergrößerung der F'euersgefahr bei der 
massiven Bauart des Gebäudes so unerheblich, daß sich 
daraus hinreichende Gründe für die Versagung der nach
gesuchten Genehmigung nicht herleiten lassen.

Dagegen ist das V erbot der Einleitung der Auspuff
gase in den Dampfkesselschornstein erforderlich, um E x
plosionen unverbrannter Auspuffgase vorzubeugen.

Gesetz über die Kinderarbeit in gewerblichen 
Betrieben. Nach diesem Gesetze war der Bundesrat be
fugt, für die ersten zwei Jahre nach dem Inkrafttreten 
Ausnahmen vom Verbote der Beschäftigung eigener Kin
der zuzulassen. Solche Vorschriften waren vom Bundes
rate auch getroffen; ihre Geltung läuft mit Ende des 
Jahres 1905 ab. Nun ist der Bundesrat im Gesetze auch 
ermächtigt, noch weitere Ausnahmen zuzulassen, aller
dings nur unter der Bedingung, daß die Kinder nicht an 
den durch Triebkraft bewegten Maschinen beschäftigt 
werden. Auch kann er Ausnahmen von dem Verbote 
der Beschäftigung von eigenen Kindern unter zehn Jah
ren zulassen, sofern die Kinder mit leichten uud ihrem 
Alter angemessenen Arbeiten beschäftigt werden. Die 
Ausnahmen können allgemein oder für einzelne Bezirke 
erlassen werden.

Die Bestimmungen über diese Fragen, die zu den 
vom Bundesrat zu erlassenden Verwaltungsmaßnahmen 
gehören, der Schaffung eines besonderen Gesetzes also 
nicht bedürfen, werden zur Zeit im Entwurf vom Bundes
rat ausgearbeitet. .

Genehmigung von Dampfkesselanlagen. In einem 
neuen Erlaß des Handelsministers vom 7. November 1905 
heißt es:

Es ist in letzter Zeit aufgefallen, daß die Genehmi
gungsurkunden für Dampfkesselanlagen häufig mit einer 
großen Zahl von Bedingungen belastet sind, die entbehr
licherscheinen. Namentlich gilt dies von solchen, denen der 
Unternehmer ausweislich der Zeichnungen und Beschrei
bungen bereits entsprechen will, sofern nicht etwa im 
einzelnen Fall ein Hinweis auf die genaueste Beachtung 
einer einzelnen Bestimmung besonders geboten sein sollte. 
Ferner erscheint eine Bedingung entbehrlich, nach der 
für die Ausführung der Anlage die allgemeinen polizei
lichen Bestimmungen über die Anlegung von Dam pf
kesseln maßgebend sind; denn in dem Eingänge der Ge
nehmigungsurkunden wird bereits auf diese Bestimmungen 
ausdrücklich hingewiesen. Sofern keine andere, als die 
in der Reichsgewerbeordnung bezeichnete Frist für die 
Ausführung der Anlage vorgeschrieben werden soll, kann

auch ein Hinweis auf diese Frist in der Regel unter
bleiben. Das Gleiche gilt hinsichtlich der Aufnahme einer 
dem § 1 des Gesetzes, den Betrieb der Dampfkessel be
treffend, entsprechenden Verpflichtung oder hinsichtlich 
der Aufnahme der Strafbestimmungen aus § 147 der 
Reichsgewerbeordnung sowie solcher Vorschriften, welche 
in den bestehenden Polizeiverordnungen über den Betrieb 
beweglicher Kessel bereits enthalten sind. Endlich ist 
es nicht zu billigen , wenn dem Unternehmer durch zu 
eingehende technische Vorschriften die Mittel und Wege 
zur Erfüllung behördlicher Anforderungen über das ge
botene Maß hinaus beschränkt werden, so zum Beispiel, 
wenn vorgeschrieben w ird, daß Dampfleitungen minde
stens 1,8 Mtr. Abstand über dem Kesselmauerwerk haben 
müssen. Eine allgemeine Vorschrift, wonach die R ohr
leitungen so anzulegen sind, daß die Zugänglichkeit der
V  entile und Sicherheitsvorrichtungen nicht behindert wird, 
würde in diesem Falle den Vorzug verdienen. Der Mi
nister weist die Regierungspräsidenten an, die Aufmerk
samkeit der Kesselprüfer und Beschlußbehörden auf diese 
Punkte hinzulenken.

D ie in diesem Erlaß zum Ausdruck gelangte Auf
fassung von der behördlichen Prüfungstätigkeit wird in 
den Geschäftskreisen, die sich oft durch rigorose Hand
habung der Prüfungsvorschriften beeinträchtigt fühlten, 
sicherlich allgemeinen Beifall finden.

Ausstellung von Atmuiigsapparaten. In der Berg
schule zu Bochum ist im Beisein des Berghauptmanns 
B a u r  und Oberbergrats A l t h ü s e r  als Vertreter des könig
lichen Oberbergamts, sowie des Bergrats S t a r c k e  als V er
treter der königlichen Bergwerksdirektion eine reich
beschickte Ausstellung von Atmungsapparaten der ver
schiedensten Systeme eröffnet worden, wie sie bei der 
R e t t u n g s a r b e i t  i n  g i f t i g e n  G a s e u  Verwen
dung finden. Die Ausstellung, die schon von zahlreichen 
Herren aus Bergbaukreisen mit großem Interesse in 
Augenschein genommen wurde, hat einige Tage bestan
den. Die Apparate wurden von Bergassessor Grahn 
und Tauchermeister Körte vorgeführt und in ihrer A n
wendung erläutert.

Personalien.
D er Genossenschaftsvorstand der Berufsgenossen

schaft der Feinmechanik hat beschlossen, die Stelle eines 
technischen Referenten an der Zentrale Berlin mit dem 
Titel „Revisions-Oberingenieur“ zu schaffen und diese 
Stelle dem technischen Aufsichtsbeamten Herrn M a x  
S c h u b e r t h  in S t u t t g a r t  ab 1. Januar 1906 zu 
übertragen.

Der Königl. ungar. Gewerbe-Hilfsinspektor L u d w i g  
L a n y i  in M i s k o l c  z, Mitglied des Vereins deutscher 
Revisionsingenieure, ist zum Bezirks-Gewerbeinspektor in 
Beszterczebanya ernannt worden.

Berichtigung.
Der Preis der im H eft 11 vom 1. Dezember 1905 

dieser Zeitschrift erwähnten „Preisgekrönten Entwürfe 
von Kleinwohnungen für städtische uud ländliche A r
beiter“ beträgt nicht 6 M., sondern 10 M.

Für die Schriftleituug verantwortlich : Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Groes-Lichterfelde-W . 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, G. m . b. H., Roitzsch.



, • * ' f  •, :  ̂ -*■ 

Gewerblich-Technischer Ratgeber
Zeitschrift

für die

technischen und wirtschaftlichen Fragen der Industrie
mit besonderer Berücksichtigung der

U n f a l l v e r h ü t u n g ,  G e w e r b e h y g i e n e  und A r b e i t e r w o h l f a h r t .

V. Jahrgang. 1. Januar 1906. 13. Heft.

A n  u n s e r e  Leser.
Die erfreuliche Entwicklung des G e w e r b l i c h - T e c h n i s c h e n  R a t g e b e r s  in 

jüngster Zeit und das wachsende Interesse, welches die bisher vertretene Richtung der Zeitschrift 
auf s o z i a l t e c h n i s c h e m  G e b i e t e  in den Kreisen der Industrie gefunden hat, ermutigt 
die Leitung der Zeitschrift, die bisher gezogenen Grenzen des Arbeitsgebietes durch E r ö f f n u n g  
n e u e r  B a h n e n  zu erweitern.

In den Kreis der Betrachtungen dieser Zeitschrift sind wiederholt F r a g e n  w i r t 
s c h a f t l i c h e r  A r t  g e z o g e n  worden. Verschiedene aus unserm Leserkreise gekommene 
Zuschriften zeigen, daß die w i r t s c h a f t l i c h e n  F r a g e n  mit den t e c h n i s c h e n  
F r a g e n  der I n d u s t r i e  der gemeinsamen Behandlung in einer Zeitschrift bedürfen, deren 
Bestreben es ist, an der gesunden Entwicklung der inneren Verhältnisse unseres F a b r i k 
w e s e n s  ständig mitzuarbeiten.

T e c h n i k  und W i r t s c h a f t l i c h k e i t  sind u n z e r t r e n n b a r  und jede t e c h 
n i s c h e  T a t  hat w i r t s c h a f t l i c h e  F o l g e n .

In der Erkenntnis dieses Zusammenhanges sollen künftig die Spalten des G.-T. R. mehr 
als bisher den g r o ß e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  F r a g e n  d e r  G e g e n w a r t  geöffnet werden, 
wobei wir der allgemeinen Zustimmung unserer Leser sowie der Mitarbeit in der Praxis stehender 
Ingenieure und der Gelehrtenwelt sicher sind.

Wir rechnen hierzu vornehmlich den Einfluß der techni schen Errungenschaf ten auf 
die Ausgestaltung des g e s a m t e n  F a b r i k w e s e n s ,  auf die P r o d u k t i o n  und den A r 
b e i t s m a r k t ,  und auf die Lage der A r b e i t g e b e r  und A r b e i t n  e h m e r  sowie deren 
V e r b ä n d e .

Diese neuen Aufgaben werden uns nicht von der seit dem Bestehen der Zeitschrift ein
gehaltenen Richtung, nämlich der Behandlung der Unfallverhütung, der Gewerbehygiene und der 
Arbeiterwohlfahrt abbringen, sondern sie sollen im Gegenteil dadurch, daß sie den Einfluß tech
nischen Schaffens auf die sozialen und wirtschaftlichen Fragen unserer Industrie vor Augen 
führen, dazu beitragen, den sozial-technischen Inhalt der Zeitschrift zu vertiefen.

Dem erweiterten Wirkungskreise des G.-T. R. wird auch äußerlich in dem Titel künftig 
Rechnung getragen.

B e r l i n ,  am Ende des Jahres 1905.

Schriftleitung und Verlag des G.-T. R.
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Über die Erfolge der Bestrebungen zur Aufstellung von Normalien für 
Schutzvorrichtungen an Papierschneidemaschinen.

Vortrag gehalten von Ingenieur K . H ütt in der 12. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisionsingenieure
in Dessau.

Im Hinblick auf das bescheidene Material, 
welches mir zur Verfügung steht, möchte ich 
mich bescheidener und vorsichtiger ausdrücken 
und nicht schon von Erfolgen, sondern von den 
Anzeichen einer Besserung sprechen.

Wie Ihnen von der vorjährigen Hauptver

mittlung der gefaßten Beschlüsse ersucht. Der 
Maschinenbau zeigte also für den Gegenstand 
recht wenig Interesse; er ist von der Wichtig
keit und Notwendigkeit zweckmäßiger Schutz
maßnahmen immer noch nicht überzeugt.

Nachdem jedoch das Protokoll jener Beratung

Fig. 195.Fig. 194.

Sammlung in Jena und aus dem Gewerblich
Technischen Ratgeber bekannt sein wird, hatte 
der Vorstand der Papierverarbeitungs - Berufs
genossenschaft zu einer Besprechung über Schutz
maßnahmen an Papierschneidemaschinen nach 
Jena eingeladen. Von den Maschinenfabrikanten 
waren daselbst nur die beiden Firmen K a r l  
K r a u s e  in Leipzig und die B au t z e n e r K a r- 
to n na ge n- Ma sc hin e n- Fabr  i k m. b. H. ver
treten ; die Firmen Wi l l i .  F e r d i n a n d  H e i m  
in Offenbach a. M. und Chr.  M a n s f e l d  in 
Leipzig hatten wegen Behinderung um Uber

veröffentlicht worden war, machte es sich doch 
bald bemerkbar, daß der Stein etwas ins Rollen 
gekommen war. Noch im November vorigen 
Jahres empfing ich von der Firma Kar l  Krause  
die Abbildung ihrer Schutzvorrichtung für doppelt 
(vorn und hinten) besetzte Stanzmaschinen, wie 
ich sie Ihnen hier vorzeigen kann. (Fig. 194 
und 195.)

Sie besteht im Wesentlichen aus den mittelst 
Flügelschrauben f verstellbaren Schutzleisten n, 
den Schutzleistenhaltern m, den Winkelhebeln e 
mit Rollen r 1 und r 2, den Böckchen k und
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den Laufschienen L 1. Die Wirkung dieser 
Schutzvorrichtung ist die denkbar einfachste und 
wird bei der Ein - und Ausfahrt des Tisches t 
bewirkt.

In der Zeichnung stellt S 1 den Stanzklotz,
S 2 das zu stanzende Material, S 3 das Stanz
eisen dar. In Figur 195 ist der Tisch nach rechts 
ausgezogen und der auf der rechten Seite be
findliche Schutz geöffnet, da die Laufrollen r 1 
auf den Laufschienen ruhen. Der linke Schutz 
dagegen ist geschlossen, denn die Hollen r 2

Papierverarbeitungs - Berufsgenossenschaft noch
mals über die Schneidemaschinen zu verhandeln. 
Es kam eine Sitzung im Januar dieses Jahres 
zustande, deren Ergebnisse außer im Gewerblich
Technischen Ratgeber, auch in der Papierzeitung, 
Kartonnagenzeitung und im Papierfabrikant 
wiedergegeben worden sind.

Im vorjährigen Vorträge, abgedruckt in den 
Januarheften 13 und 14 des G.-T. R. und im 
Papierfabrikant, hatte ich die Mansfeldsche Stanz
maschine mit Momentausrückung erwähnt und

ruhen auf dem Blechtisch und nehmen infolge
dessen eine tiefere Lage ein, bei welcher der 
Zugang in die Maschine durch die Schutzleiste n 
abgeschlossen wird. Beim Einschieben des
Tisches mit den darauf befestigten Laufschienen 
wird der linke Schutz geöffnet und der rechte 
senkt sich herab, sodaß er den Zugang in die 
Maschine abschließt. Die Schutzschiene soll
künftig so ausgeführt werden, daß sie deu Durch
blick gestattet.

Im Dezember vorigen Jahres richtete darauf 
ein von mehreren Maschinenfabriken beauftragter 
Ausschuß das Ersuchen an den Vorstand der

Fig. 197.

dabei mein Bedenken gegen ihre Einrückung 
durch einen leichten Druck auf den Fußtritthebel 
ausgesprochen. Im Februar dieses Jahres teilte 
mir die Firma Mansf el d mit, daß sie auch eine 
Schutzvorrichtung für diese Maschinen baue, wie 
sie die a u s g e s t e l l t e  Z e i c h n u n g  darstellt. 
(Fig. 196 u. 197.)

Das Wesentliche dieser Schutzvorrichtung 
kennzeichnet sich dadurch, daß die Maschine 
nicht eher in Betrieb gesetzt werden kann, als 
das Schutzgitter, welches von der Bewegung des 
Schiebetisches abhängig, herunter gegangen ist.

Ist der Tisch mit dem darauf befindlichen
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Stanzklotz völlig unter den Oberkasten geschoben, 
so hat sich das Schutzgitter durch Herabgleiten 
an Kurvenbahnen durch seine eigene Schwere 
selbsttätig gesenkt.

Die Maschine kann auch so eingerichtet werden, 
daß das Schutzgitter zwangläufig herunter geht, 
jedoch hat dieses den Nachteil, daß dem betr. 
Arbeiter evtl. die Finger (durch das Schutz
gitter) zerquetscht werden können, was schon 
sehr oft vorgekommen ist.

Geht jedoch das Schutzgitter durch seine 
eigene Schwere herunter, so kann der Arbeiter 
evtl. nur einen leichten Schlag erhalten, da das 
Gewicht des Gitters ein geringes ist.

Das Heruntergehen des Schutzgitters a wird 
bewirkt durch die Rollenhalter b, welche ver
stellbar an dem Schutzgitter angeordnet sind nnd 
auf der Kurvenbahn c sich bewegen. Das Schutz
gitter erhält seine Führung durch die beiden 
Ständer d, die auf der Gestellwand aufgeschraubt 
werden. Solange die Rollenhebel auf dem ge
raden Teil der Kurvenbahnen sich bewegen, 
bleibt das Schutzgitter in höchster Stellung und 
fällt erst dann, wenn die Rollenhalter auf den 
schrägen Teil der Kurvenbahnen kommen.

Damit die Maschine nicht eher in Betrieb

gesetzt werden kann, als der Tisch mit dem 
Stanzklotz völlig unter dem Oberkasten sich be
findet, ist ein Arretierhebel e angeordnet, welcher 
den Winkelhebel f und somit auch den Fußtritt
hebel g arretiert. Der Hebel e wird mittelst 
Zugfeder nach dem Winkelhebel f gedrückt und 
sichert diesen durch Nase i gegen das Einrücken.

Ist der Tisch nun ziemlich in die Maschine 
eingeschoben, so legt sich der Anschlag h gegen 
den Arretierhebel e und bewirkt die Auslösung 
des Winkelhebels f und somit die des Fußtritt
hebels g, worauf die Maschine in Betrieb ge
setzt werden kann.

Die P h o t o g r a p h i e  (Fig. 198) einer von 
Wi l he l m Fer di nand He i m für die Reichs
druckerei gelieferten Papierschneidemaschine 
zeigt, daß die Führungsschlitze des Messerhalters 
nicht nur auf der Vorder- sondern auch auf der 
Rückseite abgeschützt sind, die hinteren Vertief
ungen im Messerhalter werden mit Holz ausge
füttert. Von derselben Firma fand ich vor kur
zem zwei neugelieferte Schneidemaschinen, an 
denen vom unfalltechnischen Standpunkte aus 
nichts zu erinnern war.

Die Firma Aug us t  Fo mm zeigt in ihren An
kündigungen in der Kartonnagen-Zeitung an, daß 

ihre Papierschneidemaschine 
mit den von den Berufsge
nossenschaften verlangten 
Schutzvorrichtungen ausge
rüstet sei. Die Firma Paul  
Sc hönhe i mer  in Berlin 
führt in ihren Prospekten in 
für den Käufer auffallender 
Weise ihre Schutzmaßnahmen 
an Räder- undHebelschneide- 
maschinen auf. Die Firma 
Chr. Mansf e l d  gibt ein 
Katalogblatt einer Hände
schutzvorrichtung mit Breit
haltern für Ritzmaschinen 
(Fig. 199) heraus, die neben 
seiner Eigenschaft als Schutz 
gegen Verletzungen zugleich 
Makulatur vermeidet und 
sich allein dadurch bezahlt 
macht.

Auch die Kennzeichnung 
derSchutzvorrichtungen durch 
rote Farbe scheint sich mehrFig. 198.
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Fig. 199.

einzubürgern, sie wird von den Firmen Karl 
Krause und Willi. Ferdinand Heim in voll
kommener Weise durchgeführt; ferner fand ich 
neuerdings an Kreisscheren auch die an der 
rechten Seite sitzenden Zahnräder mit Schutz 
versehen vor.

Das Skizzenblatt Nr. 7 der Papierver- 
arbeitungs - Berufsgenossenschaft stellt in vier 
Figuren (vgl. a. G.-T. R. Jahrgang IV, Heft 13 
u. 14) dar, wie sich der Messerschutz an Quer
schneidemaschinen ausführen läßt, hierdurch an
geregt ist Herr Maschinenmeister Max Hübner 
in Frankenhausen b./Crimmitschau auf eine Bau
art dieses Schutzes gekommen, welche unter 
D. R. P. 163 704 patentiert worden ist. (Fig. 
200 u. 201.) Er schützt das Messer h vollkom
men durch ein besonderes, feststehendes Schutz
brett k ab und bildet den Ablegetisch als eine

endlose Rollade c aus, die unter den Messern 
um die Achse g mit der Rolle b auf und ab
pendelnd bewegt wird, während die andere Führung 
die Rolle a abgibt, so daß der Raum von den 

essern beim Schneiden abgeschlossen wird. 
Die Pendelbewegung der Rollade erfolgt selbst
tätig und in Zwangsverbindung mit der Messer
bewegung, zu welchem Zwecke die Schutzvor
richtung mit den Hebeln d, e und der von der 
Arbeitswelle bewegten Kurvenscheibe f in Ver
bindung steht.

Das abgeschnittene Stück der Papierbahn wird 
dem Abnehmer selbsttätig zugebracht. Während 
ohne die Schutzvorrichtung durch das zu frühe 
Anfassen und Vorziehen der Papierbahn durch 
die den Bogen abnehmenden Personen meist ein 
etwas schiefer Schnitt hervorgebracht wurde, ist 
nach ihrer Anbringung der Schnitt stets ge
rade und rechtwinklig geblieben. Es wird also 
Abfall und weitere Arbeit vermieden, da die 
Bogen nun nicht noch einmal auf der Rieß
beschneidemaschine gerade geschnitten werden 
brauchen. Eine Ersparnis, welche die Schutz
vorrichtung bezahlt macht.

Das gemeinsame Vorgehen der drei hier vor
nehmlich beteiligten Berufsgenossenschaften hat 
unbestreitbar einen Anfang zur Besserung be
wirkt. Ein Zeichen, daß der beschrittene Weg 
der richtige war, und der Erfolg bei seinem
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Festhalten nicht aushleiben wird. Es ist daher Weise verfahren und so dazu beitragen den Er-
zu wünschen, daß unter ähnlichen Verhältnissen folg zu vergrößern und zu einem ständigen
auch andere Berufsgenossenschafteu in gleicher werden zu lassen.

(Autorisiert.)

Der Industriefriede bietet unmittelbare und mittel
bare Vorteile. Der einzige unmittelbare besteht in der 
Tatsache des Friedens selbst. Die mittelbaren hängen 
teils mit den Grundsätzen, teils mit den Methoden zu
sammen, die bei der Schlichtung von Streitigkeiten A n
wendung finden.

Einen Faktor des unmittelbaren Vorteils des Friedens
zustandes bildet selbstverständlich die Schlichtung und 
Beendigung von Zwistigkeiten. W eit bedeutsamer jedoch 
ist die Schlichtung von Differenzen v o r  ihrer Ausartung 
in Zwistigkeiten. „Keine Direktion mit gesundem Menschen
verstand,“  schreibt Goring, „würde eine Eisenbahn er
öffnen oder eine elektrische Beleuchtungszentrale ins 
Leben rufen oder eine Fabrik betreiben oder einen 
Dampfer zur See schicken mit einer maschinellen Aus
rüstung, welche die Gewißheit böte, von Zeit zu Zeit zu 
versagen und dann in erzwungener Untätigkeit zu ver
harren, bis sie ausgebessert wäre. W as jedoch  die Arbeits
bedingungen betrifft, so befinden sie sich bei fast allen 
solchen Unternehmungen in einem ähnlich widersinnigen 
Zustande der Unsicherheit.“  Alles, was die Wahrschein
lichkeit von Arbeitsstörungen veringert, ist ein Gewinn 
für die W elt überhaupt und für die Arbeiterkreise im 
besondern, da es die Kosten der Ungewißheitsversicherung 
des Kapitals verringert und diesem daher ermöglicht, 
einen kleineren Teil des Nationaleinkommens aufzusaugen.

Dieser Vorteil ist übrigens nicht nur ein allgemeiner; er 
kommt vielmehr namentlich auch denjenigen Industriezwei
gen zugute, innerhalb welcher der Friede gekräftigt worden 
ist. Aus diesem Umstand können jedoch  anderseits Gegen
sätze zwischen den Interessen dieser besonderen Industrie
zweige und jenen der Gesamtheit entstehen. Da nämlich die 
aus den Industriekriegen hervorgehenden Verluste sich auf 
die Unternehmer, die Arbeiter und das Publikum verteilen, 
und das Verteilungsverhältnis zwischen diesen drei Faktoren 
keineswegs immer das gleiche ist, kann es sich ereignen, 
daß dem Publikum mit dem Friedenschluß unter gewissen 
Bedingungen besser gedient wäre, während die Fort
setzung des Kampfes im Interesse beider oder einer der 
beiden streitenden Parteien läge. Der Umfang dieses 
Widerstreites wechselt mit dem des Verlustes, der der 
Gesamtheit droht, und wird zuweilen recht erheblich sein, 
wie z. B. wenn es sich um Unternehmungen handelt, 
welche sehr wichtigen Bedürfnissen dienen: etwa der B ei
stellung von Nahrungs-, Verkehrs-, Heizmitteln u. s. w.

Was die mittelbaren Grundsätze des Industriefriedens 
betrifft, so unterscheidet sich die mit den angewendeten 
Schlichtungsgrundsätzen zusammenhängende Gruppe theo
retisch scharf von der ändern Gruppe. Je gesunder die

(Nachdruck verboten.)

Grundsätze, desto besser das auf ihnen beruhende Schlich
tungsergebnis und desto befriedigender das allgemeine 
Ergebnis. Ungleich dieser Gruppe, kann die zweite 
Vorteilegruppe schon dann voll gesichert werden, wenn 
die Beteiligten die betr. Grundsätze für gesund h a lt e n , 
obgleich sie es vielleicht n ic h t  sind. D ie Vorteile der 
zweiten Gruppe drehen sich hauptsächlich um den Mecha
nismus des Friedens und sind von dreierlei Art.

V or allem ist festzustellen, daß das Schieds- und 
Einigungswesen zur Überbrückung der zwischen Arbeit
nehmern und Arbeitgebern gähnenden Kluft beiträgt, deren
V orhandensein großenteils der Entwicklung der modernen 
Großindustrie zuzuschreiben ist. N och so sinnreiche Ein
richtungen können heute in Riesenunternehmungen nicht 
das enge Verhältnis der Chefs zu den Untergebenen 
wieder hersteifen, das früher in den Werkstätten der Ge
werbetreibenden herrschte. Aber läßt sich auch nicht 
das l e i b l i c h e  Beisammenleben wieder herstellen, so 
kann man doch durch gemeinsame Organisation die 
morafischen Schranken beseitigen, welche sich allmählich 
zwischen den beiden Parteien erhoben haben und nur zu 
oft einerseits Mißtrauen, anderseits sträfliche Gleichgültig
keit zeitigen. Je seltener die Kämpfe werden, desto 
wahrscheinlicher ist das Schwinden des Kampfgeistes, 
und durch die gemeinsamen Zusammenkünfte m ü s s e n  
sie seltener werden. V or allem wirken diese Zusammen
künfte versöhnlich auf die gegenseitige Haltung der V  e r -  
t r e t e r  der beiden Seiten. Mißverständnisse und V o r
urteile werden allmählich beseitigt. W enn die Ohefs die 
maßvollen Ansprachen der begabten Arbeitervertreter 
hören, können sie nicht länger ihre Leute als bloße 
„H ände“  und deren Führer als „bezahlte Agitatoren“  
betrachten. Beraten hinwiederum die Angestellten über 
die achtungsvollen, mitfühlenden Antworten ihrer Arbeit
geber, so werden sie gewiß nicht länger sämtliche Unter
nehmer als bloße „Geldsäcke“  und grausame Unterdrücker 
brandmarken.

Diese W  andlung im Ton kommt teilweise schon durch 
die bloße Berührung der Beteiligten miteinander zu
stande, teilweise durch die aus den Besprechungen hervor
gehende Klärung der Tatsachen und Verhältnisse und 
der damit verknüpften Einsicht in die Schwierigkeiten, 
welche der beiderseitigen Politik zugrunde liegen, während 
diese Politik bis dahin häufig als Ausfluß bloßen Mut
willens oder schierer Widersetzlichkeit betrachtet worden 
ist. D er Vorsitzende des Kohlengrubenbesitzerverbandes 
der Grafschaft Northumberland machte vor einigen Jahren 
die zutreffende Bemerkung: „A ls die beiden Parteien 
noch nicht miteinander zusammenzukommen pflegten,

Die Vorteile des Industriefriedens.
Von A . C. P ig ou .
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wurden sie einander zweifellos oft in falschem Lichte 
dargestellt. Die mittelbaren Mitteilungen über ihre gegen
seitigen Empfindungen waren grundverschieden von dem, 
was sie heute von Angesicht zu Angesicht übereinander 
zu hören bekommen.“  V o r  fünfzig Jahren sagte der 
Streikführer Grimschaw: „D ie  „Times“  ist die Bibel der 
Fabrikanten, das G old ihr Gott, das Silber ihr Christus, 
das Kupfer ihr heiliger Geist.“  Während der Baum
wollenaussperrung von 1893 dagegen, welche arges und 
weitverbreitetes Elend verursachte, bestand, wie es da
mals in der „Labora Gazette“  hieß, „zwischen den B e
amten der Gewerkvereine und den Schriftführern bezw. 
Mitgliedern der Ausschüsse der Unternehmerverbände ein 
ausgesprochen freundschaftliches Verhältnis; sie alle kamen 
fast täglich an öffentlichen Orten auf ganz gleichem Fuße 
zusammen.“  Unter solchen Umständen müssen die einstigen 
großen Reibungsflächen immer kleiner werden.

Die günstige Änderung in der Haltung der Unter
nehmervertreter kommt fast einer gleichen W andlung in 
der Haltung der Unternehmergesamtheit gleich. Denn 
abgesehen davon, daß die Zahl der Vertreter gewöhnlich 
einen ansehnlichen Teil aller bildet, sind die Mittel un
gemein wirksam, durch welche sich eine dem gleichen 
Beruf oder gleichartigen Berufen angehörende K örper
schaft Gebildeter unterrichten kann. Auch durchdringt 
der neue Einigungsgeist der Einigungsausschüsse keines
wegs bloß die Chefs (die Inhaber großer Betriebe werden 
ihren Arbeitern gegenüber vielleicht oft gleichgültig, aber 
kaum je  wirklich feindselig gesinnt sein), sondern noch 
mehr die Kreise jener ihrer Beamten und Diener, die 
zwischen ihnen und der Masse ihrer Untergebenen stehen. 
In diesen Kreisen herrscht nicht selten Ubelwollen, sehr 
schädliches Ubelwollen, gegen die Arbeiterschaft. „D er 
Unternehmer,“  lesen wir in Marshalls „Grundsätzen der 
Volkswirtschaftslehre“ , „leidet mehr oder weniger unter 
allem, was seine Arbeiter schädigt; aber die W illkür 
eines ungerechten Werkmeisters nimmt sehr wenig Rück
sicht auf das wirkliche wohlverstandene Interesse seines 
Brotgebers,“  dem er mit der Benachteiligung der Arbeiter 
zu dienen glaubt. Sehen die Beamten oder Werkmeister 
jedoch, daß die Chefs selbst mit Arbeitervertretern auf 
gleichem Fuße Zusammentreffen und in wohlwollender 
W eise beraten, so muß sich ihre etwaige Anmaßung sehr 
dämpfen. Diese wichtige W irkung der gemeinsamen 
Ausschüsse läßt sich überall beobachten.

W as die Arbeiter selbst betrifft, so ist der Durch
dringungsvorgang bei ihnen minder glatt und einfach. 
Abgesehen davon, daß ihre Vertreter den neuen Geist erst 
nach ziemlich langer Amtsführung in sich aufnehmen 
können, muß die Zahl der mit den Brotherren in persön
liche Berührung kommenden „H ände“ immer eine kleine 
bleiben. Auf die Masse der Arbeiter kann der Einigungs
ausschuß also keinen sehr großen u n m i t t e l b a r e n  
moralischen Einfluß ausüben. Anderseits aber ist die 
Minderheit, auf welche die einigende Kraft des persön
lichen Verkehrs einwirkt, in der R egel eine Elite und 
daher besonders gut geeignet, die übrigen erziehlich zu 
beeinflussen. So dringt denn der neue gute Geist wenig
stens mittelbar, wenngleich langsamer, in die Gesamtheit 
der Arbeiterschaft ein —  umso sicherer als die Vertreter

minderheit genötigt ist, ihren ganzen Einfluß nach K räf
ten geltend zu machen, weil sie die A rt der Durchfüh
rung der ihnen anvertrauten Aufgabe zu verteidigen haben; 
wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, sich den Vorwurf 
der Fügsamkeit in die W illkür der Chefs zuzuziehen, 
müssen sie sich durch die Darlegung der vernünftigen 
oder wohlwollenden Erwägungen schützen, die dem V or
gehen beider Parteien im gemeinsamen Ausschuß zugrunde 
gelegen haben. Übrigens übt der Einigungsapparat seine 
Wirkung auf die Leute nicht nur durch den Einfluß ihrer 
Vertreter. Schon die bloße Tatsache des Vorhandenseins 
eines Ausschusses genügt, die Gesinnung gegen den Unter
nehmer freundlicher zu gestalten; beweist dieses V or
handensein ihnen doch deutlich, daß jener den guten 
Willen hat, mit ihnen auf gleichem Fuße zu verhandeln. 
Der Ausschuß bildet eine öffentliche W iderlegung des 
alten Vorurteils, daß eine untergeordnete Stellung von 
Menschenunwürdigkeit unzertrennlich ist, und trägt da
durch viel bei, zur Beseitigung des bittern Bewußtseins 
ungerechter Behandlung.

Ein mit dem vorstehend besprochenen eng verknüpfter 
weiterer Vorteil besteht in der geistig-erziehlichen W ir
kung der Einigungsausschüsse. Diese belehren die Unter
nehmer in beträchtlichem Maße über die Verhältnisse, 
in denen ihre Leute leben. Wenn z. B. bei den Eini
gungsverhandlungen in der nordenglischen Eisen- und 
Stahlindustrie die Arbeitervertreter mit Zähigkeit auf 
einer frühzeitigen Gabelfrühstückspause bestanden, weil 
das erste Frühstück um halbsechs eingenommen wurde, 
so mußte für die Chefs ein Umstand, dem sie vorher 
nur papierne Bedeutung beimaßen, Leben gewinnen. Die 
Arbeitervertreter hinwiederum lernen die Schwierigkeiten 
der Geschäftsführung näher kennen , ihr Gesichtskreis 
erweitert sich und sie kommen in die L age, ihren Ge
nossen richtigere wirtschaftliche Begriffe beizubringen. 
W ie wichtig solche Kenntnisse sind, ergibt sich aus den 
folgenden Worten A n d r e w  Ca r n e g i e s :  „Das Kapital 
weiß nichts von den Notwendigkeiten und Naturrechten 
der Arbeit, und dieser sind die Notwendigkeiten und Ge
fahren des Kapitals unbekannt. Daher rühren die R ei
bungen zwischen den beiden. Mehr Einblick seitens des 
Kapitals in die guten Eigenschaften der ihm Dienenden 
und eine bessere Kenntnis seitens der Angestellten von 
den volkswirtschaftlichen Gesetzen, die das Kapital un
barmherzig beherrschen, würde die zwischen diesen auf
einander angewiesenen Mächten sich auftürmenden Schwie
rigkeiten größtenteils beseitigen.“

Ein dritter Vorteil ist in dem ausstrahlenden Einfluß 
zu suchen, den die gemeinsamen Ausschüsse auf den 
Charakter ausüben, indem sie Veränderungen in den 
beiderseitigen Organisationen herbeiführen. Einerseits 
hängt die Entstehung der Ausschüsse vom Bestände dieser 
Organisationen ab, anderseits wirken sie auf diese zurück, 
indem sie zu ihrer Kräftigung und Zentralisierung bei
tragen, weil sie den Zusammenschluß und das Repräsen
tativsystem fördern. Den Anreiz zu letzterem erblicken 
wir in dem Umstand, daß die einem solchen Ausschuß 
unterstehende Arbeiterschaft als Gesamtkörperschaft ver
handeln muß, wobei die Minderheit sich dem W illen der 
Mehrheit zu fügen hat. Selbst wenn eine Gruppe glaubt,
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gesondert eine günstigere Vereinbarung treffen zu kön
nen, 'muß sie sich den Interessen der Gesamtheit unter
ordnen —  schon deshalb, weil der so nützliche Ausschuß 
auf anderer Grundlage unmöglich wäre. Ähnliches gilt 
von den Arbeitgebern. S i d n e y  und B e a t r i x  W e b b  
stellen als einen der Gründe der Unternehmer-Abneigung 
gegen das Schiedswesen die Möglichkeit hin, daß ge
wissenlose Firmen einen Schiedsspruch unberücksichtigt 
lassen und dadurch dessen ehrliche Befolger schädigen 
können, wenn sie wollen. Solche aufsässige Mitglieder 
werden durch die Ausschüsse dazu gebracht, ihr wahres 
Selbstinteresse in der Loyalität zu sehen, und die Ge
wohnheit des Loyalseins verwandelt schließlich die selbst
süchtige Loyalität in wahre, selbstlose.

Ebenso einleuchtend ist der Nutzen regelrechter V or
kehrungen zum Verhandeln und Beraten für die Stärkung 
der oberen Verbandleitungen. Mag dieser zentralisierende 
Einfluß für die Unternehmer vielleicht weniger Bedeu
tung haben, so ist seine W ichtigkeit für die Arbeitneh
mer desto größer. In Dänemark hatten die örtlichen 
Zweige der Verbände das R echt, gewisse Verfügungen, 
die sich nachträglich als unpraktisch erwiesen, ohne Ge
nehmigung und Vorwissen der Zentralleitung zu treffen. 
Zur Schlichtung der Zwistigkeiten in der dänischen 
Eisenindustrie wurde es 1897 nötig, diese Bestimmung 
aufzuheben. In den Vereinigten Staaten erwies es sich, 
weil mit örtlichen Leitungen getroffene Vereinbarungen 
sehr häufig verletzt wurden, als erforderlich, daß die 
leitenden Beamten der betreffenden Gewerkvereine ein
schritten und sich für die Durchführung der örtlichen A b 
machungen oder Schiedssprüche verbürgten. Derlei ist 
doch aber nur dann denkbar, wenn die Zentralen bei 
der Feststellung lokaler Schlichtungen mitzureden haben. 
Sie müssen vereinbaren können, daß keine örtliche R ege
lung ohne ihre Zustimmung erfolgen dürfe ; oder sie 
müssen in Verbindung mit den Unternehmerverband
leitungen dafür sorgen können, daß ein höheres Schieds
gericht geschaffen werde, bei dem betrefls der Ent
scheidungen örtlicher Gerichte Berufung eingelegt werden 
kann ; oder es muß ihnen freistehen, neue z e n t r a l e  
Vorkehrungen für die unmittelbare Regelung „allgemei
ner“ Fragen zu treffen und die ö r t l i c h e n  auf die den 
lokalen Umständen entsprechende Anwendung oder Aus
führung der getroffenen Entscheidungen zu beschränken. 
Es unterliegt keinem Zw eifel, daß diese Kräftigung der

Zentralisierung für die Gesamtheit der Arbeiterschaft ein 
wertvolles Mittel der Erziehung zur Mannszucht und 
Selbstbeherrschung ist —  freilich vielleicht auf Kosten eines 
Stückes persönlicher Verantwortlichkeit und Initiative.

D ie geschilderten Vorteile, obgleich im Grunde von
einander recht verschieden, bilden selbstverständlich ein 
einheitliches Ganzes und greifen daher oft aufeinander 
über, einander anreizend. Mitgefühl macht zur Erlan
gung von Kenntnis geneigt und die Kenntnis fördert das 
M itfühlen; beide aber wirken streikwidrig, während der 
Mangel an Streiks beiden Vorschub leistet. Verbesserte 
Organisation ist friedlichen Schlichtungen günstig und 
letztere fördern, wenn nach befriedigenden Grundsätzen 
erfolgt, die WeiterentwicklungderOrganisation. W ir haben 
es da mit einem erfreulichen Kreislauf von Ursache, 
W irkung und Rückwirkung zu tun.

Es kann jedoch, wenngleich die verschiedenen Folgen 
des Industriefriedens miteinander im allgemeinen im 
Gleichklang stehen, nicht behauptet werden, daß diese 
Harmonie eine vollkommene ist oder daß eine Vorkeh
rung, welche eine der Gruppen von Vorteilen hochbringt, 
n o t w e n d i g e r w e i s e  auch die übrigen Gruppen hoch
bringt. So z. B. wird ein Schiedsspruch, der am geeig
netsten wäre, die Beziehungen zwischen Unternehmern 
und Arbeitern freundlich zu gestalten, nicht immer der 
für die beiden Parteien oder für das Publikum wirtschaft
lich vorteilhafteste sein. W ollten wir nur einem dieser 
Vorteils-Faktoren Aufmerksamkeit schenken, so würden 
wir zu anderen Schlüssen gelangen, als wenn wir den 
ändern Vorteilsfaktor allein beachteten. Sollen rich
tige Folgerungen erzielt werden, so müssen beide E le
mente Berücksichtigung finden. Zuweilen wird sich dann 
ergeben, daß eine wirtschaftlich minderwertige Entschei
dung im großen Ganzen die beste ist, während manch
mal ein vorgeschlagenes wertvolles Einigungsmittel wird 
verworfen werden müssen, weil es der Gesamtheit wirt
schaftlich zu viel kosten würde. Das vereinbarte Ergeb
nis muß oft ein, auf der ungefähren Schätzung von nicht 
ge"nau meßbaren Elementen beruhendes Kompromiß sein. 
Man halte sich daher vor Augen, daß Schlichtungsgrund
sätze, welche klug und richtig wären, wenn sie gut ver
standen würden, nicht immer ohne Abänderungen auf 
Streitigkeiten angewendet werden können, die durch das 
Dazwischentreten von Unwissenheit oder Leidenschaft 
verwickelt geworden sind

Die Kosten der Betriebsrevisionen.
Der Zweck der Betriebsrevisionen, wie sie von den 

Gewerbeaufsichtsbeamten und von den Organen der be
teiligten Berufsgenossenschaften vorgenommen werden 
müssen, ist der, daß festgestellt werden soll, ob in den 
bezüglichen Betrieben die gewerbepolizeilichen und die 
Unfallverhütungsvorschriften in ausreichender Weise be
folgt werden.

Dieses festzustellen und damit Gelegenheit zu fin
den, wesentliche Mißstände zu beseitigen, liegt aber im 
eigentlichen Interesse des Staates, wie der Berufsge

nossenschaften. Ersterer muß den Arbeiter wie das 
Publikum in jeder W eise vor schädlichen Einflüssen und 
Gefahren, wie sie sich aus der Betriebsführung ergeben, 
schützen; letztere haben ein hervorragendes wirtschaft
liches Interesse an der Befolgung der Unfallverhütungs
vorschriften.

Demnach ist es auch gerechtfertigt, wenn Staat und 
Berufsgenossenschaft die Kosten der Revisionen der Be
triebsanlagen tragen. »

Und so weit die regelmäßigen, laufenden, zur Ver-
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hiitung der Gefahren für die beteiligten Personen von 
den staatlichen Aufsichtsbeamten und den Organen der 
Berufsgenossenschaft vorgenommenen Revisionen in Frage 
kommen, fallen auch die hierfür aufgewendeten Kosten 
der Stelle zur Last, von der fragliche Revisionen aus
gehen.

Eine Ausnahme hiervon machen nur die regel
mäßigen Revisionen der Dampfkessel, für deren Revision 
die Besitzer der Dampfkesselanlagen Gebühren zu zahlen 
haben, da dies durch § 3 des Gesetzes vom 3. Mai 1872, 
betreffend den Betrieb von Dampfkesseln, besonders an
geordnet ist. .

Dagegen entfällt die Kostenlast auf den Besitzer 
des Betriebes, wenn er durch eigenes Verschulden die 
a u ß e r o r d e n t l i c h e  Revision des Betriebes ver
anlaßt hat.

Ein derartiges Verschulden kann in mehrfacher Be
ziehung in Frage kommen.

Hat zum Beispiel der Revisionsbeamte irgend welche 
Anordnungen getroffen, welche er zum Schutze der A r
beiter oder aus einem ändern Grunde für notwendig er
achtete, und gelangt es zur Kenntnis der Gewerbe
Inspektion oder der Berufsgenossenschaft, daß die ge
troffene Anordnung nicht befolgt wurde, so wird eine 
außerordentliche Revision des Betriebes notwendig.

Dasselbe ist der Fall, wenn die vorgeschriebene A n 
zeige von einem Betriebsunfall oder die infolge eines 
solchen Unfalls vorgenommene und der Gewerbe-Inspektion 
oder der Berufsgenossenschaft mitgeteilte amtliche Unter
suchungsverhandlung ersehen läßt, daß Unfallverhütungs
vorschriften nicht beachtet worden sind oder Unfall
schutzvorrichtungen nicht vorhanden waren.

In solchem Falle also, wie hier erwähnt, treffen die 
für die Revision aufgewendeten Kosten den Besitzer der 
Betriebsanlage.

Was die Kosten selbst anbetrifft, so können von 
den Betriebsunternehmern nur die baren Auslagen ver
gütet verlangt werden. Dieselben bestehen zumeist nur 
aus den Tagegeldern und den Reisekosten der Revisions
beamten, nicht aber darf das Gehalt derselben den be
teiligten Betriebsunternehmern in Rechnung gestellt 
werden. Dabei wird vorausgesetzt, daß, wenn an einem 
Tage mehrere Revisionen durch den Beamten ausgeführt 
wurden, auf eine Revision nur der entsprechende anteilige

Betrag zu berechnen ist und wenn an demselben — von 
dem ständigen Wohnsitz des Revisionsbeamten entfernt 
gelegenen — Orte mehrere Revisionen vorzunehmen 
waren, bezw. vorgenommen worden sind, auch nur der 
anteilige Betrag der Reisekosten auf die einzelne Re
vision anzunebmen ist.

Für die Mitglieder der Berufsgenossenschaften kom
men noch unter Umständen weitere Revisionen in Frage. 
Die Berufsgenossenschaften sind bekanntlich befugt, durch 
Rechnungsbeamte behufs Prüfung der von dem Betriebs
unternehmer auf Grund gesetzlicher oder statutarischer 
Bestimmungen eingereichten Arbeiter- und Lohnnach
weisungen diejenigen Geschäftsbücher einzusehen, aus 
welchen die Zahl der beschäftigten Arbeiter und Be
amten und die Beträge der verdienten Gehälter und 
Löhne ersichtlich werden.

Die Funktionen des technischen Aufsichtsbeamten 
und des Rechnungsbeamten können in einer Person ver
einigt werden.

Da fast sämtliche Berufsgenossenschaften von letzterer 
Befugnis Gebrauch gemacht und ihren technischen Auf
sichtsbeamten die Funktionen der Rechnungsbeamten 
übertragen haben, so vollzieht sich die Revision der 
Betriebe wegen der Richtigkeit der eingereichten Lohn
nachweisungen in der Art, daß die ordentlichen son
stigen Revisionen sich auch auf das Lohnwesen erstrecken.

Sind allerdings Verdachtsgründe vorhanden, daß 
eine Lohnnachweisung nicht vollständig oder sogar un
richtig ist, und kann eine Rückfrage bei dem Betriebs
unternehmer nicht Klarheit schaffen, sodaß Lohnhinter
ziehungen vermutet werden müssen, so ist eine Revision 
der fraglichen Lohnbücher an Ort und Stelle geboten 
und der Betriebsunternehmer trägt die Kosten

Dasselbe ist der F a ll, wenn letzterer trotz bezüg
licher Aufforderung die zur Erledigung einer Unfallent
schädigung durchaus notwendige Lohnnachweisung für 
den Arbeiter nicht einreichen sollte.

Übrigens ist nach der ständigen Rechtsprechung 
des Reichsversicherungsamts nur der Unternehmer für 
die gedachten Mängel verantwortlich. Falls letzterer 
selbst seinem Betriebe nicht vorstehen kann, hat er 
solche Maßregeln zu treffen, daß die Befolgung der er
lassenen Vorschriften durch die von ihm beauftragten 
Personen geschehen kann. G.

Schutzvorrichtungen
Die Schutzvorrichtungen an Dampfdreschmaschinen 

sind in drei Gruppen zu ordnen, nämlich:
1. Schutzvorrichtungen für den E inleger, d. h. die 

an der Einlegeöffnung der Maschine zu treffenden Ein
richtungen.

2. Schutzvorrichtungen für das an der Maschine be
schäftigte Hilfspersonal.

3. Schutzvorrichtungen für den Maschinenführer.
Die Schutzvorrichtungen der Einlegeöffnung sind im

II. Bande dieser Zeitschrift (Seite 20 u. ff.) von Herrn 
Ingenieur Wi l l i .  S c h i r m e r  (München) ausführlich be-

an Dreschmaschinen.
handelt, sodaß hier nicht weiter auf dieselben einzu
gehen ist.

Die Schutzvorrichtungen für das an der Maschine 
beschäftigte Hilfspersonal, also für die die Garben heran
schaffenden landwirtschaftlichen Arbeiter und Arbeiter, 
innen, bestehen meist in den bekannten in etwa 50 bis 
65 cm Entfernung von den Längswänden des Dresch
kastens angebrachten, an der oberen Plattform hängenden, 
aufklappbaren Gittern, und werden vielfach von den zu
ständigen Behörden vorgeschrieben, auch sind dieselben 
in die Unfallverhütungsvorschriften der landwirtschaft
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liehen Berufsgenossenschaften aufgenommen. Diese Gitter 
verhindern wohl, daß das Hilfspersonal mit den laufenden 
Riemen in Berührung kommt, haben aber einen Nachteil, 
auf den weiter unten zurückzukommen ist.

Zum Schutz gegen Berührung des zwischen Dresch
kasten und Lokom obile freilaufenden Hauptriemens werden 
vielfach zwei in angemessenem Abstand von demselben 
und parallel zum Riemen gespannte Seile oder leichte 
provisorische Latteneinfriedigungen gefordert.

Die dritte Gruppe, nämlich Schutzvorrichtungen für 
den Maschinenführer, haben bisher so gut wie keine Be
achtung gefunden uud sind auch in den Unfallverhütungs
vorschriften der hier am meisten beteiligten Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaften nur wenig erwähnt. Zwar 
sollen die oben erwähnten hängenden Gitter auch dem 
Maschinenfübrer Schutz gewähren, doch ist weit eher 
das Gegenteil der Fall. Hat der Maschinenführer an 
irgend einem Riemen oder einem Lager etwas zu tun, 
so sind ihm diese Gitter hinderlich; er muß sie hoch
klappen und absteifen, um zu den betreffenden Teilen 
zu gelangen.

V or allem erfordert das der Hauptantriebscheibe zu
nächst stehende Lager der Trommelwelle eine ganz be
sondere Aufmerksamkeit, da es bei Maschinen, die nicht 
mit Ringschmierlagern für die Trommelwelle ausgerüstet 
sind, sehr leicht warm läuft. Der Maschinenführer muß 
dieses Lager unter ständiger Kontrolle haben. Daß hierbei 
die fraglichen Gitter nur hinderlich sind, liegt auf der 
Hand, sind dieselben nicht sicher abgesteift und fallen 
durch irgend eine Veranlassung herab, so kann der 
Maschinenführer dadurch in gefährliche Berührung mit 
dem Hauptriemen kommen. Abgesehen von einem der
artigen unglücklichen Zufall, kommt der Maschinenführer 
auch bei der regelmäßigen Überwachung des Trommel
wellenlagers in gefährliche Nähe dieses Riemens und 
kann von demselben schwer verletzt werden, wie dies 
mehrere Unfälle u .a ., Verlust eines Armes, beweisen.

Um nun ein gefahrloses Bedienen dieses Lagers zu 
ermöglichen und Unfälle durch den Hauptriemen zu ver
hüten, ist nach den Unfallverhütungsvorschriften der 
Nordöstl. Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft hinter 
der H a u p t r i e m e n s c h e i b e d e r D a m p f d r e s c h -  
m a s c h i n e  e i n  S c h u t z b l e c h  a n z u b r i n g e n .

ln  beistehenden;Skizzen (Fig. 202 u. 203) bezeichnet 
r die Hauptriemenscheibe, auf welche der von der Lokom o
bile kommende, punktiert angegebene Hauptriemen in 
der Pfeilrichtung aufläuft. In angemessener Entfernung, 
80 bis 100 mm von dieser Scheibe ist das gebogene 
Schutzblech b angebracht, welches nur die Breite der 
Scheibe hat und ebensoweit von der Wand des Dresch
kastens absteht wie diese. Es ist ersichtlich, daß der 
Arbeiter ungehindert durch dieses Blech, über dasselbe 
hinweg zu den Trommellager 11 gelangen kann, ohne 
daß er durch den Riemen gefährdet wird. Das Schutz
blech tut nicht allein bei Maschinen, deren Lager mit 
01 geschmiert werden, gute Dienste, sondern ebenso 
auch bei Schmierung mit konsistentem Fett, weil auch 
hier ein öfteres Untersuchen des Lagers auf Warmlaufen 
nötig ist. Bei Maschinen mit Ringschmierlagern ist das

Schutzblech weniger wichtig, weil diese Schmierung zu
verlässiger ist, als alle anderen.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß diese Schutzvor
richtung zweckmäßig ist, da wo dies nicht der F all ge
wesen sein soll, war immer der Widerstand der Arbeiter 
gegen jede Neuerung die Veranlassung.

Fig. 202.

Zur Verminderung der durch die Riemen oder Riemen
scheiben bedingten Unfallgefahr trägt nicht wenig die 
Anwendung von St a u f f  er-Schm ierbüchsen bei, weil sie 
soweit über oder seitwärts der betreffenden Scheibe an
gebracht werden können, daß der Arbeiter beim Nach
ziehen der Büchse nicht mit der Scheibe oder dem Riemen 
in Berührung kommen kann. (F ig. 203.)

W ie schon aus dem oben Gesagten sich ergibt, sind 
die neuerdings eingeführten Ringschmierlager für die 
Trommelwelle, wie sie von L anz-M annheim  und Anderen 
jetzt angewendet werden, für die Unfallverhütung sehr
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wichtig, leider sind dieselben bei älteren Maschinen 
nicht immer anwendbar.

Daß alle vorstehenden Keile an den Riemenscheiben 
der Dampfdreschmaschinen zu verkleiden, oder zu be
seitigen sind, ist selbstverständlich und findet man an 
neueren Maschinen diese Forderung der Unfallverhütung 
auch durchgeführt.

Hierbei ist noch darauf aufmerksam zu machen, daß auch 
die vorstehenden Keile an den Kurbelwellen der L oko
mobilen (am Schwungrad und Pumpenexenter) verkleidet 
sein müssen, ebenso die freigehenden Keilnuten an 
den über Schwungrad oder Exenter vorstehenden Teilen 
der Kurbelwellen. Bei den neueren Maschinen von 
L a n z - Mannheim und von anderen Fabriken sind auch

diese Schutzvorrichtungen durchgeführt. Das freie Ende 
der Kurbel wird durch eine, am Lagerbock befestigte 
gußeiserne Buchse geschützt.

Endlich sollte an jeder Seite des Langkessels der 
Lokom obile ein Fußtritt angebracht sein, welcher es dem 
Maschinenführer möglich macht, von einem sicheren 
Standpunkt aus die Kurbellager, Geradführung etc. zu 
schmieren. Wie häufig ereignen sich Unfälle dadurch, daß 
der Mann vom Hinterrad der Lokomobile, welches er zu ge
dachtem Zwecke bestiegen hat, abgleitet' Die neueren 
deutschen Maschinen, sowie auch die einiger englischer 
Firmen sind mit solchen Fußtritten versehen, die sich an 
alten Maschinen leider nicht anbringen lassen. K. S.

Absaugung der Säuredämpfe in einer Metallbeizerei (sogen. Gelbbrenne).
Angeregt durch der. sehr interessanten Artikel in 

H eft 5 des G .-T. R. „Schutz der Arbeiter in Metallbei- 
zereien gegen salpeterige (nitrose) Gase (sogen. Säure
dämpfe)“ möchte ich in Nachfolgendem eine vor eini
gen Monaten in Betrieb gesetzte und vorzüglich wirkende 
Anlage skizzieren, welche ebenfalls die Beseitigung der

beizereien den heutigen Anforderungen entsprechend 
einzurichten.

V or einiger Zeit besuchte ich Berlin, einesteils, um 
die ständige Ausstellung für Arbeiter-W ohlfahrt in 
Charlottenburg kennen zu lernen, andernteils um Schutz
vorrichtungen an Blechbearbeitungsmaschinen und be-

Fig.'

gesundheitsschädlichen Säuredämpfe bezweckt. Wenn 
sich diese Mitteilungen auch zum Teil mit denen des 
oben genannten Artikels decken, so dürften einige Details 
dieser Anlage doch immerhin das Interesse derjenigen er
wecken, welche mit der Absicht umgehen ihre Metall-

204.

sonders um Ventilationseinrichtungen von Metallbeize- 
reien in mittleren und größeren Betrieben zu studieren. 
Unter sachkundiger Führung des Herrn Ingenieur P. H  ös  e - 
mann,  Charlottenburg, Beauftragten der Norddeutschen Me
tall-Berufsgenossenschaft, fand ich überall bereitwilligstes
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Entgegenkommen und hatte ich u. a. Gelegenheit, drei 
Metallbeizereien in verschieden großen Betrieben kennen 
zu lernen, die jede für sich auf eine besondere Art 
ventiliert wurden:

1. die Säuredämpfe wurden durch den Dampfschorn
stein unter Vermittlung einer oberirdisch verlegten 
Tonrohrleitung abgesaugt;

vorausgesetzt — kontinuierlich wirkt und keinerlei B e
triebskosten verursacht. —

Die Absaugung der Säuredämpfe in der Gelbbrenne 
des mir unterstellten Betriebes einer Metallwareu-Eabrik 
erfolgte bisher dadurch, daß das Ausblaserohr eines 
Ventilators in den über den Säuregefäßen befindlichen 
Trichter ausmündete, wobei der Luftstrom die Säure

dämpfe mitriß und durch einen aufgesetzten Ventilations
schlot ins Freie führte. Die Wirkungsweise dieser Ein
richtung ließ jedoch  sehr viel zu wünschen übrig, da sie 
fast vollständig ruhte, wenn die Betriebsmaschiue still 
gesetzt wurde. Beim Ansetzen der Gelbbrenne, —  
welches notwendigerweise wegen der bedeutenden Gas
entwicklung n ach , Arbeitsschluß stattfinden mußte — 
wurden die anliegenden Bewohner besonders bei un
günstigen Windverhältnissen arg belästigt und ein Um 

2. ein besonders zu dem Zweck an einem Gebäude 
emporgeführter Ventilationsschornstoin aus Tonrohren, 
mit einer zwischen Schornstein und Absaugestelle ge
schalteten Eeuerstelle zur Erzeugung eines künstlichen 
Zuges, bewirkte die Absaugung;

3. ein in einen Ventilationsschornstein eingebauter 
Wasserstrahl-Ventilator saugte die Säuredämpfe ab.

D ie erste Ausführungsform erschien mir als die rationellste, 
weil sie —  einen reichlich weiten und hohen Schornstein
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bau der Anlage wurde zur unabweisbaren Notwendig
keit. —

W ie schon oben bemerkt, erschien mir der Anschluß 
einer zweckmäßigen Ventilation an den Dampfschornstein 
als bester Ausweg, umsomehr, da sich der Schornstein 
nur einige Meter von der Beizerei befand. Das Projekt 
wurde demgemäß zur Ausführung gebracht und dürfte 
dasselbe aus den beigegebnen Skizzen (Fig. 204 und 205) 
ohne weiteres verständlich sein.

Bemerken möchte ich hierzu, daß ich den in Frage 
kommenden Schornstein nicht für ausreichend weit hielt, 
weshalb ich zwischen den Absaugestellen und dem Schorn
stein'einen leicht zugänglichen Schacht a anordnete, um 
die Anlage eventuell an einen etwas entfernteren und auf 
der anderen Seite des Gebäudes belegenen Ventilations
schornstein anschließen zu können, in welchem Falle es 
dann notwendig gewesen wäre, in diesem Schacht zur E r
zielung eines intensiven Zugs eine Feuerstelle einzurich
ten. Bis jetzt hat sich dies indessen nicht als notwendig 
herausgestellt, was in der Hauptsache auf das nachträg
liche Einbauen eines Schiebers b zurückzuführen ist. D ie
ser aus H olz gefertigte Schieber ist in der Mitte mit 
einem 5 cm weiten L och  c versehen, um auch nach'Her- 
unterlassen desselben einen kontinuierlich wirkenden schwa
chen Zug an den Säugöffnungen zu erzeugen, welcher 
zur Beseitigung der geringen Däm pfe, die sich ja  kon
stant an der Oberfläche der Säure bilden, vollkommen 
ausreichend ist. D ie Zugstange d des Schiebers ist so 
schwer gehalten, daß der Schieber durch dieselbe aus
balanciert ist und die Bedienung desselben somit keinen 
besonderen Zeit- und Kraftaufwand erforderlich macht.

Die kleine Unbequemlichkeit der Schieber - Bedienung 
mußte in diesem Falle in Kauf genommen werden; der 
betreffende Arbeiter hat sich schnell daran gewöhnt. Bei 
vollständig geöffnetem Schieber ist die Zugwirkung so 
intensiv, daß auch der dickste Qualm unmittelbar abge
saugt wird und gar nicht erst Zeit hat, sich zu verbreiten. 
Das über der Entstehungsstelle der Dämpfe angeordnete 
Dach hat nur den Z w eck , Zugluft abzuhalten, welche 
leicht ein Herumwirbeln der Dämpfe verursachen könnte. 
Vorn ist dieses Dach in einfachster W eise durch einen 
tief genug herunterreichenden und leicht auswechselbaren 
Streifen alter Sackleinwand abgeschlossen, welcher den 
Arbeiter nicht im geringsten behindert.

Die aus Tonrohren bestehenden Absaugekanäle sind 
bis zum Schacht in Backsteinmauerwerk eingebettet und 
bis zum Fuchs in genügender Tiefe im Erdboden verlegt. 
Die Saugtrichter sind im Mauerwerk ausgearbeitet und 
ebenso wie das ganze Mauerwerk mit Asphaltteer ge
strichen.

Das Säuregefäß S 2 ist zum Schutz gegen Erwär
mung wegen der hierbei stärker auftretenden Gasentwick
lung in ein zweites Gefäß eingesetzt, welches mit Wasser 
gefüllt ist und in welchem aus den treppenförmig ange
ordneten Spülgefäßen ein fortwährender Durchfluß erfolgt. 
Der Ablauf dieses stark säurehaltigen Wassers geschieht 
durch eine unter Fußboden verlegte Tonrohrleitung in 
ein unterirdisches Bassin, welches in Backsteinen ausge
führt und innen mit säurefesten Steinen, die in Asphalt 
gelegt sind, ausgckleidet ist. Aus dem Bassin wird das 
Säurewasser abgefahren.

O t t o  B o e s e ,  Betr.-Ing., Gotha.

Referate, Zeitschriftenschau, technische Mitteilungen.

Kleinere technische Mitteilungen.
Verstellbare SicherheitsYorriclitung zum Verhüten 

von Unfällen bei Riihr-, Misch- und Knetmaschinen.
Diese Herrn K a r l  B r u n n e r  in Mannheim, Rupp- 

rechtstr. 6 durch D. R. P. 165363 geschützte Sicherheits
vorrichtung dient zum zwangsweisen und sicheren Ver
schließen (Absperren) der Türen, Deckel und Behälter 
obengenannter Maschinen sowie aller sonstigen Einrich
tungen mit Kraftantrieb, bei welchen ein Sicherheitsver
schluß während des Betriebes erforderlich ist; sie besteht 
in der genau begrenzten Einstellung der Öffnung dieser 
Türen behufs Entnahme des fertigen Mischgutes während 
des Betriebes.

In den Zeichnungen ist eine Knetmaschine mit Deckel 
dargestellt, welche mit der Sicherheitsvorrichtung ver
sehen ist.

Letztere besteht aus der mit dem Deckel a fest ver
bundenen W elle a1 sowie den auf der W elle befestigten 
Schlitzhebel b 1, mit welchem die Sperrstange c, die in 
den beiden Rollenführungen d und d 1 (Fig. 207 und 209) 
gerade geführt wird, verbunden ist. Mit der Sperrstange 
ist ein mit einer beweglichen Hülse versehener Zapfen e 
vernietet (Fig. 210), welcher ausgerückt dicht an der

mit einem Führungsschlitz f 1 versehenen Platte f steht, 
die mit dem Ausrücker fest verbunden ist, während er 
bei Einrückung der Maschine in den Schlitz k eintritt. 
Zum Begrenzen der Öffnung des Deckels zwecks Entnahme 
von Proben während des Betriebes sind in der Platte 
f  Schlitze f 2 und f :1 und an der Platte Augen f 4 und f5 
angeordnet, die zur Aufnahme von gehärteten Stellschrau
ben f8 und f 7 dienen. Diese Stellschrauben sind tief in 
die Augen eingeschraubt und die Gewindelöcher der Au
gen sind nach innen kegelförmig ausgedreht. In die kegel
förmigen Vertiefungen werden kupferne, mit K ontroll
stempel versehene Sicherheitsplomben f8 und f° eingestemmt, 
um ein wilkürliches Verstellen der Schrauben und damit 
der Länge des Schlitzes zu verhindern.

Die Wirkungsweise der Vorrichtung ist folgende:
Wenn die Maschine außer Betrieb und der Deckel 

geschlossen ist, befindet sieh der Zapfen e (Fig. 206, 
207 und 209) genau vor dem Schlitz f 1 und die Maschine 
kann, indem der Ausrücker in der Richtung von g nach 
g ' (Fig. 206) geschoben wird, in Betrieb gesetzt werden. 
D ie Schlitzplatte f  schiebt sich dann über den Zapfen e 
und verhindert dadurch ein Öffnen des Deckels.

Soll der Deckel während des Betriebes zur Entnahme
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Fig. 206. Fig. 207. Fig. 208 .'•’]

Die Vorrichtung kann außer an der in den Zeich
nungen dargestellten Maschine auch an jeder anderen an
gebracht werden, bei Riemen- und Seilbetrieb in Ver
bindung mit dem Ausrücker oder bei unmittelbarem A n
trieb 'in geeigneter W eise in Verbindung mit dem A b
sperrschieber oder Anlasser.

Fig. 209 u. 210.

einer Probe oder des fertigen Mischgutes teilweise ge
öffnet werden, so wird dies durch die Schlitze f a und f3, 
in welche sich der Zapfen e der Sperrstange c umschiebt, 
ermöglicht (Fig. 208). Eine Verschiebung der Sperr
stange erfolgt sofort bei jeder, auch der geringsten Öff
nung des Deckels durch den auf der W elle a1 fest auf
sitzenden H ebel b. Ist der Deckel bei stillstehender Ma
schine geöffnet, so hat sich bei dieser Öffnung die Sperr
stange von b l nach b 3 und somit der Zapfen e von e 1 
nach e2 (Fig. 207 u. 209) verschoben. In dieser Stellung 
steht der Zapfen nicht mehr vor dem Schlitz f l und ein 
Einrücken der Maschine ist unmöglich, da die Platte f  
bei der Einrückbewegung gegen den Zapfen e stoßen 
würde. Die Platte f  muß daher so breit gemacht wer
den, wie es der Ausschlag des Hebels b beim ganzen 
Öffnen des Deckels bedingt.

Schutzvorrichtungen fiir Werkzeugmaschinen.
(F ig. 211 und 212.) Um bei solchen Maschinen, bei 
denen der Arbeiter zu Schaden kommt, wenn er beim 
Anlassen der Maschine die Hände nicht aus dem Bereich 
der W erkzeuge bringt, (Jnglücksfälle zu verhüten, wird 
dag Ingangsetzen der Maschine gemäß der Erfindung durch 
einen Sperrhaken verhindert. Dieser muß durch einen 
Elektromagneten ausgelöst werden, dessen Stromkreis von 
dem Arbeiter geschlossen werden muß. D ie zum Schließen 
des Stromes erforderlichen Kontakte werden dabei so an 
der Maschine angeordnet, daß der Arbeiter zu ihrer Be
dienung die Hände beschäftigen muß. In der Fig. 211 
ist die Schutzvorrichtung an einer P r e s s e  veranschau
licht, bei der das Einrücken 
durch einen Fußhebel ver
mittels einer Zugstange, 
eines W inkelhebels und 
einer Klauenkupplung er
folgt. Da beide Hände des 
Arbeiters in Gefahr kom
men kön nen , so ist die 
Auslösung der Einrückvor
richtung von zwei Kon
takten abhängig gemacht.
D er W inkelhebel der Ein- 
rtickvorrichtnng wird durch Fig. 211.
eine federnde Sperrklinke d in der Lage gehalten, 
die er einnimmt, wenn die Maschine ausgerückt. ist. 
Vor der Sperrklinke ist ein Elektromagnet g angeordnet, 
dessen von einer Stromquelle gespeiste Leitung durch 
zwei Kontakte h, h1 unterbrochen ist, die außerhalb des 
Bereiches des Preßstempels so an dem Tisch der Ma
schine angebracht sind, daß sie nicht mit einer Hand ge
schlossen werden können Der Arbeiter muß daher,
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wenn er die Maschine vermittels des Fußhebels einrücken 
will, beide Hände vom Arbeitstisch entfernen, um durch 
Schließung beider Kontakte den Elektromagneten zu er
regen, der die Sperrklinke so weit zuriiekzieht, daß diese 
den W inkelhebel der Einrückvorrichtung freigibt. Beim 
Ausrücken der Maschine legt sich, da der Arbeiter un
bedingt einen der Kontakte zwecks Bedienung der Ma
schine freigeben und so den Strom unterbrechen muß, 
die vom Elektromagneten freigegebene Sperrklinke selbst
tätig hinter den W inkelhebel und sperrt die Einrück
vorrichtung.

In der Fig. 212 ist die Schutzvorrichtung an einer

P a p i e r s c h n e i d e m a s c h i n e  veranschaulicht, die 
vom Arbeiter von Hand bedient wird. Der das Gegen
gewicht tragende Arm k 1 des Messers wird bei dieser 
Maschine durch die Sperrklinke d ' gesperrt, und außer
halb des Bereiches des Messers ist am Maschinenrahmen 
ein Kontakt h " angebracht. Bevor das Messer von dem 
Arbeiter mit einer Hand bewegt werden kann, muß dieser 
daher die andere Hand aus dem Bereich des Messers 
entfernen, um den Kontakt h " schließen zu können, der 
den Stromkreis des Elektromagneten unterbricht.

Bewegliche Sicherheitsschleifauflage von W i l 
h e l m R o l s h a u s e n  in Karlsruhe (D. R.G.M. Nr. 251341).

Die bewegliche Sicherheitsschleifauflage besteht aus 
dem Auflagebügel a und ist durch Zapfen e in den Lagern 
b drehbar gelagert. Die Lager werden in gewöhnlicher 
Weise zu beiden Seiten des Schleifsteins auf dem Schleif
trog durch Schrauben befestigt. In der Gebrauchstellung 
liegen die Bügelschenkel gegen die Anschlagstücke c an, 
wodurch die Bewegung der Sicherheitsschleifauflage in den 
Lagern b in Richtung gegen den Schleifstein fest be
grenzt wird. Das an dem einen Bügelschenkel ange
brachte Gegengewicht d hält die Schleifauflage in der 
Gebrauchsstellung, wobei diese gegen die Anschlagstücke 
c anliegt. (Fig. 213.)

Zum Gebrauche der Schleifauflage wird der zu 
schleifende Gegenstand auf der Schleiflauflage aufge
legt, sodaß die Auflage außer durch das Gewicht d 
noch durch den beim Schleifen gegen den Stein gerich
teten Druck genügend festgehalten wird. Sobald sich ein 
Gegenstand zwischen die Kante des Auflagebügels und 
den Schleifstein hineinzwängt, welcher größer ist als der 
Zwischenraum, wird er durch die entstehende Reibung 
in der Bewegungsrichtung des Schleifsteins mitgenommen, 
was zur Folge hat, daß die Schleifauflage vom Schleif

stein abgedrückt wird. Durch die schräge Stellung des 
Auflagebügels wird erreicht, daß der von der Peripherie 
des Schleifsteins abgeleitete Druck abhebend wirkt. Durch 
die Anordnung des Gewichtes d und die Lage seines 
Schwerpunktes wird anderseits erreicht, daß der Auflage
bügel a schon bei einer geringen Bewegung in Richtung 
seiner Sicherheitsbewegung frei abfällt. Infolge des Ge-

Fig. 213.

fühles der Sicherheit durch die zweckmäßige Konstruk
tion der Schleifauflage vermag der Arbeiter mehr als 
bisher seine volle Aufmerksamkeit dem Schleifvorgange 
zu widmen. Die in vorliegendem Falle angeordnete B e
wegungsbegrenzung durch Anschlagestiick c sowie das 
Festhalten in der Gebrauchslage durch das Gewicht d 
kann auch in beliebiger anderer W eise erfolgen. Zwecks 
Benutzung der Sicherheitsauflage an verschiedenen breiten 
Schleiftröge sind die Lager verstellbar eingerichtet.

Vorrichtung zum gefahrlosen Einfuhren (1er zu 
bedruckenden Papierbahn zwischen den Schön- und 
Widerdrnckzylinder von Rotationsmaschinen. Bei
Rotationsdruckmaschinen wird das endlose Druckpapier 
gewöhnlich an den Schöndruckzylinder angelegt, darauf 
die Maschine langsam in Bewegung gesetzt und alsdann 
das Papier mit der Hand in S-förmiger Bahn zwischen 
die Druckzylinder hindurch bis vor den zweiten Platten
zylinder eingeführt. Bei dieser Führung des Papieres 
kommen leicht Finger- und Handquetschungen vor. 
Diese werden durch die nachstehend beschriebene, in den 
Figuren 214— 217 dargestellte Vorrichtung, welche das 
Einführen des endlosen Rollenpapiers zwischen die Druck
zylinder bis vor den zweiten Plattenzylinder schnell auf 
mechanische W eise bewerkstelligt und welche durch einen 
seitlich der Zylinder angeordneten Hebel an- bezw. ab
gestellt werden kann, auf zweckmäßige W eise vermieden.

In dem Zwischenraum zwischen den Druckzylindern
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a und b ist ober- und unterhalb der gemeinsamen Mittel
ebene der beiden Zylinder je  eine Stange e bezw. f 
parallel zu den Zylindern angeordnet. Die vierkantigen, 
gelochten Enden der Stangen gleiten in Schlitzen von 
Lagern, die auf den Stirnflächen der Zylinder vorgesehen 
sind, wobei durch die Lochungen der Stangenenden 
Schraubenspindeln greifen, die in den Lagern verschraubt 
sind. Die Schlitze des Lagers sind durch aufgeschraubte 
Deckel verschlossen. Die Stange e trägt drei gebogene 
Arme g, welche sich allmählich dem oberen Umfange 
des Zylinders a nähern, und welche einen nach unten 
reichenden Fortsatz x  besitzen. Auf der Stange f  sind 
ebenfalls drei gebogene Arme g  befestigt, welche sich 
jedoch  allmählich dem unteren Umfange des Zylinders b 
nähern und welche an ihren Enden von dem Zylinder 
abgebogen sind. V on den Armen, die vermittels Stell
schrauben, welche in Nuten der Stangen eingreifen, ver

k

Fig. 214 bis 217.

schiebbar auf den Stangen befestigt sind, tragen die beiden 
mittleren in Schlitzen verschiebbare Rollen r, über welche 
ein Band u gespannt ist, und auf der Stange f  ist ein 
Handhebel q drehbar gelagert, der vermittels einer halb
kreisförmigen Gabel die Stange e umfasst. Zwischen der 
Lagermitte und den Enden der Stangen e, f, auf denen 
der Handhebel sitzt, sind Schraubenfedern angeordnet, 
welche das Bestreben haben, die Staugenenden ausein
ander zu drücken. Die anderen Enden der Stangen ruhen 
lose auf Muttern der in dem Lager verschraubten 
Schraubenspindeln.

Soll eine neue Papierrolle in die mit der V orrich
tung versehene Rotationsdruckmaschine eingezogen wer
den, so wird der Handhebel q nach der Stange e zu 
bewegt, so daß seine Gabel diese Stange erfaßt und die 
Stangen e, f  unter Zusammenpressung der Schraubenfeder 
einander und dem Umfange der Zylinder genähert wer
den. Der Anfang der Papierrolle wird darauf nachdem 
die Papierbahn einmal herumgefalzt ist, an den Druck
zylinder b angelegt und die Maschine langsam in Betrieb 
gesetzt. Das Papier wird jetzt durch die Arme g selbst
tätig zuerst um den Zylinder b und darauf um den Z y 
linder a herumgeleitet.

Der H ebel q kann mit der Haupteinrückvorrichtung 
für die Maschine verbunden werden, so daß zur Ein
rückung der Schutzvorrichtung kein besonderer Handgriff 
erforderlich ist, sondern die Vorrichtung beim Ein- bezw. 
Ausrücken der Maschine selbsttätig an- bezw. abgestellt 
wird. (Die Vorrichtung ist Herrn Ma n n  in S i e g e n  
durch ein deutsches Reichspatent. gesetzlich geschützt.)

W . B.

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.
Vom 27. November 1905 an.

Kl. 14c. G. 21458. Schutzvorrichtung gegen die 
schädlichen Einflüsse hoher 
Temperaturen auf Gehäuse 
und Lagerungsteile der Schau
feln vonHeifsdampf- und Gas
turbinen. G a s m o t o r e n 
F a b r i k  D e u t z ,  C ö l n -  
D e u t z .  15. 12 04.

Kl. 201. E. 10416. Sicherheits
vorrichtung für elektrische 
Bahnen mit Hochspannungs
betrieb. F e l t e n  & G u i l -  
l e a u m e - L a h m e y e r w e r k e  
A k t.-G es ., F r a n k f u r t  a. M.
5. 12. 04.
Vom 30. November 1905 an. 

Kl. 45 e. B. 40782. Selbsteiu- 
leger fiir Dreschmaschinen 
mit Auflagestäben über der 
mit Zinken versehenen Zu
bringertrommel. L u d w i g  B a u 

m a n n , L ü b z  i. M. 26. 8. 05.
Vom  4. Dezember 1905 an.

Kl. 30 k. K. 28170. Vorrichtung zur Erzeugung
künstlicher Atmung. K o h l e n s ä u r e  I n d u s t r i e  
S t e t t i n ,  G. m.  b. H. ,  S t e t t i n .  10. 10. 04.

Kl. 36 c, G. 21316. Sicherheits - Standrohr mit
Druckanzeiger für Niederdruck-Dampf-, Dampfkoch
Kessel u. dgl. G e v e l s b e r g e r  H e r d f a b r i k  W illi . 
K r e f f t ,  G e v e l s b e r g  i. W . 6. 5. 05.

Kl. 87 b. G. 20748. Das Fortfliegen von Spänen
beim Meifseln verhindernde Schutzplatte. F e r d i 
n a n d  G a r e l l y ,  S a a r b r ü c k e n .  28. 12. 04.

Vom 7. Dezember 1905 an.
Kl. 13 e. H. 34392. Vorrichtung zum Reinigen von 

Dampfkesselröhren u. dgl. H e n r i  H u s s e r ,  
K ö n i g s h o f e n  b. S t r a ß b u r g. 20. 12. 04.

Kl. 20 d. B. 38212. Schutzvorrichtung fiir Straßen
bahnwagen. M a t h i a s  B ü c h n e r ,  B i l l w e r d e r ,
u. F r i e d r i c h  M e y e r ,  H a n n o v e r ,  Augusten- 
straße 14. 29. 2. 04.

Kl. Gla. J. 7799. Vorrichtung zur Rettung von
Personen aus brennenden Gebäuden. E m i l  J u n k e r ,  
D o r t m u n d ,  Kaiserstr. 102. 24. 3. 04.
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Kl. 86c. B. 84887. Scliiitzenwechsel fiir Webstühle.
B e n n i n g e r  & C o . ,  U z w e i l ,  S c h w e i z ;  Vertr.:
F. A. H o p p e n ,  P a t . - A n w . ,  B e r l i n  SW . 13. 
27. 7. 03.

Kl. 87 a. A. 11377. Schraubstock mit auswechsel
baren Spannbacken. F. A e s c h b a c h ,  A a r a u ,  
S c h w e i z ;  V ertr. : M a x  L ö s e r ,  P  a t. - A  n w., 
D r e s d e n  9. 10.' 10. 04.

Vom 11, Dezember 1905 an.
Kl. 28b. G. 21593. Doppeltreibriemen aus zwei 

Lederlagen mit gegeneinander versetzt liegenden 
Rückgratstreifen. Fa. C. O t t o  G e h r c k e n s ,  
H a m b u r g .  13. 7. 05.

Kl. 36 d. K. 28456. Verfahren und Vorrichtung zur 
Beseitigung schädlicher Stoffe und Gase. G u s t a v  
K e t t m a n n ,  B e r l i n ,  G r a e fe s t r . 3. 30. 11. 04.

Kl. 45 g. A. 11347. Milchschleuder, mit in einein 
Schutzgehäuse stehend gelagerter Trommel. A k t i e n 
M a s c h i n e n f a b r i k  „K  y f f  h äu  s e r h ü 11 e“ v o rm . 
P a u l  R e u ß ,  A r t e r n .  23. 9. 04.

(jehranclisniuster-Eintragnngen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 27. Nov. 05.

Kl. 21a. 264564. Hygienische Ohrschutzvorrichtung,
welche auf der Decke des Hörers befestigt wird. 
Wi l h .  E m i l  M a x  H e r c h e r ,  L e i p z i g - G o h l i s ,  
M e n k e s t r a ß e  28.

Kl. 30 e. 264 476. Schlitzträger fiir Tragbahren
u. dgl., bei welchem zwischen den Tragschlaufen und 
dem Träger elastische Zwischenmittel eingeschaltet 
sind. R o b e r t  K e r b u s c h ,  H o n n e f  a. R h .

Kl. 35 b. 264577. Vorrichtung zur Verhinderung 
des Kippens fahrbarer Krane mittels seitlich auf 
den Schienen auf Rollen laufender Querträger am 
Krangerüst. F r i t z  T h i e l m a n n ,  D u i s b u r g -  
W e i n h e i m e r o r t ,  u. Fa.  M. A r n f e l d ,  M ü h l 
h e i m  a. R u h r. ~

Kl. 47 a. 264 793. Schutzvorrichtung an Exzenter
pressen, gekennzeichnet durch einen durch einen A n 
satz auf der Mitnehmerscheibe betätigten Hebel mit 
bis über die Presse gehendem Schieber. W  a l t e r  
S c h o l z ,  S o l i n g e n .

Kl. 86g. 264355. Verlängerte Schaftstütze mit
Schutzkappe fiir Webeschäfte, bei welcher die Schaft
stücke seitlich eingeschoben und sodann befestigt wer
den. H. K ü h n  & C o m p . ,  C h e m n i t z .

Vom 4. Dezem ber 1905.
Kl. 3b. 265 072. Handleder für Ziegelarbeiter, be

stehend aus Handflächenleder mit Einstecköfinung für 
Z e ig e - und Ringfinger und einem Daumenleder. 
K a r l  R ö t h k e ,  F r e i e n w a l d e  a. O.

Kl. 35 c. 264 881. Sicherheitskurbel mit Zentrifugal
bremse für Winden. W e i t e r  E l e k t r i z i t ä t s 
u n d  H e b e z e u g  - W e r k e  A k t .  - Ge s . ,  C ö l n -  
Z o l l s t o c k .

Kl. 37 c. 264 971. Brandmauer - Abdeckung (-A b - 
horstung) mit nach außen schräg abfallender W asser
nase. S c h u r i g  & M o x t e r ,  F r a n k f u r t  a. M.

Kl. 37 e. 265 016. Gerüst für Bauaufzüge o. dgl.,

bei welchem jede der Diagonalstangen mit ihren beiden 
Enden unmittelbar an dem Gerüst befestigt ist. 
W i l h e l m  P o n n d o r f ,  C a s s e 1 - B e 11 e n h a u s e n. 

Kl. 47 a. 263 841. Schutzvorrichtung an Pressen 
und Maschinen mit doppelter Kniehebelbewegung. 
O t t o  S o n n t a g ,  D r e s d e n ,  G r o ß e n h a i n e r -  
s t r a ß e  132.

Kl. 47 a. 264842. Schutzvorrichtung an Pressen
und Maschinen mit doppelter Kniehebelbewegung.
O t t o  S o n n t a g ,  D r e s d e n ,  G r o ß e n h a i n e r -  
s t r a ß e  132.

Vom  11. Dezember 1905.
Kl 20 h. 265 571. Sicherheitsvorrichtung für Brems

berge, bestehend aus einem horizontal verschiebbaren 
Trageisen mit auf diesem in geeigneter Entfernung zu
einander mittels Träger montierter, auf die Schienen 
schiebbarer Sperrvorrichtungen. H errn . I m g r a m ,  
R  ü d e r o t h.

Kl. 30 g. 265 496. Spuckglas mit abnehmbarem, an 
einem federnden, als Handgriff ausgebildeten Metall
bügel befestigtem Deckel. H a u s m a n n  A.-G . 
S c h w e i z .  M e d i z i n a l -  & S a n i t ä t s g e s c h ä f t ,  
St. G a l l e n ;  V ertr. : G. D e d r e u x  u A. W e i c k -  
m a n n ,  Pat.-Anwälte, M ü n c h e n .

Kl. 34 f. 265488. Spucknapf, dessen mit kegelförmig 
erhöhtem Boden versehenes Gefäß von dem Auffang
trichter überdeckt wird. L e i p z i g e r  G u m m i 
W a r e n  - F a b r i k  A k t .  - G e s .  v o r m .  J u l i u s  
M a r x ,  H e i n e  & Co . ,  L e i p z i g .

Kl. 35b. 265 283. Drehkran zur Förderung von
Baumaterialien etc. mit radial beweglicher Laufkatze 
und dreibeinigem Gerüst. P a u l  S c h u m i l o w ,  
C h a r l o t t e n b u r g ,  S c h l o ß s t r .  11.

Kl 37 e. 265 606. Gerüst - Querstangeuhalter aus 
hakenförmig gebogenem “ -Eisen mit Einschlagspitze 
unten und lösbar angelenktem zweiteiligen Haltebügel 
in der Mitte. A . Gr ü t t n e r ,  O s tr it z  i. S.

Kl. 81c. 265 316. Spund für Gefäfse zur Aufnahme 
leicht flüchtiger Flüssigkeiten, dessen Lufteintritts
öffnung durch ein mit einem Sieb überdecktes Rück
schlagventil abgeschlossen ist. J e a n  K e m p ,  P i n g s 
d o r f .

Kl. 82 b. 265 524. Aus einem Gitter mit zusammen- 
schiebbaren Stäben bestehender Verschlufsdeckel 
für Zentrifugen. A. v. E h r e n s t e i n ,  N i e d e r -  
h o n e.

Patente.
Deutschland.

Kl. 21c. 163858 vom 28. Februar 1904. C o n r a d
H e s s e  i n  D a r m s t a d t .  Schutzvorrichtung für 
Freileitungen elektrischer Kraftiibertragiiiigsan- 
lagen.

Die Erfindung gipfelt darin, daß um einen gemein
samen, nicht geteilten Haltepunkt, welcher von einem 
Isolator getragen wird, zwei entsprechend geformte Bügel 
gelegt werden, die um eine Wulst des Haltepunktes 
greifen oder in einer Rille des Isolators derart liegen,
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daß sie beim Nachlassen des Drahtzuges, wie es durch 
Bruch-einer Leitung verursacht wird, frei herabfallen.

Fig. 218 u. 219.

In den nebenstehenden Figuren 218 und219 bezeichnet
I  den Porzellanisolator, welcher durch eine Schelle S 
getragen wird. Der Haltepunkt ist mit H  bezeichnet 
und unterhalb des Isolators in diesen eingeschraubt. 
Dieser Haltepunkt H  ist zu einer Kugel ausgebildet, um 
welchen entsprechend geformte Bügel B, die mit einer 
Verstärkungswulst versehen sind und den Freileitungs
draht D  tragen, gelegt werden.

D ie vorliegende Ausbildung der Haltepunkte erzielt 
weiter den angestrebten Zweck, die Freileitung in jedem 
beliebigen W inkel zu führen, indem dem Drahtzug ent
sprechend ein oder beide Bügel um den gemeinsamen 
Haltepunkt H  beliebig gedreht werden können. Der 
Strich e— f in Fig. 219 bezeichnet schematisch eine etwa 
gewünschte wagerechte Lageveränderung des Bügels B 
bezw. des Drahtes D. Die Striche a— b in Fig. 218 ge
ben schematisch den ungefähren Durchhang des Drahtes 
(in senkrechter Lage) an und lassen erkennen, daß auch 
dem Durchhang entsprechend dem Bügel ermöglicht wird, 
jede erforderliche Lage einzunehmen. H.

Kl. 61a . 163587 vom  17. Oktober 1903. C o n r a d  
G a u t s c h  ju n . in  B e r l i n ,  Luitpoldstr. 38. Ver
fahren zur Verhütung und Löschung von Bränden 
in Petroleum-, Naphtha- u. dgl. Quellen.

Nach vorliegendem Verfahren sollen stark verdichtete 
oder verflüssigte Gase (z. B. K ohlensäure, schweflige 
Säure, Ammoniak oder dergl.) in geschlossenen Kühl
rohrsystemen ins Innere der Quellenräume geführt werden, 
welche bei ihrer Verdampfung eine sehr starke Abküh
lung bewirken; zugleich sind Vorkehrungen getroffen, 
welche gestatten, falls es trotz dieser Kühlung zu einer 
.Entzündung kommen sollte, das Feuer dadurch im Keime

zu ersticken, daß gleichzeitig branderstickende Gase in 
das brennende Petroleum unmittelbar eingeführt werden.

Es ist hierbei nicht erforderlich, bei jeder Quelle 
einen fortwährenden Umlauf des Kühlmittels zu unter
halten ; es genügt, wenn das Kühlmittel nach Bedarf bei 
beginnender Erhitzung der ausfließenden Olmassen durch 
die ein für allemal angelegten ßohrsysteme in das ge
fährdete Bohrloch eingeleitet wird, bis die Erwärmung 
und damit die Entzündungsgefahr vorüber ist.

Die Ausführung findet in der W eise statt, daß zu 
gleich mit dem Quellenrohr bei den Bohrarbeiten ein 
entsprechendes Kühlrohr (Schlangenrohr oder dergl.) in 
den Schacht bis auf den tiefsten erreichten Grund ver
senkt w ird , welches oberirdisch mit der an beliebiger 
Stelle errichteten Kühlanlage verbunden wird. In die 
Kühlanlage münden die im Bohrloch angebrachten selbst
tätigen Erwärmungsmelder ein. Sobald bei irgend einem 
der angeschlossenen Bohrlöcher der Erwärmungsmelder 
eine beginnende Erwärmung anzeigt, wird durch die 
Rohrleitung in das Bohrloch das Kühlmittel und das 
branderstickende Gas eingeleitet, bis die Gefahr vorüber ist.

Durch geeignete Vorrichtungen kann sogar die Ein
leitung der vorrätig gehaltenen Kühlmittel selbsttätig 
geschehen. H.
Kl. 4 a. 166116 vom 11. Novem ber 1904. l a x  

T h e u e r k o r n  in Z w i c k a u  i. S. Traghaken für 
Grubenlampen. (Fig. 220.)

D ie Lampen, wie solche in Bergwerksbetrieben V er
wendung finden, werden bekanntlich vom Bergmann 
mittels eines offenen, spitzen Hakens in einem Leder-

Fig. 220.

riemen am Hals hängend getragen. D er spitze Haken 
soll gestatten, daß beim Arbeiten die Lampe an der 
Holzverkleidung an jeder beliebigen Stelle befestigt 
werden kann. Dadurch nun, daß die Haken offen und
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spitz sind, kommen oft Unfälle durch Beschädigung des 
Arbeiters an der Spitze, oder dadurch vor, daß die Lampe 
am Tragriemen aushakt. Um diese Unfälle zu verhüten 
wird der Traghaken gemäß der Erfindung derart ausge
bildet, daß er so geschlossen werden kann, daß die Spitze 
geschützt ist. Zu diesem Zweck ist der Haken nach Art 
einer Zange ausgebildet, welche durch eine Feder ge
schlossen gehalten wird. Der um einen Bolzen drehbare 
Schenkel der Zange ist am oberen Ende durch ein Ge
lenk c geteilt und das Ende u ist als Schutzhülse für den 
Haken bezw. die Spitze h ausgebildet. Soll die Lampe 
mittels des Hakens in H olz befestigt w erden, so wird 
die Schutzhülse zur Seite gedreht, nachdem die Zange 
gegen den Federdruck geöffnet ist.
Kl. 61 a . 164648 vom  22. Oktober 1904. S a u e r s t o f f 

F a b r i k  Be r l i n ,  G. m.  b. H.  i n Be r l i n .  Behälter 
mit Ätzkallstangen zum Reinigen ausgeatmeter 
Luft von Kohlensäure bei Atmiingsvorrichtungen.

Bei Vorrichtungen zum Atmen in den mit stickenden 
Gasen erfüllten Räumen oder unter Wasser wird die aus
geatmete Luft durch Atzkali von Kohlensäure befreit. 
Dieser Vorgang vollzieht sich in Behältern, die mit 
Atzkali in Körner- oder Stangenform gefüllt sind, und 
durch welche die ausgeatmete Luft hindurchgeführt wird.

Durch die Erfindung soll die zu reinigende Luft bei 
Verwendung von Atzkali in Stangenform auf langem 
W ege an den Stangen vorbeigeführt und mit den Stangen 
in innige Berührung gebracht werden, ohne daß die Zu
gänglichkeit des Behälters und seiner Füllung leidet. Zu 
diesem Zweck sind in die prismatischen Behälter in der 
Richtung der eingesetzten Atzkalistangen Scheidewände 
eingebaut, die gegen Mantel, Boden und Deckel der Be
hälter abdichten und abwechselnd in der Nähe des Bodens 
und Deckels durchbrochen sind.

Verschiedenes.
Betriebsunfall oder Beruf skrankheit ? Nicht immer 

wird es leicht sein, die Grenzen zwischen einem Betriebs
unfall und einer Berufskrankheit ohne weiteres zu be
stimmen, und Sache der Rechtsprechung muß es in solchen 
Fällen bleiben, eine Entscheidung nach der einen oder 
nach der anderen Richtung zu fällen. Bekanntlich ist 
die Frage von großer Bedeutung, wenn es sich um die 
Feststellung einer von der Berufsgenossenschaft zu leisten
den Entschädigung bezw. zu zahlenden Rente handelt, 
die gemäß § 1 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes 
nur gewährt za werden braucht, wenn es sich um einen 
U n f a l l  handelt. — In einem vor einiger Zeit vor dem 
Sächs. Landesversicherungsamt zur Erledigung gelangten 
Streitfälle war ein in einem industriellen Betriebe Tätiger 
mit mehreren anderen Angestellten bemüht gewesen, eine 
große Maschine von ihrem Standplatz im Saale um etwa
1 m zu versetzen. Seine Haupttätigkeit dabei bestand darin, 
daß er die als W alzen unterlegten Hölzer mittels einer 
Brechstange ruckweise fortstieß. Hierbei wurde sein 
rechter Arm dermaßen geprellt, daß eine Schwellung ein
trat, so daß er das Glied kaum noch zu rtihren im

stande war. Später wurde vermittels Röntgenstrahlen eine 
Entzündung des Ellenbogengelenks festgestellt, die trotz 
angewandter Heilbehandlung nicht völlig behoben werden 
konnte. Der Verletzte forderte von der Berufsgenossen
schaft Unfallentschädigung, deren Bezahlung ihm indessen 
mit der Behauptung verweigert wurde, sein leidender 
Zustand sei nicht auf den behaupteten Unfall zurückzu
führen. In letzter Instanz hat jedoch  das Sächsische 
Landesversicherungsamt den Entschädigungsanspruch des 
Verunglückten anerkannt, da es der Meinung war, daß hier 
ein Betriebsunfall vorliege. Die Vorderrichter hatten 
den Anspruch des Klägers abgewiesen, weil sich kein 
p l ö t z l i c h e s  Ereignis und keine nach Zeit und Ort 
bestimmbare Tatsache nachweisen lasse, die die vor
handenen Gesundheitsschädigungen hervorgerufen habe. 
Demgegenüber ist das Landesversicherungsamt der Mei
nung, man dürfe das Erfordernis der Plötzlichkeit nicht 
allzu eng handhaben, wennschon natürlich daran festzu
halten ist, daß der Unfall zeitlich nachweisbar sein muß. 
Denn das Gesetz bringt den Betriebsunfall in bewußten 
Gegensatz zu den gewerblichen Berufskrankheiten und 
allen anderen a l l m ä h l i c h  verlaufenden Gesundheits
störungen, bei denen die schließliche Erwerbsunfähigkeit 
nicht sowohl auf einem bestimmten einzelnen Vorkomm
nis beruht, sondern das Endergebnis einer sich auf einen 
längeren Zeitraum verteilenden nachteiligen Einwirkung 
des Betriebes darstellt. Im einzelnen Falle mag eB schwer 
sein, festzustellen, ob eine akute oder eine chronische Er
krankung vorliegt, denn die Begriffe „p lötzlich“ und „a ll
mählich“ gehen an der Grenze ineinander über. In keinem 
Falle wird man aber so weit gehen dürfen, einen Unfall 
nur dort anzuerkennen, wo ein bis auf die Minute genau 
bestimmbares Einzelergebnis sich als die Ursache der ein
getretenen Erkrankung feststellen läßt. Zur Abgrenzung 
des Unfalls von den mehr allmählich sich entwickelnden 
Erwerbsschädigungen muß es vielmehr genügen, wenn 
das Ereignis, das die Schäden hervorgebracht hat, zeitlich 
überhaupt mit Sicherheit nachzuweisen ist und in einem 
verhältnismäßig kurzen Zeiträume eingeschlossen liegt. 
Das aber ist hier unverkennbar der F a ll: die Arbeit, 
bei der sich der Kläger die Gesundheitsschädigung zu
gezogen hat, drängte sich auf den Zeitraum einer Stunde 
zusammen, und wenn sich auch nicht ein einzelner un
geschickter Handgriff nachweisen läßt, der den Schaden 
verursachte, so würde doch in jedem  Falle bei der kurzen 
Dauer der Gesamttätigkeit, die hier in Frage kommt, 
der Unfallsbegriff noch gewahrt sein. Der Anspruch des 
Verunglückten auf Zahlung der Unfallentschädigung war 
also begründet. (Werkmeister-Zeitung.)

Die permanente Ausstellung des Vereins fiir Ar
beiterschutz in Stockholm. Betreffend die Bedingungen 
für das Ausstellen von Gegenständen in der vom Verein 
für Arbeiterschutz in Stockholm eingerichteten Ausstel
lung, die in Zusammenhang mit Ausstellungen vom 
Nationalverein gegen Tuberkulose und vom Zen
tralbund für soziale Arbeit voraussichtlich im Anfang 
des nächsten Jahres eröffnet wird, hat der Verwaltungs
ausschuß des Vereins folgendes mitgeteilt:

Erfinder und Fabrikanten von Schutzanordnungen
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gegen Unfälle oder Gesundheitsgefahren haben das Recht, 
diese Gegenstände als Zeichnungen, als Modelle oder 
als fertiggestellte Apparate in der Ausstellung auszu
stellen, werden aber in den letzteren Fällen ersucht, an 
den Verein eine Zeichnung oder Photographie von dem 
betreffenden Gegenstände nebst Beschreibung zuerst 
hereinzusenden, worauf der Verwaltungsausschuß des 
Vereins entscheidet, ob der Gegenstand zum Ausstellen 
geeignet sein wird.

Als Regel bei dem Beurteilen wird festgehalten, daß 
nur das Beste in Betracht kommen kann und daß, wenn 
ein schon ausgestellter Gegenstand von einer neueren 
Erfindung übertroffen werden würde, man dieser Platz 
bereitet an jener statt.

Betreffend das Ausstellen von Gegenständen teilt der 
Verwaltungsausschuß weiter m it:

1.) Platzrhiete für ausgestellte Gegenstände wird nicht 
verlangt, der Aussteller ist abe# verdichtet, sowohl Fracht- 
und Einrichtungskosten für den ausgestellten Gegenstand 
zu tragen als eventuelle Rückfahrtfracht und damit ver
bundene Emballierungskosten.

2 ) Eine W oche nach einer an den Vorstand der Aus
stellung eingegangenen schriftlichen Mitteilung hat der 
Aussteller das Recht, den von ihm ausgestellten Gegen
stand abzuholen.

3.) Der Verein hat das Recht, einen ausgestellten 
Gegenstand, der die Bedingungen, die bei dessen E m 
pfangnahme für die Ausstellung maßgebend sind, nicht 
mehr erfüllt, an den Aussteller zurückzusenden, wobei 
die Kosten wie bei 1 von diesem zu tragen sind.

4.) Der Verein Verantwortet für den durch Feuer an 
einem ausgestellten Gegenstand verursachten Schaden nur 
unter der Bedingung, daß der W ert des Gegenstandes 
vom Aussteller angegeben worden ist, übernimmt aber 
sonst keine Verantwortlichkeit.

5 )  Es wird ersucht, wenn man beabsichtigt, den 
ausgestellten Gegenstand im Betriebe zu zeigen, entweder 
einen damit direkt verbundenen Elektromotor oder eine 
nach der Transtnissionleitung der Ausstellung abgepaßte 
Riemenscheibe mit hereinzusenden.

6.) Die Kosten der Treibkraft werden vom Verein 
getragen.

7 ) Der Verein hat das Recht durch Zeichnungen, 
Photographien oder andere Reproduktionen nebst Be
schreibungen Kenntnis von den betreffenden Gegenständen 
auf die vom Verein als geeignet gefundene W eise zu 
verbreiten.

8 )  Zwecks des Zustandebringens einer Sammlung, 
veranschaulichend die Entwicklung der Schutzanordnun
gen, beabsichtigt der Verein Zeichnungen und M odelle 
von derartigen Gegenständen zu sammeln und drückt der 
Verein die Hoffnung aus, zum Erreichen dieses Zwecks 
Beiträge von dafür Interessierten zu bekommen.

Herr Gewerbeinspektor T h o r w a l d  F ü r s  t in S t o c k 
h o l m  Vorstand der Ausstellung und gleichzeitig Se
kretär des Vereins, gibt bereitwillig alle Auskünfte über 
die Ausstellung.

Elektrizität uiid Lebensgefahr. Der Dampfkessel- 
Überwachungs-Verein der Zechen im Oberbergamtsbezirk

Dortmund hat seinen Mitgliedern folgenden Vorfall be
kannt gegeben :

„A uf einer unserer Überwachung unterstehenden 
elektrischen Anlage unter Tage ist ein Schlepper mit 
einer 220 voltigen Gleichstrom führenden Bahnleitung 
(also einer im allgemeinen als vollkommen ungefährlich 
geltenden Stromart und Spannung) in Berührung ge
kommen und bewußtlos umgefallen. Da die erforder
lichen Wiederbelebungsversuche anscheinend teilweise 
unsachgemäß, und sachgemäße Versuche zu spät (nach 
Transport des Verunglückten mittels Tragbahre anstatt 
Lokomotive nach dem über 1 km entfernt liegenden 
Füllort) angestellt worden sind, ist der Betreffende ge
storben. Der Mann war ein durchaus gesunder und 
nüchterner Mensch, auch hat — soweit uns bis jetzt be
kannt —  die Sektion ergeben, daß organische Fehler 
nicht vorhanden waren und eine bestimmte Todesursache 
nicht festzustellen sei. Es ist demnach anzunehmen, 
daß der mit der Wirkung elektrischer Schläge nicht be
kannte Schlepper durch den elektrischen Schlag einen 
derartigen Schrecken bekommen hat, daß momentan die 
Atmung aussetzte, daß aber der Mann durch rechtzeitige 
und richtig angestellte Wiederbelebungsversuche vielleicht 
am Leben geblieben wäre.

Aus dem vorstehenden Unglücksfall geht hervor, 
wie wichtig es ist, daß auch dort, wo nur M ederspan
nungsanlagen vorhanden sind, möglichst viel Beamte, 
insbesondere diejenigen, die direkt mit elektrischen An
lagen zu tun haben, z. B. Führer elektrischer Lokom o
tiven und dergleichen, mit der Ausführung von W ieder
belebungsversuchen durchaus vertraut gemacht werden.

Bei dieser Gelegenheit erlauben wir uns kurz das 
für solche Versuche wichtigste zu wiederholen:

Die W iederbelebungsversuche bei von elektrischem 
Strom Getroffenen sind genau die gleichen wie die all
gemein bekannten, welche mau bei Ertrunkenen anstellt. 
Sie beruhen darauf, daß man die ausgesetzte Atmung 
künstlich wieder einzuleiten sucht. Es ist in einem 
solchen Falle folgendermaßen zu verfahren:

1. A lle den Körper des Verunglückten beengenden 
Kleidungsstücke sind zu öffnen.

2. Man lege den Verunglückten auf den Rücken und 
bringe ein Polster aus zusammengelegten Kleidungs
stücken unter die Schultern Das Polster muß so groß 
sein, daß das Rückgrat gestützt wird, der Kopf dagegen 
frei nach hinten überhäugt.

3. Man öffne den Mund des Verunglückten eventuell 
durch seitliches Einschieben eines Holzkeiles zwischen 
die Zähne, ziehe die Zunge mit einem Tuche hervor und 
binde sie über die XJnterlippe mittels eines schmalen 
Tuches fest, welches man im Nacken knotet, (ln  den 
auf den Zechen befindlichen Anleitungen ist diese sehr 
wichtige Maßregel meist nicht enthalten; sie ist nötig, 
weil sonst die schlaff gewordene, zurückgefallene Zunge 
die Luftröhre verschließt und so eine Atmung unmöglich 
macht.)

4. Nun kniee man hinter den K opf des Betäubten 
nieder, das Gesicht ihm zugewandt, ergreife beide Arme 
unterhalb der Ellenbogen und ziehe sie über seinen K opf 
hinweg, so daß man sie fast zusammenbringt. In dieser
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Einatmungslage sind die Arme zwei bis drei Sekunden 
lang festzuhalten, dann bewege man sie abwärts, beuge 
sie und presse die Ellenbogen mit dem eigenen Körper
gewicht fest gegen die Brustseite des Betäubten. In 
dieser Ausatmungslage sind dio Arme ebenfalls zwei bis 
drei Sekunden lang festzuhalten. Sodann zieht man die 
Arme wieder über den K opf hinweg etc Man wieder
hole das Ausstrecken und ADpressen der Arme möglichst 
regelmäßig und ohne Übereilung, etwa 15 mal in der 
Minute. Sind zwei Helfer vorhanden, können die Ver
suche derart ausgeführt werden, daß jeder einen Arm 
ergreift und beide gleichzeitig auf das Kommando 1,
2 —  3, 4 die Bewegungen machen.“

(In dem zu Anfang dieses Rundschreibens ange
führten Fall hat der betreffende Steiger die Atmungs
bewegungen nur mit einem Arm ausgeführt und gibt an, 
es so gelernt zu haben. Die falsche Auffassung dieses 
Mannes rührt wohl daher, daß er bei den praktischen 
Übungen nur dann hinzugezogen ist, als die Versuche 
von zweien ausgeführt wurden.)

Für den Vorstand: Der Oberingenieur:
E. K r a b l e r .  E n g e l .  B ü t o w

Unfall nicht unmittelbar im Betriebe. Den A r
beiterinnen einer Fabrik war wiederholt verboten worden, 
die in den Fabrikräumen befindliche Heizungsanlage zum 
Wärmen von Kaffee oder Speisen zu benutzen. Diesem 
Verbote eutgegen, begab sich eine Arbeiterin eine Zeit 
lang jeden Nachmittag in einen unbeaufsichtigten Raum, 
wo sie für sich und mehrere Mitarbeiterinnen an den da
selbst angebrachten Heizapparaten Kaffee wärmte. Da
bei kam sie auf den dort liegenden Latten zu Fall, wo
durch sie sich eine schmerzhafte Verletzung zuzog. — 
Die Berut'sgenossenschaft weigerte sich, der Verletzten 
die geforderte Entschädigung zu gewähren, und in dem
selben Sinne hat auch das sächsische Landesversicherungs
amt erkannt. Zweifellos habe sich der Unfall nicht 
„beim Betriebe“ ereignet, denn nur dann könnte das 
Kaffeewärmen als zum Betriebe gehörig angesehen werden, 
wenn irgendwelcher Zusammenhang mit dem Betriebe 
dabei bestanden hätte, z. B., wenn es im Betriebsinteresse 
gelegen hätte, daß die Fabrikarbeiterinnen ihren Nach
mittagskaffee in der Fabrik, ohne Unterbrechung der 
Arbeitszeit, einnehmen. — Ein solcher Zusammenhang 
bestand im vorliegenden Falle jedoch  nicht, zumal den 
Arbeiterinnen ausdrücklich verboten war, den Kaffee in 
der Fabrik zu wärmen, und überdies die meisten A r
beiterinnen der Fabrik außerhalb der Arbeitsstätte ihren 
Kaffee einnahmen. Ein Arbeiter aber, der zu e i g e n 
w i r t s c h a f t l i c h e n  Zwecken Teile des Betriebes 
aufsucht, au denen er vermöge seiner Betriebstätigkeit 
nichts zu tun hat und hierbei verunglückt, erleidet keinen 
Unfall „beim Betriebe“ , verfällt vielmehr s e l b s t g e 
s c h a f f e n e n  G e f a h r e n ,  für deren Folgen er eine 
Entschädigung nicht fordern kann.

Literatur.*)
Bei der Schriftleitung des G.-T. R. eingegangene neue 

Erscheinungen.
Aus der bekannten Sammlung G ö s c h e n  (G. J. Gö s c h e n -  

s c h e  V e r l a g s b a n d l u n g  in L e i p z i g )  liegen fo l
gende neue Bändchen (Preis jeden Bandes 80 Pf ) vor:

Nr. 224 u. 225. Die zwcckmiifsigste Betriebs
kraft. Von F r i e d r .  B a r t h ,  Oberingenieur in Nürn
berg. 2 Bde.:

I. Die mit Dampf betriebenen Motoren nebst 22 Ta
bellen über ihre Anscliaffungs- und Betriebskosten. 
117 S. Kl. 8°. Mit 14 Abbildungen.

II. Verschiedene Motoren nebst 22 Tabellen über 
ihre Anschaffung*- und Betriebskosten. 155 S. Kl. 8n.
Mit 29 Abbildungen.

Bei dem scharfen Konkurrenzkampf, wie er heute 
auf allen Gebieten der gewerblichen und industriellen 
Tätigkeit herrscht, ist eine billige Betriebskraft von 
größter W ichtigkeit. Infolge der großen Anzahl von 
Kraftmaschinen, die uns heute zu Gebote steht, ist jedoch 
die richtige W ahl der Betriebskraft selbst für den Fach
mann keine leichte Aufgabe. Dieselbe wird auch dadurch 
nicht erleichtert, daß von den vielen Motorenfirmen be
kanntlich jede ihr Motorsystem als die beste und billigste 
Kraftquelle anpreist.

Das vorliegende, aus zwei Teilen bestehende Werk 
ist dazu bestimmt, dem Leser, sei er Laie oder Fach
mann, die Kenntnis der verschiedenen Motorsysteme zu 
vermitteln, sie hinsichtlich ihrer Anlage- und Betriebs
kosten zu besprechen und ihre betriebstechnischen Vor- 
und Nachteile iu sachlicher und streng objektiver Weise 
gegeneinander abzuwägen.

Nr. 257. Die Gleiclistrommaschine. Von C. K i n z -  
b r u n n e r ,  Ingenieur und Dozent für Elektrotechnik 
an der Municipal School o f Technology in Manchester. 
142 S. Kl. 8. Mit 78 Figuren.

Anschließend an die Besprechung der Grundbegriffe 
in Band 1 und II der „Elektrotechnik“ dieser Sammlung, 
wird zunächst der Berechnungsgang einer Gleichstrom
maschine kurz erläutert. Hierbei wird auch die Anker
rückwirkung und Kommutierung insoweit behandelt, als 
dies für die Berechnung der Hauptdimensionen einer 
Maschine erforderlich ist. W eiter wird die Ursache und 
ungefähre Bestimmung der Effektverluste, sowie die 
Konstruktion von Gleichstrommaschinen besprochen. Eine 
Anzahl charakteristischer Konstruktionen ist durch Schnitt
zeichnungen und Illustrationen näher erläutert.

Die Verwendung der verschiedenen Arten von Gleich
strommaschinen und Motoren wird ausführlich besprochen, 
wobei auch der Konstruktion von Bahnmotoren und 
Koutrolleru Erwähnung getan wird.

An die Besprechung der wichtigsten Prüfmethoden 
und der charakteristischen Kurven reihen sich daun als 
Schlußkapitel einige W'inke zur Aufstellung uud sach
gemäßen Behandlung von Gleichstrommaschinen an.

*) Zu beziehen durch die P o l y t e c h n i s c h e  B u c h 
h a n d l u n g  A.  S e y d e l  in B e r l i n  W  8-
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Nr. 261. Das Wasser und seine Verwendung ln In
dustrie und Gewerbe. Von Dr. E. L e h e r ,  Diplom
ingenieur in Saalfeld. 124 S. in kl. 8° m. 15 Abb.

Die Wasserfrage hat in den letzten Jahrzehnten eine 
erhöhte Bedeutung erlangt; nicht bloß der Fachmann, 
sondern weite Schichten der Bevölkerung interessieren 
sich für die Angelegenheit. In vorliegendem Bändchen 
ist versucht worden, in Kürze die Untersuchnngsmethoden, 
die Reinigung des für Trink- und technische Zwecke 
brauchbaren Wassers abzuhandeln; auch die Abwässer 
werden besprochen und anhangsweise ist ein Bild der 
Gewinnung des Kunsteises gegeben. Es steht demnach 
zu erwarten, daß jeder, der sich rasch über diese Fragen 
Aufklärung verschaffen will, dieselbe aus dem Werkchen 
gewinnen kann.

Nr. 262. Das Versicherungswesen. Von Dr. jur. P a u l 
M o l d e n h a u e r ,  Dozent der Versicherungswissenschaf
ten der Handelshochschule Köln. 151 S. Kl. 8°.

Wenn dies Buch seinem Thema nach eigentlich nicht 
in den Rahmen einer Bücherschau des G.-T. R. gehört, 
soll es hier doch nicht unerwähnt bleiben, weil es bis
her an einem kurzgefaßten, gemeinverständlich geschrie
benen und doch wissenschaftlichen Grundriß des privaten 
Versicherungswesen gefehlt hat und der eine oder andere 
unserer Leser vielleicht aus Neigung, vielleicht aus be
ruflichen Gründen diesem Zweige der Volkswirtschaft 
Interesse entgegen bringen könnte. Das Bändchen zer
fällt in zwei Teile. Der erste behandelt die allgemeinen 
Grundlagen des Versicherungswesens: Begriff, wirtschaft
liche und soziale Bedeutung, Entwicklung, Voraussetzungen 
eines rationellen Versicherungsbetriebes, Organisation 
und Versicherungspolitik. In dem zweiten Teile sind 
die Bedeutung, Arten, Organisation und Technik der 
wichtigsten Versicherungszweige in gedrängter Darstellung 
besprochen. Entsprechend dem Zweck der „Sammlung 
Göschen“  verliert sich die Darstellung nicht in Ausein
andersetzungen mit entgegenstehenden Anschauungen, 
wohl aber nimmt sie auf Grund der neuesten Ergebnisse 
der wissenschaftlichen Forschung zu allen wichtigen das 
Versicherungswesen berührenden Problemen Stellung. 
Besonderes Gewicht ist darauf gelegt worden, die Aus
führungen durch statistische Angaben zu ergänzen und 
durch zahlreiche Beispiele zu erläutern.

Nr. 267. Die Arbeiterversicherung. Von Dr. phil. et 
jur. A l f r e d  Ma n e s  (Berlin). 130 S. Kl. 8°.

D ie deutsche Arbeiterversicherung, ihr W esen und 
ihre Entwicklung, ihre Bedeutung, Organisation und Ver
breitung übersichtlich in engem Rahmen auf wissen
schaftlicher Grundlage und unter Berücksichtigung des 
neuesten Standes der Forschung darzustellen, ist die 
Absicht der Schrift. Nebenbei wird die ausländische 
Arbeiterversicherung gebühreud beachtet. Auch die Kritik 
der bestehenden Versicherungseinrichtungen kommt nicht 
zu kurz und ebensowenig werden die Bestrebungen, 
welche einen Ausbau und eine Reform der Arbeiterver
sicherung beabsichtigen, übergangen. Das Bändchen will 
die Lücke ausfüllen, welche zwischen den umfangreichen, 
nur für den praktischen Fachmann berechneten Kommen

taren und den kurzen, meistens nur Teile der Arbeiter
versicherung behandelnden Einzeldarstellungen besteht.

Bei der A r b e i t e r v e r s i c h e r  u n g  angekommen, 
können wir hier gleich auf ein zweites, dasselbe Gebiet 
behandelndes Buch hinweisen:

Arbeiterschntz und Arbeiterversicherung. Von Dr.
Ot t o  v. Z w i e d i  n e c k - S ü d e n h o r s t ,  Prof. der Natio
nalökonomie an der Technischen Hochschule Karls
ruhe. („Aus Natur und Geisteswelt“ . Sammlung 
wissenschaftlich - gemeinverständlicher Darstellungen 
aus allen Gebieten des Wissens. 78. Bändchen.) Verlag 
von B. G. T e u b n e r  in L e i p z i g .  [V III u. 147 S.] 
8o. Preis geh. 1,— , geschmackvoll geb. 1,25.

Auch dieses Buch will dem Bedürfnis nach einer 
kurzen alle wesentlichen Punkte berücksichtigenden Dar
stellung entsprechen, indem der Verfasser in gedrängter 
Zusammenfassung die Grundfragen des Arbeiterschutzes 
und der Arbeiterversicherung behandelt hat. Mit Recht 
legt er besonderes Gewicht auf die Erörterung der 
p r i n z i p i e l l e n  Fragen der N o t  w e n d i g k e i t ,  
Z w e c k m ä ß i g k e i t  und der ö k o n o m i s c h e n  B e 
g r e n z u n g  der einzelnen Schutzmaßnahmen und Ver
sicherungseinrichtungen. Das positive Schutz- und Ver
sicherungsrecht der einzelnen Staaten tritt dagegen in 
den Hintergrund. Es wird nur als Beispiel herange
zogen oder soll den Stand des zurzeit Erreichten zeigen.

Nachdem die allgemeinen G r u n d l a g e n  der Ar
beiterschutzpolitik klargelegt sind, unterzieht der V er
fasser die einzelnen Probleme einer genauen objektiven 
Betrachtung. Es werden behandelt: Begründung, Inhalt 
und Auflösung des A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s ,  A r b e i t e r 
s c h ü t z ,  allgemeiner h y g i e n i s c h e r  S c h u t z ,  
L o h n s c h u t z ,  spezifischer F r a u e n s c h u t z ,  Schutz 
der K i n d e r  und jugendlicher Arbeiter sowie der A r
beiterschutz in der H e i m a r b e i t .  In dem Abschnitte 
A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g  gelangt zur Darstellung: 
Entwicklung, Ziele und Bedeutung der Arbeiterver
sicherung, versicherbare Leistungen, Inferenz der Ge
setzgebung, Prinzipienfragen der Organisation und der 
Technik und schließlich die bisherigen Wirkungen der 
Versicherung, die Angriffe und Abwehr, die sie erfahren.

So ist dies Bändchen in der Tat ein Leitfaden, der 
in die Probleme einführt, um die es sich im Arbeiter
schutz und in der Arbeiterversicherung handelt. Das 
treffliche Buch kann bestens empfohlen werden.

Die Wohlfahrtseinrichtungen der Arbeitgeber in 
Deutschland und Frankreich. Von A d o l f  G ü n t h e r  
und R e n ä  P r e v ö t .  Herausgegeben vom Verein 
für Sozialpolitik. 275 S. in 8 °. Leipzig, Verlag von 
Duncker & Humblot. Preis geh. 6.— .

Die beiden Arbeiten, die dieses Buch enthält, sind 
aus dem staatswissenschaftlichen Seminar der Universität 
München hervorgegangen. Die Arbeit des Herrn Dr. 
G ü n t h e r  gibt eine Übersicht über die in Deutschland — 
zum Teil ist auch österreichisches Material verarbeitet — 
bestehenden Wohlfahrtseinrichtungen der Arbeitgeber, 
insofern sie das zu Recht bestehende Arbeiterverhältnis 
tatsächlich modifizieren. Sie beruht auf einer mühsamen 
Sammlung der für die betreffenden Einrichtungen von
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ihren ürhebern erlassenen Bestimmungen, auf Berichten 
der Gewerbeinspektoren, den Aussagen der Beteiligten 
und anderer sachkundiger Personen und auf persön
lichen Erkundigungen des Verfassers an Ort und Stelle. —  
Dasselbe gilt für die Arbeit des Herrn Dr. E e n i  
P r ^ v ö t  über die Wohlfahrtseinrichtungen der Arbeit
geber in Frankreich, dem Lande, in dem sie wohl die 
früheste Ausbildung und durch L e  P l a y  ihre prinzi
pielle Begründung gefunden haben. —

In beiden Arbeiten ist für jede Angabe die Quelle, 
aus der die Verfasser geschöpft haben, bezeichnet. Ob
gleich keine der beiden Arbeiten Anspruch auf V o ll
ständigkeit erhebt, muß berücksichtigt werden, daß auf 
diesem Gebiete wohl kaum mehr zu erreichen ist, und 
daß das, was hier geboten ist, ausreichen dürfte, um in 
der Frage, um die es sich handelt, ein auf Tatsachen 
begründetes Urteil zu ermöglichen.

Jedenfalls verdient das Buch die weiteste Be
achtung. —

Arbeiterausscliiisse, Arbeitsordnungen, Unter- 
stiitziingskassen im Bergbau. Erläuterungen zur 
Berggesetznovelle von 1905. Von Dr. jur. B e r n h .  
B o d e n s t e i n .  3. Aufl. 77 S. gr. 8 ° .  1905. Ver
lag von 0 . Radke’s Nachfolger in Essen. Preis 
geh. — .75.

Das Heft soll vornehmlich zur raschen Einführung 
in die neuen gesetzlichen Bestimmungen für alle in der 
Praxis stehenden Personen dienen. —  Mannigfache 
Zweifel Uber die Auslegung derselben können hierdurch 
behoben werden.

Über Reform und Vereinheitlichung unserer Arbeiter
versicherung. Von Pa u l  L o h ma r .  68. S. 8° Köln. 
Selbstverlag des Verfassers. Preis geh. 1.25.

Der Verfasser, Geschäftsführer..einer Berufsgenossen
schaft, will ln. seiner beachtenswerten Darstellung zeigen, 
wie ohne eine ''ntigebührliehe Erhöhung der Beitragsbe
lastung, die Vereinliaitlichung der sozialen Versicherung 
zu ermöglichen und zugleich den bisher hervorgetretenen 
demoralisierenden W irk u n g ^  derselben vorzubeugen, 
sowie eine gerechtere Verteilung, der Entschädigungs
leistungen herbeizuführen ist. Selbstverständlich ist ein 
e i n z e l n e r  nicht in der Lage diese große Arbeit be
friedigend zu lösen. W ohl aber können die Ausführungen 
des Verfassers Anregungen dazu geben. —

Die notwendigsten Schutzvorrichtungen an den in 
landwirtschaftl. Betrieben benutzten Maschinen.
Im Aufträge der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 
bearbeitet von Ingenieur F . S c h o t t e ,  Professor an 
der Königlichen Landwirtschaftlichen Hochschule in 
Berlin. 2. erweiterte Aufl. 78 S. gr. 8° m. 79 in den 
Text gedr. Abbildungen. Verlag der Deutschen Land
wirtschafts-Gesellschaft in Berlin. Preis geh. 2.— .

Die technischen Fortschritte auf dem Gebiete der 
Schutzvorrichtungen, welche der Verfasser auf den Aus
stellungen der D.L.G. kennen zu lernen Gelegenheit 
hatte, sind in den einzelnen Abschnitten berücksichtigt, 
ebenso die von der „ständigen“ Kommission der deutschen

landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften empfohlenen 
Unfallverhütungsvorschriften. —

Lehrbuch der Gewerbe-Hygiene von Dr. J o s e f  R a m 
bo u sek . 135 S. in 8° m. 64 Abbild, im Text und
3 Tafeln. Preis geh. 5 ,—, gebd. 6,— .

Das Buch eignet sich seiner knappen Kürze halber 
vorzugsweise zum Unterrichtsgebrauche an gewerblichen 
Unterrichtsanstalten. Zur Erleichterung der Auffassung 
werden zu Beginn jedes Kapitels die zugehörigen all
gemein hygienischen Prinzipien kurz erläutert.

Joly’ s Technisches Auskunftsbuch fiir das Jahr 1906.
Notizen, Tabellen, Regeln, Formeln, Gesetze, V er
ordnungen, Preise und Bezugsquellen auf dem Gebiete 
des Bau- und Ingenieurwesens in alphabetischer An
ordnung. Von H u b e r t  J o l y  (Wittenberg). 13. Jahrg. 
ca. 1200 S. 8°. Preis gebd. 8,— .

Ein in den weitesten technischen Kreisen bereits 
eingeführtes Buch. Ein Hilfsbuch im wahren Sinne des 
Wortes zum praktischen Gebrauch der Architekten und 
Ingenieure. Es beantwortet kurz alle Fragen, die sich 
dem Techniker bei den Bureauarbeiten, bei Bauten oder 
in gewerblichen Betrieben täglich darbieten. Gegen die 
früheren Jahrgänge zeigt diese neue Auflage erhebliche 
Verbesserungen und Änderungen. Zu betonen ist, daß 
die Preisschwankungen, den fast sämtliche Artikel unter
worfen waren, tunlichst Berücksichtigung gefunden haben. 
D ie bisherige große Verbreitung, die dieses Buch seit 
seinem Bestehen gefunden hat, spricht am besten für 
seine praktische Brauchbarkeit. —

P. Stühlens Ingenieur-Kalender fü r  Maschinen- und 
Hütten - Techniker fiir  1906, neu bearbeitet von 
C. F r a n z e n  und K. M a t h e e  (Verlag von G. D. 
B a e d e k e r  in Essen). 41. Jahrg. Preis 3,— .

Der neue Jahrgang hat die dem Kalender im vorigen 
Jahre gegebene neue Gestalt beibehalten mit der Ä nde
rung, daß der ganze allgemeine Teil des Textes in e i ne m 
Einsteckheftchen vereinigt, und nur das Kapitel „E isen
hüttenwesen“ für sich allein zum Herauslegen gebunden 
ist. Die sehr praktische Trennung des Terminkalenders 
in zwei Jahreshälften ist auch in der neuen Ausgabe 
durchgeführt. Indessen findet sich an Stelle des früheren, 
für sich eingesteckten Notizblockes jeder dieser Hälften 
ein fester Abreißblock beigeheftet. In dem richtigen 
Bestreben, die Dicke des in der Tasche zu tragenden 
Buches tunlichst zu verringern, sind eine Anzahl weniger 
wichtiger Tabellen aus dem Teil 1 in den Teil I I  ver
wiesen, so daß der Kalender, der in der vorliegenden 
Form auch an Festigkeit nichts zu wünschen übrig läßt, 
tatsächlich e i n  b e q u e m  i n  d e r  T a s c h e  z u  t r a 
g e n d e s  H i l f s -  u n d  N o t i z b u c h  f ü r  d e n  I n 
g e n i e u r  bildet. Durch zeitgemäße Änderung bezw. 
Ergänzung einzelner Abschnitte hat sich der Kalender 
in technischer Beziehung auf der Höhe erhalten. Die 
Ausstattung ist eine v o r z ü g l i c h e  und d e r  P r e i s  
von nur 3 M a r k  für b e i d e  Teile z u s a m m e n  ein 
außerordentlich billiger.
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D er g ew erb lich e  K redit. L i c h t  - u n d  S c h a t t e n 
s e i t e n  des  m o d e r n e n  K r e d i t w e s e n s .  Leit
faden für Gewerbetreibende, bearbeitet von R i c h a r d  
P a p e ,  Sekretär der Handelskammer zu Insterburg. 
50 S. 8°. Verlag der Ostpreußischen Druckerei und 
Verlagsanstalt A.-G. in Königsberg i.Pr. Preis geh. 1,— . 

Oer Verfasser behandelt zunächst das Wesen, die 
verschiedenen Arten und die volkswirtschaftliche Be
deutung des Kredits. Hierauf werden die gewerbliche 
Kreditvermittelung, insbesondere die Aufgaben der Kredit
organisationen (Gewerbebanken, Vorschußvereine u. s. w.) 
erörtert und recht interessante Mitteilungen über die Be
schaffung der zur Befriedigung des Kreditbedürfnisses 
notwendigen Betriebskapitalien gemacht. Ein weiterer 
Abschnitt des Werkchens handelt von den Bedingungen 
der Kreditgewährung; als solche sind erörtert: die Bürg
schaft, die Hypothek, das Faustpfand (Lombard) und der 
Wechsel. Im Anschluß hieran ist das Diskontieren von 
Geschäftswechseln und von Forderungen einer eingehenden 
Besprechung unterzogen und auch der sogenannte Kau
tionskredit, der neuerdings bei Submissionen sehr in Auf
nahme kommt, erläutert.

Mangel an Raum verbietet uns hier näher auf den 
weiteren Inhalt dieser sehr lesenswerten Schrift einzu
gehen. W ir schließen unser Urteil dah in : „das Buch 
ist jedenfalls einzig und originell in seiner A rt-1. —

Musterbnclihaltung fiir das Kleingewerbe. Dar
stellung des Rechnungswesens für alle Zweige des 
K leingewerbes, nebst Betriebs- und Kalkulations
lehre für Handwerk und Detailhandel, sowie Anhang: 
Darstellung des Wechselverkehrs. Von Dr. Johann 
F r i e d r i c h  S c h ä r ,  ord. Professor der Handels
wissenschaften an der Universität Zürich. —  86 S. 
Lex. 8°. V erlag von Dr. P. Langenscheidt, Berlin
Lichterfelde Ost. Preis geh. 2,— .

Das Buch soll nicht nur für den Unterricht in den 
obersten Klassen der Volksschulen und beruflichen Fort- 
bildungs-, Gewerbe- und Fachschulen ein W egweiser für 
die geschäftliche Ausbildung der z u k ü n f t i g e n  G e 
w e r b e t r e i b e n d e n  sein, sondern nicht minder dem 
im Berufe stehenden K l e i n  U n t e r n e h m e r  ermög
lichen, auf dem W ege des Selbstunterrichts sich alle 
diejenigen Kenntnisse anzueignen, welche ihn zur richtigen 
Geschäftsführung befähigen. —

Wie weit der Inhalt des Buches seinem Zweck ent
spricht, muß der Beurteilung des Einzelnen überlassen 
bleiben; bemerken wollen wir, daß der Lehrgang der 
Buchhaltung in einem Beispiel aus der M ö b e l 
s c h r e i n e r e i  durchgeführt wird, weil die in diesem 
Handwerk vorkommenden Verhältnisse am bekanntesten 
sind; es sei aber darauf hingewiesen, daß die Rechnungs
führung ja  für sämtliche Arten des Gewerbebetriebes die 
gleiche bleibt. —

W er mit Ernst an das Studium dieses Buches geht 
und in der Praxis die daraus gewonnenen Lehren ver
wertet, dem wird das Buch sein, wie der Verfasser sagt, 
„ e i n  W e g w e i s e r  z u m  W o h l s t a n  d “ . —

Zum Schluß noch zwei Neuigkeiten, welche das 
L o h n w e s e n  betreffen:

Das moderne Loliiisystem fiir jeden Betrieb. Von
G. S c h a c h a r d t  (Rixdorf). 12 S. 8° m. 1 Formular. 
Selbstverlag des Verfassers. Preis geh. — ,50.

Der praktische Lohnrechner. Handbuch für jede Lohn
berechnung. Von dem Vorgenannten, ca. 60 S. in 8°. 
Preis kart. 2 ,— .

Mehrjährige Tätigkeit in der Lohuberechnung ver- 
anlaßte den Verfasser, mit dem letztgenannten sich aus 
der Praxis heraus ein Handbuch zusammenzustellen, das 
in W irklichkeit allen Ansprüchen angepaßt ist und eine 
schnelle und sichere Lohnberechnung ermöglicht.

Durch eine neue übersichtliche Anordnung ist das 
Buch, in welchem die Verhältnisse des Groß- und auch 
des Kleinbetriebes berücksichtigt sind, ein außerordent
liches Hilfsmittel. —

Bei dieser Gelegenheit weisen wir nochmals auf die 
bereits im 7. Heft dieses Jahrganges (Seite 136) ange
kündigte Einrichtung hin, nach welcher aus der B i b 
l i o t h e k  d e r  S c h r i f t l e i t u n g  d e s  G.-T. R. ein
zelne W erke, über die ein Verzeichnis nebenstehend ab
gedruckt ist, k o s t e n f r e i  an regelmäßige Bezieher 
des G.-T. R. verliehen werden.

Schriftleitung und Verlag des G.-T. R. 

#
. Personalien.

Dem Vorsitzenden des Vereins Deutscher Revisions
Ingenieure, Herrn Professor M. G a r y ,  Abteilungsvor
steher im Königl. Materialprüfungsamt in Groß-Lichter
felde, ist der Rote Adler-O rdeniV . Klasse verliehen worden.

Der bisherige Gewerbeinspektor, Gewerberat S im  on 
in Düsseldorf, ist zum Regierungs- und Gewerberat er
nannt und ist ihm die etatsmäßige Stelle eines gewerbe
technischen Rats bei der Regierung in Düsseldorf ver
liehen worden. Gleichzeitig ist er zum Aufsichtsbeamten 
im Sinne des § 139b der Gewerbeordnung für den Be
zirk dieser Regierung bestellt worden.

Dem Gewerbeinspektor Dr. B o r g m a n n  ist zum
1. Januar k. Js. die Stelle des ersten gewerbetechnischen 
Hilfsarbeiters bei der Regierung in Düsseldorf verliehen 
worden.

Zum 1. Januar k. Jhs. sind versetzt worden:
Die Gewerbeinspektoren Gewerberat H o r n  von Gum

binnen nach Lingen, Gewerberat Ernst L a u r i s c h  von 
Glatz nach Hannover, S t ö c k e l  von Lingen nach 
Gumbinnen in der bisherigen Amtseigenschaft und Rein
hold M ü l l e r  von Hannover nach Düsseldorf unter 
Verleihung der Stolle des zweiten gewerbetechnischen 
Hilfsarbeiters bei der dortigen Regierung; der Gewerbe
assessor K 1 e i n von Düsseldorf nach Glatz zur V er
waltung der dortigen Gewerbeinspektion.

Geschäftliches.
D ie Fabrikation des im Patentbericht des Heftes 12 

G.-T. R. auf S. 213 beschriebenen R i e m e n a u f l e g e r s  
D.R.P. 166 761 hat, wie uns mitgeteilt worden ist, die 
F i r m a  Me w e s ,  K o t t e c k  & Co., G. m. b. H., B e r 
l i n  N., Schönhauser A llee 78 , übernommen.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Gro8B-Lichterfelde-W. 
Druck der Huchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H.. Roitzsch.
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Die preufsische Gewerbeinspektion im Jahre 1904.

V on K . O.

Die allgemeine Anordnung der Jahresberichte 
der preußischen Regierungs- und Gewerberäte 
für 1904*) ist die gleiche geblieben wie in den 
Vorjahren. Hieraus geht hervor, daß die Be
richte an Übersichtlichkeit leider nicht gewonnen 
haben. Wer auf diesem oder jenem Gebiete sich 
eingehend unterrichten will, der muß das Mate
rial hierzu aus 29 Einzelberichten mühsam Z u 

sammentragen. Auf bestimmte Einzelfragen aller
dings erhält man schnelle Auskunft an der Hand 
des vorzüglichen, sehr umfangreichen alphabeti
schen Sachregisters. W ir können das Studium 
der Berichte unsern Lesern sehr empfehlen; um 
aber denen, die hierzu keine Zeit haben, wenig
stens einen Einblick in das reichhaltige Material 
aus zahlreichen Gebieten der praktischen Sozial
politik und des Arbeiterschutzes zu verschaffen, 
wollen wir hiermit einen Streifzug durch die 
Berichte antreten. Dabei greifen wir nach freier 
Wahl das heraus, was für unsere Leser wohl 
hauptsächlich von Interesse ist. Eine erschöpfende 
Wiedergabe des ganzen Inhalts müssen wir uns 
versagen. Dem Charakter unserer Zeitschrift 
entsprechend richten wir unser Augenwerk haupt
sächlich auf die technischen Abschnitte: Schutz 
der Arbeiter vor Gefahren, Betriebsunfälle und 
gesundheitsschädliche Einflüsse.

I. A l l g e m e i n e s .

Am Schlüsse des Berichtsjahres waren 245 
Beamte im preußischen Gewerbeaufsichtsdienst 
beschäftigt, nämlich:

a) bei den Regierungen: 28 Regierungs- und

*) Am tliche Ausgabe. Berlin 1905. R . v. Deckers 
Verlag.

Gewerberäte und 1 kommissarischer Gewerberat 
(in Sigmaringen) mit 6 Hilfsarbeitern,

b) in der Lokalverwaltung: 125 Gewerbe
inspektoren mit 81 Hilfsarbeitern und 4 Hilfs
arbeiterinnen. Von letzteren waren 3 im Landes
polizeibezirk Berlin, die vierte im Gewerbe
inspektionsbezirk M.-Gladbach tätig.

Die Zahl der Fabriken und der ihnen ge
werberechtlich gleich oder ähnlich gestellten An
lagen betrug 124580. Darin wurden insgesamt 
2704945 Arbeiter beschäftigt, nämlich 2025080 
erwachsene männliche Arbeiter, 487 738 er
wachsene Arbeiterinnen und 192127 männliche 
und weibliche jugendliche Arbeiter unter 16 
Jahren. Anlagen, die nicht zu den Fabriken 
zählen, in denen aber besondere vom Bundesrat 
gemäß § 120 e der Gewerbeordnung erlassene 
Vorschriften zu beachten sind, waren — außer 
den Gast- und Schankwirtschaften — 36444 
vorhanden. In ihnen wurden 73100 Arbeiter 
beschäftigt. Von den Fabriken wurden 59171 
[ =  47,5 °/0 ] mit 2160538 Arbeitern [ =  79,9 %  ] 
revidiert. Von den auf Grund bundesrätlicher 
Vorschriften zu überwachenden 36444 Anlagen 
wurden 7151 [ = 1 9 , 6  °/0 ] mit 16644 Arbeitern 
[ =  22,7 °/0 ] besichtigt. Jede Fabrik wurde also 
durchschnittlich annähernd jedes zweite Jahr, 
jede andere revisionspflichtige Anlage etwa jedes 
fünfte Jahr amtlich besichtigt. Die Gesamtzahl 
der Revisionen in allen genannten Betrieben 
betrug 91974.

Die Beziehungen der Aufsichtsbeamten zu 
den Arbeitgebern und Arbeitern waren im großen 
und ganzen durchweg zufriedenstellend. Im 
Verhältnis zu den zahlreichen Berührungspunkten 
war die Zahl der Fälle verschwindend klein, in
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denen eine Trübung eintrat; und auch diese 
war fast immer nur vorübergehend. Die Beamten 
wurden — soweit dies zahlenmäßig angegeben 
ist, in einigen Berichten fehlen die Angaben — 
im Berichtsjahre von 16 866 Arbeitgebern und
6 518 Arbeitern in ihren Dienstzimm.ern per
sönlich aufgesucht. Über den schriftlichen Ver
kehr, der namentlich von den tagsüber an ihre 
Arbeitsstätte gebundenen Arbeitern vielfach be
vorzugt wird, enthalten die meisten Berichte 
keine zahlenmäßigen Angaben. Der Bericht
erstatter für den Regierungsbezirk Oppeln hebt 
hervor: „Immer mehr werden die Gewerbe
inspektionen die Stellen, wohin sich Arbeiter 
und Unternehmer ratsuchend wenden, nicht selten 
auch in Dingen, die dem Gewerbeaufsichtsdienste 
fern liegen.“ —  Ein Arbeiter, der einen Gewerbe
inspektor in öffentlicher Versammlung grober 
Pflichtverletzung beschuldigt hatte, wurde wegen 
Beleidigung mit 1 Monat Gefängnis bestraft, da 
sich die Beschuldigung als völlig unbegründet 
herausgestellt hatte. Ein kleiner Unternehmer 
versuchte, durch Übersendung eines anonymen 
Schreibens mit einem größeren Geldbeträge einen 
Beamten von der Durchführung einer gewerbe
polizeilichen Maßregel zurückzuhalten; er wurde 
gerichtlich zu 500 M. Geldstrafe verurteilt. Bei 
der Erwähnung von Vorträgen in Arbeiterver
einigungen sagt der Berichterstatter für den 
.Regierungsbezirk Arnsberg: „Besonderes Gewicht 
wurde darauf gelegt, daß in erster Linie das 
Gemeinsame der Interessen, die zwischen Arbeit
gebern und Arbeitern bestehen, betont wurde, 
und daß beiden Seiten in objektiver und un
parteiischer Weise die richtige Stellung gewahrt 
und somit ein gutes Einvernehmen unter ihnen 
möglichst gefördert wurde. Die Unterhaltungen, 
die bei solcher Gelegenheit geführt wurden, er
gaben, daß die zum Besten der Arbeiter er
lassenen gesetzlichen Bestimmungen wegen ihrer 
Unübersichtlichkeit und ihrer wenig volkstüm
lichen Ausdrucksweise vielfach unrichtig ver
standen und falsch ausgelegt werden, so daß oft 
unerfüllbare Hoffnungen entstehen, die nach 
ihrem Zusammenbruche zu Unzufriedenheit Ver
anlassung geben. Eine gleiche Beobachtung läßt 
sich übrigens auch bei Arbeitgebern machen, 
denen es ebenfalls recht häufig nicht möglich 
wird, die sie betreffende gewerbliche Gesetz
gebung richtig zu erfassen und richtig anzu

wenden. Ein nicht unerheblicher Teil der Re
visionstätigkeit muß von den Beamten darauf 
verwendet werden, den Arbeitgebern in dieser 
Hinsicht Aufklärung zu geben.“ — Der Barmer 
Beamte hielt auf Wunsch des Vorstandes eines 
Arbeitgeberverbandes vor dessen Mitgliedern 
einen Vortrag über die Entwicklung der be
stehenden Arbeiterorganisationen in der Über
zeugung, daß eine genaue Kenntnis der Mittel 
und Ziele dieser Verbände in erster Linie ge
eignet sei, eine ruhige und sachliche Beurteilung 
derselben herbeizuführen und die wirtschaftlichen 
Kämpfe möglichst in friedliche Bahnen zu lenken.
—  Auf Ersuchen der Velvetfäbrik Mengers und 
Söhne in Berlin hat der zuständige Gewerbe
inspektor mit ihren Betriebsbeamten, Werk
meistern und Vorarbeitern — im ganzen 46 Per
sonen — die Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt 
in Charlottenburg besichtigt; verschiedene Teil
nehmer bekundeten ihr Interesse an dem dort 
Gebotenen durch Wiederholung des Besuchs.

II. A  und B. J u g e n d l i c h e  A r b e i t e r ;
A r b e i t e r i n n e n .

Dem L e h r l i n g s w e s e n  in Fabriken und 
im Handwerk ist im Berichtsjahre in einigen 
Bezirken besondere Aufmerksamkeit zugewen
det worden. Sehr eingehende Mitteilungen über 
die Zahl der Lehrlinge im Verhältnis zu den 
erwachsenen Arbeitern, über die Dauer der täg
lichen Arbeitszeit, über Beköstigung, Länge der 
Lehrzeit, Verhalten der Lehrlinge außerhalb des 
Betriebes, Lohn und Lohneinbehaltung enthält 
der Merseburger Bericht. Durchschnittlich kam 
dort ein Lehrling auf 4,5 erwachsene Arbeiter. 
In einer mechanischen Werkstatt aber fand der 
Gewerbeinspektor zu Merseburg 15 Lehrlinge 
auf 4 Gehilfen und in einer Schlosserei 6 Lehr
linge auf 1 Gehilfen. Auch andere Berichte 
erwähnen die L e h r l i n g s z ü c h t e r e i .  Ein 
Meister arbeitete mit 7 Lehrlingen ohne Ge
sellen; ein anderer hielt bei 5 Gesellen, von 
denen einzelne eben erst ausgelernt hatten, über 
20 Lehrlinge. Ein Teil der zu viel eingestellten 
Lehrlinge wurde auf Veranlassung der von den 
Gewerbeinspektoren benachrichtigten Handwerks
kammern entlassen. Einigen Meistern, die auf 
die Ausbildung der Lehrlinge nicht die nötige 
Sorgfalt verwendeten, mußte unter Hinweis auf 
§§ 126 a und 128 der Gewerbeordnung die weitere
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Einstellung von Lehrlingen überhaupt untersagt 
werden.

Als ein bezeichnendes Beispiel, wie wenig 
d ie  E l t e r n  s i c h  um i h r e  K i n d e r  in 
de r  L e h r l i n g s z e i t  k ü m m e r n ,  führt der 
Kölner Bericht folgendes an : Eine Maschinen
fabrik hat in ihrer Arbeitsordnung bestimmt, daß 
minderjährige Arbeiter nur mit der Eltern Ein
willigung außerhalb des Elternhauses Wohnung 
nehmen dürfen und daß den Eltern auf Ver
langen vierteljährlich eine Zusammenstellung der 
von dem Minderjährigen verdienten Löhne über
sandt wird. Die Bestimmung besteht nunmehr 
12 Jahre, ohne daß jemals eine derartige Lohn
aufstellung seitens der Eltern beantragt worden 
wäre. —

Dieselbe Gleichgültigkeit herrscht in den 
beteiligten Kreisen auch ganz allgemein gegen
über den nach § 134 Abs. 3 der G.O. zu führen
den L o h n z a h l u n g s b ü c h e r n ,  die deshalb 
auch von den Unternehmern nur mit Wider
streben oder gar nicht mehr geführt werden. 
Während einige Berichterstatter die Frage der 
allgemein wenig beliebten Lohnzahlungsbücher 
anscheinend als abgetan betrachten, erwähnt der 
Kölner Beamte, daß 2 Ziegeleibesitzer durch 
Festsetzung einer Zwangsstrafe von 100 M. ge
mäß § 132 des Landesverwaltungs-Gesetzes zur 
ordnungsmäßigen Führung der Bücher angehalten 
wurden. „Gerade auf Ziegeleien,“ —  heißt es 
weiter —  „wo die Lohnzahlung häufig zum Schaden 
der Arbeiter in die Hand der Ziegelmeister und 
Pflugbase gelegt ist, ist der Zwang zur Führung 
der Lohnzahlungsbücher ein, wenn auch kleines 
Mittel, die Unternehmer zu veranlassen, sich 
selbst um das Lohnzahlungswesen zu kümmern.“

Die L o h n z a h l u n g  an mi n d e r j ä h r i g e  
A r b e i t e r  hat die Stadt Soest in der ersten 
Hälfte des Berichtsjahres durch Ortsstatut auf 
Grund der §§ 119 a und 142 der G.O. geregelt. 
Danach wird der von Arbeitern unter 17 Jahren 
verdiente Lohn auf Antrag an die Eltern aus
bezahlt; der Magistrat hat sich jedoch die Ver
fügung der Auszahlung an den Minderjährigen 
in solchen Fällen Vorbehalten, in denen zu be
fürchten steht, daß die Eltern den Lohn ver
schwenden oder zum Nachteile des Minderjähri
gen verwenden. Bis zum Jahresschlüsse waren 
aber noch keine Anträge auf Zahlung der Löhne 
an die Eltern gestellt worden.

Um jüngeren Schlossern und Schmieden, die 
sich insbesondere mit der Ausbesserung land
wirtschaftlicher Maschinen und Geräte befassen, 
Gelegenheit zu einer v o l l k o m m e n e r e n  A u s 
bi ldung in ihrem Berufe zu geben, ließen die 
Landwirtschaftskammer der Provinz Westfalen 
und der Westfälische Bauernverein an der in 
Münster bestehenden Prüfungsstation für land
wirtschaftliche Maschinen und Geräte einen 
L e h r k u r s u s  abhalten. Derselbe dauerte 
3 Monate und umfaßte neben den praktischen 
Arbeiten in der Werkstätte, die am Tage aus
führt wurden, in den Abendstunden den Unter
richt in der Materialienlehre, im Rechnungswesen, 
in einfacher Buch- und Schriftführung sowie im 
Zeichnen. Der Gewerbeinspektor, welcher der 
Abschlußprüfung beiwohnte, bezeichnet den Er
folg als erfreulich. Für weitere Kurse liegen 
zahlreiche Anmeldungen vor.

Der Wert der F o r t b i l d u n g s s c h u l e  
findet unter den Beteiligten in einigen Orten 
noch wenig Verständnis. Die Errichtung einer 
solchen Schule wurde in einer kleineren ost
preußischen Stadt von den Stadtverordneten mit 
der Begründung abgelehnt, daß es für die Hand
werker noch weit schwieriger als bisher werden 
würde, Lehrlinge zu bekommen, weil der Zwang 
zum Schulbesuch den Zuzug von Knaben vom 
Lapde ungünstig beeinflussen würde. Dem
gegenüber ist erwähnenswert, daß ein Fabrikant 
in der Magdeburger Gegend die Ziele der Fort
bildungsschule dadurch zu fördern sucht, daß 
er die periodischen Zeugnisse an seine zu 
diesem Zwecke versammelten jungen Leute selbst 
verteilt, ordentliche und fleißige belobt und in 
besonderen Fällen auch belohnt. Er glaubt 
damit gute Erfolge erreicht zu haben.

Klagen über Z u c h t l o s i g k e i t  und V er
rohung der gewerblichen Jugend werden mehr
fach erwähnt.

Die Art der B esch äftigu n g  Jugendlicher 
wurde als u n g e e i g n e t  wiederholt beanstandet. 
Zu den ungeeigneten Beschäftigungen dieser Art 
gehören die Arbeiten an Kreissägen, Koller
gängen, Transmissionen, und die Verwendung der 
Jugendlichen als Kesselwärter, Kranführer und 
dergl. Ein bedauernswerter Fall von nachteiliger 
Einwirkung der Beschäftigung auf die Gesund
heit wurde durch den Gewerbeinspektor zu Dort
mund in einer Bäckerei festgestellt. Dort wurde
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ein junger und schwächlicher Gehilfe angetroffen, 
der durch fortgesetztes Tragen eines zu schweren 
Brotkorbes eine starke Verkrümmung des Rück
grates und einen vorstehenden Schulterknochen 
bekommen hatte.

Die N a c h f r a g e  n a c h  A r b e i t e r i n n e n  
ist im Berichtsjahre so stark gewesen, daß in 
vielen Gegenden der Bedarf nicht gedeckt werden 
konnte. Besonders fühlbar war der Mangel in 
der Textilindustrie, dann auch in der Zigarren
macherei und in der Fischkonservenfabrikation. 
Eine große Anlage der letzteren Art soll sich 
sogar dadurch veranlaßt gesehen haben, einen 
Teil ihres Betriebes in das Ausland zu verlegen. 
Wenn auch in vielen Gegenden der bessere Ge
schäftsgang Veranlassung zu vermehrter Ein
stellung erwachsener Arbeiterinnen gegeben hat, 
so kommt doch nach den Beobachtungen • des 
Gewerbeinspektors in Breslau I  ein recht be
deutungsvoller anderer Grund hinzu, nämlich das 
Bestreben mancher Gewerbeunternehmer, mehr 
und mehr männliche Arbeiter durch Arbeiterinnen 
zu ersetzen. In einer Reihe von Industriezweigen, 
z. B. der Zigarrenfabrikation, hat sich dieser 
Prozeß ja bereits vollzogen, denn der männliche 
Roller ist aus den Arbeitssälen verschwunden. 
In den Websälen, Spinnereien und vielen auderen 
Betrieben macht es die fortschreitende Vervoll
kommnung der Webstühle und der sonstigen 
maschinellen Einrichtungen in immer höherem 
Maße möglich, den Weber durch die Weberin 
zu ersetzen, die erheblich geringere Lohnansprüche 
stellt. Mehrere Jahre hindurch hielt die Durch
führung der Schutzgesetze für Arbeiterinnen, 
namentlich das Bestreben der Gewerbeaufsichts
beamten, Arbeiterinnen aus für sie ungeeigneten 
Beschäftigungsarten zu entfernen, diese Bewe
gung auf. Jetzt hat sie aber wieder eingesetzt.

S c h w e r e  s i t t l i c h e  V e r f e h l u n g e n  
ließ sich der Werkmeister einer großen Schuh
fabrik im Bezirk Breslau gegen die ihm unter
stellten Arbeiterinnen zuschulden kommen. Da 
in einigen Fällen schon Verjährung eingetreten 
war, und in anderen Fällen die Vormünder der 
Arbeiterinnen von der Stellung eines Strafan
trages Abstand nahmen, so trat nur wegen eines 
einzigen und noch dazu ziemlich milden Ver
gehens Strafverfolgung und Aburteilung ein ; das 
Strafmaß war deshalb mit 100 M. verhältnis

mäßig gering. Auch im Landespolizeibezirk Ber
lin und im Regierungsbezirk Münster sind einige 
Werkmeister wegen unsittlicher Angriffe gegen 
die ihnen unterstellten Arbeiterinnen strafrecht
lich verfolgt worden.

In zahlreichen Fällen wurde wegen der Natur 
des Betriebes oder aus Rücksicht auf die A r
beiter (§ 139 G. 0 .) die G e n e h m i g u n g  er
teilt , die A r b e i t s z e i t  u n d  P a u s e n  der 
Arbeiterinnen und jugendheben Arbeiter anders 
zu regel n als im allgemeinen vorgeschrieben ist.

Wegen außergewöhnlicher Häufung der Arbeit 
(§ 138a G. 0.) erhielten 650 Betriebe die G e 
n e h m i g u n g  z u r  Ü b e r a r b e i t  d e r  e r 
w a c h s e n e n  A r b e i t e r i n n e n  an den 
Wochentagen außer Sonnabend. Die Zahl der 
Arbeiterinnen, für welche Überarbeit gestattet 
war, betrug 53 263 und die Zahl der Über
arbeitstage 12 575.

Z u w i d e r h a n d l u n g e n  gegen Sc hut z 
gesetze und Verordnungen über die Beschäf
tigung j u g e n d l i c h e r  A r b e i t e r  wurden von 
den Gewerbeaufsichtsbeamten in 7 374 Anlagen 
festgestellt. Meist waren die Verstöße formeller 
Natur. In 2062 Fällen wurden aber auch ma
terielle Verstöße bezüglich der Dauer der Be
schäftigung, der Pausen, Nachtarbeit, Sonntags
arbeit u. s. w. ermittelt. Die Zahl der in dieser 
Weise gesetzwidrig beschäftigten'' jugendlichen 
Arbeiter betrug 5 718. Wegen solcher Zuwider
handlungen wurden 1399 Personen bestraft.

Z u w i d e r h a n d l u n g e n  g e g e n  S c h u t z 
g e s e t z e  und Verordnungen über die Beschäf
tigung e r w a c h s e n e r  A r b e i t e r i n n e n  wur
den in 2891 Anlagen festgestellt. In 952 Fällen 
handelte es sich um Verstöße materieller Natur, 
wobei 6815 Arbeiterinnen gesetzwidrig beschäftigt 
wurden. 576 Personen wurden wegen solcher 
Zuwiderhandlungen bestraft. In einer Zigarren
fabrik wurde die vorgeschriebene Mittagspause 
nicht eingehalten. Der Betriebsleiter, gegen den 
deshalb Anzeige erstattet wurde, versuchte die 
Aussagen der Arbeiterinnen zu beeinflussen, so 
daß er nicht nur wegen Gewerbevergehens zu 
50 M. Geldstrafe, sondern auch wegen Ver
leitung zum Meineide zu 1 Jahr Zucht haus  
und zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 
auf 5 Jahre verurteilt wurde.

(Fortsetzung folgt.)
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Hunts automatische Bahn und Hunts Elevator.
Gelegentlich der 12. Hauptversammlung des Vereins 

Deutscher Revisions-Ingenieure wünschte die Steinbruchs- 
B.-G. nähere Auskunft über Hunts automatische Bahn 
(vergl. G.-T. R. V. Jahrgang, S. 157), da sie ihr von der 
Aktien-Gesellschaft J. Pohlig, Cöln-Zollstock empfohlen 
worden war. Die Anfrage konnte damals nicht aus
reichend beantwortet werden, und dürfte daher eine ein

'HOniniin11 >

befindet sich der Elevator, ein Eisengerüst mit über 
das Eisenbahngleis reichendem Ausleger, auf dem eine 
Laufkatze angeordnet ist, an welcher mittels Seilschlinge 
und loser Rolle das Fördergefäß hängt. Der Elevator 
arbeitet in der W eise, daß das Fördergefäß zunächst 
senkrecht gehoben wird, bis es an die Laufkatze stößt, 
worauf es sich mit dieser auf dem Ausleger nach oben

gehende Besprechung dieser interessanten Transportvor
richtung nicht unwillkommen sein.

W ie aus der im G.-T. R. S. 157 gegebenen Beschrei
bung und der beistehenden Zeichnung (Fig. 221) zu er
sehen ist, besteht Hunts automatische Bahn aus einer 
schwach geneigten Hochbahn, auf welcher ein besonders 
konstruierter Wagen (Fig. 222) von einer Beladestelle

bewegt, bis es auf dem Eisengerüst angekommen ist und 
die Entladung erfolgen kann. Als Antriebsvorrichtung 
wird eine elektrische oder Dampfwinde verwendet. Die 
Entladung erfolgt dann selbsttätig in einen Füllrumpf 
oder unmittelbar in den Wagen der automatischen Bahn. 
Sobald der Wagen gefüllt ist, wird sein Gewicht auto
matisch festgestellt, darauf wird er freigegeben und läuft

Fig. 222.

zu einer einstellbaren Entladestelle hinläuft, um nach 
erfolgter automatischer Entleerung selbsttätig zum Aus
gangspunkt zurückzukehren.

In Fig. 221 ist die Anwendung dieser Bahn (in Ver
bindung mit Hunts Elevator) zum Entladen von Eisen
bahnwagen und zur Verteilung von Material in einem 
Lagerschuppen dargestellt.

Am Kopfe der in den Schuppen führenden Bahn

nun auf der geneigten Bahn mit steigender Geschwindig
keit abwärts nach dem Schuppen, bis er in der Nähe der 
gewünschten Entladestelle gegen ein auf der Bahn ver
stellbares Q u e r  j o c h  (Fig 222) trifft und dieses so lange 
mitnimmt, bis sein Verschlußhebel gegen den an der Seite 
der Bahn verstellbaren E n t l a d e f r o s c h  (Fig. 222) 
stößt; hierdurch öffnen sich die um ihre oberen Achsen 
drehbaren Seitentüren des als S c h w e i n s r ü c k e n 
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w a g e n  konstruierten Wagens, dessen Inhalt sich nun 
zu beiden Seiten der Bahn entleert, ohne auf diese selbst 
zu fallen.

Das erwähnte Querjoch steht durch ein endloses Seil 
mit eiuem eigenartig konstruierten und aufgehängten Ge

gengewicht in Verbindung, welches bei Verschiebung des 
Joches durch den Wagen hochgezogen wird. D er ent
ladene W agen, der vorher seine lebendige Kraft zum

von 3 bis 20 hl Inhalt ist in einem Bügel drehbar auf
gehängt und so gestaltet, daß es im beladenen Zustande 
vorn schwerer ist als hinten, daher selbsttätig kippen und 
sich entleeren kann, wogegen der leere Kübel hinten 
schwerer ist als vorn, so daß er selbsttätig in seine auf
rechte Lage zurückschwingt. Damit der Kübel nicht vor
zeitig kippt und sich entleert, ist ein um den Tragbügel 
drehbarer Stützhebel angebracht, der sich gegen die hin
tere Kübelwand stützt. Durch Anstoßen des kürzeren 
Armes dieses Hebels gegen einen über dem ßahnwagen 
oder Füllrumpf angebrachten Anschlag wird der Stütz
hebel im geeigneten Augenblicke ausgelöst, so daß sich 
der K übel entleeren und dann selbsttätig zurückschwingen 
kann, wobei der Stützhehel wieder einfällt.

Während das Auflaufen der Katze auf dem Ausleger 
durch die W inde bewirkt wird, erfolgt der Abwärtsgang 
durch ihr Eigengewicht mit zunehmender Geschwindigkeit, 
bis sie an der Stelle, wo sie sich in den Eisenbahnwagen 
senken soll, durch einen auf dem Ausleger verstellbaren 
Prellklotz gehemmt wird. Während ihres Niederlaufens 
zwingt die Katze die Windetrommel zum Rückgänge, den 
eine Bremse regelt.

Soll das Fördergut auch in der Richtung recht
winklig zur Bahn verteilt werden, so wird die Bahn in 
dieser Richtung dadurch fahrbar gemacht, daß man ihre 
Traggerüste mit Rädern versieht und auf Schienengeleise 
setzt. Ein Beispiel hierfür zeigt Fig. 224, welche eine 
fahrbare automatische Bahn im Anschluß an eine Draht
seilbahn, ausgeführt für die Chemische Fabrik Elektron 
in Griesheim am Main darstellt. Die Leistung dieser

Fig. 224.

Heben des Gegengewichtes abgegeben hatte, wird jetzt 
durch dieses wieder zur Beladestelle zurückgezogen, so 
daß das Spiel von neuem beginnen kann.

Das Fördergefäß oder der Förderkübel (Fig. 223)

Bahn beträgt 100 t Kohlen in der Stunde.
Die Anlage für das Eisenwerk Kraft in Kratzwick 

bei Stettin, in Fig. 225 dargestellt, ist in ähnlicher Weise 
ausgeführt. Auf den beiden, dem Oderufer parallelen

Fig. 223.

mnw*'
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Gleisen laufen fünf solcher Bahnen die zum Entladen 
von Schiffen und Verteilen der Erze, bezw. Kohlen auf 
ihren Lagerplätzen dienen In dem unteren Teil des aus 
der Abbildung ersichtlichen Turmgerüstes jeder Bahn ist 
eine elektrisch angetriebene W indevorrichtung aufgestellt.

haften Drahtseil und einem Paar Seilrollen keine der 
Abnutzung unterliegende mechanische Teile vorhanden 
sind.

Statt des in Fig. 223 dargestellten Kübels wird bei 
geeignetem Fördergut auch der in Fig. 226 und 227 dar-

g m « « 1 a »ssyijgHa

Fig. 225.

Fig. 226.

Zur Bedienung jeder derartigen Bahn ist nur ein 
Mann erforderlich, der keine weiteren Vorkenntnisse zu 
besitzen braucht; er kann über 10 0 1 Fördergut in der 
Stunde auf einem Lagerplatz bis zu 250 m Länge gleich
mäßig verteilen.

Die Abnutzung und die Unterhaltungskosten sind 
gering, weil nur ein einzelner Wagen erforderlich ist 
und außer einem dünnen, biegsamen und daher dauer-

Fig. 227.

gestellte Hunt’sche G r e i f e r  oder auch Hone’s Greifer 
(Fig. 228 and 229) verwendet. Kohle jeder Art, Sand, 
Kokes, sowie Erze, welche nicht allzu große feste Stücke 
enthalten, können mit Greifern sehr gut entladen werden. 
Beide abgebildete Greiferarten sind derart konstruiert, 
daß durch Anziehen des Seiles, bezw. der Kette zum 
Heben des Greifers unter Benutzung eines in diesen ein
gebauten Flaschenzuges, die äußeren Drehpunkte der
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drehbaren Schaufeln fest heruntergedrückt werden, 
während man die Schaufeln in der Mitte zusammenzieht, 
so daß der Greifer sich selbsttätig fest in das Material 
eingräbt.

Der Ausleger eines solchen Elevators wird je  nach 
den örtlichen Verhältnissen entweder fest oder drehbar 
angeordnet, oder auch nach oben aufklappbar einge
richtet, während des Arbeitens der Förderwinde bleibt

Fig. 229.

Fig. 230.

Fig. 230 zeigt noch einen feststehenden Ilunt’schen 
Elevator ohne anschließende automatische Bahn zum 
Überladen, beispielsweise von Kohlen aus Schiffen in 
Eisenbahnwagen. Die Bauart und der Betrieb der Katze 
ist ebenso, wie bereits beschrieben.

er in der einmal gegeben Lage stehen, so daß die ein
fache Arbeitsweise immer erhalten bleibt. Der Ausleger 
wird auch soweit in horizontaler Ebene drehbar ausge
führt, daß er, wenn außer Betrieb, vollständig zur Seite 
steht, also nicht mehr über die Quaimauer (Fig. 230)
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hervorragt. Diese Anordnung empfiehlt sich da, wo 
Materialien, Stückgüter oder Massengüter in Schiffe ver
laden werden Bollen; der Elevator kann dann die Güter 
vorn am Quai aufnehmen, sie über das Schiff bringen 
und in dasselbe hinabsenken und entladen.

Hinsichtlich der Form des Auslegers ist noch zu 
bemerken, daß derselbe beim Arbeiten mit Hunt’schen 
Kübeln oder mit Hone’schen Greifern gerade und mit 
etwa 30 0 Neigung gegen die Horizontale ausgeführt wird, 
dagegen erhält er beim Arbeiten mit Hunt’ schen Greifern 
parabolische Form, wobei dann die zum Greiferbetrieb 
dienende Winde im Brennpunkte der Parabel steht.

In beiden Fällen ist der Grundsatz verfolgt, daß 
das Fördergefäß senkrecht bis zu der auf dem Ausleger 
ruhenden Laufkatze gehoben wird, dann ohne besondere 
Kupplung mit dieser auf dem Ausleger entlang läuft, 
ohne daß der Maschinist irgend eine Handhabung an der 
W inde auszuführen oder diese anzuhalten hat, auch be
darf es für das Festhalten der Katze oder der Last

keinerlei Kupplung oder Fangvorrichtung. Hierdurch 
gestaltet sich der ganze Betrieb unbedingt sicher, ein
facher und schneller, wie bei jedem ändern System.

Der parabolische Ausleger hat für manche Fälle den 
Vorteil, daß man wegen der äußerst einfachen Ketten
führung die Hunt’sche Gelenkkette verwenden kann, die 
sich besonders beim Arbeiten mit sehr schweren Grei
fern für große Fördermengen empfiehlt. Sie erfordert 
weniger Unterhaltungskosten und ist betriebssicherer als 
Gliederketten oder Drahtseil.

Das Turmgerüst des Elevators kann auch fahrbar 
gemacht werden, je  nachdem die örtlichen Verhältnisse 
dies erfordern, wie überhaupt die Hunt’schen Bahnen und 
Elevatoren allen Verhältnissen angepaßt werden können. 
D ie Kataloge der Aktien-Gesellschaft J. Pohlig, welche 
die entsprechenden Mitteilungen freundlichst gegeben und 
dieKlischees der Abbildungen zur Verfügung gestellt hat, 
geben zahlreiche Abbildungen der für die verschiedensten 
Zwecke ausgeführten Anlagen. K. S.

Ein neuartiger Grofs - Gruppenakkord.
Ende 1903 schrieb Professor V i k t o r  B o h n e r t :  

„D er Orimmitschauer Streik enthält eine dringende 
Mahnung an alle Unternehmer, rechtzeitig für Friedens
bewahrung in ihren Werkstätten durch verbesserte oder 
ganz neue Unternehmungsformen zu sorgen, welche eine 
wirkliche Arbeitsgemeinschaft der Unternehmer mit ihren 
Angestellten und Arbeitern herbeiführen und die Vorteile 
des Genossenschaftswesens auch in allen Fabrikbetrieben 
zur Anwendung zu bringen.“

Mit einer solchen „ganzen neuen Unternehmungs
form “ kommt der federgewandte und wirtschaftlich hoch 
gebildete Fabrikant J. H . E p s t e i n  (Frankfurt a. M.) 
den Arbeiterfreunden, den Anhängern des Genossen
schaftswesens und der Gewinnbeteiligung, den Verfechtern 
des Industriefriedens zu Hilfe, indem er in einer kleinen 
Schrift („D ie  autonome Fabrik“ , Dresden, 1905, 0 . V. 
Böhmert) den ebenso interessanten wie wichtigen V er
such schildert, den er seit zwei Jahren mit gutem E r
folge in seiner Fein- und Buntlederfabrik anstellt. D ie 
von ihm erdachte Form des Geschäftsverhältnisses zwischen 
Firma und Personal bildet eine löbliche, bemerkenswerte 
Zusammensetzung von Gruppen-Akkord, Gewinnbeteiligung 
und Genossenschaft. D er Verfasser erklärt, die Ver
öffentlichung seiner Gedanken und Erfahrungen nicht ohne 
reifliche Überlegung bewirkt zu haben und sie nunmehr 
zur allgemeinen Diskussion zu stellen.

Epsteins Verfahren darf nicht verwechselt werden 
mit den hier und da vorkommenden „Fabrikgenossen
schaften“ , auch nicht der von E m m i n g h a u s  em
pfohlenen „Vereinigung eines Unternehmers mit seinen 
Arbeitern“ . Bei diesen Formen gehört die Firma ent
weder den Arbeitern allein oder sie wird von den Chefs 
und den Angestellten zusammen betrieben, während die 
Grundlage der „autonomen Fabrik“  ein gesondertes A r
beiten der Firma und ein gesondertes des Personals 
bildet. Es handelt sich um eine A rt von autonomer

(Nachdruck verboten.)

Pachtung der Fabrik, im Gruppenakkord und mit vollem 
Genuß des Reinertrags, oder, wie F r a n z  O p p e n 
h e i m e r  es ausdrückt, um „eine vielversprechende Aus
gestaltung der Gewinnbeteiligung“ . Am meisten Ähnlich
keit hat das Frankfurter Experiment noch mit dem der 
bekannten Gewinnbeteiligungsfirma Ni O. Nelson Company 
in St. Louis und Leclaire (Vereinigte Staaten), die den 
Betrieb ihrer Tischlerabteilung deren Arbeitern überlassen 
hat; aber diese Abteilung ist tatsächlich in den Besitz 
der Leute übergegangen, während die Epsteinsche Fabrik 
zur Firma nur in einem Lieferantenverhältnis steht.

Der Verfasser geht allerdings von unrichtigen V or
aussetzungen aus, aber seine Ideen sind an sich so vor
trefflich, daß es zu ihrer Vorbringung keinerlei Prämissen 
bedurft hätte, auch keiner richtigen, und so schaden 
die falschen nicht viel, wenngleich sie geeignet sind, in 
den Augen von Laien die Gewinnbeteiligung herabzu
setzen. Epstein glaubt nämlich: Erstens, daß die geringe
V  orbereitung der Gewinnbeteiligung nicht auf Engherzig
keit der Unternehmer beruhe, da diese wüßten, daß 
Wohltun Zinsen trage. (In Wirklichkeiten wissen die 
meisten das n i c h t  und die anderen bemessen die Ge
winnanteile tatsächlich aus Engherzigkeit gewöhnlich viel 
zu niedrig, um verlockend zu wirken.) Zweitens, daß 
die gegen die Gewinnbeteiligung erhabenen, auf die E in
mischung des Personals in die Geschäftsführung und auf 
die Verlustbeteiligung der Arbeiter bezüglichen Ein-, 
Wendungen nicht widerlegt seien, während sie, abgesehen 
von anderen, von G i 1 m a n und meiner Wenigkeit, häufig 
und durchaus unanfechtbar widerlegt worden sind. Allein, 
wie gesagt, der W egfall dieser falschen Annahmen, die 
unserem Gewährsmann als Grundlage seines Planes dienten, 
verhindert nicht, daß der Plan an sich ein guter ist.

Dieser Plan besteht hauptsächlich in der Aus-r 
schaltung des Fabrikbetriebes aus dem Firmenbetrieb und 
in der Verteilung des ganzen Erzengungsnutzens unter
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die Arbeiterschaft. „Gelingt es, den gesamten Geschäfts
betrieb derart zu spalten, daß begrifflich und tatsächlich 
in der einen der gebildeten Abteilungen die nur die 
Arbeiterschaft und ihre Funktion berührenden Faktoren 
in ihrem ganzen Verlaufe und ihren Ergebnissen ge
sondert und klar zutage treten, so halte ich die Haupt
aufgabe der Gewinnbeteiligung für gelöst,“  schreibt Ep
stein. Eine solche Spaltung ist aber in der Natur jedes 
Fabrikgeschäftes gegeben: in einen Erzeugungs - und 
einen Handelsteil, in eine industrielle und eine kauf
männische Abteilung. Die Fabrik nun ist zwar ebenfalls 
Eigentum der Firma, bildet aber den Bereich der A r
beiterschaft. Epsteins Forderung geht dahin, die Gewinn
beteiligung der Arbeiter in Fabrikbetrieben solle nicht 
abhängen „von  dem sich als Reingewinn darstellenden 
E rfolg des Gesamtbetriebes“ , sondern nur von dem seines 
lediglich produzierenden Teils, also der Fabrik. Mit 
anderen W orten: die Fabrik möge „innerhalb der Firma 
und von deren Gesamtleitung zwar umfaßt, aber in sich 
begrenzt“ , als autonomer Betrieb einen eigenen Gewinn 
abwerfen und dieser „soll das Objekt der Verteilungen 
an die Arbeitnehmer sein.“

W ie  gestaltet sich das Verhältnis zwischen Firma 
und Fabrik nach der Abtrennung ? Die Firma stellt der 
Arbeiterschaft das Fabriklokal, die nötigen Betriebsein
richtungen, alle Erzeugungsmaterialien und Rohstoffe zur 
Verfiigung, schießt die Löhne vor und nimmt die fertige 
W are in Empfang. Die Verrechnung ergibt sich durch 
die Buchhaltung der Fabrik und die der Firma. Alles, 
mit Ausnahme der in Gestalt von Erzeugnissen zurück
gegebenen Rohstoffe, kommt auf die Sollseite des Fabri
kationskontos. Auf die Habenseite kommt die der Fabrik 
für jedes geliefertes Stück oder Quantum zu vergütende 
Herstellungsgebühr. Diese Gebühr darf natürlich unter 
keinen Umständen höher sein als eine fremde Fabrik sie 
berechnen würde; anderseits aber muß sie hoch genug 
sein, um der Arbeiterschaft zu lohnen. „W erden nun 
Fabrikationssätze vereinbart, welche bei vollen oder an
nähernden Höchstleistungen einen Uberschuß ergeben 
müssen, so gehört dieser Uberschuß denen, die ihn ge
schaffen haben, den Arbeitern, . . . voll und unverkürzt.“  
H ier darf, nebenbei bemerkt, unter Höchstleistung selbst
verständlich nicht etwa das höchste Maß des durch größte 
Anstrengung oder Begabung Erreichbaren verstanden 
werden, sondern „eben nur das, was von tüchtigen Leuten 
bei freier und freudiger Einsetzung ihrer Kräfte zu er
warten ist.“

Der Verfasser geht natürlich sehr ins einzelne. Um 
seine Sache praktisch einleuchtender zu machen, läßt er 
sich in ausführliche Erklärungen geschäftlicher A rt ein 
und gibt eine förmliche Buchhaltung mit allen Details.

Seiner Ansicht nach ist sein Verfahren überall anwendbar, 
wo Rohstoffe oder Halbfabrikate verarbeitet werden; „und 
für alle solche Betriebe scheint es mir noch den be
sonderen V orteil zu haben, daß es für gewisse Perioden 
die Kalkulation der Kostenpreise fixiert und dadurch eine 
Vereinfachung und Erleichterung des Geschäftsganges 
bedingt.“  Er hält es überhaupt — auch bei solchen 
Fabrikfirmen, die nicht an eine Gewinnbeteiligung des 
Personals denken — für unrichtig, nur eine Buchführung 
zu haben, und verlangt von s ä m t l i c h e n  eine 
Trennung in Merkantil- und Produktionsbuchhaltung. Er 
begründet das eingehend und logisch. D ie Erfüllung 
dieser Forderung würde die Einführung der „autonomen 
Fabrik“  selbstverständlich sehr erleichtern, und daß seine 
Verallgemeinerung dieses neuen Mittels, die Arbeiter halb
wegs unabhängig zu machen, zu vergenossenschaften, an 
ihrer Arbeit persönlich zu interessieren, wünschenswert • 
wäre, bedarf nicht der Betonung.

Epstein gibt übrigens zu, daß die Sache nicht ganz 
einfach ist, daß sie Schwierigkeiten bietet, insbesondere 
hinsichtlich der Kalkulation, namentlich bei der V er
teilung solcher Kosten, „Welche ständig sind und fort
laufen, unabhängig von dem hergestellten Quantum“ , 
d. h. der allgemeinen Betriebskosten. D och  sind diese 
Schwierigkeiten durchaus nicht unüberwindlich und der 
Verfasser zeigt die W ege zu ihrer Überwindung in der 
klaren W eise, die a l l e  seine Darlegungen auszeichnet. 
Ich  selbst halte die Einführung der neuen Reform für 
weit schwieriger als sie naturgemäß ihrem Urheber er
scheint; aber sie i s t  durchführbar und ihre moralischen 
und günstigenfalls auch pekuniären Vorteile sind groß 
genug, um Versuche in größerem Maßstabe willkommen 
erscheinen zu lassen. Jedenfalls erscheinen hier die V or
züge eines Riesen - Gruppenakkords auf genossenschaft
licher Grundlage gegeben, die Arbeit wird menschen
würdiger, die Gewinnanteile hängen weit weniger von 
der Konjunktur ab, die Interessen- und Klassengegensätze 
werden gemildert.

D ie Rechte der Fabrik, die als eine mit dem Kapital 
der Firma arbeitende Produktivgenossenschaft aller in 
ihr beschäftigten Arbeiter angesehen werden kann, gegen
über der Firma vertritt ein Arbeiterausschuß. Gegen 
Gewinnentgang bei zeitweiliger Einschränkung der E r
zeugung kann die Bildung eines entsprechenden Reserve
fonds Schutz gewähren. Mögen nunmehr recht viele 
denkende Unternehmer die E .’sche Broschüre lesen und 
sich an der vom  Verfasser angeregten öffentlichen D is
kussion über ihren Inhalt beteiligen, damit eine Klärung 
und vielleicht auch Verbesserung des Planes der „auto
nomen Fabrik“  eintrete!

L . K ä ts c h e r .

Vorrichtung zum Beladen von Wagen
(von W i l h e l m  B a t h  in Heißen bei Mühlheim a. d. Ruhr.)

Bei den mechanischen Einrichtungen zum Verladen 
von stückreichen, pulverförmigen oder sandigen Gütern 
bedient man sich bekanntlich des Förderbandes oder 
der Förderkette. Diese Fördermittel werden mit dem Auf

nahmeende um eine feste Achse drehbar gelagert, wäh
rend das andere Ende gehoben und gesenkt werden kann. 
Bei der hier in den Fig. 231 bis 234 dargestellten Lade
vorrichtung ist an dem beweglichen Abwurfende des
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Fördermittels noch eine Abgleitrutsche angebracht, die 
den Zweck hat, das von dem Förderbande abgleitende 
Fördergut aufzufangen und in den Wagen hineinrutschen 
zu lassen.

Für den Neigungsgrad der Abgleitrutsche sind verschie
dene Gesichtspunkte maßgebend. Da nämlich das Gut von 
dem Fördermittel ohne wesentliche eigene lebendige Kraft 
abfällt, es also die Kraft zum Abrutschen lediglich durch 
sein Eigengewicht auf der schiefen Ebene der Rutsche 
erhält, so muß der Neigungswinkel der Rutsche einerseits

ändern und muß derselbe bleiben, ob auch die Förder
kette oder das Förderband gehoben oder gesenkt wird.

Das Heben und Senken des Fördermittels wird 
nämlich dann nötig, wenn W agen von verschiedener 
Höhe nacheinander zu beladen sind, oder die in den 
Wagen gebrachte Schicht allmählich anwächst. Ganz 
besonders wichtig ist die Einstellung der Ablaufrutsche 
bei Gütern, deren Herabfallen in die W agen viel Staub 
verursachen würde, z. B. pulverige Braunkohle u. dgl. 
In diesem Falle muß die Rutsche dicht über der ge-

Fig. 233.

der Art und dem Zustande des Fördergutes angepaßt werden, 
andererseits aber macht man diesen Neigungswinkel nicht 
unnötig g roß , um den Boden und das Gestell der Lade
wagen möglichst zu schonen. Der Neigungswinkel muß 
sich also in gewissen Grenzen halten, die für die ver
schiedenen Güter, Kohle, Sand, Kies, mehlige oder weiche 
Substanzen, und für ihren Zustand im Augenblick der 
Förderung, trocken, feucht, naß, zähe oder klebrig ganz 
bestimmte sind. Ist aber dieser W inkel einmal festge
stellt oder ausprobiert, so darf er sich möglichst nicht

förderten Schicht hängen, damit nicht die Kohle von 
großer Höhe herab frei durch die Luft fällt und beim 
Aufschlagen Staub entwickelt.

Die vorliegende Ladevorrichtung trägt diesen Be
dingungen insofern Rechnung, als beim Heben und Senken 
des Fördermittels die Rutsche sich jeweilig in die für 
den Ablauf des Gutes geeignetste Neigung selbsttätig 
einstellt. .

Das selbsttätige Einstellen der Rutsche kann durch 
verschiedene Mittel erreicht werden. Die hier abge
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bildeten Vorrichtungen zum Beladen der W agen stellen 
zwei verschiedene Ausführungsformen dar. Bei der Vor
richtung nach den Fig. 231 und 232 wird das selbsttätige 
Einstellen durch Hebel und Stangen, bei denjenigen nach 
Fig. 233 u. 234 durch Kettenrolle mit Ketten bewirkt.

Die Abgleitrutsche a ist auf der Achse b, die gleich
zeitig die Führungsrolle c des Fördermittels m trägt, 
drehbar gelagert.

An der Rutsche a sind nach Fig. 231 und 232 die 
Arme d angebracht. An diesen Armen sind die Stangen 1 
drehbar befestigt, deren andere Enden oberhalb der Dreh
achse h des Fördermittels m an einem Lagerbock f eben
falls drehbar festgelegt sind. Findet ein Heben des 
Fördermittels m statt, so erfolgt, durch die Stangen 1 
veranlaßt, eine Drehung der Rutsche a um die Achse b 
mit einer Senkung ihres freien Endes.

Nach Fig. 233 und 234 geschieht die Verstellung 
des W inkels zwischen der angelenkten Rutsche a und 
dem Fördermittel m durch Seilzüge q, welche auf die 
auf der Achse o sitzenden Trommeln t aufgewunden 
werden. Auf der Achse o befindet sich auch die Trom
mel r, die zum Auf- und Abstellen des Fördermittels m 
dient. Die Trommeln t erhalten einen geringeren Durch
messer als die Trommel r, sodaß das Endstück a bei dem

Heben und Senken des Fördermittels m selbsttätig eine 
entsprechend langsamere Bewegung ausführt als dieses 
selbst.

D ie unteren punktierten Linien in Fig. 232 und 234 
zeigen das Fördermittel und die Bodenfläche des End
stückes a in einer fortgesetzten Ebene bezw. das letztere 
in einem schwachen Neigungswinkel zum Fördermittel m. 
Die mittlere und obere Stellung veranschaulichen die 
W inkelage bei Zunahme der Verladung.

Die Stellungen ermöglichen, das Gut jeweilig in dem 
geringst zulässigen Neigungswinkel von dem Fördermittel 
ohne freien Fall abzuführen.

Die Bestimmung der Lage des Aufhängepunktes g 
(Fig. 231 und 232) und der Größe des Umfanges der 
Trommel t und r kann so getroffen werden, daß die 
Neigung des Endstückes (wie dargestellt) in jed er Höhen
lage des Fördermittels m eine parallele bleibt.

In den nebenstehenden Figuren ist das Verladeband 
von h 1 bis h in wagerechter Ebene geführt und die Zu
leitung des Fördergutes von der Quer- und Längsrichtung 
aus veranschaulicht. Das Fördergut kann indes auch 
auf die Bandstrecke h1 bis h unmittelbar aufgegeben 
werden.

K.

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage au während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.
Vom  14. Dezember 1905 an,

Kl. 14g. D. 16171. Andrehvorrichtung fiir Kraft
maschinen. G e o r g  D e t t m a r ,  G r u n e w a l d  b. B e r 
lin . 18. 8 05.

KI. 35(1. K. 29189. Schrotleiter mit, Aufzugsvorrich
tung zum Auf- und Abladen von Lasten. E m i l  
K e l l e r ,  H ö n g g b .  Z ü r i c h ;  V ert.: O. Kleyer, 
Pat.-Anw ., Karlsruhe i. B. 17. 3. 05.

Kl. 87 a. B. 39408. Schraubstock mit zwei verschie
den gängigen Gewindespindeln, an denen die steil
gängige die Backen einstellt, während die flachgängige 
nach Auftreten des Spanndruckes unter Überwindung 
eines Kupplungswiderstandes das Werkstück festspannt. 
Fa. G. B o l e y ,  E s s l i n g e n  a. N ., W ü rtt . 8. 3. 05.

Kl. 87 a. E. 10766. Vorrichtung zum Feststellen der 
Stellsclinecke oder Stellmutter von Schrauben
schlüsseln. J o s e f  E c k a r t ,  T r a u n s t e i n ,  O b e r 
b a y e r n .  1. 4. 05.

Kl. 87 b. A. 11563. Handlinnimerwerkzeug für pul
sierende Luft. G e o r g  A s m u s s e n ,  H a m b u r g ,  
Heußweg 23. 5. 12. 04.

Vom 18. Dezember 1905 an.
Kl. 46 c. T. 10652. Sicherheitsandrelivorrichtung für 

Explosionskraftmaschinen. H e i n r i c h  T e b b e ,  
A r t e r n ,  7. 9. 05.

Kl. 81 e. M. 26868 Verfahren zum verlust- und 
gefahrlosen Füllen von Lampengefäfsen mit ver

dunstbarer Flüssigkeit. Ka r l  Ma r t i n i ,  Cellerst. 98,
u. H e r m a n n  H ü n e k e ,  Kurzestr. 5 , H a n n o v e r .
1. 2. 05.

Kl. 81 e. M. 27911. Mit Tragbiigel ausgerüstete 
Tragvorrichtung für schwere Gegenstände. G o t t 
l o b  M e i s t e r ,  n. R e i n h o l d  H e r z  e r ,  D u i s b u r g ,  
Universitätstr. 1. 25. 7. 05.

Vom 21. Dezember 1905 au.
Kl. 20 k. A . 20342. Schutzvorrichtung gegen un

beabsichtigte Iteriihrung des Fahrdrahtes elek
trischer Bahnen. A l l g e m e i n e  E l e k t r i z i t ä t s 
G e s e l l s c h a f t ,  B e r l i n .  4. 10. 05.

Vom  27. Dezember 1905 an.
Kl. 13b. M. 26 940. Vorrichtung zur Herbeiführung 

eines Wasserumlaufs in Dampfkesseln; Zus z. Anm. 
M. 26357. O t t o  K u n e r t ,  B r e s l a u ,  Augustast. 38. 
15. 2. 05.

Kl. 47 a. L. 20242. Schutzvorrichtung an Knet-, 
Misch- und Zerkleinerungsmaschinen. R i c h a r d  
L e h m a n n ,  D r e s d e n  - A , , Zwickauerstr. 43.
2. 12. 04.

Kl. (»7 c. H. 35249. Hohle Schleifwalze mit Wasser
kühlung. H i l l e  & M ü l l e r ,  P o r s c h d o r f  b. 
S c h a n d a u  i, S. 27. 4. 05.

Vom  28. Dezember 1905 an.
Kl. 81 e. M. 27493. Verfahren zum Erzeugen und 

Auffangen nichtoxydierender Schutzgase zum Fort
drücken von Rohpetroleum und anderen, explosible 
oder selbstentzündliche Gase entwickelnden Flüssigkeiten. 
K a r l  M a r t i n i ,  Podbielskistr. 92, u. H e r m a n n  
H ü n e k e ,  Kurzestr. 5, H a n n o v e r .  15. 5. 05.
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Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reiehsanzeiger vom 18. -Dezbr. 1905.

Kl. 21b . 265969. Schutzkasten auf Akkumulatoren- 
Gefäfseu. A r t h u r  E d e l m a n n ,  C h a r l o t t e n 
b u r g ,  Kantstr. 159.

Kl. 21c. 266160. Aus einem Stück bestehender Stell
hebel für elektrisclieWiderstandssclialter mit Schutz
kappe. L u d w i g  B r a n d e s ,  H a n n o v e r ,  Stift
straße 13.

Kl. 34 a. 265889. Schachtschiene mit Fangvorrich
tung. Fa, A r t h u r  K a p p e l ,  B e r l i n .

Kl. 85 a. 266045. Kulissenartig mittels Rolle zu- 
sammenschiebbare Verschlnfstiir fiir Förderkörbe.
W i l h e l m  S c h r ö d e r ,  L i n d e n h o r s t ,  P o s t  
N i e d e r - E v i n g .

Kl. 35c. 264917. Bauwinde, deren Gestell aus einem 
Holzrahmen mit eingesetzten Windenholmen besteht, 
die an ihren oberen freien Enden Plattengestelle zur 
Lagerung der H ebe- und Bewegungsmechanismen auf
nehmen. G e o r g  D r e h e r ,  K o l m a r  i. E.

Kl. 45 e. 265790. Mit versetzten Mitnehmern aus
gestatteter Selbsteinleger für Dreschmaschinen. 
Fa.  H e i n r i c h  L a n z ,  M a n n h e i m .

Kl. 45 g. 265 937. Vorrichtung an Milchschleudern 
zur Festhaltung der Behälter und eines Schutz
ringes über der Schleudertrommel, bestehend aus 
am Trommelgehäuse drehbar und feststellbar angeord
neten, am Schafte mit Nasen versehenen Haken. E r i k  
G u s t a f  N i c o l a u s  S a l e n i u s ,  S t o c k h o l m ,  
Vertr.: C. R o b .  W ä l d e r ,  P a t .  - A n w . , B e r l i n  
SW . 11.

Kl. 3 6 e. 265885. Rohr mit hochgehender Biegung 
als Sicherlieitsabflufsrohr an mit Wasserwärmappa
raten verbundenem Abflufsrohr. E v e n s  &P i s t o r .  
C a sse l. 15. 11. 05. E. 8538.

Kl. 87 a. 266035. Sicherheitsvorrichtung an Schrau
benziehern zur Verhütung des Abgleitens von der 
Schraube. W i l h .  L o c h ,  O f f e n b a c h  a. M., 
Goethestr, 31.

Kl. 87 a. 266047. Zange mit spreizbarem Maul.
B i s m a r c k h ü t t e ,  B i s m a r c k h ü t t e  b. S c h w i e n -  
t o c h l o w i t z .

Vom  27. Dezember 1905.

Kl. 341. 266391. Aus einem Metallschlauch mit An- 
schlufsstutzen bestehende Ausgiefsvorrichtung für 
Benzin- u. dgl. Kannen. A d o l f  S c h l e g e l ,  M ü n 
c h e n ,  H ä b e r l s t r .  1.

Kl. 46 c. 266475. Sicherheitsandrehvorrichtung für 
Explosionskraftniascliinen, dadurch gekennzeichnet, 
daß bei eintretendem Rückschlag der Maschine ein in 
einer Schere gelagertes Transportrad mit Hilfe eines 
Sperrwerks selbsttätig ausgeschaltet wird. H e i n r i c h  
T  e b b e , A  r t e r n.

Kl 64 c. 265823. Stutzen mit kegelförmiger Bohrung 
und Überwurfmutter zur Aufnahme von Zapfhahn 
und Verschlnfsstopfen. F a b r i k  e x p l o s i o n s s i c h e 
r e r  G e f ä ß e  G.  m.  b. H. ,  S a l z k o t t e n .

Kl. 87 a. 266427. Zusammenlegbare Montagewerk
bank. J a k o b  D ö r i n g ,  H a g e n  i. W.

Patente.
Deutschland.

Kl. 21 b. 166 318 vom 2. April 1905. L u d w i g  
S c h r ö t e r  in Be r l i n ,  Luisenstr. 31 a. Sicherheits
einrichtung für Sammlerräume, in denen Sammler
batterien von hoher Spannung aiifgestellt sind.

Sammlerbatterien mit hoher Spannung hat man, be
sonders wenn sie mit einem Pol geerdet sind, um den 
Wärter gegen elektrische Schläge zu schützen, mit isoliert 
aufgestellten Laufböden umgeben, auf welchen der Wärter 
steht, wenn er den Elementen nahe kommt. Beträgt 
jedoch  die Spannung der Batterie gegen Erde an einzelnen 
Punkten 1000 V olt und darüber, so kann der Wärter 
auch dann einen starken elektrischen Schlag erhalten, 
wenn er zufällig gleichzeitig die W and des Sammler
raumes und die Batterie bezw. einen mit ihr verbundenen 
Leiter (z. B. feuchtes Holzgestell oder dergl.) berührt. 
Denn in den Sammlerräumen sind die Wände oft mit 
Schwefelsäuretröpfchen befeuchtet, die bei der Ladung 
aufgewirbelt werden und dann eine immerhin leitende 
Verbindung mit der Erde bilden.

Um den Wärter auch für solche Fälle zu sichern, 
wird in einem gewissen Abstand von der W and eine 
Wandverkleidung, welche aus Brettern, Latten, aus Metall 
oder einem sonstigen Stoff, der von den Säuredämpfen 
wenig angegriffen wird, besteht oder durch einen säure
festen Überzug geschützt ist, derartig an Isolatoren, die 
in der eigentlichen W and befestigt sind, aufgehängt oder 
mittels Isolierfüßen aufgestellt, daß sie von der eigent
lichen W and vollkommen isoliert ist. A uf diese Weise 
wird die Gefahr für den W ärter bei unvorsichtiger gleich
zeitiger Berührung von W and und auf hohem Potential 
befindlichen Gegenständen vermieden.

Anstatt diese schützenden Vorrichtungen durch Iso
latoren an der W and zu befestigen, können sie auch 
direkt auf den an sich schon isolierten Laufböden auf
gestellt bezw. an diesen befestigt werden. Endlich 
können sie auch einerseits an Isolatoren an der W and 
aufgehängt bezw. gegen diese gelehnt und gleichzeitig 
andererseits auf den Laufböden stehen bezw. an diesen 
befestigt sein.

Kl. 13c. 165 694 vom 4. August 1903. Fe r d .  A b r a 
h a m in Be r l i n ,  Wallstr. 30. Verfahren zur Sicht
barmachung des Wasserstandes im Wasserstands
glas der Dampfkessel.

Zur besseren Kenntlichmachung des Wasserstandes 
im Wasserstandsglas wird dem Wasser ein Farbstoff zu
gefügt, welcher entweder direkt oder indirekt mittels 
Schwimmkörper eingebracht wird. Durch dieses Verfahren 
wird die Möglichkeit geschaffen, das Wasser, welches 
aus dem Kessel stammt, auch in den Rohrleitungen zu 
erkennen. Die Färbung des Wassers bietet den Vorteil, 
daß Verstopfungen in Rohrleitungen oder auch solche 
an Wasserstandshähnen erkannt werden. Der eingebrachte 
Farbstoff verdunstet gar nicht oder höchstens erst bei 
Temperaturen, welche höher sind als die Temperatur in 
einem Dampfkessel, und es tritt daher nur reiner Dam pf 
welcher keinen Farbstoff enthält, aus dem Kessel. K on
densiert nun dieser Dampf, so liefert er ein ungefärbtes
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Kondensationswasser. Infolgedessenkönuen Verstopfungen 
an Wasserstandshähnen dadurch erkannt werden, daß kein 
gefärbtes Wasser nach dem Wasserstandsglase mehr Über
tritt. Dagegen tritt der Dampf durch den oberen Hahn 
in das Wasserstandsglas über, kondensiert sich und fällt 
als ungefärbtes Wasser auf die vorher eingeflossene ge
färbte Wassersäule. Die ungefärbten Wasserteile bleiben 
auf der gefärbten Wassersäule stehen. Zum Teil wird 
sich dieses ungefärbte Wasser mit dem gefärbten ver
einigen und dadurch dem Wasser eine bedeutend hellere 
Farbe verleihen.

Da die mit den Farben imprägnierten Schwimmkörper 
das Farbmittel nur sehr langsam an das Wasser abgeben, 
so wird eine Erneuerung und Einbringung der Farbkörper 
selten eintreten. Als Farbstoff eignet sich am besten In
digo und die Farbstoffe, die aus dem Teer gewonnen 
werden. Als geeignete Schwimmkörper kommen in B e
tracht Kork, Bimsstein, Lindenholzstückchen, Moos o. dgl.

m

Verschiedenes.
Schutz gegen Bleivergiftung. Das Blei spielt wegen 

seiner Giftigkeit und wegen seiner großen Verbreitung 
in zahlreichen Betrieben, z. B. Akkumulatorenfabriken, 
unter den gewerblichen Giften —  trotzdem es an Schutz
maßnahmen dagegen nicht fehlt — noch immer eine be
deutsame R olle. Das Gift dringt eben in verschiedener 
Form und auf verschiedenen W egen in den Körper ein: 
es wird mit der Nahrung verschluckt, in Dampfform ein
geatmet und von der Haut aufgenommen. Dazu kommt, 
daß fast alle A rbeiter, die jahraus jahrein mit dem gif
tigen Metall zu tun haben, gegen die Gefahr abstumpfen 
und in der persönlichen Vorsicht nachlassen. Nicht zu 
vergessen ist auch, daß jemand, der einmal eine Blei
vergiftung durchgemacht hat, um so leichter wieder er
krankt, und daß die Schwere der Vergiftung mit jeder 
neuen Erkrankung wächst. Leider sind die Zeichen, 
welche äußerlich sichtbar die Erkrankung nachweisen, un
sicher. W ie Professor Grawitz in der letzten Sitzung der 
Berliner medizinischen Gesellschaft erwähnte, gibt es aber 
ein Zeichen, welches mit absoluter Sicherheit auf die 
Bleivergiftung hindeutet, nämlich eine Veränderung des 
Blutes und zwar der roten Blutzellen. W o  die Unter
suchung des Blutes diese Veränderung zeigt, ist zweifelhaft 
eine Bleierkrankung vorhanden. Man kann diese ein
fache Methode nach Grawitz’s Vorschlag für den per
sönlichen Schutz des Arbeiters benutzen. Man brauchte 
nur die am meisten gefährdeten Arbeiter in gewissen 
Zwischenräumen auf ihr Blut zu untersuchen und sie, 
wenn schwere Veränderungen sich zeigen, aus dem Be
triebe herauszunehmen, vielleicht nur aus dem „inneren“ 
Betriebe, wenn sie sich selbst noch nicht krank fühlen.

(Die Elektrizität.)

l)as Museum für Unfallverhütung in Paris. Nach 
dem Vorgänge Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und 
Hollands besitzt seit kurzem auch Frankreich ein Mu s e u m 
f ü r  U n f a l l v e r h ü t u n g .  Die ersten Anregungen zu

dieser Gründung gehen weit zurück. Das bekannte Musee 
Social hatte einen kleinen Anfang dazu gemacht. Dann 
nahm sich der Handelsminister M i 11 e r a n d der Sache 
an. Trotzdem fiel der Anteil, den die Regierung an der 
Gründung nahm, etwas bescheiden aus. Der Staat gab 
eigentlich nur den Platz zur Aufstellung der Sammlungen 
in einer Galerie des „Conservatoire des arts et metiers“ , 
der höheren gewerblichen Fortbildungsschule, die durch 
ihre schöne Kollektion von Maschinenmodellen einen 
großen Ruf gewonnen hat. Die Geldmittel kommen haupt
sächlich aus privaten Quellen, Die „Association des In- 
dustriels de France“ stiftete ein Kapital von 40000 Frs. 
zur Installierung und liefert jährlich 13000 Frs. für In 
standhaltung und weitere Vervollkommnung. Ebenso gibt 
die „Association contre les accidents“ einen Beitrag. Auch 
die Stadt Paris bewilligte einen einmaligen Zuschuß von 
10000 Frs. und eine Jahressubvention von 2000 Frs. Das 
Museum ist also wesentlich das W erk der „Association 
des Industriels“ , deren Direktor M am y eine Studienreise 
nach dem Auslande unternahm und das Pariser Institut 
namentlich nach dem Vorbilde der Berliner Anstalt or
ganisierte Die Sammlung ist bereits ziemlich reichhaltig. 
W ir finden die verschiedensten Sicherheitsvorrichtungen, 
die in Maschinenbetrieben angebracht werden können, um 
Unfälle zu verhüten. Ein besonderes Kabinet ist den 
Apparaten fiir Transport und erste Behandlung der V er
unglückten gewidmet. Ein anderer Saal enthält aus
schließlich M odelle für die h y g i e n i s c h e  Anlage der 
Werkstätten, Aborte u. s. w. An den W änden hängen 
Tabellen mit graphischen Darstellungen über die Be
kämpfung der Arbeitsunfälle, über die Wirksamkeit der 
Versicherungsanstalten und dergleichen. Am Eingänge 
der Galerie hat man die Büste von E n g e l - D o l l f u s  
aufgestellt, des Mülhauser Großindustriellen, der sich zu
erst mit der Unfallverhütung beschäftigt hat.

Gesetz betr. die Kosten der Prüfung iiber- 
wachungsbedürftiger Anlagen. Im Anschlüsse an dies 
Gesetz sollen einheitliche Vorschriften über die Prüfung 
der in dem Gesetzentwurf aufgeführten Anlagen für das 
Reichsgebiet erlassen werden, denen zum Teil bereits ent
sprochen ist: so bei den Azetylenanlagen durch die von 
den Bundesstaaten vereinbarte gleichmäßige Fassung der 
Polizeiverordnung. Eine gleiche Übereinstimmung soll 
durch die in der Vorbereitung befindliche Verordnung 
für Kraftfahrzeuge erzielt werden. Die gleichmäßige Prü
fung der Behälter für verflüssigte und verdichtete Gase 
wird endlich durch die Vorschriften in der Anlage B zur 
Eisenbahnverkehrsordnung gewährleistet. Für die übri
gen im Gesetze genannten Anlagen werden von dem Mi
nister für Handel einheitliche Entwürfe zu Polizeiverord
nungen vorbereitet. Ferner besagt ein Erlaß der betei
ligten Minister an die Oberpräsidenten: Wenn das Be
dürfnis bestehen sollte, eine unter das Gesetz fallende 
Polizeiverordnung vor Fertigstellung der Normalentwürfe 
zu erlassen, eine bestehende Verordnung abzuändern, oder 
später Abänderungen an den Normalentwürfen vorzu- 
nebmen, so ist vorher den zuständigen Ministern Bericht 
zu erstatten. Die in einzelnen Bezirken noch bestehen
den Polizeiyerordnungen, in denen kostenpflichtige Unter-
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suchuDgen gefordert werden, für die eine gesetzliche Er
mächtigung nicht vorliegt, sind abznändern. Auf die Unter
suchungen wird in diesen Fällen verzichtet werden müssen. 
Mit den Prüfungen der in dem Gesetze bezeichneten A n
lagen werden voraussichtlich in der Regel die Dampf
kesselüberwachungsvereine betraut werden. Soweit die 
Untersuchungen der Vereine bei Nichtmitgliedern aus
geführt werden, erfolgen sie im staatlichen Aufträge nach 
Maßgabe der behördlich festzusetzenden Gebührenord
nungen. Das gleiche gilt von den Prüfungen derjenigen 
Sachverständigen, die vorübergehend, z. B. für die Prü
fung von Kohlensäureflaschen, neben den Dampfkessel
vereinen zugelassen worden sind. Die Gebührenberech
nungen für die im staatlichen Auftrag auszuführenden 
Prüfungen sind den Regierungspräsidenten, in Berlin dem 
Polizeipräsidenten, für die der Aufsicht der Bergbehörden 
unterstellten Betriebe den Oberbergämtern zur Prüfung 
und Festsetzung einzureichen. Mit der Einziehung dieser 
Gebühren werden die Kreiskassen, im Bereiche der Berg
verwaltung die Kassen der Oberbergämter beauftragt. Die 
eingehenden Beträge sind bei den Asservaten in Einnahme 
und Ausgabe zu buchen. Den Zahlungspflichtigen sind 
die Unikate der Gebührenberechnungen als Zahlungsan
weisungen zu übersenden.

#  ,

Sprechsaal.
Unfallverhütung an Abrichtmaschinen. I mS p r e c h -  

s aa l  d e s  He f t e s  Nr. 11 wünscht Herr G. E. A . eine Mit
teilung über die Ansicht von Unternehmern, welche die 
Carstens’sche Sicherheitswelle im Betrieb haben und über 
allenfalls bei dieser W elle vorgekommene Verletzungen. 
Gestatten Sie dem Aufsichtsbeamten, in dessen Bezirk 
zurzeit die weitaus meisten dieser W ellen laufen, in Kürze 
auf diesen Wunsch einzugehen.

Die beste Kritik der W ellen ist meines Erachtens 
an sich schon dadurch gegeben, daß alle die Unternehmer, 
welche eine W elle probeweise eingesetzt haben, rasch 
dazu übergingen, ihre sämtlichen Abrichtmaschinen da
mit auszurüsten. So hat eine der größten Spiegelrahmen
fabriken ihre sämtlichen elf Abrichtmaschinen mit runden 
W ellen versehen lassen und schreibt Herrn Carstens dar
über folgendes:

„Nachdem nunmehr meine sämtlichen Abrichtmaschi
n e n  mit Ihrer runden Sicherheitswelle versehen sind, 
„bin ich gerne bereit, mich über deren Vorzüge nach
fo lg e n d  zu äußern:

„Ihre Sicherheitswelle verhütet infolge der kleinen 
„Lückenöffnungen größere Verunglückungen und bedingt 
„weiter eine beträchtliche Dämpfung des Tones. Durch 
„den überaus ruhigen Gang wird darauf eine äußerst 
„saubere Maschinenarbeit erzeugt, auch reduzierte sich 
„der wöchentliche Bedarf an frisch geschliffenen MeBsern 
„pro Maschine von sechs Stück auf vier Stück.

„Infolge der erprobten Vorzüge ist es mir möglich, 
„Ihre Sicherheitswelle jedem Interessenten zu empfehlen 
„und zeichne hochachtend N. Hemmersbach, Süddeutsche 
„M öbelfabrik, Fürth i. B.“

Dieses Zeugnis ist vor allem um deswillen wichtig, 
weil aus demselben hervorgeht, daß die Einsetzung der 
runden W elle nicht nur eine ganz wesentliche Erhöhung 
der Sicherheit bewirkt, sondern auch —  und das ist ge
rade bei kleinen, wenig kapitalkräftigen Unternehmern 
sehr einschneidend —  eine ganz wesentliche Ersparnis 
im Gefolge hat. Zunächst sind die bei der Sicherheits
welle benutzten, dünnen Messer schon an sich ganz be
deutend billiger wie die alten, starken Messer der Vier
kantwellen —  z. B. kostet ein Paar Messer für eine 
Sicherheitswelle von 750 mm Länge nur M. 3,75 — und 
von diesen dünnen Messern werden gegenüber dem frü
heren Bedarf von sechs Stück in der W oche nur mehr 
vier benötigt. Die Ursache liegt wohl in dem ruhigen 
Gang der runden W ellen. Aber wir haben hier nicht 
nur die Messerersparnis allein zu berücksichtigen, son
dern auch die Schleifarbeit ist eine viel geringere, so 
daß auch hier eine Ersparnis eintritt. W ir sind also bei 
der Empfehlung dieser W ellen sehr im Gegensatz zu allen 
anderen Schutzvorrichtungen, über deren Zweckmäßigkeit 
sich in der Regel lange Kontroversen entspinnen, in der 
angenehmen Lage, daß der Unternehmer mit der Befol
gung unseres Vorschlages nicht nur seinen A r b e i t e r n  
eine Wohltat gewährt, sondern auch gleichzeitig s i c h  
s e l b s t .

Daß die Sicherheitswelle in der Tat eine W ohltat 
für den auf der so gefährlichen Abrichtmaschine Arbei
tenden ist, mögen vorläufig, bis ich im Besitz des ge
samten diesbezüglichen Materials bin, zwei Fälle bewei
sen, die mir bei meiner letzten Revisionstour bekannt 
geworden sind.

Der eine betraf oinen Arbeiter, dem beim Abrichten 
eines kurzen, gebogenen Aufsatzstückes dasselbe plötz
lich zerbrach, so daß er mit der ganzen rechten Hand 
gegen die W elle fuhr, was schon daraus ersichtlich, daß 
Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger verletzt wur
den. Aber wie! Bei der Vierkantwelle wären in diesem 
Fall diese Finger bis zur Mittelhand zertrümmert worden, 
während die runde W elle von jedem Finger nur etwas 
Haut mitnahm, so unbedeutend, daß der Verletzte seine 
Arbeit nicht unterbrach! Er erklärte mir, er habe das 
Gefühl gehabt, als schöbe die W elle  seine Hand retour
—  er hat also seine Hand jedenfalls sogar länger als 
die fünfzehntel Sekunde an der W elle gehabt, welche die 
in der Hauptversammlung des Vereins von Herrn Specht 
angeführte Maschinenfabrik erwähnt.

Der zweite Fall betraf einen Unternehmer selbst, 
der, ohne seine Abrichtmaschine abzustellen, das Gaslicht 
über der Maschine anzünden w ollte, wobei er sich mit 
der Hand auf den Maschinentisch derart stützte, daß 
seine Finger parallel zur Wellenachse standen. Er 
rutschte ab und in die W elle, auch in diesem Fall ohne 
eine nennenswerte Verletzung zu erleiden, was bei der 
Vierkantwelle sicher nicht so glimpflich abgelaufen wäre.

Mit Herrn G. E. A. bin auch ich der Ansicht, daß 
die genannte Aufstellung der Maschinenfabrik nur zu 
bewundern ist — sie hat geschrieben, ohne auch nur 
eine Unfallanzeige gelesen zu haben, geschweige denn 
ein einziges ärztliches Gutachten über eine Handverletzung 
an Abrichtmaschinen, in denen jedesmal als Ursache der
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fürchterlichen Verstümmlung Zerquetschungen genannt 
werden, niemals aber reine Schnittwunden.

Die runde W elle macht die Maschine an sich un
gefährlicher, ein Riesenvorzug vor jeder, auch der sinn
reichst ausgedachten Schutzvorrichtung, die niemals hin
dern kann, daß die Hand des Arbeiters da Eingang fin
det, wo das W erkstück eingeschoben und bearbeitet 
werden muß.

G u m b a r t ,
Ingenieur und technischer Aufsichtsbeamter 

der Bayerischen Holzindustrie-Berufsgenossenschaft.

Literatur.
Model factories and villages: ideal conditions of 

laboiir and hoiising. By Budgett Meakin. With 
20 g illustrations. London, T. Fisher, Union, 1905. 
480 S. 8. Preis V k  sh.
Die unmittelbar die Mittel uud Wege zum Industrie

frieden behandelnde Literatur ist die längste Zeit so 
ziemlich spärlich geflossen — mit Ausnahme des Sonder
gebietes der Gewinnbeteiligung. Gegenwärtig jedoch  zeigt 
sich ein hocherfreulicher Umschwung, so daß seit Jahres
frist vier ausgewachsene Tendenzwerke dieser Richtung 
zu verzeichnen sind: im Juli 1904 erschien „Methods of 
industrial peace“ von dem heutigen Hauptvertreter der 
Solidarität zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern: 
Prof. Gilman, im April d. J. mein „M it-, nicht gegenein
ander!“ , im Mai Pigous „Industrial peace“ und schon im 
Juni wieder das vorliegende Buch Meakins. Der Titel 
ist etwas irreführend; er müßte lauten: „Ideal conditions 
of labour and housing: model factories and villages“ , denn 
der zweite Teil des Titels ist der eigentliche Haupttitel, 
während der erste nur einen Unterteil des Inhalts des 
Buches bezeichnet.

Die Vortrefflichkeit und praktische Nützlichkeit des 
Werkes steht auf einer hohen Stufe, auch gewerbe
hygienisch. Weit entfernt, eine Zusammenstellung von 
Theorien, Schwärmereien oder unverwirklichten Idealen 
zu sein, sucht es seinen W ert und seine Bedeutung in 
der Vorführung von durchgeführten Mustereinrichtungen 
aus der Wirklichkeit. D er Verfasser beschränkt sich 
auch hierbei noch auf die bewährtesten Beispiele, und 
selbst diese kann er wegen Raummangels nicht alle Vor

bringen; so z. B. vermisse ich in dem Kapitel „Verwal
tungseinrichtungen im Interesse des Personals“ die be
kannte Freese’sche verfassungsmäßige Organisation der 
Arbeitnehmer seiner Betriebe. Stofflich deckt das Buch 
sich größtenteils mit Gilmans früherem Industriefriedens
werk „A  dividend to labor“ (1900) und noch mehr mit 
meinem „M it-, nicht gegeneinander!“ Aber die Anord
nung und Einteilung des Stoffes ist eine ganz andre und 
eine besonders vorzügliche. Am Anfang und am Ende

finden sich löblich kurze Erörterungen des Standpunktes 
„Sich vertragen, nicht sich schlagen!“ mit der Spitze, 
daß es den Unternehmern lohnt, ihre Leute als Menschen 
statt als Maschinen zu behandeln. Die praktischen W oh l
fahrtsbeispiele —  von der Gewinnbeteiligung ist nirgends 
die Rede —  aus England, Amerika, Frankreich, Deutsch
land u. s. w., die er in großer Zahl anführt, gruppiert 
Meakin wie fo lgt: 1. Soziale Vorteile. 2. Bauten. 3. Ar
beitsstätten. 4. Arbeitsverhältnisse. 5. Mahlzeiten. 6. Er
holung und Zerstreuung. 7. Unterricht und Erziehung. 
8. Verwaltungsvorteile. 9. Die Wohnungsfrage. 10. Muster
dörfer und Gartenstädte.

Unser Autor legt Gewicht darauf, zu betonen, daß 
die von ihm empfohlenen Wohlfahrtseinrichtungen nichts 
Akademisches an sich haben, nicht von lehrhaften „P h i
lanthropen“ ausgeheckt sind, sondern auf den „tatsäch
lichen Erfahrungen geldmachender Männer“ beruhen. Er 
berichtet, „was erfolggekrönte Geschäftsleute“ , deren Na
men oder Firmen er durchweg nennt, „es l o h n e n d  
gefunden haben, zur Hebung der W ohlfahrt ihrer An
gestellten zu wirken.“ Selbstverständlich will er keine 
schablonenmäßige Nachahmung, sondern Anpassung an 
die jeweiligen besonderen Umstände, an die Verhältnisse 
jedes einzelnen Betriebes; aber er fordert mit Recht, daß 
bei allen einschlägigen Vorkehrungen die gleichen be
währten G r u n d s ä t z e  zur Richtschnur genommen 
werden: die des erleuchteten Eigennutzes, der rentabeln 
ausgleichenden Gerechtigkeit, der naturgemäßen Zusam
mengehörigkeit. W ie es ein Arbeitgeber mit den Details 
halten m ag, ist nebensächlich: ausschlaggebend ist die 
Tatsache, daß, was so vielen klugen Unternehmern mög
lich ist, auch allen übrigen möglich sein muß.

Die Gewissenhaftigkeit des Verfassers erhellt schon 
aus dem Umstande, daß er zwecks Datensammlung Europa 
und Amerika bereist und die meisten der vorgeführten 
Betriebe persönlich besucht hat. Von reichsdeutschen 
Vorbildern in dieser oder jener Beziehung bespricht er 
die preußische ßergverwaltung in Saarbrücken, die Augs
burger Kammgarnspinnereigesellschaft, die Badische Ani
lin- und Sodafabrik, di« Norddeutsche Jutefabrik, die 
Nürnberger Vereinigte Maschinenbaugesellschaft, die 
Firmen Ten Brink in Arien, Peters in Neviges, Villeroy 
& Boch in Mettlach und viele andere, am ausführlichsten 
Krupp in Essen. Die auf deu letzten Seiten erteilten 
Ratschläge für Erbauer von Gartenstädten verdienen all
gemeine Beherzigung. Ein großer Teil der Illustrationen
— nicht alle — gereichen dem Leser zum Nutzen; manche 
sind überaus gelungen. Möge Meakins fesselnde und 
gediegene Arbeit recht viel Segen stiften! Möge sie 
unsere „Scharfmacher“ zur Einsicht bringen, daß man 
ihnen nichts rauben will, wenn man ihnen empfiehlt, 
dafür zu sorgen, daß ihre Arbeiter es gut haben.

Von besonderem Wert sind die gewerbehygienischen 
Partieon des Buches, die Kapitel über gesunde Arbeits
stätten und Wohnungen.

L  K— r.

Für die Schriftleitung verantwortlich : Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Grosa-Lichterfelde-W . 
Druck der Bnchdruckerei Roitzsch, Q. m. b. II.. Roitzscb.
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II. C. A r b e i t e r  i m a l l g e m e i n e n .
Die D a u e r  d e r  A r b e i t s z e i t  der er

wachsenen männlichen Arbeiter scheint sich im 
allgemeinen etwas zu verringern. Die früher viel
fach üblichen, ungewöhnlich langen Arbeits
schichten werden mehr und mehr zur Ausnahme. 
Die Erfahrungen, die mit einer V e r k ü r z u n g  
d e r  A r b e i t s z e i t  gemacht werden, sind in 
den weitaus meisten Fällen günstig. Nach den 
Ausführungen des Berichterstatters für den Be
zirk Breslau — die durch viele Angaben in 
anderen Berichten bestätigt werden — wird die 
Zahl der Verteidiger einer über 1 0  Stunden 
hinausgehenden Arbeitszeit aus den Kreisen der 
Unternehmer immer kleiner. ■—  Der Besitzer 
einer großen W o l l s p i n n e r e i  und W e b e r e i  
im Bezirk Hildesheim war mit der eingeführten 
lOstiindigen Arbeitszeit voll befriedigt. Er be
stätigte die auch an anderen Stellen gemachte 
Erfahrung, daß die Leistungen der Fabrik mit 
lOstündiger Arbeitszeit nicht hinter der mit
1 1  stündiger zurückgeblieben und der Verdienst 
der Arbeiter nicht gesunken war. — Der Be
sitzer einer Z i g a r r e n f a b r i k  im Bezirk Trier 
war durch mehrfache Versuche zu der Über
zeugung gelangt, daß die Einführung einer kür
zeren Arbeitszeit die Arbeitsleistung nicht un
günstig beeinflussen würde, und brachte deshalb 
dem Arbeiterausschuß eine Tagesarbeitszeit von 
91 / 2 Stunden statt def1 bisherigen 1 0  stündigen 
in Vorschlag. Da die Akkordarbeiter jedoch 
befürchteten, durch diese Neuerung in ihrem 
Verdienste geschmälert zu werden, so konnte 
ihre Zustimmung nur dadurch erreicht werden, 
daß für solche Arbeiter, die an der 1 0  stündigen 
Arbeitszeit festhalten wollten, die Fabrikräume

eine halbe Stunde früher geöffnet wurden. Doch 
schon nach einigen Wochen hatten sämtliche 
Arbeiter und Arbeiterinnen sich überzeugt, daß 
durch die Verkürzung der Arbeitszeit ihr Ein
kommen eine Einbuße nicht erlitt. — In einer 
größeren Berliner M a s c h i n e n f a b r i k  kam 
es wegen der von der Firma abgelehnten Forde
rung einer 9 stündigen Arbeitszeit zu einem lang
wierigen, für die Arbeiter ergebnislosen Streike, 
nach dessen Beendigung jedoch eine Herabsetzung 
der täglichen Arbeitszeit auf 9L/ä Stunden und 
am Sonnabend auf 6 * /2  Stunden mit Arbeits
schluß um 1  ' / 2 Uhr bewilligt worden ist. Mit 
dieser Einrichtung sind beide Teile angeblich 
zufrieden, auch soll das „Blaumachen“ des Mon
tags sehr zurückgegangen sein, vermutlich weil 
die Arbeiter jetzt genügend Zeit zu den gewünsch
ten Ausflügen ins Freie und zur sonstigen Er
holung haben. —  Eine weitere bemerkenswerte 
Verkürzung der Arbeitszeit ist in einer größeren 
S t e i n g u t f a b r i k  im Bezirk Trier zur Durch
führung gebracht. Die Arbeitszeit in dieser 
Fabrik war früher, einschließlich der Pausen, 
von 7 bis 6  Uhr im Tages- und von 6  bis 5 Uhr 
im Nachtbetriebe. Fast sämtliche Arbeiter — 
nur männliche —  betreiben neben der Fabrik
arbeit auch eine kleine Landwirtschaft. Da ihre 
ständige Beschäftigung in der Fabrik es nicht 
zuläßt, daß sie für die Erledigung der landwirt
schaftlichen Arbeiten zu Hause bleiben, waren sie 
genötigt, zu deren Verrichtung fremde Hilfe in 
Anspruch zu nehmen, die ihnen oft nur gegen 
unverhältnismäßig hohe Vergütung zu Gebote 
stand. Um dem weitaus größten Teile der Leute 
Zeit zu geben, ihre häuslichen und landwirt
schaftlichen Arbeiten selbst zu verrichten, wurde
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der Versuch gemacht, statt in Tages- und Nacht
schichten von je 9‘ /« Stunden (ausschließlich der 
Pausen) in Schichten von nur 8  Stunden und 
zwar von morgens 5 bis 1  Uhr und 1  bis 9 Uhr 
abends arbeiten zu lassen. Diese Einrichtung 
hat sich bei den an Maschinen in Akkord ar
beitenden Personen überraschend gut bewährt. 
Die Leistungen und der Verdienst, welche in 
der kürzeren (8 stündigen) Arbeitsschicht nur in 
den ersten vier W ochen um ein Geringes zurück
blieben, sind auf die Dauer nicht nur gefallen, 
sondern gegenüber der früheren längeren Schicht, 
bei den schwächeren Arbeitern etwas, bei den 
stärkeren bis 1 1 %> gestiegen; und zwar nach dem 
Durchschnitte von 6  Jahren gerechnet. Derselbe 
erfreuliche Erfolg zeigte sich auch bei anderen 
Arbeitsleistungen, z. B. bei solchen, die in sich 
abgeschlossen, von Gruppen in einer Schicht zu 
erledigen waren. Dieselbe Leistung aus der 
früheren längeren Schicht wird jetzt in kaum acht 
Stunden leicht vollführt, selbstverständlich bei 
gleichgebliebenem Einkommen. Eine Umfrage 
bei den Arbeitern, ob sie die frühere Arbeits
zeit wieder eingeführt wünschten, wurde ohne 
Ausnahme verneint. Der Schichtwechsel um 
1  Uhr mittags hat außer der halbtägigen freien 
Zeit noch die nicht zu unterschätzenden Vor
teile, daß sowohl die ankommenden, als auch 
die abgehenden Leute die Hauptmahlzeit bei 
ihren Angehörigen einnehmen können, und daß 
sie in der freien Zeit vor- oder nachmittags sich 
besser erholen, selbst wenn sie noch in freier 
Luft Arbeiten verrichten. — Eine ähnliche Rege
lung der Arbeitszeit hat der Gewerbeinspektor 
in Breslau II  in einer S c h u h w a r e n f a b r i k  
wahrgenommen. Dort wurde in zwei Arbeits
schichten von morgens 4 Uhr bis mittags 1 2  Uhr 
und von mittags 1 2  Uhr bis abends 8  Uhr ge
arbeitet, weil der Gasmotor der Fabrik nicht 
mehr alle Maschinen zu gleicher Zeit betreiben 
konnte. Auch in diesem Falle hatten die Arbeiter 
in der kürzeren Arbeitszeit ebensoviel Verdienst 
wie früher. Der Betrieb wurde jedoch sehr ver
teuert, so daß die Firma beabsichtigt, einen 
größeren Motor aufzustellen. —  Auch die Firma 
A. Borsig hat für ihre H a m m e r s c h m i e d e  
den "zweischichtigen Betrieb eingeführt. Die 
eine Schicht arbeitet von 6  Uhr morgens bis 
2‘/s Uhr nachmittags, die ändern von 27a Uhr 
nachmittags bis 1 1  Uhr abends. Es wird ohne

regelmäßige Pausen durchgearbeitet, da die Natur 
des Betriebes unvermeidliche Ruhepausen in 
größerer Zahl mit sich bringt. Die Neuerung 
hat sich bisher gut bewährt, der Verdienst der 
Arbeiter soll, obwohl die bisher 9 \'2 stiindige 
Arbeitszeit auf 8l/a Stunden verkürzt worden ist, 
nahezu gleich geblieben sein. —

Über die weitere Einführung der sogenannten 
e n g l i s c h e n A r b e i t s z e i t  von kürzerer Dauer 
( 8  bis 9 Stunden) und mit kleineren Pausen 
wird — namentlich bezüglich der Sonnabende 
und Vorabende der Festtage — aus den Be
zirken Berlin, Schleswig, Cassel, Münster und 
Düsseldorf berichtet. Im Regierungsbezirk 
Münster ist in einer S p i n n e r e i  der Betrieb 
am Sonnabend so geregelt worden, daß die 
Maschinen von 6 1 / 2  bis 1  Uhr nachmittags 
durchlaufen, während die Jugendlichen eine 
1 / 2 stündige Pause haben. Nach einer einstün- 
digen Mittagspause, deren Ausnutzung in das 
Belieben eines jeden Arbeiters gestellt ist, muß 
mit den Reinigungsarbeiten begonnen werden, 
welche spätestens um 4 Uhr nachmittags zu be
enden sind. Tatsächlich verlassen die Arbeiter 
etwa um 2 3 / 4 Uhr nachmittags bereits die Ar
beitsstätte. —  Einer anderen S p i n n e r e i  des
selben Bezirks wurde die Abkürzung der Mittags
pause bis auf ljv Stunde für sämtliche Arbeiter 
unter der Voraussetzung gestattet, daß die Jugend
lichen eine l/ä stündige Vormittagspause erhalten, 
und daß der Betrieb um 6 V2 Uhr vormittags beginnt 
und um 2  Uhr stillgestellt wird. Die Reinigungs
arbeiten werden im Anschluß hieran vorgenommen 
und sollen um 3 Uhr nachmittags beendet sein. 
Die Arbeiter verlassen die Fabrik ebenfalls etwa 
um 23 / 4 Uhr nachmittags. In beiden Spinne
reien sind Arbeitgeber und Arbeiter mit der 
Neueinrichtung durchaus zufrieden. Produktions
und demgemäß Lohnausfälle sind bis jetzt nicht 
eingetreten, auch ist von mißbräuchlicher Be
nutzung der gewährten Freizeit trotz sorgfältiger 
Beobachtung nichts bemerkt worden. Wichtig 
für die glatte Durchführung dieser Betriebsweise 
ist, daß alle Arbeiter des Betriebes mit ihr ein
verstanden sind, daß die Lohnzahlung an einem 
anderen Tage als an einem Sonnabend stattfindet, 
und daß die Arbeiter darüber unterrichtet sind, 
daß die Vergünstigung aufgehoben werden würde, 
wenn sich UnZuträglichkeiten daraus ergeben 
sollten. — Auch im Gewerbeinspektionsbezirk
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Solingen und namentlich im Barmer Aufsichts
bezirk hat die Zahl der Betriebe, welche an den 
Sonnabenden früher als in der Woche schließen, 
wiederum zugenommen. Es wird von dort über 
siebzehn derartige Fälle berichtet, welche die 
v e r s c h i e d e n s t e n  Be t r i e bs ar t e n  betreffen.

N i c h t  b e w ä h r t  h a t  s i c h  d i e  V e r 
k ü r z u n g  d e r  A r b e i t s z e i t  dagegen in fol
genden Fällen: Z w e i  F a b r i k e n  im Bezirk 
Cassel, welche englische Arbeitszeit (von 7 Uhr bis 
4*/2 Uhr) eingeführt hatten, sind, die eine nach 
vier Wochen, die andere nach dreivierteljährigem 
Versuche zur alten Arbeitszeit zurückgekehrt. 
Durch die verkürzte Arbeitszeit fühlten sich so
wohl die Arbeitgeber als auch die Arbeiter ge
schädigt. Eine Abteilung der erwachsenen Ar
beiterinnen hatte gekündigt, weil sie des besseren 
Verdienstes wegen länger arbeiten wollte. — 
Auch der Versuch der größten S tre ich garn 
spinnerei  Aachens, mit zehn Stunden anstatt 
elf Stunden täglicher Arbeitszeit auszukommen, 
mußte nach einigen Monaten wieder aufgehoben 
werden. Trotz Fortzahlung desselben Lohnes 
wie für die llstündige Arbeitszeit und trotz der 
wiederholten Bemühungen des Direktors, der 
Arbeiterschaft klar zu machen, wie sehr die kürzere 
Arbeitszeit in ihrem eigenen Interesse läge, um 
sie dadurch zu größerem Fleiß und besserer Aus
nutzung der Zeit anzuspornen, wurde dje durch
schnittliche tägliche Arbeitsleistung im Verhält
nisse von 11 : 10 geringer-. — Auch in einer 
großen S te in gu tfabrik  des Regierungsbezirks 
Magdeburg legten die Arbeiter der Verkürzung 
der Arbeitszeit Schwierigkeiten in den Weg. Die 
Fabrik hatte vor zwei Jahren die lOstündige 
Arbeitszeit eingeführt. Da indessen die Arbeiter, 
meist Akkordarbeiter, stets dahin strebten, in 
einer der am selben Orte gelegenen gleichartigen 
Fabriken mit llstündiger Arbeitszeit unterzu
kommen, um mehr zu verdienen, so sah die Fabrik
leitung sich genötigt, die tägliche Arbeitszeit 
wieder auf elf Stunden zu verlängern.

Die S onntagsarbeiten  in gew erb lichen  
Betrieben werden augenscheinlich mehr und mehr 
eingeschränkt, und man macht von der durch 
die gesetzlichen Bestimmungen oder durch obrig
keitliche Verordnungen eingeräumten Befugnis, 
Arbeiten an Sonntagen ausführen zu dürfen, einen 
maßvollen Gebrauch. Die zur Verhütung eines 
unverhältnismäßigen Schadens nach § 105 f der

G.O. bewilligte Sonntagsarbeit ist gegen das Vor
jahr bezüglich der in Betracht kommenden Zahl 
der Arbeiter um 14°/0 und in bezug auf die zu 
leistenden Arbeitsstunden um 18 %  gesunken. 
Manche Betriebe oder Zweige derselben, welche 
auf Grund der nach § 105 d vom Bundesrat er
lassenen Ausnahmebestimmungen an Sonn- und 
Festtagen arbeiten könnten, haben sich im Laufe 
der Zeit so eingerichtet, daß Arbeiten an diesen 
Tagen vermieden werden. Der Gewerbeinspektor 
zu Unna berichtet, daß bei den Revisionen der 
Bäckereien immer wieder der Wunsch der Meister 
und Gehilfen nach gesetzlicher Einführung völ
liger Sonntagsruhe im Bäc ker e i be t r i ebe  
laut geworden sei. Viele Meister betonten, daß 
nur auf diesem W ege die ihnen und ihren A r
beitern dringend notwendige zeitweise Nachtruhe 
beschafft werden könne ; aus Wettbewerbsrück
sichten sei an die freiwillige Einführung der 
Sonntagsruhe nicht zu denken. Bemerkenswert 
ist übrigens, daß schon jetzt einige Bäcker an 
Sonntagen überhaupt nicht backen lassen, son
dern den Bedarf für ihre Kundschaft von ande
ren Bäckereien beziehen. In den Städten Münster 
und Bocholt wurde dem Wunsche der Bäcker 
entsprechend die Sonntagsarbeit in den Bäcke
reien auf die wenigen Sonntage, denen ein Fest
tag vorangeht oder folgt, durch eine Regierungs
präsidial - Bekanntmachung beschränkt. Gegen 
Ende des Jahres wurde diese Beschränkung mit 
Zustimmung der Bäcker auch auf diejenigen Be
triebe ausgedehnt, welche ohne Hilfskräfte ar
beiten. Das Publikum muß nun allerdings Sonn
tags auf den Bezug frischer Brötchen verzichten; 
es scheint sich hiermit aber schneller abgefunden 
zu haben, als man anfangs glaubte. — Die Ver
waltung der Erfurter G a s a n s t a l t e n  hat den 
Dienst der Retortenhausarbeiter, denen bei zwei
schichtigem Betriebe keine angemessene Sonn
tagsruhe gewährt werden konnte, anderweit ge
regelt. Die Retortenarbeiter bilden jetzt mit 
den Hofarbeitern drei Schichten. Die Tagschicht 
übernimmt in der zweiten Woche die Nacht
schicht und verrichtet in der dritten Woche den 
Hofdienst, welcher gegenüber den Arbeiten vor 
den Öfen eine angenehme Abwechslung bietet. 
Hierdurch ist es möglich geworden, diesen Ar
beitern innerhalb drei Wochen an zwei aufein
anderfolgenden Sonntagen eine 24stündige und 
am dritten Sonntage eine 12stündige Arbeits
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pause zu gewähren. —  Der Magistrat der Stadt 
Gassei hat für die in der G asanstalt in Tag- 
und Nachtschichten beschäftigten Arbeiter die 
bisherige 24 stündige Wechselschicht durch die 
18stündige ersetzt.

Die L o h n z a h l u n g  ist im Berichtsjahre 
wiederum von einer Anzahl Unternehmer im 
Interesse der Arbeiter vom Sonnabend auf einen 
anderen Wochentag verlegt worden. —  Wo in 
einzelnen Fällen die Lohnzahlung in Fabriken 
im Widerspruch mit § 134 b Ziff. 2 der G.-O. 
noch am Sonntage erfolgte, wurde dieser Miß
stand auf Veranlassung der Aufsichtsbeamten 
abgestellt.

Eine Firma der Textilbranche im Regierungs
bezirk Potsdam hat in ihrer Weberei die bis
herige Art der L o h n b e r e c h n u n g  nach 
laufenden Metern der gewebten Stoffe wegen 
ständiger Zwistigkeiten mit den Arbeitern auf
gegeben, sämtliche Webstühle mit Schußzählern 
in Form von Kontrolluhren ausgerüstet und Be
zahlung nach je tausend Schuß eingeführt. Sie 
hat außerdem an jedem Stuhl eine in die Augen 
fallende Tafel angebracht, auf welcher die Tages
leistung, Schußzahl und Art des Stoffes, sowie 
B emerkungen üb er vorkommend e Arbeitsstörungen 
täglich eingetragen werden. —- In der Erwägung, 
daß die Arbeiter durch die Festtage einen nicht 
unbeträchtlichen Lohnausfall erleiden, der sich 
um so fühlbarer macht, als an den hohen Festen 
auch der sparsame Arbeiter sich zu größeren 
Ausgaben veranlaßt sieht, ist die Aktiengesell
schaft für Anilinfabrikation in Rummelsburg dazu 
übergegangen, ihren Arbeitern für die nicht auf 
einen Sonntag fallenden F e s t t a g e  d e n  
v o l l e n  L o h n  auszuzahlen.

In einer Goldkettenfabrik im Casseler Be
zirk machte der Meister, der ohne Vorwissen 
seines Arbeitgebers einen Handel mit Näh
maschinen hatte, von den Lohnforderungen 
mehrerer Arbeiterinnen r e g e l m ä ß i g e  A b 
züge.  Der Fabrikinhaber hat, nachdem er auf 
die gesetzwidrige Handlungsweise seines Meisters 
aufmerksam gemacht worden war, diesem ver
boten, die ihm geschuldeten Beträge durch Lohn
abzüge einzubehalten. Auch aus anderen Be
zirken wird über unzulässige Lohnabzüge be
richtet. Namentlich in den Ziegeleien kommen 
immer wieder Fälle vor, daß Ziegelmeister ihren 
Arbeitern regelmäßig größere Mengen Brannt

wein, auch Tabak, Seife u. dergl. auf Borg ver
abfolgen und die gestundeten Beträge bei der 
Lohnzahlung in Abzug bringen.

Die Bestrebungen in Westpreußen, eine 
frühere S c h l i e ß u n g  d e r  S c h n a p s 
s c h ä n k e n  an L o h n z a h 1u n g s t a g e n  
in ähnlicher Weise wie in Oberschlesien einzu
führen, blieben bis jetzt ohne Erfolg.

Die Unsitte der F e i  er d e s  b l a u e n  M o n 
t ag s  ist bedauerlicherweise in vielen Betrieben 
störend bemerkbar gewesen. Der Gewerbe
inspektor zu Gelsenkirchen, welcher eine Be
schwerde über die übermäßig lange Dauer der 
täglichen Arbeitszeit in S t e i n h a u e r e i e n  er
halten hatte, wollte diese an einem Montage 
durch Revision der Betriebe untersuchen; gleich 
im ersten Betriebe fand er keine Arbeiter, weil 
diese blauen Montag feierten, der Arbeitgeber 
aber klagte über das häufige Feiern der Arbeiter. 
In manchen H ü t t e n b e t r i e b e n  ist es eine 
ständige Schwierigkeit, an den Montagen die 
Arbeitsposten vollzählig zu besetzen. Der Ge
werbeinspektor in Iserlohn fand in seinem Bezirk 
an einem Montag eine S p i r a l f e d e r f a b r i k ,  
die den Betrieb nicht aufnehmen konnte, weil 
von ihren dreißig Arbeitern nur drei zur Arbeit 
angetreten waren. —  W ie weiter oben erwähnt 
wurde, ist das Blaumachen in einer größeren 
Berliner Maschinenfabrik sehr zurückgegangen, 
nachdem am Sonnabend ein erheblich früherer 
Arbeitsschluß eingeführt worden war.

Im Jahresberichte für 1903 war erwähnt, 
daß in zehn Frankfurter Großbrauereien der 
H a u s t r u n k  der  B r a u e r e i a r b e i t e r  ab
gelöst ist. Für den ihnen zustehenden, aber 
nicht genossenen Haustrunk erhalten die Ange
stellten 15 Pf. pro Liter vergütet. Nach der 
Mitteilung einer der größten Brauereien sind in 
dem seit dieser Zeit verflossenen Jahre nur 57 °/0 
des den Arbeitern zustehenden Haustrunks ver
zehrt, dagegen 43 °/0 vergütet, und dafür an 200 
Arbeiter im ganzen 20 000 Mark, also 100 Mark 
an die Person gezahlt. In der gleichen Zeit 
sind die Unfälle in diesen Betrieben erheblich 
zurückgegangen. Auch aus dem Regierungs
bezirk Cassel wird über eine günstige Erfahrung 
mit der Abschaffung des Haustrunkes berichtet.

Uber die H öhe der G eldstra fen , welche 
die U nternehm er gegen die A rb e ite r  v er
hängen,  sowie über ihre Notwendigkeit und
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Zweckmäßigkeit enthält der Düsseldorfer Bericht 
sehr eingehende Mitteilungen. Daraus sei folgen
des angeführt. Der Gewerbeinspektor zu Duisburg 
hat festgestellt, daß von 106 Fabrikbetrieben, 
deren Verhältnisse genauer geprüft wurden, 30 
grundsätzlich keine Geldstrafen verhängten. In 
23 Betrieben waren die Bestrafungen so selten 
und geringfügig, daß Zahlenangaben nicht 
gemacht werden konnten, und nur in 53 Be
trieben wurden Geldstrafen zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung für unentbehrlich gehalten. — Von 
88 Firmen mit 108 Anlagen des Aufsichtsbe
zirks Mülheim a. Ruhr verzichten 53 mit 53 
Anlagen gänzlich auf die Verhängung von Geld
strafen, während 35 mit55 Anlagen solche vorsehen; 
von letzteren haben indessen in den Jahren 1903 
und 1904 nur 31 Firmeninhaber mit 51 Anlagen 
tatsächlich Bestrafungen eintreten lassen. — Auf
fallende Unterschiede hinsichtlich der Höhe der 
Geldstrafen machen sich oft selbst bei benach
barten Betrieben desselben Industriezweigs be
merkbar. So verhängten z. B. 3 Solinger Fa
briken mit 915 Arbeiten nur 54 M., während 2 
andere Betriebe derselben Art und an demselben 
Orte mit 936 Arbeitern über 1800 M. Geldstrafen 
festsetzten. Die ungleiche Art der Behandlung 
der Arbeiter dürfte in solchen Fällen wesentlich 
darin ihre Erklärung finden, daß in denjenigen 
Anlagen, in denen auffallend oft gestraft wird, 
den Werkmeistern und Vorarbeitern zu viele Be
fugnisse eingeräumt werden. Dort, wo die Arbeit
geber sich die Bestrafung selbst Vorbehalten oder 
darauf größeren persönlichen Einfluß ausüben, oder 
wo die Straffestsetzung in den Händen höherer 
Betriebsbeamten liegt, pflegen die Strafen gering 
zu sein. Der Berichterstatter kommt zu dem Er
gebnis, daß seltene aber schärfere Strafen wirk
samer sind als viele kleine Bestrafungen, und 
daß für eine häufige Anwendung der Strafbefug
nis, wie sie immer noch vorkommt, zwingende 
innere Gründe nicht bestehen.

Die Bestrebungen der organisierten Arbeiter, 
sich durch Abschließung von T a r i f v e r t r ä 
g e n  gleichmäßige Arbeits- und Lohnverhältnisse 
zu schaffen, haben im Berichtsjahre weitere er
hebliche Fortschritte gemacht. In das Verhältnis 
der Arbeiter zu den Arbeitgebern ist durch den 
Abschluß der Verträge zur beiderseitigen Zu
friedenheit häufig mehr Stetigkeit gekommen.

Uber Auss t ände  u n d  Aussperrungen 
enthalten die Berichte teilweise sehr eingehende 
Mitteilungen, die aber entweder durch die Tages
presse schon genügende Verbreitung gefunden 
haben oder nur von lokaler Bedeutung sind.

Eine große Fabrik der elektrischen Industrie 
nahm die Hilfe des M e t a l l a r b e i t e r v e r 
b a n d e s  in Anspruch, um den Widerstand ihrer 
Arbeiter gegen die Einführung eines neuen Lohn
berechnungssystems zu überwinden. Die Arbeiter 
fürchteten, daß die vorgeschlagene Änderung nur 
eine Verminderung des Lohns bewirken werde, 
und weigerten sich daher entschieden, darauf ein
zugehen, so daß es den Anschein gewann, als 
ob ernste Zwistigkeiten entstehen würden. Die 
Firma wandte sich infolgedessen an den Metall
arbeiterverband und wies dessen Vertrauensleuten 
nach, daß eine Kürzung der Löhne oder eine 
andere Benachteiligung der Arbeiter in keiner 
Weise stattfinden werde. Auf diese Weise ge
lang es, die Arbeiter aufzuklären und ihren 
Widerstand zu überwinden.

Uber die S c h a d e n s e r s a t z p f l i c h t  von 
Unternehmern bei zu weitgehender Erwerbsbe
schränkung des Arbeiters durch V e r r u f s e r 
klärung ist in einem bemerkenswerten Rechts
streite richterliche Entscheidung getroffen worden. 
Ein Gußputzer wurde wegen Agitation für die 
Gewerkschaft der Metallarbeiter entlassen und 
zugleich auf Antrag des bisherigen Arbeitgebers 
von der Vertrauenskommission des betreffenden 
Arbeitgeberverbandes dauernd von der Arbeit 
bei den Mitgliedern dieser Vereinigung ausge
schlossen. Da er hierdurch gezwungen war, sich 
einem anderen Erwerbszweige zuzuwenden, in 
welchem er nur einen geringeren Arbeitsverdienst 
erreichte, so verklagte er den bisherigen Arbeit
geber auf Schadenersatz mit der Begründung, 
daß in der Verrufserklärung ein Verstoß gegen 
die guten Sitten (§ 826 des Bürgerlichen Gesetz
buchs) läge. Das Landgericht und ebenso das 
Kammergericht wies die Klage ab, das Re i c h s 
g e r i c h t  erkannte aber den Klageanspruch dem 
Grunde nach für gerechtfertigt und wies die Sache 
an das Landgericht zurück, welches nunmehr die 
beklagte Firma rechtskräftig zu einem Schaden
ersätze von 1326 M. verurteilte.

(Fortsetzung folgt.)
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Schutz der Peuerungsanlagen vor schneller Zerstörung.
Bekanntlich erfordern die Feuerungsanlagen für 

mannigfache industrielle und gewerbliche Zwecke leider 
nur zu oft eine mehr oder minder umfassende Erneuerung 
des Auskleidematerials also der Ziegel, Schamottesteine etc. 
Diese Ausbesserungsarbeiten sind nicht nur darum sehr 
unerwünscht, weil sie mehr oder minder große Kosten 
verursachen, sondern sie haben vor allen Dingen- den 
großen Übelstand, daß sie die Außerbetriebsetzung der 
betreffenden Feuerungseinrichtung bedingen. Ist dann 
die neue Verkleidung fertiggestellt oder die Ausbesserung 
durchgeführt, dann kann die betreffende Anlage nach 
genügender Austrocknung wieder in Betrieb genommen 
werden. Da nun aber die kalten Wände erst wieder 
genügend erwärmt werden müssen, so bedeutet jede In
betriebnahme nach einer derartigen Reparatur eine ziem
liche Aufwendung von Feuerungsmaterial, die nament
lich bei großen Öfen etc. sehr in die W agschale der 
jährlichen Betriebsausgaben fällt.

Da verdient nun ein Verfahren ganz besondere Be
achtung, welches mit Erfolg angewendet worden ist und 
für die Inbetriebhaltung industrieller und gewerblicher 
Feuerungsanlagen ganz wertvolle Erleichterungen schafft: 
die Überziehung der Feuerungsmaterialien und Apparate 
mit Karborund.

Das Karborund verdanken wir bekanntlich dem 
Amerikaner Acheson, der im Jahre 1893 beim Zusammen
schmelzen von Sand, Koks etc. im elektrischen Flammen
bogen nicht das von ihm ersehnte Material: Diamant, 
sondern das Karborund gewann. Für die Industrie wie 
für mannigfache andere Zwecke hat sich das Karborund 
als ein äußerst wertvolles Material, das hauptsächlich zu 
Schleifzwecken wegen seiner großen Härte Verwendung 
findet, erwiesen.

Diese Silizium-Kohlenstoffverbindung, die bei einer 
Temperatur von ca. 3300 Grad Celsius gewonnen wird, 
schmilzt nicht und widersteht auch allen Säuren, so daß 
es ohne weiteres einleuchtend ist, daß ein solches Material 
der Technik unserer Tage ein äußerst wichtiges Hilfs
mittel für verschiedene Arbeitsprozesse abgeben muß.

Ein großer Teil der heutzutage im großen Maß
stabe betriebenen Karborunddarstellung liefert ein Pulver, 
welches dem Graphit ähnlich sieht. Gerade dieses pulver
förmige Material kommt nun für die Herstellung feuer
fester Überzüge in Betracht. Da man nämlich das Kar- 
borundpulver leicht mit verschiedenen Bindemitteln, z. B. 
Ton, Wasserglas etc., vermischen kann, so bietet das 
Aufträgen des so gewonnenen Breies keine Schwierigkeiten.

Bisher war die Ansicht weit verbreitet, daß im wesent
lichen solches Material die erforderliche Gewähr für 
ausreichende Feuerbeständigkeit bietet, das gleichmäßig 
aus einer möglichst feuerfesten Masse hergestellt wird 
und so ein homogenes Produkt bildet; es hat sich aber 
nunmehr gezeigt, daß es auch genügt, wenn man weniger 
feuerbeständige Materialen mit einem genügend schützen
den Karborundüberzug versieht.

Angestellte Versuche haben gezeigt, daß mit Kar
borundüberzug versehene Feuerungsanlagen etc. die besten 
bisher gebräuchlichen feuerfesten Materialien weit über

treffen. Die vielleicht auftauchende Annahme, daß nun 
aber die Herstellung dieser feuerfesten Karborundüber- 
ziige besondere technische Schwierigkeiten bietet, ist 
nicht zutreffend, wie die hergestellten Überzüge dieser 
Art je tzt in der Praxis ausreichend bewiesen haben. 
Das Überziehen von Steinen, Öfen, Tiegeln, Retorten, 
überhaupt von Feuerungsanlagen und Materialen jeder 
Art geschieht in der W eise, daß Karborund mit einem 
geeigneten Bindemittel, zum Beispiel feuerfestem Ton 
oder Wasserglas, zu einem Brei angerührt und nunmehr 
so lange verdünnt wird, bis die Masse sirupartig dick ist 
und sich noch gut streichen läßt. Erweist sich dieser 
Brei in besonderen Fällen als zu dickflüssig, so tut man 
gut, weiteres Wasser vorsichtig zuzusetzen, damit die 
Mischung nicht zu dünn ausfällt. Meist stellt man den 
Brei aus 75 Gewichtsteilen Karborund und 25 Gewichts
teilen Kieselwasserglas her. Nur in den Fällen, wo ba
sische Schlacken oder basische Materialien zur Verwen
dung gelangen, wird man feuerfesten Ton als Bindemittel, 
und zwar im Verhältnisse von 85 Gewichtsteilen Kar
borund und 15 Gewichtsteilen Ton, anwenden. Bei der 
Herstellung des Breies ist vor allen Dingen darauf zu 
achten, daß die Masse gründlich durchgerührt wird, 
damit sich das Bindemittel auch überall gehörig mit dem 
Karborund mischt, und daß dann das Ganze eine homogene 
Masse bildet. Auch während der Verarbeitung dieses Breies 
muß hin uud wieder gehörig durchgerührt werden. Dieses 
ist erforderlich, damit sich nicht etwa das Karborund 
infolge seines höheren spezifischen Gewichtes am Boden 
des Gefäßes absetzt. Der Brei muß mit einem stark
borstigen Pinsel aufgetragen werden; er darf aber nicht 
mittels des Pinsels auf dem Mauerwerk verrieben, son
dern er muß dicht aufgetragen werden; man hat ihn also 
etwa wie Ölfarbe zu behandeln.

Die Bedingungen für ein gutes Haften des Karborund- 
überzuges auf dem Mauerwerk sind folgende: Das Mauer
werk muß einigermaßen lufttrocken, namentlich muß der 
Mörtel in den Fugen ziemlich trocken sein, weil sonst 
der Karborundüberzug —  infolge zu großer Dampfent
wicklung beim Anheizen — von den Fugen zum A b
springen gebracht wird. Sind Anlagen noch nicht ge
nügend lufttrocken, so müssen solche, wie auch dick
wandiges Mauerwerk und von einem eisernen Mantel um
schlossenes feuerfestes Material zwecks Entfernung der 
Feuchtigkeit einige Stunden erwärmt werden, und erst 
dann, wenn die Erkaltung wieder eingetreten ist, kann 
der Karborundüberzug aufgetragen werden.

Die bisherige Erfahrung hat gelehrt, daß für dio 
höchsten in der Feuerungstechnik vorkommenden Hitze
grade ein Karborundüberzug von einem halben Millimeter 
Stärke vollkommen genügt! Um einen derartigen Über
zug von einem halben Millimeter D icke aufzutragen, ge
nügen pro Quadratmeter Fläche zirka 120 Gramm Kar
borund.

Ist der Überzug vollendet, so läßt man ihn während 
24 Stunden trocknen und nimmt dann das Anfeuern lang
sam vor. Bei Anlagen, die starken mechanischen Ein
wirkungen ausgesetzt sind, soll, nachdem der Karborund-
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anstrich aufgetragen ist, vor der Inbetriebnahme langsam 
angefeuert und dann einmal auf Hitze gebracht werden. 
Dadurch erreicht man ein festes Einbrennen des Über
zuges in das Steinmaterial. Das Wasserglas schmilzt nach 
und nach ab, und der Karborundiiberzug tritt als glasur
artige Schmelze auf.

Glücklicherweise haben sich auch die Befürchtungen, 
der Karborundüberzug würde vielleicht nicht dauernd auf 
dem Material haften, als nicht berechtigt erwiesen. Durch 
die gewonnenen Erfahrungen ist vielmehr folgendes be
wiesen worden:

Der richtig aufgetragene Karborundiiberzug haftet 
durchaus fest, schützt das darunterliegende Material in 
vollkommener W eise, besitzt infolge seiner physikalischen 
Eigenschaften sehr hohe Festigkeit, stellt den mechani
schen Einwirkungen eine größere Widerstandsfähigkeit 
entgegen als die bisher gebräuchlichen Materialien und 
schließt infolge seiner absoluten Dichtigkeit jede pyro- 
chemische W irkung der Gase auf das Material aus. Fer
ner kommt in Betracht, daß der Karborundüberzug äußerst 
unempfindlich gegen plötzliche Temperaturwechsel ist, 
daß er auch der Flugasche keinen Halt bietet und mit 
dieser keine Schlacke bildet. Während man mit den bis
her in der Feuerungstechnik gebräuchlichen Materialien 
keine glatte, durchaus dichte und fugenlose Fläche er
halten konnte, ist dieses mit Karborundüberzug leicht 
zu erzielen, dadurch wird wieder die zerstörende Wirkung 
der Feuerungsgase etc. in weitgehendster W eise hintan
gehalten.

In ganz ausgezeichneter W eise haben sich die bis
her ausgeführten Karborundüberzüge bei allen mit Gas 
oder Generatorgas betriebenen Feuerungsanlagen: Tiegel
schmelzöfen , Schweißöfen, Zementieröfen, Härte- und 
Glühöfen etc., bewährt. Bei diesen Öfen werden außer 
den W änden, Gewölben, Feuerbrücken etc., auch die 
Feuerherde mit Karborundanstrich versehen.

In gleicher W eise werden auch bei Öfen mit K oks
feuerung (also Trockenöfen, Tiegelöfen für metallurgische 
Zwecke, Schweißöfen mit und ohne Gebläse, Glühöfen, 
Brennöfen für verschiedene Zwecke etc.) sämtliche von 
den Feuergasen berührte Flächen mit Karborundbrei 
überzogen.

Für Versuchszwecke hatte man einen Schweißofen 
hergestellt; dieser hatte an allen Flächen einen nur
0,5 Millimeter starken Überzug aus Karborund in der 
schon erwähnten zweckmäßigen Zusammensetzung von 
75 Gewichtsteilen Korborund und 25 Gewichtsteilen 
Kieselwasserglas. Dieser Ofen war während etwa 6 
Monaten täglich zehn Stunden in Betrieb; trotz der 
außerordentlichen Beanspruchung infolge des täglichen 
Erkaltens und Wiederanzündens war der Ofen nach einem 
halben Jahr noch genau so gut beschaffen wie bei der 
Inbetriebnahme, wobei noch hervorzuheben ist, daß auch 
keinerlei Reparaturen des Karborundüberzuges während 
der halbjährlichen Betriebsperiode erforderlich gewesen 
waren.

Bei mit Kohlen geheizten Öfen, wie Flammöfen, Pud
delöfen, Schweißöfen etc., ist es gleichfalls sehr ange
bracht, die vom Feuer berührten Flächen mit Karborund

zu bestreichen, da hierdurch die Lebensdauer der Öfen 
wesentlich verlängert wird.

Auch bei Kesselfeuerungen wird der Karborundüber
zug mit Vorteil im Vergleich zu den bisher gebräuch
lichen Materialien in Anwendung gebracht. Auf einer 
Ausstellung war ein Versuch in dieser Hinsicht gemacht 
worden und es hat sich gezeigt, daß die mit Korborund 
gestrichenen Kesselfeuerungen beim Schluß der Ausstel
lung noch durchaus gut erhalten waren; auch hier wurde 
an jedem Abend der Betrieb unterbrochen und das Feuer 
am nächsten Tage wieder frisch angefacht. Trotz der 
durch die jedesmalige Betriebsunterbrechung hervorge
rufenen Abkühlung blieb der Überzug intakt, so daß 
also auch die größere Beanspruchung des Materials 
durch die starken Abkühlungen keinen schädlichen 
Einfluß hatte. Besonders für Kohlenstaubfeuerungen 
wird der Karborundüberzug große W ichtigkeit erlangen, 
und die in dieser Hinsicht bisher hauptsächlich in England 
vorgenommenen Versuche haben allen berechtigten Er
wartungen entsprochen.

Daß für Gasanstalten die Karborundüberzüge von 
größter Wichtigkeit sind, ist leicht einzusehen. Die R e
torten werden sowohl außen als auch innen mit dem 
Karborundüberzüge versehen, wobei die innere Glasur in 
Fortfall kommt.

Sogar als Flickmaterial für undicht gewordene Re
torten hat sich das Karborund bewährt. Es wurden 
z. B. in einer sehr großen Gasanstalt zwei Retorten, die 
sehr starke Risse aufwiesen, durchaus undicht waren, mit 
einem Gemenge von 50 Teilen Karborund und 50 Teilen 
Ton, die mit Wasser zu einem Brei angerührt waren, 
im  g l ü h e n d e n  Z u s t a n d e  i n  u n g e f ä h r  d r e i  
Mi n u t e n  g e f l i c k t  u nd  d a r a u f  s o f o r t  w i e d e r  b e 
s c h i c k t .  D ie sodann vorgenommene Besichtigung er
gab, daß die Retorten durch diese Behandlung v o l l 
k o m m e n  d i c h t  geworden waren. Man behielt diese 
so ausgebesserten Retorten noch drei Monate im Be
triebe, ohne daß die geflickten Stellen zu irgend welchen 
Bedenken Veranlassung gegeben hätten. Und auch nach 
dieser Zeit erfolgte die Außerbetriebsetzung nur wegen 
Umbaus des Ofens.

Zum Flicken von Retorten im glühenden Zustande 
wird Karborund mit feuerfestem Ton als Bindemittel be
nutzt, während im kalten Zustande die Mischung aus 
75 Gewichtsteilen Karborund und 25 Gewichtsteilen Kiesel
wasserglas herzustellen ist. Auch für alle übrigen Teile 
der in den Gasanstalten gebräuchlichen Öfen hat sich 
der Karborundüberzug gut bewährt, nur muß darauf ge
achtet werden, daß ein feuerfester, bindender Ton zur 
Herstellung der Mischung benutzt wird.

Werden Schamottetiegel benutzt, so sei es zweck
mäßig, diese außen und innen mit dem Karborundüber
zug zu versehen; ausgenommen hiervon sind die Tiegel 
für die Darstellung von Stahl, die man nur außen zu 
überziehen braucht. Auch bei den Schamottetiegeln wird 
die Lebensdauer durch den Karborundüberzug bedeutend 
erhöht; außerdem wird eine große Unempfindlichkeit 
gegen Temperaturunterschiede erzielt. Damit der Kar
borundüberzug fest einbrennt, müssen die Tiegel vor der 
Beschickung noch einmal auf Hitze gebracht werden.
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Aus vorstehendem dürfte somit zur Genüge hervor
gehen, daß die Anwendung des Korborundtiberzuges einen 
wichtigen Fortschritt für die gesamte Heiztechnik dar
stellt, der den verschiedenen Zweigen des Gewerbes und 
der Industrie sehr zustatten kommen wird. Der Kar- 
borundanstrich erhöht die Lebensdauer der Feuerungs

anlagen und -materialien und vermeidet somit vielfach 
lästige und kostspielige Betriebsunterbrechungen, während 
die Herstellung des schützenden Überzuges selbst ein
fach ist und schnell vor sich geht. P. M. Grempe.

(Hannoversches Gewerbeblatt 1905, No. 23.)

Eine Statistik der Berufskrankheiten.
Uber die Gefahren der Erkrankung und ihre Häufigkeit 

in den einzelnen Berufen und Gewerben war bisher nur 
ganz wenig bekannt geworden. Nur in geringem Umfange 
sind nach dieser Richtung hin Untersuchungen unternom
men worden, um die vorliegenden statistischen Unter
lagen in systematischer W eise zu bearbeiten und damit 
eine Unterlage zu schaffen, welche als geeignet ange
sehen werden konnte, den Zusammenhang zwischen Be
ruf und Erkrankung klar zu legen. W ar diese Lücke 
schon länger bekannt, so gebührt der Leitung der Dresd
ner Ortskrankenkasse das Verdienst, zum ersten Male und 
in großem Umfange eine Statistik veranlaßt zu haben, 
die zur Aufklärung dieser Frage wichtiges Material her
beigeschafft hat. Diese Aufnahme wurde Ende 1899 be
gonnen und am Schlüsse 1903 beendet, sie umschließt 
also einen Zeitraum von über vier Jahren. Im Ganzen 
waren hierbei 551616 Zählkarten zu bearbeiten, so daß 
eine ganz riesige Arbeit zu bewältigen war, die von 
mehreren ständigen Beamten und einigen Hilfsarbeitern 
ausgeführt wurde. Als ungünstiger Umstand muß es an
gesehen werden, daß in Dresden außer den freien H ilfs
kassen noch 53 Betriebskrankenkassen und neun Innungs
Krankenkassen bestehen, die in die Statistik nicht einbe
zogen werden konnten; immerhin ist die Ortskranken
kasse über das ganze Stadtgebiet ausgebreitet und um
faßt 60 Prozent aller krankenversicherungspflichtigen A r
beiter. Insgesamt wurden während der Beobachtungszeit 
an Krankheitsfällen, die mit Erwerbsunfähigkeit verbun
den waren, gezählt bei den männlichen Mitgliedern 
80 701 Fälle mit 1579735 Krankentagen und bei den 
weiblichen Mitgliedern 41858 Fälle mit 998954 Tagen. 
Nach dem ermittelten Durchschnitt des Mitgliedsbestandes 
entfielen auf 100 Männer 164 Krankheitsfälle, auf 100 
Frauen 158 Krankheitsfälle, im allgemeinen Durchschnitt 
auf 100 Mitglieder 162 Krankheitsfälle.

Es ist sehr schwierig, in kurzen Umrissen eine Über
sicht über die gewonnenen Resultate zu geben. Im ein
zelnen geht die H öhe der Erkrankung in den verschie
denen Berufsgruppen weit auseinander. W ährend nach 
dem ermittelten Durchschnitt auf 100 männliche Mitglie
der 164 Krankheitsfälle kommen, war der durchschnitt
liche Satz in der Bekleidungsindustrie bei S c h u h m a 
c h e r n ,  S c h n e i d e r n ,  Handschuhmachern u. s. w. 
nur 108, dagegen wuchs er in der Nahrungsmittelindustrie 
( B ä c k e r ,  Konditoren, Müller, F l e i s c h e r  u. s. w.) 
auf 195, im B a u g e w e r b e  auf 225, in der Bearbeitung 
von Steinen und Erden (Steinmetzen, Porzellan- und 
Glas-Maler, Stein- und Glas-Schleifer) auf 245, in der 
M a s c h i n e n f a b r i k a t i o n  auf 298 und in der In

dustrie der R e i n i g u n g  sogar auf 417 pro 100 Ver
sicherte. A ber auch in den einzelnen Berufsgruppen sind 
wieder solche Unterschiede zu beobachten, daß nur eine 
genaue Untersuchung ein klares Bild ergeben kann. Un
ter dem Rubrum „H ilfsgewerbe“ kommen z. B. auf 
die Steinsetzer dreimal höhere Prozentzahlen als auf die 
Schornsteinfeger, ungefähr dasselbe Verhältnis besteht in 
der Rubrik „Handelsgewerbe“ zwischen den Kontoristen 
und den in kaufmännischen Betrieben angestellten A r
beitern. Als auffälliges Merkzeichen tritt in allen Be
rufsgruppierungen hervor, daß die u u g e  l e r n t e n  A r 
b e i t e r  die höchsten Erkrankungsziffern stellen. Genau 
dasselbe Merkmal tritt auch bei den Frauen hervor. So 
kommen auf die Strickerinnen, Wirkerinnen, Stickerinnen
u. s. w. in der Textilindustrie weniger als 100 Krank
heitsfälle auf 100 Versicherungspflichtige, während der 
Durchschnittssatz der erkrankten Arbeiterinnen ungefähr 
700 betrug. In der Metallindustrie erkrankten die A r
beiterinnen ungefähr achtmal so oft wie die Goldschläge
rinnen.

V on  großem Interesse ist weiter eine graphische 
Darstellung, welche die Verteilung der einzelnen Krank
heiten in den verschiedenen Berufen anzeigt. Auch hier 
zeigen sich bedeutende Unterschiede. So fällt der P ro
zentsatz der I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n  in verschie
denen Berufen, bei den Müllern, Feilenhauern, Klempnern, 
Stukkateuren, Dachdeckern und bei den Küfern und 
Baggerern auf 10 und noch tiefer, während er bei den 
Handschuhmachern auf weit über 30 steigt. Die H a u t 
k r a n k h e i t e n  bleiben überall unter 10 Prozent mit 
Ausnahme der Köche, welche diese Grenze übersteigen. 
Der M u s k e l r h e u m a t i s m u s  war am wenigsten an
zutreffen bei den Uhrmachern, Seifensiedern, H olzbild
hauern und bei den Glas - und Porzellanmalern, am 
meisten waren davon befallen die Baggerer mit 20 und 
die Gerber mit über 20 Prozent. Große Unterschiede 
zeigen auch die Erkrankungen der A t m u n g s o r g a n e  
in den einzelnen Gewerben; blieben diese bei den Boots
und Steuerleuten, bei Klempern und Fleischern unter 10 
Prozent, so stiegen sie anderseits bei den Müllern und 
Vergoldern auf beinahe 40 Prozent, und noch größere 
Differenzen zeigten sich in den verschiedenen Berufen 
bei den Verletzungen und U n g l ü c k s f ä l l e n .  So 
sind 40 Prozent aller Krankheiten bei den Fleischern auf 
Verletzungen zurückzuführen und ähnlich ist der Prozent
satz auch bei den Kutschern. D ie Giftkrankheiten fehlen 
in einigen Berufen gänzlich, dafür machen sie aber in 
drei Berufen einen hohen Prozentsatz aus, bei den 
Lackierern, Anstreichern und Dekorationsmalern 20—30
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Prozent und bei den Sehri ftgießern weit über 30 Prozent. 
In einer farbigen Darstellung, die eine gute Übersicht 
gibt über die Krankheiten in den zusammenhängenden 
Berufsgruppen, sind die Krankheiten eingeteilt in un
gefährliche, wenig gefährliche, gefährliche und sehr ge

fährliche. Das gewonnene Material ist nicht nur von 
hohem W erte, weil es anzeigt, welche Krankheiten in 
den einzelnen Berufen zu fürchten und zu bekämpfen 
sind, sondern auch weil es dazu beschaffen ist, die Technik 
der Arbeiterversicherung zu vervollkommnen.

Ausstellung für Härtetechnik in Wien.
Von dem G e w e r b e f ö r d e r u n g s d i e n s t  d e s  k. k. 

H a n d e l s m i n i s t e r i u m s  i n W i e n  ist eine Ausstellung 
für Härtetechnik geplant, die noch im laufenden W inter 
zur Ausführung kommen soll. Bei der großen W ich
tigkeit des Ausstellungsgegenstandes für die gesamte 
Maschinentechnik und viele gewerbliche Betriebe wird 
nachstehend das Programm mitgeteilt, das nähere Aus
kunft über Zweck, Ort und Zeit, sowie über die B e
teiligung an der Ausstellung gibt.

P r o g r a m m
einer

A u s s t e l l u n g  f ü r  H ä r t e t e c h n i k .
1. Zweck der Ausstellung.

Die Ausstellung soll eine Übersicht der neuzeitlichen 
Hilfsmittel zur Stahlhärtung und deren Anwendung bieten 
und zur Einführung zweckmäßiger Härte - Verfahren in 
jenen gewerblichen Betrieben dienen, die Stahl-Werkzeuge 
für den Verkauf erzeugen oder bei denen die W erkzeug
herstellung für den eigenen Bedarf wichtig ist. Die 
häufigen Verluste, die das fehlerhafte Härten von W erk
stücken verursacht, begründen das lebhafte Interesse, das 
die beteiligten Kreise der geplanten Ausstellung ent
gegenbringen.

2. Ort und Zeit.
Für die Ausstellung, die in den Rahmen der vom 

k. k. Gewerbeförderungsdienste errichteten Maschinen
halle fällt, stehen im Amtsgebäude W ien, IX ., Severin
gasse 9 , entsprechend eingerichtete Räume zur V er
fügung. D ie Kosten für den Platz, die etwa nötigen 
Fundamente und Haupttransmissionen, die Betriebsmittel, 
wie feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, Wasser, 
Dampf, Preßluft, Elektrizität und dergleichen, die Auf
bewahrung der K isten , sowie die Feuerversicherung 
werden aus dem Gewerbeförderungskredite bestritten. 
Die Ausstellung soll im W interhalbjahr 1905/6 abge
halten werden.

3. Ausstellungsgegenstände.
a) Rohmaterialien zur Stahlgewinnung; Abbildungen 

und Pläne von Stahlwerken und deren Einrichtungen.
b) Einrichtungen und Apparate zum Härten und 

Anlassen, wie Härte-, Glüh-, Einsetz- und Anlaß-Öfen, 
Härtemittel, Abkühleinrichtungen, Hilfsmittel zur Tempe
raturmessung u. dergl.

c) Stahlwerkzeuge für die M etall-, H olz-, Stein
Bearbeitung u. dergl.

d) Hilfsmittel und Apparate zur Prüfung der Härte

und Schneidefähigkeit von Stahlwerkzeugen, wie Prüfungs
apparate für Säbelklingen, Stahlkugeln u. dergl.

e) Werkzeug-Maschinen zur praktischen Erprobung 
der Leistungsfähigkeit von Stahlwerkzeugen, wie M etall
Drehbänke, Hobelmaschinen, Bohrmaschinen, besonders 
solche für Schnellbetrieb und ferner einige Maschinen 
für die Bearbeitung anderer Materialien.

f) Literatur, Bezugsquellen-Verzeichnisse, Pläne 
und Zeichnungen von Härteanlagen.

4. Erläuterungen und Demonstrationen.
Zur weiteren Verbreitung der Kenntnis der neu

zeitlichen Härteverfahren werden in der Ausstellung V o r
träge und Demonstrationen, sowie auch praktische Übungen 
gehalten werden.

Die Experimental-Vorträge werden in den Abend
stunden durchgeführt und sollen mit der Vorführung von 
Lichtbildern verbunden werden. Sie umfassen folgende 
Them en:

1. Die Gewinnung des Eisens und des Stahles.
2. Die Stahlsorten und die physikalischen und che

mischen Vorgänge beim Härten.
3. Die W ahl der Stahlsorten nach dem Verwendungs

zwecke.
4. Das Erwärmen des Stahles und die dazu nötigen 

Vorrichtungen.
5. Die Härtetechnik.
6. Die Härtemittel für Stahl und Eisen.
7. Die Behandlung und das Härten der Schnell

drehstähle.
Die während der Tagesstunden vorzunehmenden 

praktischen Ü b u n g e n  werden die hauptsächlichsten 
Härtearbeiten umfassen. Zu diesem Zwecke ist beab
sichtigt, W erkzeuge und Stahlbestandteile aller Art, be
sonders auch solche, die Härteschwierigkeiten bieten, 
durch die Werkmeister des Gewerbeförderungsdienstes 
und auch durch die Übungsteilnehmer härten zu lassen. 
Hierbei sollen durch Erläuterungen bei jedem Stücke 
die Gründe für das jeweilig zur Anwendung gebrachte 
Verfahren klar gelegt werden.

Die V o r t r ä g e  sind für jedermann hei freiem Ein
tritte zugänglich. Zu den praktischen Ü b u n g e n  
werden dagegen jeweils nur 15— 20 Gewerbetreibende 
zugelassen werden, welche die neuzeitlichen Härtever
fahren in ihren Betrieben einzuführen beabsichtigen. Um 
einer größeren Anzahl von Gewerbetreibenden die Mög
lichkeit der Ausbildung im Härten zu gewähren, ist be
absichtigt, die Vorträge zu geschlossenen Reihen und 
die praktischen Übungen zu Betriebsperioden von ein
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wöchentlicher Dauer zusammenzustellen, die nach Bedarf 
wiederholt werden sollen.

5. Die Einberufung yon Gewerbetreibenden.
Um auswärtigen Gewerbetreibenden, besonders den 

Angehörigen der Kleineisenindustrie, den Besuch der

Ausstellung zu ermöglichen, ist die Stipendierung einer 
Anzahl von minderbemittelten Gewerbetreibenden gemäß 
§ 10 der Satzungen für die Maschinenhalle für einen 
einwöchentlichen Aufenthalt in Wien beabsichtigt. Die 
Satzungen der Maschinenhalle finden auch im übrigen 
sinngemäße Anwendung.

Werkbesichtigungen.
In einem nenlichen Artikel des American Machi- 

nist liest der Verfasser seinen Landsleuten die Leviten 
betreffs der Art, oder Unart, wie dort die — im all
gemeinen in der liberalsten W eise freigestellten —  
Massenbesuche in Fabriken gehandhabt werden. Man 
erfährt dabei unter anderem, daß auch in Amerika bei 
den mit solchen Gelegenheiten manchmal verknüpften 
Traktierungen das Benehmen der Mehrzahl oft leider 
geeignet ist, die Manneswürde stark zu diskreditieren. 
Auf das Beispiel von England wird hingewiesen; und 
wenn schon in Deutschland der Verein Deutscher In
genieure auf diesem Gebiete eine erfreuliche Wandlung 
geschaffen hat, so ist immerhin auch bei uns noch manches 
verbesserungsfähig. Angenommen wird dabei, daß die 
Praxis des B e r l i n e r  Bezirksvereins gedachter Körper
schaft auch bei den anderen befolgt wird. Man befragt 
die mit der Besichtigung einverstandene Firma, wie viele 
Personen auf einmal sie höchstens zulassen will und wie
viel Zeit etwa der Durchgang erfordert; und die vorge
merkten Mitglieder, soweit sie eventuell überhaupt be
rücksichtigt werden können, erhalten Zulaßkarten für eine 
ganz bestimmte Tageszeit, durch welche sie überdies 
vielfach einer bestimmten Gruppe zugewiesen sind. Vor 
Beginn der Besichtigung werden dann manchmal Karten 
mit Nummern oder Farben verteilt, welche die Herren 
an Hut oder Ärm el stecken, was jeden davor sichern 
soll, von seiner Gruppe getrennt zu werden. Hier können 
wir nun gleich eine Vervollkommung empfehlen, die wir 
aus dem oben angezogenen Artikel zitieren. Es handelte 
sich um den Besuch eines Londener Ingenieurvereins bei 
der Williams & Robinson Co. in Rugby. Ein Sonderzug 
führte die Gäste ohne Anhalten dem Bestimmungsorte 
zu ; und in mehreren Speisewagen, die er enthielt, fand 
zunächst der Hauptpunkt des Programms, das solenne 
Frühstück, radikale und befriedigendste Erledigung. Nahe 
bei Rugby hielt der Zug auf freiem F elde; man stieg 
aus und passierte das Tor eines Zauns, und Mann für 
Mann erhielt dabei von bereitstehenden Leuten der Firma 
am Rockaufschlag ein farbiges Abzeichen aufgeheftet; 
andere Leute standen da mit Bannern von der Farbe 
der Abzeichen; war eine Farbe erschöpft, so setzte sich 
daB zugehörige Banner in Bewegung und die Gruppe 
marschierte los, begleitet von einem Ingenieur der Firma. 
Nun war kein Zurückbleiben oder Verirren möglich; 
jeder brauchte nur nach seinem Banner zu blicken; es 
war, wenn man sich bei irgend einem Detail etwas länger 
aufgehalten hatte, nicht nötig, nun ängstlich die A b
zeichen der nächst Eingeholten zu prüfen, ob es auch 
noch die eigene Gruppe wäre. Gruppen mochten sich

gelegentlich kreuzen und alles für einen Augenblick durch
einander zu laufen scheinen; aber automatisch hatte sich 
jede Gruppe gleich wieder konzentriert. Dieses Moment 
des v o r g e t r a g e n e n  B a n n e r s  müssen wir noch 
einführen; dann erst wird man bei Besichtigungen sich 
ganz komfortabel fühlen.

Aber damit ist auch noch nicht alles abgetan; wenn 
der Zweck einer Besichtigung erreicht werden soll, so 
muß dafür gesorgt sein, daß jeder Teilnehmer auch wirk
lich das zu sehen und zu verstehen bekommt, was von 
W ichtigkeit ist. Die Erklärungen des Begleiters werden, 
wenn sie nicht überhaupt der Maschinenlärm verschlingt, 
nur von den wenigen verstanden, die an seiner Seite 
gehen, meist ältere Herren, die die Information für sich 
monopolisieren. Letztere läßt sich nun auf zweierlei 
Weise verallgemeinern: durch eingedrucktes Programm, 
von dem jeder Teilnehmer ein Exemplar erhalten hat; 
oder durch A u f h ä n g e n  g r o ß e r  P l a k a t e  in den 
verschiedenen Räumen, auf welchem in handhohen Buch
staben die S c h l a g w ö r t e r  stehen , die den Gast 
orientieren und seinen Blick auf das am meisten Sehens
werte lenken. Betreffs des ersten Punktes soll anerkannt 
werden, daß große Firmen häufig einen Plan des W erks 
mit eingezeichnetem Besichtigungspfad, und auch oft er
gänzt durch allerlei Informationen, verteilen resp. den 
Angemeldeten schon vorher zngehen lassen; aber das ist 
noch nicht das Richtige. Ein Plan ist auch gar nicht 
nötig; es ist kein schwieriges Problem, in den einzelnen 
Räumen N u m m e r n  a u f z u h ä n g e n ;  und auf diese 
Nummern beziehe sich das Programm; bei jedor Nummer 
stebe, bezeichnet mit R, L  oder M, was Rechts, Links 
und Mitte bedeutet, und in der Reihenfolge des Durch- 
marschiereus, was sich da Bemerkenswertes findet und 
was daran vornehmlich zu sehen ist etc. Solche Prospekte 
brauchen nicht viel zu kosten; sie können im Kontor 
mit Schreibmaschine und Mimeograph angefertigt werden;
—  oder aber man erreicht annähernd dasselbe mit den 
erwähnten Plakaten (helles Packpapier von R ollen ; Her
stellung der Aufschrift am besten in der Anstreicherei!) 
die für sich den Vorteil haben, daß man beim Gehen 
die Nase nicht in ein Papier zu stecken braucht. Auf 
diese W eise kann jeder Besucher sein Konto finden, und 
es wird das Herumfragen und das gelegentliche ins-Ohr- 
schreien des Bescheids unnötig.

Noch möchten wir den gewissen von dem Amerikaner 
gerügten Ubelstand nicht ganz beiseite lassen; denn auch 
bei uns kann man in diesem Punkte Erbauliches er
leben. Leider erwacht ja  in vielen Menschen, auch in 
so manchen äußerlich höchst korrekten, unter Umständen
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die Bestie; und es gibt auch eine kleine, vergleichsweise 
harmlose, immerhin fatale Bestie, die am häufigsten er
scheint, wenn es gratis etwas für den Schnabel gibt. 
Da sei nun den liebenswürdigen W erkbesitzern, die ihre 
Gäste nicht ohne Atzung von dannen ziehen lassen wollen, 
zu ihrem und deren Besten der Rat erteilt, doch statt 
eines freistehenden Büfetts, das im Augenblick mit 
Sturm genommen ist, lieber eine B a r zu improvisieren, 
h i n t e r  welcher, den Blicken, nicht aber den Griffen

zugänglich, die Leckerbissen stehen, vielleicht ä la 
Aschinger fertig in Schüsselchen; auch die Getränke 
könnten, ä la Bodega, glasweise verzapft werden; sorgt 
man dann nur auch für ein recht zahlreiches Bedienungs
kontingent, das sich ja  unschwer aus der Creme der 
Fabriksmädchen, oder, wo es solche nicht gibt, aus den 
Frauen der Arbeiter bilden läßt, so wird am Schluß 
jeder mit der W elt und mit sich zufrieden sich verab
schieden. B. E.

Technische Mitteilungen.
G eriisthalter. Durch Einsturz von Gerüsten infolge 

mangelhafter Verbindung der Rüsthölzer entstehen be
kanntlich vielfach Unglücksfälle. Es sind daher mehrfach 
Versuche gemacht worden, praktische Gerüsthalter zu 
erfinden.

Unter No. 166093 ist neuerdings Herrn Friedrich 
Schneider in G r.-L ichterfelde-W . ein Gerüsthalter im 
Deutschen Reiche patentiert worden, der gegenüber den 
bekannten Gerüstverbindern, bei denen die die Rüststangen 
bügelartig umgreifenden Eisen fest mit den Querhölzern 
oder Konsolen verbunden sind und mittels Keiles an der 
Rüststange festgehalten werden, erhebliche Verbesserungen 
aufweist. Diese beruhen im wesentlichen darauf, daß 
der zur Umklammerung der Rüststange und auch gleich-

mit seinen nach oben gebogenen Enden zur Auf- und 
Einlage der betreffenden Streichstangen e (F ig. 234) dient. 
Das bügelartige Eisen b ist in einem Querstück c, das 
mit einem Dorn d versehen ist, verschiebbar, damit sich 
der Halter den verschiedenen Rüstholzstärken anpassen 
läßt. Durch Eintreiben eines Keiles k wird eine feste 
Verbindung geschaffen.

Bei Anwendung von hochkant gestellten Brettern e 
statt der Streichstangen (Fig. 235) drücken die nach oben 
gebogenen Enden des Bügels b gegen die Bretteinlage 
e und diese gegen das Querstück c. Durch Eintreiben 
des Keiles wird das Herausreißen des Domes aus dem 
Standbaum a unmöglich gemacht.

Die runden Streichstangen können jedoch  einen Druck

zeitig zum Einlagern der Streichstange oder des Streich
brettes dienende Bügel in einem Querstück verschiebbar 
ist. Durch diese Anordnung wird die Standfestigkeit 
und Sicherheit der Rüstung insofern erhöht, als durch 
Anziehendes Keiles beide Gerüsthölzer verbunden werden 
und ihren verschiedenen Stärken in weitestgehendem Maße 
Rechnung getragen wird.

Je nachdem als Einlagen hochkantig gestellte Bretter 
oder Streichstangen verwendet werden, ist das Querstück 
des Halters entsprechend gestaltet, um den Einlagen ge
nügend Druckfläche zu bieten und ein Heraustreten des 
Dornes aus dem Stützriegel zu verhindern.

Der Gerüsthalter besteht aus einem bügelartigen 
Eisen b, das den Standbaum a umfaßt und gleichzeitig

Fig. 236.

gegen das Querstück in der Nähe des Dornes nicht aus
üben.

Um diesem Übelstande abzuhelfen, ist durch Ver
bindung eines gebogenen hochstehenden Eisens (Fig. 234
u.. 236) mit dem Querstück c dem Rundholz e eine Druck
stelle geschaffen, wodurch nach Eintreiben des Keiles k 
ein Heraustreten des Dornes d aus dem Standbaum a 
unmöglich wird. Um die Herstellung zu vereinfachen, 
kann auch das Querstück c mit dem gebogenen Eisen 
f  aus einem Stück hergestellt werden, das dann zweck
mäßig die Gestalt einer dreieckigen Platte erhält.

Zur Sicherung der Verbindung empfiehlt es sich, 
über dem Kopf des Keiles k einen Nagel in den Stand
baum einzutreiben. H.
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Patentbericht.
A n m eld u n g en ,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht aasliegen.
V om  2. Januar 1906 an.

Kl. 30 e. E. 9 996. Krankentrage mit abnehmbaren 
Holuienden. S i m o n  E 11 n er,  K u l m  b a c h ,  Bayern.

26. 4. 04.
Kl. 78 c. H. 35289. Verfahren zur Herstellung eines 

Sicherheitssprengstoft's. R i c h a r d  K a n d i e r ,  
D r e s d e n ,  Stephanienstr. 22. 16. 3. 05.

Vom  4. Januar 1906 an.
Kl. 4d. M. 25629. Löschklappe an drehbarer Trag

stange fiir Grubensicherheitslampen. W i l h e l m  
M ü l l e r ,  E s s e n ,  Sessenbergstr. 1. 10. 6. 04.

Kl. 87 f. G. 19796. Feuerschutzvorrichtung fiir 
Biihnen- und Zuschauerhaus. F r e i h e r r  v o n  und 
z u  G i l s a ,  K a s s e l ,  u . A.  K a r s t ,  K a s s e l ,  Olga
straße 11. 14. 4. 04.

Kl. 121. W . 22302. Apparat zur Prüfung von Schmier
mitteln. J a k o b  W a l t h e r ,  G l e i w i t z .  28. 5. 04.

Vom 8. Januar 1906 an.
Kl. 36 d. I. 8113. Vorrichtung zur Befeuchtung, 

Temperierung und Reinigung der Luft in Räumen. 
R u d o l p h  J a c o b i ,  N i e u w e r - A m s t e l  b.  A m 
s t e r d a m ;  Vertr.: Karl Pataky u. Emil W olf, Pat.- 
Anwälte, Berlin S. 42. 26. 10. 04.

Kl. 37 d. B. 37618. Feuerschutzverkleidung für Tü
ren, Wände und sonstige Abschlüsse von Öffnungen. 
E u g e n  B e r n e r ,  N ü r n b e r g ,  Glockenhofstr. 25a.
8. 7. 04

Kl. 37 e. W . 21380. Gabelartig gestalteter verstell
barer Geriistklemmscliuh. G e s e l l s c h a f t  m.  b. H.  
H  e i n r. W i l l  & C o ., Porz a. Rh. 7. 11. 03.

Vom  11. Januar 1906 an.
Kl. 1 a. W . 39 063. Sicherheitsbrechkopf fiir W alz

werke und ähnliche Maschinen mit ausweichenden 
Keilen. W i l h e l m  W a l l a c h ,  S o s n o w i c e ,  
R u ss . - P o l e n ; V  ertr.: J oh. Scheibner, Pat.-Anw., Glei
witz. 1. 12. 04.

Kl. 80 f. E. 10304. Verfahren zur Herstellung ela
stischer Schiitzblenden gegen die schädlichen Ein
wirkungen der Röntgen- und radioaktiven Strahlen 
bei therapeutischen Behandlungen. E l e k t r o t e c h n i 
s c he s  L a b o r a t o r i u m  A s c h a f f e n b u r g ,  S p e z i a l 
f a b r i k  v o n  R  ö n t g  e n - A  p p a r a t e n ,  F r i e d r i c h  
D e s s a u e r ,  A s c h a f f e n b u r g .  24. 9 04.

Kl. 30 i. W . 20888. Verfahren zur Verhinderung 
von Staubentwicklung. D e u t s c h e  O l b e s p r e n g -  
u n g s w e r k e ,  G. m.  b. H. ,  Be r l i n .  11. 7. 03,

Kl. 81 e. F. 20068. A'orrichtung zur Sicherung von 
feuergefährlichen Flüssigkeiten gegen Entzündung 
nnd Explosionsgefahr unter Benutzung flammen
erstickender Gase. F a b r i k  e x p l o s i o n s s i c h e r e r  
G e f ä ß e  G.  m.  b. H. ,  S a l z k o t t e n ,  13. 4. 05.

G e b ra u c h sm u ster -E in tra g u n g e n ,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 2. Januar 1906.
Kl. 21 a. 266702. Ohrschlitzblock, bei welchem Pa

pierblätter zu einem B lock  gereiht sind, welche zum 
Durchhören in ihrer Mitte durchlocht sind und einzeln 
abgetrennt werden können. J o s e f  T o b i a s ,  Ki e l ,  
Jägersberg 1 a.

Kl. 80 d. 266587. Kopfbinde, welche das Atmen nur 
durch die Nase gestattet und dadurch als Lungenschützer 
dient. C h r i s t i a n  S c h n e i d e r ,  R o s e n h e i m ,  
O b e r b a y e r n .

Kl. 37 e. 266760. Nach dem Anlegen und Belasten 
sich selbst festhängender Geriisthalter aus zwei 
aneinandergelenkten die Geriiststange umfassenden 
und den Querbalkenträger mit Widerhaken zwi
schen sich lösbar festhaltenden Bügeln. F r i e d 
r i c h  B u t z m a n n ,  W i e h e ,  B e z . Ha l l e .

Kl. 45 e. 266828. Ausrückvorrichtung fiir Häcksel
schneidemaschinen etc. mit über das Schwungrad ge
bogenem Kniehebel, zum Zweck, dem Einleger ein so - 
fortiges Ausrücken zu ermöglichen, ohne seinen Stand 
zu verlassen. A n t o n  I g l e r ,  B r e s l a u ,  L ohe
straße 43.

Kl. 45 e. 266830. Geteilte Schutzhaube für Messer
räder an Futterschneidemaschinen. Fa. H e i n r i c h  
L a n z ,  M a n n h e i m .

Kl. 66 b. 267021. Elektrisch betriebene Fleisch
schneidemaschine mit zwangläufiger Verbindung des 
Motorausschalters und der Messerschutzhaubensicherung. 
A l e x a n d e r w e r k  A.  v o n  d e r  N a h m e r  A k t . - 
Ge s . ,  R e m s c h e i d .

Vom 8. Januar 1906.
Kl. 34 k. 267 216. Schutzsitz mit einwärts gebo

genem Schutzrande. M a x  B e t h g e ,  B e r l i n ,  Lands- 
bergerstr. 90.

Kl. 37 e. 267200. Gerüstbock mit zusammenklapp
baren Fiifsen und in der Höhe verstellbarem Quer
balkenträger. F e r d i n a n d  K u n t z e ,  S te n d a l . 

Kl. 67 a. 267208. Schleifsteingestell mit an einem 
Ende scliwingbar befestigtem Wasserkasten. W . 
S c h w a r z ,  L e i p z i g ,  Nikolaistr. 20.

Kl. 82 b. 266 392. Schutzgitter mit Arretierung für
Zentrifugen. L o u i s  B e y e r ,  Z d u n y ,

Kl. 82 b. 267845. Zweiteiliger,mitrotierenderSchutz- 
mantel fiir Schleudermaschinen jeder Art, dessen 
beide Teile mit der Schleuderscheibe fest verbunden 
sind. E. C o l l a t z  & C o .,  B e r l i n .

Kl. 87 c. 267481. Werkzeugheft mit Feststellstiften
für die Werkzeuge und Nut nnd Feder für die 
Schalen. K a r l  B l o m b a c h ,  R o n s d o r f .

Patente.
D e u tsc h la n d .

Kl. 201. 156 761 vom 6. Dezember 1904. F e l t e n  
& G u i l l e a u m  e - L a h m e y e r  w e r k e  A k t . - G e s .  i n 
F r a n k f u r t  a. M. Sicherheitsvorrichtung bei mit 
Hochspannung arbeitenden elektrischen Fahrzeugen.

D ie Erfindung betrifft eine Sicherheitsvorrichtung bei 
mit Hochspannung arbeitenden Bahnen und hat den Zweck, 
die Tür zu dem die Hochspannungsapparate enthaltenden 
Raum zu verriegeln, sobald der Hochspannungsstromab
nehmer an die Leitung angelegt wird. Andererseits soll
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riclitnng an Teigknet- und Misch
maschinen. (Fig. 238.)

Bei der vorliegenden Teigknet- bezw. 
Mischmaschine ist beispielsweise ein 
stehendes Rührwerk angenommen, wel
ches zwecks leichter Entfernung aus 
dem Mischbehälter e mit seiner Dreh
achse a in einem auf- und abbewegba
ren Arm b  drehbar gelagert ist. Die 
Antriebsräder für die Rührwerkachse a 
werden von einem zweckmäßig ebenfalls 
am Arme b befestigten Schutzkasten c 
verdeckt und gesichert. An diesem 
Schutzkasten c ist ein Schutzkorb d be
festigt, welcher die Öffnung des Misch
behälters e verdeckt und abschließt.

Um nun nach dem Ausschalten des 
Antriebes und dem Stillsetzen des Rühr
werkes ein Hineingreifen in den Misch
kessel zu erm öglichen, ohne das 
Rührwerk aus dem Mischbehälter e 
herausheben zu müssen, ist in dem

Fig. 237.

die Verriegelung bei Abheben des Stromab
nehmers wieder gelöst werden. (Fig. 237).

In der Figur bezeichnet's einen Strom
abnehmer bekannter Form, der von dem 
beispielsweise durch Druckluft in einem 
Oylinder vi bewegten K olben an die Fahr
leitung angelegt oder von letzterer abge
zogen werden kann. Vs ist ein Oylinder mit 
Kolben, welcher die Verriegelung der die 
Hochspannungsapparate enthaltenden Räum
lichkeiten bewirkt. In  die von dem Druck
luftbehälter nach den beiden Cylindern yt 
und vs führende Leitung ist ein Ventil va 
eingeschaltet, welches durch einen Elektro
magneten w  beherrscht wird. D ie W ick
lung des Elektromagneten w kann vom 
Führerstand aus erregt werden, und zwar 
zweckmäßig mittels der auf dem Steuerschal
ter selbst befindlichen Kontakte. W ird  der 
Elektromagnet w erregt, so wird der K olben 
im Cylinder v2 so gesteuert, daß die Preß
luft in die beiden Oylinder vi und Vs ein
tritt und hierdurch gleichzeitig die K on
taktstange s angelegt und die Tür des H och 
spannungsraumes verriegelt wird.
Kl. 47 a. 166756  vom 30. Januar 1904.

„ D r a i s w e r k e *  Q-. m.  b.  H.  i n
W  a l d h  o f - M a n n h e i m .  Schutz vor- Fig. 238.



270 Gewerblich-Technischer Ratgeber. 15. Heft

Schutzkorb d eine Tür f  angeordnet, welche von einer 
mit der Ausrückvorrichtung g in Verbindung stehenden 
Riegelstange h während des Betriebes des Rührwerkes

M g. 239 und 240.

gesperrt, d. h. geschlossen gehalten wird. W ird nun das 
Rührwerk durch Verschiebung der Ausriickvorrichtung

abgestellt, so wird gleichzeitig auch die Riegelstange h 
in der Pfeilrichtung verschoben. D ie an den Schutzkorb 
angebrachte Platte i dient hierbei der Riegelstange als 

Führung.
Die Tür f  des Schutzkorbes kann nun ge

öffnet und der Inhalt des Mischbehälters un
gehindert untersucht werden.

Soll darauf das Rührwerk wieder in Be
trieb gesetzt werden, so ist es nur erforderlich, 
den Antrieb g  einzuschalten. Die Riegelstange 
wird hierbei wieder in die dargestellte Lage 
gebracht, schlägt die Tür selbsttätig zu und 
verriegelt sie.
Kl. 45 e. 165625 vom 20. September 1903. 

B l e s s i n g  & V o t t e l e r  i n  R e u t 
l i n g e n .  Ansriick- und Bremsvorrich
tung fiir das Messerrad an Futterschneid- 
niaschinen. (Fig. 239 u. 240.)

Bei bisher bekannten Sicherheitsvorrich
tungen an Futterschneidmaschinen, die ein 
gleichzeitiges Ausrücken und Bremsen der 
Maschine gestatten, wird die lebendige Kraft 
des zu bremsenden Teils dadurch aufgezehrt, 
daß das Bremsband bezw. der Bremsschuh 
durch ein ausgelöstes Gewicht oder durch die 
am Bremshebel wirkende Kraft des Arbeiters 
angezogen bezw. angedrückt wird.

Nach vorliegender Erfindung soll ein 
schnelleres Aufzehren der lebendigen Kraft 
des zu bremsenden Teils und damit ein 
schnelleres Bremsen dadurch bewirkt werden, 
daß ein Teil dieser lebendigen Kraft zum Aus
rücken der Kuppelung verwendet wird.

In eine R ille des Schwungrades greift ein 
Bremsdraht, Bremsband oder dgl. 3, dessen 
eines Ende durch einen Kuppelbügel mit einem 
durch Gewicht belasteten, um Zapfen 7 dreh
baren H ebel 4, der in der Ruhelage mittels 
eines ihn mit einer R olle  untergreifenden Aus- 
lösehebels 8 in ungefähr wagerechter Lage fest
gehalten wird. Das andere Ende des Brems
drahtes 3 ist ebenfalls durch einen Kuppelbügel 
mit dem einen Schenkel eines um Zapfen 13 
drehbaren W inkelhebels 12 verbunden, der 
durch eine Feder in einer bestimmten Lage 
gehalten wird. D er andere Schenkel dieses 
Winkelhebels 12 ist mit einem um Zapfen 17 
drehbaren Gabelhebel 16 verbunden, welcher 
seinerseits mit einer auf der Messerradachse 15 
verschiebbaren Klauenkuppelhälfte 18 verbun
den ist. D ie andere Hälfte 19 dieser K uppe
lung ist an der Antriebriemenscheibe 20 be
festigt.

Im Arbeitszustand, wo beide Kuppelhälften 
ineinandergreifen, hat der Gewichtshebel 4 die 
in Fig. 240 strichpunktiert dargestellte geho
bene Lage. D er Auslösehebel 8 ist über den 
Einlegtrog hinweggeführt, so daß- er vom 

Einleger des zu schneidenden Futters bequem erreicht und 
für den Fall, daß die Hände nicht frei sind, auch mit
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dem Arm bewegt werden kann. Wird der Auslöshebel 
aus der strichpunktierten Lage nach vorn gedrückt, so 
senkt sich seine R olle  und gibt den H ebel 4 frei. D a
durch wird der Bremsdraht gegen das Schwungrad an
gezogen und etwas in der Bewegungsrichtung desselben 
mitgenommen, auf der anderen Seite des Schwungrades 
der H ebel 12 gehoben und mittels des mit diesem ver
bundenen Hebels 16 die Kuppelung 18 ausgerückt. Un
mittelbar nach erfolgtem Heben des Hebels 12 steht 
dieser fest und der durch den Gewichtshebel 4 belastete 
Bremsdraht 3 bremst das Messerrad und stellt es fest.

Nach Auslösen des Hebels 8 erfolgt somit zuerst die 
Auslösung der Kuppelung 18 und hernach die Fest
stellung des Messerrades, was etwa innerhalb ' / i  Um
drehung des letzteren bewirkt wird. Es erfolgt somit 
das Ausrücken und Feststellen der Maschine durch die 
lebendige Kraft des Schwungrades in sehr kurzer Zeit.

«  ' 
Verschiedenes.

Der Arzt in der Fabrikinspektion. In Baden ist 
für das folgende Etatsjahr die Anstellung eines Arztes 
innerhalb des Bereiches der Fabrikinspektion in Aussicht 
genommen. D er Arzt soll nicht nebenamtlich beschäftigt, 
sondern ebenso wie die technisch vorgebildeten Beamten 
Mitglied der Fabrikinspektion werden und den Titel und 
die Funktionen eines Gewerbeinspektora erhalten. Seine 
Aufgaben werden naturgemäß auf gewerbehygienischem 
Gebiet liegen. Die badische Fabrikinspektion, in der der 
Geist Wörishoffers noch immer nachw irkt, und die be
kanntlich bisher allein einen weiblichen Fabrikinspektor 
besitzt, tut damit einen neuen vorbildlichen Schritt vor
wärts auf dem Gebiete der Ausbildung des Arbeiter
schutzes, in dessen Dienst die Fabrikinspektion als w ich
tigstes Glied steht. Hoffentlich folgt dieser Erweiterung 
bald eine weitere Vermehrung des Aufsichtspersonals 
überhaupt, da die jetzt vorhandenen neun Beamten in 
dem industriereichen Lande nicht entfernt in der Lage 
sind, eine Revision aller Betriebe vorzunehmen.

Unfall durch Blitzschlag als Betriebsunfall.
—  Der Entschädigungsanspruch der Hinterbliebenen 
eines Arbeiters, welcher auf freiem Felde beim Kühe
hüten durch einen Blitzschlag getötet worden war, ist 
von der Berufsgenossenschaft und dem Schiedsgericht 
zurückgewiesen, von dem R .V .A . aber anerkannt. Der 
Verunglückte überragte, als er vom Blitz getroffen wurde, 
in nicht unerheblichem Maße seine nächste Umgebung. 
Bildete er hiernach mit seiner Person in einem gewissen 
Umkreise den höchsten Punkt des Geländes, über welchem 
sich das Gewitter entlud, so besteht nach den wissen
schaftlichen Erfahrungen über die Bildung der Blitzbahnen 
und die für ihre Richtung maßgebenden Umstände ein 
ausreichender Grund für die Annahme, daß der Verun
glückte durch seinen Standpunkt während des Gewitters 
der Blitzgefahr in erhöhtem Mäße ausgesetzt war. Da 
er diesen Standpunkt infolge seiner Betriebsbeschäftigung 
innehatte, so sind die Voraussetzungen für das Vorliegen 
eines Betriebsunfalls gegeben. Übrigens ist nach neueren 
Beobachtungen und Erfahrungen der Wissenschaft für

Wetterkunde (vgl. die Gutachten der Prof. Dr. H e r g e s e l l  
und Prof. Dr. A ß m a n n ,  Amtliche Nachrichten des R .V .A . 
1905 S. 290 und 1904 S. 408) die Blitzgefahr für Personen, 
die sich im Freien aufhalten, allgemein größer als für 
Personen, die sich in geschlossenen Räumen befinden, 
und es ist anzunehmen, daß die Blitzrichtung niemals dem 
Zufalle folgt, vielmehr in jedem einzelnen Fall immer da, 
wo der Blitz einschlägt, ein den Blitz anziehender be
sonderer Tatbestand Vorgelegen hat, und daß demgemäß 
die Blitzgefahr gerade an jener Stelle größer gewesen ist 
als an anderen Orten. (Urt. v. 26. Mai 1905.)

K ongrefs fiir Gewerbekrankheiten. In Mailand 
findet Mitte Juni 1906 ein internationaler Kongreß für 
Gewerbekrankheiten statt. Das Programm ist sehr reich
haltig und enthält unter anderem folgende Punkte: Phy
siologische Nachteile der Nachtarbeit; Neurasthenie bei 
Eisenbahnern; Nichttraumatische Gewerbekrankheiten 
des Gehörs; Gewerbekrankheiten der chemischen Betriebe; 
Tuberkulose und Arbeitergesetzgebung; Frauenarbeit 
und Mutterschutz- Anchylostomiasis; A lkohol und Muskel
arbeit; Tabak und Muskelarbeit u. s. w.

£

Sprechsal.
Unfallverhütung an Abrichtmaschinen. Im  weiteren 

Verfolg der Anfrage des Herrn G. E. A . in No. 11 kann 
ich meine Ausführungen in H eft No. 14 S. 255 durch V or
führung einiger Abbildungen über die Folgen von V er
letzungen an der runden Sicherheitswelle — System Car
stens — ergänzen. Die schraffierten Stellen der Zeich
nungen zeigen die entstandenen Verletzungen. (Fig. 241 
bis 244.)

Fall 1. Der Abrichtmaschinist geriet durch Brechen 
eines kleinen Bogens mit der ganzen Hand auf die Welle.
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Folgen : Mittel-, Ring- und Kleinfinger erhielten an den 
bezeichneten Stellen Hautabschürfungen —  der Mann 
konnte weiter arbeiten.

Fall 2. Hand eines Abrichtmaschinisten, dem beim 
Fügen das Brett umkippte, so daß er mit den Spitzen 
der Hand auf die W elle fiel. F olge: unbedeutende 
Fleischverletzung am Mittelfinger, der Mann unterbrach 
seine Arbeit nicht. >

Fall 4. Das Arbeitsstück wurde, vermutlich durch 
eine ästige Stelle zurückgeschlagen, so daß die Hand in 
einem sehr spitzen W inkel an die W elle geriet. Folgen; 
Leichte Fleischverletzung, ohne Beschädigung der Nägel. 
Achttägige Beschränkung der Arbeitsfähigkeit, wobei zu 
bemerken, daß dieser Unfall einem Unternehmer selbst 
zugestoßen ist.

Ich  glaube diese 4 Fälle — es ist beabsichtigt, diese 
Sammlung noch fortzusetzen — sprechen deutlicher als 
es W orte vermöchten für die eminenten Vorteile der 
Oarstens’schen W ellen. In Fall 1 und 4 wären bei den 
alten Vierkantwellen je  3 Finger total zertrümmert worden, 
unbedingt mindestens in Fall 4, wo die Hand in der 
allerschlimmsten Richtung —  parallel zur größten Öffnung 
zwischen Vierkant und Zunge, auf die W elle traf. Das 
Umkippen beim Fügen bedeutet in nahezu allen Fällen

bei den Vierkantwellen den Verlust mindestens eines 
ganzen Fingergliedes.

H offentlich unterzieht auf diese unwiderleglichen E r
gebnisse hin die mehrgenannte Maschinenfabrik ihre 
famose Rechnung — vergl. H eft 10 Seite 175 — einer 
Revision, denn es dürfte ihr doch schwer fallen in den 
vorgeführten Fällen die 20 Millimeter tiefen Verwundungen 
nachzuweisen, die ihrer Meinung nach die Folgen der 
Berührung der Hände auch mit runden W ellen sein müssen.

G u m b a r t,
Ingenieur und technischer Aufsichtsbeamter der 
Bayerischen Holzindustrie-Berufsgenossenschaft.

Fig. 242.
Fall 3. Ursache genau wie bei Fall 2, Folgen genau 

ebenso.

Fig. 243.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Grose-Lichterfelde-W . 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H., Koitzsch.
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Die preufsische Gewerbeinspektion im Jahre 1904.
V on

III A. B e t r i e b s u n f ä l l e  u n d  S c h u t z  
d e r  A r b e i t e r  v o r  G e f a h r e n .

Die Z a h l  der  U n f ä l l e ,  die insgesamt 
zur Anmeldung bei den Gewerbeinspektionen 
gelangte, läßt sich leider nicht ermitteln, da die 
hierzu erforderlichen Angaben in einigen Be
richten fehlen. Vielfach wird auch nicht unter
schieden zwischen den Unfällen in aufsichts
pflichtigen Betrieben und den sonstigen Unfällen. 
Deshalb läßt sich meist nicht einmal für den 
einzelnen Bezirk das Verhältnis der Zahl der 
Unfälle zur Zahl der beschäftigten Arbeiter fest
stellen. Wir müssen uns also mit einigen Bei
spielen begnügen: Auf je 1000 Arbeiter entfielen 
im Regierungsbezirk Düsseldorf 69 Unfälle, im 
Bezirk Arnsberg 67, im Bezirk Schleswig 59, 
im Bezirk Aachen 53 und in den Bezirken 
Münster und Minden je 25 Unfälle.

Die Z a h l  d e r  t ö d l i c h e n  U n f ä l l e  in 
aufsichtspflichtigen Betrieben ist in den meisten 
Bezirken, besonders im industriereichen Westen 
Deutschlands, etwas zurückgegangen. D ie  
l e i c h t e r e n  U n f ä l l e  dagegen steigen im 
allgemeinen noch immer. Von manchen Bericht
erstattern wird diese Erscheinung auf die mit 
dem Aufschwünge der Industrie Hand in Hand 
gehende vermehrte Einstellung ungeübter Arbeits
kräfte und auf die hastigere Arbeitsweise zurück
geführt. Andere Berichterstatter weisen darauf 
hin, daß immer mehr und mehr auch die un
bedeutendsten Verletzungen zur Anmeldung ge
langen. Demgegenüber nimmt der Arnsberger 
Beamte, der über einen Rückgang sämtlicher 
Unfälle berichtet, an, daß in der Unfallstatistik 
seines Bezirks kaum noch Lücken vorhanden

!. O. (Fortsetzung.)

sind und daß auch in Bezug auf die leichten Un
fälle die Zahl der Vorkommnisse sich jetzt mit 
der Zahl der Anzeigen deckt.

Von den für die Unf al l verhütung b e 
deutsamen oder sonstwie bemerkenswerten U n
fäl len seien folgende erwähnt:

D a m p f k e s s e l  u n d  D am pfleitungen. 
Die Benutzung sogenannter R o s t s c h u t z 
f a r b e n  f ü r  den i n n e r e n  A n s t r i c h  v o n  
D a m p f k e s s e l n  hat mehrere schwere Unfälle 
herbeigeführt. Im Liegnitzer Bezirk wurden 
dabei drei Arbeiter getötet. Die Hauptschuld 
an dem Vorgänge trug das zur Verwendung ge
langte Siderosthen, eine teerartige, leicht brenn
bare Anstrichmasse mit etwa 30 °/0 leicht flüch
tigen Kohlenwasserstoffen, sodann auch noch die 
veraltete Kesselkonstruktion, die das Befahren 
und Entlüften des Kessels während des Reinigens 
in hohem Grade erschwerte. Das entstandene 
Gasgemisch entzündete sich mit Explosion an 
der Laterne, tötete zwei im Kessel befindliche 
Arbeiter sofort, während der dritte bei seinen 
heldenmütigen Rettungsversuchen in den Ver
brennungsgasen erstickte. — Im Landespolizei
bezirk Berlin benutzte der Inhaber eines Kessel
reinigungsinstituts einen Innenanstrich, welcher 
etwa 20°/o Rohbenzol enthielt. Seinen Arbeitern 
war die betäubende Wirkung des Mittels und 
seine Feuergefährlichkeit durch Erfahrung be
kannt geworden. Trotzdem benutzte es der Unter
nehmer weiter, bis er beim Nachbessern eines 
im Laufe des Tages angestrichenen Kessels selbst 
betäubt wurde und erstickte. Die Benzol
dämpfe hatten zu viel Luft aus dem Kessel ver
drängt. — Auch die Berichterstatter für Magde
burg und für Wiesbaden warnen auf Grund ihrer
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ungünstigen Erfahrungen vor der Verwendung 
derartiger Mittel.

In dem A s c h e n k a n a l  d e r  D a m p f 
k e s s e l a n l a g e  einer Zuckerfabrik des Merse
burger Bezirks erlitt eia Arbeiter dadurch töd
liche Verbrennungen, daß der oben im Kessel
haus arbeitende Heizer den Aschenschieber der 
Treppenrostfeuerung aufzog, als der Aschen
räumer gerade darunter stand. Der Heizer will 
das vorgeschriebene Signal für das bevorstehende 
Ziehen des Schiebers durch Klopfen an dem 
betreffenden Aschenfalle gegeben haben, doch 
liegt vielleicht ein Irrtum vor. Der Verunglückte 
hat jedenfalls das Signal nicht wahrgenommen. 
Die Aschenfälle dieser Anlage werden gewöhnlich 
durch untergeschobene Aschenwagen ganz aus
gefüllt, zur Zeit des Unfalls war aber der Wagen 
entfernt, und der Verunglückte schaufelte die 
vorbeigefallene Asche aus dem Aschenfalle fort. 
Dieser keineswegs vereinzelt dastehende Unfall 
weist darauf hin, wie nötig es ist, daß bei allen 
größeren Treppenrostfeuerungen mit unterirdisch 
liegendem Aschenräumkanale, wo die Räumung 
durch besondere Arbeiter erfolgt, ein von dem 
Aschenkanal aus zu gebendes, in die Augen 
fallendes Warnungssignal eingerichtet wird, das 
dem Heizer deutlich anzeigt, in welchem Aschen
falle gearbeitet wird. Ferner ist nötig, daß die 
Aschenfälle, wenn es die örtlichen Verhältnisse 
irgend gestatten, durch eiserne Türen von dem 
Hauptkanal abgesperrt werden, da die beim 
Ziehen der Aschenschieber herausfallende Glut 
und zurückschlagende Flammen sehr häutig bis 
in den Hauptkanal Vordringen und den Arbeitern 
gefährlich werden können. Daß der Aschen
kanal stets mindestens zwei Ausgänge besitzen 
muß, um im Fall unvorhergesehener Gefahr ein 
Entkommen zu ermöglichen, ist eine weitere 
unerläßliche Forderung im Interesse der Sicher
heit der Arbeiter.

In einer Spinnerei im Liegnitzer Bezirk 
sollte der erst am vorhergehenden Tage außer 
Betrieb gesetzte D a m p f k e s s e l  g e r e i n i g t  
werden. Z u r  B e l e u c h t u n g  d e s  K e s s e l 
i n n e r  n dienten fünf mit Schutzkörben ver
sehene e l e k t r i s c h e  G l ü h l a m p e n .  Die 
Spannung des zur Verwendung gelangenden 
Wechselstroms betrug an den Verbrauchsstellen 
nach Umformung 120 Volt. Die Arbeiter waren 
wegen der im Kessel herrschenden hohen Tempe

ratur genötigt, wiederholt Pausen zu machen. 
Kurz nach einer solchen fiel ein auf einem 
Flammrohr sitzender Arbeiter, der einen Be
leuchtungskörper in den Händen hielt, plötzlich 
nach vorn über und war sofort tot. Es wurde 
festgestellt, daß an der Fassung der Glühlampe, 
welche der Getötete gehalten hatte, der Porzellan
Isolierring fehlte. Der Strom konnte daher auf 
die sonst stromlosen Metallteile der Fassung und 
auf den Getöteten, welcher sie berührte, über
gehen. Die tödliche Wirkung des Wechsel
stroms von 120 Volt Spannung ist jedenfalls 
dem Umstande zuzuschreiben, daß die Arbeit 
wegen der hohen Temperatur sehr anstrengend, 
der Körper des Getöteten mit Schweiß bedeckt 
und die Kleidung vollständig durchnäßt war. 
Der Verunglückte war 43 Jahre alt, regelmäßig 
gebaut und mit kräftiger Muskulatur versehen. 
Auf der Brust befanden sich mehrere Brand
wunden. Ob der Tote einen Herzfehler gehabt 
hatte, ist bei der gerichtlichen Leichenschau 
nicht festgestellt worden.

Durch P l a t z e n  e i n e s  D a m p f r o h r s  
kam ein Kesselwärter, der oben auf dem Kessel 
zu tun hatte, zu Tode. Er wurde am schnellen 
Entkommen verhindert durch drei etwa 0,(5 m 
hohe Dampfrohre, die er übersteigen mußte. 
Es erscheint daher zweckmäßig, alle auf oder 
über Kesseln liegenden Dampfrohre mit leicht 
begehbaren Übergängen zu versehen oder sie 
zunächst senkrecht hoch zu führen und erst in 
solcher Höhe seitwärts abzuzweigen, daß ein 
Mann bequem darunter hergehen kann. — Auch 
aus anderen Bezirken wird über schwere Un
fälle durch Platzen von Bohren, Beißen von 
Flanschen und dergleichen berichtet. —

K r a f t m a s c h i n e n .  Beim I n g a n g 
s e t z e n  v o n  D a m p f m a s c h i n e n  ereigneten 
sich mehrere schwere Unfälle dadurch, daß die 
Maschinenwärter die Kurbeln bei geöffneten 
Dampfventilen über den toten Punkt drehen 
wollten. Beim plötzüchen Anlaufen der Ma
schinen wurden zwei Maschinenwärter vom Hebel 
der Andrehvorrichtung erschlagen, ein dritter 
durch die zum Drehen des Schwungrades be
nutzte Brechstange schwer verletzt. —  Ein 
weiterer tödlicher Unfall erfolgte beim Andrehen 
d e s  S c h w u n g r a d e s  e i n e r  D a m p f 
m a s c h i n e  in folgender W eise: Der Stift, 
auf dem die Andrehklinke ruhte, brach ab, und
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letztere fiel umgekehrt in den Zahnkranz des 
Schwungrads. Dadurch wurde die ganze An
drehvorrichtung abgerissen, der Hebel zurück
geschleudert und der Maschinist erschlagen. 
Wäre die Andrehklinke mehr gebogen gewesen, 
so daß sie auf dem Zahnkranz schleifen konnte, 
anstatt einzugreifen, so hätte das Unglück nicht 
Vorkommen können. Anderseits traf auch den 
Maschinisten insofern ein Verschulden, als er 
die Cylinderhähne nicht geöffnet hatte, so daß 
das Schwungrad durch die komprimierte Luft 
in größere Bewegung kam, und die Andrehklinke 
in ihrer verkehrten Lage einen um so größeren 
Widerstand fand. Zur Verhütung ähnlicher 
Vorkommnisse sind die erforderlichen Kon
struktionsänderungen der Andrehvorrichtung ver
anlaßt.— Uber Unfälle beim A n d r e h e n  v o n  
G a s m o t o r e n  mit der Hand wird aus mehreren 
Bezirken berichtet. Einige Berichterstatter halten 
es deshalb an der Zeit, endlich Andrehvor
richtungen oder wenigstens das Verkleiden der 
Speichen allgemein vorzuschreiben. Der Bres
lauer Aufsichtsbeamte teilt aber mit, daß der 
Maschinenmeister einer Buchdruckerei von der 
S i c h e r h e i t s k u r b e l  d e s  G a s m o t o r s ,  
deren Einführung sich die Gewerbeaufsichts
beamten in den Vorjahren gerade haben ange
legen sein lassen, durch Bruch eines Konstruk
tionsteils bei plötzlichem Rückschläge des Motors 
erschlagen worden ist. Auch im Kölner Bericht 
wird erwähnt, daß sich beim Anlassen eines mit 
einer derartigen Kurbel versehenen Motors ein 
Todesfall ereignet habe.

G e t r i e b  e u n d  K r  af  t l e i t u n  ge  n. Uber 
zahlreiche schwere, meist tödliche Unfälle beim 
A u f l e g e n  von R i e m e n ,  beim S c h m i e r e n  
v o n  T r a n s m i s s i o n e n ,  beim A usbessern  
v o n  R i e m e n  bei laufender Welle und dergl. 
wird aus vielen Bezirken berichtet. Es wird 
darnach von vielen Seiten noch immer verkannt, 
daß auch die Berührung ganz glatter Wellen 
oder Wellenstümpfe mit den Kleidern in hohem 
Grade gefährlich ist. Im Arnsberger Bezirk 
geriet ein geübter Arbeiter beim Abwerfen eines 
in Hüfthöhe laufenden 100 mm breiten Riemens 
mit dem Arme zwischen Riemen und Scheibe. 
Auf seinen Schrei wurde die im selben Raume 
befindliche Wellenkupplung sofort ausgerückt; 
bis zum Stillstände der Welle fand er an der 
um die Transmissionswelle auf Veranlassung des

Gewerbeinspektors angebrachten Schutzhülse 
einen Halt. So kam er mit einer leichten 
Quetschung davon, während beim Pehlen der 
Ausrückkuppelung oder der Wellenschutzvor
richtung der Unfall voraussichtlich schwere 
Polgen gehabt hätte.

E l e k t r i s c h e  L e i t u n g e n .  Die Zahl dev 
Unfälle durch Elektrizität ist trotz der steten 
Zunahme elektrischer Betriebe nach den Beob
achtungen der Berichterstatter für Berlin, Düssel
dorf und Arnsberg verhältnismäßig niedrig. Der 
Berliner Beamte weist darauf hin, daß der einzige 
tödliche Unfall, der sich im Landespolizeibezirk 
Berlin zugetragen hat, gegenüber der Zahl von
12 933 elektrischen Motoren (mit 46 791 Pferde
stärken), von denen etwa die Hälfte in gewerb
lichen Betrieben benutzt wird, kaum in Betracht 
kommen kann. Außerdem sind in Berlin 28 
leichte Unfälle an elektrischen Leitungen ge
meldet werden, welche meist in Verbrennungen 
bestanden. Im Regierungsbezirk Düsseldorf 
wurden 48 Unfälle, darunter 2, die den sofortigen 
Tod zur Folge hatten, durch den elektrischen 
Strom verursacht. Die meisten Unfälle waren 
leichter Natur und bestanden in ihrer über
wiegenden Mehrzahl in Verbrennungen der Hände 
oder des Gesichts, welche sich die Betreffenden 
beim Ein- und Ausschalten des Stroms zugezogen 
hatten. Die Ursache lag häufig in der Benutzung 
f e h l e r h a f t e r  o d e r  u n z w e c k m ä ß i g  
g e b a u t e r  A u s s c h a l t e r ,  auf deren Ab
änderung oder Beseitigung daher in vielen Fällen 
hingewirkt werden mußte. Im Regierungsbezirk 
Köln hat der elektrische Strom einen Todesfall 
und sieben leichte Verletzungen verursacht. 
Andere Berichterstatter machen keine Zahlen
angaben, sondern beschreiben nur einzelne 
s c h w e r e  U n f ä l l e .  Hiervon seien folgende 
erwähnt: Ein Monteur, der in dem Trans
formatorenhaus einer mit 10000 Volt arbeitenden 
H o c h s p a n n u n g s l e i t u n g  Sicherungen 
einsetzen wollte, ohne vorschriftsmäßig die Leitung 
vorher ausgeschaltet zu haben, wurde getötet.
—  Beim Reinigen der Schalttafel in einer Um
formstation kam ein Arbeiter mit der blanken 
H o c h s p a n n u n g s l e i t u n g  in Berührung und 
wurde sofort getötet. Die Schalttafel, welche 
dem Bahnbetriebe dient, wurde mit Einstellung 
des Bahnbetriebes regelmäßig außer Strom ge
setzt, mit Ausnahme eines Kabels, das beson
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ders gekennzeichnet war. Uber dem blanken 
Teile des Kabels fehlte die in § 4 b der Sicher
heitsvorschriften des Verbandes Deutscher Elek
trotechniker vorgeschriebene Umhüllung. — Zwei 
Todesfälle ereigneten sich an elektrisch betrie
benen L a u f k r a n e n .  In dem einen Falle 
wurde ein Kranführer getötet, als er mit der 
einen Hand die zum Betriebe des Kraus die
nende Hochspannungsleitung und mit der än
dern die Eisenkonstruktion des Krans berührte. 
Die Leitung war im Arbeitsbereiche des Führers 
ringsum verkleidet und nur durch eine wag
halsige Kletterei zu erreichen. Der zweite Fall 
betraf einen Kranführer, der sich, entgegen der 
mit seinem Mitarbeiter getroffenen Verabredung, 
während dieser sich zum Wiedereinschalten des 
Stroms fortbegeben hatte, ohne ersichtlichen 
Grund an den Kontakten zu schaffen machte. 
Beim Einschalten des Stroms wurde er sofort 
getötet. — Die Veraukerungsdräbte der Masten 
einer H o c h s p a n n u n g s l e i t u n g  waren fahr
lässigerweise o b e r h a l b  der Stromführung 
befestigt. Ein solcher Draht riß an seinem un
teren Ende, so daß er, an den blanken Leitungs
drähten anliegend, pendelnd herunterhing. Ein 
Kind, das durch Berührung des Drahtes Erd
schluß herstellte, wurde auf der Stelle getötet.
—  Ein t r a g b a r e r  e l e k t r i s c h e r  B o h r 
a p p a r a t  hat einen Todesfall herbeigeführt. 
Der Apparat war nach Art einer Brustleier von 
dem Arbeiter vor die Brust zu setzen; Elektro
motor und Bäderwerk befanden sich iu einem 
gußeisernen Gehäuse, das an zwei einander 
gegenüberliegenden Seiten hölzerne durch ei
serne Bügel befestigte Handgriffe, an zwei än
dern ebenfalls gegenüberliegenden Seiten eiserne 
Bohrenden hatte, die auch als Handgriffe be
nutzt werden konnten. Der Apparat wurde 
mit 210 V o l t  D r e h s t r o m  betrieben. Der 
Arbeiter hatte beim Bohren die Bohrenden 
gefaßt; er bekam plötzlich einen Schlag und 
sank tot zu Boden. Die Untersuchung ergab, 
daß eine Stelle der 3 Zuleitungsdrähte, an der 
die Isolation durchgescheuert war, gerade mit 
dem zu bohrenden Träger, der auf Holzunter
lagen ruhte, in Berührung gekommen war, so 
daß der Strom durch den Träger und den Bohr
apparat in den Arbeiter geleitet wurde. Un
glücklicherweise war gerade zu derselben Zeit 
bei einem von derselben Stromquelle gespeisten

Kran an einer der beiden anderen Leitungeil 
Erdschluß entstanden, so daß der Verunglückte 
den ganzen Strom erhielt. Die Weiterbenut
zung des Apparats wurde nur unter folgenden 
Bedingungen gestattet: Sämtliche Hahngriffe
müssen in zuverlässiger Weise gegen das Ge
häuse isoliert sein; die Bohre sowie das Ge
häuse müssen mit isolierendem Stoff überzogen 
werden; die Leitungsschnur muß iu ihrer gan
zen Länge in einen geerdeten Metallschlauch 
eingeschlossen und mit dem Gehäuse durch eine 
Verschraubung verbunden werden ; in die Lei
tungen müssen Isolationsmesser eingeschaltet 
werden; die zu bearbeitenden Stücke müssen 
gut leitende Verbindung mit der Erde besitzen. 
Die Lieferantin des Apparats hat sich nach 
längeren Verhandlungen zu den geforderten Än
derungen des Apparats bereit erklärt. — Durch 
unabsichtliche Berührung der stromführenden 
Teile eines D r e h s t r o m a p p a r a t s  (190 V olt) 
wurde . ein Arbeiter getötet. Die erschreckten 
Mitarbeiter hatten leider vergessen, Wiederbe
lebungsversuche anzustellen. —  In der Schlosserei 
eines Walzwerkes wollte ein Junge Wasser aus 
einem Zapfhahn entnehmen und berührte dabei 
versehentlich einen in Kopfhöhe befindlichen 
3poligen W  e c h s e l s t r o m - A u s s c h a l t e r .  
Der Junge wurde durch den Strom von 170 
V o l t  sofort getötet, da er auf dem nassen Erd
boden stand, und da Erdschluß vorhanden war. 
Der Schalter wurde höher gelegt und wie alle 
übrigen eingekapselt. —  Uber einen weiteren 
Todesfall durch W e c h s e l s t r o m  v o n  120 
V o l t  Spannung ist oben unter „Dampfkessel“ 
berichtet.

H e b e z e u g e .  Allein in den B e r l i n e r  
F ab ri  k e n verursachten die F a h r s t ü h l e  64 
U n f ä l l e ,  von denen 5 den Tod der Verletzten 
und 8 deren schwere Schädigung zur Folge hatten. 
Die tödlichen Verletzungen sind sämtlich durch 
vorschriftswidrige Benutzung und mangelhafte 
Beaufsichtigung der Fahrstühle entstanden. Zwei 
Arbeitern wurden die Halswirbel gebrochen. Der 
eine stieg auf einer Leiter bis zur Höhe des 
Schutzgitters und beugte sich über dieses in die 
gitterförmige Umschließung des Fahrschachts 
hinein, um eine Ausbesserung auszuführen; der 
andere fuhr auf einem nicht für Personenverkehr 
bestimmten Lastenaufzug in die Höhe und beugte 
sich durch das Gitterwerk des Fahrschachtes in
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die Bahn eines zweiten Fahrkorbs hinein, wel
cher mit dem von ihm benutzten verbunden war 
und ihn mit Sicherheit treffen mußte. In 2 
anderen Fabriken hatten Arbeiter die Fahr
schachttüren, nachdem sie die Sicherheitseinrich
tungen unwirksam gemacht hatten, in mehreren 
Stockwerken geöffnet, um durch den Schacht 
Bretter transportieren zu können. Durch eine 
dieser Türen stürzte in dem einen Fall ein frem
der Mann ab, welcher glaubte, in die daneben 
gelegene Werkstatt zu treten. In dem anderen 
stürzte einer der Arbeiter selbst in den Fahr
schacht. Ein Führer endlich trat durch eine 
Fahrschaclittür, welche sich öffnen ließ, ohne 
daß der Fahrkorb dahinterstand, weil der selbst
tätige Verschluß in Unordnung war. Der Führer 
wußte seit längerer Zeit um den Mangel und 
hatte ihn doch nicht beseitigt. Auch ein großer 
Teil der Unfälle, welche mit schweren Ver
letzungen endeten, ist durch mangelhafte Auf
sicht und damit zusammenhängende mißbräuch
liche Benutzung der Fahrstühle entstanden. Diese 
sowie eine sträfliche Unkenntnis der Führer ist 
durch die Berliner Gewerbeinspektoren oft fest
gestellt worden. Das Polizeipräsidium hat des
halb im Laufe des Jahres verschärfte Vor
schriften über Ausbildung und Anstellung der 
Führer und eine genaue Anweisung für diese 
erlassen. — Im Breslauer Bezirk wurde der 
Tod eines Fahrstuhlführers mittelbar dadurch 
veranlaßt, daß ein P e r s o n e n a u f z u g ,  nach
dem ihm 4 Personen entstiegen waren, sich von 
s e l b s t  in B e w e g u n g  setzte. Nach Angabe 
des mit der Prüfung der Aufzüge in Breslau 
beauftragten Beamten soll dieser, wie jeder Auf
zug, dessen Steuerung nur durch einen Sperr- 
magnet festgehalten wird, dazu neigen, sich von 
selbst in Bewegung zu setzen. Die Behauptung 
hat noch nicht nachgeprüft werden können. 
Sollte sie sich als richtig heraussteilen, so wird 
man Ursache haben, derartigen Konstruktionen 
Mißtrauen entgegenzubringen. Bei dem Betriebe 
von Aufzügen fanden außerdem noch 4 Personen 
im Breslauer Bezirk den Tod und 12 Personen 
wurden dort erheblich verletzt. —  Auch einige 
andere Berichterstatter erwähnen schwere Un
fälle an Aufzügen und Fahrstühlen, die ihren 
Grund zum Teil in der Nichtbeachtung der für 
diese Anlagen bestehenden Vorschriften, zum 
Teil in groben Fahrlässigkeiten der Bedienungs

mannschaft hatten. Der Beamte für Oppeln 
hebt jedoch hervor, daß die g ü n s t i g e  E i n 
w i r k u n g  der  P o l i z e i v e r o r d n u n g  betr. 
die Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen 
trotz mancher Unfälle nicht verkannt werden 
könne. —

Ein Unfall, der den Tod zweier nicht zu 
den Arbeitern des Betriebs gehörenden Personen 
nach sich zog, erfolgte durch das Umstürzen 
e i n e s  fahrbaren L a s t e n k r a n s ;  er ist auf 
Fehlen der Querverbindungen zwischen den 
Schienenträgern zurückzuführen. — Nach einer 
Reparatur stürzte ein wieder in Betrieb genom
mener D a m p f k r a n  um und erschlug den 
Maschinisten, der es versäumt hatte, in der 
nötigen Weise für die Standsicherheit des Krans 
zu sorgen. —-

A r b e i t s m a s c h i n e n .  An einer A m 
m o n i a k e i s m a s c h i n e  explodierte bei Inbe
triebsetzung der Dampfmaschine der K o m 
p r e s s o r ,  weil vergessen war, das Ventil nach 
der Druckleitung zu öffnen. Der im Maschinen
raum befindliche Arbeiter kam dabei zu Tode. 
Es fehlten Einrichtungen zur Verhütung von 
Drucküberlastungen am Kompressor. — In einer 
G a s a n s t a l t  fiel ein Arbeiter in den zu ebener 
Erde mündenden, ungenügend geschützten Füll
trichter eines K o k s b r e c h e r s ,  von dessen 
Walzen er zermalmt wurde. — In einer Mosaik
plattenfabrik wurde ein Arbeiter von dem Teller 
eines K  o 11 e r ganges  erfaßt und mitgenommen. 
Hierbei wurde ihm der Kopf und der Brust
korb eingedrückt. — Durch den Bruch einer 
Z e n t r i f u g e  wurde ein Mann getötet, ein 
zweiter schwer verletzt. Die Zerstörung war von 
einem Riß in der Trommel ausgegangen. — Durch 
die Druckwalzen der R o t a t i o n s p r e s s e n  
wurden in e i n e r  Druckerei 13 Arbeiter ver
letzt; dies geschah namentlich bei dem W ech
seln der Papierrolle, welches alle halben Stunden 
wiederkehrt, und dem Einführen des Papiers in 
die Druckwalzen, trotzdem diese dabei mit der 
Hand gedreht wurden. — An P r e s s e n  u nd  
S t a n z e n  zählte allein e i n e  Gewerbeinspek
tion 87 zum Teil schwere Quetschungen der 
Hände. Der Berichterstatter bemerkt dazu, daß 
jedoch in der Einführung von Schutzvorkehrungen, 
von denen für die meisten Fälle brauchbare Bau
arten bekannt sind, gute Fortschritte gemacht 
werden. — Drei jugendliche Arbeiter des Arns-
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berger Bezirks haben Handverletzungen an 
F l e i s c h w ö l f  en davongetragen, obwohl die 
Trichteröffnungen nicht mehr als 65 bis 70 mm 
Weite hatten, was bisher als genügende Sicher
heit angesehen worden ist. Die Unfälle zeigen, 
daß diese Annahme für die schmalen Hände 
jugendlicher Arbeiter nicht zutrifft. In zwei 
Fällen ist daher die Beschäftigung der jugend
lichen Arbeiter an den Maschinen eingestellt 
worden. — Durch Zerspringen von Sc hmi r ge l 
schei ben sind mehrere Arbeiter getötet bezw. 
schwer verletzt worden. In einem Falle trug 
die Schuld an dem unglücklichen Ausgang der 
Umstand, daß die Schutzhaube aus G ußeisen 
bestand. In einem ändern Falle zersprang der 
Stein in drei Teile, und diese rissen die 5 mm 
starke Wellblechschutzhaube ab. Die Befestigung 
des Steins war ordnungsmäßig, Schlagproben 
zeigten eine große Widerstandsfähigkeit, die Um
drehungszahlen waren unterhalb der vom Liefe
ranten angegebenen geblieben und entsprachen 
den bisherigen Erfahrungen. Es ist unaufgeklärt, 
ob ein Materialfehler oder nicht genügend gleich
mäßiges Material die Ursache des Berstens ge
wesen sind. Der Umstand aber, daß in dem
selben Werk innerhalb Jahresfrist etwa vier 
Schmirgelsteine gesprungen sind, läßt darauf 
schließen, daß die angegebenen höchsten Um
drehungszahlen für die künstlichen Steine nicht als 
unbedingt zuverlässiger Sicherheitsmaßstab an
gesehen werden können. Bemerkenswert aber 
ist vor allem, daß die Wellblechschutzvorrichtung 
der Explosion nicht widerstanden hat, was haupt
sächlich auf einseitige und zu schwache Ver
ankerung zurückzuführen ist; die 16 mm star
ken Befestigungsbolzen sind glatt abgeschert 
worden. Bei einer anderen Sclimiergelstein- 
explosion in einer Tempergießerei sind die Stücke 
des Steins von dem einfachen nicht gewellten 
und nieht federnden schmiedeisernen Schutz
bügel, der indessen beiderseitig gut verankert 
war, abgeprallt und zur Erde gefallen, wobei 
der Schleifer nur leicht verletzt wurde. — In 
einer Schneidemühle versuchte ein Arbeiter den 
schlecht im Vorschubwagen des V e r t i k a l 
g a t t e r s  befestigten und schlagenden Stamm 
mit seinem Körpergewicht niederzudrücken; er 
wurde gegen das Gattergestell geschleudert, 
gleichzeitig brach die obere Druckwalze und das 
infolgedessen herumschlagende Druckgewicht traf

ihn so an den Kopf, daß er bald darauf starb.
— Durch das abfliegende Messer eines neuen 
zur Probe laufenden Abplattkopfes einer F ra is 
m a s c h i n e  wurde ein Tischler getötet. Das 
Messer hatte einen hinten offenen Schlitz zur 
Aufnahme der Befestigungsschraube, und da
durch konnte das Unglück entstehen. Es em
pfiehlt sich, derartige Messer nur mit ge
schlossenem Schlitze zuzulassen. — Infolge 
fehlerhafter Einstellung des Spaltkeils einer 
K r e i s s ä g e  wurde ein Holz von den Zähnen 
der Säge erfaßt und dem Arbeiter gegen den 
Unterleib geschleudert, so daß er bald darauf 
starb. Der Spaltkeil war zu weit ab vom Säge
blatt und der Arbeiter trug keine gepolsterte 
Schürze. — Durch herausfliegende S c h ü t z e n  
der schnelllaufenden W  e b s t ü h l e  kamen im 
Regierungsbezirk Frankfurt a. 0 . 40 Unfälle vor, 
von denen 31 den eigenen Weber betrafen. 
Zwei Webereibesitzer legten gegen eine poli
zeiliche Verfügung, welche von ihnen die An
bringung von Schützenfängern an der Lade des 
Webstuhles verlangte, Beschwerde ein. Diese 
wurde aber vom Handelsminister, nach örtlicher 
Prüfung durch eine Kommission, zurückgewiesen. 
Sämtliche Fabrikantenvereine erklärten später, 
auf ihre Mitglieder dahin einwirken zu wollen, 
daß bis zum 1. Oktober 1905 an allen W eb
stühlen der Tuchindustrie, die mehr als 65 Schuß 
in der Minute machen, Schützenfänger ange
bracht würden. —

E x p l o s i o n e n  u n d  B r ä n d e .  Im 
Laboratorium einer D y n a m i t f a b r i k  war ein 
Arbeiter mit dem Pressen von Sprengstoffen 
mittels einer gewöhnlichen S p i n d e l p r e s s e  
beschäftigt, wobei keinerlei Schutzmaßregeln ge
troffen waren. Der Sprengstoff explodierte, und 
Teile der zerschmetterten Presse verletzten den 
Arbeiter so schwer, daß ihm ein Bein amputiert 
werden mußte. Die Presse wird nunmehr in 
einem besonderen Raume aufgestellt werden und 
ihren Antrieb von außen erhalten. —  ln einer 
anderen D y n a m i t f a b r i k  fand eine Explosion 
des D e n i t r i e r a p p a r a t e s  statt, durch die 
ein Arbeiter getötet wurde. Die Explosion ist 
darauf zurückzuführen, daß ein und dasselbe 
Montejus sowohl zur Einführung der ungereinigten 
Abfallsäure in die Nachscheidebottiche als auch 
zur Überführung der gereinigten Säure in die 
Denitrierung benutzt wurde. Dabei ist die An-
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Sammlung von etwas Sprengöl im Montejus un
vermeidlich. Das Sprengöl muß dann bei der 
Benutzung des Montejus zur Überführung der 
gereinigten Säure in die Denitrierung mit heraus
gedrückt worden sein und wurde wahrscheinlich 
durch die Reibung, welche beim Offnen des zum 
Ablassen der Säure in den Denitrifikator 
dienenden Tonhahnes entstand, zur Explosion 
gebracht. Es wurde noch ein zweites Montejus 
aufgestellt, so daß jetzt ungereinigte und ge
reinigte Abfallsäure völlig voneinander getrennt 
gehalten werden können. Die Schmierung der 
Hähne erfolgt durch Vaseline. —  Im Bezirk 
Breslau fielen der Explosion der Abteilung einer 
P u l v e r f a b r i k ,  die dabei vollständig zerstört 
wurde, acht Arbeiter zum Opfer. Die Ursache 
der Explosion hat bei der totalen Zerstörung 
des Werkes, und da diejenigen, welche allein 
hätten Auskunft geben können, den Tod ge
funden haben, nicht aufgeklärt werden können.
—  Ein explosionsartiger Brand entstand in der 
zweistöckigen Z u m i s c h p u l v e r a n l a g e  einer 
Sprengstofffabrik, wahrscheinlich durch Ent
zündung von Staub in einer Kugelmühle. Das 
Feuer verbreitete sich so schnell, daß zwei im 
Erdgeschosse tätige Arbeiter nicht mehr ins 
Freie gelangen konnten und verbrannten. Den 
drei in den oberen Räumen beschäftigten Ar
beitern gelang es, sich zu retten. Das durch 
Feuer zerstörte zweistöckige Gebäude ist ein
stöckig wieder aufgeführt. Jeder einzelne Ar
beitsraum ist jetzt durch eine Brandmauer von 
den benachbarten Arbeitsräumen getrennt worden. 
Um es den Arbeitern zu ermöglichen, bei dem 
Ausbruch eines Brandes sofort ins Freie zu ge
langen, ist jeder Arbeitsraum nach zwei Seiten 
hin mit ausreichend großen, nach außen auf
schlagenden und leicht zu öffnenden Türen ver
sehen worden. Sämtliche Fenster sind gleich
falls zum Offnen eingerichtet Die Arbeits
maschinen sind, soweit es angängig war, in der 
Mitte der Arbeitsräume aufgestellt, und die 
Triebwellen sind ebenfalls tunlichst in die Mitte 
der Arbeitsräume verlegt. Die Triebwellen haben 
in den Zwischenwänden Stopfbüchsenlager er
halten, damit die Verbreitung des Feuers von 
einem Arbeitsraum in den ändern verhindert 
wird. —

Der Betriebsleiter eines S t e i n b r u c h s  
wurde von der Strafkammer zu 100 M. Geld

strafe eventuell 20 Tagen Gefängnis und in die 
Kosten des Verfahrens verurteilt, weil er einen 
Arbeiter ein mit P e t r o k l a s t i t  gefülltes Bohr
loch, das bei einer Zündung versagt hatte, im 
Vertrauen auf die von dem Lieferanten ange
priesene, angeblich vollständige Ungefährlichkeit 
dieses „Sicherheitssprengstoffs“ zuerst mit einem 
eisernen Kratzer, dann mit einem Stahlbohrer 
hatte ausbohren lassen. Sowie der letztere 
verwandt wurde, explodierte der „Sicherheits
sprengstoff“ und verbrannte den Arbeiter erheb
lich an den Armen und am Kopfe. —  Ein Un
fall, der glücklicherweise ohne schwere Folgen 
blieb, ereignete sich bei Versuchen mit einem 
neuen S p r e n g s t o f f  C h e d d i t ,  die von dem 
Reisenden der betreffenden Sprengstofffabrik 
selbst ausgeführt wurden. Während des Ladens 
explodierte eine Patrone wahrscheinlich durch 
übermäßig starkes Hineinstoßen in das Bohr
loch, wodurch der Reisende und ein Arbeiter 
verletzt wurden. Zum Glück explodierten sechzehn 
andere bereits im Bohrloche befindlichen Patronen 
nicht mit, sonst wären die in unmittelbarer Nähe 
stehenden Arbeiter wohl kaum mit dem Leben 
davongekommen. Gegen den Reisenden ist An
klage wegen fahrlässiger Körperverletzungerhoben. 
Demgegenüber hebt ein anderer Bericht hervor, 
daßVersuche mit dem neuen Sprengstoff Cheddi t  
recht befriedigende Ergebnisse hatten. — Einer 
Berliner Heimarbeiterin waren von einem aus
wärtigen Fabrikanten 5 Gramm K n a l l 
q u e c k s i l b e r  zur Herstellung sogen. Kriegs
bilder in die Wohnung gegeben worden. Der 
sehr gefährliche Stoff explodierte bei der Arbeit 
und raubte der Frau das Licht beider Augen. 
Strafantrag ist gestellt. Eine weitere Herstellung 
derartiger gefährlicher Gegenstände in der Heim
industrie wurde nicht ermittelt. —

In einem Schlossereibetriebe wurde der Sohn 
der Inhaberin durch die Explosion eines A c e 
t y l e n a p p a r a t s  getötet, als er nach dem 
Reinigen des Entwickelungsapparats durch Nach
leuchten mit einem Streichholze feststellen wollte, 
ob der Apparat gesäubert sei. -— Der Meister 
einer Ofenfabrik mit A c e t y l e n b e l e u c h t u n g  
betrat den Gasentwicklerraum mit brennender 
Lampe. Eine Acetylenexplosion und schwere 
Verbrennungen des Meisters waren die Folgen 
seines Leichtsinns. —

Eine heftige G a s e x p l o s i o n ,  bei welcher
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das Gebäude zum Teil zerstört und der Betriebs
inspektor sowie der Kesselwärter erheblich ver
letzt wurden, erfolgte im Maschinenraum einer 
G a s a n s t a l t .  In diesem Raume waren zwei 
mit Dampf betriebene Exhaustoren, ein Umlauf
regler und ein Teerabscheider aufgestellt. Wahr
scheinlich ist infolge von Naphtalinverstopfung 
der Gasdruck in einem Teile der Leitung un
gewöhnlich gestiegen und der Tauchverschluß 
eines unter dem Fußboden des Maschiuenraumes 
aufgestellten Syphons durchbrochen worden. 
Das Gemisch von Gas und Luft entzündete sich 
beim Offnen einer in das Kesselhaus führenden 
Tür an einer dort befindlichen Gasflamme. Diese 
Tür war bei Anlage des schon älteren Werks 
für zulässig erachtet worden. Sie ist jetzt be
seitigt ; ferner sind alle Y  orrichtungen mit 
Flüssigkeitsabschluß nach außen verlegt oder 
direkt ins Freie entlüftet worden. — Aus ähn
licher Ursache fand in einem anderen G a s 
w e r k e  eine E x p l o s i o n  statt, glücklicher
weise ohne Menschen zu verletzen, jedoch mit 
großem Materialschaden. Wahrscheinlich infolge 
von Sturm hatte sich die Glocke des Teleskop
gasbehälters festgesetzt, wodurch der Druck so 
groß wurde, daß Gas aus den Reinigern gepreßt 
wurde, welches sich außerhalb des Gebäudes 
entzündete. Nunmehr ist zwischen Skrubber und 
Reinigern ein S i c h e r h e i t s w a s s e r v e r -  
s c h 1 xi ß eingeschaltet, der einen zu hohen Druck 
in den Reinigern nicht zuläßt.*) — Bemerkens
wert erscheint ferner die E x p l o s i o n  e i n e s  
R e t o r t e n o f e n s  in einer Gasanstalt. Yon 
zwei nebeneinander liegenden Öfen stand der 
eine schon seit längerer Zeit kalt. Jedenfalls 
hat der Schieber im Produktionsrohre nicht 
völlig dicht geschlossen, so daß das Gas in den 
kalten Retortenofen und weiter durch Poren 
und Sprünge in den Feuerraum gelangen konnte. 
Das Gasgemisch ist dann vermutlich durch einen 
Mauerriß mit der Feuerung des brennenden 
Ofens in Verbindung gekommen und rückwärts 
explodiert. Menschen wurden nicht verletzt. 
Der Materialschaden betrug ungefähr 5000 M. — 

Durch eine H o c h o f e n e x p l o s i o n  trugen 
vier Arbeiter tödliche und ein fünfter schwere 
Verbrennungen davon. Der Hochofen hatte ge
hangen, und beim Niedergehen der Beschickung 
war ein Teil davon ausgeworfen worden, wobei

*) Siehe Zeitschrift Konkordia, 1903, Seite 125.

mehrere große Stücke in die Abschlußrinne der 
Gichtglocke geraten waren und deren Schluß ver
hinderten. Nachdem ein Abstich erfolgt und 
einige Male, so gut es ging, nachgeschüttet wor
den war, wurde der Wind wieder abgestellt. 
Nach einer Viertelstunde wurde die Glocke voll
ständig hochgezogen und 5 Arbeiter wurden 
angeseilt und unter die Glocke geschickt, um 
den Auswurf aus der Rinne zu entfernen; hier
bei ging die Beschickung abermals nieder und 
die hierbei herausschlagende Flamme fügte den 
Arbeitern die schweren Verbrennungen zu. — 

Auf dem Hof und im Lagerhaus einer 
S p r i t -  u n d  Ä t h e r f a b r i k  entzündeten sich 
am Mittag eines sehr heißen Sonntages bedeu
tende Vorräte an Sprit, Äther, Kollodium und 
Halbprodukten. Die Lagerung auf offenem Hofe 
war nach den Bestimmungen unzulässig und hatte 
es vermutlich ermöglicht, daß sich die Strohhülle 
von Ballons durch Flugfeuer entzündete. Es 
konnte aber auch Ätherdampf mitgewirkt haben, 
da Äther bereits bei 35° C. siedet und durch 
das Bedecken mit Tüchern nicht genug vor den 
Sonnenstrahlen zu schützen war. Die Lösch
mannschaften wurden namentlich durch das 
Bersten von Fässern, unter denen sich auch 
eiserne befanden, gefährdet, da bei jedem Bruche 
Ströme brennender Flüssigkeit umhergeschleudert 
wurden. Für die unmittelbar an das Fabrik
grundstück stoßenden Wohn- und Fabrikge
bäude fürchtete man wegen der haushohen Flam
men. Sie wurden aber durch die Brandmauern 
geschützt, wie es auch der Feuerwehr gelang, 
die Spritfabrik mit ihrem sehr großen Lager, 
die Spiritustanks und die Ätherfabrik zu retten. 
Für die Lagerung der oben genannten Stoffe 
wird nunmehr ein in Brandabschnitte geteiltes 
Lagerhaus gebaut, dessen leichte Bedachung mit 
Sand beschüttet wird, um die Sonnenhitze ab
zuhalten. Die Spiritus - Lagerbehälter können 
im Notfälle durch eine Abflußleitung nach der 
Spree entleert werden ; der Spiritus wird dann 
durch einen W  asserstrom unter die Grenze seiner 
Brennbarkeit verdünnt. — In einer Lac kf abr i k  
ereignete sich ein schwerer Unfall dadurch, daß die 
beim Auflösen des flüssigen Harzes in B e n z i n  
sich massenhaft bildenden Benzindämpfe unter 
der nicht dicht schließenden Tür des Arbeits
raumes hindurch nach dem Feuer des im Ne
benraume befindlichen Schmelzkessels gelangten
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und sich dort entzündeten. Durch die zurück
schlagende Flamme wurde im Mischraum eine 
heftige Explosion hervorgerufen, welche die mehr 
oder minder schwere Verbrennung der sämt
lichen dort befindlichen 5 Personen zur Folge 
hatte, von denen eine nach kurzer Zeit ihren 
Verletzungen erlag. —

Durch eine S t a u b e x p l o s i o n  i n  e i 
n e r  D e x t r i n f a b r i k  mit nachfolgendem 
Brande wurden 5 Arbeiter verletzt und die 
Fabrik stark beschädigt. Nach der Untersu
chung mußte angenommen werden, daß zu trock
nende Waren auf die eisernen Heizrohre des 
direkt gefeuerten Dextrintrockenapparates ge
fallen sind, und hierdurch ein Funke oder eine 
Flamme entstanden ist. Diese muß durch die 
Abzugsrohre in die im Arbeitsraume gelegene 
Staubkammer gelangt sein und dort das Ge
misch von Luft und Staub zur Explosion ge
bracht haben. Für den Wiederaufbau der Fa
brik wurde daher außer anderen SicherheitsVor
richtungen eine derartige Änderung des Trocken
apparates veranlaßt, daß der Staub oder zu 
trocknende Ware nicht mehr auf direkt geheizte

*_Aii (iftrrlmi.. Tgiirjda_dafür-Äß* -
flüssig erhalten sollen, nicht nur im allgemeinen sehr ver
schlechtert, sondern auch in besonderem Maße gesund
heitsschädlich werden.

Die Maschinensetzer sind ja  infolgedessen auch mit
unter gezwungen, ihre Tätigkeit zeitweise auszusetzen. 
Ihre Dauerlüftung hat hier in überraschender W eise ab
geholfen. Die Abzugsrohre für die Gas- und Bleidämpfe, 
die vordem ihren Zweck nur unvollkommen erfüllten und 
der gewöhnliche allgemeine Dunstschacht, der seinen 
Zweck überhaupt nie erfüllte, funktionieren nunmehr 
tadellos, ohne daß eine Änderung an ihnen vorgenommen 
werden mußte.

Schlechte Luft ist nie mehr zu bemerken, die frühere 
lästige Schwüle ist beseitigt und auch über die früher 
sehr lästig empfundene einseitige Erwärmung durch die 
Gasstichflammen, haben sich die Maschinensetzer nicht 
mehr zu beklagen.

W ir glauben daher, dieser Lüftungsanlage mit Über
zeugung und umsomehr das W ort reden zu dürfen, als 
wir für diese Einrichtung nicht die mindeste bauliche 
Veränderung vorzunehmen hatten. So einfach diese Ein
richtung ist, so sicher scheint auch ihre Wirkung zu sein, 
ppa. V e r l a g  d e r  A l l g e m e i n e n  Z e i t u n g ,  G. m. b. H. 

gez. R. S c h u m a c h e r .
Aus meinem früheren Aufsichtsbezirke kann ich über 

ein ganz drastisches Beispiel für die Zweckmäßigkeit der 
G o l l ’schen Dauerlüftung berichten:

Ein kleineres altes Wohngebäude, welches die Stadt-

S t e i n b r u c h  wurde ein Arbeiter verschüttet, 
der den A b r a u m ,  welchen die' Besitzerin 
nicht vorschriftsmäßig hatte entfernen lassen, 
durch Sprengung zu' gewinnen trachtete, indem 
er nach Abgabe des Schusses den gelockerten 
Abraum mit der Hacke von unten entfernte. 
Hierbei wurde er von der stürzenden Abraum
masse getötet. Die Besitzerin wurde zu einer 
Geldstrafe von 100 Mark verurteilt. — Beim 
Bau eines S c h o r n s t e i n s  ereignete sich ein 
tödlicher Unfall infolge leichtsinniger Befestigung 
des Gegenseils vom Aufzuggalgen, der mit einem 
Teile des frischen Mauerwerks herabstürzte und 
einen Arbeiter tötete. Der Berichterstatter weist 
bei Beschreibung des Unfalles darauf hin, daß 
es falsch ist, die Baustoffe außen am Schorn
stein hinaufzuwinden, weil dabei die Arbeiter 
durch herabfallende Stücke gefährdet seien. 
Richtiger, auch mit Rücksicht auf die Bean
spruchung des üblichen Windegalgens, sei das 
Hochbringen der Baustoffe im Innern des 
Schornsteins. — In einer Ziegelei fiel ein Ar
beiter in ein mit heißem K o n d e n s w a s s e r  
gefülltes, nicht abgedecktes B a s s i n  und starb
an den Fölsen der Verbrühung. Der Ziegelei

Beschaffenheit der Hausluft sich einstellen.
In Kasematten, in welchen infolge der Feuchtigkeit 

Lederzeug früher alle sechs W ochen herausgenommen 
und von Schimmel befreit werden mußte, liegt, wie ich 
erfahren konnte, nach Einrichtung der Goll’schen Lüftung 
schon über ein Jahr das genannte Material völlig trocken.

Der Herr Großherzogliche Gewerberat ß a e n t s c h ,  
Mainz schreibt über seine mit der G oll’schen Einrichtung 
gemachten Erfahrungen:

Ich habe Räume mit Thermometer und Hygrometer 
(Lamprecht’ schem Polymeter) wiederholt geprüft und da
bei gefunden, daß die Temperatur und der Feuchtigkeits
grad in beheizten wie unbeheizten Räumen, oben, in der 
Mitte und unten, sich fast gleich blieben. A ls feucht 
bekannte Räume ( 7 0 - 8 0 %  Feuchtigkeit) wurden nach 
Einrichtung der Ventilation normal, also 5 0 —60°/o.

Diese Patent-Dauer-Ventilation ist wohl die beste, 
billigste und sicherste Lösung der Ventilationsfrage für 
geschlossene Räume, uud habe ich auch die Überzeugung, 
daß sich dieselbe in der Industrie einführen wird. Ein 
nicht zu unterschätzender Vorteil liegt darin, daß die 
Ventilation einfach, ohne bewegliche Teile ist und keiner
lei Betriebs- und Unterhaltungskosten verursacht.

Ich werde auf diese für die gesundheitlichen Ver
hältnisse überhaupt, und für die Sanierung der Arbeits
stätten im besonderen so hochwichtige Angelegenheit 
noch in einem späteren Artikel zurückkommen.

Oberingenieur S c h u b e r t h ,  Berlin.
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Technische Mitteilungen.
Füllvorrichtung für Grubenlampen.

Beim Füllen der Grubenlampentöpfe mit 01 oder Ben
zin, welches meistens auf den Zechen selbst vorgenommen 
werden muß, fließt oft dadurch, daß nicht mit genügender

durch ein D .R .P. geschützt ist. Diese Vorrichtung ist 
in den Figuren 245 und 246 dargestellt.

An einem Behälter 4 , dem nach Bedarf ver
mittels einer durch ein Ventil 3 absperrbaren Leitung 1,

Fig. 245.

Aufmerksamkeit vorgegangen wird, Flüssigkeit über und 
verursacht Unzuträglichkeiten und U nglücksfälle. Um die
ses zu vermeiden und das Füllen zu erleichtern, hat die 
Firma Seippel in Bochum eine Vorrichtung gebaut, welche

Fig. 246.

2 die Füllflüssigkeit (01 oder Benzin) zugeführt wird, ist 
einerseits vermittels eines Hahnes 8 ein Auslaufrohr 9, 
andererseits ein Luftzuführungsrohr 5 angeschlossen, in 
dein eine der H öhe des Behälters entsprechende Glas
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röhre 6 eingeschaltet ist. Das Luftzufiihrungsrohr mündet 
mit einer schrägen Öffnung unmittelbar oberhalb der 
Mündung des Füllrohres 9. Damit beim Füllen der B e
hälter 4 nach Öffnung der Ventile 3 infolge verspäteten 
Schließens dieser Ventile nicht etwa die Fällflüssigkeit 
durch das Luftzufuhrrohr 5 auslaufe, ist das Luftzu
führungsrohr so hoch über den Behälter hinausgeführt, 
daß sich in diesem eine dem Überdruck im Hauptbehälter 
entsprechende Flüssigkeitssäule einstellen kann. Der 
Hahn 8 wird durch einen H ebel 7 bedient, der an einer 
Säule 10 drehbar gelagert ist, in welchem eine die Tisch
platte 11 tragende Stange verschieb- und feststellbar 
geführt ist. D er H ebel 7 ist mit einer einen Handgriff 
besitzenden Kröpfung und die Tischplatte mit einer 
radialen Aussparung für den H ebel versehen. Die Aus
sparung liegt derart, daß der Hahn 8 geschlossen ist, 
wenn der Hebel in ihr liegt.

Wird, nachdem ein Lam pentopf auf die Tischplatte 
gestellt ist, die Tischplatte so weit gehoben, daß sie in 
der Kröpfung des Hebels liegt, so kann letzterer ge
dreht d. h. der Hahn geöffnet werden. Die Füllflüssig
keit fließt jetzt in den Lam pentopf und zwar so lange, 
bis der Flüssigkeitsspiegel im Lampentopf die Mündung 
des Luftzufuhrrohres abschließt. Ist das der Fall, dann 
wird sich in dem Behälter sowie in dem Schauglase 
ein gleicher Flüssigkeitsstand einstellen, so daß man durch 
Beobachtung des Schauglases erkennen kann, wieviel 
Füllflüssigkeit noch im Behälter vorhanden ist. Ist ein 
T opf gefüllt, so wird nach Abschließung des Hahnes, 
Senken der Tischplatte und Fortnahme des gefüllten 
Lampentopfes ein neuer Lam pentopf aufgesetzt, der Tisch 
wieder angehoben und der Hahn mittels des Bügels 
wieder geöffnet.

Trotz des annähernd gleichen Flüssigkeitsstandes im 
Behälter und R ohr werden nun dadurch, daß die Öffnung 
des Luftzuführungsrohres abgeschrägt ausgeführt wird 
und nicht ganz so tief herunterreicht als das Rohr 9, 
Luftblasen durch das Luftzufuhrrohr 5 aufsteigen und 
den Füllvorgang durch das Ausflußröhrchen aufs neue 
einleiten. Solange noch Luftblasen aufsteigen, geht die 
Füllung vor sich. Ist die Mündung des L.uftzuführuugs- 
rohres durch den im Lampentopf steigenden Flüssigkeits
spiegel verdeckt, so hört die Füllung auf, es steigen 
keine Blasen mehr auf, und es stellt sich wieder ein an
nähernd gleicher Flüssigkeitsstand im Glase und Be
hälter ein.

Der Zeitraum für die Füllung eines Lampentopfes 
muß gleich oder etwas größer sein als diejenige Zeit, die 
der Arbeiter zur Fortnahme der gefüllten Töpfe und 
deren Ersatz durch leere T öpfe bei allen Füllbehältern 
bedarf. Nach diesem Gesichtspunkt ist die Einrichtung 
zu bemessen. W . B.

Anlafsknrbel fiir Explosionskraftmaschinen.
In  dieser Zeitschrift sind schon mehrfach Anlaßkurbeln 

für Explosionskraftmaschinen, namentlich Motorfahrzeuge, 
besprochen worden, die eine den Wagenführer gegen Ver
letzungen schützende Sicherung gegen Rückschlag be
sitzen.

Neuerdings ist eine derartige Anlaßkurbel durch

D.R.P. 166644 den Herren Hugh Reid und John Riekie 
in Glasgow geschützt worden, auf welche wir wegen ihrer 
Einfachheit und Sicherheit besonders hinweisen möchten. 
(Fig. 247 u. 248). Der Schaft der Anlaßkurbel besitzt hier
bei polygonalen Querschnitt, welcher durch eine gleich- 
geBtaltete Bohrung eines Sperrrades durchgeführt ist. Es 
sind jedoch hierbei die Kanten des prismatischen Schaftes 
abgedreht, so daß der Kurbelschaft eine aus Zylinderstrei
fen bestehende zylindrische Umhüllungsfläche erhält. Der 
Durchmesser dieses Zylinders entspricht der Bohrung der 
Führungsbüchsen für den Kurbelschaft. Durch diese 
teilweise prismatische und teilweise zylindrische Ge
staltung des Schaftes wird erreicht, daß er sich in Ach-

Fig. 247 und 248.

senrichtung verschieben kann, durch das Sperrrad aber 
an der Drehung in der einen Richtung verhindert wird.

Das Fahrzeuggestell trägt Führungsbüchsen H und G 
für die W elle D der Anlaßkurbel. An dem der Maschine 
zngekehrten Ende der Achse ist die Klaue F befestigt, 
die einen Stift c der Maschinenwelle C erfassen kann. 
Der Kurbelschaft besitzt die Form eines Prismas, dessen 
Kanten durch Abdrehen entfernt sind, so daß Teile einer 
cylindrischen Umhüllungsfläche entstehen. Mit Hilfe die
ser Zylinderflächenstreifen erhält die W elle ihre Führung 
in den Büchsen H nnd G. Der Form des Prismas ent
spricht die Bohrung des Sperrrades I ,  das dadurch an 
der Drehung der W elle in der Pfeilrichtung teilnimmt. 
Die Klinken J, welche an der Innenseite der das Sperr
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rad einschließenden Büchse G1 sitzen, verhindern ein 
Drehen der W elle in der entgegengesetzten Richtung.

Um die Maschine in Gang zu setzen, drückt man in 
bekannter Weise die Kurbel entgegen der Spannung der 
Feder K gegen die M otorwelle, bis die Klaue F  den 
Stift c an der W elle C erfaßt hat. Nunmehr dreht man 
die Maschine an, bis Zündung erfolgt. Tritt statt dessen 
eine Frühzündung oder ein Rückschlag ein, so kann sich 
die Kurbel nicht im entgegengesetzten Sinne drehen, da 
sie durch das Sperrrad und die Klinken daran gehindert 
wird. Eine Längsverschiebung unter dem Einfluß der 
Feder K ist jedoch m öglich, so daß die Kurbel außer 
Eingriff mit der Maschinenwelle kommt und somit ein 
Rückschlag der Kurbel selbst vermieden wird. H.

Neue Mitte] zur Beseitigung des ßohrstaubes.
Das beim Bohren von Gestein, Kohle u. s. w. ent

stehende Bohrmehl tritt aus den Bohrlöchern in die freie 
Luft und wird infolgedessen von den in der Nähe der 
Bohrmaschine arbeitenden Bergleuten eingeatmet. Da 
der Bohrstaub bekanntlich sehr fein und scharf ist und 
wegen der in Bergwerken meistens herrschenden leb
haften Luftbewegung bezw. Luftströmung lange in der

gesetzt und verteilt worden, ohne daß bisher eine befrie
digende Lösung der Aufgabe gefunden wäre. Ein neuer
dings in Amerika unter Schutz gestelltes Verfahren bietet 
eine neue Lösung der Aufgabe, und durch dieses V er
fahren wird zweifellos ein Eintreten des Staubes in die 
Luft vermieden. Bei dem Verfahren wird auf die Bohr
stange ein Behälter aus einem biegsamen oder elastischen 
Stoff aufgesteckt (Fig. 249), in welchen die in dem Bohr- 
loche vorhandenen Staubteilchen durch einen Luftstrom 
hineingetrieben werden, der durch eine Bohrung des 
Meißels gegen die Bohrlochsohle geblasen wird. Aus 
dem Behälter wird der Staub durch einen Exhaustor ab
gesaugt, durch den er einem Orte zugeführt w ird, an 
welchem er keinen Schaden anrichten kann. Die Dichtung 
zwischen der Bohrstange und dem Behälter kann da
durch erzielt werden, daß an der Öffnung des Behälters 
eine Materialverstärkung vorgesehen ist, durch welche ein 
festes Anpressen der Behälterwandung an die Bohrstange 
hervorgerufen wird. Ein Austreten des Staubes zwischen 
dem Behälter und dem Arbeitsstoß wird dadurch ver
hindert, daß die Stirnfläche der Öffnung des Behälters, 
durch welche die Bohrstange hindurchgeführt ist, infolge 
der durch den Exhaustor in dem Behälter erzeugten Luft-

Fig. 249.

Fig. 251.

Luft verbleibt und unter Umständen weit fortgetragen 
wird, so ist er als eine der Quellen der vielen Augen- 
und Lungenleiden, unter welchen die Bergleute zu leiden 
haben, anzusehen.

Es ist schon vielfach die Lösung der Aufgabe ver
sucht worden, wie der Austritt des Bohrmehles aus den 
Bohrlöchern auf wirksame W eise verhindert werden bezw. 
der in die Luft gelangte Staub niedergeschlagen werden 
kann. Namhafte Preise sind von großen Verbänden und 
Gesellschaften für die beste Lösung dieser Aufgabe aus

verdünnung durch den äußeren Luftdruck gegen den 
Arbeitsstoß gepreßt wird. Beim Bohren wird der hintere 
Teil des Behälters an der hin- und hergehenden Stoßbe
wegung des Bohrers teilnehmen, während der vordere 
an den Arbeitsstoß gepreßte Teil des Behälters fest stehen 
bleibt. Dieses ist ohne weiteres m öglich, da die W an
dungen des Behälters aus einem weichen, biegsamen oder 
elastischen Stoff bestehen. Um die Saugleitung leicht 
an den Behälter anschließen zu können, ist in der 
Wandung des Behälters ein Rohrstutzen befestigt.

Fig. 250.
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rad einschließenden Büchse G1 sitzen, verhindern ein 
Drehen der W elle in der entgegengesetzten Richtung.

Um die Maschine in Gang zu setzen, drückt man in 
bekannter Weise die Kurbel entgegen der Spannung der 
Feder K gegen die M otorwelle, bis die Klaue F  den 
Stift c an der W elle C erfaßt hat. Nunmehr dreht man 
die Maschine an, bis Zündung erfolgt. Tritt statt dessen 
eine Frühzündung oder ein Rückschlag ein, so kann sich 
die Kurhel nicht im entgegengesetzten Sinne drehen, da 
sie durch das Sperrrad und die Klinken daran gehindert 
wird. Eine Längsverschiebung unter dem Einfluß der 
Feder K ist jedoch m öglich, so daß die Kurbel außer 
Eingriff mit der Maschinenwelle kommt und somit ein 
Rückschlag der Kurbel selbst vermieden wird. H.

Neue Mitte] zur Beseitigung des Bohrstaubes.
Das beim Bohren von Gestein, K ohle u. s. w. ent

stehende Bohrmehl tritt aus den Bohrlöchern in die freie 
Luft und wird infolgedessen von den in der Nähe der 
Bohrmaschine arbeitenden Bergleuten eingeatmet. Da 
der Bohrstaub bekanntlich sehr fein und scharf ist und 
wegen der in Bergwerken meistens herrschenden leb
haften Luftbewegung bezw. Luftströmung lange in der

gesetzt und verteilt worden, ohne daß bisher eine befrie
digende Lösung der Aufgabe gefunden wäre. Ein neuer
dings in Amerika unter Schutz gestelltes Verfahren bietet 
eine neue Lösung der Aufgabe, und durch dieses V er
fahren wird zweifellos ein Eintreten des Staubes in die 
Luft vermieden. Bei dem Verfahren wird auf die Bohr
stange ein Behälter aus einem biegsamen oder elastischen 
Stoff aufgesteckt (Fig. 249), in welchen die in dem Bohr- 
loche vorhandenen Staubteilchen durch einen Luftstrom 
hineingetrieben werden, der durch eine Bohrung des 
Meißels gegen die Bohrlochsohle geblasen wird. Aus 
dem Behälter wird der Staub durch einen Exhaustor ab
gesaugt, durch den er einem Orte zugeführt wird, an 
welchem er keinen Schaden anrichten kann. Die Dichtung 
zwischen der Bohrstange und dem Behälter kann da
durch erzielt werden, daß an der Öffnung des Behälters 
eine Materialverstärkung vorgesehen ist, durch welche ein 
festes Anpressen der Behälterwandung an die Bohrstange 
hervorgerufen wird. Ein Austreten des Staubes zwischen 
dem Behälter und dem Arbeitsstoß wird dadurch ver
hindert, daß die Stirnfläche der Öffnung des Behälters, 
durch welche die Bohrstange hindurchgeführt ist, infolge 
der durch den Exhaustor in dem Behälter erzeugten Luft-

Fig. 250.

Luft verbleibt und unter Umständen weit fortgetragen 
wird, so ist er als eine der Quellen der vielen Augen- 
und Lungenleiden, unter welchen die Bergleute zu leiden 
haben, anzusehen.

Es ist schon vielfach die Lösung der Aufgabe ver
sucht worden, wie der Austritt des Bohrmehles aus den 
Bohrlöchern auf wirksame W eise verhindert werden bezw. 
der in die Luft gelangte Staub niedergeschlagen werden 
kann. Namhafte Preise sind von großen Verbänden und 
Gesellschaften für die beste Lösung dieser Aufgabe aus

verdünnung durch den äußeren Luftdruck gegen den 
Arbeitsstoß gepreßt wird. Beim Bohren wird der hintere 
Teil des Behälters an der hin- und hergehenden Stoßbe
wegung des Bohrers teilnehmen, während der vordere 
an den Arbeitsstoß gepreßte Teil des Behälters fest stehen 
bleibt. Dieses ist ohne weiteres m öglich, da die W an
dungen des Behälters aus einem weichen, biegsamen oder 
elastischen Stoff bestehen. Um die Saugleitung leicht 
an den Behälter anschließen zu können, ist in der 
Wandung des Behälters ein Rohrstutzen befestigt.



16. Heft Gewerblich -Technisch er Ratgeber. 291

Das beschriebene Verfahren läßt sich ohne weiteres 
auf die Bild- und Steinhauerei übertragen, indem beispiels
weise der biegsame Behälter mit dem Hammer verbünden 
wird, wenn es sich um die Bearbeitung eines Steines 
vermittels eines Steinhammers oder dergleichen handelt. 
(Fig. 250) Das Verfahren erscheint daher auch dazu 
geeignet zu sein, Steinmetzen u. s. w. vor den Schäden 
zu bewahren, die ihren Augen und Lungen seitens des 
feinen Steinstaubes drohen.

Das beschriebene Verfahren kann dadurch verein
facht werden, daß nur die aus dem Meißel austretende 
Druckluft dazu verwendet wird, den Bohrstaub einerseits 
in den biegsamen oder elastischen Behälter zu befördern, 
andererseits aus diesem zu entfernen. In diesem Fall 
erübrigt sich eine Sauganlage und es muß auf eine andere 
Weise versucht werden, den Austritt des Staubes zwischen 
Behälter und Arbeitsstoß zu verhindern. Dieses kann 
dadurch geschehen (Fig. 251), daß in dem elastischen Be
hälter 1 eine Spiralfeder 4 angeordnet wird, welche sich 
mit einem zylinderischen Ende um den vorderen Teil der 
Bohrmaschine a legt und sich gegen einen Ring der 
Maschine stützt, wobei dadurch eine. Dichtung zwischen 
Bohrmaschine und Behälter erzielt wird, daß die Wandung 
des letzteren so umgebogen wird, daß sie durch die 
Feder an die Bohrmaschine gepreßt wird. Das andere 
Ende der Spiralfeder 4 stützt sich gegen einen ring
förmigen, mit dem Behälter 1 verbundenen R ing 5, so 
daß dieser fest gegen den Arbeitsstoß gepreßt wird und 
den Austritt von Bohrstaub zwischen diesem und dem 
Behälter verhindert. Aus dem Behälter wird der Staub 
vermittels der Druckluft durch einen Spiralschlauch in 
einen mit Wasser gefüllten Behälter c geleitet, so daß 
er sich in dem Wasser niederschlägt.

Ob die Beseitigung des Staubes bei dem an zweiter 
Stelle beschriebenen Verfahren in ebenso guter Weise 
erzielt wird, wie bei dem zuerst beschriebenen Verfahren, 
erscheint zweifelhaft, da nicht aller Staub von dem 
Wasser zurückgehalten werden wird, und somit ein Teil 
des Staubes in die freie Luft gelangt. W . B.

m
Patentbericht.
A n m e ld u n g e n ,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.
Vom  15. Januar 1906 an.

Kl. 4 g. G. 20 455. Sicherheits-Kochapparat fiir den 
Betrieb mit flüssigem Brennstoff. H e r m a n n  
G ö t z e ,  D r e s d e n ,  B l u m e n s t r .  47. 15. 10. 04.

K l. 13b . Q. 513. Selbsttätige Dampfkessel-Speise
Vorrichtung mit Uber dem Kesselwasserstand an
geordnetem Speise- und Vorbehälter, bei welcher die 
Speisung nach eingetretenem Druckausgleich zwischen 
Kessel und Speisebehälter erfolgt. F r i e d r i c h  Q u e n -  
s t e d t ,  D r e s d e n ,  R o s e n s t r .  86. 14. 3. 05,

Kl. 3 4 f. K. 28318. Spucknapf mit Spülvorrichtung. 
F r a n z  K o n i e t z n y ,  B o r s i g w e r k  O.-S, 9. 11. 04.

Kl. 37 e. B. 39217. Konsolförmiger Bäugeriisthalter 
mit einem die Spannkette fassenden Gabelhaken.
C. J. B o r g  1 o h , D e t m o l d .  15. 2. 05.

Kl. 45 e. K. 30612. Vorrichtung zum Überdecken 
des Treibriemens an Dreschmaschinen bei Regen. 
J o h a n n  G e o r g  K e i l ,  N e u n k i r c h e n ,  P o s t  
S t o c k a u .  31. 10. 05.

Kl. 49 f. K. 28854. Schmiedefeuer mit Gasfangglocke 
zum Auffangen der überschüssigen Gase. E n g e l 
b e r t  K l e i n ,  D o r t m u n d ,  S i l b e r s t r .  26. 1 .2 .0 5 .

Vom  18. Januar 1906 an.
K l. 13 c. R. 21336. Wasserstandszeiger mit zwei 

Glasröhren, deren jede oben und unten mit dem Kessel 
in Verbindung steht. P h i l i p  A l p h o n s u s  R o h a n ,  
St. L  o u i s,  V . St. A .; Vertr.: H . N e u h a r t, Pat.- 
Anw., B e r l i n  SW . 61. 1. 7. 05.

Kl. 61a. M. 26936. Mit Rückschlagventilen ver
sehene Vorrichtung zum Atmen in staub-, raucii- 
oder gaserfüllten Räumen. M e t a l l . s c h l a u c h -  
f a b r i k  P f o r z h e i m  ( v o r m .  H c h .  W i t z e n -  
m a n n) G. m. b. H. ,  P f o r z h e i m .  14. 2. 05.

Kl. 64 b. F. 20707. Sich selbsttätig schliefsende 
Füllvorrichtung für beliebige Flüssigkeiten. E m i l e  
J o s e p h  F e u i l l e t t e ,  L y o n ,  F r a n k r .; Vertr.: 
A. E l l i o t ,  Pat.-Anw., B e r l i n  SW. 48. 29. 9. 05.

Kl. 74b. P. 17 053. Vorrichtung zum Anzeigen des 
Vorhandenseins explosibler Gasgemische. F r a n z  
P a l a n d ,  W i l h e l m s t r .  119/120, und W i l h e l m  
D i e k e l ,  G e t h s e m a n e s t r a ß e  5,  B e r l i n
20. 3. 05.

Vom  22. Januar 1906 an.
Kl. 19b. B. 34752. Verfahren zur Verhinderung 

des Entstehens von Staub auf Strafsen, Wegen, 
Fufsböden u. dgl. unter gleichzeitiger Verminderung 
von Geräusch und Glätte. Dr. F r a n z  B ü t t n e r ,  
M ü n c h e n ,  N e u e  A k a d e m i e  5. 3. 7. 03.

Kl. 67 a. N. 7188. Mittels Hand an einer Schleif
scheibe vorbeizuführende, auf jeden beliebigen 
Neigungswinkel einstellbare Aufspannvorriclitiing 
für Hobelmaschinenmesser u. dgl. J o s e p h  N i e n 
haus ,  B o c h o l t  i. W . 9. 3. 04.

Vom  25. Januar 1906 an.
Kl. 4d. B. 40051. Zündvorrichtung für Gruben

lampen mit den Zünderkasten bedeckendem kapsel
artigen Deckel. K a r l  B e c k e r ,  S c h ü r e n  b e i  
A p l e r b e c k .  24. 5. 05.

Kl. 19e. B. 39 414. Verschalung fiir Baugruben
o. dgl. F r a n k  H e n r y  B r e n t o n u n d  J o h n

• S t r u t h e r s ,  W e s t  P i t t s t o n ,  V. St. A .; V ertr.: 
G. D e d r e u x  u. A.  W e i c k m a n n ,  Pat.-Anwälte, 
M ü n c h e n .  8. 3. 05.

Kl. 30 k. K. 29 434. Vorrichtung zum Einatmen
staubfreier oder mit Arzneimitteln gesättigter Luft 
von regelbarer Temperatur. S t a n i s l a u s  v o n  
K o s i r i s k i ,  C h a r l o t t e n b u r g ,  K a i s e r F r i e d r i c h 
s t r a ß e  55. 20. 4. 05.

Kl. 49 b. St. 9724. Selbsttätige Blechfesthaltevor
richtung an Kurbel- und anderen Scheren. R u d o l f  
S t ö r z b a c h ,  S t u t t g a r t ,  L i n d e n s t r .  21. 18. 8. 05,
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Kl. 49f. D. 15997. Vorrichtung zum Verhüten des 
Heifswerdens des Lötrohres bei zurückgeschlagener 
Lötrohrflamme. D e u t s c h e  O x h y d r i c  G. m. b. H., 
D ü s s e l d o r f .  17. 6. 05.

Kl. 71b. K. 20 406. Vorrichtung zum selbsttätigen 
Melden des Auftretens explosibler Gase. H e i n 
r i c h  F i t t e ,  B e r l i n ,  K a i s e r  F r a n z  G r e n a d i e r 
p l a t z  8, und H e r m a n n  S c h m i d t ,  F r i e d r i c h s 
f e l d e .  11. 7. 05.

Kl. 85 b. L. 21042. Kesselaustrichinittel zur Ver
hinderung von Kesselsteinansatz. L u d w i g  L a n g 
r e h r ,  H a r b u r g ,  E l b e ,  St e r ns t r .  8. 3. 5. 05.

G eb ra n ch sn iu ste r ’-E in trag n n g en ,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 15. Januar 1906.

Kl. 21 c. 267 808. Zylindrisches Schutzgehäuse aus 
Porzellan für Verbindungsstellen offen verlegter 
elektrischer Leitungen. S t o t z  & Co., E l e k t r i z i 
t ä t s - G e s e l l s c h a f t  m. b. H. ,  Ma n n h e i m.  20. 11. 05. 
St. 8095.

Kl. 24 k. 267708. Wärmeschutzwand aus Blech mit 
klappenartigen Durchbrechungen zur Verhütung der 
"Wärmeausstrahlung aus dem Aschenraum von Dampf
kesseln. P a u l  L e c h l e r ,  S t u t t g a r t ,  K r o n e n s t r .  50. 
4 . 1 2 . 0 5 .  L . 15166.

Kl. 85 b. 267539. Vorrichtung zur Verhinderung des 
Kippens fahrbarer Krane mittels unter dem Kran- 
geriist befestigter, mit Rollen versehener Gabeln. F r i t z  
T h i e l m a n n ,  D u i s b u r g - W a n h e i m e r o r t ,  u. Fa. 
M. A r n f e l d ,  M ü l h e i m - R u h r .  25. 11. 05. A . 8673.

Kl. 35 d. 267 556. Sackliebcapparat, bestehend aus 
einem Gestell mit Hebestuhl, welcher vermittels Kurbel 
und Seiles aufgezogen und durch Sperrrad festgehalten 
wird. H e r m a n n  Ma r t i n ,  P e t e r w i t z ,  Kr.  F r a n k e n 
s t e i n  i. Sc hl .  11. 12. 05. M. 20812.

Kl. 47 a. 267051. Mittels zwischen zwei Keilflächen 
laufender Rolle sich selbsttätig einstellende Schutz
vorrichtung an Pressen mit auf- und niedergehen
dem Werkzeugträger. E r n s t  M ü n c h g e s a n g ,  B e r 
l in,  L u i s e n u f e r  8. 3. 11. 05. M. 20598.

Kl. 71a . 267 747. Über der Fufsbekleidung zu be
festigende Schutzvorrichtung zum Besteigen von 
Kühlschiffen, Lagerfässern, Gärbottichen oder dgl. 
G u s t a v  K a p p l e r ,  E n g e - Z ü r i c h ;  V ertr.: C. 
S c h m i d t l e i n ,  Pat.-Anw., B e r l i n  SW.  11. 7. 11. 05. 
K . 26508.

Kl. 86 c. 267505. Selbsttätige Ausrückvorrichtung
für Webstiihle, bestehend aus einem federnden, in 
einem auf dem Streichbaum befestigten Gehäuse ver
schiebbaren Stift und von diesem beeinflußten, auf die 
Ausrückstange ein wirkenden W inkelhebel. E d u a r d  
E l s t n e r  u. H.  B a r t h ,  R e i c h e n b a c h  i. V. 7. 12. 05.
E. 8596.

Vom  22. Januar 1906.

Kl. 30 d. 268149. Schutzbrille mit aufgeklemmten 
Kapseln, deren Rand nach innen gebogen ist. G ebr. 
N e r z ,  R ö d e l h e i m  b. F r a n k f u r t  a. M. 16. 11. 05. 
M. 20683.

Kl. 37 e. 267957. Aus ineinander bezw. aufeinander 
zu steckenden nietalleneu vertikalen, horizontal

verbundenen Gerüstteilen bestehendes Baugerüst
mit Vorrichtungen für Aufzug und durch Rollwagen 
zu bewegendes Baumaterial und Schutzbedeckung gegen 
Witterungseinflüsse. J o h .  Gg.  S c h a b e l ,  W i e s b a d e n ,  
D o t z h e i m e r s t r .  94. 3. 6. 05. S ch /2 10 3 7 .

Kl. 37 e. 267989. Bordbretthalter für Baugerüste, 
bestehend aus einer Doppelgabel. J o h a n n e s  B e c h t ,  
S p e y e r  a. R h . 25. 11. 05. B. 29425.

Kl. 47 e. 268372. Kugellager mit Ölstandsanzeiger 
zum Kontrollieren des Olstandes und mittels dessen das 
Lager auch gleichzeitig mit Schmiermaterial gefüllt 
werden kann. M o r i t z  P o p p e ,  F r a n k e n b e r g  i. S.
21. 12. 05. P. 10704.

Patente.
D e u tsc h la n d .

Kl. 5 2 a . 1G7517 vom 29. März 1905. B i e l e f e l d e r
M a s c h i n e n f a b r i k  v o r m .  D ü r k o p p  & C o. in 
B i e l e f e l d .  Schutzvorrichtung an Schnellnäh- 
mascliinen. (Fig. 252.)

Bei Schnellnähmaschinen mit umlaufendem Faden
geber hat man die Erfahrung gemacht, daß der Faden

im Fadengeber leicht reißt oder sich verwickelt. Dieser 
Übelstand hat seine Ursache darin, daß durch die rasche 
Drehung des Fadengebers Windströmungen entstehen, 
die den Faden aus seiner Richtung ablenken. Die bisher 
bei solchen Maschinen verwendete Schutzvorrichtung, die 
man als Windschutz bezeichnete und die aus einem rund
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gebogenen Metallband bestand, erreichte diesen Zweck 
in keiner Weise.

Die Erfindung besteht aus einer Scheibe a, die zweck
mäßig aus Glimmer oder anderem durchsichtigen Material 
sein kann und mit einer Ose b drehbar an dem vor
erwähnten bekannten Schutzring c befestigt ist. D ie 
Scheibe wird am äußeren Umfange von einem Metallring 
d eingefaßt, während ein Ring e eine mittlere Öffnung 
verstärkt, die die Nabe des Fadengebers frei läßt. Die 
punktierten Linien zeigen die Windschutzvorrichtung bei
seite gedreht, so daß die Arbeiterin zu dem Fadengeber 
gelangen kann.

Durch diese Anordnung wird ein den .Fadengeber 
vollständig umschließendes Gehäuse geschaffen, so daß 
eine Beeinflussung des Fadens durch äußere Luftströmungen 
ganz ausgeschlossen ist. Gleichzeitig wird durch diese 
Vorrichtung ein mechanischer Schutz des Fadengebers 
sowie der die Maschine bedienenden Person erreicht, was 
namentlich bei Schnellquernähmaschinen wichtig ist, wo 
es sogar vorkam, daß die Haare der Arbeiterin von dem 
Fadengeber erfaßt wurden. H.

Kl. 13 b. 160925 vom 6. April 1904. T h o m a s  
W a l t e r  B a r b e r  i n L o n d o n .  Selbsttätige Vor
richtung zur Aufrechterhaltung des Flüssigkeits
standes in Dampfkesseln und anderen Behältern.
(Fig. 253.)

D ie Vorrichtung, welche leicht in bestehende L ei
tungen eingeschaltet werden kann, besteht aus einem 
Oylinder e und einem darin frei auf- und abbeweglichen

Kolben f. Der Cylinder hat vier Ausgänge g, h, i und 
j , von denen g durch ein Rohr k mit der Speisepumpe, 
h mit der Speisewasserleituug zum Kessel, i durch ein 
Rohr m mit einem an den Vorratsbehälter angeschlossenen 
Sicherheitsventil und j durch ein R ohr o mit dem Kessel 
gerade an oder über dem normalen Wasserstand in Ver
bindung steht. In die letztgenannte Verbindung ist ein 
Rückschlagventil p eingeschaltet.

Die Vorrichtung arbeitet wie f o lg t :
Wenn das Wasser in dem Kessel sich unter seinem 

normalen Stand befindet, also unter der Mündung des 
Rohres o, so wird der Kolben f  beim Saugehub der 
Pumpe in den Teil des Cylinders e gezogen, welcher die 
Mündung g  in sich schließt, so daß der Kolben als 
Speiseventil wirkt. Gleichzeitig tritt aus dem Kessel 
Dampf durch das Ventil p in den Oylinderraum hinter 
dem Kolben f. Der Speisehub des Pumpenkolbens treibt 
darauf den Kolben f  an das andere Ende des Cylinders e, 
so daß der Ausgang h freigegeben wird und das Speise
wasser durch den Cylinder in den Kessel übertreten kann, 
wobei der in dem Cylinder befindliche Dampf wegen 
seiner Zusammendrückbarkeit nur ein leichtes Schlagen 
des Kolbens verursacht. Die Speisung hält nun so lange 
an, als das Wasser unter der Einmündung des Rohres o, 
also unter seinem normalen Stand sich befindet. Steigt 
es jedoch über diesen hinaus, so tritt es durch das 
Rohr o und Ventil p hinter den Kolben f, welchen es 
veranlaßt, den Ausgang h zu schließen; da nun das 
Wasser nicht, wie vorher der Dampf, zusammendrückbar 
ist, so widersteht es dem Drucke des aus der Pumpe 
kommenden Speisewassers, welches somit den Kolben 
nicht mehr zurückzutreiben verm ag; der Ausgang h bleibt 
mithin geschlossen. Das Speisewasser muß sich nun einen 
anderen W eg  durch den Ausgang i, das Rohr m und 
das Sicherheitsventil zurück nach dem Vorratsbehälter 
bahnen. Dieser Kreislauf wird erst beendet, wenn das 
Wasser im Kessel wieder unter den normalen Stand ge
fallen ist, die Mündung des Rohres o also wieder frei 
ist und der durch das Rohr tretende Dampf das Ventil 
p öffnet. Das in dem Cylinder hinter dem Kolben an
gesammelte Wasser fließt alsdann in den Kessel zurück, 
was durch die enge Bohrung q erleichtert wird, und der 
Kolben f  kann wieder in der oben beschriebenen Weise 
arbeiten.

Kl. 35 a. 167 439 vom 16. Februar 1905. L ö b e l  
( L o u i s )  W e c h s e l m a n n ,  S i e g f r i e d  K ö n i g s 
b e r g e r  u nd  E d u a r d  F r e u d e n t h a l  in K a t t o -  
wi t z ,  O.-S. Aufsetzvorrichtung fiir Förderanlagen.
(Fig. 254.)

Bei den bekannten Aufsetzvorrichtungen, bei denen 
sich an der Schale befindliche, abgerundete Aufsetzpratzen 
in entsprechend zylindrisch ausgehöhlte Aufsetzknaggen 
d legen und die Aufsetzknaggen bei ihrer durch einen 
Handhebel i vermittels eines mit diesem fest verbunde
nen Hebels h, eines Gliedes d und eines Gleitschuhes 
hervorgerufenen Zurückbewegung sich in dem Gleitschuh 
verschieben und gleichzeitig eine drehende Bewegung 
um ihre Achse ausfiihren, tritt der Ubelstand auf, daß 
der Aufsetzknaggen nach dem Umlegen des Handhebels
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Fig. 254.

i durch das Gewicht der Förderschale eine so beschleunigte 
Drehung um seine Achse erfährt, daß er mit großer Kraft 
an seine Hubbegrenzung anschlägt, wodurch ein heftiger 
Rückschlag am Handhebel auftritt und nicht selten Un
glücksfälle entstehen.

Eine derartige unliebsame W eiterbewegung des Auf- 
setzknaggens sowie die dadurch bedingten weiteren Folgen 
sollen durch die Erfindung dadurch verhindert werden, 
daß seitlich an der Förderschale abgerundete Leisten c 
angeordnet sind, die sich in ausgehöhlte seitlich an dem 
sich drehenden Knaggen d befestigte Flügel legen. Diese 
Flügel verhüten, wenn beim Umlegen des Handhebels i 
die Schale abwärts gleitet und der Aufsetzpratzen mit 
dem sich drehenden und seitlich ausweichenden Knaggen 
außer Berührung kommt, ein zu schnelles Drehen des 
Knaggens, da sie sich an die an der Schale befindlichen 
Leisten anlegen. Dadurch ist das Auftreten eines Rück
schlages am Handhebel ausgeschlossen, so daß sich die 
Aufsetzvorrichtung viel handlicher bedienen läßt, wie die 
bekannten Vorrichtungen, und keine Unglücksfälle ver
ursacht.

Verschiedenes.
Amtliche Heizerknrsc.

D e r  P o l i z e i p r ä s i d e n t  v o n  B e r l i n  macht folgen
des bekannt:

Für Dampfkesselbesitzer und Industrielle, in deren 
Betrieben Dampfkessel verwendet werden, ist die sach
gemäße und rationelle Bedienung der Kessel durch ge
schultes Personal von großer Bedeutung. Es liegt daher 
im Interesse der Beteiligten, sie auf die Einrichtung der 
staatlichen Heizerkurse, hinzuweisen. Die Vorteile der
selben sind in folgendem kurz erläutert.

D ie Heizerkurse bieten den im praktischen Betriebe 
stehenden Heizern Gelegenheit, sich diejenigen Kenntnisse 
und Fertigkeiten anzueignen, welche zu einer sachgemäßen 
Ausübung des Dienstes als selbständiger Heizer erforder
lich sind. Namentlich werden die Kenntnisse der Teil
nehmer in der geeignetsten Bedienungsweise der Feue
rungen für verschiedene Brennstoffe und der für be
stimmte Rostanordnungen geeignetsten Brennstoffe be
festigt und erweitert und die Teilnehmer befähigt, eine

Feuerung möglichst ökonomisch und unter Vermeidung 
von Rauch und Ruß zu bedienen. Beim Unterricht wer
den die zur Sicherheit des Betriebes von dem Heizer zu 
beobachtenden Maßnahmen und sein Verhalten, auch in 
kritischen Fällen, eingehend geübt. Durch Hebung der 
technischen Einsicht und durch Anregung zum Nach
denken soll bei dem Heizer das Gefühl für seine V er
antwortlichkeit gesteigert und ihm die Ausübung seiner 
Pflichten erleichtert werden.

Da der Dampfkesselbetrieb in enger V erbindung mit 
dem Dampfmaschinenbetrieb steht, so erstrecken sich die 
Kurse bis zu einem gewissen Grade auch auf Beschreibung 
und Behandlung der Dampfmaschinen.

D er Unterricht erfolgt als Tagesunterricht von acht- 
bis neunstündiger Dauer. Er besteht aus 2 Teilen, und 
zwar aus einem beschreibenden Vortragsunterricht und 
aus Unterweisungen vor dem Kessel und an der Maschine, 
denen sich die entsprechenden praktischen Übungen an
schließen.

Zur Aufnahme wird nur eine beschränkte Teilnehmer
zahl von etwa 20 Schülern in jedem Kursus zugelassen, 
da die praktische Ausbildung vor dem Kessel bei einer 
größeren Teilnehmerzahl nicht genügend gefördert wer
den kann. Vorbedingung für die Aufnahme ist, daß die 
Schüler mindestens 1 Jahr lang Kessel bedient und tun
lichst das Schlosser- oder ein verwandtes Handwerk er
lernt haben. Auch wird vorausgesetzt, daß der Aufzu
nehmende lesen, schreiben und rechnen kann.

D ie Anmeldung ist schriftlich an die Abteilung I lb  
des Polizei-Präsidiums zu Berlin zu richten, sie muß ent
halten:

1. V or- und Zunamen, .
2. Geburtstag und Jahr,
3. Geburtsort,

Kreis,
4. Erlerntes Handwerk,
5. Dauer der Tätigkeit im Dampfkesselbetrieb in 

Monaten,
6. W ohnung des sich Anmeldenden (Ort und Straße 

mit Nummer),
7. Aufzählung der beigefügten Zeugnisse.
An Zeugnissen sind beizubringen: eine Bescheinigung 

über mindestens einjährige Tätigkeit am Kessel und ein 
behördliches Unbescholtenheitszeugnis, sofern der W ohn
sitz nicht Berlin ist.

Am  Schluß des Kursus wird denjenigen Teilnehmern, 
welche dem Unterrichte bis zum Schluß beigewohnt haben, 
eine amtliche Bescheinigung über den Besuch der Unter
richts- und Übungsstunden ausgefertigt.

Das Schulgeld beträgt 6 Mark, es ist am ersten 
Unterrichtstage mitzubringen und abzuliefern.

Tritt ein Teilnehmer während des Kursus aus, so hat 
er keinen Anspruch auf Rückzahlung des Schulgeldes. 
Dasselbe gilt für solche Schüler, die wegen ungebühr
lichen Betragens oder unregelmäßigen Besuchs von der 
Teilnahme ausgeschlossen werden.

Berlin, 27. Januar 1906.
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Herabsetzung der Arbeitszeit. Der Minister der 
öffentlichen Arbeiten hat die tägliche Arbeitszeit in den 
Haupt- und Neben Werkstätten der preußisch-hessischen 
Staatseisenbahnverwaltung auf n e u n  Stunden herabge
setzt. In den Eisenbahn-Direktionsbezirken Berlin, Frank
furt a. M., Magdeburg und Posen, wo alle Einrichtungen 
für die Kürzung der täglichen Arbeitszeit getroffen sind, 
ist der neunstündige Arbeitstag mit dem 2. Januar d. Js. 
eingeführt worden. In den übrigen Direktionsbezirken 
soll die Neuerung gleichfalls eingeführt werden, sobald 
feststeht, daß nach den örtlichen Verhältnissen irgend
welche Bedenken gegen die Einführung des neunstündigen 
Arbeitstages nicht vorliegen.

Gewerbeinspektion in Preussen. Mit dem 1. April 
d. J . tritt eine erhebliche Vermehrung der Stellen im 
Gewerbeaufsichtsdienste ein, und zwar sind in den Etat 
neu eingestellt:

1. Die Stelle eines V o r t r a g e n d e n  R a t e s  im 
Handelsministerium für technische Informationen.

2. Die Stelle eines G e w e r b e r a t s  für den R e
gierungsbezirk Gumbinnen.

/l/isfl 3. Sechs Stellen für G e w e r b e i n s p e k t o r e n  
in T ilsit) Finsterwalde, Burg, Losum, Vohwinkel und 
Neuß;' '  „  f f  V

Ein Vertrauensmann der Berufsgenossenschaft 
wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Zwei Fabrik
besitzer standen vor der Strafkammer unter der Anklage, 
durch Vernachlässigung ihrer Berutspflicht den T od  eines 
Menschen verschuldet zu haben. Eine bei ihnen be
schäftigte Arbeiterin war beim Überschreiten einer frei 
und ungeschützt den Arbeitsraum durchquerenden Trans
missionswelle von dieser erfaßt und mehrmals so heftig her
umgeschleudert worden, daß auf der Stelle der T od ein
trat. Als erschwerenden Umstand führte die Anklage an, 
daß der eine der beiden Fabrikbesitzer, o b w o h l  e r  
V e r t r a u e n s m a n n  d e r  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  
sei, dennoch es versäumt habe, die Vorschriften über Un
fallverhütung in seiner Fabrik auszuhängen. V or der 
Verhandlung ließ der Gerichtshof an der Unglücksstelle 
einen interessanten Versuch mit einer bekleideten Puppe 
in Menschengröße anstellen. Der Versuch blieb anfangs 
erfolglos; erst als man den unteren Teil des Rockes 
durchnäßte, wurde die auf die W elle gesetzte Puppe 
erfaßt und herumgeschleudert. Der G e w e r b e r a t  
nannte die betreffende Fabrik im allgemeinen einen Muster
betrieb; er selbst habe früher derartige W ellen nicht für 
gefährlich gehalten, sei aber durch zahlreiche Unfälle 
der letzten Jahre zur entgegengesetzten Ansicht ge
kommen. Das Gericht erkannte beide Angeklagte für 
s c h u l d i g  und verurteilte, unter Berücksichtigung ihrer 
bisherigen Unbescholtenheit, dieselben z u  e i n e r  bezw. 
zu z w e i  W o c h e n  G e f ä n g n i s .

Die Berufsgenossenschaften. Die Übersicht über 
die R e c h n u n g s e r g e b n i s s e  d e r  B e r u f s g e -  
n o s s e n s e h a f t e n  i m  J a h r e  1904 enthält folgende 
Angaben. D ie 66 g e w e r b l i c h e n  Berufsgenossen
schaften umfaßten rund 7850000 durchschnittlich ver

sicherte Personen, die 48 l a n d -  u n d  f o r s t w i r t 
s c h a f t l i c h e n  deren 11189000. Von den 114 Be
rufsgenossenschaften wurden im Jahre 1904 an E n t 
s c h ä d i g u n g e n  rund 115 M i l l i o n e n  M a r k  ge
zahlt. D ie laufenden Verwaltungskosten betrugen über 
11 Millionen, die Einlagen in den Reservefonds fast 17 
Millionen, die Vermögensbestände etwa 229 Millionen 
Mark. Die Zahl der U n f ä l l e ,  für die im Jahre 1904 
zum ersten Male Entschädigungen gezahlt wurden, belief 
sich auf über 131 0 0 0 , davon hatten 8752 einen töd
lichen Ausgang. Im ganzen gelangten fast 539000 Un
fälle zur Anmeldung. V on diesen 539000 angemeldeten 
Unfällen entfielen rund 393 000 auf die gewerblichen und 
nur 146000 auf die landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften. Zum ersten Male entschädigt wurden 65200 Un
fälle in den gewerblichen und 66000 in den landwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaften. Es entfielen sonach 
in den g e w e r b l i c h e n  Berufsgenossenschaften auf 
10000 durchschnittlich versicherte Personen 500 g e 
m e l d e t e  u n d  83 z u m  e r s t e n  M a l e  e n t s c h ä 
d i g t e  U n f ä l l e ,  während in den l a n d w i r t s c h a f t 
l i c h e n  Berufsgenossenschaften auf 10000 Versicherte 
n u r  130 g e m e l d e t e  u n d  59 z u m  e r s t e n  M a l e  
e n t s c h ä d i g t e  U n f ä l l e  kamen. In den landwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaften wurden von 100 ge
meldeten Unfällen 45, in den gewerblichen nur 16 ent
schädigt.

Ist Bleivergiftung ein Unfall im Sinne des Un
fallversicherungs-Gesetzes? Diese bisher strittige Frage 
hat das Landesversicherungsamt Sachsen, wie uns mit
geteilt wird, bejaht. Infolge von Bleivergiftung, die er 
sich im Betriebe der sächsischen Staatsbahnverwaltung 
zugezogen hatte, war ein Streckenarbeiter an Darment
zündung erkrankt, hatte dann die Arbeit wieder ange
treten, war aber an den Folgen jener Vergiftung arbeits
unfähig geworden. D er Anspruch auf Unfallrente wurde 
versagt, weil die Erkrankung als eine sogenannte Ge
werbekrankheit, nicht als ein Betriebsunfall im Sinne des 
Unfallversicherungsgesetzes anzusehen sei. Später aber 
wurde die rechtliche Natur der Bleivergiftung als Be
triebsunfall anerkannt, und Schiedsgericht und Landes
versicherungsanstalt haben diese Auffassung bestätigt 
in der Theorie ist insbesondere von Professor Levin die 
Ansicht vertreten, daß sogenannte Gewerbekrankheiten 
Unfälle sind. Gewerbekrankheiten sind Krankheiten, 
welche als das Endergebnis einer längere Zeit andauern
den, der Gesundheit abträglichen Betriebsweise bei be
stimmten Gewerbstätigkeiten aufzutreten pflegen. Zu 
einer der gefährlichsten und verbreitetsten gehört die 
Bleivergiftung. Das Reichsversicherungsamt hat — ab
gesehen von geringen Abweichungen, die in die ersten 
Jahre nach der Errichtung des Amts fallen —  ständig 
sich auf den Standpunkt gestellt, daß allmählich ein
tretende Vergiftungen, wie überhaupt die sogenannten 
Gewerbekrankheiten n i c h t  als Unfall zu erachten seien, 
da der Unfall voraussetze, daß die Gesundheitsschädigung 
auf ein „ p l ö t z l i c h e s ,  zeitlich bestimmteres, in einem 
verhältnismäßig kurzen Zeitraum eingeschlossenes Ereig
nis“ zurückzuführen ist. Daß eine Änderung der Praxis
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des Reichsversicherungsamtes im Sinne des Urteils der 
sächsischen Landesversicherungsanstalt eintreten wird, 
erscheint unwahrscheinlich.

Erhebungen, betreffend den Arbeitersclintz in 
Siiperpliosphatfabriken. Bei der Fabrikation von Super
phosphat sind die Arbeiter mannigfachen gesundheits
schädlichen Einflüssen ausgesetzt. Hauptsächlich bietet 
die Verbreitung des Mineralstaubs in den Arbeitsräumen 
und das Auftreten giftiger Gase und Dämpfe Anlaß zu 
gesundheitlichen Bedenken. Die Gewerbeaufsichtsbeamten 
haben daher, wie ihre Jahresberichte ergebeD, den Super
phosphatfabriken bereits seit längerer Zeit besondere Auf
merksamkeit gewidmet. Zum Schutze gegen Vergiftungen 
durch schädliche Gase sind ferner von der Berufsgenossen
schaft der chemischen Industrie besondere Unfallver
hütungsvorschriften für Düngerfabriken erlassen. Be
hufs umfassenderer Bekämpfung der in jenen Betrieben 
obwaltenden Gesundheitsgefahren hat neuerdings der 
Staatssekretär des Innern, Dr. Graf v. Posadowsky- 
Wehner, die Bundesregierungen um die Anstellung ein
gehender Ermittlungen über die Einrichtung und den 
Betrieb der Superphosphatfabriken ersucht. Auf Grund 
des Ergebnisses der Erhebungen soll geprüft werden, ob 
zum Schutze der Arbeiter in Superphosphatfabriken ein
heitliche Vorschriften gemäß § 120 e der Gewerbeordnung 
zu erlassen sind. •'

l)er Erfolg der Revisionsreisen bei den Ver
sicherungsanstalten. Eine Rundverfügung des preußi
schen Ministers des Innern an die Oberpräsidenten gab 
Aufschluß über die Ursachen des bedrohlichen Anwach
sens, das die Ausgabenziffern der Invalidenversicherung 
seit dem Inkrafttreten der Novelle von 1899 gezeigt 
hätten. Der U m s c h w u n g  z u m B e s s e r n  trat bekannt
lich im Jahre 1904 ein als Wirkung der ersten amt
lichen Reisen in den Anstaltsbezirken und hat sich seit
dem andauernd fortgesetzt. Die Zahl der neu aner
kannten Rentcnansprüche war im Jahre 1904 gegen das 
Vorjahr um 8*/2 Prozent und damit wieder unter die 
Ziffer des Jahres 1902 heruntergegangen. Das hatte sich 
in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres fort
gesetzt ; es wurden in dieser Zeit 65 587 Renten neu be
willigt, während ihre Zahl im Jahre 1901 130480 betrug, 
also mehr als das doppelte. Der neue Bericht des Reichs
versicherungsamts über das dritte Vierteljahr ergibt nun 
mit 29821 Renten ein noch  erheblich weiteres Sinken 
so daß selbst unter der Annahme, daß dies sich bis zum 
Schluß des Jahres nicht fortsetzen sollte, das Jahr 1905 
insgesamt sich nicht nur günstiger als 1901, sondern so
gar als 1900 stellen würde, das erste Jahr der Geltung 
der Novelle, das 125739 neue Renten brachte.

Mangel im Aushange der Schutzvorschriften 
in Ziegeleien. Paragraph 138 der Gewerbeordnung 
bestimmt unter anderm: „ ln  jeder Fabrik hat der
Arbeitgeber dafür zu sorgen, daß in den Fabrikräumen, 
in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, 
an einer in die Augen fallenden Stelle ein Verzeich
nis der jugendlichen Arbeiter unter Angabe ihrer 
Arbeitstage, sowie des Beginns und Endes ihrer'Arbeits
zeit und der Pausen ausgehängt ist. Ebenso hat er dafür

zu sorgen, daß in den bezeichneten Räumen eine Tafel 
ausgehängt ist, welche in der von der Zentralbehörde 
zu bestimmenden Fassung und in deutlicher Schrift einen 
Auszug aus den Bestimmungen über die Beschäftigung 
von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern enthält.“
—  Ein Ziegeleibesitzer war wegen Übertretung dieser 
Vorschriften angeklagt worden, weil er die beiden A u s 
h ä n g e  nur am ordentlichen Zugange zu seiner Ziegelei 
hatte anbringen lassen. Das L a n d g e r i c h t  sprach ihn 
seinerzeit f r e i ,  weil es dies als den Vorschriften des 
§ 138 genügend erachtete. Das K a m m e r g e r i c h t  hob 
dann das Urteil auf und verwies die Sache damals 
zu nochmaliger Verhandlung und Entscheidung an 
das Landgericht zurück , indem es sich dahin aus
sprach: Die Auffassung des Landgerichts sei irrig.
Es widerspreche dem § 138 , daß die Aushänge am 
ordentlichen Zugange zur Ziegelei genügen sollten. 
Finde die Beschäftigung der Jugendlichen w e c h s e l n d  
a n  v e r s c h i e d e n e n  S t e l l e n  o d e r  i n  v e r 
s c h i e d e n e n  R ä u m e n  des Fabrikbetriebes (hier der 
Ziegelei) statt, dann seien eben die genannten Aushänge 
in  j e d e m  d e r  b e t r e f f e n d e n  R ä u m e  u n d  
a n j e d e r  d e r  b e t r e f f e n d e n  A r  b e i t s s t  e i l e n  anzu
bringen. —  Demnächst v e r u r t e i l t e  dann das L a n d 
g e r i c h t  den Angeklagten wegen Übertretung der an
gezogenen Bestimmungen zu einer Geldstrafe von 10 M. 
Es nahm als festgestellt an, daß in einem Schuppen, an 
den sogenannten Strichen und in den Maschinenräumen, 
wo Jugendliche, zum Teil nur gelegentlich, beschäftigt 
würden, die Aushänge fehlten. Der Ziegeleibesitzer legte 
abermals R e v i s i o n  ein. Das K a m m e r g e r i c h t  ver
warf das Rechtsmittel.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
Anmeldungen für Vorträge und technische Mit

teilungen zu der Hauptversammlung werden baldmöglichst 
erbeten.

Erwünscht sind insbesondere auch kleinere Mit
teilungen aus der Praxis der Aufsichtsbeamten und die 
Vorführung zweckmäßiger Schutzvorrichtungen in Zeich
nung oder Modell.

An die Einsendung der Hotelverzeichnisse an Herrn 
R. Schefier, Berlin-Friedenau, Wilhelmshöherstr. 9, wird 
erinnert.

D er Verein feiert sein S t i f t u n g s f e s t  am 3. März 
d. J. abends 8 Uhr in den Räumen des Restaurants 
Tiergartenhof, Charlottenburg, am Bahnhofe Tiergarten 
durch ein gemeinsames Abendessen mit Damen. (Trockenes 
Gedeck 4 M. Frackanzug erwünscht.)

D ie Herren Mitglieder werden hierzu freundlichst 
eingeladen. Gäste sind willkommen.

Meldungen bis spätestens 25. Februar an Herrn In 
genieur Erich Lehmann, Halensee, Lützenstrasse 9.

Der Vorsitzende.
Gary.

Die diesjährige Versammlung der w e s t l i c h e n  
G r u p p e  des Vereins deutscher Revisions - Ingenieure 
wird am 7. Mai in Trier stattfinden.

Ich  mache die Vereinsmitglieder schon jetzt auf diese 
Versammlung aufmerksam, mit dem Ersuchen, Vorträge 
und technische Mitteilungen bis Ende März bei mir an
melden zu wollen.

Die Tagesordnung für die Versammlung wird in den 
April-H eften dieser Zeitschrift veröffentlicht werden.

Essen im Januar 1906. F r e u d e n b e r g .

Für die Schriftleitung verantw ortlich: Regierungarat L u d w i g  K o l b e  in Groee-Lichterfelde-W . 
Druck der Bachdrnckerti Roitzsch, G. m. b. H., Roitzsch.
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III  ß . Gesundhei t s sc hädl i c he  Einf lüsse.
In diesem Abschnitt sollen zunächst die Ein

wirkungen schädlicher Dünste, Gase, Staub u.s.w. 
in zwangloser Reihenfolge auszugsweise bespro
chen und sodann einige bewährte gewerbehygie
nische Einrichtungen und Maßnahmen beschrie
ben werden.

Durch E i n a t m e n  v o n  H o c h o f e n g a s  
hat eine Anzahl Arbeiter in mehreren Bezirken 
während der Arbeit den Tod gefunden. So 
verunglückten im Düsseldorfer Bezirk beim A u s 
p u m p e n  e i n e s  R o h r s c h a c h t s  auf einem 
Hüttenwerke 4 Personen tödlich durch Hoch
ofengas, das auf nicht aufzuklärende Weise in 
den Schacht eingedrungen war. Zwei von ihnen 
fanden ihren Tod bei dem ohne ausreichende 
Vorsicht und mit ungenügender Ausrüstung 
unternommenen Versuch, die in dem Schacht 
befindlichen beiden anderen Leute herauszu
holen. Im Arasberger Bezirk verunglückte ein 
Arbeiter tödlich beim Rei ni gen ei ner  H o c h 
o f engasl ei tung.  Die Leitung war 1 1|2 Stunden 
lang durch Offnen sämtlicher Mannlöcher, Staub
säcke und Kopfplatten entlüftet worden. Der 
Meister fand den Verunglückten mit dem Ge
sicht im Flugstaube liegen; er sowohl wie ein 
Vorarbeiter wurden bei den Rettungsarbeiten 
ebenfalls betäubt, doch erholten sie sich wieder. 
Bei einer jetzt neu anzulegenden Gasleitung 
läßt das betreffende Hüttenwerk die Staub
sammler und Einsteigeöffnungen so nahe anein
ander legen, daß ein Befahren der Leitungen 
nicht nötig ist. Bei neuen Hochofenwerken 
oder bei wesentlichen Veränderungen wird auf 
Veranlassung des Berichterstatters jetzt vom 
Bezirksausschuß stets die Bedingung gestellt,

daß Gasleitungen, Gaskanäle und Staubsammler 
so angelegt werden müssen, daß sie, ohne be
fahren zu werden, von Flugasche gereinigt werden 
können.

Beim Entleeren eines Re i ni ger kas t ens  
in einer G a s a n  s t a l t  wurde ein Arbeiter 
durch ausströmendes Gas getötet. Die Unter
suchung ergab, daß das Gasabsperrventil nicht 
fest geschlossen hatte.

An S a u g g a s a n l a g e n  erlitten mehrere 
Arbeiter glücklicherweise nicht tödlich verlaufene 
Vergiftungen durch Kohlenoxydgas infolge fal
scher Hahnstellungen. Wesentlich gefährlicher 
als die Sauggasanlagen, bei denen das Ausströ
men von Gas im normalen Gange nicht vorkommt, 
sind aber die m it  D r u c k  b e t r i e b e n e n .  
Eine solche wurde von einer Berliner Wäsche
fabrik zum Heizen der Plätteisen verwendet. 
Die Einrichtungen waren aufs beste getroffen. 
In Digestorien, aus denen die Abgase abgesaugt 
wurden, befanden sich die Brenner. Das aus 
Holzkohle hergestellte Gas enthielt 13 °|„ Was
serstoff, war also sehr heizkräftig. Eine Unter
suchung hatte ergeben, daß die Luft im Plätt
saale keine Spur von Kohlenoxyd enthielt. 
Nach monatelangem ungestörtem Betriebe wurde 
aber eines Tages die mechanische Ventilation 
versehentlich abgestellt. Infolgedessen erkrankten 
12 Arbeiterinnen unter heftigen Erscheinungen 
einer Kohlenoxydvergiftung. Durch Anwendung 
eines in der Fabrik bereitstehenden S a u e r 
s t o f  f app ar a t e s  konnte durch einen Arzt wei
teren Folgen vorgebeugt werden; nur eine Arbei
terin war längere Zeit krank. Die Wäschefabrik 
hat seitdem wie früher L e u c h t g a s  verwen
det. Der Vorfall zeigt, mit wie großer Vor
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sicht Heizanlagen für andere Gase zu behan
deln sind.

Beim Reinigen einer R e t o r t e  in e i ne r  
T e e r - D e s t i l l a t i o n  kamen 2 Arbeiter durch 
Einatmen giftiger Gase zu Tode. Die Art der 
Gase ist nicht mit Sicherheit festgestellt worden. 
Am nächsten liegt die Annahme, daß der in 
die Saugleitung zwischen den Retorten einge
schaltete Hahn undicht war, und daher, als das 
Vakuum der Nachbarretorte nach beendeter De
stillation abgestellt wurde, giftige Gase und 
Dämpfe übergetreten sind. Zur Vermeidung 
solcher Unfälle werden nunmehr bei Reinigungs
arbeiten alle Verbindungen mit anderen Ap
paraten gelöst. Bei neuen Retorten wird auch 
darauf gehalten, daß außer dem Mannloch auch 
der Ablaßstutzen befahrbar eingerichtet wird, 
um gute Lüftung zu ermöglichen. — In einer 
chemischen Fabrik wurden ein Meister und ein 
Arbeiter b e i m  R e i n i g e n  e i n e s  H o c h b e 
h ä l t e r s  f ü r  S c h w e r ö l ,  in den sie ein
gestiegen waren, besinnungslos. Bei Anwen
dung des S a u e r s t o f f a p p a r a t e s  erholten 
sie sich indessen bald wieder. Der Behälter ist 
nunmehr an eine Druckluftleitung angeschlossen, 
die sowohl vor den Reinigungsarbeiten als auch 
während deren ganzer Dauer Luft zuführt. —  
In der A m m o n i a k w a s s e r - G r u b e  einer 
G a s a n  st  a l t  wurde ein Arbeiter bewußtlos. 
Er ertrank im Abwasser. —  Beim Br unnenbau 
in einer Zuckerfabrik erstickte ein Arbeiter durch 
Sumpfgasvergiftung, ein Helfer wurde zwar auch 
betäubt, konnte aber noch gerettet werden. — 
In dem Baggerschachte des Fäkalionbassins ei
ner städtischen A b f u h r a n s t a l t  kamen 3 
Personen zu Tode. Nachdem der Vorarbeiter 
und ein Aufseher an dem Bagger kurz zuvor 
eine neue Schraube eingezogen hatten, bestieg 
ein Arbeiter nochmals den Schacht, wobei er 
betäubt herabfiel. 2 andere Personen stiegen 
nacheinander ohne alle Vorsichtsmaßregeln in 
den Schacht, um den Kameraden zu retten. 
Sie fanden hierbei ebenfalls den Tod. Es wur
den daraufhin besondere Vorschriften für das 
Besteigen der Fäkalienbassins (strenge Aufsicht, 
gute Lüftung, Herunterlassen einer brennenden 
Kerze vor dem Besteigen, Anlegung eines Ret
tungsgürtels) angeordnet und eine Tafel mit 
Vorschriften für die Wiederbelebung Erstickter 
angeschlagen.

In einer Z uc ke r f ab r i k  waren 2 Arbeiter 
mit der B e d i e n u n g  d e s  K a l k o f e n s  
auf der oberen Plattform beschäftigt. Letztere 
besteht aus dichten Eisenplatten und besitzt 
eine ebensolche Umfriedigung von 1,5 m Höhe. 
In gleicher Weise ist die von der Plattform zur 
Treppe führende Brücke hergestellt. Eines Nachts 
wurden die beiden Arbeiter auf der Brücke 
liegend aufgefunden, der eine war t o t ,  wäh
rend sich der andere an der frischen Luft nach 
längerer Zeit wieder erholte. Es ist anzuneh
men, daß der Glockenverschluß des Ofens nicht 
ganz dicht war, so daß K o h l e n s ä u r e  aus
trat, die sich vermöge ihrer Schwere auf der 
ringsum verschlossenen Plattform ansammelte 
und von da über die ebenfalls dichte Brücke 
nach der Treppe hin abfloß. Die Arbeiter 
hatten sich auf der Brücke niedergesetzt und 
waren so dem Ersticken verfallen. Um die 
Wiederholung eines solchen Unfalls zu vermei
den, sind die Seitenwände unten mit ringsherum 
laufenden Durchbrechungen versehen worden. —  
Ein ähnlicher tödlicher Unfall durch K o h l e n 
s ä u r e  v o m  K a l k o f e n  ereignete sich auch 
im Magdeburger Bezirk.

Durch B e n z i n d ä mp f e  wurde in der Nacht
schicht der Bedienungsmann einer K n o c h e n 
e x t r a k t i o n  getötet. Er hatte sich nach dem 
Offnen des Hahns für direkten Dampf, anstatt 
den Gang des Prozesses weiter zu beobachten, 
auf eine Bank niedergesetzt und war dort ein
geschlafen. Durch die andauernde Dämpfung 
wurde das Benzinsystem so warm, daß die Löt
stelle einer Verschlußschraube am Sicherheitsge
fäß undicht wurde. Aus der entstandenen Öff
nung traten nun außer dem durch das Luftrohr 
ins Freie entweichenden Benzindampfe noch so
viel Dämpfe in den Extraktionsraum, daß der 
Arbeiter vergiftet wurde ; er wurde am nächsten 
Morgen tot aufgefunden. Zur Vermeidung ähn
licher Vorkommnisse wurde eine regelmäßige 
Nachtkontrolle eingeführt.

Mehrere Arbeiter, die mit der Reparatur eines 
Destillierkessels in einer E r d ö l d e s t i l l a 
t i o n  beschäftigt waren, wurden durch Gase, 
welche von den daneben liegenden, im Betriebe 
befindlichen Destillierkesseln her zu ihnen dran
gen, betäubt. Durch sofortige Anwendung ei
nes S a u e r s t o f f a p p a r a t e s  war es noch 
möglich, die Leute zu retten. — In einer Tu c h 
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f a b r i k  wurde die Beobachtung gemacht, daß 
vor etwa 2 Jahren, als zum Einfetten der Wolle 
ein anderes Olein eingeführt wurde, welches 
sich nachträglich als stark mit Mineralöl ver
setzt herausstellte, H a u t k r a n k h e i t e n  be
sonders heftig auftraten, die sofort nachließen, 
als wieder reines Olein verwendet wurde. — 
Auch bei den Arbeitern größerer P u t z w o 11 - 
r e i n i g u n g s a n s t a l t e n  sind derartige E x- 
z e m e mehrfach beobachtet worden. —  In 
einer P e t r o l e u m n i e d e r l a g e ,  in der nur 
gereinigtes Petroleum abgefüllt wird, werden die 
neu eintretenden Arbeiter fast ausnahmslos von 
einer H a u t k r a n k h e i t  befallen, die in einem 
krätzeähnlichen juckenden Ausschlag an den 
mit Petroleum benetzten Körperteilen besteht, 
aber nach etwa 8 Tagen wieder verschwindet, 
ohne irgendwelche nachteiligen Folgen zu hinter
lassen. Die Arbeiter nennen die Krankheit 
Petroleumkrätze. — Ahrfliche Beobachtungen 
wurden bei einzelnen Arbeitern einer L i n o -
1 e u m f a b r i k  gemacht, welche das Reinigen 
der zum Bedrucken des Linoleums dienenden 
Druckwalzen mit R o h n a p h t h a  auszuführen 
haben.

In der K u p f e r d r a h t z i e h e r e i  eines 
Kabelwerkes erkrankte eine erhebliche Anzahl 
von Arbeitern an den G e s c h l e c h t s o r 
g a n e n .  Den Umständen nach mußte ange
nommen werden, daß die Erkrankung mit der 
B e s c h ä f t i g u n g  im Zusammenhange stände. 
Die ärztliche Untersuchung ergab dann auch, 
daß die Erkrankungen auf Öl, Säuren und Me
tallsalze zurückzuführen waren. Nachdem den 
Arbeitern Gelegenheit gegeben war, sich vor der 
Benutzung der Bedürfnisanstalt die Hände mit 
warmem Wasser gründlich zu reinigen, und sie 
diese Gelegenheit auch benutzten, sind derartige 
Erkrankungen nicht wieder aufgetreten.

Die sehon im Vorjahre beobachteten Erkran
kungen von Arbeitern der M i k a n i t a b t e i 
l u n g  e i n e s  K a b e l w e r k e s  kamen auch 
im Berichtsjahre wieder vor. Bei einem Arbeiter 
nahm die Krankheit einen bösartigen Charak
ter an und äußerte sich in der Form tiefer, 
den ganzen Oberkörper, namentlich die Arme, 
bedeckender Geschwüre. Da einzelne Personen 
für die Krankheit besonders empfänglich sind, 
so hat die Betriebsleitung zu ihrer Bekämpfung 
mit gutem Erfolg das Verfahren eingeschlagen,

jeden Arbeiter, bei dem sich die Krankheit be
merkbar macht und nicht nach kurzer Dauer 
wieder verschwindet, in eine andere Betriebsab
teilung zu versetzen.

In einer vorwiegend sylvinitische Salze ver
arbeitenden K a l i f a b r i k  erkrankten Arbeiter 
wiederholt an der sogenannten S a l z f l e c h t e .  
Nach dem kreisärztlichen Gutachten soll die 
Krankheit eine Schuppenflechte sein. Zwei Ar
beiter mußten entlassen werden, weil sie immer 
wieder von der Flechte befallen wurden.

Ein eigentümlicher Unfall mit tödlichem Aus
gang ereignete sich in einer W a l k f e t t f a -  
b r i k in Forst i. L. In diesen Fabriken wird 
das Fett aus dem Walkwasser der Tuchfabriken 
durch Schwefelsäure ausgeschieden. Ein Arbei
ter bestieg ein soeben abgelassenes, nur 1 J/ä m 
tiefes Sche i debass i n und fiel sofort betäubt 
darin tun. Zwei Kameraden, die zu seiner Ret
tung das Bassin bestiegen, wurden ebenfalls be
wußtlos. Nachdem weitere Hilfe zur Stelle ge
kommen war, gelang es, die Verunglückten aus 
dem Bassin zu holen. Zwei blieben längere 
Zeit — der eine davon tagelang —  bewußtlos, 
der dritte starb am sechsten Tage. Der eine 
der Geretteten blieb längere Zeit geistig gestört. 
Der Berichterstatter kommt nach eingehenden 
Betrachtungen zu dem Ergebnis, daß wohl Kohlen
säure und Ammoniak die Ursache des Unfalls 
gewesen sind.

Uber die in den Jahresberichten für 1904 
im Regierungsbezirk Frankfurt a. 0 . erwähnten 
H auterkrankungen  unter den W a lk ere i- 
u n d  F ä r b e r e i a r b e i t e r n  sind in vielen Be
zirken Erhebungen angestellt worden, die aber 
meist ein negatives Ergebnis hatten. W o die 
Krankheit beobachtet wurde, konnte ihre Ursacho 
noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden.

ln einer W e i ß g e r b e r e i  und mehreren 
L o h g e r b e r e i e n  des Bezirks Schleswig ka
men 12 M i l z b r a n d e r k r a n k u n g e n  vor, 
von denen 4 zum Tode führten. Die Heilungs
dauer der gutartig verlaufenen Fälle betrug bis 
zu 11 Wochen. Bei den Todesfällen ging die 
Infektion jedesmal von kleinen Wunden am 
Hals oder am Kopf aus, die von den Arbeitern 
nicht beachtet worden waren. —  Die in anderen 
Bezirken beobachteten Milzbranderkrankungen 
hatten meist einen weniger schlimmen Ausgang.

In mehreren Bezirken sind in der W e i ß 
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phosphor-Industrie wiederum einige neue Fälle 
von P h o s p h o r n e k r o s e  vorgekommeu. Es 
waren verschiedene schwere Operationen am 
Kiefer erforderlich. Eine Erkrankung endete 
mit dem Tode.

Über B l e i e r k r a n k u n g e n  und ihre 
Häufigkeit enthalten viele Berichte s e h r  e i n 
g e h e n d e  M i t t e i l u n g e n ,  auf die im ein
zelnen hier nicht eingegangen werden kann. 
Es muß vielmehr auf die Berichte selbst ver
wiesen werden. Besonders beachtenswert ist in 
dieser Beziehung der Bericht für 'Wiesbaden.

Das Gleiche gilt bezüglich der E r k r a n 
k u n g e n  d e r  Z i n k h ü t t e n a r b e i t e r  von 
dem Bericht für Oppeln.

B e w ä h r t e  g e w e r b e h y g i e n i s c h e  
E i n r i c h t u n g e n .

Ein großes Gußstahlwerk im Bezirk Trier 
hat die alten G a s g e n e r a t o r e n ,  welche die 
Arbeiter beim Bedienen durch ausströmende 
Gase ganz erheblich belästigten und schädigten, 
durch die sogenannten M o r g a n - G a s g e n e -  
r a t o r e n ersetzt, die in dem Bericht durch 
eine Skizze erläutert sind. Bei den Generatoren 
dieser Art werden die Kohlen in den oberen 
Trichter aufgegeben, nach dem exzentrischen, 
durch einen Zahnradkranz sich ständig drehen
den Streutrichter abgelassen und von diesem 
gleichmäßig über die ganze Fläche des Gene
rators verteilt. Der Generator hat keinen Kost 
und steht mit dem unteren Teil in einem 
Wasserbad, in welches die sehr gut ausgenutzten 
Kohlen allmählich als feine Asche oder kleine 
Schlacke hinabsinken. Von unten aus erfolgt 
in eigenartiger Weise die Einführung von Dampf 
und Luft. Neben den nicht unerheblichen wirt
schaftlichen Vorteilen, die dieser Generator bietet 
(gleichmäßig gutes Gas, vollkommene Ausnutz
ung selbst geringwertigen Brennmaterials, keine 
Störung des Betriebes durch Schlackenbildung, 
leichte Bedienung), hat sein Betrieb für die 
Arbeiter folgende Vorteile: Beim Aufgeben der 
Kohlen können Gase nicht entweichen, die Ar
beiter werden beim Abschlacken weder durch 
strahlende Hitze noch durch Staub oder schäd
liche Gase belästigt oder gefährdet, Explosionen 
erscheinen ausgeschlossen. — In einer Glashütte 
werden die Schädigungen und Belästigungen, 
die durch das A u s t r e t e n  g i f t i g e r  Ga s e

b e i  d e m  S c h ü r e n  d e r  G e n e r a t o r 
f e u e r u n g e n  entstehen, dadurch vermieden, 
daß um die Schüröffnungen ringförmige Dampf
leitungen verlegt sind, die eine Anzahl feiner 
schräg nach unten gerichteter Öffnungen haben. 
Nach Öffnen des Dampfhahns bildet der aus
strömende Dampf einen mit der Spitze nach 
unten gerichteten Kegel, der das Austreten der 
Gase verhindert.

Das Ablöschen des Koks geschieht in der 
Gasanstalt zu Eickel in Westfalen nicht durch 
Besprengen mit Wasser, sondern durch Ein
tauchen der beladenen Kokswagen in ein Wasser
bad, das in einem durch eine Tür abschließbaren 
Turme liegt. Durch dies Verfahren wird die 
Belästigung der Arbeiter sehr verringert, auch 
wird erheblich an Wasser gespart.

In einer S u l f i t z e l l u l o s e f a b r i k  wur
de der Betrieb dahin geändert, daß der Schwefel 
jn  einem geschlosserten eisernen Kasten ver
brannt, die nötige Luft durch einen Ventilator 
zugeführt und die s c h w e f l i g e  S ä u r e  durch 
einen Körtingschen Injektor abgesaugt wird, 
welchem die Kalkmilch unter Druck zufließt. 
Da die Saugewirkung des Injektors größer ist 
als der Druck des Ventilators, so ist in dem 
Schwefelofen stets Unterdrück. Es ist dadurch 
das belästigende Austreten der schwefligen 
Säure beseitigt. Die Aufnahme der schwefligen 
Säure von der Kalkmilch erfolgt infolge der 
innigen Mischung im Injektor in sehr voll
kommener Weise. —  Die mit der Herstellung 
der s c h w e f l i g e n  S ä u r e  durch Verbrennen 
in einem sogenannten Schwefelofen verbundenen 
Belästigungen und Mißstände haben eine Gelatine
fabrik veranlaßt, zum Bleichen nur noch flüssige 
schweflige Säure, die in Stahlflaschen bezogen 
wird, zu verwenden.

In dem neuen N i t r i e r w e r k  der König
lichen P u l v e r f a b r i k  in Spandau ist durch 
zweckmäßige Apparate, schnelles Fortspülen 
der nitrierten Massen und richtig angebrachte 
kräftige Absaugevorrichtungen erreicht worden, 
daß die Belästigungen der Arbeiter durch 
S ä u r e d ä m p f e  vollständig aufgehört haben. 
In dem Raum, in welchem das Pressen der mit 
Ä t h e r  durchfeuchteten Masse für rauch
schwaches Pulver zu dünnen Röhren erfolgt, 
litten die Arbeiter früher durch Einatmen des 
verdunstenden Äthers. Jetzt sind vor jedem
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Preßraume drei kräftige Exhaustoren von je 
1000 cbm minütlicher Leistung und 650 mm 
Flügeldurchmesser aufgestellt, von denen Ton
rohrleitungen nach den Absaugetrichtern der 
Pressen und den Trockenschränken gehen. 
Ausserdem sind noch Absaugetrichter an ver
schiedenen Stellen des Raumes in der Nähe 
des Fußbodens angebracht, um auch die Ather- 
dämpfe, die sich am Fußboden ansammeln, fort
zuschaffen. Auch die Einrichtung zum Absaugen 
von P u l v e r s t a u b  an der W  a l z e n k ö r  n- 
m a s c h i n e  ist neu und beachtenswert. Das 
Ansaugen der Luft wird durch eine Dampfdüse 
bewirkt, und der Pulverstaub in einer Wasser
tine niedergeschlagen. Der Schüttelkasten der 
Walzenkömmaschine ist mit dem Gestell beider
seits blasebalgartig so verbunden, das bei dem 
Hin- und Hergehen des Kastens stets der eine 
Balg die aus dem ändern verdrängte Luft auf
nehmen kann, sodaß ein Überdruck und somit 
das Austreten von Staub vermieden wird. Die 
Einrichtung ist in dem Bericht für den Bezirk 
Potsdam durch eine Skizze näher erläutert.

In einer G a s g l ü h l i c h t f a b r i k  ist eine 
nennenswerte Verbesserung der Luft dadurch 
erzielt worden, daß über den Veraschungsstellen 
der Glühkörper kleine Gasflämmchen angebracht 
sind, die eine Verbrennung der entstehenden 
Gase herbeiführen. Diese Einrichtung bietet 
gleichzeitig den Vorteil, daß die Belästigungen 
der Nachbarn durch die vordem unverbrannt ab
geführten Gase erheblich herabgemindert werden. 
In dem Raum, in welchem die mit Thoriumnitrat 
getränkten Strümpfe getrocknet werden, und da
her eine sehr hohe Temperatur herrschte, ist 
diese dadurch nicht unbeträchtlich herabgesetzt 
worden, daß die Strümpfe jetzt nach einem 
patentierten Verfahren von innen durch Dampf
heizung erwärmt werden.

Der unangenehmen Wirkung der giftigen 
Zapondünst e  wird in einer Iserlohner Metall
warenfabrik dadurch entgegengewirkt, daß über 
der Zapontauchwanne ein durch eine Rohrleitung 
an einen Kamin angeschlossener Dunstfang an
gebracht ist. Au die Rohrleitung ist auch das 
Innere der Trockenkammern angeschlossen, so 
daß der Kamin, an welchen Feuerungen der 
Feuergefährlichkeit wegen nicht angeschlossen 
sind, erwärmt wird. —  In einer Berliner Z a p o n 
l ackf abr i k litten Arbeiterinnen —  infolge des

in dem Lack enthaltenen giftigen Amyläthers — 
an heftigem Kopfschmerz und Nervosität. Ein 
regelmäßiger Wechsel der Arbeiterinnen wurde 
eingeführt und die Arbeit unter einem mit Ab
saugung versehenen Digestorium vorgenommen.

Wegen der bekannten schädlichen Wirkungen 
der besonders in M e t a l l b r e n n e n  o d e r  
- B e i z e r e i e n  auftretenden n itrosen  Dämpf e  
hat die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft das 
R e i c h s g e s u n d h e i t s a mt  über die sofort an
zuwendenden Heilmittel befragt. Dieses hält das 
Trinken von Chloroformwasser für kein wirk
sames Gegenmittel, macht dagegen aufmerksam, 
daß Kunkel in seiner Toxikologie auf Grund 
von Tierversuchen das sofortige Inhalieren einer 
zerstäubten gesättigten Lösung von doppelt koh
lensaurem Natron empfiehlt, der in ernsten Fällen 
etwas Boraxlösung zugesetzt werden soll. Das 
Inhalieren muß stets vorgenommen werden, wenn 
der Verdacht der Vergiftung vorliegt, da sich 
bei einer solchen erst nach Stunden die schäd
liche Wirkung erkennen läßt. Die Verwendung 
von Mundschwämmen mit Sodalösung als Vor
beugungsmittel bei der Arbeit selbst empfiehlt 
sich deshalb nicht, weil die Arbeiter geneigt 
sind, sie abzunehmen. Ammoniak, welches an 
sich schädlich ist, soll nicht als Gegenmittel in
haliert werden.

In manchen Gegenden und Betriebszweigen 
herrscht unter Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
noch immer eine große Gleichgültigkeit gegen
über den aus der S t a u b e n t w i c k l u n g  her
rührenden Gesundheitsgefahren, und die Neu
beschaffung und Benutzung der Entstaubungs
einrichtungen macht dort nur geringe Fort
schritte. Im Gegensätze hierzu sind einige Be
richterstatter in der Lage, die immer allgemeiner 
werdende Ei nf ühr ung  guter Ent s t aubungs 
einrichtungen und Sp än e ab s augu ng in 
Holzbearbeitungsbetrieben — namentlich bei Neu
anlagen —  mitzuteilen. Der Arnsberger Bericht 
z. B. hebt anerkennend hervor, daß in zahlreichen 
Betrieben den Entstaubungsanlagen große Sorg
falt gewidmet wird. Von neueren Anlagen be
währe sich besonders das System der Firma 
Winkelsträter & Sure in Barmen-Wichlinghausen. 
Im Regierungsbezirk Oppeln ist der Widerstand, 
der sich anfangs gegen die Späneabsaugung be
merkbar machte, fast ganz allgemein geschwunden, 
nachdem mehrere mustergültige Anlagen dieser
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Art eingerichtet worden sind. Mehrere Bericht
erstatter weisen aber auch auf die erheblichen 
technischen und wirtschaftlichen S c h w i e r i g 
k e i t e n  hin, die sich der Einführung solcher 
Verbesserungen noch häufig in den Weg stellen. 
So hat z. B. im Erfurter Bezirk eine rühmlich 
bekannte Spezialfirma bei der Einführung ihrer 
für andere Staubarten erprobten Entstaubungs
anlage in einer G i p s f a b r i k  einen völligen 
Mißerfolg erlitten. Die Apparate mußten wieder 
beseitigt werden. Der Rat des Gewerbeinspektors 
war vorher nicht eingeholt worden. Die vergeb
lich aufgewendeten Kosten des Gipsfabrikanten 
betrugen etwa 5000 Mark. In einer anderen 
Fabrik desselben Bezirks ist es durch einfache 
Einrichtungen gelungen, den Staub aus dem 
Gipsdunste hinter den Kochern so vollständig 
abzuscheiden, daß weder in der Anlage selbst 
noch in der Nachbarschaft Belästigungen wahr
nehmbar sind. Der Berichterstatter hebt hervor, 
daß die Staubbeseitigung in den Gipsfabriken 
Fortschritte gemacht hat. Gipsfabrikanten, welche 
früher der Entstaubung sehr ablehnend gegen
über standen, wenden Verbesserungen auf diesem 
Gebiete steigendes Interesse zu, nachdem sich 
herausgestellt hat, daß der Ge wi n n  an G i p s 
s t aub aus den Entstaubungsanlagen sehr erheb
lich ist. Eine größere Fabrik gewinnt aus den 
Staubsammlern oberhalb der Kocher wöchentlich 
200 Sack feinen Gips, hofft aber, nach Aus
führung weiterer Verbesserungen das Doppelte 
zu erreichen. —

Auch bei der B e s e i t i g u n g  d e r  S p ä n e  
u n d  d e s  H o l  z m e h 1 s aus Holzbearbeitungs
Werkstätten vermittels Exhaüstoren und bei der 
Entstaubung der Schleif- und Polierwerkstätten 
für Eisenteile haben sich — nach dem Erfurter 
Berichterstatter — häufig Schwierigkeiten er
geben. Bei der Erbauung solcher Anlagen sind 
selbst von bedeutenden Firmen schwere Fehler 
gemacht worden, so daß den Unternehmern un
verhältnismäßig hohe Kosten erwuchsen. Ein 
gewöhnlicher Fehler ist, daß gröbere Späne durch 
aufsteigende Rohre angesaugt und scharfe Bie
gungen in den Rohren nicht vermieden werden. 
Infolge solcher Fehler ist der Kraftbedarf sehr 
groß oder die Leistung bleibt aus. Eine von 
einer bedeutenden Maschinenfabrik ausgeführte 
Anlage, welche außerdem mit einem sehr viel 
Widerstand bietenden Cyklon ausgestattet war,

verzehrte von 130 Pferdestärken der Betriebs
dampfmaschine nicht weniger als 30, ohne zu 
befriedigen. —  Diesem ungünstigen Ergebnis 
stehen aber in demselben Bezirk 8 g u t f u n k 
t i o n i e r e n d e  g r ö ß e r e  m e c h a n i s c h e  
E n t s t a u b u n g s a n l a g e n  gegenüber, die im 
Berichtsjahre auf den Rat des Gewerbeinspektors 
ausgeführt wurden und zur Zufriedenheit der 
Besitzer arbeiten. Bei kleineren handwerks
mäßigen Betrieben wurden in diesem Bezirk zu
weilen dichte Staubkästen hinter den Arbeits
maschinen zum Auffangen des Staubes und der 
Späne ausgeführt, welche weniger Kosten ver
ursachen.

In einer G l a s s c h l e i f e r e i  sind auf An
regung des Gewerbeinspektors S t a u b k ä s t e n  
zur Absaugung und Abführung des durch den 
Betrieb der Bürstenräder erzeugten feinen Glas- 
und Sandstaubes angebracht worden. Die Staub
kästen sind nach Art der bekannten Sc hwabb e l 
k i s t e ,  jedoch einfacher ohne Zwischenwände, 
gebaut und wirken in überraschender Weise nur 
durch die von den Bürstenrädern erzeugte Luft
pressung. Der mittels eines kurzen Rohres in 
deutlich sichtbaren Wolken ins Freie tretende 
Staub hat auch die Arbeiter von der Zweck
mäßigkeit dieser Einrichtung so überzeugt, daß 
diese die mit der Aufstellung des Kastens ver
bundenen kleinen Unbequemlichkeiten gern in 
den Kauf Dehmen und von der Einrichtung 
regelmäßig Gebrauch machen. Nach kleinen 
Verbesserungen am Kasten wird die Einrichtung 
auch in den übrigen Glasschleifereien des Be
zirks Breslau zur Einführung gebracht werden.

Beim Transport der K i e s a b b r ä n d e  von 
dem Kiesofen nach dem Lagerschuppen und beim 
Verladen derselben findet gewöhnlich eine starke 
Entwicklung von Staub statt, der für die dabei 
beschäftigten Arbeiter in hohem Grade lästig 
und selbst gesundheitsschädlich ist. Infolgedessen 
werden in der chemischen Fabrik Griesheim
Elektron jetzt die Abbrände angefeuchtet, nach
dem sich herausgestellt hat, daß ihre weitere 
Verarbeitung zur Kupfergewinnung dadurch nicht 
beeinflußt wird. — Auch in einigen K a l k 
s a n d s t e i n f a b r i k e n ,  in denen die Absaugung 
des Staubes häufig wesentliche Schwierigkeiten 
bereitet, hat man mit Erfolg versucht, die Ent
stehung des Staubes dadurch zu verhindern, daß 
man das Material in angefeuchtetem Zustande
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vorarbeitet oder zur Verwendung von Kalklösch
trommeln übergeht. — In einer D o l o m i t 
b r e n n e r e i  wurden die Arbeiter dadurch 
stark belästigt, daß die letzten Rückstände aus 
den Ofen mit Handsieben ausgesiebt wurden. 
Es wurde veranlaßt, daß ein in einem ge
schlossenen Kasten sich bewegendes Schüttelsieb 
hergestellt wurde, das keinen Staub in den 
Arbeitsraum entweichen läßt. —

In der Lu mp e n s o r t i e r e r e i  einer Papier
fabrik wurde eine allgemeine Vorentstaubung der 
Lumpen eingerichtet. In zwei weiteren Lumpen
sortieranstalten wurden die Tische an Starubab- 
saugungsanlagen angeschlossen. Die allseitig 
dicht abgeschlossenen und dicht auf dem Boden 
aufsitzenden Sortiertische haben Tischplatten aus 
Drahtgeflecht oder dergleichen; die unterhalb 
des Tisches im Fußboden mündende Saugleitung 
ist in dem einen Falle mit einem mit Filtertuch 
bespannten viereckigen Kasten überdeckt, im

anderen Falle setzt sie sich bis nahe unter die 
Tischplatte fort und trägt an ihrem oberen Ende 
eine dachförmige Abdeckung. Der von dem 
Sortiertisch abgesaugte Staub setzt sich zum 
größten Teil in dem dichten Tischgestell ab und 
wird von Zeit zu Zeit entfernt. In einer anderen 
Lumpensortieranstalt sind 25 Doppeltische mit je
2 Rohren an die Exhaustorleitung angeschlosseu. 
Der Staub wird in einem Cyklon ausgeschieden.

Ein S c h l e i f s t e i n s c h ä r f e r ,  der es 
ermöglicht, die wegen des Steinstaubs so schäd
liche Arbeit des Schärfens naß zu verrichten, 
findet, wie der Gewerbeinspektor zu Barmen 
berichtet, in seinem Bezirk rasche Einführung. 
Er besteht aus einem scharfzahnigen Stahlrädchen, 
das in einem etwa 1 m langen Eisenhebel mon
tiert ist, mit dem es gegen den rotierenden 
Stein gedrückt wird. Der billige Preis gestattet 
seine allgemeine Einführung.

(Fortsetzung folgt.)

Neue Unfallverhütungsvorschriften der Papiermacher-Berufsgenossenschaft.
D ie genannte Berufsgenossenschaft hat soeben an 

ihre Mitglieder „Abgeänderte Unfallverhütungsvorschriften 
der Papiermacher-Berufsgenossenschaft (Ausgabe 1905)“ 
versendet. In einer beigefügten Zusammenstellung sind 
die wichtigeren Änderungen gegen die seitherigen V or
schriften angegeben.

Erste Vorschriften hatte diese Berufsgenossenschaft 
im Jahre 1894 erlassen. D ie neuen Unfallversicherungs
gesetze des Jahres 1900 bedingten kleine Änderungen 
formeller Art. Mit diesen versehen, wurden damals V or
schriften in unverändertem Umfange als „Abgeänderte, 
Ausgabe 1901“ ausgegeben.

Die jetzt vorliegende Ausgabe 1905 bringt eine völlige 
Neubearbeitung; 60 Bestimmungen, gegen bisher 36. 
Unter ihnen 10 Paragraphen, welche, den elektrischen 
Kraft- und Lichtanlagen geltend, das Gebiet der nach 
der Modemeinung g e f ä h r l i c h e n  Elektrizität auch hier 
einhegen. Dem alten Gebiete sind also 50, gegen bisher 
36 Vorschriften gewidmet.

V on allgemeinerem Interesse dürften folgende Ä nde
rungen sein, denen wir einige erläuternde Bemerkungen 
anfiigen.

1. § 2 7 . „Bei P a p i e r m a s c h i n e n  sind alle Papier- 
und Filzleitwalzen mit Ausnahme der Andruckwalzen so 
einzustellen, daß zwischen ihnen und den Zylindern bezw. 
W alzen ein Zwischenraum von mindestens 80 mm bleibt. 
Bei Neuanlagen muß der Abstand an der Einführungs
stelle mindestens 120 mm betragen.

Die Einlaufstellen an den Pilztrocknern sind durch 
eine Schutzvorrichtung (Schaber oder Brett) zu sichern.

Bei Bogenpappen-Trockenzylindern ist vor der Ein
führungsstelle durch Zurücklegen des Filzes oder A n 
bringen eines entsprechenden Arbeitstisches eine Ent
fernung von etwa 80 cm herzustellen. Der Filzlauf oder 
Arbeitstisch darf nicht gegen den Pappentrockenzylinder 
ansteigen, sondern muß möglichst nach unten gerichtet 
sein.“

Durch die Vergrößerung des Walzenabstandes von 
80 mm auf 120 mm soll erreicht werden, daß es häu
figer als bisher gelingt, die beim Einfuhren der Papier
bahn zu weit in den Einlauf hineingeratene Hand 
noch rechtzeitig zurückzuziehen, bevor die Walze ein
ziehend auf die Hand wirkt.

Durch die weiteren Anordnungen wird Gefahren 
Rechnung getragen, welche vornehmlich im Bezirk des 
Königreich Sachsen, Sektion I X ,  hervorgetreten sind.

2. Aus § 19. „Bei L u m p e n - ,  S troh -, H ä c k s e l -  
und  ä h n l i c h e n  S c h n e i d e m a s c h i n e n  ist die Einlauf
stelle so einzurichten, daß die Hand des bedienenden 
Arbeiters nicht von den Messern oder Arbeitswalzen er
faßt werden kann.“

Diese Vorschrift stellt den Maschinenfabrikanten 
die Aufgabe, die üblichen Bauarten zu bessern. Im 
besonderen gilt das für die Strohschneidmaschinen, 
deren Ausrückeinrichtung sich nicht bewährt hat.

3. § 29. „B ei allen Q u e r  s c h n e i d e r n  ist eine 
Warnungstafel anzubringen mit der Aufschrift „Hand weg, 
Messer!“

Durch diese Vorschrift soll auf eine vermehrte Vor
sorge an dieser Maschine hingewiesen werden. Die A n 
bringung einer Schutzvorrichtung vorzuschreiben, welche 
das gefährliche Greifen der bogenabnehmenden Personen 
in die Messer hindern soll, hat man sich nicht entschlie
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ßen können , weil die bekannten derartigen Einrich
tungen noch nicht unbedingt brauchbar zu sein scheinen.

4. A u f z ü g e  ( F a h r s t ü h l e )  u n d  H e b e z e u g e .
Aus § 32, „Fahrstühle ohne Fangvorrichtung, welche

beim Be- oder Entladen betreten werden, müssen mit 
Feststellvorrichtung versehen sein. Die Vorrichtung muß 
möglichst von der Ausrückvorrichtung oder Schachttür 
abhängig sein.

§ 34. Die zur Verwendung kommenden Hebezeuge, 
Ketten, Seile, Kiemen oder Gurten müssen in gutem Zu
stande erhalten und mindestens jährlich einmal gründlich 
von hierzu bestimmten Personen nachgesehen werden.

§ 34. Hebezeuge mit Kurbel oder Zugkette (Seil
antrieb), welche nicht selbstsperrend sind, müssen mit 
einer Sperrvorrichtung versehen sein. Das Herablassen 
der Lasten bei eingerückter Kurbel ist überall verboten, 
wo die Bremswirkung nicht durch die Kurbel gesichert ist.“ 

D ie Vorschrift des § 35 weist auf die Verwendung 
sogenannter Sicherheitskurbeln hin, wie solche von an
deren Berufsgenossenschaften schon seither vorgeschrie
ben waren.

5. K o c h a p p a r a t e u n d  T r o c k e n z y l i n d e r .
Aus § 36. W erden Kochapparate aus einem Dampfkes

sel versorgt, dessen zulässiger Höchstdruck denjenigen des 
Kochapparates übersteigt, so ist der Druck durch Druck- 
verminderungs- und Sicherheitsventile entsprechend herab
zumindern und dann durch Manometer kenntlich zu machen.
—  Die Sicherheitsventile müssen, falls sie nicht Dampf
hochhubventile sind, von gleicher W eite sein, wie das 
Dampfleitungsrohr. — Das Anwärraeu der Trockenzylinder 
mit Schöpfeinrichtung darf nur langsam und niemals bei 
stillstehender Maschine erfolgen.

6. Für f r e m d a r t i g e  N e b e n b e t r i e b e ,  
§ 38, gelten nunmehr im allgemeinen die Bestimmungen 
deijenigen Berufsgenossenschaft, welcher der betrefl'ende 
Betrieb als Hauptbetrieb anzugehören hätte.

7. § 4 1 .  „B ei N e u b e s c h a f f  un g v o n  M a s c h i n e n  
ist dem Lieferanten schriftlich aufzugeben, die bestellten 
Maschinen den Unfall Verhütungsvorschriften entsprechend 
zu liefern.“

Diese Forderung an den Maschinenfabrikanten ist 
aus dem Grunde besonders wichtig, weil es darauf au- 
kommt, daß gerade bei der Neubeschaffung von Ma

schinen allen Vorsichtsmaßregeln von vornherein Rech
nung getragen wird. Seither haben einzelne Maschinen
fabrikanten dem Gesichtspunkte, daß die von ihnen zu 
liefernden Maschinen nicht allein den rein technischen, 
sondern auch den Anforderungen des Arbeiterschutzes 
Rechnung tragen müssen, keine genügende Beachtung 
geschenkt Zum Teil erklärt sich das durch das B e
streben, im Konkurrenzkämpfe alle vermeidbaren Aus
gaben zu sparen, um möglichst billig zu liefern. Um 

' so notwendiger ist es für die Unternehmer, auf der 
Lieferung richtig geschützter Maschinen zu bestehen, da
mit nicht der Käufer und eventuell auch der Maschinen
fabrikant den Gefahren eines Regreßanspruches aus
gesetzt werden.

8. V o r s c h r i f t e n  f ü r  d i e  A r b e i t e r .  §§ 42 
bis 55.

Die Vorschriften für die Arbeiter sind im großen 
und glanzen unverändert geblieben und nur durch Auf
nahme einiger Verbote ergänzt worden. Diese beziehen 
sich auf Trunkenheit, auf das Mit- und Zubringen von 
Branntwein, auf die Vornahme von, den Zwecken des 
Betriebes zuwiderlaufenden Beschäftigungen, insbesondere 
von Spielereien, Neckereien u. dgl., auf die Beschädigung 
der Schutzvorrichtungen, auf das Reparieren und Kürzen 
von Riemen, so lange diese auf schnellaufendem Trieb
werk schleifen oder während sie von einem Arbeiter nur 
mit der Hand von der W elle abgehalten werden, auf 
das Putzen und Reinigen von bewegten Maschinenteilen 
und auf Entfernen von Papierstücken von den Walzen 
der Naß- und Trockenfilze während des Ganges der 
Maschine. Endlich sind besondere Verhaltungsmaßregeln 
betreffend Anschlußgleisanlagen gegeben.

Auch die Neubestimmung des § 3 aus den V or
schriften für die Betriebsunternehmer kann hier genannt 
werden, nach welcher Sicherheitsgürtel oder ähnliche 
zweckentsprechende Einrichtungen verwendet werden 
sollen zur Sicherung der Personen, welche auf Dächern 
oder erhöhten Standorten zu arbeiten haben.

D ie Erfahrungen, welche die Mitglieder der Papier
macher-Berufsgenossenschaft während der elfjährigen B e
obachtungszeit seit Erlaß der ersten Vorschriften ge
macht haben, treten in den neuen Vorschriften zu Tage.

R l d .

Sprengversuche mit dem neuen Chloratsprengstoffe „Cheddit“.
Ausgeführt unter Leitung des technischen Aufsichtsbeamten der Sektion IX  der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft

zu Hannover.
In letzter Zeit ist recht viel über Sicherheitsspreng

stoffe veröffentlicht, trotzdem möchte ich nicht versäumen, 
speziell unsern verehrten Mitgliedern meine erzielten Resul
tate bekannt zu geben, da dieselben die Erwartungen in 
jeder Beziehung noch übertroffen haben.

Die eigentliche Veranlassung zu diesen Versuchen 
gab einerseits eine neue Polizeiverordnung, worin e l e k 
t r i s c h e  Z ü n d u n g  f ür  l oses  P u l v e r  gefordert wurde, 
und die mit ihr eingetretene Kalamität für viele Unter
nehmer, welche des erheblichen Kostenpunktes und der 
Umständlichkeit wegen die elektrische Zündung zu ver

meiden suchten, somit aber gezwungen waren, einen E r
satz für loses Pulver anzuschaffen; andererseits die Be
strebungen unserer Sektion im Interesse der Unfallver
hütung nach Möglichkeit Pulver- und Dynamit-Verbrauch 
einzuschränken.

Auf meinen Revisionsreisen hatte ich oft bereits Ge
legenheit den Sicherheitssprengstoff (Chloratsprengstoff) 
„Cheddit“ kennen zu lernen und mich von dessen W ir
kungen zu überzeugen, weshalb ich —  angeregt durch 
Herrn Regierungs- und Gewerberat in Minden (zu
ständig für die Fürstentümer Lippe der Sektion IX )  —
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mit dem Vertreter des „Cheddit“ für Provinz Hannover*) 
in Verbindung trat und um dessen Teilnahme bat, nach
dem ich die Genehmigung der Sektion I X  zur Vornahme 
von Sprengversuchen mit „Cheddit“ in bezug auf dessen 
W irkung und Gebrauchsfähigkeit erhalten hatte.

Um die Versuche möglichst eingehend vornehmen 
zu können, wurden frühzeitig genug Anfragen an die 
Unternehmer gerichtet, welche ohne Ausnahme bereit
willigst ihre Einwilligung gaben und für den verabredeten 
Termin die verschiedensten Bohrlöcher parat hielten, 
so daß die zu machenden Versuche dadurch eine wesent
liche Erleichterung erfuhren; ich möchte deshalb nicht 
versäumen, an dieser Stelle nochmals den betreffenden 
Herren bestens zu danken. Ausgewählt wurden die in 
der Steinindustrie bei uns hauptsächlichsten und am 
meisten verwandten Gesteinsarten, wo Sprengungen er
forderlich sind, um ein möglichst übersichtliches Bild er
zielen zu können, auf Grund dessen eine ev. Empfehlung 
des „Cheddit“ angebracht sei im Interesse der Unfall
verhütung.

Leider habe ich verschiedentlich die Wahrnehmung 
machen müssen, daß der Einführung etwas Neuem zu
weilen recht große Schwierigkeiten entgegengesetzt werden 
und Gründe angeführt wurden, die stets, darauf hinaus
laufen, vom Alten nicht lassen zu wollen, wenn das Alte 
auch mit ganz erheblichen Gefahren verknüpft ist, wie 
die Statistiken beweisen. V on  vornherein stehen die 
Meisten Neuerungen recht skeptisch gegenüber und ent
schließen sich schwer, eine Sache des Allgemeinwohls 
wegen einzuführen. Desto erfreulicher ging es jedoch  
mit den vorgenommenen Sprengversuchen, dieselben 
haben überall dort, wo sie ausgeführt werden — nicht 
allein in unserer Sektion oder Berufsgenossenschaft, die 
besten Erfolge in bezug auf Einführung gezeitigt.

Näher auf die tatsächlich vorhandenen Vorzüge 
an dieser Stelle einzugehen, soll hier vermieden werden, 
da dies einen nicht beabsichtigten Anschein erwecken 
könnte. Aufschluß über dieselben geben, sowie das Gesagte 
beweisen, m öge die untenstehende Tabelle, welche einen 
besseren Überblick über die Versuche und deren Resultate 
ermöglicht, und die die von den betreffenden Unternehmern 
gemachten Äusserungen in den Rubriken „W irkung“  und 
„Erläuterungen“  wiedergibt. Außerdem sei auf die von 
Herrn Prof. Eschweiler an der Königl. techn. Hochschule 
zu Hannover verfaßten Gutachten, welche in Broschüren 
der Firma veröffentlicht werden, hingewiesen.

Prof. Eschweiler faßt seine Resultate, wie folgt, zu
sammen: „N ach allen von mir bei der Prüfung und 
praktischen Anwendung der „Cheddit 41 und 60“  ge
machten Beobachtungen und Erfahrungen, muß ich diese 
Sprengstoffe als sehr leistungsfähig und mit sehr guten 
Eigenschaften ausgestellt bezeichnen. Dieselben bilden 
eine wertvolle Bereicherung der Sprengmittel.

D ie Bestandteile und Mischungsverhältnisse der beiden 
Sprengstoffe sind folgende:

T y p e  41 (sehr progressiven Charakter, für Bruch
arbeit und Gewinnung von Bausteinen besonders geeignet,

*) Fr. Ruth in Porta-Westfalika.

da bei bedeutender Kraftleistuug keine störende Zer
kleinerung stattfindet) —

Nitronaphtalin 1 
Rizinusöl . . . j

Kalium | 
oder i  Chlorat . . 80 

Natrium )
100 Teile.

T y p e  60. (brisanten Charakter, geeignet für harten 
Felsen.)

T y p e  60 N  (sehr brisanten Charakter, geeignet für 
sehr harten Felsen).

Beide haben den nicht zu unterschätzenden Vorteil, 
daß trotz ihrer brisanten Eigenschaften das störende 
Schleudern fast gar nicht auftritt. —

. Nitronaphtalin j
Dinitrotoluol . > . . . 20 
Rizinusöl . . . )

Kalium | 
oder 1 Chlorat . . 80 

Natrium J
100 Teile.

Zu der umstehenden Tabelle sei noch folgendes ge
sagt;

ad lfd. No. 20. Dieser Schuß saß sehr gespannt 
im Grunde, ca. 3 m von dem Anschlußgleise der Eisen
bahn, auf welchem 2 leere W aggons standen, die wegen 
Platzmangels nicht fortgeschoben werden konnten. Das 
W erk trug starke Bedenken, deu Schuß mit Dynamit 
(das dort verwandte Sprengmaterial) zu lösen, da eine 
Beschädigung der W aggons befürchtet wurde durch 
herumfliegende Stücke. W ir ließen das Bohrloch nach 
obiger Angabe ganz unparteiisch von dem Schießmeister 
mit „Cheddit“ laden und erzielten ein vorzügliches R e 
sultat, indem der Schuß das Material etwa 1 m in die 
Höhe hob und zurückfallen ließ, die Umgebung war 
stark gelockert, so daß alles bequem mit der H acke und 
Brechstange gelöst werden konnte; die W aggons waren 
vollständig unbeschädigt, weil kein „Schleudern“ statt
gefunden.

ad lfd. Nr. 22— 26. W ie bereits in der „Erläuterung“ 
gesagt, wurden die Versuche auf Wunsch verschiedener 
Unternehmer gemacht, um zu erproben, ob es im Gips
stein möglich sei, Blöcke in der Größe von */i— l ' / j  cbm, 
ohne bohrenzu müssen, miteiner daraufgelegten „Cheddit“ - 
Patrone in gebrauchsfähige Stücke zu zerteilen. W ir er
zielten in jedem Falle ein recht gutes Resultat, so daß 
die betreffenden Unternehmer in dieser Weise zu ver
fahren gedenken.

ad lfd. No. 43— 48. Diese Versuche mit ganz ge
ringer Bohrlochtiefe in losen Blöcken von 1/a— 2 cbm 
Größe wurden ebenfalls auf ausdrücklichen Wunsch an
gestellt, in einem Falle ein Vergleichsschuß mit losem 
Schwarzpulver (No. 48), welcher unter gleichen Verhält
nissen von dem betreffenden Schießmeister angesetzt und 
abgebrannt wurde. Letzterer schnitt nicht zur Zufrieden
heit des Unternehmers ab. Es wurde aus den Probe-
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1 etwas feucht. Angedrückt.

In gebrauchsfertige Stücke 
1 zerteilt.

Rest zertrümmert.

Freiliegende Stücke 
1 von ’ /* bis 1 '/ i  cbm - Elektrische Zündung. 

Größe.

5 9 30 1,75 40 1,05 0,70 Trockener Steingruss, angedrückt. gut. 2 mal besetzt, saß sehr gespannt.
6 18 30 - - — — — Feuchter Lehmboden, fest gepackt. vorzüglich. Es wurde ein natürlicher Spalt besetzt.
7 2 23 0,50 25 0,24 0,26 Trockener Steingruss. gut, tief gerissen.
8 1 23 0,25 25 0,12 0,13

0,13
*» 1 <n,t Umgebung stark 

| ® ■ gelockert.
1 Im Verhältnis zur Bohrlochtiefe viel Material

9 1 23 0,25 25 0,12 Yi gelöst.

w j
4 30 1,35 35 0,48 0,25 „ , etwas angedrückt. gut vorgearbeitet. Vorgabe zum Kesselschuß etwas überladen.

»
2 Vs kg 
gekörnt — — — — — „ , fest angedrückt. vorzüglich. Hauptschuß. Viel Material heruntergebracht.

11
w 2 30 1,20 35 0,24 0,20 „ , etwas angedrückt. gut vorgearbeitet. Vorgabe zum Kesselschuß.

n
2 kg 

gekörnt „ , fest angedrückt. sehr gut. Hauptschuß.

12|

n

n

1 Pfd. 
Pulver 

l 'h  Pfd. 
Pulver

— 1,20 35 — — 1 Lehmiger Boden mit Steingruss. 
Fest gestampft.

nicht genügend vorgearbeitet, 

nach Wunsch.

1-1
> Vorgabe.

2. |

Zu No. 11 
Vergleichs

> schuß mit < 
Schwarz
pulver.

Genau dieselbe Lage 
des Schusses wie in 

No. 11.
Von den Leuten des

n
13 ' k  Pfd. 

Pulver Festgestampfter Boden. sehr gut. | Hauptschuß. Bruches allein be
setzt u. abgebrannt.

13 n 1 »/■ 23 — — — —
Trockener und feuchter Lehmboden, 

fest angedrückt.
In gebrauchsfertige Stücke. 

Rest zertrümmert. Patrone lose draufgelegt. Block 1 1/2 cbm groß.

14 2 '/» 23 1,00 25 0,30 0,70 Trockener Steingruss, sehr fein, gut.

15 n
Va +  '/ ik g

gekörnt 23 1,20 25 0,25 0,95 n gut.

16 4 23 2,00 25 0,50 1,40 n sehr gut. V iel gerissen.

17 n
1 +  V* kg

gekörnt 23 1,60 25 0.28 1,32 n sehr gut. Mit losem Besatz.

18 n
2 +  */« kg 

gekörnt 23 2,00 25 0,60 1,40 tt vorzüglich.

19 n 10 23 •2.00 25 1,20 0,70 Y>
sehr gut, viel gerissen. 

Etwas überladen.
W ar ein Grundschuß, der sehr klamm saß.

20 5 23 1,30 25 0,60 0,65 n sehr gut, viel gerissen. Durfte nicht schleudern.n (Siehe unten weiter am Schluß der Tabelle.)

2!<J
n

2 30 2,70 32 0,24 0.30 Lehmiger Boden, etwas angedrückt. gut vorgearbeitet. 
V ie l gerissen. Vorgabe zum Kesselschuß.

n
1 +  */* kg 

gekörnt 30 „ , fest angedrückt. vorzüglich.
Sehr viel gelockert. Hauptschuß Viel Material herabgeworfen.
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22 Gipsstein 30
Trockener und feuchter Lehmboden, Block v. sli cbm Auf Wunsch der betreffenden2 fest angedrückt. In gebrauchsfertige Stücke

n 77 Va » 
n !) 1)0 „ 

*/

Unternehmer versucht, um ev.
23 n i '/« 30 — — — — n > geschlagen. das Bohren ersparen zu können.
24 n 3 23 — — — — n Rest zertrümmert. Patronenlose draufgelegt, (siehe
25 r> 2 23

30
30

— n n n U » unten am Schluß d. Tabelle).
26
27

n 1
2 1,20 35 0.24 0,96

n
Mit Bohrschlamm lose besetzt. mittelmäßig.

77 ’l l “ 77 »
Etwas ausgeblasen, lag am Besetzen.

28
r

9 32 •2,00 35 1,08 0,92 Mit gemahlenem Gips lose besetzt. vorzüglich. i Loses Gipsmehl —  nicht angedrückt —  wirkte
29

n
i ‘ A 23 0,60 25 0,20 0,40 vorzüglich. 1 als Besatz vorzüglich.

ii Trockener und feuchter Lehmboden, total zerschlagen, in er. fuß D er Stein war rissig gewesen. Patronen lose
30 n o 30 — — fest angedriickt. große Stücke. draufgelegt.

31 Diabas 7 30 2.00 35 0.84 1,16
Feiner Steingruß aus dem Schotter

werk, etwas angedrückt.
sehr gut. Viel i. d. Tiefe ge

rissen. Horizontales Bohrloch.

32 5 30 1,80 35 0,(30 1,20 n vorzüglich. Etwas geneigtes Bohrloch, er. 15—20°.

1 +  s/i kg
sehr gut. W eit im Umkreis ge

33 30 •2.10 35 0,75 1,35 n lockert und gehoben. Viel Stark geneigtes Bohrloch, er. 50— 60°.n gekörnt heruntergeworfen.

34 1 30
Trockener und feuchter Lehmboden, In 3 Stücke \ Fast keine 

.  | Trümmer.
B lock  v. s/i cbm)

T) --- — — --- fest angedrückt.
v n I  »

Patronen lose draufgelegt.
35 2 23 _ — — --- n 7) 5 „ i

36 Basalt 3 1/* 40 1.30 40 0.50 0,80
Trockener Steingruß, etwas ange

drückt.
gut. V iel angehoben. Saß sehr gespannt im Grund am Fuße des Wand.

sehr gut, tief angerissen. Nasser Schuß, etwas geneigt. Bei einer Quelle
37 5 40 1,50 40 0,65 0,85 Nasser Boden, angedrückt. i. Gestein.
38 11 40 2.50 40 1,32 1,18 Trockener, loser Sand. vorzüglich. V iel Material. Schwerer Schuß, senkrecht.

39 n 10 40 2,10 40 1,20 0,90
Trockener Steingreß, etwas ange

drückt.
vorzüglich. Sehr viel Material. Schwerer Schuß, etwas geneigt.

40 Grauwerke 2 25 _ — — .— Trockener und feuchter Lehmboden, 
fest angedrückt.

4 größere Stücke, Rest zer
trümmert. Block v. 3/4 cbm, Dicke 0,60 m.

25
In 4 er. 20— 30 cm starke B lock v. lU cbm, Dicke 1,0 m. Patronen recht

41 3 — — — — » Platten. winklig zur Spaltfläche aufgelegt.

42 lVs 25 — — — — n
6 größere Stücke, Rest zer

trümmert. Block v 1 /2 cbm, Dicke 0,70 m.

43
44

r> */.
7*
7*
Vi

23
23

0.30
0,15

25
25

0,08
0,05

0,22
0.10

Trockener Letten, etwas angedrückt.
n

J gut. Etwas Trümmer. Block v. ’ /i cbm 
i '» » 12 » Zündhütchen waren

451
»

23 0.09 25 0.05 0,04 n i 1. Nur gerissen. 1 2 mal 7 1 V
für diese Quantität

»
23 0,14 25 0,08 0,06 n 1 2. Vollständig zerkleinert. 1 besetzt ” „C heddit“ zu groß,

46
w 1a 

’ /a 23 0,18 25 0,05 0,13 n gut. Etwas Trümmer. 3/'7 /♦ 77 kleine nicht zur» sehr gut. 8 Stück, Rest zer 7 I ' / 4 77
Stelle.

47 n Vi 23 0,22 25 0,05 0,10 n  ' trümmert. 11

48 n
_ _ 0,22 25 0,06 0.16 Trockener Letten, fest gestampft. Nur stark angerissen. Vergleichsschuss mit Schwarzpulver z. Nr. 47. 

Block v. l*/4 cbm.

49
2 -f- 2 kg 30

Nasser Letten, Steine und Stein vorzüglich. Sehr viel Material Sehr schwerer Schuß, er. 3 m tiefe Lasse. Sehr
n

1 • © 
gekörnt - —; gruß. Fest gestampft und gedichtet. heruntergeworfen. schwer zu dichten.

50 n
1 +  3/i kg 

gekörnt 
5 +  ’ /* k8 

gekörnt

30 - — — - n gut. T ief gelockert. er. 1,50 m tiefe Lasse.

51 n 32 1,50 35 9,75 0,75 Trockener Letten, angedrückt. vorzüglich. Sehr viel Material, Schuß saß er. 10° geneigt in einer schifrigen 
Verwerfung.
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schüssen ersehen, daß ein minimales Quantum „Cheddit“  
in einem um ’ /3 weniger tiefen Bohrloch von gleichem 
Durchmesser wie bei Pulverschüssen erforderlich ist, um 
lose B löcke mit Leichtigkeit —  bei dem geringsten 
Kostenpunkt —  in gebrauchsfertige Stücke zu zer
kleinern. —

Bei allen unsern Versuchen wurde stets nur l/s des 
Gewichtes einer entsprechenden Ladung des gebräuch
lichen Schwarzpulvers in „Cheddit“  gewählt, so daß hier
durch eine nicht zu unterschätzende Ersparnis erzielt 
wird. Gegenüber Dynamit haben wir die gleiche —■ zu
weilen eine Patrone weniger — Anzahl Patronen gewählt 
und nach Aussage der betreffenden Unternehmer stets 
das gleiche Resultat erzielt. Es wird auch von Interesse 
sein, darauf hinzuweisen, daß „Cheddit“  jetzt bei uns in 
Deutschland fabriziert wird, wir es somit n i c h t  m e h r  
m i t  e i n e m  a u s l ä n d i s c h e n  Sprengstoff zu tun 
haben.

Doch nicht allein die Geldersparnisse gegenüber 
Pulver und Dynamit müssen in Betracht gezogen werden, 
sondern auch die Vorteile für die Unfallverhütung, d ie  
e i n  g u t e r  u n d  n a c h  M ö g l i c h k e i t  g e f a h r 
l o s e r  Sicherheitssprengstoff mit sich bringt (in ge
wissem Sinne ebenfalls bares Geld: weniger Unfälle — 
weniger Umlagebeiträge). Es muß ein jeder, wenn auch 
nur im kleinen, nach bestem Können danach streben,

die bestehenden Gefahren möglichst einzuschränken, und 
das geschieht nicht zum wenigsten durch Einführung 
von Sicherheitssprengstoffen für Pulver und Dynamit.

W e l c h e r  d e r  b i s  j e t z t  b e k a n n t e n  S i c h e r 
h e i t  s s p r e n g  s t o f  f  e z u  w ä h l e n  i s t ,  m u ß  
e i n e m  j e d e n  ü b e r l a s s e n  b l e i b e n .  Sind doch 
bereits verschiedentlich in unserer Berufsgenossenschaft 
derartige Versuche mit Sicherheitssprengstoffen vorge
nommen, um den Mitgliedern deren Vorzüge vor Augen 
zu führen, da m. E. die technischen Aufsichtsbeamten am 
ehesten dazu berufen sind, Neuerungen auf dem Gebiete 
der Unfallverhütung zu prüfen und bei guten Resultaten 
im Interesse derselben auch zu empfehlen, wie dies auch 
mehrfach schon in unserer Monatsschrift geschehen ist. 
W ir können deshalb nach den angestellten Versuchen, 
den Äußerungen über bereits gemachte Erfahrungen in 
vielen ändern Betrieben unserer und anderer Berufsge
nossenschaften, in welchen schon über Jahresfrist mit 
„C heddit“ geschossen w ird , sowie den verschiedenen 
Gutachten des Prof. Eschweiler an der Königl. techn. 
H ochschule zu H annover, unsern Mitgliedern den V er
brauch von „Cheddit“  nur empfehlen. —

Hannover, im Februar 1906.
F r e y s t e d t ,  Bauingenieur.

Techn. Aufsichtsbeamter der Sektion IX  
der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft.

Patentbericht.
Anmeldnngen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.
Vom 29. Januar 1906 an.

Kl. 37 f. G. 19 757. Feuerschutzvorhang aus un- 
verbrennlichem, durch Stäbe versteiftem Gewebe für 
Maueröffnungen. M a x  G a r y ,  G r o ß - L i c h t e  r -  
f e 1 d e - W e s t. 2 . 4 .  04.

Kl. 37 f. Sch. 21969. Schutzvorrichtung gegen das 
Ersticken (1er Menschen bei entstehenden Theater
bränden. K a r l  S c h u l z ,  S t r a ß b u r g  i. E., Niko
lausring 11. 20. 4 04.

V om  5. Februar 1906 an
Kl. 17 a. R. 19377. Sicherheitsventil für die Um

gehungsleitung des Kompressors bei Gefrieranlagen. 
R a i l w a y  a n d  S t a t i o n a r y  R e f r i g e r a t i n g  
C o m p a n y ,  N e w  - Y o r k ;  V  ertr.: I l a n s  H e i -  
m a n n ,  Pat.-Anw., B e r l i n  N W . 7. 7. 3. 04.

Kl. 47 g. R. 17328. Vereinigtes Druckniimler- und 
Sicherheitsventil. J o h n  J a m e s  R o y l e ,  I r l a m ,  
E n g l . ;  Vertr.: E. W . H o p k i n s  u. K.  O s i u s ,  
Pat.-Anwälte, B e r l i n  SW . 11. 21. 10. 02.

Kl. 49 e. L. 21083. Hydraulische Treibvorrichtung 
fiir Pressen, Scheren, Lochmaschinen. E r n s t  
L  a n g  h e i n r i c h , K a l k  b. C ö 1 n. 13. 5. 05.

Vom  8. Februar 1906 an.
Kl. 13h. S. 21272. Kamnier-Wasserrührenkesscl mit

Wasserumlauf, welcher durch in die Wasserrohren 
mündende Strahldüsen hervorgerufen wird. G i u s e p p e  
S a c r i p a n t i ,  G e n u a ;  V ertr.: Dr. B. A l e x a n d e r -  
K a t z ,  Pat.-Anw., G ö r l i t z .  20. 6. 05.

Kl. 35a . R. 19968. Fangvorrichtung für Aufzüge, 
Fördereinrichtungen u. dgl. W i l h e l m  R u n t e ,  
P a d e r b o r n .  27. 7. 04.

Gebrauclisumster-Eintragnngen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 29. Januar 1906.

Kl. 4 a. 268 729. Sicherheitslanipe fiir Petrolenni- 
brand mit Zuführung der Luft durch einen vom Brenn- 
stoflbehälter abnehmbaren, gelochten Ring. D e u t s c h - 
R u s s i s c h e  N a p h t a - I m p o r t - G e s e l l s c h a f t ,  B e r 
l in.

Kl. 341. 268608. Abfüllvorrichtung, welche sowohl 
mit nach außen zeigender, als auch in das Gefäßinnere 
ragender Ausgußtülle am Gefäß befestigt werden kann. 
F a b r i k  e x p l o s i o n s s i c h e r e r  G e f ä ß e  G. m. b. H. ,  
S a l z k o t t e n .

Kl. 351). 268766. Fahrbarer Portal-Turmkran zum
Fördern von Material für Hochbauten mit einer in der 
H öhe verstellbaren Versetzbühne. B ü n g e r  & L  e y r e r , 
D ü s s e ld o r f .

Kl. 37 b. 268536. Hängeeisen für Bauzwecke, mit
Schlitz für die Lehrbretter, umgebogenem Ende für 
den Keil und mehreren Ausbiegungen für den Träger
flansch. H u g o  R u t e n b e c k ,  H a g e n  i. W.
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Kl. 37 e. 268477. Baugerüsthalter, dessen Kette durch 
eine Kniehebelverbindung gespannt wird. A r t h u r

* S t r a u b e l ,  E r f u r t ,  Melchendorferstr. 1.
Kl. 40 c. 268529. Sicherheitsandrehkurbel für Ex- 

plosionsmotore, mit in den gehäuseartig ausgebildeten 
Kurbelarm eingebautem, und sieh beim Rückschlag 
selbsttätig lösendem Mitnehmerorganismus. C a r l  O ß -  
b e r g e r ,  T h a l m ä ß i n g .

Kl. 47 c. 268076. Gleichzeitig mit dem Fufsantrieb 
einrückende Schutzvorrichtung für Momentstanzen. 
S c h u h f a b r i k  W e s t f a l i a  K r ö g e r  & C o ., B i e l e 
f e l d .

Kl. 78 e. 268514. Sicherheitszünder mit die Zünd
schnur abdichtendem und festhaltendem Drahtnetz.
B o c h u m  - L i n d e n e r  Z ü n d  w a r e n -  u n d  W e t t e r 
l a m p e n f a b r i k  C. K o c h ,  L i n d e n  l. W .

Kl. 82 b. 268778. Schutzvorrichtung an Schleuder
maschinen, bestehend aus einem Deckel, welcher die 
obere Öffnung des Kessels bei Inbetriebsetzung der 
Trommel schließt. J o e r n i n g  & S a u t e r ,  M a g d e 
b u r g - B u c k a u .

Kl. 86 g. 268704. Schützenfänger aus einem schma
len, am Ladendeckel befestigten Rahmen aus Rund
eisen, der beim Zurückschwingen der Lade zwangs
läufig in die Gebrauchslage und beim Vorwärtsschwingen 
durch eine Feder in die Ruhelage unter den Laden
deckel geführt wird. F r i e d r i c h  M ü l l e r  u. A u g u s t  
S t e p h a n ,  F o r s t  i. L.

Vom 5. Februar 1906.
Kl. 4d . 269119. Reibzil ndvorrichtung für Gruben

sicherheitswetterlampen mit im Innern eingesetzter 
Wand zur Verhütung des Funkenüberspringens auf das 
Zündband. L u d w i g  S t e g m a n n ,  U t f o r t  b e i  M ö r s  
a. Rh.  u. W i l h e l m  E r b a c h ,  H o c h s t r a ß  b e i  Mö r s  
a. Rh. -

Kl. 13b. 269064. Zwischen Injektor und Druckventil 
des Kessels angeordneter Wassersteinsammler mit 
innen befindlicher Heizschlange. R o b e r t  K r e i d l e r ,  
D ü s s e l d o r f ,  Grafenberg 42.

Kl. 13 e. 269268. Kesselrohrreinigungsapparnt, be
stehend aus einem Rollengestell mit Spannvorrichtung 
und zwei mittels Kurbelrad angetriebenen Stahlrollen
ketten, welche über die Kesselrohre laufen. H e i n r i c h  
B r a c h t l ,  N i e d e r - L i c h t e n a u  b. Lauban.

Kl. 30 d. 268728. Schutzvorrichtung fiir Rennfahrer, 
welche aus federndem Sturzhelm und federnden, Rücken, 
Brust, Arme und Beine bedeckenden Binden besteht. 
C h r i s t o p h  P ü t z ,  M ü l h e i m  a. Rh., Windmühlen
straße 141.

Kl. 34 d. 268742. Holzfänger als Schutzmittel gegen 
Sach- und Personenbeschädigung durch fliegende 
Stücke beim Holzzerkleinern durch eine Axt.
F r i e d r i c h  W i l h e l m  L ö h m e r ,  W e r m e l s k i r c h e n .

Kl. 34 f. 269208. Speigefäfs mit Gelenkrohr und ein
geschaltetem, selbsttätigem Hahn seitlich ausschwing
bar unter einem Wassergefäße (verstellbar an einem 
Stative) angeordnet und versehen mit breiter, bespülter 
Trichterfläche mit Einhängesieb, sowie mit Griff. 
R i c h a r d  C o n r a d ,  B e r l i n ,  Marheinekepl. 11.

Kl. 42 e. 269242. Petroleummefsapparat mit Rück
laufvorrichtung. P a u l  K l a p p e r ,  H a m b u r g ,  
Kibitzstraße 43.

Patente.
Denfscliland.

Kl. 47g .  167 532 vom 9. Juli 1904. H a l l e s c h e
M a s c h i n e n -  u n d  D a m p f k e s s e l - A r m a t u r e n 
F a b r i k  D i c k e r  & W e r n e b u r g  in H a l l e  a. S. 
Bei Rohrbruch selbststätig sich schließendes 
Ventil. (Fig. 255.)

Die Rohrbruchventile mit einem hohlen Ventilkörper, 
der eine dem Dampfstrom gleichgerichtete Öffnung hat 
und unten durch einen Unterstützungskörper abgeschlossen 
ist, so daß er durch die Saugwirkung des Dampfes auf 
seine Unterlage gedrückt wird, haben den Übelstand, daß 
sie sich nicht zuverlässig tür verschiedene Dam pfge

schwindigkeiten einstellen lassen, da die Unterlage bei 
diesen Ventilen feststeht und der Minderdruck in der 
Saugkammer nur beim Aufliegen des Ventilkörpers auf 
dieser Unterlage, nicht aber auch bei anderer Einstellung 
des Ventilkörpers vollkommen sicher bestehen bleibt, so 
daß sich diese Ventile im letzteren Fall leicht vorzeitig 
schließen.

Gemäß vorliegender Erfindung ist zur Beseitigung 
dieses Ubelstandes der Ventilkörper nicht für sich allein, 
sondern samt seinem Unterstützungskörper einstellbar an
geordnet.

Der mit einer dem Dampfstrom gleichgerichteten Öff
nung a versehene hohle Vertilkörper k liegt dicht auf 
dem Unterstützungssteller t, wodurch die Kammer c ge
bildet wird. Um den Ventilkörper zusammen mit dem 
Teller einstellen zu können, ist ein Exzenter b und ein 
auf der Exzenterwelle d sitzender H ebel vorgesehen, 
durch den der Ventilteller zusammen mit dem Ventil
körper angehoben und eingestellt werden kann, so daß 
der Ventilkörper in der Betriebslage stets auf dem Unter
stützungsteller ruht.

Infolge dieser Anordnung wird die Gefahr eines vor
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zeitigen Schlusses des Ventils mit der Annäherung des 
Ventilkörpers an seinen Sitz nicht größer, da mit der 
Annäherung die Saugwirkung steigt, wodurch der Ventil
körper fester auf deu Unterstützungsteller gedrückt wird.

Diese größere Sicherung gegen einen unbeabsichtigten 
Selbstschluß ist yon besonderer W ichtigkeit, wenn das 
Kohrbruchventil starken Schwankungen ausgesetzt ist, 
wie auf Schiffen oder bei erheblichem W echsel in der 
Dampfgeschwindigkeit. H.

Kl 81e. 107 695 vom 13. Januar 1904. I g n a z  T i m a r
i n B e r 1 i n. In ein Gefäfs fiir feuergefährliche 
FlüssigkeiteneinscliraubbarerSlebeinsatz. (Fig. 256.)

Bei den bekannten Vorrichtungen zur Verhütung yon 
Explosionen von Gefäßen mit feuergefährlichem Inhalt, 
bei welchem ein quer durch das Gefäß hindurchreichender 
cylindrischer Siebeinsatz verwendet ist, sind die Sieb
einsätze oben und unten starr mit den Gefäßen verbunden. 
Hierbei kann der Siebeinsatz durch S töß e , die beim 
Transport der Gefäße oder infolge der Wärmeausdehnung 
oder durch andere Zufälle auftreten können, leicht ver
bogen werden, zerreißen oder zerbrechen.
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Fig. 256.

Dieser Übelstand soll nach der Erfindung dadurch 
vermieden werden, daß das Schutzrohr b nur oben ein
geschraubt wird, unten aber mit Spielraum in einer Ver
tiefung d des Bodens ruht. Diese Vertiefung verhütet 
seitliche, ein Abbrechen begünstigende Bewegungen des 
Schutzrohres, läßt aber eine Längsausdehnung zu. Schutz
rohrende c und Bodenvertiefung d können kugelförmig, 
cylindrisch, prismatisch oder pyramidenförmig sein.

Kl. 26 b. 167 642 vom 12. Novbr. 1904. C l e m e n t  
v a n  d e  V e l d e - V i n c k x  in D i e s t ,  B e l g i e n .  
Einrichtung zur Verhütung von Explosionen bei 
Acetylenapparaten. (Fig. 257.)

Die Einrichtung hat den Zweck, Explosionen im
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Falle eines im Aufstellraum des Entwicklers entstehen
den Brandes zu verhüten.

Die Einrichtung besteht darin, daß der Hahnschlüssel 2 
eines in ein besonderes Ablaßrohr 3 des Entwicklers 10 
eingeschalteten Hahnes 1 mittels einer Schnur 7 aus leicht 
brennbarem Material, welche in geeignet vielen Windungen 
durch den Aufstellungsraum des Entwicklers gezogen ist, 
in gehobener Stellung, d. h. in Schlußlage des Hahnes, 
gehalten und durch ein Gewicht belastet ist, so daß beim 
Durchbrennen der Schnur der Hahn selbsttätig geöffnet 
und das Gas nach außen hin ins Freie abgelassen wird.

Die Schnur 7 ist ferner an einem gewichtsbelasteten 
H ebel 5 befestigt, welcher beim Durchbrennen der Schnur 
die sinkende Glocke 11 abfängt und dadurch eine neue 
Beschickung des Entwicklers, welche wie üblich selbst
tätig beim Sinken der Glocke erfolgt, verhindert. Der 
in einem B ock 4 drehbar gelagerte Hebel 5 nimmt bei 
geschlossenem Hahn die aus der Figur ersichtliche 
Stellung e in , wobei er gegen einen oberen Anschlags
bolzen in dem B ock anliegt. Bei dieser Hebelstellung 
kann die Glocke ungehindert sinken. Brennt dagegen 
die Schnur durch, so schlägt der H ebel infolge sei
ner Gewichtsbelastung nach unten aus und legt sich auf 
einen unteren Anschlagsbolzen in dem B ock auf. Die 
Glocke trifft nun bei ihrem Sinken mit einem seitlich 
an ihr vorgesehenen Anschlag 6 auf das belastete Ende 
des H e b e ls , welches in gesunkener Stellung in die 
Bahn des Anschlags hineinragt. Die Glocke ist nun
mehr abgestützt und kann nicht weiter sinken, die B e
schickungsvorrichtung kann also nicht mehr in Tätigkeit 
treten. H.

Verschiedenes.
Querschneider der Reichsdruckerei.

Aus Nr. 9 der Papier-Zeitung von 1906 übernehmen 
wir auf Wunsch des Herrn Verfassers folgende Mitteilung 
unter obiger Überschrift.

In Nr. 6 Seite 211 brachten wir eine kurze Mit
teilung über das Wasserzeichenpapier, welches in der 
Reichsdruckerei für die deutschen Briefmarken ver
wendet wird. Im Anschluß hieran erhalten wir von 
sachverständiger Seite folgende Zuschrift über die F or
matschneidmaschinen (Querschneider), auf welchen in 
der Reichsdruckerei jenes Briefmarkenpapier in Blätter 
geschnitten wird.

In der Reichsdruckerei hat der Maschinen - Bau
inspektor Töbelmann unter Mitwirkung des Oberma
schinenmeisters Punk an den dort in Gebrauch stehen
den Querschneidern eine Einrichtung getroffen, mit 
welcher die Lösung der Aufgabe gelungen zu sein 
scheint, dem gefährlichen Greifen der bogenabnehmen
den Personen zwischen die Messer zu wehren.

Bisher war den auf dieses Ziel gerichteten Ver
suchen kein allgemeiner E rfolg beschieden. W urde 
die Durchgangsöffnung zwischen einem vor den Messern 
angebrachten Schutzblech und dem Tisch so verengt, 
wie zum Fernhalten der Hand von der Schneidstelle 
erwünscht, so erwies sich der zum Durchgang der

Papierbahn notwendige freie W eg  immer wieder als 
zu beschränkt. Die Papierbahn blieb dann häufig 
hinter dem Schutzblech hängen. Nur die Ausstattung 
des Querschneiders mit A blage-(T ransport-) Filz oder 
mit selbsttätigem Bogenleger gewährte bisher Sicher
heit. Dieser Filz beansprucht aber ein nicht immer 
verfügbares Mehr an Platz, und die Einrichtung mit 
Bogenleger erweist sich nur für gewisse Fabrikations
weisen geeignet.

Auch eine für die Firma Karl Krause, Leipzig, 
geschützte Einrichtung kann als wirkliche Lösung der 
schwierigen Aufgabe nicht gelten, wenngleich sie einen 
wesentlichen Fortschritt darstellt. Während bis dahin 
ein Schutzblech einfach vor den Messern aufgehängt 
wurde, ist diesem in der Karl Krause’schen Einrichtung 
eine Eigenbewegung in Abhängigkeit von dem Auf- 
und Niedergehen des Messerbalkens verliehen.

W ir hoffen bald Beschreibung und Abbildung der 
in der Reichsdruckerei angewandten Einrichtung bringen 
zu können. Eine Besprechung „Neuere Bestrebungen 
für unfallsicherere Einrichtung der Papierschneidma
schinen“ , welche in der „C oncordia, Zeitschrift der 
Centralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen, Ber
lin SW. 11“ , veröffentlicht werden soll, bringt unter 
anderem auch eingehende Angaben über diesen Gegen
stand.

W ir werden gebeten, mitzuteilen, daß zum Ein
treten in die Reichsdruckerei eine vorher einzuholende 
Erlaubnis erforderlich ist. Im  Besitz einer solchen wird 
Besichtigung der Töbelmann’schen Einrichtung, nach 
Anfrage in der Maschinen-Abteilung, Kommandanten
straße 7/9, gestattet. Nachbildung der Schutzeinrich
tung ist zulässig; Patentschutz wurde nicht nachge
sucht, damit nicht die unfallsichere Maschine durch 
Patent- oder Lizenz-Kosten verteuert werde.

Die hier erwähnte Besprechung in der Concordia 
knüpft an Veröffentlichungen unserer Zeitschrift an, im 
besonderen an die V orträge, welche Herr R . Hütt, 
Berlin, auf den letzten beiden Hauptversammlungen des 
Vereins Deutscher Revisions - Ingenieure in Jena und 
Dessau hielt. W ir beabsichtigen mit Erlaubnis der Con
cordia sogleich nach der Veröffentlichung einen Abdruck 
jener Besprechung zu bringen.

' Verstärkungsstücke für Rohrrerbindungcii.
Zum Verstärken der Stellen, an denen Rohre in 

die Kesselenden eingeschraubt werden, verwendet man

SS

Fig. 259.Fig. 258.
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häufig mit Gewinde versehene Scheiben, in welche die 
Rohrenden eingeschraubt werden, läßt aber das im 
Kesselblech befindliche L och  ohne Gewinde (Fig. 258). 
Dies ist ganz fehlerhaft. Es ist weitaus besser, das Loch  
im Kessel selbst so klein wie irgend möglich zu machen 
und dieses sowie die Verstärkungsscheibe mit Ge winde 
zu versehen, so daß das Rohrende dadurch einen dop
pelten Halt bekommt (Fig. 259).

m
Sprechsaal.

Werkbesichtigungen.
E i n e  E r w i d e r u n g .

Zu dem unter obigem Titel in dieser Zeitschrift am 
1. Febr. erschienenen Artikel möchte ich mir einige B e
merkungen erlauben.

Um mit dem anzufangen, womit der Aufsatz beginnt 
und schließt, den „Traktierungen“ , so kann ich dem Herrn 
Verfasser die Versicherung geben, daß mir in meiner 
langjährigen Praxis kaum ein Fall vorgekommen ist, in 
dem die „Manneswürde“ irgend eines Teilnehmers der 
Besichtigung an den Klippen eines reich besetzten Büfetts 
gescheitert wäre.

V iel bedenklicher würde es mir erscheinen, wenn 
man nach dem Vorschläge des Verfassers eine Bar er
richten wollte, hinter der die „Elite der Fabrikmädchen“ 
als Schankmamsells fungiert. Die Bar dürfte derart um
lagert werden, daß kein Ankommen sein würde, da auf 
manchen Besucher diese Huldinnen ohne Zweifel eine die 
Manneswürde bedeutend mehr diskreditierende Wirkung 
ausüben würden, als „Humm er, Lachs und frischer 
Bärenschinken“ . —

Übrigens halte ich ein Büfett überhaupt für die we
nigst glückliche Lösung der Frage. W oh l die meisten 
größeren W erke besitzen heute ein Kasino oder der
gleichen, wo geschultes Bedienungspersonal (wohlgemerkt: 
männliches!) zur Verfügung steht.

Hier stelle man in zweckentsprechender W eise Tafeln 
auf, und lasse seinen Gästen Speise und Trank reichen, 
wobei die Parole laute: „N icht üppig, aber gut und
reichlich!“

W as nun die Gruppeneinteilung bei Massenbesich
tigungen anlangt, so stimme ich dem Herrn Verfasser 
darin bei, daß diese unter Umständen Schwierigkeiten 
macht; wenn es nämlich an einer energischen Leitung 
der ganzen Sache fehlt — dann helfen auch Karten und 
Banner (!) nichts.

D ie Bannersache macht mir überhaupt einen etwas
— sit venia v erb o ! —  komischen Eindruck. Schließlich 
kann man ja  auch jeder Gruppe ein Hornquartett bei
geben, das entsprechende Märsche spielt, z. B. „Stolz 
weht die Flagge schwarz— weiß— rot“ , oder „Ich  bin ein 
Preuße, kennt Ihr meine Farben“  u. s. w.

Bei den vielen Besichtigungen, die ich in einem der 
größten W erke Deutschlands zu arrangieren und zu lei
ten hatte, bin ich stets ohne die von Herrn B. E. vor
geschlagenen Mittel ausgekommen und es hat stets alles 
„geklappt“ . Bei einer größeren Anzahl von Teilnehmern 
werden diese in entsprechend kleinere Gruppen geteilt 
(ca. 10— 12 Personen). Dies geschieht durch den Be
sichtigungsleiter, im H ofe oder sonst einem geeigneten

Raume des Werkes, wobei gleichzeitig in kurzen W orten 
über die Bauart des Werkes, seine Größe, Spezialfabri
kation, Arbeiterzahl u. s. w. Angaben zu machen sind.

Für iede Gruppe sind zweckmäßig 2 Ingenieure, die 
natürlich vom Leitendsn vorher genau über den einzu
schlagenden W eg  zu informieren sind, zu beordern, von 
denen der eine führt, während der zweite den Beschluß 
macht, um etwaige Nachzügler weiter zu dirigieren. —  
Es ist hierbei möglichst darauf zu achten, daß zwei 
Gruppen nicht an derselben Stelle sich aufhalten!

W as die Gruppeneinteilung selbst anlangt, so kann 
diese sehr leicht nach Art des „Hammelsprungs“  ausge
führt werden, indem der Gruppenführer die entsprechende 
Anzahl Teilnehmer abzählt, und der schließende In 
genieur sich ans Ende setzt. —

Durch diese Anordnung erübrigt sich die Verteilung 
von Karten, das Aufhängen von Plakaten u. s. w. und 
es wird doch jeder Teilnehmer auf seine Rechnung kom
men. — r.

m
Ankündigung von Vorträgen.

Im  Laufe des Monats März wird Herr Ingenieur Paul 
H o s e m a n n  - Charlottenburg eine Reihe von Vorträgen 
halten unter dem Titel:
D a s  U n f a l l v e r s i c h e r u n g s g e s e t z  i n  s e i n e n  

F o l g e n  u n d  E r f o l g e n .
D ie Vorträge finden statt:

am 6. März und am 20. März d. J. a b e n d s  8 U h r  
in der Arbeiter-W ohlfahrts-Ausstellung in Char
lottenburg, Fraunhoferstr. 12, 

am 12. März d. .1. n a c h m i t t a g s  5 */a U h r  in der 
Kantine des Kabelwerk Oberspree der A .-E .-G . 
zu Oberschönweide.

D er Eintritt zu diesen Vorträgen ist frei.
W ie wir hören, werden die Vorträge insbesondere 

das Gebiet der „Schutzvorrichtungen von Metallbear
beitungsmaschinen“  berücksichtigen und unter Vorführung 
zahlreicher Lichtbilder stattfinden.

Da der von Herrn Ingenieur Hosemann am 7. März 
v. J. gehaltene Vortrag über diesen Gegenstand sehr 
günstige Aufnahme gefunden hat, so können wir unseren 
Lesern den Besuch der Vorträge angelegentlichst em
pfehlen.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
D er V  erein feiert sein S t i f t u n g s f e s t  am 3. März 

d. J. abends 8 Uhr in den Räumen des Restaurants Tier
gartenhof, Charlottenburg, am Bahnhofe Tiergarten durch 
ein gemeinsames Abendessen mit Damen. (Trockenes 
Gedeck 4 M. Gesellschaftsanzug erwünscht.)

D ie Herren Mitglieder werden hierzu freundlichst 
eingeladen. Gäste sind willkommen.

Meldungen bis spätestens 25. Februar an Herrn In 
genieur Erich Lehmann, Halensee, Lützenstrasse 9.

Der Vorsitzende.
Gary.

Die diesjährige Versammlung der w e s t l i c h e n  
G r u p p e  des .Vereins deutscher Revisions - Ingenieure 
wird am 7. Mai in Trier sfcattfinden.

Ich  mache die Vereinsmitglieder schon jetzt auf diese 
Versammlung aufmerksam, mit dem Ersuchen, Vorträge 
und technische Mitteilungen bis Ende März bei mir an
melden zu wollen.

Die Tagesordnung für die Versammlung wird in den 
April-H eften dieser Zeitschrift veröffentlicht werden.

Essen im Januar 1906. F r e u d e n b e r g .

Für die Schriftleitung verantw ortlich: Regierungarat L u d w i g  K o l b e  in Groaa-Lichterfelde-W . 
Druck der Buchdrnckerei Koitzsch, Ü. m. l>. H., Roitaeob,
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Die preufsische Gewerbeinspektion im Jahre 1904.
V on K . O. (Schluß.)

Zur V e r m e i d u n g  o d e r  V e r m i n 
d e r u n g  d e r  B l e i g e f a h r  geben viele Be
richterstatter bemerkenswerte Hinweise. In dem 
Berichte für Trier sind die von der Firma 
Villeroy & Boch in Mettlach mit Erfolg zur 
Durchführung gebrachten diesbezüglichen Maß
nahmen eingehend besprochen worden. Ihre 
Wiedergabe an dieser Stelle würde zu weit 
führen. —  In einer M e t a l l w a r e n f a b r i k  
sind die E m a i l l i e r t i s c h e  an eine Ab- 
saugeleitung angeschlossen worden. Von den 
durchlöcherten Tischen, über denen bleihaltiger 
Emaillestaub auf die Eisenteile gestreut wird, 
wird der Staub von den Längsseiten der Tisch
platte entfernt und unter die Feuerung der 
Muffelöfen geleitet. Zum Abkehren der Streu
tische werden nicht Besen oder Bürsten, sondern 
Handschieber aus Holz benutzt, an deren unteren 
Kanten hinreichend steife Gummistreifen be
festigt sind. — In einer Ofenfabrik ist der dreh
bare E m a i l l i e r t i s c h  mit einem Glasgehäuse 
umgeben, dessen Vorderwand die Arbeitsöffnung 
enthält. Die Emaille wird mittels eines Spritzen
schlauches aufgetragen. Um ein Austreten der 
feinen Emailleteilchen nach dem Arbeiter hin 
zu verhindern, tritt noch in Kopfhöhe des 
Arbeiters von oben Preßluft in das Glasge
häuse ein, während nach rückwärts durch ein 
Leinensieb hindurch eine kräftige Absaugung 
stattfindet. —  Bei einer Iserlohner Firma erhalten 
die Arbeiterinnen die Bleifarbe zum Bedrucken 
der P o r z e l l a n k n ö p f e  f ü r  P a t e n t 
f l a s c h e n v e r s c h l ü s s e  in naß angerührtem 
Zustande fertig zum Gebrauch und haben da
her unter Bleistaub nicht zu leiden. Das Ver
fahren hat sich seit etwa 2 J ahren gut bewährt,

während es in anderen Bezirken nach früheren 
Berichten aufgegeben sein soll, weil die Farben 
nicht genügend haltbar waren. — In einer Bl e i 
w e i ß f a b r i k  des Düsseldorfer Bezirks wird 
seit einiger Zeit eine von dem Zivilingenieur 
K. Günther in Kaiserslautern gelieferte B l e i 
p l a t t e n g i e ß m a s c h i n e  verwendet, welche 
den Vorteil bietet, daß den Arbeitern das An
fassen der Bleistreifen, wie es bei dem gewöhn
lichen Herstellungsverfahren unvermeidlich ist, 
erspart wird. — Nach dem Kölner Bericht ist 
der Grundsatz, bei allen besonders staubenden 
oder schmierigen Arbeiten die menschliche Ar
beitskraft durch mechanische Vorrichtungen zu 
ersetzen, weiter ausgebildet worden. Besonders 
beachtenswert ist u. a. die Einführung der rein 
m e c h a n i s c h e n  B l e i w e i ß m ü l l e r e i  u n d  
Pa c k u n g  in den Fabriken von Tölle & vom 
Hofe, W . A. Hospelt und Gebr. Kolter. — In 
d e r  B l e i w e i ß - ,  M e n n i g e -  u n d  N i t r i t 
f a b r i k  zu Burgbrohl, in der man früher den ab
gesaugten Bleiweiß- und Mennigestaub in Staub
kammern aufzufangen suchte, spritzt man jetzt 
W a s s e r  von mehreren Atmosphären Über
druck in die E x h a u s t o r e n  ein, so daß der 
Staub vollkommen niedergeschlagen wird und 
sich in Klärbassins absetzen kann. Auf diese 
einfache Weise wird eine Gefährdung oder Be
lästigung der Arbeiter oder der Umgebung ver
mieden. In dieser Fabrik mit 180 Arbeitern, über 
deren zweckmäßige Einrichtungen der Koblenzer 
Bericht noch weitere beachtenswerte Mitteilungen 
enthält, sind im Berichtsjahre wiederum keine 
Bleikrankheiten vorgekommen. — Uber den 
praktischen Wert der A k r e m n i n s e i f e  sind 
die Ansichten anscheinend noch geteilt. Die
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guten Wirkungen der Seife werden zwar im 
allgemeinen anerkannt, doch wollen viele Arbeiter 
wegen der dadurch hervorgerufenen Färbung der 
Hände sich nicht an sie gewöhnen. — Zur 
Verminderung der B l e i e r k r a n k u n g e n  
wird den Arbeitern der beiden größten Akku
mulatorenfabriken des Potsdamer Bezirks und 
den Bleiarbeitern des Kabelwerks Oberspree un
entgeltlich M i l c h  geliefert. —  In mehreren 
Bezirken sind mit e l e k t r i s c h e n  L i c h t 
b ä d e r n  b e i  c h r o n i s c h e n  B l e i v e r g i f 
t u n g e n ,  namentlich bei rheumatischen und 
Nierenerkrankungen, gute Erfahrungen gemacht 
worden. Allerdings sollen die Bäder nicht jedem 
zuträglich sein.

Zum Schutze gegen die s t r a h l e n d e  
H i t z e  sind in einer S c h r a u b e n f a b r i k  
an den Glühöfen Schutzbleche angebracht, an 
denen von oben Wasser herabrieselt, das unten 
abgefangen, abgekühlt und sodann wieder benutzt 
wird. Damit ferner die Arbeiter an den dreh
baren Bolzenöfen nicht durch die seitlich heraus
gepreßten Verbrennungsgase belästigt werden, ist 
unten am Ofen eine Windleitung angebracht, 
die den Wind so austreten läßt, daß er die 
Gase unter einen oben angebrachten Schirm 
treibt, von dem sie ins Freie abgeführt werden.
—  In einer städtischen G a s a n s t a l t  ist 
vor den Einfüllöffnungen der schrägen R  e - 
t o r t e n ein S c h u t z s c h i r m  angebracht. 
Er besteht aus zwei etwa 5 cm von einander 
entfernten Blechwänden, so daß zwischen diesen 
ein kühlender Luftstrom sich bewegt. Die Wand 
ist in einzelne • Türen zerlegt, deren jede vor 
einer Einfüllöffnung angebracht ist. Es braucht 
immer nur diejenige Tür geöffnet zu werden, 
welche sich vor der zu beschickenden Öffnung 
befindet. Die Einrichtung wirkt gut. —  In 
einer Z i e g e l e i  wird in die Kammer des 
R i n g o f e n s ,  aus der die Steine ausgefahren 
werden sollen, durch einen Ventilator frische 
Luft hineingeblasen. Dadurch wird die Kammer 
in kurzer Zeit abgekühlt. Der noch verwend
bare Teil des Überdrucks dient zur Zugver
mehrung des Ringofens. —

In der H o h l g l a s f a b r i k  der Aktien
gesellschaft für Glasindustrie zu Wirges sind 
vor den Arbeitsöffnungen der Wannenöfen kleine 
bewegliche As bes t s c h i r me  angebracht, welche 
die lästige Wärmeausstrahlung der flüssigen

Glasmasse nach den Arbeitsplätzen bedeutend 
vermindern. In dieser Fabrik, deren zweck
mäßige Einrichtungen der Wiesbadener Bericht
erstatter ausführlich beschreibt, sind auch 
D r e h g e s t e l l e  f ü r  d i e  P f e i f e n  d e r  
G l a s m a c h e r  im Gebrauch, die sich in jeder 
Beziehung ausgezeichnet zu bewähren scheinen. 
Die Glasmacher arbeiten stets mit kühlen Pfeifen, 
und dadurch hat das starke Schwitzen und 
ständige Anfeuchten der Hände sowie das damit 
zusammenhängende Auftreten von Fingerer
krankungen ganz aufgehört. An den Drehge
stellen befinden sich noch Hülsenhalter zur 
Aufnahme der fertigen Flaschen. Die Hülsen
halte haben auch den Vorteil, daß die Glas
macher nicht mehr auf die Einträger zu warten 
brauchen und daß diese ihre Arbeit besser ein
teilen und daher mehr leisten können. Bei den 
mit Drehgestellen ausgerüsteten Arbeitsplätzen 
genügt ein Ein träger für je zwei Glasbläser, 
während früher jeder Glasbläser einen Einträger 
brauchte. Dabei herrscht jetzt eine auffallende 
und wohltuende Ruhe, während man früher 
ständig lautes Rufen nach den Einträgern hörte.

Zwei Berliner Fabriken für Röntgenröhren 
haben wegen der bekannten schädlichen Ein
wirkungen der R ö n t g e n s t r a h l e n  jetzt die 
Röhren durch Schirme von starkem Bleiglas 
oder Blech nach dem Standort des Arbeiters 
hin verdeckt. Diesem wird, wie eine Skizze 
zeigt, in der einen Fabrik die Beobachtung der 
Farbenänderung an der Antikathode durch einen 
Spiegel ermöglicht. In der ändern wird nur das 
Ende der Röhre von der Seite aus einer Ent
fernung von mindestens 1 m beobachtet. Zum 
Schutze der Haare trägt der Arbeiter eine 
Mütze. Die Prüfung der fertigen Röhren ge
schieht nicht mehr durch Vorhalten der bloßen 
Hand, sondern des in dickes Packpapier ein
gewickelten Skelettes einer solchen.

In verschiedenen Betrieben der T e x t i l 
i n d u s t r i e  sind mit gutem Erfolg mechanisch 
betriebene L u f t b e f e u c h t u n g s a n l a g e u  
eingeführt worden. Die Arbeiter empfinden 
diese Anlagen, insbesondere in der heißen Jahres
zeit, als eine große Wohltat, da die Luft nicht 
nur feucht gehalten, sondern auch von Staub 
gereinigt wird. Im Barmer Bezirk haben sich 
besonders die Luftbefeuchtungsanlagen der Firma 
C. H. Prött in Rheydt bewährt.
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Der große hygienische W e r t  z w e c k 
m ä ß i g e r  E i n r i c h t u n g e n  d e r  B e t r i e b e  
u n d  g u t e r  W a s c h - ,  B a d e -  u n d  U m 
k l e i d e r ä u m e  wird mehrfach hervorgehoben. 
Der Berichterstatter für Wiesbaden weist an 
einem Beispiele, das hier ausüugsweise wieder
gegeben sei, den E rfo lg  solcher Einrichtungen 
aus der A b n a h m e  d e r  E r k r a n k u n g e n  
überzeugend nach. In dem Anilinprodukten- 
betriebe einer großen chemischen Fabrik waren 
mehrfach schwere Erkrankungsfälle, zum Teil 
mit tödlichem Ausgange, vorgekommen, die mit 
ziemlicher Sicherheit auf die Einwirkung eines 
daselbst hergestellten Stoffes zurückgeführt wer
den konnten. Infolgedessen wurden im Jahre 
1900/1901 die Einrichtungen der betreffenden 
Betriebsabteilung ganz umgestaltet, so daß seit
dem die Arbeiter mit dem Arbeitsstoffe mög
lichst wenig in Berührung kommen. Gleichzeitig 
wurde ein mustergiltiges Bade-, W asch- und 
Umkleidehaus an Stelle der vorhandenen älteren 
Einrichtungen gebaut, und auch dafür gesorgt, 
daß es die Arbeiter benutzen und sich vor jeder 
Mahlzeit sorgfältig die Hände reinigen. Endlich 
wurden den Arbeitern besondere Arbeitskleider 
geliefert, die von der Fabrik regelmäßig gereinigt 
werden. Der Einfluß dieser Maßnahmen läßt 
sich nun deutlich aus der Krankenbewegung unter 
den Arbeitern der Betriebsabteilung vor und nach 
deren Durchführung erkennen. In den 9 Jahren 
v o r  der Umgestaltung hat die durchschnittliche 
Zahl der Erkrankungsfälle 116,2 auf je 100 
Arbeiter, die Zahl der auf jeden Arbeiter ent
fallenden Krankentage 15,4 betragen. Unter den 
Erkrankungen in diesem Zeiträume sind be
sonders bemerkenswert die direkten Intoxikationen 
mit durchschnittlich 23,4 Fällen und die durch 
chronische Vergiftung hervorgerüfenen Erkran
kungen der Digestionsorgane mit 30,9 Fällen auf 
je 100 Arbeiter. N a c h  der Umgestaltung der 
Betriebseinrichtungen ist die durchschnittliche 
Zahl der Krankheitsfälle auf je 100 Arbeiter 
von 116,2 auf 76,6, die Zahl der auf jeden 
Arbeiter entfallenden Krankentage von 15,4 auf 
9,8 zurückgegangen. Noch deutlicher geht die 
Besserung des Gesundheitszustandes aus der A b
nahme der Intoxikationserkrankungen von 23,4 
auf 3,2 und der Erkrankungen der Digestions
organe von 30,9 auf 20,7 hervor. Dabei lag die 
Behandlung während der ganzen Jahre fast aus

schließlich oder doch ganz überwiegend in den 
Händen desselben Fabrikarztes, so daß die 
Diagnose eine gleichmäßige war.

IV. W i r t s c h a f t l i c h e  und s i t t l i c h e Z u -  
s t ä n d e  d e r  A r b e i t e r b e v ö l k e r u n g ;  
W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n ;  V e r s c h i e 

d e n e s.
Die G e s c h ä f t s l a g e  d e r  G e w e r b e 

b e t r i e b e  war in den meisten Bezirken im all
gemeinen durch reichliche Aufträge und ge
drückte Preise gekennzeichnet. Manche Ge- 
werbszweige haben unter den Kämpfen der gro
ßen wirtschaftlichen Verbände, die im Berichts
jahre eine besondere, bis dahin kaum beobachtete 
Schärfe annahmen, keine befriedigenden Ergeb
nisse erzielen können. Auch die Wirkungen 
des russisch-japanischen Krieges und die un
günstige Geschäftslage in Nordamerika und Eng
land haben manche Industriezweige stark ge
hemmt, weil dadurch die Aufnahmefähigkeit 
mancher Ausfuhrmärkte verstopft wurde. Unter 
diesen Umständen hat auch eine n e n n e n s 
we r t e  A u f b e s s e r u n g  d e r  L ö h n e  nur in 
Ausnahmefällen stattgefunden. Die vielfach be
obachtete g e r i n g e  Steigerung der Löhne wurde 
durch die Verteuerung der Lebensmittel — na
mentlich Kartoffeln und Gemüse infolge des 
trockenen Sommers —• wieder ausgeglichen. In 
einzelnen Industriezweigen haben die Arbeiter 
durch zeitweilige Verkürzung der Arbeitszeit 
oder durch Verminderung der Erzeugung sogar 
eine Einbuße an ihrem Gesamteinkommen er
litten.

Ganz vereinzelt finden sich in den Berichten 
Mitteilungen über eine G e w i n n b e t e i l i g u n g  
d e r  A r b e i t e r .  Eine solche hat z. B. die 
Dortmunder Brauereigesellschaft vorm. Gebr. 
Meininghaus und H. Bömke im Berichtsjahre 
eingeführt und betrachtet sie als einen wichtigen 
Faktor bei dem erzielten finanziellen Erfolg. 
Alle Arbeiter und Angestellte erhalten, soweit 
sie nicht von vornherein Tantiemen beziehen,
3 °/0 ihres Jahresverdienstes als Gewinnanteil, so
fern der Geschäftsabschluß mindestens 9#/0 Di
vidende ergibt. Für jedes weitere Prozent Di
vidende wird wiederum ein Gewinnanteil von 
3°/o gewährt. Da diese Gesellschaft in diesem 
Jahr l l ° /0 Dividende verteilen konnte, so erhielt 
jeder Arbeiter 9°/0 seines im Geschäftsjahre ver
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dienten Lohnes als Gewinnanteil. Im ganzen 
wurde den Arbeitern auf diese Weise ein Ge
winnanteil von rund 8000 M. zugewendet.

Die städtischen Behörden von Halberstadt 
haben beschlossen, für die in ihren Betrieben 
beschäftigten Arbeiter, sofern diese eine längere 
Reihe von Jahren ohne Unterbrechung tätig ge
wesen sind, jährliche A l t e r s z u l a g e n  einzu
führen. Diese betragen nach fünfjähriger Dienst
zeit 50, nach zehnjähriger Dienstzeit 100, nach 
15 jähriger Dienstzeit 150 M. — Eine Pulver
fabrik hat Alterszulagen in der Weise eingeführt, 
daß nach zweijähriger ununterbrochener Beschäf
tigungsdauer eine tägliche Zulage von 25 Pf., 
nach zehnjähriger Dienstzeit eine solche von 
50 Pf. gewährt wird. — Ein großes Eisen- und ’ 
Stahlwerk gewährt neuerdings nach dem Vor
bild älterer Werke Alterszulagen von 6 M. 
monatlich nach fünfjähriger Dienstzeit bis 9,25 M. 
nach 20 Jahren. — In einer Hornschneiderei 
erhalten von den 19 Arbeitern der Firma 9 zu
mindest 5 Jahre beschäftigte monatlich je 5, 
einer 10 und einer 20 M. Zulage. — Ein Ar
beiter dieser Firma, der 40 Jahre bei ihr in 
Diensten stand, erhält seit fünf Jahren eine 
wöchentliche P e n s i o n  von 10 M. — Auch 
eine lithographische Kunstanstalt pensionierte 
im Berichtsjahre wieder 2 ihrer alten Arbeiter, 
von denen der eine 57 , der andere 49 Jahre 
bei ihr als Steindrucker tätig gewesen war. In 
gleicher Weise hatte sie bereits früher 6 anderen 
Arbeitern ihre Anerkennung für treu geleistete 
langjährige Mitarbeit zuteil werden lassen.

Zur F ö r d e r u n g  des S p a r s i n n s  ge
währen einige Firmen ihrerseits einen Zinszu
schlag von 5°/0, so daß das bei der städtischen 
Sparkasse eingezahlte Kapital der Arbeiter mit 
3^8 +  5 = 8 1/g °/0 verzinst wird. —  Eine Sparzu- 
schußkasse der deutschen Kontinental-Gasgesell- 
schaft gewährt den Arbeitern der Erfurter Gasan
stalten auf ihre bei öffentlichen Sparkassen gemach
ten Einlagen, soweit diese 10 °/0 des Jahres
arbeitsverdienstes nicht übersteigen, einen Zins
zuschuß von 7 °/0 , welcher den Sparkassen als 
Einlage überwiesen wird. Die Einrichtung wird 
stark benutzt. —

In Cottbus besteht seit 5 Jahren ein mit 
Unterstützung der städtischen Behörden ge
schaffener F o r t b i l d u n g s k u r s u s  für gewerb
liche Arbeiter. Er bezweckt, ältere Arbeiter

im Rechnen und Deutsch fortzubilden und ist 
bisher sehr rege besucht worden. Das Schulgeld 
beträgt 75 Pf. vierteljährlich. Der Unterricht 
findet wöchentlich einmal in dem Zimmer einer 
Gemeindeschule statt. Für Bauhandwerker ist 
ein Kursus neben den bereits bestehenden Kur
sen für Maschinenbauer und Schlosser an der 
gewerblichen Fortbildungsschule eröffnet worden.
— Die Mansfeldsche Kupferschiefer bauende 
Gesellschaft hat in 12 Ortschaften der Mans- 
feldschen Kreise auf eigene Kosten Fortbildungs
schulen für die auf ihren Werken beschäftigten 
männlichen Arbeiter unter 18 Jahren ins Leben 
gerufen. Diese Schulen sollen den jungen Leu
ten geistige und sittliche Förderung gewähren, 
deren vaterländische Gesinnung befestigen und 
pflegen und durch Schilderung des Bergbaues 
und des Bergmannslebens in alter und neuer 
Zeit die Liebe zum Beruf stärken und nähren. 
Ein gutes Lesebuch mit Darstellungen aus der 
Geschichte der Industrie, besonders aus dem 
Berg- und Hüttenfach, und passenden Erzäh
lungen anregenden und veredelnden Inhalts ist 
eigens für diese Schulen zusammengestellt wor
den. Der Unterricht wird durch Volksschul
lehrer erteilt. Die Schülerzahl beträgt zur Zeit 
2276. Der bis jetzt erzielte Erfolg ist befrie
digend, der Schulbesuch mit wenigen Ausnahmen 
regelmäßig. Die jungen Leute besuchen den 
Unterricht gern, die meisten über das schul
pflichtige Alter hinausgelangten Arbeiter nahmen 
später noch freiwillig am Unterricht teil. — 

Eine B i b l i o t h e k  mit vorläufig 2400 Bän
den wurde von dem Peiner Walzwerk für seine 
Arbeiter und Angestellten eingerichtet. — Ein 
Hochofenwerk in Kreuzthal richtete in seinem 
gut unterhaltenen Arbeiterunterkunftshaus ein 
Lesezimmer ein, in welchem den Arbeitern gute 
Lektüre geboten wird. — Auch das Eichener 
Walzwerk hat ein solches Lesezimmer eingerich
tet. —  In der Eisenbahnwagenwerkstatt zu Dort
mund ist eine Arbeiterbibliothek eingerichtet. — 
Die Bücherei der Firma C. P. Görz, Optische 
Anstalt, A.-G. iu Friedenau bei Berlin ist auf 
1600 Bände angewachsen. —  Durch den Verein 
für Verbreitung von Volksbildung in Berlin findet 
das Volksbibliothekenwesen eine erfreuliche Unter
stützung, indem dieser Verein den Bibliotheken 
Bücher zum Geschenke macht oder den Bezug 
der Bücher wesentlich verbilligt. — Der Kreis
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Schwelm hat das Bibliothekswesen durch Zu
wendung eines Betrages von 1500 M., der Kreis 
Siegen durch eine Zuwendung von 600 M. ge
fördert.

Über Y  o l k s u n t e r h a l t u n g s a b e n d e  
uud ihre wachsende Beliebtheit wird aus meh
reren Bezirken berichtet.

Einen 10tägigen v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n  
K u r s u s  f ür  A r b e i t e r  hat der Rheinisch
Westfälische Ausbreitungsverband der deutschen 
(Hirsch-Dunckerschen) Gewerkvereine am Ende 
des Berichtsjahres im Düsseldorfer Bezirk ver
anstaltet. Die Vorträge umfaßten folgende Ge
biete : Arbeiterbewegung, Arbeiterversicherung, 
Arbeiterschutzgesetzgebung und Volkswirtschafts
lehre. Die Vorträge wurden vormittags ge
halten, während in den Nachmittagsstunden von 
den Hörern die in den Vorträgen gemachten 
Notizen etwas ausführlicher schriftlich ausge
arbeitet wurden. Abends fand Diskussion ab
wechselnd über je einen der vormittags vorge
tragenen Gegenstände statt, auch wurden in den 
Abendstunden praktische Übungen in der A r
beiterversicherung abgehalten. Der Verlauf des 
Kursus, an dem sich 40— 44 Hörer, darunter 
auch 4 Frauen, beteiligten, war für die Dozenten 
wie für die Zuhörer anregend und befriedigend; 
namentlich die Vorträge über Volkswirtschaft 
veranlaßten einige der Teilnehmer zu der Er
klärung, daß ihnen hierdurch ein ganz neues 
Gesichtsfeld aufgegangen sei. Hieraus läßt sich 
ermessen, wie fruchtbringend die häufigere Ver
anstaltung solcher Vortragskurse für weitere 
Kreise der Arbeiterschaft werden könnte, wenn 
ihnen in einer von Parteirücksichten unbeein
flußten Weise Einsicht in den Zusammenhang 
der Arbeiterbewegung und der wirtschaftlichen 
und nationalen Entwicklung geboten würde. — 

Die von der Gesellschaft für Wohlfahrtsein
richtungen in Frankfurt a. M. unterhaltene und 
unentgeltliche R e c h t s a u s k u n f t s s t e l l e  er
ledigte im Berichtsjahre 9990 Fälle in 9206 Be
sprechungen ; ein Beweis, welch großes Bedürf
nis für solche Stellen vorhanden ist. —

Um vielfach in industrielle Betriebe eintre
tenden Mädchen Gelegenheit zu geben, sich die 
notwendigsten Kenntnisse zur Führung eines 
Haushalts anzueignen, hat die Verwaltung der 
Stadt Berg. Gladbach seit Ostern 1904 im An
schluß an die städtische F o r t b i l d u n g s s c h u l e

für Mädchen fakultativen h a u s w i r t s c h a f t 
l i c h e n  U n t e r r i c h t  eingeführt. Der Unter
richt findet zweimal wöchentlich statt und er
streckt sich auf Haushaltungskunde, Nahrungs
mittellehre, Einkauf von Waren, Aufstellung von 
Haushaltungsplänen, Krankenpflege, sowie auf 
praktischen Unterricht im Zubereiten der Spei
sen und sonstige Haushaltungsarbeiten. Im ersten 
Jahre haben bereits 48 Mädchen des letzten 
Jahrgangs der Volksschule an dem Unterricht 
teilgenommen. Dieser rege Besuch sowie die 
erzielten Erfolge zeigen, daß auf diese Weise 
eine Lücke im Wissen und Können der Fabrik
arbeiterinnen ausgefüllt werden kann, die sich 
im späteren Leben häufig sehr fühlbar macht.
— In Merzig ist die K o c h s c h u l e  an die 
Volksschule angegliedert. Dort erhalten 50 Mäd
chen der oberen Klasse Unterricht im Kochen, 
Einkäufen, Geschirrspülen u. s. w. und im W a
schen und Bügeln von Wäsche. — In Viersen 
wurde bereits die z w e i t e  Kochschule geschaf
fen. — Die Haushaltungsschule Marienheim in 
Elbing konnte ihre Wirksamkeit weiter ausdeh
nen, indem im Berichtsjahre neben 50 Pensio
närinnen 60 Tagesschülerinnen und Fabrikar
beiterinnen (gegen 10 im Vorjahre) teilnahmen. — 

An den drei Haupteingängen der Farben
fabriken vorm. Friedrich Bayer & Cie. zu Lever
kusen sind, von Baum- und Buschanlagen um
geben, S o m m e r -  u n d  W ' i n t e r w a r t e h a l -  
l en für die Angehörigen der Arbeiter, welche 
diesen das Essen zutragen, errichtet. In dem 
etwa 14 Morgen großen Parke der Arbeiter
kolonie zu Wiesdorf wurden im Berichtsjahre er
baut ein M ä d c h e n  h e i m,  ein W  ö c h n e -  
r i n n e n h e i m  und ein B e a m t e n k a s i n o  
für die Techniker, Meister und Aufseher. Das 
Mädchenheim verfolgt den Zweck, den allein
stehenden Arbeiterinnen billige Unterkunft zu 
bieten. Mit ihm verbunden wird eine H a u s 
h a l t u n g s s c h u l e  für die Arbeitertöchter, 
auch sollen dort die schulpflichtigen Arbeiter
söhne in Handfertigkeiten unterrichtet werden 
und gärtnerische Unterweisung empfangen. Das 
W ö c h n e r i n n e n h e i m  dient zur Aufnahme 
von zehn Arbeiterfrauen; die Verpflegung er
folgt kostenlos. Es untersteht einem Arzte, dem 
eine Hebamme zur Seite gestellt ist. —  Das im 
Jahre 1899 von der Firma Hugo Engelmann & 
Co. in Heiligenstadt errichtete Arbeiterinnenheim
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bietet 100 in der Nadelfabrik beschäftigten Mäd
chen aus den Dörfern des Eichsfelds, welche 
nur Sonntags ihre Heimat aufsuchen können, 
in der Woche gesunde Schlafräume, gute und 
billige Kost, Unterweisung in praktischen An
gelegenheiten des Haushalts und Unterhaltung. 
Die Anlagekosten des Heims betrugen 60000 M. 
Die Arbeiterinnen zahlen für 2 Mahlzeiten und 
zweimal Kaffee 35 Pf. täglich. Auch von den 
männlichen Arbeitern der Firma sowie von son
stigen in der Nähe beschäftigten Leuten speisen 
40 im Heim, ein Beweis, daß das Essen gut 
ist. Für die Tischgäste sind eine Bibliothek, 
Spiele und Turngeräte vorhanden. Im letzten 
Jahre wurde der vor dem Hause liegende Ge
müsegarten durch Schaffung von Kieswegen, 
Grasplätzen und einer großen Laube zu einem 
angenehmen Aufenthalte für die Arbeiterinnen 
umgewandelt. — Die Berliner A r b  ei teri  nnen-  
h e i me  entwickeln sich langsam aber stetig. 
Das Heim in der Usedomstraße ist schon nach 
kurzem Bestehen vergrößert worden. Es wird 
mittags vou 80 bis 100 Arbeiterinnen aufgesucht, 
die dort Essenportionen für 10 bis 30 Pf. er
halten. Um der gesundheitswidrigen Neigung 
der Arbeiterinnen, gegen Wochenende am Essen 
zu sparen, entgegenzuarbeiten, werden auch 
Wochenspeisekarten zum Preise von 1,10 M. 
verausgabt, was sich gut bewährt hat. Abends 
wird das Heim durchschnittlich von 50 Arbei
terinnen besucht. Häufig werden Vortrags- und 
Unterhaltungsabende bei freiem Eintritt für Frauen 
und Mädchen veranstaltet. Ferner sind ebenso 
wie in den älteren Heimen Lehrkurse im Kochen, 
Schneidern und Flicken eingerichtet. Für die 
Sommermonate wurde in Oranienburg ein E r 
h o l u n g s h e i m  eingerichtet, in dem 24 regel
mäßige Gäste des Heimes gegen einen wöchent
lichen Pensionspreis von 7 M. Unterkunft fan
den. Die S c h l a f s t e l l e n - N a c h w e i s e  bei 
den Arbeiterinnenheimen, sehr empfehlenswerte 
Einrichtungen, bewähren sich gut, doch sind sie 
noch zu wenig bekannt. —  Weitere Mitteilungen 
über Mädchenheime, die teils von gemeinnützigen 
Vereinen, teils von einzelnen Arbeitgebern ein
gerichtet worden sind, enthalten die Berichte 
für Breslau, Liegnitz, Magdeburg, Hannover, 
Cassel und Trier. Das Arbeiterinnenheim in 
Magdeburg hat bisher in den beteiligten Kreisen 
keinen rechten Anklang gefunden, was vielleicht

mit seiner wenig günstigen Lage in Zusammen
hang steht.

Durch Errichtung einer K l e i n k i n d e r b e 
w a h r a n s t a l t  hat eine Weberei in Neurode 
eine bemerkenswerte Einrichtung geschaffen, die, 
soweit die verheirateten, mit Kindern gesegneten 
Frauen zu regelmäßiger Fabrikarbeit gezwungen 
sind, recht zweckentsprechend sein wird. Der 
Spiel- und Schlafraum für die Kinder der Ar
beiterinnen ist im unmittelbaren Anschluß an 
die Fabrikgebäude und den Arbeiterspeiseraum 
errichtet und mit allen erforderlichen Einrich
tungen, insbesondere auch Betten, besonderen 
Eß- und Trinkgeschirren für jedes Kind u. s. w. 
ausgestattet. Die Kinder sind während der 
Arbeitszeit der ständigen Obhut einer Schwester 
anvertraut und werden von dieser mit Hand
fertigkeiten, Anschauungsunterricht und gemein
schaftlichen Spielen unterhalten. Den Arbeite
rinnen ist hierdurch ein großer Teil der Sorge 
um die Kleinen abgenommen. Dieser Kinder
hort war in den Wintermonaten täglich von 
22 bis 30 Kindern besucht, im Sommer schwächer.
— Ähnliche Einrichtungen bestehen u. a. in 
Sagan, Linden vor Hannover, Hanau, Mül
heim (Ruhr), Lennep und Düren.

In den Städten Stettin, Bromberg, Schneide
mühl, Schönlanke, Nakel u. a. entstanden während 
der letzten Jahre besondere L ehrlingsheim e, 
welche sich erfreulich entwickeln. Gewöhnlich 
am Sonntag nachmittag oder abend werden die 
jugendlichen gewerblichen Arbeiter mit Lesen, 
Spielen, Vorträgen, einfachen Experimenten und 
dergleichen beschäftigt. Im Sommer werden 
einige Ausflüge in die Umgebung unternommen, 
wobei Spiele, Turnübungen, Gesang u. s. w. ab
wechseln. In Bromberg schwankt der Besuch 
des Lehrlingsheims zwischen 40 bis 70 jungen 
Arbeitern. Das Interesse der Lehrlinge wird 
dort besonders dadurch zu wecken und zu er
halten gesucht, daß dieselben zur Verwaltung 
der Bücherei, zur Ordnung der Abende und 
Spiele u. s. w. selbsttätig herangezogen wer
den.

Die Einschränkung des K o s t -  u n d  Q u a r 
t i e r g ä n g e r w e s e n s ,  das namentlich in Gegen
den mit starker Zunahme der industriellen Ent
wicklung oft erhebliche Mißstände zeigt, wird 
nach den Beobachtungen des Berichterstatters 
für Cöln dadurch erschwert, daß die Arbeiter



18. Heft Gewerblich-Technischer Ratgeber. 819

die nicht billigere, aber meist schlechtere Unter
kunft in Privathäusern der Unterbringung in 
Massenquartieren vorziehen. Im Gegensatz hier
mit hebt der Berichterstatter für Oppeln hervor, 
daß z. B. das Eisenwerk Silesia-Paruschowitz zur 
Zeit in seinen Schlafhäusern 715 Personen be
herbergt, ein Beweis, daß Einrichtungen dieser 
Art, falls sie mustergültig sind, von den Arbeitern 
auch benutzt werden.

Die Bestrebungen, den Arbeitern gesunde 
und billige W o h n u n g e n  zu beschaffen, fan
den in fast allen Bezirken weitere Förderung 
und zwar durch einzelne Industrielle, durch Bau
vereine und auch durch die Arbeiter selbst. 
Sehr bedeutend war z. B. wiederum die Unter
stützung durch die Landesversicherungsanstalt 
Westfalen, die zum Bau von Wohnungen für 
die bei ihr Versicherten Darlehne zu niedrigem 
Zinssätze gewährte. Der Bericht für Münster 
enthält darüber eingehende Mitteilungen. In 
welchem Umfang allein innerhalb des Regierungs
bezirks Münster bisher Mittel von der Versiche
rungsanstalt zur Verfügung gestellt wurden, er
gibt sich aus folgender Zusammenstellung. Es 
erhielten:

7 Kommunalverbände . . . .  267 290 M.
9 Baugenossenschaften . . . .  530 600 „

55 einzelne Versicherte (Arbeiter) 172 795 „
3 S parkassen ...............................  60 850 „
4 Bauvereine (durch die Landes

bank) ........................................... . 228 610 „
Zusammen 1 260 145 M.

In einzelnen Fällen beginnt man — nach 
den Beobachtungen des Berichterstatters für 
Oppeln -—, dem Äußeren der Wohnungen mehr 
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Einige Neuanlagen 
heben sich recht vorteilhaft von den sonst üb
lichen schmucklosen Arbeiterwohnungen ab und 
sind wohl geeignet, in der Arbeiterbevölkerung 
den Sinn für Schönheit und Zweckmäßigkeit zu 
wecken. Die Mietszinse für diese von den größe
ren oberschlesischen Hütten erbauten W  ohnungen, 
die in der Regel aus Küche und zwei Stuben 
bestehen, sind durchschnittlich 30°/0 niedriger 
als die für gleichartige Wohnungen in Privat
häusern. —

Die Oberschlesische Eisenindustrie - Aktien
gesellschaft hat jetzt mit ihren diesjährigen
10 Neubauten 83 Arbeiterhäuser mit 695 W oh
nungen in Benutzung, für die sich die Miete auf

4 bis 7,50 M. für den Monat beläuft. —  In 
Hannover hat die Continental-Caoutchouc- und 
Guttapercha-Compagnie im Laufe des Berichts
jahres in der Nähe ihrer Fabrik für ihre Arbeiter 
in einem Straßenblock 83 Wohnungen einge
richtet, welche hell, hoch und luftig angelegt 
und mit allen Bequemlichkeiten versehen sind. 
Im Eckhause steht den Bewohnern ein Unter
haltungssaal und ein Leseraum mit Bibliothek 
zur Verfügung ; außerdem erhält jeder Einwoh
ner ein Gärtchen von etwa 200 qm zur Be
nutzung. Auf dem sehr geräumigen Hofe be
finden sich Spielplätze für Kinder und Erwach
sene. Die äußere Straßenansicht ist einfach, 
aber in der Architektur ansprechend und ab
wechselungsreich gehalten, so daß der Eindruck 
des Kasernenbaus gänzlich vermieden ist. Diese 
großzügige, etwa eine Million Mark kostende 
Wohnungsanlage dürfte dem Anschein nach in 
Hannover bald weitere Nachahmung finden. — 

Die Arbeiterkolonie des Bochumer Vereins 
hatte am Schlüsse des Berichtsjahres 218 Wohn
häuser mit 986 Wohnungen von zwei bis vier 
Räumen aufzuweisen. Die Mietspreise stellen 
sich im Durchschnitt um etwa 45 °/0 billiger als 
in der Stadt. —  Die Burbacher Hütte hat zu 
ihren aus früheren Jahren schon vorhandenen 
48 Arbeiterwohnhäusern in letzter Zeit 30 ein
stöckige Wohnungen hinzugebaut. Die Baukosten 
für jedes Haus, welches einen Vor- und Ge 
müsegarten hat, betragen einschließlich der Kosten 
für die Stallung 3750 bis 9000 M. Dabei haben 
die Grundstücke eine Größe von 2 bis 4 ar, 
Gas- und Wasserleitung sowie Straßenabzugs
kanäle. Die Häuser gehen bei einer Anzahlung 
von mindestens 600 M. in den Besitz der Ar
beiter über. Das Kapital, welches von der 
Knappschaft der Hütte unter deren Bürgschaft 
geliehen, ist mit 4 °/0 zu verzinsen. —  Die außer
halb des Weichbilds der Stadt Cöln errichteten 
Wohnungen der Firma Gebr. Stollwerk, welche 
seitens der Arbeiter der Firma früher nicht be
gehrt wurden, sind jetzt von denselben bezogen, 
nachdem zwei Automobile eingestellt sind, die 
den Verkehr der Arbeiter zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte unentgeltlich vermitteln. Es 
sind dies elektrisch betriebene, mit Dach und 
Vorhängen versehene Plateauwagen, die während 
der Arbeitsstunden zur Beförderung von Gütern 
dienen, sich aber durch Aufsetzen von Sitz
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bänken in wenigen Minuten in Omnibusse für 
die Beförderung von insgesamt 52 Personen um
wandeln lassen. —  Der Berichterstatter für die 
Provinz Ostpreußen stellt fest, daß unter den 
Arbeitern der für geeignete Wohnungen sorgen
den Fabriken die Seßhaftigkeit entschieden ge
fördert wird, und ein Wechsel unter der älteren 
Arbeiterschaft nur selten stattfindet. — Dem
gegenüber bestätigt der Berichterstatter für Düssel
dorf durch ein Beispiel aus neuster Zeit die 
häufig gemachte Beobachtung, daß die Arbeiter 
es vielfach vorziehen, in weniger guten und teuren 
Mietwohnungen zu wohnen, anstatt sich durch 
den Erwerb eines eigenen Hauses an die Arbeits
stätte zu binden. ■— Das Amt Weidenau (Be
zirk Arnsberg) hat im Interesse der Förderung 
des Baus von kleinen Wohnungen ein  W e r k  
mi t  ü b e r  l O O V o r l a g e n  für K l e i n f a m i 
l i e n h ä u s e r  beschafft und dieses durch öffent
liche Bekanntmachung Interessenten kostenfrei 
zur Verfügung gestellt; zugleich ist der Amts
baumeister angewiesen worden, baupolizeiliche 
und auch bautechnische Ratschläge kostenfrei 
zu erteilen.

Der Gedanke, den Arbeitern durch Gewäh
rung von S o m m e r u r l a u b  unter Fortbezug des 
Lohnes eine Ausspannung und Erholung zu ver
schaffen, gewinnt in einigen Bezirken etwas an 
Verbreitung. Im allgemeinen scheint sich die 
Einrichtung zu bewähren. Es ist aber auch leider 
mit der Vergünstigung Mißbrauch getrieben 
worden, indem ein Arbeiter vor Antritt seines 
Urlaubs sich den Lohn für diese Zeit als Vor
schuß auszahlen ließ und nicht wieder zurück
kehrte.

Die Erkenntnis der- Bedeutung , welche die 
E r h o l u n g s h e i m e  für die Arbeiterwohlfahrt 
haben, machte weitere Fortschritte. Neue Heime 
haben z. B. die Maschinenfabriken von R. W olf 
und die Armaturenfabrik von Schäffer und Bu
denberg, beide in Magdeburg, eingerichtet. Die 
erste Firma besitzt seit Jahren ein Rekonvaleszen
tenheim in Braunlage im Harz, das sich aber 
nicht mehr ausreichend erwies. Sie erbaute des
halb mit einem Kostenaufwande von 50 000 M. 
neben dem alten ein neues größeres, das im Mai 
1905 in Benutzung genommen werden sollte. 
Schäffer und Budenberg haben für etwa 40000 M.

ein Erholungsheim in Blankenburg a. H. erbaut, 
das für die jeweilige Aufnahme von 12 Personen 
bestimmt ist, von denen in der Regel 8 Arbeiter 
und 4 Beamte sein sollen. Die Erholungsbe
dürftigen erhalten freie Wohnung und freie 
Verpflegung; Lohn oder Gehalt werden fort
gezahlt, dazu in besonderen Notfällen weitere 
Unterstützungen an die Familien, was im Be
richtsjahre 26 mal geschehen ist. Als Aufent
haltszeit sind 2 bis 6 Wochen vorgesehen. In 
der Zeit vom 12. Juni bis 15. Oktober hat das 
Heim 44 Gäste bei insgesamt 860 Verpflegungs
tagen gehabt. — In dem Erholungsheim, wel
ches von den Höchster Farbwerken in Soden 
unterhalten wird, haben in der Zeit vom Mai 
bis Mitte Oktober 45 Personen Aufnahme ge
funden. Die gute Wirkung der Kohlensäure
bäder hat die Direktion veranlaßt, auch das 
Zentralbadehaus auf dem Werk in Höchst mit 
einer Einrichtung zur Herstellung von Kohlen
säurebädern zu versehen. Von Mitte Juni bis 
Ende November wurden 594 derartige Bäder 
auf ärztliche Verordnung gegeben.

Die Bemühungen, den A l k o h o l g e n u ß  
einzuschränken, blieben nicht ohne Erfolg, wenn 
auch ein solcher sich ziffermäßig häufig nur 
schwer nachweisen läßt. Nach den Beobach
tungen einiger Gewerbeinspektoren sieht man 
auf manchen Arbeitstischen jetzt Milch- oder 
Selterswasserflaschen, wo man sonst Bierflaschen 
zu sehen gewohnt war. Im Regierungsbezirk 
Oppeln ist an allgemeinen Lohntagen der Schank
stättenschluß seit einiger Zeit auf 4 Uhr festge
setzt. Ein deutlicher Beweis für die segensreichen 
Folgen dieser Einrichtung ist die Tatsache, daß 
seit deren Inkrafttreten die Kriminalität merk
lich gesunken ist; sie beträgt im Landgerichts
bezirk Beuthen etwa 20 °/0 weniger als vor
her.

Über die zweckmäßige Einrichtung von Speise- 
und Bade-Anstalten, über Stiftungen, über Fa
brik- und Arbeiter - Jubiläen, sowie über die 
Verleihung staatlicher Ehrenzeichen an verdiente 
Arbeiter enthalten viele Berichte Mitteilungen, 
deren einzelne Aufführung hier aber zu weit 
führen würde. Wir müssen in dieser Beziehung 
auf die Berichte selbst verweisen und schließen 
damit unsern „Streifzug“ .
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Soziale Wohlfahrtspflege.

In den Zeiten des Kleingewerbes dachte man nicht 
daran, die Interessen der Meister und die der Gesellen 
für gegensätzlich zu halten. Das mit der modernen 
Großindustrie verknüpfte Aufhören der engen Beziehungen 
der beiden Parteien zueinander hat allmählich arge Risse 
in diese Beziehungen gebracht und ist zur Wurzel der 
heutigen Industriekriege geworden, iudem es zu der miß
verständlichen Anschauung führte, die Wohlfahrt der 
Arbeitgeber stehe im Gegensatz zu der der Arbeitnehmer. 
Nur nach Maßgabe der Wiederherstellung enger Berüh
rung zwischen den beiden und, im Zusammenhang damit, 
persönlicher Fürsorge für die Untergebenen können sich 
die Arbeitsverhältnisse bessern. Es genügt nicht, die 
materielle Lage der Arbeiter zu heben; ohne gleichzeitige 
soziale Hebung verfehlt die materielle zum großen Teil 
ihren Zweck. Da nun die Inhaber der jetzigen Riesen
betriebe völlig außerstande sind, die nötige persönliche 
Fürsorge.für ihr Personal selber zu üben, greifen sie im
mer häufiger zu dem löblichen und sehr erfolgreichen 
Auskunftsmittel, als Ersatz „Sozialsekretäre“ oder „Sozial
sekretärinnen“ anzustellen.

Die Anregung zu dieser neuen Einrichtung istvon dem 
außerordentlich verdienstvollen Amerikanischen Bund für 
soziale H ilfe ausgegangen. 1889 zum ersten Mal ver
wirklicht, fand sie in den Vereinigten Staaten rasch so 
großen Anklang, daß bereits nach vier Jahren eine K on
ferenz der männlichen und weiblichen Sozialsekretäre 
stattfinden konnte. Namentlich in den gewaltigen nord
amerikanischen Warenhäusern bewährt sich die Einrichtung 
ausgezeichnet und diese Betriebe betrachten es heutzu
tage schon als für ihr Gedeihen unerläßlich, solche Stel
lungen zu schaffen. Für diese Posten hat man noch an
dere Bezeichnungen ersonnen: „Sozialingenieur“ , „Fabriks
pflegerin“ , „W ohlfahrtspfleger“ . Bald fand die neue In 
stitution auch in England Eingang. Bereits 1891 stellte 
die große Yorker Kakaofirma Rowntree eine Sozialsekre
tärin an und sie machte mit dieser so glänzende Erfah
rungen , daß sie schon nach kurzer Zeit auch einen 
männlichen Sozial Sekretär, einen D oktor der Philosophie, 
annahm; gegenwärtig haben die beiden sieben Gehilfen, 
durchweg gründlich erfahrene soziale Hilfsarbeiter. Ganz 
besonders Tüchtiges leistet der seit 1894 angestellte 
„Sozialingenieur“ der bekannten holländischen Fabriks
firma J. 0. van Marken in Delft.

Da es sich empfiehlt, den Trägern eines solchen A m 
tes eine gewisse amtliche Autorität zu verleihen, pflegt 
man sie u. a. mit der Anstellung der neuen Kräfte zu 
betrauen. Das setzt sie zugleich in die Lage, sich mit 
den Verhältnissen und Bedürfnissen der Neulinge vertraut 
zu machen und diese nachher desto besser beraten und 
betreuen zu können. Die Vorteile eines solchen V er
fahrens liegen auf der Hand. In der Regel verständigen 
die Abteilungsleiter, die neuer „H ände“  bedürfen, den 
Direktor, der nach getroffener Entscheidung den Sozial
sekretär beauftragt, die Bewerber zu empfangen, die ge
eignetsten den betreffenden Abteilungsleitern zu empfeh
len und sie nachher, falls die letzteren ihre Eignung be
stätigt haben, anzustellen. Auch die Entlassung wird

(Nachdruck verboten.) 
durch den Sozialsekretär übermittelt, der bei dieser Ge
legenheit, wenn er es für gut findet, die Versetzung in 
ein andre, vielleicht angemessenere Abteilung vereinbaren, 
andernfalls der entlassenen Person hinsichtlich ihrer Zu
kunft raten und beistehen kann.

Die Anstellung von Personal ist übrigens, wie ge
sagt, nur eine nebensächliche Funktion. Die Hauptsache 
bleibt die Förderung der W ohlfahrt der Angestellten, 
die Anregung verbesserter Arbeitsbedingungen, die E r
richtung von Geselligkeits- und Bildungsklubs, die Hebung 
der sozialen Lage, die Vermittlung zwischen Unternehmer 
und Personal behufs Vermeidung oder Beseitigung von 
Reibereien u. dgl. m. Richtig ausgefüllt, stellt ein sol
cher Posten hohe geistige und seelische Ansprüche an 
seinen Inhaber oder seine Inhaberin und es lohnt den 
Chefs, ihn gut zu bezahlen. Ist ein Betrieb nicht groß 
genug, um einen Wohlfahrtspfleger voll zu beschäftigen, 
so kann dieser auch noch anderen Aufgaben dienen, er 
kann z. B. nebenbei Privatsekretär des Geschäftsbesitzers 
sein. Hat eine Firma mehrere Inhaber, so könnte einer 
von ihnen, statt einen zu bezahlenden Wohlfahrtspfleger 
anzustellen, selber die Obliegenheiten eines solchen ver
sehen. In allen Fällen ist das erste Erfordernis, daß die 
Chefs der betreffenden Person vollstes Vertrauen schen
ken und daß diese sich das Vertrauen der Untergebenen 
zu erringen verstehen, denn sonst wird die Sache ihren 
Zweck verfehlen.

Für die praktische Bedeutung der Wohlfahrtpflege
stellen recht bezeichnend ist der folgende Auszug aus 
einem Bericht der vorhin erwähnten Großindustriellen
firma Rowntree :

„Es wird von den Sozialsekretären als den Vertretern 
der Direktoren erwartet, daß sie uns zu allerlei Verbesse
rungen im Betriebe zugunsten der Arbeiter raten, deren 
soziale Hebung fördern und den persönlichen Verkehr 
mit ihnen in jeder W eise immer inniger gestalten. Als 
Vertreter des Personals hinwiederum müssen sie dessen 
Vertrauen gewinnen, den Beschwerden aller oder einzel
ner Ausdruck verleihen, jedem vernünftigen Wunsche 
nach Erholuugs- oder Unterhaltungsvereinigungen, V or
tragskursen etc. zur Erfüllung verhelfen —  kurz, den 
Leuten in jeder erdenklichen W eise an die H an(ä gehen.“  

Zu den besonderen Aufgaben der Sozialsekretäre 
des Hauses Rowntree zählt der in Rede stehende Bericht 
u. a.: Die Anstellung nichtgeschulter Arbeiter und Schrei
ber, die Überwachung der Speisehallen u. dgl., das Be
suchen kranker Angestellten, die Förderung des Geistes 
guter Kameradschaft. „K urz: Die Sozialsekretäre müssen 
bestrebt - sein, bei den Leuteü die Empfindung wachzu
rufen, daß sie mehr als bloße Teile einer Industriemaschine, 
daß sie Menschen sind, um deren W oh l und W ehe sich 
jemand in der Fabrik kümmert.“

Eine der interessantesten und charakteristischesten 
Folgen dieser Fürsorge speziell bei der Firma Rowntree 
besteht in deren Vorgehen, falls sich bei Durchsicht der 
wöchentlichen Lohnliste ergibt, daß die Stücklohneinnahme 
eines Arbeiters unter das festgesetzte Mindestmaß ge
sunken ist. Sofort wird durch eine Untersuchung des
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Falles ermittelt, ob etwa die betreffende Arbeitsgattung 
für die betreffende Person ungeeignet war, ob eine Ver
setzung angezeigt ist, ob durch Rat und Aufmunterung 
eine Besserung der Leistung und dadurch des Lohnes 
erzielt werden könnte u. s w.

„V iele Stücklohnarbeiter, denen es an Antrieb oder 
Aufmunterung fehlt, arbeiten jahrein, jahraus in mecha
nischer, gedankenloser W eise fort und verdienen daher 
sehr wenig, während sie unter anderen Umständen leicht 
mehr verdienen könnten, ohne daß sich die Lohnsätze 
zu ändern brauchten. Bei uns hat das planmäßige Stu
dium der Lohnlisten zu einer beträchtlichen Erhöhung 
des Arbeitseinkommens und daher auch zu größerer Zu
friedenheit unsrer Leute geführt, was gleichzeitig uns 
selbst zugute gekommen ist. . . . Jede Fabrik sollte so 
organisiert sein, daß jeder Angestellte in die Lage kom
me, möglichst viel für sich und dadurch auch für die 
Firma zu tun.“  V on  so erfahrener und dabei hochsozial 
gesinnter Seite kommend, dürfen solche Worte die allge
meinste Beachtung beanspruchen.

Was insbesondere die Sozialsekretärin betrifft, so 
wird sie, wenn auf den richtigen Platz gestellt, die Mäd
chen in allen Lebenslagen bemuttern und den im Laden 
oder in der Fabrik herrschenden Ton beträchtlich heben. 
Ein Mädchen sagte von der ihr Vorgesetzten Sozialsekre
tärin : „Sie läßt uns fühlen, daß das Warenhausleben 
denn doch Sonnenschein bietet. Dieses Gefühl flößt uns 
Vertrauen ein; wir empfinden, daß jemand da ist, dem 
wir unsern Kummer und unsre Beschwerden anvertrauen 
können.“ Und die Sozialsekretärin, von der das gesagt 
w urde, hat geäußert: „Häufig vermitteln wir zwischen 
dem Publikum und den Angestellten, indem wir die Mäd
chen gegen ungerechte Klagen in Schutz nehmen. W ir 
sehen auch darauf, daß verdienstvolle Angestellte gehörig 
befördert werden. Zuweilen bringen wir entlassene Mäd
chen zurück und sehen sie dann sehr tüchtig werden.“ 
In einem neuyorker Kaufhause hoben die Wohlfahrts
pfleger den Ton so außerordentlich, daß die Besitzer und 
die Stammkunden höchlich staunten. Das Bewußtsein, 
Ansprache, W ohlwollen, Rat und Beistand zu finden, er
höht die Arbeitsfreudigkeit ungemein.

Die Hauptsache ist der unmittelbare persönliche Ver
kehr der Sozialsekretäre mit den Chefs einerseits und 
dem Personal anderseits. Eine sympathische Sozialsekre
tärin kann auf ihre Pflegebefohlenen sehr oft einen grö
ßeren und günstigeren Einfluß ausüben als deren Mutter, 
namentlich in Dingen, welche in häuslichen Kreisen un
bekannt sind. Ähnlich gilt von einem klugen, hochge
sinnten Wohlfahrtspfleger bezüglich seines Verhältnisses 
zu den männlichen Angestellten, insbesondere wenn er 
an die Spitze ihrer Unterhaltungs- und Fortbild ungsver- 
anstaltungen tritt. Anfänglich mag es Vorkommen, daß die 
Einführung eines Wohlfahrtpflegers einiges Mißtrauen er
regt, aber ein wenig Takt hilft erfahrungsmäßig sehr 
leicht darüber hinweg. Am besten führt man deti neuen 
Beamten unauffällig als einen Abteilungsleiter ein, der 
lediglich nach dem materiellen W ohl des Personals zu 
sehen hat. D ie ersten auf seine Anregung bewirkten 
Verbesserungen genügen, um ihm die Zuneigung der 
Nutznießer zu gewinnen. Bald kann man ihn bitten,

sich durch hygienische oder andre Plauderstunden mit 
sämtlichen Pflegebefohlenen persönlich bekannt zu machen. 
Inzwischen wird dies schon teilweise der Fall gewesen 
sein durch das Empfangen und Anstellen von Bewerbern, 
durch die Entgegennahme von Gesuchen um Lohn- oder 
Gehaltserhöhung und durch die Untersuchung von K lage
fällen. Allmählich wird das Besuchen von Kranken oder 
das Einwirken besonderer Vergünstigungen in Notfällen 
oder die Einrichtung von Nähklassen, Arbeitergärten
u. dgl. die Leute davon überzeugen, daß sie es mit einem 
aufrichtigen Freund zu tun haben.

Die für das Filenesche Warenhaus in Boston ange
stellte Sozialsekretärin wurde zunächst, um mit den V er
hältnissen vertraut zu werden, auf drei Monate als eine 
Direktrice eingeführt, um nachher an die Spitze eines 
Bureaus zu treten, an das sich alle wenden mußten, die 
eine Beschwerde Vorbringen oder um Gehaltserhöhung 
oder Versetzung bitten wollten. Später wurde ihr das 
Annehmen und Entlassen von Verkäuferinnen übertragen. 
Obwohl sie jeden Anschein von Autorität zu vermeiden 
sucht, genießt sie beim männlichen wie beim weiblichen 
Personal das größte Ansehen; alle wenden sich mit allen 
Anliegen nur an sie. Sie wahrt aber nicht nur das 
Interesse ihrer Untergebenen, sondern auch das der Firma, 
indem sie unbegründete Forderungen mit den angemes
senen Aufklärungen ablehnt. Bei ihren gleichsam richter
lichen Obliegenheiten läßt sie sich weder von Sentimen
talität, noch von bloßer Menschenfreundlichkeit leiten, 
sondern von der Vernunft und dem Interesse des Ge
schäfts. Sie bringt den Leuten die Überzeugung bei, 
daß „die Firma anständig“ sei, und sie wissen diese Über
zeugung, weil dieselbe begründet ist, aufs Publikum zu 
übertragen, was dem Hause selbstverständlich sehr zu
statten kommt.

Schon von letzterem Gesichtspunkt allein muß das 
Anstellen von Sozialsekretären als im Interesse der A r
beitgeber liegend bezeichnet werden. Abgesehen von 
dem Segen für das Personal, lohnt sich die Sache für 
den Unternehmer, denn die verbesserte Bedienung lockt 
das kaufende Publikum an. Ein amerikanischer Sachver
ständiger schreibt: „Jeder Geschäftsbetrieb, der einen 
männlichen oder einen weiblichen Sozialsekretär besitzt, 
erklärt, dessen Dienste nicht mehr entbehren zu können, 
denn beim Personal ist an die Stelle von Reibungen, 
der Unzufriedenheit und des Zwistes Harmonie getreten, 
die Kunden haben das bemerkt und kaufen nicht nur 
mehr ein, sondern sie empfinden es auch als Vergnügen, 
bei solchen Firmen einzukaufen. Dies ist das Ergebnis 
von planmäßigem Vorgehen, von Freundlichkeit und 
Rücksichtnahme. Der Sozialsekretär ist zum dringenden 
Bedürfnis geworden.“ Eine große amerikanische Elek
trizitätsgesellschaft schrieb den Umstand, daß es ihr miß
lang, einen Angestelltenklub zu gründen, der Tatsache 
zu, daß sie damals keinen Sozialsekretär hatte.

Die bekannnte N. C. R . (National Cash Register 
Company in Dayton) hat ihre Sozialsekretärin, die In 
haberin eines akademischen Grades, an die Spitze eines 
der Fabrik gegenüber liegenden Hauses gestellt, in wel
chem sich bequeme Aufenthaltsstuben und eine Bücherei 
befinden. H ier werden allwöchentlich gesellige Zusam
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menkünfte veranstaltet, zu dem jedesmal eine gewisse 
Anzahl männlicher und weiblicher Arbeiter und Beamten, 
darunter einige hervorragende Beamte, Einladungen er
halten. In Verbindung mit diesen Veranstaltungen stehen 
Tanzklassen mit 450 Teilnehmern. In jenen Klubzimmern 
können die Mädchen rasten, lesen oder schreiben. Der 
Sozialsekretärin untersteht auch die „Fortschrittsabteilung“ , 
welche auf W unsch gegen geringes Entgeld Sprach-, 
K och -, Näh-, Tanz-, Mal-, Rede-, Schnitz- und andre 
Kurse einrichtet. Die Sozialsekretärin hat bereits drei 
Gehilfen und für die Männer ist ein „W ohlfahrtsdirektor“ 
tätig. Den Gipfel des sozialen Hilfswerks dieser Firma 
bildet der große weibliche „Jahrhundertklub“ , der die 
soziale Hebung des Arbeiterstandes nicht allein in der 
Daytoner Fabrik, sondern auf der ganzen Erde bezweckt. 
Er gibt die prächtig ausgestattete Vierteljahrsschrift 
„W om an ’s W elfare“  („Frauenwohlfahrt“ ) heraus, die an 
viele Interessenten unentgeltlich verschickt wird, aber 
auch für Geld abonniert werden kann. Dieses Beispiel 
ahmt seit kurzem das männliche Personal der Firma 
nach mit der Veröffentlichung einer ähnlichen Zeitschrift: 
„M en’s W elfare“ .

Bei der N. C. R . und bei der großen englischen 
Kakaofirma Cadburg (London und Bournville) werden die 
Sozialsekretärinnen von den befähigteren Abteilungs
leiterinnen unterstützt. Im  Wanamakerschen Riesen
warenhause zu N ew -York hilft die sogen. „Führerin“  an 
der sozialen Hebungsarbeit mit. Das Am t dieser Dame 
besteht darin, Kunden umherzugeleiten, ihnen beim Aus
wahlen von W aren beizustehen, durch kluge Fragen ihre 
Bedürfnisse zu erforschen — kurz, sich ihneu nützlich 
zu erweisen. Die gegenwärtige Inhaberin dieser Stelle, 
die fünf Jahre lang einem großen Heim für Ladenmäd
chen vorgestanden hat, benutzt ihre freie Zeit zur Be
treuung der Verkäuferinnen. Sie hat ihnen einen, sich 
selbst erhaltenden „Vorwärtsblick-Klub“  gegründet mit 
50 Cents Jahresbeitrag und Lehrkursen für Englisch, 
Deutsch, Französisch, Deklamation. Gesang, Schneiderei, 
Putzmacherei und Kochkunst. Ein „Trostausschuß“  hat 
die Aufgabe, die kranken Mitglieder zu besuchen, sie 
mit Delikatessen zu versehen sowie Neuvermählten und 
Kindern Geschenke zu bringen. Jene „Führerin“  will 
„d ie  Ideale und den Gedankenkreis der Mädchen heben, 
ihnen neue Interessen einflößen und sie zu möglichst gu
ten Müttern oder Altjungfern machen.“

Manche Firmen nehmen keine verheirateten Frauen 
an, weil sie den Kindern die Mütter nicht entziehen w ol
len. Andere errichten Fabrikskrippen. Pretty & Son in 
Ipswich bieten den Kleinen für zwei Pence täglich zwei 
Mahlzeiten, einen Spaziergang im Park und alle erforder
liche Betreuung durch geschulte Pflegerinnen. Eine Reihe 
von Unternehmern hält in ihren Fabriken die Geschlechter 
möglichst getrennt. Die Harmels in Val-des-Bois lassen 
die Arbeiterinnen früher fortgehen als die Arbeiter, der 
Familienzusammenhang wird gefördert durch Verwendung 
m öglichst aller Familienmitglieder und Auszahlung des 
Gesamtlohnes an jedem Markttage (Donnerstag) an das 
Familienoberhaupt. Ehefrauen und hausführende Mäd
chen dürfen ohne Lohnabzug täglich um eine halbe, 
Samstag sogar um zwei Stunden früher heimgehen. Lever

Brothers in Port Sunlight lassen ihre Mädchen um zehn 
Minuten später kommen und um eine halbe Stunde früher 
abziehen. Andere Häuser opfern in diesem Punkte zwei 
Viertelstunden. Durch eine ähnliche Maßregel gewinnen 
bei der N. C. R. die weiblichen Arbeiter gegenüber den 
männlichen anderthalb Stunden. Eine hervorragende 
englische Firma entlohnt die Mädchen Freitag nach
mittag, die Männer Samstag morgen. Eine amerikanische 
Gesellschaft hat für jedes Geschlecht eine gesonderte 
Treppe mit eigenen Toilettenvorrichtungen. Das bekannte 
londoner Gewinnbeteiligungshaus Clarke, Nikolls & Coombs 
läßt die Männer und die Mädchen in völlig getrennten 
Abteilungen arbeiten. Eine Detroiter Firma geht so weit, 
vorzuschreiben, daß in den Abteilungen, in welchen auch 
Mädchen beschäftigt sind, die Männer —  Besucher und 
Arbeiter —  den Hut abnehmen müssen. Die Cadburgs 
lassen in den Mädchenabteilungen nur solche Männer 
arbeiten, die als ganz zuverlässig bekannt sind. In einer 
großen newarker Blusenfabrik werden die Mädchen mit 
„Fräulein“  angesprochen. W o große Arbeitermengen b e 
schäftigt s ind , verhindert das spätere Kommen und 
frühere Gehen der weiblichen Kräfte rohe Scherze und 
den häßlichen gemeinsamen Ansturm auf die Bahnzüge 
oder die Tramwagen.

All die angeführten Vorkehrungen müssen Ton und 
Sitten der Arbeiterschaft beträchtlich heben, ihre Selbst
achtung vergrößern und insbesondere den Mädchen die 
Arbeitsstätte zu einem angenehmen Aufenthaltsort machen. 
„Unsre sozialen Dienstleistungen verhelfen uns zu A r
beiterinnen von vorzüglicher Beschaffenheit,“ schreiben 
Thomas Adams & Co. in Nottingham, und ähnliche Er
fahrungen haben wohl alle ähnlich handelnden Firmen 
gemacht. Marshall Field & Co. in Chicago, die Besitzer 
des bedeutendsten Kaufhauses der W elt, wollen nicht 
bloß „für die materiellen Bedürfnisse ihrer Angestellten 
sorgen, sondern sie auch mit einer Atmosphäre des 
Schutzes umgeben,“ und die Folge ist, daß „die Eltern 
in der ganzen Stadt dies würdigen und uns zu einer 
besseren Gattung von Verkäuferinnen verhelfen.“ Sie 
haben sich „intelligente, treue, zufriedene“ Ladenmädchen 
gesichert, was zu ihrem gewaltigen geschäftlichen Erfolg 
nicht wenig beiträgt. Die chicagoer Telephongesellschaft 
bekundet, daß infolge ihrer Rücksichtnahme auf das W ohl 
ihrer Beamtinnen „diese Stellen gierig gesucht und lange 
beibehalten werden, so daß das Heiraten hier weit weniger 
störend eingreift als anderwärts. Auch die Acm e White 
Lead Co. erklärt es als Ergebnis ihrer sozialen W oh l
fahrtseinrichtungen, daß sie sich aus der ungeheuren Zahl 
von Bewerberinnen die allerbesten wählen kann.

In Dayton ist die N. C. R . „die einzige Fabrik, deren 
Mädchen als Damen bekannt sind.“ Das war ursprüng
lich n i c h t  der F a ll; dieser trat erst dadurch ein, daß 
sich infolge der sozialen Hebung des Personals eine große 
Menge von Arbeiterinnen meldete, was eine strenge 
Sichtung ermöglichte. D ie Sichtung geht bei einigen 
Unternehmungen heute schon sehr weit. So z. B. stellen 
die N. C. R . und die Filene Company nur noch Mädchen 
an, die eine Mittel- oder Hochschule zurückgelegt haben. 
Bei der N. C. R. ist der Andrang so groß geworden, 
daß sich vom nächsten Jahre an nur solche Bewerberinnen
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werden melden dürfen, die die Fortbildungsschule der 
Gesellschaft besucht haben werden. Schon jetzt ist be
stimmt worden, daß nach 1915 niemand angestellt wird, 
der nicht als Kind in einen Kindergarten gegangen ist. 
D ie Bedeutung derartiger Maßregeln für die Menge und 
Güte der Erzeugung, für das glatte Arbeiten des Unter
nehmens und für das Wohlergehen des Personals liegt 
auf der Hand.

Dadurch, daß die Firma Harmel die Mütter in der 
Kinderpflege theoretisch und praktisch unterweisen läßt, 
ist es gelungen, die Kindersterblichkeit in Val-des-Bois 
auf die Hälfte der in Frankreich üblichen herabzusetzen
—  ein Beweis dafür, was Planmäßigkeit und guter W ille 
vermögen. Ähnliches gilt von dem Leverschen Industrie
städtchens Port Sunlight. Die Fürsorge der Weltfirma 
Schneider in Oreuzot für ihre 25000 Angestellte hat die 
Sterblichkeit unter deren Kinder auf 9 °/0 heruntergedrückt, 
während der Durchschnitt für ganz Frankreich 16, in den 
nördlichen Industriebezirken sogar 20— 25°/0 beträgt!

Doch kehren wir zu den Sozial Sekretären zurück. 
Zu ihren wichtigsten Pflichten gehört oft die Herausgabe 
einer Zeitschrift im Aufträge der Unternehmung. Die 
meisten dieser Veröffentlichungen erscheinen in den Ver
einigten Staaten, doch gibt es viele auch in England 
und einzelne in Deutschland („Schlierbacher Fabriksbote“), 
H olland und Belgien. Am  bemerkenswertesten sin d : 
„Progreß“ , von der Seifenfabrik Lever in Port Sunlight 
herausgegeben, und das „N . 0. R .“ der Daytoner R e
gistrierkassengesellschaft mit seiner Londoner Zweigver
öffentlichung „The British N. C. R .“ Das „Plymouth Oor- 
dage Chronicle“ erscheint in drei Sprachen: deutsch, 
englisch, italienisch. Manche dieser Monats- bezw. Viertel
jahrsschriften beschränken sich auf Beiträge von Ange
stellten und werden in keiner W eise im Geschäftsinteresse 
ausgenutzt, während andere das soziale Fabriksleben be
handeln und daneben in ausgedehntem Maße der Reklame 
dienen. Der bekannte Arbeiterfreund P a t t e r s o n ,  
Direktor der N. 0. R ., schreibt: „Unser „N. C. R.“  ist 
von W ichtigkeit und wir arbeiten daher beständig an 
seiner Verbesserung. Die Hauptsache ist, daß es uns 
mit unserem Personal in enger Berührung hält und dieses 
zu gesundem W etteifer anspornt. . . .  Es gehört zu unseren 
besten Mitteln, den Angestellten Interesse und Begeisterung 
einzuflößen und unsere sämtlichen Geschäftszweige in 
gegenseitigen Verkehr zu erhalten.“ Bei dieser Gelegen
heit sei erwähnt, daß die in Rede stehende Gesellschaft 
an ihre 800 Reisenden und Vertreter täglich einen 
orientierenden, beratenden und aufmunternden Bericht 
verschickt.

D ie Firma Heinz schreibt: „D er Hauptzweck unsrer 
Zeitschrift ist, unsre Reisenden und Vertreter über den 
Fortgang unsrer verschiedenen Geschäftszweige auf dem 
Laufenden zu erhalten. Sie festigt aber auch unsre Be
rührung mit den sonstigen Angestellten, denn jeder darf 
Beiträge liefern und fast jeder liest das Blatt. Als wir 
es einmal eingehen lassen wollten, weil wir es für über
flüssig zu halten begannen, erhob das ganze Personal 
gegen unsre Absicht Einspruch. . . .  Es fördert den Ge
schäftsgang vielfach, denn wir erteilen gute, nützliche 
Ratschläge und veröffentlichen die Namen —  oft auch

Bildnisse —  der erfolgreichsten Verkäufer, wodurch ein 
gewisser begeisternder Wettbewerb unter den Lesern 
entsteht.“  Die Sherwin-Williams Company äußert: „W ir  
veröffentlichen unser „Chameleon“  im Interesse unsrer 
örtlichen Angestellten, mit denen es uns in innigere Ver
bindung bringt und die es anspornt, sich für das Geschäft 
ins Zeug zu legen. Es enthält Mitteilungen über unsere 
Erzeugnisse und über praktische Absatzförderung“  u. s. w.

(Autoris. Übers.) B u d g e t t  Ne a k i n .

N a c h w o r t  de s  Ü b e r s e t z e r s :
W as speziell Deutschland betrifft, so haben in den 

letzten Jahren mehrere Firmen Wohlfahrtspfleger ange
stellt, zu allererst (1900) die jenenser Zeißstiftung. Dem 
bekannten Zehlendorfer Frauenschützler Professor Z i m m e r  
hat man die Einführung der „Fabrikpflegerin“  zu danken. 
Er regte vor einigen Jahren die Anstellung von Fabrik
pflegerinnen bei einer großen chemischen Fabrik in Berlin 
an, und der E rfolg war so befriedigend, daß gegenwärtig 
eine Vereinigung von Chemikalienfabrikanten einige 
Frauen für diesen Beruf ausbilden laßt. Auch ein be
kanntes berliner Kabelwerk hat eine solche Dame mit 
den günstigsten Ergebnissen angestellt. Dr. Zimmer be
zeichnet als unterscheidende Merkmale seiner „Pflegerin
nen“ , daß sie „d ie  volle Arbeit einer Fabrikarbeiterin 
gelernt haben und zur H ilfe der Arbeiterinnen, zum A n 
lernen derNeueingetretenenundalsZwischenglied zwischen 
Meister und Arbeiterinnen“  dienen. Sie sorgen für die 
Person der letzteren, sind aber nicht deren dienstliche 
Vorgesetzte und daher nicht für ihre Arbeit verantwort
lich.

Interessant sind die folgenden Stellen eines, den 
Gegenstand behandelnden Briefes, den ich vor kurzem 
(Ende August 1905) vom jetzigen General-, früheren 
Mitdirektor der Zeißstiftung Dr. Czapski empfing: „S o 
lange die Fabrik nicht mehr als ein paar hundert Mann 
beschäftigte, konnte ich unter Abbes Oberleitung die 
Funktionen eines Sozialsekretärs, Wohlfahrtspflegers oder 
wie Sie es sonst nennen wollen, ganz gut nebenbei selbst 
wahrnehmen. Als aber mit dem Wachstum der Fabrik 
die Arbeitslast zu groß wurde, mußte ich mir klarmachen, 
daß ich mich um die verschiedenen Einrichtungen und 
die einzelnen Personen nicht mit der wünschenswerten 
Gründlichkeit kümmern konnte; daß daher für diese 
Funktionen eine besondre Arbeitskraft angestellt werden 
müsse, die aus der betr. Tätigkeit ihre Lebensaufgabe 
mache. W orin diese Tätigkeit besteht? Es ist, kurz ge
sagt, die gesamte Fürsorge für die P e r s o n e n  der A n
gestellten, insbesondre der Arbeiter, unter Ausschluß des- 
Bekümmerns um ihre Arbeitsleistungen, also die Fürsorge 
um die richtige Handhabung des Arbeitsvertrags nach 
der rechtlichen Seite hin, um das richtige Funktionieren 
der vorhandenen freiwilligen und gesetzlichen W ohlfahrts
einrichtungen. . . . Ein solcher Mann muß über die nötige 
wirtschaftliche Bildung verfügen und ein warmes Herz 
für die Arbeiter haben, dabei nicht utopisch die Interessen 
des Betriebs außer acht lassen, endlich imstande sein, in 
den kleinen Zwistigkeiten zwischen Werkmeistern und 
Arbeitern zu vermitteln, gewissermaßen den Schiedsrichter 
zu spielen. . . . Die große Schwierigkeit der Stellung
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liegt darin, daß die Anforderungen bezw. Wünsche der 
technischen Beamten, Werkmeister etc. bis zu den Ober
ingenieuren hinauf sehr oft mit den Anforderungen der 
sozialen Gerechtigkeit kollidieren und daß daher dem 
Sozialsekretär keine endgültig entscheidende Stimme in 
den wichtigeren Angelegenheiten zugestanden werden 
kann. Da, wo der Betriebsleiter die technischen u n d  
die sozialen Ansprüche in e i g e n e r  Person prüft und 
gegeneinander abwägt, liegen die Verhältnisse entschieden 
günstiger. Dafür aber kann der besondre Beamte dem 
einzelnen Palle viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit widmen. 
Er ist der berufene Pfleger bezw. Hersteller des sozialen

Friedens in den Fabriken, und insofern ist sein Beruf einer 
der wichtigsten und schönsten.. . Was unsrebesonderen E r
fahrungen betrifft, so sind sie noch nicht umfassend genug, 
um ein endgültiges Urteil zu gestatten — um so weniger, 
als trotz der Kürze der Zeit bereits ein zweimaliger Per
sonenwechsel eingetreten ist. Daß uns jedoch  alle drei 
Herren von eminentem Nutzen waren, darüber kann gar 
kein Zweifel bestehen. Ihren wahren W ert bekommt 
eine solche Stellung m. E. erst nach Jahren, wenn sich 
der Betreffende mit den Verhältnissen und Personen ge
nau vertraut gemacht hat.“

L. Kä t s c h e r .

Klappweiche für Hängebahnen.
(System A dolf Bleichert & Co., Leipzig - Gohlis.*) 

Von G. B rau ne, Ingenieur, Cöln.

V on  größter W ichtigkeit für die Sicherheit des B e
triebes einer Hängebahn - Anlage sind die W eichen
anordnungen. Bei den älteren Anlagen wurden aus
schließlich ausrückbare Weichenzungen verwendet, die 
von Hand eingelegt werden mußten. Der Nachteil 
dieser Anordnung besteht in der Gefahr, daß der Wagen 
über eine nicht eingelegte Zunge abstürzt, ferner in dem 
Zeitverlust beim Einlegen und Ausrücken der Zungen 
sowie in der Schwierigkeit, den notwendigerweise zum 
Stillstand gebrachten W agen wieder in Bewegung zu 
setzen und ihn die Zunge, welche mit einer gewissen 
Überhöhung auf den durchgehenden Schienen aufliegen 
muß, passieren zu lassen. Die Firma Bleichert & Co. 
hat daher mechanische, sogen. Klappweichen konstruiert 
und von dem W agen gesteuerte, selbsttätig arbeitende 
Weichenanordnungen eingeführt. D ie Klappweiche besteht 
in der Hauptsache aus einem drehbaren Schienenstück, 
das durch ein Gegengewicht ausbalanciert und durch 
letzteres gezwungen wird, sich stets in eine zur H änge
bahn entsprechend geneigte Lage zu stellen. D er sich 
in der Richtung der Pfeile bewegende W agen drückt 
das drehbare Schienenstück —  die Klappweiche — nieder, 
die ihren Stützpunkt in einem an der gegenüberliegenden 
Schiene befestigten Schuh findet, und der W agen kann 
nun ungehindert passieren. Sobald der W agen die W eiche 
verlassen hat, klappt diese wieder hoch und der andere 
Schienenstrang ist für den Verkehr frei.

Die Fig. 260 und 261 stellen eine S c h i e n e n 
k r e u z u n g  m i t  V o l l w e i c h e  und Fig. 262, 263 
und 264 eine S c h i e n e n g a b e l u n g  mi t  Z u n g e n 
w e i c h e  dar.

*) In meinem Aufsatz „Schutzvorrichtungen an Hänge
bahnen“ (H eft 1 dieser Zeitschrift, vom 1. Juli 1905) ist 
als Konstrukteur der in Fig. 263 dargestellten K lapp
weiche die Firma A . W . Mackensen in Schönigen ge
nannt. W ie  mir nachträglich mitgeteilt wird, rührt diese 
Konstruktion von der Firma A dolf Bleichert & Co. in 
Leipzig-G ohlis her und ist derselben unter D.R.P. 81674 
und 86259 gesetzlich geschützt.

Fig. 261.

Fig. 262.
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Für den Ausnahmefall, daß bei einer Bahn die Wagen 
auch periodisch in beiden Richtungen verkehren, wird 
die Klappweiche mit einer über kleine Röllchen ge
führten Schnur in Verbindung gebracht, mittels welcher

der Arbeiter die Klappweiche niederlegen kann, ehe er 
den W agen über die W eiche führt. (Siehe Fig. 264.)

W ie schon oben erwähnt, sind die Klappweichen 
dann automatisch arbeitend gemacht worden und zwar 
stellen Fig. 265 und 266 eine V o l l w e i c h e  m i t  
z w a n g  1 ä u f  i g e r,  d u r c h  d e n  a n k o m m e n d e n  
W a g e n  b e e i n f l u ß t e r  B e w e g u n g ,  und Fig. 267 
und 268 eine V o l l w e i c h e  m i t  z w a n g l ä u f i g e r  
B e w e g u n g  in b e i d e n  F a h r r i c h t u n g e n  d a r ,  
d. h. mit einer Vorrichtung zum selbsttätigen Schließen 
der W eiche a u c h  f ü r  d e n  F a l l ,  d a ß  d e r  W a g e n  
g e g e n  d i e  S p i t z e  d e r  W e i c h e  f ä h r t .

Diese Einrichtung der zwangläufigen Bewegung für 
die Klappschienen hat den Zweck, letztere schon vor dem
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Befahren durch den W agen langsam niederzulegen und 
zwar wird dies bewirkt durch die im spitzen W inkel zur 
Hängebahn liegende und um den Punkt 0  drehbare 
Schiene S, die durch den ankommenden W agen gehoben 
wird und mittels der Verbindungsschienen N und M die 
Klappschiene K  langsam niederlegt, bevor der W agen 
dieselbe befährt. D ie mit einer derartigen Einrichtung 
armierten Klappschienen können im schnellsten Tempo, 
ohne Stoß und mit voller Sicherheit von den W agen 
befahren werden. In Pig. 265 ist diese W eiche in 
a u s g e r ü c k t e r  S t e l l u n g  und in Pig. 266 in e i n - 
g e r ü c k t e r  S t e l l u n g  gezeichnet.

D ie in den Figuren 267 und 268 dargestellte V o r
richtung zum selbsttätigen Schließen der aufgeklappten 
W eiche für den Fall, daß der Wagen g e g e n  d i e  
S p i t z e  der W eiche fährt, besteht aus dem um einen 
Zapfen Z drehbaren Hebel H, der sobald der ankommende

W agen gegen ihn stößt, mit seinem oberen kurzen 
Schenkel gegen einen zweiten, gleichfalls um den Zapfen 
Z pendelnden H ebel L  stößt, diesen zurückdrückt und 
somit die durch eine Schnur mit dem Hebel L  ver
bundene Schiene S anhebt beziehungsweise die K lapp
schiene K  niederlegt, die nun von dem W agen ohne 
Stoß befahren werden kann.

In Fig. 267 ist eine derartige Vorrichtung mit a u s - 
g e r ü c k t e r  W e i c h e  gezeichnet, der ankommende, 
gegen die Spitze der W eiche fahrende W agen ist eben 
im Begriff den H ebel H  in Bewegung zu setzen und so 
die W eiche niederzulegen. Fig. 268 stellt die V or
richtung mit e i n g e r ü c k t e r  W e i c h e  d a r; der in 
der Richtung des Pfeiles fahrende W agen hat den Hebel 
H  ganz zurückgedrückt und ist eben im Begriff, die 
niedergelegte W eiche K zu befahren.

w

Behandlung der schnellschneidenden Werkzeugstähle
Frei nach dem Englischen von W a lte r  B ro w n . (Nachdruck verboten.)

Seit vielen Jahren hat man über dies Thema ge
sprochen, bis vor kurzem aber wenig erzielt. Selbst jetzt 
steht diese Stahlart noch in den Kinderschuhen; denn 
die Fabrikanten müssen immer Versuche machen und die 
Bestandteile verändern, um bessere Ergebnisse zu be
kommen. Selbst der beste Stahl hat ab und zu barte 
Stellen, wenn er ganz weich nachgelassen ist,’ und Risse 
kommen oft vor. Ein anderer Nachteil ist die große 
Härte im Vergleich zum Kohlegehalt.

Trotz seiner. Fehler aber ist er ohne Zweifel der 
Schneidezeug-Stahl der Zukunft, und zwar wegen seiner 
hervorragenden Eigenschaften und weil man die Hoffnung 
haben kann, daß die Fabrikanten seine Fehler beseitigen 
werden.

D ie Hauptschwierigkeit ist seine außerordentliche 
Sprödigkeit. Mancher wurde durch die Ergebnisse einiger 
Versuche entmutigt und gab sie auf, weil er erfuhr, daß 
diese Stahlsorten die Zähe der anderen nicht besitzen. 
Mehr Erfahrung hätte ohne Zweifel (wenn mit Verstand 
erlangt) den großen W ert dieser neuen Errungenschaften 
der Metallurgen bewiesen. D ie Frage der Sprödigkeit 
ist größtenteils eine der Behandlung; die intelligente Er
fahrung wird die Schwierigkeit bedeutend vermindern, 
so daß der Stahl zähe genug w ird, um jedem  gewöhn
lichen Arbeitsdruck widerstehen zu können. Jeder W erk
zeugmacher versteht die Behandlung der Kohlestahle und 
wird durch 'die Kenntnis von ihren bei den verschiedenen 
Temperaturen sich zeigenden Eigenschaften geführt. Wenn 
er „schnellschneidenden“ Stahl erhält, behandelt er ihn 
genau wie Kohlestahl. Hier beginnen die Hauptschwierig
keiten. D er Schmied muß den W ert einer neuen Farben
skala sowie eine neue Behandlungsweise lernen; er glaubt 
genug getan zu haben, wenn es ihm gelungen ist, eine

Härte zu erzielen, die seiner Feile widersteht. Dies ist 
aber durchaus nicht mit der Fähigkeit des Werkzeuges 
in Verbindung zu bringen.

Der Verfasser kennt Fälle, wo der Stahl Gutes 
leistete, während er noch weich genug war, um mit einer 
guten Schweizerfeile bearbeitet zu werden. Bei anderen 
Stahlsorten ähnlicher W eichheit, selbst bei der Härte 
eines gewöhnlichen Stahls, würde das W erkzeug schnell 
verbrennen und versagen. Das ganze Geheimnis liegt 
darin, das Werkzeug beim Härten nur gerade so heiß 
zu machen, daß die Teilchen beweglich sind, und ihn 
sofort gerade weit genug nachzulassen. Wenn der W erk
zeugmacher dies Geheimnis enthüllt, kann er ein W erk
zeug aus schnellschneidendem Stahl anfertigen, das ebenso 
zäh ist, als eines aus irgend einem Kohlestahl. Die Ent
hüllung des Geheimnisses ist hauptsächlich eine E r
fahrungssache. Die Erfahrung der Firma, bei der der 
Verfasser dieser Abhandlungen arbeitet, sind so inter
essant und erfolgreich, daß er deren Resultate weiteren 
Kreisen vorführt.

Die Werkzeuge sind in einem Rohr oder Kasten 
einzupacken und zwar mit kleinen Kokstücken zwischen
durch; der Packkasten ist gut mit Ton zu verschließen. 
Im  Ton sind aber kleine Löcher zu lassen, sonst würden 
ihn die Gase verdrängen. Der Ofen ist vorher bis zu 
einer Weißhitze zu heizen; der Kasten ist darin je  nach 
der Größe der Gegenstände eine bis drei Stunden lang 
zu lassen. Nach dem Entfernen aus dem Ofen sind die 
Arbeitsstücke sofort in ein Fischölbad zu tauchen. Sie 
sind der Luft gar nicht auszusetzen; denn dies bildet 
einen Sinter und verursacht eine Größenveränderung, ohne 
von den Schwierigkeiten beim Härten zu sprechen. Sorg
falt in dieser Beziehung wird eine Durchmesserverände
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rung von mehr als 0,025 min in Werkzeugen gewöhn
licher Größe verhindern. (Der Kohlestahl verändert sich 
infolge des Härtens gewöhnlich um einen Millimeter im 
Durchmesser.)

D ie Verpackungsart hängt von der Werkzeugform 
ab. Es ist w ich tig , die Stücke derart zu packen , daß 
alle sich in einem Kasten befinden, schnell zu behandeln 
und sofort in das Bad zu tauchen sind, um das Bilden 
einer Sinterhaut durch die Einwirkung der Luft zu ver
hindern. Fräser sind mehrere zusammen an eine Stange 
zu hängen, aber in Abständen, damit das 01 des Bades 
zwischendurch fließen kann. Eine Vernachlässigung dieser 
Maßregel wird wahrscheinlich Risse verursachen, wegen 
der ungleichmäßigen Zusammenziehung der Fräser, von 
denen nur die äußeren Kanten unmittelbar mit der Kühl
flüssigkeit in Berührung kommen und sich deshalb schneller 
als das Innere abkühlen.

Bohrer, Gewindebohrer und Werkzeuge ähnlicher 
Form läßt dieses Härteverfahren zu spröde werden, und 
sobald sie etwas stumpf geworden sind, brechen sie ab. 
Um dies zu verm eiden, kann man sie wie solche auiS 
Kohlestahl nachlassen. H ier aber ist auch eine neue 
Farbenskala zu erlernen. Das Blaue des Kohlestahls ge
nügt dem „schnellschneidenden“ nicht; er ist bis zu einer 
grünlichen Farbe zu erwärmen, alsdann an einer trockenen, 
von Luftzügen geschützten Stelle abzukühlen.

Nachher ist er viel zäher und weicher als früher. 
Ist er noch weicher zu machen, so kann dies geschehen, 
indem er bis zu einem kaum sichtbaren B ot (sagen wir 
einem Bot, das nur im Halbdunkel zu beobachten ist) 
erhitzt und wie früher abgekühlt wird. Drei derart 
behandelte Gewindebohrer von 8 mm Durchmesser für 
eine selbsttätige Schraubenmaschine (eine sehr anstren
gende Leistung) haben zusammen 92000 Muttern mit 
Gewinde versehen, also einer fast 31000 Stück. Die Ge
windebohrer aus Kohlestahl haben nur je  6000 bearbeitet. 
Es wurde kein Versuch gemacht, die Maschine schnell 
zu treiben; die Versuche wurden nur der Ausdauer wegen 
gemacht. Die Gewindebohrer aus Kohlestahl kosteten 
je  40 P f.; die anderen Mk. 1,60; letztere schnitten aber 
ungefähr fünfmal so viel Gewinde. Ferner muß man das 
bei weitem teuere Aufhalten der Maschine, um stumpfe 
Gewindebohrer herauszunehmen und zu ersetzen, und das 
Nachschleifen der Gewindebohrer, in Betracht ziehen; 
diese Posten sind fünfmal so groß bei den Werkzeugen 
aus Kohlestahl. Es wird dies nicht als besonderes Er
gebnis angesehen, sondern nur als Beweis erbracht, daß 
der schnellschneidende Stahl vorteilhaft für kleine W erk
zeuge zu verwenden ist, falls er richtig behandelt wird. 
Ebenso vorteilhaft und zufriedenstellend ist er für Bohrer 
gebraucht worden. H ier ist die Ersparnis ganz bedeutend; 
die Behauptungen und die Lobesreden aber von mehreren 
Fabrikanten solcher Bohrer sind nicht immer begründet. 
Der Verfasser findet, daß die Bohrer zweimal so schnell 
arbeiten, und mehr Löcher bohren können als die ge
wöhnlichen.

Die Fabrikanten der neuen Stahlsorten stellen wun

derbare Behauptungen auf über die von ihren Werkzeugen 
erreichbaren Geschwindigkeiten. Der Verfasser hat fast 
alle solche Stahle eingehend versucht und gefunden, daß 
meistens bescheidene Ansprüche, manchmal auch selbst 
hochgestellte zufrieden gestellt wurden.

Z. B. hat er von einer Stange Maschinenstahl einen 
Span von 1,6 mm Tiefe bei 0,8 mm Vorschub und 
1,35 m/S Umfangsgeschwindigkeit geschnitten. Solche Ge
schwindigkeiten sind während einer kurzen Zeit m öglich; 
wer aber einen schnellschneidenden Stahl kauft, in der 
Erwartung, sie auch immer zu erhalten, wird sehr ent
täuscht sein. Bei einem geringen Vorschub kann man 
selbst 2 m/S unter günstigen Verhältnissen schneiden. 
A ber was für einen Span erzeugt man? Bearbeitet man 
Stahl, so ist der Span nicht so, wie man ihn zu erhalten 
gewohnt ist, der in kurzen Stücken in den Spankasten 
hinabfällt. Bei nur 1 m/S kommt er schlängelnd und 
windend rotwarm, ohne anzubrechen hervor, schlägt hin 
und her, nur in den Spankasten fällt er nicht und es 
muß ein flinker Arbeiter sein, um dem Span entweichen 
zu können. Vielleicht wird man später auf eine Methode 
kommen, solche Späne zu behandeln. Bis dahin aber ist 
eine mäßige Geschwindigkeit anzuraten. Bei der B e
arbeitung von Stahl ist, bei nicht sehr bedeutender Schnitt
tiefe, eine Geschwindigkeit von 0,5 m/S befriedigend. 
Dies ermöglicht den Spänen etwas Aufmerksamkeit zu 
widm en, und die Werkzeuge halten darunter gut aus. 
Beim Abdrehen von Graueisen, wo die harte Haut zu 
entfernen ist, liefert eine Geschwindigkeit von 0,35 m/S, 
die besten Ergebnisse. Natürlich aber kann man keine 
B egel für die Geschwindigkeit festsetzen, da es so vieler
lei Material zu bearbeiten gibt, das voneinander so sehr 
verschieden is t ; bei jeder Arbeit wird sich die richtige 
finden lassen. Die Hauptsache ist, die Arbeit so schnell 
und so gut zu leisten, wie irgend möglich is t , und 
auch so wenig Zeit wie möglich beim Nachschleifen des 
Werkzeuges zu verlieren.

Ein W ort sei noch gesagt über die erzielte Erspar
nis. Diese hängt u. a. von der Anzahl der Maschinen 
ab, die im Betriebe sind. Falls nur eine Maschine ar
beitet, so wird das Verdreifachen der Geschwindigkeit 
selbstverständlich nicht nur deshalb eine Ersparnis von 
2/3 bewirken; denn vielleicht 50 v. H. der Zeit für eine 
Arbeit geht durch das Einspannen und Verstellen ver
loren.

Die höheren Preise der neuen Stähle haben es be
nötigt, eine Art und Weise auszusinnen, die Menge des 
Stahles in den Werkzeugen zu vermindern. D ie Folge 
davon sind mehrere Vorschläge und Vorrichtungen, um 
kleine Schneiden zu erhalten. Die Drehstahlhalter sind 
natürlich allen gut bekannt. Fräser, Reibahlen u. s. w. 
mit eingesetzten Zähnen sind kaum weniger bekannt. 
Es ist Tatsache, daß all diese W erkzeuge mit einge
setzten Zähnen oder Schneiden von schnellschneidendem 
Stahl weniger kosten, als die altmodischen Stähle; sie 
leisten dabei drei- bis zehnmal so viel Arbeit bei einer 
bedeutend höheren Geschwindigkeit.



18. Heft Gewerblich-Technischer Ratgeber. 329

Explosionen bei der Fabrikation von Aluminiumbronze.*)
Am 26. Januar fand im Naturwissenschaftlichen 

Verein in Karlsruhe eine denkwürdige Sitzung statt.
Es handelte sich um Untersuchungen, welche speziell 

für die Süddeutsche Edel- und Unedelmetall-Berufsge
nossenschaft und die beteiligte Industrie von größter 
W ichtigkeit sind, nämlich um Untersuchungen bezüglich 
der Verhütung von Explosionen, die bei der Herstellung 
von Aluminiumbronze auf bisher unerklärliche W eise 
stattfanden. —  Uber diese Untersuchungen, welche von 
Dr. M. M. Richter, dem Direktor der Chemischen Fär
berei und Waschanstalt von Printz in Karlsruhe auf V er
anlassung der genannten Berufsgenossenschaft angestellt 
worden waren, referierte derselbe in einem äußerst in
teressanten Experimentalvortrage. Es mag hier voraus
geschickt werden, daß Dr. Richter sich früher schon 
große Verdienste um die Beseitigung der Explosionen 
von Benzin in chemischen Färbereien erworben hat. —  
Vielen der Leser dieses Blattes wird der Benzin-Ex- 
plosions-W arnapparat in der ständigen Ausstellung für 
Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg bekannt sein —  ein 
Apparat, der Dr. Richters Namen trägt und der in wei
testen Kreisen Bewunderung erregt hat.

Aluminiumbronze ist ein feines Pulver aus reinem 
Aluminium, das vielfache Verwendung findet, z. B. im 
Tapetendruck. Es wird hergestellt 1. durch Stampfen 
von Aluminiumblechen mittels Stahlstempeln, 2. durch 
Sortieren des Pulvers in Steigmühlen, aufrechtstehenden 
Zylindern, in denen sich drehende Bürsten den Staub 
aufwirbeln, so daß der feinste sich oben, der gröbere unten 
absetzt, 3. durch Polieren mittels Bürsten in liegenden 
Zylindern. Explosionen kamen nur bei 2 und 3 vor, 
und auch fast nur in gewissen (Frühlings)-Monaten.

*) Dem Oberingenieur der Berufsgenossenschaft der 
Feinmechanik Herrn M ax S c h u b e r t h  in Berlin wurde 
für seine Tätigkeit hinsichtlich der Erforschung der E x
plosionursachen bei der Fabrikation von Aluminiumbronze 
die Anerkennug des Reichsversicherungsamtes ausge
sprochen. Die Schriftleitung.

Es ist auf den ersten Blick zu erkennen, daß es sich 
um S t a u b e x p l o s i o n e n  handelt, bei denen der 
feinste Aluminiumstaub sich mit dem Sauerstoff der Luft 
verbindet und durch die entbundene Wärme eine plötz
liche starke Gasausdehnung hervorruft. Nur über die 
U r s a c h e der Entzündung war man sich nicht im 
klaren.

Dr. Richter hat herausgefunden, daß die Bürsten in 
den Cylindern Elektrisiermaschinen darstellen, was er am 
Modell bewies. W enn nämlich die nötige Trockenheit 
der Luft, eine gewisse Temperatur und ein niederer 
Barometerstand Zusammentreffen, können sich die Ma
schinen laden und plötzlich entladen, so daß eine E x
plosion entsteht. Die Abhilfe suchte er auf verschiedenen 
W egen. Von E rfolg war nur der eine, die E n t s t e h u n g  
der Elektrizität zu verhüten, indem man die Borsten 
l e i t e n d  macht, also Metalldraht statt der Schweins
borsten anwendet. Dies geht jedoch  nur bei den Steig
mühlen an. Bei den Poliermühlen sind die Borsten un
entbehrlich. Sie können aber leitend gemacht werden, 
indem man sie mit Drähten durchflicht und die Borsten 
mit Schwefelsäure von 2 °[0 tränkt, die sie begierig auf
nehmen (ähnlich wie beim Färben die W ollfaser den 
Farbstoff,) und festhalten. Die Säure zieht soviel Feuch
tigkeit an, daß die Borsten leitend werden. Die Dauer 
der Wirksamkeit einer Imprägnierung ist etwa 4 Monate, 
die einer Bürste 2 Jahre, so daß also die Durchtränkung 
mehrmals wiederholt werden muß.

Der Redner zeigte die Wirkung von Explosionen 
von Gemischen der atmosphärischen Luft mit Aluminium
pulver, mit Mehl (Explosion in der abgebrannten 
Walzenmühle in Ludwigshafen) und mit Kohlenstaub 
(Bergwerke).

Ungewöhnlicher Beifall lohnte den Redner, der ein 
praktisches Beispiel geliefert hat, wie die Wissenschaft 
der Industrie an die Hand gehen kann und geht! Denn 
die Herstellung von Aluminiumbronze war nahe daran, 
wegen der vielen Unglücksfälle verboten zu werden.

S c h u b e r t h .

Technische

Feuer- und überscli&nmsicherer Destillationsapparat 
fiir Teer und andere entzündliche Stoffe.

Unter dieser Bezeichnung ist der Firma De Clercq’s 
Patent-Gesellschaft zur Fabrikation von Teer- und Dacli- 
pappen-Maschinen m. b. H. in Berlin ein deutsches Reichs
patent No. 166723 vom 27. Januar 1904 ab erteilt worden.

Nach Angabe der Patentinhaberin sind bereits viel
fach Versuche angestellt und Konstruktionen ausgeführt 
worden, welche alle den Zweck hatten, die Feuergefähr
lichkeit bei der Teerdestillation zu beseitigen. Das Prinzip 
dieser Verfahren und Konstruktionen bestand hauptsäch
lich darin, einen nicht brennbaren Hitzeüberträger, z. B. 
Dampf oder Heißwasser, zwischen Teer und Feuerstelle 
einzuschalten. Beide Heizungsarten haben aber den Nach-

Mitteilungen.
teil, daß man nicht imstande ist, den Teer bis zu 400° 
zu erhitzen, sondern man erreichte in der Praxis bei 
Dampfheizung immer nur 150°, bei Warmwasserheizung 
200°. Bei letzterer Temperatur verursachte jedoch  die 
hohe Spannung des Wassers fortwährend Undichtigkeiten 
in den Röhren, woraus sich oftmalige Reparaturen er
gaben. Beide Verfahren haben sich daher nicht allgemein 
eingebürgert.

Bei der Konstruktion des neuen Apparates ist 
davon ausgegangen w orden , die Feuerstelle und die 
zu destillierende Teermasse so zu trennen, daß sie nie
mals in Kontakt kommen können und daher im Falle 
eines Brandes, gleichviel durch welche Ursache, das große 
Teerquantum, welches zur Zeit destilliert wird, niemals 
Feuer fassen kann. (Fig. 269.)
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Die Anlage besteht, wie aus nebenstehenden Zeich
nungen hervorgeht, aus einem Schlangensystem a, den 
Teerleitungen b, der Pumpe c, dem Teerbehälter d so
wie der Leitung e zur Kühl- und Trennvorrichtung. Die 
Neuerung erstreckt sich jedoch  nur auf a, b, c, d als 
kompletten Destillierapparat, während e nur zur Er

den W eg  zum Kühler machen, während die Flüssigkeit 
den Zirkulationsweg weiter fortsetzt und nach und nach 
bis zur gewünschten Temperatur abdestilliert wird.

Die Pum pe, welche den Teer auf dem ständigen 
Zirkulationswege fortbewegt, ist derart zwischen Blase 
und Schlangensystem angeordnet, daß erstens die Flüssig-

Fig.

läuterung zugefügt. ist. Das Schlangensystem ist vertikal 
gestellt und aus bestem Patentrohr angefertigt. D er In 
halt dieser Schlange ist im Vergleich zur Blasenfüllung 
ein sehr geringer. Der Teer wird mittels einfacher Trans
missionspumpe stets von der Blase aus durch das im 
Feuer liegende Schlangensystem getrieben, kehrt nach 
Erhitzen zur Blase zurück, gibt dort die Gase ab, welche

269.

keit gezwungen ist, ständig zur Pumpe zu fließen, da 
letztere niedriger steht als die B lase, und zweitens die 
Flüssigkeit niemals, wenn die Pumpe nicht im Betriebe 
ist, zum Schlangensystem sich fortbewegen kann, da die 
stillstehende Pumpe die Leitung verschließt und das 
Druckrohr zum Schlangensystem höher reicht als das 
höchste Teerniveau. Der Ofen ist durch feuersichere
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W ände derart vom übrigen Destillierapparat getrennt, 
daß die Flamme niemals zu der Hauptmasse des Teers 
gelangen kann. Das Schlangensystem ist so konstruiert, 
daß eine Reinigung der Blase bezw. ein Ersatz einzelner 
Teile leicht und schnell ausgeführt werden kann.

Die Blase weicht im allgemeinen von der K on 
struktion der bisher gebauten sehr wenig ab. Sie ist 
gänzlich isoliert, damit die warme Flüssigkeit möglichst 
wenig Hitze nach außen abgibt, besitzt ein Thermometer, 
welches in der bekannten Weise funktioniert, einen P ro
bierhahn zum Füllen und eine Ablaßöffnung im Boden, 
welche es m öglich m acht, die Blase gleichzeitig als 
Pechkühler zu verwenden. Nach beendeter Destillation 
kann durch Umstellung eines Hahnes das Pech direkt in 
form en oder Fässer ablaufen.

Die Pumpe wird von der Transmission oder durch 
Dampfkolben getrieben und zwar mittels konischer R ie
menscheiben, so daß man durch Verstellung des Riemen
führers bezw. des Dampfventils durch eine einzige H and
bewegung den Teer während der Destillation schneller 
oder langsamer zirkulieren lassen bezw. die Zirkulation 
unterbrechen kann. Die Pumpe kann durch Einschal
tung von f-H ä h n en  vor Anfang der Destillation ver
wendet werden, um den Teer aus der Grube in die 
Blase zu pumpen. Nachdem die Blase gefüllt ist, schaltet 
man die "j"-Hähne um, heizt die Rohrschlange an und 
rückt die Pumpe wieder ein, damit die Destillation be
ginnen kann. Bereits nach sehr kurzer Zeit beginnt der 
Teer W asser- und Benzoldämpfe abzugeben, und zwar 
recht kräftig. Das Feuer braucht nicht reguliert zu 
werden, sondern, sobald die Flüssigkeit in der Blase 
aufschäumt, wie dies bei der direkten Blasenheizung b e 
kanntlich sehr oft geschieht, verschiebt man den Treib
riemen der Pumpe etwas, bis die Zirkulationsschnellig
keit des heißen Teers die richtige ist. Ein Uberschäu
men findet nun nicht mehr statt. Man spart in der 
W eise viel Zeit, da die große Hitze des Heizsystems das 
Wasser sehr schnell aus dem Teer heraustreibt. 
W enn der Destillateur das eigenartige Geräusch des 
Wasserdampfes in der Blase nicht mehr hört, weiß er, 
daß der Teer sein Wasser abgegeben hat. Er gibt nun 
der Pumpe volle Geschwindigkeit und die Destillation 
nimmt ihren Fortgang.

D er H eizofen steht in einem isolierten Raum derart, 
daß, falls eine Heizschlange durchbrennt, die Teerfüllung 
aus der Schlange hinweg in eine Grube fließt. Diese 
Grube liegt innerhalb des Heizgebäudes, so daß, wenn 
ein Löschen dieser brennenden Flüssigkeit unmöglich ist, 
das Feuer immer auf die Grube in dem Gebäude be
schränkt bleibt. Das Quantum der in der Grube befind
lichen Flüssigkeit ist sehr gering und daher im Falle 
eines Brandes bald gänzlich ausgebrannt, denn neuer Teer 
fließt nicht hinzu, da der Heizer in dem Augenblick, wo 
er bemerkt, daß Teer in die Feuerung fließt, die Pumpe 
abstellt. Angenommen, die Teermasse in der kleinen 
Grube ist nun gänzlich ausgebrannt, so ist innerhalb we
niger Stunden nach Abkühlung des Ofens durch Ein
setzen eines Ersatzrohres der Apparat wieder vollständig 
betriebsfähig hergestellt. H.

Vollmantelkorb fiir Säureballons.
In Ergänzung meiner Publikation „Transportvor

richtungen für ätzende Flüssigkeiten“ (Heft 12 dieser 
Zeitschrift vom 15. Dezember 1905) möchte ich hier auf 
eine neue Art von eisernen Vollmantelkörben für Säure
ballons hinweisen, welche von der Blechemballage-Fabrik 
von Aug .  S c h m a l e n b a c h  i n D u i s b u r g  a. Rh. seit 
einiger Zeit mit bestem Erfolg eingeführt werden. Bei den

früher beschriebenen Vollmantelkörben von Alfons Mauser 
in Cölu sind die Flaschenträger am Wellblechgehäuse 
selbst, hier dagegen an dessen Deckel verstellbar mittels 
Schrauben oder Schlaufen befestigt. Deckel und Trag
bänder bilden also eine förmliche Bandage um den Glas
ballon und kann noch elastisches, geteertes Packmaterial 
zwischengelegt werden. Zwecks Erneuerung des Teer
anstrichs oder beim Verpacken der Flasche wird dieselbe 
zugleich mit dem Deckel aus dem W ellblechbehälter 
herausgehoben (siehe Fig. 270). Der Flaschenhals,welcher
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Fig. 271.
bei der Füllung frei b leibt, um diese beobachten zu 
können, wird schließlich noch mit einer Blechhaube zu
gedeckt (siehe Fig. 271). (D. R. P. 167074.)

Laut Bekanntmachung des Reichskanzlers vom
3. Februar 1904 hat der Bundesrat nachstehende A b 
änderung der Eisenbahn-Verkehrsordnung beschlossen: 

„Für den Transport von konzentrierter Salpetersäure 
mit einem spezifischen Gewicht von 1,48 und darüber, 
sowie von roter rauchender Salpetersäure, müssen die 
Ballons und Flaschen in den Gefäßen mit einem min
destens ihrem Inhalte gleichkommenden Volumen ge
trockneter Infusorienerde oder anderer geeigneter trocken
erdiger Stoffe umgeben sein, e s  s e i  d e n n ,  d a ß  d i e  
B a l l o n s  u n d  F l a s c h e n  i n  e i s e r n e  V o l l 
m a n t e l k ö r b e  e i n g e s e t z t  u n d  d u r c h  g u t  
f e d e r n d e ,  m i t  A s b e s t  b e l e g t e  S c h l i e ß e n  
s o  g e h a l t e n  w e r d e n ,  d a ß  s i e  s i c h  i n  d e n  
K ö r b e n  n i c h t  b e w e g e n  k ö n n e n .  D i e  e i s e r n e n  
M ä n t e l  m ü s s e n  s o  b e s c h a f f e n  s e i n ,  d a ß  
d e r  I n h a l t  d e r  B a l l o n s  u n d  F l a s c h e n  i m  
F a l l e  d e s  B r u c h e s  n i c h t  a u s  d e r  U m 
s c h l i e ß u n g  h e r a u s l a u f e n  k a n  n. “

G. B r a u n e  (Cöln).

Neue S ch utzvorrichtun g fiir  C ylinderschnellpressen
(von J e a n  L u d w i g  M e t z  in B ü d e s h e i m  a. Rh.).

Die bisher gebräuchlichen Schutzvorrichtungen au 
Buchdruckschnellpressen, welche den Zweck haben, Un
glücksfälle beim Niederdrücken von Spießen und bei 
ähnlichen gefährlichen Arbeiten an der Schriftform so
wie bei der Farberegulierung während des Ganges der 
Maschine zu verhindern, bestanden aus Drahtgitterrahmen, 
die mit der Einrückvorrichtung für den Antrieb der Ma
schine zwangläufig gekuppelt waren. Die Schnellpresse 
wurde also schon während des Herunterklappens des 
Schutzgitters gleichzeitig in Bewegung gesetzt, beim H er
aufklappen dagegen ausgerückt. Die Schutzwirkung an
derer Vorrichtungen war vom W illen und der Sorgfalt 
des Bedienungspersonals abhängig.

Durch die neue Schutzvorrichtung ist einerseits die 
Sicherheit für das Bedienungspersonal dadurch vervoll

Fig. 272 und 273.
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kommnet worden, daß die Maschine erst nach vollendetem 
Herunterklappen der Schutzvorrichtung in Betrieb gesetzt 
und daß die Schutzvorrichtung erst nach vollendeter 
Ausrückung der Maschine wieder außer Wirksamkeit ge
setzt werden kann ; andererseits bleibt infolge der freien 
Beweglichkeit der Schutzvorrichtung während des Still
standes der Schnellpresse das Arbeiten am Farbwerk und 
an der Schriftform unbehindert.

Bei der Ausführungsform nach Fig. 272 und 273 ist 
je  ein um den Bolzen b frei beweglicher Fächer F aus 
Stahl- oder Eisenblech an beiden Innenseiten des Seiten
gestells S angebracht. D ie links- und rechtsseitigen 
Fächerarme A  sind durch je  zwei Querstäbe (aus Gasrohr, 
Holzstab oder Bambusrohr) verbunden, einen stärkeren 
Stab Q und einen dünnen Stab q. Durch diese sind

Fig. 276 und 277.

dünne Drahtstäbehen gesteckt und die Zwischenräume 
mit Gitter - oder Netzwerk ausgefüllt. D ie einzelnen 
Fächerarme endigen unten in je  eine kreisrunde Scheibe 
K mit viereckiger Aussparung a.

Ist die Vorrichtung nicht zweckerfüllend herabge
lassen, sind also die gefährlichen Teile noch zugänglich, 
so verhindert die volle Rundung der betreffenden Scheibe 
das Anlassen der Maschine, da dem Riegel R, der mit 
dem Riemenführungsgestänge r verbunden ist, der W eg  
versperrt ist. Erst bei richtiger Lage der Schutzvorrich
tung kann sich der R iegel R  in die erwähnten Aus
sparungen a einschieben und die Maschine eingerückt 
werden. Der Schutzfächer kann ebenso erst nach Aus
rückung der Maschine hochgeklappt und eingehakt oder 
mittels Stiftes festgesteckt werden.

In Fig. 274 und 275 ist eine andere Ausführungs
form der Schutzvorrichtung dargestellt, welche besonders 
für solche Maschinen geeignet ist, die zwischen den Zahn
stangen und dem Seitengestell weniger als 3 bis 4 cm 
freien Raum haben.

A m  Seitengestell ist in D  drehbar ein winkelförmiges 
Schutzgitter G angebracht, das sich über die Schriftform 
und vor die W alzen breitet. Die Sperrfeder s verhindert 
hier das Anstellen der Maschine, solange die Nase n

nicht vom Zapfen z des herabgelassenen Gitters nieder
gedrückt ist. Andererseits verbietet der Haken h, wel
cher in den Stift s1 (Fig. 275) beim Anstellen eingreift, 
ein Aufheben des Gitters während des Betriebes der 
Presse. Die Last des Gitters kann leicht durch ein pas
send geformtes Gegengewicht, z. B. durch ein mit Blei 
ausgegossenes Rohr, ausbalanciert werden.

In den Figuren 276 und 277 ist eine dritte Aus
führungsform der Schutzvorrichtung dargestellt.

Zwei Gitter oder Klappen A  und B sind im Seiten
gestell drehbar auf gemeinsamer W elle W  befestigt. Beide 
Gitter endigen in je  eine Kreisscheibe K  mit Einschnitten e. 
In der schützenden Lage der Gitter stehen diese Ein
schnitte für den Eingriff des am W inkel w (Fig. 276) 
befindlichen Zapfens z offen und es kann dann die Ma
schine in Betrieb gesetzt werden. Der Zapfen z hält 
die beiden Gitter in ihrer Lage fest. Sind die Gitter 
oder auch nur eines derselben geöffnet, so ist die A n 
stellvorrichtung der Maschine gesperrt. Nach Stillsetzung 
der Schnellpresse sind die Gitter auf und nieder frei be
weglich.

Bei Maschinen, deren Seitengestell weit vor den 
Druckanfang hinausragt, kann der Deckel A  eine leicht 
gebogene Form erhalten und der Drehpunkt etwas nach 
hinten und nach oben verlegt werden (Fig. 277), um die 
Schriftform und die Walzen vollständig freizulegen.

_______ H.

Das Herstellen von Zapfenlagern aus roher Haut.
Eine ganz neue Art und Weise, Wellenlager aus 

roher Haut herzustellen, besteht im Gebrauch eines frei
laufenden langen Streifens des erwähnten Materials, der 
spiralförmig um einen Dorn gewickelt wird, damit man 
einen Zylinder vom erwünschten inneren Durchmesser 
erhält; hierauf werden die verschiedenen Wickelungen un
ter Druck zusammengeleimt, wodurch der Verlust an 
Material, Arbeit und Geld, die beim alten Verfahren 
entstehen, vermieden oder wenigstens bis auf einen Min
destwert verringert werden. Ein weiterer Vorteil, den 
die unterbrochene spiralförmige W ickelung des Streifens 
bietet, besteht darin, daß die Faserung der rohen Haut 
nicht geändert wird, und das Material die ursprüngliche 
Zähigkeit behält, während das Lager eine ununter
brochene Auflagerfläche in der Umdrehungsrichtung der 
Wellenzapfen bekommt.

In Fig. 278 sieht man eine Perspektivansicht einer

1
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derart aufgelegten Lagerbüchse, wobei einige der W icke
lungen auseinander gezogen sind. Fig. 279 zeigt einen 
axialen Querschnitt eines Zapfens nebst Lagerbüchse.

Die Straight Line Engine Co., Syracuse gebraucht 
W ellenlager aus roher Haut, die nach dem alten V er
fahren hergestellt und 10 Jahre lang ohne Olschmierung 
im Betrieb waren und doch noch in gutem Zustand sind. 
D ie Reibung ist etwas geringer als bei den Lagern aus 
weißem Antireibungsmetall.

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.
Vom 12. Februar 1906 an.

Kl. 74 b. U. 2604. Vorrichtung zum selbsttätigen 
Anzeigen von Undichtigkeiten ln Rohrleitungen. 
P a u l  U l l e n d o r f ,  B e r l i n ,  Kochstraße 68. 7. 1. 05.

V om  15. Februar 1906 an
Kl. 38a. M. 28158. Sicherheitsschaltwerk fiir Säge

gatter. M a s c h i n e n f a b r i k  E s t e r e r ,  A k t . - 
G e s . ,  A l t ö t t i n g ,  B a y e r n .  6. 9. 05.

Kl. 4 2 i. M. 27938. Weiteranzeiger. Dr. R o b e r t  
Ma r t i ,  S o l o t h u r n ,  S c h w e i z ;  Vertr.: A . Oh n i m u s ,  
P a t . - A n w . ,  M a n n h e i m .  1. 8. 05.

Kl. 46 c. M. 26602. Andrehvorrichtung für Explo
sionskraftmaschinen. E r h a r d t  M ü l l e r ,  W ü r z 
b u r g ,  Kapuzinerstraße 31. 16. 12. 04.

Vom  19. Februar 1906 an.
Kl. 13 c. M. 28377. Sicherheitsventil mit konstanter 

Federbelastung. H e r m a n n  M a k o w i a k ,  W e i ß e n 
b u r g  i. E. 16. 10. 05. .

Kl. 35 a. P. 16422. Schutzvorrichtung für Pater- 
liosteraufziige mit zwischen den einzelnen Fahrzellen 
angeordneter Schutzwand. P e n i g e r  M a s c h i n e n 
f a b r i k  u. E i s e n g i e ß e r e i  A .-G . A b t .  U n r u h  
& L i e b i g ,  L e i p z i g ,  L e i p z i g - P l a g w i t z .  7. 9. 04.

Vom  22. Februar 1906 an.
Kl. 24 a. B. 38835. Rauchverbrennungseinrichtung 

an Kesselfeuerungen, aus mehreren hintereinander 
eingebauten Feuerbrücken mit dazwischen liegenden 
Luftzuführungsschächten bestehend. H e r m a n n  B a r 
t e l t ,  H a m b u r g ,  Roonstraße 34. 27. 12. 04.

Kl. 24a. K. 26940. Kesselfeuerung zur Verhütung 
der Rauchentwicklung. H e r m a n n  K l e i n s c h m i d t ,  
B e r l i n ,  Culmstraße 13. 10. 3. 04.

Vom  26. Februar 1906 an.
Kl. 201. S. 21517. Sicherheitsvorrichtung für mit 

hochgespanntem Strom betriebene Fahrzeuge, durch 
welche der Stromabnehmer, ein Erdungsschalter und 
die Zugangstür zu dem Hochspannungsraum in gegen
seitige Abhängigkeit gebracht werden. S i e m e n s -  
S c h u c k e r t - W e r k e  G . m . b . H . ,  Be r l i n .  22. 8. 05.

Kl. S ie .  M. 27494. Verfahren und Einrichtung zum 
Fortdriickeu von Rolipetroleum und anderen, explo

sible oder selbstentzündliche Gase entwickelnden Flüs
sigkeiten; Zus. z. Zus.-Pat. 150711. C a r l  Ma r t i n i ,  
Podbielskistr. 92, u. H e r m a n n  H ü n e k e ,  Kurzestr. 5, 
H a n n o v e r .  15. 5. 05.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 12. Februar 1906.

Kl. 3b. 269157. Ärmel für Arbeiterjacken mit ver
stellbarem Druckknopfverschluß und aufreißbarer H eft
naht. E r n s t  K o m p e r t ,  B e r l i n ,  Grünthalerstr. 76.

Kl. 35 a. 269564. Aus zwei im entgegengesetzten 
Drehsinn wirkenden Keilsperrädern bestehende 
Sperrvorrichtung für Anfziige. R o b .  M e m m i n g e r ,  
N ü r n b e r g ,  Untere Baustr. 7.

Kl. 47 h. 269431. Aus einem an einem Kniehebel 
angelcnktcn Reibungselement bestehende Handan
drelivorrichtung für Schwungräder. Car l  Wi l l i a m  
E g e l i n g ,  L e i p z i g ,  Emilienstr. 5.

Kl. 01 a. 269764. Tragbarer Atmungsapparat mit 
Luftumlauf und Sauerstoflzuführung durch einen Injek
tor, bei dem vor dem Injektor ein Filter in den Luft
weg eingeschaltet ist. S a u e r s t o f f - F a b r i k  B e r l i n ,  
G. m. b. H. ,  Be r l i n .

Kl. 67 a. 269408. Staub-und Luftablenker für Schleif-, 
Polier- und ähnliche Scheiben. O. S i c h t i g  & C o ., 
K a r  l s  r u h e  - M ü h l b u r g .

Kl. 81 e. 269706. Doppelwandiger Benzinbehälter mit 
Sand- etc. Isolation und Feuerlöscher. F r a n z  H ä u 
ser  & C o ., H a n n o v e r .

Vom 19. Februar 1906 an.

Kl. 21a. 270022. Schutztrichter für Telephonmund- 
stiieke, aus einzelnen ineinanderschiebbaren Ringen. 
P e t r i n e  M a r i a n e  H a n s e n ,  geb. C l o o s ,  K o p e n 
h a g e n ;  V ertr.: H. N ä h l e r ,  P a t . - A n w . ,  B e r l i n  
SW . 61.

Kl. 21 c . 270153. Schutz- und Alarinvorrichtnng für 
Überspaniiungssiclieriingen. V o i g t  & H a e f f n e r ,  
A k t . - G e s . ,  F r a n k f u r t  a. M . - B o c k e n h e i m .

Kl. 30k. 270094. Flüssigkeitszerstiiuber mit in das
Mundstück eingeschaltetem Schutzkörper. Dr. G e o r g  
v o n  H o f f  m a n n ,  C a s s e l ,  Obere Carlstr. 1/4.

Kl. 341. 270091. Sicherheits-Geländer für Trittleitern
u. dgl. A u g u s t  L i e v e r e n z ,  G r ü n e r  J ä g e r ,  
S a s e l  b. B r a m f e l d .

Kl. 37 e. 270109. Baugerüst mit durch seitliche Backen
stücke im Abstande übereinander gehaltenen Stangen
stempeln und in den Zwischenräumen verschiebbaren 
Querbalken. F r a n z  J a e n i c k e ,  Z e r b s t .

Kl. 45e. 270001. Mitnehmerrechen für Selbsteinleger 
an Dreschmaschinen. Fa. H e i n r i c h  L a n z , M a n n h e i m .

Kl. 47b. 369952. Kühleinrichtung für Lager mit im 
Lagermetall angeordneten Kühlrohren. M a s c h i n e n 
f a b r i k  G r e v e n b r o i c h ,  G r e v e n b r o i c h .

Vom 24. Februar 1906 an.

Kl. 4 a. 270654. Explosionssichere Benzinlampe. 
R i c h a r d  J a c o b i ,  G. m.  b. H. ,  E l b e r f e l d .

Kl. 4d. 270416. Vorrichtung gegen das Explodieren 
umfallender Petroleumlampen, gekennzeichnet durch
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drei in einem Laufmantel bewegliche K ugeln, wovon 
beim Fallen der Lampe je  eine gegen ein Pendel rollt, 
wodurch ein D eckel über die Flamme geklappt wird. 
J a k o b  P i r a ,  B o c h u m ,  Hofstederstraße 41.

Kl. 21c. 270419. Elektrisch angetriebene Andreh
vorrichtung für Kraftmaschinen, mit automatischer 
Ausschaltung. C a r l  F.  E c k e r t  jr., M a l s t a t t - B u r 
b a c h .

Kl. 87 e. 270359. Bordbretthalter für Baugerüste,
bestehend aus einer Gabel mit Stütze. J o h a n n e s  
B e c h t ,  S p e y e r  a. Uh.

Kl. 45e. 270714. Einspann • Klammer für Häcksel
schneidemaschinen u. dgl. zum Zweck, das Schutzgitter 
vor dem Messerrad zu befestigen, ohne das Schwung
rad zu duchbohren. A n t o n  I g l e r ,  B r e s l a u ,  
Lohestraße 43.

Kl. 47 a. 270444. Vorrichtung zur Verhütung von 
Fingerverletzungen an Friktionspressen, aus einem 
am Stößel gelagerten, durch die freie Hand des A r 
beiters niederzudrückenden Anschlaghebel und einem 
am oberen Hubbegrenzer des Stößels befestigten A n 
schlag. A u g . R u h r m a n n ,  G .m .b .H ., V e l b e r t ,  Rhld. 

Kl. 61a. 270745. Rauchschutz-Maskenhelm mit seit
liehen Höröffnungen. H a n s e a t i s c h e  A p p a r a t e b a u 
G e s e l l s c h a f t  v o rm . L. von B r e m e n  & Co., m .b. H., 
H am  bü rg .

Patente.
Deutschland.

Kl. 18h. 168072 vom 30. September 1904. M i l f o r d  
T. G o ß  in D e n v e r  (V . St. A .) Vorrichtung zum 
Verhüten von Kesselsteinbildung durch Eindrücken 
von hochgespanntem Dampf in den Kessel.

Die Erfindung besteht darin, daß in der Verlänge
rung der Siederöhren des Kessels Dampfstrahlröhren vor
gesehen sind, welche während des Betriebes mit hoch 
gespanntem Dam pf gespeist werden, so daß in den Siede
röhren eine lebhafte, die Bildung einer Kesselsteinkruste 
verhütende Störung hervorgerufen wird. (Fig. 280.)

D ie Außenseite der hinteren Verbindungskammer a 
des Kessels ist mit einer Anzahl in der Verlängerung 
der Siederöhren b angeordneter Handlöcher c versehen, 
welche während des Betriebes mit Deckeln d abgedichtet

Fig. 280.

sind, die mittels Bügel e auf ihren Sitz gepreßt sind. 
Jeder dieser Bügel ist mit einer mittleren Bohrung ver
sehen, durch welche das in den Handlochdeckel ein
geschraubte Rohr f  geführt ist, dessen äußeres, mit 
Gewinde versehenes Ende die Mutter g  trägt, mittels 
welcher der Deckel auf seinen Sitz dicht angezogen wird;

auf der Innenseite des Handlochdeckels ist ein Dam pf
strahlrohr h vorgesehen.

Die so in der Verlängerung der Siederöhren ange
brachten Rohre werden mit Dampf von bedeutend 
höherer Spannung als der im Kessel gespeist, so daß die 
durch diese Röhre in die Siederöhre eingeführten Dam pf
strahlen eine lebhafte Störung des Kesselwassers hervor
rufen. In Kesseln, welche mit dieser Einrichtung ver
sehen sind, soll die Verwendung von stark verunreinigtem 
Speisewasser ermöglicht sein, welches in einem anderen 
Kessel eine gefährliche Kesselsteinkruste bilden würde.

Literatur.
Die Beseitigung, Vernichtung und Verarbeitung 

der Schlachtabfälle unter besonderer Berücksichti
gung des Anwohner- und Arbeiterschutzes. F iirV er- 
waltungs-, Kommunal- und Aufsichtsbehörden zusammen
gestellt und bearbeitet. Von Dr. R . F i s c h e r ,  Kgl. 
Gewerbeinspektor zu Berlin. 159 Seiten mit zwölf in den 
Text gedruckten Abbildungen. (Verlag von F e rd . E n k e ,  
Stuttgart.) 1905. Preis geh. M. 4,—-

I n h a l t s ü b e r s i c h t :  I. Allgem eines, II. Die
Sehlachthofnebenbetriebe im engeren und weiteren Sinne, 
H I. Die Abfallmenge (das Abfallgewicht), IV . Die Schlacht
stätte, V. Die Unschädlichmachung der Schlachtabfälle 
im allgemeinen, VI. Die Beseitigung (Entfernung) der 
Schlachtabfälle, V II. Die Vernichtung der Schlachtab
fälle und Tierleichen, V III. Die Verarbeitung und Ver
wertung der Abfallstoffe und Tierleichen, IX . Die Ver
arbeitung der Abfälle im besonderen, X . Die Verai'- 
beitung der Konfiskate und Tierkadaver, X I. S ch luß : 
Allgemeine Folgerungen.

Die Reinigung des Wassers für kommunale, häus
liche und gewerbliche Zwecke. Ein neues, bereits er
probtes, in Deutschland und Österreich patentiertes F il
tersystem, erfunden und kritisch bearbeitet von Professor 
Dr. F r i e d r. W i l h e l m  D ü n k e l b e r g ,  Geh. R e 
gierungsrat, vormals Direktor der Kgl. landwirtschaft
lichen Akademie Poppelsdorf-Bonn. Mit einem Anhang: 
P r ü f u n g  d e s  W a s s e r s  auf organische Stoffe für 
Laien verfaßt. Ven Dr. H a n a m a n n ,  Direktor der 
Fürstlich Schwarzenberg’schen agrikulturchemischen Ver
suchsstation Lobositz. 98 S. gr. 8° m. eingedr. Fig. 
(V erlag: Polytechnische Buchhandlung A. S e y d e l  in 
Berlin.) 1906. geh. M. 2,40

Die Frage der Beschaffung, der Reinigung und 
der Reinhaltung des Trink- und Gebrauchswassers 
ist nicht nur für jede Stadt- und Gemeinde-Verwaltung, 
sondern auch für jeden gewerblichen Betrieb eine dauernd 
wichtige. W ir nehmen deshalb gern Gelegenheit hiermit 
auf eine neue Schrift aufmerksam zu machen, welche für 
die Beantwortung derselben von hoher Bedeutung ist.
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Gewerbeunfallversicherungsgesetz nebst Gesetz, 
betreffend die Abänderung der Unfallversicher- 
nngsgesetze. Vo n Dr.  P.  H o f f m a n n ,  Geh. Ober- 
R eg .-R a t und Vortragender R at im Ministerium für 
Handel und Gewerbe. Dritte Auflage. (Taschen-Gesetz- 
sammlung Nr. 44.) (Carl Heymanns Verlag in Berlin.) 
1906. Preis gebd. M. 3.— .

Seit Erscheinen der zweiten Auflage sind mehr als 
fünf Jahre verflossen, die durch eine ausgiebige Recht
sprechung des Reichsversicherungsamtes ausgefüllt sind. 
Um nun in dieser Ausgabe einen vollständigen Überblick 
über den Stand der Rechtsprechung und der im V er
waltungsweg ergehenden Ausführungsbestimmungen zu 
bieten, wurde eine völlige Umarbeitung notwendig, die 
auch in dem erweiterten Umfange zum Ausdruck kommt. 
Im Anhänge sind alle größeren Ausführungsbestimmungen 
des Reichs und Preußens abgedruckt, während die kleine
ren Vorschriften dieser Art in die Anmerkungen aufge
nommen wurden. Die Brauchbarkeit des W erkes ist durch 
die Aufnahme des Rundschreibens des Reichsversiche
rungsamtes über die Feststellung der Entschädigungen 
Tom 15. November 1904 wesentlich gesteigert worden.

Die Gewerbeordnung mit den gesamten Aus- 
fUhrungsbestimmungen fiir das Deutsche Reich und 
Preufsen. V on Dr. F. H o f f m a n n ,  Geh. Ober-Regie
rungsrat und Vortragender R at im Ministerium für Handel 
und Gewerbe. Fünfte, vermehrte und verbesserte Auf
lage. (Taschen - Gesetzsammlung Nr. 36.) (Carl Hey
manns Verlag in Berlin.) 1906. Ladenpreis geb. M. 4.— .

Die vorliegende fünfte Ausgabe der Gewerbe-Ord
nung will in erster Linie einen Überblick über die Durch
führung der Gewerbe-Ordnung in Preußen geben und 
insbesonder d e n p r e u ß i s c h e n  Behörden die Orientierung 
auf dem ebenso umfangreichen wie schwierigen Gebiete 
der Gewerbegesetzgebung erleichtern. Alle Änderungen 
und Ergänzungen, die in den Ausführungsbestimmungen 
des Reiches und Preußens seit Erscheinen der vierten 
Auflage im Mai v. J . eingetreten sind, wurden berück
sichtigt und auch der § 44 Abs. 1 ist nach Maßgabe d er 
N o v e l l e  v o m  14. O k t o b e r  1905 vervollständigt, 
so daß das Buch in zuverlässiger und vollständiger Weise 
das zurzeit geltende Gewerberecht darstellt.

Schriften der Zentralstelle fiir Arbeiter-Wohl- 
fahrtscinriclitungen. Nr. 29. D ie  G e s t a l t u n g  
d e s  A r b e i t e r w o h n h a u s e s .  (Carl Heymanns V er
lag in Berlin.) 1906. Aus dem Inhalt: Das Haus in 
seiner derzeitigen Bedeutung. —  D ie Entwicklung künst
lerischer Gedanken im Hausbau. —  Bauernhaus. —  A r
beiter-Kolonien. — Gärten für Arbeiterwohnungen u. a. m.

Preis etwa M. 3.— .

Was kann die Elektrizität zur Entwicklung der 
kleineren und mittleren Städte beitragen? Vortrag, 
gehalt. i. Rhein. Städtebund am 9. Dezbr. 1905 v. Ing. 
R . R  i n k e 1, Professor an der Handelshochschule in Cöln. 
44 S. gr. 8°. (V erlag: Polytechnische Buchhandlung 
A . Seydel in Berlin.) 1906. geh. M. •—-.60.

Inhalt: D ie technischen Aufgaben der Städte. — 
W ettbewerb zwischen Gas und Elektrizität. —  Übersicht 
über bestehende W erke —  Leistungsfähigkeit und Kosten 
der Elektrizitätswerke —  Die Stromart —  Privatbetrieb 
oder Städtebetrieb? —  D er Stromtarif. —

Im Interesse der Weiterverbreitung dieser für B e
hörden, Gemeinden und Vereine höchst beachtenswerten 
Schrift tritt bei Partiebezug folgende Preisermäßigung 
ein. 10 Ex. M. 5.— , 25 Ex. M. 10— , 50 Ex. M. 10.75, 
100 Ex. 30 M.

Grundziige der Arbeiter-Versicherung (Kranken-, 
Invaliden- und Unfallversicherung) mit besonderer B e
rücksichtigung der preußischen Ausführungsbestimmungen. 
V on  Dr. jur. v o n  K ö b k e ,  Regierungsassesor und H ilfs
arbeiter im Reichs - Versicherungs - Amt. Preis 3 Mk. 
Verlag von Otto Salle in Berlin W . 30. — An Führern 
durch die sozialpolitische Gesetzgebung mangelt es zwar 
nicht. Der Vorzug dieses W erkes ist es aber, daß es 
auf dem kleinen Raum von ca. 160 Seiten in sehr über
sichtlicher und durchaus wissenschaflicher W eise einen 
vollkommen Überblick über die gesamte soziale V er
sicherung, die herrschende Rechtsprechung, sowie die 
zahlreich erlassenen preußischen Ausführungsbestim
mungen gibt. Es ist in hohem Maße erfreulich zu sehen, 
wie der Autor es verstanden hat, die gesamte Materie 
zu einem einheitlichen Ganzen zu verarbeiten. Das Werk 
wird einem in vielen Kreisen empfundenen Bedürfnis 
entgegenkommen und insbesondere auch denjenigen, die 
sich auf eine Prüfung vorbereiten, wie den Referendaren
u. s. w. willkommen sein. Dankbar werden es die Pfarrer 
und auch die am Unterricht in den Fortbildungsschulen 
beteiligten Lehrer begrüßen, denen die iu Preußen gelten
den Sonderbestimmungen bis jetzt nur schwer zugänglich 
waren. Als unentbehrliches Hilfsmittel wird es den 
unteren V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n ,  B e r u f s g e n o s s e n 
s c h a f t e n ,  deren Vertrauensmännern, den A m t s v o r 
s t e h e r n ,  B ü r g e r m e i s t e r e i e n ,  K r a n k e n k a s s e n  
und E i n z u g s s t e l l e n  für die Invalidenversicherung, so
wie den G e r i c h t e n  zu empfehlen sein.

Sprechsaal.
Den vielfach an uns gerichteten Anfragen entspre

chend, teilen wir unseren Lesern mit, daß die in H eft 16 
des laufenden Jahrgangs auf Seite 286/87 beschriebene 

„Patent-Dauerliiftung Gollvia“  
von der Firma R i c h a r d  G o l l  in F r a n k f u r t  a. M. 
fabriziert wird und von dieser bezogen werden kann.

Anfrage: W elche Systeme von (registrierenden oder 
nicht registrierenden) Zugmessern, Unterdruckmessern, 
bezw. Heizeffektmessern zwecks Bestimmung der Zug
wirkungen und Zusammensetzung der Rauchgase für 
Kesselbetriebe haben sich am besten bewährt und können 
empfohlen werden ? O. K. V.

Für die Schriftleitung verantw ortlich: Regieningflrat L u d w i g  K o l b e  in GroBB-Lichterfelde-W. 
Druck der Bnchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H., Roitxeob.
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Schutzvorrichtungen gegen die Strahlungswärme und das Austreten 
heifser Gase aus Feuerungsanlagen.

Von A . P ra d e l, Dipl.-Ing.

Schon bei Dampfkesselfeuerungen macht sich 
selbst bei geschlossenen Feuertüren die Aus
strahlung der Kesselstirnwände und Feuerge- 
schränke unangenehm bemerkbar für die Per
sonen, die gezwungen sind, in der Nähe der 
Feuerungen sich aufzuhalten oder zu arbeiten. 
In höherem Maße tritt dies bei geöffneten Feuer
oder Aschenfalltüren, also während der Be
schickung oder während des Kostens auf. Durch 
die sog. selbsttätigen Beschickungsvorrichtungen 
ist nun allerdings das Offnen der Feuertüren 
fast ganz vermieden bis auf die wenigen Fälle, 
in denen der Heizer mit dem Schüreisen etwa 
anhaftende Schlacken entfernen muß. Gerade 
aber bei diesen Arbeiten und beim Rosten ist 
er besonders der Strahlungswärme und mitunter 
auch plötzlich herausschlagenden heißen Gasen 
ausgesetzt. Dieselben Übelstände finden sich 
in noch verstärktem Maße bei dem Schüren in 
Gaserzeugern, in denen meist ein ziemlich großer 
Überdruck herrscht und vor allem an den 
Arbeitsöffnungen von metallurgischen Öfen z. B. 
Puddel-, Schweiß-Stahlöfen und den verschiedenen 
Retortenöfen z. B. in den Gasanstalten und bei 
der Zinkdarstellung.

Die Bestrebungen, die Arbeiter zu schützen, 
datieren schon weit zurück, ohne daß es ge
lungen ist, wenigstens für die häufigsten Fälle 
Schutzvorrichtungen zu schaffen, die ihren Zweck 
vollkommen erfüllen. Eine für alle Fälle be
stimmte und brauchbare Schutzvorrichtung, also 
gewissermaßen eine Normalschutzvorrichtung zu 
bauen, erscheint schlechterdings unmöglich, da 
die Anwendungsfälle für dieselbe zu verschieden 
sind, entsprechend den verschiedenen Ofen- und

Feuerungsarten. Aber auch bei der Kon
struktion von Schutzvorrichtungen für einzelne, 
bestimmte Fälle sind eine Reihe von Schwierig
keiten zu überwinden. Denn da schließlich der 
Betrieb des Ofens oder der Feuerungsanlage 
Haupt- und Selbstzweck ist, dürfen die Schutz
vorrichtungen nicht im Wege stehen oder den 
Arbeiten hinderlich sein, sie müssen sich leicht 
anbringen lassen und dürfen auch nicht zu große 
Kosten verursachen.

Von den bisher bekannt gewordenen Schutz
vorrichtungen sind drei Hauptarten zu unter
scheiden :

1. Schutzvorrichtungen, die unabhängig vom 
Ofen sind,

2. Schutzvorrichtungen durch Ausbildung der 
Verschlüsse von Arbeitsöffnungen und

3. Schutzvorrichtungen, die an oder in Ver
bindung mit den Verschlüssen angebracht sind.

Die S c h u t z v o r r i c h t u n g e n ,  d i e  u n 
a b h ä n g i g  v o m  O f e n  s i n d ,  zählen zu den 
ältesten Einrichtungen dieser Art und haben 
besonders bei den Retortenöfen in den Gas
anstalten Verbreitung gefunden, wiewohl sie 
ihren Zweck in nicht ganz vollkommener Weise 
erfüllen. Sie - bestehen in der Hauptsache in 
Schutzblechen oder Platten, die in gewisser Ent
fernung von dem Ofen angebracht sind, so daß 
zwischen Ofen und Arbeitsraum gleichsam eine 
isolierende Luftschicht gebildet wird, welche die 
Strahlungswärme aufnimmt. Gewöhnlich sind 
vor dem Ofen in einem Abstande, daß die 
Retortenverschlüsse geöffnet werden können, 
unter jeder Retortenreihe wagerechte Schienen 
angebracht, an denen dann die Schutzbleche,
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die, praktisch je eine Retorte decken, türenartig 
angelenkt sind. In der städtischen Gasanstalt 
Berlin, Müllerstraße sind die Schutzbleche z. B. 
an ihrer unteren Kante angelenkt, so daß sie 
nach unten aufgeklappt werden können. In 
der neuen Gasanstalt der Stadt Berlin in Tegel 
hat man sie um senkrechte Achsen drehbar 
gemacht.

Wenn die Betörten beschickt und die Türen 
sämtlich geschlossen sind, werden diese Schutz
türen ihren Zweck, die Strahlungswärme vom 
Arbeitsraume abzuhalten, erfüllen. Meist werden 
sich die Arbeiter aber auch dann nicht vor den 
Ofen aufhalten, so daß als tatsächlicher Nutz
effekt nur die Aufrechterhaltung einer ange
messenen Temperatur im Arbeitsraume übrig 
bleibt. Während des Schürens und Beschickens 
gewähren sie dem Arbeiter nur insofern Schutz, 
als sie ihm die Strahlungswärme der Nachbar
retorten abhalten und etwa austretende Gase 
kaminartig in den durch die Bleche gebildeten 
Luftmantel absaugen.

Vom Ofen unabhängige Schutzvorrichtungen, 
die insbesondere dem Schutze des Arbeiters 
während des Schürens oder anderer Arbeiten 
vor geöffneten Türen dienen sollen, werden, da 
sie ihren Zweck nur während kurzer Zeiträume 
zu erfüllen haben und auch wegen des Kosten
punktes nicht fest vor jeder einzelnen Arbeits
öffnung sondern beweglich ausgebildet, so daß 
sie zur Bedienung einer ganzen Ofenanlage 
dienen können. Eine derartige Vorrichtung, 
die für Zinkdestillationsretorten bestimmt ist, 
von der Firma Matthiessen & Hegeler in La 
Salle, 111. Y. St. v. A. zeigt die Figur 281. Die

Fig. 281.

Schutzvorrichtung ist auf einem Wagengestell 
montiert, das auf Schienen läuft und so vor 
die einzelnen Betörten gefahren werden kann. 
Die Vorrichtung selbst besitzt die Gestalt eines 
dreiteiligen Schirmes, dessen drei Wände durch 
jalousieartig übereinander fallende Platten A  ge
bildet werden. Zwischen den drei Wänden sind 
Spalten B gelassen, in denen in Höhe der Be- 
tortenmiindungen Rollen C zur Führung des 
Schüreisens angebracht sind. Tritt der Arbeiter 
hinter den Schirm, so ist er sowohl von vorn 
als auch von den Seiten erheblich gegen die 
Strahlungswärme geschützt, die ihn nur durch 
den verhältnismäßig engen Schürspalt treffen kann.

Gleichfalls fahrbar ist die Schutzvorrichtung 
von Frederick Johnson in South Chicago, die 
in den Fig. 282— 284 dargestellt ist. Diese Vor
richtung dient hauptsächlich dazu, das Austreten 
heißer Gase während des Ausbesserns der Ge
wölbebögen von Beschickungs- oder Arbeits
öffnungen für Öfen zu verhindern. In erster 
Linie kommen Beschickungsöffnungen für 
Schmelzöfen in Betracht, die leicht beim Ein
setzen des mit Eisen gefüllten Eimers durch 
überstehende Eisenstücken an der oberen Ge
wölbekante beschädigt werden. Die Schutz
vorrichtung ist nun so ausgebildet, daß sie 
während der Ausbesserungsarbeit sowohl die 
Arbeitsöffnung verschließt, — was sonst durch 
Zumauern derselben geschieht —  als auch 
gleichzeitig den Lehrbogen für das auszubessernde 
Gewölbe abgibt. Entsprechend den durch Ge
wölbebögen 7 abgedeckten Beschickungsöffnungen, 
die durch gebräuchliche Schiebetüren 8 abge
schlossen werden, besteht die Schutzvorrichtung 
zunächst aus einer geraden Platte 11, welche 
die Beschickungsöffnung 6 abschließen kann. 
Als Lehrbogen ist an ihrem oberen Teile recht
winklig eine gebogene Platte 10 angebracht, 
die einen Flansch 12 trägt, welcher sich gegen 
die Innenwandung des Ofens anlegt. Um die 
Vorrichtung mit der gewöhnlichen Beschickungs
vorrichtung handhaben und einbringen zu können, 
besitzt die Platte 11 zw'ei Leisten 13 und ein 
Loch 14, womit sie auf der entsprechend aus
gestalteten Beschickungsvorrichtung befestigt 
wird.

S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  d u r c h  A u s 
b i l d u n g  d e r V e r s c h l ü s s e  v o n A r b e i t s 
ö f f n u n g e n .
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Diese Schutzvorrichtungen laufen im wesent- der Feuertür ist ferner nach dem Feuer hin
liehen darauf hinaus, daß durch geeignete Mittel eine innere um eine untere wagerechte Achse
in den Feuertüren oder Schürlochverschlüssen das schwingende Klappe eingebaut, die von außen

Pig. 284.

Schüren ermöglicht wird, ohne die Feuertüren
u. s. w. aus ihrer Schließlage zu entfernen. Ge
wöhnlich sind daher in den Verschlüssen selbst
tätig verschließbare Öffnungen vorgesehen, die 
gerade zur Durchführung des Schüreisens ge
nügen. Die Beobachtung der Arbeit erfolgt 
durch die in den Verschlußvorrichtungen ange
brachten Schauöffnungen.

Hauptsächlich eignen sich diese Vorrichtungen 
für Dampfkesselfeuerungen, bei denen ent
sprechend den verwendeten Kohlen ein Schüren 
und Entschlacken der Roste mehr oder weniger 
häufig notwendig ist. Von solchen Vorrichtungen 
ist zunächst die Feuertür von M. Gehre in Rath 
b. Düsseldorf zu nennen. In der um seitliche 
Angeln drehbaren Feuertür ist in einer Aus
sparung eine äußere, mit Schaulöchern versehene 
und um eine obere wagerechte Achse schwingende 
Klappe angebracht, die zum Einführen des 
Schürgerätes von diesem selbst ausgeschwungen 
wird und an ihrer unteren Kante eine halb
kreisförmige Aussparung besitzt, die mit einer 
entsprechenden Aussparung in der Feuertür ein 
Loch zur Führung des Schürgerätes bildet. In

Fig. 283.

mittels eines Hebels bewegt werden kann. Zum 
Schüren ist zunächst die innere Klappe nieder
zulegen und dann mit dem Schüreisen die 
äußere Klappe aufzustoßen, welche nach Durch
führung des Schürhakens infolge ihres Eigen
gewichtes wieder in ihre senkrechte Lage zurück
kehrt. Anstatt der inneren Klappe kann auch 
ein von oben eingeführter Schieber dienen, der 
zum Schüren hochgezogen wird.

Nach R. Steinau in Hannover-Linden werden 
die bekannten um wagerechte Achsen schwingenden 
Feuertüren, die durch ein Gegengewicht aus
geglichen sind, in eine Reihe von Streifen zerlegt, 
die einzeln geöffnet werden können. Entsprechend 
der zu schürenden Stelle des Rostes wird dann 
nur der davor liegende Streifen der Feuertür 
geöffnet.

Hierher sind auch die Einrichtungen an den 
bekannten Thost’s Cario-Feuerungeri zu zählen, 
die darin bestehen, daß vor den Beschickungs
öffnungen Klappen angebracht sind, die sich 
beim Einführen der Kohlenmulde oder eines 
Schürgerätes selbsttätig öffnen und beim Heraus
ziehen derselben wieder schließen. Der in
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Fig. 285 und 286 in geöffneter und geschlossener 
Stellung dargestellte Verschluß besteht aus den

Fig. 285. Fig. 286.

beiden halbkreisförmigen Platten i, die oberhalb 
der Beschickungsöffnung k auf dem Bolzen h 
angelenkt sind.

Die genannten Verschlüsse wirken insofern 
gleich, als nur immer eine schmale Öffnung oder 
ein Spalt für das Schüren freigegeben wird. 
Bei einigermaßen breiten Bosten ist aber die 
Handhabung des Schüreisens durch einen solchen 
festliegenden Spalt beschwerlich. Dem ist durch 
die Vorrichtung zum Einführen des Schüreisens 
yoii V. A. Kr i d l o  in Prag abgeholfen worden. 
Bei dieser Vorrichtung wird von der Begrenzung 
des Schürloches Abstand genommen und doch

287 u. 288 zu ersehen ist, besteht die Vorrichtung 
aus einer leicht um die auf der Feuertür sitzende 
Achse c drehbaren Scheibe a, die durch ungleich 
verteiltes Eigengewicht, etwa durch eine Ver
dickung a’ , in einer Stellung gehalten wird, in 
welcher sie die Schüröffnung der Feuertür oder 
Feuerherdwand, vor welcher sie sich befindet, 
verdeckt. Diese Scheibe hat einen radial ver
laufenden Spalt b, welcher während der Ruhe
stellung der Scheibe vor geschlossener Feuertür 
liegt und so eng sein darf, daß das Schüreisen 
gerade hindurchgesteckt werden kann. Mit 
Hilfe des letzteren läßt sich die Scheibe so 
drehen, daß man das Schüreisen durch die 
Schüröffnung hindurch in den Feuerherd ein
führen und in diesem mit Ausnützung der ganzen 
Breite der Schüröffnung e handhaben kann.

Unter die Schutzvorrichtungen, welche in 
der besonderen Ausbildung der Schürlochver- 
schlüsse bestehen, ist auch der Schürlochver- 
schluß für Gaserzeuger von der Firma Friedrich 
K r u p p  in Essen zu zählen, der sich durch 
große Einfachheit auszeichnet. Das Schürloch 
ist oben zu einem halbkugelförmigen Lager er
weitert, in dem eine Kugel als Schürlochver- 
schluß ruht. Um das Herausschleudern der 
Kugel infolge plötzlich auftretenden Überdruckes

Fig. 287.

das beliebig große Schürloch nur durch eine 
möglichst enge Öffnung und nur so lange nach 
außen offen gehalten, als das Schüren selbst 
Zeit beansprucht. Auch hierbei wird das 
Schürloch nach Herausziehen des Schüreisens 
selbsttätig geschlossen. Wie aus den Figuren

Fig. 288.

zu vermeiden, wird die Kugel durch Lager
platten festgehalten, welche zusammen mit dem 
halbkugelförmigen Schürlochlager die Kugel so 
weit umschließen, daß nur eine unter einer 
Halbkugel betragende Kalotte über die Lager
platten herausragt. Zum Einführen des Schür-
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eisens ist die Kugel mit einer Bohrung ver
sehen, mittels derer sie auch in ihrem Lager 
so gedreht werden kann, daß die Bohrung von 
dem Halbkugellager abgeschlossen wird, dagegen 
auf der herausragenden Kugelkalotte sichtbar 
bleibt. Mittels des eingesteckten Schüreisens 
kann dann die Kugel so gedreht werden, daß 
das Schüreisen in den Gaserzeuger eingeführt 
und über eine beträchtliche Breite desselben 
gehandhabt werden kann.

S c h u t z v o r r i c h t u n g e n ,  d i e  in den 
o d e r  in V e r b i n d u n g  mi t  den V e r 
s c h l ü s s e n  a n g e b r a c h t  sind.

Diese Schutzvorrichtungen dienen weniger 
dazu, die strahlende Wärme abzuhalten als viel
mehr die bei geöffneten Arbeitstüren etwa her
ausschlagenden heißen Gase oder Flammen zu
rückzuhalten , sodaß sie den vor den Arbeits
öffnungen beschäftigten Arbeitern keinen Schaden 
zufügen können. Hauptsächlich sind diese Vor
richtungen daher für metallurgische Ofen und 
für Gaserzeuger geeignet, überhaupt dort, wo 
die im Ofen befindlichen Gase unter einem ge
wissen Drucke stehen. Alle Vorrichtungen dieser 
Art arbeiten nun nach demselben Prinzip unter 
Verwendung desselben Mittels, nur in der Anwen
dungsweise jenes Mittels und in der Bauart der 
Vorrichtungen unterscheiden sie sich. Dieses Mittel 
besteht darin, daß die Gase im Ofen oder vor 
demselben durch Luft-, Gas- oder Dampfströme 
entweder zurückgehalten oder aus ihrer Bahn 
gelenkt werden. Angegeben wurde dies Ver
fahren von F. Ernst Gät c ke  in Altona-Bahren
feld. Die von ihm vorgeschlagene Vorrichtung 
besteht darin, daß an geeigneten Stellen der in 
Betracht kommenden Anlage z. B. neben den 
Öffnungen eines Heizraumes oder Ofens gelochte 
oder geschlitzte Rohre angebracht sind, durch 
welche Luft oder Dampf in den natürlichen Weg 
der unschädlich zu machenden Gase oder Flammen 
geführt werden. • Die zugeführte Luft oder der 
Dampf verbreitet sich dann als ein Schleier vor 
den Arbeitsöffnungen des Ofens. Der Schleier 
kann außerhalb des Ofens oder auch innerhalb 
des Ofens vor den Öffnungen erzeugt werden. 
Praktische Verwertung hat dieses Verfahren be
sonders bei Lokomotivfeuerungen gefunden. Am 
bekanntesten dürften die Dampfschleierfeuerungen 
von Markotty und Staby sein, auf die jedoch 
hier nicht näher eingegangen werden soll, weil

der Dampfschleier dort außer der Schutzwirkung 
noch den Zweck hat, die Rauchentwicklung zu 
verhüten, also rauchverzehrend zu wirken. Auch 
für Gaserzeuger scheinen sich Schutzvorrich
tungen, die nach jenem Verfahren arbeiten, zu 
bewähren. Es sind eine Reihe solcher Vorrich
tungen gebaut worden, die eine ständige Ent
wickelung darstellen, so daß es genügen wird, 
die letzte und vollkommenste Lösung eingehender 
zu beschreiben, während der Entwickelungsgang 
bezw. einzelne charakteristische Vorgänge oder 
Entwickelungsstufen kurz gestreift werden können. 
Die erste derartige Schutzvorrichtung stammt 
von dem Amerikaner I. 0 . E. Trotz. Er setzte 
auf die Schürlochöffnung des Gaserzeugers ein 
Rahmenstück in Form einer Schale mit hohem 
Rand, welche an ihrer tiefsten Stelle die dem 
Schürloch entsprechende Öffnung besaß. Diese 
Öffnung war von einem Falz umrandet, über 
den die Verschlußkapsel beim Aufsetzen griff. 
Das Rahmenstück war auf der Deckplatte des 
Gaserzeugers befestigt und trug in seinem Rand 
einen Kanal, von dem eine Reihe von Düsen 
schräg abwärts nach dem Schürloch zu gerichtet 
war. Der Kanal stand mit einer Dampfleitung 
in Verbindung. Sollte nun geschürt werden, so 
wurde zunächst der Dampf angestellt, so daß 
sich ein kegelförmiger Dampfschleier bildete, und 
dann der Verschlußdeckel abgehoben. Diese 
Vorrichtung hat nun J. Ho f mann in Witkowitz 
mehrfach verbessert und zwar zunächst in Ge
meinschaft mit F. v. Stach in der Weise, daß 
an Stelle des abhebbaren Verschlußdeckels ein 
Verschlußschieber mit Handgriff tritt, der um 
eine neben dem Schürloch befindliche senkrechte 
Achse gedreht werden kann. Der Dampfzufüh
rungskanal ist a,us dem Rahmen selbst hinaus
verlegt und als ein mit Löchern oder Schlitzen 
versehenes, kreisförmig gebogenes Rohr in die 
schalenförmige Ausbuchtung des Rahmens rings 
um das Schürloch gelegt. Der obere Rand des 
Rahmens ist mit einem Lagerflansch ausgestattet, 
der als Gleitfläche für den Verschlußschieber 
dient. Gleichzeitig ist die Dampfzuleitung durch 
die Drehachse des Verschlußdeckels geführt und 
zwar so , daß diese Achse das Hahnküken für 
das Steuerungsventil bildet. Beim Öffnen des 
Schieberdeckels wird daher der Dampfschleier 
selbsttätig angestellt.

Bei dieser Vorrichtung stellten sich jedoch
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eine Reihe von Mängeln heraus, die ihre Ver
wendung fraglich erscheinen ließen. Zunächst 
wurde es als ein Mangel empfunden, daß das 
Dampfeinblaserohr ständig über oder vor dem 
Schürloch lag, also dicht an dem heißen und 
beständig Teer u. s. w. absondernden Feuerherd.

Fig. 289 und. 290.

Die Folge davon war, daß die Dampfausströmungs
öffnungen rasch verstopft wurden und eine um
ständliche Reinigung erforderlich machten. Ferner 
war auch der Verschlußschieber der Verteerung 
seiner Gleit- und Abdichtungsflächen ausgesetzt, 
wodurch ein Zusammenbacken der beiden Ver- 
schloßteile eintrat. Diesen Übelständen half

J. Hofmann durch die in den Figuren 289 u. 290 
dargestellte Abänderung seiner Schutzvorrichtung 
ab. Die Dampfeinblasevorrichtung wurde in den 
Deckel des Schürlochverschlusses anstatt wie 
bisher in den Hauptkörper eingebaut. Ferner 
wurde der Deckel zweiflüglig ausgebildet und 

zwar enthielt der eine ^Flügel die 
Dampfeinblasevorrichtung und eine 
Schüröffnung, während der andere 
als bloßer Verschlußdeckel aus
gebildet war. Es war nunmehr mög
lich , den] die Dampf einblasevor
richtung tragenden Flügel, den 
Schürflügel, nur zum Schüren über 
das Schürloch zu bringen und ihn 
sonst dem Feuer zu entziehen. 
Gleichzeitig wurde auch der Dampf
einlaß so gesteuert, daß eine all
mähliche An- und Abstellung des 
Dampfventiles erfolgte, wodurch 
während eines Teiles der Aus
schwingung der Schieber eine teer
lösende Bespülung der Gleitflächen 
stattfand. W ie aus den Figuren 
289 u. 290, welche diese Schutz
vorrichtung in Schnitt- und Ober
ansicht zeigen, zu erkennen ist, 
sitzt der Hauptkörper b des Schür
lochverschlusses über dem Schür
loch a. Der um die Achse e 
schwingende Deckel c besteht aus 
dem Schür- und Verschlußflügel 
und kann mittels eines Hand
griffes gedreht werden. In dem 
Schürflügel ist die Dampfleitung d 
untergebracht, die mit der Dampf
leitung f im Hauptkörper b in Ver
bindung treten kann. Da die Mün
dungen der Kanäle d und f an den 
Gleitflächen von c und b wie 
Dampfschieberöffnungen zu gegen
seitiger Deckung kommen, wird 

die Deckungslage nur allmählich herbeigeführt 
und wieder aufgehoben, wenn die Ausschwin
gung des Deckels c in der einen oder anderen 
Richtung erfolgt. Der auf diese Weise zwischen 
die Gleitflächen austretende Dampf wirkt, wie 
schon gesagt, reinigend auf diese ein.
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Arbeiter-Fürsorgegesetz in England.*)
Im  englischen Unterhause ist vor kurzem über eine 

Gesetzvorlage betreffend die Beschäftigung arbeitsloser 
Personen beraten worden, welche auch über die Grenzen 
des großen Inselreiches hinaus von allgemeinem Interesse 
sein dürfte.

Die von einem Ausschuß ausgearbeitete Vorlage be
stimmt, daß die Zentralbehörde für das Armenwesen 
(Local Government Board) eine Einrichtung schaffen solle, 
durch welche dem stellungslosen arbeitswilligen Arbeiter 
Beschäftigung gegeben werden könne. Die Vorlage zer
fällt in zwei Teile und zwar in einen die Hauptstadt 
und einen das übrige Königreich betreffenden Teil.

Was zunächst den ersteren Teil betrifft, so soll auf 
Anordnung der Zentralbehörde für das Armenwesen für 
jeden Wahlbezirk Londons ein Armenkomitee gebildet 
werden, welches teils aus Mitgliedern des Stadtrates 
(Borough Council), teils aus Mitgliedern jedes Armenrates 
(bord of guardians) des Wahlbezirkes besteht, und zwar 
sollen dazu möglichst nur solche Personen bestimmt wer
den, die im Armenwesen bereits Erfahrung haben. Fer
ner soll ein Zentralamt (Central Body) für die ganze Graf
schaft London eingerichtet werden, das zum Teil aus 
Mitgliedern der Armenkomitees und des Londoner Graf
schaftsrates und zum Teil aus solchen Personen besteht, 
die als Ergänzungsmitglieder gewählt sind. Die Zentral
behörde für das Armenwesen kann auch hierzu bestimmte 
Personen ernennen, doch darf die Zahl der Ergänzungs
mitglieder ein Viertel der Gesamtzahl der Mitglieder 
des Zentralamtes nicht überschreiten. Wenigstens ein 
Mitglied des Komitees oder des Zentralamtes soll eine 
weibliche Person sein.

D ie Mitglieder der Armenkomitees haben sich mit 
den Arbeitsbedingungen ihres Bezirkes vertraut zu machen 
und die Gesuche von Arbeitslosen auf Ersuchen des Zen
tralamtes zu prüfen und zu sondern.

Ein solches Gesetz würde natürlich einen ungeheuren 
Zufluß unerwünschter Personen in die Hauptstadt zur 
Folge haben. Deshalb ist der Gesetzantrag dahin ver
bessert worden, daß die Bewerbungen nur deijenigen 
Personen berücksichtigt werden sollen, welche unmittel
bar vor der Bewerbung nachweislich mindestens zwölf 
Monate in London gewohnt haben.

W enn ein Armenkomitee das Gesuch eines Arbeits
losen für beachtenswert und in Ordnung gefunden hat, 
so hat es dieses Gesuch dem Zentralamt zur weiteren 
Behandlung zu übergeben. Das Zentralamt hat die Tätig
keit der Komitees zu überwachen und für Beschäftigung 
der würdig befundenen Arbeitslosen in geeigneter Weise 
zu sorgen. Auch kann es die Auswanderung oder den 
Umzug solcher Personen in eine andere Gegend ge
gebenenfalls unterstützen.

Die nötigen Kosten sollen aus einem vom Zentral
amt zu verwaltenden Fonds bestritten werden, welcher 
durch freiwillige und durch vom Kat der einzelnen W ahl

*) N ach: Engineering, Band L X X X  Nr. 2007 S. 185 
bis 186.

bezirke zu leistende Beträge aufzubringen und zu unter
halten ist.

Gemäß dem anderen Teil des Gesetzvorschlages 
sollen in den außerhalb der Hauptstadt liegenden W ahl
kreisen und Stadtbezirken auf Anordnung der Zentral
behörde für das Armenwesen nach Bedarf ebenfalls 
Armenkomitees gleicher Art gebildet werden. Auch hier 
kann diese Behörde ein Zentralamt errichten, das die
selben Pflichten und Machtbefugnisse hat, wie dasjenige 
in der Hauptstadt.

Das Gesetz soll dem Antrage gemäß zunächst nur 
für eine Zeitdauer von drei Jahren Gültigkeit haben.

Bei der dritten Lesung dieses Gesetzvorschlages im 
englischen Unterhaus entspann sich eine lebhafte Debatte. 
V on verschiedenen Seiten wurde betont, daß das Gesetz, 
so lobenswert auch die Absicht sei, seine großen Schatten
seiten habe und zweifellos eine Reihe von Mißständen 
nach sich ziehen würde. So würde z. B. selbst durch die 
Beschränkung der Fürsorge auf diejenigen Arbeiter, die 
unmittelbar vor Eingabe ihres Gesuches mindestens zwölf 
Monate lang in London gewohnt haben, dem Massenzufluß 
in die Hauptstadt nur wenig begegnet werden. Jeder
mann wisse, welch große Anziehungskraft London schon 
immer auf arbeitslose und arbeitsscheue Personen ausge
übt habe, und so würde durch die Aussicht auf sichere 
H ilfe nach einjährigem Aufenthalt in der Hauptstadt das 
Heer der zuziehenden Arbeitslosen zweifellos gewaltig an
wachsen. Ferner wurde darauf hingewiesen, daß bei Mangel 
an offenen Stellen die Regierung gezwungen wäre, mehr 
und mehr eigene Werkstätten zu errichten. Dabei würde 
es schwer halten, jedem Arbeiter eine passende, von ihm 
gelernte und geübte Beschäftigung zu geben, wodurch 
der Wert der geleisteten Arbeit stark verringert würde. 
Auch würden die Arbeiter, wenigstens zum großen Teil, 
es nicht für nötig halten, sich mit der erforderlichen 
Hingabe der Arbeit zu widm en, da sie doch nach dem 
Gesetz gewissermaßen Anspruch auf Beschäftigung hätten 
und ihre etwaige Entlassung sie wieder arbeitslos machen 
würde. Aus den erfolgten Ablehnungen der Gesuche 
Arbeitsloser um Beschäftigung seitens des Komitees würde 
von politischen Agitatoren Kapital geschlagen werden. 
Einige ausgesuchte Fälle von Arbeitsverweigerung würden 
derart aufgebauscht und kritisch erörtert werden, daß den 
Verwaltungsbeamten mit der Zeit die Lust vergehe, irgend 
ein Gesuch ablehnend zu behandeln. Da bei diesen Zu
ständen der W ert der geleisteten Arbeit naturgemäß im
mer geringer werde, so würde die Folge davon der Ruin 
der britischen Industrie sein. Ein Parlamentarier be
hauptete sogar, daß die Vorlage den Keim einer Revolu
tion in sich trage.

Einige Redner hielten die Vorlage für ganz über
flüssig, da das bestehende Armengesetz schon genügend 
für diejenigen sorge, die unverschuldet in Not geraten 
seien. Im übrigen sei es das beste, wenn der Arbeiter, 
ebenso wie jeder andere Staatsbürger, für sich selbst zu 
sorgen habe. Allgemeine Beschäftigung durch den Staat
—  und dahin würde das neue Gesetz führen —  würde
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unvermeidlich den Bedarf an Arbeit vermindern und die 
Arbeiter würden dabei am meisten zu leiden haben. Es 
sei möglich, daß das Gesetz einigen Arbeitslosen Hilfe 
brächte, doch träfe diese W ohltat in Wirklichkeit nur 
sehr wenige, während andererseits die Zahl der Unzu
friedenen und Unerwünschten im Lande zweifellos stark 
zunähme. Ein Verwaltungssystem öffentlicher Gelder für 
wohltätige Zwecke sei in einem Lande mit demokratischer

Regierung bisher noch nie erfolgreich gewesen und scheine 
auch für immer aussichtslos zu sein. W enn trotzdem, 
wie es sicher scheine, das Gesetz angenommen werde, 
so- würde in den drei Jahren seines Bestehens zweifellos 
von neuem der Beweis dafür erbracht werden, wie un
möglich es ist, derartige Bestrebungen, wie die vorliegen
den, zu verwirklichen. D.

★

Bericht über einen Massenunfall in der Sektion IX  
der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft.

D en Vorgang und die Ursache dieses Massenunfalles, 
bei dem ein Toter und zwei sehr schwer Verletzte zu 
verzeichnen sind, möchte ich den verehrten Kollegen zur 
Kenntnis bringen, da hierbei ein vielleicht noch wenig 
beachteter Moment im Terrassenbau bei Steinbrüchen etc. 
den Arbeitern zum Verhängnis werden sollte, sowie

hs---------------- rd  i5mr~
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nicht zum wenigsten das noch viel gebräuchliche Kessel
schießen (Vorschießen).

Durch Vernehmung der Augenzeugen habe ich fo l
genden V  o r g a n g  festgestellt:

Am Morgen waren mehrere Arbeiter dabei beschäf
tigt, die Gesteinsmassen (Basalt, mit Spuren von Säulen
formation) bei a-b (vergl. Skizze Fig. 291 u. 292) auf loses

drei Arbeiter bei 
Zeugen D. noch 

ein sicherer Stand hergestellt war) mit 
einem 40 mm starken Bohrer zu bohren, 
wobei 2 von ihnen schlugen. Gegen 2 Uhr 
ist nun —  ohne sich vorher durch Geräusch 
bemerkbar zu machen —  der Keil bei x  
heruntergerutscht, die drei Arbeiter mit sich 
reißend resp. unter sich verschüttend.

Verletzter W. (auf dem Transport ge
storben) ist mit dem linken Bein am Bohrer 
hängen geblieben, indem sich das Bein
kleid an dem oberen verfilzten Ende ver
fing, so daß die Absturzmasse über ihn 
hinwegfiel und ihn teilweise begrub.

Verletzter B. ist mit der Brust auf 
den Bohrer gestürzt und ebenfalls wie W. 
oben hängen geblieben. Er saß fest ein
geklemmt in der Absturzmasse.

Verletzter K. ist mit der Absturzmasse 
hinuntergerissen und am Fuße c derselben 
verschüttet.

Sofort nach Eintritt der Katastrophe 
haben sämtliche in der Nähe Arbeitenden 
die Rettungsarbeiten unter Leitung des 
Bruchmeisters und des Betriebsleiters vo ll
zogen, so daß die Verletzten den Um
ständen nach umgehend befreit und in das 
Krankenzimmer des Betriebes mittels Trag
bahren transportiert werden konnten, von 
wo aus sie noch an demselben Nachmittage 
zur ca. 5 km entfernten Bahnstation und 
von dort in die Klinik zu Göttingen über
führt wurden. —

Über die U r s a c h e  des Unfalles 
gaben die Aussagen des Bruchmeisters 

einigen Anhalt, welche jedoch  durch genaue Unter
suchung der Unfallstelle so vervollständigt wurden, daß 
man ein klares Bild über die Entstehung des Unfalles 
bekommt.

Vor 5 Jahren ist unter Aufsicht des Vorgängers 
vom jetzigen Bruchmeister eine Terrasse herzustellen be
gonnen (in der Höhe von b) uud im Laufe der Jahre bis
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e getrieben worden. Diese Arbeiten erforderten im Basalt 
umfangreiche Sprengungen mit Pulver und Dynamit (jetzt 
mit Cheddit seit ca. l'/a  Jahren), wodurch bei H er
stellung der Ebene d — e die Partie unter derselben stark 
erschüttert und an denjenigen Stellen, wo gerade ein 
tiefer Schuß (bis 4 m) ausgekesselt, das Material in wei
tem Umkreise gelockert worden ist. Es ist dann nur 
die gelockerte Menge abgeräumt, welche oberhalb der 
herzustellenden Terrasse lag, dagegen hat man die untere 
Partie stehen lassen, geebnet, die Transportgleise gelegt 
und niemand dachte mehr an diese noch nach 5 Jahren 
zu einem Unglücksherd werdenden Stellen. (Dieselben 
sind in der Skizze mit x  und y bezeichnet.)

E s  h a n d e l t  s i c h  n a t ü r l i c h  n u r  um s o l c h e  
S t e l l e n ,  b e i  d e n e n  b e i m  A n s e t z e n  d e r  
s c h w e r e n  S c h ü s s e  n i c h t  g e n ü g e n d  b e a c h 
t e t  i s t ,  d a ß  e r s t e n s  d a s  B o h r l o c h e n d e  
n i c h t  i n  d e n  u n t e r  d e r  T e r r a s s e  l i e g e n d e n  
T e i l  h i n e i n g r a g t  u n d  z w e i t e n s ,  d a ß  e i n  
S c h u ß  a u c h  e i n e  g e w i s s e  S t r e c k e  n a c h  
u n t e n  — v o r  a l l e m b e im  A u s k e s s e l n  —  s e i ne  
W i r k u n g  t u t ,  i n d e m  e r  s e i n e  U m g e b u n g  
s t a r k  l o c k e r t .

Durch das Arbeiten der Leute am Morgen des Un
falltages an der Bruchwand oberhalb a ist nun eine 
solche stark erschütterte und gelockerte Stelle ange
schnitten, durch die Räumungsarbeiten ihres Fußes bei f 
beraubt und infolge der durch das Bohren verursachten 
Erschütterungen, die bei 40 mm Bohrern und 2 Schlägern 
mit 10 Pfund schweren Hämmern nicht unerheblich sind 
und mit welchen —  wie hier wieder gelehrt —  entschie

den zu rechnen ist, unverhofft abgerutscht. Daß das 
Material trotz Beraubung seines Fußes noch bis Mittag 
stehen blieb und erst durch die stetige Erschütterung 
und nicht zum mindesten infolge des gegen Mittag ein
tretenden Tauwetters zum Absturz gelangte, kommt her 
von dem in diesen Tagen herrschenden Frost, welcher das 
gelockerte Material durch das allmählich eingedrungene 
und nun gefrorene Tageswasser einigermaßen fest zu
sammenhielt.

So läßt sich auch nur erklären, daß die Arbeiter be 
den Räumungsarbeiten am Morgen sich haben täuschen 
lassen in der Annahme, nicht absturzdrohendes Gestein 
vor sich zu haben.

Das Obengesagte noch untrüglich beweisen möge die 
Tatsache, daß bei der genauen Untersuchung die sehr 
deutlich wahrnehmbaren Schwärzungen des jetzt sicht
baren, stehengebliebenen Gesteins zu sehen waren, welche 
von dem vor 5 Jahren noch zum Sprengen gebrauchten 
Pulver als sogenannte Pulverschwaden der damals bei 
Anlage der Terrasse zu tief gesetzten Schüsse her
rühren.

Zur Charakterisierung des ganzen Betriebes, der 
übrigens ziemlich groß ist (durchschnittlich ca. 300000 M. 
Löhne) möchten wir noch zum Schluß hinzufügen, daß 
seit 14 Jahren kein größerer Unfall passiert ist, obwohl 
der Betrieb dieses Basaltsteinbruches unter den dort be
stehenden geologischen Verhältnissen nicht ohne Gefahren 
betrieben wird, welche jedoch  durch gewissenhafte Auf
sicht und zuverlässige nüchterne Arbeiter bedeutend her
abgemindert sind — wie ein Blick in die Unfallstatistik 
ergibt. —  F r e y s t e d t ,  Bauing.

Praktische Versuche über Benzinexplosionen in Gebrauchsgefäfsen.
Durch Experimental-Vorträge und Schriftsätze sind 

in neuerer Zeit Theorien verfochten worden, die, wenn 
sie sich bewahrheiten, die üblichen Anschauungen über 
die Explosionsgefahr bei Lagerung von Benzin und ähn
lichen feuergefährlichen Flüssigkeiten über den Haufen 
werfen müßten.

Diese Theorien sind folgende:
1. D ie Verdampfung von Benzin ist eine derartig 

energische, daß sich in mehr oder weniger mit Benzin 
gefüllten Gebrauchsgefäßen die zur Verbrennung bezw.

Explosion notwendige Luftmenge 
nicht vorfinden kann.

2. W eichgelötete mit Benzin 
mehr oder weniger gefüllte Ge
fäße können im Feuer nicht ex
plodieren, da die Benzingase durch 
Auflöten der Nähte freien Abzug 
erhalten.

Gestützt wurden diese Sätze 
in der Öffentlichkeit durch 2 V er
suche.

Einmal wurde ein Gefäß von 
nebenstehender Form (Fig. 293), 

Fig. 293. etwa 'ji 1 haltend, durch die

obere Öffnung mit Benzin gefüllt, und das Benzin durch 
den Hahn abgelassen. Sodann hielt man s o f o r t  nach 
Schließen des Hahnes ein brennendes Streichholz an die 
Öffnung.

Der E rfolg war der, .daß die Benzingase sich ent
zündeten und mit offener Flamme aus der oberen Öffnung 
herausbrannten.

Das zweite Experiment war das, daß man unter 
einem Aerogengaserzeuger, dessen einzelne Behälter weich
gelötet waren, ein starkes Feuer anfachte.

Bei diesem Versuche löteten die Gefäße bis zum 
Spiegel der Flüssigkeiten auf, und die Benzingase brannten 
einige Zeit mit offener Flamme, bis das Feuer gelöscht 
wurde.

Nunmehr sah sich Unterzeichnete Branddirektion ver
anlaßt, unter Mitwirkung der Herren Martini & Hüneke, 
Versuche anzustellen, um die von vornherein angezwei- 
feite Richtigkeit der neuen Theoreme zu widerlegen.

Schon die Vorversuche zeigten die Unhaltbarkeit der 
aufgestellten Behauptungen.

Um aber auch öffentlich jeden Zweifel auszuschließen, 
wurden vor einer Versammlung von Vertretern der Be
hörden, der Hochschule und der hiesigen technischen 
Vereine folgende Gegenversuche unternommen.
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V e r s u c h  1. In mehrere 1— 15 Liter fassende Blech
gefäße von der Art, wie sie im Anfang skizziert sind, 
wurde Benzin eingefüllt und durch den unteren Hahn 
derart wieder abgelassen, daß in den verschiedenen Ge
fäßen verschiedene Mengen Ben
zin von 3/i Füllung bis zur fast 
gänzlichen Entleerung zurück
blieben. (Fig. 294.)

Um die brisante W irkung 
einer etwaigen Explosion abzu
schwächen, wurde der Deckel nicht 
festgelötet, sondern nur lose auf
gesetzt und durch einen breiten 
Gummiringluftdichtabgeschlossen. Fig. 294.

Nachdem die Gefäße etwa 5 Minuten nach Ablassen 
des Benzins gestanden hatten, wurde ein brennendes 
Streichholz in die obere Öffnung gehalten. In 4 der 6 
so vorbereiteten Gefäße zeigte sich dann auch die er
wartete Explosion.

V e r s u c h  2. In einen großen Glasballon wurde 
ein Quantum Benzin (etwa 5 1) gefüllt und ersterer einige 
Zeit offen stehen gelassen.

Sodann wurden durch eine geeignete Einrichtung 
elektrische Funken in verschiedenen Höhen innerhalb des 
Ballons zum Überschlagen gebracht. (Fig. 295.)

Fig. 295. Fig. 296.

Schon nach kurzer Zeit erfolgte eine Explosion, 
die allerdings nur den Pfropfen herausschleuderte, da
gegen brannte das Benzin innerhalb des Ballons noch 
eine ganze W eile fort.

V e r s u c h  3. 3 kleine, weichgelötete Blechkannen,
mit Benzin mehr oder weniger gefüllt und mit einem 
Metallpfropfen dicht verschlossen, wurden auf ein K oks
feuer gestellt. (Fig. 296.)

Bei der ersten Kanne schmolz tatsächlich das W eich
lot sehr bald, und brannten nun die Benzingase aus den 
undichten Stellen heraus. Trotzdem trat nach einiger 
Zeit eine außerordentlich heftige Explosion auf, die die 
Kanne völlig  auseinander riß.

Die beiden anderen Kannen löteten nicht auf und 
explodierten nach kurzer Zeit unter heftigem Knall.

Im  Anschluß an diese Versuche wurde, wie schon 
s. Zt. im Jahre 1904 durch Herrn Branddirektor R e i c h e l ,  
das Verfahren der Herren Martini & Hüneke — H anno
ver —  vorgeführt, welches die explosiven Gasgemische 
durch Einführung nicht explodierender Gase absolut ver
hindert.

Auch wurde an einer betriebsfertigen Anlage eine 
mit Benzin gefüllte Rohrleitung besonderer Konstruktion, 
sowie ein mit Benzin gefülltes betriebsfertiges Ventil 
zerstört.

Infolge der eigenartigen Konstruktion trat aber in 
beiden Fällen an den Bruchstellen das Benzin nicht aus.

Dieses System bietet also nicht nur absoluten Schutz 
gegen Explosion der gelagerten, feuergefährlichen Flüssig
keiten, sondern macht es auch unmöglich, daß ein aus
brechendes Feuer die Vorräte vernichtet.

Durch die Versuche 1— 3 wurde unzweifelhaft fest
gestellt, daß

1. in jedem  Gebrauchsgefäße, in welches auch nur der 
geringste Luftzutritt möglich ist, sich früher oder 
später explosible Gasgemische bilden und daß somit 
nur eine solche Lagerungsweise tatsächliche Garantie 
für Explosionssicherheit bietet, welche durch ihre 
Anordnung die zu einer Entzündung bezw. E xplo
sion notwendige Luftmenge mit absoluter Sicherheit 
ausschließt.

2. W eichlötung von Benzingefäßen keinerlei Schutz 
gegen Explosionsgefahr bietet, da sogar nach A uf
löten der Nähte eine Explosion eintreten kann. 
Somit sind alle Bestrebungen, Benzin als eine min

dergefährliche Flüssigkeit erscheinen zu lassen, ein für 
allemal abgetan und ich kann mich der Ansicht meines 
Herrn Vorgängers nur anschließen, daß die bestehenden 
Verordnungen über Lagerung von Benzin durchaus nicht 
genügen und zuverlässige Sicherheitsmaßnahmen, wie man 
sie in dem System „M artini-Hüneke“ findet, obligatorisch 
von den maßgabenden Behörden eingeführt werden müßten.

H a n n o v e r ,  Die Branddirektion.
gez. E f f  e n b e ' r g e r .

Technische Mitteilungen.
Benzinfeuerwarner.

Es ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß das 
Benzin, namentlich dann, wenn es ganz rein oder frisch 
nach dem Überdestillieren zum Waschen verwendet wird, 
zur Selbstentzündung sehr geneigt ist. Dies ist besonders 
dann der Fall, wenn trockene, reine W oll- oder Seiden
stoffe gewaschen werden ; der Versuch gelingt jedesmal,

durch wiederholtes Eintauchen eines trockenen W oll
stoffes in reines Benzin, die Selbstentzündung des Stoffes 
herbeizuführen. Die Ursache hierfür liegt in elektro
statischen Spannungen, welche sich durch ein eigenes 
Knistern beim W aschen kundgeben und schließlich zu 
elektrischen Entladungen führen, die die Entzündung des 
Benzins veranlassen. W ird aber dem Benzin die ent
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Fig. 297.

parat aufgestellt, der bei der geringsten elektrischen 
Spannung im Benzinwaschgefäße eine Alarm glocke er
tönen läßt.

W ie die nebenstehende Skizze (Fig. 297) zeigt, 
besteht dieser Apparat im wesentlichen aus einem an 
der W and des Benzinwaschgefäßes befestigten Empfänger 
E, einem elektrischen Kondensator K  und einer Alarm 
glocke samt Batterie G. Der elektrische Empfänger E

sprechende Menge gebrannter Magnesia, einer Magnesia
seife (ölsaure Magnesia) oder das „Saponit“ zugesetzt, so 
verliert, wie die Versuche gezeigt haben, das Benzin 
seine leichte Elektrisierungsfähigkeit.

Behufs Anzeige dieser elektrischen Spannungen hat 
der Besitzer einer Reinigungsanstalt einen äußerst em
pfindlichen, von seinen Konstrukteuren Dr. M. R i c h t e r  
und 0.  B e h m  „ B e n z i n f e u e r w a r n e r “ benannten A p-

besteht aus einer mit zirka 50 Löchern im Zickzack ver
sehenen, gebogenen Hartgummiplatte, welche eigentlich 
nur zum Schutze der zu waschenden Stoffe gegen das 
Zerreißen infolge Hängenbleibens an der im folgenden 
beschriebenen Vorrichtung dient. In der Mitte dieser 
Löcher ragen Messingspitzen so weit vor, daß die zu 
waschenden Stoffe, wenn sie mit der Platte in Berührung 
kommen, daran nicht hängen bleiben; diese Spitzen sind 
untereinander und durch eine isolierte Leitung mit dem 
Kondensator verbunden. D er Kondensator K  besteht 
aus 2 übereinander befindlichen Tellern, von denen der 
untere mit dem Empfänger leitend verbunden ist und der 
obere, an dem Balken einer empfindlichen W age befestigt, 
oberhalb des ersteren hängt. An derselben Seite der 
Wage hängt ein Platindraht P, dessen Spitze in das 
Quecksilber des darunterstehenden Glasgefäßes eintaucht, 
wenn der W agebalken sich senkt, und so den Strom der 
Batterie schließend, die Alarm glocke zum Läuten bringt; 
g ist ein ausgleichendes Gegengewicht der W age, rechts 
liegt ein Probiertaster.

Der Apparat wirkt in der Weise, daß die elektrische 
Spannung im Benzinwaschgefäße sich durch den Em
pfänger dem Kondensator mitteilt, der untere Teller 
desselben den darüber befindlichen anzieht und so 
den Wagebalken auf dieser Seite senkt, wodurch der 
Platindraht in das Quecksilber eintaucht und infolge 
Schließung des Batteriestromes die Alarm glocke in Tätig
keit setzt. Der Apparat stellt sich nach erfolgtem Span
nungsausgleiche wieder selbsttätig ein und ist so empfind
lich, daß ein durch Reibung elektrisch gemachter Glas
stab, mit der metallischen W and des Benzinwaschgefäßes 
in Berührung gebracht, sofort die Alarm glocke ertönen 
läßt. Diese bemerkenswerte Neuerung auf dem Gebiete 
der Schutztechnik in Benzinwäschereien verdient volle 
Beachtung.

Schraubzwinge für Fräsarbeiten. Die Mitteilung 
von der hierneben abgebildeten Schraubzwinge (Fig. 298) 
verdanken wir einem Prak
tiker, der sie selbst erprobt 
hat. .

Es ist zur Genüge bekannt, 
daß nicht sowohl der Unge
schicklichkeit undUnachtsam
keit des Arbeiters als viel
mehr der Unbrauchbarkeit 
der Werkzeuge eine große 
Anzahl von Unfällen zuzu
schreiben ist. Dies trifft na
mentlich auf solche W erk
zeuge zu, welche zum Fest
halten des Arbeitsstückes wäh
rend seiner Bearbeitung die
nen. Hierhin gehören Zangen,
Sehraubböcke, Einspanner,
Zwingen u. dergl. Bei der 
vorliegenden Schraubzwinge, 
welche in einer Möbelfabrik 
für Fräsarbeiten benutzt wird, ^ '8- 298.
läßt sich das Arbeitsstück durch die Parallelführung der
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Klemmen besonders fest und sicher einspannen, sodaß 
die Schraubzwinge für Arbeitsstücke verschiedener Form 
recht gut geeignet erscheint. Das Aus- und Binspannen 
ist leicht und rasch zu bewerkstelligen und auch kleine 
Arbeitsstücke finden darin festen und sicheren Halt.

Die Schraubzwinge soll sich sehr gut bewährt haben 
und ist unter R. G. M. 267 713 am 30. 12. 1905 geschützt.

D er Wolseley Muffel-Ofen. Dieser durch Gas g e 
heizte Muffelofen wird zum Erhitzen von Stahlstücken 
zum Nachlassen , Einsetzhärten u. s. w. verwendet. Die 
Muffel besteht aus feuerfesten Ziegeln von Normalgröße, 
so daß das Ersetzen irgend eines Ziegels leicht möglich 
ist. Die Gasflammen strömen um die Muffelseiten, damit 
eine gleichmäßige Wärme erzielt wird. Die Temperatur 
in der Muffel kann 900 bis 950® 0. betragen. Es sind 
acht Gasbrenner vorhanden, um die Temperatur in der 
Muffel überall gleichmäßig zu gestalten. Die Hebel zum 
Regeln der Gaslieferung und der Luftzufuhr befinden 
sich vorne, von wo sie leicht zu handhaben sind. Der 
Gasverbrauch beträgt etwa 10 Kubikmeter pro Stunde. 
Das dazu nötige Gasrohr hat einen Durchmesser von 
53 mm; das Luftrohr einen solchen von 25 mm. Der 
erforderliche Luftdruck beträgt 0,1 Atm. Die Muffel hat 
eine innere Größe von 900 x  450 x  300 mm und nimmt 
Gegenstände von einer Meistgröße von 800 >s 350 x  250 mm 
auf. Das äußere Gehäuse besteht aus zusammengebolzten 
gußeisernen Platten, die unabhängig von einander entfernt 
werden können. Das Fundament besteht aus zwei guß
eisernen Gestellen; der Behälter für Abkühlflüssigkeit be
findet sich unmittelbar unter dem Ofen. Die ganze V or-

Fig. 299,

Fig. 300.

richtung nimmt 950x630  mm Fußbodenraum in Anspruch 
und wiegt ungefähr 12 Zentner. (Fig. 299 u. 300.)

Die Fabrikantin ist die W olseley T ool & M otor 
Car Co., Birmingham, England.

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.

Vom  1. März 1906 an.

Kl. 45 e. B. 38 617. Selbsteinleger fiir Breitdrescb- 
inaschincn mit quer zur Maschine angeordnetem E le
vator. H a n s  B a u m a n n ,  B u c k a u -  M a g d e b u r g .  
28. 11. 04.

Kl. 81 e. A. 12430. Siebeinsatz an Gefäfsen für 
feuergefährliche Flüssigkeiten. A l l g e m e i n e  
E l e k t r i z i t ä t s - G e s e l l s c h a f t ,  B e r l i n .
2. 10. 05.

Kl. 47 a. H. 34963. Schutzvorrichtung fiir Dainpf- 
luaugeln und andere Arbeitsmaschinen dieser Art. 
H a m m e r  & W e b e r ,  B e r l i n - W e i ß e n s e e .
17. 3. 05.

Vom  5. März 1906 an.
Kl. 21 d. K. 28392. Schlagwettersicher gekapselter 

Elektromotor. E d m u n d  K o c h ,  B a r o p  i. We s t f .
18. 11. 04.
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V om  8. März 1906 an.
Kl. 18 b. Sch. 24322. SicherheitsYorrichtung gegen  

das Umkippen der Konventer beim Ausgiefsen der 
Charge. W i l h e l m  S c h n e l l ,  W e t t e r  a. d. R u h r. 
7. 9. 05.

Kl. 85 a. B. 40713. Slcherheitsvorrichtiing fiir ein- 
und ausfahrende Bergleute. A u g u s t  B r ä u n i g ,  
L o h s  b.  S o r a u  N .-L ., und G u s t a v  S c h m i d t ,  
S o r a u  N .-L . 15. 8. 05. ■

Vom 12. März 1906 an.
Kl. 35 a. G. 21767. Fangvorrichtung für Förderschalen 

u. dgl. mit durch Kniehebel gegen die Führungen ge 
preßten Bremsbacken. Fr. Ge b a u e r ,  M a s c h i n e n 
f a b r i k ,  Be r l i n .  22. 8. 05.

Kl. 35a. R. 20 824. Doppelbauaufzug mit abwech
selnd auf und nieder steigenden Fördergestellen. 
A l e x a n d e r  R o t h e  vorm. W . O e r t l i n g & A .  R o t h e  
B e r l i n .  24. 2. 05.

G el> r anclisnm ste r -Ein tragun g e n ,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 5. März 1906.

Kl. 341. 271291. Zusammenlegbarer Wassereimer 
aus wasserdichtem Stoff mit Schutzkappe. F r a n z  
H a l l e r s t e d  e, O l d e n b u r g  i. Gr.

Kl. 35 d. 271138. Schrotleiter, bei welcher die zu be
fördernde Last auf einer in den Holmen geführten 
Plattform bewegt wird. J o h a n n  F r i e d r i c h ,  
T r e n t m a n n ,  H  a m b u r g  - F u h l s b ü t t e l ,  Nessel
straße 5.

Kl. 47 a. 271045. Schutzvorrichtung an Moment
Stanzmaschinen, bei der zwei Hebel derart angeord
net sind, daß man beide Hände zur Einrückung der 
Maschine benutzen muß. Fa. C h n .  M a n s f e l d ,  
L e i p z i g - R e u d n i t z .

Kl. 87 a. 270941. Biigelscliraubstock mit in dreh
barem Mutterlager angeordneter Befestigungsschraube. 
J o s e f  L e i n e n ,  E ß l i n g e n  a. N.

Kl. 45 e. 271603. Häckselmaschinen - Schwungrad
verkleidung aus Blech mit gepreßten Versteifungs
rippen. H e i n r i c h  H o l l m a n n  & C o . ,  B u r g 
s o l m s  a. L a h n .

Kl. 47 e. 271327. An unteren Leiterbaunienden an-
zubringendc, beliebig ein- und auszieh- und fest
stellbare Bolzen zur Vermeidung des seitlichen Rut
schens einer auf abschüssigem Boden aufgestellten Leiter. 
E r n s t  K l e i n ,  O b e r n e t p h e n ,  Kr .  S i e g e n .  

Kl. 74 d. 271780. Wettertafel für Gruben mit ver
änderlicher Wetter- und Datumbezeichnung. A n - 
t o n  Z e p p e n f e l d t ,  D o r t m u n d ,  Bornstr. 206. 

Kl. 86 g. 271358. Schützenfänger fiir Webstiihle, 
bestehend aus Hebeln, die am Vogelspindelhalter ge
lagert und zwecks Verstellbarkeit mit Schrauben und 
Schlitzen versehen sind, sowie einem umklappbaren 
Rahmen zum Fangen des Weberschiffchens. E r n s t  
R e i n h o l d  D ö r i n g ,  G r o ß s c h ö n a u  i. S.

Kl. 3 0 d. 167 336 vom 6. Juli 1904. A l f r e d  G u t 
m a n n  A k t .  - G e s .  f ü r  M a s c h i n e n b a u  i n
A l t o n a - O t t e n s e n .  Verfahren und Einrichtung 
zur Staubbeseitigung beim Putzen mittels Frei- 
stralil im geschlossenen Raume. (Fig. 301.)

Bei dem bisher üblichen Putzen mit Freistrahl (Sand
strahl) in geschlossenen Räumen hat sich als großer 
Übelstand eine derartige Verstaubung selbst hoher W erk
stättenräume herausgestellt, daß schon nach kurzer Arbeits
zeit eine Fortsetzung der Arbeit zur Unmöglichkeit wird. 
Im besonderen macht sich dieser TJbelstand in den so
genannten Putzhäusern bemerkbar, in welchen man bis
her eine Entstaubung dadurch zu erreichen versucht, daß

Vom  12. März 1906.
Kl. 8 d . 271746. Platteisen mit abhebbarer Wärme

schutzhaube. H e i n r i c h  T i l l ma n n ,  L a n d a u ,  P fa lz .
KI. 13 e. 271319. Elektrisch betriebener Hammer 

zum Kesselstein-Abklopfen. Pa u l  G ö r i n g ,  M a g 
d e b u r g ,  Sieverstorstr. 40.

Kl. 36 a. 271356. Vorrichtung an Herden und Öfen 
zur Verhütung des Schwarzwerdens der Kochgefäfse 
und des Rauchentweiohens in das Zimmer, bestehend 
aus einem auswechselbar in der Herdplattenöffnung 
angeordneten, teller- oder schüsselförmigen, mit einem 
Rand versehenen Einsatz. O sk a r  S t o p p ,  C a s s e l ,  
Westring 54.

Kl. 86 d. 271440. Die Zimmerluft kühlende und 
desinfizierende Jalousie mit regelbarer W asserbe
rieselung. W i l h e l m  V o g e l ,  W e n i g e n j e n a .

Kl. 45 d. 271555. Schutzbekleidung für Göpeltrans
mission. (Klauenkupplung). F. L . B a d e n i u s , 
L a m s t e d t ,  Hann.

Kl. 45 e. 271451. Aufsteckbare Schutzvorrichtung 
für Messeischwungrad-Häckselmaschine». J a c o b  
D a n i e l ,  A l b s h a u s e n ,  Kr ,  W e t z l a r .

Fig. 301.

man durch einen gitterartigen Boden des Putzhauses den 
Staub mittels eines Exhaustors absaugt, während durch 
Deckenöffnungen, welche gleichmäßig in der Decke ver
teilt sind, frische Luft zugeführt wird. Dieses Verfahren 
beseitigt aber den erwähnten Übelstand keineswegs.

Die Erfindung besteht darin, daß Luft unter hoher 
Geschwindigkeit nur in einer oder mehreren Zonen durch 
den Putzraum geführt wird und daß dieser oder diese
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Luftströme an dem Arbeiter und an dem Arbeitsstück 
vorbei geführt werden.

Die beiden W ände des Putzhauses, zwischen welchen 
die Arbeitsstätte (Platz der zu putzendnn Arbeitsstücke 
und Stand des Arbeiters) sich befindet, besitzen einander 
gegenüber zwei oder mehrere Öffnungen a1 a9, welche 
zweckmäßig in solcher H öhe angeordnet sind, daß ein 
von der einen zur anderen Öffnung oder Öffnungen ge
führter Luftstrom neben dem Arbeiter unterhalb dessen 
Atmungsorgane und oberhalb des Arbeitsstückes vorbei
streicht, welches von größter H öhe vorkommt. Außen 
an der einen Öffnung ist ein Stutzen b angeschlossen, 
welcher durch eine Leitung c mit einem kräftig wirken
den Luftsauger verbunden ist, mit dem Luft durch die 
zwischen den Öffnungen a' a2 befindliche Zone des Putz
raumes mit hoher Geschwindigkeit gesaugt werden kann, 
um allen Staub aus dieser Zone nach außen hin abzu
führen.

Es wird also nur dort ein Luftstrom erzeugt, wo die 
Entfernung des Staubes nötig ist, und dieser Luftstrom 
kann ohne Schwierigkeit und ohne erhebliche Kosten 
eine besonders große Geschwindigkeit erhalten, weshalb 
der Staub mit Sicherheit aus der vom Luftstrom durch
zogenen Zone entfernt wird. Gegen etwaige Zugwirkung 
kann sich der Arbeiter durch entsprechende Bekleidung, 
namentlich durch eine bis auf den Nacken reichende 
Kopfbedeckung schützen.
Kl. 15 d. 168782 vom 18. Juni 1904. M a s c h i n e n 

f a b r i k  R o c k s t r o h  & S c h n e i d e r  N a c h f .  
Ak t .  - G e s .  in D r e s d e n - H e i d e n a u .  Schutz
vorrichtung fiir Zylinderschnellpressen. (Fig. 302.)

Bei Zylinderschnellpressen besteht die Gefahr der 
Verletzung des Arbeiters, wenn der letztere während der 
Bewegung des Karrens mit der Druckform den Versuch 
macht, noch im letzten Augenblick aus der Schriftform 
etwas hervorstehende Drucktypen, sogenannte Spieße, 
niederzudrücken. Hierbei gerät die Hand des Arbeiters 
in Gefahr, zwischen Farb- und Verreibwalze zu kommen.

Um dies zu verhindern, ist dicht über der Druckform vor 
den W alzen ein drehbarer Schutzbügel vorgesehen, der 
durch die Hand des Arbeiters eine Lageveränderung er
fährt, wodurch unter dem Einfluß einer Feder eine Zug
stange ausgelöst wird, welche die Maschine ausrückt und 
gleichzeitig das Schwungrad bremst.

Uber der Druckform ist der Bügel a in Zapfen b 
des Gestelles drehbar. Der wagerechte Teil des Bügels 
verläuft dicht über der Druckform, so daß zwischen dieser 
und dem Bügel kein genügender Raum vorhanden ist, 
um den Durohtritt der Hand des Arbeiters ohne Be
rührung des Bügels zu gestatten. Längs der Maschine 
ist seitlich die Stange A  angeordnet, deren eines Ende 
am Gestell in einer Muffe f geführt wird und deren anderes 
Ende mit einem H ebel g  gelenkig verbunden ist, welcher 
das Aus- und Einrücken der Maschine bewirkt. Die 
Muffe f  dient als Gegenlager für eine um das hintere 
Ende der Stange A  gelegte Schraubenfeder v, die sich 
gegen eine auf der Stange A  sitzende Scheibe d legt 
und das Bestreben hat, die Stange A  nach vorn (links) 
zu verschieben und die Maschine auszurücken. Ein am 
Drehzapfenende des entsprechenden Tragarmes des Bügels 
a angebrachter Haken c greift bei eingerückter Maschine 
über den Rand der Scheibe d und hält die Feder v ge
spannt. Der H ebel g  ist mit der senkrechten Dreh
stange h, die behufs Einrückung der Maschine am oberen 
Ende mit einem Handgriff r versehen ist, fest verbunden. 
Ein auf der Stange h fest angeordneter H ebel 1 greift 
mit einer Gabel über einen Zapfen der Riem engabel
schiene n, die an ihrem dem Schwungrad zugekehrten 
Ende eine schräge Gleitfläche i aufweist, die den Brems
hebel o des Schwungrades beeinflußt. Der Bremshebel 
o ist in einem B ock  oder im Gestell drehbar gelagert 
und bildet einen W inkel, dessen eines Ende mittels einer 
Stellschraube sich auf die schräge Gleitfläche i der Schiene 
n auflegt. Beim V o r - und Rückstellen der Schiene u 
wird das freie Ende des Winkelhebels o gehoben bezw. 
gesenkt und der H ebel o wird in seinem Lager gedreht;
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sein anderes Ende spreizt oder entspannt in bekannter 
Weise einen innerhalb des Schwungrades k angeordneten 
Bremsring und bremst dar Schwungrad, bezw. gibt es 
frei.
Kl. 45 c. 168955 vom 28. Dezember. 1904. H i e r o n y m u s  

K a l t  in M ü n s t e r  i. W ., Pluggendorferstr. 4. Vor
richtung zur schnellen und gefahrlosen Auswechse
lung von Mähmaschiuenmessern. (Fig. 303 u. 304.)

Nach der vorliegenden Erfindung soll an Stelle der 
gewöhnlichen einzelnen Messerplättchen das ganze Messer 
treten. Hierdurch wird die W irkung erzielt, daß nur 
durch Lösung einer oder zweier Schrauben das ganze 
Messer von einem hinter der Maschine stehenden A r
beiter schnell und gefahrlos entfernt werden kann.

D er Messerkopf a bewegt sich bei Arbeiten der 
Mähmaschine zwischen den beiden durch die Schrauben e e 
und längliche Löcher nachstellbaren Prismenführungen b. 
D ie beiden Lager f  dienen zur Aufnahme des Kurbel
stangenbolzens. Der Messerkopf ist in seiner Längs
richtung mit einem rechteckigen Kanal zur Aufnahme 
des kopflosen Endes der Messerschiene c versehen. Zur 
Befestigung der Messerschiene im Messerköpfe dienen eine 
oder zwei Kopfschrauben d. D ie beiden Kopfschrauben 
greifen in Ausbohrungen der Messerschiene.

Das Messer kann auf diese W eise sehr schnell in 
den Messerbalken eingeführt und ebenso schnell entfernt 
werden. Eine Gefährdung des Arbeiters ist beim Ein
setzen oder Ausziehen des Messers ausgeschlossen,

Kl. 36d. 168419vom 29.Dezember. 1904. W i l l y  F i s c h e r  
in B e r l i n ,  Mauerstr. 43. Verfahren zum Reinigen 
staubhaltiger Luft, bei dem die Luft unter Saug

oder Druckwirkung durch die Flüssigkeit ge
fördert wird. (Fig. 305.)

Das Wesen der Erfindung besteht darin, daß der 
Luftstrom bei seinem Austritt aus der Filterflüssigkeit 
verunreinigte Flüssigkeitsteilchen aus dem Waschbehälter 
abführt und außen an ein umgebendes Gefäß abgibt. 
Die Ergänzung des Inhalts des Waschbehälters durch 
reine Flüssigkeit kann auf verschiedene W eise, insbe
sondere durch seine poröse Wand, aus dem umgebenden 
Mantel erfolgen.

Der durch das ß oh r  B  in dem Waschbehälter F 
tretende Strom staubhaltiger Luft hat das Bestreben, 
in der durch Pfeile angezeigten .Richtung schräg nach 
oben aus dem Behälter F zu entweichen. Hierbei reißt 
die Luft Flüssigkeit mit, welche an der trichterförmigen 
Glocke T und der Wand des Behälters F entlang ge
führt wird und bei a in den umgebenden Mantel S fällt.

ü
t

Fig. 305.

Für den stetigen Betrieb des Naßfilters ist es wesent
lich , den Flüssigkeitsspiegel im Behälter i 1 annähernd 
auf gleicher H öhe zu halten. Um diese Aufgabe zu 
lösen, kann man ein ß oh r  W  an ordnen, das an die 
Wasserleitung angeschlossen ist und vermöge Zufluß
regulierung so viel Wasser zuführt, wie aus dem Behälter F 
herausgeschleudert wird. Noch einfacher stellt man die 
Wandung des Behälters F aus porösem Material her, so 
daß die aus dem Behälter F in den umgebenden Mantel S 
geschleuderte Flüssigkeit durch die W and zwischen dem 
Mantel und dem Behälter in diesen zurückgelangt.
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Literatur.
Anleitung zur Untersuchung der Hebezeuge und 

Prüfung ihrer Tragorgane im Betriebe. (Der „Schriften 
des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure“ No. 2.)
3. verb. Aufl. 16 S. Lex. 8°. Verlag der Polytechnischen 
Ruchhandlung A. Seydel in Berlin. 1906. geh. M. — ,50.

Für den Partiebezug gelten folgende Preisermäßi
gungen einschließlich freier Zustellung:

10 Ex. 25 Ex. 50 Ex. 100 Ex. 250 Ex. 500 Ex.
4,— . 9 ^ r  1 7 ^ 0  3 0 ^  70,— . 130,— .

1000 Ex. 2000 Ex. 2500 Ex.
" 2 2 5 ” 400,— . 500,— .

Das V o r w o r t  zu dieser Schrift wird am besten 
über den Zweck derselben Aufklärung geben. —

Nachdem die im Jahre 1900 erschienene 2. Auflage 
obiger Schrift seit länger als Jahresfrist vergriffen ist, sich 
aber immer wieder Nachfragen nach derselben einstellen, 
glaubte der Unterzeichnete Verein diesem Bedürfnis durch 
die Veranstaltung der vorliegenden 3. A u f l a g e  ent
sprechen zu sollen.

W ir wiederholen hier, daß der leitende Gedanke bei 
Herausgabe der kleinen Schrift die Absicht war, den Be
triebsunternehmern, denen die berufsgenossenschaftlichen 
Unfallverhütungsvorschriften die Verpflichtung auferlegen, 
die im Betriebe verwendeten Hebezeuge, sowie ihre Trag
organe, einer laufend wiederholten Prüfung zu unterwerfen, 
hierbei mit Ratschlägen an die Hand zu gehen.

W ie jene Unfallverhütungsvorschriften allgemein er
kennen lassen, sind solche Prüfungen nur an den im Ge
brauch befindlichen, nicht aber bei neu beschafften H ebe
zeugen vorzunehmen. Für letztere, sowie für deren Trag
organe muß der Lieferant die notwendige Gewähr leisten; 
den Käufern oder Bestellern solcher Maschinen bezw. 
Anlagen u. s. w. kann nur geraten werden, sich hierin 
durch schriftliche Abmachungen zu sichern. Bei Bezug 
von Ketten, Seilen, Gurten u. s. w. wird der Käufer zweck
mäßig eine Bescheinigung über die Festigkeitseigenscbaften 
dieser Teile verlangen.

Die neue Auflage weicht nur unwesentlich von der 
zweiten Auflage ab, es ist wie in dieser wiederum da
rauf Bedacht genommen, alles, was etwa als Konstruk
tionsvorschrift gedeutet werden könnte, zu vermeiden.

W ie in der z we i t e n  Auflage ist auch jetzt aus den 
damals angegebenen Gründen die l ' / j  bis l * /g fache Nutz
last als Probelast angenommen, nur -bei der Prüfung der 
Fangvorrichtungen von Aufzügen ist die e i n f a c h e  Nutz
last als Probelast beibehalten.

Enthalten die Unfallverhütungsvorschriften einer Be
rufsgenossenschaft andere Bestimmungen über Probebe
lastungen, so sind diese maßgebend.

W eiter sind noch einige Ergänzungen vorgenommen 
worden, die sich als notwendig herausgestellt haben; die 
beigefügten Tabellen sind die nämlichen wie die der zweiten 
Auflage, sie sollen als Anhalt für die Auswahl und Be
nutzung der Tragorgane bei verschiedenen Lasten dienen.

W ir hoffen, daß die 3. Auflage eine gleich günstige 
Aufnahme finden wird, wie ihre Vorgängerinnen.

Berlin, im Januar 1906.
V e r e i n  D e u t s c h e r  R e v i s i o n s - I n g e n i e u r e .

Mitteilungen aus den Bernfsgenossenschaflen.
Im Jahre 1904 haben sämtliche 66 gewerbliche B e

rufsgenossenschaften bis auf die der Molkerei-, Brennerei- 
und Stärkeindustrie, der Schornsteinfegermeister und der 
Privatbahn-Berufsgenossenschaft Kosten für die Über
wachung der Betriebe gehabt. Vornan steht die See-Be
rufsgenossenschaft mit rund 105 000 Mk., ihr folgen mit 
91 000 Mk. die der chemischen Industrie, mit 63000 Mk. 
die Tiefbau-Berufsgenossenschaft und mit 62 000 Mk. die 
Steinbruch-Berufsgenossenschaft. Insgesamt sind in den 
gewerblichen Berufsgenossenschaften im Jahre 1904 für 
Unfallverhütungszwecke rund 1,1 Mill. Mk. ausgegeben. 
Bei den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften ist 
die Unfallverhütung trotz großer Bemühungen seitens des 
Reichsversicherungsamtes nicht so weit ausgebaut wie bei 
den gewerblichen. Indessen hat sich die Lage doch schon 
gegen frühere Zeiten gebessert. Im  Jahre 1904 hatten 
bereits 10 von den 48 landwirtschaftlichen Berufsge
nossenschaften Ausgaben für Betriebsüberwachungen und 
und 36 solche für den Erlaß von Unfallverhütungsvor
schriften zu verzeichnen. Allerdings handelt es sich hier 
noch vielfach um Anfänge auf der sowohl für die A r
beiter wie für die Berufsgenossenschaften selbst so segens
reichen Bahn. Es ist durchaus zu wünschen, daß nament
lich auch von landwirtschaftlicher Seite der Unfallver
hütung eine stetige und erhöhte Aufmerksamkeit zuge
wendet wird.

Bei einer Sektion der brandenburgischen l a n d w i r t 
s c h a f t l i c h e n  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  (Königsberg 
Nm.) konnte aus dem verfügbaren Zahlenmaterial festge
stellt werden, daß die Unfälle in landwirtschaftlichen Be
trieben wesentlich a b g e n o m m e n  haben. Sei es, daß 
eine größere Achtsamkeit bei der Ausführung von Arbeiten 
in besonders gefährdenden landwirtschaftlichen Betrieben 
eingetreten ist, oder andernteils eine strenger durchge
führte ärztliche Kontrolle und Sichtung der angemeldeten 
Unfälle gegenwärtig betrieben wird. So sind im Jahre 
1905 insgesamt 333 Unfälle gegen 372 im vorigen Jahre 
in Betracht gekommen.

Die Nordöstliche Eisen- und Stahl-Berufsgenossen
schaft, Berlin, hat (seit 22. März d. Js.) ihr B u r e a u  von 
Schifibauerdamm 6/7 nach G a r t e n s t r .  16/17 verlegt.

Die Geschäftsräume der Schlesischen Eisen- und 
Stahl-Berafsgenossenschaft in Br e s l a u  befinden sich seit 
16. März d. Js. in der V i k t o r i a s t r .  54.

Verein deutscher Revisions-Ingenieure.
Da der Neudruck des Mitgliederverzeichnisses beab

sichtigt wird, bitte ich, mir A d r e s s e n ä n d e r u n g e n  
tunlichst umgehend mitteilen zu wollen. Auch wegen 
der pünktlichen Zustellung der Vereins-Zeitschrift ist die 
Angabe von Adressenänderungen erforderlich.

Der Vorsitzende 
Gary.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Gross-Lichterfelde-W . 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H., Roitzsch.
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Über die Beseitigung der Rauchplage in Städten.*)
Von Prof. Dr. K o n ra d  "W. Ju risch , Privatdozent an der Kgl. Techn. Hochschule

in Charlottenburg.
M i t  v i e

Die R a n c h  p l a g e  war schon dem Altertum 
bekannt. Im alten G r i e c h e ö l a n d  waren die 
Klagen nicht sehr dringend, denn die Beschaf
fung des Feuers war mit Schwierigkeiten ver
bunden. Der poetischen Sage nach hatte P r o 
m e t h e u s  das Feuer aus dem Himmel geholt. 
In Wirklichkeit erzeugte man es durch Reibung 
eines trockenen Holzstabes in der Furche eines 
trockenen Brettes. Hatte der Zeitgenosse des 
göttergleichen A g a m e m n o n  endlich schweiß
triefend das Feuer hervorgebracht, so wurde es 
sorglich den ewigen Lampen in Tempeln und 
Wohnhäusern mitgeteilt. Den Jungfrauen lag 
die Pflicht ob, das heilige Feuer durch recht
zeitiges Nachfüllen des Olivenöls zu unterhalten. 
Schmach und Unheil drohte dem Tempel oder 
Wohnhaus, in welchem die heilige Flamme durch 
Unachtsamkeit erlosch. Von diesen ewigen Lam
pen holte man das Feuer zu jeglichem Zweck, 
auch zum Verbrennen des Unkrauts auf dem 
Felde. Nach griechischem Recht durfte der 
Eigentümer eines Grundstücks auf diesem belie
big viel Rauch entwickeln. Man kann annehmen, 
daß er von diesem Recht nur selten Gebrauch 
machte, und daß der Rauch niemals übermäßig 
war. Den meisten Rauch entwickelten wohl die 
Töpfereien von Tanagra und Korinth, doch sind 
uns Klagen darüber nicht erhalten geblieben. 
Dagegen besitzen wir ein Dokument, nach wel
chem die Verbreitung übelriechender Dünste

*) Diese Arbeit erschien zuerst in anderer Gestalt 
in den M i t t e i l u n g e n  K a r l s b a d e r  Ä r z t e  
vom  20. Februar 1906, Redakteur Dr. Sig. Buxbaum 
in Karlsbad.

T a f e l n .

durch Anlegung einer Gerberei auf einem be
stimmten Grundstück vertragsmäßig verboten 
war. Die Griechen lebten ja meistens in freier 
Luft, so daß etwaiger Rauch leicht über sie hin
wehte.

Schwieriger war die Frage bereits im alten 
R om  vor dem N e r o n i s c h e u  Brande. Von 
den Griechen hatte man das jus interstitii über
nommen, und damit die dadurch geschaffenen 
engen Gassen. Zwischen ihnen türmten sich die 
bis zu 10 Stockwerke hohen Häuser. 200 Stu
fen oder gar noch mehr mußten die Bewohner 
des obersten Stockwerkes erklimmen, und waren 
damit doch nicht den betäubenden Gerüchen aus 
den zahlreichen Garküchen zu ebener Erde ent
ronnen. In diese wirtschaftlichen Dünste mischte 
sich der gewerbliche Rauch und der Stfaßen- 
staub. S e n e c a ,  V i t r u v  und G a l e n  schil
derten in modern anklingenden Tönen die ver
pestete Luft des alten Roms. Wer es irgend 
möglich machen konnte, floh aus dem Qualm 
der Millionenstadt iu die blauen Albaner Berge.

Aber aus dem Qualm des alten Rom ent
sprang eine klare Quelle: Nach unterirdischem 
Lauf während mehr als anderthalb Jährtausen- 
den trat sie endlich zutage als modernste 
Wissenschaft der A e r o l o g i e  oder des L u f t 
r e c ht s .

Die alten Römer hatten die Gepflogenheit, 
den frisch bereiteten Käse zu räuchern. Ent
weder liebten sie den Rauchgeschmack, oder 
wünschten, dem Käse eine goldgelbe Farbe zu 
erteilen, oder ihn haltbarer zu machen. Bei 
ihren primitiven Einrichtungen aber verbreitete
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sich der Rauch durch alle Geschosse und über 
die Nachbarschaft. Obgleich die Anwohner nicht 
wußten, was Rauch ist, so empfanden sie doch 
deutlich, daß in der Luft etwas Fremdes, ihnen 
Unangehmes enthalten war und nannten es eine 
I m m i s s i o n .  W o die Begriffe fehlen, da stellt 
ein W ort zur rechten Zeit sich ein. Die gericht
lichen Klagen gegen die Rauchplage hatten Er
folg : die römischen Richter A l f e n u s ,  P o m -  
p o n i u s  und A r i s t o  entschieden, daß die Im
mission von Rauch zu verbieten sei.

Der in diesen Entscheidungen ausgesprochene 
aerologische Grundsatz ging mehrere Jahrhun
derte später auch in die Digesten des Justin ian 
(8, 5) ein.

Nach Uberspringung von weiteren 1200 
Jahren nahm das Preußische Allgemeine Land
recht von 1794 diesen luftrechtlichen Gedanken 
wieder auf und befruchtete ihn durch Friedrici- 
anischen Geist. In diesem Geiste formte das 
Preußische Obertribunal zu Berlin durch seinen 
berühmten Plenarbeschluß vom 7. Juni 1852 
(Band 23, S. 252) die sogenannte I m m i s s i o n s 
t h e o r i e ,  deren Inhalt durch die §§ 906 und 
907 des Bürgerlichen Gesetzbuches am 1. Ja
nuar 1900 im Deutschen Reiche G e s e t z  ge
worden ist.

Während die alten Römer ihr Feuer noch 
von der heiligen Flamme im Tempel der V e s t a  
holten oder an ihren eigenen ewigen Lampen 
entzündeten, lernte man im Mi t t e l  a l t e r ,  Feuer 
leichter zu beschaffen. Man schlug mit gehär
tetem Eisen gegen Feuerstein, fing den Funken 
in Schwamm oder Zunder auf und entfachte 
den glimmenden Brennstoff durch Anblasen zur 
offenen Flamme.

Später erfand D ö b b e r e i n e r  sein pneu
matisches Feuerzeug. Die Zündhölzchen und 
die elektrischen Zünder lösten es ab.

Wenn man auch annehmen darf, daß mit 
der Leichtigkeit der Feuerbeschaffung, nament
lich seit der Erfindung des Schießpulvers, die 
Gelegenheiten zu Feuersgefahr und Rauchbe
lästigung sich vermehrten, so begann doch die 
uns bekannte moderne R a u c h p l a g e  erst mit 
der Einführung der S t e i n k o h l e  als Brenn
material.

Unter der Regierung der Königin E l i s a 
b e t h  von England verursachten die Grob
schmiede durch ihren Gewerbebetrieb mit Hilfe

von Steinkohlen im Innern der Stadt London 
einen so unerträglichen Rauch und Ruß, daß 
sie gesetzlich gezwungen wurden, ihre Schmieden 
nach außerhalb der Stadt zu verlegen.*)

Mit der Einführung des R o s t e s  für Stein
kohlenfeuerungen machte man einen bedeutenden 
Schritt vorwärts. Aber es dauerte sehr lange, 
bis man das richtige Verhältnis zwischen Größe 
der Rostfläche und der Menge der darauf zu 
verbrennenden Steinkohle herausfand. Als mit 
Einführung der Dampfmaschine die Zahl der 
Feuerstellen wuchs, vermehrten sich auch die 
Klagen über die zunehmende Rauchbelästigung, 
namentlich in London.

Die englische Legislatur packte diese Frage 
sehr energisch an. In dem Gesetz betr. die 
Wasserversorgung der Stadt H u d d e r s f i e l d  
von 1827 wurde zum ersten Male vorgeschrieben, 
daß die b e s t e n  b e k a n n t e n  Mi t t e l  ange
wendet werden, um Verunreinigung der Luft 
durch Rauch zu verhüten. Daraus entwickelte 
sich die K l a u s e l  v o n  de n  b e s t e n  p r a k 
t i s c h e n  M i t t e l n ,  die als außerordentlich 
wirksames Instrument in vielen späteren Gesetzen 
wiederkehrte.**)

Von diesen aerologischen Gesetzen seien fol
gende erwähnt: Gesetz zur Hebung der Stadt 
D e r b y  von 1841, Abschn. 65; Gesetz zur Ver
besserung der Stadt L e e d s  von 1842; Gesetz 
über die Polizeiverwaltung von M a n c h e s t e r  
von 1844; Rauchverhütungsgesetz für B i r 
m i n g h a m  von 1845.

Da die Abstellung der Rauchplage immer 
dringender wurde, beauftragte das H a u s  d e r  
G e m e i n e n  einen Ausschuß mit dem Studium 
der Frage 1843— 1845. Der Bericht der Kom
mission erschien als „Smoke Prohibition Report“, 
1846. Er verlangte R a u c h v e r b r e n n u n g ,  
soweit sie praktisch möglich ist. Deshalb schrieb 
das Allgemeine Städtehebungsgesetz (Towns im- 
provement Clauses Act) von 1847 die R a u c h -

*) Diese Angabe findet sich irgendwo in der L ite
ratur. Es war mir aber nicht möglich, das betreffende 
Gesetz durch Anfrage im Home Office, London, heraus
zufinden. Es scheint, daß während der Revolution unter 
C r o m w e 11 viele Akten verbrannt worden sind.

**) Ausführlicher behandelt in der Zeitschrift für an
gewendete Chemie 1903, H eft 37. Auch in dem Werke 
über L u f t r e c h t  i n d e r  d e u t s c h e n  G e w e r b e 
o r d n u n g ,  Berlin 1905, im Anhänge abgedruckt.
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V e r b r e n n u n g  bis zur technisch möglichen 
Grenze vor.

Trotzdem wurde die Rauchplage immer ärger. 
Man griff nach dem russischen Vorbilde, um 
durch unerhörte Geldstrafen eine Reinigung der 
Luft zu erzwingen. Durch den Smoke Nuisance 
Abatement Act von 1848 und noch schärfer 
durch den Smoke Prevention Act von 1853 
wurde nicht nur die Anwendung der besten prak
tischen Mittel vorgeschrieben, sondern die Stra
fen für jeden rauchenden Schornstein wurden 
bei jeder folgenden Bestrafung doppelt so groß, 
als bei der vorhergehenden.

Die englischen Richter wagten dieses Gesetz

beseitigen sei. Der Bericht des Ausschusses er
schien 1895 in Manchester.*)

Der Ausschuß hat in überaus mühsamen Ver
suchen die bis dahin üblichen Dampfkessel, Feue
rungssysteme und Brennmaterialien und ihre 
Leistungen untersucht. Die Ergebnisse sind in 
großen Tabellen übersichtlich dargestellt worden.

Um zu erreichen, daß die Leser dieses Berichtes 
und auch andere Beobachter an anderen Orten 
und zu anderen Zeiten mit den Ausdrücken: 

Dicker schwarzer Rauch, 
mittelstarker Rauch, 
schwacher Rauch, 
rauchfrei,

Fig. 306.
Dicker schwarzer Rauch.

Fig. 307. 
Mittelstarker. Rauch.

Fig. 308. 
Schwacher Rauch.

nicht mehr als höchstens zweimal für denselben 
Schornstein anzuwenden, weil sie die Industrie, 
die Nährmutter des englischen Volkes, nicht aus 
dem Lande treiben wollten. Deshalb nützte es 
auch wenig, daß das Rauchverhinderungsgesetz 
von 1853 mit Übergehung zahlreicher anderer 
Gesetze in dem Public Health (London) Act 
von 1891 seine schärfste Fassung erhielt.

Die Beseitigung der Rauchplage war durch 
Gesetze nicht zu erwingen, sondern konnte nur 
von der E n t w i c k e l u n g  d e r  T e c h n i k  er
hofft werden.

Auf Grund dieser Erkenntnis vereinigten 
sich die hervorragendsten Interessenten und Sach
verständigen Englands unter Lord E g  e r t ö n  zu 
einem Ausschuß, um zu prüfen, ob mit den be
kannten technischen Mitteln die Rauchplage zu

übereinstimmende Vorstellungen verbinden, hat 
der Ausschuß die hier abgebildeten Photographien 
als Anhalt vervielfältigt.

Der kleinere Schornstein auf den drei Bil
dern ist rauchfrei. .

Aus den Angaben des Berichtes, und auch 
aus meinen eigenen früheren Untersuchungen in 
Widnes ergeben sich ungefähr folgende Stufen:

1. Der d i c k e  s c h w a r z e  R a u c h  enthält 
etwa 12— 16 Vol.- °/o Kohlensäure, bis zu 2,5 
Vol.- °/o Kohlenoxyd, und Teerdämpfe, welche sich 
zu Ruß verdichten.

2. Der m i t t e l s t a r k e  R a u c h  enthält un

*) Report by the Committee for Testing Smoke-Pre- 
venting Appliances, Manchester 1895, ßrazennose Street, 
32. 5 Sh.
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gefähr 7— 12 V ol.-° /0 Kohlensäure und nur ge
ringe Teermengen.

3. Der s c h w a c h e  R a u c h  enthält etwa 
3— 8 Vol.- °/o Kohlensäure und nur noch Spuren 
von Teerdampf.

4. Rauchf re i e  Schornsteingase können ohne 
Analyse nicht beurteilt werden, weil jeder äußer
lich sichtbare Anhalt fehlt. Doch nehmen die 
Ingenieure gewöhnlich an, daß die vollständige 
Verbrennung nur durch einen so großen Luft
überschuß herbeigeführt ist, daß die abziehenden 
Gase nur etwa 0,5— 4 Vol.- °/o Kohlensäure ent
halten.

Hieraus erklärt sich die festgewurzelte Ab
neigung der Ingenieure gegen rauchfreie Schorn
steine. Denn die günstigste wirtschaftliche Aus
nützung der Steinkohlen findet in den bisher 
üblichen Feuerungen ungefähr auf der zweiten 
Stufe statt.

Das Ergebnis der mühsamen Untersuchungen 
war nicht sehr erfreulich. Man hatte festgestellt, 
daß die Entwickelung des schwarzen Rauches 
während kurzer Zeit nach dem Aufwerfen von 
frischen Kohlen nicht ganz zu vermeiden sei; 
daß diese Periode sich aber durch sorgfältige 
Bedienung des Feuers auf eine Dauer von w e 
n i g e r  al s  5 M i n u t e n  beschränken läßt.

Wenn die Entwicklung von dickem schwarzen 
Rauch aus Dampfkesselfeuerungen länger als 5 
Minuten anhielt, so durfte man als erwiesen an
nehmen, daß nicht die besten praktischen Mittel 
benutzt wurden, und daß daher ein Verstoß gegen 
das Rauchverhinderungsgesetz vorlag. In diesem 
Sinne hatten die englischen Richter die Rauch" 
gesetze bereits seit 1853 gehandhabt. Die Dauer 
der Entwicklung von dickem schwarzen Rauch 
war dadurch auf etwa 2— 3 Minuten eingeschränkt 
worden. Die übrige Zeit einer Feuerungsperiode 
bis wieder frische Kohle aufgeworfen werden 
mußte, verteilte sich auf die Stufen des mittel
starken und des schwachen Rauches und des 
rauchfreien Zustandes. Bei kontinuierlicher Zu
führung von Steinkohlen durch mechanische Vor
richtungen hielt die Rauchentwicklung in wech
selnden Intensitäten au. Wollte man hierbei 
durch überreichliche Luftzuführung rauchfreie 
Schornsteingase erzwingen, so wurde Kohlenstaub 
mitgerissen. Die einzelnen Kohlenteilchen über
kleideten sich mit kondensiertem Teer. In der 
Nachbarschaft fiel ein Staub, dessen Teilchen

sich bei Berührung verschmierten und dadurch 
höchst lästig wurden.

Aber wenn man auch den Rauch nicht ganz 
vermeiden konnte, so gelang es doch, ihn sehr be
deutend einzuschränken durch sorgfältige Wartung 
der Feuerungen durch gewissenhafte und erfahreno 
H e i z e r .

Der Ausschuß nahm die Anwendung der 
besten praktischen Mittel als selbstverständlich 
an, da sie ja durch die Gesetze vorgeschrieben 
war; aber außerdem erblickte er in der Heran
bildung und Verwendung tüchtiger Heizer das 
einzige Mittel, um die Rauchplage zu mildern. 
Ihre völlige Beseitigung konnte nur von der Ent
wicklung der Feuerungstechnik erhofft werden.

In Deut sc hl and  kam man wesentlich zu den
selben Ergebnissen. W ir haben noch kein Rauch
gesetz, weil man eine aerologische Rechtsvor
stellung mit bestimmtem Inhalt in bezug auf 
Ranch bisher noch nicht bilden konnte. Durch 
ein besonderes Gesetz die Anwendung der besten 
praktischen Mittel wie in England vorzuschreiben, 
entspricht nicht den deutschen Gepflogenheiten. 
Zudem erreichen wir die Wirkungen eines solchen 
Gesetzes, wenn auch unvollkommener und sehr 
viel umständlicher, auf dem Wege der Ver
waltung.

Gegen übermäßige Belästigung durch Rauch 
haben wir nur den allgemeinen Schutz der §§ 906 
und 907 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Außer
dem aber wird auf Grund älterer Erlasse und 
Gerichtsbeschlüsse und namentlich auf Grund 
des Ministerialerlasses vom 15. Mai 1895 zu § 16 
der Gewerbeordnung im I. Teil Absatz 5 bei 
der Genehmigung von Dampfkesselanlagen die 
gewerbepolizeiliche Anforderung erhoben, daß 
solche Mittel zur Anwendung kommen, welche 
die Rauchentwicklung auf das kleinste erreich
bare Maß beschränken.

Bei der raschen V e r m e h r u n g  der Feuer
stellen dauerte aber die Rauchplage an.

Um die Rauchfrage ähnlich wie in England 
zu studieren, veranlaßte der Preußische Minister 
für Handel uud Gewerbe „Untersuchungen zur 
Prüfung von Einrichtungen und Feuerungen zur 
Rauchverminderung bei Dampfkesseln“ , welche 
im November 1899 zum Abschluß gelangten. 
Es wurden 22 verschiedene rauchschwache Kessel
feuerungen geprüft. Als Ergebnis der Arbeiten 
wurde dem Herrn Minister empfohlen, ein V  e r-
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b o t  des a n h a l t e n d e n  d i c k e n  s c h w a r 
zen R a u c h e s  aus Schornsteinen zu erlassen.

Zu einem derartigen Eingriff schien dem Herrn 
Minister aber die Zeit noch nicht gekommen. 
Dagegen ordnete er wenigstens durch den Erlaß 
vom 5. Februar 1901 an, daß die fiskalischen 
Feuerungsanlagen die Entwicklung von Rauch 
möglichst vermeiden sollen.

In den fachtechnischen Berichten über die 
Versuche von 1899 wird versucht, die Entwick
lung von mäßigem Rauch zu rechtfertigen, da 
sie bei wirtschaftlicher Ausnutzung des Brenn
materials nicht zu vermeiden sei. Eine durch
greifende Besserung wurde erst von der natür
lichen Entwicklung der Feuerungstechnik erwartet.

Leider wurde die Anbringung von Verbesse
rungen an schon vorhandenen Dampfkesselanlagen, 
also namentlich die Einrichtung rauchverzehrender 
Feuerungen, wo solche noch nicht bestanden, 
durch die Ministerialanweisung vom 9. März 1900 
ganz bedeutend erschwert, ja verhindert! Denn 
dieser Erlass schreibt in § 8 Ziffer 3 vor, daß 
die Genehmigung von Dampfkesselanlagen bei 
baulichen Änderungen an der Feuerung erlischt, 
so daß für die Änderung eine neue Genehmigung 
nachzusuchen ist.

Um die Schädlichkeit dieses Erlasses abzu
schwächen, schrieb der Ministerialerlaß vom 12. 
Mai 1902 vor, die Genehmigung solcher Ände
rungen, welche die Einführung rauchschwacher 
Feuerungen bezwecken, m ö g l i c h s t  z u  e r 
l e i c h t e r n .

Damit aber war unseren stolzen Fabrikanten 
nur wenig gedient. Denn sie wußten als Staats
bürger und Steuerzahler, daß die Verwaltung 
aus ihrer Tasche lebt. Sie wollen nicht Dul
dung und Nachsicht der Behörden erbitten und 
zu Dank verpflichtet werden, sondern verlangen 
ihr gesetzliches R e c h t .  Um ihnen dazu- zu 
verhelfen, habe ich mein Buch über Luftrecht 
in der deutschen Gewerbeordnung veröffentlicht.

Da die Erfahrung in England und Deutsch
land gelehrt hat, daß eine gute Feuerungsanlage 
nur dann ihren Zweck erfüllt, wenn sie von 
einem erfahrenen geschickten und pflichttreuen 
H e i z e r  bedient wird, so hat die Regierung 
gern ihre Hand geboten, um H e i z e r s c h u l e n  
oder H e i z e r k u r s e  einzurichten.

Solche H e i z e r k u r s e  sind mit staatlicher 
Unterstützung oder aus privaten Mitteln an fol

genden Orten eingerichtet worden : Berliu, Mag
deburg, Stettin, Danzig, Königsberg i. P., Memel, 
Allenstein, Elbing, Grünberg, Bromberg, Han
nover, Aachen etc.

Auch der große und berühmte V  e r e i n  
d e u t s c h e r  I n g e n i e u r e  hat sich sehr ein
gehend in Arbeiten und Vorträgen mit der 
Rauchfrage beschäftigt, jedoch ohne zu anderen 
als den schon • erwähnten Ergebnissen zu ge
langen. Ausführlich berichteten darüber d e 
G r a h l ,  Gesundheitsingenieur 1895, S. 394, 
R e i s c h l e ,  Bayerisches Industrie- und Ge
werbeblatt 1896, F. H a i er 1899 und August  
F o e r s t e r  in einem Vortrage am 31. Januar 
1903 im Reichs-Gesundheitsamte zu Berlin, der 
aber leider nicht veröffentlicht worden ist.

Inzwischen waren auch die A l t e s t e n  d e r  
K a u f m a n n s c h a f t  von Berlin der Rauch
frage näher getreten. In ihrem Jahresbericht 
über das Jahr 1901, Berlin 1902, I, S. 77, 
hielten sie aber die Sachlage noch nicht für ge
nügend geklärt, um bestimmte Vorschläge zu 
machen.

Herr Geh. Reg. - Rat Prof. Dr. W i l h e l m  
F o e r s t e r ,  der vor kurzer Zeit von der Direk
tion der Sternwarte in Berlin zurücktrat, hat 
während der letzten Jahre seiner Amtsführung 
mehrere Versammlungen zu freier Besprechung 
der Rauchfrage berufen. Er wünschte, einen 
Meinungsaustausch herbeizuführen, wie der V e r 
u n r e i n i g u n g  d e r  A t m o s p h ä r e  nament
lich durch Rauch entgegenzutreten sei, welcher 
die Arbeiten der Sternwarte sehr erheblich be
einträchtigt. Jeder Stern, der im Fernrohr als 
leuchtender Punkt erscheint, dessen Durchgang 
durch den Meridianfaden mit aller Schärfe be
obachtet werden kann, verwandelt sich durch 
die Dazwischenkunft einer Rauchwolke in einen 
breiten hellen Fleck mit undeutlichen Rändern. 
Scharfe Beobachtung ist dann nicht mehr mög
lich. Die Arbeit so mancher Nachtwache wird 
dadurch gestört oder vernichtet.

Die letzte Versammlung dieser Art fand am 
31. Januar 1903 im kaiserlichen Gesundheits
amte, Berlin NW. Klopstockstraße Nr. 20 statt. 
Der „Reichsanzeiger“ brachte in Nr. 31 vom 
5. Februar 1903 einen kurzen Bericht darüber.

In dieser Versammlung wurden bereits die 
Erfolge der W  eg e  n e r ’ sehen Feuerung er
wähnt; ich konnte aber bemerken, daß sie vielen
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Feuerungstechnikern noch unbekannt war. Ich 
selbst hatte sie erst wenige Tage vorher im könig
lichen Schlosse Monbijou in Berlin kennen gelernt.

In derselben Versammlung wurde vorge
schlagen, die Dampfmaschinen möglichst durch 
G a s m a s c h i n e n  zu ersetzen, und statt der 
vielen kleinen Hausöfen Z e n t r a l h e i z u n g  
einzuführen. Ich selbst schlug vor, die H eizer
s c h u l e n  weiter auszubilden, und die vielen 
kleinen Bäckereien, die namentlich zur Nacht
zeit einen abscheulichen Bauch in die Atmo
sphäre entlassen, nach dem Vorbilde der Schlacht
häuser und Markthallen in B a c k h ä u s e r n  zu 
konzentrieren. Die heutigen „Bäckereien“ wür
den dann nur noch Verkaufsstellen der Back
ware sein. In den Backhäusern könnte man die 
Feuerungen und die Herstellung der Backwaren 
nach allen Richtungen hin besser überwachen. 
Die heutigen Backstuben würden für kleinste 
Wohnungen verfügbar werden.

Aber ein klares Ergebnis hat die Versamm
lung nicht gezeitigt.

In H a m b u r g  hatte sich schon im Oktober
1902 ein „Verein für Feuerungsbetrieb und 
Rauchbekämpfung“ gebildet. Der erste Jahres
bericht in der Zeitschrift „Gesundheit“ Nr. 3 
vom 1. Februar 1904, Spalte 98, brachte aber 
nichts Neues, sondern suchte nur das Entlassen 
einer gewissen Menge Rauches als wirtschaftlich 
notwendig nachzuweisen. Die W e g n e r ’ sche 
Feuerung war darin noch nicht erwähnt.

Selbst in einem Vortrage in dem Verein 
deutscher Ingenieure am 17. Februar 1904 sprach 
Herr H a i e r über die Rauchfrage, und zwar 
nach dem Bericht in der Vossischen Zeitung 
vom 2. März 1904 nur in dem Sinne, daß er die 
Entwicklung einer g e w i s s e n  Rauchmenge als 
wirtschaftlich notwendig nachzuweisen suchte, 
ohne die W e g e u e r ’ sche r a u c h f r e i e  Feue
rung zu nennen.

Mit den bisher üblichen r a u c h e r z e u g e n 
de n  Feuerungen sind nämlich sehr große wirt
schaftliche Interessen verknüpft. Die Kessel
schmieden und Maschinenfabriken sind auf ihre 
Herstellung eingerichtet. Zahllose Patente auf 
neue Rostkonstruktionen, Herdeinrichtungen und 
Schürmethoden bergen die Hoffnungen ihrer In
haber.

Es wäre ein aussichtsloses Unterfangen, die 
vorgeschlagenen Verbesserungen aufzuzählen.

Keine einzige der bekannten m e c h a n i 
s c h e n  Schürmethoden, die das frische Brenn
material von o b e n  h e r  zuführen, liefert rauch
freie Verbrennungsgase. Es ist dabei ganz gleich
gültig, wie die Roste gestaltet sind und ob sie fest
liegen, oder ob sie oszillieren, kippen, sich drehen 
oder verschieben, oder sonstwie beweglich sind.

Erwähnenswert sind nur die Einrichtungen 
zur Zuführung von Sekundärluft an der Feuer
brücke. Mit kalter Luft erreichte man den 
Zweck der Rauchverbrennung nur sehr unvoll
kommen ; mit heißer Sekundärluft dagegen ziem
lich befriedigend. Solche Einrichtungen lieferte 
vor 10 Jahren z. B. C. W . S t a u ß  in Berlin 
N.W. Spener-Straße 23.

Aber was hier durch kostspielige bauliche 
und maschinelle Einrichtung erreicht wird, kann 
man auch bei den primitivsten und billigsten 
Herden erreichen, wenn der Heizer sie zweck
mäßig bedient. Das ältere Verfahren bestand 
darin, die |rische Kohle abwechselnd immer nur 
auf e i n e  Seite des brennenden Kohlenkörpers 
aufzuwerfen. Die durch den Rost ziehende Luft 
sucht sich bekanntlich stets den Weg, auf dem 
sie die geringsten Reibungswiderstände findet, 
hier also diejenige Seite des Rostes, auf der 
die niederbrennende glühende Kohlenschicht frei
liegt. Hatte man z. B. die frische Kohle auf 
die l i n k e  Seite aufgeworfen, und dadurch dort 
den Luftdurchgang erschwert, so strömte die Luft 
um so reichlicher durch die r e c h t e  Seite des 
Rostes. Die Verbrennung wurde hier sehr leb
haft und zwar gleich vollständig zu Kohlensäure, 
während die überschüssige Luft zu heller Rot
glut erhitzt und dadurch befähigt wurde, die 
Produkte der trockenen Destillation von der 
linken Seite zu verbrennen. Dies war die Schür- 
methode der erfahrensten Heizer während der 
70 er und 80 er Jahre des vorigen Jahrhunderts. 
Leider wurden nur hierdurch die Feuerrohren 
und dadurch die Dampfkessel selbst wechselnden 
Spannungen ausgesetzt, die ihrer Haltbarkeit 
nicht zuträglich waren.

Viel besser, und zwar die vollkommenste für 
Handfeuerung mir bekannte Schürmethode, ist 
die von A d o l p h  L o v  angegebene.*) Wenn

*) A d o l p h  L o v .  D ie Lösung der Rauch- und 
Rußfrage. Berlin, 1899, M. Krayn. Das Büchlein ist 
leider so konfus geschrieben, daß seine 36 Seiten vor
teilhaft zu einer oder zwei Druckseiten zusammengestri
chen würden.
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bei irgend einer Feuerung die Zufuhr frischen 
Brennmaterials nötig wird, so schiebt er zunächst  
d i e  o b e r e n  g l ü h e n d e n  K o h l e n  nach der 
Feuerbrücke zu, und wirft die frischen Kohlen 
nur auf den v o rd e m  Teil des Rostes. Vor der 
Feuerbrücke bleibt eine niedrige Zone glühender 
Kohlen stets frei von frischen Kohlen. Dadurch 
geht hier die meiste Luft durch, erhitzt sich zu 
heller Rotglut und wird dadurch geeignet, die 
Produkte der trockenen Destillation aus dem 
vorderen Teil des Kohlenkörpers zu verbrennen.

Die L o v ’sche Heizervorschrift wurde auch 
von J. K u d l i c z  in der Osterr. Zeitschr. für 
Berg- und Hüttenw. 48, S. 413 beschrieben 
(Zeitschr. f. angewandte Chemie 1900, S. 1133). 
Im übrigen sei auf die Arbeit von Herrn Ing. 
P a u l  T ü r c k e  in Dresden, Annenstr. 27, über 
Rauchverbrennung und Heizung hingewiesen.

Aber selbst diese vollkommenste und doch 
einfachste und natürlichste Schürmethode von 
L o v  hat zwei Nachteile, die jedoch allen Hand
feuerungen anhaften: Der Kohlenkörper auf dem 
Rost muß mindestens zweimal am Tage ent
schlackt werden. Dadurch wird die gewünschte 
Anordnung gestört. Um sie wieder herzustellen, 
ist etwas mehr Kohle erforderlich, und das Er
gebnis ist Schornsteinrauch. Außerdem muß 
die Feuertür geöffnet werden : Kalte Luft strömt 
ein, die Feuerrohre und damit die Dampfkessel 
selbst werden häufig abwechselnder Zusammen
ziehung und Ausdehnung ausgesetzt. Die Dampf
kessel leiden darunter, und die Dampfkessel
fabrikanten dürfen baldiger Nachbestellungen 
entgegensehen.

Alle bisher gedachten Feuerungen, die Heiz
zwecken dienen — sowohl die mechanischen, als 
auch die von Hand geschürten — sind mit einem 
prinzipiellen Fehler behaftet, den mau nur zu 
nennen braucht, um der allgemeinen Zustimmung 
sicher zu sein. Jede solche Feuerung ist eine 
Wärmequelle, die dazu dienen soll, einen ändern 
Körper zu erhitzen. D e r  F e h l e r  b e s t e h t  
nun d a r i n ,  daß d i e  g e w ü n s c h t e  d i 
r e k t e  E i n w i r k u n g  d e r  W ä r m e q u e l l e  
a u f  d e n  zu e r h i t z e n d e n  K ö r p e r  in 
r e g e l m ä ß i g e r  W i e d e r k e h r  —  etwa alle 
Stunden oder sogar alle halbe Stnnden — u n 
t e r b r o c h e n  wi r d  dur c h  E i n s c h a l t u n g  
e i n e s  g r o ß e n  V o l u m e n s  k a l t e r  L u f t  
und des neuen kalten Brennm aterials.

Dieser Fehler ist seit Jahrhunderten begangen 
worden, weil man ihn nicht zu vermeiden ver
stand.*) Er ist so irrationell, daß man die bis
herigen Feuerungen für barbarisch halten wird, 
sobald die U n t e r f e u e r u n g e n  allgemein ein
geführt sein werden.

Wenn ich hier auch nur an die W e g n  e r 
sehe Feuerung denke, so erfordert die geschicht
liche Treue doch einige Vorbemerkungen:

Ein Herr F r i s b i  in Amerika ließ sich einen 
Maulwurfsrost patentieren,**) von dem ich aber 
nichts weiter gehört habe.

Dio Gesellschaft „ I g n i s “ in Berlin W., 
Friedrichstr. 64 baut ebenfalls Feuerungen mit 
Unterbeschickung. Ihre Konstruktion bietet aber 
eine so große Reibungsfläche, daß ich um den 
praktischen Erfolg besorgt bin. Auch von die
ser Feuerung habe ich nichts weiter gehört.

Somit kommt für uns nur die W e g n e r -  
sche Feuerung in Betracht.

D ie W e g n e r s c h e  Fe ue r ung  löst näm
l i c h  d i e  R a u c h f r a g e  i m v o l l e n  S i n n e  
de s  Wo r t e s .

Herr Ingenieur C a r l  W e g e n  er in Char
lottenburg, Charlottenburger Ufer 54, hat seit 
1900 eine ganze Reihe Patente auf eine neue 
Feuerung genommen, die aber in der großen 
Patentflut nicht gehörig beachtet worden sind.***) 

Die obere Abbildung auf der hier beigefügten 
Tafel 2 zeigt die Einrichtung für Flammrohrkessel. 
Die Zeichnung ist schematisch gehalten, um eine 
Vorstellung der Feuerungsanlage zu vermitteln. 
Viele wichtige konstruktive Einzelheiten sind 
fortgelassen, um das Bild nicht undeutlich zu

*) Eine kleine Besserung ist herbeigefiihrt worden 
durch die Generatoren und Halbgasfeuerungen. Aber 
diese sind keine direkten Feuerungen mehr, sondern 
stehen in der Mitte zwischen Feuerungen und Gasan
stalten.

**) The Underfeed Stoker Comp, in Chicago. 
Vergl. J o h n  H.  Me h r t e n s ,  Glasers Annalen fiir Ge
werbe und Bauwesen 1896 und 1902, Nr. 609 u. 610. 
Nach während des Druckes eingelaufenen Nachrichten 
macht die Gesellschaft gute Fortschritte.

***) D .R .-P . 125590 vom 24. März 1900;
126342 vom 24. März 1900;
126343 vom 24. März 1900;
134539 vom 16. Oktober 1901 ;
134540 vom 26. Oktober 1901;
136501 vom 24. Oktober 1901;

. 137147 vom 16. Oktober 1901;
alle der Klasse 24 a< angehörig.
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machen, und auch, damit nicht Unberechtigte 
danach bauen können.

Die Zuführung der Kohle erfolgt von unten 
her durch einen hydraulischen Stempel. In der 
Mitte des runden Herdes wird die Kohle empor
gedrückt uud breitet sich nach allen Seiten hin 
auf dem schwach konisch angeordneten Rost 
aus. Die frische Kohle kommt also niemals 
mit den Feuergasen in Berührung. Die durch 
trockene Destillation entstehenden Dämpfe müs
sen stets durch eine Schicht nahezu weißglühen
der Kohlen hindurchstreichen und gehen dabei 
vollständig in Kohlensäure und Kohlenoxyd über. 
D ie  E n t s t e h u n g  v o n  R a u c h  i s t  hi er 
b e i  a u s g e s c h l o s s e n .

Die ganze Art der Kohlenzuführung erinnert 
an die Arbeit des Maulwurfs. Wie dieser, kann 
auch die W e g e n  e r’sche Feuerung je nach Be
darf rasch oder langsam arbeiten. Die Zufüh
rung der Verbrennungsluft erfolgt in der Mitte 
(aus der Zeichnung nicht ersichtüch) und au 
der Peripherie ; ist jedoch so eingerichtet, daß 
sie noch viel Kohlenoxyd übrig läßt. Die voll
ständige Verbrennung erfolgt durch erhitzte Se
kundärluft an der Stelle, an welcher die größte 
Hitze verlangt wird.

Das entscheidende Ergebnis der W e g e n e r -  
schen Feuerung besteht darin, daß die Schorn
steingase d a u e r n d  v ö l l i g  r a u c h l o s  sind, 
und dabei doch 15 b i s üb er 18 Vo l .  - °/0 K o h 
le n s äur e  enthalten.

Zum ersten Male wurde die We g e n  er ’sche 
Feuerung im Jahre 1902 im Königlichen Schlosse 
Monbi j ou in Berlin eingerichtet. Trotzdem die 
Anlage hier unter schwierigsten Umständen ar
beitete, weil nur ein niedriger enger Blechschorn
stein zur Verfügung stand, so war der Erfolg 
doch ein vollständiger: der niedrige Sc h o r n 
stein rauchte sei tdem nicht mehr.

Die Einrichtung im Schlosse Monbijou ist 
auf der Tafel 3 in Ansicht, Aufriß und Grund
riß dargestellt. Die maschinellen Einzelheiten 

* sind auch hier nur unvollständig angegeben. 
Fig. 309 zeigt die perspektivische Ansicht der An
lage in Monbijou.

Fig. 310 zeigt eine Ansicht der W  e g e n e r ’- 
schen Einrichtungen in der H a a s e ’schen Brau
erei in Breslau an mehreren nebeneinander lie
genden Kesseln.

Ihre Aufstellung an 23 Kesseln derPutilow -

Werke in St. Petersburg ist wohl nur durch die 
fortgesetzten Unruhen verzögert worden.

In der Brauerei von H a a s e in Breslau 
wird der Kohlensäuregehalt der Verbrennungs
gase dauernd automatisch aufgezeichnet*). Er 
bleibt meistens zwischen 15 und 18 V ol-°/0 , 
steigt mitunter drüber hinaus, aber sinkt auch 
darunter hinab während des Entschlackens oder 
während der Zeit geringeren Dampfbedarfs.

Fig. 309.

In der beigefügten Tabelle Tafel 5 sind die Er
gebnisse von 15 Verdampfungsversuchen mit ver
schiedenen Kohlensorten übersichtlich zusammen
gestellt.

Die Herren Feuerungsingenieur Paul Fuchs  
in Berlin, Oberingenieur Spi tznass vom Han
delsministerium zu Berlin, Ingenieur Wo l f e s  
und Gerichtschemiker Dr. Göt t i ng  in Breslau 
haben sich durch ihre Versuche persönlich von 
den Leistungen der Wegener-Feuerung über
zeugt.

Der Feuerungstechniker kann aus dieser Ta
belle so ziemlich alles entnehmen, was er zur 
Beurteilung der W  e g e n e r’schen Feuerung ge
braucht. Vielleicht aber ist es nützlich, noch be
sonders hervorzuheben, daß der Schornstein unter 
allen Umständen r a u c h f r e i  blieb, und daß 
man nur an der zitternden Bewegung der aus
tretenden Schornsteingase erkennen konnte, daß 
die Feuerung in Betrieb stand.

*) Mit H ilfe des Registrier-Apparates der Feuerungs
technischen Gesellschaft „A dos“ in Aachen, Friedrich
straße 99.
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Fig. 310.

Diese Ergebnisse sind so überwäl t igend,  
daß alle älteren Feuerungen technisch, und aerolo- 
gisch in den Schatten gestellt werden.

Die Hauptvorteile der W  e g e n e r’schen 
Feuerung sind folgende:

1. E r s p a r n i s  an B r e n n m a t e r i a l  be
liebiger Qualität, und zwar weniger durch voll
ständige Verbrennung, als durch den Umstand, 
daß weniger überschüssige Luft erhitzt zu werden 
braucht, und der oben genannte F e h l e r  ver
mieden wird.

2. D ie  w i r k l i c h e ,  d a u e r n d e  R au ch 
f r e i h e i t  der Verbrennungsgase selbst bei höch
stem Köhlensäuregehalt.

3. S c h o n u n g  d e s  D a m p f k e s s e l s ,  der 
stets in nahezu gleicher Temperatur bleibt, keinen 
Ruß ansetzt und fast gar keine Flugasche bekommt.

Diese Vorteile sind so bedeutend, daß die 
Kesselschmiede um ihren Absatz besorgt werden. 
Daher kommt es, daß die Fachliteratur die

W egen er ’sche Feuerung gar nicht anrühren mag, 
und daß nur wenige Veröffentlichungen über die 
W  egener’sche Feuerungauß er h a lb  der Fach
literatur erschienen sind. Außer den Patent
schriften und einigen kleinen Notizen darüber 
sind nur folgende Arbeiten zu nennen:

In zwei süddeutschen Gärtnerei- und land
wirtschaftlichen Zeitschriften, die sich wegeu der 
Rauchfreiheit fiir die W  e g e n e r’sche Feuerung 
interessierten, die ich aber nicht mehr zur Hand 
habe. ,,

Die Zeitschrift „ G e w e r b l i c h - T e c h 
n i s c h e r  R a t g e b e r “ brachte bereits 1901 
S. 254, 281 u. 305 einige empfehlende Mit
teilungen über die Wegener-Feuerung.

Herr Professor Dr. A l b a n o  B r a n d  hielt 
am 2. März 1903 einen Vortrag über rauchlose 
Feuerungen im Vereine zur Beförderung des 
Gewerbfleißes, der in den Verhandlungen S. 83 
abgedruckt ist.
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Eine kurze Mitteilung von Herrn Ingenieur 
F r a n z  B e n d t  über die W  e gen  er ’sche Feue
rung findet sich in der Sonntagsbeilage der 
„Vossischen Zeitung“ vom 27. März 1904, S. 103.

Eine andere kurze Besprechung in der „Kalk- 
sandstein-Industrie-Zeitung“ von Dr. W e r n e r  
H e f f t e r ,  Berlin 1904, S. 4.

In der deutschen Gesellschaft für öffentliche 
Gesundheitspflege zu Berlin hielt ich selbst am 
29. März 1904 einen Vortrag („Hygienische 
Rundschau“ 1904, Nr. 21), in welchem ich die 
Vorzüge der W  e g e n e r ’schen Feuerung vom 
luftrechtlichen Standpunkte schilderte.

Diese spärliche und bescheidene Literatur gibt 
nur ein schwaches Bild von der unermüdlichen 
und schöpferischen Arbeit des Herrn Car l  
W e g e  ner.  Im Rahmen der Zwecke dieses 
Aufsatzes will ich nur noch eine seiner zahl
reichen neuen Konstruktionen anführen:

Es ist durchaus nicht charakteristisch und 
nötig, die W  e g e n e  r’sche Feuerung als so
genannte „ V o r f e u e r u n g “ auszubilden. Man 
kann sie auch in den zu erhitzenden Körper 
hineinlegen, wenn dieser dazu groß genug ist.

Die untere Abbildung auf Tafel 2 zeigt z. B. 
den unteren Teil eines Röhrenkessels, der mit 
der W  e g e n e r’schen Feuerung ausgestattet ist. 
Trotz der schematischen Darstellung, die viele 
wichtige Einzelnheiten fortläßt, erkennt man doch, 
daß der Rost drehbar ist, um die Entschlackung 
leicht bewirken zu können.

Etwas genauer ist die Zeichnung auf der 
beigefügten Tafel 4 mit Ansicht, Aufriß und 
Grundriß der Anlage.

Diese Konstruktion bietet alle Vorteile der 
vorigen und vermeidet die Verluste durch strah
lende Wärme, die jeder „Vorfeuerung“ anhaften.

Nach den Erfolgen der W  e g e n e  r’schen 
Feuerung stehe ich nicht an, meine Überzeugung 
dahin auszusprechen, daß sie das beste p ra k 
t i s c h e  M i t t e l  i s t ,  um d i e  R a u c h p l a g e  
d u r c h  D a m p f k e s s e l f e u e r u n g e n  zu b e 
s e i t i g e n .

Wenn diese Feuerung in England bekannt 
wäre, so müßte sie auf Grund der englischen 
Luftgesetze überall eingeführt werden. Es mag 
nur beiläufig erwähnt werden, daß W  e g e n e r seine 
Feuerung auch den Bedürfnissen der Schiffskessel 
angepaßt hat. Für diese aber dürfte die Ver
meidung des oben genannten F e h l e r s  der

früheren Feuerungen eine Lebensfrage sein. Auch 
für die Anwohner unserer Binnengewässer, auf 
denen Dampfschiffe verkehren, für unsere Häfen, 
für unsere großen Seedampfer und auch für un
sere Kriegsschiffe dürfte die Einführung der 
W e g e  ne r’schen Feuerung wichtig sein. Die 
Vorteile, welche die englische Kriegsmarine aus 
der rauchschwachen Walliser Steinkohle zieht, 
werden durch die W e g e  n er-Feuerung weit über
troffen. Kein Rauchstreifen am Horizont kann 
eine herannahende Flotte verraten, die mit 
W  e g e n e r-Feuerung ausgerüstet ist.

Diese scheinbar nicht in den Rahmen dieses 
Aufsatzes gehörige Bemerkung habe ich nur ge
macht, um die leichte Adaptierbarkeit der W  e - 
g e n e r’schen Feuerung für die verschiedensten 
Zwecke zu bekunden. Ich hoffe nämlich, daß 
es Herrn W  e g e n e r auch gelingen wird, seine 
Feuerung für Porzellanöfen, Glasöfen und metal
lurgische Ofen einzurichten.

Eine solche Verallgemeinerung seiner Feuerung 
hat nämlich Herr W  e g e n e r bereits in einem 
Falle mit Erfolg versucht. Auf der D e u t 
s c h e n  S t ä d t e - A u s s t e l l u n g  in D r e s d e n
1903 hat W e g e n e r  einen S c h w e i ß o f e n  
mit seiner Feuerung betrieben. Herr Geheimer 
Rat Prof. Dr. H e m p e 1 in Dresden hat die 
Verbrennungsgase untersucht. Von seinen Be
obachtungen mögen hier diejenigen vom 3. und
5. September 1903 angeführt werden, weil wäh
rend derselben b ö h m i s c h e  B r a u n k o h l e  
zur Verwendung kam. Deshalb sind sie gerade 
für solche Orte von Interesse, an welchen gering
wertiges Brennmaterial benutzt wird.

Aufnahme am 3. September 1903.

Z e i 
E n t n  

des G

t der 
a h m e  
a s e s

A n a l y s e B r e n n m a t e r i a l

l 10 Uhr 30 Min. 17 72 %  c o 2 Böhmische Braunkohle
2 10 „ 38 „ 17 11 11 11 n
3 10 „ 45 „ 16 „ 11 11 11 ii
4 10 » 55 „ 15 11 ?? 11 ii
5 11 „ 5 „ 16 sli 11 11 Zauker. Steinkohle
6 11 „ 22 „ 16 11 11 ii ii
7 11 „ 30 „ 15 „ 11 ?? ii ii
8 11 » 55 „ 16 1/2 11 11 ii ii
9 1 „ 15 „ 17 11 11 ii ■

10 2 „ — „ 17 1? 11 ii ii
11 2 „ 18 „ 15 „ 11 11 i> ii

21 2 „ 30 „ 15 „ 11 11 n ii
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£

Z e i t  der 
E n t n a h m e  
des G a s e s

A n a l y s e B r e n n m a t e r i a l

13 3 Uhr 15 Min. 15 8/4 ii n Zauker. Steinkohle
14 4 „  1Ü „ 17 11 n
15 5 11 11 17 » ii Böhmische Braunkohle
16 5 1> 30 „ 16*/4 11 ii j> »»
17 5 „  45 ., 16 V* ii Braunkohlen- Briketts
18 6 M tl 16 „ »? n n ii

Aufnahme am 5. September 1 9 0 3 .

Z e i t  der
ü E n t n a h m e A n a l y s e B r e n n m a t e r i a l

des G a s e s

1 lOÜhr 50 Min. 16
2 11 „ 2 „ 15 */a 11
3 11 ». 12 „ 15 „ 11
4 11 .. 16 „ 17 11
5 11 „ 55 „ 16 sli V
6 12 „  40 „ 17 11
7 12 „  46 „ 17 91
8 1 .. 4 „ 16 */i 11
9 1 55 „ 15 „ 11

10 2 18 „ 17 j J
11 2 „  40 „ 16 */« Vorstehende Sorten
12 3 5 „ 16 „ 11

•

abwechselnd
13 3 20 „ 17 11
14 3 „  26 „ 16 »/* 11
15 3 „  50 „ 16 „ 11
16 4 ,, 4 „ 16 „ 11
17 — „  — „ 16,5 1>
18 — 16,8 11
19 — » — » 16,7 11
20 — 11 11 16,9 11
21 6 „  12 „ 1«'/* 11
22 6 18 „ 17 ”

Diese Ergebnisse stellen bei dem gering
wertigen Brennmaterial und r a u c h f r e i e n  Ver
brennungsgasen einen bisher unerreichten Er
folg dar.

* *
*

Auf Grund dieser Ergebnisse lassen sich für 
Städte, die durch schwarzen Rauch belästigt 
werden, folgende Mittel angeben, um den Rauch 
zu mindern oder zu beseitigen:

1. B e k a n n t m a c h u n g  u nd  E i n f ü h 
r u n g  d e r  L o v ’ s c h e n  S c h ü r m e t h o d e .  
Dies kann ohne jede Vorbereitung und ohne jede 
Kosten an jeder Rostfeuerung sofort geschehen. 
Dadurch würde die Rauchplage bereits erheblich

gemildert werden. Alle übrigen Vorschläge er
fordern längere Zeit zu ihrer Durchführung. Die 
L o t ’ sehe Schürmethode ist daher nur als Über
gang gedacht, bis die vollkommeneren Mittel wirk
sam werden.

2. E i n r i c h t u n g  einer H e i z e r s c h u l e  
o d e r  e i n e s  H e i z e r k u r s u s .  Es ist für die 
ganze Industrie und für alle Gewerbe nützlich, 
daß die Heizer über die Theorie des Verbren
nungsprozesses, über die Einrichtungen der Herde 
und über die Schürmethoden aufgeklärt werden. 
Was ein erfahrener und gewissenhafter Heizer 
an Lohn m e h r  empfängt, als der ungelehrte, 
bringt er seinem Brotherrn überreichlich ein. 
Auch für die vollkommensten Feuerungseinrich
tungen sind erfahrene Heizer erforderlich.

3. K o n z e n t r a t i o n  d e r  v i e l e n  k l e i 
nen B ä c k e r  e i e  n in B a c k h ä u  s ern.  Wer 
es nicht selbst einmal erlebt hat, kann sich 
schwer eine Vorstellung davon machen, was für 
abscheulichen Rauch ein Bäckerbursche zwischen 
3 und 4 Uhr des Morgens hervorbringen kann. 
Ganze Straßenzüge können mit Rauch angefüllt 
werden, den man in der Dunkelheit nicht sehen, 
sondern nur riechen kann. Dieser Rauch ist der 
Schmerz der Astronomen.

In den Backhäusern könnte man die Feue
rungen beständig unterhalten und r a u c h f r e i  
gestalten. Die Zubereitung der Backware könnte 
hygienisch überwacht werden. W ie wichtig diese 
Überwachung ist, weiß jeder Arzt und jeder 
Hygieniker.

Die bisherigen Bäckereien würden nur Ver
kaufsstellen der Backware werden. Ihre frühe
ren Backstuben, die zu so vielen Bedenken An
laß bieten, würden für kleinste Wohnungen ver
fügbar.

Die Kosten für Herstellung der Backwaren 
würden erheblich billiger werden und das Ver
trauen des Publikums auf die Sauberkeit der 
Backwaren würde wachsen.

In Berlin sind unsere Bäckermeister durch 
das Gesetz über Zwangsinnungen so eingeschnürt, 
daß ihnen alle selbständigen neuen Gedanken 
vergehen, und sie nur tun, was die Polizei be
fiehlt. Die Polizei oder die Regierung hat aber 
keine Lust, sich den Kopf über Backhäuser zu 
zerbrechen. Daher ist das Ergebnis des Innungs
gesetzes : S t a g n a t i o n  und fortgesetzte Ver
unreinigung der Luft. Die Abschaffung der
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Zwangsinnungen ist also aus aerologischen 
Gründen anzustreben. Ja, wenn die Bäcker 
eine freigewählte Vertretung hätten, dann hätten 
wir mehr Aussicht auf die Einrichtung von Back
häusern.

4. E i n r i c h t u n g  z e n t r a l e r  K o c h -  
u n d  R ä u c h e r a n s t a l t e n  f ü r  d i e  
S c h l ä c h t e r .  Die Schlächter, welche noch 
an der guten alten Vorstellung festhalten , daß 
zum Räuchern wirklicher Rauch nötig sei, mögen 
daran erinnert werden, daß die Räucherwaren 
den besten "Wohlgeschmack erlangen durch An
wendung von Rauch aus Buchenholz. Das 
Buchenholz liefert nur ganz dünnen, bläulichen 
Rauch, der in der Luft leicht wie ein Hauch 
vergeht. Wenn solcher Rauch noch dazu durch 
Räucherkammern hindurchgeht, so wird er nahe
zu unsichtbar. Denn die Räucherkammern klei
den sich im Innern mit einer schwarzfunkelnden 
harten Rußschicht aus, die ein kristallinisches 
Ansehen hat und bei Berührung kaum abfärbt. 
Hier wird also der größte Teil des spärlichen 
Rauchs zurückgehalten.

Eine solche Räucheranstalt könnte derart 
eingerichtet werden, daß sie keine nennenswerte 
Quelle von Rauchbelästigung abgäbe. Pottasche 
würde nebenher gewonnen werden.

Die Kochanstalt könnte entweder das Buchen
holzfeuer benutzen oder durch Gas oder Koks, 
oder mit W e g e  n er-Eeuerung betrieben werden. 
Rauchbildung würde dabei nicht eintreten.

Arzte und Hygieniker möchten vielleicht auch 
wünschen, die Zubereitung der Würste und andrer 
Fleischwaren in die Zentrale zu verlegen. Die 
Korporation der Schlächter könnte dann selbst 
die Kontrolle ausüben, um die Verarbeitung 
minderwertigen Fleisches zu verhindern. Die 
bisherigen „Schlächtereien“ würden dadurch zu 
bloßen Verkaufsstellen für Fleischwaren werden. 
Die verfügbar werdenden Räume können zu 
kleinen Wohnungen eingerichtet werden.

5. A u ssta ttu n g  sämt l i cher  stat ionären 
Dampf kesse l  m it W egen er-F eu eru n g . Am 
raschesten würde die Einführung dieser rauch
losen Feuerung wohl zu bewirken sein, indem 
man an irgend einem Dampfkessel, z. B. in der 
elektrischen Zentrale, diese Feuerung einrichtete. 
Der mit Sicherheit zu erwartende Erfolg würde 
dann aller Voraussicht nach auch die Eigen
tümer der übrigen Dampfkessel aus eigenem In

teresse veranlassen, die W e g e n e r  -Feuerung 
bei sich einzurichten. Damit wäre die Rauch
plage aus dieser Quelle beseitigt.

6. E i n f ü h r u n g  d e r  W e g e n e r - F e u e 
r u n g  b ei  a 11 e n P o r z  e 11 a n f  a b r i k e  n und 
G l a s h ü t t e n .  Zu diesen Zwecken ist die 
W  e g e n e r-Feuerung noch nicht erprobt. Wenn 
aber Porzellanöfen und Glasöfen betrieben werden 
können mit den bisher üblichen Feuerungen, 
welche in regelmäßiger Wiederkehr alle Stunden 
oder selbst alle halbe Stunden von den zu er
hitzenden Körpern abgeschnitten werden durch 
ein großes Volumen kalter Luft und durch Auf
werfen von kaltem frischen Brennmaterial, so 
kann man aus theoretischen Gründen annehmen, 
daß die W egener-Feuerung, d e r e n  H e i z 
w i r k u n g  o h n e  j e d e  U n t e r b r e c h u n g  
an d a u e r t ,  mit w e n i g e r  Brennmaterial das
selbe leisten wird, wie die alten Feuerungen.

Die Frage, ob die reduzierende Flamme, die 
man für gewisse technische Zwecke braucht, 
durchaus rauchig sein muß, ist noch nicht ganz 
geklärt. Man nimmt jetzt aber meistens an, daß 
die reduzierende Wirkung nicht durch die Koh
lenwasserstoffe und die ausgeschiedene Kohle 
hervorgebracht wird, sondern durch den Gehalt 
dieser rauchenden Feuergase an K o h l e n o x y d .  
Bisher verstand man Feuergase nur dadurch 
reich an Kohlenoxyd zu machen, indem man sie 
durch unvollständige Verbrennung r a u c h e n d  
machte. Dieser Rauch dient nur als äußeres 
Erkennungsmerkmal. Herr W  e g e n e r kann 
aber an seiner Feuerung durch einen einfachen 
Handgriff die völlig rauchfreien Verbrennungs
gase reicher an Kohlenoxyd machen, als der 
dicke schwarze Rauch gewöhnlich ist.

Es ist daher kein Grund abzusehen, weshalb 
die W e g e n e r ’ sehe Feuerung nicht auch zu 
keramischen und metallurgischen Zwecken mit 
Vorteil gegenüber der alten Feuerung benutzt 
werden sollte.

Am raschesten würde die Einführung der 
W egen er-F eu eru n g  in Porzellanfabriken und 
Glashütten wohl dadurch herbeizuführen sein, 
daß man einen beliebig gewählten Porzellanofen 
und einen Glasofen mit W egen er-F eu eru n g  
versähe. Aber um nicht gleich einen großen 
Generator nach W e g e n e r s  System umbauen 
zu müssen, würde man wohl zweckmäßig mit 
einem kleineren Glasofen beginnen. Mir scheint
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der Erfolg sicher zu sein. Die Ersparung an 
Brennmaterial und die Rauchfreiheit dürften dann 
die Eigentümer aller übrigen Porzellanfabriken 
und Glashütten veranlassen, die W e g e n e r -  
Feuerung anzunehmen.

7. E i n r i c h t u n g  d e r  H o t e l - K ü c h e n  
a u f  G a s b e t r i e b .  Die Gasküche findet sich 
bereits in vielen Hotels und privaten Wohnungen. 
W o sie noch nicht vorhanden ist, müßte man 
durch freundliche Überredung die Einrichtung 
von Gasherden herbeizuführen suchen. Die Gas
feuerung mit H e i z g a s  läßt sich rauchfrei ein
stellen.

8. Z e n t r a l h e i z u n g .  Die vielen kleinen 
Ofenfeuerungen ohne Rost in den Wohnungen 
könnten durch Zentralheizung ersetzt werden. 
Allerdings gibt es hier einen Rauch, den ich 
lieber ertrüge, als seine Beseitigung. Es ist der 
Rauch aus den englischen Kaminfeuern. Die 
Behaglichkeit, die das englische Kaminfeuer ge
währt, wird durch keine andere Wohnungsein
richtung übertroffen. Aber an windstillen ne
beligen Tagen verdichtet sich der Rauch aus 
den unzähligen Kaminen der 6 - Millionenstadt 
London zu jonem unerträglichen schwarzen 
Sm og*), dem es wohl leider gelingen wird, die 
Kaminpoesie aus den englischen Haushaltungen 
zu vertreiben.

Ob diese Quelle der Rauchplage zu beseitigen 
ist, hängt von dem freien Entschlüsse eines jeden 
einzelnen Hauseigentümers ab.

9. Rauchplage durch brennende Halden oder 
Moorbrände u. s. w. kommen ja zum Glück nur

*) Sm og, ein neues W ort, mit dem der englische 
Sprachschatz auf dem Hygiene-Kongreß in London 1905 
bereichert wurde. Es ist aus den W orten Smoke und 
fog  zusammengezogen, etwa wie das W ort „R aubel“ , 
,Rauel“  oder „R au l“  aus Rauch und Nebel.

selten vor. Alle sonstigen Quellen von Rauch 
brauchen nur genannt zu werden, um auch so
gleich das Mittel zu ihrer Beseitigung angeben 
zu können. S c h m i e d e f e u e r  z. B. können 
ganz gut mit Koks unterhalten werden und sind 
dann rauchfrei. W a s c h a n s t a l t e n  können 
an ihren Dampfkesseln sehr wohl W  e g e n e r -  
Feuerungen anbringen, und bleiben dann frei 
von Rauch. P l ä t t e r e i e n  und viele k l e i n e  
I n d u s t r i e n  oder Gewerbe können Gas- oder 
Koksfeuer benutzen.

Um den mitunter lästig fallenden Rauch aus 
L o k o m o t i v e n  zu beseitigen, käme man am 
raschesten zum Ziel durch Verwendung von 
Koks als Brennmaterial in und nahe bei Städten 
oder Bahnhöfen. Da der Platz auf Lokomo
tiven beschränkt ist, so weiß ich nicht, ob es 
Herrn W e g e n e r  gelingen wird, seine Feuerung 
auch für Lokomotiven einzurichten. Vielleicht 
wäre hier besser die „ I g n i s “ -Feuerung anwend
bar , sobald es gelänge, die bedenkliche große 
Reibungsfläche durch eine Änderung der Kon
struktion fortzuschaffen.

Wenn auch einzelne dieser Vorschläge unter 
den bestehenden Gesetzen nicht sogleich aus
führbar sind, so behalten sie doch ihren Wert, 
Denn unsere Gesetze sind nicht für die Ewig
keit gemacht, sondern müssen den auftretenden 
Bedürfnissen des Volkes sich anpassen. Je 
klarer die Bedürfnisse erkannt werden, um so 
dringender wird das Verlangen, die Gesetze 
ihnen gemäß auszugestalten.

Darin besteht ja gerade der Hauptwert des 
L u f t r e c h t s ,  daß es für die Weiterentwick
lung unserer Gesetzgebung g a n z  b e s t i m m t e  
p r a k t i s c h e  Z i e l e  auf stellt, die bisher nicht 
deutlich erkannt wurden.

Die Gewinnbeteiligung in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
V on L e o p o ld  K ätsch er.*) (Nachdruck verboten.)

D er internationale Kongreß des Genossenschatts- 
Weltbundes (1900) beschloß die Veranstaltung einer neuen 
Untersuchung über die gegenwärtige Gewinnbeteiligungs

*) Verfasser v on : „ D i e  G e w i n n b e t e i l i g u n g “ , 
Leipzig 1904; „ M i t ,  n i c h t  g e g e n  e i n a n d e r ! “  
Dresden 1905, Kapitel „ E in e  w i c h t i g e  L o h n r e f  o rm “ ; 
„ D i e  T e i l u n g  d e s  G e s c h ä f t s g e w i n n s “ , 
Leipzig 1891 etc. etc.

praxis, soweit sie sich ermitteln ließe, und beauftragte 
mit ihrer Durchführung eine Reihe hervorragender Sach
kenner. Die seither erschienenen ausführlichen Berichte 
beweisen, daß es mit der in Rede stehenden Lohnreform 
ungemein langsam vorwärts geht, in mehreren Ländern 
sogar rückwärts. Es fehlt durchaus nicht an Propaganda
— erscheinen doch immer neue Fachwerke! —  sondern 
an genügender Lockung, indem die H öhe der Anteil
sätze in den meisten Fällen eine viel zu geringe ist.
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Viele der bedeutendsten Gewinnbeteiligungfirmen 
liaben. erklärt, daß es sich da k e i n e s w e g s  u m 
P h i l a n t h r o p i e ,  s o n d e r n  u m  G e s c h ä f t s 
k l u g h e i t  handelt, also um e r l e u c h t e t e n  E i g e n 
nu t z ,  l o h n e n d e  A r b e i t e r f r e u n d l i c h k e i t .

Das Referat über die Länder deutscher Zunge wurde 
V ictor Böhmert übertragen und er hat es in der sehr 
interessanten Schrift „ D i e  G e w i n n b e t e i l i g u n g  
d e r  A r b e i t n e h m e r  i n D e u t s c h l a n d ,  Ö s t e r 
r e i c h  u n d  d e r  S c h w e i z “  (Dresden, Verlag von
0 . V. Böhmert) niedergelegt. Seine Gewissenhaftigkeit 
veranlaßte ihn zur Veranstaltung einer umfassenden 
Enquete in Ergänzung derjenigen, welche er ein Viertel
jahrhundert vorher bewirkt hatte und deren Ergebnis 
sein zweibändiges W erk „D ie  Gewinnbeteiligung“  (Leipzig 
1878) gewesen war. Uber hundert Geschäftsbetriebe 
aller Art haben seine ausführlichen Fragebogen be
antwortet, aber nur 42 reichsdeutsche bekannten sich 
zur Gewinnteilungspraxis und auch von diesen üben 
manche keine eigentliche Gewinnbeteiligung, wogegen es 
zweifellos noch eine Anzahl gewinn teilen der Firmen 
gibt, die ihre Praxis nicht in die Öffentlichkeit gebracht 
sehen wollen und sie daher verheimlichen. Leider zeigt 
sich, daß der älteste und bekannteste deutsche Anteil
versuch, der Thünensche auf Tellow, nach fünfzigjähriger 
Dauer infolge Besitzwechsels des betr. Gutes eingestellt 
wurde. Überhaupt hat Böhmert die Enttäuschung er
leben müssen, daß von allen deutschen Anteilfirmen 
seiner ersten Untersuchung heute nur noch 9 bestehen ; 
dafür sind 33 neue entstanden.*) Von den 42 Betrieben 
gehören 30 der Industrie und dem Gewerbe an (mit 
26438 Anteilberechtigten), 6 dem Handel (315 Beteiligte), 
4 der Landwirtschaft (289) und 2 dem Verkehr (514), 
nämlich 1 Schiffahrtunternehmen und 1 Versicherungs
Gesellschaft. V on den gewerblichen Betrieben entfällt 
ein volles Drittel (10) auf die Maschinen- und Metall
industrie, 5 entfallen auf das Berg- und Hüttenwesen,
3 auf die Textilbranchen; die übrigen sind zersplittert.

Das Personal umfaßt in 3 Betrieben bis 20, in 3 
bis 50, in 6 bis 100, in 5 bis 250, in 8 bis 500, in 3 
bis 1000 und in 10 über 1000 Angestellte. Vier Firmen 
haben diesen Punkt nicht berührt. In 22 Fällen konnte 
Böhmert die Vermehrung ermitteln, die- die Gewinn
anteile den festen Bezügen der Beteiligten bereiten: der 
armselige Durchschnitt ist bloß 5 ,1%  und die Hälfte (11) 
bleibt hinter diesem noch beträchtlich zurück! Nur in
4 Fällen betragen die Ziffern 9,1 und l7,6°/o. Ebenso 
verschiedenartig wie die pekuniären Ergebnisse sind die 
Gründe der Einführung, die Bedingungen der Anteil
berechtigung, die Bemessung des ganzen Verteilungs
betrages und der Einzelanteile, die Auszahlungs- und 
Verwendungsweise der Anteile u. s. w.

Was die bei der Einführung der G.-B. maßgebenden 
Beweggründe betrifft, so wird die Sache zumeist als 
Wohlfahrtsmaßregel betrachtet, nicht selten aber als 
wirtschaftlich, geschäftlich und erziehlich vorteilhafte

*) Inzwischen habe ich selbst noch rund ein halb 
Dutzend älterer oder jüngerer Gewinnteilungsfirmen im 
Deutschen Reich ermittelt. L. K.

Neuerung. Graf Rewentlow (Rittergut Wulfshagen bei 
Gettorf) legt „besonders Gewicht“  auf die Hebung des 
„Charakters der Arbeiter“  durch „Mitarbeit statt ledig- 
licher Lohnarbeit.“  Max ßoesler (Steingutfabrik in 
Rodach) gibt als Motiv an: „Überzeugung und inneres 
Bedürfnis“ , Max Krause: . . um die mit mir Arbeitenden
zu erfreuen, ihnen eine Extraeinnahme zu eröffnen, und 
auch um mir anhänglichere Angestellte und Arbeiter 
heranzubilden, die meinen Interessen dienen.“  Ritterguts
besitzer v. Blücher schreibt: . . um das Interesse der
Arbeiter und ständigen Gutsleute noch mehr als bisher 
mit den Interessen des Gutsherrn zu verknüpfen und 
um den Leuten die Möglichkeit zu geben, Ersparnisse 
für ihr Alter oder ihre Kinder zu sichern.“ Für eine 
Reihe anderer Versuche bezeichnend ist die Einführungs
ursache der Firma Wiedenbrück & W ilm s: . . in dem
Wunsche, alle für das Gedeihen des Geschäfts besonders 
zu interessieren, sie an die Firma zu fesseln und vor 
allem durch erhöhten Verdienst ihre Lebenshaltung und 
ihren Sparsinn zu erhöhen.“  D och  genug der Beispiele.

D ie Anteilberechtigung schwankt zwischen wenigen 
Angestellten und dem ganzen Personal, d i e ' z u  ihrer 
Erlangung vorgeschriebene Dienstzeit zwischen drei 
Monaten und fünf Jahren. D er richtigste Durchschnitt 
wäre übrigens, nebenbei bemerkt, meines Erachtens wohl 
ein Jahr. Einzelne Betriebe gewähren Gewinnanteile 
nur Männern, andere nur denen, „d ie ihre Berufspflichten 
treu und gewissenhaft erfüllen“ , mehrere bloß jenen, die 
am Tage der Auszahlung noch im Dienste der Firma 
stehen, während manche den im Lauf des Jahres Aus
getretenen zur Auszahlungszeit eine entsprechende Quote 
vergüten. — Eine Firma sogar den vollen Anteil, falls 
die Entlassung wegen Arbeitsmangels der Fabrik erfolgt ist.

Hinsichtlich der Bestimmung der Gesamt-Anteils
summe wäre zu erwähnen, daß Steinheil & Co. 3, Heinr. 
Freese 12, Roesler 50°/o des Reingewinnes verteilen, 
W iedenbrück und die Zeisstiftung 10°/0 des Lohnkontos, 
Braun & Bloem eine Quote des Geschäftsumsatzes, Krause 
einen W ochenlohn bezw. ein halbes Monatsgehalt, Seidel 
& Naumann einen bestimmten Prozentsatz der Aufsichts- 
rats-Tantifemen. Gegenwärtig gewährt sie pro Dividenden
prozent 50 Pfg. bis 6 Mark — je  nach Dienstzeit, Lebens
alter und Geschlecht. D ie K a s s e l e r  - F e d e r s t a  hl  - 
g e s e l l s c h a f t  überläßt die Bemessung dem Belieben 
des Vorstandes und des Aufsichtsrates; die H a l l e s c h e  
M a s c h i n e n f a b r i k  bewilligt jedem Arbeiter, je  nach 
Dienstzeit, für jedes Prozent Aktiendividende 66-/sPfennige 
bis 4 Mark. Mehrere Firmen halten die Höhe des Ge
samtbetrages, den sie verteilen, geheim.

Über die Bestimmung der Einzelanteile schreibt 
Viktor Böhmert in seinem Bericht: „Sie erfolgt meistens 
nach Maßgabe des Dienstalters. Den Hauptmaßstab gibt 
jedoch  die H öhe des in dem betr. Jahre verdienten 
Lohnes oder Gehalts ab. Oft verbindet man beide Ge
sichtspunkte. D ie S c h u l t h e i ß b r a u e r e i  gewährt ihren 
Arbeitern auf Spareinlagen denjenigen Prozentsatz, um 
welchen die den Aktionären gewährte Jahresdividende 
den Satz von 4°/o übersteigt. Neben diesen objektiven 
Maßstäben kommen auch subjektive, der Willkür leicht 
zugängliche Kriterien vor.“  Aug. F. Richter z. B. be
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zeichnet als maßgebend a u c h  „F leiß , E ifer, Auf
merksamkeit, Ordnung, Fähigkeit und Geschicklichkeit“ , 
und ähnliches hat 0. A . Schmitz bestimmt.

Im Punkte der Verabfolgung der Einzelanteile glauben 
mehrere Unternehmer die Barauszahlung bevorzugen zu 
sollen, da jedes andere Verfahren den Schein einer B e
vormundung hervorrufen würde, oder weil „auch der 
Arbeiter den W echsel guter und schlechter Jahre merken 
muß“ , oder weil „die Ansammlung von Geldern die 
Arbeiter nur um so leichter zum Streik oder Austritt ver
anlassen würde.“ Einige Firmen lassen die Hälfte oder 
ein Drittel der Anteilsumme in eine vom  Personal ver
waltete Hilfskasse fließen und legen den Best für die 
Berechtigten in einer Sparkasse auf Einzelguthaben an, 
das ein jeder jederzeit abheben kann, falls er es braucht. 
Bei Barzahlung würde man es eher ausgeben, eine Spar
einlage wird eher unberührt gelassen. D ie Speisung der 
Hilfskasse mit einem Teil der Anteile begründet eii> 
Betrieb so: „D ie Leute sollen lernen, Wohlfahrtsein
richtungen zu verstehen, zu schaffen und mit den über
wiesenen Mitteln zu verwalten.“ Mancher Chef legt alles 
auf lange Zeit fest und erlaubt nur den Zinsengenuß, 
denn „die Barzahlung höherer Anteile in guten Jahren 
würde die Leute nur zu unnützen Ausgaben verleiten, 
woraus in schlechten Jahren leicht Mißmut und Undank 
entsteht.“ W ie schroff einander entgegengesetzt sind 
doch die Auffassungen und Befürchtungen! Die letzteren 
sind, wie die allgemeine Erfahrung lehrt, in der Kegel 
nach allen Bichtungen unbegründet. D ie Ansammlung 
zum Erwerb von Altersrenten oder Pensionen ist sehr 
beliebt. Die meisten Anteile werden ins Geschäft der 
Firma gesteckt, wobei Verzinsungen bis zu 20°/0 Vor
kommen. Manche Betriebe gründen zur Aufnahme der 
Anteilgelder eigne Fabrikkassen, welche die Arbeiter 
selbst verwalten. Wiedenbrück & W ilms berichten über 
die Verwendung durch ihre Leute: in 6 Fällen Haus
und Landkauf, in 2 Heiratsaussteuer, in 6 Aushilfe bei 
Geburt, Tod oder Erkrankung, in 2 Unterstützung von 
Eltern und Geschwistern, in 7 Anschaffung von Möbeln 
und Hausrat u. s. w.

Für die Kontrolle ist in den meisten Fällen genügend 
gesorgt. Bei Aktiengesellschaften ist sie ja  ohnehin 
öffentlich. Bei Privatbetrieben bietet in der Regel die 
Mitwirkung der anteilberechtigten Beamten an der Be
rechnung ausreichende Gewähr. Znweilen wird überdies 
einer Abordnung der Arbeiter das Recht der Nachprüfung 
der Bilanz u. s. w. eingeräumt. D och  geschieht dies selten. 
Im allgemeinen muß da das Vertrauen eine große Rolle 
spielen, und daß es vorhanden ist, wird von den zumeist 
sehr befriedigenden Erfahrungen bewiesen, welche die 
Arbeitgeber mit der Gewinnbeteiligung machen, trotz
dem das Verfahren, wie gesagt, sich gewöhnlich nicht 
durch weitsichtige Anlage auszeichnet und trotzdem die 
Arbeiterschaft die innere erziehliche Bedeutung dieser 
Lohnreform noch nicht recht zu würdigen weiß. Ich 
gebe meinem Gewährsmann das W ort: „D ie Haupterfolge 
liegen auf sittlich-sozialem Gebiet. Von vielen Seiten 
werden die günstigsten Folgen für das Verhältnis von 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sowie hinsichtlich der 
Anhänglichkeit, Treue, Pflichterfüllung, des Geschäfts

interesses, vermehrter Sparsamkeit u.s. w. berichtet. Gleich
zeitig wird die ökonomische Lage des Personals nicht 
unwesentlich verbessert. Das Arbeitseinkommen des A r
beiters wird je  nach Ungunst oder Gunst der Geschäfts- 
ergebniss.e um 3 bis 15 °/u des Jahreslohnes oder Gehaltes 
gesteigert.“

Österreich ist rasch abgetan, denn trotz großer Mühe
waltung konnte Böhmert nur einen gewinnteilenden B e
trieb entdecken: die Saazer Kartonnagenfabrik von M. 
Lüdersdorf, und auch dieser Versuch heißt nicht viel, da 
nur 2 °/0 des Geschäftsertrages unter das Personal ver
teilt werden. In den ersten zwanzig Jahren des Ver
fahrens gelangten bei einem Arbeitnehmerstande von 
rund 250 insgesamt bloß 29111 Kronen (noch nicht 
25000 Mark) zur Verteilung, was pro Mann und Jahr 
durchschnittlich 5 Mark ausmacht!! Der höchste je  be
zahlte Einzelanteil betrug etwa 2ö'/a Mark. Die Aus
zahlung erfolgt in Gestalt von vierprozentigen Einlage
büchern der Saazer städtischen Sparkasse. Von den im 
ersten Böhmertschen G.-B.-Buch beschriebenen älteren 
schweizerischen Anteilwirtschaften bestehen nur noch 
drei. D ie zwei bekanntesten und erfolgreichsten (eidge
nössische Postverwaltung und Spieldosenfabrik Billon & 
Isaak in Genf) sind aus äußerlichen Gründen aufgegeben 
worden. D a nur neue ermittelt wurden, sind ihrer heute 
zwölf: hier das Verzeichnis:

Firma Ort Ort
des Gewerbes
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1. Peyer, Favar-
ger & Cie. Neuchätel Telegr.-Fabr. 84 1888

2. H. Fischer Fehraltorf Chem. Fabrik 60 1878
3. Zai-Kappeler Turgi (Kt.

Aargau) Opt. Werkst. 119 1901
4. Kammgarn-

Spinnerei
Schaffhausen Schatfhauseu Kammgarn- ? 1867

5.Balland &Cie. Genf
Spinner, 

Fabrik v. Uhr
teilen 115 1847

6. Fabbrico Ta-
bacchi . . Brissago Tabak-Fabrik 568 1888

7. Soc.genevoise
pour la Con-
struction d ’in-
struments
physiques . Genf Instr.-Fabr. 160 1890

8. Ohessex &
Hößly . . Schaffhausen Kammgarn 180 1868

spinner. 1330 1899
9. Stünzi Söhne Horgen Seidenweberei

10. Gebr. Weilen
mann . . . Veltheim bei Teigwaren- 60 1876

Winterthur Fabr.
11. „V olta“  , Genf Elektrochem.

Fabrik 140 1899
12. Cie. de l ’In-

dustrie Elek-
trique . . Genf Elektrochem.

Fabrik 429 1900

Es verteilen: 1 Firma 12l/2, 1 :2 0 , 2 : 5 0  (1 davon 
außerdem 10°/o, die jedoch  in eine Alters- und Invaliden
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kasse des Personals fließen), 1 je  nach Geschäftsgang 
15 bis 20°/0, 1 : 5o/0 an den D irektor, 6o|0 an die Be
amten, 6°/0 an die Arbeiter, 1 : 25°/0 unter die Direktoren 
und Beamten, 5°/o unter die Arbeiter, 1 einen der Aktien
dividende entsprechenden Prozentsatz der festen Jahres
bezüge, 2 einen vorausbestimmten und gleichbleibenden, 
aber nicht bekanntgegebenen Teil des Reingewinnes. Das 
Dienstalter der Berechtigten bewegt sich zwischen einen 
Tag und zwei Jahren. Ein Betrieb zahlt den ganzen 
Anteil seiner Arbeiterschaft (5°/0 des Reingewinns) in 
einen „W ohlfahrtsfonds1' ein, in dessen Verwendung und 
Verwaltung das Personal sich nicht mengen darf. Ches- 
sex & Hößly, zahlen etwas bar aus, schreiben etwas in 
Sparbüchern gu t, speisen mit einem Teil die Unter
stützungskasse und legen, damit in ungünstigen Geschäfts
jahren die Leute nicht ganz leer ausgehen, den Rest zu
rück. Drei Firmen folgen alles in Barem aus. Peyer & 
Co. zahlen die Hälfte aus und sparen das übrige auf Einzel
guthaben auf, welches erst nach Zurücklegung des 50. 
Lebens- oder des 20. Dienstjahres fällig wird; Verzinsung 
4'/a v. H . G. Fischer, der 50°/0 gewährt, verwendet ein 
Drittel davon zur Bildung einer Alters- und Unterstütz
ungskasse, zahlt ein Drittel nach drei Monaten aus und 
schreibt den Rest als 5 prozentige Spareinlage gut, die 
nach Erreichung des 65. Lebens- und 25. Arbeitsjahres 
fällig ist, im Todesfälle jedoch  den Erben behändigt wird. 
Zai-Kappeler, der ebenfalls 50°/o verteilt, will mit der

nicht bar ausgefolgten sondern gutgeschriebenen Hälfte 
der Einzelanteile die bereits in eine Stiftung ä la Zeiss- 
Abbe verwandelte Fabrik allmählich ganz in die Hände 
der Angestellten bringen. Balland & Cie. zerlegen die 
ganze Anteilsumme in eine entsprechende Zahl gleicher 
Teile und gewähren bei 2 bis 7 Dienstjahren 1, bei 
7 —20 Jahren 2, bei längerer Dienstzeit 3 Anteile.

W ie überall, sind die Ergebnisse der G.-B. auch in 
der Schweiz im großen Ganzen recht befriedigend. Bei 
No. 1 „sind sie in verschiedener Hinsicht sehr günstig . . . .  
D ie Beziehungen zwischen Arbeitnehmer und -Geber 
sind ausgezeichnet und niemals durch Streiks oder irgend 
einen Mißton getrübt worden. Unser Personal ist er
geben . . . .  Auch materielle Erfolge existieren.“ No. 2 
schreibt: „In  ökonomischer Hinsicht sind die Erfolge 
nicht augenfällig, doch kann eine günstige W irkung 
nicht in Abrede gestellt werden. Das gleiche gilt von 
den Erfolgen in sozialer und moralischer Hinsicht.“ 
No. 5 berichtet: „Ungünstige Erfahrungen . . . wurden 
bisher nicht gemacht“ —  solche weiß überhaupt keine 
der zw ölf Firmen zu melden, —  „dagegen stieg das 
durchschnittliche Dienstalter von Jahr zu Jahr.“ No. 6: 
„Gute Erfahrungen in bezug auf Fleiß und Treue der 
Arbeiter.“ No. 7 bemerkt, die Gestellungskosten seien 
durch die Achtsamkeit der Leute gesunken; „Stabilität, 
Fleiß, Treue und Geschäftsinteresse“ verdienen alles Lob. 
No. 8 : „Ganz befriedigende Erfahrungen.“

Selbsttätige Feuerlösch- uud Alarmeinrichtung
von W ilh . & O tto  L ie feriu g , Haan (Rheinland).

Der Gedanke, durch ausbrechendes Feuer eine Feuer- 
löscheinricbtung selbsttätig in Gang zu setzen, ist nicht 
neu und wird bekanntlich in Theatern, Industrie- und 
öffentlichen Gebäuden vielfach angewendet. Praktisch aus
geführt sind mehrfach die Sprinkler-Brausen, deren Auslö
sung bekanntlich auf demPrinzip beruht, daß die an dievor- 
handene Wasserleitung angeschraubten Brausen durch ein 
leichtflüssiges Metall, das einen Stöpsel festhält, geschlos
sen gehalten werden. Sobald in dem betreffenden Raume 
Feuer entsteht, schmilzt das Metall, und das hinter dem 
Stöpsel unter Druck stehende Wasser erhält durch die 
Brause einen Austritt und vermag durch Wasserstrahlen 
das Feuer zu löschen. Voraussetzung dabei ist, daß die 
Hitze gerade an der Stelle des eingelegten Metalles den 
vorher festgesetzten Wärmegrad erreicht. Sitzen die 
Brausen z. B. entweder hoch oben an der Decke oder 
in den Ecken, so ist es nicht unmöglich, daß im Raume 
ein kleinerer Brand entsteht, ohne daß die Feuerlösch
einrichtung in Tätigkeit tritt. Andererseits ist es nicht 
ausgeschlossen, daß aus anderen Ursachen z. B. durch 
Naturwärme, Ofenhitze, Lampennähe, die Vorrichtung sich 
unbeabsichtigt auslöst und unnötig großen Wasserschaden 
verursacht.

Die von der Firma Wilh. & Otto Liefering konstru
ierte Feuerlösch- und Alarmeinrichtung verwendet an 
Stelle eines leicht schmelzenden Metalles leicht brennbare, 
langausgezogene Schnuren. Der leitende Gedanke dieser

Erfindung besteht hauptsächlich darin, den Ort der Aus
lösung nicht auf die Stelle an der Brause zu beschränken, 
sondern ihn auszudehnen und zu verbreitern. Dieser 
Gedanke schließt einen neuen nicht zu unterschätzenden 
Vorteil in sich, nämlich denjenigen der Schnelligkeit der 
Wirkung. Meist fängt ein Brand klein an, vielleicht 
durch ein achtlos fortgeworfenes Streichholz, und ein 
Kleinfeuer kann schnell und leicht gelöscht werden. Je 
früher also eine Löschvorrichtung in Tätigkeit tritt, um 
so höheren W ert besitzt sie. Dadurch daß bei der L  i e- 
f e r i n g s c h e n  Feuerlöscheinrichtung ein entstehendes 
Feuer überall die ausgezogenen Schnuren trifft und ent
zündet, ist die Möglichkeit geboten, schnell und sicher 
die Löschvorrichtung in Tätigkeit treten zu lassen.

Die Einrichtung kann an j e d e  W a s s e r l e i t u n g  
angeschlossen und in jeder beliebigen Richtung und Lage 
benutzt werden, auch kann sie durch Bänder und Schnüre 
sogar n e t z a r t i g  i n  d e m  R a u m e  a u s g e b r e i t e t  
w e r d e n .  Sobald an irgend einer Stelle Feuer aus
bricht, so wird die dem Feuer zunächstliegende Schnur 
erfaßt und brennt ab, wodurch außer der L ö s c h e i n 
r i c h t u n g  auch die A l a r m g l o c k e  in Tätigkeit ge
setzt wird. D a die Schnur beim Abbrennen nicht den 
geringsten Rückstand hinterläßt, so fällt kein Funke her
unter, und eine Übertragung des Feuers ist somit nicht 
zu befürchten.

Gegen unbefugtes Offnen kann die Anlage durch
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Ummantelung leicht geschützt werden ; ferner ist die Ein
richtung getroffen, daß die Brause wieder geschlossen 
und gebrauchsfertig gemacht werden kann, sobald das 
Feuer gelöscht ist. Sobald an der Zentrale das Alarm
geben aufhört, so ist das ein Zeichen, daß das Feuer ge
löscht ist.

D ie Anlage richtet sich natürlich nach den ö r t 
l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  und hat im allgemeinen 
nachstehend beschriebene Einrichtung:

Diese Schnur besteht aus e i n e m  g a n z  l e i c h t  
b r e n n b a r  e n S t o f f e ;  sie hat die Eigenschaft beim Ent
zünden sofort vollständig zu verbrennen. Um ein V er
sageu möglichst auszuschließen, ist der Stoff der Schnur 
besonders für seinen Zweck präpariert und hinterläßt 
beim Abbrennen keine glimmenden Beste. Die Schnur 
zündet nicht allein durch eine Flamme oder einen Funken, 
sondern schon bei einer Temperatur von 180°.

S o b a l d  a n  i r g e n d  e i n e r  S t e l l e  d e s  R a u 
m e s  e i n e  S c h n u r  e n t z ü n d e t  w i r d ,  
l ä u f t  d a s  F e u e r  b i s  z u r  s e n k r e c h t e n  
S c h n u r  f o r t  u n d  b r e n n t  a u c h  d i e s e  ab.  
I n f o l g e d e s s e n  f ä l l t  d a s  G e w i c h t  d 
h e r u n t e r ,  d a s  G e g e n g e w i c h t  i s t  f r e i ,  
d e r  H a h n  ö f f n e t  s i c h  u n d  d i e  B r a u s e n  
b u n d c  t r e t e n  i n  T ä t i g k e i t .

Mit einem an dem Hebel befindlichen Draht 
mit Griff e kann das Ventil wieder geschlossen 
werden, sobald das Feuer gelöscht ist. Durch 
diese Vorrichtung soll es vermieden werden, die 
oft umständlich zu erreichende Zentrale zu be
nachrichtigen, daß die "Wasserleitung zu schließen

Fig 311.

An einem Wasserzuführuugsrohr a wird ein Hahn 
oder Ventil i (Zeichnung Fig. 311) befestigt mit einem 
Hebel und Gegengewicht g.

Das Gegengewicht hat das Bestreben, den Hahn zu 
öffnen, wird aber durch die leicht brennbare Schnur m 
mit anhängendem Gewicht d festgehalten.

Von dieser senkrechten Schnur können Schnüre oder 
Bänder desselben Stoffes m in beliebiger W eise und R ich 
tung durch den Raum geleitet werden, wagerecht, senk
recht, schräg, netzartig. Ein besonderer Vorteil ist darin 
zu erblicken, daß diese Schnüre u n g e s p a n n t  sind, also 
durch ein Reißen derselben ausgeschlossen ist, daß die 
A nlage unnötig in Tätigkeit tritt. D ie Schnüre oder 
Bänder werden, bevor sie zur Verwendung kommen, einer 
Zerreißprobe von 30 Ko. unterworfen.

ist, um zu verhüten, daß nach dem Löschen des Brandes 
noch längere Zeit Wasser ausläuft und Schaden ver
ursacht.

Die mit der Auslösevorrichtung verbundene A l a r m 
e i n r i c h t u n g  besitzt folgende Wirkung.

Bei dem Ventilhahn — meistens wird ein solcher 
genommen werden — ist unmittelbar an der Spindel ein 
e l e k t r i s c h e r  K o n t a k t  k angebracht, welcher mit 
einer b e l i e b i g e n  A l a r m g l o c k e f  verbunden wer
den kann. Tritt bei dem Öffnen des Ventils die Spindel 
heraus, so berührt sie den Kontakt und setzt die Alar
mierung so lange fort, bis das Feuer gelöscht oder das 
Ventil geschlossen ist.

Diese Alarmanlage r kann auch g a n z  u n a b 
h ä n g i g  v o n  de r  L ö s c h e i n r i c h t u n g  allein für
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sich angebracht werden. D ie Anlage tritt dann auf die
selbe Weise in Tätigkeit wie die Löscheinrichtung, nur 
mit ändern Kontakten und ohne Gewicht. Durch Ver
mittlung dieser Alarmeinrichtung allein können beliebige 
R ä u m e ,  L a g e r ,  F a b r i k a n l a g e n ,  T h e a t e r ,  
W  a r e n h ä  u s e r  e tc . d i r e k t  d u r c h  T a b l e a u 
a n l a g e  o d e r  d e r g l e i c h e n  m i t  d e r  F e u e r 
w a c h e  v e r b u n d e n  w e r d e n ,  d i e  d a d u r c h  zum 
L ö s c h e n  d e s  B r a n d e s  h e r b e i g e r u f e n  
w i r d .

Diese Einrichtung kann da angebracht werden, wo 
eine Löschanlage umständehalber nicht möglich ist.

Eine Probeanlage der selbsttätigen Feuerlösch- und 
Alarmeinrichtung von W ilh. & Otto L  i e f  e r i n g  ist

z. Zt. in der „Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohl
fahrt in Charlottenburg ausgestellt. Uber die Wirkung 
und Einrichtung der Anlage ist am Ende vorigen Jahres 
auf einer Konferenz der Technischen Aufsichtsbeamten 
der Berufsgenossenschaften der chemischen Industrie 
Vortrag gehalten worden. Praktisch ausgeführt ist eine 
Anlage in der „Vereinigten Köln-Rottweiler Pulverfabrik, 
Abteilung: Haan“ , wo sie von Interessenten besichtigt 
werden kann.

Um die Brauchbarkeit der Vorrichtung nachzuweisen, 
ist die Firma auf W unsch gern bereit, eine kleine Muster
einrichtung an jedem Wasserleitungshahn kostenlos an
zubringen und vorzuführen.

Technische Mitteilungen.

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.
Vom 15. März 1906 an,

Kl. 18b. Sch. 22860. Vorrichtung zur chemischen 
Untersuchung des Kesselwassers eines im Betriebe 
befindlichen Kessels. A u g u  st S c h m i t z ,  A a c h e n - B . ,  
Kaiserallee 3. 3. 11. 04.

Kl. 47 a. Sch. 23444. Sicherlieitsvorrlchtiing an 
Spindel-Friktionspressen u. dgl. S c h m i d t  & C o ., 
K o m m a n d i t  - G e s e l l s c h a f t  f ü r  M e t a l l -  
w a r e n - F a b r i k a t i o n ,  S c h w e l m .  18. 2. 05. 

Vom  19. März 1906 an.
Kl. 14 c. N. 8044. Explosionssicheres Turbinenrad. 

J o h a n n e s  N a d r o w s k i ,  D r e s d e n ,  Reichs
straße 6. 13. 10. 05.

Kl. 21 d R . 19905. Einrichtung zur Sicherung von 
mit Schwungmassen gekuppelten Anlafsdynaino- 
maschinen. S i e m e n s - S c h u c k e r t - W  e r k e  
G. m.  b. H. ,  B e r l i n .  8. 8. 04.

Kl. 35 a. E. 11078. Fangvorrichtung fiir Fahrstiihle, 
Fürderschalen u. dgl. E i s e n g i e ß e r e i ,  M a s c h i 
n e n -  u n d  P a p p e n f a b r i k  F.  A.  M ü n z n e r ,  
G.  m.  b. H. ,  O b e r g r u n a  b e i  S i e b e n l e h n  i. S.
10. 8. 05.

Kl. 87 f. B. 36759. Vorrichtung zum Auffangen und 
Wiederentfernen der bei Gasrohrbriichen in Ge
bäude eindringenden Gase. P e t e r  B r e i t b a c h ,  
D u i s b u r g ,  Blücherstr. 50. 25. 3. 04.

V om  22. März 1906 an.
Kl. 76 b. G. 21779. Verfahren zum Entstäuben von 

Krempel- und ähnlichen Arbeitsrännien. V i k t o r  
G u s z t ä v ,  W i e n ;  Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.- 
Anw., Berlin SW . 61. 24. 8. 05.

Kl. 86 g. V. 39625. Schiitzenfänger. A u g u s t  B r ä u -  
n i g ,  L o h s  b. S o r a u  N .-L ., u. Gu s t a v  S c h m i d t ,  
! 3 p r a u  N -L . 31. 3. 05.

Vom 26. März 1906 an.
Kl. 15 d. L. 21048. Selbsttätige Ein- und Ansriick- 

vorrichtung an Buclidrnckpressen. W i l l i a m  H e n r y  
L o c k  u. T h o m a s  M e r r i f i e l d  N o r t h ,  L o n 
d o n ;  V ertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., Berlin 
SW . 61. 5. 5. 05.

Kl. 61a. G. 19441. Chemischer Feuerlöscher, bei 
dem ein unter Federwirkung stehendes Schlaggewicht 
unmittelbar das Säuregefäß zertrümmert. G r a a f f  & 
C o ., G. m. b. H., Ber l i n .  22. 1. 04.

Kl. 61a. L. 20661. Sicherheitsvorrichtung gegen 
Abstürzen von Leitern, insbesondere von aufwickel
baren Rettungsleitern, Zusatz zum Patent 167480. J o 
h a n n  L a n g e r ,  W i e n ;  Vertr.: A . Rohrbach, M. 
Meyer u. W . Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 17. 2. 05.

Kl. 61b. G. 20827. Chemischer Feuerlöscher. W . 
G r a a f f  & Co . ,  G. m.  b. H.  B e r l i n .  16. 1. 05.

Kl. 78c. C. 13005. Verfahren zur Herstellung von
wettersicheren Sprengstoffen, Dr. F. V o l p e r t ,  
D o r t m u n d ,  Südwall 29. 10. 9. 04.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom  19. März 1906.
Kl. 34 b. 271008. Schutzkasten fiir Brotschneide

maschinen mit umlaufendem Messer. A r t h u r  
T i t z e ,  G ö r l i t z ,  Biesnitzerstr. 86.

Vom  26. März 1906.
Kl. 4d. 272399, Beim Verlöschen der Flammen sich 

selbsttätig schließender Gashahn. J u n k e r s  & C o., 
D e s s a u  i. A. 5. 9. 04.

Kl. 80 e. 272 608. Auf Federn und Gumuiirollen ru
hende Krankentragbahre mit seitlichen Wülsten. 
A . H o r n y ,  B e u t h e n  O.-S., Piekarerstr.

Kl. 34b. 272368. Schutzvorrichtung an Brotsclinei- 
dern, mit auf- und abklappbarem Bügel. A l e x a n d e r 
w e r k  A.  v o n  d e r  N a h m e r  A k t .  - G e s . , R e m 
s c h e i d .

Kl. 3 4 e. 272375. Kaffeekrug mit Warmhaltung fiir 
Bergleute etc., bestehend aus einem als Wärmeträger 
dienenden, im Krug untergebrachten Körper. E m i l
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ß i e h a r d  G r ä ß k e r , Z w i c k a u  i. S., Bahnhof
straße 29.

Kl. 87 b. 272401. Feuersichere Wand- und Decken
platte aus mehreren W ellblechlagen mit sich kreuzen
den W ellen. B e r n h a r d  K ü c k e n ,  P a n k o w  b. 
B e r l i n .

Kl. 37 d. 272304. Feuersichere Treppe aus mit feuer
sicherem Stoff verkleideten Stufen und Stützen. E u g e n  
B e r n e r ,  N ü r n b e r g ,  Gtockenhofstr. 25a.

Kl. 45 e. 272426. Handkurbel mit Schutzschild für 
Häckselmaschinen. K. & A. K l ö c k n e r ,  N i e d e r - 
m ö r s b a c h  b.  K r o p p a c h .

Kl. 46 c. 272636. Ans Halbl innen bestehende Schutz
vorrichtung für das Andrehen von Explosionsmotoren. 
V e r e i n i g t e  B e r l i n - F r a n k f u r t e r  G u m m i -  
w a r e n - F a b r i k e n ,  B e r l i n .

Kl. 47 a. 272315. Schutzvorrichtung mit Riegel-Be
triebssperre an Arbeitsmascliinen. Fa.  H e i n r i c h  
L a n z ,  M a n n h e i m .

Kl. 47 a. 272316. Schutzvorrichtung mit Feder-Be
triebssperre an Arbeitsmaschinen. Fa.  H e i n r i c h  
L a n z ,  M a n n h e i m .

Kl. 61 a. 272061. Schauglas am Helmkopf eines 
Rauchschutzhelmes. Fa.  C. D.  Ma g i r u s ,  U l m  a .D . 

Kl. 61 a. 272693. Rauchschutzmaske mit vollständig 
getrennten Säcken für Ein- und Ausatmungsluft, in 
deren zweitem, unmittelbarem Verbindungsrohr ein nach 
dem Ausatmungssack aufschlagendes Rückschlagventil 
angeordnet ist. S a u e r s t o f f  - F a b r i k  B e r l i n  
G. m.  b. H. ,  B e r l i n .

Kl. 71b . 272384. Um den Schuhabsatz zu legende 
Schutzkappe mit unter dem Absatz liegender Platte 
zum Schutz gegen Ausgleiten. E r n s t  W e h b e r g ,  
V o l m a r s t e i n .

Patente.
Deutschland.

Kl. 47 c. 168698 vom 13. April 1902. Fa. K a r l  K r a u s e  
i n L e i p z i g - A n  g e r - C r o t t e n d  o r f .  Ein- und 
Ausriickvorrichtung für Kupplungen, Riemenfüh
rungen u. dgl. (Fig. 312 u. 313.)

Nach der Erfindung soll mit dem Niederdrücken des 
Schalthebels einer Ein- und Ausrückvorrichtung für K upp
lungen das eine Mal die Einrückung, das andere Mal die 
Ausrückung erfolgen.

Die dargestellte Kupplung d, welche durch die V or
richtung ein- und ausgerückt werden soll, kann eine 
Kupplung beliebiger A rt sein. Es ist hier beispielsweise 
angenommen, daß sie mittels eines verschiebbaren K upp
lungsteiles e in Tätigkeit gesetzt werden soll, das ver
mittels eines Ausrückarmes f  auf der W elle verschoben 
werden kann. Der Ausrückarm ist mit zwei Treib
stiften m und 1 versehen und diese sollen durch die aus- 
und einspringenden Daumen o p der Daumenscheibe c 
angegriffen werden, die zwischen den Stiften drehbar 
gelagert ist. Indem die Treibstifte und durch D re
hung der Daumenscheibe auf der Kurvenbahn gleiten, 
werden sie abwechselnd nach rechts oder nach links ge
drückt und dabei wird der Ausrückarm, welcher die

Fig. 312 u. 313.

Stifte trägt, hin- und hergeschoben. Die Achse n, auf 
welcher die Daumenscheibe befestigt ist, kann in ver
schiedenster W eise in Umdrehung versetzt werden. Bei 
dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist zu diesem 
Zwecke auf der Achse n ein Sperrad q angebracht, des
sen Drehung von einer Sperrklinke r veranlaßt werden 
kann. Letztere ist zu diesem Zwecke dem Hebelarm z 
angehängt, welcher mittels der Zugstange t mit dem 
Fußhebel a verbunden ist.

In der Kupplungslage drückt eines der aussprin
genden Kupplungsglieder o gegen den Treibstift 1. Bei 
niedergehendem Fußtritt e wird aber das nach der ent
gegengesetzten Seite gerichtete, also das einspringende 
Kupplungsglied p, den Treibstift m erfassen und diesen 
zu einer Auswärtsbewegung zwingen, während gleichzeitig 
der Treibstift 1 auf der entgegengesetzten Seite in die 
folgende Vertiefung eintritt. Mit der Auswärtsbewegung 
des Stiftes m wird auch der Ausrückarm mitgenommen,
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und die Entkupplung tritt ein. Wird der Fußhebel frei
gegeben, so kehrt er unter Wirkung der Feder u in seine 
Höchstlage zurück.
Kl. 13b. 168507 vom 4. November 1904. A. M u s 

n i c k i  in B r ü s s e l .  Vorrichtung zur Reinigung 
von Kesselspeisewasser mittels Dampfes. (Fig. 314 
und 315.)

Die Erfindung betrifft einen Kesselspeisewasserreini
ger zum Ausscheiden der organischen Kalksalze aus dem 
Speisewasser mittels Dampfes, bevor es in den Dampf
kessel eingeführt wird.

Der Speisewasserreiniger besteht aus einem zylin
drischen Behälter mit zwei abnehmbaren Verschlußdeckeln. 
Im Inneren des Zylinders befindet sich ein nach innen 
zu U-förmigen Schenkeln umgebogenes, von einem Ende 
zum anderen reichendes Führungsblech 3, dessen Enden 
auf Ansätzen 4 ruhen und mittels geeigneter Zwischen
lagen 5 wasserdicht abgeschlossen sind.

Das vorgewärmte oder nicht vorgewärmte Speise
wasser tritt durch die Zuführungsröhre 6 ein, welche

Durch den vorderen Verschlußdeckel geht ein R ohr
stutzen 8, welcher mittels einer nicht dargestellten L ei
tungsröhre an den Kessel angeschlossen ist und zum Ein
führen des frischen Dampfes in den Speisewasserreiniger 
dient. D er in die Vorrichtung eingelassene Kesseldampf 
verbreitet sich in ihrem Inneren, bis der Speisewasser
reiniger unter gleichem Druck mit dem Dampferzeuger 
steht.
Kl. 13 c. 16803(! vom 7. Juni 1904. M i c h a e l  B a u m 

g ä r t n e r  i n St. G e o r g e n ,  B a d e n .  Vorrichtung 
zum Melden einer Überschreitung der Wasserstands
grenzen in Dampfkesseln mit einem außerhalb des 
Kessels ausbalanciert aufgehängten Behälter, der mit 
dem Kessel durch biegsame Rohrleitungen verbun
den ist. (Fig. 316.)

Es findet ein Behälter a Anwendung, welcher an dem 
einen Ende eines um den Bolzen b drehbaren Hebels c 
angebracht ist. Am anderen Ende des letzteren ist ein 
Gegengewicht d befestigt ist. Der Behälter a ist nach 
oben und unten erweitert, während er in seinem mittleren

Pig. 314.

zweckmäßig durchlöchert oder in der Längsrichtung ge
schlitzt ist.

Das durch die Zuführungsröhre 6 eingeführte Speise
wasser fließt in dünner Schicht über das Führungsblech 
und ist gezwungen, in der Richtung der in Fig. 315 ge
zeichneten Pfeile an den Seiten des Bleches abzufließen, 
in der Mittelachse wieder bis zur Linie a-a aufzusteigen, 
über die Kanten 10 zu fließen und unter den Leisten 101 
hindurch bis zur Linie b-b  wieder aufzusteigen, wo die 
beiden Auslaßstutzen 9, 9 angeordnet sind, durch welche 
das gereinigte Speisewasser verm öge des Druckgleichge
wichtes unter seinem Eigengewicht in den Kessel ge
langt, da der Speisewasserreiniger über dem Kesselwasser
stande angeordnet ist.

Da das Speisewasser langsam ohne Saug- oder Druck
wirkung und daher ohne jegliche W irbelung umläuft, so 
werden alle im Speisewasser enthaltenen, den Kessel
stein bildenden Stoffe bei 11, 11, 11 niedergeschlagen, 
von wo sie durch die durchlöcherten oder geschlitzten 
Röhren 12 auch während des Betriebes durch Öffnender 
Ventile 13 ausgetrieben werden können.

Um das Verbreiten des Wasserdampfes im Inneren 
des Reinigers zu erleichtern, ist das Führungsblech an 
geeigneten Stellen 14 durchbrochen oder durchlöchert.

Fig. 315.

Teil nur ein geringes Volumen besitzt. Diese Einrichtung 
hat den Zweck, daß innerhalb der mittleren Wasserstands
grenzen das Gewicht des Behälters sich nicht so stark 
ändert als in seinen Endlagen, daß dagegen, wenn der 
Behälter seine Endlagen erreicht hat, die weitere Ände
rung des Wasserstandes eine entsprechend große Kraft
wirkung zu veranlassen imstande ist.

D er Behälter steht durch die biegsamen Rohrleitun
gen e e oben mit dem Dampfraum, unten mit dem Wasser
raum des Kessels in Verbindung, so daß im Kessel und 
im Behälter a der gleiche Wasserstand vorhanden ist. Je 
nach dem Steigen und Sinken des letzteren ändert sich 
daher das Gewicht des Behälters, so daß sieh der letztere 
in seine obere oder untere Endstellung bewegt.

Oberhalb und unterhalb des Behälters ist je  eine 
Kontaktfeder f  angeordnet, welche der Kontaktschraube 
g gegenübersteht und eine entsprechende Vorspannung 
besitzt. Ein jeder dieser Kontakte liegt in einer elek
trischen Leitung h, in welche irgend eine Signalvorrich
tung, beispielsweise je  eine Alarm glocke i eingeschaltet 
ist. Legt sich der Behälter a beispielsweise in seine 
untere Endstellung um, so kommt er mit der unteren 
Kontaktfeder f  in Berührung und wird durch diese zu
nächst in seiner Lage erhalten, ohne daß der Kontakt
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geschlossen wird. Falls somit der Heizer rechtzeitig die 
Speisung unterbricht, kommt das Alarmsignal nicht zum 
Ertönen. Versäumt jedoch  der Heizer seine Pflicht, so 
steigt das Wasser im Kessel noch weiter und der B e
hälter a wird so schwer, daß er die Feder f  zurückdrängt 
und den Kontakt schließt, so daß das Alarmsignal ertönt. 
Ähnliches findet natürlich auch in der oberen Endlage 
des Behälters statt. H.

m
Berufsgenossenschaftliclies.

Die Unfallasten ln der Landwirtschaft. Die Un
fallversicherung für land- und forstwirtschaftliche A r
beiter ist wegen der hohen Unfallzahlen stets der Gegen
stand eingehendster Erörterung geweäen. Allgemein wird 
über die hohe Belastung der Landwirtschaft durch die 
Unfallversicherungsbeiträge geklagt. So beträgt bei der 
hessisch-nassauischen Berufsgenossenschaft die Belastung 
im Durchschnitt bereits 68 Proz. der Grundsteuer in einem 
Kreise 115 Proz., in einzelnen Gemeinden mit schwacher 
Steuerkraft steigt die Belastung auf 130 Proz. und in 
einer Gemeinde sogar auf 210 Proz.

Wenn die Schuld an der großen Steigerung der Un
fallversicherungslasten der Rechtsprechung des Reichs-Ver
sicherungsamtes zugeschoben wird, so ist dieser Vorwurf 
nicht gerechtfertigt. Mehr Beachtung verdient die auch 
schon früher an anderer Stelle zugegebene Anregung, die 
kleinen Renten von 10 oder 20 Prozent zu beseitigen. 
Am meisten dürfte indessen durch Verbesserung der U n 
f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  und durch intensiveres 
H e i l v e r f a h r e n  zu erreichen sein. Daß die Sache 
auf diesem Gebiete gerade bei der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung noch sehr im Argen liegt, ist ja  be
kannt und von Fachleuten mehrfach hervorgehoben w or
den. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das H eil
verfahren in den ländlichen Bezirken noch sehr zu wün
schen übrig läßt, zumal eine organisierte Krankenfür
sorge in Preußen für die landwirtschaftlichen Arbeiter

nicht vorhanden ist. So bleiben denn vielfach die V er
letzten bis an ihr Lebensende Krüppel und rentenberech
tigt, obwohl sie, wenn rechtzeitig ein intensives Heil
verfahren eingeleitet wäre, wieder herzustellen gewesen 
wären.

Hier wird also vor allen Dingen der H ebel einge
setzt werden müssen. Manches würde schon besser wer
den, wenn die Krankenversicherungspflicht auf die land- 
und forstwirtschaftlichen Arbeiter ausgedehnt würde.

Lagerei-Berufsgenossenschaft. Eine äußerst unan
genehme, aber selbst verschuldete Überraschung wurde 
kürzlich einer Firma zuteil, der seitens der Lagerei-Be
rufsgenossenschaft eine ganz empfindliche Strafe wegen 
unterlassener Anmeldung ihres Betriebes zum Kataster 
der Berufsgenossenschaft auferlegt wurde. Die Firma, 
welche im Handelsregister eingetragen ist und eine nicht 
unbedeutende Anzahl versicherungspflichtiger Personen 
beschäftigt, hatte trotz wiederholter Aufforderung der 
Berufsgenossenschaft unter Hinweis auf die Bestrafung 
es doch unterlassen, ihre Anmeldung zu bewirken und 
die ihr übersandten Fragebogen auszufüllen, wohl in der 
Annahme, die sie mit so vielen teilt, daß in ihrem B e 
t r i e b e  U n f ä l l e  j a  d o c h  n i c h t  V o r k o m m e n .  
V or kurzem erlitt nun aber.einer der Angestellten der 
betreffenden Firma durch Sturz von einer Leiter einen 
Unfall, den die Krankenkasse sowohl, als auch die Polizei
behörde sofort bei der zuständigen Berufsgenossenschaft 
zur Anzeige brachte. Im Hinblick auf die wiederholten 
Warnungen und Ermahnungen hat die Berufsgenossen
schaft nunmehr von dem ihr gemäß § 147 des Gewerbe- 
Unfallversicherungs-Gesetzes zustehenden Rechte der Be
strafung Gebrauch gemacht. Bei der namentlich in kauf
männischen Kreisen noch immer herrschenden Unsicher
heit über die Verpflichtung der Anmeldung zur Unfall
versicherung glauben wir im Sinne vieler unserer Leser 
zu handeln, wenn wir auf diesen Kall besonders hinweisen. 
Es wird sich für einen kaufmännischen Betrieb, dessen 
Inhaber im Handelsregister eingetragen ist, empfehlen, 
denselben bei der Berufsgenossenschaft anzumelden, um 
späteren Eventualitäten vorzubeugen. Die Anmeldung 
bedingt nicht immer die Aufnahme, über die in letzter 
Instanz das Reichs-Versicherungsamt entscheidet, aber 
der Betreffende würde mit derselben allen Weiterungen 
Vorbeugen.

Ist Bleivergiftung ein Unfall im Sinne des Unfall
versicherungs-Gesetzes? Diese bisher strittige Frage 
hat das Landesversicherungsamt Sachsen, wie uns mit
geteilt wird, bejaht. In folge von Bleivergiftung, die er 
sich im Betriebe der sächsischen Staatsbahnverwaltung 
zugezogen hatte, war ein Streckenarbeiter 1900 an Darm
entzündung erkrankt, hatte dann die Arbeit wieder an
getreten, war aber an den Folgen jener Vergifteng arbeits
unfähig geworden. Der Anspruch auf Unfallrente wurde 
versagt, weil die Erkrankung als eine sogenannte Ge
werbekrankheit, nicht als ein Betriebsunfall im Sinne 
des Unfallversicherungsgesetzes anzusehen sei. Später 
aber wurde die rechtliche Natur der Bleivergiftung als
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Betriebsunfall anerkannt, und Schiedsgericht und Larides- 
versicherungsanstalt haben diese Auffassung bestätigt.

In der Theorie ist insbesondere von Professor Levin 
die Ansicht vertreten, daß sogenannte Gewerbekrankheiten 
Unfälle sind. Gewerbekrankheiten sind Krankheiten, 
welche als das Endergebnis einer längere Zeit andauernden, 
der Gesundheit abträglichen Betriebsweise bei bestimmten 
Gewerbstätigkeiten aufzutreten pflegen. Zu einer der 
gefährlichsten und verbreitesten gehört die Bleivergiftung. 
Das Reichsversicherungsamt hat —  abgesehen von ge
ringen Abweichungen, die in die ersten Jahre nach der 
Errichtung des Amts fallen —  ständig sich auf den Stand
punkt gestellt, daß allmählich eintretende Vergiftungen, 
wie überhaupt die sogenannten Gewerbekrankheiten n i c ht  
als Unfall zu erachten seien, da der Unfall voraussetze, 
daß die Gesundheitsschädigung auf ein „p  1 ö t z 1 i c h e s, 
zeitlich bestimmteres, in einem verhältnismäßig kurzen 
Zeitraum eingeschlossenes Ereignis“  zurückzuführen ist. 
Daß eine Änderung der Praxis des Reichsversicherungs
amtes im Sinne des Urteils der sächsischen Landes
versicherungsanstalt eintreten w ird, erscheint unwahr
scheinlich.

Arbeiterversicherung. In der Gesellsch. für soz. 
Medizin, Hygiene und Medizinalstatistik wurde am 1. und 
22. März über den „ U mb a u  u n d  di e  We i t e r b i l d u n g  
d e r  s o z i a l e n  V e r s i e h e r u n g “  auf Grund eines Berichtes 
des Regierungsrats Professors Dr. M a y e t verhandelt. 
Während L o h m a r  in seiner Schrift „ Ü b e r  R e f o r m  
u n d  V e r e i n h e i t l i c h u n g  u n s e r e r  A r b e i t e r 
v e  r s i c h e r u n g “ *) die Berufsgenossenschaften ganz 
beseitigen will, befürwortete M a y  e t  deren Beibehalten 
als Träger der Unfallversicherung, jedoch  mit der Maß
gabe, daß sie nicht erst wie jetzt von Beginn der 14. 
W oche, vielmehr gleich vom Eintritt des Unfalls ab die 
Entschädigung zu gewähren haben. Den Krankenkassen 
soll zwar das Heilverfahren der Unfallverletzten belassen 
bleiben, jedoch  für Rechnung der Berufsgenossenschaft, 
so daß eine Entlastung der ersteren auf Kosten der letz
teren geplant wird. Neben der Unfallgefahr soll auch 
die Berufskrankheit den Berufsgenossenschaften zufallen. 
W egen seines Wirkungskreises als Mitglied des Statisti
schen Amtes des Deutschen Reiches verdienen dessen 
Ausführungen die Beachtung der Genossenschaftsvorstände, 
weil die Vermutung nahe liegt, daß solche sich wenig
stens teilweise mit dem Grundgedanken decken, welcher 
den seitens des Staatssekretärs des Innern im Reichstage 
am 2: März v. J . und 6. Februar d. J. angekündigten 
Entwurf zur Verschmelzung der Arbeiterversicherung be
herrschen wird. Inwieweit letzterer dem in den Tagen 
vom 4. bis 9. November 1895 durchberatenen gleichen 
oder davon abweichen wird, läßt sich noch nicht über
sehen. Dr. He.

*) Siehe G .-T. R. 13. Heft, Seite 239.

Literatur.
Die Holzindustrie in der Grafschaft Glatz von

M a rg a re te  B e r n h a r d ,  D oktor der Staatswissenschaften. 
144 Seiten. Gr. 8°. Verlag von R. L. P r a g e r  in B e r 
lin . Preis geh. M. 2,— .

A uf diese fleißige, durchweg auf selbstgesammeltem 
Material: von Fabrikanten und Forstbeamten beantwortete 
Fragebogen, persönlicher Rücksprache mit diesen, sowie 
mit Arbeitern, Hausindustriellen, Geistlichen, Lehrern 
und Beamten und Besichtigung einer großen Anzahl ge
werblicher Anlagen beruhende Arbeit möchten wir hier
mit die Leser des G .-T. R . aufmerksam machen.

Die Schrift bezweckt nicht nur, die Kenntnis einer 
bisher nur wenig bekannten Industrie weiteren Kreisen 
zu vermitteln, sondern zugleich Interesse für eine schwer
kämpfende Bevölkerungsgruppe zu erwecken. —

Der Einflufs der Kapitals- und Produktionsver- 
mehriing auf die Produktionskosten in der deutschen 
Mnschineninduslrie von Dr. K u r t  R a t h e n a u .  —  
83 S. in gr. 8°. Verlag von Gu s t a v  F i s c h e r  in J en a . 
Preis geh. M 2 ,—

In dieser ökonomisch - technischen Abhandlung ver
sucht der Verfasser, erstmalig in der einschlägigen L ite
ratur an praktischen Beispielen, die ihm von mehreren 
industriellen Unternehmungen zur Verfügung gestellt w or
den sind, zu zeigen, wie eine Vermehrung von Kapital 
und Produktion die Produktionskosten verringert. Aus
gehend von der rapiden Entwicklung der Industrie in 
den letzten zwei Dezennien, erörtert er die bestehende 
Wechselbeziehung zwischen Kapital und Produktion. Die 
moderne Entwicklungstendenz drängt unaufhaltsam zum 
Großbetriebe, und für diesen eignet sich vornehmlich die 
unpersönliche Gesellschaftsform, als G. m. b. H., oder 
Aktiengesellschaft; denn seitdem eine rationelle Fabri
kation die Investierung zahlreicher teurer Spezialmaschi
nen erfordert, ist die Kapitalbeschaffung eine der wesent
lichsten Fragen in der Industrie geworden. Dem Ein
zelunternehmer ist jedoch  im Vergleich zum Gesellschafts
unternehmer ohne Zweifel die Kapitalbeschaffung er
schwert, und auch auf viele andere Vorteile dieser Be
triebsform muß er verzichten, so daß er auf die Dauer 
nur sehr selten den Konkurrenzkampf aufnehmen kann. 
Sind doch  selbst die kapitalkräftigsten Unternehmungen, 
die Krupp und Siemens & H alske, dem Zug der Zeit 
folgend , in Aktiengesellschaften, bezw. Gesellschaften 
m. b. H . umgewandelt worden.

Nach den mehr einleitenden Erörterungen werden 
aus den verschiedenen Zweigen der Maschinenindustrie 
Beispiele für die Verbilligung der Produktionskosten in 
den letzten Jahren angeführt. Nur kurz konnte in die
sem Zusammenhang die Frage gestreift werden, ob auch 
den Konsumenten die Vorteile der Produktionsverbilligung 
zugute kommen. Das Resultat, zu dem der Verfasser 
auf Grund zahlreicher Beispiele gelangt, ist kein einheit
liches. Denn nur vereinzelt sinkt der Verkaufspreis 
gleichzeitig mit den Produktionskosten, überwiegend je 
doch genießt der Unternehmer die Vorteile der Produk
tionsverbilligung eine Reihe von Jahren für sich allein,
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bis er durch die Konkurrenz oder anderweitig gezwungen 
wird, die Verkaufspreise herabzusetzen. Im zweiten A b 
schnitt wird die Untersuchung auf die einzelnen Pro
duktionsmomente — die Ausgaben für Material, Löhne, 
Unkosten — ausgedehnt. Für die Verbilligung der Ma
terialkosten kommen vornehmlich billiger Einkauf der 
Rohmaterialien und Halbfabrikate im großen und der 
Transport in Massen in Betracht. Für beide bildet das 
Einkaufskartell die geeignete Unterlage.

D ie wesentlichsten Ersparnisse werden aber erst bei 
dem zweiten Produktionsmoment, den Kosten für die 
Löhne, erzielt. Nach dem Vorbilde des „Landes der un
begrenzten Möglichkeiten“ wurde vor erst wenigen Jah
ren die Massenfabrikation unter gleichzeitiger Speziali
sierung der Betriebe in Deutschland in einigen Fabriken 
durchgeführt. Wenn in Deutschland die Spezialisierung 
der Fabriken nicht so weit wie in Amerika getrieben 
werden kann, da wir mit ganz anderen Absatzm öglich
keiten rechnen müssen, so ist diesem Prinzip mehr A uf
merksamkeit zuzuwenden, als dies bis jetzt geschieht. 
Die Festlegung einiger weniger Normaltypen mit Prä
zisionsarbeit nach dem Prinzip der „Interchangeability 
o f  parts“ ist für die weitere Entwicklung der heutigen 
Maschinenindustrie unbedingt erforderlich. Spezialisierung 
der Betriebe, Arbeitsteilung in den Werkstätten wird zum 
Grundsatz erhoben. Nur bei streng durchgeführter A r
beitsteilung mit Arbeitsvereinigung, die Sombart trefflich 
„arbeitsteilige K ooperation“ nennt, ist die Einführung 
automatischer Maschinen, die von ungelernten —  also 
billigen —  Arbeitskräften bedient werden, rationell m ög
lich. Während z. B. für die Anfertigung von 100 Stück 
einer bestimmten Größe von Bolzen auf der Drehbank 
75 Pfennig bezahlt wurden, betragen bei der Ausführung 
auf der Handrevolverbank die Lohnkosten nur 14 Pfg., 
bei der automatischen Revolverbank nur 7 Pfennig. D er
artige Verminderungen der Lohnkosten lassen sich nur 
durch technische oder organisatorische Verbesserungen 
im Betriebe erzielen, ganz verfehlt erscheint mir das in 
Deutschland vielfach geübte Verfahren der Lohndrücke- 
reien.

Im  Anschluß hieran versucht Dr. Rathenau die viel
fach schon besprochenen Vorzüge des amerikanischen 
Prämiensystems vor den anderen Lohnsystemen hervorzu
heben.

Bei den Generalunkosten — , dem dritten Produk
tionsfaktor —  welche Betriebs- und Handlungsunkosten 
umfassen, ist die Verminderung der vielfach ganz enormen 
Summen ganz individuell zu gestalten. Z . B. arbeitet 
eine Maschinenfabrik-Aktiengesellschaft mit etwa 50°/o 
Unkosten ihres Aktienkapitals und erzielt trotzdem eine 
gute Dividende, während bei anderen Gesellschaften schon 
25°/0 des Aktienkapitals als Unkosten nicht mehr wirt
schaftlich erscheinen. Straffe Organisation, genaueste 
Bemessung aller Spesen kann als oberster Grundsatz auf
gestellt werden. Neuerdings wird auch dem Unwesen 
der übermäßigen Konkurrenz dadurch gesteuert, daß durch 
Interessengemeinschaften, Fusionen u. s. w. an Stelle zahl
reicher sich bekämpfender Unternehmen einige wenige 
zusammenarbeitende treten. Durch die Beherrschung des 
Marktes von wenigen Betrieben wird eine Produktions

regelung erzielt, die im Verhältnis zum Verbrauch ar
beitet und unnötige Vergeudung von Kapital und A r
beitskraft verhütet.

Das typische Merkmal der neuen Wirtschaftsepoche, 
die Produktion durch Zusammenballung von Kapital 
rationell zu gestalten, ist freudig zu begrüßen, und es 
ist wünschenswert, daß Deutschland auf dem W ege zum 
Großbetriebe vorwärts strebt.

(Der Tag, Nr. 141 vom 18. 3. 06.)

»
Sprechsaal.

Anfrage : Sind die Genossenschafts- bezw. Sektions
vorstände gesetzlich befugt, Unternehmern Auflagen be
treffend Schutzvorkehrungen und Schutzmaßnahmen zu ma
chen, welche in den betreffenden Unfallverhütungsvor
schriften nicht enthalten, deren Durchführung jedoch  im 
Interesse der Sicherheit der Anlage von dem technischen 
Aufsichtsbeamten als dringende Notwendigkeit empfunden 
wurde ? Sind sie weiterhin befugt, mit Strafen gegen den 
betreffenden Unternehmer vorzugehen, wenn dieser den 
betreffenden Auflagen keine Folge leistet ?

Beispiel: In den Unfallvorschriften einer Berufsge
nossenschaft sind Sicherheitsandrehkurbeln und sonstige 
Andrehvorrichtungen für Explosionsmotore nicht vorge
sehen. Die Vorschriften befassen sieh überhaupt nicht 
mit dem Ingangsetzen von Betriebsmotoren. Kann der 
Sektionsvorstand in diesem Falle trotzdem auf Antrag 
des technischen Aufsichtsbeamten dem Unternehmer die 
Verwendung solcher Sicherheitsvorrichtungen zur Auflage 
machen und an welchem Gesetzesparagraphen findet er 
dabei Rückhalt?

Westliche Gruppe des 
Vereins deutscher Revisionsingenieure.

Zur diesjährigen Sitzung erlaube ich mir hiermit a l l e  
V e r e i n s mi t g l i e d e r  einzuladen.

Die Sitzung findet am M o n t a g ,  d e n  7. Ma i ,  
vormittags 9 ‘ /a Uhr im „H otel zur Post“ in T r i e r  a. d. 
Mosel statt. .

T a g e s o r d n u n g :
1. Bericht des Unterzeichneten über Vereinsangelegen

heiten.
2. Mitteilungen über Schwungradexplosionen.
3. Fußverbrennungen in Gießereien.
4. Mitteilungen über Schmirgelscheiben.
5. Schutzvorrichtungen an Pressen und Stangen.
6. Technische Mitteilungen.
7. Bestimmung des nächstjährigen Versammlungsortes.

Nach einem gemeinschaftlichen Mittagessen werden
die Altertümer Triers besichtigt.

Am Vorabend des Versammlungstages, also am
6. Mai, ist das Zusammentreffen der Teilnehmer im Hotel 
Kaiserhof (Fleischstraße), abends 8 Uhr.

Es ist in Aussicht genommen, die Rückfahrt von 
Trier am 8. Mai gemeinsam durch das Moseltal anzu
treten.

Empfehlenswerte H otels: Zur P ost, Porta nigra, 
Venedig, Trierer H of.

Durch Mitglieder eingeführte Gäste sind willkommen.
E s s e n ,  den 1. April 1906.

F r e u d e n b e r g .
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Verein deutscher Revisions-Ingenieure. 
Programm und vorläufige Tagesordnung

d e r  13. H a u p t v e r s a m m l u n g  des  Ve r e i ns  d e u t s c h e r  
R e v i s i o n s - I n g e n i e u r e  E .V . 

vom 29. August bis 1. September 1906 in Nürnberg.

Programm:
M i t t w o c h ,  d e n  29. A u g u s t  1906.

Abends 8 U hr: Begrüßung der Vereinsmitglieder und 
Gäste im Stadtpark (Maxfeld) auf der Terrasse der R e 
stauration.

D o n n e r s t a g ,  d e n  30. A u g u s t  1906.
9 U hr: Vereinssitzung im großen Hörsaale der 

mechanischen Abteilung des Bayerischen Gewerbemuseums.
2 U hr: Gemeinsames Mittagessen im Königssaal der 

Gesellschaft Museum. (Trockenes Gedeck 3 M. 50 Pf.) 
Hierauf Gang durch die Stadt. Nach Vereinbarung Fa
brikbesichtigung.

Von abends 7 Uhr ab Zusammentreffen im Gelände 
der Landesausstellung, Teichrestauration. (Terrasse.) 

F r e i t a g ,  d e n  31. A u g u s t  1906.
9 Uhr; Vereinssitzung wie am Tage vorher.
2 Uhr: Gemeinsames Mittagessen in der Hauptrestau

ration der Landesausstellung (Trockenes Gedeck 3 M.).
Hierauf Besuch der Ausstellung, insbesondere Be

sichtigung der Sonderausstellung des Museums für A r
beiterwohlfahrtseinrichtungen.

Von abends 7 Uhr ab Zusammentreffen im Restau
rationsgebäude der Münchener Bierbrauereien im Aus
stellungsgebäude.

S o n n a b e n d ,  d e n  1. S e p t e m b e r  1906.
Besichtigung der Bayerischen Jubiläums - Landes

ausstellung. Vormittags 9 ‘/a Uhr (pünktlich) Zusammen
treffen bei der großen Fontäne.

Mittagessen nach mündlicher Vereinbarung.

W ährend der beiden Vereinssitzungen ist für die 
Damen Besichtigung des Germanischen Museums, der 
Burg und anderer Sehenswürdigkeiten in Aussicht ge
nommen.

Empfehlenswerte Hotels in N ürnberg:
H otel Wittelsbach.

„ Viktoria.
„ Kaiserhof.
„ Roter Hahn. , .i‘
„ Bambergerhof.
„ Monopol.
„ Maximilian.
„ Deutscher Kaiser.
„ H erzog Max.
„ Rheinischer-Hof.

H otel Nürnberger-Hof.
Hotel-Garni Stauffer 
Privat-Hotel Trefzer.

W egen Überfüllung der Gasthöfe anläßlich der Aus
stellung wird empfohlen, Zimmerbestellungen mindestens 
12 Tage vorher zu vereinbaren. Privatzimmer zwischen

2 und 4 M. vermittelt der „Wohnungsausschuß der Bayer. 
Jubiläums-Landesausstellung in Nürnberg“ .

Vorläufige Tagesordnung:
D o n n e r s t a g ,  d e n  30. A u g u s t .

Vormittags 9 Uhr, im großen Hörsaal der mecha
nischen Abteilung des Bayerischen Gewerbemuseums.

1. Bericht des Vorstandes für die Zeit vom 7. Sep
tember 1905 bis 29. August 1906.

2. Herr Dr. B r a m k a m p :  Unfallgefahren der kom
primierten Gase.

3. Herr U h r i g :  Die Vorzüge des losen Sandbesatzes 
von Sprengschüssen im Sinne der Unfallverhütung. .

4. Herr S c h u b e r t h :  Über verschiedene Explosions
Ursachen.

5. Herr F r e u d e n b e r g :  Unfälle im Hochofen- und
Walzwerksbetriebe. .

6. Mitteilungen über die Ausstellung in Mailand.
F r e i t a g ,  d e n  31. A u g u s t  1906.

Vormittags 9 Uhr im großen Hörsaal der mechanischen 
Abteilung, des Bayerischen Gewerbemuseums.

7. Vereinsangelegenheiten.
a) Vorlage des Rechnungsabschlusses für das Ver

einsjahr 1905— 1906.
b) Bericht der Rechnungsprüfungs - Kommission. 

Erteilung der Entlastung für Vorstand und Schatzmeister.
c) Vorlage des Kostenvoranschlages für das Jahr 

1906/1907 und Festsetzung des Jahresbeitrages für 1906/1907 
(§ 7 der Satzungen).

d) Neuwahl der nach § 11 und 20 der Satzungen
ausscheidenden Mitglieder des Vorstandes und der Re
daktions-Kommission. • .

(V om  Vorstand scheiden turnusmäßig aus die Herren 
Specht, Bütow, Dr. Eisenträger und Gary; von der R e
daktions - Kommission die Herren Freudenberg, Otto, 
Specht.

e) Satzungsänderung (Vergl. Vorstandsbericht).
f)  Bericht über den Stand der Vereinsschriften. 

V orlage des Vertrages mit dem Verleger.
8. Bericht über die Zeitschrift „Gewerblich - Tech

nischer Ratgeber“ . V orlage des neuen Vertrags mit dem 
Verleger.

9. Technische Mitteilungen:
a) Herr F r e y s t e d t :  Sicherheitsvorrichtung für 

Bremsberge.
b) Herr E l t e n :  Eine neue Feuerlöschvorrichtung.
c) Herr G a r y :  Die Feuerschütze.
10. Herr H o s e m a n n :  Mitteilungen über die stän

dige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg.
11. Anträge der Mitglieder.
12. W ahl von Ort und Zeit der nächsten Haupt

versammlung.
13. Verschiedenes.

Für die Vorträge steht ein Projektionsapparat zur 
Verfügung. Weitere Anmeldungen von Vorträgen, Tech
nischen Mitteilungen und Anfragen sind möglichst bis 
zum 1. Juli 1906 dem Unterzeichneten einzureichen.

Der Vorsitzende, G a r y .

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Groas-Lichterfelde-W . 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H., Koitzsch.



Automatische und rauchlose Feuerung
Patent Wegener

Für Flammrohrkessel.

Automatische und rauchlose Feuerung
Patent Wegener

Für Wasserrohrkessel.
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Verdampfungsresultate mit der automatischen und rauchlosen Feuerung
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S y s t e m  W e g e n e r  (1 ) .  R . = P .
Anlage in der Lagerbier=Brauerei E. HAASE, Breslau.
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] 2 3 4 5 * 6 7 8 9 t,: 10 11 12 13 »♦ «14 *** 15

1. Versuch a m ................................................................................................ 8 .6 .0 4 . 10.6.04 15.6.04 16.6.04 17.6.04 18.6.04 •21.6.04 •22.6.04 24.6.04 '24.6 .04 3 .7 . 04. 7 .7 .0 4 . 8 .7 . 04. 14.3.05 17.3.05

2. V ersu ch sd au er........................................................Std. 6 is 4 9 8 8 8 . 8 8 . 6 4 15 5 8 8 635 7 Ersparnisse durch die W egener-Feuerung

3. Heizfläche des K essels...........................................qm 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 gegenüber der früheren Planrost-Feuerung

4. 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 in der Haase-Brauerei mit einem Flamm
rohrkessel von 100 qm Heizfläche in 24

5. 1:43,8 1:43,8 1:43,8 1:43,8 1:43,8 1:43,8 1:43,8 1:43,8 1:43,8 1:43,8 1:43,8 1:43,8 1:43,8 1:43,8 1:43,8
6. Kohle im Ganzen verfeuert.................................. kg 1720 1100 2854 2320 2299 2308,;. 2280 2297 1591 1208 1460 2711 2426 2004,5 2103

1.
7. Kohle pro Minute v e r fe u e r t .............................. kg 4,5 4,6 5,25 4,83 4,74 4,8 4,77 4,78 4,42 4,73 4,86 5,64 5,05 5,07 5

Hedwigwunsch Nuss I . . * 44,93 

„ 33,55 

„ 48,35 

„ 47,62 

„ 51,08 

„ 82,57 

„ 82,89 

„ 85,82

* 79,95 

„ 48,36 

„ 64,96 

„ 84,87

8. Kohle per Stunde verfeuert u. 1 qm Rostfläche kg 119 120,6 138,1 L27.1 124,7 126,3 125 125,9 116,2 124,4 128 148,5 133.02 133,5 131,7
9. Asche und Schlacken in °/0 des Brennmaterials °/0 10 9 6 9 9 8 8 11 13 8 7 7 8 15 7

10. Brennmaterial............................................... zirka W . E. 6762,« 7173,« 67 62,« 7173,6 7200 7200 7100 7100 7100 7100 6762 6762 7100 6573 7201
Castelengo Nuss I . . . .11. Speisewasserverbrauch im G anzen .............................. kg 13780 10400 24209 22082 22355 22400 22620 22648 14800 12000 14000 22825 23578 16118 19680

12. Speisewasserverbrauch per Stunde .............................. kg 2184 2600 2688 2760 2794 2800 2827 2831 2466 2823 2800 2853 2947 2445 2811
7.

8. 

9.

10.

11.

Hohenzollern Erbs II . . 

Hohenzollern Erbs II . . 

Hohenzollern Gries . . . 

Hohenzollern Erbs II . . 

Richterschächte Nuss II . . 

Richterschächtc Erbs II . . 

Hohenzollern Erbs II . .

13. Speisewasserverbrauch p .S td .u .I qm Heizfläche kg 21,84 26 26,9 27,6 28 28 28,27 28,31 24,66 28,23 28 28,53 29,5 24,46 28,11
14. Temperatur des S peisew assers ....................................°C. 53 55 56 61 62 62 59 48 58 59 60 61 62 64,4 63,6
15. Temperatur der K esselhausluft .................................... °C. 32 31 36 38 39 36 30 32 30 30 31 39 39 21,3 19,7
16. Temperatur der Heizgase vor dem Schieber . °C. 240 270 272 291 293 294 258 263 268 275 260 277 298 270,3 274,8
17. Z u g s tä r k e .................................................... m/m WS. 16 10 16 16 16 16 13 16 16 17 16 18 17 20,3 20,72
18. Kohlensäuregehalt der Verbrennungsgase • °/„ 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17-19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17,5 17,3

1 Z.

13.19. Dampfdruck im M it t e l .................................. Atm. 9 9 9 8,5 9 8,9 8,8 8,9 8,4 8,8 8,8 8,8 8,3 8,76 8,84
2 0 . Temperatur des Dampfes (Atm. absolut) . . . °C. 181 181 181 179 181 1 8 0 1 8 0 180 179 180 180 180 178 177,79 171,83
21. G esa m tw ä rm e ....................................................W.E. 661 661 661 661 661 661 661 661 660 661 661 661 660 660,7 660,8
23. 1 kg Kohle verdampft unter d. Versuchsverhältniss. 

ohne Berücksichtigung des Zirkulationswassers kg 8,01 9,45 8,5 9,5 9,72 9,7 9,92 9,85 9,3 9,93 9,58 8,4 9,73 8,04 9,36 ♦Unter Leitung des Ingenieurs P a u l

{-23. 1 kg Kohle verdampft unter d. Versuchsverhältnissen 
unter Berücksichtigung des Zirkulationswassers kg 8,9 10,1 8,9 10,2 10,3 10,2 10,5 10,4 10,2 10,3 10,1 8,9 10,5 9,01 10,39

r  u cn s -ß e rn n .

** Unter Leitung des Ober-Ingenieurs

24. No. 23 umgerechnet auf Dampf v. 637 W. E. kg 8,5 9,6 8,44 9,59 9,68 9,58 9,92 10,00 9,63 9,73 9,52 8,37 9,84 8,43 9,73 ö p i t z n a s s  - ßeriin vom 
Ministerium.

tlandels-

25. Aus 1 kg gewonnene W ärm e..........................W.E. 5411,2 6120,6 5384,5 6120 6169,7 6109,s 6321 6375,2 6140,4 6200,« 6070,i 5340 6279 5372,6 6204,a
26. N utzeffekt.............................................................. ' °/0 80,01 85,32 79,62 85,31 85,69 84,85 89,02 89,79 86,48 87,33 89,76 78,97 88,43 81,8 86,2 ständigen Herren Ingenieur 

u. Gerichtschemiker Dr. G ö t  

f  Das Zirkulationswasser zur 
des Chamotte-Futters im Verb 
Raum kann zur Speisung dt

27. Verluste in den Herdrückständen .
28. Schornstein-Verluste 1 ................. °j

29. Verluste durch Strahlung j
19,99 14,68 20,38 14,69 14,31 15,15 10,98 10,21 13,52 12,67 10,24 21,03 1 l ,57 18,2 13,8

t in g . 

Kühlung 
rennungs- 
*s Kessels30. Kohlenpreis per 1000 kg frei Kesselhaus . . . M 16,20 1 5 ,9 0 1 6 ,2 0 15,90 15,80 15,60 11,60 11,60 9,00 11,60 16,20 11,90 11,60 11,60 11.60

31. 1UUU kg Dampf kosten nach No. 22 . . . .  M. 2,02 1,68 1,90 1,67 1,62 1,60 1,11 1,17 0,97 1,16 1,67 1,42 1,19 1,44 1,24 benutzt werden.
32. 

-i-------
1000 kg Dampf kosten nach No. 24 . . . .  M. 1.90 1,66 1,92 1,66 1,63 1,63 1,17 1,16 0,93 1,19 1,70 1,42 1,18 1,38 1,19

L
Gewerblich-Technischer Ratgeber. V. Jahr g. 1905— 1906. Tafel 5 zu Heft 20. 1

---- ^
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Schutzvorrichtungen an Tiegeldruckpressen zur Verhütung 
von Handverletzungen*).

Zu den schweren Unfällen im Buchdrucker
gewerbe gehören die Verletzungen, welche an 
Tiegeldruckpressen bei der Einlegearbeit, wenn 
die Hand nicht rechtzeitig aus dem Gefahren
bereiche abgezogen wird, entstehen. Oftmals 
werden einzelne Finger, manchmal die ganze 
Hand, in der Eegel der rechte Daumen, der 
Zeige- oder Mittelfinger zwischen Tiegel und 
Fundament (Schriftform) eingequetscht. Die 
Verletzungen werden ihrem Grade nach um so 
schwerer sein, je mehr die Form voll ausge
schlossen war. Den Frauenspersonen und jugend
lichen Hilfsarbeitern wird die Bedienung dieser 
Maschinen zu Beginn ihrer Verwendung und 
später nach längerer Beschäftigung infolge ab
nehmender Vorsicht, besonders gefährlich, was 
auch für den Fußbetrieb gilt, da die Tretarbeit 
unwillkürlich ablenkt und selbst im Beharrungs
zustande der Maschine nicht außer Betracht 
kommt. Von stärkerer Bauart hat sich die 
Tiegeldruckpresse auch in der Papierwaren- und 
Faltschachtelfabrikation bei den Präge- und Aus
stanzarbeiten ein ausgedehntes Verwendungsge
biet erobert und somit in diesen Gewerben die 
analogen Unfallserscheinungen hervorgerufen.

Die Maschine gleicht in ihrer Gefährlichkeit 
ganz den Pressen, Stanzen und Prägemaschinen, 
die in der letzten Unfallstatistik (1897— 1901) 
in der Metallwarenindustrie so markant hervor
traten, und würde sicherlich dem beklagenswerten 
Erfolge der zum Vergleiche herangezogenen Ma
schinengattung nichts nachgeben, wenn im Buch

*) Aus dem Berichte der k. k. österreichischen Ge
werbeinspektoren über ihre Amtstätigkeit im Jahre 1904,
II. Aufsichtsbezirk W ien.

druckergew^rbe nicht vorzugsweise ein intelli
genteres Personal bei dieser Arbeit stünde.

Da die Verletzungen der linken Hände dem 
Ausheben zuzuschreiben sind und der Links
händer gleichfalls vor den Gefahren bewahrt 
werden soll, muß der Schutz auf der ganzen 
Einlagestelle wirken.

Bezüglich der üblichen Maschinensysteme be
sitzen die Modelle der Liberty- und Gallytype 
die weiteste Verbreitung im Aufsichtsbezirke u. zw.:

1. Die Libertymaschinen in 2 Grundformen 
a) mit festem Fundamente und schwingendem 
Tiegel (auch Nationalmaschine genannt), b) mit 
schwingendem Fundamente und schwingendem 
Tiegel (auch genannt „amerikanische Tiegeldruck
presse“ oder kurz (der „Amerikaner“ ) und

2. die Gallymaschine nur in der Ausführung 
mit festem Fundamente und schwingendem Tiegel.

Die Gallytype, die nach der Ausführungs
fabrik auch als Golt’s Armory System bezeich
net wird, gelangt vorwegs unter den Namen 
Austria, Germania, Phönix, Viktoria,Vindobona etc. 
auf den Markt. Die Tiegeldruckpressen standen 
jahrelang ohne Selbstschutz im Gebrauche; wenn 
überhaupt der besprochenen Frage ein Augen
werk gestattet wurde, pflegte man die Maschine 
an lichte Fensterstellen zu rücken und den Ar
beitsstandplatz so zu disponieren, daß die Auf
merksamkeit des Personales durch allgemeine 
Werkstättenvorgänge tunlichst ungestört blieb.

In den letzten Jahren tauchte nun eine große 
Zahl solcher Schutzvorrichtungen auf, die rich
tige Auswahl ist daher nicht leicht, weil nur zu 
häufig das Billigere —  gerne als gut bezeichnet 
—  den Vorzug erhält und sich erst später als



378 Gewerblich-Technischer Ratgeber. 21. Heft

eine den Anforderungen der Praxis nicht ge
wachsene Ausführung darstellt. Das speziell hei 
dieser Maschinenkategorie vorzugsweise beschäf
tigte Arbeitspersonal will in seinem fachlichen 
Berufe in keiner Weise behindert sein; es soll 
ein solcher Handschutz dem Arbeitsgange fol
gend, sohin den nachstehenden Ansprüchen ge
nügen :

1. Beim Zurichten, bezw. der Probeblätter
herstellung, wenn also noch keine Anlagemarken 
(Frösche) befestigt sind, soll die Drucksorte ohne 
Behinderung durch die Schutzvorrichtung, von 
der Hand des Arbeiters über den äußeren oberen 
Tiegelrand geleitet dem Schriftsätze zugeführt 
werden können. Diese Forderung muß zwar 
nicht unumgänglich erfüllt sein, weil das Zu
richten durch das Ankleben der Probedruck
blätter, bezw. die Maschinendrehung von Hand 
aus (am Schwungrade) auch gefahrlos besorgt 
werden kann und das leichte Ausrücken einer 
Schutzvorrichtung den Zweck nur zu häufig illu
sorisch macht.

2. Muß die Schutzvorrichtung zeitlich derart 
spät wirken, daß der Arbeiter unter allen Um
ständen bequem einlegen und eventuell ein noch 
nicht ganz an den Marken anstoßendes Blatt 
verschieben kann. Die zuletzt erwähnte Hand
bewegung soll insbesondere bei dünneren Blättern, 
die durch den Luftzug leicht umbiegen, daher 
nicht gleich richtig aufliegen, zulässig sein.

Der richtige Moment zum Anhub der Schutz
vorrichtung beginnt, wenn sich die Greifer voll 
anlegen, also Tiegel, bezw. Fundament dem Ende 
ihrer Vorwärtsbewegung nahe sind, denn dann 
hat die Händearbeit am Tiegel ihren ungefähr
lichen Abschluß gefunden.

Zu bemerken wäre noch, daß der flinke 
Arbeiter (besonders bei langen Blättern) das 
einzulegende Blatt mit der rechten Hand vom 
Tische abnimmt, mit beiden Händen einlegt, die 
rechte Hand vor dem Drucke schon wieder ans 
nächste Blatt leitet und die Unke bis zum äußerst 
zulässigen Augenblick am Tiegel beschäftigt. Es 
kann sohin aus diesem Grunde der rechtsseitige 
Schutz allein nicht alle Fälle verhüten.

Während also bei Punkt 1 ein absichtlich »
längeres Verweilen der Hand am Tiegel statt
findet, daher Vorsicht voraussetzt, wird im zweiten 
Falle im Eifer der Arbeit zumeist das verspätete 
Nachgreifen die Ursache des Unfalles sein.

Die Konstruktion des Schutzes soll weiter 
noch im umschlossenen Teile des Schutzrahmens, 
in den Hebelwerken u. dgl. dahin ausgebildet 
sein, daß insbesondere beim zwangsweisen An
heben derselben eine Verletzung durch den 
Schutzapparat selbst ausgeschlossen wird. Außer
dem soll der Schutzapparat in einem angemesse
nen Höhenverhältnisse zur Größe des Arbeiters 
und auch seitlich, bezw. über die Ecke des Tie
gels wirken, damit beispielsweise der Schutz 
nicht unter dem Arme des Bedienungsmannes 
durchläuft. Der selbsttätige Rückgang der Schutz
vorrichtung durchs Eigengewicht bei bewegten 
Schutzapparaten ist dem mechanischen vorzu
ziehen.

Beim Stillstände der Maschine darf speziell 
das Ausheben der Formen nicht erschwert und die 
Reinigung des Farbwerks durch die Anordnung 
des Schutzes nicht behindert werden. Ebenso 
soll das Arbeitskleid von vorstehenden Teilen 
nicht erfaßt werden können.

Diese allgemeinen Gesichtspunkte vorausge
schickt, wird die Beurteilung der im Nachfolgen
den beschriebenen und dargestellten Tiegelschutz
vorrichtungen, die auf h. a. Anregung in ver
schiedenen Betrieben versuchsweise in Erprobung 
genommen wurden, nicht schwer fallen.

Fig. 317 stellt die Handschutzvorrichtung an 
der Tiegeldruckpresse „Viktoria“ dar. Die quer

Fig. 317.
Handschutz bei „V iktoria“ .

System Rockstroh & Schneider Nachf. A. G., Dresden
Heidenau.
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über dem Tiegel angeordnete Stange, welche in 
zwei seitlichen Hebeln gelagert ist, steht mit

das Fundament bewegt, löst sich die Friktions
kuppelung aus und eine mit der Friktionsvor
richtung kombinierte Bremse bringt die Maschine 
sofort zum Stillstand. Auf der linken Seite der 
Schutzstange befindet sich ein Scharnier zur Um
legung derselben bei der Zurichtarbeit.

Abweichend von der eben beschriebenen An
ordnung, die bereits bei der Konstruktion der 
Maschine in Rechnung gezogen werden muß, be
steht der nachträglich an einer solchen Maschinen* 
type (Fig. 318) angebrachte Handschutz aus einer 
Stange, welche mit einem Hebelmechanismus 
verbunden., bei der Bewegung von Tiegel und

Fig. 318.
Handschutz bei „V iktoria“ .

System ßockstroh  & Schneider Nachf. A . Gr., Dresden
Heidenau. Nachträglich angebracht.

Friktionskuppelung (punktiert eingezeichnet) in 
Verbindung. Sobald die am Tiegel ruhende 
Hand beim Druckgange die Schutzstange gegen

Fig. 320.
Handschutz bei Liberty-Pressen, sogsn. Amerikanern.

System Geel & Zinkau, Wien V H .

Pleuelstange hoch gehoben wird und die Hand 
im Momente gefährlicher Lage zurückdrängt.

In Fig. 319 ist, wie bei den vorangeführten 
Gally-Maschinentypen, ein Handschutz abgebildet, 
der von einem auf dem Kurbelzapfen befestigten 
Exzenter bewegt wird. Der quer über der Ober
kante des Tiegels angeordnete Bügel, welcher 
im Zwischenräume durch scharnierartige Bleche 
verdeckt ist, wird nach Schluß der Greifer an
gehoben. Das Niederlegen der Schutzvorrichtung 
erfolgt durch das Eigengewicht.

Die in den Fig. 320, 321 und 322 abgebil
deten Schutzvorrichtungen zeigen die Konstruk
tionen an Libertymaschinen. Bei der Ausführung 
Fig 320 (sogenannte Amerikaner) geschieht der

Fig. 319.
Handschutz bei Maschinen der „G ally“ -Type. 

System Geel & Zinkau, W ien V H .
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Fig. 322.
Handschutz an Liberty-Maschinen.
System W aldherr & Cie, W ien IX .

Der in Fig. 321 dargestellte Fingerschutz be
steht aus einem vollen, am Tiegel anliegenden, 
entsprechend hohen Flacheisenbleche, das in der 
Mitte einen nach unten laufenden Fortsatz trägt.

Fig. 323.
Handschutz an der „N ational“ -Type.

System F. M. W eiler, Berlin.

gehen des Tiegels geht die Bolle unter den 
Hebel und hebt die Schutzstange in die Höhe, 
wodurch die Hand aus dem Gefahrenbereiche 
entfernt wird.

Bei der Bewegung zur Druckstellung, wo der 
Tiegel nach abwärts sinkt, stößt der genannte 
Fortsatz an einen Anschlag und schiebt den 
fingerschützenden Eisenblechstreifen plötzlich am 
Tiegelrande empor. Bei der in Fig. 322 darge
stellten Schutzvorrichtung wird das Schutzblech 
von einem an der Seite angebrachten Hebel
systeme kurz vor Tiegelschluß in die Höhe ge
schoben, um die Hände sicher und mit Gewalt 
wegzuschieben; nach erfolgtem Drucke wird das 
Schutzblech von einer Stahlfeder sofort wieder 
in die Buhelage zurückgebracht. Diese Kon
struktion ist in letzter Zeit noch dahin verbessert 
worden, daß sie nunmehr auch einen Schutz (in 
der Abbildung nicht ersichtlich) beim seitlichen 
Einlegen gewährt.

In der Abbildung Fig. 323 wird endlich der 
Schutz an einer sogenannten „Nationalpresse“ 
(Libertykonstruktion) vorgeführt. Derselbe be
steht der Hauptsache nach aus einer quer über 
dem Tiegel liegenden Stange, die an einem 
Hebel befestigt ist und von einer seitlich ange
ordneten Rollenführung betätigt wird. Beim Zu-

Fig. 321.
Handschutz bei Maschinen der „L iberty“ -Type. 

System Josef Anger & Söhne, W ien X V II

Antrieb durch Anstoßen der mit Gummirollen 
versehenen Enden des Schutzbügels am Ma
schinengestell. Der Niedergang erfolgt durch 
das Eigengewicht.
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Betrachtungen im Anschlüsse an das Grubenunglück in Courrieres 
in Frankreich.

. Ü ber das furchtbare Grubenunglück in Courriferes, 
bei dem, soweit die bisherigen Ermittelungen ergeben 
haben, etwa 1000 Bergleute den T od  fanden, läßt sich 
ein abschließendes fachmännisches Urteil zwar zur Zeit 
noch nicht abgeben, da verbürgte Tatsachen über die V o r 
gänge und einwandfreie Berichte über die dort bestehenden 
Einrichtungen und Maßnahmen der Öffentlichkeit noch 
Vorbehalten sind, indessen sei es gestattet, unter Berück
sichtigung der nach dem Unglücke bekannt gewordenen 
Umstände Betrachtungen über die unfalltechnische Seite 
dieser und ähnlicher Katastrophen anzustellen. So weit 
sich bis jetzt beurteilen läßt, ist der Brand eines K ohlen
flözes der Ausgangspunkt des Unfalles gewesen. A n  diesem 
Brandherde scheinen sich explosible Gase zusammen mit 
Kohlenstaub entzündet zu haben. Durch diese Explosionen, 
welche sich über einen großen Teil der Grubenräume 
fortpflanzten, gingen Strecken und Schächte zu Bruch, 
und geriet die Zimmerung in Brand; außerdem füllten 
sich die Grubenräume mit den giftigen Explosions- und 
Brandgasen. Hierdurch wurden die Bergleute, welche 
von dem durch dieExplosion hervorgerufenen,außerordent
lich hohen Luftdruck nicht unmittelbar getötet wurden, 
mehr oder weniger schnell erstickt, da es ihnen infolge 
des Zubruchegehens der Strecken nnd der Schächte nicht 
gelang, das Tageslicht oder auch nur solche Teile der 
Grube zu erreichen, in denen noch gute W etter ge
blieben waren. Die Frage, welchen weiteren Umständen 
die verheerenden Folgen des Brandes zuzuschreiben sind, 
kann je d o c h , wenn überhaupt m ög lich , mit völliger 
Sicherheit erst entschieden werden, wenn die Brände ge
löscht und die Aufräumungsarbeiten soweit fortgeschritten 
sin d , daß ein Befahren aller Strecken m öglich ist. 
Die nachfolgenden Erwägungen mögen sich deshalb unter 
Zugrundelegung der bisher ermittelten Tatsachen auf die 
Maßnahmen zur Verhütung ähnlicher schwerer Unfälle 
beschränken.

Daß der von dem Bergmann so sehr gefürchtete 
Kohlenstaub tatsächlich eine sehr verhängnisvolle Rolle 
bei dem Unglück in Oourri&res gespielt hat, läßt sich 
auch aus den Äußerungen hervorragender Sachverstän
diger , welche unlängst vor dem Unglück die davon 
betroffenen Schächte befahren haben, mit einiger Sicher
heit schließen. Dieser Staub, einmal aufgewirbelt, 
schwebt lange Zeit in der Luft und entzündet sich 
bei genügend starker Erwärmung z. B. an der beim A b 
tun von Sprengschüssen entstehenden Flamme, zu hef
tigen, sich sehr schnell fortpflanzenden Explosionen. Das 
Aufwirbeln des Staubes wird durch gute Bewetterung 
der Gruben noch begünstigt infolge des in den Strecken 
und Grubenräumen herrschenden Luftzugs, ferner durch 
die Bergleute selbst und durch die Zugtiere, welche zum 
Befördern der W agen in den Strecken dienen, und end
lich durch die Bohrarbeiten und die Sprengschüsse. Sind 
in den Strecken, in denen Kohlenstaub in der Luft schwebt, 
gleichzeitig Grubengase, d. h. leichte Kohlenwasserstoff
gase, vorhanden, so wächst die Gefahr der Kohlenstaub

explosionen gewaltig, und die Heftigkeit der Verbrennung 
steigert sich.

Als wirksames Mittel, Kohlenstaubexplosionen zu ver
hindern, hat sich bisher nur eine gute, ständige Beriese
lung der Grubenräume erwiesen, in denen Kohlenstaub 
auftritt. Es ist zwar mit anderen Mitteln und Maßnahmen 
versucht werden, die Bildung von Kohlenstaub zu ver
hindern, jedoch  haben alle diese Versuche kein so günstiges 
Ergebnis gehabt, daß in der Praxis eine ausgedehnte V er
wendung davon gemacht wurde. Dies gilt namentlich von 
den Versuchen, wasseranziehende Salze in denStrecken aus
zustreuen, um dem Staube Feuchtigkeit zuzuführen. Eben
sowenig E rfolg hat es gehabt, die Kohlen in den A b 
bauen schon im anstehenden Zustande dadurch zu durch
feuchten, daß man am Schluß der Nachmittagsschichten 
Bohrlöcher von 1 m Tiefe in den Kohlenstoß bohrte, 
diese mit Düsen einer Druckwasserleitung verschloß und 
während der Nacht W asser in die Bohrlöcher leitete, 
durch welches vor allen Dingen bei den Gewinnungs
arbeiten das Entstehen des Staubes vermieden werden 
sollte. Soweit die bisherigen Untersuchungen ergeben 
haben, ist in den Gruben von Courrieres nicht für eine 
hinreichende Berieselung gesorgt gewesen. Es gewinnt 
daher die Annahme sehr an Wahrscheinlichkeit, daß ge
rade dem Kohlenstaub der Hauptanteil an der Katastrophe 
zuzuschreiben ist.

Es ist bekannt, daß an dem Mangel einer genügenden 
Staubberieselung viele Gruben leiden, und es wäre ange
sichts der großen Gefahr ähnlicher Katastrophen hier der 
Punkt, wo die Gesetzgebung einzusetzen hätte. Eine gute 
Berieselung der Grubenräume ist gleichzeitig von einer 
nicht zu unterschätzenden hygienischen Bedeutung, insofern 
die an sich trockene und warme Grubenluft angefeuchtet 
und abgekühlt wird, wodurch einerseits für die Bergleute 
gesundere Arbeitsbedingungen geschaffen werden, anderer
seits die Explosionsgefahr vermindert wird. In Gruben 
mit scharfem Wetterzug ist eine Berieselung von be
sonderer W ichtigkeit, da der Kohlenstaub allmählich völlig 
ausgetrocknet wird und leicht aufwirbelt, wodurch die 
Verbreitung der Explosionen über andere Grubenräume 
begünstigt wird. Ähnlich scheinen die Verhältnisse auch 
in den Bergwerken zu Courrieres gewesen zu sein. Es 
spricht dafür der Umstand, daß unmittelbar nach der 
Explosion an verschiedenen Stellen die Zimmerung in 
Brand geriet. Aus diesen Betrachtungen läßt sich ein 
Schluß ziehen hinsichtlich der W irkung der Explosionen 
auf das Leben der Arbeiter. W enn auch die größte 
Zahl der bei Eintritt der Katastrophe in den Gruben be
findlichen Bergleute sicherlich sofort durch die Explosion 
und durch die entstandenen giftigen Gase getötet wurden, 
so liegt doch die Annahme nahe, daß in Grubenräumen, 
die nicht unmittelbar von der Explosion getroffen wurden 
und zu denen die giftigen Gase nicht dringen konnten, 
Leute eingeschlossen waren, die noch einige Zeit, d. h. 
so lange die in diesen Räumen vorhandene Luft reichte, 
weiter lebten. Diese Annahme veranlaßte wohl auch die
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Verwaltung zu den umfassenden Rettungsarbeiten, an 
welchen die herbeigeeilte deutsche Rettungskolonne so 
tätigen Anteil nahm. Diese Rettungsarbeiten haben leider 
nur einen sehr geringen E rfolg gehabt, denn es gelang 
nur eine verschwindend kleine Zahl der Eingeschlossenen 
lebend ans Tageslicht zu schaffen.

Es drängt sich nun jedem Fachmanne die Frage auf, 
ob es nicht m öglich ist, Vorkehrungen zu treffen, um 
einerseits den Brandherd möglichst schnell zu isolieren 
und die Explosionen auf wenige Felder der Grube zu be
schränken, andererseits den in abseits liegenden Gruben
räumen Eingeschlossenen unabhängig von der gewöhn
lichen Betriebsbewetterung für so lange Lebensbedingungen 
zu schaffen, d. h. Luft und Nahrung zuzuführen, bis von 
außen Rettung gebracht wird.

D ie einfachste A rt der Isolierung eines Brandes 
ist dadurch m ög lich , daß die brennenden Teile der 
Grube durch gemauerte oder auf ähnliche W eise her
gestellte Dämme luftdicht von den übrigen Grubenräumen 
abgeschlossen werden. Ein solches Verdammen nimmt 
jedoch  verhältnismäßig lange Zeit in Anspruch. W ährend
dessen können sich die Brandgase über die übrigen Gruben
felder ausbreiten und Explosionen erzeugen, welche sich 
fortpflanzen und sowohl der Mannschaft, welche die Ver
dämmung ausführt, als auch den sonst in der Grube be
findlichen Personen V erderben bringt. Es muß daher vor 
allen Dingen darauf gesehen werden, das Brandfeld von 
dem Wetterzug vollkommen abzuschließen. Ein Verfahren, 
durch welches der genannte Zweck erreicht werden kann, 
ist unter dem Titel » E i n  n e u e s  S y s t e m  z u r  B e 
k ä m p f u n g  v o n  G r u b e n b r ä n d e n “ auf den Seiten 
432— 437 des III. Jahrganges dieser Zeitschrift beschrieben 
worden. Dieses Verfahren besteht kurz darin, daß der 
W eg, welchen der Wetterstrom in der Grube durchläuft, 
von einer Zentralstelle aus, z. B. auf elektrischem W ege, 
durch luftdicht zu schließende, im normalen Betriebe aber 
offen stehende Türen in eine Anzahl Einzelströme geteilt 
wird. Die Türen werden dann unmittelbar nach Ausbruch 
des Brandes je  nach Erfordernis einzeln oder sämtlich 
geschlossen, so daß das Brandfeld abgeschlossen und dem 
Rauch und den Brandgasen der W eg über die übrigen 
Abteile verlegt wird. Bei einer solchen Anordnung sind 
akustische Signale vorgesehen, durch welche das Zeichen 
gegeben wird, daß ein oder mehrere Abteile geschlossen 
werden sollen und die Arbeiter sich möglichst eilig aus 
dem betreffenden Abteil zu entfernen haben. Außerdem 
ist eine Signalanlage angebracht, vermittels welcher die 
Stelle, von der das Schließen der Türen erfolgt, von jedem 
Abteil aus vom Ausbruch eines Brandes verständigt wer
den kann.

Wenn es nun auch durch die genannte Anordnung 
möglich sein mag, einen Brandherd sehr bald abzuschließen, 
so ist es doch nicht ausgeschlossen, daß in der Zeit, die 
infolge der erforderlichen Signalgebung und der gegen
seitigen Verständigung zwischen Zentrale und Grubenfeld 
vom Ausbruch eines Brandes bis zum Schließen der Türen 
vergeht, der Brand durch Explosionen auf entferntere A b 
teile überspringt. Aber der Fall ist auch denkbar, daß trotz 
größter Vorsicht doch noch Arbeiter abgeschlossen werden. 
Diese müssen unfehlbar dem Erstickungs- oder Hunger

tode verfallen, wenn es nicht rechtzeitig gelingt, den 
Brand in einem der Abteile zu löschen und den E inge
schlossenen Rettung zu bringen. Das Verderben könnte 
jedoch  zweifellos dann noch abgewendet werden, wenn 
es m öglich wäre, jedem der von einander abschließbaren 
Abteile frische Luft und vielleicht auch Nahrungsmittel 
zuzuführen. Dadurch würden für die Eingeschlossenen 
solche Lebensbedingungen geschaffen werden, daß sie die 
Zeit bis zu ihrer Rettung überleben.

Eine Lösung der im vorstehenden gestellten Aufgabe 
scheint ein Verfahren zu bieten, welches neuerdings in 
Amerika aufgetaucht ist. D ie praktische Ausführung dieses 
Verfahrens erfordert zwar bedeutende pekuniäre Opfer, 
jedoch  dürften diese, falls nicht praktische Schwierigkeiten 
ein Hindernis bieten, kaum ins Gewicht fallen, wenn tat
sächlich eine erhöhte Sicherheit für die Belegschaft damit 
erzielt wird.

Das Verfahren besteht darin, daß man die einzelnen 
Grubenräume oder die einzelnen, durch Türen von ein
ander getrennten Abteile, vermittels Bohrlöcher mit der 
Erdoberfläche verbindet und diese Bohrlöcher zur B e
wetterung einrichtet. Zu  diesem Zwecke werden in die 
Bohrlöcher zwei sich konzentrisch umschließende R ohr
leitungen eingesetzt, von denen die innere Leitung an
nähernd bis zur Sohle der Grubenräume geführt und mit 
einer Kompressorleitung verbunden wird, während die 
äußere Leitung an eine Exhaustorleitung anschließt und an 
der First der Grubenräume mündet. D ie Mündung der 
äußeren Leitung wird mit einem Trichter versehen, und 
in beiden Leitungen sind über Tage an der Abzweigung 
von der Kompressor- bezw. Exhaustorleitung Absperrvor
richtungen vorgesehen. Durch Offnen der entsprechenden 
Absperrvorrichtungen werden aus jedem  der voneinander 
getrennten Grubenräume die sich an der First sammelnden 
schlechten Gase abgesaugt, während gleichzeitig durch 
die innere Rohrleitung an der Sohle frische Luft zuge
führt wird. D a auch aus jedem  Abteil durch die Signal
anlage eine Verständigung über Tage erfolgen kann, so 
lassen sich diejenigen Abteile bezeichnen, welche mit 
frischen Wettern zu versorgen sind.

Die zu Tage geführten Rohrleitungen können jedoch 
nicht nur zur Verbesserung der Luft, sondern auch noch 
zu verschiedenen anderen Zwecken verwendet werden. 
So können den Eingeschlossenen Nahrungsmittel zugeführt 
werden, so daß die Gefahr des Verhungerns beseitigt 
wird. Ferner können die Leitungen, welche nach den 
Bränden führen, dadurch zum Ablöschen der Brände b e 
nutzt werden, daß Wasser oder feuererstickende Gase in 
die Grubenräume geleitet werden. Außerdem lassen sich 
durch diese Leitungen, nachdem der Brand gelöscht ist, 
die Brandgase aus den mit ihnen erfüllten Abteilen ab
saugen und an deren Stelle frische W etter hinunterführen, 
so daß die Türen, welche dieAbteile von den übrigen Gruben
räumen abschließen, geöffnet werden können, ohne daß 
schädliche Gase in die letzteren eindringen und sie un
befahrbar machen. Endlich kann die völlige Bewetterung 
der ganzen Grube aushilfsweise vermittels der Rohrleitungen 
erfolgen, falls io der Hauptbewetterungsanlage eine Be
triebsunterbrechung ein tritt. Außerdem ist auch die V er
wendung der Rohre unter Anordnung entsprechender Ver
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bindungsleitungen über und unter Tage während des ge
regelten Betriebes als Druckluft- und Druckwasserleitung 
nicht ausgeschlossen, so daß besondere Leitungen zur H er
beischaffung der zum Betriebe von Gesteinbohrmaschinen 
erforderlichen Druckluft oder des ßerieselungswassers er
spart werden.

Die Anordnung der beschriebenen Sonderbewetterung

scheint in Verbindung mit einer richtigen Einteilung der 
Grube in einzelne abschließbare Abteile einen so großen 
Grad von Sicherheit für den gesamten Grubenbetrieb zu 
gewähren, daß trotz der erheblichen Kosten, welche ihre 
Einrichtung verursachen würde, Versuche bezüglich der 
praktischen Ausführbarkeit und Nützlichkeit allenthalben 
gemacht werden sollten. W . B.

Neuere Bestrebungen für unfallsicherere Einrichtung der Papier 
schneidmaschinen .*)

In den beiden letzten Hauptversammlungen des Vereins 
Deutscher Revisionsingenieure, in Jena und Dessau, hielt 
der Technische Aufsiehtsbeamte der Papierverarbeitungs
Berufsgenossenschaft, Ingenieur R. H  ü 11, zwei Vorträge, 
einen ersten über „Schutzmaßnahmen an Papierschneide
maschinen“ , den zweiten „U ber die Erfolge der Bestre
bungen zur Aufstellung von Normalien für Schutzvor
richtungen an Papierschneidemaschinen“ .

Der Gegenstand ist dadurch von Interesse, daß für 
eine unserer großen Industrieen ein eigenartiges Gefahren
gebiet durch systematische Behandlung erforscht worden 
ist und weil das von der Papierverarbeitungs-Berufsge
nossenschaft hierzu eingeschlagene Verfahren, von welchem 
weiterhin die Rede sein wird, erkennen läßt, daß die ge
werblichen Berufsgenossenschaften fortschreiten im A uf
finden neuer W ege zur Förderung der Unfallverhütungs
vorsorge.

D ie große Unfallhäufigkeit bei den Arbeiten mit 
Schneidmaschinen ist eine bekannte Tatsache. Sieht man 
ab von den Unfällen, die bei technischer Hantierung im 
Gebrauche von Handwerkszeug, bei Lastentransport, bei 
Auf- und Abladen, durch Fall und Absturz, Zusammen
bruch, durch Fuhrwerk und im Eisenbahn- und Schiffs
verkehr entstehen, so sind es die Schneidmaschinen aller 
Art, für welche die vom  Reichs-Versicherungsamte für 
das Jahr 1897 bearbeitete Statistik verhältnismäßig große 
Unfallzahlen verzeichnet.

Um die Auffindung und Erprobung geeigneter Schutz
einrichtungen für diese Maschinen bemühen sich fortge
setzt die Interessenten, im besonderen die Technischen 
Aufsichtsbeamten der beteiligten Berufsgenossenschaften.

Für die Papierschneidmaschinen begründet Ingenieur 
Hütt in dem ersten seiner Vorträge das Bedürfnis nach 
Änderung der Gefahrenverhältnisse durch Mitteilungen aus 
der Unfallstatistik derPapierverarbeitungs-Berufsgenossen- 
schaft. In dem Jahrzwölft 1891 bis 1902 wurden dort 
487 Unfälle allein an „Papierschneidmaschinen mit Räder
antrieb“ gemeldet. 140 Fälle wurden entschädigungs- 
pllichtig und kosteten 68394 M. ; von ihnen waren durch 
ungeschützte oder schlecht geschützte Stellen 77, nämlich 
30 durch Zahnräder und 47 an Schlitzen und Vertiefungen

*) Auszug aus der in Nr. 5 des X III . Jahrganges 
derZeitschriftConcordiaveröffentlichten, von K. R e i n o l d ,  
B e r l i n  verfaßten Besprechung. Den Abdruck haben wir 
in H eft V. 17. Seite 311 angekündigt.

des Messerhalters verursacht. Diese 77 Unfälle machen 
also 55 °/o der entschädigungspflichtig gewordenen aus, 
und mit nahezu demselben Prozentsätze sind sie an den 
Kosten beteiligt.

Diese Zahlen beziehen sich, wie hier hervorgehoben 
werden soll, also nicht auf alle Papierschneidmaschinen. 
Sie gelten nur dem Hauptbestand in den Betrieben der 
Papierverarbeitung, den Beschneidmaschinen. Gesondert 
zählt der Vortragende alle anderen Arten, im besonderen 
auch den Querschneider, der als Formatschneidmaschine 
gebraucht wird, um Rollenpapier in Bogen zu schneiden. 
Diese letztere Maschine, ein besonderer Gefahrbringer, 
wird in Papierverarbeitungs- und in Betrieben der Textil
industrie, auch in Buchdruckereien verwendet; besonders 
zahlreich aber steht sie in den Betrieben der Papier
macher-Berufsgenossenschaft in Verwendung. Dort ge
hört sie in Papierfabriken zum Zubehöre der modernen 
Papiermaschine und dient dazu, die auf der Papier
maschine hergestellten großen Massen endlosen Papier
bandes in Blätter zu zerteilen, wie sie für die meisten 
Verwendungszwecke erforderlich sind.

Wenn die aus jenen Betrieben hierher gehörigen 
Unfallzahlen mit eingesetzt würden, so müßte das Be
dürfnis nach vermehrter Sicherheit wesentlich verstärkt 
hervortreten. Leider sind jene Zahlen wohl kaum zu 
erlangen. Eine ungefähre Vorstellung von jener Unfall
häufigkeit mag durch die Mitteilung gegeben werden, daß 
in e i n e r  dem Verfasser dieser Besprechung bekannten 
Papierfabrik während der letzten fünf Jahre v i e r  A r
beiter bei Bedienung des Querschneiders schwere H and
verstümmelungen erlitten haben. Jener Betrieb zählt zu 
den modern eingerichteten; es herrschen dort aufmerk
same Vorsicht und Aufsicht.

Für das Jahr 1897 gibt Tabelle 1 der Bearbeitung 
des Reichs-Versicherungsamtes unter „Schneide- und 
Wiegemaschinen (ausgenommen Futterschneidemaschinen)“  
die Zahlen 45 für die Papiermacher-, 27 für die Papier
verarbeitungs- und 17 für die Deutsche Buchdrucker-Be
rufsgenossenschaft.

Aus der Unfallstatistik der Papierverarbeitungs-Be- 
rufsgenossenschaft verzeichnet der Vortragende 116 
während jener zw ölf Jahre angemeldete Unfälle an Quer
sehneidern. 48 wurden entschädigungspflichtig und koste
ten 16761 M.

Der Vortragende deutet an, woher nach seiner A n
sicht Besserung kommen müsse, indem er bemerkt:
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„Trotzdem die Unfallverhütung nun schon seit 20 Jahren 
gesetzlich festgelegt 'ist, zeigt unsere Maschinenindustrie 
vielfach noch nicht die rechte Gegenliebe, mitunter sogar 
nicht das rechte Verständnis dafür, sonst könnten die Er
folge darin noch bedeutend größer sein.“

Die folgenden, hier im Auszuge, im Gewerblich-Tech
nischen Ratgeber IV . Jahrgang, Seiten 252 ff. und 274 ff. 
unverkürzt wiedergegebenen Ausführungen des Vortragen
den lassen die Ausführbarkeit unfallsichererer Einrichtung 
vieler Schneidmaschinen erkennen. Es bleibt zu hoffen, 
daß auch die Schaffung einer brauchbaren Schutzein
richtung für das Querschneidmesser gelingen wird, wenn 
auch die vom  Vortragenden vorgeführten Einrichtungen, 
wie sie teils bestehen, teils vorgeschlagen werden, noch 
keine befriedigende Lösung gebracht haben, bezw. bringen 
dürften. A uf diese Aufgabe und die Schwierigkeiten ihrer 
Lösung soll hier an späterer Stelle noch kurz eingegangen 
werden.

U. s. w., u. s. w.*)
Q u e r s c h n e i d m a s c h i n e  n.**) Durch einen 

Zubringer wird das von der R olle  ablaufende Papier 
selbsttätig zwischen den Messern durchgeschoben. Nach 
erfolgtem Schnitte muß der Bogen abgenommen und Bogen 
auf Bogen auf dem Ablagetisch glatt und ordnungsmäßig 
gelegt werden.

Bei einzelnen Bauarten der Maschine wird auch die 
Abnahme und das Legen des Bogens selbsttätig bewirkt, 
so daß Beteiligung von Menschenhand erübrigt. Aber 
nur für gewisse Fabrikationsverhältnisse ist diese Ein
richtung brauchbar, bezw. befriedigend.

In anderen Fällen ist zwischen Schneidstelle und 
Ablagetisch ein T ran sport-(A b lage-)F ilz, als endloses, 
über Rollen laufendes Band eingeschaltet. Dann nimmt 
der Arbeiter nicht an der Schneidstelle, sondern am rück
wärtigen Ende des Ablagefilzes ab und ist so durch seine 
Fernstellung gehindert, zwischen die Messer zu greifen. 
Diese Einrichtung beansprucht aber ein Mehr an Platz, 
das nicht immer verfügbar ist. Auch aus anderen Gründen 
ist diese Bauart nicht die gebräuchlichste.

Im allgemeinen steht dicht neben dem Messer eine 
abnehmende Person —  häufig Frauen und Jugendliche
— und ist dort der Versuchung ausgesetzt, bei Störungen 
in sehr gefahrbringender W eise einzugreifen.

Tritt eine Papierstauung, bezw. ein Zurückbleiben 
der Papierbahn ein, so soll die Maschine abgestellt und 
erst dann die Beseitigung der Störung von Hand bewirkt 
werden. Diese Vorschrift wird aber erfahrungsgemäß 
recht häufig nicht befolgt; vielmehr wird unter dem eben 
hochgehenden Messer hindurchgegriffen, um so die Papier
bahn, während die Maschine im Gange bleibt, schnell 
durchzuziehen, ln  leider sehr zahlreichen Fällen wird 
alsdann die Hand vom niedergehenden Messer erreicht

*) Auszug betreffend P a p p -  u n d  K a r t o n 
s c h e r e n ,  H e b e l s c h n e i d m a s c h i n e n  und 
S c h n e i d m a s c h i n e n  mit Z a h n r ä d e r a n t r i e b .
—  Siehe G.-T. R. IV . 13. Seiten 253, 254.

**) Vergleiche G.-T. R. IV . 13. Seiten 255, 256 ; 
im besonderen die dort gegebenen Abbildungen und 
Maschinen-Beschreibung.

0
und verletzt. Oft werden vier Finger der Hand abge
schnitten, während der Daumen erhalten bleibt. —  V on  
den vorerwähnten 48 entschädigungspflichtig gewordenen 
Unfällen in Papierverarbeitungsbetrieben waren 46 durch 
Zwischengreifen zwischen die Messer verursacht.

W eder Warnung noch strenge Vorschriften haben 
bisher dieses Verhalten der Arbeiter zu hindern vermocht. 
Um so lebhafter muß der Wunsch nach einer brauchbaren 
Schutzvorrichtung sich geltend machen, denn der Um
stand wiegt wenig, daß die Mehrzahl dieser Unfälle als 
selbstverschuldete bezeichnet werden können. Auch diese 
Unfälle sind menschlich beklagenswert, und jeder Unfall 
belastet steigend die Mitglieder der Berufsgenossenschaft.

D ie vom Vortragenden vorgeführte Schutzvorrichtung, 
die er im Jahre 1902 in Düsseldorf bei der Firma 
F l e n d e r  & S c h l ü t e r  vorfand, zeigt ein Schutzblech, 
das den Zugang zum Messer für die Hand absperren soll.

Mit Schutzblech vor dem Messer stattet seit einiger 
Zeit auch die Maschinenfabrik 0. G. H a u b o l d  j r . ,  
G. m. b. H ., Chemnitz, jeden von ihr gelieferten Quer
schneider —  unberechnet —  aus, der nicht zu Selbstab
lage oder mit Ablage-(Transport-)Filz eingerichtet ist.

Aber dieses einfache Vorhängen eines Schutzbleches 
trägt nicht hinreichend der Arbeitsweise der Maschine, 
bezw. dem Verhalten des Schneidgutes Rechnung. Wird 
so für die Hand der Zugang zum Messer verwehrt, so 
bleibt erfahrungsgemäß nicht aus, daß andererseits für die 
Papierbahn der Austritt mehr oder weniger behindert ist.

Diesem Umstande hat eine Anordnung Rechnung 
tragen wollen, die auf Veranlassung des Verfassers dieser 
Besprechung durch K a r l  K r  a u  s e - Leipzig geschaffen 
und dieser Firma unter D .R .P . 136219 geschützt ist. 
Auch hier handelt es sich um ein Schutzblech. Aber 
diesem Schutzblech ist Bewegung verliehen, in Abhängig
keit von dem Auf- und Niedergehen des Messerbalkens.

Aber auch diese Einrichtung steht nicht als vo ll
kommene Lösung der Aufgabe da. Die unter dem Messer 
hervorkommende Papierbahn, bisweilen in acht bis zwölf 
und mehr Lagen, fängt sich auch hinter diesem bew eg
lichen Schutzbleche noch allzuhäufig, sobald die Durch
gangsöffnung unter dem letzteren so verengt wird, wie 
zur Abwehr der Hand erwünscht wäre. Auch folgen 
viele Papierarten mehr oder weniger einer Neigung zum 
Aufrollen. W ird also der notwendige freie W eg be
schränkt, so entsteht hierdurch noch ein neuer Anlaß zu 
Störungen und zu gefahrbringendem Verhalten des A r
beiters. Umgekehrt ist aber der zu stets glattem Durch
gänge der Papierbahn erforderliche freie W eg  meist auch 
hinreichend für die Hand des Arbeiters, um an das Messer 
zu gelangen.

Ein völlig  neuer Versuchsweg ist vor kurzem be
treten worden. Der Werkmeister F r a n z  M a x  H ü b n e r  
in Frankenhausen bei Crimmitschau i. S. bat, durch den 
Vortragenden angeregt, eine Einrichtung getroffen, die 
durch D .R .P. 163704 geschützt ist. Nach der Patentbe
besehreibung wäre der „A blagetisch“ als endloses Trans
porttuch ausgebildet, das über Rollen läuft und den ab- 
gesehnittenen Bogen abführt. Dieser Ablagetisch ist be
weglich gelagert, so daß er während der Abwärtsbewegung 
des Obermessers nach aufwärts schwingt und dann ge
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meinsam mit einer Schutzschiene den Baum vor den 
Messern verschließt. Nach vollführtem Schnitte senkt 
sich der Tisch und führt den abgeschnittenen Bogen fort.

D er Vortragende sagt in einer späteren Veröffent
lichung*) über diese Einrichtung lediglich: „Das abge
schnittene Stück der Papierbahn wird dem Abnehmer 
selbsttätig zugebracht. Während ohne die Schutzvor
richtung durch das zu frühe Anfassen und Vorziehen der 
Papierbahn durch die den Bogen abnehmenden Personen 
meist ein etwas schiefer Schnitt hervorgebracht wurde, 
ist nach ihrer Anbringung der Schnitt stets gerade und 
rechtwinklig geblieben. Es wird also Abfall und weitere 
Arbeit vermieden, da die Bogen nun nicht noch einmal 
auf der Riesschneidemaschine gerade geschnitten zu wer
den brauchen,**) eine Ersparnis, welche die Schutzvor
richtung bezahlt macht.“

Wenn dieser sogenannte Ablagetisch als Transport
tuch das abgeschnittene Blatt dem Abnehmer zubringt, 
so muß wohl der eigentliche Tisch, auf dem die Blätter 
gelegt werden, rückwärts anschließen. Dann wäre aber, 
soweit nach Zeichnung und Beschreibung geurteilt 
werden kann, die hier schon erwähnte Einrichtung eines 
Querschneiders mit Transportfilz vorliegend, mit dem 
großen Raumbedarf einerseits und andererseits mit der 
durch den Fernstand des abnehmenden Arbeiters schon 
an sich gegebenen Sicherheit.

Ein Konstruktionselement von einfacherer Form, als 
das soeben beschriebene, läßt die in Abb. 324 als Seiten
ansicht dargestellte Einrichtung erkennen, die der Ma
schinen - Bauinspektor T ö b e l m a n n  unter Mitwirkung 
des Obermasehinenmeisters F u n k  der Beichsdruckerei 
in Berlin an zwei dort in Verwendung stehenden Quer
schneidern ausgeführt und dem Verfasser dieser Be
sprechung vorgeführt hat. Besichtigung der Einrichtung 
im Betriebe der Beichsdruckerei, Kommandantenstraße 7/9, 
kann erbeten werden, Nachbildung der, nicht geschützten, 
Schutzvorrichtung ist zulässig. —  Bemerkenswert ist auch 
die Einrichtung der Ausrück- und Bremsvorrichtung jener 
Querschneidmaschinen.

Hier ist ein schmales Gleitbrett g  beweglich einge
richtet, so daß es über dem vorderen Teile des Tisches 
und vor den Messern um eine Achse schwingen kann. 
Die Achse lagert in zwei Stützen f, welche dem Ablage
tische c fest aufgesetzt sind. Über dieses Brett g gleitet 
die zwischen den Messern durchgeschobene Papierbahn, 
nicht behindert durch einen Schutzgitterstreifen e, welcher 
über dem Gleitbrett g  feststehend aufgehängt ist. Denn 
die Höhe der Aufhängung des Schutzgitterstreifens über 
dem Brette g  wird so bemessen, daß die anlaufende 
Papierbahn freien Durchgang findet. Trotzdem vermag 
man, wegen der vorgeschobenen Lage des Schutzgitters 
nicht mit der Hand durchzugreifen, um etwa an der 
Schneidstelle zuzufassen. Auch wird dieser Durchgangs

*) G .-T . R . V . 13, Seite 221.
**) Das mag für Papierverarbeitungsbetriebe gelten. 

In Papierfabriken ist das nachträgliche Beschneiden, nach
dem alle Nacharbeiten vollendet sind, insoweit unentbehr
lich, als dort abgezählte Papierstöße mit völlig ebenen 
Schnittflächen geschaffen werden müssen.

raum zwischen Schutzgitter e und Brett g  während des 
Niedergehens des Messers noch verengt durch die 
Schwingung des Brettes g  und ist so im Augenblicke 
des Schneidens fast geschlossen, indem das Gleitbrett, 
als ungleich zweiarmiger H ebel gelagert, während der 
Abwärtsbewegung des Obermessers a mit dem diesem zu
gewendeten Arme abwärts, mit dem anderen Arme also 
gleichzeitig aufwärts, gegen das Schutzgitter hin, schwingt. 
Diese schräge Sperrlage des Gleitbrettes g  ist in 'A bb. 324

Fig. 324.
durch gestrichelte Linien angedeutet. Die Abwärtsbe
wegung des Gleitbretts wird durch unmittelbaren Druck 
zweier Verbindungsstangen h vom  oberen Messerbalken 
auf das Brett verursacht. Gleichzeitig wird eine an dem 
Gleitbrett einerseits und an dem Ablagetisch andererseits 
befestigte Spiralfeder i ausgezogen, und. diese führt dann 
während des Aufwärtsgehens des Obermessers nach voll
führtem Schnitte das Gleitbrett wieder in die Ruhelage 
zurück.

Über die Bedeutung der Hübnerschen Einrichtung 
wird Erfahrung Klarheit bringen. Es wird berichtet, daß 
diese Einrichtung in einem Betriebe seit Jahresfrist in 
Verwendung stehe und befriedige. V on  der Töbel- 
mannschen Einrichtung ist dem Verfasser dieser Be
sprechung bekannt, daß mit ihr seit einem halben Jahre 
in der Reichsdruckerei anstandslos gearbeitet wird. Es 
wird dort das gummierte Briefmarkenpapier der Beichs- 
post von einer B olle  geschnitten. Die Querschneider 
sind von der Firma Ferdinand Flinsch, Offenbach a. M.,. 
geliefert.

Allgemein sei bezüglich des Querschneiders noch be
merkt, daß nach Ansicht des Verfassers dieser Besprechung 
jedes aufklappbare Schutzgitter in abhängiger Verriege
lung mit der Ausrückvorrichtung stehen sollte, eine Ein
richtung, die unschwer ausführbar ist. Es ist schon vor
gekommen , daß der Maschinenführer nach Beseitigung 
einer Störung die Maschine aus Mißverständnis oder Un
achtsamkeit wieder angehen ließ, während der Arbeiter 
noch W ischen  den Messern hantierte.

U. s. w., u. s. w.*) n .

*) Auszug betreffend K r e i s m e s s e r  s c h e r e n ,  
R  i t z m a s c h i n e n,  A u s s e h n e i d e - ,  S c h l i t z -  und 
S t a n z m a s c h i n e n .  — Siehe G .-T. R. IV . 14, Sei
ten 274 bis 278.
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Dem auszugsweise hier wiedergegebenen Vorträge 
war in Jena, im September 1904, eine Besprechung vor
angegangen, zu welcher der Vorstand der Papierverar- 
beitungs-Berufsgenossenschaft eingeladen hatte. Diese 
Einladung führte neben anderen Teilnehmern die tech
nischen Aufsichtsbeamten der drei am Gegenstände vor
nehmlich interessierten Berufsgenossenschaften der Papier
verarbeitung , der Buchdrucker und der Papiermacher, 
mit den Vertretern von zwei der eingeladenen Maschinen
fabriken zusammen; drei weitere Maschinenfabriken hat
ten brieflich ihr Interesse an der Sache bekundet. Da
mit wurde zielbewußt ein W eg  weiter verfolgt, den zu
erst die Deutsche Buchdrucker-Berufsgenossenschaft an
gedeutet hat. Dieselbe hatte an die für ihre Mitglieder 
liefernden Maschinenfabriken das Ersuchen gerichtet, nicht 
Maschinen mit ungenügenden, oft sogar gefahrbringenden 
Schutzvorrichtungen, oder aber, wie leider auch häufig 
geschähe, ganz ohne solche zu liefern. In einer Anlage 
war den Maschinenfabrikanten mitgeteilt, welche V or
schriften zur Verhütung von Unfällen an die unterstehen
den Betriebe erlassen wurden. Der Entwurf dieser letz
teren Vorschriften war auch der Papiermacher- und der 
Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft mit der Bitte 
um zustimmende Erklärung zugesandt worden. Ungefähr 
zu gleicher Zeit, im Februar 1904, war innerhalb der 
Papiermacher-Berufsgenossenschaft durch den Verfasser 
dieser Besprechung ein Antrag an den Vorstand formu
liert worden, dahin gehend, daß die beiden an Papier
schneidmaschinen vornehmlich mit interessierten Berufs
genossenschaften der Papierverarbeitung und der Buch
drucker zu gemeinsamem Herantreten an die Maschinen
fabrikanten eingeladen werden möchten.

Die Besprechung in Jena, im Semptember 1904, 
führte zunächst zur Formulierung von zwölf Forderungen.

U. s. w.*)

*) Siehe G .-T . R . IV . 8, Seiten 130, 131.

Ein nächster E rfolg zeigte sich bald. Sechzehn Ma
schinenfabrikanten vereinigten sich und traten durch eine 
Kommission an den Vorstand der Papierverarbeitungs
Berufsgenossenschaft mit dem Ersuchen heran, gemein
sam mit ihnen weitere bezügliche Vereinbarungen treffen 
zu wollen. Das ist in gemeinsamer Beratung von A uf
sichtsbeamten der drei Berufsgenossenschaften mit einem 
Vertreter jener Gruppe von Maschinenfabrikanten im 
Januar 1905 in Berlin geschehen. Auf der Grundlage 
der zw ölf Jenaer Forderungen wurden die vorgelegten 
Kataloge der Maschinenfabrikanten eingehend durchge
sehen und entsprechende Anpassung vereinbart. Diese 
Vereinbarungen beschränkten sich nicht mehr ausschließ
lich anf die Papierschneidmaschinen, sondern umfassen 
die Mehrzahl der in den Betrieben der Papierverarbeitung 
in Gebrauch stehenden Maschinen. Sie sind im Gewerb
lich-Technischen Ratgeber IV , 19, Seiten 362 ff. unter 
„Schutzmaßnahmen an Maschinen der Papierverarbeitung“ 
veröffentlicht; dort sind auch die sechzehn an den Be
ratungen und Abmachungen beteiligt gewesenen Maschi
nenfabrikanten genannt.

Der Verein Deutscher Revisionsingenieure hat als
dann in seiner Hauptversammlung in Dessau, im Sep
tember 1905 beschlossen, die Angelegenheit dadurch zu 
fördern, daß er eine von Ingenieur Hütt zu bearbeitende 
Druckschrift über den Gegenstand unter die Schriften 
des Vereins aufnimmt.

So ist wieder ein umfangreiches Gefahrengebiet durch 
zweckentsprechendes Zusammenwirken der beteiligten B e
rufsgenossenschaften und einer Anzahl interessierter Ma
schinenfabrikanten erforscht und die Frage der Unfall
sicherheit der Lösung näher gebracht worden.

D er Verfasser dieser Besprechung ist der Meinung, 
daß den hier verfolgten Interessen vielleicht noch weiter 
durch Stiftung eines Geldpreises zur Erlangung einer 
brauchbaren Schutzeinrichtung am Querschneidmesser ge
dient werden könnte.

Mitteilungen aus der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik.
V on Oberingenieur S ch u berth .

1. Einriicksichernng an Exzenterpressen mit Dreh-
k cilk u p p ln n g . (Nicht geschützt!)

Die nebenstehende Zeichnung Fig. 325 zeigt eine 
Vorrichtung an der Keilauslösung einer Kurbel der E x
zenterpresse, welche verhindert, daß der Pressenstößel 
mehrere Hübe hintereinander macht, falls der die Presse 
bedienende Arbeiter den Fußtritt des Ausrückhebels länger 
mit seinem Fuße niederhält, wie nötig ist.

B e s c h r e i b u n g ,  
a ist der in der W elle befindliche Drehkeil, welcher 

in üblicher W eise durch eine auf der Zeichnung nicht an
gegebene Feder um eine Mittelachse sich zu drehen sucht; 
dies wird im Ruhezustand der Presse durch die R olle  b 
verhindert, die drehbar an einem H ebel c befestigt ist. 
Letzterer legt sich mit einer Fläche d gegen einen ent
sprechenden Ansatz, welcher am Pressenkörper angebracht

ist und daher nur eine Bewegung des Hebels nach e i n e r  
Seite gestattet.

Der H ebel c ist um einen Bolzen e, der in Pressen
körper verschraubt ist, drehbar gelagert.

An dem H ebel ist ferner ein Ring f  durch 4 Stifte 
g  befestigt.

Dieser Ring ist auf einer Seite mit Verzahnung ver
sehen, wie gezeichnet.

Am  H ebel c befindet sich ferner eine Nase h und 
eine Feder i, welche ihn stets mit dem Ansatz d gegen 
den entsprechenden Absatz an der Presse zu ziehen sucht.

Ein weiterer Hebel k ist ebenfalls um den Bolzen e 
drehbar gelagert; derselbe ist an der anderen Seite 
mittelst H ebel und Bolzen mit der Zugstange 1 verbun
den, während die Verlängerung nach rückwärts den Hebel 
oder vielmehr die K linge m, die um n drehbar ist, trägt.
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Eine Feder — Blattfeder
— o sucht die Klinke fort
während in die Schaltzähne des 
Ringes f  hineinzudrücken.

Die Nase p des Hebels legt 
sich gegen die entsprechende 
Nase h des Hebels c.

Eine Scheibe mit Stift ver
hindert das Herausfallen der 
H ebel vom Bolzen e.

Durch eine Stellschraube 
g, welche sich in einem Auge 
r des Pressenkörpers bewegt, 
kann der Ausschlag der Klinke 
m genau reguliert werden.

A r b e i t s v o r g a n g :
Durch Niedertreten des in 

üblicher W eise unten an der 
Presse angebrachten Fußtrittes 
wird die Zugstange 1 nach un
ten bewegt, wobei sie den H e
bel k mitnimmt, der sich um 
c dreht und mittelst der Klinke 
m und den Schaltring f  den 
H ebel c ebenfalls dreht.

D ie Rolle b gibt den Keil 
a frei, welcher nunmehr durch 
die nicht gezeichnete Feder 
mit seinem mittleren Teil in 
bekannter "Weise in eine Rast 
des Schwungrades oder Zahn
rades eingreift und den Stößel 
in Bewegung setzt durch D re
hen der Kurbelwelle in der 
Pfeilrichtung.

Im  gleichen Augenblick 
stößt aber auch der untere Teil 
der Klinke m gegen die vor
her genau eingestellte Stell
schraube q.

D er obere Teil der Klinke wird aus der Verzahnung 
herausgedrückt und der H ebel c wird durch die Feder i 
sofort wieder in seine alte Stellung zurückgezogen und 
löst den K eil a nach erfolgter Umdrehung der W elle 
wieder aus.

Die Maschine kann nun erst nach Freigabe des Fuß
trittes wieder in Betrieb gesetzt werden.

Durch Federzug oder Gegengewicht bewegt sich der 
Fußtritthebel wieder nach oben, die Zugstange 1 folgt

Fig. 325.

seiner Bewegung und nimmt den H ebel k mit, bis p 
wieder gegen h zu liegen kommt. Der obere Teil der 
Klinke m rutscht bei dieser Rückwärtsbewegung über 
einige Zähne hinweg.

Soll die Presse ständig laufen, also kein Ausrücken 
nach jedem H ub erfolgen, so wird die Stellschraube g 
einfach so weit zurückgeschraubt, daß die Klinke m nicht 
mehr mit ihr in Berührung kommt.

Patentbericht.
Anmeldungen, schinen. Fa. H e i n r i c h  L m z ,  M a n n h e i m ,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier ^  ^  05
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes

zur Einsicht ausliegen. Kl. 47 a. K. 30074. Fingerschutzvorrichtung an
Vom 29. 3. 06. an. Schnitt* und Stanzw erkzeugen. E r d m a n n  K i r c h -

Kl. 45 e. L.  21943. Selbfttelnleger für Dreschma- e i s ,  A u e  i. Erzgeb. 2. 8. 05.
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V om  2. 4. 06 an.
Kl. 4 a. K. 29190. Durch Druckluft zu öffnender 

Verschlufs für Sicherheitslampen. P a u l  K o c h ,  
S a a r b r ü c k e n .  17. 3. 05.

Kl. 13 c. ß . 38583. Vorrichtung zum Abschleininen 
von Dampfkesseln. H e r r m a n n  B a l t e s ,  M.- 
G l a d b a c h .  23. II.  04.

Kl. 46 a. K.  29740. Sicherlieitsandrehkurbel für Ex- 
plosionskraftmaschincn. Pa.  G eb r. K l e i n b r a h m ,  
M ü h l h e i m  -R uhr. 14. 6. 05.

Kl. 47 a. G. 21387. Arbeiterschlitzvorrichtung für 
Pressen, Stanzen und ähnliche Maschinen. R e i n 
h a r d  G ö r g ,  D r e s d e n  - A . , Kipsdorferstr. 104. 
24. 5. 05.

Vom 5. 4. 06 an.
Kl. 47 c. H . 32530. Vorrichtung zum Ein- und Aus-

riicken des Antriebes für Maschinen jeder Art mit
einem sowohl für das EinrUcken als auch für das 
Ausriicken in derselben Richtung bewegten Tritt
hebel. J o s e f  H  e i m , O f  f  e n b a c h a. M. 6 .10. 03.

Kl. 78 e. C. 13 074. Verfahren zum Besetzen von 
Sprengbohrlöchern. L o u i s  C a h ü c ,  Ne u ma r k t ,  
Oberpfalz. 15. 10. 04.

Vom  9. 4. 06 an.
Kl. 34 f. C. 13606. Speigefäfs mit selbsttiitiger 

Wasserspülung. R i c h a r d  C o n r a d ,  B e r l i n ,  
Marheinekepl. 11. 6. 5. 05.

Kl. 44 b. B. 39170. Rauchreiniger. B r a n d t  &
S o h n , B r e m e n. 10. 2. 05.

Kl. 67 a. V . 5709. Vorrichtung zum Absaugen des
Schleifstaubes mittels eines Ventilators an einer Ma
schine zum Schleifen von Stickmaschinenbohrern. 
V o g t l ä n d i s c h e  M a s c h i n e n  - F a b r i k  (v o r ; 
m a l s J ,  C. & H.  D i e t r i c h ) ,  A k t. - G e s. , P l a u e n
i. V . 5. 10. 04.

Gebranclismnster-Einlragnngen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 2 . 4. 06.

Kl. 30 b. 272979. Warjnluftbläser mit Schutzvor
richtung gegen Verbrennen. A l f r e d ' R e i c h e l t ,  
B r e s 1 a u ,  Tauentzienstr. 102.

Kl. 37 c. 273 147. Am Dachgebälk befestigtes Schutz- 
und Arbeitsgerüst mit zwei sich kreuzenden, durch 
Drehung verstellbaren Eisenstreben. Fa. G. L e s e 
m e i s t e r ,  C ö l n .

Kl. 38 a. 273130. In der Höhe einstellbare Siclier- 
lieitsvorrichtung mit Klappen, für Kreissägen. 
A l b e r t  W a l t e r ,  F r a n k f u r t  a. M., Bethmann- 
str. 27.

Kl. 38 a. 274265. Schutz- und Führungsblech zum 
Sägenschleifapparat. F. G r a u ,  Z i n t e n .

Kl. 45 g. 273297. Bei Milchschleudern die Anord
nung einer die Lager und die Triebspindel ver
deckenden Schutzkappe. A l f a - L a v a l  - S e p a 
r a t o r  G. m.  b. H. ,  B e r l i n .

V o m 9. 4. 06.
Kl. 35 a. 273727. Jalousieartig zusaniinenschiebbare 

Schutzwand für Paternosteraufzüge. P e n i g e r  
M a s ' c h i n e n f a b r i k u n d E i s e n g i e ß e r e i A k t .  
G es ., A b t e i l u n g  U n r u h  & L i e b i g  L e i p z i g ,  
L e i p z i g -  Plagwitz.

Patente.
Deutschland.

Kl. 42 c. 168758 vom 23. März 1905. Firma F . D o r a n d t  
in Cö l n.  Flüssigkeitsstandanzeiger au Behältern 
für feuergefährliche Flüssigkeiten. (Fig. 326).

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Anzeigen 
des Standes der Flüssigkeit in einem Behälter für feuer
gefährliche Flüssigkeiten, wie Benzin , Spiritus, Äther
u. dgl. Bei derartigen Behältern kann das Auslaufen der 
Flüssigkeit etwa infolge Bruches oder Undichtigkeit des 
Standglases besonders Verlust- und gefahrbringend werden, 
umsomehr, als derartige Behälter gewöhnlich ohne Auf
sicht sind.

Um die erwähnten Nachteile zu vermeiden, ist in der 
zwichen Behälter und Standglas befindlichen Verbindungs
leitung an Stelle eines gewöhnlichen Hahnes ein unter 
Wirkung einer Feder a stehender, selbstschließender Hahn 
c angeordnet, wodurch erreicht wird, daß die Flüssigkeit 
nur dann aus dem Behälter in das Standglas übertreten 
kann, wenn der Hahn unter Überwindung des Federdruckes 
von Hand mittels des Griffes b geöffnet wird. W ird die 
H and von dem Hahn losgelassen, so wird der Behälter 
selbsttätig abgesperrt und somit ein Ausfließen der Flüssig
keit aus diesem unmöglich gemacht, selbst wenn etwa das 
Standglas brechen oder undicht werden sollte. Außerdem 
wird dadurch, daß das Standglas gewöhnlich abgesperrt 
ist und nur bei Sichtbarmachung des Flüssigkeitsstandes 
mit dem Behälter in Verbindung gebracht wird, ein Bruch 
des Glasrohres nahezu unmöglich gemacht.

Soll der Stand der Flüssigkeit im Behälter sichtbar
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gemacht werden, so wird der Hahn c so lange von Hand 
geöffnet gehalten, bis die in das Glasrohr e steigende Flüssig
keit zur Ruhe gelangt ist. Es wird sodann der Hahn los
gelassen, wodurch der Behälter und das Standglas gegen
einander abgesperrt werden. Der Stand der Flüssigkeit 
im Behälter kann nun an der Skala f  genau abgelesen 
werden.

Zweckmäßig wird man nachher die noch in dem Stand
glas befindliche Flüssigkeit in ein darunter gehaltenes Ge
fäß ablasaen und wieder in den Behälter bringen, so daß 
also durch die neue Vorrichtung Flüssigkeit nicht ver
loren geht.

Amerika.
790 943. 1905. H e n r y  A d a m  W e b e r  aus N e w

Y o r k .  Schleif- und Polierscheibe.
Die Erfindung besteht in einer Vorrichtung, welche 

die durch Drehung der Schleif- oder Polierscheibe er
zeugten Luftstrome zur Absaugung des Schleif- oder 
Polierstaubes nutzbar macht, der sonst einerseits die A r
beiter belästigt und sie an ihrer Gesundheit schädigt,

anderseits sehr leicht zu Entzündungen und Explosionen 
führen kann. D ie Vorrichtung besteht aus einem die 
Schleifscheibe zum größten Teil einschließeoden, helm
artigen Gehäuse, das nach unten in einen Kanal ausläuft) 
der in den Staubsammler mündet. Aus der nebenstehen
den Fig. 327 ist zu ersehen, daß das Gehäuse von oben 
fast bis an die Scheibe heranreicht und unterhalb der

Scheibe soweit vorspringt, daß der Schleifstaub in den 
so gebildeten Trichter hineinfällt. Um nun den durch 
die Scheibe erzeugten Luftstrom zu einem einheitlichen 
absaugenden Strome zu wandeln, sind in dem Gehäuse 
eine Anzahl Leitbleche 5 angebracht, die zwischen der 
Scheibe und der helmartigen Rückwand des Gehäuses 
liegen und so gestaltet sind, daß die von der Scheibe in 
der Tangente abgeschleuderten Luft- und Staubteile in 
ihrer Richtung gegen die Rückwand des Gehäuses abge
lenkt werden. A uf diese Weise entsteht in dem zwischen 
den Ablenkblechen und der Rückwand verbleibenden 
Kanal ein nach abwärts gerichteter Zug. Das letzte Leit
blech 6 ist länger als die anderen und ragt in den Sammel
kanal 15 hinein, so gleichzeitig die Trennungswand nach 
dem trichterförmigen Einfall unterhalb der Schleifscheibe 
bildend. Der im Gehäuse erzeugte Luftstrom wirkt auf 
den trichterförmigen Einfall ansaugend und gelangt mit 
Staub beladen in den Staubsammler 13, aus dem die Luft 
durch Rohr 16 entweicht, während zum Zurückhalten des 
Staubes noch Staubbleche 17 vorgesehen sind.

England.
21575. 1904. C a r l  A u g u  s t ß j o r  k l u  n d , S u n d,

S u n d s v a l l  in S c h w e d e n .  Schutzvorrichtung 
für Kreissägen.

Die Schutzvorrichtung dient für solche Kreissägen, 
welche in einem schwingbaren Rahmen gelagert sind und 
durch Anheben dieses Rahmens mittels eines Handgriffes 
in die Arbeitsstellung, d. h. über den Arbeitstisch ge
bracht werden. Über dem Schlitz, durch den die Kreis
säge über den Arbeitstisch herausragt, ist die aus Draht
gewebe oder dergl. gefertigte Schutzhaube 1 drehbar vor
gesehen. Die Schutzhaube sitzt auf der W elle 2, welche 
in ihrem mittleren Teile geflacht und mit Schraubengang 
ausgebildet ist, an den sich oben und unten flache, grade 
Stücke anschließen, die um 90° zueinander versetzt sind. 
Dieser Teil der W elle 2 wird von zwei vorteilhaft mit 
Führungsvollen versehenen Armen geführt, die an dem

Fig. 328.

die Kreissäge tragenden Rahmen 10 sitzen. Beim Heben 
und Senken des Rahmens wird daher die W elle jedes
mal um 90° hin und zurückgedreht. Die Schutzhaube ist 
nun so aufgesetzt, daß sie bei gesenkter Kreissäge um 
90® zur Schlitzrichtung gedreht steht, so daß der Arbeiter 
beim Einstellen und Aufbringen des Werkstückes durch 
die Haube nicht behindert wird. Beim Anheben der Säge
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wird die Schutzhaube über den Schlitz gedreht und zwar 
steht die Haube' über dem Schlitz, bevor die Säge durch 
den Schlitz hindurchragt. Desgleichen erfolgt beim Senken 
der Säge das Wegdrehen der Schutzhaube erst dann, wenn 
die Säge unter der Arbeitsplatte ist.

Anstatt der Arme und des Schraubenganges könnte 
die W elle auch mit einer ansteigenden Schraubennut ver
sehen sein, in die ein Stift ragt, oder die Schutzhaube 
könnte durch geeignete Übertragungsmittel wagerecht 
hin- und hergleiten oder auch senkrecht angehoben und 
gesenkt werden.
24972. 1904. N. W. va n  W e s t e r b o r g ,  R i c h b o -  

r o u g h R o a d ,  L o n d o n  N. W . Schutzvorrich
tung gegen die Entzündung feuergefährlicher 
Flüssigkeiten.

Die Vorrichtung soll die Explosion feuergefährlicher 
Flüssigkeiten, wie A lkohol oder Benzin, die in Gefäßen,

Fig. 329 und 330.

Kannen oder dergl. gelagert sind, bezw. deren W eiter
zünden unterbinden. Zu diesem Zwecke ist in dem Lager
gefäß ein aus Drahtgewebe bestehendes R ohr a unter der 
Entnahmeöffnung eingebaut. Gegen Verletzungen durch 
eingeführte Schöpfgeräte ist es durch ein im Innern vor
gesehenes durchlochtes Metallrohr b mit Rippenansätzen d 
geschützt. Ara unteren Ende ist das Rohr geschlossen

und oben mit einem im Gefäß abgedichteten Mundstücke 
versehen. (Fig. 329.) Durch das Drahtgewebe ist das 
Innere des Lagerbehälters gegen ein Durchschlagen von 
Flammen geschützt, d. h. das Drahtgewebe wirkt ebenso 
wie bei den bekannten Grubenlampen oder in den das 
Durchschlagen der Gase verhütenden Kappen bei Gas
brennern. Zum Ausgleich etwa entstehender Spannungen 
z. B . im Sommer bei eintretender Erwärmung des Ge
fäßes kann die in Fig. 329 dargestellte Verschlußkappe 
durch die in Fig. 330 dargestellte ersetzt werden, die mit 
sich selbsttätig öffnenden Ventilen i versehen ist,
22242. 1904. J. B i n g h a m  A l l i o t  u n d  J.  Mc

C l u r e  C a l d w e l l  P u t o n ,  B l o o m s g r o v e  
W o r k s N o k i n g h a m .  Schutzvorrichtang an PlStt- 
maschinen.

Die Erfindung ist an Plättmaschinen angebracht, bei 
denen eine mit Flanell überzogene W alze in dem ent-

Fig. 332.

sprechend geformten Plätteisen umläuft, das durch Dampf 
beheizt wird. Die zu plättenden Wäschestücke müssen 
nun von der die Maschine bedienenden Arbeiterin auf 
die W alze aufgebracht werden und zwar so, daß sie von 
der W alze mitgenommen und über das Plätteisen geführt 
werden. Um nun zu verhüten, daß durch Unvorsichtig



21. Heft Gewerblich - Technischer Ratgeber. 391

keit die Arbeiterin mit den Fingern oder der Hand 
zwischen W alze und Eisen gerät, ist ein sog. Finger
schutzblech vorgesehen, dessen Bewegung ein Anhalten 
der Maschine bezw. ein Ausschalten der Antriebskuppelung 
herbeiführt. Eine beispielsweise Ausführung einer solchen 
Schutzvorrichtung zeigen die Fig. 331 u. 332. An dem 
dreikantigen und in seinem untren Teile drehbar gelagerten 
Führungsblock c für die einzuführenden Wäschestücke 
ist mittels zweier Arme parallel zur Plättwalze eine W elle 
b befestigt, an welcher das Fingerschutzblech a sitzt. 
Gleichzeitig trägt die W elle b einen Arm g  in Form 
eines Kreisbogens, dessen Mittelpunkt die Schwingachse 
des Führungsstückes c ist. Gegen das freie Ende dieses 
Armes g  wird eine in einem Pfosten geführte Stange j 
von einer Feder k ständig angedrückt. Das andere Ende 
der Stange j  hält ein auf der Stange p gleitendes Ge
wicht o fest, solange die Stange j an den Arm g  anliegt. 
W ird z. B. durch Anstoßen des Fingerschutzbleches a 
durch die Hand der Arbeiterin die W elle b gedreht und 
infolgedessen Arm g  von der Stange j  weggezogen, so 
gibt die unter Federwirkung stehende Stange j das Ge
wicht o frei, das nun an der Stange p hinabgleitet, auf 
den Arm g des W inkelhebels q  s trifft, dessen andrer 
Arm s die Antriebskupplung für die Plättwalze löst und 
diese zum Stillstand bringt. W enn das Gewicht o an 
seinem Handgriff wieder hochgehoben und das Gesperre 
eingestellt ist, wird auch die Kupplung mittels eines 
Handhebels wieder eingerückt.

»

Verschiedenes.
Gefährliche Kesselsteinin Ittel. In den amtlichen 

Mitteilungen des preußischen Handelsministers wird auf 
die Gefährlichkeit von Kesselanstrichmitteln zur V er
hinderung des Kesselsteins hingewiesen, welche aus Teer
ölen, Teer u. dergl. bestehen. Die Gewerbeaufsichts
beamten werden auf die mit jenen Mitteln verbundenen 
Gefahren aufmerksam gemacht und sind mit entsprechen
den Anweisungen versehen worden. In  dem Erlasse 
heißt e s :

Vor kurzem wurden zwei Arbeiter in einer Fabrik 
bei A ltona schwer verletzt, als sie damit beschäftigt 
waren, einen frisch gereinigten Dampfkessel innen mit 
dem von der Firma F r i s c h a u e r  & C o. in W ien  und deren 
Filialen in den Handel gebrachten Kesselsteinschutzmittel 
„Anticorrosivum“  zu bestreichen. Aus dem leichte Teer
öle, insbesondere Benzol, enthaltenden Mittel hatten sich 
brennbare Gase entwickelt, welche durch die zur Beleuch
tung dienenden Öllampen zur Explosion gebracht wurden.

Die Verwendung eines ändern, Benzol enthaltenden 
Teerpräparats zum Kesselanstrich führte in einer Berliner 
Fabrik zur Betäubung mehrerer Arbeiter durch die ver
flüchtigten Leichtöle, wobei einer der Betroffenen den 
T od  fand.

Auch in früheren Jahren sind solche zum Teil töd
lichen Unfälle mehrfach bekannt geworden und z. B. in 
den „Mitteilungen aus der Praxis des Dampfkessel- und 
Dampfmaschinenbetriebes“  Jahrgang 1896 Seite 381 und 
Jahrgang 1898 Seite 524 beschrieben. Eine kräftige

Lüftung, durch die diesen Gefahren zuverlässig vorge
beugt werden könnte, ist in den Dampfkesseln naturge
mäß nur mit großen Schwierigkeiten zu erzielen, ebenso 
mangelt es bei diesen Arbeiten erfahrungsgemäß meistens 
an einer ständigen sachkundigen Aufsicht. Es erscheint 
daher geboten, daß die Aufsichtsbehörden vor der V er
wendung solcher mittels leichtflüchtiger Teer- oder auch 
Mineralöle hergestellten Mittel zum Innenanstrich von 
Kesseln eindringlichst warnen. Auch die Verwendung 
gewöhnlichen Steinkohlenteers ist unter Umständen mit 
Gefahr verbunden, wenn nicht die leichtflüchtigen Be
standteile vorher daraus abdestilliert sind.

Schutzkonrefs für Schiffahrt nnd Schiffbau. Der
erste Schutzkongreß für alle in der Schiffahrt und im 
Schiffbau beschäftigten Personen ist soeben zu Ende ge
führt worden. Er beschäftigte sich an letzter Stelle mit 
der Unfall- und Erkrankungsgefahr der Arbeiter auf den 
deutschen Werften und den Mitteln zu ihrer Verhütung.

Es wurde eine Resolution gefaßt, durch die der K on
greß die Aufmerksamkeit der Reichsbehörden auf die so 
a u ß e r o r d e n t l i c h  h o h e n  U n f  a 11-  u n d  E r 
k r a n k u n g s g e f a h r e n  in der deutschen Schiffbau
industrie lenkt. Der Kongreß erwartet, daß die obersten 
Staatsbehörden den Gewerbeaufsichtsbeamten es dringend 
zur Pflicht machen, ihre besondere Aufmerksamkeit die
sen Betrieben zuzuwenden. D er Kongreß fordert die im 
Schiffbau tätigen Arbeiter auf, sich mehr denn bisher 
der ihnen drohenden Gefahren bewußt zu werden und 
zur Wahrung ihrer Interessen sich den gewerkschaftlichen 
Organisationen anzuschließen.

Erweiterung des englischen Unfallentscliädigungs* 
gesetzes. In England wird z. Zt. ein Gesetzentwurf b e 
raten, der das bestehende Gesetz über die Zahlung von 
Unfallentschädigungen seitens der Unternehmer an die 
in ihren Betrieben zu Schaden gekommenen Arbeiter er
gänzt und verbessert. Der Gesetzentwurf dehnt den Ent
schädigungsanspruch auf a l l e  Personen, die für einen 
Unternehmer arbeiten, aus, mit Ausnahme einiger weniger 
Klassen, wie Polizeimannschaften, Handlungsgehilfen und 
Dienstboten.

Demgemäß sollen alle im Transportverkehr beschäf
tigten Arbeiter, Fischer, Seeleute und bei der Post be
schäftigte Personen nach den Bestimmungen dieses Ge
setzes auf Entschädigung Anspruch haben. Bezüglich ge 
wisser Beschränkungen des Entschädigungsanspruchs wird 
seitens der Regierung erklärt, daß das Gesetz noch keinen 
Abschluß bringe, eine e n d g ü l t i g e  L ö s u n g  der 
ganzen Frage vielmehr e r s t  d u r c h  e i n e  Z w a n g s 
v e r s i c h e r u n g ,  die aber vorläufig noch nicht aus
führbar sei, zu erwarten sei.

Der Gesetzentwurf sieht auch eine E n t s c h ä d i g u n g  
vor  i n  F ä l l e n  g e w e r b l i c h e r  K r a n k h e i t e n  
wie Karbunkelgeschwüre, Bleivergiftigung und Knochen
verwachsung.

Es wird darauf hingewiesen, daß alle die gewerb
lichen Schwierigkeiten, mit denen England jetzt kämpfe, 
Von anderen Ländern bereits gelöst seien. Das d e u t s c h e  
U n f a l l v e r s i c h e r u n g s s y s t e m  sei für England
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nicht anwendbar, wohl aber das französische Projekt, das 
auf dem Kontinent schon vielfach zur Anwendung ge
kommen sei, wenn entsprechende Änderungen daran vor
genommen.

Ausstellung. In den Vorhallen des L a n d e s g e -  
w e r b e w e r b e m u s e u m s i n  S t u t t g a r t  ist eine 
Ausstellung über U n f a l l v e r h ü t u n g  und G e w e r b e 
h y g i e n e  eröffnet worden, die sowohl für Inhaber maschi
neller Betriebe, die sich mit Herstellung von Schutzvor
richtungen befassen, als auch für Arbeiter selbst von 
großem Interesse ist. Das Reichsversicherungsamt in 
Berlin hat zu der Ausstellung eine große Anzahl statisti
scher Tabellen eingesandt und außer denselben der kgl. 
Zentralstelle eine wertvolle Sammlung mustergültiger 
Schutzvorrichtungen mit Erläuterungen aus allen Gebieten 
gewerblicher und landwirtschaftlicher Betriebe gestiftet. 
Ebenso sind von einheimischen und von ausländischen 
Industriellen zahlreiche Schutzvorrichtungen, Modelle, 
Zeichnungen und hygienischen Gegenstände zur Ausstellung 
gebracht worden.

Königliche Preufsische Gewerbe
inspektion,

Personalien.
Z u m  1. A p r i l  d. J.  s i nd  v e r s e t z t  w o r d e n :  der 

Gewerbeinspektor K r a n t z  von Kattowitz nach Oppeln 
unter Verleihung der Stelle des gewerbetechnischen Hilfs
arbeiters bei der dortigen Regierung, der Gewerbeinspektor 
Dr. S e r d a  von Oppeln nach Berlin zur Verwaltung der 
Gewerbeinspektion Berlin I  (Potsdam ), die Gewerbe
inspektoren Gewerberat H a e u s l e r  von Halberstadt nach 
Burg a. d. Ihle, Dr. B e n d e r  von Bocholt nach Neuß, 
Dr. G a d e b u s c h  von Geestemünde nach Vohwinkel und 
Mü l l e r  von Merzig nach Bocholt in der bisherigen 
Amtseigenschaft, die Gewerbeassessoren D i e k e l m a n n  
von Bochum nach Lesum, Dr. D u b k e  von Saarbrücken 
nach Kattowitz, Dr. G u n d e r m a n n  von Dortmund nach 
Finsterwalde, Dr. V o l t  m er  von Berlin nach Halberstadt, 
Dr. N e i t z e l  von Frankfurt a. M. I I  nach Geestemünde 
und B r a u n  von Solingen nach Merzig unter Ernennung 
zu Gewerbeinspektoren, die Gewerbeassessoren H e e r 
d e g e n  von Erfurt nach Danzig, Me y e r  von Berlin II  
(Potsdam) nach Frankfurt a. M. II , R o h  de  von Danzig 
nach Bochum , H i n t z e  von Magdeburg nach Linden, 
W e s p y  von Unna nach Solingen, B l a t t e r  von Köln II  
nach Trier, P a g e l  von Kottbus nach Saarbrücken und 
B a n n e r t  von Bonn nach Berlin I I  (Potsdam) in der 
bisherigen Amtseigenschaft.

D er bisher beurlaubte Gewerbeassessor Dr. R ö l c k e  
ist der Gewerbeinspektion Stettin I  als Hilfsarbeiter über
wiesen worden. Die Gewerbeassessoren Dr. K o c h  in 
Altona und K l e i n  in Glatz sind zu Gewerbeinspektoren 
ernannt und endgültig mit der Verwaltung der Gewerbe

inspektionen in Altona und Glatz betraut worden. Den 
Gewerbeassessoren Dr. B r a n d e s  in Köln I, Mi n s s e n  
in Lüneburg,1 P  e 1 g  r y in Barmen, H i n t z e  in Linden, 
M e y e r  in Frankfurt a. M. II, W  i c h e r t in Reichen
bach i. Schl, und R  o h d e in Bochum ist eine etats
mäßige Hilfsarbeiterstelle bei den bezeichneten Gewerbe
inspektionen verliehen worden. Die Gewerbereferendare 
B ö s e  aus Kiel, B 1 ü h e r aus Bielefeld, S c h ü r h o l z  
aus Münster, W e n z e l  aus Magdeburg und v o n F i n c k h  
aus Berlin sind nach bestandener Prüfung zu Gewerbe
assessoren ernannt ünd den Gewerbeinspektionen in Unna, 
Hagen, Berlin C, K iel und Kassel als Hilfsarbeiter über
wiesen worden. —

Der bisherige Gewerbeinspektor, Gewerberat L e s s e r  
in Gumbinnen ist zum Regierungs- und Gewerberat er
nannt und demselben die etatsmäßige Stelle eines ge
werbetechnischen Rats bei der Regierung in Gumbinnen 
verliehen worden. Gleichzeitig ist er zum Aufsichtsbe
amten im Sinne des § 139 b der Gewerbeordnung für den 
Bezirk dieser Regierung bestellt worden.

Westliche Gruppe des 
Vereins deutscher Revisionsingenieure.

Zur diesjährigen Sitzung erlaube ich mir hiermit a l l e  
V e r e i n s m i t g l i e d e r  einzuladen.

Die Sitzung findet am M o n t a g ,  d e n  7. Ma i ,  
vormittags 9'/a Uhr im „H otel zur Post“ in T r i e r  a. d. 
Mosel statt.

T a g e s o r d n u n g :
1. Bericht des Unterzeichneten über Vereinsangelegen

heiten.
2. Mitteilungen über Schwungradexplosionen.
3. Fußverbrennungen in Gießereien.
4. Mitteilungen über Schmirgelscheiben.
5. Schutzvorrichtungen an Pressen und Stangen.
6. Technische Mitteilungen.
7. Bestimmung des nächstjährigen Versammlungsortes.
8. Selbsttätige Feuerlösch - und Alarmeinrichtung von

W . u. 0 . L i e f e r i n g ,  Haan Rheinland.
Nach einem gemeinschaftlichen Mittagessen werden 

die Altertümer Triers besichtigt.
Am  Vorabend des Versammlungstages, also am

6. Mai, ist das Zusammentreffen der Teilnehmer im Hotel 
Kaiserhof (Fleischstraße), abends 8 Uhr.

Es ist in Aussicht genommen, die Rückfahrt von 
Trier am 8 . Mai gemeinsam durch das M oseltal anzu
treten.

Empfehlenswerte H otels: Zur P ost, Porta nigra, 
Venedig, Trierer H of.

Durch Mitglieder eingeführte Gäste sind willkommen.
E s s e n ,  den 1. April 1906.

F r e u d e n b e r g .

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in GroBB-Lichterfelde-W. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H., Roitzsch.
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d& ß .
Über diftäfabrikation von bleihaltigen Anstrichfarben in England.

V on K o n r a d  W . Jurisch .

J ö ' V '  Mit 2

Das^größe englische G e s e t z  ü b e r F a k -  
t flÄ w e n  u n d  W e r k s t ä t t e n  vom 27. Mai 
lfih fo , 41. u. 42. Yict. c. 16. schrieb in Ab
schnitt 36 v o r :

„Wenn in einer Paktorei oder einer Werk
statt durch Schleifen, Glätten oder Polieren mit 
Hilfe einer Drehscheibe, oder durch irgend eine 
andere Verrichtung S t a u b  entsteht, welcher 
von den Arbeitern in einer ihrer Gesundheit ge
fährdenden Menge eingeatmet wird, —

und ein Inspektor zu der Ansicht gelangt, 
daß das Einatmen des Staubes durch Anwendung 
eines Ventilators oder anderer mechanischer 
Mittel mehr oder weniger vollständig vermieden 
werden könnte, —

so darf der Inspektor anordnen, daß inner
halb angemessener Zeit ein Ventilator oder 
andere mechanische Mittel von geeigneter Kon
struktion beschafft werden, um das Einatmen des 
Staubes zu verhüten; —

und wenn diese Mittel n i c h t  beschafft, in 
gutem Zustande gehalten, und benutzt werden, 
so soll die Paktorei oder die Werkstatt als 
solche erachtet werden, welche nicht gemäß den 
Vorschriften dieses Gesetzes betrieben wird.“ 

Abschnitt 63: „Der Minister darf, wenn es 
ihm nötig erscheint, daß spezielle Vorkehrungen 
getroffen werden für die Aufrechterhaltung der 
Reinlichkeit und Ventilation einer Faktorei oder 
Werkstatt, um die Gesundheit der darin be
schäftigten Kinder, jungen Leute oder Frauen 
zu beschützen, die Anwendung solcher Vor
kehrungen durch V e r o r d n u n g  anbefehlen, und 
darf solche Verordnung auch wieder zurückziehen.“

(Nachdruck verboten.)
Tafeln.

Durch das H a f t p f l i c h t g e s e t z v .  7. Sept. 
1880, (Employer’s Liability Act, 43. u. 44. Vict. 
c. 42) wurde kurz, bündig und unzweideutig das 
Recht verunglückter Arbeiter auf Schadenersatz 
ausgesprochen.

Der Oberinspektor der Faktoreien und Werk
stätten A l e x a n d e r  R e d g r a v e  machte in 
seinem Jahresbericht über das Jahr 1882 alar
mierende Mitteilungen über Vergiftungen durch 
Bleiweißstaub in Bleiweißfabriken. Die Arbei
terinnen waren einem dichten Bleiweißstaub aus
gesetzt, der sich in ihrem unbedeckten Kopfhaar 
und auf der ganzen Kleidung und der Haut ab
lagerte, und dadurch auch in ihre Speisen ge
langte, daß sie diese, ohne sich zu waschen, in 
der Fabrik einnahmen. Viele junge Mädchen 
erkrankten schon nach wenigen Tagen oder 
Wochen unter akuten Vergiftungserscheinungen.

Daraufhin wurden in der gesetzlich vorge
schriebenen Weise Regeln und Vorschriften für 
die Arbeit in Bleiweißfabriken erlassen.

In dem Gesetz über Faktoreien und Werk
stätten vom 25. August 1883, 46. u. 47. Vict. 
c. 53, wurde in den Abschnitten 2 bis 6 vorge
schrieben, daß eine Bleiweißfabrik nach dem 
31. Dezember 1883 gesetzlich nicht mehr be
trieben werden darf, wenn sie nicht im Besitz 
einer Bescheinigung durch einen Inspektor ist, 
daß die Fabrik den Vorschriften dieses Gesetzes 
entspricht.

Diese Vorschriften sind im Anhänge zum 
Gesetz angegeben :

(1) Die Stapel mit Abzugsschlotten und die Trocken
kammern in der Faktorei müssen genügend ventiliert sein.
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(2), (4) und (6) betreffen W asch-, Bade- und sonstige 
W  ohlfahrtseinrichtungen.

(5) Für jede Person, welche an einem offenen Ge
fäß arbeitet, muß ein den ganzen Körper und den K opf 
bedeckendes Gewand vorhanden sein; —  und für jede 
Person, welche an einem Bleiweißbett arbeitet, muß ein 
Respirator, der Mund und Nase schützt, und eine K opf
bedeckung vorhanden sein; —  und für jede Person, welche 
an einem Trockenofen oder an den W alzen beschäftigt 
ist, muß ein den ganzen Körper und den K op f bedeckendes 
Gewand und ein Respirator, der Mund und Nase schützt, 
vorhanden sein.

Eine Bleiweißfabrik, welche ohne Bescheinigung unter 
diesem Gesetz betrieben wird, soll für jeden Tag höchstens
2 Pfund St. Strafe zahlen.

Das Gesetz über Faktoreien und Werkstätten 
vom 5. August 1891, 54. u. 55. Yict. c. 75, ist 
wesentlich eine Ergänzung des Public Healtli 
(London) Acts von 1891.

Durch den Notice of Accidents Act von 1894, 
57. u. 58. Yict. c. 28, wurde die Anzeigepflicht 
bei Unfällen aller Art durch die zugezogenen 
Arzte obligatorisch gemacht.

Das Gesetz über Faktoreien und Werkstätten 
vom 6. Juli 1895, 58. u. 59. Yict. c. 37, be
gründete in Abschnitt 29 die Anzeigepflicht bei 
Vergiftungsfällen in Fabriken.

Im Jahre 1891 hatte der Minister des Inneren 
H e r b e r t  H e n r y  A s q u i t h  eine Königliche 
Kommission berufen, um die Arbeitsbedingungen 
und Wohlfahrtseinrichtungen in allen Gebieten 
des wirtschaftlichen und gewerblichen Lebens 
zu prüfen. Diese Kommission teilte sich in 
verschiedene Ausschüsse für die verschiedenen 
Gebiete.

Der A u s s c h u ß  f ür  B l e i i n d u s t r i e n  
erstattete seinen umfangreichen Bericht 1894*). 
Wir können auf diesen hochinteressanten Be
richt über die englische Blei-Industrie an dieser 
Stelle nicht näher eingehen.

Auch der Bericht des Ausschusses für Ton
waren und Porzellan von 1893 [C. 7240] ent
hielt Mitteilungen über Bleivergiftungen durch 
Arbeit mit bleihaltigen Glasuren.

Auf Grund dieser Erhebungen wurden durch 
den Minister des Inneren neue Spezielle Vor
schriften für Bleiweißfabriken, für Mennige und 
Bleiorange, für Chromgelb, für Bleihütten, für

*) Report from the Departmental Committee on the 
varions Lead-Industries. Minutes o f  Evidence, Appendix 
and Index. London 1894. Eyre & Spottiswoode (C. 7239 
und C. 7239 I) 3 Sh 10 d.

elektrische Akkumulatorenwerke, für Farbenfab
riken und Arsenikwerke, für Emaillieren eiserner 
Platten, für Verzinnen und Emaillieren von Hohl
geschirr erlassen, und im Jahresbericht des Ober
inspektors der Faktoreien und Werkstätten B. 
E. S p r a g u e  O r a m über das Jahr 1893 ver
öffentlicht.

Die folgenden Jahresberichte führen fort
laufende Statistik der Bleivergiftungen, um die 
Wirksamkeit der Speziellen Vorschriften nach
zuweisen. In dem Jahresbericht über 1897 
schildert Prof. Dr. O l i v e r  die Bleiweißfabriken 
Frankreichs.

Die Amtspflichten des Oberinspektors der 
Faktoreien und Werkstätten hatten sich seit 
1893 so bedeutend erweitert, daß sie durch eine 
Hand nicht mehr zu bewältigen waren. Deshalb 
wurde dem Oberinspektor A r t h u r  W h i t e -  
l e g g e  für alle sanitären Angelegenheiten ein be
sonderer medizinischer Inspektor der Faktoreien 
und Werkstätten, Dr. T. M. L e g g e ,  beigegeben, 
der den Oberinspektor ganz bedeutend entlastete. 
In dem Jahresbericht über Faktoreien und Werk
stätten, 1898, erschien der erste Bericht von 
Dr. L e g g e .

L e g g e  beginnt seinen Bericht mit der Sta
tistik der Bleierkrankungen seit 1896. Er be
rücksichtigt alle Industriezweige, in denen die 
Arbeiter mit Blei in Berührung kamen: Ton
waren und Porzellan, Glas, Metallschmelzen, Ver
zinnen und Emaillieren, Feilenhauen, Pigmente 
und Farben, Wagenbau, Bleiweiß, Botblei und 
Bleiorange, Bleigelb, elektrische Akkumulatoren 
und andere Gewerbe. Die meisten Erkrankungen 
weist die Tonwarenindustrie auf, weniger die 
Fabrikation von Bleiweiß.

Ähnliche Berichte von L e g g e  sind auch 
den folgenden Jahresberichten des Oberinspek
tors beigefügt. In dem Jahresbericht über 1899 
beschäftigt sich L e g g e  in seinem Bericht 
vom 29. März 1900 mit der wichtigen Frage der 
chronischen Bleivergiftung und ihrer statistischen 
Behandlung.

Das jetzt in Geltung stehende Gesetz über 
Faktoreien und Werkstätten vom 17. August 
1901, 1. Edw. 7. c. 22, schreibt in Abschnitt 
74 v o r :

„Wenn in einer Faktorei oder Werkstatt, in 
welcher Mahlen, Glätten oder Polieren mittels 
einer Drehscheibe, oder irgend eine andere Ver
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richtung ausgeführt wird, bei welcher Staub oder 
irgend ein Gas, Dampf oder andere Verunreinigung 
der Luft entsteht, und von den Arbeitern in einer 
ihrer Gesundheit schädigenden Weise eingeatmet 
wird; —  es einem Inspektor scheint, daß solche 
Einatmung durch Anwendung eines Ventilators 
oder anderer mechanischer Mittel in beträcht
lichem Grade verhütet werden könnte; — so 
darf der Inspektor anordnen, daß ein Ventilator 
oder andere mechanische Vorkehrungen von 
zweckmäßiger Einrichtung, um das Einatmen zu 
verhüten, innerhalb einer angemessenen Zeit be
schafft werde; —  und wenn diese Einrichtung 
nicht beschafft wird, nicht in gebrauchsfähigem 
Zustande erhalten und benutzt wird, so soll die 
Faktorei oder Werkstatt als nicht in Überein
stimmung mit diesem Gesetz betrieben erachtet 
werden.“

Genauere Unfallverhütungsvorschriften finden 
sich in den Abschnitten 75 u. fg.

Auf Grund dieses Gesetzes wurden die frühem 
Speziellen Vorschriften neu gefaßt. Die gegen
wärtig geltenden S p e z i e l l e n  V o r s c h r i f t e n  
f ü r  di e  F a b r i k a t i o n  v o n  A n s t r i c h f a r 
b e n  u n d  d i e  G e w i n n u n g  v o n  A r s e n i k  
lauten:

P f l i c h t e n  d e r  A r b e i t g e b e r
Sie sollen Waschgelegenheit bieten und dazu genü

gend viel kaltes und warmes Wasser, Seife, Nagelbürsten 
und Handtücher liefern, und sie sollen es durchsetzen, 
daß jeder Arbeiter die Hände und das Gesicht wäscht, 
ehe er die Fabrik verläßt; — außerdem soll Badegelegen
heit für alle Personen vorhanden sein, die in der Fabri
kation von Mailänder Rot, Vermillionette oder Persischem 
R ot beschäftigt werden.

Sie sollen zweckmäßige Respiratoren und Überkleider 
beschaffen und in sauberem Zustande halten für alle A r
beiter, welche mit trockenem Bleiweiß oder Arsenik wäh
rend der Fabrikation oder während des Mischens von 
Farben in Berührung kommen; —  und Überkleider für 
jene Personen, welche Farben in Wasser oder 01 mahlen 
und alle Arbeiter in den Abteilungen für Mailänder Rot, 
Vermillionette oder Persisches R o t , sobald darin Staub 
entsteht.

Sie sollen auch immer genügenden Vorrat des als 
zweckmäßig anerkannten Gesundheitsgetränkes für die 
Arbeiter zu allen Zeiten bereithalten, und sollen darauf 
sehen, daß die Arbeiter täglich von dem Gesundheitsge
tränk zu sich nehmen, welche mit Bleiweiß oder Arsenik 
in Berührung kommen; —  und sollen auch den Arbei
tern, die danach verlangen, abführende Mittel kostenfrei 
zur Verfügung stellen.

In keinem Teile der Fabrik, in welchem Bleiweiß 
oder Arsenik vorhanden ist, dürfen Nahrungsmittel ge
nossen werden.

P f l i c h t e n  d e r  A r b e i t n e h m e r .
Jede P erson , welche einen Respirator oder einen 

Schutzanzug erhalten hat, soll diese Dinge tragen, sobald 
sie mit derjenigen V errichtung beschäftigt ist, für welche 
jene Dinge angeschafft worden sind.

Jede Person soll vor den Mahlzeiten und vor V er
lassen der Fabrik Hände und Gesicht sorgfältig waschen.

In keinem Teile der Fabrik, in welchem Bleiweiß 
oder Arsenik vorhanden ist, dürfen Nahrungsmittel ge
nossen werden.

Keine Person darf in einem Teile der Fabrik, in 
welchem Bleiweiß oder Arsenik vorhanden ist, Tabak 
rauchen oder benutzen.

Dem medizinischen Inspektor der Faktoreien 
Dr. T. M. L e g g e  schienen diese Speziellen 
Vorschriften nicht ganz ausreichend zu sein, na
mentlich im Hinblick auf die sehr viel ausführ
licheren Vorschriften im Erlass des deutschen 
Bundesrats vom 26. Mai 1903 (R.G.B1. S. 225).

T. M. L e g g e  erstattete deshalb unter dem
8. Mai 1905 einen besonderen B e r i c h t  ü b e r  
die F a b r i k a t i o n  von b l e i h a l t i g e n  A n 
s t r i c h f a r b e n  an den Oberinspektor der Fak
toreien und Werkstätten B. A. W h i t e l e g g e ,  
der dem Parlament unterbreitet wurde.*)

Die folgenden Angaben sind diesem Bericht 
entnommen.

Auf Grund des Gesetzes über Faktoreien 
und Werkstätten von 1891 Abschnitt 8, 1 wurde 
die Fabrikation von bleihaltigen Anstrichfarben 
und die Gewinnung von Arsenik durch den Mi
nister des Innern am 13. Mai 1892 für gesund
heitsgefährlich erklärt. Solche formelle Erklä
rung hatte die gesetzliche Wirkung, daß diese 
Industriezweige hinfort nur betrieben werden 
durften, wenn sie die Speziellen Vorschriften 
beobachteten; —  wie schon seit 1883 üblich.

Die Speziellen Vorschriften sind mehrfach 
verbessert worden, aber immer noch nicht aus
reichend, um Vergiftungen durch bleihaltigen 
Staub zu verhindern. Es scheint auch, daß die 
Wichtigkeit der Speziellen Vorschriften noch 
nicht immer richtig gewürdigt wird, und daß sie 
daher mitunter nicht beobachtet werden.

Die Fig. 333 auf Tafel 6 zeigt zwei gewöhn
liche Kollergänge zum Mahlen von Bleiweiß ohne 
irgend welche Vorkehrung zur Beseitigung des 
Staubes. Die beiden Arbeiter tragen nur Re
spiratoren. Gewöhnlich wird das Bleiweiß in

*) Report on the Manufacture of Paints and Colours 
containing Lead. By T. M. L e g g e . London 1905. Dar
ling & Son, Bacon-Stret 34—40. [Cd. 2466] ll^ a d .



396 Gewerblich - Technischer Ratgeber. 22. Heft

Form von Schlamm gemahlen, aber durch Ver
streuen auf dem Fußboden und die beständige Vi
bration entsteht doch bleihaltiger Staub. Beim 
Mahlen des t r o c k e n e n  Bleiweißpulvers mit 
Leinöl entsteht noch viel me h r  Staub beim 
Einschütten und Beginn des Mischens. Solche 
Einrichtungen sollten verschwinden, und durch 
bessere ersetzt werden. Denn solange so maugel
hafte Einrichtungen noch vorhanden sind, werden 
auch die Bleivergiftungen nicht aufhören.

Nach dem Ergänzungsband zum Jahresbericht 
über Faktoreien und Werkstätten von 1900*) 
waren damals 370 Anstrichfarbenfabriken (Paints 
and colours) vorhanden, welche zusammen 5839 
Personen beschäftigten (5420 männliche und 419 
weibliche). Die wichtigsten Fabriken dieser In
dustrie befinden sich in Ost- und Süd-London, 
Liverpool, Glasgow, Hull, Manchester und Bir
mingham.

Während der Zeit vom 1. Januar 1899 bis 
zum 30. Juni 1904 hat L e g g e  318 Fabriken 
auf ihren sanitären Zustand hin untersucht, und 
darunter in 70 Fabriken Bleivergiftungen fest
gestellt :

bei männlichen Arbeitern: 252 Anfälle 
bei weiblichen Arbeitern: 17 „

Von diesen Fällen hat L e g g e  225 Fälle 
erkrankter Männer genauer untersucht, indem er 
die Fälle erkrankter Frauen und einige zweifel
hafte Fälle fortließ.

In der folgenden Übersicht hat Legge  diese 
Fälle mit der Gesamtzahl der Fälle von Blei
vergiftungen in allen Industriezweigen verglichen, 
welche unter dem Gesetz über Faktoreien und 
Werkstätten stehen. Die Jahresberichte über 
die 4 Jahre 1900 bis 1903 geben mehr als 2500 
solcher Fälle an, die auch die hier behandelten 
umfassen.

Übersicht über die angezeigten Fälle von 
Bleivergiftung unter den männlichen Arbeitern 
in Anstrichfarbenfabriken während der Zeit vom 
1. Januar 1899 bis zum 30. Juni 1904; ver
glichen mit den Erkrankungsfällen durch Blei
vergiftung in allen Industriezweigen, die unter 
dem Gesetz über Faktoreien und Werkstätten 
stehen während der 4 Jahre 1900 bis 1903:

*) Supplement to the Annual Report by the Chief 
Inspector o f  Factories and W orkshops for the year 1900. 
Fourth and Fifth Annual Returns o f Persons Employed 
in Factories [Cd. 841] 4 1/a d.

Anzahl der 
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G r a d  d e r  S y m p t o m e :
87 872 38,7 33,6
41 514 18,2 19,8
96 1126 12,7 43,4

Nicht angegeben . . . . l 82 0,4 3,2

A l t e r  d e r  A n f ä l l e :
E r s t e .......................  . . 154 1691 68,4 65,2

46 387 20,4 14,9
Dritte oder chronische . . 22 397 9,8 15,3
Nicht angegeben . . . . 3 119 1,8 4,6

V  o r w i e g e n d e  
S y m p t o m e :

Verdauungsstörungen . . . 200 2107 88,9 81,2
B lu ta rm u t.................................. 47 509 20,9 19,6
K op fsch m erzen ....................... 25 225 11,1 8,7
Versagung der Muskelkraft . 50 472 22,2 18,2
Gehirnerkrankung . . . . 3 98 1,3 3,8
R h e u m a tism u s ....................... 19 254 8,4 9,8
Nicht angegeben . . . . 3 104 1,3 4,0

Die Tabelle zeigt, c aß schwere erst malige
Erkrankungen, auch Verdauungsstörungen und 
paretische Erscheinungen (Versagung der Muskel
kraft, namentlich in den Handgelenken) in den 
Fabriken von Anstrichfarben häufiger sind, als 
in den übrigen Industriezweigen, in denen die 
Arbeiter mit Blei in Berührung kommen.

Die folgende Tabelle gibt die Beschäftigungen 
an, bei welchen die Arbeiter sich ihre Er
krankungen zugezogen haben:

Beschäftigungsart der Arbeiter Anzahl 
der Fälle
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Mahlen (hauptsächlich von Bleiweiß)
und M i s c h e n .................................. 144 64,0

Verpacken (hauptsächlich von Men
nige) ................................................... 9 4,0

Im Magazin und Verpacken kleiner
Mengen von hauptsächlich Men
nige und anderen Bleifarben . . 10 4,4

2 0,9
Fabrikation von Chromgelb . . . 22 9,8
Im F a rben h au se .................................. 12 5,4
Bei den F ilte rp re sse n ....................... 4 1,8
Beim Anstreichen und Schablonen-

6 2,7
Ausbessern der Maschinerie . . . 1 0,4
Nicht angegeben ............................ _ 15 6,6
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Da man diese Beschäftigungen genau kennt, 
so ist es auch möglich, den W eg nachzuweisen, 
auf welchem das Gift in den Körper gelangte:

Eindringen von Blei
Anzahl 

der Fälle
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A ls Staub (hauptsächlich von Blei
weiß) .................................................... 164 72,9

A uf andere W eise im Farbenhause . 41 18,2
A uf unbestimmte W eise . . . . 20 8,9

Hieraus ist ersichtlich, daß bleihaltiger Staub 
die Hauptursache der Bleivergiftungen ist. Da 
dieser hauptsächlich beim Mahlen und Mischen 
von trockenem Bleiweiß entsteht, ehe es völlig 
durch Leinöl festgehalten wird, so hat L e g g e  
folgende Übersicht über die wichtigsten Industrie
zweige zusammengestellt, in welcher Arbeiter mit 
Bleiweiß in Berührung kommen. Darin sind nur 
diejenigen Fälle von Erkrankung m ännlicher 
Personen angeführt, bei denen sich bereits 
Cachexie infolge von Bleivergiftung bemerkbar 
machte. Es sind bei diesen nur die drei Haupt
symptome berücksichtigt worden.

Industriezweige
Zahl

der

Fälle

Blaue Kante 

am Zahn

fleisch

Blutarmut

oder

Bleichsucht

Schwäche 

des Hand

gelenks

Fälle Proz. Fälle Proz. Fälle Proz.

Anstrichfarben . . 251 103 41,0 8 8 35,0 9 3,6
Mischen und Mah

len von Bleiweiß . 123 64 52,0 51 41,4 7 5,6
C hrom gelb, nur

eine Fabrik . . 13 1 0 — 11 — — —
Andere Arbeiter . 115 29 25,2 26 22,6 2 1,7

Tonwaren und Por
zellan . . . . 173 84 48,5 47 27,1 8 4,6

Verzinnen von H ohl
geschirr . . . .

00i-H 70 47,3 56 37,8 16 10,9
Emaillieren . . . 108 48 44,4 28 25,9 7 6,5
Anstreicher . . . 280 80 28,6 64 22,9 6 2 ,1
Bleipacker . . . 81 1 0 12,3 16 19,8 1 1 ,2
L ö t e r ....................... 113 5 4,4 14 12,4 — —

Uber die näheren Umstände, unter denen 
der bleihaltige Staub entsteht, macht L e g g e  
folgende Mitteilungen:

Mischen und Mahlen. In einer kleinen Öl
farbenfabrik wurden die Fässer mit trockenem 
Bleiweißpulver geöffnet. Das Bleiweiß wurde mit

einer löffelartigen Schaufel in ein auf der Wäge
maschine stehendes Meßgefäß (pail) geschüttet. 
Sobald die Wägemaschine anzeigt, daß das Meß
gefäß einen halben Zentner Bleiweiß enthält, 
wird dessen Inhalt in eine Mischmaschine (pug 
mill) oder in die Pfanne eines Kollerganges ent
leert. Gleichzeitig wird die erforderliche Menge 
Leinöl zugegeben. Es ist klar, daß bei diesem 
Verfahren Staub unvermeidlich ist. Auch während 
der ersten Umdrehungen des Kollerganges ent
steht noch Staub bis das Bleiweiß mit dem 01 
gemischt ist.

Deshalb läßt man in neueren und gut ein
gerichteten Fabriken diese Operationen unter 
kräftiger Ventilation vornehmen. Fig. 334 auf 
Tafel 6 zeigt die Kollergänge vollständig einge
kapselt mit einer Schiebetür vor der Arbeits
öffnung. Die Gehäuse stehen mit der Hauptven
tilation in Verbindung. Beide Arbeiter tragen 
Schutzkappen, aber nur einer von ihnen einen 
Respirator. Rechts ist ein abgeschlossener Raum 
zum Abwägen.

Fig. 335 auf Tafel 6 zeigt das Innere des Wäge
raums. Im Vorgrunde ein offenes Bleiweißfaß. 
Um den Staub fortzuschaffen, der beim Öffnen des 
Fasses, und beim Schaufeln des Bleiweißes ent
steht, ist nahe über der Faßmündung ein Staub
fänger (hood) angebracht, der an einem biegsamen 
Lederschlauch hängt und mit der Hauptventilation 
in Verbindung steht. Ähnliche Staubfänger sind 
noch an drei anderen Stellen zu sehen. Das 
Bleiweiß wird zum Abwägen in einen fahrbaren 
Kasten (trolley) geschüttet, der . auf der Platte 
einer Wägemaschine steht. Um den hierbei ent
stehenden Staub abzuführen, ist über diesem Teil 
der Wägemaschine in etwa 1,20 m Höhe über 
der Platte ein breiter Staubfang angebracht, der 
zur Hauptventilation führt. Die Öffnungen dieser 
Staubfänge liegen 30 bis 50 cm tiefer als die 
Mundhöhe des Arbeiters. Dieser ist mit Über
wurf und Respirator versehen. Die ganze Ven
tilationseinrichtung ist durch die Firma Sturte- 
v a n t & Co. ausgeführt worden.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Ven
tilationseinrichtung zur Beseitigung von Bleiweiß
staub in einer Anstrichfarbenfabrik in Glasgow:

Fig. 336 auf Tafel 7 zeigt einen schematischen 
Längsschnitt durch die Fabrik. Zu ebener Erde 
stehen auf niedrigen Gestellen 8 Mischgefäße (pug 
mills) für Leinöl und Bleiweiß, welches von oben
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her durch Trichterschurren zugeführt wird. Auf 
dem Fußboden des ersten Stockwerks sehen wir 
einen Arbeiter neben einem Bleiweißfaß, eine 
Wägemaschine mit zum Kippen eingerichtetem 
Meßgefäß und einem auf eine Schurre aufgesetzten 
Trichter. Der beim Ausschütten des Bleiweißes 
entstehende Staub wird durch einen besonderen 
großen Kanal entfernt. Über der ganzen Beihe 
der 8 Schurren führt ein aus Brettern zusammen
gesetzter Kanal entlang, dessen quadratischer 
Querschnitt sich von anfänglich 30 Zoll auf 
später 42 Zoll Seitenlänge erweitert. Über jeder 
Schurre wird der Boden des Kanals durc]} zwei 
Klapptürchen gebildet, welche nach Bedarf ge
öffnet werden können und eine Öffnung von 
14X18 Zoll frei machen. Auf der Abbildung 
sind 2 Paar Klapptürchen geöffnet, um den 
Staub aus Faß und Trichter aufzunehmen. Der 
Luftstrom wird durch einen B l a c k ma ns e h e n  
Ventilator von 48 Zoll Durchmesser erzeugt, 
welcher den angesaugten Staub in einen flachen 
Kasten mit Wasser fallen läßt.

Fig. 3 3 7  auf Tafel 7 zeigt den Querschnitt der
selben Einrichtung. Hinter den Mischgefäßen geht 
ein Bretterkanal von quadratischem Querschnitt 
und 3 0  Zoll Seitenlänge entlang, welcher mit jedem 
Mischgefäß durch eine Öffnung von 8X16 Zoll 
in Verbindung steht. Hierdurch wird der beim 
Einfallen des Bleiweißes entstehende Staub ab
geführt. Der Luftstrom in diesem Kanal wird 
durch einen Bl ac kma ns c he n  Ventilator von 
36  Zoll Durchmesser erzeugt, welcher den ange" 
saugten Staub ebenfalls in einen flachen Kasten 
mit Wasser fallen läßt. Das verstäubte Bleiweiß 
wird auf diese Weise größtenteils wiedergewonnen.

Fig. 3 3 8  auf Tafel Y zeigt einen eingekapselten 
Kollergang zum Mahlen von Bleiweiß mit Leinöl 
aus einer ändern Fabrik in Glasgow. Über dem 
Kollergang führt ein mächtiges Bohr zum Dach 
hinaus. Die Luftbewegung darin wird durch 
einen gewöhnlichen Ventilator von 3 0  Zoll Durch
messer bewirkt. Eine Wiedergewinnung des ver
stäubten Bleiweißes ist hier nicht ersichtüch.

Fig. 339 auf Tafel 7 zeigt im Querschnitt und 
Längsschnitt die Einrichtung zur Staubbeseiti
gung in einer Ölfarbenfabrik in London. Die 
Mischgefäße stehen auch hier zu ebener Erde. Das 
Bleiweiß wird von oben her durch Fallröhren 
zugeführt, indem es einfach in die Sturzöffnungen 
geschaufelt wird. Zwischen je zwei Sturzöff

nungen ist eine Öffnung des Ventilationskanals 
angebracht. Eine bewegliche Haube (hood) in 
Form eines Zylinderviertels gestattet durch Um
legen die Luft aus der Nähe derjenigen Sturz
öffnung anzusaugen, aus welcher der meiste Staub 
aufsteigt. Die Bewegung der Luft wird durch 
einen Ventilator bewirkt. Im weiteren Verlauf 
des Ventilationsweges prallt die staubführende 
Luft gegen eine vibrierende Platte. Hier setzt 
sich etwas Bleiweiß ab und fällt in einen 
darunter angebrachten Schacht. Leider nur ist 
gerade über der Öffnung dieses Schachtes die 
Geschwindigkeit der Luft am größten, so daß 
sie das herabfallende Bleiweiß wieder mitreißen 
muß. Die Luft sollte nicht zwischen der vibrie
renden Platte und dem Sammelschacht hindurch
gehen, sondern über der Platte hinweg. Die 
Luft mündet durch einen Windaufsatz ins Freie.

Fig. 340 auf Tafel 7 zeigt die Einrichtung zur 
Staubbeseitigung nach dem patentierten T o r 
r a n c e - Verfahren. Man erkennt, daß das in den 
Trichter geschüttete Bleiweiß mit zerstäubtem 
Leinöl gemischt in den T o r r a n c e  -Mischer 
gelangt, und von dort noch unter Granitwalzen 
feiner gemahlen wird. Der Bleiweißstaub wird 
von den Stellen des Einschüttens und Mischens 
abgesogeu und kann sich größtenteils in einem 
flachen Wasserbecken absetzen.

Packen. Beim Verpacken oder Umpacken 
von bleihaltigen Anstrichfarben in Pulverform 
entstehen beträchtliche Mengen Staub. Bleiweiß 
wird in größeren Mengen behandelt, aber Men
nige, Vermillionette, Chromgelb etc. wird in den 
Magazinen häufig in kleinere Tönnchen oder Pa
pierbeutel umgepackt. Jedes Päckchen wird, 
auf der Wagschale stehend, löffelweise mit Farb
pulver gefüllt. Um das richtige Gewicht hin
ein zu bekommen, nimmt man das Päckchen 
von der Wage und stößt es mit dem Boden auf, 
um den Inhalt sich dichter setzen zu lassen. 
Dabei, und auch beim Füllen kleiner Fässer, 
entsteht soviel Staub, daß man diese Opera
tionen unter einem gutziehenden Staubfang vor
nehmen sollte.

Sieben. Das Sieben und Mischen trockener 
Farbpulver, namentlich der Vermillionette ge
schieht jetzt nach G. H. Hunt * )  wie folgt:

Das zu siebende Farbpulver wird in einen Schüttel

*) G. H . H u n t ,  Painters’ Colours, Oils and V ar- 
nishes. 1901, Griffin.
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trichter geschüttet und gelangt von hier in ein System 
rotierender Bürsten, die das Pulver durch Drahtsiebe 
treiben. D ie erste Bürste ist ziemlich weich und spiral
förm ig gestaltet. Sie bürstet zunächst das feinste Pulver 
durch ein feines Drahtsieb und schickt den Rest nach 
einem Ende, von wo die gröberen Teile unter eine harte 
Bürste fallen. H ier werden die Klumpen zerrieben und 
durch ein Drahtsieb von den harten Stücken getrennt, 
die an bestimmter Stelle aus der Maschine austreten.

Da die Maschine in zitternder Bewegung ist, 
namentlich, wenn die Bürsten zu rasch rotieren, 
so sollte die Maschine, besonders aber der Schüttel
trichter unter Ventilation stehen.

Farbhaus. „Farbhaus“ wird derjenige Teil 
einer Farbenfabrik genannt, in welchem Farben 
durch Fällung oder Mischung dargestellt werden. 
Es kommen hier hauptsächlich Chromgelb, Chrom
grün, Braunschweiger Grün, Mailänder Rot, Ver
millionette und Persisches Rot in Betracht. 
L e g g e  fand häufig die Hände und Arme der 
Arbeiter mit Farben bedeckt, die auch durch 
den aus heißen Lösungen aufsteigenden Dampf 
zu leiden haben. D u c k e r i n g ,  der Inspektor 
für Birmingham beschreibt den Betrieb wie 
folgt:

Das B l e i c h r o m a t  wird hergestellt, indem man 
die Lösung eines löslichen Bichromats mit der Lösung 
eines löslichen Bleisalzes vermischt. Nach der Fällung 
wird der Schlamm beträchtliche Zeit lang gerührt und 
gekocht. Dann läßt man den Niederschlag sich absetzen 
und hebert die klare Lauge ab. Nach mehrfachem W a
schen wird der Niederschlag auf Filter geschaufelt, ge
preßt und später getrocknet. Ein Vorarbeiter und zwei 
Mann besorgen die ganze Arbeit in etwa 6 Stunden. Der 
Dam pf während des Kochens scheint Bleichromat über 
den Arbeitsraum zu verbreiten.

Durchschnittlich werden in diesem Farbhause 
17 Persouen beschäftigt. Seit Januar 1899 wur
den 21 Fälle von Bleivergiftungen beobachtet. 
Legge  schlägt daher vor, das Kochen in mecha
nischen Rührapparaten mit Dunstabzug zu be
wirken.

Uber die Darstellung von Vermi l l i onet te  
macht G. H. H u n t  folgende Angaben:

Verm illionette wird jetzt aus Barytsalzen und Eosin 
unter Zusatz eines Fällungsmittels hergestellt. Als Fäl
lungsmittel dient meistens Bleiacetat, doch wird auch 
mitunter Alaun benutzt. Früher enthielt das Verm illio
nette auch noch Bleiorange. Das „K önigsrot“ enthält 
Barytsalz, Bleiorange und Eosin.

Legge  empfiehlt überall solche Einrichtungen, 
daß die Arbeiter keine Respiratoren zu tragen

brauchen. Denn diese sind heiß und lästig. 
Dr. G. S. H a 1 d a n e*) sagt darüber:

Der Raum im Innern der Respiratoren ist mit der 
ausgeatmeten Luft angefüllt, die sechs Vol.-Prozent K oh
lensäure enthält. D a ein Teil dieser Luft wieder ein
geatmet wird, so ist sehr tiefes Atmen erforderlich. Au
ßerdem können die Leute, wenn sie Respiratoren tragen, 
sich untereinander nur durch Zeichen verständigen. D a
her ist es schwierig, sie zum regelmäßigen Gebrauch der 
Respiratoren zu bewegen.

Gewöhnlich enthält die ausgeatmete Luft 
eines Erwachsenen in freier Luft nur 3 bis 4 
Vol. - Prozent Kohlensäure. Bei Verrichtung 
schwerer körperlicher Arbeit müssen derartige 
Respiratoren, die den Arbeiter zwingen, Luft 
mit 6 Vol.-Prozent Kohlensäure einzuatmen, nahe
zu die Empfindung des Erstickens hervorbringen. 
Für Verbesserungen in der Konstruktion von 
Respiratoren ist also noch der W eg frei.

Auf Grund seiner umfassenden und einge
henden Untersuchungen über die Entstehung der 
Bleivergiftungen macht L e g g e  folgende Vor
schläge zur Ausgestaltung der speziellen Vor
schriften :

G e l t u n g s b e r e i c h .  Diese Vorschriften sollen 
nur gelten für Anstrichfarbenfabriken, in welchen B lei
verbindungen in trockenem Zustande benutzt werden; —  
nicht aber für solche Betriebe, in welchen Anstrichfarben 
für den eigenen Gebrauch hergestellt werden, noch für 
solche Geschäfte, in welchen der Gewerbetreibende A n 
strichfarben außerhalb seiner Betriebsstätte verwendet, 
wie z. B. zum Anstreichen von Häusern.

D e f i n i t i o n .  Für den Zweck dieser Vorschriften 
soll jede Verrichtung, welche im Farbhause ausgeführt 
wird, und jede andere Verrichtung, bei welcher die A r
beiter mit bleihaltigen Anstrichfarben in Berührung kom
men, als „B leiprozeß“ bezeichnet werden.

P f l i c h t e n  d e r  A r b e i t g e b e r .
1. Keine trockene Bleiverbindung darf in einen Trich

ter oder eine Schurre geschüttet werden, ohne daß eine 
Vorrichtung vorhanden ist, welche den entstehenden 
Staub von dem Arbeiter fortzieht. Die V orrichtung muß 
so nahe wie möglich an der Stelle angebracht sein, an 
welcher der Staub entsteht.**)

2. Keine trockne Bleiverbindungen dürfen gemischt, 
gemahlen, gesiebt oder auf andere W eise behandelt wer
den, ausgenommen:

a) in einem geschlossenen Apparat, der das Entwei
chen von Staub verhindert; oder

*) Report on Health of Cornish Miners, 1904 (Cd. 
2091) 1 Sh 2 d,

**) Beim Öffnen und Zuschlägen der Fässer bildet 
sich auch Staub, der zwar nicht immer, aber doch oft 
durch Ventilation beseitigt werden kann, wie Fig. 335 
auf Tafel 6 zeigt.
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b) unter kräftiger Ventilation, welche den Staub so 
nahe wie möglich an seinem Ursprungsort von dem 
Arbeiter fortzieht.

3. Bei den V errichtungen des Mischens, Mahlens mit
01, des Siebens und Verpackens und allen anderen Han
tierungen mit trockenen bleihaltigen Farben dürfen keine 
Frauen, junge Leute oder Kinder beschäftigt werden.

4. Jede Person, welche in einem Bleiprozeß be
schäftigt wird, soll einmal in jedem Monat durch den 
Bescheinigenden Bezirksarzt untersucht werden, welcher 
die Vollmacht haben so ll, jede solche Person von wei
terer Beschäftigung in einem Bleiprozeß auszuschließen.

Eine so ausgeschlossene Person darf in keinem Blei
prozeß wieder beschäftigt werden ohne schriftliche Ge
nehmigung durch den Bescheinigenden Bezirksarzt, die 
dieser in das Gesundheitsregister einträgt.

In jeder Betriebsstätte soll ein Gesundheitsregister 
von der durch den Oberinspektor der Faktoreien und 
Werkstätten genehmigten Form geführt werden, welches 
ein Verzeichnis der in Bleiprozessen beschäftigten Per
sonen enthält. Der Bescheinigende Bezirksarzt wird in 
dieses Register die Daten und Ergebnisse seiner Unter
suchungen und alle Anordnungen eintragen, welche die 
in Bleiprozessen beschäftigten Personen betreffen.

Das Gesundheitsregister soll den Königlichen Fak
toreiinspektoren und dem Bescheinigenden Bezirksarzte 
jederzeit auf Verlangen vorgelegt werden.

5. Für alle in Bleiprozessen beschäftigten Personen 
sollen Überkleider beschafft werden. Diese müssen jede 
W oche gewaschen und neu ausgegeben werden.

6. Der Geschäftsinhaber soll für den Gebrauch aller 
in Bleiprozessen beschäftigten Personen folgende Einrich
tungen treffen und in gutem Zustande unterhalten:

a) einen Kleiderraum, in welchem die Arbeiter ihre 
während der Arbeitszeit abgelegten Kleider auf
bewahren können; und eine davon abgetrennte 
Wäschekammer, in welcher die in Vorschrift 5 ge
dachten Überkleider aufbewahrt werden.

b) ein Speisezimmer, wofern die Faktorei nicht wäh
rend der Essenszeiten geschlossen wird.

7. Es soll niemandem gestattet werden, in einen 
Raum, in welchem ein Bleiprozeß betrieben wird, Nah
rungsmittel, Getränke oder Tabak einzuführen, dort auf
zubewahren, zuzubereiten oder zu genießen. Ausgenom
men ist nur das Gesundheitsgetränk, welches von dem 
Geschäftsinhaber geliefert, und durch den Bescheinigenden 
Bezirksarzt gebilligt worden ist. Für die von den A r
beitern mitgebrachten Nahrungsmittel soll ein zweck
mäßiger Aufbewahrungsraum vorhanden sein.

8. Der Geschäftsinhaber soll für den Gebrauch der 
in Bleiprozessen beschäftigten Personen eine W aschge
legenheit einrichten und unterhalten: mit Seife, Nagel
bürsten und genügend vielen, täglich zu erneuernden 
Handtüchern. Für je  5 Personen soll mindestens ein 
W aschbecken vorhanden sein. Jede Waschschüssel soll 
ein Abflußrohr haben, oder soll in einem Becken mit 
Abflußrohr stehen, und soll mit jederzeit benutzbarer Zu
leitung von kaltem und heißem Wasser versehen sein.

Oder, wenn der Geschäftsinhaber feste Waschkauen 
wählt, so soll er die W aschtröge aus emailliertem oder 
ähnlich glattem und undurchlässigem Material herstellen 
und in gutem Zustande unterhalten lassen. Die vorhan
dene Gesamtlänge muß mindestens 2 Fuß für je  5 A r
beiter betragen. D ie Tröge sollen mit Abflußrohren ohne 
Stöpsel und mit beständigem Zufluß von lauwarmem W as
ser versehen sein.

P f l i c h t e n  d e r  A r b e i t n e h m e r .
9. A lle  in Bleiprozessen beschäftigte Personen sollen 

sich dem Bescheinigenden Bezirksarzte während der fest
gesetzten Zeiten zur Untersuchung vorstellen, die durch 
Vorschrift 4 verlangt wird.

Keine Person, welche von der Beschäftigung in Blei
prozessen ausgeschlossen worden ist, darf in irgend einer 
Faktorei oder Werkstatt in einem Bleiprozeß arbeiten 
ohne schriftliche Genehmigung durch den Bescheinigenden 
Bezirksarzt, die dieser in das Gesundheitsregister einge
tragen hat.

10. Jede in einem Bleiprozeß beschäftigte Person 
soll die in § 5 vorgeschriebenen Überkleider tragen. Die 
ausgezogenen Überkleider und die während der Arbeits
zeit abgelegten Kleider sollen in den in § 6 vorgesehenen 
Räumen aufbewahrt werden.

11. Niemand darf in einen Raum, in welchem eine 
Person mit einem Bleiprozeß beschäftigt ist, Nahrungs
mittel, Getränke oder Tabak einführen, dort aufbewahren, 
zubereiten oder genießen. Ausgenommen ist nur der Ge
sundheitstrank, welcher von dem Geschäftsinhaber ge
liefert und durch den Bescheinigenden Bezirksarzt gebilligt 
worden ist.

12. Keine Person, welche in einem Bleiprozeß be
schäftigt ist, darf das Fabrikgrundstück verlassen oder 
Mahlzeiten einnehmen, ohne sich vorher sorgfältig die 
Hände*) gewaschen zu haben.

13. Niemand darf ohne Zustimmung des Geschäfts
inhabers oder Betriebsleiters die zur Beseitigung von 
Staub oder Dämpfen vorhandenen Ventilationseinrichtun
gen stören, oder die Ausführung dieser Vorschriften er
schweren.

A u s n a h m e n .  D ie Vorschriften unter 2 und 3 
sollen keine Anwendung finden bei Verpackung von Far
ben in Tönnchen oder Beuteln von weniger als 14 Pfund 
B ruttogew icht; — wofern nicht, oder bis ein dahin
gehender schriftlicher Befehl vom  Oberinspektor der 
Faktoreien und Werkstätten vorliegt.

D ie Vorschrift in § 4 soll keine Anwendung auf 
solche Faktoreien finden, in welchen das Mahlen trockener 
Bleiverbindungen nur während weniger als drei Stunden 
in der W oche stattfindet.

L e g g e  führt zum Vergleich die deutschen 
Vorschriften vom 26. Mai 1903 an, die bis zum
1. Juli 1913 gelten sollen, und im R.G.B1. 1903
S. 225 veröffentlicht sind.

*) Das Waschen des Gesichs, namentlich des Schnurr
bartes, in dem sich viel Staub sammelt, dürfte auch er
wähnt werden.
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Fufsverbrennungen in Giefsereibetrieben.
Aus dem Jahresberichte der technischen Aufsichts

beamten für das Jahr 1905 der M a s c h i n e n b a u -  
u n d  K l e i n  e i s e n i n d u s t r i e - B e r u f s g e n  o s s e n s c h a f t  
Sektion II , Hagen i. W . entnehmen wir folgende Mit
teilungen.

W ie bereits in dem Berichte des Voijahres mitgeteilt 
worden ist, wurde im August 1903 mit einer Statistik be
gonnen über Fußverbrennungen, die in Gießereien durch 
glühend flüssiges Metall hervorgerufen wurden. Diese 
Statistik wurde im vergangenen Jahre weiter fortgeführt 
und zum Abschluß gebracht. Sie hat nachfolgendes er
geben :

Es wurde nur die innerhalb unserer Berufsgenossen
schaft erhobene Statistik bearbeitet. Von August 1903 
bis zum 31. Dezember 1905 gingen im ganzen 247 A n 
zeigen über Fußverbrennungen ein. V on diesen Unfällen 
wurden 244 durch geschmolzenes Eisen und 3 durch 
anderes flüssiges Metall hervorgerufen. Das glühend 
flüssige Metall kam in 238 Fällen aus Gießpfannen und 
in 9 Fällen aus Tiegeln. Beim Abfangen am Schmelz
ofen kamen 43, beim Transport 109 und beim Gießen 
95 Unfälle vor. 109mal wurden der rechte Fuß, 121mal 
der linke Fuß und 17mal beide Füße verletzt.

Da das häufige Vorkommen von Fußverbrennungen 
aus leicht ersichtlichen Gründen viel von der Art der 
Fußbekleidung abhängt, so wurden auch Ermittelungen 
darüber angestellt, welche Fußbekleidung im allgemeinen 
von den Gießereiarbeitern getragen wurde und welche 
die Verletzten zur Zeit des Unfalles gerade trugen. Das 
Ergebnis dieser Feststellungen, soweit die Angaben zu
verlässig gemacht wurden, geht aus der nachfolgenden 
Tabelle hervor. In der vorletzten Spalte ist das 100 fache 
Verhältnis gebildet aus Zahl der Unfälle, welche bei der 
zugehörigen Fußbekleidung Vorkommen, zur entsprechen
den Zahl der Fußbekleidung im allgemeinen. Die so 
erhaltenen Zahlen stellen die Gefährlichkeit der zuge
hörigen Schuhart dar. Dividiert man diese Zahlen durch 
die Gefährlichkeitszahl der Zugstiefel, so gibt das Resul
tat an, wieviel mal gefährlicher die aufgefiihrten Schuh
arten als Zugstiefel sind. (Siehe letzte Spalte.)

Betrachtet man in den letzten beiden Spalten die 
Tabelle und die zugehörige Schuhart, so findet man 
das bemerkenswerte Ergebnis, daß sich in Gießereien die 
Zugstiefel (mit Gummieinlage) am besten und die Haib
und Schnürschuhe am schlechtesten gegen Fußverbren
nungen bewährt haben. Dieses Ergebnis deckt sich auch 
mit der Ansicht vieler Fachleute, die sowohl schriftlich 
wie mündlich über die Zweckmäßigkeit der Fußbekleidung 
für Gießereiarbeiter gehört wurden, wenn auch deren A n 
sichten über diesen Punkt, wie hier gleichfalls bemerkt 
sein mag, oft sehr weit auseinander gingen. Die große 
Zweckmäßigkeit der Zugstiefel ist dadurch zu erklären, 
daß diese den Fuß bis über den Knöchel dicht um
schließen und dem durch irgend einen Zufall den Fuß 
treffenden glühenden Metall nur schwer Einlaß gewähren. 
Wenn aber trotzdem geschmolzenes Metall eingedrungen 
ist, so sind Zugstiefel im Augenblicke von den Füßen 
zu entfernen, wodurch die Schwere der Verbrennung auf 
ein Minimum herabgedrückt wird. Schaftstiefel schützen 
den Fuß wohl ziemlich hoch, umschließen ihn jedoch  
nicht so eng wie Zugstiefel und können bei einer V er
brennung nicht so schnell ausgezogen werden, wodurch 
oft erhebliche Verletzungen entstehen. Holzschuhe und 
Schnallenschuhe haben die gleiche Gefährlichkeit ergeben. 
Die ersteren können nach dem Eindringen von glühendem 
Metall schnell ausgezogen werden, die letzteren gewähren 
dem Fuße einen ausgedehnteren Schutz, sind aber nicht 
so schnell vom Kuße zu entfernen. Die V or-u n d  Nach
teile dieser beiden Schuhgattungen gleichen sich gewisser
maßen aus, wodurch das Ergebnis der gleichen Gefähr
lichkeit seine Erklärung findet. Die größere Gefährlich
keit der Holzpantinen (darunter sind Schuhe mit H olz
sohle und Lederkappe zur Bedeckung der vorderen Fuß
hälfte verstanden) erklärt sich daraus, daß diese den 
Fuß verhältnismäßig wenig umgeben. Sie können aber 
sehr leicht vom Fuße abgestreift werden. Schnürschuhe 
und namentlich Halbschuhe haben sich gegen Fußver
brennungen, wie die Statistik gezeigt hat, am schlech
testen bewährt. Beide Schuharten können nach dem

über die Art der

Eindringen von glühendem Metall erst nach dem Lösen

Tabelle
Fußbekleidung von Gießereiarbeitern im allgemeinen und während der gemeldeten Unfälle

( F u ß v e r b r e n n u n g e n ) . _______________________________________

Die Zahl derjenigen Gießereiarbeiter, deren 
Fußbekleidung ermittelt wurde, betrug 

9148.
V on  diesen trugen:

Bei den 247 gemeldeten Fußverbrennungen 

trugen:

Gefährlich
keits-Zahl

der
Schuharten.

Gefährlich
keits-Zahl 

dividiert 
durch 105.

1613 oder 17,6 Proz. Zugstiefel 17 oder 6,9 Proz. der Verletzten 105 1,
1357 W 14,8 » Schaftstiefel 21 n 8,5 55 55 Y> 155 1,48

500 n 5,5 >5 Holzschuhe 9 55 3,6 55 n »5 180 1,71
222 n 2,4 n Schnallenschuhe 4 55 1,6 55 55 55 180 1,71
435 » 4,8 55 Holzpantinen 10 n 4,1 55 55 55 230 2,19

4008 55 43,8 55 Schnürschuhe 145 55 58,7 55 55 55 362 3,45
1013 55 11,1 55 Halbschuhe 41 55 16,6 55 55 55 405 3,86

Summa 9148 oder 100,0 Proz. 247 oder 100,0 Proz. der Verletzten
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der Schnürriemen, also in verhältnismäßig langer Zeit, 
vom ' Fuße entfernt werden. Die Halbschuhe gewähren 
außerdem einen sehr geringen Schutz, weil sie nur den 
eigentlichen Fuß umgeben. Dazu kommt noch die Tat
sache, daß bei den meist abgetragenen Schuhen sehr 
häufig die Lederzunge hinter den Schnürriemen fehlt, 
wodurch der Fuß noch weniger geschützt ist. D ie letzte 
Spalte zeigt, daß bei Schnür- bezw. Halbschuhen fast

3,5 bis 4 mal so viele Fußverbrennungen vorgekommen 
sind als bei Zugstiefeln. Es ist dieses ein sehr wichtiges 
Ergebnis, welches im Interesse der Unfallverhütung ver
dient, im Kreise der Gießereiarbeiter bekannt gemacht 
zu werden, zumal Zugstiefel im Tragen mindestens ebenso 
leicht und angenehm sind, wie alle anderen aufgeführten 
Schuharten.

Mitteilungen aus der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik.
V on  Oberingenieur S chuberth .

gefährlich macht, daß sie während des Preßvorganges 
beide Hände des Arbeiters beschäftigt.

Sie besteht aus einem Bügel b mit einer Nase a, 
der am verstellbaren Anschlag 
d der Anschlagstange e leicht 
drehbar befestigt ist und zwar 
um die Schrauben f.

Im  Ruhezustand nimmt 
der Bügel stets die gezeichnete 
Stellung ein.

Soll die Presse in Tätig
keit treten , so muß der A r 
beiter mit der rechten Hand 
den Bügel am Handgriff g  so 
weit zuriickziehen, daß der Arm 
h des Stößels i bequem an ihm 
Vorbeigehen kann.

Mit der linken Hand drückt 
der Arbeiter alsdann auf a, 
wodurch die Friktionsscheibe 
an das Schwungrad gepreßt 
wird und die Maschine in Tä
tigkeit tritt.

NachBeendigung desPres- 
sens läßt der Arbeiter den Bügel 
einfach los, der hochgehende 
Stößel gleitet mit dem Arm h 
an der schrägen Fläche der 
Nase c und schiebt dieselbe 
und somit den ganzen Bügel 
zurück, bis der Arm an dem 
Anschlag d zur Ruhe komm t; 
der Bügel fällt alsdann von 
selbst in seine alte Lage zu
rück.

Die Vorrichtung ist nicht 
patentrechtlich geschützt.

2. Schutzvorrichtung an Spindelpressen.*)
Die vorstehende Zeichnung zeigt eine Vorrichtung, 

welche das Arbeiten an den Spindelpressen dadurch un-

s S c f m l r v o  t t  i c f ) h  i i t g  

a n

bc f-p tcsicn

Fig. 341.
*) V gl. voriges H eft 21.
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Schutzvorrichtung für Kreissägen zum Schneiden von Querholz (Brennholz).
Ingenieur C. S chaub, Techn. Aufsichtsbeamter, Stuttgart.

Die besonders beim ßrennholzschneiden immer wie- Die Schutzvorrichtung besteht aus einer am H olz-
derkehrenden Unfälle , haben den Maschinenfabrikanten gestell befestigten Schutzhaube b, die mehr als die Hälfte
L. Riede in Gudensberg R egb. Kassel veranlaßt, eine des Sägeblattes bedeckt, aus einer beweglichen Schutz-

Fig. 343.
sichere, zugleich auch praktische Schutzvorrichtung für haube a aus starkem gelochten Blech, die mit einem aus
Kreissägen herzustellen. (Fig. 342 bis 344.) Winkeleisen hergestellten pendelnden Gabelbock c, welcher
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durch zwei Zapfen am unteren Gestell Führung erhält, durch 
den. Hebel e verbunden ist. D ie Haube a ist derart ein
gerichtet, daß sie sich über die feste Haube b schieben 
kann. Der Vorgang beim Schneiden ist nun folgender:

Fig. 344.

Das zu schneidende Stück H olz wird vom Arbeiter mittels 
der Gabel gegen die Säge gedrückt, wodurch gleichzeitig 
die Schutzhaube a sich zurückschiebt und einen Teil des 
Sägeblattes freigibt, um nach vollendetem Schnitt in die 

ursprüngliche Lage durch Zurüek- 
ziehen der Gabel zurückzukehren.

Um ein Verletzen der'H ände 
beim Nachschieben des H olzes zu 
vermeiden, ist am Gestell der H e
bel d angebracht, welcher durch 
Anheben das H olz dem Sägeblatt 
wieder zuführt.

Ein Vorschieben des Holzes 
zum Sägeblatt wie bei den R oll- 
tischen und die damit verbun
denen Gefahren fallen bei dieser 
Einrichtung ganz weg, und ist ein 
Unfall so gut wie ausgeschlossen.

Die Schutzvorrichtung kann 
an jedem alten Gestell angebracht 
werden, und ist derart angeord
net, daß sie sich leicht und be
quem aus dem B ock  herausheben 
läßt, um eine Verwendung der 
Kreissäge zum Langholzschneiden 
durch Auflegen eines Tisches zu 
ermöglichen.

Patentbericht.
A n m eld u n g en ,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.

Vom  12. 4. 06 an.
Kl. 38 b. M. 27307. Absaugevorrichtung für Holz

bearbeitungsmaschinen mit mehreren Messerwellen.
O s k a r  S i c h t i g  & Co., K a r l s r u h e - M ü h l b u r g .
12. 4. 05.

Kl. 81 e. T. 10753. .Vorrichtung zur selbsttätigen 
Feiiermeldung bei Abfüllvorrichtungen für feuerge
fährliche Flüssigkeiten. —  C. T h i e ß e n ,  N e u m ü n s t e r
1. H . 24. 10. 05.

Vom 17. 4. 06 an.
Kl. 15 a. P. 17845. Schutzvorrichtung an Matrizen- 

setz- und Zeilengießmaschinen, die bei zu hoch in 
der Zeile stehenden Spatien zur Wirkung kommt. 
P a t e n t - I n d u s t r i e - G e s e l l s c h a f t  m.  b. H. ,  
B e r l i n .  14. 11. 05.

Kl. 21c . A. 12704. Schutzvorrichtung' gegen schäd
liche Überspannungen in elektrischen- Anlagen. 
A l l g e m e i n e  E l e k t r i z i t ä t s  Ge s e l l s c h a f t ,  Ber l i n .
2 . 1. 06.

Kl. 38 e. C. 13480. Messerkopf für Abrichtmaschinen.
E r n s t  C a r s t e n s ,  N ü r n b e r g .  17. 3. 05.

Kl. 45 e. L. 21307. Einlegvorrichtung fiir Dresch
maschinen. L e o n h a r d t  & Co., S c h ö n e b e r g  b. 
B e r l i n .  11. 7. 05.

Vom  23. 4. 06 an.
Kl. 4 g. H. 35134. Brenner fiir Sicherheitsgrnben- 

lampen. E r n s t  t e n  H o m p e l  s e n . ,  B o c h u m ,  
Ottostr. 37. 8. 4. 05.

Kl. 4 5 e. M. 27337. Selbsteinleger für Dreschmaschi
nen mit hin- und herschwingenden Garbenzubringern. 
M a s c h i n e n b a u - A  n s t a l t  u n d  E i s e n g i e ß e r e i  
v o r m .  T h .  F l ö t h e r ,  A k t . - G e s . ,  Gas s e n ,  N.-L. 
15. 4. 05.

Kl. 81 e. J. 8774. Das Hineinschlagen von Flammen 
hindernder Sicherheitseinsatz an Gefäßen für feuerge
fährliche Flüssigkeiten und Gase. A r n o l d  J ü r g e n s  
S a l z k o t t e n .  15. 11. 05.

G e b ra u c h sm u ste r -E in tra g u n g e n , 
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 17. 4. 06.

Kl. 8 a. 274288. Selbsttätige, unfallverhütende A h s- 
riickvorrichtung für Breitfärbemaschinen mit Gewebe
rücklauf. Fa. C. A. G r u s c h w i t z ,  O l b e r s d o r f  i. S.

Kl. 24 g . 273935. Zum Abfangen und Absaugen der 
Flugasche an Feuerungen dienende Vorrichtung, 
aus einer hinter der Feuerbrücke angebrachten, ver
schließbaren, mit einer Saugvorrichtung verbundenen 
Kammer. J o h n  H.  E i c k e r s h o f f ,  K r e f e l d ,  
Lindensraße 146.
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Kl. 85 a. 274022. Doppel-Bauaufzug1 mit eingebautem 
Motor, W endegetriebe und zwangläufig zu betätigender 
Bremse. G u s t a v  Ge r wi e n ,  H i l d e n .

Kl. 37 d. 273 915. Feuersichere Steintreppe, deren 
Tritt- und Stoßplatten von mehreren, durch Metallein
lagen versteiften Kunststeinwangen frei getragen werden. 
M i c h a e l  M o l l  u. J o s e f  M o l l ,  C ö l n - N i p p e s ,  
Neußerstr. 226.

Kl. 37 e. 274152. Leitergerüstkonsole, deren Auflager 
und Stütze nach oben umlegbar sind. J o h a n n e s  
ß e c h t ,  S p e y e r .

Kl. 45e. 274003. Kartoffel-Reibvorrichtung mit von 
einer Deckklappe gebildeter Schutzvorrichtung 
zwischen den Antriebstirnrädern und einer Druckklappe 
zum Anpressen des Reibgutes an die Reibtrommel. 
M a r t i n  W e i b r e c h t ,  S a l z u n g e n .

Vom 23. 4. 06.

Kl. 4 d . 274960. Gaskocher-Anzünder mit aus einem 
Stück gefertigten Griff und Schutzvorrichtung.
J a c q u e s  K e l l e r m a n n ,  Be r l i n ,  Köpenickerstr. 114. 

Kl. 30k. 274917. Ventillose Atmungsmaske mit im Vor
derteil liegendem, feinporigem, feuchtem Schwamm. 
G e o r g  S t o c k ,  G e e t s h a c h t  a. E.

Kl. 38 e. 275064. Selbsttätige Schutzvorrichtung für 
Abrichthobelmaschine. R u d o l f D e b o u ,  Z i r l a u  
b. Freiburg i. Schl.

Kl. 64a. 274897. Stopfen für unter Druck stehende 
Glasflaschen. Behälter o. dgl. mit einschraubbarem, 
ein Sicherheitsventil in sich einschließendem Verschluß
stöpsel. H e r m a n n K o t h e n ,  O r e f e l d ,  Fischeln
straße 167.

Kl. 74b. 275005. Läutewerk für Maschinenlager mit 
nach Graden verstellbaren Kontakten, welches das 
Heißlaufen der Lager meldet. W i l h e l m  G o j n y ,  
B y r t u l t a u ,  Kr. Rybnik, O./S.

Kl. 87 a. 274864. Doppelschraubenzieher mit auswech
selbarer Schutzkappe. J o s e f  L e i n e n ,  E ß 
l i n g e n  a. N.

Patente.
D e u tsc h la n d .

Kl. 81 e. 172067 vom 26. Juli 1905. G o t t l o b  Me i s t e r  
und R e i n h o l d  H e r z e r  in D u i s b u r g .  Mit Trag- 
biigel ausgerüstete Tragvorrichtung für schwere 
Gegenstände. (Fig. 345 u. 346.)

In dem unten rechtwinklig gebogenen Tragbügel a 
befindet sich eine Öffnung, durch welche eine Zahnstange 
geführt ist, die oben in eine Platte d ausläuft und unten 
einen gabelförmigen Fuß f  trägt, der mit Spitzen ver
sehen ist, die ein Abrutschen der Gegenstände verhindern.

Beim Transportieren von Gegenständen wird der Trag
bügel a über die Schulter gehängt und je  nach Belieben 
die Zahnstange c verstellt. Alsdann faßt man mit dem 
gabelförmigen Fuß f  unter den zu tragenden Gegenstand. 
A uf diese W eise wird vermöge des gleichmäßigen Druckes, 
den der Bügel a auf die Schultern ausübt, ein leichtes

und sicheres Tragen auch bei schweren Gegenständen 
ermöglicht.
Kl. 86c. 169 073 vom 30. Mai 1905. Firma C. H. 

S c h ä f e r  in O h o r n  i. S. Vorrichtung zur Siche
rung des Bandwebschiitzens in seiner Schiitzen- 
balin. (Fig. 347.)

Bisher mußten die Schützen sehr lang gehalten werden, 
länger als das doppelte der Gangöffnung, damit sie nicht 
beim Durchschießen der Gangöffnung überkippen und

A d , ö. 4
\ / /  /

___ (SS?. -

!
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Fig. 347.

den Eingang zur nächsten Schiffchenbahn verfehlen, w o
bei durch Zerstörung oder Herausfliegen -der Schützen der 
den Webstuhl bedienende Arbeiter gefährdet werden kann. 
Bei dieser Länge werden jedoch die Schützen unnötig 
schwer und außerdem ist eine große Stuhlbreite erforder
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lieh. Die Erfindung gestattet die Verwendung kürzerer 
Schützen als bisher und besteht darin, daß in die Schützen
bahn, und zwar nahe der Gangöffnung, eine Druckstelle 
eingebaut wird, welche, wenn der Schützen so weit her
ausgeschossen ist, daß der schwebende Teil im Über
gewicht steht, das Überkippen verhindert.

Die Erfindung läßt sich für alle Arten von Band
webstühlen nutzbar machen; in der Zeichnung ist sie 
an einem geraden Doppelschläger gezeigt.

Der Schützen a bewegt sich aus einer der Schützen
bahnen b in die andere, indem er dabei über die Gang
Öffnung c tritt. D ie Druckstelle besteht in einer Rolle 
d, welche auf einem in der Schützenführung b gelagerten 
Bügel e sitzt. Der Bügel steht unter dem Einfluß einer 
Spiralfeder f, deren Spannung so bemessen ist, daß sie 
das Übergewicht des herausgetretenen Teiles des Schüt
zens ausgleicht. Die unter Federdruck stehende Rolle 
ist als die praktischste Ausführungsform anzusehen, doch 
könnte auch z. B. nur eine Blattfeder allein oder eine 
unter Federdruck stehende Leiste o. dgl. angeordnet 
werden.

Verschiedenes.
Gasexplosionen und elektrische Zündungen in 

Preufsen während der Jahre 1899 bis 1903. Nach 
den Ermittelungen des Kgl. Preuß. Statistischen Landes
amts fanden in den Jahren 1899 bis einschließlich 1903 
in Preußen G a s e x p l o s i  o n e n  statt:
In größeren Städten . . 1012 mit 715375 M. Schaden.
„ kleineren „ . . 109 „ 119587 „ „
„ Landgemeinden und

Gutsbezirken . . . .  79 „ 74343 „ „
Sa. 1200 Fälle 909305 M. Schaden.

Hiervon entfielen auf Azetylengas allein 29 Fälle 
mit 7 2031 M. Gesamtschaden. Dagegen wurden in dem 
gleichen Zeitraum 478 Brände nachweislich durch Elek
trizität veranlaßt, die aber einen Schaden

an Mobilien von 1470016 M.
„ Immobilien von 887636 „

Sa. 2357652 M. 
verursachten ; also mehr als 21/a mal größeren Schaden, als 
der durch Gasexplosionen entstandene. Dazu kommen 
noch 168 Fälle, in welchen die Entzündung durch Kurz
schluß u. s. w. vermutet wird, mit einem Schaden 

an Mobilien von 2855053 M.
„ Immobilien von 2308810 „

Sa. 5163863 M.
Von obigen 478 Fällen durch elektrische Zündung 

wurden veranlaßt:
328 erwiesenermaßen durch Kurzschluß, Ge

samtschaden ............................................. 2274265 M.
133 mutmaßlich durch Kurzschluß, Gesamt

schaden ........................................................  4655779 „
98 erwiesenermaßen durch Leitungsanlagen,

Gesamtschaden ........................................ 77 595 „
29 mutmaßlich durch Leitungsanlagen,

Gesamtschaden ........................................ 504952 „

7 Brände durch Bogenlampen, Gesamt
schaden .........................................................  1534 M.

17 Brände durch Glühlampen, Gesamt
schaden ........................................................  1367 „
Durch Motoren, Akkumulatoren, Batterien je  ein Brand 

mit 140 bis 200 M. Schaden.
Möglicherweise sind auch die meisten dieser Fälle 

den durch Kurzschluß veranlaßten Bränden einzureihen.
Durch diese Feststellung ist natürlich der Elektrizität 

keineswegs das Urteil gesprochen, ebensowenig, wie dar
aus die Ungefährlichkeit der Verwendung von Gas her
vorgeht. Einige wenige große Brände könnten das Bild 
in bezug auf die H öhe des Schadens stark verändern. 
Die Zahl der Gasexplosionen ist um das Doppelte höher 
als die der Fälle elektrischer Zündungen. Eine einwandfreie 
Vergleichung der Gefährlichkeit von Gas und Elektrizität 
würde sich erst dann aufstellen lassen, wenn einerseits die 
Zahl der Gaslampen, Gasmotoren und Gaskocher, anderer
seits die der elektrischen Lampen und sonstiger elek
trischer Apparate bekannt wäre. (Stat. Korresp.)

Über den Bruch des Hauptdampfrolires auf einem 
Hochseedampfer bringt die Zeitschrift für Dampfkessel 
und Maschinenbetrieb eine Mitteilung aus der „S  e e- 
m a s c h i n i s t e n z e i t u n g “ , der wir das Folgende ent
nehmen :

Der Vorfall ereignete sich am 18. September 1905 
an Bord eines Dampfers auf der Reise von Shanghai 
nach Nagasaki und hatte den T od  von sechs und schwere 
Verbrühungen zweier anderen chinesischen Heizer zur 
Folge. Das geborstene Rohr wurde in Yokahama durch 
ein neues, aus dem japanischen Arsenal stammendes mit
20 Atm. geprüftes Rohr ersetzt, welches genietet und 
sehr gut ausgeführt war.

Das alte Rohr hatte 138 mm Durchmesser und
5 mm W andstärke, während nach der vom Verein 
deutscher Ingenieure im Jahre 1900 aufgestellten N or
malien eine Wandstärke von 3,8 mm genügt haben 
würde; es war gelötet und vor dei letzten Reise mit 
16 Atm., bei 11 Atm. Betriebsspannung, geprüft worden. 
Eine Bewickelung mit Stahldraht war nicht vorhanden, 
das Rohr war nur mit Asbestpackung versehen.

Nach dem Urteil des Beamten der Bremischen 
Kessel-Revisionsbehörde hätte das Rohr von 138 mm 
Durchmesser, den jetzigen Anforderungen entsprechend 
8 mm (statt 5) Wandstärke haben müssen ; die Lötung 
scheine sachgemäß ausgeführt gewesen. Die Ursache 
des Unfalles sei entschieden darin zu suchen, daß zunächst 
das Rohr sich aus seinem, am Hauptabsperrventil be
festigten Flansch herausgezogen habe und dann infolge 
stärkerer Krümmung in der Längsnaht geplatzt sei. Dies 
habe nur geschehen können, weil der Flansch unsach
gemäß angefertigt und ungenügend mit dem Rohr ver
bunden war. Die Verbindung war nämlich lediglich 
durch Lötung und nicht auch, wie erforderlich, durch 
Nietung geschehen. Der Sachverständige bemerkt weiter, 
daß nach den oben erwähnten Normalien die Sicherung 
der Flanschen gegen Abschieben durch Nieten, Aufrollen 
oder Umbörteln erzielt werden soll. Diese Vorschrift 
ist bei dem Rohre' nicht beobachtet worden, denn die 
geringe Erweiterung in der Bohrung des Flansches nach
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vorn kann als Umbörtelung nicht bezeichnet werden. 
Das R ohr wurde im Flansch lediglich durch die Lötung 
gehalten und auch diese nur mangelhaft ausgeführt.

Bei der am 4. Dezember 1905 vor dem Seeamt statt
gehabten Verhandlung erklärte der Reichskommissar: 
Es ist unbedingt unzulässig, daß Rohre allein durch 
Lötung mit den Planschen bezw. Kesseln verbunden 
werden. Auch die von der See-B.G. vorgeschriebenen 
Sicherungen gegen die W irkung der Expansion und der 
Kontraktion seien nicht in ausreichendem Maße vorhanden 
gewesen. W eiter ist der Reichskommissar der Ansicht, 
daß durch Umwickelung solcher Rohre mit galvanisiertem 
Stahldraht derartig schwere Unfälle vermieden werden ; 
ein Verfahren, welches sich bei der Kaiserl. Marine, die 
übrigens nur gezogene Kupferrohre zuläßt, bestens be
währt habe, indem bei Rohrbrüchen nur ein Blasen des 
Dampfes eintritt, so daß den Leuten Zeit zum Entrinnen 
und zum Abstellen des Dampfes verbleibt.

Dieser Unfall ist wieder ein Beweis, daß den R ohr
leitungen auch bei stationären Anlagen, die mit hohem 
Dampfdruck arbeiten, besondere Sorgfalt zu widmen ist, 
namentlich muß die Befestigung der Flanschen auf den 
Rohren sorgfältig und nicht allein durch Lötung erfolgen.*)

Besuche der Revisionsbcamten in Betrieben. In
der Hofm ann’schen P a p i e r - Z e i t u n g  (Nr. 93 vom Jahre 
1905 Seite 3539) finde ich unter obiger Überschrift fo l
gende Äußerung eines Betriebsangehörigen, welche der 
freundlichen Beachtung durch Betriebsinhaber und Be
triebsbeamte hierdurch empfohlen sei.

„In  der letzten Zeit hörte man vielfach Klagen über 
zu hohe Anforderungen der Revisionsbeamten.

In einer früheren Stellung lernte ich diese Herren 
zuerst kennen. V or ihnen zitterten die Inhaber und 
Arbeiter der Fabrik. Wurde etwas angeordnet, so zeigte 
sich dagegen bei dem Betriebsvorstehern sofort W ider
stand und Trotz. Einmal fiel es mir zu, ich war damals
21 Jahre alt, einen Gewerbeinspektor, der allgemein ge
fürchtet wurde, zu empfangen, da gerade kein H öher
stehender zugegen war. Erst war ich etwas befangen, 
doch begrüßte ich den Herrn und lud ihn ein, sich seines 
schweren Wettermantels zu entledigen. Während der B e
sichtigung beantwortete ich freimütig die an mich ge
stellten Fragen. Anstände fanden sich genug, statt aber 
den Sicherheitsanordnungen Widerstand entgegen zu stel
len. erhob ich nur, wo es nötig war, Einwendungen über 
deren Ausführbarkeit. Der Gewerbeinspektor gab diesen 
Einwendungen Gehör und z. T. auch Folge. W o er auf 
seiner Ansicht bestand, gab ich nach, fragte nach zweck
entsprechenden billigen Sicherheitsvorrichtungen, und da 
zeigte sich seine reiche Erfahrung. Er nannte gute B e
zugsquellen, machte mir die Vorteile der Schutzvorrich
tungen verständlich und brachte auf diese W eise der 
Firma Nutzen. Denn es ist für jeden Fabrikanten nicht 
nur vom menschlichen Standpunkt peinlich, sondern auch 
vom Geldstandpunkt schädlich, wenn einer seiner Arbeiter 
durch mangelhafte Sicherheitsvorrichtung Schaden nimmt.

Nach dieser ersten Revision habe ich manchen Dam pf -

*) Vergl. d i e U n f a l l v e r h ü t u n g i m D a m p f k e s s e l -  
b e t r i e b .  Berlin 1902. PolytechnischeBuchhandl. A.Seydel.

kessel-, Gewerbe- oder Berufsgenossenschafts - Inspektor 
durch Betriebsräume geführt und stets gefunden, daß diese 
Herren, wenn man ihnen mit Höflichkeit entgegenkommt, 
mit sich reden lassen. Sie erweitern gern ihren Gesichts
kreis und wollen nicht unnötige Auslagen für die Betriebs
unternehmer hervorrufen. Es ist viel vorteilhafter, wenn 
der Fabrikant gleich bei der Revision seine Bedenken 
äußert, als wenn er dies durch lange Briefe den Vorge
setzten des Revisionsbeamten gegenüber tut. Diese müssen, 
um das Ansehen ihres Beamten zu stützen, sich so lange 
auf dessen Standpunkt stellen, bis der einsprechende Unter
nehmer die Unausführbarkeit angeordneter Sicherheitsvor
richtungen unwiderleglieh bewiesen hat.“ St. R  1 d.

Gefahren beim Härten von Eisen. In welcher 
Weise, mitunter auch ohne jede Ahnung des Unterneh
mers, die Arbeiter großen Gefahren ausgesetzt werden 
können, zeigt ein Fall des Härtens von eisernen Maschi
nenbestandteilen in einer Maschinenfabrik. Es ist be
kannt, daß gewisse, in besonderer Weise auf Festigkeit 
beanspruchte Maschinenbestandteile aus Weicheisen her
gestellt und sodann mit einer gehärteten Stahlkruste von
2 bis 3 mm Dicke versehen werden. Diese Zementation 
des Eisens geschieht meist durch Glühen mit organischen 
Abfällen wie Horn, Klauen, Haaren etc. unter Luftab
schluß, wodurch diese allmählich verkohlen; die Kohle 
wird vom Eisen in der R otglut aufgenommen, chemisch 
gebunden und auf diese W eise das Eisen an der Ober
fläche in Stahl verwandelt. Je langer der Prozeß dauert, 
desto tiefer dringt der Kohlenstoff ein; die Umwandlung 
des Eisens in Stahl in der gewünschten Dicke von 2 
bis 3 mm geht in zirka 24 bis 28 Stunden vor sich. 
Die besagte Maschinenfabrik hat in einer eigens diesem 
Zwecke gewidmeten Betriebsabteilung eine neue Zemen
tationsmethode eingeführt, durch welche der Prozeß 
auf 2 bis 3 Stunden abgekürzt wird und welche viel 
günstigere Erfolge liefert. Es wird nämlich (neben an
deren Stoffen) zu diesem Zwecke gelbes B l u t l a u g e n 
sal z  verwendet. Dieses wird in der Rotglut mit den 
übrigen Bestandteilen in eigenen Wannen zum Schmelzen 
gebracht, die zu härtenden Gegenstände werden auf 2 bis
3 Stunden eingelegt und nach dem Herausnehmen so
fort in kaltes Wasser getaucht. Dabei entwickelt sich, 
neben anderen brenzligen Substanzen, in größerer Menge 
A m m o n i a k ,  welches jeden anderen Geruch verdeckt. 
Niemand dachte daher daran, daß sich das gelbe Blut
laugensalz in der Schmelze in Eisenkarbid (Verbindung 
des Eisens mit Kohlenstoff, wesentlicher Bestandteil des 
Stahles) und in das so ungemein giftige Z y a n k a l i u m 
spaltet, welches sich noch weiter zersetzt und Blausäure 
dampfförmig ausstößt. Der charakteristische Bitterman
delgeruch dieses Giftes ist in den Dünsten der Schmelze 
nur schwer wahrnehmbar und doch wurden durch eine 
Analyse sowohl in der frischen als auch in der bereits 
ganz erschöpften Schmelze bedeutende Mengen von Zyan
kalium konstatiert; selbstredend ist dasselbe auch indem  
Härtungswasser enthalten und bildet hier infolge seiner 
enormen Giftigkeit nicht minder wie die aus der Schmelze 
exhalierenden Blausäuredämpfe eine ganz bedeutende Ge
fahr für das Leben derer, die mit dem Härtungswasser 
irgendwie zu manipulieren genötigt sind.
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Cylinderscbmierung bei Dampfmaschinen. Die
Zeitschrift für Dampfkessel und Dampfmaschinenbetrieb 
bringt nach No. 13 der „B is -  u n d  K  ä l t e i n d u s t r i e “ vom
5. Januar 1906 eine sehr interessante Mitteilung, welche 
zeigt, daß es durchaus nicht gleichgültig ist, in welcher 
W eise das zum Schmieren des Dampfcylinders bestimmte 
01 in die Maschine eingeführt wird. —  Eine im Jahre 
1892 zunächst nur für die Lichterzeugung in Betrieb ge
setzte Maschine von 50 PS. mit Ridersteuerung hatte 
später den gesamten Betrieb zu leisten, mußte also jetzt 
Tag und Nacht gehen, während sie früher nur einige 
Stunden tätig war. Das Cylinderschmieröl wurde durch 
die Pumpe unmittelbar über dem Grundschieber einge
führt. — Der Gang der Maschine war von Anfang an 
nicht befriedigend, denn schon nach einem Vierteljahr 
waren die Grundschieber und Schieberspiegel am Dampf- 
cylinder so angefressen, daß erstere abgehobelt werden 
mußten. Um die hierbei verlorene Höhe wieder zu be
kommen, wurden auf die Grundschieber Bronzeplatten 
aufgesetzt, die sich aber auch nur 1/i bis lj% Jahr hielten. 
Die Schieberspiegel am Cylinder nutzten sich ebenfalls 
so stark ab, daß sie jährlich von Hand abgerichtet werden 
mußten. Man vermutete, daß das verwendete Oylinderöl 
Veranlassung zu dieser starken Abnutzung sei, jedoch 
ergab die Untersuchung, daß es einwandfrei war. Ob
gleich man die an sich schon reichliche Ölzufuhr nach 
und nach soweit steigerte, daß bei einer täglichen Be
triebsdauer von 18 bis 20 Stunden 10 kg Oylinderöl ver
braucht wurden, trat doch keine Besserung ein, es kam 
noch hinzu, daß die Grundschieberstange öfters abriß. 
Obwohl man anderes Ol verwendete, blieben Betriebs
störungen nicht aus, und der Schieberspiegel am Cylinder 
war soweit abgenutzt, daß er am hinteren Ende 3,5 mm 
tiefer lag als vorn. Zur Ausgleichung dieser Verschieden
heit wurden beide Flächen genau abgerichtet und dann 
hinten eine Bronzeplatte von 17,3 mm, vorn eine solche 
von 14 mm aufgebracht, beide waren jedoch  nach einem 
Vierteljahr abgenutzt. Man sah sich jetzt zur Erneuerung 
der Schieber genötigt, und da der hintere Schieberspiegel 
7 mm tiefer lag als der vordere, wurde hinten wieder 
eine entsprechend starke Bronzeplatte aufgenietet. Nach 
14 tägigem Betrieb waren beide Spiegel so angefressen, 
daß ein Weiterarbeiten unmöglich war. Jetzt wurde auf 
Veranlassung des Maschinenmeisters der Anlage die 01- 
zuführung zum Cylinder derart abgeändert, daß das 01 
nicht mehr unmittelbar zum Grundschieber, sondern in 
das Dampfeintrittsventil geleitet wurde, in der Voraus
setzung, daß das 01 vom Dampf zerstäubt und mitgerissen 
werde. — Durch diese Änderung wurden alle Ubelstände 
behoben, die Schieberspiegel wurden wieder glatt, eine 
Abnützung zeigte sich nicht, trotzdem der Ölverbrauch 
verringert werden konnte, auch kam ein Abreißen der 
Schieberstange nicht mehr vor. —
Papier als Schutzmittel fiir stählerne Gegenstände.

A uf der letzten Versammlung der American Society 
for Testing Materials sind von Louis H. B a r k e r  Angaben 
über das Schützen von eisernen und stählernen Gebäuden 
gemacht worden, die auf elfjährige Versuche gegründet

sind. Der Zweck der Versuche war der, die Glieder 
stählerner Gebäude gegen die schädliche Wirkung der 
in der Luft befindlichen schwefelhaltigen Gase zu schützen. 
D ie Versuche erstrecken sich auf ungefähr fünfzig ver
schiedene Anstriche, bestehend aus Asphalt, Gummi, Kohle, 
B lei, Eisen u. s. w. W enn auch die Ergebnisse ver
schiedene Grade der Widerstandsfähigkeit aufweisen, so 
ist es doch festgestellt, daß selbst bei dreimaligem A n 
streichen keines der Schutzmittel den Stahl auch nur ein 
Jahr vor dem Rosten schützte. In der ersten Versuchs
reihe wurden nur neue Stahlplatten versucht. D a aber 
der rostige Stahl schwieriger gegen Rost zu schützen 
ist, als der neue noch nicht gerostete, so wurde bei spä
teren Versuchen nur rostiges Metall verwendet. Um 
den bestehenden Verhältnissen besser gerecht zu werden, 
wurden neue Platten der W irkung von schwefligen Gasen 
ausgesetzt, bis sie mit einer Schwefelschicht bedeckt wa
ren; denn eine nur oxydierte Oberfläche hätte andere 
Resultate ergeben können.

W inkeleisen von einer Länge von 11 Fuß wurden auf
gehängt, bis sie unter der Wirkung des Schwefels rosteten, 
und alsdann mit Drahtbürsten abgekratzt; jeder Fuß der 
Länge wurde sodann mit einer anderen Farbe angestrichen 
und das Stück endlich wieder aufgehängt.

Bei der Untersuchung der Winkeleisen konnte man 
feststellen, daß auf mehreren die Farbe unversehrt war, 
aber darunter befanden sich lauter rostige Stellen, die 
die Farbe abgehoben hatten; dies beweist, daß an dem 
Rosten nicht die Farbe die Schuld trug. Da kein Rost 
sich ohne die Anwesenheit von Feuchtigkeit bilden kann 
und alle Anstriche für die Feuchtigkeit durchdringbar 
sind (wie die Versuche Dudleys bewiesen haben), be
mühte man sich, die Oberfläche hermetisch zu bedecken. 
Man versuchte zu diesem Zwecke mehrere Materialien, 
bis man vor drei Jahren fand, daß ein paraffiniertes Pa
pier das beste Schutzmittel gegen die Feuchtigkeit ist. 
Außer den oben erwähnten Versuchen wurde das Papier 
auf sein Verhalten unter der Wirkung des Rauches ge
prüft und nach 27 Monaten fand man, daß das Papier 
sowie die erste Farbschicht unversehrt w a r ; die Ober
fläche des Stahls blieb genau in demselben Zustande, wie 
beim Anstreichen. Infolge der zufriedenstellenden Resul
tate wurde beschlossen, weitere Versuche zu machen und 
zwar in größerem Maßstabe an mehreren D oppel-~ -T rä
gen, die sich in unmittelbarer Nähe von Sole befanden, 
während sie unter der Einwirkung der Gase in den K a
nälen gerostet wurden. Dies geschah vor mehr als einem 
Jahr; bis zum Datum des Berichts hat sich keine schäd
liche W irkung bemerkbar gemacht. D ie A rt und Weise, 
das Papier anzubringen, ist folgende:

Nachdem der Rost sorgfältig mit Drahtbürsten entfernt 
ist, wird eine klebrige Farbe auf das Metall gestrichen, 
und das Papier darauf festgedrückt. Dann wird das 
Ganze mit der Farbe angestrichen. Man bemerke, daß bei 
diesem Verfahren der erste Anstrich, das Papier und der 
äußere Anstrich nur bei einmaligem Gebrauche eines Ge
rüstes anzubringen sind; dies vermindert die Unkosten 
bedeutend.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Begierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Gross-Lichterfelde-W . 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H., Roitzsch.
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Die Tätigkeit des Reichs Versicherungsamts im Jahre 1905.

Der dem Reichskanzler alljährlich einzurei
chende Geschäftsbericht des Reichs versichern! igs- 
amts ist, wie früher gemeldet, für das Jahr 1905
—  das 21. Geschäftsjahr des Amts — erstattet 
worden und dem Reichstage zugegangen.

Nach dem Bericht waren auf dem Gebiete 
der U n f a l l v e r s i c h e r u n g  fast 19,9 Milli
onen Versicherte vorhanden.

Die Zahl der angemeldeten Unfälle betrug 
nach einer vorläufigen Ermittelung 609 024, die 
der erstmalig entschädigten Unfälle 141 277. Die 
gezahlten Entschädigungen beliefen sich nach 
einer vorläufigen Ermittlung auf 136 206 112 M.

Die im Reichsversicherungsamt fortlaufend 
geführten statistischen Aufstellungen sind ergänzt 
und für die II. Auflage der besonderen Be
arbeitung „Die Deutsche Arbeiterversicherung 
als soziale Einrichtung“ benutzt worden. Die 
Neubearbeitung dieses Werkes erfolgte nament
lich für den VII. internationalen Arbeiterver
sicherungskongreß in Wien (September 1905), 
auf welchem mehrere Mitglieder des Reichsver
sicherungsamts Referate erstattet haben. Für 
das vom Kaiserlichen Statistischen Amt heraus
gegebene Reichs-Arbeitsblatt liefert das Reichs
versicherungsamt seit April 1905 regelmäßig ge
meinverständliche Beiträge.

Elf ärztliche Obergutachten sind mit Geneh
migung der Verfasser im Berichtsjahr in den 
„Amtlichen Nachrichten des Reichsversicherungs
amts“ veröffentlicht worden.

Für die im Jahre 1904 ausgeschiedenen 
nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungs
amts und deren Stellvertreter aus dem Stande 
der Arbeitgeber wurden im Berichtsjahre Nach
wahlen vorgenommen; Nachwahlen für die im

Jahre 1905 weiter freigewordenen Stellen von 
Stellvertretern sind eingeleitet.

Uber Streitigkeiten unter den Schiedsgerich
ten bezüglich ihrer Zuständigkeit hatte das Reichs
versicherungsamt in neun Fällen, die sich vor
wiegend auf Unfälle bei Bauarbeiten bezogen, 
Entscheidung zu treffen.

Die Arbeiterhilfsgesuche (2175) haben sich 
gegen das Vorjahr um 101 vermindert, während 
Eingaben aus dem Gebiete der Krankenver
sicherung, deren Erledigung wegen Unzuständig
keit des Amts abgelehnt werden mußte, wieder
um in großer Zahl eingegangen sind.

Zur Verhinderung der in einigen Fällen vor
gekommenen Auszahlungen auf gefälschte Zah
lungsanweisungen und Quittungen ist nach um
fangreichen Verhandlungen mit den Versicherungs
trägern und Zentralpostbehörden die Geschäfts
anweisung für die Berufsgenossenschaftsvorstände, 
betreffend die Auszahlungen durch die Post, 
durch ein Rundschreiben ergänzt worden, in 
welchem besondere Maßnahmen für die An
weisung zu einmaligen Zahlungen getroffen sind.

Auf dem Gebiete der internationalen Rechts
beziehungen liegen die mit dem Großherzogtum 
Luxemburg im Berichtsjahre getroffenen Ab
kommen über die wechselseitige Gewährung oder 
Fortgewährung von Renten an Angehörige des 
Deutschen Reichs und des Großherzogtums 
Luxemburg bei ständigem Aufenthalt der Ver
letzten in dem einen oder dem anderen der 
beiden Länder.

Die Kassen- und Rechnungsführung ist im 
Jahre 1905 bei 13 gewerblichen und 3 land
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften sowie bei 
65 Sektionen gewerblicher Berufsgenossenschaften
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geprüft worden. Auch die sonstige Geschäfts
führung von Berufsgenossenschaften oder Sek
tionen wurde mehrfach aus besonderen Anlässen 
einer Prüfung unterzogen.

Acht gewerbliche und 3 landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaften haben Nachträge zu den 
Dienstordnungen der Genossenschaftsbeamten 
vorgelegt und genehmigt erhalten. Bei 2 weiteren 
gewerblichen Berufsgenossenschaften sind —  an 
Stelle der früheren — revidierte Dienstordnungen 
erlassen und bestätigt worden. Die Übertragung 
von Verwaltungsgeschäften auf den Geschäfts
führer ist im Betriebsjahre von weiteren Ge
nossenschafts- und Sektionsvorständen beschlossen 
und vom .Reichsversicherungsamt geprüft worden. 
Derartige Vorschriften sind jetzt bei 49 Ge
nossenschaften und 135 Sektionen im Gebrauch.

Gefahrentarife sind im Jahre 1905 für 5 ge
werbliche Berufsgenossenschaften und 1 land
wirtschaftliche Berufsgenossenschaft neu festge
stellt. Einer anderen landwirtschaftlichen Be
rufsgenossenschaft ist die Beibehaltung des bis
her geltenden Tarifs und für 1 gewerbliche Be
rufsgenossenschaft ein Nachtrag zu dem im Vor
jahre aufgestellten Tarif genehmigt worden. Für 
die Versicherungsanstalten der dem Reichsver
sicherungsamt unterstellten Baugewerksberufs
genossenschaften und der Tiefbauberufsgenossen
schaft wurden für die Tarifperiode 1906)08 neue 
Prämientarife festgestellt.

Kataster-, Gefahrentarif-, Umlage-, Prämien-, 
Abschätzungs-, Straf- und sonstige Beschwerden 
sind im Berichtsjahre 6407 neu erhoben, so daß 
mit den aus dem Vorjahr übernommenen 1975 
im ganzen 8382 Beschwerden aller Art zu be
arbeiten waren, von denen 6563 erledigt sind.

Von den gewerblichen Berufsgenossenschaften 
hat eine im Jahre 1905 Unfallverhütungsvor
schriften neue erlassen und genehmigt erhalten. 
Außerdem sind für 2 Berufsgenossenschaften ab
geänderte und fiir 3 Berufsgenossenschaften Nach
träge zu den bereits bestehenden Vorschriften 
genehmigt worden. 3 weitere Entwürfe zu neuen 
oder abgeänderten Unfallverhütungsvorschriften 
lagen dem Reichsversicherungsamt am Schlüsse 
des Berichtsjahrs zur Beschlußfassung noch vor.

In größerem Umfange haben die Unfallver
hütungsvorschriften der land- und forstwirtschaft
lichen Berufsgenossenschaften das Reichsver
sicherungsamt in Anspruch genommen. Fiir 2

dieser Genossenschaften wurden Vorschriften, 
die sich auf das gesamte Gebiet der land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebsfiihrung beziehen 
und für 16 andere solche genehmigt, die teils 
auf Maschinen und Nebenbetriebe, teils nur auf 
Maschinen oder Nebenbetriebe Bezug haben. 
Von 5 weiteren Genossenschaften liegen Ent
würfe solcher Vorschriften zur Genehmigung 
noch vor. Muster zu Unfallverhütungsvorschriften 
für landwirtschaftliche Geräte, für Sprengmittel, 
für Vieh und Fuhrhaltung und für landwirt
schaftliche Baulichkeiten sind von der von den 
land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften hierfür eingesetzten ständigen Kom
mission unter Mitwirkung des Reichsversiche
rungsamts im Jahre 1905 ausgearbeitet und als 
Grundlage für die Festsetzung von Vorschriften 
dieser Art von einigen Berufsgenossenschaften 
bereits angenommen worden.

Die Seeberufsgenossenschaft hat zu den Un
fallverhütungsvorschriften für die Fischdampfer 
einen Nachtrag genehmigt erhalten. Uber die 
Ausgestaltung der Freibordvorschriften dieser 
Berufsgeuossenschaft schweben zur Zeit noch 
Verhandlungen.

Eine Zusammenstellung der Bestimmungen 
aus den Unfallverhütungsvorschriften, die sich 
gegen die Beschäftigung betrunkener Arbeiter 
und den Genuß geistiger Getränke u. s. w. auf 
der Arbeitsstelle beziehen, ist vom Reichsver
sicherungsamt im „Reichs - Arbeitsblatte“ ver
öffentlicht.

An technischen Aufsichtsbeamten waren am 
Schlüsse des Berichtsjahres von 60 gewerblichen 
Berufsgenossenschaften (59 im Vorjahre) 268 
(250 im Vorjahre) angestellt.

Haftpflichtversicherungen (§ 23 Abs. 1 Ziff. 1 
des Gesetzes, betreffend die Abänderung der 
Unfallversicherungsgesetze vom 30. Juni 1900) 
sind im Jahre 1905 bei 3 landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften in Kraft getreten. Die 
Schaffung weiterer Haftpflichtversicherungsan
stalten ist im Gange.

Drei private Heilanstalten, die sich in her
vorragendem Maße mit der Behandlung von Un
fallverletzten befassen, sind auf Grund des § 125 
Abs. 4 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes 
vom Reichsversicherungsamt revidiert worden.

Das Heilverfahren innerhalb der ersten 13 
Wochen nach dem Unfalle (§ 76 c des Kranken-
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Versicherungsgesetzes) wurde von den gewerblichen 
Berufsgenossenschaften in 8568 Fällen, von den 
land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften in 2421 Fällen übernommen.

In der Rechtsprechung hatte sich das Reichs
versicherungsamt insbesondere mit folgenden 
Streitfragen, Begriffen u. s. w. zu befassen:

1. Unfall bei dem Betriebe,
2. ursächlicher Zusammenhang zwischen Scha

den und Unfall,
3. Versicherungspfiicht von Personen und 

Betrieben,
4. entschädigungsberechtigte Personen,
5. Bemessung des Grades der Erwerbsun

fähigkeit des Verletzten,
6. Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes 

des Verletzten,
7. Heilanstaltsbehandlung und deren Durch

führung,
8. Veränderung der Verhältnisse in dem Zu

stande des Verletzten,
9. Ruhen der Rente,
10. Verjährung der Entschädigungsansprüche,
11. Beteiligung mehrerer Versieherungsträger 

an der Entschädigungspflicht,
12. Verhältnis der Berufsgenossenschaften 

zu den Krankenkassen und Versicherungsan
stalten des Invalidenversicherungsgesetzes,

13. Anspruch der Berufsgenossenschaften auf 
Zahlung von Beiträgen beim Zwangsvergleich 
im Konkursverfahren,

14. Ersatzansprüche der Berufsgenossen
schaften gemäß § 136 des Gewerbeunfallver
sicherungsgesetzes und deren Geltendmachung,

15. Auslegung wichtigerer statutarischer Be
stimmungen,

16. Verfahren in Unfallversicherungssachen.
Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung (Kai

serliche Verordnung vom 22. November 1900) 
bestanden am Schlüsse des Berichtsjahrs 124. 
Bei diesen sind aus dem Bereiche der Unfall
versicherungsgesetze im Jahre 1905 68 742 Be
rufungen anhängig geworden gegenüber 3 955 63  
Bescheiden der Feststellungsorgane. Außerdem 
im Berichtsjahre bei den Schiedsgerichten 13648  
Anträge gemäß § 88 Abs. 3 des Gewerbeunfall- 
versicheruugsgesetzes und der entsprechenden 
Paragraphen der übrigen Unfallversicherungsge
setze vom 30. Juni 1900 auf anderweite Fest
stellung der Rente gestellt.

Rekurse gegen Schiedsgerichtsurteile waren 
24 317 zu bearbeiten, von denen 6895 aus den 
Vorjahren übernommen waren. Die neu einge
legten Rekurse, 17422 gegen 16473 im Jahre 
1904, haben also im Berichtsjahre wiederum 
eine erhebliche Steigerung erfahren. Außerdem 
sind auf Grund des § 73 Abs. 3, § 83 Abs. 1 
und 2 und § 85 des Gewerbeunfallversicherungs
gesetzes und der einschlägigen Bestimmungen der 
übrigen Unfallversicherungsgesetze vom 30. Juni 
1900 im Berichtsjahre 404 Anträge auf Fest
stellung der zur Entschädigung verpflichteten 
Versicherungsträger bei dem Reichsversicherungs
amt bearbeitet worden, von denen 153 aus dem 
Vorjahre stammen. Durch Urteil wurden 15 425 
Rekurse entschieden, durch Beschluß wurden als 
unzulässig, verspätet oder offenbar ungerecht
fertigt 743 zurückgewiesen und anderweit (Zu
rücknahme, Vergleich u. s. w.) erledigten sich 1006 
Rekurse, so daß zusammen 17174 Rekurse er
ledigt wurden. In 1182 Sitzungen haben 17 940 
mündliche Verhandlungen stattgefunden. Davon 
entfallen 901 Sitzungen mit 13812 mündlichen 
Verhandlungen auf Rekurse aus dem Gebiete 
der Gewerbe-, Bau- und Seeunfallversicherung, 
281 Sitzungen mit 4128 Verhandlungen auf Re
kurse aus dem Gebiete der land- und forstwirt
schaftlichen Unfallversicherung. Unter den 1182 
Sitzungen sind 2 des „Erweiterten Senats“ . Be
weiserhebungen wurden in 4834 Fällen beschlos
sen. Unter 15 425 durch Urteil erledigten Re
kursen befanden sich 4355, das sind 28,2 °/0 
(1904 =  29,1 % ) ,  durch welche die Schiedsge
richtsurteile völlig oder teilweise abgeändert wur
den. Bei den Rekursen der Versicherten be
tragen die entsprechenden Prozentzahlen 20,7 
(1904:22,3 % ) ,  bei denen der Berufsgenossen
schaften 53,2 (1904:51,6 % ) .

A u f  dem  G e b i e t e  d e r  I n v a l i d e n 
v e r s i c h e r u n g  waren bis zum Schlüsse des 
Jahres 1905 insgesamt 1785 305 Invaliden-, 
Kranken- und Altersrenten anerkannt, von denen 
am 1. Januar 1906 noch 934983 laufend waren. 
Von den Ansprüchen auf Beitragserstattungen 
sindbis zum Schlüsse des Berichtsjahres 1655 785 
anerkannt worden. An die Rentenempfänger u. s. w. 
wurden im Berichtsjahre nach einer vorläufigen 
Schätzung einschließlich des Reichszuschusses 
etwa 160 Millionen Mark verausgabt. Der Er
lös aus den durch die Post verkauften Beitrags
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marken stellt sich auf 148 348919,50 M., wäh
rend sich die gesamte Einnahme der Versiche
rungsträger aus Beiträgen auf etwa 161 Mil
lionen Mark beläuft, wozu noch die Zinsen des 
beträchtlichen Vermögensbestandes kommen.

Dieses Vermögen der Versicherungsträger be
trug am Schlüsse des Jahres 1905 etwa 1236 
Millionen Mark.

Die Seeberufsgenossenschaft hat im Berichts
jahre für ihre Versicherten die Errichtung einer 
eigenen Invaliden-, Witwen- und Waisenver
sicherungskasse beschlossen und die hierfür ent
worfenen Satzungen angenommen.

Durch zahlreiche Entscheidungen auf Grund 
des § 155 des Invalidenversicherungsgesetzes 
hatte das Reichs versicherungsamt auch im Jahre 
1905 auf eine einheitliche Anwendung der die 
Versicherungspflicht und das Versicherungsrecht 
behandelnden gesetzlichen Bestimmungen hinzu
wirken. Zahlreiche Anfragen über Gegenstände 
der Versicherung konnten, wie in den Vorjahren, 
wiederum nicht sachlich beantwortet werden, da 
für Auskunfterteilung dieser Art in erster Linie 
die unteren Verwaltungsbehörden zuständig sind.

Gesuche in Beitragserstattungssachen sind in 
1564 Fällen, sonstige Arbeiterhilfsgesuche in 
1171 Fällen an das Reichsversicherungsamt ge
richtet worden.

Die Zahl der im Laufe des Berichtsjahrs an 
das Reichsversicherungsamt gerichteten Be
schwerden der Versicherten über die Ablehnung 
oder Ausübung des Heilverfahrens seitens der 
Versicherungsanstalt hat sich gegen das Vorjahr 
nicht vermehrt. Wenn auch eine sachliche 
Prüfung dieser Beschwerden nicht stattfinden 
konnte, da die Versicherungsanstalten in Fragen 
dieser Art allein zu entscheiden haben, so hat 
das Beichsversicherungsamt doch in Fällen, in 
denen das Vorgehen der Versicherungsträger für 
Versicherte oder Dritte offenbare Härten ent
hielt, auf deren Beseitigung aus Billigkeitsgründen 
mehrfach hingewirkt.

Die mit dem Jahre 1897 beginnende Statistik 
der Heilbehandlung ist auf das Jahr 1904 er
gänzt worden und umfaßt nunmehr 233531 Per
sonen, deren Behandlung 56 252 921,32 M. er
forderte.

Anträge auf Zulassung besonderer Leistungen 
im Interesse der den Versicherungsanstalten an
gehörenden Rentenempfänger, Versicherten so

wie ihrer Angehörigen (§ 45 des Invalidenver
sicherungsgesetzes) sind auch im Berichtsjahre 
mehrfach gestellt und vom Bundesrat genehmigt 
worden.

Die Errichtung von Invalidenhäusern hat 
wiederum einige Fortschritte gemacht. Am 
Schlüsse des Jahres 1905 waren bei den Ver
sicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen 
10 derartige Häuser in Betrieb. Außerdem ist 
im Berichtsjahre 1 neues Invalidenheim fertig 
gestellt, das 1906 in Benutzung genommen wer
den soll.

Die Geschäftsführung wurde durch das Reichs
versicherungsamt bei 8 Versicherungsanstalten 
geprüft. Die Prüfung erstreckte sich auch auf 
die von den einzelnen Anstalten für die Ver
sicherten geschaffenen besonderen Einrichtungen, 
wie Krankenhäuser, Lungenheilstätten u. s. w.

Zur Erforschung der Ursachen der erheb
lichen Schwankungen beim Zugang an Invaliden
renten sind auch im Jahre 1905 mehrere Be
zirke von Beauftragten des Reichsversicherungs
amts bereist worden. Diese Ermittelungen haben 
den Beauftragten Gelegenheit gegeben, die in 
Frage kommenden Stellen auf die Vorgefundenen 
Mängel bei Bewilligung von Renten hinzuweisen.

Satzungsveränderungen erhielten 6 Landes
versicherungsanstalten genehmigt. Mit dem 
1. Oktober 1905 ist der allgemeine Entwertungs
zwang der Marken (Bundesratsbeschluß vom 
28. Juni 1905) in Kraft getreten, wodurch vor
aussichtlich die Beitragskontrolle und die oft 
schwierigen Aufgaben der Rechtsprechung 
wesentlich erleichtert werden. Hinsichtlich der 
Beitragskontrolle bestätigen die Berichte der 
Landesversicherungsanstalten wiederum die Rich
tigkeit der Annahme, daß eine erhöhte Kontrolle 
auch zu einer entsprechenden Steigerung der 
Beitragsleistungen führt.

Zu gemeinnützi gen Zwe c ke n  waren aus 
den Vermögensbeständen der Versicherungsan
stalten und der zugelassenen besonderen Kassen
einrichtungen bis zum 31. Dezember 1905 leih
weise hergegeben:

1. für den Bau von Arbeiter
wohnungen ............................... 150987145 M.

2. zur Befriedigung des land
wirtschaftlichen Kreditbedürf
nisses .........................................  75873499 „

Zu übertragen: 226860644 M.
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Übertrag: 226860644 M.
3. für den Bau von Kranken- 

und Genesungshäusern u. s. w. so
wie für andere Wohlfahrtsein
richtungen ....................................  210632128 „

zusammen . . 437492772 M.
Für die Errichtung eigener Kranken-, Ge- 

nesungs-, Invalidenhäuser u. s. w. hatten die An
stalten bis zum Schlüsse des Berichtsjahres 
36 225147 M. verausgabt.

Über Beschwerden gegen die Kostenverteilung 
der Schiedsgerichtsvorsitzenden (nach den hier
für vom Reichsversicherungsamt im Jahre 1902 
erlassenen Bestimmungen) war im Berichtsjahre 
in 7 Fällen zu entscheiden.

Bei der Rechnungsstelle des Reichsversiche
rungsamts gingen im Berichtsjahre 145020 Zähl
karten über bewilligte Renten ein, von denen 
419 wegen ungenügender Angaben beanstandet 
werden mußten.

Die Aufstellung einer neuen Ausscheideord
nung der Invalidenrentenempfänger ist in An
griff genommen. Die Arbeiten sind soweit ge
fördert , daß diese Statistik im Sommer 1906 
wird veröffentlicht werden können.

Bei den Schiedsgerichten wurden im Berichts
jahre 25823 Berufungen anhängig, während die 
Versicherungsanstalten u. s. w. in demselben Zeit
räume 385 697 berufungsfähige Bescheide in In
validen- und Altersrentensachen erlassen haben.

Gegen Schiedsgerichtsurteile wurden 5933 
Revisionen in Invalidenrenten-, 105 Revisionen 
in Altersrentensachen, zusammen 6038 Revi
sionen eingelegt. Zu bearbeiten waren, ein

schließlich der aus dem Vorjahr unerledigt über
nommenen, 7602 Invalidenrenten - und 135 A l
tersrentensachen, zusammen also 7737 Sachen. 
Hiervon wurden erledigt durch Urteil 4567, auf 
andere Weise (Zurücknahme, Vergleich u. s. w.) 
538, zusammen also 5105 Revisionen. In 337 
Sitzungen sind 4684 Sachen zur mündlichen 
Verhandlung gelangt. Davon sind vor dem 
„Verstärkten Senat“ in 7 Sitzungen 33 Sachen 
und vor dem „Engeren Senat“ in 310 Sitzungen 
4651 Sachen verhandelt worden. Vor dem „Ver
stärkten Senat“ erging außerdem in 5 Streit
sachen aus § 113 Abs. 2 und 5 des Invaliden
versicherungsgesetzes Entscheidung.

Von den 4567 durch Urteil erledigten Revi
sionen wurde das Schiedsgerichtsurteil in 3636 
Fällen bestätigt und in 175 Fällen völlig oder 
teilweise abgeändert. In 756 Fällen wurde die 
Sache an das Schiedsgericht oder an den Vor
stand zurückverwiesen.

In den „Amtlichen Nachrichten des Reichs
versicherungsamts“ wurden im Berichtsjahr aus 
dem Gebiete der Unfallversicherung 55 Rekurs
entscheidungen und Verwaltungsbescheide, aus 
dem Gebiete der Invalidenversicherung 62 Revi
sionsentscheidungen, Entscheidungen aus § 155, 
§ 75 und § 110 Abs. 1 Ziffer 1 und 3 und § 113 
Abs. 6 des Invalidenversicherungsgesetzes und 
Verwaltungsbescheide veröffentlicht.

Die Gesamtzahl der bearbeiteten Rekurse, 
 ̂ t

Revisionen und Beschwerden betrug, abgesehen 
von den Arbeiten der Rechnungsstelle, 44656, 
von denen 12325 unerledigt gebheben sind.

Historische Betrachtungen über die Unterbeschickung von Feuerungen.
V on D ip l.-In g . P rad e l - B erlin .

In No. 20 vom 15. 4. 06 dieser Zeitschrift 
hat Herr Prof. Dr. Konrad W. Jurisch einen 
Aufsatz über die Beseitigung der Rauchplage 
in Städten veröffentlicht, in dem schließlich die 
Wegener’sche Feuerung mit Unterbeschickung 
als das Ideal der rauchverzehrenden Feuerung 
hingestellt und ihre Einführung in die verschie
densten Betriebe gefordert oder wenigstens be
fürwortet wird. Als Prinzip der Unterfeuerungen 
ist angegeben, daß sie den allen Feuerungen mit 
Oberbeschickung anhaftenden Fehler vermeiden,

der darin besteht, daß die gewünschte direkte 
Einwirkung der Wärmequelle auf den zu er
hitzenden Körper in regelmäßiger Wiederkehr
— etwa alle Stunden oder sogar alle halbe 
Stunden — unterbrochen wird durch Einschaltung 
eines großen Volumens kalter Luft und des neuen 
Brennmaterials. Ausdrücklich wird im Anschluß 
hieran hervorgehoben, daß dabei nur an die 
Wegenersche Feuerung gedacht wird, während 
als Vorgänger der Wegener - Feuerung die 
Feuerungen der Underfeed Stoker Comp, in
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Chicago und der Ignis-Gesellschaft in Berlin W. 
erwähnt werden. ln einer Fußnote sind 
dann die Nummern einer Reihe Wegenerscher 
Patente angegeben. In diesem Zusammenhange 
kann bei Laien wie bei manchem Sachverstän
digen leicht die Vorstellung erweckt werden, 
als ob durch jene Patente die als Prinzip der 
Wegenerschen Feuerung angegebene Unterbe
schickung überhaupt geschützt sei, zumal von 
der als Schulbeispiel angeführten Ausführung 
der Feuerung (obere Abbildung der Tafel 2) 
gesagt ist, daß wichtige konstruktive Einzelheiten 
fortgelassen sind, um das Bild nicht undeutlich 
zu machen, und auch, damit nicht U n b e r e c h 
t i g t e  danach bauen können. Tatsächlich sind 
nun aber durch jene Patente nur eben solche

schon die hervortretenden Merkmale der auf 
Tafel 2 zur Darstellung gelangten Feuerungen 
besitzt, das sind: das gebogene Zuführungsrohr, 
das inmitten des Rostes mündet und die Zu
führung des Brennstoffes mittels eines Kolben
schiebers.

Aber die Aufgabe der Zuführung des frischen 
Brennstoffes von unten unter den glühenden 
Brennstoff ist auch schon auf verschiedene andere 
Weise gelöst worden, und es nicht zu erkennen, 
warum diese Lösungen, von denen die charakte
ristischsten im Nachstehenden kurz beschrieben 
werden sollen, bei sachgemäßer Einstellung und 
Bedienung schlechtere Erfolge liefern sollen als 
die Wegenerfeuerung, denn ihr Vorzug den bis
lang gebräuchlichen Feuerungen mit Oberbe-

Fig.

konstruktiven Einzelheiten einer Unterfeuerung 
geschützt und zwar an der Zuführung des Brenn
stoffes in den Beschickungskanal, an der Steuerung 
jener Zuführungsvorrichtung, an der Gestalt des 
Beschickungskanales und schließlich an der Luft
zuführungseinrichtung, während das Prinzip der 
Unterbeschickung selbst seit langem bekannt ist, 
schon vor den Patenten der Underfeed Stoker 
Comp, und der Ignis-Gesellschaft, deren Patent 
übrigens vernichtet worden ist.

Es dürfte z. B. schwer fallen, zwischen der 
in Fig. 348 dargestellten Feuerung und den auf 
Tafel 2 gezeigten Wegenerschen Feuerungen 
einen prinzipiellen Unterschied herauszufinden. 
Fig. 348 aber entspricht der Fig. 1 der Deut
schen Patentschrift 68626 aus dem Jahre 1892. 
Es ist leicht zu erkennen, daß jene Feuerung

9

348.

Schickung gegenüber liegt ja eben in der Zu
führung des Brennstoffes von unten.

Die älteste derartige Feuerung, die in Deutsch
land durch Patent geschützt wurde, stammt von 
A. F ö c k e  in Bernburg aus dem Jahre 1878') 
sie wendet die Unterbeschickung für Lokomotiv- 
feuerungen au. Die beigegebene Skizze (Fig. 349) 
läßt erkennen, daß der Brennstoff durch ein Sieb
gitter vor Kolbenschieber gelangt und von diesen 
auf den nach der Heizrohrwand ansteigenden 
Rost gefördert wird. Der Antrieb der Kolben 
erfolgt mittels Exzenter von der Tenderachse 
aus. Interessant ist nachstehender Absatz aus 
der Beschreibung:

D a s  a u f d i e s e  W e i s e  v o n  un t e n  nach

’ ) D. R. P. 5018.
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o b e n  b e s c h i c k t e  F e u e r  wi r d  ni cht ,  wie 
be i  d e n  g e b r ä u c h l i c h e n  F e u e r u n g e n  
d u r c h  d e n  N a c h t r a g  k a l t e r  M a s s e n  
g e d ä m p f t ,  u n d  w i r d  a l so ,  d a  s t e t s  di e  
o b e r e  S c h i c h t  d e r  K o h l e  b r e nnt ,  kein 
l ä s t i g e r  R a u c h  s i c h  e n t w i c k e l n .  Dar
aus geht hervor, daß der Erfinder, A. Focke, 
die Vorteile der Unterbeschickung bereits in 
ihrem ganzem Umfange richtig erkannt hat.

Es folgt dann zeitlich die Feuerung mit Unter
beschickung von J. D a n k w a r t h  in Magdeburg 
aus dem Jahre 1879,2) bei welcher der Brenn
stoff durch einen senkrecht auf- und abbeweg-

I
Fig. 349.

baren Korb unter gleichzeitiger Entfernung des 
Rostes unter den glühenden Brennstoff ge
bracht wird, worauf der Rost wieder unter 
die frischen Kohlen zurückgeschoben wird. Die 
nächsten Versuche mit der Unterbeschickung 
führten zum Ersatz des hin- und hergehenden 
Kolbens, also der absatzweisen Zuführung durch 
die dauernd gleichmäßige Zuführung mittels einer 
Schnecke, die in dem Zuführungskanal umläuft. 
Die Kanäle sind dann entweder schräg anstei
gend8) oder bestehen aus zwei rechtwinklig an
einander gesetzten Stücken, deren jedes mit einer 
Schnecke ausgerüstet ist. — Feuerung von A. 
G a i s e r  sen. in Oberndorf a. Neckar.1) Einen

rechtwinklig gebogenen Zuführungskanal zeigt 
auch die Feuerung des Amerikaners H. M. 
W i l l i a m s , 6) bei der die Förderung des Brenn
stoffes durch ein im wagerechten Teil des Rohres 
umlaufendes Kettenbaud mit Förderleisten er
folgt.

Es folgen dann eine Reihe von Patenten der 
Underfeed Stoker Comp in London,6) die das 
Schneckenprinzip zur Förderung des Brenn
stoffes aufnimmt und in der Weise aasbildet, 
daß sie die Schnecke in einem sogenanten Zu
führungstrog verlegt, der sich inmitten des Rostes 
über die ganze Länge desselben erstreckt und 

aus dem die frischen Kohlen 
unter der oberen Glutschicht 
langsam und ständig über den 
Rand der angrenzenden Roste 
geschoben werden. Die • Roste 

~  fallen von beiden Seiten des 
Troges ab und sind beweglich 
gemacht, um die Verteilung des

-  frisch zugeführten Brennstoffes 
über die gesamte Rostfläche 
gleichmäßig zu gestalten.

Auf das Patent der Ignis-
— Gesellschaft und die neueren

Patente der Underfeed Stoker
] Gesellschaft braucht hier nicht

weiter eingegangen zu werden, 
Interessenten finden Gelegenheit, 
sich darüber in der Auslegehalle 
des Kaiserl. Patentamtes zu Ber
lin zu unterrichten, wo die be

treffenden Feuerungen sowie alle hier genannten 
unter Unterklasse 24 h, Gruppen 1, 4 und 5, zu 
finden sind.

Nach alledem ist der Satz in dem eingangs 
genannten Aufsatze: „ D i e  W e g e n e r s c h e  
F e u e r u n g  l ö s t  n ä m l i c h  d i e  R a u c h 
f r a g e  i m v o l l e n  S i n n e  d e s  W o r t e s  
dahin auszulegen, d aß  s ie  das n u r e b e n  
i n i h r e r  E i g e n s c h a f t  a l s  U n t e r b e 
s c h i c k u n g s f e u e r u n g  u n d  n i c h t  m e h r  
o d e r  w e n i g e r  al s  j e d e  r i c h t i g  gebaute 
u n d  b e t r i e b e n e  F e u e r u n g  mi t  U n t e r 
b e s c h i c k u n g  tut.  Das Verdienst des Herrn 
Ingenieurs Carl Wegener um die Durcharbeitung

2) D. JR. P. 7682. ») D . R. P. 62416. 4) D. R. P. ») D. R. P. 107752. “) D . R. P. 115683, 115823,
86240. 118159, 118167, 120050, 120087, 125063.
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und Einführung dieses Feuerungssystemes soll 
nicht bestritten werden, diese Arbeiten sind an
zuerkennen und zu begrüßen, zu weitgehend aber 
erscheinen die Forderungen, die Wegenerfeue- 
rung nun für alle oder die meisten industriellen 
Anlagen, die mit Feuerungen arbeiten, also Rauch 
entwickeln, einzuführen. Die Zukunft wird es 
lehren, ob es den Unterbeschickungsfeuerungen 
glücken wird, den Siegeszug der Gas- und Halb
gasfeuerungen aufzuhalten, die sich schon eine 
Reibe von Industrien, welche mit möglichst gleich
bleibender Hitze arbeiten —  metallurgische Ofen, 
Glas-Porzellanöfen, für Backöfen vorgeschlagen
—  erobert hat. Zum Schlüsse sei noch einmal 
auf die schon genannte Feuerung von Focke 
verwiesen und daran die Bemerkung geknüpft, 
daß der an sich bekannte Gedanke, Lokomotiv- 
feuerungen von unten zu beschicken nach dem 
Wegenerschen Prinzip —  um es so zu nennen

—  nur dann praktische Verwirklichung finden 
kann, wenn es gelingt, die immerhin recht volu
minöse Feuerung ohne Einbuße ihrer Leistungs
fähigkeit den beengten Verhältnissen der Loko- 
motivfeuerbüchse und des darunter zur Ver
fügung stehenden Raumes anzupassen.

Zu berücksichtigen ist auch noch der allen 
Unterbeschickungsfeuerungen anhaftende Nach
teil, daß die Zuführungsglieder, zum mindesten 
die Zuführungskanäle im Feuer liegen bezw. der 
Strahlungshitze durch die Rostspalten ausgesetzt 
sind, ein Umstand, der den ziemlich raschen 
Verschleiß der betreffenden Konstruktionsteile 
nach sich ziehen muß. Aus diesem Grunde wohl 
hat auch die Underfeed Stoker Comp, neuerdings 
ihren Zuführungstrog mit einem Luftmantel um
geben, der zur Vorwärmung der Verbrennungs
luft dient.

Die Beteiligung der Arbeitnehmer an der Durchführung der Unfallversicherung.
Die nach dem U n f a l l v e r 8 i c h e r u n g s g e  s e t z  ver

sicherten Personen sind nicht Mitglieder der Berufsge
nossenschaften und tragen zu den Lasten der Betriebs
unternehmer nichts bei. An der (xesamtbelastung durch 
Unfälle tragen sie jedoch  insofern mit, als sie zu den 
Krankenkassen, denen die Fürsorge für Verletzte während 
der ersten 13 W ochen überwiesen geblieben ist, neben 
den Unternehmern Beiträge leisten. Diese Beteiligung 
der gewerblichen Arbeiter an der Gesamtbelastung durch 
Unfälle beträgt aber nur 8°/0 der gesamten Unfallast und 
dabei kommt ausgleichend in Betracht, daß ihnen auch 
die Lasten der nicht durch Unfälle hervorgerufenen Krank
heiten nur anteilig, nämlich mit 66a/3°/o, zufallen, denn 
die fehlenden 33 'l»°lo dieser letzteren Belastung werden 
durch die Arbeitgeber getragen, soweit die Arbeiter selbst 
nicht etwa auf die Beteiligung der Arbeitgeber durch 
Beitritt zu Hilfskassen ohne Beitrittszwang ausdrücklich 
verzichten.

Erwägt m an , daß die aus Unfällen erwachsende 
Krankenfürsorge nur etwa 68/s°/o der gesamten durch 
Krankenfürsorge entstandenen Last darstellt, so erhellt, 
daß die Arbeitnehmer durch diese Verteilung, wonach 
nicht ihnen allein die Krankenfürsorge und den Betriebs
unternehmern allein die Unfallfürsorge übertragen ist, 
sondern an der ersteren der Unternehmer zu erheblichem, 
an der letzteren der Arbeitnehmer in geringem Maße be
teiligt ist, keineswegs benachteiligt werden. Andererseits 
ergibt sich aus dem Umstande, daß die Arbeiter durch 
ihre Beiträge zu den Krankenkassen auch einen Teil der 
Gesamtlast durch Unfälle tragen, die Notwendigkeit, sie 
auch an der Verwaltung der Unfallversicherung überall 
da zu beteiligen, wo ihre Interessen auf dem Spiele stehen.

Das Unfallversicherungsgesetz sieht eine solche B e
teiligung denn auch vor und läßt Vertreter der V er
sicherten an der Beratung und Begutachtung der Unfall
verhütungsvorschriften, sowie —  und dies ist von hervor
ragender Bedeutung —  an der Rechtsprechung in Unfall- 
entschädigungssacheu teilnehmen. Hierbei werden die 
Vertreter der Versicherten in gleichem Maße beteiligt, wie 
die Vertreter der Berufsgenossenschaften.

W as die Einzelheiten der mehrgedachten Funktionen 
der Versicherten anbetriflt, so gehören Vertreter der 
Arbeitnehmer dem Reichsversicherungsamte, bezw. einem 
Landesversicherungsamte als nichtständige M i t g l i e d e r  
an. Sie werden von den dem Arbeiterstande angehörenden 
Beisitzern der Schiedsgerichte gewählt. W ählbar sind 
deutsche, männliche, volljährige, im Reichsgebiet wohn
hafte Personen, welche auf Grund des Unfallversicherungs- 
gesetsses versichert sind. Die Zahl der zu wählenden 
Personen (bezw. der zu ernennenden Stellvertreter) richtet 
sich nach dem Bedürfnis. Die Amtsdauer währt fünf Jahre. 
D ie Gewählten bleiben nach Ablauf dieser Zeit solange 
im Amte, bis ihre Nachfolger ihr Am t angetreten haben.

Werden hinsichtlich eines Gewählten Tatsachen be
kannt, welche dessen Wählbarkeit nach Maßgabe der oben 
gedachten Bestimmungen ausschließen, oder welche sich 
als grobe Verletzungen der Amtspflicht darstellen, so ist 
der Gewählte, nachdem ihm Gelegenheit zur Äußerung 
gegeben worden ist, durch Beschluß des Versicherungs
amts seines Amtes zu entheben.

Die Mitwirkung der als Vertreter der Versicherten 
berufenen Mitglieder des Versicherungsamts umfaßt:

a) die Entscheidung auf Rekurse gegen die Entschei
dungen der Schiedsgerichte,
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b) die Entscheidung vermögensrechtlicher Streitig
keiten bei Veränderungen des Bestandes der Be
rufsgenossenschaften,

c) die Entscheidung darüber, welche Berufsgenossen
schaft (ganz oder zum Teil) die Entschädigung 
des zur Verhandlung stehenden Unfalls zu über
nehmen hat,

d) die Entscheidung auf Beschwerde über Strafver
fügungen der Berufsgenossenschaften gegen B e
triebsunternehmer, soweit das Versicherungsamt die 
Beschwerdeinstanz geblieben ist,

e) die Beschlußfassung, durch welche Rekurse ohne 
mündliche Verhandlung zurückgewiesen werden 
können.

Die Beisitzer zum Schiedsgericht werden in der durch 
das Statut bestimmten Zahl von dem Ausschuß der V  er- 
sicherungsanstalt (der Invalidenversicherung) gewählt, und 
zwar in getrennter Wahlhandlung von den Arbeitgebern 
und den Versicherten. Wählbar sind nur deutsche, männ
liche, volljährige, im Bezirke der Versicherungsanstalt 
wohnende Personen. Nicht wählbar ist, wer zum Amte 
eines Schöffen unfähig ist. D ie Mitglieder des Schieds
gerichts dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes einer 
Versicherungsanstalt, desgleichen nicht Vertreter der V er
sicherten bei einer unteren Verwaltungsbehörde oder Bei
sitzer einer Rentenstelle sein.

D ie Beisitzer aus dem Stande der Arbeitnehmer 
nehmen an den Verhandlungen des Schiedsgerichts u. s. w. 
in derselben W eise teil, wie diejenigen aus dem Stande 
der Arbeitgeber.

Eine weitere Inanspruchnahme der nach dem Unfall
versicherungsgesetz versicherten Personen besteht darin, 
daß das Reichsversicherungsamt zum Zwecke der Auf
sicht über die von den Berufsgenossenschaften errichteten 
oder unterhaltenen Heilanstalten, d. h. zu den zum Zwecke 
dieser Aufsicht stattfindenden Revisionen der Anstalten, 
Vertreter der Arbeiter zuziehen kann.

Ferner ist die Beteiligung der Versicherten bezw. 
ihrer Vertreter bei den Vorschriften der Ausführungs
behörden —  es handelt sich hier um die der Unfall
versicherung unterliegenden Arbeitnehmer der Reichs-, 
Staats- u. s. w. Betriebe —  über das in den Betrieben zur 
Verhütung von Unfällen zil beobachtende Verhalten dann 
vorgesehen, wenn diese Vorschriften Strafbestimmungen 
enthalten sollen. In derartigen Fällen sind vor dem 
Erlasse der gedachten Vorschriften dieselben mindestens 
drei Vertretern der Arbeiter zur Beratung und gutacht
lichen Äußerung vorzulegen. Die von der Aufsichtsbe
hörde mit der Leitung der bezüglichen Beratung beauf
tragte Person darf kein unmittelbarer Vorgesetzer der in 
Frage kommenden Vertreter der Arbeiter sein.

Eine gleiche Beteiligung der Arbeitervertreter sieht 
das Unfallversicherungsgesetz bei der Beratung der Un
fallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften v o r ; 
letztere haben solche Vertreter mit vollem Stimmrecht und 
in gleicher Zahl, wie die beteiligten Vorstandsmitglieder, 
zu der Beratung und Beschlußfassung zuzuziehen.

Sollten diese Vorschriften nur für den Bezirk ein

zelner Sektionen Gültigkeit haben, so sind zur Begut
achtung durch die Sektionsvorstände auch Vertreter der 
Arbeiter zuzuziehen.

Mit der Einladung zu der zur Begutachtung oder 
zur Beratung und Beschlußfassung anberaumten Sitzung 
ist den Vertretern der Arbeiter der Entwurf der Vor
schriften zuzustellen, welcher der Begutachtung oder der 
Beratung und Beschlußfassung unterliegen soll.

Die Vertreter der Arbeiter werden von den Aus
schüssen deijenigen Versicherungsanstalten (der Invaliden
versicherung) gewählt, auf deren Bezirke sich die Berufs
genossenschaft oder deren Sektion erstreckt. W ahlberech
tigt sind jedoch  nur diejenigen Mitglieder der Ausschüsse, 
die als Vertreter der Versicherten berufen sind.

W ählbar sind deutsche, männliche, volljährige, auf 
Grund des Unfallversicherungsgesetzes versicherte Per
sonen, welche in Betrieben der Mitglieder derjenigen B e
rufsgenossenschaft, für welche die Unfallverhütungsvor
schriften erlassen werden sollen, beschäftigt sind. Nicht 
wählbar ist, wer zum Amte eines Schöffen unfähig ist. 
Die W ahl erfolgt auf fünf Jahre.

D ie Vertreter der Arbeiter erhalten Ersatz für ent
gangenen Arbeitsverdienst und die Reisekosten nach festen 
von der Berufsgenossenschaft zu bestimmenden Sätzen.

Im allgemeinen erhalten sie:
1. wenn ihnen Arbeitsverdienst entgangen ist, als Er

satz für denselben den vollen entgangenen Betrag, 
mindestens aber täglich 3 Mk.,

2. als Ersatz für Reisekosten:
a) bei Reisen auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen 

für jeden Kilom eter der Hinreise und der Rück
reise 5 Pfg.

b) bei anderen Reisen für jeden Kilometer der H in
reise und der Rückreise auf der nächsten fahr
baren Straßenverbindung 15 bis 20 Pfg.

3. als Ersatz für Zehrungskosten für einen halben Tag 
1 Mk., für einen ganzen Tag 2 Mk. und außerdem 
für jede Übernachtung 3 Mk., sofern nicht höhere 
Aufwendungen nötig geworden sind.

Die Festsetzung erfolgt durch den Vorsitzenden des 
Vorstandes der Berufsgenossenschaft.

D ie Vertreter der Arbeiter und die Schiedsgerichts
beisitzer aus dem Stande der Versicherten haben in jedem 
Falle, in welchem sie zur Wahrnehmung ihrer Obliegen
heiten berufen werden, die Arbeitgeber hiervon in Kennt
nis zu setzen. Die Nichtleistung der Arbeit während 
der Zeit, in welcher die bezeichneten Personen durch die 
Wahrnehmung jener Obliegenheiten an der Arbeit ver
hindert sind, berechtigt die Arbeitgeber nicht, das Arbeits
verhältnis vor dem Ablaufe der vertragsmäßigen Dauer 
aufzuheben.

Schließlich sei noch erwähnt, daß an den amtlichen 
Untersuchungsverhandlungen bezüglich der Betriebsunfälle 
ein von dem Vorstande der Krankenkasse, welcher der 
Getötete oder Verletzte zur Zeit des Unfalls angehört hat, 
bestellter Bevollmächtiger teilnehmen kann. G,

(Allgemeine Chemiker-Zeitung.)
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Uber die Reinigung der Dampfkessel. Nachdruck verboten.

Bei der Reinigung von Dampfkesseln wird oft ein 
H a u p t f e h l e r  begangen, der ihren Zeitbedarf wesent
lich erhöht und ihre gründliche Durchführung ungemein 
erschwert.

W ie oft begegnet man der Klage, der an den Wänden 
der Dampfkessel haftende Kesselstein sei z w a r  m ü r b ,  
aber er gehe äußerst schwer ab und die Reinigung der 
Wasserseite, wie sie für die ersprießliche Durchführung 
der Revision nötig und von uns verlangt werde, erfordere 
sehr viel Zeit und Mühe! Der Stein springe nicht in 
Scherben ab, sondern m ü s s e  H i e b  f ü r  H i e b  a b 
g e k l o p f t  w e r d e n !

Merkwürdigerweise ertönt diese Klage sogar nicht 
selten in Anlagen mit S p e i s e w a s s e r - R e i n i g u n g s 
V o r r i c h t u n g .

Das zähe Anhaften des Steines ist eigentlich eine 
E r r u n g e n s c h a f t  d e r  N e u z e i t  und beginnt mit 
der Zeit des Ü b e r g a n g e s v o n  d e r E i n f ü h r u n g  
d e s  S p e i s e w a s s e r s  i n  d e n  k ü h l s t e n  T e i l  
d e s  K e s s e l s  z u  j e n e r  i n  d e n  W a s s e r s p i e 
gel ,  d. i. in den heißesten Teil. Mit dieser Zeit fällt auch 
die Verallgemeinerung der Speisewasserreinigung ungefähr 
zusammen.

F r ü h e r ,  als man die Dampfkessel durchwegs mit 
R o h w a s s e r  und in den k ü h l s t e n  Teil speiste, 
schieden sich die Kesselsteinbildner während des Betriebes 
a l l m ä h l i c h  an den Wandungen aus, bildeten hier 
einen gleichmäßigen, harten Überzug, dessen Dicke mit 
der Betriebszeit zunahm und der da am stärksten und 
dichtigsten war, wo am meisten Wasser verdampfte. 
Hatte er eine gewisse D icke erreicht, so daß er die 
Dehnungen und Zusammenziehungen der Kesselwandungen, 
wie sie der Betrieb und seine Abwechselung mit Pausen 
mit sich bringen, nicht mehr mitmachen konnte, so sprang 
er ab und legte sich vielfach zum Ärger und Schaden 
des Kesselbesitzers auf di« Feuertafeln, woselbst die ab
gesprungenen Scherben aneinanderbackten und die so ge
fährlichen K e s s e l s t e i n k u c h e n  bildeten. Diese 
führen bekanntlich da, wie sie aufliegen, zur Ü b e r 
h i t z u n g  d e r  K e s s e l w a n d u n g  und damit zu 
B e u l e n ,  R i s s e n ,  ja  sogar zu E x p l o s i o n e n .  
Da selbstredend der Unterschied zwischen der erwähnten 
Dehnung und Zusammenziehung und besonders letztere 
am größten ist, je  größer die Pausen sind zwischen der 
eigentlichen Betriebszeit, während der Kessel im Feuer 
steht, und den Stillstandspausen —  Nächte, Sonn- und 
Feiertage u.s.w. ■—  so ist die Tatsache ohne weiteres er
klärlich, daß das Ausbeulen und Aufreißen von Feuer
tafeln infolge der Bildung von K e s s e l s t e i n k u c h e n  
a m  h ä u f i g s t e n  n a c h  d e n  H a u p t f e s t t a g e n ,  
Ostern, Pfingsten, Weihnachten u.s.w., eintrat. Denn zu 
diesen Zeiten sind die Dampfkessel oft 2— 3 Tage und 
mehr in Ruhe, ehe sie wieder gefeuert werden.

Heute sind derartige Schäden ziemlich s e l t e n  ge
worden. Denn wird das Speisewasser vor der Einführung 
in die Kessel erst sorgfältig gereinigt, so ist eine A b 
lagerung von Kesselstein im Innern der Dampfkessel nur 
mehr in geringem Maße möglich und ein wesentlicher

Belag nur bei jenen anzutreffen, deren Reinigung außer
gewöhnlich lange hinausgezogen wurde. V o l l k o m m e n  
arbeiten die Wasserreinigungsvorrichtungen allerdings be
kanntermaßen heute noch nicht; sie entsprechen jedoch  
bei richtiger Benützung den Bedürfnissen der Praxis in 
sehr befriedigendem Maße. W erden sie aber, wie leider 
zu o ft, m a n g e l h a f t  b e d i e n t  oder sind sie von 
Haus aus z u  k l e i n  b e m e s s e n ,  so gelangt noch ein 
großer Teil der Kesselsteinbildner mit dem Speisewasser 
in das Innere der Dampfkessel und setzt sich hier, aller
dings vorerst in weicher, mürber Form, ab.

Auch bei den mit u n g e r e i n i g t e m  Wasser ge
speisten Kesseln ist es durch die S p e i s u n g  i n  d e n  
W a s s e r s p i e g e l  gelungen, die Gefährlichkeit des 
Kesselsteins bedeutend abzuschwächen. Bei dieser Art 
der Speisewassereinführung wird nämlich in der Regel 
der größte Teil der Kesselsteinbildner u n m i t t e l b a r  
n a c h  d e m  E i n t r i t t  d e s  S p e i s e w a s s e r s  in 
das heiße Kesselwasser, einer chemischen Fällung ähnlich, 
als Pulver ausgeschieden und sinkt als Schlamm zum 
Teil nieder, zum Teil setzt er sich als sehr poröser Über
zug an den Kesselwandungen an. D i e s e r  B e l a g ,  
wie auch der durch ungenügende Speisewasserreinigung 
veranlaßte, läßt sich bei der Kesselreinigung mühelos und 
rasch beseitigen, wenn dabei richtig vorgegangen wird; 
andernfalls führt er zu der eingangs erwähnten Klage.

D ie  H a u p t s a c h e  i st ,  d a ß  ma n  d e n  zu r e i n i 
g e n d e n  D a m p f k e s s e l  n i c h t  e n t l e e r t ,  e h e  se i n 
M a u e r w e r k  v o l l k o m m e n  a b g e k ü h l t  is t . W ird das 
nicht beachtet, so t r o c k n e t  und b r e n n t  der Belag nach 
dem Ablassen des Wassers derart an den Kesselwandungen 
f e s t ,  daß seine Beseitigung große Schwierigkeiten be
reitet.

W o genügend Kessel vorhanden sind, kann man die 
zur Reinigung kommenden einfach solange stehen lassen, 
bis sie ordentlich abgekühlt sind, vorausgesetzt, daß ihr 
Mauerwerk n i c h t  von den in Betrieb befindlichen N a c h 
b a r k e s s e l n  aus warm erhalten wird.

Anders verhält es sich aber mit jenen Kesseln, für 
deren Reinigung nur w e n i g  Z e i t  zur Verfügung steht. 
Hierher gehören auch Anlagen mit nur e i n e m  Reserve
kessel. Solche Kessel sollte man stets sogleich und rasch 
reinigen, da man ja  nie sicher ist, ob man sie nicht 
wegen Schadhaftwerdens eines anderen wieder baldigst 
in Benützung nehmen muß; auch kann sich bei der R e i
nigung ein bisher nicht beobachteter S c h a d e n  zeigen, 
dessen Ausbesserung erhebliche Zeit in Anspruch nimmt.

In der R egel beeilt man sich nun, wenn die R ei
nigung rasch geschehen muß, die Kessel noch unter 
Dampfdruck oder wenigstens gleich nach dem Ablassen 
des Dampfes zu e n t l e e r e n ;  er wird dann nochmals 
mit Wasser gefüllt, um ihn m öglichst abzukühlen und 
dann zu putzen. Die Abkühlung glaubt man durch 
Ö f f n e n  a l l e r  P  u t z ö  f  f  n u n g  e n i m  M a u e r 
w e r k  noch zu beschleunigen, was zum Glück für Kessel 
und Kesselbesitzer nicht zutrifft; denn ein einseitig ab
kühlender Kessel kann mannigfachen Schaden leiden. 
D ie im Mauerwerk steckenden Teile blieben heiß, die
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ändern, vom Wasser befreiten und in den Zügen von 
kalter Luft bespülten, würden rasch erkalten und U n d i c h t 
h e i t e n  u nd  Ri s s e  wären eine Folge hievon. W e n n  
m a n  r i c h t i g  v e r f a h r e n  w i l l ,  so muß bei der 
Vorbereitung für die Kesselreinigung das A b l a s s e n  
d e s  W a s s e r s  d a s  l e t z t e  und nicht das erste se i n;  
ebenso müssen Putzöffnungen im Mauerwerk bis kurz vor 
Beginn der Feuerzugreinigung geschlossen bleiben.

W ill man einen Dampfkessel m ö g l i c h s t  r a s c h  
und ohne ihn zu gefährden reinigen, so m u ß  w i e  f o l g t  
v e r f a h r e n  w e r d e n :

In erster Linie werden nach dem Abbrennen des 
Feuers Dampfspannung und Wasserstandshöhe durch Aus
nützung des Dampfes soweit als möglich h e r u n t e r g e 
a r b e i t e t ,  dann wird der Kessel noch möglichst hoch 
a n g e s p e i s t  und wieder b i s  z u r  W a s s e r s t a n d s 
ma r k e  e n t l e e r t .  Hierauf wird der K a m i n s c h i e b e r  
m ä ß i g  g e z o g e n ,  die Aschenfalltüre geöffnet und der 
im Kessel etwa noch vorhandene Dam pf abgelassen.

Alle E  i n f a h r ö f  f  n u n g  e n im K e s s e l m a u e r 
w erk e , a u c h  d i e  F e u e r t ü r e  b l e i b e n  bis auf 
weiteres g e s c h l o s s e n .  Dadurch ist die zum Aschen
fall eintretende frische Luft gezwungen, denselben W eg 
wie soDst die Feuergase vom Roste zum Kamin zurück
zulegen und dabei Kessel und Mauerwerk gleichzeitig ab
zukühlen. Allmählich wird der Schieber weiter gezogen ; 
auf diese W eise k ü h l t  m a n  d e n  K e s s e l  e t w a  
12 S t u n d e n  l a n g  ab. So lange er mit Wasser ge
füllt ist, leidet er dabei ebensowenig, als wenn er geheizt 
wird. Nur wenn durch sofortiges völliges Offnen des 
Kaminschiebers die Abkühlung beschleunigt werden wollte, 
so wäre das ebenso bedenklich, wie das zu rasche A n 
heizen von Kesseln.

Nach Verlauf der beschriebenen Zeit ist die Abkühlung 
in der Regel bereits so weit gediehen, daß nunmehr zum 
O f f n e n  u n d  E n t l e e r e n  d e s  K e s s e l s  u n d  de r  
F e u e r z ü g e  geschritten werden kann.

Nach dem Entleeren muß aber der B e l a g  a uf  der  
W a s s e r s e i t e  s o f o r t  e n t f e r n t  werden, was bei

dem beschriebenen Verfahren in den allermeisten Fällen 
mit H ilfe von Bürsten, Schabern und Wasser verhältnis
mäßig mühelos gelingt.

Vielfach glaubt man, eine rasche Abkühlung des 
Kesselmauerwerks durch Offnen aller Putzdeckel in diesem 
zu erreichen, was aber nicht sein kann, denn die Zugkraft 
des Schornsteines kommt dann nur an der ihm zunächst
liegenden Mauerwerksöffnung zur Geltung, während der 
Kessel selbst und das Mauerwerk, was die Abkühlung 
durch den Kaminzug anbelangt, sozusagen brach liegen.

D i e  R e i n i g u n g  d e r  F e u e r s e i t e  unterliegt 
gewöhnlich keinen besonderen Schwierigkeiten. In bezug 
auf sie sei nur hervorgehoben, daß der harte, sogenannte 
G l a n z r u ß  an den Kesselwandungen ein sehr schlechter 
Wärmeleiter ist, der den Wärmeübergang von den Heiz
gasen zum Kesselwasser hemmt und daher aus Gr ü n d e n  
d e r  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  mindestens ebenso s o r g 
f ä l t i g  b e s e i t i g t  werden soll, wie der Kesselstein.

Zum Schlüsse sei noch darauf aufmerksam gemacht, 
daß der Kesselbesitzer die Gelegenheit der Kesselreinigung 
stets dazu benützen soll, um sich über den Zustand eines 
Dampfkessels eingehend unterrichten zu lassen, und daß 
es P f l i c h t  d o s  K e s s e l w ä r t e r s ,  Me i s t e r s  oder 
M a s c h i n i s t e n  ist, unter dessen besonderer Obhut 
der Kessel steht, zu diesem Zwecke sowohl das Kessel
innere als auch die Feuerzüge p e r s ö n l i c h  z u  b e 
f a h r e n , .  auch wenn eine Revision von anderer Seite 
stattfinden soll. Auf diese W eise gewinnt das Personal 
in erster Linie ein eigenes Urteil über die Betriebsbrauch
barkeit von Dampfkesseln, außerdem sieht es selbst, ob 
die Kesselreiniger ihre Pflicht getan haben. W ürde stets 
so verfahren, so würde mancher Kesselschaden b e r e i t s  
i m E n t s t e h e n  erkannt und könnte dann oft leicht 
und billig behoben werden. Auch würden die vielen und 
berechtigten Klagen der Revisionsbeamten über m a n g e l 
ha f t e  R e i n i g u n g  u n d  V o r b e r e i t u n g  v o n  D a m p f 
k e s s e l n  zur Inneren Revision und für die Wasserdruck
probe verstummen. G e ig e r .
(Zeitschrift des Bayerischen Revisions-Vereins, München.)

Technische Mitteilungen.
Vorrichtung zum verlust- und gefahrlosen Füllen von 

Lampengeffifsen mit verdunstbarer Flüssigkeit.
Beim Füllen von Lampengefäßen, z. B. von Lampen

töpfen von Grubenlampen, mit einer verdunstbaren Brenn
flüssigkeit, beispielsweise Benzin, werden die Gefäße außen 
leicht mit Brennflüssigkeit benetzt, wodurch einerseits ein 
Verlust an Brennflüssigkeit eintritt, andererseits Ent- 
zündungs- oder Explosionsgefahren hervorgerufen werden.

Diese Ubelstände sollen durch die in Fig. 350 dar
gestellte Vorrichtung vermieden werden. Die Vorrichtung 
besteht aus einem Brennstoffbehälter, welcher durch eine 
zweckmäßig in seinem oberen Teile befindliche, durch 
einen D eckel luftdicht abschließbare Beschickungsöffnung 
von außen zugänglich ist. Durch eine Stopfbüchse des 
Deckels ist eine auf einer stehenden Achse c geführte 
Hohlspindel d hindurchgeführt, welche an ihrem oberen

Ende ein Handrad e und an ihrem unteren Ende ein zur 
Aufnahme der Lampengefäße f  dienendes, siebartig durch
brochenes Gestell trägt. Letzteres besteht zweckmäßig 
aus zwei oder mehreren übereinander angeordneten, mit 
Seitenöffnuugen versehenen Kammern, in welche die Lam
pengefäße f  gruppenweise eingesetzt werden. Auf den 
Böden der einzelnen Kammern des Gestelles sind R ing
flauschen angebracht, welche die Lampengefäße f  in ihrer 
Lage sichern. Die zur Führung der Hohlspindel d dienende 
Achse c ruht mit ihrem oberen Ende in einem in geeig
neter H öhe angeordneten Halslager und mit ihrem unteren 
Ende in einem auf dem Boden des Behälters a ange
ordneten Fußlager. Der Gasraum m des Behälters steht 
mit einer Leitung n in Verbindung, durch welche K ohlen
säure oder ein anderes nichtoxydierendes Gas in den Be
hälter eingeführt werden kann. Die vor Inbetriebsetzung
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der Vorrichtung in dem Behälter befindliche Luft kann 
durch einen Hahn t abgeblasen werden.

■A- '

Fig. 350.
Die zu füllenden Lampengefäße f  werden, nachdem 

der Gefäßdeckel abgenommen und das an der Hohlwelle 
befestigte Gestell aus dem Behälter gezogen ist, in das 
Gestell eingesetzt, alsdann wird das Gestell mit den Ge
fäßen f  durch Senken der Hohlspindel d in den Flüssig
keitsraum des Behälters eingetaucht und der Deckel ge
schlossen. Nachdem die Luft durch Einführung der durch 
die Leitung n zutretenden Kohlensäure o. dgl. durch den 
Hahn t aus dem Behälter abgeblasen ist, wird das Ge
stell mit den gefüllten Lampengefäßen f  in den Gasraum 
m des Behälters a emporgehoben (punktiert gezeichnete 
Lage) und nach Kupplung der Spindel mit der Achse 
c mittels eines Splintes o. dgl. durch das Handrad e hin- 
und hergedreht, um die den Gefäßen f  anhaftenden Flüssig
keitsteile rasch zur Verdunstung zu bringen. Nach Offnen 
des Deckels können dann die gefüllten Lampengefäße f 
ohne jede Feuer- oder Explosionsgefahr aus dem Behälter 
herausgenommen und auf den Lampentischen abgesetzt 
werden. Die letzteren bleiben daher von Brennflüssig
keit vollständig frei.

Dadurch, daß der Gasraum m des Behälters durch 
die Leitung n mit Kohlensäure oder einem anderen nicht
oxydierenden Gase gefüllt wird, ist es ausgeschlossen, 
daß beim Offnen des Deckels b eine Flamme von außen

die unter der Schutzschicht der Kohlensäure o. dgl. 
stehende Brennflüssigkeit zur Entzündung oder Explosion 
bringen kann. W . B.

Verfahren zum Erzeugen und Auf fangen niclitoxy- 
dierender Schutzgase zum Fortdriicken von Roli- 
petroleuin und anderen, explosible oder selbstentziind- 

liche Gase entwickelnden Flüssigkeiten.
Zum Fortdrücken von Rohpetroleum, Benzin und 

anderen feuergefährlichen Flüssigkeiten benutzt man in 
neuerer Zeit an Stelle atmosphärischer Luft ein nicht
oxydierendes Schutzgas, z. B. Kohlensäure, welches die 
Entstehung von explosiblen oder selbstentzündlichen Gasen 
verhütet. Um dieses Verfahren möglichst wirtschaftlich 
zu machen, hat man als Schutzgas die Abgase von Ver
brennungskraftmaschinen oder Kesselfeuerungen in V or
schlag gebracht. Diese Abgase können indessen nur dann 
als sicher feuer- und explosionsverhütend betrachtet werden, 
wenn sie nicht infolge von Fehlzündungen, unvollkomme
ner Verbrennung, Luftansaugung oder aus anderen Gründen 
Beimengungen von Kohlenoxyd und Sauerstoff erhalten, 
die mit den Gasen der fortzudrückenden Flüssigkeit 
explosible Gasgemische bilden. Während daher die V er
wendung von Abgasen der vorgenannten A rt gegenüber 
anderen Schutzgasen, z. B. Kohlensäure, einerseits den 
Vorteil großer Wirtschaftlichkeit bietet, zeigt sie anderer
seits den schwerwiegenden Nachteil der Unsicherheit der 
Schutzwirkung.

Durch das vorliegende Verfahren wird bezweckt, auf 
wirtschaftlichem W ege durch den Verbrennungsprozeß 
Schutzgase zu gewinnen, welche sieh bezüglich ihrer 
feuer- und explosionsverhütenden W irkung ebenso ver
halten wie ein vollkommen nichtoxydierendes Gas. Dies 
wird dadurch erreicht, daß ein brennbares Gas, z. B. 
Leuchtgas, mit der zu seiner vollständigen Verbrennung 
erforderlichen Menge Luft oder Sauerstoff gemischt und 
dann unter Luftabschluß in einem geschlossenen Behälter, 
der gleichzeitig als Auffangbehälter für die entstehenden 
Verbrennungsgase dient, vollständig verbrannt wird. Durch 
die sich unter Luftabschluß vollziehende vollständige V er
brennung des Gases und durch die ebenfalls unter Luft
abschluß erfolgende Auffangung seiner Verbrennungs
produkte wird ein Schutzgas mit hohem Kohlensäure
gehalt gew onnen, welches absolut sicher feuer- und 
explosionsverhütend wirkt.

Das Verfahren kann beispielsweise mit der in Figur 
351 dargestellten Einrichtung ausgeführt werden.

Von zwei Gasbehältern a und b, in welchen die zu
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mischenden Gase, z. B. Leuchtgas und Luft aufgespeichert 
sind, führen Leitungen nach einer Mischkammer e, welche 
das zu verbrennende Gasgemisch aufnimmt. DasMischungs- 
verhältnis des letzteren kann durch in die Leitungen ein
geschaltete Hähne geregelt werden. Von der Mischkammer 
e wird das brennbare Gasgemisch einer in einem ge
schlossenen Behälter h liegenden Düse i zugeführt, an 
welcher es durch elektrische Zündung entflammt und 
unter Luftabschluß dauernd zur Verbrennung gebracht 
wird. Die Verbrennungsgase werden durch eine Leitung 
aus dem Behälter h abgeführt und nach vorheriger A b 
kühlung entweder unmittelbnr ihrem Verwendungsorte 
zugeleitet oder in einem Gasbehälter aufgespeichert. Das 
Fortdrücken der in den Behältern a und b befindlichen 
Gase kann beispielsweise durch Einführung von Wasser 
bewirkt werden, das durch eine mit den Behältern ver
bundene Leitung m zugeführt wird. Das Verfahren ist 
durch ein deutsches Reichspatent geschützt. W . B.

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.

Vom 26. 4. 06 an.
Kl. 15 e. D. 15729. Selbsttätige Itogcnziif iihrvor- 

richtung für Druckpressen o. dgl.; Zus. z. Pat. 
165734. A . B. D i c k  C o m p a n y ,  C h i c a g o ;  Vertr.: 
Dr. S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W . 8. 22. 3. 05. 

Kl. 21 c. K. 22091. Schutzvorrichtung für Klemmen 
von elektrischen Sammlern o. dgl. A r m a n d  R o b 
b e n ,  H a s s e l t ,  B elg .; Vertr.: W . J. E. K och  und 
J. Poths, Pat.-Anw., Ham burg 11. 2. 1. 06.

Kl. 61 a. M. 26937. AtmuagsVorrichtung für rauch-, 
staub-, oder gaserfüllte Räume. M e t a l l s c h l a u c h 
F a b r i k  P f o r z h e i m ,  v o rm . H ch . W i t z e n m a n n ,
G.  m.  b. H.  P f o r z h e i m .  14. 2. 05.

Kl. 74b . 0 . 5005. Vorrichtung zum Anzeigen der 
Überschreitung einer bestimmten Temperatur
grenze. P a u l  O r g w a l l ,  D ü s s e l d o r f ,  Düsselstr. 13.
3. 11. 05.

Vom 30. 4. 06 an.
KI. 45 e. B. 41892. Schutzvorrichtung an Häcksel

maschinen mit vor dem Messerrad angebrachter Schutz
scheibe. K a r l  B u ß ,  W e t z l a r .  10. 1. 06.

Vom  3. 5. 06 an.
Kl. 381i. H. 36258 Verfahren und Vorrichtung zur 

Verhütung der Entzündungsgefahr beim Impräg
nieren von Holz o. dgl. in geschlossenen Gefäßen 
mittels Teeröls oder anderer, entzündbare Stoffe ent
haltender oder entwickelnder Flüssigkeiten unter Druck. 
H ü l s b e r g  & Cie. m. b. H ., C h a r 1 o 11 e n b u r  g , 
Stuttgarterplatz 19. 7. 10. 05.

Kl. 86 c. Sch. 24041. Einrichtung zur Steuerung 
von Schützenwechseln. P a u l  S c h ö n h e r r ,  C h e m 
n i t z ,  Salzstr. 71. 7. 7. 05.

Vom  7. 5. 06 an.
Kl. 21 e. L. 21442. Vorrichtung zum Anzeigen er

folgter Entladungen an den Schutzvorrichtungen 
gegen Überspannung in elektrischen Leitungsan
lagen. L a n d -  u n d  S e e k a b e l w e r k e ,  A k t .-G e s . ,  
K ö l n - N i p p e s .  18. 8. 05.

Kl. 4.5 e. L. 21942. Sieherlieits-Aiisriickvorrichtung 
für Arbcitsmaschinen und ihren Motor. Fa. H e i n 
r i c h  L  a n z , M a n n h e i m .  15. 12. 05.

Vom  10. 5. 06.
Kl. 30 i. B. 39811. Verfahren und Vorrichtung zum 

Wiederatenibarmachen von Atiiiungsluft mittels 
Alkalisuperoxyden; Zus. z. Pat. 167 717. D r. M a x  
B a m b e r g e r ,  Dr.  F r i e d r i c h  B ö c k ,  u. F r i e d 
r i c h  W a n z ,  W i e n ;  Vertr.: Otto N airz, Char- 
lotteDburg, Sehillerst. 96. 22. 4. 05.

Kl. 74 b. D. 16955. Vorrichtung zum Anzeigen des 
Vorhandenseins explosibler Gasgemische. W i l 
h e l m  D i c k e l ,  Bergstr. 79, u. F r a n z  P a l a n d ,  
Wilhelmstr. 119/120, B e r l i n .  9. 4. 06.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 30. April 1906.
Kl. 33 d. 275242. Verstellbare Tragvorrichtung für

auf dem Rücken zu tragende Lasten. G o t t l o b  M e i 
s ter  u. R e i n h o l d  He r z e r ,  D u i s b u r g ,  Universi- 
tätsstr. 1.

Kl. 34e. 275308. Verstellbares Schutzgitter für Fen
ster. F r i t z  S c h m i d t ,  R e m s c h e i d ,  Kölner
straße 48 a.

Kl. 34 f. 275 181. Spucknapf mit oberem Trichter
deckel und über die Trichteröffnung hinausragender 
Kegelspitze des Napfbodens. R o b e r t  J u n g b l u t h ,  
Z ü r i c h ;  Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.- 
Anwälte, Berlin SW . 11.

Kl. 3 4 i. 275364. Arbeitersclirank aus Blech, mit 
aus gepreßten, in einem gewissen Abstande voneinan
der und nebeneinander angeordneten Blechstäben be
stehender Tür und unterem Boden. A d o l f  H e e r d t ,  
F r a n k f u r t  a. M., Moselstr. 31.

Kl. 341. 275357. Essenträger mit unten befindlichem 
Raum zur Aufnahme einer Heizvorrichtung sowie von 
Eß- und Trinkgeräten. F r a n z  B e r g e r m a n n ,  D ü s 
s e l d o r f ,  Himmelgeisterstr. 57.

Kl. 35 a. 275 387. Sicherheitsriegel mit Ansätzen für 
Doppelaufzüge. A r n o  E c k s t e i n ,  B e r l i  n,  Schmid- 
straße 9.

Kl. 37 e. 274844, Konsolföriniger Baugerüsthalter 
mit doppelter Spannvorrichtung und Sicherung.
C. J. B o r g l o h ,  D e t m o l d .

Kl. 37 f. 275306. Mit einem Fallgewiclit ansgestattete 
Vorrichtung zum selbsttätigen Schllefsen von 
Schiebetüren im Falle eines Brandes. B e r n h a r d  
K ü c k e n ,  P a n k o w  b. B e r l i n .

Kl. 45 g. 275231. Schutzblech für die Übertragungs
räder an Buttermaschinen. A d a m  S c h m i d t ,  
S a a l f e l d  a. S.

Kl. 47 c. 275471. Sicherheits-Ansriickvor richtung 
mit gleichzeitiger Bremsung von Arbeitsmaschine und 
Motor. P a . H e i n r i c h  L a n z ,  M a n n h e i m .
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Kl. 74 b. 275221. Selbsttätige Gcschwindigkeitskon- 
troll- lind Warnungssigualvorrichtung für Kraft
wagen u. dgl. F r i t z  H a m b u r g e r ,  F r e i b u r g  
i. B., Talstr. 3. f

Vom  7. Mai 1906.
Kl. 15 i. 275 639. Schutzvorrichtung an Kopierma

schinen mit senkrecht in die Schneidevorrichtung ge
führter Kopierpapierbahn. H e r m a n n  S c h o e n i n g ,  
B e r l i n .  Uferstr. 5.

Kl. 15 i. 275640. Sicherheitsvorrichtung an dem 
Messer von Briefkopiermascliinen etc. H e r m a n n  
S c h o e n i n g ,  B e r l i n ,  Uferstr. 5.

Kl. 301i. 275676. Sicherheitsvorrichtung gegen das 
unbeabsichtigte Zurücklaufen von Spurwagen auf schie
fen Ebenen. L u d w i g  H e r t e l  u. C a r l  W ö l f e l ,  
B a y r e u t h .

Kl. 21a . 275632. Ohrschutz Vorrichtung für Fern
sprechhörer, aus Block mit zentral geführten und 
unter Druck stehenden Stoffblättern. Dr. H e r m a n n  
S c h r e i b e r ,  E l b e r f e l d .  Hofaue 7.

Kl. 34 f. 275 853. Spncknapfbchiilter mit durch nach- 
giblige Druckstange aufzuklappendem Deckel. E d u a r d  
N a u m a n n ,  L e i p z i g - R e u d n i t z ,  Eilen
burgerstraße 16.

Kl. 341. 275623. An Stehleitern die Anordnung des 
Schutzbügels nebst Führung an der Innenseite der 
Holme, um ein Hervorstehen des Bügels zu beseitigen 
und ein enges Anlegen der Stütze an die Leiter zu 
ermöglichen. R . R  ö 1 1 i g , ß e i c h e n b e r g ,  Bez. 
Dresden.

Kl. 37 e. 276090. Zusammenlegbare Gerüstvorrich
tung mit an den umklappbaren Seitenteilen angeleuk- 
ten Türflügeln als Vorderteil und der Mauerstärke ent
sprechend zu verstellenden Stützbalken. A l b e r t  
K r a m e r  jr., G ü t e r s l o h ,

Kl. 45 c. 275704. Unten geschlossene Messerfiihrmig 
für Mähmaschinen. Fa. J.  G F a h r ,  G o t t m a -  
d i n g e n .

Kl 45 e. 276195. Aiisriickvorrichtniig für die Stroh
walzen an Häckselschneidemaschinen. W . F i m m e l ,  
T a n n h e i m ,  P o s e n .

Patente.
Deutschland.

Kl. 36 d. 170364 vom 1. Dezember 1904. G u s t a v  
K e t t m a n n  in B e r l i n ,  Gräfestr. 3. Verfahren 
und Vorrichtung zur Beseitigung schädlicher Stoffe 
und Gase.

Die Erfindung hat den Zweck, in Fabrikbetrieben 
den bei der Bearbeitung des Werkstücks oder bei ge
wissen Arbeitsvorgängen auf den Werktischen entwickel
ten, den Augen und den Atmuugsorganen des Arbeiters 
schädlichen Staub oder Gase dadurch unschädlich zu 
machen,", daß der Arbeitsstelle des Arbeiters ein Strom 
frischer Luft derart zugeführt wird, daß er die gesund
heitsschädlichen Gase oder Stoffe von dem Arbeiter w eg
führt. Hierbei kann die Leitung zum Zuführen der 
frischen Luft entweder an dem Werktisch oder dem 
W erkzeug selbst angeordnet werden.

Fig. (352) zeigt einen Werktisch mit der Luftzu
führung. An der Vorderkante des Tisches a ist ein mit 
kleinen Öffnungen oder Schlitzen c versehenes Rohr b 
befestigt. Die Öffnungen sind so angeordnet, daß die 
austretenden Luftstrahlen teilweise den Werktisch be
streichen und teilweise schräg nach oben zwischen dem 
vor dem Werktisch stehenden Arbeiter und dem auf dem

Fig. 352.

Werktisch liegenden Werkstück hindurchströmen und auf 
diese W eise den bei der Bearbeitung des Werkstücks 
entstehenden Staub oder sich entwickelnde Gase mit sich 
fortreißen. Die von einem Kompressor oder dergl. ge
lieferte frische Luft kann vorher erwärmt oder abgekühlt 
und erforderlichenfalls desinfiziert werden.

Fig. (353) zeigt die Luftzuführung bei einem Gas
lötkolben. Uber dem Mischrohr d für den Wind und 
das Gas ist ein zweites, an beiden Enden offenes Rohr e

Fig. 353.

angeordnet. Das Rohr e kann ebenfalls wie das Misch
rohr im Griff f  oder außerhalb desselben angeordnet 
sein. Bei g wird die Leitung für die Frischluft ange
schlossen, während die Austrittsmündung zweckmäßig die 
Gestalt einer Streudüse oder eine andere geeignete Form 
erhält, so daß die beim Löten entstehenden Gase durch 
den aus dem Rohre e ausströmenden Luftstrom von dem 
Arbeiter weggeführt werden. H.
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Kl. 8 7 b . 169887 vom 29. Dezember 1904. F e r d i n a n d  
G a r e l l y  in S a a r b r ü c k e n .  Dfts Fortfliegen von 
Spiincii beim Meifseln verhindernde Schlitzplatte.

Von den bekannten Vorrichtungen dieser A rt unter
scheidet sich diese Vorrichtung dadurch, daß au der 
Schutzplatte ein flacher Stiel sitzt, der beim Gebrauch 
an den Meißel gelegt und vom Arbeiter mit dem Meißel 
zusammengehalten werden kann.

Die Schutzplatte c, deren Kanten nach unten abge
bogen sein können, besteht wie bekannt zweckmäßig aus 
einem durchsichtigen Stoff. An ihrer einen Seite ist unter 
stumpfem W inkel ein Stiel d befestigt, der am oberen 
Ende einen Haken bildet.

Bei Gebrauch wird die Vorrichtung von dem Arbeiter 
mit dem Meißel zusammengehalten, wie es die Zeichnung 
zeigt. Durch den Haken wird der Stiel gehindert, dem 
Arbeiter aus der Hand zu gleiten. H.

Kl. 4<ic. 169061  vom 21. März 1905. L a n g e n s t e i n
& S c h e m a n n  i n E r n s h ü t t e  b. C o b u r g .  
Andrehkurbel fiir Explosionskraftmaschinen.

Die Kurbel a ist vorn mit einer Klauenhälfte b aus
gestattet, die mit der Klauenhälfte c der Antriebswelle 
d in Eingriff steht; sie wird auf einen Zapfen der letz
teren aufgeschoben. Hinter der Klauenhälfte b ist ein 
Sperrad f  angeordnet, in welches eine Sperrklinke g  ein
greift, die in einer Aussparung des Auges k so gelagert 
ist, daß sie sich nach hinten drehen kann, nach vorn je 
doch durch eine Zugfeder 1 gegen eine W and der Aus
sparung gezogen und hierdurch am Vorwärtsdrehen ge
hindert wird. Das Auge k läuft in einen Zapfen h aus, 
der in eine seiner Form entsprechende Bohrung des Ma
schinengestelles i eingeschoben und nach dem Andrehen 
der Maschine aus der Bohrung wieder herausgezogen wird.

Beim Inbetriebsetzen der Maschine greift beim A n
drehen die Klauenhälfte b der Kurbel in die Klauenhülse 
c der Antriebswelle d und dreht diese mit. Hierbei wird

Fig. 355.

die Sperrklinke g  durch das Sperrad f  nach hinten ge
drückt.

Erfolgt durch Frühzündung eine Rückwärtsbewegung, 
so legt sich die Sperrklinke g  unter der Einwirkung der 
Feder 1 gegen den durch die betreffende Wand der Aus
sparung gebildeten Anschlag des Auges k , so daß die 
Zähne des Sperrades f  auf derselben gleiten und, da die 
Höhe derselben etwas größer ist als die der Klauen
hälfteu b c, eine Auslösung der letzteren herbeiführen.

H.

Literatur.
„Das Gewerberecht in Prenfsen.“  Von F. Nelken, 

Regierungsrat. Erster Band: Allgemeiner Teil. Berlin 
1906, Carl Heymanns Verlag. X V I  und 812 Seiten 17 M., 
geb. 20 M.

Der H I. Teil der im Heymannschen Verlag erscheinen
den Handbücher des Preußischen Verwaltungsrechtes be
ginnt mit einem W erk , das die größte Beachtung aller 
derjenigen verdient, die sich mit Fragen des Gewerbe
rechts zu befassen haben und das ganz insbesondere der 
k laren, methodischen und daher leicht verständlichen 
Darstellung w egen , den inmitten des wirtschaftlichen 
Lebens stehenden Industriellen, Kaufleuten, Sozialpoli
tikern u. s. w. bestens empfohlen werden kann. Die bis
herigen umfassenderen Bearbeitungen des Gewerberechts 
beschränken sich ausnahmslos auf Kommentare, also auf 
Erläuterungen zu den einzelnen, der Reihe nach aufge
führten Gesetzesparagraphen, wobei es kaum möglich ist, 
einerseits auch andere verwandte Gesetze in den Kreis 
der Betrachtung in hinreichender Weise hineinzuziehen 
und andererseits die Wechselbeziehungen zwischen den 
Einzelvorschriften des Gewerberechts gebührend zu be
rücksichtigen. Der Verfasser, der durch sein früheres 
W erk „Die deutschen Handwerker- und Arbeiterschutz
gesetze“ bereits bestens bekannt ist, beherrscht das in
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Betracht kommende ausgedehnte Wissensgebiet voll
ständig und konnte es daher unternehmen, das gesamte 
bestehende gewerbliche Recht in systematischer W eise in 
.Form eines Handbuchs, in dem für das bessere V er
ständnis und die größere Übersichtlichkeit erforderlichen 
Zusammenhang zur Darstellung zu bringen, ein Versuch, 
der ihm in jeder Hinsicht gelungen ist. In erster Linie 
kommt natürlich die Gewerbeordnung in Betracht; außer
dem sind jedoch  noch zahlreiche andere Gesetze berück
sichtigt worden, wie das Patentgesetz, das Gesetz über 
den unlauteren Wettbewerb, das Gesetz über die privaten 
Versicherungsunternehmungen, das Börsengesetz u. a. m. 
Dabei muß noch ganz besonders hervorgehoben werden, 
daß die wesentlichsten Vorschriften der behandelten Ge
werbegesetze auf Reichsrecht beruhen und daß demnach 
das W erk nicht allein für Preußen sondern auch für die 
anderen Bundesstaaten bestimmt ist, zumal bei der Aus
legung der reichsgesetzlichen Vorschriften die außer
preußische Praxis in gleichem Umfange wie die preußische 
Praxis Berücksichtigung gefunden hat. Neben einer ge
schichtlichen Einleitung, welche zum besseren Verständ
nis der jetzigen Gesetzgebung die Entwickelung des ge
werblichen Rechts seit der Zeit der Völkerwanderung in 
gedrängten Zügen wiedergibt, ist das W erk in 7 Kapitel 
eingeteilt, welche behandeln: 1. Das Gewerbe, 2. die ver
schiedenen Formen des Gewerbebetriebs, 3. der Ge
werbetreibende, 4. der Gewerbebetrieb der Gesellschaften,
5. die Gewerbefreiheit, 6. Beschränkungen der Gewerbe
freiheit, 7. das Rechtsmittel- und Strafensystem der Ge
werbeordnung. Die einzelnen Abschnitte dieser Kapitel, 
auf deren reichen Inhalt hier nicht näher eingegangen 
werden kann, sind gleichmäßig gut, mit eingehender Sach
kenntnis behandelt und erschöpfen die aufgeworfenen 
Fragen an der Hand der neusten Vorschriften und Aus
führungsbestimmungen vollständig. Die Einteilung des 
Stoffes ist eine gute und klare; Inhaltsverzeichnis und 
ausführliches Sachregister ermöglichen gleichzeitig ein 
leichtes, schnelles Zurechtfinden in der Fülle des Ge
botenen. Dem ersten Bande soll ein zweiter folgen, der 
sieh im wesentlichen mit den gewerblichen Organisationen 
und dem Rechte der gewerblichen Arbeiter und der Hand
werker befassen wird.

R i c k ,  Regierungs- und Gewerberat.V
Sprechsaal.

Im 20. H eft des V. Jahrganges des G. - T. R . be
findet sich eine ausführliche Arbeit des Herrn Professor 
Dr. Jurisch „Ü ber die Beseitigung der Rauchplage in 
Städten“ , welche viel Interessantes und Treffendes über 
die Lösung der obigen Frage enthält, doch werden alle 
Fachleute bedauern, daß der Artikel leicht den Irrtum 
erwecken kann, als ob durch diese Feuerung die Frage 
vollständig gelöst sei. W er in der Praxis derartige V o r 
f e u e r u n g e n ,  d e n n  e i n e  s o l c h e  is t  d i e  W e g n e r s c h e , 
ausprobiert hat, wer die zahlreichen Feuerungen dieser

Art kennen gelernt, weiß, daß deren Verbreitung immer 
die hohen Kosten einer solchen Anlage, die geringe Be
ständigkeit des feuerfesten Materials entgegenstand und 
in den meisten Fällen die baldige Beseitigung derartiger 
Vorfeuerungen bedingte. Die W egnersche Feuerung ist 
nur eine hervorragend komplizierte und zwar durch die 
Beförderung des Brennmaterials nach der Mitte des Rostes 
durch eine hydraulische Presse, durch die bedingte gleich
mäßige Verteilung, besonders bei Schlackenbildung, des 
Brennmaterials auf den trichterförmigen Rost, durch das 
Freihalten der Luftzuführkanäle u. s. w ., dabei werden 
Reparaturen am Mauerwerk bei bestem feuerfestem Ma
terial eine permanente Ursache von Betriebsstörungen 
sein.

Die Tabellen über die Versuche und deren günstige 
Resultate können keinen Fachmann blenden, da derartige 
Versuche wohl stets unter möglichst günstigen Verhält
nissen bei Neuanlagen und mit größter Vorsorge ausge
führt werden und sieh nicht auf bestimmtes Brennmaterial 
beschränken.

Die Herstellung der Feuerung selbst verlangt einen 
gewandten Feuerungsmaurer, die Kosten, wovon in dem 
Aufsatze keinerlei Angaben vorhanden, sind sicher so 
groß , daß sie, besonders bei kleinen Kesseln, in einem 
ganz ungünstigen Verhältnis zu dem wahrscheinlich nur 
in der ersten Zeit erreichten Nutzen stehen.

Hier, wie ja  auch sonst in den meisten ändern Fällen, 
ist der Praxis nicht mit Theorie allein geholfen, die prak
tische Erfahrung muß diese ergänzen. Die vielen, oft sehr 
schön ausgedachten und auch schön ausgeführten Vor
feuerungen sind fast alle wieder verschwunden, indem sie 
wegen zu großer Herstellungs- und Unterhaltungskosten 
nach einiger Zeit ihre Daseinsberechtigung nicht behaupten 
konnten. S.

Antwort zur Anfrage im Heft 20.
Das Reichsversicherungsamt hat (aus diesem Anlaß) 

entschieden, daß zwangsweise, also unter Strafandrohung, 
nur solche Schutzeinrichtungen von Unternehmern ver
langt werden können, deren Zweck in den gesetzmäßig 
zustande gekommenen Unfallverhütungs-Vorschriften aus
drücklich angegeben ist. D ie gestellte Anfrage wäre da
her zu verneinen.

#
Personalien.

Als technischer Aufsichtsbeamter der Sektion IX  der 
Nordd. Holz-Berufsgenossenschaft in Cöln ist am 1. April 
d. J. Herr Ingenieur H . Hü l f e r t ,  bisher beim Dampf kessel
Überwachungsverein Magdeburg, angestellt worden.

Im  Interesse einer geregelten Ge
schäftsführung wird höflichst darum 
gebeten, Zuschriften redaktionellen 
Inhalts n u r  au die Redaktion ein- 
zusendeu.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Regierungsrat L u d w i g  K o l b e  in Gross-Lichterfelde-W ., I’aulinenstr. 3. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H., Roitzsch
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Die beim Grubenunglück in Courrieres verwendeten Atmungsapparate.
V on Dipl.-Ing. C. D ähn e, B erlin .

Bei dem großen Grubenunglück in Courrieres 
sind von verschiedenen Seiten Rettungsmann
schaften herbeigeeilt, von denen bekanntlich die 
von der Bergwerksgesellschaft Hibernia in Herne 
und der Zeche Bhein-Elbe der Gelsenkirchener 
Bergwerks - Aktiengesellschaft in Gelsenkirchen 
ausgesandten deutschen Mannschaften sowohl 
wegen ihres mutigen und entschlossenen Ver
haltens und der im Rettungsdienste erhaltenen 
Ausbildung als auch infolge der mitgebrachten 
eigenen Atmungsapparate sich in der hervor
ragendsten Weise verdient gemacht haben.

Im folgenden sollen nun die von den Ret
tungsmannschaften dieser beiden deutschen Ge
sellschaften in Courriöres verwendeten Atmungs
apparate einer kurzen Betrachtung unterzogen 
und bezüglich ihrer Brauchbarkeit im Gruben
betriebe miteinander verglichen werden:

Von der Bergwerksgesellschaft Hibernia kam 
der nach den Vorschlägen des Bergwerksdirektors 
G. A. Meyer  der Bergwerksgesellschaft Hibernia 
von der Armaturen- und Maschinenfabrik West- 
falia A.-G., Gelsenkirchen, gelieferte sogenannte 
Rettungsapparat Type Shamrock in Anwendung. 
Derselbe ist ein Regenerations - Apparat, also 
ein solcher, bei welchem die ausgeatmete Luft 
sich in einem Kreislauf bewegt und nach Ab
sorption der beim Atmungsprozeß gebildeten 
Kohlensäure und nach Ergänzung des verbrauch
ten Sauerstoffes wieder eingeatmet wird. '

In Figur 356 ist eine schematische Skizze 
des Apparates dargestellt.

Die vom Träger des Apparates ausgeatmete 
verbrauchte Luft strömt durch den Mundschlauch 
in den Atmungssack und durchstreicht in diesem

einen im oberen Teil auswechselbar angeordneten, 
mit Atzkalistückchen gefüllten Kasten aus gej 
lochtem Blech (Regenerator), welcher die Kohlen
säure und die Feuchtigkeit der Luft absorbiert. 
Die sich dabei bildende Lauge wird durch eine 
unten im Regenerator liegende, aus Kieselguhr

Sauer,rto.
behäHter

N u h ty a sC fs

Regeneriertes 
Qas

detokalitriig. Ätmungs= 
sack

Fig. 856.
Erläuterung:

Reiner Sauerstoff,
Sauerstoff gemischt mit regeneriertem Gas, 
Regeneriertes Gas allein,
Ausgeatmetes Gas.

oder unglasierten Porzellanstückchen bestehende 
Masse aufgesogen. Das so regenerierte Gas wird 
nun mittels eines Injektors durch einen Schlauch 
aus dem unteren Teil des Atmungssackes ange
saugt und nach Mischung mit Sauerstoff am

4
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Injektor dem Apparatträger dicht am Mundstück 
(Fig. 357) als Nährgas wieder zugeführt. Der

Fig. 358.

Regeneriertes 
SfasiindiHschdr L 
Sauerstoff Jn.d.̂ lttmcngssack 
(NährgcLS)*̂ *"̂  u.Regeneraäorosträger

____Sauerstoff gemischt m it
regeneriertem* tfas.

- — ^^iu& geatm etes ”
Fig. 357.

Sauerstoff strömt ununterbrochen aus dem mit 
Manometer und Reduzierventil versehenen und 
aus drei (neuerdings zwei) kurzen Flaschen be

Fig. 359.

stehenden Magazin durch die Düse des Injektors 
und veranlaßt den beschriebenen Kreislauf der 
Luft. Durch den Injektor ist daher der mensch
lichen Atmungsmuskulatur die Arbeit abgenom
men, die Luft im Apparate zu dem beschrie
benen Umlauf zu zwingen und dabei durch das 
Kohlensäure - Absorptionsmittel (Atzkali) hin
durchzuziehen. Für den Fall, daß sich in dem 
Atmungssack einmal zu viel Gase ansammeln 
sollten, und das Ausatmen des Apparatträgers 
infolgedessen erschwert wird, ist der Atmungs
sack mit einem zuverlässigen und auf verschie
dene Pressungen leicht einstellbaren, selbsttätig 
arbeitenden Abblaseventil versehen.

Um die ausgeatmete Luft schnell vom Munde 
weg in den Regenerationsträger zu leiten und 
dem Atmenden möglichst kohlensäurefreie Luft 
zuzuführen, ist unmittelbar unter dem auswechsel
baren Mundstück ein in Fig. 357 dargestelltes 
Düsenstück augeordnet. In diesem bewirkt die 
durch die Düse a nach dem Atmungssack ziehende 
ausgeatmete Luft eine Ansaugung in dem Nähr-
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gasstutzen b , wodurch in diesem eine Auf
stauung der ausgeatmeten Luft verhindert, und 
so dem Nährgase Gelegenheit gegeben wird, dem 
Apparatträger in ungetrübter Frische und in 
unmittelbarer Nähe des Mundes zur Verfügung 
zu stehen.

Der Apparat wird in der aus den Figuren 
358 und 359 ersichtlichen Weise vermittels Trag
riemen so getragen, daß der Atmungssack mit 
dem darin befindlichen Kohlensäure-Absorptions
kasten auf der Brust und das Sauerstoffmagazin 
auf dem Bücken hängt. Das letztere wird nebst 
dem Manometer, Reduzierventil und dem In 
jektor von einer Ledertasche (Tornister) um
schlossen, welche die einzelnen Teile vor Be
schädigungen bewahren und ein Hängenbleiben 
mit den vorspringenden Teilen verhüten soll. In 
der Tasche befindet sich vor dem Manometer eine 
starke Glasscheibe, so daß das Manometer von 
außen beobachtet werden kann. Zwecks Ab
kühlung der ausgeatmeten Luft nach erfolgter 
Regeneration läßt man die Luft vor der Ein
führung in das Mundstück ein um den Tornister 
herumgeführtes Metallrohr durchstreichen.

Um ein Eindringen schädlicher Gase in die 
Nase des Apparatträgers zu verhindern, werden 
die Nasenlöcher mit eingefetteten Wattepfropfen 
verstopft und diese mit einer Nasenkappe fest
gehalten. Die Nasenkappe e wird in der aus Fig. 361.

Fig. 360 ersichtlichen Weise am Kopf befestigt. 
An der Kappe ist unter der Nase zweckmäßig 
ein Lederlappen d befestigt, in dem sich ein 
Loch befindet, durch welches der unmittelbar 
vor dem Munde befindliche Mundstück-Ansatz c 
hindurchgesteckt wird. Auf diese Weise wird 
der Mundschlauch von der Nasenkappe sicher 
getragen und ein Entgleiten desselben aus dem 
Munde verhindert.

In den Fällen, wo es sich um ein Eindringen 
in Rauch oder ätzende Gase, welche die Augen 
stark angreifen, handelt, werden Rauchbrillen 
benutzt, wie aus Figur 361 hervorgeht. .

Die Figuren 362 bis 364 stellen praktische 
mit solchen Rettungsapparaten im Übungsraum 
für Atmungsapparate auf Zeche Shamrock I /II  
ausgeführte Versuche dar, und zwar zeigt Figur 
362 die Befahrung eines Uberhauens, Figur 363 
das Hinwegkriechen über einen Streckenbruch 
und Figur 364 die Fortschaffung eines auf ein

i
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Schleifbrett geschnallten ohnmächtigen Mannes mit einem Atmungsapparat System Shamrock 
über einen Streckenbruch hinweg durch einen ausgerüsteten Bergmann.

Der beschriebene Apparat ist für einen zwei
stündigen Gebrauch eingerichtet und kostet ca. 
300 M.

Pig.^364.

Auch die von der Gelsenkirchener Berg
werks-Aktiengesellschaft nach Courrieres ge
schickten D r ä g  er  sehen Atmungsapparate vom 
Drägerwerk in Lübeck sind Regenerations
apparate und beruhen im wesentlichen auf dem
selben Prinzip, wie die Apparate Type Sham
rock, unterscheiden sich von diesen jedoch we
sentlich in ihren Einzelheiten und deren An
ordnung.

Zunächst besteht das Sauerstoffmagazin des 
Drägerschen Apparates aus Eiaschen, die erheb
lich länger sind, als die Flaschen des Apparates 
Type Shamrock. Die zur Absorption der Kohlen
säure dienenden Atzkali-Patronen sind von zy
lindrischer Form und werden nicht im Atmungs
sack auf der Brust, sondern über den beiden 
Sauerstoffflaschen auf dem Rücken getragen. 
Die ausgeatmete Luft wird also erst nach dem 
Wiederaustritt aus dem Atmungssack regeneriert. 
Zum Kühlen der regenerierten Luft dient ein 
gleich neben den Kalipatronen angeordneter 
hohlwandiger Blechzylinder, durch dessen sechsFig. #63.

Fig. 362.
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/

Millimeter breiter Zwischenraum zwischen den 
beiden Blechwandungen die aus den Kalipatronen 
kommende Luft hindurchzieht und sich dabei 
stark abkühlt. Nachdem sich die so regenerierte 
Luft am Injektor mit frischem Sauerstoff ge
mischt hat, wird das so gebildete Nährgas, so
weit mir bekannt geworden ist, durch ein in den 
Atmungssack hineinragendes Rohr in das untere 
Ende des Mundschlauches und sodann durch 
dieses hindurch dem Apparatträger zugeführt.

Zur Verhinderung des Eintretens schädlicher 
Gase in die Nase wird diese entweder durch 
einen federnden Nasenklemmer zugeklemmt oder 
es wird ein Helm verwendet. In Courrieres 
sind von der Mannschaft der Gelsenkirchener 
Bergwerks - Aktiengesellschaft nur Apparate 
„Helmtype“ des Drägerwerkes in Lübeck be
nutzt worden.

Auch dieser Apparat ist für zweistündigen 
Gebrauch eingerichtet und kostet, allerdings ohne 
Schutztornister, ca. 300 Mark.

Vergleichen wir nun einmal diese beiden A t
mungsapparate miteinander, so findet sich zu
nächst, daß durch die Anordnung der längeren 
Eiaschen des Drägerschen Sauerstoffmagazins 
der Apparat wegen der größeren Raumbean
spruchung in der Breite für Gruben mit engen 
Fahrräumen erheblich unpraktischer ist.

Ähnlich verhält es sich mit der Verlegung 
des Regenerators auf den Rücken des Apparat
trägers. Wenn auch hierdurch der letztere bei 
seinen Arbeiten weniger behindert wird, so wird 
durch den größeren Abstand des Absorptions
mittels vom Munde des Trägers ein Zurück
dringen von unregenerierter, kohlensäurehaltiger 
Luft nach dem Munde, namentlich bei etwaigem 
Stoß oder Druck auf den Atmungssack, viel

leichter möglich, als bei der Einrichtung Type 
Shamrock. Auch durch die Einführung des 
Nährgases in das untere, in den Atmungssack 
mündende Ende des Mundschlauches wird dem 
Atmenden zweifellos ein mehr kohlensäure
haltiges Gas zugeführt, als wenn man das Nähr
gas mittels des Düsenmundstückes der Type 
Shamrok (Fig. 367) dicht am Munde in den 
Mundschlauch einleitet.

Schließlich weisen auch die Nasenklemmer 
oder Helme im Gebrauch verschiedene Nachteile 
gegenüber den Meyerschen Nasenkappen auf. 
Die Nasenklemmer üben stets einen mehr oder 
weniger unangenehmen Druck auf die Nase aus; 
auch fallen sie manchmal, namentlich bei Auf
treten von Schweiß, von der Nase ab, wodurch 
eine große Gefahr für die Träger entsteht. Der 
Helm gewährt zwar dem Träger den weit
gehendsten Schutz, doch hat er den Übelstand, 
daß er das Gesichtsfeld, auch bei Verwendung 
größerer Fenster, beschränkt und die freie Be
wegung des Mannes behindert. Auch wird der 
Helm wegen seines verhältnismäßig hohen Ge
wichtes, wegen der Ansammlung von ausgeat
meten Gasen in dem vor dem Gesicht befind
lichen Hohlraum des Helmes, wegen der Unbe
quemlichkeit durch die enge Umschließung des 
Kopfes und wegen der infolge dieser Umstände 
mehr und mehr zunehmenden Erhitzung des 
Kopfes dem Träger bald lästig und unerträglich.

Aus allen diesen Gründen ergibt sich, daß 
der Apparat Type Shamrock vor dem Dräger
schen wesentliche Vorzüge besitzt. Dies hat 
sich auch bei dem Grubenunglück in Courrieres 
bald herausgestellt, so daß man dort nach einigen 
Versuchen nur noch die Meyerschen Apparate 
verwendet hat. .

#

Achtstundentag und Gewinnbeteiligung in den Jenaer Zeifswerken.
Von L e o p o ld  K ä tsch er , Verf. von

D er 1905 verstorbene Arbeiterfreund E r n s t  A b b e  
wandelte die weltberühmte optische Eabrik „K a r l  Z e iß “ , 
der er angehörte, nach Erlangung der alleinigen Besitz
rechte in eine großartige, einzig dastehende Stiftung 
arbeiterrechtlicher Natur um. Allm ählich ist in den Stif
tungsbetrieben auch die Gewinnbeteiligung und der A cht
stundentag eingeführt worden. Mit letzterem hat man 
so interessante Erfahrungen gemacht und die bei der

„A bbes Zeißstiftung“ (Leipzig 1905.)
(Nachdruck verboten.)

ersteren maßgebenden Grundsätze weichen so sehr von 
den üblichen ab, daß ein näheres Eingehen auf die Art, 
wie die beiden Einrichtungen im Stiftungsbetrieb geübt 
werden, sowie auf deren praktische Ergebnisse lohnend 
sein muß. Mir stehen bei meinen Darlegungen außer 
Briefen A b b e s  und seines Mitarbeiters bezw. N achfol
gers Dr. S i e g f r i e d  Oz a p s k i ,  Prof. F e l i x  A u e r b a c h s  
Buch „das Zeiß-W erk und die Karl Zeiß-Stiftung in



430 Gewerblich - Technischer Ratgeber. 24. Heft

Jena“ (Jena 1903), Prof. J u l i u s  P i e r s t o r f f s  kleinere 
Schrift „D ie Zeiß-Stiftung“ (Leipzig 1898), A b b e s  
Vortrag „Über Gewinnbeteiligung der Arbeiter in der 
Großindustrie“ (Jena 1897) und seine Broschüre „D ie 
Grundlagen der Lohnregelung in der optischen W erk
stätte“ (Jena 1902) zu Gebote —  durchweg sehr inter
essante und lehrreiche Veröffentlichungen.

I.
Im Stiftungsstatut war der schon früher eingeführt 

gewesene neunstündige Arbeitstag als das zulässige Maxi
mum bezeichnet worden. Am 1. April ging man weiter 
und führte versuchsweise den Achtstundentag ein. Diese 
Maßregel hat sich vollauf bewährt. Die Stundenleistung der 
Akkordarbeiter stieg nach Auerbach gegenüber dem V o r
jahr um 16 Proz., sodaß die Tagesleistung nicht 9 x  100 =  
900, sondern 8 x  116 =  928 betrug, während der Stunden
verdienst der Leute um je  7 — 12 Pf. zunahm. Dabei 
ersparte die Fabrik eine Stunde Betriebskraft, Beleuch
tung u.s.w., und das Personal hatte eine Stunde mehr zur 
Erholung. Diese Stunde war gewiß auch schon früher 
gefeiert worden, aber tropfenweise, jede Stunde ein paar 
Minuten und stets im aufreibenden Lärm der Arbeits
stelle und auf dem Sprunge, sofort wieder weiter zu 
arbeiten. Jetzt erst war diese vertrödelte Stunde zu 
einer wirklichen Erholungsstunde geworden. A u e r b a c h  
schreibt:

„B ei den Zeitarbeitern lagen die Verhältnisse aus 
leicht ersichtlichen Gründen nicht ganz so günstig; aber 
auch für sie gilt im wesentlichen, daß die Neuerung dem 
Unternehmen zum mindesten keinen Schaden brachte. 
Infolgedessen ist dann am 1. April 1901 der achtstün
dige Arbeitstag endgültig eingeführt worden und zwar 
nicht, wie in einigen Berliner Betrieben, in ununterbro
chener Folge, sondern, den Verhältnissen der Kleinstadt 
angepaßt, mit l'/a  —2 stündiger Mittagspause, nämlich den 
Sommer 7— 1/al2 und 1/a2 bis 5 Uhr, im Winter 8— 12 
und */a2— Uhr.  Überstunden dürfen nur in ganz 
exzeptionellen Fällen eingeiührt werden und müssen dann 
entsprechend honoriert werden.*) Andererseits darf die 
Arbeitszeit auch nur in ganz besonderen Fällen gekürzt 
werden bezw. es muß, falls dies geschieht, der volle 
Zeitlohn gezahlt werden.“

Auf eine Anfrage, die ich im Dezember 1904 an die 
Geschäftsleitung richtete, erhielt ich von C z a p s k i die 
folgende, sehr interessante A n tw ort: „Über neue Ergeb
nisse des Achtstundentags ist es wohl kaum möglich, in 
e x a k t e r  W eise zu berichten. Auch A bbe stützte sich 
in seinen Mitteilungen auf die Ergebnisse der Arbeits
wochen unmittelbar vor und nach Einführung des Acht
stundentages. Nur diese scheinen einen halbwegs genauen 
Vergleich zuzulassen. Später kommen wohl überall und 
kamen jedenfalls bei uns so viel neue Momente hinzu, 
daß ein genaues Urteil nicht mehr möglich ist. Ich  kann 
daher nur im allgemeinen sagen, daß wir m it  dem  E r 
g e b n i s  d a u e r n d  r e c h t  z u f r i e d e n  sind. Eine 
indirekte Bestätigung für die Richtigkeit unserer Beurtei

*) Übrigens darf niemand gegen seinen W illen zur 
Leistung von Überstunden verhalten werden.

lung des Achtstundentages sehen wir darin, daß Erhöhung 
der Stundenzahl, wie sie zeitweise zur Bewältigung be
sonders starker Betriebsaufgaben eingeführt wurden, nur 
auf relativ kurze Zeit — vier bis sechs W ochen — wirk
lichen E rfolg  hatte, d. h. zu einer entsprechenden Mehr
leistung führte; n a c h  A blauf dieser Zeit wurde nicht 
merklich mehr gearbeitet als bei sonst flottem Arbeits
gang in acht Stunden. Das ist ein Beleg dafür, daß im 
Menschen ein gewisses Arbeitsvermögen vorhanden ist, 
das er n u r j e  n a c h  d e r  E i n r i c h t u n g ,  in acht, 
neun oder zehn Stunden verausgabt. Bei noch längerer 
Arbeitszeit wird durch den Mangel an Erholung und Ruhe 
wahrscheinlich das Arbeitsvermögen selbst gemindert, bei 
kürzerer kann es nach unserer Meinung in den meisten 
Fällen nicht ganz zur Verausgabung kommen.“

Übrigens erfolgte die Einführung des Achtstunden
tages nicht ohne Befragung der Arbeiter, ob sie sich ge 
trauen würden, in acht Stunden die bisher auf neun ver
teilte Arbeit zu bewältigen. Die überwiegende Mehrzahl 
bejahte die Frage. Nachher behaupteten sie freilich, sich 
anfangs allzusehr angestrengt zu haben, dann jedoch  ins 
alte Tem po zurückgefallen zu sein, und viele sehnten 
sich nach dem Neunstundentag zurück; aber die Ak- 
kordisten bewiesen klar, „daß die Leute in der ersten 
Zeit mehr als früher, dann jedoch  bei dem vorgeblichen 
alten Tempo in acht Stunden noch einmal so viel ge
leistet hatten, wie früher in neun.“ So blieb es denn 
im allseitigen Interesse bei der neuen Einrichtung.

II.
Es gibt oberflächliche Leute, die da glauben, daß 

der hervorstechendste Zug der Organisation der Zeißstif- 
tung in der G e w i n n b e t e i l i g u n g  bestehe. Das ist ein 
großer Irrtum, denn in W irklichkeit spielt sie eine ziem
lich nebensächliche R olle . A b b e  war überhaupt kein 
Anhänger dieser Lohnform ; wenngleich er ihre Vorzüge 
nicht verkannte, hielt er nicht viel von ihr. W enn er 
sie überhaupt einführte, so geschah dies, weil er ihrer 
für die Ausgestaltung seiner lohnrechtlichen Ideen be
durfte und sie für in seiner Stiftung besser angebracht 
erachtete als in den meisten anderen Betrieben. Wenn 
er trotz seiner grundsätzlichen Gegnerschaft von der Ge
winnbeteiligung Gebrauch m achte, so hatte er dabei 
andere Beweggründe als die übrigen Unternehmer und 
er gab ihr denn auch andere Formen und einen ganz 
besonderen Namen: „ L o h n -  und  G e h a l t - N a c h z a h 
lu n g .“ Etwas anderes war damit nicht beabsichtigt, 
denn die Angestellten waren in den Stiftungsbetrieben 
in eine moralische and pekuniäre Lage versetzt, welche 
die üblichen Motive der Einführung der Gewinnbeteili
gung für überflüssig erscheinen ließen. A b b e  sah in ihr 
lediglich eine bequeme Form der Nachzahlung. Das kam 
folgendermaßen:

Bei Schaffung seines Stiftungsstatuts führte A b b e  
die Gewinnbeteiligung nicht sofort ein, sondern „nahm 
die Möglichkeit der Einführung erst für den Fall in 
Aussicht, daß die gesamte Geschäftslage und der Stand 
des Reservefonds es gestatten würden.“ b'ür diesen Fall 
bestimmte das Statut, daß der Gewinnanteil für alle An
gestellten ein relativ gleicher sei nach Maßgabe ihres
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Lohnes oder Gehaltes und daß j e d e r  Angestellte anteil
berechtigt sein solle —- mit Ausnahme der Mitglieder 
der Geschäftsleitung, die durch diese Ausschließung gegen 
den Verdacht geschützt sein sollten, als könnten sie 
trachten, des eigenen Vorteils wegen, die schwankenden 
Anteile der Geschäftsangehörigen auf Kosten der regel
mäßigen Bezüge zu bestimmen. Tatsächlich erfolgte 
die Einführung der Anteilwirtschaft dennoch schon 1896. 
Als nämlich A b b e  1895 sich mit den Vorarbeiten für 
das Stiftungsstatut beschäftigte und vor der Aufgabe 
stand, die Grundsätze der Lohnregulierung, die sich in 
der optischen Werkstätte „Karl Zeiß“ allmählich heraus
gebildet hatten, für alle Zukunft festzulegen, „wurde ich 
zu meiner Überraschung inne, daß ich, mir selbst ganz 
unbewußt, ein Anhänger der Gewinnbeteiligung geworden 
sei — “ wenigstens im Hinblick auf die Zeißstiftung. 
Es erwies sich, „daß die Maximen für die Regelung der 
wirtschaftlichen Interessen des Personals, die bis dahin 
ohne rechtliche Verbindlichkeit, nur praktisch geübt, zur 
Geltung gekommen waren, durchaus nicht anders zu 
r e c h t s v e r b i n d l i c h e n  Vorschriften ausgestaltet 
werden konnten als dadurch, daß in Zukunft der Arbeits
ertrag des Personals zu einem gewissen T e i l  vom  je 
weiligen Reinertrag des Unternehmens in geordneter Form 
abhängig gemacht, also in einen Gewinnanteil verwandelt 
würde.“

Hier spielte A bbe auf einen Satzungspunkt an, w o
nach der feste Zeitlohn r— und ein solcher wird auch 
den Stück- und Akkordarbeitern als Mindestverdienst 
gewährleistet •— , den ein Angestellter einmal bezogen 
und wenigstens ein Jahr lang fortbezogen hat, nicht mehr 
herabgesetzt werden darf —  selbst dann nicht, falls in
folge schlechter Geschäfte die Arbeit eingeschränkt wird. 
Gekündigt darf den meisten der Leute aber auch nur 
unter Gewährung einer „Abgangsentschädigung“  werden, 
die sehr ins Geld geht, da sie, je  nachdem, einen halb
jährigen bis mehrjährigen Lohnbetrag ausmacht. Diese 
humanen Bestimmungen haben den Zweck, dem üblichen 
unstabilen Lohnsystem eine gewisse Stabilität zu ver
leihen und das Personal auch in schlechten Zeiten im 
Besitze eines auskömmlichen Verdienstes zu erhalten. A n 
dererseits jed och  zwingen sie die Geschäftsleitung, in der 
Erhöhung der Löhne sehr vorsichtig zu sein, um dauernd 
schwere Schädigungen der Geschäftsinteressen für den 
Fall ungünstiger Zeiten zu verhüten. Damit nun ange
sichts dieser Vorsicht die Arbeiter in guten Zeiten nicht 
zu kurz kommen und jene satzungsgemäßen Vorteile auf
recht bleiben, schuf Abbe die „L ohn- und Gehalt-Nach
zahlung“  als „Korrektiv“ .

So beschloß denn die Geschäftsleitung schon anläß
lich des Halbjahrhundertjubiläums des Zeißwerkes (1. Ok
tober 1896), der Arbeiter- und Beamtenschaft der opti
schen Werkstätte einen Jahreszuschlag von 8 Proz. der 
festen Bezüge als Gewinnanteil auszuzahlen (65232 M.). 
Das Glaswerk folgte mit der Abänderung, daß den Tag
lohn - Arbeitern dagegen wegen der großen H öhe der 
Akkordsätze bloß ein W ochenlohn bewilligt wurde. Es 
gelangten zur Auszahlung als Gewinnanteil: für 1897 
5 Proz. (49635 M.), 1898 9 Proz. (100167 M.), 1899 
10 Proz. (117078 M.), [außerdem noch 6 Proz. der Löhne

19634 M., als besondere Gratifikation an die über 24 
Jahre alten Arbeiter mit mehr als drei Dienstjahren], 
für 1900 10 Proz. (138000 M.), für 1901 und 1903 je  
5 Proz. der Löhne und Gehälter. Für 1902 erfolgte keine 
Verteilung und zwar nicht wegen schlechten Geschäfts
ganges, sondern infolge des Umstandes, daß die Akkord
sätze übermäßig hoch waren, daß also ein Teil der Leute 
das Plus auf Kosten der übrigen erhalten hatte. D a
mals lief die falsche Nachricht um, die Gewinnbeteiligung 
sei abgeschafft worden. Auch konnte man in Scharf
macherblättern lesen, die Akkordlöhne seien h e r a b 
g e s e t z t  worden. Das war ebenfalls unrichtig. Es 
wurde lediglich eine Revision der Akkordsätze aller A b 
teilungen bewirkt „zu dem ausgesprochenen Zweck“ — 
so schrieb mir Dr. Czapski vor kurzem — „unbillige B e
vorzugungen einzelner Personen und Gruppen ebenso ent
schieden zu beseitigen wie unbillige Benachteiligungen. 
W ie wenig diese Regulierungen den Sinn einer allge
meinen Reduktion hatten, geht schon daraus hervor, daß 
als Endeffekt sich eine merkliche durchschnittliche V er
dienst S t e i g e r u n g  gegenüber dem Vorjahr herausge
stellt hat.“

Bezüglich der wichtigsten Einzelheiten des beobach
teten Verfahrens gebe ich Pierstorff das W ort: „Bei der 
Einführung der Gewinnbeteiligung wurde in der optischen 
Werkstätte für die. Berechnung des dem Personal zu ge
währenden Anteils folgende Norm aufgestellt: Von dem 
ermittelten bilanzmäßigen Jahresgewinn, der den statuta
rischen Bestimmungen gemäß ohne Rücksicht auf die 
H öhe des Betriebskapitals in Prozenten der Lohn- und 
Gehaltssumme zu berechnen ist, werden die ersten 9 Proz. 
zum voraus für die Reservefonds in Abzug gebracht, und 
zwar 7 Proz. als anschlagmäßige Reserve für zukünftige 
Pensionsleistungen und 2 Proz. als Deckung für die zu
künftig zu leistenden Abgangsentschädigungen. Sofern 
der verbleibende Nettogewinn, bezogen auf das Lohn- 
und Gehaltskonto, 20 Proz. nicht übersteigt, fällt er der 
Stiftung als Untergewinn zu. Überschreitet aber der Ge
samtgewinn die Höhe von 20 Proz. des Lohn- und Ge
haltskontos, so wird die eine Hälfte dieses weiteren Über
schusses in der oben angegebenen W eise unter die B e
amten und Arbeiter verteilt. Der diesen auf solcher 
Grundlage zustehende Anspruch gilt als ein klagbarer, 
ohne daß zugleich dem Personal gegenüber eine Pflicht 
zur Rechnungslegung form ell anerkannt worden wäre.“

Die Ausschließung der Vorstandsmitglieder von der 
Gewinnbeteiligung begründet Abbe mit den W orten : 
„ . . . Damit ihnen bei Feststellung der Gewinnquote das 
Ansehen völliger Uninteressiertheit gewahrt bleibe.“ Auer
bach knüpft an diesen Punkt die nachstehenden interes
santen, grundsätzlich wichtigen Ausführungen: „D ie ein
zigen Personen, die von dem Empfange des Gewinnan
teils ausgeschlossen sind, sind die Mitglieder der Geschäfts
leitung, also diejenigen, welche bei einem in den üblichen 
wirtschaftlichen Formen auftretenden Unternehmen, z. B. 
bei den Aktiengesellschaften, oft gerade die einzigen sind, 
welehe Tantiemen erhalten. Das Motiv für diese Be
stimmung, die auf den Außenstehenden gewiß zunächst 
fremdartig wirkt, ist in dem Umstande zu suchen, daß 
dem Vorstande die Festsetzung des Etats und der B i
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lanz obliegt, mit allen seinen Einzelheiten, als da sind: 
Zeitlöhne und Akkordlöhne, Reservestellung, Dotierung 
der verschiedenen Kassen, Verkaufspreise der Erzeugnisse
u.s.w. Der Vorstand hat es also in der Hand, den Rein
gewinn, der für die Gewinnbeteiligung maßgebend ist, 
innerhalb gewisser Grenzen heraufzuschrauben oder her
abzudrücken, und er könnte auf den Gedanken verfallen, 
das erste zu tun, um einen großen Gewinnanteil festsetzen 
zu können, der dann zwar allen auf Gehalt gestellten, 
also auch den Vorstandsmitgliedern selbst, unverkürzt 
zugute käme, den Lohnarbeitern aber eventuell nur mit 
seinem Uberschuß über die Herabminderung der L ohn
sätze, ein Überschuß, der unter Umständen sogar negativ 
ausfallen könnte. Dieser strengen L o g i k  der Bestim
mung gegenüber erscheint der Einwand nicht unberechtigt, 
daß sie das Prinzip des e t h i s c h e n  Optimismus, auf 
dem im übrigen die ganze Organisation beruht, den 
Vorstandsmitgliedern gegenüber durchbricht. Ja, selbst 
die Logik könnte man mit dem Einwande angreifen, daß 
im Statut selbst Garantieen enthalten sind für die A uf
stellung der Bilanz unabhängig von Erwägungen der 
oben angedeuteten A rt.“

Ich  resümiere Abbes Absichten mit der Gewinnbe
teiligung bei der Zeißstiftung mit seinen eigenen W or
ten: „Der Gewinnanteil soll dem Arbeiter in guten Jahren 
durchaus nicht mehr zuwenden, als in solcher Zeit auch 
sonst ihm zukommen würde; Lohn plus Gewinnquote 
soll, der Absicht nach, nur d a s s e l b e  sein, was ohne die 
Einrichtung der Lohn allein ihm bringen müßte. D en
noch bedeutet die Einrichtung eine wichtige Verbesserung 
der wirtschaftlichen Lage der Arbeiterschaft —  mittelbar 
durch dasjenige, was sie ermöglicht für s c h l e c h t e  Jahre, 
für Zeiten, wo von Gewinnquoten keine Rede ist. Denn 
sie erm öglicht, Normen der Lohnvereinbarung festzu
stellen, die den Arbeiter dagegen sichern, in schlechten 
Jahren seinen Arbeitsverdienst u n t e r  ein bestimmtes 
Niveau herabgedrückt zu sehen. Die Gewinnbeteiligung 
erscheint unter diesem Gesichtspunkt als unentbehrliches 
Ergänzungsglied eines strengeren Lohnsystems, welches 
darauf abzielt, den gewöhnlichen normalen Lohn auch 
in Zeiten ungünstiger Wirtschaftslage als Mindestver
dienst zu gewährleisten — also dem Vorbeugen kann, daß 
auf der Rückseite jeder W elle gehobener Wirtschafts
tätigkeit eine große Zahl von Existenzen mit dem H er
absinken in das Proletariat bedroht sei.“

Was Abbes Meinungen vom W ert oder Unwert der 
Gewinnbeteiligung im allgemeinen betrifft, so bringt er

einige originelle Argumente in origineller Weise vor. 
Einzelne Punkte mag man ihm denn auch zugestehen, 
namentlich die Warnung vor Übertreibungen der Vor
züge dieser Lohnform. Nicht beistimmen kann ich ihm 
aber, wenn er z. B. glaubt, daß die Gewinnanteile häufig 
durch kleine Lohndrückereien herausgerechnet werden 
und daß, wenn „die Ruppsäcke unter den Unternehmern“ 
sich der Einrichtung bedienen wollten —- was bisher 
nicht der Pall sei —- bei ihnen Lohn plus Gewinnanteil 
weniger ergeben würde als anderswo der Lohn allein; 
oder wenn er die Gedanken verwirft, sie sei ein soziales 
Element im wirtschaftlichen Leben, sie sei geeignet, die 
Klassengegensätze zu mildern, sie könne die Vergenossen
schaftung der Betriebe fördern u. s. w. Die so häufig 
gewesene Befürchtung, daß die Anteilberechtigten sich 
beim Ausbleiben von Anteilen oder bei Verteilung gering
fügiger Anteile werden in die Geschäftsführung mengen 
und die Bücher etc. prüfen w ollen, hegte auch A bbe 
1897 (damals hielt er seinen V ortrag); „ich  bin durch
aus gewärtig, daß diese Konsequenz auch bei uns einmal 
kommen wird.“ Allein er täuschte sich da, gleich den 
ändern Gegnern des Systems. Merkwürdigerweise jedoch  
sah er in einer solchen „Dreinrederei und Kritik“ nichts 
Schlimmes, sondern im Gegenteil den „einzigen Vorzug, 
den man der Gewinnbeteiligung unter dem Gesichtspunkt 
einer Einrichtung s o z i a l e n  Interesses wirklich zuzuge
stehen hätte.“ Seiner Ansicht nach „ist das eine sehr 
wohltätige W irkung, vorzüglich geeignet, die Klassen
gegensätze zu mildern. (In der Regel herrscht die ent
gegengesetzte Ansicht vor, daß solche Einmischungen zu 
Reibungen, also zur Verschärfung des Klassenkampfes 
führen würden.) „Indem man über solche Angelegen
heiten diskutiert, selbst wenn es nicht immer in den 
liebenswürdigsten Formen geschähe, muß jeder sich be
mühen, den Standpunkt des ändern zu verstehen, muß 
lernen, auf die Ideen des ändern eingehen. Und das 
leitet auch die Vertretung gegnerischer Interessen in 
friedliche W ege. . . . W enn ich es erlebe, fürchten werde 
ich mich nicht davor.“ D a er dachte, die Leute würden 
erst in schlechten Zeiten sich auf die Hinterbeine stellen 
und nach dem Zusammenhang fragen, fügte er h inzu: 
„Gerade dann wird es gut sein, Auskunft und Erklärung 
geben zu müssen.“ Diese Argumentation hat viel für 
s ich ; jedenfalls erweist sie A bbe als vorurteilsfreien, 
schablonenwidrigen Denker, wie das ja  übrigens sein 
ganzer originaler Stiftungsplan tut.

Ein neuartiges Förderrohr zum Horizontaltransport von Massengütern.
Das neue Förderrohr, von welchem hier die Rede 

ist, dient den Zwecken der Schnellförderung von mehr 
oder weniger grobkörnigen, oder aber mehlfeinen Stoffen 
und wirtschaftlichen Produkten wie z. B. Portlandzement 
in Form von Drehrohrofenklinkern, Romanzement, hy
draulischem Kalk, Sand, Kies, Kohlenstaub, Nußkohlen, 
aber auch Getreide, Reis und Saaten aller A rt, schließ
lich von Mehl, Gries und Mühlenprodukten.

Die Förderung dieser Stoffe kann mittels dieses F ör
derrohres in völlig wagerechter, jedoch  auch in mäßig 
ansteigender oder sanft abfallender Bahn geschehen, w o
bei vorausgesetzt ist, daß die in das Förderrohr gelangen
den Produkte trockenen Zustandes sind und nicht zum 
Anbacken oder Ankleben neigen.

Die neue Fördereinrichtung zeichnet sich nun da
durch aus, daß sie vor allen Dingen eine technische
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Lösung bildet, welche an Präzision alles bisher dage
wesene weit überragt.

Das Förderro]lr (Fig. 365, 366) besteht, wie die A bbil-

f l c  D  W d T c
Fig. 365.

düngen zeigen, aus einem einfachen Lauf von quadra
tischem Querschnitt, dessen W ände (a) in der Regel aus 
Eisenblech gebildet sind. Diese W ände tragen an der 
Innenseite schräg gestellte Leitrippen als Führungen 
(d, d, d ), welche nicht die ganze Breite der Wände, 
sondern nur etwa die Hälfte derselben bedecken, so daß, 
wenn man hindurchsieht, in den vier Ecken des Laufes, 
parallel zu seiner Längenachse durchgehende 
quadratische Hohlräume (e, e1, e2, e3) sicht
bar sind. (Fig. 367.)

Die Zellen bezw. Schöpfbecher (h) des mit dem 
Kohr gleichzeitig umlaufenden Schöpfrades (g) nehmen 
das durch den festen Einlauftrichter (i) einfallende Gut 
auf und geben dieses an das Förderrohr ab. Letzteres 
besitzt nun an geeigneten Stellen Tragringe (b), die bei 
der Rotation des quadratischen Laufes auf Bollen (c ) 
laufen. Die Tragringe können, wo erforderlich, in K upp
lungen für aneinander zu schließende Rohrläufe ausge- 

’ bildet werden, so daß eigentlich, was als wichtig hervor^ 
zuheben ist, eine Behinderung in der Schaffung beliebiger 
Rohrlängen nicht besteht.

Elastische Zwischenlagen zwischen den auf Rollen 
laufenden Kupplungsflanschen bezw. Tragringen machen 
etwaige Montierungsfehler in sehr weiten Grenzen un
schädlich und für den glatten und ungestörten Betrieb 
ziemlich belanglos.

Der Antrieb des Förderrohres kann an beliebiger 
Stelle vorgesehen werden: entweder durch ein zentrisch 
aufgesetztes Zahnrad, oder am einfachsten durch eine 
Riemenscheibe.

Die Wirkungsweise der Fördereinrichtung ist fo l
gende: Das in den Einlauftrichter (i) einfallende Gut 
wird durch die Zellen des reibungsfrei und staubdicht 
arbeitenden Schöpfrades entsprechend dem Neigungs
winkel der Leitrippen (d) in einen Eckraum, beispiels
weise (e) des Laufes eingeführt und fällt nach einer 
Vierteldrehung des Förderrohres und beim Hochgange 
von (e) längs den Leitrippen und der in die Senkrecht
lage übergehenden Seitenfläche des Laufes vermöge seines 
Eigengewichtes in den folgenden Eckraum (e1), aus die
sem auf die gleiche W eise in den Eckraum (e2) und 
weiter in (e3), wobei ihm durch die Massenbeschleunigung 
eine fast ungehinderte Vorschubbewegung erteilt wird. 
Das Gut schießt also in vielen einzelnen Absätzen von 
der Einlaufseite nach dem Auslaufe zu vor. Der Aus
lauf erfolgt durch eine das Ende des Rohres staubdicht 
einschließende Kappe. D ie in der Schnelligkeit um vieles 
gesteigerte Förderung geschieht also hier hauptsächlich 
durch die Massenbeschleunigung, welche dem Gute durch 
die Rotation des Rohres beim Auffallen auf die schräg

AvÄAA» im  za*■
Fig. 368.
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stehenden Rippen erteilt wird. Diese Massenbeschleuni
gung ist derart intensiv, daß die Vorschubbewegung eine 
äußerst schnelle ist, und zeigt die folgende, auf Grund
lage von Versuchen gemachte graphische Darstellung 
(Fig. 368) beispielsweise den immensen Unterschied gegen
über der Transportschneckenleistung. Es ergibt sieh näm
lich schon unter Zugrundelegung niedriger Umdrehungs
zahlen, wie aus dem dargestellten Fall ersichtlich ist, zu 
Gunsten des Förderrohres die f ü n f f a c h  gesteigerte 
Leistungsfähigkeit gegenüber der Transportschnecke; denn, 
das Gut legt den ganzen W eg  in der Schnecke erst nach 
fünf Umdrehungen zurück, während es den gleichen W eg  
durch das Förderrohr bereits nach einer einzigen Um
drehung durchlaufen hat. Durch geeignete W ahl der 
Tourenzahl kann man die Leistungsfähigkeit des Förder
rohres auf jenes Maximum bringen, welches die neue 
Vorrichtung zu der beschriebenen nutzreichen Verwend
barkeit geeignet erscheinen läßt.

Das Förderrohr verträgt demgemäß, ohne sich im 
geringsten zu verstopfen, bei weitem größere Fällungs
grade als die Transportschnecke; auch sein Gewicht und 
seine Dimensionierung bei gleicher Leistung ist bei wei
tem nicht so erheblich, als beispielsweise bei der Trans
portschnecke.

Innenlager, wie bei der Schnecke entfallen natur
gemäß gänzlich und die vorkommenden Lager (Ring
schmierung) sind frei und zugänglich.

Das Förderrohr kann auch an verschiedenen Stellen 
gespeist und ebenso durch regelbare Ausläufe entleert 
werden. Die gleichzeitige Füllung und Entleerung einer 
beliebig großen Reihe von Silozellen bereitet also bei 
Anwendung der beschriebenen Fördereinrichtung nicht 
die geringste Schwierigkeit. Ein Verstäuben des Gutes 
oder sonstwie gearteter Stoffverlust während des Trans
portes ist ausgeschlossen, ebenso ein zufälliger Oleintritt 
oder dergleichen, da das Rohrinnere Lager- oder Trag
konstruktionen nicht aufzunehmen hat und allein der 
Förderung des Gutes dient. Ebenso kann das Rohr aus 
diesen Gründen auch ohne jeden Nachteil durch Räume 
aller A rt geführt werden und bedarf infolge seines ge
ringen Gewichtes und seines ruhigen Laufes keiner be
sonders gearteten Tragkonstruktionen

D ie Lagerungsstellen bezw. die Längen der einzelnen 
Rohrschüsse werden je  nach den vorherrschenden V er
hältnissen gewählt. Bei Anbringung von Sprengwerken 
z. B. können Passagen in beträchtlicher Spannweite über
setzt werden, ebenso sicher aber kann das Rohr in unter
irdischen Räumen laufen und beispielsweise in Verbindung 
mit Elevatoren, für Packvorrichtungen und dergl. ver
wendet werden.

Im  allgemeinen ist es ein ganz besonderer Vorzug 
der Bauart dieses Förderrohres, daß durch den W egfall 
sonst nötiger Transmissionen oder gar eines besonderen 
Motors bedeutende Ersparnisse erzielt werden können. 
Auch wird das Gut nicht beschädigt, wie durch Schnecken, 
aber auch nicht sortiert, wie bei den Förderschwingen, 
was bei dem Transport von Reis sogar sehr wichtig ist; 
im Gegenteil, das Gut wird in jeder Beziehung geschont 
und innig vermengt, was vielfach von Vorteil für die 
weitere Behandlung desselben sein kann. Ja , die V er
mengung kann noch gesteigert werden, wenn durch be
sondere Anordnung der Leitrippen darauf Bedacht ge
nommen wird.

W eiter kann bei Anwendung achsialer Stopfbüchsen 
während des Transportes Luft, Gas oder Flüssigkeit be
hufs Trocknung oder Kühlung, Saturierung bezw. W a 
schung zugeführt werden.

Schließlich aber stellt sich das hier beschriebene 
Förderrohr, welches durch ein deutsches Reichspatent 
und Auslandspatente geschützt ist und von der Firma 
G eb  r. P f e i f f e r  in K a isers la u tern fa b riz iertw ird ,in fo lge  
seiner bedeutenden Leistungsfähigkeit, einfachen Bauart 
und Herstellungsweise viel billiger im Betriebe als alle 
anderen, den gleichen Zwecken dienenden Vorrichtungen. 
Betriebsstörungen, Brüche sind infolge des fast geräusch
losen, ruhigen und stoßfreien Ganges nahezu ausgeschlos
sen. A lle genannten Vorzüge sind durch einen mehr 
als zweijährigen und unter den schwierigsten Verhält
nissen durchgeführten Dauerbetrieb (Zementfabrik von 
Ad. Sueß & Oo. in W itkowitz) bestätigt worden. W ir 
haben es in der beschriebenen Einrichtung mit einer 
nicht nur eigenartigen, sondern für die Praxis höchst 
bedeutenden Neuerung zu tun, die als ein beträchtlicher 
Fortschritt auf dem Gebiete des Horizontaltransportes 
von Massengütern gelten kann.

Um ein Bild der Leistungsfähigkeit zu geben diene 
folgende T abelle :

Lichter, 
quadra
tischer 
Quer

schnitt 
in mm

Normale
anzuwen

dende
Touren

zahl

A rt des Fördergutes

Portlandzement von 
1150 gr Litergewicht

Schlackenzement von 
950 gr Litergewicht

L e i s t u n g  i n  K i l o g r a m m

180/180 50 72 200 69 360
240/240 45 180 000 131 250
300/300 40 334 800 264 000

D er Kraftbedarf für obige Leistungen betrug bei 
75 Meter Länge des Förderrohres nur 11 /a— 3 Pferde
stärken.

Eine neue Sicherheitseinrichtung für Aufzüge.
Die Einrichtung verfolgt den Zweck, bei Aufzügen 

eine Vorrichtung zu schaffen, die es dem Fahrstuhlführer 
oder sonstigen in dem Fahrkorb sieh befindenden Per
sonen ermöglicht, im Falle einer Betriebsstörung, wenn der 
Fahrkorb zwischen zwei Stockwerken stehen geblieben ist,

ohne jegliche Hilfe von außen aus dem Fahrkorbe ins 
Freie zu gelangen.

Zu diesem Zweck ist in dem Boden des Fahrkorbes 
a (siehe Fig. 369) eine Öffnung b vorgesehen, die für ge
wöhnlich durch eine Tür c verschlossen gehalten wird.
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Störung, wenn der Fahrstuhl beispielsweise zwischen zwei 
Stockwerken stehen bleibt, die Insassen des Fahrstuhles

d

Fig. 370.

entweder nach oben oder nach unten aus letzterem heraus 
und unter Benutzung einer in geeigneter Weise, z. B. an 
der Wand des Fahrstuhlschachtes oder am Fahrstuhl selbst

An der Unterseite der Tür e ist in geeigneter W eise eine 
Strickleiter d oder dergl. befestigt. Die Befestigung kann 
auch an der Unterseite des Fahrkorbbodens erfolgen, oder 
die Absteigvorrichtung kann beliebig, z. B. an der Schacht
wandung, angebracht sein. Tritt im Betriebe des Fahr
stuhles eine Störung ein, z. B. im Falle eines Brandes, 
so daß der Fahrkorb zwischen zwei Stockwerken stehen 
bleibt, so können der Führer oder sonstige im Fahrkorb 
befindlichen Personen sich nach Offnen der Tür c an der 
Strickleiter d auf den Boden des Fahrschachtes hinablassen, 
von wo aus sie durch eine besondere, für den Notfall 
eigens eingerichtete, d. h. von innen zu öffnende Tür ins 
Freie gelangen.

In einer weiteren Ausbildung der Vorrichtung ist 
der Notausgang so angeordnet, daß die Insassen des Fahr
stuhles sowohl nach dem Boden als auch nach der 
Decke des Fahrschachtes gelangen können. Hierfür sind 
in den Zeichnungen drei verschiedene Ausführungsformen 
der Einrichtung dargestellt.

Bei der Ausführungsform nach Fig. 370 sind im 
Boden a und in der Decke b des Fahrstuhles zweckmäßig 
übereinander liegende Öffnungen c und d vorgesehen, die 
für gewöhnlich durch Türen oder Klappen e und f  ge
schlossen gehalten werden. Durch die Öffnungen c, d 
können im Falle eines Brandes oder bei einer Betriebs-
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befestigten Strickleiter g  o. dgl. nach dem Fußboden oder 
derDeckedesFahrschaehtes und von dort ins Freie gelangen.

Bei der Ausführungsform nach Fig. 371 ist der Fahr
stuhl mit einer seitlichen, nach innen vorspringenden, 
kanalartigen Einbuchtung h versehen, in welcher eine 
verschließbare Öffnung i angeordnet ist, so daß die In 
sassen des Fuhrstuhles ebenfalls aus diesem heraus auf 
eine im Fahrschacht angeordnete, durch die Einbuchtung 
des Fahrstuhles hindurchgeführte Leiter g  o. dgl. und

von hier nach der Decke oder dem Fußboden des Schachtes 
gelangen können.

Bei der Ausführungsform nach Fig. 372 ist ebenfalls 
in einer der Seiten wände des Fahrstuhles eine durch eine 
Tür 1 verschließbare Öffnung k vorgesehen, durch welche 
die Insassen aus dem Fahrstuhl nach oben oder nach 
unten herausgelangen können. H ier ist jedoch  der Fahr
schacht mit einer kanalartigen Erweiterung m versehen, 
in der die Leiter g  angeordnet ist. H.

; i
H n

•' Ü

Fig. 373.

vor. D ie Vorrichtung besteht in einem Riemenrücker, 
der durch den steigenden Druck im Behälter selbsttätig 
in W irkung tritt. Da sich die Vorrichtung durch ein
fachen und soliden Bau auszeichnet, dürfte sie wohl in 
den in Präge kommenden Industriezweigen Aufnahme 
finden. Die Vorrichtung wird von einem Pfosten 2 mit 
einem darin in der H öhe verstellbaren winkligen Arm 6 
getragen. Zwischen Laschen 24 an dem Arm 6 ist ein 
Zylinder 10 befestigt in dem ein Kolben 11 spielt. D ie 
Kolbenstange trägt an ihrem aus dem Zylinder ragenden 
Teile den Riemenrücker 22 und ist in einem Auge 14 
am Arm 6 geführt. Hinter diesem Auge ist die K olben
stange mit einer Kette 17 verbunden, die um eine am 
Ende des Armes 6 befestigte R olle  geführt ist und an 
das eine Ende eines zweiarmigen Hebels 19 angreift,

Technische Mitteilungen.
Selbsttätiger Riemenrücker. Bei Behältern und 

Speichergefäßen für flüssige und gasförmige Stoffe, die 
durch Pumpen oder Kompressoren gespeist werden, kann 
leicht bei einem Mißverhältnis der entnommenen zu der 
zugedrückten Menge ein schädlicher Überdruck in dem 
Behälter sowohl als auch an den Rohrleitungen auftreten, 
der zu Rohrbrüchen u. dgl. führen kann. Um diesem 
Übel zu steuern, schlägt J. F. Ochard in East Orange N. I. 
die durch nebenstehende Figur 373 erläuterte Vorrichtung

dessen anderes Ende ein verstellbares Gegengewicht trägt. 
Der Hebel 19 ist auf einem vom Arm 6 ausgehenden Pfosten 
20 drehbar gelagert. Der Zylinder 10 ist an dem Ende, an 
dem die Kolbenstange durchtritt, durch eine Leitung 15. 
mit dem Behälter verbunden. Steigt nun der Druck in 
dem Behälter, so wird der K olben 11 im Zylinder 10 
zurückgedrückt und damit nimmt die Kolbenstange 12 
den Riemenrücker mit, der den Riemen von der Trieb
scheibe auf die Losscheibe rückt. Diese Stellung ist in 
der Figur dargestellt. Infolgedessen kommt die Pumpe 
oder der Kompressor zum Stillstand und die weitere 
Förderung hört auf. Läßt der Druck im Behälter infolge 
Entnahme nach, so genügt er schließlich nicht mehr, um 
den Kolben entgegen dem Gewicht am H ebel 19 in der 
zurückgedrückten Stellung zu halten; der K olben geht 
unter der Wirkung des Gewichtes wieder zurück und 
rückt mit dem Riemenrücker den Antrieb wieder ein.

Neuer Handschntz an der „V iktoria“ .
Der von der M a s c h i n e n f a b r i k  R o c k s t r o h  

& S c h n e i d e r  N a c h f .  A .-G . in  D r e s d e n - H e i d e n a u  
neuerdings konstruierte patentierte Handschutz, welcher

Fig. 374.
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bei Gefährdung der Hand des Arbeiters die Maschine 
sofort zum Stillstand bringt, besteht in der Hauptsache 
aus einem auf der Greiferstange angeordneten Greifer
rähmchen, das, von gleicher Größe wie der Tiegel, bei 
der Arbeit in keiner "Weise hinderlich ist und sich jedes
mal kurz vor Druck auf die Ränder der Tiegels auflegt. 
Nimmt nun der Arbeiter seine Hand zu spät von dem 
in der Vorwärtsbewegung sich befindenden Tiegel weg, 
so wird das Auflegen des Rähmchens auf den Tiegel un
möglich gemacht und es tritt dann eine Auslösungsvor
richtung in Wirkung, welche die Entkuppelung der Ma
schine vom Schwungrad und deren sofortigen Stillstand 
herbeiführt. Der durch das Greiferrähmchen nicht nur 
oberhalb sondern auch seitlich des Tiegels gebotene Schutz 
erhöht den Vorzug dieser Schutzvorrichtung ganz wesent
lich. Das Rähmchen kann mit Quergreifern versehen 
werden und sich dadurch beim Druck recht nützlich er
weisen. (Fig. 374.)

Erwähnt sei noch, daß die Schlitzvorrichtung st et s  
funktionsfertig ist, daher nicht erst wirkungsbereit ge
halten werden muß. —  —

Im Anschluß hieran machen wir ausdrücklich dar
auf aufmerksam, daß nach einer Mitteilung vorgenannter 
Fabrik die im H eft 21 dieses Jahres unserer Zeitschrift 
unter Fig. 317 dargestellte Schutzvorrichtung —  Hand
schutz bei „V iktoria“ — von der Firma Rockstroh und 
Schneider Nachf., A .-G . Dresden-Heidenau schon lange 
nicht mehr fabriziert und geliefert wird, nachdem ihr 
die Anfertigung dieses Handschutzes infolge eines Patent
prozesses mit der Firma S c h e i t e r  u n d  G i e s e c k e  
untersagt wurde.

Die Redaktion.

Neue Vorrichtung zur Abkiihlnng und staubfreien 
Gewinnung von Röstgut. Das bisher übliche Verfahren, 
das Röstgut nach beendeter Röstung von den Röstöfen 
in die unter oder vor den Ofen angebrachten Röschen 
oder Taschen fallen zu lassen, hat bekanntlich den Nach
teil, daß das Schwefeldioxyd, welches das Röstgut beim 
Abkühlen abgibt, abgesehen davon, daß es verloren geht, 
in gesundheitsschädlicher W eise die in den Arbeitsräumen 
beschäftigten Arbeiter belästigt. In gleicher W eise sind 
die beim Abstich des Röstgutes sich entwickelnden Staub
mengen, welche nach der bisherigen Arbeitsweise als 
verloren zu betrachten sind, für die Gesundheit der A r
beiter nachteilig.

Auch das vielfach übliche Verfahren, das Röstg.ut 
mit Wasser abzulöschen, wie z. B. beim Blende-Röstver
fahren, hat die Bildung gesundheitsschädlicher, heißer 
Dämpfe zur Folge. Die genannten für die Arbeiter nach
teiligen Übelstände bei der bisherigen Methode zur Ge
winnung des Röstgutes sollen durch folgende neue A n
ordnung völlig beseitigt werden. (Fig. 375.)

Das in dem Röstofen hergestellte Fertigprodukt ge
langt durch einen Kanal b in den luftdicht geschlossenen 
Kühlbehälter c. Die Verbindung zwischen dem letzteren 
und dem Kanal b ist luftdicht hergestellt, so daß das 
gesamte, beim Herabrutsehen des Röstgutes in dem Kanal 
b und in dem Kühlbehälter sieh entwickelnde Schwefel
dioxyd durch den Kanal b dem Röstofen wieder zuge-

l

Fig. 375.

führt wird, und daher nicht in die Arbeitsräume treten 
kann. Dem Kühlbehälter, der von einer Reihe von R oh 
ren e durchzogen und als Vorratsbehälter ausgebildet ist, 
wird das Fertigprodukt mittels einer Klappe d entnom
men. Die Rohre e stehen einerseits vermittels eines den 
Kühlbehälter auf drei Seiten umgebenden Raumes f  mit 
der Luft des Arbeitsraumes, andererseits durch einem 
auf der vierten Seite des Kühlbehälters angeordneten 
Sammelkasten g  und durch ein R ohr h mit einer V or
richtung zur Erzeugung eines künstlichen oder natürlichen 
Zuges in Verbindung. Hierdurch wird nicht nur ein 
schnelles Abkühlen des in dem Behälter c befindlichen 
Röstgutes erzielt, sondern auch dem Arbeitsraum fort
während frische Luft zugeführt. V or allem aber ist 
durch diese Anordnung ein Austreten des Staubes und 
der Gase, die sich bei der Entnahme des Röstgutes aus 
der Klappe d entwickeln, unmöglich gemacht, da der 
Staub und die Gase durch den um den Behälter c an
geordneten Raum f, die Rohre e, den Kasten g  und das 
Rohr h durch die Kühlluft abgesaugt werden. B.

Patentbericht.
Anmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier 
Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamtes 

zur Einsicht ausliegen.

Vom 14. Mai 1906 an.
Kl. 67 a. Sch. 24545. Nachstellbare Gliederschutz-

liaube für Schleifscheiben u. dgl. mit Gliedern aus
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U-förmigen, die Schleifscheibe zum Teil auch an den 
Seiten umschließenden Kappen. E r n s t  S c h l i c h t ,  
C ö l n - E h r e n f e l d ,  Ottostr. 73. 31. 10. 05.

Kl. 74 b. H. 34454. Einrichtung zum Anzeigen des 
Vorhandenseins schädlicher Gase. H a n s  H i r s c h -  
l a f f ,  E s s e n ,  Waldthausenstr. 15. 4. 1. 05.

Kl. 74 b. S. 21888. Sicherung filr elektrische Lei
tungen, Motoren u .dgl. C a r l  S e v e c k e ,  Höchst 
a. M. 16. 11. 05.

Vom  17. Mai 1906 an.
Kl. 18 e. S. 22356. Verfahren zur Entfernung von 

innen abgelagertem Kesselstein aus Rohren mit 
elastischen Wandungen. O t t o  S o r g e ,  B e r l i n -  
G r  u n e w  a l d .  21. 2. 06.

Kl. 21 f. S. 22335. Verfahren zur Beseitigung der 
durch elektrische Entladungen oder durch den 
elektrischen Lichtbogen erzeugten schädlichen 
Dämpfe; Zus. z. Pat. 137507. G e b r ü d e r  S i e 
m e n s  & Co . ,  C h a r l o t t e n b u r g .  16. 2. 06.

Kl. 47 c. R. 21221. Selbsttätige Vorrichtung zur 
Verhinderung des Gleitens von Seilen oder Rie
men auf Bremsrollen oder Riemscheiben. F r a n z  
R e s c h ,  S e i t e n s t e t t e n .  N.-Osterr.; Vertr.:
H. Heimänn, Pat.-Anw., Berlin SW . 11. 5. 6. 05.

Vom 21. Mai 1906 an.
Kl. 4 d. N. 7092. Selbsttätige, nach einer bestimm

ten Zeit wirkende Löschvorrichtung, bestehend aus 
einer das Schließen des Gashahnes bewirkenden Feder, 
deren Tätigkeit durch eine Flüssigkeitsbremse verlang
samt wird. F r i e d r i c h  W i l h e l m  O s c a r  
N i c o l a i ,  B e r l i n ,  Prinzenstr. 31. 18. 1. 04.

Kl. 61 a . S. 19758. Hilfsvorrichtung zur Rettung ge
fährdeter Personen aus mit giftigen Gasen o. dgl. 
gefüllten Räumen. A r t h u r  A n s o n  S h e r m a n
u. C h a r l e s  E d g a r  C h a p i n ,  B e r k e l e y ,  
California; Vertr.: Dr. Anton Levy, Pat.-Anw., Ber
lin SW . 11. 4. 7. 04.

Oebranchsmnster>£lntragnngeii,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 14. 5. 06.

Kl. 24 h. 276 473, Prellkappe und Schieber für au
tomatische Rostbeschickungsapparate, von denen 
erstere von außen eingestellt und letztere herunterge
lassen wird, sobald sich eine Sicherheitsklappe geöffnet 
hat, um das Herausfallen der K ohle aus dem Füll
trichter zu verhindern. R o ß w e i n e r  M a s c h i n e n 
b a u  - A n s t a l t  H a m e i  & Mü l l e r ,  R o ß w e i n  i. S.

Kl. 36 b. 276651. Siclierheits-ZUndflamine für Gas
öfen, die ihr Brennmaterial aus einer besonderen 
Quelle entnimmt. H a n s  G o e r r i g ,  E s s e n  a. Ruhr, 
Schützenbahn 6.

Kl. 45 d. 276 209. Mit bearbeiteten Flächen versehene 
Grundplatte für sogenannte Sicherheits- (oder 
offene) Göpel. L . D e c h e r t  & S ö h n e ,  O r a n i e n 
b u r g .

Kl. 45 e. 276526. Auf der Nabe des Schwungrades 
befestigte Scheibe, an welcher sowohl eine konische, 
als auch eine gerade Schutzseheibe für Messerschwung
räder an Häckselmaschinen angebracht werden kann. 
C a r l  B u ß ,  W  e t z l a r .

Kl. 30 d. 276844. Schutzbrille mit Spannvorrich
tung für die aus Stoff bestehenden Gehäuse der Schutz
gläser. S t . S c h e i d i g  & S o h n ,  F ü r t h  i. B. 

Kl. 45 e. 277 436. Schutzvorrichtung für das Schneid
rad an Häckselschneidemaschinen. E r n s t  H a y m , 
G e r s d o r f  a. Qu.

Kl. 61 a. 277451. Nahe unter Gebäudedecken u. dgl. 
nnbringbare Feuerlöschbrause mit in zwei Hälften 
zerfallender Schutzhaube gegen Ansetzen von Staub
u. dgl. W a l t h e r  & C i e .  C o m .  G e s e l l s c h .  a. 
A c t i e n ,  D e l b r ü c k  b. Cöln.

Kl. 85 d. 276892. Schutzkasten fiir die über einem 
in die Erde eingebetteten Flüssigkeitsbehälter an
geordnete Pumpe zum Entnehmen von dessen In
halt. D  e u t s c h - A m  e r i k a n i s c h e P e t r o l e u m 
G e s e l l s c h a f t ,  H a m b u r g .

Patente.
Deutschland.

Kl. 13 d. 168347 vom 23. Dezember 1904. H e i n r i c h  
S t e g m a n n  i n  N ü r n b e r g .  Dampfwasserab
leiter mit Abscheidekörper mit kapillaren 
Durchgängen. (Fig. 376.)

D er Hauptbestandteil des neuen Ableiters ist ein 
elastisches Filter, bestehend aus feinen Fäden von Me
tall, wenn notwendig versilbert, aus Glasfaden, Schlacken
fäden oder einem anderen geeigneten Stoff. Dieses ela
stische Filter hat die Eigenschaft, daß es das Wasser 
leicht durchsickern läßt, dem Dampf jedoch  bei ent
sprechender Zusammenpressung einen so hohen W ider
stand entgegensetzt, daß dieser so gut wie abgeschlossen 
ist. D ie Zusammenpressung des Filters, welche dem je 
weiligen Dampfdruck entsprechen muß, bewirkt letzterer 
selbst, kann aber auch durch eine Preßschraube erzeugt 
bezw. ergänzt werden.
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D er Ableiter besteht aus dem Gehäuse a mit ge
wöhnlichen Durchblaseventil b, dem elastischen Filter c, 
welches von einem Drahtkorb d gehalten und von einem 
durchlöchertem K olben e vermittels der Preßschraube f  
und der Verschraubung mit Stopfbüchse g  zusammen
gedrückt wird.

Das Gehäuse a hat eine entsprechende Form, welche 
es ermöglicht, das von der Rohrrichtung abseits liegende 
Filter nachzuspannen oder herauszunehmen, sowie Fremd" 
körper zu entfernen. Das Gehäuse a kann, wenn erfor
derlich, auch mit einem selbsttätigen Entlüftungsventil 
versehen werden.

Der Drahtkorb d soll die Eintrittsfläche des Filters 
vergrößern, dessen Fäden Zusammenhalten und den Druck 
der Preßschraube f  aufnehmen.
Kl. 47 a. 170517  vom 3. Dezember 1904. R i c h a r d  

L e h m a n n  i n  D r e s d e n  - A ., Zwickauerstr. 43. 
Schutzvorrichtung an Knet-, Misch- und Zerklei
nerungsmaschinen. (Fig. 377 u. 378.)

D ie Erfindung betrifft eine zwangläufige D eckel
verschluß- und Sperrvorrichtung zur Verhütung von Un
glücksfällen an Knet-, Misch- und Zerkleinerungsma
schinen.

Fig. 377 der Zeichnung zeigt die Vorrichtung an 
einer K net- und Mischmaschine in Tätigkeit bei ge-

Zum Zwecke der Ein- und Ausrückung ist die Mittel
scheibe a der Kupplung auf der nicht verschiebbar ge
lagerten Antriebswelle durch Drehung des Handhebels b 
verschiebbar; gleichzeitig verbunden und verschiebbar, 
jedoch  nicht drehbar mit dieser Scheibe a ist eine Steuer
scheibe c angebracht, welche von einem Sperriegel e 
umfaßt wird, der sich iin Lager d dreht und in seiner 
Längsrichtung verschiebbar angeordnet ist.

Der den Trog oder Behälter schließende Deckel n 
ist mit seiner Drehachse f  in seitlichen Lagern drehbar 
gelagert und durch Gegengewichte ausgewuchtet. Die 
Achse f  ist mit einer kreisausschnittförmigen Scheibe h 
versehen, welche in ausgerücktem Zustande der Schutz
vorrichtung in den mittleren Schlitz der oberen Gabe
lung des Sperriegels e beim Aufklappen des Deckels n 
eintritt und hierdurch den Antrieb sperrt. Umgekehrt 
wird bei eingerücktem Antriebe der Deckel dadurch ge
sperrt, daß dann die kreisausschnittförmige Scheibe h 
gegen den festen Teil der oberen Gabelung des 
Sperriegels e stößt. Beim Kippen des Troges um 
die Antriebsachse schwingt der Sperriegel mit herum, 
wobei sich derselbe, infolge der exzentrischen Form der 
Steuerscheibe c und des Druckes der Gegengewichte 
am Deckel n, im Lager d gegen den Druckmittelpunkt 
hin verschiebt; hierdurch wird es möglich, daß sich der

Fig. 377.

schlossenem Deckel, während Fig. 378 den Trog in der 
Kipplage darstellt mit teilweise geöffnetem Deckel.

D er Antrieb der Maschine erfolgt hier beispielsweise 
durch Reibungsscheiben für R echts- und Linksgang.

Deckel n bei eingerücktem Antriebe um so viel öffnen 
kann, als der Exzentrizität der Steuerscheibe c entspricht. 
Diese Einrichtung der teilweisen Öffnung des Deckels er
leichtert die Bedienung der Maschine wesentlich.

Fig. 378.
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Zahl der stehenden Dampfmaschinen in Preufsen am 1. April 1904.

Zahl der Maschinen
mit einer Leistungsfähigkeit Zu

Pferdestärken.
G e w e r b e g r u p p e n . in Pferdestärken von

0 bis 50 50 bis 500 bis mehr als sammen Leistungs ausgeübte
500 1000 1000 fähigkeit Leistung

1. Land-.und Forstwirtschaft, Weinbau,
Gärtnerei. Ü b e r h a u p t ....................................... 2 733 88 _ — 2 821 41 639 29 893

a) B r e n n e r e ie n ............................................. 1 896 37 — — 1 933 26 034 17 803
b) B rauereien ............................ ..... 33 — — __ 33 346 245
c) Sonstige B e t r i e b e .................................. 804 51 — — 855 15 259 11.845

2. Fischerei. Ü berhaupt............................ 176 _ — — 176 930 686
3. Bergbau-, Hütten- und Salinen wesen.

Ü b erh a u p t................................................................... 14 865 6166 702 260 21 993 2 283824 1560854
a) Steinkohlenbergbau.................................. 5 506 2 789 427 91 8 813 1 058 316 670 667

2 352 854 7 — 3 213 130 442 97 847
426 92 3 — 521 21 292 14 063

d) Andere E r z e ............................................. 744 236 19 4 1 003 65 892 44181
e) Salinen- und S te in s a lz e ...................... 239 102 17 3 361 44 801 27 985
f) Eisen- und Stahlwerke, Hochöfen etc. 4 863 l 908 225 161 7 157 925 438 679 253
g) Andere H ü t t e n ....................................... 237 70 3 — 310 15 426 11 679
h) Sonstige B e t r i e b e ................................. 498 115 1 1 615 22 217 15 179

., 4. Industrie der Steine und Erden.
Ü berh au p t................................................................... 3 901 1198 28 4 5131 254982 193 212

a) Z ie g e le ie n .................................................. 2 561 724 _ — 3 285 128 799 96 452
b) Z em en tfab rik en ....................................... 225 208 19 1 453 62 822 49 272

171 34 7 3 215 16 759 13 801
d) P orze lla n fa b r ik en .................................. 70 17 — — 87 3 462 2 419
e) Sonstige B e t r i e b e .................................. 874 215 2 — 1091 43140 31268

5. M etallverarbeitung.................................. 2 519 533 9 3 3 064 113 327 83 355
6. Verfertigung von Maschinen, Werk

zeugen, Instrumenten pp....................................... 2 974 871 65 45 3 955 328 911 260 348
7. Chemische I n d u s t r i e ............................ 2131 424 23 1 2 579 101 848 73 459
8. Industrie der Heiz- und Leuchtstoffe 1345 91 2 — 1438 24 730 17 436
9. T e x t il in d u s tr ie ....................................... 3 790 1354 72 16 5 232 322 925 235 693

10. Papier- und Leder-Industrie . . . 1 646 453 21 — 2 120 112 290 83 277
11. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe 4 510 495 4 — 5 009 134 289 100 434
12. Industrie der Nahrungs- und Genufs*

Mittel. Überhaupt................................................... 17 091 2 017 18 1 19 127 462 286 336 843
3 158 43 — — 3 201 38 937 27 919

b) B r a u e r e i e n ............................................. 2 246 444 — — 2 690 78 485 56 622
c) Z u ck e r fa b r ik e n ....................................... 4 086 637 4 — 4 727 129 380 90 643
d) Sonstige G e w e r b e .................................. 7 601 893 14 1 8 509 215 484 161 659

18. Gewerbe fiir Bekleidung und Reini
gung ............................................................................... 846 84 1 — 931 20179 14 669

368 68 — — 436 14 728 11 348
15. Polygraphische G ew erbe...................... 320 36 — — 356 9989 7 533
16. Künstlerische Betriebe für gewerb

147liche Z w e c k e .............................................................. 12 — — — 12 213
17. Handelsgewerbe ........................................ 209 54 —■ — 263 11 516 9 413
18. Verkehrsgewerbe ........................................ 2 760 406 12 6 3184 107 358 82 720
19. Beherbergung und Erquickung . . 86 19 — — 105 3 407 2 535
20. Häusliche Gewerbe .................................. 707 88 — — 795 18 487 14194
21. Gemischte Gruppen. Überhaupt . 1319 262 12 1 1594 62 931 46 753

a) Maschinenbauanstalten, Eisengieße
32 743reien u. s. w ............................................... 745 184 12 1 942 43 996

b) Dünger- und Leimfabriken . . . . 30 8 — — 38 1228 846
c) M ühlenyerbindungen ...................... -. 479 61 — — 540 15 213 11262
d) Anderer A r t ............................................. 65 9 — — 74 2 494 1 902

Sa. 64 308 14 707 969 337 80 321 4430789 3164802

Nach der Zeitschrift des Königl. Preuß. Statistischen Landesamts.
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Druck der Buchdruckerei Roitzsch, G. m. b. H., Roitzsch.


